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HINWEISE FÜR DEN LESER

Die Resolutionen und Beschlüsse der Generalversammlung sind wie folgt gekennzeichnet:

Ordentliche Tagungen

Bis zur dreißigsten ordentlichen Tagung wurden die Resolutionen der Generalversammlung durch eine arabische Zahl für die
laufende Nummer der Resolution und eine in Klammern gesetzte römische Zahl für die laufende Nummer der Tagung gekennzeichnet
(z.B.: Resolution 3363 (XXX)). Wurden mehrere Resolutionen unter derselben Nummer verabschiedet, so wurde jede von ihnen durch
einen auf die arabische Zahl folgenden Großbuchstaben gekennzeichnet (z.B.: Resolution 3367 A (XXX), Resolutionen 3411 A und B
(XXX), Resolutionen 3419 A bis D (XXX)). Beschlüsse wurden nicht nummeriert.

Als Teil des neuen Systems für die Kennzeichnung der Dokumente der Generalversammlung werden die Resolutionen und
Beschlüsse seit der einunddreißigsten Tagung durch eine arabische Zahl für die laufende Nummer der Tagung und eine weitere, durch
einen Schrägstrich abgetrennte arabische Zahl für die laufende Nummer der Resolution innerhalb dieser Tagung gekennzeichnet (z.B.:
Resolution 31/1, Beschluss 31/301). Werden mehrere Resolutionen oder Beschlüsse unter derselben laufenden Nummer verabschiedet, so
wird jede(r) durch einen an diese anschließenden Großbuchstaben gekennzeichnet (z.B.: Resolution 31/16 A, Resolutionen 31/6 A und B,
Beschlüsse 31/406 A bis E).

Sondertagungen

Bis zur siebenten Sondertagung wurden die Resolutionen der Generalversammlung durch eine arabische Zahl für die laufende Num-
mer der Resolution gekennzeichnet, der in Klammern der Buchstabe "S" und eine römische Zahl für die laufende Nummer der Tagung
folgten (z.B.: Resolution 3362 (S-VII)). Beschlüsse wurden nicht nummeriert.

Seit der achten Sondertagung werden die Resolutionen und Beschlüsse durch den Buchstaben "S" und eine arabische Zahl für die
laufende Nummer der Tagung sowie eine weitere, durch einen Schrägstrich abgetrennte arabische Zahl für die laufende Nummer der
Resolution innerhalb dieser Tagung gekennzeichnet (z.B.: Resolution S-8/1, Beschluss S-8/11).

Notstandssondertagungen

Bis zur fünften Notstandssondertagung wurden die Resolutionen der Generalversammlung durch eine arabische Zahl für die
laufende Nummer der Resolution gekennzeichnet, der in Klammern die Buchstaben "ES" und eine römische Zahl für die laufende Num-
mer der Tagung folgten (z.B.: Resolution 2252 (ES-V)). Beschlüsse wurden nicht numeriert.

Seit der sechsten Notstandssondertagung werden Resolutionen und Beschlüsse durch die Buchstaben "ES" und eine arabische Zahl
für die laufende Nummer der Tagung sowie eine weitere, durch einen Schrägstrich abgetrennte arabische Zahl für die laufende Nummer
der Resolution innerhalb dieser Tagung gekennzeichnet (z.B.: Resolution ES-6/1, Beschluss ES-6/11).

In jeder der obengenannten Serien erfolgt die Nummerierung jeweils in der Reihenfolge der Verabschiedung.

*

*      *

Der vorliegende Band enthält die von der Generalversammlung in der Zeit vom 16. September bis 23. Dezember 2003 verabschiede-
ten Resolutionen sowie die Informationen, um die die Generalversammlung in Abschnitt C Ziffer 3 ihrer Resolution 54/248 vom 23.
Dezember 1999 ersucht hat. Die von der Versammlung während dieses Zeitraums verabschiedeten Beschlüsse finden sich in Band II. Die
weiteren von der Versammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung verabschiedeten Resolutionen und Beschlüsse erscheinen in
Band III.

*

*      *

BESONDERER HINWEIS FÜR DIE DEUTSCHE AUSGABE

Die Dokumente der Vereinten Nationen, die auf Grund von Resolution 3355 (XXIX) der Generalversammlung vom 18. Dezember
1974 ab 1. Juli 1975 ins Deutsche zu übersetzen sind (alle Resolutionen der Generalversammlung, des Sicherheitsrats und des
Wirtschafts- und Sozialrats sowie die sonstigen Beilagen zum Offiziellen Protokoll der Generalversammlung), werden bei Quellenanga-
ben in Deutsch zitiert, auch wenn die Übersetzung noch nicht erschienen ist. Das Gleiche gilt für die schon vor dem 1. Juli 1975 verab-
schiedeten Resolutionen der genannten Organe. Die Titel anderer Quellenangaben werden zur Vereinfachung von Bestellungen nicht
übersetzt.
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
RESOLUTION 58/2

Verabschiedet auf der 34. Plenarsitzung am 16. Oktober 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.1, vorgelegt vom Prä-
sidenten der Generalversammlung.

58/2. Offenes Forum der Generalversammlung über
Rohstoffe

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/236 vom 20. De-
zember 2002,

1. beschließt, am 27. Oktober 2003 von 15.00 bis 17.00
Uhr ein offenes Forum der Generalversammlung über Roh-
stoffe einzuberufen, dessen Vorsitz der Präsident der General-
versammlung führen wird und dem höchstens sechs Podiums-
mitglieder aus dem Kreis unabhängiger namhafter Personen
und führender Sachverständiger angehören werden;

2. beschließt außerdem, dass der Präsident der Gene-
ralversammlung zu Beginn der im Zweiten Ausschuss geführ-
ten Aussprache über den die Rohstoffe betreffenden Tages-
ordnungspunkt eine Zusammenfassung der in dem offenen
Forum geführten Erörterungen vorlegen wird.

RESOLUTION 58/3

Verabschiedet auf der 43. Plenarsitzung am 27. Oktober 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.5 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Angola, Antigua und Bar-
buda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Au-
stralien, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Boli-
vien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam,
Bulgarien, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun,
Gambia, Georgien, Griechenland, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Indien, In-
donesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lao-
tische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien,
Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Myanmar,
Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Pakistan, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Födera-
tion, Sambia, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbi-
en und Montenegro, Seychellen, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien,
Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südaf-
rika, Sudan, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkme-
nistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

58/3. Verstärkter Kapazitätsaufbau im Bereich der
globalen öffentlichen Gesundheit 

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen1, die von den Staats- und Regierungschefs auf
dem Millenniums-Gipfel der Vereinten Nationen verabschie-

det wurde, und die darin enthaltenen Entwicklungsziele, ins-
besondere diejenigen mit Bezug auf die Gesundheit, sowie ih-
re Resolutionen 55/162 vom 14. Dezember 2000, 56/95 vom
14. Dezember 2001 und 57/144 vom 16. Dezember 2002,

im Hinblick auf die von der Weltgesundheitsversammlung
verabschiedeten Resolutionen 48.13 vom 12. Mai 1995, 54.14
vom 21. Mai 2001 und 56.28 und 56.29 vom 28. Mai 2003,

anerkennend, dass die Mitgliedstaaten ihre Anstrengun-
gen, die Ausbreitung von HIV/Aids und das Vorkommen von
Malaria und anderen schweren Krankheiten bis 2015 zum
Stillstand zu bringen und allmählich zum Rückzug zu zwin-
gen, verstärken müssen,

in Bekräftigung ihrer Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids2,

anerkennend, dass durch die Globalisierung des Handels
und den verstärkten internationalen Reiseverkehr die Gefahr
einer raschen weltweiten Ausbreitung ansteckender Krank-
heiten angestiegen ist, was das öffentliche Gesundheitswesen
vor neue Herausforderungen stellt,

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den schädlichen
Auswirkungen, die HIV/Aids, Tuberkulose, Malaria und an-
dere schwere Infektionskrankheiten und Epidemien auf die
Menschheit haben, sowie von den schweren Belastungen, de-
nen arme Menschen, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern, durch diese Krankheiten ausgesetzt sind,

unter Begrüßung der von den betroffenen Ländern derzeit
erzielten Erfolge bei der Bekämpfung des schweren akuten
Respiratorischen Syndroms, der ersten neu aufgetretenen
schweren Infektionskrankheit des 21. Jahrhunderts, und des
politischen Engagements und des entschlossenen Vorgehens
der Führerschaft in den betroffenen Ländern sowie der Rolle
der Weltgesundheitsorganisation bei der Eindämmung der
Epidemie, jedoch eingedenk der Tatsache, dass der Kampf ge-
gen das schwere akute Respiratorische Syndrom und andere
Epidemien noch lange nicht gewonnen ist,

in der Überzeugung, dass die Stärkung der öffentlichen
Gesundheit von entscheidender Bedeutung für die Entwick-
lung aller Mitgliedstaaten ist und dass die Kapazitätsaufbau-
maßnahmen im öffentlichen Gesundheitswesen, namentlich
Präventions- und Impfsysteme zur Bekämpfung von Infek-
tionskrankheiten, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
stärken,

betonend, dass die Mitgliedstaaten die Hauptverantwor-
tung für die Stärkung ihres Kapazitätsaufbaus im öffentlichen
Gesundheitswesen tragen, um durch die Einrichtung und Ver-
besserung wirksamer Mechanismen im öffentlichen Gesund-
heitswesen den Ausbruch schwerer Infektionskrankheiten
rasch erkennen und darauf reagieren zu können, jedoch aner-
kennend, dass das Ausmaß der erforderlichen Gegenmaßnah-
men die Kapazitäten vieler Entwicklungsländer übersteigen
kann, 

1 Siehe Resolution 55/2.
2 Resolution S-26/2, Anlage.
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
in der Überzeugung, dass die Eindämmung des Ausbruchs
von Krankheiten, insbesondere neuer Krankheiten, deren Ur-
sprung nach wie vor unbekannt ist, internationale und regio-
nale Zusammenarbeit erfordert,

anerkennend, dass die internationale und regionale Zu-
sammenarbeit verstärkt werden muss, um den neuen und den
bereits bestehenden Herausforderungen im Bereich der öf-
fentlichen Gesundheit zu begegnen, insbesondere bei der För-
derung wirksamer Maßnahmen, beispielsweise Impfstoffe,
und dass die Entwicklungsländer bei der Beschaffung von
Impfstoffen gegen verhütbare Infektionskrankheiten Hilfe er-
halten müssen,

sowie in Anerkennung der Sachkompetenz der Weltge-
sundheitsorganisation und ihrer Rolle unter anderem bei der
Koordinierung von Maßnahmen mit Mitgliedstaaten in den
Bereichen Informationsaustausch, Ausbildung von Personal,
technische Unterstützung, Ressourceneinsatz, Verbesserung
der globalen Vorsorge- und Eingreifmechanismen im Bereich
der öffentlichen Gesundheit sowie Stimulierung und Förde-
rung von Tätigkeiten zur Verhütung, Eindämmung und Aus-
rottung von Epidemien, endemischen und anderen Krankhei-
ten sowie in Anerkennung der Tätigkeit des Büros der Welt-
gesundheitsorganisation zur Überwachung und Bekämpfung
ansteckender Krankheiten,

unterstreichend, dass die Internationalen Gesundheitsvor-
schriften als Instrument für die Gewährleistung des größt-
möglichen Schutzes vor der internationalen Ausbreitung von
Krankheiten bei möglichst geringer Behinderung des interna-
tionalen Verkehrs weiter wichtig sind, und die Mitgliedstaa-
ten nachdrücklich auffordernd, der Überarbeitung dieser Vor-
schriften hohen Vorrang beizumessen,

unter Begrüßung der in Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedstaaten, dem System der Vereinten Nationen, den Bret-
ton-Woods-Institutionen, dem Privatsektor und der Zivilge-
sellschaft unternommenen Anstrengungen der Weltgesund-
heitsorganisation, den Kapazitätsaufbau im Bereich der glo-
balen öffentlichen Gesundheit zu stärken und die öffentliche
Gesundheit auf Landesebene zu fördern,

sowie unter Begrüßung der am 14. November 2001 verab-
schiedeten Erklärung von Doha über das Übereinkommen
über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Ei-
gentums und die öffentliche Gesundheit3 sowie im Hinblick
auf den Beschluss des Allgemeinen Rates der Welthandelsor-
ganisation vom 30. August 2003 über die Umsetzung von Zif-
fer 6 der Erklärung von Doha4,

anerkennend, dass die einzelstaatlichen infrastrukturellen
Voraussetzungen im Sozial- und Gesundheitswesen gestärkt
werden müssen, um die Maßnahmen zur Beseitigung der Dis-
kriminierung beim Zugang zur öffentlichen Gesundheitsver-
sorgung, zu Informationen und zu Bildung für alle, insbeson-

dere für die am stärksten unterversorgten und gefährdeten
Gruppen, zu verstärken,

1. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die
öffentliche Gesundheit weiter in ihre nationalen wirtschaftli-
chen und sozialen Entwicklungsstrategien zu integrieren, na-
mentlich durch die Einrichtung und Verbesserung wirksamer
öffentlicher Gesundheitseinrichtungen, insbesondere von
Netzwerken zur Überwachung, Bekämpfung, Eindämmung,
Verhütung und Behandlung von Krankheiten und den Infor-
mationsaustausch darüber sowie durch die Rekrutierung und
Ausbildung von Personal im nationalen öffentlichen Gesund-
heitswesen;

2. fordert die Mitgliedstaaten und die internationale
Gemeinschaft auf, das Bewusstsein für gute Verfahrenswei-
sen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu schärfen, na-
mentlich durch Aufklärung und die Massenmedien;

3. betont, wie wichtig eine auf den Grundsätzen der ge-
genseitigen Achtung und der Gleichstellung beruhende aktive
internationale Zusammenarbeit bei der Eindämmung von In-
fektionskrankheiten im Hinblick auf die Stärkung des Kapa-
zitätsaufbaus im öffentlichen Gesundheitswesen ist, insbe-
sondere in Entwicklungsländern, namentlich durch den Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch, und wie wichtig For-
schungs- und Ausbildungssprogramme sind, die schwer-
punktmäßig auf die Überwachung, Verhütung, Eindämmung,
Bekämpfung, Betreuung und Behandlung bei Infektions-
krankheiten sowie auf entsprechende Impfstoffe abstellen; 

4. fordert die Verbesserung der Vorsorge- und Ein-
greifsysteme im Bereich der globalen öffentlichen Gesund-
heit, namentlich der Systeme zur Verhütung und Überwa-
chung von Infektionskrankheiten, um besser auf schwere
Krankheiten reagieren zu können, namentlich bei Fällen des
weltweiten Ausbruchs neuer Krankheiten;

5. ermutigt die Mitgliedstaaten, sich aktiv an der Veri-
fizierung und Validierung von Überwachungsdaten und -an-
gaben zu Notständen im öffentlichen Gesundheitswesen mit
internationaler Tragweite zu beteiligen und in enger Zusam-
menarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation rechtzeitig
und offen Informationen und Erfahrungen über Epidemien
und die Verhütung und Eindämmung neu beziehungsweise
erneut auftretender Infektionskrankheiten auszutauschen, die
eine Gefährdung der globalen öffentlichen Gesundheit dar-
stellen;

6. bittet die Regionalkommissionen des Wirtschafts-
und Sozialrats, beim Kapazitätsaufbau im öffentlichen Ge-
sundheitswesen und bei der regionalen Zusammenarbeit zur
Verminderung und Beseitigung der schädlichen Auswirkun-
gen schwerer Infektionskrankheiten mit den Mitgliedstaaten,
dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft je nach Bedarf auf
Ersuchen eng zusammenzuarbeiten;

7. ermutigt die Mitgliedstaaten und die Organisationen,
Organe, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, sich
im Einklang mit ihren jeweiligen Mandaten im Rahmen ihrer
Entwicklungsaktivitäten und -programme weiter mit Fragen
der öffentlichen Gesundheit zu befassen und den Kapazitäts-

3 WT/MIN(01)/DEC/2. Unter http://docsonline.wto.org im Internet ver-
fügbar.
4 WT/L/540. Unter http://docsonline.wto.org im Internet verfügbar. 
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
aufbau im öffentlichen Gesundheitswesen und in den Gesund-
heitsversorgungseinrichtungen aktiv zu unterstützen;

8. ersucht den Generalsekretär, Bemerkungen zur Fra-
ge des verstärkten Kapazitätsaufbaus im Bereich der globalen
öffentlichen Gesundheit in seinen der Generalversammlung
auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung vorzulegenden Bericht
über die Weiterverfolgung der Ergebnisse des Millenniums-
Gipfels der Vereinten Nationen aufzunehmen.

RESOLUTION 58/4

Verabschiedet auf der 51. Plenarsitzung am 31. Oktober 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses für die Ausar-
beitung eines Übereinkommens gegen Korruption (A/58/422).

58/4. Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen
Korruption

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/61 vom 4. Dezember
2000, in der sie einen Ad-hoc-Ausschuss für die Aushandlung
eines wirksamen internationalen Rechtsinstruments gegen die
Korruption einsetzte und den Generalsekretär ersuchte, eine
zwischenstaatliche, allen Mitgliedstaaten offen stehende
Sachverständigengruppe einzuberufen mit dem Auftrag, den
Entwurf eines Mandats für die Aushandlung eines solchen
Rechtsinstruments zu prüfen und auszuarbeiten, sowie auf ih-
re Resolution 55/188 vom 20. Dezember 2000, in der sie die
gemäß Resolution 55/61 einzuberufende zwischenstaatliche,
allen Mitgliedstaaten offenstehende Sachverständigengruppe
bat, die Frage illegal transferierter Gelder und der Rückfüh-
rung solcher Gelder in ihre Ursprungsländer zu prüfen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/186 vom
21. Dezember 2001 und 57/244 vom 20. Dezember 2002 über
die Verhütung und Bekämpfung korrupter Praktiken und des
Transfers von Geldern illegaler Herkunft sowie die Rückfüh-
rung dieser Gelder in ihre Ursprungsländer,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 56/260 vom
31. Januar 2002, in der sie den Ad-hoc-Ausschuss für die
Aushandlung eines Übereinkommens gegen Korruption er-
suchte, seine Arbeit bis Ende 2003 abzuschließen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/169 vom 18. De-
zember 2002, in der sie das Angebot der Regierung Mexikos,
eine Konferenz auf hoher politischer Ebene zur Unterzeich-
nung des Übereinkommens auszurichten, mit Dank annahm
und den Generalsekretär ersuchte, die Konferenz für einen
Zeitraum von drei Tagen vor Ende des Jahres 2003 anzube-
raumen,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 2001/13 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 24. Juli 2001 "Verstärkung der
internationalen Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämp-
fung des Transfers von Geldern illegaler Herkunft, die aus
Korruptionshandlungen, einschließlich Geldwäsche, stam-
men, und zur Rückführung solcher Gelder",

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierung Argen-
tiniens für die Ausrichtung des informellen Vorbereitungs-

treffens des Ad-hoc-Ausschusses für die Aushandlung eines
Übereinkommens gegen Korruption vom 4. bis 7. Dezember
2001 in Buenos Aires,

unter Hinweis auf den Konsens von Monterrey, der auf der
Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung
vom 18. bis 22. März 2002 in Monterrey (Mexiko) verab-
schiedet5 und in dem hervorgehoben wurde, dass der Bekämp-
fung der Korruption auf allen Ebenen Priorität zukommt, 

sowie unter Hinweis auf die Erklärung von Johannesburg
über nachhaltige Entwicklung, die auf dem Weltgipfel für
nachhaltige Entwicklung vom 26. August bis 4. September
2002 in Johannesburg (Südafrika) verabschiedet wurde6, ins-
besondere auf Ziffer 19 der Erklärung, in der es heißt, dass
Korruption die nachhaltige Entwicklung der Bevölkerung be-
droht, 

besorgt über die Schwere der durch die Korruption verur-
sachten Probleme und Bedrohungen für die Stabilität und Si-
cherheit der Gesellschaften, die die Einrichtungen und Werte
der Demokratie, die sittlichen Werte sowie die Gerechtigkeit
untergraben und die nachhaltige Entwicklung sowie die
Rechtsstaatlichkeit gefährden,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ad-hoc-Aus-
schusses für die Aushandlung eines Übereinkommens gegen
Korruption7, der seine Arbeit am Sitz des Büros der Vereinten
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung in Wien
durchführte, in dem der Ad-hoc-Ausschuss der Generalver-
sammlung den endgültigen Wortlaut des Entwurfs eines
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption
zur Behandlung und Beschlussfassung vorlegte, und spricht
dem Ad-hoc-Ausschuss ihre Anerkennung für seine Arbeit
aus; 

2. verabschiedet das Übereinkommen der Vereinten
Nationen gegen Korruption, das dieser Resolution als Anlage
beigefügt ist, und legt es auf der im Einklang mit Resolution
57/169 vom 9. bis 11. Dezember 2003 in Mérida (Mexiko) ab-
zuhaltenden Unterzeichnungskonferenz auf hoher politischer
Ebene zur Unterzeichnung auf; 

3. fordert alle Staaten und zuständigen Organisationen
der regionalen Wirtschaftsintegration nachdrücklich auf, das
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption so
bald wie möglich zu unterzeichnen und zu ratifizieren, um
sein rasches Inkrafttreten sicherzustellen;

4. beschließt, dass, bis die gemäß dem Übereinkom-
men der Vereinten Nationen gegen Korruption eingesetzte
Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens etwas
anderes beschließt, das in Artikel 62 des Übereinkommens

5 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung,
Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
6 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge.
7 A/58/422 und Add.1.
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
genannte Konto im Rahmen des Fonds der Vereinten Natio-
nen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege verwal-
tet wird, und ermutigt die Mitgliedstaaten, mit der Entrich-
tung angemessener freiwilliger Beiträge an das genannte
Konto zu beginnen, um Entwicklungsländern und Transfor-
mationsländern die technische Hilfe zu gewähren, die sie zur
Vorbereitung der Ratifikation und der Durchführung des
Übereinkommens möglicherweise benötigen;

5. beschließt außerdem, dass der Ad-hoc-Ausschuss
für die Aushandlung eines Übereinkommens gegen Korrup-
tion seine Aufgaben im Zusammenhang mit der Aushandlung
des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion abschließen wird, indem er längere Zeit vor der Einberu-
fung der ersten Tagung der Konferenz der Vertragsstaaten des
Übereinkommens eine Sitzung abhält, um den Entwurf der
Geschäftsordnung für die Konferenz der Vertragsstaaten und
der anderen in Artikel 63 des Übereinkommens beschriebe-
nen Regeln auszuarbeiten, der der Konferenz der Vertrags-
staaten auf ihrer ersten Tagung zur Prüfung unterbreitet wer-
den wird;

6. ersucht die Konferenz der Vertragsstaaten des Über-
einkommens, sich mit der Kriminalisierung der Bestechung
von Amtsträgern internationaler Organisationen, einschließ-
lich der Vereinten Nationen, und damit zusammenhängenden
Themen unter Berücksichtigung von Fragen der Vorrechte
und Immunitäten sowie der Gerichtsbarkeit und der Rolle der
internationalen Organisationen auseinanderzusetzen, indem
sie unter anderem Empfehlungen für angemessene diesbezüg-
liche Maßnahmen abgibt; 

7. beschließt, dass der 9. Dezember zum Internationa-
len Tag gegen die Korruption erklärt werden soll, um die Öf-
fentlichkeit für das Problem der Korruption und die Rolle des
Übereinkommens bei ihrer Bekämpfung und Verhütung zu
sensibilisieren;

8. ersucht den Generalsekretär, das Büro der Vereinten
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zum Se-
kretariat der Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens zu bestimmen, das unter ihrer Leitung steht;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Büro
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen,
um es in die Lage zu versetzen, auf wirksame Weise das ra-
sche Inkrafttreten des Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen gegen Korruption zu fördern und die Aufgaben des Sekre-
tariats der Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens wahrzunehmen, und den Ad-hoc-Ausschuss bei seiner
Arbeit nach Ziffer 5 zu unterstützen;

10. ersucht den Generalsekretär ferner, einen umfassen-
den Bericht über die im Einklang mit Resolution 57/169 in
Mérida (Mexiko) abzuhaltende Unterzeichnungskonferenz
auf hoher politischer Ebene auszuarbeiten, der der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung vorzule-
gen ist.

Anlage

Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion*

Präambel

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,

besorgt über die Schwere der korruptionsbedingten Pro-
bleme und Gefahren für die Stabilität und Sicherheit der Ge-
sellschaften; diese Probleme und Gefahren untergraben die
demokratischen Einrichtungen und Werte, die ethischen Wer-
te und die Gerechtigkeit und gefährden die nachhaltige Ent-
wicklung und die Rechtsstaatlichkeit, 

auch besorgt über die Verbindungen zwischen Korruption
und anderen Formen der Kriminalität, insbesondere organi-
sierter Kriminalität und Wirtschaftskriminalität einschließlich
Geldwäsche,

ferner besorgt über Korruptionsfälle, bei denen es um be-
trächtliche, gegebenenfalls einen erheblichen Anteil der staat-
lichen Mittel ausmachende Vermögenswerte geht und durch
welche die politische Stabilität und nachhaltige Entwicklung
dieser Staaten gefährdet wird,

überzeugt davon, dass Korruption nicht mehr eine örtlich
begrenzte Angelegenheit, sondern eine grenzüberschreitende
Erscheinung ist, von der alle Gesellschaften und Wirtschafts-
systeme betroffen sind und bei deren Verhütung und Eindäm-
mung internationale Zusammenarbeit unbedingt erforderlich
ist,

auch überzeugt davon, dass zur wirksamen Verhütung
und Bekämpfung von Korruption ein umfassender multidiszi-
plinärer Ansatz erforderlich ist,

ferner überzeugt davon, dass die Verfügbarkeit techni-
scher Hilfe eine wichtige Rolle dabei spielen kann, die Fähig-
keit der Staaten zur wirksamen Verhütung und Bekämpfung
von Korruption zu stärken, unter anderem auch durch den
Ausbau von Kapazitäten und den Aufbau von Institutionen,

überzeugt davon, dass der unerlaubte Erwerb von priva-
tem Vermögen für demokratische Einrichtungen, Volkswirt-
schaften und für die Rechtsstaatlichkeit besonders schädlich
sein kann,

entschlossen, internationale Übertragungen unerlaubt er-
worbener Vermögenswerte wirksamer zu verhüten, aufzudek-
ken und von ihnen abzuschrecken und die internationale Zu-
sammenarbeit bei der Wiedererlangung von Vermögenswer-
ten zu stärken,

* Vorläufige Übersetzung, Sprachendienst des Auswärtigen Amtes.
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
in Anerkennung der wesentlichen Grundsätze der Rechts-
staatlichkeit in Strafverfahren und in Zivil- oder Verwaltungs-
verfahren zur Entscheidung über Eigentumsrechte,

in dem Bewusstsein, dass es Aufgabe aller Staaten ist,
Korruption zu verhüten und zu beseitigen, und dass sie, mit
Unterstützung und unter Einbeziehung von Einzelpersonen
und Gruppen, die nicht zum öffentlichen Sektor gehören, wie
zum Beispiel der Zivilgesellschaft, nichtstaatlicher Organisa-
tionen und Basisorganisationen, zusammenarbeiten müssen,
wenn ihre Anstrengungen in diesem Bereich wirksam sein
sollen,

auch im Bewusstsein der Grundsätze einer ordnungsgemä-
ßen Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten und öffentli-
cher Vermögensgegenstände, der Gerechtigkeit, der Verant-
wortung und der Gleichheit vor dem Gesetz sowie im Be-
wusstsein der Notwendigkeit, Integrität zu schützen und eine
Kultur der Ablehnung von Korruption zu pflegen,

in Würdigung der Arbeit, die von der Kommission für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege und dem Büro
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung bei der Verhütung und Bekämpfung von Korrup-
tion geleistet wird,

eingedenk der Arbeit anderer internationaler und regiona-
ler Organisationen auf diesem Gebiet, einschließlich der Tä-
tigkeiten der Afrikanischen Union, des Europarats, des Rats
für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens
(auch als Weltzollorganisation bezeichnet), der Europäischen
Union, der Liga der Arabischen Staaten, der Organisation für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie der
Organisation Amerikanischer Staaten,

in Würdigung mehrseitiger Übereinkünfte zur Korrup-
tionsverhütung und -bekämpfung; hierzu gehören unter ande-
rem das von der Organisation Amerikanischer Staaten am
29. März 1996 angenommene Interamerikanische Überein-
kommen gegen Korruption8, das vom Rat der Europäischen
Union am 26. Mai 1997 angenommene Übereinkommen über
die Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der Europäi-
schen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union beteiligt sind9, das von der Organisation für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung am
21. November 1997 angenommene Übereinkommen über die
Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im in-
ternationalen Geschäftsverkehr10, das vom Ministerkomitee
des Europarats am 27. Januar 1999 angenommene Straf-
rechtsübereinkommen über Korruption11, das vom Minister-
komitee des Europarats am 4. November 1999 angenommene
Zivilrechtsübereinkommen über Korruption12 und das von
den Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union am

12. Juli 2003 angenommene Übereinkommen der Afrikani-
schen Union über die Verhütung und Bekämpfung der Kor-
ruption,

erfreut über das Inkrafttreten des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität13 am 29. September 2003,

haben Folgendes vereinbart:

Kapitel I
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1
Zweck

Die Zwecke dieses Übereinkommens sind

a) die Förderung und Verstärkung von Maßnahmen zur
effizienteren und wirksameren Verhütung und Bekämpfung
von Korruption;

b) die Förderung, Erleichterung und Unterstützung der
internationalen Zusammenarbeit und technischen Hilfe bei
der Verhütung und Bekämpfung von Korruption einschließ-
lich der Wiedererlangung von Vermögenswerten;

c) die Förderung der Integrität, der Rechenschafts-
pflicht und der ordnungsgemäßen Verwaltung öffentlicher
Angelegenheiten und öffentlicher Vermögensgegenstände.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens:

a) bezeichnet der Ausdruck "Amtsträger" i) eine Per-
son, die in einem Vertragsstaat durch Ernennung oder Wahl,
befristet oder unbefristet, bezahlt oder unbezahlt und unab-
hängig von ihrem Dienstrang ein Amt im Bereich der Gesetz-
gebung, Exekutive, Verwaltung oder Justiz innehat; ii) jede
andere Person, die eine öffentliche Aufgabe – auch für eine
Behörde oder ein öffentliches Unternehmen – wahrnimmt
oder eine öffentliche Dienstleistung erbringt, entsprechend
der Bestimmung dieser Begriffe im innerstaatlichen Recht
und ihrer Anwendung in dem betreffenden Rechtsgebiet des
Vertragsstaats; iii) jede andere Person, die im innerstaatlichen
Recht eines Vertragsstaats als "Amtsträger" näher bestimmt
ist. Für den Zweck einiger in Kapitel II enthaltener besonderer
Maßnahmen kann der Ausdruck "Amtsträger" jedoch auch ei-
ne Person bezeichnen, die eine öffentliche Aufgabe wahr-
nimmt oder eine öffentliche Dienstleistung erbringt, entspre-
chend der Bestimmung dieser Begriffe im innerstaatlichen
Recht und ihrer Anwendung in dem betreffenden Rechtsge-
biet des Vertragsstaats;

b) bezeichnet der Ausdruck "ausländischer Amtsträ-
ger" eine Person, die in einem anderen Staat durch Ernennung
oder Wahl ein Amt im Bereich der Gesetzgebung, Exekutive,
Verwaltung oder Justiz innehat, und eine Person, die für einen
anderen Staat einschließlich einer Behörde oder eines öffent-
lichen Unternehmens eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt; 

8 Siehe E/1996/99.
9 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, C 195, 25. Juni 1997.
10 Siehe Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing
Countries (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr.
E.98.III.B.18).
11 Europarat, Europäische Vertragssammlung, Nr. 173.
12 Ebd., Nr. 174. 13 Resolution 55/25 der Generalversammlung, Anlage I.
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
c) bezeichnet der Ausdruck "Amtsträger einer interna-
tionalen Organisation" einen internationalen Beamten oder ei-
ne andere Person, der von einer solchen Organisation die Be-
fugnis erteilt worden ist, in ihrem Namen zu handeln;

d) bezeichnet der Ausdruck "Vermögensgegenstände"
Vermögenswerte jeder Art, körperliche oder nichtkörperliche,
bewegliche oder unbewegliche, materielle oder nicht materi-
elle, sowie rechtserhebliche Schriftstücke oder Urkunden, die
das Recht auf solche Vermögenswerte oder Rechte daran be-
legen; 

e) bezeichnet der Ausdruck "Erträge aus Straftaten" je-
den Vermögensgegenstand, der unmittelbar oder mittelbar
aus der Begehung einer Straftat stammt oder dadurch erlangt
wurde; 

f) bezeichnet der Ausdruck "Einfrieren" oder "Be-
schlagnahme" das vorübergehende Verbot der Übertragung,
Umwandlung oder Bewegung von Vermögensgegenständen
oder der Verfügung darüber oder die vorübergehende Ver-
wahrung oder Kontrolle von Vermögensgegenständen auf-
grund einer von einem Gericht oder einer anderen zuständigen
Behörde getroffenen Entscheidung; 

g) bezeichnet der Ausdruck "Einziehung", der gegebe-
nenfalls den Verfall umfasst, die dauernde Entziehung von
Vermögensgegenständen aufgrund einer von einem Gericht
oder einer anderen zuständigen Behörde getroffenen Ent-
scheidung;

h) bezeichnet der Ausdruck "Haupttat" jede Straftat,
durch die Erträge erlangt wurden, die Gegenstand einer Straf-
tat im Sinne des Artikels 23 werden können;

i) bezeichnet der Ausdruck "kontrollierte Lieferung"
die Methode, aufgrund deren unerlaubte oder verdächtige
Sendungen mit Wissen und unter der Aufsicht der zuständi-
gen Behörden aus dem Hoheitsgebiet eines oder mehrerer
Staaten verbracht, durch dasselbe durchgeführt oder in dassel-
be verbracht werden dürfen mit dem Ziel, eine Straftat zu un-
tersuchen und Personen zu ermitteln, die an der Begehung der
Straftat beteiligt sind.

Artikel 3
Geltungsbereich

1. Dieses Übereinkommen findet nach Maßgabe seiner
Bestimmungen Anwendung auf die Verhütung, Untersu-
chung und strafrechtliche Verfolgung von Korruption sowie
auf das Einfrieren, die Beschlagnahme, die Einziehung und
die Rückgabe der Erträge aus Straftaten, die in Übereinstim-
mung mit diesem Übereinkommen umschrieben sind. 

2. Es ist für die Zwecke der Durchführung dieses Über-
einkommens, soweit darin nichts anderes bestimmt ist, nicht
erforderlich, dass die darin aufgeführten Straftaten im Ergeb-
nis zum Verlust oder zur Schädigung staatlicher Vermögens-
gegenstände führen.

Artikel 4
Schutz der Souveränität

1. Die Vertragsstaaten erfüllen ihre Verpflichtungen nach
diesem Übereinkommen in einer Weise, die mit den Grund-
sätzen der souveränen Gleichheit und territorialen Unver-

sehrtheit der Staaten sowie der Nichteinmischung in die inne-
ren Angelegenheiten anderer Staaten vereinbar ist. 

2. Dieses Übereinkommen berechtigt einen Vertragsstaat
nicht, im Hoheitsgebiet eines anderen Staates Zuständigkeiten
und Aufgaben wahrzunehmen, die nach dem innerstaatlichen
Recht dieses anderen Staates ausschließlich dessen Behörden
vorbehalten sind. 

Kapitel II
Vorbeugende Maßnahmen

Artikel 5
Vorbeugende politische Konzepte und Praktiken zur Korrup-
tionsbekämpfung

1. Jeder Vertragsstaat entwickelt in Übereinstimmung mit
den wesentlichen Grundsätzen seiner Rechtsordnung wirksa-
me und abgestimmte politische Konzepte zur Korruptionsbe-
kämpfung und setzt sie um beziehungsweise wendet sie wei-
terhin an; diese Konzepte fördern die Beteiligung der Gesell-
schaft und spiegeln die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit,
der ordnungsgemäßen Verwaltung öffentlicher Angelegen-
heiten und öffentlicher Vermögensgegenstände, der Integri-
tät, Transparenz und Rechenschaftspflicht wider.

2. Jeder Vertragsstaat ist bestrebt, wirksame Praktiken zur
Korruptionsverhütung einzuführen und zu fördern. 

3. Jeder Vertragsstaat ist bestrebt, einschlägige Rechtsinstru-
mente und Verwaltungsmaßnahmen in regelmäßigen Abstän-
den auf ihre Zweckdienlichkeit zur Verhütung und Bekämp-
fung der Korruption zu überprüfen.

4. Die Vertragsstaaten arbeiten soweit angemessen und in
Übereinstimmung mit den wesentlichen Grundsätzen ihrer
Rechtsordnung untereinander und mit einschlägigen interna-
tionalen und regionalen Organisationen bei der Förderung
und Entwicklung der in diesem Artikel genannten Maßnah-
men zusammen. Diese Zusammenarbeit kann die Beteiligung
an internationalen Programmen und Projekten zur Korrup-
tionsverhütung einschließen.

Artikel 6
Stelle oder Stellen für Korruptionsverhütung

1. Jeder Vertragsstaat stellt in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen seiner Rechtsordnung sicher, dass es
je nach Bedarf eine Stelle beziehungsweise mehrere Stellen
gibt, die Korruptionsverhütung betreibt/en, indem sie zum
Beispiel

a) die in Artikel 5 genannten politischen Konzepte um-
setzt/en und gegebenenfalls ihre Umsetzung beaufsichtigt/en
und abstimmt/en;

b) die Erkenntnisse über Korruptionsverhütung erwei-
tert/n und verbreitet/n.

2. Jeder Vertragsstaat gewährt der/den in Absatz 1 genann-
ten Stelle(n) in Übereinstimmung mit den wesentlichen
Grundsätzen seiner Rechtsordnung die erforderliche Unab-
hängigkeit, damit sie ihre Aufgaben wirksam und ohne unge-
bührende Beeinflussung wahrnehmen kann/können. Für die
erforderlichen Sachmittel und Fachkräfte sowie die Ausbil-
dung, die diese Fachkräfte gegebenenfalls benötigen, um ihre
Aufgaben wahrzunehmen, soll gesorgt werden.
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
3. Jeder Vertragsstaat teilt dem Generalsekretär der Verein-
ten Nationen Name(n) und Anschrift(en) der Behörde(n) mit,
die andere Vertragsstaaten bei der Entwicklung und Durch-
führung besonderer Maßnahmen zur Korruptionsverhütung
unterstützen kann/können.

Artikel 7
Öffentlicher Sektor

1. Jeder Vertragsstaat ist soweit angemessen und in Überein-
stimmung mit den wesentlichen Grundsätzen seiner Rechts-
ordnung bestrebt, für die Anwerbung, Einstellung, Beschäfti-
gung, Beförderung und Pensionierung von Beamten und ge-
gebenenfalls anderen nicht gewählten Amtsträgern Regelun-
gen zu beschließen, beizubehalten und in der Wirkung zu ver-
stärken, die

a) auf den Grundsätzen der Leistungsfähigkeit und
Transparenz sowie auf objektiven Kriterien wie Leistung, Ge-
rechtigkeit und Eignung beruhen;

b) geeignete Verfahren für die Auswahl und Ausbil-
dung von Personen für als besonders korruptionsgefährdet er-
achtete öffentliche Ämter und gegebenenfalls den turnusmä-
ßigen Wechsel solcher Personen in andere Ämter umfassen;

c) unter Berücksichtigung des Standes der wirtschaftli-
chen Entwicklung des Vertragsstaats eine angemessene Ver-
gütung und eine gerechte Gehaltsordnung fördern;

d) Aus- und Fortbildungsprogramme fördern, damit
diese Beamten und anderen Amtsträger den Erfordernissen ei-
ner korrekten, den Begriffen der guten Sitte entsprechenden
und ordnungsgemäßen Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben
gerecht werden können, und die geeignete fachbezogene Fort-
bildungsmaßnahmen für sie vorsehen, damit sie die mit der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben verbundene Korruptionsge-
fährdung besser erkennen können. Bei solchen Programmen
kann auf Verhaltenskodizes oder Verhaltensnormen in geeig-
neten Bereichen Bezug genommen werden.

2. Jeder Vertragsstaat zieht ferner in Erwägung, im Einklang
mit den Zielen dieses Übereinkommens und in Übereinstim-
mung mit den wesentlichen Grundsätzen seines innerstaatli-
chen Rechts geeignete gesetzgeberische und verwaltungs-
rechtliche Maßnahmen zu treffen, um Kriterien für die Kandi-
datur für ein öffentliches Amt und die Wahl in ein solches
vorzuschreiben.

3. Jeder Vertragsstaat zieht ferner in Erwägung, im Einklang
mit den Zielen dieses Übereinkommens und in Übereinstim-
mung mit den wesentlichen Grundsätzen seines innerstaatli-
chen Rechts geeignete gesetzgeberische und verwaltungs-
rechtliche Maßnahmen zu treffen, um die Finanzierung von
Kandidaturen für ein öffentliches Wahlamt und gegebenen-
falls die Finanzierung politischer Parteien transparenter zu
machen.

4. Jeder Vertragsstaat ist in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts be-
strebt, Regelungen zu beschließen, beizubehalten und in ihrer
Wirkung zu verstärken, welche die Transparenz fördern und
Interessenkonflikten vorbeugen.

Artikel 8
Verhaltenskodizes für Amtsträger
1. Mit dem Ziel der Korruptionsbekämpfung fördert jeder
Vertragsstaat in Übereinstimmung mit den wesentlichen
Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts unter anderem die
Integrität, Ehrlichkeit und Verantwortlichkeit in den Reihen
seiner Amtsträger.

2. Jeder Vertragsstaat ist insbesondere bestrebt, innerhalb
seiner eigenen Institutionen und in seiner Rechtsordnung Ver-
haltenskodizes oder Verhaltensnormen für die korrekte, den
Begriffen der guten Sitte entsprechende und ordnungsgemäße
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben anzuwenden. 

3. Bei der Anwendung dieses Artikels beachtet jeder Ver-
tragsstaat soweit angemessen und in Übereinstimmung mit
den wesentlichen Grundsätzen seiner Rechtsordnung die ein-
schlägigen Initiativen regionaler, interregionaler und multila-
teraler Organisationen wie zum Beispiel den Internationalen
Verhaltenskodex für Amtsträger, der in der Anlage zu Reso-
lution 51/59 der Generalversammlung vom 12. Dezember
1996 enthalten ist.

4. Jeder Vertragsstaat erwägt ferner, in Übereinstimmung
mit den wesentlichen Grundsätzen seines innerstaatlichen
Rechts Maßnahmen zu treffen und Regelungen vorzusehen,
die es Amtsträgern erleichtern, den zuständigen Behörden
Korruptionshandlungen zu melden, wenn ihnen solche Hand-
lungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bekannt wer-
den.

5. Jeder Vertragsstaat ist bestrebt, soweit angemessen und in
Übereinstimmung mit den wesentlichen Grundsätzen seines
innerstaatlichen Rechts Maßnahmen zu treffen und Regelun-
gen vorzusehen, nach denen Amtsträger den zuständigen Be-
hörden gegenüber Erklärungen abzugeben haben, und zwar
unter anderem über Nebentätigkeiten, Beschäftigungsverhält-
nisse, Kapitalanlagen, Vermögenswerte und erhebliche Ge-
schenke oder Vergünstigungen, die in Bezug auf ihre Aufga-
ben als Amtsträger zu einem Interessenkonflikt führen kön-
nen.

6. Jeder Vertragsstaat erwägt, in Übereinstimmung mit den
wesentlichen Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts Dis-
ziplinarmaßnahmen oder andere Maßnahmen gegen Amtsträ-
ger zu ergreifen, die gegen die nach diesem Artikel vorgese-
henen Kodizes oder Normen verstoßen.

Artikel 9
Öffentliches Vergabewesen und Verwaltung der öffentlichen 
Finanzen
1. Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen seiner Rechtsordnung die erforderli-
chen Maßnahmen, um geeignete Vergabesysteme einzurich-
ten, die auf Transparenz, Wettbewerb und objektiven Ent-
scheidungskriterien beruhen und wirksam unter anderem bei
der Verhütung von Korruption sind. Diese Systeme, die bei
ihrer Anwendung angemessene Schwellenwerte berücksichti-
gen können, behandeln unter anderem

a) die öffentliche Bekanntmachung von Informationen
über Vergabeverfahren und Aufträge, einschließlich Informa-
tionen über Ausschreibungen und sachdienliche Informatio-
9



I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
nen über die Auftragsvergabe, wobei möglichen Bietern eine
ausreichende Frist zur Erstellung und Abgabe ihrer Angebote
eingeräumt wird;

b) die vorherige Festlegung der Teilnahmebedingun-
gen, einschließlich Auswahl- und Vergabekriterien sowie
Ausschreibungsregeln und deren Veröffentlichung;

c) die Verwendung objektiver und vorab festgelegter
Entscheidungskriterien für die Vergabe von öffentlichen Auf-
trägen, um die spätere Überprüfung der korrekten Anwen-
dung der Regeln oder Verfahren zu erleichtern;

d) ein wirksames System der innerstaatlichen Überprü-
fung einschließlich eines wirksamen Rechtsmittelsystems,
um die Beschreitung des Rechtswegs für den Fall sicherzu-
stellen, dass die nach diesem Absatz vorgesehenen Regeln
oder Verfahren nicht eingehalten werden;

e) gegebenenfalls Maßnahmen zur Regelung von An-
gelegenheiten, die das für die Vergabe verantwortliche Perso-
nal betreffen, wie zum Beispiel die Forderung der Bekanntga-
be des Interesses an bestimmten öffentlichen Aufträgen, Aus-
wahlverfahren und Ausbildungsanforderungen.

2. Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen seiner Rechtsordnung geeignete Maß-
nahmen, um die Transparenz und Rechenschaftspflicht bei
der Verwaltung der öffentlichen Finanzen zu fördern. Solche
Maßnahmen umfassen unter anderem

a) Verfahren zur Verabschiedung des nationalen Haus-
haltsplans;

b) die zeitnahe Berichterstattung über Einnahmen und
Ausgaben;

c) ein System von Grundsätzen der Rechnungslegung
und -prüfung und der damit verbundenen Aufsicht;

d) wirksame und leistungsfähige Systeme des Risiko-
managements und der internen Kontrolle und

e) gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen, wenn die in die-
sem Absatz umschriebenen Erfordernisse nicht erfüllt wer-
den.

3. Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts die er-
forderlichen zivil- und verwaltungsrechtlichen Maßnahmen,
um die Unverfälschtheit von Buchführungsunterlagen, Auf-
zeichnungen, Jahresabschlüssen oder anderen mit öffentli-
chen Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang stehen-
den Unterlagen zu erhalten und die Fälschung solcher Unter-
lagen zu verhindern.

Artikel 10
Öffentliche Berichterstattung

Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit der Korrup-
tionsbekämpfung trifft jeder Vertragsstaat in Übereinstim-
mung mit den wesentlichen Grundsätzen seines innerstaatli-
chen Rechts die erforderlichen Maßnahmen, um in seiner öf-
fentlichen Verwaltung, gegebenenfalls auch im Hinblick auf
deren Organisation, Arbeitsweise und Entscheidungsprozes-
se, die Transparenz zu fördern. Solche Maßnahmen können
unter anderem Folgendes umfassen:

a) die Annahme von Verfahren oder Regelungen, nach
denen Mitglieder der Öffentlichkeit gegebenenfalls über Or-
ganisation, Arbeitsweise und Entscheidungsprozesse ihrer öf-
fentlichen Verwaltung sowie unter gebührender Beachtung
des Schutzes der Privatsphäre und personenbezogener Daten
auch über Entscheidungen und Rechtsakte, die Mitglieder der
Öffentlichkeit betreffen, Auskunft erhalten können;

b) gegebenenfalls Vereinfachung von Verwaltungsver-
fahren, um den Zugang der Öffentlichkeit zu den zuständigen
Entscheidungsträgern zu erleichtern, und

c) die Veröffentlichung von Informationen; hierzu kön-
nen auch regelmäßige Berichte über die Korruptionsgefahren
in seiner öffentlichen Verwaltung gehören.

Artikel 11
Maßnahmen in Bezug auf Richter und Staatsanwaltschaften

1. Im Hinblick auf die Unabhängigkeit der Richter und ihre
entscheidende Rolle bei der Korruptionsbekämpfung trifft je-
der Vertragsstaat in Übereinstimmung mit den wesentlichen
Grundsätzen seiner Rechtsordnung und unbeschadet der rich-
terlichen Unabhängigkeit Maßnahmen, um in der Richter-
schaft die Integrität zu stärken und Gelegenheiten zur Korrup-
tion auszuschließen. Solche Maßnahmen können Vorschrif-
ten über das Verhalten von Richtern umfassen.

2. In den Vertragsstaaten, in denen die Staatsanwaltschaften
nicht Teil der Richterschaft, aber in einer den Richtern ähnli-
chen Weise unabhängig sind, können bei den Staatsanwalt-
schaften Maßnahmen eingeführt und angewendet werden, die
dasselbe bewirken wie die nach Absatz 1 getroffenen Maß-
nahmen.

Artikel 12
Privater Sektor

1. Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts Maß-
nahmen, um Korruption, die den privaten Sektor berührt, zu
verhüten, die Grundsätze der Rechnungslegung und -prüfung
im privaten Sektor zu verschärfen und gegebenenfalls für den
Fall, dass diesen Maßnahmen nicht entsprochen wird, wirksa-
me, verhältnismäßige und abschreckende zivil-, verwaltungs-
oder strafrechtliche Sanktionen vorzusehen.

2. Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele können unter an-
derem darin bestehen,

a) die Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbe-
hörden und einschlägigen privaten Stellen zu fördern;

b) die Entwicklung von Normen und Verfahren zum
Schutz der Integrität einschlägiger privater Rechtsträger zu
fördern; dazu gehören Verhaltenskodizes für die korrekte, den
Begriffen der guten Sitte entsprechende und ordnungsgemäße
Durchführung der Tätigkeiten von Unternehmen und aller
einschlägigen Berufsgruppen und die Vorbeugung von Inter-
essenkonflikten sowie für die Förderung guter Geschäftsprak-
tiken der Unternehmen untereinander und in den Vertragsver-
hältnissen zwischen Unternehmen und Staat;

c) die Transparenz zwischen privaten Rechtsträgern zu
fördern, gegebenenfalls auch durch Maßnahmen betreffend
10
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die Identität juristischer und natürlicher Personen, die an der
Gründung und Leitung von Gesellschaften beteiligt sind;

d) den Missbrauch von Verfahren zur Regulierung pri-
vater Rechtsträger zu verhindern, einschließlich Verfahren
betreffend Subventionen und Genehmigungen, die von Be-
hörden für kommerzielle Tätigkeiten gewährt beziehungswei-
se erteilt werden;

e) Interessenkonflikten dadurch vorzubeugen, dass die
beruflichen Tätigkeiten ehemaliger Amtsträger oder die Be-
schäftigung von Amtsträgern durch den privaten Sektor im
Anschluss an deren Ausscheiden aus dem Amt oder Eintritt in
den Ruhestand in Fällen, in denen dies angebracht ist, und für
einen angemessenen Zeitraum beschränkt werden, wenn diese
Tätigkeiten oder diese Beschäftigung mit den Aufgaben, die
diese Amtsträger in ihrer Amtszeit wahrgenommen oder über-
wacht haben, in unmittelbarem Zusammenhang stehen; 

f) sicherzustellen, dass es in privatwirtschaftlichen Un-
ternehmen unter Berücksichtigung ihrer Struktur und Größe
hinreichende Kontrollen durch die Innenrevision gibt, die da-
zu beitragen, Korruptionshandlungen zu verhüten und aufzu-
decken, und dass die Konten und vorgeschriebenen Jahresab-
schlüsse dieser privatwirtschaftlichen Unternehmen geeigne-
ten Rechnungsprüfungs- und Bestätigungsverfahren unterlie-
gen.

3. Zur Verhütung von Korruption trifft jeder Vertragsstaat in
Übereinstimmung mit seinen innerstaatlichen Gesetzen und
sonstigen Vorschriften in Bezug auf die Führung von Büchern
und Aufzeichnungen, die Offenlegung von Jahresabschlüssen
und die Grundsätze der Rechnungslegung und -prüfung die
erforderlichen Maßnahmen, um die folgenden Handlungen,
wenn sie zur Begehung einer in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen umschriebenen Straftat vorgenommen wer-
den, zu verbieten: 

a) die Einrichtung von Konten, die in den Büchern
nicht erscheinen;

b) die Tätigung von Geschäften, die in den Büchern
nicht oder nur mit unzureichenden Angaben erscheinen;

c) die Verbuchung nicht existenter Aufwendungen;

d) die Verbuchung von Verbindlichkeiten mit falschen
Angaben zu ihren Gründen;

e) die Benutzung falscher Belege und

f) die vorsätzliche Vernichtung von Buchungsbelegen
vor Ablauf der gesetzlich vorgesehenen Frist.

4. Jeder Vertragsstaat verbietet die steuerliche Abzugsfähig-
keit von Ausgaben, die Bestechungsgelder darstellen, da letz-
tere ein Tatbestandsmerkmal der in Übereinstimmung mit den
Artikeln 15 und 16 umschriebenen Straftaten sind, sowie ge-
gebenenfalls von anderen Ausgaben, die bei der Förderung
korrupten Verhaltens entstanden sind.

Artikel 13
Beteiligung der Gesellschaft
1. Jeder Vertragsstaat trifft im Rahmen seiner Möglichkeiten
und in Übereinstimmung mit den wesentlichen Grundsätzen
seines innerstaatlichen Rechts geeignete Maßnahmen, um die

aktive Beteiligung von Personen und Gruppen, die nicht dem
öffentlichen Sektor angehören, wie zum Beispiel der Zivilge-
sellschaft, nichtstaatlicher Organisationen und Basisorganisa-
tionen, an der Verhütung und Bekämpfung von Korruption zu
fördern und die Öffentlichkeit für das Vorhandensein, die Ur-
sachen und die Schwere der Korruption sowie für die Gefahr,
die sie darstellt, zu sensibilisieren. Diese Beteiligung soll ge-
stärkt werden, indem zum Beispiel

a) Entscheidungsprozesse transparenter gemacht wer-
den und die Öffentlichkeit verstärkt daran beteiligt wird;

b) sichergestellt wird, dass die Öffentlichkeit tatsächli-
chen Zugang zu Informationen hat;

c) Öffentlichkeitsarbeit geleistet wird, die dazu bei-
trägt, dass Korruption nicht toleriert wird, und öffentliche
Aufklärungsprogramme auch im Rahmen der Lehrpläne an
Schulen und Universitäten durchgeführt werden;

d) die Freiheit zur Einholung, Entgegennahme, Veröf-
fentlichung und Verbreitung von Informationen über Korrup-
tion geachtet, gefördert und geschützt wird. Diese Freiheit
darf bestimmten Einschränkungen unterworfen sein, jedoch
nur, soweit sie gesetzlich vorgesehen sind und notwendig
sind, 

i) um die Rechte oder den guten Ruf anderer zu wah-
ren;

ii) um die nationale Sicherheit oder öffentliche Ord-
nung oder die öffentliche Gesundheit oder Moral zu schüt-
zen.

2. Jeder Vertragsstaat trifft geeignete Maßnahmen, um si-
cherzustellen, dass die in diesem Übereinkommen genannten
zuständigen Stellen zur Korruptionsbekämpfung der Öffent-
lichkeit bekannt sind, und ermöglicht den Zugang zu diesen
Stellen, damit gegebenenfalls Vorfälle, die als eine in Über-
einstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebene
Straftat angesehen werden können, – auch anonym – gemel-
det werden können.

Artikel 14
Maßnahmen zur Verhütung der Geldwäsche
1. Jeder Vertragsstaat

a) schafft für Banken, Finanzinstitutionen des Nicht-
bankensektors einschließlich natürlicher oder juristischer Per-
sonen, die formelle oder informelle Dienstleistungen zur
Geld- oder Wertübermittlung erbringen, sowie nach Bedarf
und im Rahmen seiner Zuständigkeit für andere besonders
geldwäschegefährdete Einrichtungen ein umfassendes inner-
staatliches Regulierungs- und Aufsichtssystem, um von allen
Formen der Geldwäsche abzuschrecken und sie aufzudecken,
wobei in diesem System besonderes Gewicht auf die Erfor-
dernisse der Identifizierung der Kundinnen und Kunden und
gegebenenfalls der wirtschaftlichen Eigentümer, der Führung
der Unterlagen und der Meldung verdächtiger Transaktionen
gelegt wird; 

b) stellt unbeschadet des Artikels 46 sicher, dass die mit
der Bekämpfung der Geldwäsche befassten Verwaltungs-,
Regulierungs-, Strafverfolgungs- und sonstigen Behörden
(einschließlich, wenn im innerstaatlichen Recht vorgesehen,
der Gerichte) in der Lage sind, unter den in seinem innerstaat-
11



I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
lichen Recht festgelegten Bedingungen auf nationaler und in-
ternationaler Ebene zusammenzuarbeiten und Informationen
auszutauschen, und erwägt zu diesem Zweck die Einrichtung
eines Finanznachrichtendienstes, der als nationales Zentrum
für die Sammlung, Analyse und Verbreitung von Informatio-
nen über mögliche Geldwäschetätigkeiten dient.

2. Die Vertragsstaaten erwägen die Ergreifung praktisch
durchführbarer Maßnahmen zur Aufdeckung und Überwa-
chung grenzüberschreitender Bewegungen von Bargeld und
in Betracht kommenden begebbaren Wertpapieren unter Ein-
haltung von Sicherheitsvorkehrungen, welche die ordnungs-
gemäße Verwendung der Informationen gewährleisten, und
ohne jede Behinderung rechtmäßiger Kapitalbewegungen.
Unter anderem können Einzelpersonen und Unternehmen
verpflichtet werden, grenzüberschreitende Transfers erhebli-
cher Mengen von Bargeld und in Betracht kommenden be-
gebbaren Wertpapieren zu melden. 

3. Die Vertragsstaaten erwägen die Ergreifung geeigneter
und praktisch durchführbarer Maßnahmen, um Finanzinstitu-
tionen einschließlich Geldüberweisungsinstitute zu verpflich-
ten,

a) in Formularen für die elektronische Geldüberwei-
sung und diesbezüglichen Mitteilungen genaue und aussage-
kräftige Angaben über den Sender einzutragen;

b) diese Angaben über die gesamte Zahlungskette bei-
zubehalten und

c) Geldüberweisungen, die keine vollständigen Anga-
ben über den Sender enthalten, verstärkt zu überprüfen.

4. Die Vertragsstaaten werden aufgefordert, sich bei der
Schaffung eines innerstaatlichen Regulierungs- und Auf-
sichtssystems nach diesem Artikel unbeschadet aller anderen
Artikel dieses Übereinkommens von den diesbezüglichen In-
itiativen der regionalen, interregionalen und multilateralen
Organisationen gegen die Geldwäsche leiten zu lassen.

5. Die Vertragsstaaten sind bestrebt, die globale, regionale,
subregionale und bilaterale Zusammenarbeit zwischen Ju-
stiz-, Strafverfolgungs- und Finanzregulierungsbehörden aus-
zubauen und zu fördern mit dem Ziel, die Geldwäsche zu be-
kämpfen.

Kapitel III
Kriminalisierung und Strafverfolgung

Artikel 15
Bestechung inländischer Amtsträger

Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen gesetzgeberi-
schen und sonstigen Maßnahmen, um folgende Handlungen,
wenn vorsätzlich begangen, als Straftaten zu umschreiben:

a) das Versprechen, das Angebot oder die Gewährung
eines ungerechtfertigten Vorteils unmittelbar oder mittelbar
an einen Amtsträger für diesen selbst oder für eine andere Per-
son oder Stelle als Gegenleistung dafür, dass er in Ausübung
seiner Dienstpflichten eine Handlung vornimmt oder unter-
lässt; 

b) die unmittelbare oder mittelbare Forderung oder An-
nahme eines ungerechtfertigten Vorteils durch einen Amtsträ-

ger für sich selbst oder für eine andere Person oder Stelle als
Gegenleistung dafür, dass er in Ausübung seiner Dienst-
pflichten eine Handlung vornimmt oder unterlässt. 

Artikel 16
Bestechung von ausländischen Amtsträgern und Amtsträgern 
internationaler Organisationen

1. Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen gesetzgeberi-
schen und sonstigen Maßnahmen, um folgende Handlungen,
wenn vorsätzlich begangen, als Straftat zu umschreiben: das
Versprechen, das Angebot oder die Gewährung eines unge-
rechtfertigten Vorteils unmittelbar oder mittelbar an einen
ausländischen Amtsträger oder einen Amtsträger einer inter-
nationalen Organisation für diesen selbst oder für eine andere
Person oder Stelle als Gegenleistung dafür, dass der Amtsträ-
ger in Ausübung seiner Dienstpflichten eine Handlung vor-
nimmt oder unterlässt, um im Zusammenhang mit Tätigkeiten
im internationalen Geschäftsverkehr einen Auftrag oder einen
sonstigen ungerechtfertigten Vorteil zu erlangen oder zu be-
halten.

2. Jeder Vertragsstaat zieht in Erwägung, die erforderlichen
gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen zu treffen, um
folgende Handlungen, wenn vorsätzlich begangen, als Straftat
zu umschreiben: die unmittelbare oder mittelbare Forderung
oder Annahme eines ungerechtfertigten Vorteils durch einen
ausländischen Amtsträger oder einen Amtsträger einer inter-
nationalen Organisation für sich selbst oder für eine andere
Person oder Stelle als Gegenleistung dafür, dass der Amtsträ-
ger in Ausübung seiner Dienstpflichten eine Handlung vor-
nimmt oder unterlässt. 

Artikel 17
Unterschlagung, Veruntreuung oder sonstige unrechtmäßige 
Verwendung von Vermögensgegenständen durch einen Amts-
träger

Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen gesetzgeberi-
schen und sonstigen Maßnahmen, um folgende Handlungen,
wenn vorsätzlich begangen, als Straftat zu umschreiben: die
Unterschlagung, Veruntreuung oder sonstige unrechtmäßige
Verwendung von Vermögensgegenständen, öffentlichen oder
privaten Geldmitteln oder Sicherheiten oder anderen Wertge-
genständen, die dem Amtsträger aufgrund seiner Stellung an-
vertraut wurden, durch den Amtsträger zu seinen Gunsten
oder zu Gunsten einer anderen Person oder Stelle.

Artikel 18
Missbräuchliche Einflussnahme

Jeder Vertragsstaat zieht in Erwägung, die erforderlichen
gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen zu treffen, um
folgende Handlungen, wenn vorsätzlich begangen, als Straftat
zu umschreiben: 

a) das Versprechen, das Angebot oder die Gewährung
eines ungerechtfertigten Vorteils unmittelbar oder mittelbar
an einen Amtsträger oder eine andere Person als Gegenlei-
stung dafür, dass der Amtsträger oder die Person von seinem
beziehungsweise ihrem tatsächlichen oder vermuteten Ein-
fluss missbräuchlichen Gebrauch macht, um von einer Ver-
waltung oder einer Behörde des Vertragsstaats einen unge-
12
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rechtfertigten Vorteil für den ursprünglichen Anstifter der
Handlung oder eine andere Person zu erlangen;

b) die unmittelbare oder mittelbare Forderung oder An-
nahme eines ungerechtfertigten Vorteils durch einen Amtsträ-
ger oder eine andere Person für sich selbst oder für eine ande-
re Person als Gegenleistung dafür, dass der Amtsträger oder
die Person von seinem beziehungsweise ihrem tatsächlichen
oder vermuteten Einfluss missbräuchlichen Gebrauch macht,
um von einer Verwaltung oder einer Behörde des Vertrags-
staats einen ungerechtfertigten Vorteil zu erlangen.

Artikel 19
Missbräuchliche Wahrnehmung von Aufgaben

Jeder Vertragsstaat zieht in Erwägung, die erforderlichen
gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen zu treffen, um
es, wenn vorsätzlich begangen, als Straftat zu umschreiben,
wenn ein Amtsträger seine Aufgaben oder seine Stellung
missbräuchlich wahrnimmt, das heißt, wenn er in Erfüllung
seiner Aufgaben unter Verstoß gegen Gesetze eine Handlung
vornimmt oder unterlässt, um für sich selbst oder für eine an-
dere Person oder Stelle einen ungerechtfertigten Vorteil zu er-
langen.

Artikel 20
Unerlaubte Bereicherung

Vorbehaltlich seiner Verfassung und der wesentlichen
Grundsätze seiner Rechtsordnung zieht jeder Vertragsstaat in
Erwägung, die erforderlichen gesetzgeberischen und sonsti-
gen Maßnahmen zu treffen, um die unerlaubte Bereicherung,
das heißt, eine erhebliche Zunahme des Vermögens eines
Amtsträgers, die er im Verhältnis zu seinen rechtmäßigen
Einkünften nicht plausibel erklären kann, wenn vorsätzlich
begangen, als Straftat zu umschreiben.

Artikel 21
Bestechung im privaten Sektor

Jeder Vertragsstaat zieht in Erwägung, die erforderlichen
gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen zu treffen, um
folgende Handlungen, wenn sie im Rahmen wirtschaftlicher,
finanzieller oder kommerzieller Tätigkeiten vorsätzlich be-
gangen werden, als Straftaten zu umschreiben: 

a) das Versprechen, das Angebot oder die Gewährung
eines ungerechtfertigten Vorteils unmittelbar oder mittelbar
an eine Person, die einen privatrechtlichen Rechtsträger leitet
oder in irgendeiner Eigenschaft für einen solchen tätig ist, für
diese Person selbst oder für eine andere Person als Gegenlei-
stung dafür, dass sie unter Verletzung ihrer Pflichten eine
Handlung vornimmt oder unterlässt;

b) die unmittelbare oder mittelbare Forderung oder An-
nahme eines ungerechtfertigten Vorteils durch eine Person,
die einen privatrechtlichen Rechtsträger leitet oder in irgend-
einer Eigenschaft für einen solchen tätig ist, für sich selbst
oder für eine andere Person als Gegenleistung dafür, dass sie
unter Verletzung ihrer Pflichten eine Handlung vornimmt
oder unterlässt.

Artikel 22
Unterschlagung von Vermögensgegenständen im privaten
Sektor

Jeder Vertragsstaat zieht in Erwägung, die erforderlichen
gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen zu treffen, um
es als Straftat zu umschreiben, wenn eine Person, die einen
privatrechtlichen Rechtsträger leitet oder in irgendeiner Ei-
genschaft für einen solchen tätig ist, Vermögensgegenstände,
private Geldmittel oder Sicherheiten oder andere Wertgegen-
stände unterschlägt, die ihr aufgrund ihrer Stellung anvertraut
wurden, wenn die Tat im Rahmen wirtschaftlicher, finanziel-
ler oder kommerzieller Tätigkeiten vorsätzlich begangen
wird.

Artikel 23
Waschen der Erträge aus Straftaten
1. Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts die er-
forderlichen gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen,
um folgende Handlungen, wenn vorsätzlich begangen, als
Straftaten zu umschreiben:

a) i) das Umwandeln oder Übertragen von Vermö-
gensgegenständen in der Kenntnis, dass es sich um Erträ-
ge aus Straftaten handelt, zu dem Zweck, den unerlaubten
Ursprung der Vermögensgegenstände zu verbergen oder
zu verschleiern oder einer an der Begehung der Haupttat
beteiligten Person behilflich zu sein, sich den rechtlichen
Folgen ihres Handelns zu entziehen;

ii) das Verbergen oder Verschleiern der wahren Be-
schaffenheit, des Ursprungs, des Ortes oder der Bewegun-
gen von Vermögensgegenständen, der Verfügung darüber
oder des Eigentums oder der Rechte daran in der Kenntnis,
dass es sich um Erträge aus Straftaten handelt;

b) vorbehaltlich der Grundzüge seiner Rechtsordnung:

i) den Erwerb, den Besitz oder die Verwendung von
Vermögensgegenständen, wenn die betreffende Person
bei Erhalt weiß, dass es sich um Erträge aus Straftaten
handelt;

ii) die Teilnahme an einer in Übereinstimmung mit die-
sem Artikel umschriebenen Straftat sowie die Vereini-
gung, die Verabredung, den Versuch, die Beihilfe, die An-
stiftung, die Erleichterung und die Beratung in Bezug auf
die Begehung einer solchen Straftat.

2. Für die Zwecke der Anwendung des Absatzes 1 gilt Fol-
gendes:

a) Jeder Vertragsstaat ist bestrebt, Absatz 1 auf einen
möglichst breit gefächerten Katalog von Haupttaten anzu-
wenden;

b) jeder Vertragsstaat schließt in die Kategorie der
Haupttaten einen umfassenden Katalog von Straftaten ein, die
in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschrie-
ben sind; 
13
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c) für die Zwecke des Buchstabens b schließen Haupt-
taten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gerichtsbarkeit
des betreffenden Vertragsstaats begangene Straftaten ein. Au-
ßerhalb der Gerichtsbarkeit eines Vertragsstaats begangene
Straftaten stellen jedoch nur dann Haupttaten dar, wenn die
betreffende Handlung eine Straftat nach dem innerstaatlichen
Recht des Staates ist, in dem sie begangen wurde, und wenn
sie eine Straftat nach dem innerstaatlichen Recht des Ver-
tragsstaats, der diesen Artikel anwendet, wäre, wenn sie dort
begangen worden wäre;

d) jeder Vertragsstaat übermittelt dem Generalsekretär
der Vereinten Nationen Abschriften oder Beschreibungen sei-
ner Gesetze zur Durchführung dieses Artikels sowie jeder
späteren Änderung dieser Gesetze;

e) wenn die wesentlichen Grundsätze des innerstaatli-
chen Rechts eines Vertragsstaats dies verlangen, kann be-
stimmt werden, dass die in Absatz 1 aufgeführten Straftatbe-
stände nicht auf die Personen anwendbar sind, welche die
Haupttat begangen haben.

Artikel 24
Verheimlichung

Unbeschadet des Artikels 23 zieht jeder Vertragsstaat in
Erwägung, die erforderlichen gesetzgeberischen und sonsti-
gen Maßnahmen zu treffen, um die Verheimlichung oder die
andauernde Einbehaltung von Vermögensgegenständen,
wenn vorsätzlich begangen, nachdem ohne Beteiligung der
betreffenden Person eine der in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen umschriebenen Straftaten begangen wurde,
als Straftat zu umschreiben, wenn die betreffende Person
weiß, dass diese Vermögensgegenstände aus einer der in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebe-
nen Straftaten stammen.

Artikel 25
Behinderung der Justiz

Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen gesetzgeberi-
schen und sonstigen Maßnahmen, um folgende Handlungen,
wenn vorsätzlich begangen, als Straftat zu umschreiben:

a) die Anwendung von körperlicher Gewalt, Bedrohun-
gen oder Einschüchterung oder das Versprechen, Anbieten
oder Gewähren eines ungerechtfertigten Vorteils, um in ei-
nem Verfahren im Zusammenhang mit der Begehung von
Straftaten, die in Übereinstimmung mit diesem Übereinkom-
men umschrieben sind, eine Falschaussage herbeizuführen
oder eine Aussage oder die Vorlage von Beweismaterial zu
verhindern;

b) die Anwendung von körperlicher Gewalt, Bedrohun-
gen oder Einschüchterung, um im Zusammenhang mit der Be-
gehung von in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen
umschriebenen Straftaten einen Justiz- oder Polizeibeamten
an der Ausübung seiner Dienstpflichten zu hindern. Das
Recht der Vertragsstaaten, Rechtsvorschriften zu haben, die
andere Kategorien von Angehörigen des öffentlichen Dien-
stes schützen, bleibt von dieser Bestimmung unberührt. 

Artikel 26
Verantwortlichkeit juristischer Personen
1. Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit seinen
Rechtsgrundsätzen die erforderlichen Maßnahmen, um die
Verantwortlichkeit juristischer Personen für die Teilnahme an
den in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen um-
schriebenen Straftaten zu begründen. 

2. Vorbehaltlich der Rechtsgrundsätze des Vertragsstaats
kann die Verantwortlichkeit juristischer Personen strafrechtli-
cher, zivilrechtlicher oder verwaltungsrechtlicher Art sein. 

3. Diese Verantwortlichkeit berührt nicht die strafrechtliche
Verantwortlichkeit der natürlichen Personen, welche die
Straftaten begangen haben. 

4. Jeder Vertragsstaat stellt insbesondere sicher, dass juristi-
sche Personen, die nach diesem Artikel zur Verantwortung
gezogen werden, wirksamen, angemessenen und abschrek-
kenden strafrechtlichen oder nichtstrafrechtlichen Sanktio-
nen, einschließlich Geldsanktionen, unterliegen. 

Artikel 27
Teilnahme und Versuch
1. Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen gesetzgeberi-
schen und sonstigen Maßnahmen, um die Teilnahme an einer
in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschrie-
benen Straftat in jedweder Eigenschaft, zum Beispiel als Mit-
täter, Gehilfe oder Anstifter, in Übereinstimmung mit seinem
innerstaatlichen Recht als Straftat zu umschreiben.

2. Jeder Vertragsstaat kann die erforderlichen gesetzgeberi-
schen und sonstigen Maßnahmen treffen, um den Versuch der
Begehung einer in Übereinstimmung mit diesem Überein-
kommen umschriebenen Straftat in Übereinstimmung mit sei-
nem innerstaatlichen Recht als Straftat zu umschreiben.

3. Jeder Vertragsstaat kann die erforderlichen gesetzgeberi-
schen und sonstigen Maßnahmen treffen, um die Vorberei-
tung einer in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen
umschriebenen Straftat in Übereinstimmung mit seinem in-
nerstaatlichen Recht als Straftat zu umschreiben.

Artikel 28
Kenntnis, Vorsatz und Zweck als Tatbestandsmerkmale einer 
Straftat

Auf Kenntnis, Vorsatz oder Zweck als Tatbestandsmerk-
mal einer in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen
umschriebenen Straftat kann aus objektiven tatsächlichen
Umständen geschlossen werden.

Artikel 29
Verjährung

Jeder Vertragsstaat bestimmt, wenn er dies für angemes-
sen hält, in seinem innerstaatlichen Recht eine lange Verjäh-
rungsfrist für die Einleitung von Verfahren wegen einer in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebe-
nen Straftat und sieht die Verlängerung der Verjährungsfrist
oder die Hemmung der Verjährung für den Fall vor, dass die
verdächtige Person sich der Rechtspflege entzogen hat.
14
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Artikel 30
Strafverfolgung, Aburteilung und Sanktionen
1. Jeder Vertragsstaat bedroht die Begehung einer in Über-
einstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebenen
Straftat mit Sanktionen, die der Schwere der Straftat Rech-
nung tragen.

2. Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen,
um in Übereinstimmung mit seiner Rechtsordnung und seinen
Verfassungsgrundsätzen zwischen Befreiungen und Vorrech-
ten vor Gericht, die seinen Amtsträgern für die Wahrnehmung
ihrer Aufgaben gewährt werden, und der Möglichkeit, in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebene
Straftaten erforderlichenfalls wirksam zu untersuchen, zu ver-
folgen und gerichtlich darüber zu entscheiden, einen ange-
messenen Ausgleich herzustellen oder zu wahren.

3. Jeder Vertragsstaat ist bestrebt, sicherzustellen, dass eine
nach seinem innerstaatlichen Recht bestehende Ermessens-
freiheit hinsichtlich der Strafverfolgung von Personen wegen
in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschrie-
bener Straftaten so ausgeübt wird, dass die Maßnahmen der
Strafrechtspflege in Bezug auf diese Straftaten größtmögliche
Wirksamkeit erlangen, wobei der Notwendigkeit der Ab-
schreckung von diesen Straftaten gebührend Rechnung zu tra-
gen ist. 

4. Im Fall der in Übereinstimmung mit diesem Übereinkom-
men umschriebenen Straftaten trifft jeder Vertragsstaat geeig-
nete Maßnahmen im Einklang mit seinem innerstaatlichen
Recht und unter gebührender Berücksichtigung der Rechte
der Verteidigung, um möglichst zu gewährleisten, dass die
Auflagen, die im Zusammenhang mit Entscheidungen über
die Haftentlassung während eines laufenden Straf- oder
Rechtsmittelverfahrens verhängt werden, die Notwendigkeit
berücksichtigen, die Anwesenheit des Beschuldigten im wei-
teren Strafverfahren sicherzustellen.

5. Jeder Vertragsstaat berücksichtigt die Schwere der betref-
fenden Straftaten, wenn er die Möglichkeit der vorzeitigen
oder bedingten Entlassung von Personen, die wegen solcher
Straftaten verurteilt worden sind, in Erwägung zieht.

6. Soweit dies mit den wesentlichen Grundsätzen seiner
Rechtsordnung vereinbar ist, erwägt jeder Vertragsstaat die
Einrichtung von Verfahren, nach denen ein Amtsträger, der
einer in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen um-
schriebenen Straftat beschuldigt wird, unter Achtung des
Grundsatzes der Unschuldsvermutung gegebenenfalls durch
die zuständige Behörde aus dem Dienst entfernt, suspendiert
oder versetzt werden kann.

7. Wenn die Schwere der Straftat dies rechtfertigt, erwägt je-
der Vertragsstaat, soweit dies mit den wesentlichen Grundsät-
zen seiner Rechtsordnung vereinbar ist, die Einrichtung von
Verfahren, um Personen, die wegen in Übereinstimmung mit
diesem Übereinkommen umschriebener Straftaten verurteilt
worden sind, durch Gerichtsbeschluss oder andere geeignete
Mittel für einen nach seinem innerstaatlichen Recht bestimm-
ten Zeitraum von folgenden Tätigkeiten auszuschließen:

a) von der Ausübung eines öffentlichen Amtes und

b) von der Ausübung eines Amtes in einem ganz oder
teilweise staatseigenen Unternehmen.

8. Absatz 1 lässt die Ausübung der Disziplinargewalt der zu-
ständigen Behörden gegenüber Beamten unberührt. 

9. Dieses Übereinkommen berührt nicht den Grundsatz, dass
die Beschreibung der in Übereinstimmung mit diesem Über-
einkommen umschriebenen Straftaten und der anwendbaren
Gründe, die eine Strafbarkeit ausschließen, oder sonstiger die
Rechtmäßigkeit einer Handlung bestimmender Rechtsgrund-
sätze dem innerstaatlichen Recht eines Vertragsstaats vorbe-
halten ist und dass diese Straftaten nach diesem Recht verfolgt
und bestraft werden. 

10. Die Vertragsstaaten bemühen sich, die Wiedereingliede-
rung von Personen, die wegen in Übereinstimmung mit die-
sem Übereinkommen umschriebener Straftaten verurteilt
wurden, in die Gesellschaft zu fördern. 

Artikel 31
Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung
1. Jeder Vertragsstaat trifft im größtmöglichen Umfang, den
seine innerstaatliche Rechtsordnung zulässt, die erforderli-
chen Maßnahmen, um die Einziehung

a) der Erträge aus Straftaten, die in Übereinstimmung
mit diesem Übereinkommen umschrieben sind, oder von Ver-
mögensgegenständen, deren Wert demjenigen solcher Erträge
entspricht;

b) von Vermögensgegenständen, Geräten oder anderen
Tatwerkzeugen, die zur Begehung von in Übereinstimmung
mit diesem Übereinkommen umschriebenen Straftaten ver-
wendet wurden oder bestimmt waren, 

zu ermöglichen.

2. Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen,
um die Ermittlung, das Einfrieren oder die Beschlagnahme
der in Absatz 1 genannten Gegenstände zu ermöglichen, da-
mit sie letztlich eingezogen werden können. 

3. Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit seinem
innerstaatlichen Recht die erforderlichen gesetzgeberischen
und sonstigen Maßnahmen, um die Verwaltung von eingefro-
renen, beschlagnahmten oder eingezogenen Vermögensge-
genständen im Sinne der Absätze 1 und 2 durch die zuständi-
gen Behörden zu regeln.

4. Sind diese Erträge aus Straftaten zum Teil oder ganz in an-
dere Vermögensgegenstände umgeformt oder umgewandelt
worden, so unterliegen anstelle der Erträge diese Vermögens-
gegenstände den in diesem Artikel genannten Maßnahmen.

5. Sind diese Erträge aus Straftaten mit aus rechtmäßigen
Quellen erworbenen Vermögensgegenständen vermischt
worden, so unterliegen diese Vermögensgegenstände unbe-
schadet der Befugnisse in Bezug auf Einfrieren oder Be-
schlagnahme bis zur Höhe des Schätzwerts der Erträge, die
vermischt worden sind, der Einziehung. 
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6. Einkommen oder andere Gewinne, die aus diesen Erträ-
gen aus Straftaten, aus Vermögensgegenständen, in die diese
Erträge aus Straftaten umgeformt oder umgewandelt worden
sind, oder aus Vermögensgegenständen, mit denen diese Er-
träge aus Straftaten vermischt worden sind, stammen, unter-
liegen in der gleichen Weise und im gleichen Umfang wie die
Erträge aus Straftaten den in diesem Artikel genannten Maß-
nahmen.

7. Für die Zwecke dieses Artikels und des Artikels 55 erteilt
jeder Vertragsstaat seinen Gerichten oder anderen zuständi-
gen Behörden die Befugnis, anzuordnen, dass Bank-, Finanz-
oder Geschäftsunterlagen zur Verfügung gestellt oder be-
schlagnahmt werden. Ein Vertragsstaat darf es nicht unter Be-
rufung auf das Bankgeheimnis ablehnen, diesen Bestimmun-
gen Geltung zu verschaffen.

8. Die Vertragsstaaten können die Möglichkeit erwägen, zu
verlangen, dass ein Täter den rechtmäßigen Ursprung dieser
mutmaßlichen Erträge aus Straftaten oder anderer einziehba-
rer Vermögensgegenstände nachweist, soweit dies mit den
wesentlichen Grundsätzen ihres innerstaatlichen Rechts und
der Art der Gerichts- und anderen Verfahren vereinbar ist. 

9. Dieser Artikel darf nicht so ausgelegt werden, dass er die
Rechte gutgläubiger Dritter beeinträchtigt.

10. Dieser Artikel lässt den Grundsatz unberührt, dass die dar-
in bezeichneten Maßnahmen in Übereinstimmung mit dem in-
nerstaatlichen Recht eines Vertragsstaats und vorbehaltlich
dieses Rechts festgelegt und durchgeführt werden.

Artikel 32
Zeugen-, Sachverständigen- und Opferschutz
1. Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit seiner
innerstaatlichen Rechtsordnung und im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten geeignete Maßnahmen, um Zeugen und Sachver-
ständigen, die über in Übereinstimmung mit diesem Überein-
kommen umschriebene Straftaten aussagen, sowie gegebe-
nenfalls ihren Verwandten und anderen ihnen nahe stehenden
Personen wirksamen Schutz vor möglicher Vergeltung oder
Einschüchterung zu gewähren.

2. Die in Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen können unbe-
schadet der Rechte des Beschuldigten, einschließlich des
Rechts auf ein ordnungsgemäßes Verfahren, unter anderem
Folgendes umfassen:

a) Verfahren zum physischen Schutz dieser Personen,
beispielsweise, soweit notwendig und durchführbar, ihre Um-
siedlung und gegebenenfalls die Erteilung der Erlaubnis, dass
Informationen betreffend die Identität und den Aufenthaltsort
dieser Personen nicht oder nur in beschränktem Maß offen ge-
legt werden;

b) Beweisregeln, nach denen Zeugen und Sachverstän-
dige in einer Weise aussagen können, die ihre Sicherheit ge-
währleistet, beispielsweise indem Aussagen unter Einsatz von
Kommunikationstechnologien wie Videoverbindungen oder
anderen geeigneten Mitteln erlaubt werden.

3. Die Vertragsstaaten erwägen, mit anderen Staaten Über-
einkünfte über die Umsiedlung der in Absatz 1 genannten Per-
sonen zu schließen.

4. Dieser Artikel findet auch auf Opfer Anwendung, sofern
sie Zeugen sind.

5. Jeder Vertragsstaat ermöglicht vorbehaltlich seines inner-
staatlichen Rechts, dass die Auffassungen und Anliegen der
Opfer in geeigneten Abschnitten des Strafverfahrens gegen
die Täter auf eine Weise, welche die Rechte der Verteidigung
nicht beeinträchtigt, vorgetragen und behandelt werden. 

Artikel 33
Schutz von Personen, die Angaben machen

Jeder Vertragsstaat erwägt, in seiner innerstaatlichen
Rechtsordnung geeignete Maßnahmen vorzusehen, um Perso-
nen, die den zuständigen Behörden in redlicher Absicht und
mit hinreichender Begründung Sachverhalte betreffend in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebene
Straftaten mitteilen, vor ungerechtfertigter Behandlung zu
schützen.

Artikel 34
Folgen von Korruptionshandlungen

Unter gebührender Berücksichtigung gutgläubig erworbe-
ner Rechte Dritter trifft jeder Vertragsstaat in Übereinstim-
mung mit den wesentlichen Grundsätzen seines innerstaatli-
chen Rechts Maßnahmen zum Umgang mit den Folgen von
Korruption. In diesem Zusammenhang können die Vertrags-
staaten Korruption als einen maßgeblichen Umstand in Ge-
richtsverfahren ansehen, welche die Annullierung oder Auf-
hebung eines Vertrags, die Rücknahme einer Konzession oder
einer anderen ähnlichen Urkunde oder die Schaffung von Ab-
hilfe in anderer Form zum Gegenstand haben.

Artikel 35
Schadensersatz

Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts die erforderlichen
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Rechtsträger oder Per-
sonen, die infolge einer Korruptionshandlung einen Schaden
erlitten haben, berechtigt sind, die für diesen Schaden Verant-
wortlichen auf Schadensersatz zu verklagen.

Artikel 36
Spezialisierte Behörden

Jeder Vertragsstaat stellt in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen seiner Rechtsordnung sicher, dass es
eine Stelle beziehungsweise Stellen oder Personen gibt, die
auf die Korruptionsbekämpfung mit den Mitteln der Strafver-
folgung spezialisiert sind. Dieser Stelle beziehungsweise die-
sen Stellen oder Personen ist in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen der Rechtsordnung des Vertragsstaats
die nötige Unabhängigkeit zu gewähren, damit sie ihre Auf-
gaben wirksam und ohne unzulässige Einflussnahme wahr-
nehmen können. Diese Personen oder das Personal dieser
Stelle oder dieser Stellen sollen über eine der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben angemessene Ausbildung und über hierfür an-
gemessene Mittel verfügen.

Artikel 37
Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden
1. Jeder Vertragsstaat trifft geeignete Maßnahmen, um Per-
sonen, die an der Begehung einer in Übereinstimmung mit
diesem Übereinkommen umschriebenen Straftat beteiligt sind
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oder waren, zu ermutigen, den zuständigen Behörden für Er-
mittlungs- und Beweiszwecke nützliche Informationen zu lie-
fern und den zuständigen Behörden sachbezogene, gezielte
Hilfe zu gewähren, die dazu beitragen könnte, Straftätern die
Erträge aus Straftaten zu entziehen und solche Erträge wieder-
zuerlangen. 

2. Jeder Vertragsstaat zieht in Erwägung, in geeigneten Fäl-
len die Möglichkeit der Strafmilderung für Angeklagte vorzu-
sehen, die bei den Ermittlungen oder bei der Strafverfolgung
in Bezug auf eine in Übereinstimmung mit diesem Überein-
kommen umschriebene Straftat erhebliche Zusammenarbeit
leisten. 

3. Jeder Vertragsstaat zieht in Erwägung, im Einklang mit
den wesentlichen Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts
die Möglichkeit vorzusehen, dass einer Person, die bei den Er-
mittlungen oder bei der Strafverfolgung in Bezug auf eine in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebene
Straftat erhebliche Zusammenarbeit leistet, Immunität von
der Strafverfolgung gewährt wird.

4. Der Schutz dieser Personen wird sinngemäß nach Artikel
32 gewährleistet.

5. Kann eine in Absatz 1 genannte Person, die sich in einem
Vertragsstaat aufhält, den zuständigen Behörden eines ande-
ren Vertragsstaats erhebliche Zusammenarbeit gewähren, so
können die betreffenden Vertragsstaaten erwägen, im Ein-
klang mit ihrem innerstaatlichen Recht Übereinkünfte über
die mögliche Gewährung der in den Absätzen 2 und 3 be-
schriebenen Behandlung durch den anderen Vertragsstaat zu
schließen.

Artikel 38
Zusammenarbeit zwischen innerstaatlichen Behörden

Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen,
um in Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht
die Zusammenarbeit zwischen seinen Behörden und Amtsträ-
gern auf der einen Seite sowie seinen für die Ermittlung und
Verfolgung von Straftaten zuständigen Behörden auf der an-
deren Seite zu fördern. Diese Zusammenarbeit kann darin be-
stehen,

a) dass die erstgenannten Behörden und Amtsträger die
letztgenannten Behörden von sich aus unterrichten, wenn be-
gründeter Anlass zu der Vermutung besteht, dass eine der in
Übereinstimmung mit den Artikeln 15, 21 und 23 umschrie-
benen Straftaten begangen wurde, oder

b) dass die erstgenannten Behörden und Amtsträger
den letztgenannten Behörden auf Ersuchen alle erforderlichen
Auskünfte erteilen.

Artikel 39
Zusammenarbeit zwischen innerstaatlichen Behörden und
dem privaten Sektor
1. Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen,
um in Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht
die Zusammenarbeit zwischen innerstaatlichen Ermittlungs-
und Strafverfolgungsbehörden und Rechtsträgern des priva-
ten Sektors, insbesondere Finanzinstitutionen, in Angelegen-
heiten betreffend die Begehung von in Übereinstimmung mit

diesem Übereinkommen umschriebenen Straftaten zu för-
dern.

2. Jeder Vertragsstaat zieht in Erwägung, seine Staatsange-
hörigen und andere Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in
seinem Hoheitsgebiet zu ermutigen, die Begehung einer in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebe-
nen Straftat den innerstaatlichen Ermittlungs- und Strafver-
folgungsbehörden zu melden.

Artikel 40
Bankgeheimnis

Jeder Vertragsstaat stellt sicher, dass im Fall innerstaatli-
cher strafrechtlicher Ermittlungen wegen in Übereinstim-
mung mit diesem Übereinkommen umschriebener Straftaten
geeignete Mechanismen im Rahmen seiner innerstaatlichen
Rechtsordnung zur Verfügung stehen, um Hindernisse zu
überwinden, die sich aus der Anwendung von gesetzlichen
Bestimmungen über das Bankgeheimnis ergeben können.

Artikel 41
Vorstrafen

Jeder Vertragsstaat kann die erforderlichen gesetzgeberi-
schen oder sonstigen Maßnahmen treffen, um unter den Be-
dingungen und zu den Zwecken, die er für angemessen erach-
tet, frühere Verurteilungen einer verdächtigen Person in ei-
nem anderen Staat zu berücksichtigen, um diese Information
in Strafverfahren im Zusammenhang mit einer in Überein-
stimmung mit diesem Übereinkommen umschriebenen Straf-
tat zu verwenden.

Artikel 42
Gerichtsbarkeit
1. Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen,
um seine Gerichtsbarkeit über die in Übereinstimmung mit
diesem Übereinkommen umschriebenen Straftaten zu begrün-
den, 

a) wenn die Straftat in seinem Hoheitsgebiet begangen
wird oder

b) wenn die Straftat an Bord eines Schiffes, das zur Tat-
zeit seine Flagge führt, oder eines Luftfahrzeugs, das zur Tat-
zeit nach seinem Recht eingetragen ist, begangen wird.

2. Vorbehaltlich des Artikels 4 kann ein Vertragsstaat seine
Gerichtsbarkeit über jede dieser Straftaten auch begründen, 

a) wenn die Straftat gegen einen seiner Staatsangehöri-
gen begangen wird oder

b) wenn die Straftat von einem seiner Staatsangehöri-
gen oder von einem Staatenlosen, der seinen gewöhnlichen
Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet hat, begangen wird oder

c) wenn die Straftat zu den in Übereinstimmung mit
Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii umschriebenen
Straftaten gehört und außerhalb seines Hoheitsgebiets in der
Absicht begangen wird, eine in Übereinstimmung mit Arti-
kel 23 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i oder ii oder Buchstabe b
Ziffer i umschriebene Straftat innerhalb seines Hoheitsgebiets
zu begehen, oder

d) wenn die Straftat gegen ihn begangen wird.
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3. Für die Zwecke des Artikels 44 trifft jeder Vertragsstaat
die erforderlichen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit
über die in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen
umschriebenen Straftaten zu begründen, wenn die verdächti-
ge Person sich in seinem Hoheitsgebiet befindet und er sie nur
deshalb nicht ausliefert, weil sie seine Staatsangehörige ist.

4. Ferner kann jeder Vertragsstaat die erforderlichen Maß-
nahmen treffen, um seine Gerichtsbarkeit über die in Überein-
stimmung mit diesem Übereinkommen umschriebenen Straf-
taten zu begründen, wenn die verdächtige Person sich in sei-
nem Hoheitsgebiet befindet und er sie nicht ausliefert.

5. Ist einem Vertragsstaat, der seine Gerichtsbarkeit nach
Absatz 1 oder 2 ausübt, mitgeteilt worden oder hat er auf an-
dere Weise Kenntnis davon erhalten, dass andere Vertrags-
staaten in Bezug auf dasselbe Verhalten Ermittlungen, Straf-
verfolgungsmaßnahmen oder ein Gerichtsverfahren durch-
führen, so konsultieren die zuständigen Behörden dieser Ver-
tragsstaaten einander gegebenenfalls, um ihre Maßnahmen
abzustimmen. 

6. Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Völkerrechts
schließt dieses Übereinkommen die Ausübung einer Strafge-
richtsbarkeit, die von einem Vertragsstaat nach innerstaatli-
chem Recht begründet ist, nicht aus. 

Kapitel IV
Internationale Zusammenarbeit

Artikel 43
Internationale Zusammenarbeit
1. Die Vertragsstaaten arbeiten in Strafsachen nach Maßga-
be der Artikel 44 bis 50 zusammen. Soweit dies angemessen
und mit ihrer innerstaatlichen Rechtsordnung vereinbar ist,
erwägen die Vertragsstaaten die gegenseitige Unterstützung
bei Ermittlungen und Verfahren in zivil- und verwaltungs-
rechtlichen Sachen in Zusammenhang mit Korruption.

2. Wird in Angelegenheiten der internationalen Zusammen-
arbeit die beiderseitige Strafbarkeit als Voraussetzung ange-
sehen, so gilt diese als erfüllt, wenn die Handlung, die der
Straftat zugrunde liegt, derentwegen um Unterstützung er-
sucht wird, nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaa-
ten eine Straftat ist, gleichviel, ob die Straftat nach den
Rechtsvorschriften des ersuchten Vertragsstaats derselben
Gruppe von Straftaten zugeordnet oder in derselben Weise be-
nannt ist wie im ersuchenden Vertragsstaat.

Artikel 44
Auslieferung
1. Dieser Artikel findet auf die in Übereinstimmung mit die-
sem Übereinkommen umschriebenen Straftaten Anwendung,
wenn die Person, die Gegenstand des Auslieferungsersuchens
ist, sich im Hoheitsgebiet des ersuchten Vertragsstaats befin-
det, sofern die Straftat, derentwegen um Auslieferung ersucht
wird, nach dem innerstaatlichen Recht sowohl des ersuchen-
den Vertragsstaats als auch des ersuchten Vertragsstaats straf-
bar ist. 

2. Ungeachtet des Absatzes 1 kann ein Vertragsstaat, nach
dessen Recht dies zulässig ist, die Auslieferung einer Person
wegen einer der unter dieses Übereinkommen fallenden Straf-

tat auch dann bewilligen, wenn diese Straftat nach seinem in-
nerstaatlichen Recht nicht strafbar ist.

3. Betrifft das Auslieferungsersuchen mehrere verschiedene
Straftaten, von denen mindestens eine nach diesem Artikel
auslieferungsfähig ist und einige zwar wegen der Dauer der
Freiheitsstrafe, mit der sie bedroht sind, nicht auslieferungsfä-
hig sind, aber in Zusammenhang mit Straftaten stehen, die in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschrieben
sind, so kann der ersuchte Vertragsstaat diesen Artikel auch
auf diese Straftaten anwenden.

4. Jede Straftat, auf die dieser Artikel Anwendung findet, gilt
als in jeden zwischen Vertragsstaaten bestehenden Ausliefe-
rungsvertrag einbezogene, der Auslieferung unterliegende
Straftat. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, diese Strafta-
ten als der Auslieferung unterliegende Straftaten in jeden
künftig zwischen ihnen zu schließenden Auslieferungsvertrag
aufzunehmen. Verwendet ein Vertragsstaat dieses Überein-
kommen als Grundlage für die Auslieferung, so sieht er, so-
fern dies nach seinem Recht zulässig ist, keine der in Überein-
stimmung mit diesem Übereinkommen umschriebenen Straf-
taten als politische Straftat an.

5. Erhält ein Vertragsstaat, der die Auslieferung vom Beste-
hen eines Vertrags abhängig macht, ein Auslieferungsersu-
chen von einem anderen Vertragsstaat, mit dem er keinen
Auslieferungsvertrag hat, so kann er dieses Übereinkommen
als Rechtsgrundlage für die Auslieferung in Bezug auf die
Straftaten ansehen, auf die dieser Artikel Anwendung findet.

6. Ein Vertragsstaat, der die Auslieferung vom Bestehen ei-
nes Vertrags abhängig macht,

a) setzt zum Zeitpunkt der Hinterlegung seiner Ratifi-
kations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde
den Generalsekretär der Vereinten Nationen davon in Kennt-
nis, ob er dieses Übereinkommen als Rechtsgrundlage für die
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Auslieferung mit ande-
ren Vertragsstaaten dieses Übereinkommens ansieht, und,

b) falls er dieses Übereinkommen nicht als Rechts-
grundlage für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Aus-
lieferung ansieht, bemüht sich darum, gegebenenfalls Auslie-
ferungsverträge mit anderen Vertragsstaaten dieses Überein-
kommens zu schließen, um diesen Artikel anzuwenden.

7. Vertragsstaaten, welche die Auslieferung nicht vom Be-
stehen eines Vertrags abhängig machen, erkennen unter sich
die Straftaten, auf die dieser Artikel Anwendung findet, als
der Auslieferung unterliegende Straftaten an. 

8. Die Auslieferung unterliegt den im innerstaatlichen Recht
des ersuchten Vertragsstaats oder in den geltenden Ausliefe-
rungsverträgen vorgesehenen Bedingungen, unter anderem
auch den Bedingungen betreffend die für die Auslieferung er-
forderliche Mindesthöhe der angedrohten Strafe und die
Gründe, aus denen der ersuchte Vertragsstaat die Ausliefe-
rung ablehnen kann. 

9. Die Vertragsstaaten bemühen sich vorbehaltlich ihres in-
nerstaatlichen Rechts, für Straftaten, auf die dieser Artikel
Anwendung findet, die Auslieferungsverfahren zu beschleu-
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nigen und die diesbezüglichen Beweiserfordernisse zu verein-
fachen. 

10. Vorbehaltlich seines innerstaatlichen Rechts und seiner
Auslieferungsverträge kann der ersuchte Vertragsstaat, wenn
er festgestellt hat, dass die Umstände es rechtfertigen und Eile
geboten ist, auf Verlangen des ersuchenden Vertragsstaats ei-
ne Person, um deren Auslieferung ersucht wird und die sich in
seinem Hoheitsgebiet befindet, in Haft nehmen oder andere
geeignete Maßnahmen treffen, um ihre Anwesenheit bei dem
Auslieferungsverfahren sicherzustellen. 

11. Wenn ein Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet eine ver-
dächtige Person aufgefunden wird, diese wegen einer Straftat,
auf die dieser Artikel Anwendung findet, nur deshalb nicht
ausliefert, weil sie seine Staatsangehörige ist, so ist er auf Ver-
langen des um Auslieferung ersuchenden Vertragsstaats ver-
pflichtet, den Fall unverzüglich seinen zuständigen Behörden
zum Zweck der Strafverfolgung zu unterbreiten. Diese Behör-
den treffen ihre Entscheidung und führen ihr Verfahren in der-
selben Weise wie im Fall jeder anderen Straftat schwerer Art
nach dem innerstaatlichen Recht dieses Vertragsstaats. Die
betreffenden Vertragsstaaten arbeiten insbesondere in das
Verfahren und die Beweiserhebung betreffenden Fragen zu-
sammen, um die Effizienz der Strafverfolgung zu gewährlei-
sten. 

12. Darf ein Vertragsstaat nach seinem innerstaatlichen Recht
eigene Staatsangehörige nur unter dem Vorbehalt ausliefern
oder auf sonstige Art überstellen, dass die betreffende Person
an diesen Staat rücküberstellt wird, um dort die Strafe zu ver-
büßen, die als Ergebnis des Gerichts- oder anderen Verfah-
rens verhängt wird, dessentwegen um ihre Auslieferung oder
Überstellung ersucht wurde, und sind dieser Vertragsstaat und
der um Auslieferung ersuchende Vertragsstaat mit dieser Vor-
gehensweise und etwaigen anderen Bedingungen, die sie für
zweckmäßig erachten, einverstanden, so gilt die Verpflich-
tung nach Absatz 11 mit dieser bedingten Auslieferung oder
Überstellung als erfüllt.

13. Wird die Auslieferung, um die zur Vollstreckung einer
Strafe ersucht wird, mit der Begründung abgelehnt, dass die
verfolgte Person Staatsangehörige des ersuchten Vertrags-
staats ist, so erwägt dieser, sofern sein innerstaatliches Recht
dies zulässt und im Einklang mit diesem auf Verlangen des er-
suchenden Vertragsstaats, die nach dem innerstaatlichen
Recht des ersuchenden Vertragsstaats verhängte Strafe oder
die Reststrafe selbst zu vollstrecken.

14. Einer Person, gegen die wegen einer Straftat, auf die die-
ser Artikel Anwendung findet, ein Verfahren durchgeführt
wird, wird in allen Phasen des Verfahrens eine gerechte Be-
handlung gewährleistet; dies schließt den Genuss aller Rechte
und Garantien nach dem innerstaatlichen Recht des Vertrags-
staats, in dessen Hoheitsgebiet sie sich befindet, ein.

15. Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als ver-
pflichte es den ersuchten Vertragsstaat zur Auslieferung,
wenn er ernstliche Gründe für die Annahme hat, dass das Er-
suchen gestellt worden ist, um eine Person wegen ihres Ge-
schlechts, ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Staatsangehörig-
keit, ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer politischen An-

schauungen zu verfolgen oder zu bestrafen, oder dass die La-
ge dieser Person aus einem dieser Gründe erschwert werden
könnte, wenn dem Ersuchen stattgegeben würde.

16. Die Vertragsstaaten können ein Auslieferungsersuchen
nicht mit der alleinigen Begründung ablehnen, dass die Straf-
tat als eine Tat angesehen wird, die auch fiskalische Angele-
genheiten berührt.

17. Bevor der ersuchte Vertragsstaat die Auslieferung ab-
lehnt, konsultiert er gegebenenfalls den ersuchenden Ver-
tragsstaat, um ihm reichlich Gelegenheit zu geben, seine Auf-
fassungen darzulegen und Informationen bereitzustellen, die
im Hinblick auf seine Behauptungen von Belang sind.

18. Die Vertragsstaaten sind bestrebt, zwei- und mehrseitige
Übereinkünfte zu schließen, um die Auslieferung zu ermögli-
chen oder ihre Wirksamkeit zu erhöhen.

Artikel 45
Überstellung von Verurteilten

Die Vertragsstaaten können erwägen, zwei- oder mehrsei-
tige Übereinkünfte zu schließen, aufgrund deren Personen,
die wegen in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen
umschriebener Straftaten zu einer Freiheitsstrafe oder sonsti-
gen Formen des Freiheitsentzugs verurteilt sind, in ihr Ho-
heitsgebiet überstellt werden, um dort ihre Reststrafe verbü-
ßen zu können. 

Artikel 46
Rechtshilfe

1. Die Vertragsstaaten leisten einander so weit wie möglich
Rechtshilfe bei Ermittlungen, Strafverfolgungsmaßnahmen
und Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit den Straftaten
nach diesem Übereinkommen.

2. Bei Ermittlungen, Strafverfolgungsmaßnahmen und Ge-
richtsverfahren in Bezug auf Straftaten, für die eine juristische
Person nach Artikel 26 im ersuchenden Vertragsstaat zur Ver-
antwortung gezogen werden kann, wird Rechtshilfe im größt-
möglichen Umfang geleistet, den die einschlägigen Gesetze,
Verträge und sonstigen Übereinkünfte des ersuchten Ver-
tragsstaats zulassen.

3. Um die nach diesem Artikel zu leistende Rechtshilfe kann
zu folgenden Zwecken ersucht werden:

a) Abnahme von Zeugenaussagen oder anderen Erklä-
rungen;

b) Zustellung gerichtlicher Schriftstücke;

c) Durchsuchung und Beschlagnahme sowie Einfrie-
ren;

d) Untersuchung von Gegenständen und Inaugen-
scheinnahme von Örtlichkeiten;

e) Überlassung von Informationen, Beweismitteln und
Sachverständigengutachten;

f) Überlassung von Originalen oder beglaubigten Ab-
schriften einschlägiger Schriftstücke und Akten, einschließ-
lich Regierungs-, Bank-, Finanz-, Firmen- und Geschäftsun-
terlagen;
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g) Ermittlung oder Weiterverfolgung von Erträgen aus
Straftaten, Vermögensgegenständen, Tatwerkzeugen oder an-
deren Sachen zu Beweiszwecken;

h) Erleichterung des freiwilligen Erscheinens von Per-
sonen im ersuchenden Vertragsstaat;

i) Hilfe jeder anderen Art, die nicht im Widerspruch
zum innerstaatlichen Recht des ersuchten Vertragsstaats
steht;

j) Ermittlung, Einfrieren und Weiterverfolgung von
Erträgen aus Straftaten nach Kapitel V;

k) Wiedererlangung von Vermögenswerten nach Kapi-
tel V.

4. Unbeschadet des innerstaatlichen Rechts können die zu-
ständigen Behörden eines Vertragsstaats einer zuständigen
Behörde in einem anderen Vertragsstaat ohne vorheriges Er-
suchen Informationen im Zusammenhang mit Strafsachen
übermitteln, wenn sie der Auffassung sind, dass diese Infor-
mationen der Behörde dabei behilflich sein könnten, Ermitt-
lungen und Strafverfahren durchzuführen oder erfolgreich ab-
zuschließen, oder den anderen Vertragsstaat dazu veranlassen
könnten, ein Ersuchen nach diesem Übereinkommen zu stel-
len. 

5. Die Übermittlung von Informationen nach Absatz 4 er-
folgt unbeschadet der Ermittlungen und des Strafverfahrens in
dem Staat, dessen zuständige Behörden die Informationen be-
reitstellen. Die zuständigen Behörden, welche die Informatio-
nen erhalten, werden ein Ersuchen, die betreffenden Informa-
tionen – auch nur vorübergehend – vertraulich zu behandeln
oder ihren Gebrauch Einschränkungen zu unterwerfen, befol-
gen. Dies hindert den Vertragsstaat, der die Informationen er-
hält, jedoch nicht daran, in seinem Verfahren Informationen
offen zu legen, die einen Beschuldigten entlasten. In diesem
Fall unterrichtet er, bevor er diese Informationen offen legt,
den Vertragsstaat, der sie übermittelt, und konsultiert diesen
auf Verlangen. Ist ausnahmsweise keine vorherige Unterrich-
tung möglich, so setzt der Vertragsstaat, der die Informatio-
nen erhält, den übermittelnden Vertragsstaat unverzüglich
von der Offenlegung in Kenntnis.

6. Dieser Artikel berührt nicht die Verpflichtungen aus ei-
nem anderen zwei- oder mehrseitigen Vertrag, der die Rechts-
hilfe ganz oder teilweise regelt oder regeln wird.

7. Die Absätze 9 bis 29 gelten für Ersuchen, die aufgrund
dieses Artikels gestellt werden, wenn die betreffenden Ver-
tragsstaaten nicht durch einen Vertrag über Rechtshilfe ge-
bunden sind. Sind diese Vertragsstaaten durch einen solchen
Vertrag gebunden, so gelten die entsprechenden Bestimmun-
gen des Vertrags, sofern die Vertragsstaaten nicht vereinba-
ren, stattdessen die Absätze 9 bis 29 anzuwenden. Den Ver-
tragsstaaten wird dringend nahe gelegt, diese Absätze anzu-
wenden, wenn sie die Zusammenarbeit erleichtern.

8. Die Vertragsstaaten dürfen die Rechtshilfe nach diesem
Artikel nicht unter Berufung auf das Bankgeheimnis verwei-
gern. 

9. a) Beantwortet ein Vertragsstaat ein Rechtshilfeersu-
chen nach diesem Artikel, ohne dass beiderseitige Strafbar-

keit vorliegt, so berücksichtigt er die in Artikel 1 genannten
Zwecke dieses Übereinkommens;

b) die Vertragsstaaten können die Rechtshilfe nach die-
sem Artikel unter Berufung auf das Fehlen beiderseitiger
Strafbarkeit verweigern. Sofern dies mit den Grundzügen sei-
ner Rechtsordnung vereinbar ist, leistet ein ersuchter Ver-
tragsstaat jedoch Rechtshilfe, wenn sie keine Zwangsmaßnah-
men umfasst. Diese Rechtshilfe kann verweigert werden,
wenn Ersuchen Bagatellsachen oder Angelegenheiten betref-
fen, hinsichtlich deren die erbetene Zusammenarbeit oder Un-
terstützung nach anderen Bestimmungen dieses Übereinkom-
mens erlangt werden kann;

c) jeder Vertragsstaat kann erwägen, die erforderlichen
Maßnahmen zu treffen, damit er, wenn keine beiderseitige
Strafbarkeit vorliegt, in größerem Umfang Rechtshilfe nach
diesem Artikel leisten kann.

10. Eine Person, die im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats in
Haft gehalten wird oder eine Strafe verbüßt und um deren An-
wesenheit in einem anderen Vertragsstaat zum Zweck der
Identifizierung, der Vernehmung oder einer sonstigen Hilfe-
leistung zur Beschaffung von Beweisen für Ermittlungen,
Strafverfolgungsmaßnahmen oder Gerichtsverfahren in Be-
zug auf Straftaten nach diesem Übereinkommen ersucht wird,
kann überstellt werden, wenn die folgenden Voraussetzungen
erfüllt sind: 

a) Die betreffende Person gibt in Kenntnis sämtlicher
Umstände aus freien Stücken ihre Zustimmung; 

b) die zuständigen Behörden beider Vertragsstaaten
stimmen unter den von ihnen für zweckmäßig erachteten Be-
dingungen zu. 

11. Für die Zwecke des Absatzes 10 gilt Folgendes: 

a) Der Vertragsstaat, dem die betreffende Person über-
stellt wird, ist befugt und verpflichtet, die überstellte Person
in Haft zu halten, sofern der Vertragsstaat, von dem sie über-
stellt wurde, nichts anderes verlangt oder genehmigt;

b) der Vertragsstaat, dem die betreffende Person über-
stellt wird, erfüllt unverzüglich seine Verpflichtung, die Per-
son nach Maßgabe einer vorherigen oder sonstigen Vereinba-
rung der zuständigen Behörden beider Vertragsstaaten in den
Gewahrsam des Vertragsstaats rückzuüberstellen, von dem
sie überstellt wurde;

c) der Vertragsstaat, dem die betreffende Person über-
stellt wird, darf von dem Vertragsstaat, von dem sie überstellt
wurde, nicht verlangen, zur Rücküberstellung dieser Person
ein Auslieferungsverfahren einzuleiten;

d) der überstellten Person wird die in dem Vertrags-
staat, dem sie überstellt wurde, verbrachte Haftzeit auf die
Strafe angerechnet, die sie in dem Staat, vom dem sie über-
stellt wurde, zu verbüßen hat.

12. Außer mit Zustimmung des Vertragsstaats, von dem eine
Person nach den Absätzen 10 und 11 überstellt werden soll,
darf diese Person, gleichviel, welche Staatsangehörigkeit sie
hat, im Hoheitsgebiet des Staates, dem sie überstellt wird,
nicht wegen Handlungen, Unterlassungen oder Verurteilun-
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gen aus der Zeit vor ihrer Ausreise aus dem Hoheitsgebiet des
Staates, von dem sie überstellt wurde, verfolgt, in Haft gehal-
ten, bestraft oder einer sonstigen Beschränkung ihrer persön-
lichen Freiheit unterworfen werden.

13. Jeder Vertragsstaat bestimmt eine zentrale Behörde, die
verantwortlich und befugt ist, Rechtshilfeersuchen entgegen-
zunehmen und sie entweder zu erledigen oder den zuständi-
gen Behörden zur Erledigung zu übermitteln. Hat ein Ver-
tragsstaat eine besondere Region oder ein besonderes Ho-
heitsgebiet mit einem unterschiedlichen Rechtshilfesystem,
so kann er eine gesonderte zentrale Behörde bestimmen, wel-
che dieselbe Aufgabe für die Region oder das Hoheitsgebiet
wahrnimmt. Die zentralen Behörden stellen die rasche und
ordnungsgemäße Erledigung oder Übermittlung der einge-
gangenen Ersuchen sicher. Wenn die zentrale Behörde das Er-
suchen einer zuständigen Behörde zur Erledigung übermittelt,
fördert sie die rasche und ordnungsgemäße Erledigung des
Ersuchens durch die zuständige Behörde. Die für diesen
Zweck bestimmte zentrale Behörde wird von jedem Vertrags-
staat bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu diesem Überein-
kommen dem Generalsekretär der Vereinten Nationen notifi-
ziert. Die Rechtshilfeersuchen und alle damit zusammenhän-
genden Mitteilungen werden den von den Vertragsstaaten be-
stimmten zentralen Behörden übermittelt. Diese Vorschrift
lässt das Recht eines Vertragsstaats unberührt, zu verlangen,
dass solche Ersuchen und Mitteilungen auf diplomatischem
Weg und in dringenden Fällen, wenn die Vertragsstaaten dies
vereinbaren, soweit es möglich ist, über die Internationale
Kriminalpolizeiliche Organisation an ihn gerichtet werden.

14. Ersuchen werden schriftlich oder, soweit möglich, mit je-
dem Mittel, mit dem ein Schriftstück erzeugt werden kann, in
einer für den ersuchten Vertragsstaat annehmbaren Sprache
und in einer Weise gestellt, die diesem Vertragsstaat die Fest-
stellung der Echtheit erlaubt. Die für jeden Vertragsstaat an-
nehmbare Sprache oder annehmbaren Sprachen werden von
jedem Vertragsstaat bei der Hinterlegung seiner Ratifika-
tions-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu
diesem Übereinkommen dem Generalsekretär der Vereinten
Nationen notifiziert. In dringenden Fällen und wenn die Ver-
tragsstaaten dies vereinbaren, können Ersuchen mündlich ge-
stellt werden; sie müssen jedoch umgehend schriftlich bestä-
tigt werden. 

15. Ein Rechtshilfeersuchen enthält folgende Angaben:

a) die Bezeichnung der Behörde, von der das Ersuchen
ausgeht;

b) Gegenstand und Art der Ermittlung, der Strafverfol-
gung oder des Gerichtsverfahrens, auf die oder das sich das
Ersuchen bezieht, sowie Namen und Aufgaben der Behörde,
welche die Ermittlung, die Strafverfolgung oder das Gerichts-
verfahren durchführt;

c) eine zusammenfassende Sachverhaltsdarstellung,
außer bei Ersuchen um Zustellung gerichtlicher Schriftstücke;

d) eine Beschreibung der erbetenen Rechtshilfe und
Einzelheiten über bestimmte Verfahren, die auf Wunsch des
ersuchenden Vertragsstaats angewendet werden sollen;

e) soweit möglich, Identität, Aufenthaltsort und Staats-
angehörigkeit jeder betroffenen Person und

f) den Zweck, zu dem die Beweismittel, Informationen
oder Maßnahmen erbeten werden.

16. Der ersuchte Vertragsstaat kann ergänzende Angaben an-
fordern, wenn dies für die Erledigung des Ersuchens nach sei-
nem innerstaatlichen Recht erforderlich erscheint oder die Er-
ledigung erleichtern kann. 

17. Ein Ersuchen wird nach dem innerstaatlichen Recht des
ersuchten Vertragsstaats und, soweit dieses Recht dem nicht
entgegensteht, nach Möglichkeit entsprechend den im Ersu-
chen bezeichneten Verfahren erledigt. 

18. Soweit möglich und mit den wesentlichen Grundsätzen
des innerstaatlichen Rechts vereinbar, kann ein Vertragsstaat,
wenn eine in seinem Hoheitsgebiet befindliche Person von
den Justizbehörden eines anderen Vertragsstaats als Zeuge
oder Sachverständiger vernommen werden muss, auf Ersu-
chen dieses anderen Vertragsstaats erlauben, dass die Verneh-
mung über eine Videokonferenz stattfindet, falls das persön-
liche Erscheinen der betreffenden Person im Hoheitsgebiet
des ersuchenden Vertragsstaats nicht möglich oder nicht wün-
schenswert ist. Die Vertragsstaaten können vereinbaren, dass
die Vernehmung von einer Justizbehörde des ersuchenden
Vertragsstaats und in Gegenwart einer Justizbehörde des er-
suchten Vertragsstaats durchgeführt wird.

19. Der ersuchende Vertragsstaat übermittelt oder verwendet
vom ersuchten Vertragsstaat erhaltene Informationen oder
Beweismittel nicht ohne dessen vorherige Zustimmung für
andere als in dem Ersuchen bezeichnete Ermittlungen, Straf-
verfolgungsmaßnahmen oder Gerichtsverfahren. Dieser Ab-
satz hindert den ersuchenden Vertragsstaat nicht daran, in sei-
nem Verfahren Informationen oder Beweismittel offen zu le-
gen, die einen Beschuldigten entlasten. In diesem Fall unter-
richtet der ersuchende Vertragsstaat vor der Offenlegung den
ersuchten Vertragsstaat und konsultiert diesen auf Verlangen.
Ist ausnahmsweise keine vorherige Unterrichtung möglich, so
setzt der ersuchende Vertragsstaat den ersuchten Vertrags-
staat unverzüglich von der Offenlegung in Kenntnis.

20. Der ersuchende Vertragsstaat kann verlangen, dass der er-
suchte Vertragsstaat das Ersuchen und seinen Inhalt vertrau-
lich behandelt, soweit die Erledigung des Ersuchens nichts
anderes gebietet. Kann der ersuchte Vertragsstaat der verlang-
ten Vertraulichkeit nicht entsprechen, so setzt er den ersu-
chenden Vertragsstaat umgehend davon in Kenntnis.

21. Die Rechtshilfe kann verweigert werden,

a) wenn das Ersuchen nicht in Übereinstimmung mit
diesem Artikel gestellt wird;

b) wenn der ersuchte Vertragsstaat der Ansicht ist, dass
die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, seine Souveränität,
seine Sicherheit, seine öffentliche Ordnung oder andere we-
sentliche Interessen zu beeinträchtigen;

c) wenn es den Behörden des ersuchten Vertragsstaats
nach seinem innerstaatlichen Recht untersagt wäre, die Maß-
nahme, um die ersucht wurde, in Bezug auf eine vergleichbare
Straftat zu ergreifen, die Gegenstand von Ermittlungen, Straf-
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verfolgungsmaßnahmen oder Gerichtsverfahren unter seiner
eigenen Gerichtsbarkeit wäre;

d) wenn es dem Rechtshilferecht des ersuchten Ver-
tragsstaats zuwiderliefe, dem Ersuchen stattzugeben.

22. Die Vertragsstaaten können ein Rechtshilfeersuchen nicht
mit der alleinigen Begründung ablehnen, dass die Straftat als
eine Tat angesehen wird, die auch fiskalische Angelegenhei-
ten berührt. 

23. Die Verweigerung der Rechtshilfe ist zu begründen.

24. Der ersuchte Vertragsstaat erledigt das Rechtshilfeersu-
chen so bald wie möglich und berücksichtigt dabei so weit wie
möglich die vom ersuchenden Vertragsstaat vorgeschlagenen
Fristen, die vorzugsweise im Ersuchen begründet werden. Der
ersuchende Vertragsstaat kann angemessene Auskunftsersu-
chen zum Stand und Fortschritt der vom ersuchten Vertrags-
staat zur Erledigung seines Ersuchens getroffenen Maßnah-
men stellen. Der ersuchte Vertragsstaat beantwortet angemes-
sene Nachfragen des ersuchenden Vertragsstaats nach dem
Stand des Ersuchens und dem Fortschritt bei seiner Bearbei-
tung. Der ersuchende Vertragsstaat setzt den ersuchten Ver-
tragsstaat umgehend davon in Kenntnis, wenn die erbetene
Rechtshilfe nicht mehr notwendig ist.

25. Die Rechtshilfe kann vom ersuchten Vertragsstaat mit der
Begründung aufgeschoben werden, dass sie laufende Ermitt-
lungen, Strafverfolgungsmaßnahmen oder Gerichtsverfahren
beeinträchtigt. 

26. Bevor der ersuchte Vertragsstaat ein Ersuchen nach Ab-
satz 21 ablehnt oder seine Erledigung nach Absatz 25 auf-
schiebt, konsultiert er den ersuchenden Vertragsstaat, um fest-
zustellen, ob die Rechtshilfe unter den von ihm als erforder-
lich erachteten Bedingungen geleistet werden kann. Nimmt
der ersuchende Vertragsstaat die Rechtshilfe unter diesen Be-
dingungen an, so muss er sich an die Bedingungen halten.

27. Unbeschadet der Anwendung des Absatzes 12 dürfen
Zeugen, Sachverständige oder andere Personen, die bereit
sind, auf Ersuchen des ersuchenden Vertragsstaats im Ho-
heitsgebiet des ersuchenden Vertragsstaats in einem Verfah-
ren auszusagen oder bei Ermittlungen, Strafverfolgungsmaß-
nahmen oder Gerichtsverfahren mitzuwirken, in diesem Ho-
heitsgebiet wegen Handlungen, Unterlassungen oder Verur-
teilungen aus der Zeit vor ihrer Abreise aus dem Hoheitsge-
biet des ersuchten Vertragsstaats weder verfolgt noch in Haft
gehalten, bestraft oder einer sonstigen Beschränkung ihrer
persönlichen Freiheit unterworfen werden. Dieses freie Geleit
endet, wenn die Zeugen, Sachverständigen oder anderen Per-
sonen während fünfzehn aufeinander folgender Tage oder
während einer anderen von den Vertragsstaaten vereinbarten
Zeitspanne, nachdem ihnen amtlich mitgeteilt wurde, dass ih-
re Anwesenheit von den Justizbehörden nicht länger verlangt
wird, die Möglichkeit gehabt haben, das Hoheitsgebiet des er-
suchenden Vertragsstaats zu verlassen, und trotzdem freiwil-
lig dort bleiben oder wenn sie nach Verlassen dieses Gebiets
freiwillig dorthin zurückgekehrt sind.

28. Der ersuchte Vertragsstaat trägt die gewöhnlichen Kosten
der Erledigung eines Ersuchens, sofern die Vertragsstaaten

nichts anderes vereinbaren. Sind oder werden bei der Erledi-
gung eines Ersuchens erhebliche oder außergewöhnliche Auf-
wendungen erforderlich, so konsultieren die Vertragsstaaten
einander, um festzulegen, unter welchen Bedingungen das Er-
suchen erledigt wird und auf welche Weise die Kosten getra-
gen werden. 

29. Der ersuchte Vertragsstaat 

a) stellt dem ersuchenden Vertragsstaat Abschriften
von amtlichen Unterlagen, Schriftstücken oder Informationen
zur Verfügung, die sich in seinem Besitz befinden und die
nach seinem innerstaatlichen Recht der Allgemeinheit zu-
gänglich sind;

b) kann dem ersuchenden Vertragsstaat nach eigenem
Ermessen Abschriften von amtlichen Unterlagen, Schriftstük-
ken oder Informationen, die sich in seinem Besitz befinden
und die nach seinem innerstaatlichen Recht nicht der Allge-
meinheit zugänglich sind, ganz, teilweise oder unter den von
ihm als angemessen erachteten Bedingungen zur Verfügung
stellen.

30. Die Vertragsstaaten prüfen gegebenenfalls die Möglich-
keit des Abschlusses zwei- oder mehrseitiger Übereinkünfte,
die den Zwecken dieses Artikels dienen, ihn praktisch wirk-
sam machen oder seine Bestimmungen verstärken. 

Artikel 47
Übertragung von Strafverfahren

Die Vertragsstaaten prüfen die Möglichkeit, einander Ver-
fahren zur Strafverfolgung wegen einer in Übereinstimmung
mit diesem Übereinkommen umschriebenen Straftat in Fällen
zu übertragen, in denen die Übertragung dem Interesse einer
geordneten Rechtspflege dienlich erscheint, insbesondere in
Fällen, in denen mehrere Gerichtsbarkeiten betroffen sind,
mit dem Ziel, die Strafverfolgung zu konzentrieren.

Artikel 48
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung

1. Die Vertragsstaaten arbeiten im Einklang mit ihrer jewei-
ligen innerstaatlichen Rechts- und Verwaltungsordnung eng
zusammen, um die Wirksamkeit der Maßnahmen auf dem Ge-
biet der Strafverfolgung zur Bekämpfung der Straftaten nach
diesem Übereinkommen zu verstärken. Die Vertragsstaaten
treffen insbesondere wirksame Maßnahmen,

a) um Nachrichtenverbindungen zwischen ihren zu-
ständigen Behörden, Stellen und Ämtern zu verbessern und
erforderlichenfalls einzurichten, um den sicheren und raschen
Informationsaustausch über alle Erscheinungsformen der
Straftaten nach diesem Übereinkommen, einschließlich –
wenn die betreffenden Vertragsstaaten dies für zweckmäßig
erachten – der Verbindungen zu anderen Straftaten, zu er-
leichtern; 

b) um bei Ermittlungen zu folgenden Fragen in Bezug
auf Straftaten nach diesem Übereinkommen mit den anderen
Vertragsstaaten zusammenzuarbeiten: 

i) Identität, Aufenthaltsort und Tätigkeit von Personen,
die der Beteiligung an solchen Straftaten verdächtig sind,
und Aufenthaltsort anderer betroffener Personen;
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ii) Bewegungen der aus der Begehung solcher Strafta-
ten stammenden Erträge oder Vermögensgegenstände;

iii) Bewegungen von bei der Begehung solcher Strafta-
ten verwendeten oder dazu bestimmten Vermögensgegen-
ständen, Geräten oder anderen Tatwerkzeugen;

c) um gegebenenfalls die erforderlichen Gegenstände
oder Mengen an Stoffen zu Analyse- oder Ermittlungszwek-
ken zur Verfügung zu stellen;

d) um gegebenenfalls mit anderen Vertragsstaaten In-
formationen über die zur Begehung von Straftaten nach die-
sem Übereinkommen eingesetzten spezifischen Mittel und
Methoden auszutauschen, einschließlich der Benutzung fal-
scher Identitäten, gefälschter, veränderter oder falscher und
sonstiger Mittel zur Verschleierung von Tätigkeiten; 

e) um die wirksame Koordinierung zwischen ihren zu-
ständigen Behörden, Stellen und Ämtern zu erleichtern und
den Austausch von Personal und Sachverständigen, ein-
schließlich – vorbehaltlich zweiseitiger Übereinkünfte zwi-
schen den betreffenden Vertragsstaaten – des Einsatzes von
Verbindungsbeamten, zu fördern;

f) um Informationen auszutauschen sowie Verwal-
tungs- und andere Maßnahmen zu koordinieren, die zum
Zweck der frühzeitigen Aufdeckung von Straftaten nach die-
sem Übereinkommen gegebenenfalls ergriffen werden.

2. Im Hinblick auf die Durchführung dieses Übereinkom-
mens erwägen die Vertragsstaaten, zwei- oder mehrseitige
Übereinkünfte über eine unmittelbare Zusammenarbeit zwi-
schen ihren Strafverfolgungsbehörden zu schließen bezie-
hungsweise, falls solche Übereinkünfte bereits bestehen, die-
se zu ändern. Bestehen zwischen den betreffenden Vertrags-
staaten keine solchen Übereinkünfte, so können sie dieses
Übereinkommen als Grundlage für die Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Strafverfolgung in Bezug auf die Straftaten
nach diesem Übereinkommen ansehen. Soweit zweckmäßig,
nutzen die Vertragsstaaten Übereinkünfte wie auch interna-
tionale oder regionale Organisationen in vollem Maß, um die
Zusammenarbeit zwischen ihren Strafverfolgungsbehörden
zu verstärken.

3. Die Vertragsstaaten bemühen sich, im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten zusammenzuarbeiten, um Straftaten nach diesem
Übereinkommen, die mittels moderner Technologien began-
gen werden, zu begegnen.

Artikel 49
Gemeinsame Ermittlungen

Die Vertragsstaaten prüfen den Abschluss zwei- oder
mehrseitiger Übereinkünfte, nach denen die beteiligten zu-
ständigen Behörden in Bezug auf Angelegenheiten, die Ge-
genstand von Ermittlungen, Strafverfolgungsmaßnahmen
oder Gerichtsverfahren in einem oder mehreren Staaten sind,
gemeinsame Ermittlungsorgane errichten können. In Erman-
gelung derartiger Übereinkünfte können gemeinsame Ermitt-
lungen von Fall zu Fall vereinbart werden. Die beteiligten
Vertragsstaaten stellen sicher, dass die Souveränität des Ver-
tragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet diese Ermittlungen statt-
finden sollen, uneingeschränkt geachtet wird.

Artikel 50
Besondere Ermittlungsmethoden

1. Zur wirksamen Korruptionsbekämpfung trifft jeder Ver-
tragsstaat, soweit es die wesentlichen Grundsätze seiner in-
nerstaatlichen Rechtsordnung zulassen und unter den in sei-
nem innerstaatlichen Recht vorgeschriebenen Bedingungen,
im Rahmen seiner Möglichkeiten die erforderlichen Maßnah-
men, um die angemessene Anwendung der kontrollierten Lie-
ferung und, soweit er dies für zweckmäßig erachtet, anderer
besonderer Ermittlungsmethoden, wie elektronische Überwa-
chung oder andere Formen der Überwachung und verdeckte
Ermittlungen, durch seine zuständigen Behörden in seinem
Hoheitsgebiet zu ermöglichen und um vorzusehen, dass die
daraus gewonnenen Beweismittel vor Gericht zugelassen
werden können. 

2. Zum Zweck der Ermittlungen wegen Straftaten nach die-
sem Übereinkommen wird den Vertragsstaaten nahe gelegt,
falls erforderlich geeignete zwei- oder mehrseitige Überein-
künfte für die Anwendung solcher besonderen Ermittlungs-
methoden im Rahmen der Zusammenarbeit auf internationa-
ler Ebene zu schließen. Diese Übereinkünfte werden unter un-
eingeschränkter Beachtung des Grundsatzes der souveränen
Gleichheit der Staaten geschlossen und angewendet und
streng nach den Bestimmungen dieser Übereinkünfte ausge-
führt.

3. In Ermangelung einer Übereinkunft nach Absatz 2 werden
Entscheidungen über die Anwendung solcher besonderen Er-
mittlungsmethoden auf internationaler Ebene von Fall zu Fall
getroffen und können, falls erforderlich, finanzielle Vereinba-
rungen und Absprachen im Hinblick auf die Ausübung der
Gerichtsbarkeit durch die betreffenden Vertragsstaaten in Be-
tracht ziehen.

4. Entscheidungen über die Anwendung der kontrollierten
Lieferung auf internationaler Ebene können mit Zustimmung
der betreffenden Vertragsstaaten auch Methoden umfassen,
bei denen die Güter oder Geldmittel beispielsweise abgefan-
gen und derart zur Weiterbeförderung freigegeben werden,
dass sie entweder unangetastet bleiben oder ganz oder teilwei-
se entfernt oder ersetzt werden.

Kapitel V
Wiedererlangung von Vermögenswerten

Artikel 51
Allgemeine Bestimmung

Die Rückgabe von Vermögenswerten nach diesem Kapi-
tel ist ein wesentlicher Grundsatz dieses Übereinkommens;
die Vertragsstaaten arbeiten in dieser Hinsicht im größtmög-
lichen Umfang zusammen und unterstützen einander.

Artikel 52
Verhütung und Aufdeckung der Übertragung von Erträgen
aus Straftaten

1. Unbeschadet des Artikels 14 trifft jeder Vertragsstaat in
Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht die er-
forderlichen Maßnahmen, um von Finanzinstitutionen, die
seiner Hoheitsgewalt unterliegen, zu verlangen, dass sie die
Identität von Kundinnen und Kunden überprüfen, angemesse-
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ne Schritte unternehmen, um die Identität der wirtschaftlichen
Eigentümer von auf Großkonten (high-value accounts) einge-
zahlten Geldern festzustellen, und Konten verstärkt überprü-
fen, die von Personen, die mit herausragenden öffentlichen
Aufgaben betraut sind oder waren, oder deren Familienange-
hörigen und engen Partnern oder für diese beantragt oder un-
terhalten werden. Diese verstärkte Überprüfung ist in zumut-
barer Weise so zu gestalten, dass verdächtige Transaktionen
zum Zweck der Meldung bei den zuständigen Behörden auf-
gedeckt werden; sie soll nicht als ein Mittel verstanden wer-
den, um Finanzinstitutionen davon abzuhalten oder ihnen zu
untersagen, Geschäfte mit rechtmäßigen Kundinnen und Kun-
den zu tätigen.

2. Zur Erleichterung der Durchführung der in Absatz 1 vor-
gesehenen Maßnahmen unternimmt jeder Vertragsstaat in
Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht und ge-
leitet durch einschlägige Initiativen regionaler, interregiona-
ler und multilateraler Organisationen Folgendes gegen die
Geldwäsche: 

a) Er gibt Leitlinien heraus zu den Arten von natürli-
chen oder juristischen Personen, deren Konten von Finanzin-
stitutionen, die seiner Hoheitsgewalt unterliegen, verstärkt zu
überprüfen sind, zu den Konten- und Transaktionsarten, auf
die besonders zu achten ist, und zu geeigneten Maßnahmen,
die bezüglich der Eröffnung und Führung solcher Konten und
der Führung der Unterlagen zu treffen sind, und

b) er teilt Finanzinstitutionen, die seiner Hoheitsgewalt
unterliegen, auf Ersuchen eines anderen Vertragsstaats oder
von sich aus gegebenenfalls die Identität bestimmter natürli-
cher oder juristischer Personen mit, deren Konten von den be-
treffenden Instituten verstärkt zu überprüfen sind, zusätzlich
zu denjenigen Personen, die von den Kreditinstituten gegebe-
nenfalls anderweitig identifiziert werden.

3. Im Rahmen des Absatzes 2 Buchstabe a führt jeder Ver-
tragsstaat Maßnahmen durch, um sicherzustellen, dass seine
Finanzinstitutionen über einen angemessenen Zeitraum ge-
eignete Unterlagen zu Konten und Transaktionen aufbewah-
ren, welche die in Absatz 1 genannten Personen betreffen;
diese Unterlagen sollen mindestens Angaben zur Identität des
Kunden oder der Kundin und, soweit möglich, des wirtschaft-
lichen Eigentümers enthalten.

4. Mit dem Ziel, die Übertragung von Erträgen aus Strafta-
ten, die in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen
umschrieben sind, zu verhüten und aufzudecken, führt jeder
Vertragsstaat angemessene und wirksame Maßnahmen durch,
um mit Hilfe seiner Regulierungs- und Aufsichtsstellen zu
verhindern, dass Banken gegründet werden, die nicht über ei-
ne physische Präsenz verfügen und keiner regulierten Finanz-
gruppe angegliedert sind. Darüber hinaus können die Ver-
tragsstaaten erwägen, ihren Finanzinstitutionen vorzuschrei-
ben, dass sie keine Korrespondenzbankbeziehung mit derarti-
gen Institutionen eingehen oder weiterführen dürfen und sich
dagegen schützen müssen, Geschäftsbeziehungen mit auslän-
dischen Finanzinstitutionen einzugehen, die es zulassen, dass
ihre Konten von Banken genutzt werden, die nicht über eine
physische Präsenz verfügen und keiner regulierten Finanz-
gruppe angegliedert sind.

5. Jeder Vertragsstaat erwägt, für entsprechende Amtsträger
in Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht wirk-
same Regelungen für die Offenlegung ihrer Vermögensver-
hältnisse zu schaffen, und sieht bei Nichterfüllung angemes-
sene Sanktionen vor. Jeder Vertragsstaat erwägt ferner, die er-
forderlichen Maßnahmen zu treffen, damit seine zuständigen
Behörden diese Informationen den zuständigen Behörden in
anderen Vertragsstaaten übermitteln dürfen, wenn dies erfor-
derlich ist, um Erträge aus in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen umschriebenen Straftaten zu ermitteln, An-
spruch darauf zu erheben und sie wiederzuerlangen.

6. Jeder Vertragsstaat erwägt, in Übereinstimmung mit sei-
nem innerstaatlichen Recht die erforderlichen Maßnahmen zu
treffen, um entsprechende Amtsträger, die an einem Finanz-
konto im Ausland beteiligt oder in Bezug darauf unterschrifts-
berechtigt oder anderweitig bevollmächtigt sind, zu verpflich-
ten, diesen Umstand den zuständigen Behörden anzuzeigen
und geeignete Unterlagen zu solchen Konten zu führen. Diese
Maßnahmen sehen auch angemessene Sanktionen bei Nicht-
erfüllung vor.

Artikel 53
Maßnahmen zur unmittelbaren Wiedererlangung von Vermö-
gensgegenständen

Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit seinem
innerstaatlichen Recht die erforderlichen Maßnahmen, damit

a) ein anderer Vertragsstaat vor seinen Gerichten eine
Zivilklage anstrengen kann, um seinen Rechtsanspruch auf
Vermögensgegenstände, die durch Begehung einer in Über-
einstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebenen
Straftat erworben wurden, oder sein Eigentum daran geltend
zu machen;

b) seine Gerichte anordnen können, dass diejenigen,
die in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen um-
schriebene Straftaten begangen haben, einem anderen Ver-
tragsstaat, der durch diese Straftaten geschädigt wurde, Ent-
schädigung oder Schadensersatz zu leisten haben, und

c) seine Gerichte oder zuständigen Behörden, wenn sie
über eine Einziehung zu entscheiden haben, den Anspruch ei-
nes anderen Vertragsstaats als rechtmäßiger Eigentümer von
Vermögensgegenständen, die durch Begehung einer in Über-
einstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebenen
Straftat erworben wurden, anerkennen können. 

Artikel 54
Mechanismen zur Wiedererlangung von Vermögensgegen-
ständen durch internationale Zusammenarbeit bei der Einzie-
hung

1. Mit dem Ziel, nach Artikel 55 Rechtshilfe in Bezug auf
Vermögensgegenstände zu leisten, die durch Begehung einer
in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschrie-
benen Straftat erworben oder dafür verwendet wurden, wird
jeder Vertragsstaat in Übereinstimmung mit seinem inner-
staatlichen Recht

a) die erforderlichen Maßnahmen treffen, damit seine
zuständigen Behörden eine Einziehungsentscheidung eines
Gerichts eines anderen Vertragsstaats ausführen können;
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b) die erforderlichen Maßnahmen treffen, damit seine
zuständigen Behörden, sofern sie Zuständigkeit haben, die
Einziehung solcher Vermögensgegenstände ausländischen
Ursprungs im Wege der Entscheidung über ein Geldwäsche-
delikt oder eine andere unter seine Hoheitsgewalt fallende
Straftat oder anderer nach seinem innerstaatlichen Recht zu-
lässiger Verfahren anordnen können, und

c) erwägen, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen,
damit solche Vermögensgegenstände ohne strafrechtliche
Verurteilung eingezogen werden können, wenn der Täter
nicht verfolgt werden kann, weil er verstorben, geflohen oder
abwesend ist oder weil andere entsprechende Umstände vor-
liegen.

2. Mit dem Ziel, Rechtshilfe aufgrund eines Ersuchens nach
Artikel 55 Absatz 2 zu leisten, wird jeder Vertragsstaat in
Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht 

a) die erforderlichen Maßnahmen treffen, damit seine
zuständigen Behörden Vermögensgegenstände einfrieren
oder beschlagnahmen können, wenn eine Einfrierungs- oder
Beschlagnahmeentscheidung eines Gerichts oder einer zu-
ständigen Behörde eines ersuchenden Vertragsstaats vorliegt,
die dem ersuchten Vertragsstaat eine angemessene Grundlage
für die Annahme liefert, dass es hinreichende Gründe für die
Ergreifung solcher Maßnahmen gibt und dass in Bezug auf
die Vermögensgegenstände letztlich eine Einziehungsent-
scheidung im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe a ergehen wird;

b) die erforderlichen Maßnahmen treffen, damit seine
zuständigen Behörden Vermögensgegenstände einfrieren
oder beschlagnahmen können, wenn ein Ersuchen vorliegt,
das dem ersuchten Vertragsstaat einen angemessenen Grund
zu der Annahme liefert, dass es hinreichende Gründe für die
Ergreifung solcher Maßnahmen gibt und dass in Bezug auf
die Vermögensgegenstände letztlich eine Einziehungsent-
scheidung im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe a ergehen wird,
und

c) erwägen, zusätzliche Maßnahmen zu treffen, damit
seine zuständigen Behörden Vermögensgegenstände für eine
Einziehung, beispielsweise aufgrund einer im Ausland erfolg-
ten Festnahme oder Anklage, die mit ihrem Erwerb im Zu-
sammenhang steht, sicherstellen können.

Artikel 55
Internationale Zusammenarbeit zum Zweck der Einziehung

1. Hat ein Vertragsstaat von einem anderen Vertragsstaat,
der Gerichtsbarkeit über eine in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen umschriebene Straftat hat, ein Ersuchen um
Einziehung von in seinem Hoheitsgebiet befindlichen Erträ-
gen aus Straftaten, Vermögensgegenständen, Geräten oder
sonstigen Tatwerkzeugen nach Artikel 31 Absatz 1 erhalten,
so wird er im größtmöglichen Umfang, den seine innerstaatli-
che Rechtsordnung zulässt, 

a) das Ersuchen an seine zuständigen Behörden weiter-
leiten, um eine Einziehungsentscheidung zu erwirken und,
falls sie erlassen wird, ausführen zu lassen, oder

b) eine von einem Gericht im Hoheitsgebiet des ersu-
chenden Vertragsstaats nach den Artikeln 31 Absatz 1 und 54

Absatz 1 Buchstabe a erlassene Einziehungsentscheidung an
seine zuständigen Behörden weiterleiten, damit diese im erbe-
tenen Umfang ausgeführt wird, soweit sie sich auf Erträge aus
Straftaten, Vermögensgegenstände, Geräte oder sonstige Tat-
werkzeuge nach Artikel 31 Absatz 1 bezieht, die sich im Ho-
heitsgebiet des ersuchten Vertragsstaats befinden.

2. Auf Ersuchen eines anderen Vertragsstaats, der über eine
in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschrie-
bene Straftat Gerichtsbarkeit hat, trifft der ersuchte Vertrags-
staat Maßnahmen, um die Erträge aus Straftaten, Vermögens-
gegenstände, Geräte oder sonstigen Tatwerkzeuge nach Ar-
tikel 31 Absatz 1 zu ermitteln, einzufrieren oder zu beschlag-
nahmen, damit sie entweder aufgrund einer Entscheidung des
ersuchenden Vertragsstaats oder, im Fall eines nach Absatz 1
gestellten Ersuchens, aufgrund einer Entscheidung des er-
suchten Vertragsstaats letztlich eingezogen werden können.

3. Artikel 46 gilt sinngemäß. Neben den in Artikel 46 Absatz
15 aufgeführten Angaben enthalten die nach diesem Artikel
gestellten Ersuchen Folgendes: 

a) im Fall eines Ersuchens nach Absatz 1 Buchstabe a
eine Beschreibung der einzuziehenden Vermögensgegenstän-
de einschließlich, soweit möglich, des Orts, an dem sie sich
befinden, und, soweit von Belang, ihres Schätzwerts sowie ei-
ne Darstellung des Sachverhalts, auf den sich der ersuchende
Vertragsstaat stützt, die es dem ersuchten Vertragsstaat er-
möglichen, nach seinem innerstaatlichen Recht eine Einzie-
hungsentscheidung zu erwirken;

b) im Fall eines Ersuchens nach Absatz 1 Buchstabe b
eine rechtlich verwertbare Abschrift einer vom ersuchenden
Vertragsstaat erlassenen Einziehungsentscheidung, auf die
sich das Ersuchen stützt, eine Sachverhaltsdarstellung und
Angaben über den Umfang, in dem um Ausführung der Ent-
scheidung ersucht wird, eine Erklärung, in der die Maßnah-
men aufgeführt werden, die vom ersuchenden Vertragsstaat
getroffen wurden, um gutgläubigen Dritten angemessene
Kenntnis zu geben und ein ordnungsgemäßes Verfahren zu
gewährleisten, sowie eine Erklärung über die Endgültigkeit
der Einziehungsentscheidung;

c) im Fall eines Ersuchens nach Absatz 2 eine Darstel-
lung des Sachverhalts, auf den sich der ersuchende Vertrags-
staat stützt, und eine Beschreibung der Maßnahmen, um die
ersucht wird, sowie, wenn vorhanden, eine rechtlich verwert-
bare Abschrift einer Entscheidung, auf der das Ersuchen be-
ruht.

4. Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Entscheidun-
gen oder Maßnahmen werden vom ersuchten Vertragsstaat
nach Maßgabe und vorbehaltlich seines innerstaatlichen
Rechts und seiner Verfahrensregeln oder der zwei- oder mehr-
seitigen Übereinkünfte getroffen, durch die er im Verhältnis
zum ersuchenden Vertragsstaat gebunden ist.

5. Jeder Vertragsstaat übermittelt dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen Abschriften oder Beschreibungen seiner
Gesetze und sonstigen Vorschriften zur Durchführung dieses
Artikels sowie jeder späteren Änderung dieser Gesetze und
sonstigen Vorschriften.
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6. Macht ein Vertragsstaat die in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Maßnahmen vom Bestehen eines einschlägigen Ver-
trags abhängig, so sieht er dieses Übereinkommen als notwen-
dige und ausreichende Vertragsgrundlage an.

7. Die Zusammenarbeit nach diesem Artikel kann auch ver-
weigert und vorläufige Maßnahmen können aufgehoben wer-
den, wenn der ersuchte Vertragsstaat nicht in hinreichendem
Umfang und rechtzeitig Beweise erhält oder wenn die Vermö-
gensgegenstände von geringfügigem Wert sind.

8. Bevor der ersuchte Vertragsstaat eine nach diesem Artikel
getroffene vorläufige Maßnahme aufhebt, gibt er dem ersu-
chenden Vertragsstaat, soweit möglich, Gelegenheit, seine
Gründe für eine Fortdauer der Maßnahme darzulegen.

9. Dieser Artikel darf nicht so ausgelegt werden, dass er die
Rechte gutgläubiger Dritter beeinträchtigt.

Artikel 56
Besondere Zusammenarbeit

Unbeschadet seines innerstaatlichen Rechts ist jeder Ver-
tragsstaat bestrebt, Maßnahmen zu treffen, die es ihm erlau-
ben, Informationen über Erträge aus in Übereinstimmung mit
diesem Übereinkommen umschriebenen Straftaten, ohne dass
davon seine eigenen Ermittlungen, Strafverfolgungsmaßnah-
men oder Gerichtsverfahren berührt werden, einem anderen
Vertragsstaat ohne vorheriges Ersuchen zu übermitteln, wenn
er der Auffassung ist, dass die Offenlegung dieser Informatio-
nen dem anderen Vertragsstaat bei der Einleitung oder Durch-
führung von Ermittlungen, Strafverfolgungsmaßnahmen oder
Gerichtsverfahren behilflich sein oder dazu führen könnte,
dass dieser Vertragsstaat ein Ersuchen aufgrund dieses Kapi-
tels stellt. 

Artikel 57
Rückgabe von Vermögenswerten und Verfügung darüber
1. Ein Vertragsstaat, der Vermögensgegenstände nach Arti-
kel 31 oder 55 eingezogen hat, verfügt darüber in Überein-
stimmung mit diesem Übereinkommen und seinem inner-
staatlichen Recht, auch durch Rückgabe an die früheren recht-
mäßigen Eigentümer nach Absatz 3.

2. Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts die er-
forderlichen gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen,
damit seine zuständigen Behörden, wenn sie auf Ersuchen ei-
nes anderen Vertragsstaats tätig werden, eingezogene Vermö-
gensgegenstände nach diesem Übereinkommen unter Berück-
sichtigung der Rechte gutgläubiger Dritter zurückgeben kön-
nen. 

3. Nach den Artikeln 46 und 55 sowie den Absätzen 1 und 2
dieses Artikels geht der ersuchte Vertragsstaat wie folgt vor:

a) Im Fall der Unterschlagung öffentlicher Gelder oder
des Waschens unterschlagener öffentlicher Gelder nach den
Artikeln 17 und 23 und wenn die Einziehung nach Artikel 55
und auf der Grundlage einer im ersuchenden Vertragsstaat ge-
troffenen endgültigen gerichtlichen Entscheidung – eine Vor-
aussetzung, auf die der ersuchte Vertragsstaat verzichten kann
– ausgeführt wurde, gibt er die eingezogenen Vermögensge-
genstände an den ersuchenden Vertragsstaat zurück;

b) im Fall von Erträgen aus einer anderen Straftat nach
diesem Übereinkommen und wenn die Einziehung nach Arti-
kel 55 und auf der Grundlage einer im ersuchenden Vertrags-
staat ergangenen endgültigen gerichtlichen Entscheidung –
eine Voraussetzung, auf die der ersuchte Vertragsstaat ver-
zichten kann – ausgeführt wurde, gibt er die eingezogenen
Vermögensgegenstände an den ersuchenden Vertragsstaat zu-
rück, wenn dieser ihm gegenüber hinreichend nachweist, dass
diese eingezogenen Vermögensgegenstände vorher in seinem
Eigentum standen, oder wenn der ersuchte Vertragsstaat als
Grundlage für die Rückgabe der eingezogenen Vermögensge-
genstände anerkennt, dass dem ersuchenden Vertragsstaat ein
Schaden entstanden ist;

c) in allen anderen Fällen zieht er vorrangig in Erwä-
gung, die eingezogenen Vermögensgegenstände dem ersu-
chenden Vertragsstaat oder ihren früheren, rechtmäßigen Ei-
gentümern zurückzugeben oder die Opfer der Straftat zu ent-
schädigen. 

4. Sofern die Vertragsstaaten nichts anderes beschließen,
kann der ersuchte Vertragsstaat gegebenenfalls angemessene
Kosten abziehen, die bei Ermittlungen, Strafverfolgungsmaß-
nahmen oder Gerichtsverfahren entstanden sind, die nach die-
sem Artikel zur Rückgabe der eingezogenen Vermögensge-
genstände oder zur Verfügung über diese führen.

5. Gegebenenfalls können die Vertragsstaaten ferner beson-
ders in Erwägung ziehen, von Fall zu Fall beiderseitig an-
nehmbare Übereinkünfte in Bezug auf die endgültige Verfü-
gung über eingezogene Vermögensgegenstände zu schließen.

Artikel 58
Finanznachrichtendienst (Financial Intelligence Unit)

Die Vertragsstaaten arbeiten mit dem Ziel zusammen, die
Übertragung von Erträgen aus in Übereinstimmung mit die-
sem Übereinkommen umschriebenen Straftaten zu verhüten
und zu bekämpfen sowie die Möglichkeiten zur Wiedererlan-
gung solcher Erträge zu fördern; zu diesem Zweck erwägen
sie die Einrichtung eines Finanznachrichtendiensts, der dafür
zuständig ist, Meldungen über verdächtige Finanztransaktio-
nen entgegenzunehmen, zu analysieren und an die zuständi-
gen Behörden weiterzuleiten.

Artikel 59
Zwei- und mehrseitige Übereinkünfte

Die Vertragsstaaten erwägen, zwei- oder mehrseitige
Übereinkünfte zu schließen, um die Wirksamkeit der interna-
tionalen Zusammenarbeit aufgrund dieses Kapitels zu erhö-
hen. 

Kapitel VI
Technische Hilfe und Informationsaustausch

Artikel 60
Ausbildung und technische Hilfe

1. Jeder Vertragsstaat entwickelt oder verbessert, soweit er-
forderlich, besondere Ausbildungsprogramme für sein mit
Korruptionsverhütung und -bekämpfung befasstes Personal.
Diese Ausbildungsprogramme könnten sich unter anderem
mit Folgendem befassen:
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a) wirksame Maßnahmen zur Verhütung, Aufdeckung,
Untersuchung, Ahndung und Bekämpfung von Korruption
einschließlich des Einsatzes von Methoden zum Sammeln
von Beweismitteln sowie von Ermittlungsmethoden;

b) Aufbau von Kapazitäten zur Entwicklung und Pla-
nung von Antikorruptionsstrategien;

c) Schulung der zuständigen Behörden in der Erstel-
lung von Rechtshilfeersuchen, die den Anforderungen dieses
Übereinkommens entsprechen;

d) Bewertung und Stärkung der Institutionen, der öf-
fentlichen Verwaltung und der Verwaltung der öffentlichen
Finanzen, einschließlich des öffentlichen Vergabewesens so-
wie des privaten Sektors;

e) Verhütung und Bekämpfung der Übertragung von
Erträgen aus in Übereinstimmung mit diesem Übereinkom-
men umschriebenen Straftaten und Wiedererlangung dieser
Erträge;

f) Aufdeckung und Einfrieren der Übertragung von Er-
trägen aus in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen
umschriebenen Straftaten;

g) Überwachung der Bewegungen von Erträgen aus in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebe-
nen Straftaten sowie der Methoden zur Übertragung, Ver-
heimlichung oder Verschleierung solcher Erträge; 

h) geeignete und effiziente Gesetzgebungs- und Ver-
waltungsmechanismen und -methoden zur Erleichterung der
Rückgabe von Erträgen aus in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen umschriebenen Straftaten;

i) Methoden zum Schutz von Opfern und Zeugen, die
mit den Justizbehörden zusammenarbeiten, und 

j) Ausbildung im Bereich nationaler und internationa-
ler Vorschriften und Sprachausbildung.

2. Die Vertragsstaaten erwägen, einander im Rahmen ihrer
Kapazitäten im größtmöglichen Umfang technische Hilfe bei
ihren jeweiligen Plänen und Programmen zur Korruptionsbe-
kämpfung, insbesondere zum Nutzen von Entwicklungslän-
dern, zu leisten; hierzu gehören auch materielle Unterstützung
und Ausbildung in den in Absatz 1 genannten Bereichen so-
wie Ausbildung und Hilfe und Austausch von sachdienlichen
Erfahrungen und Fachwissen zur Erleichterung der internatio-
nalen Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten im Aus-
lieferungs- und Rechtshilfeverkehr. 

3. Die Vertragsstaaten verstärken, soweit erforderlich, ihre
Anstrengungen zur Optimierung der operativen und Ausbil-
dungstätigkeiten in internationalen und regionalen Organisa-
tionen wie auch im Rahmen einschlägiger zwei- und mehrsei-
tiger Übereinkünfte. 

4. Die Vertragsstaaten erwägen, einander auf Ersuchen bei
der Durchführung von Bewertungen, Untersuchungen und
Forschungsarbeiten in Bezug auf Arten, Ursachen, Wirkun-
gen und Kosten von Korruption in ihren jeweiligen Ländern
zu unterstützen mit dem Ziel, unter Beteiligung der zuständi-
gen Behörden und der Gesellschaft Strategien und Aktions-
pläne zur Korruptionsbekämpfung zu entwickeln.

5. Um die Wiedererlangung von Erträgen aus in Überein-
stimmung mit diesem Übereinkommen umschriebenen Straf-
taten zu erleichtern, können die Vertragsstaaten zusammenar-
beiten, indem sie einander die Namen von Sachverständigen
mitteilen, die bei der Erreichung dieses Ziels behilflich sein
könnten.

6. Die Vertragsstaaten erwägen, subregionale, regionale und
internationale Konferenzen und Seminare zu nutzen, um die
Zusammenarbeit und technische Hilfe zu fördern und die Er-
örterung der Probleme von gemeinsamem Interesse anzure-
gen, einschließlich der besonderen Probleme und Bedürfnisse
von Entwicklungsländern und Ländern mit im Übergang be-
findlichen Wirtschaftssystemen. 

7. Die Vertragsstaaten erwägen die Einrichtung freiwilliger
Mechanismen zur finanziellen Unterstützung der Anstrengun-
gen von Entwicklungsländern und Ländern mit im Übergang
befindlichen Wirtschaftssystemen bei der Anwendung dieses
Übereinkommens durch Programme und Projekte der techni-
schen Hilfe.

8. Jeder Vertragsstaat erwägt die Entrichtung freiwilliger
Beiträge an das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung, um über das Büro Programme und
Projekte in Entwicklungsländern mit dem Ziel der Durchfüh-
rung dieses Übereinkommens zu fördern.

Artikel 61
Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen über
Korruption
1. Jeder Vertragsstaat erwägt, die Tendenzen der Korruption
in seinem Hoheitsgebiet sowie die Verhältnisse, in denen
Korruptionsdelikte begangen werden, in Konsultation mit
Sachverständigen zu analysieren. 

2. Die Vertragsstaaten erwägen, statistische Daten, analyti-
sches Fachwissen über Korruption und Informationen mitein-
ander sowie über internationale und regionale Organisationen
aufzubauen und zusammenzuführen mit dem Ziel, soweit
möglich gemeinsame Begriffsbestimmungen, Normen und
Methoden sowie Informationen über die besten Praktiken zur
Verhütung und Bekämpfung von Korruption zu entwickeln.

3. Jeder Vertragsstaat erwägt, seine politischen Konzepte
und seine konkreten Maßnahmen zur Bekämpfung der Kor-
ruption zu überwachen und ihre Wirksamkeit und Effizienz
zu bewerten. 

Artikel 62
Sonstige Maßnahmen: Anwendung des Übereinkommens
durch wirtschaftliche Entwicklung und technische Hilfe
1. Die Vertragsstaaten treffen unter Berücksichtigung der
schädlichen Auswirkungen der Korruption auf die Gesell-
schaft im Allgemeinen und auf die nachhaltige Entwicklung
im Besonderen Maßnahmen, die geeignet sind, die bestmög-
liche Anwendung dieses Übereinkommens durch internatio-
nale Zusammenarbeit zu gewährleisten. 

2. Die Vertragsstaaten unternehmen in Abstimmung unter-
einander sowie mit den internationalen und regionalen Orga-
nisationen im Rahmen ihrer Möglichkeiten konkrete Anstren-
gungen, 
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a) um ihre Zusammenarbeit mit den Entwicklungslän-
dern auf verschiedenen Ebenen mit dem Ziel zu verstärken,
deren Fähigkeit zur Verhütung und Bekämpfung der Korrup-
tion zu erhöhen; 

b) um die finanzielle und materielle Hilfe für die Ent-
wicklungsländer mit dem Ziel zu verstärken, deren Anstren-
gungen zur wirksamen Verhütung und Bekämpfung der Kor-
ruption zu unterstützen und ihnen bei der erfolgreichen An-
wendung dieses Übereinkommens behilflich zu sein; 

c) um den Entwicklungsländern und den Ländern mit
im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen technische
Hilfe zu gewähren, damit sie ihre Bedürfnisse im Hinblick auf
die Anwendung dieses Übereinkommens befriedigen können.
Zu diesem Zweck bemühen sich die Vertragsstaaten, regel-
mäßig angemessene freiwillige Beiträge auf ein dafür einge-
richtetes Konto bei einem Finanzierungsmechanismus der
Vereinten Nationen einzuzahlen. Die Vertragsstaaten können
ferner besonders in Erwägung ziehen, im Einklang mit ihrem
innerstaatlichen Recht und mit diesem Übereinkommen einen
bestimmten Prozentsatz der Gelder oder des Gegenwerts von
Erträgen aus Straftaten oder von Vermögensgegenständen,
die im Einklang mit diesem Übereinkommen eingezogen wer-
den, auf dieses Konto einzuzahlen;

d) um andere Staaten und gegebenenfalls Finanzinstitu-
tionen dazu zu ermutigen und zu bewegen, sich den im Ein-
klang mit diesem Artikel unternommenen Anstrengungen an-
zuschließen, indem sie insbesondere mehr Ausbildungspro-
gramme und moderne Ausrüstung für die Entwicklungsländer
bereitstellen, um ihnen bei der Verwirklichung der Ziele die-
ses Übereinkommens behilflich zu sein.

3. Diese Maßnahmen werden, soweit möglich, unbeschadet
bestehender Zusagen auf dem Gebiet der Auslandshilfe oder
sonstiger Übereinkünfte über finanzielle Zusammenarbeit auf
bilateraler, regionaler oder internationaler Ebene getroffen.

4. Die Vertragsstaaten können zwei- oder mehrseitige Über-
einkünfte über materielle und logistische Hilfe schließen, bei
denen die finanziellen Regelungen berücksichtigt werden, die
erforderlich sind, um die Wirksamkeit der in diesem Überein-
kommen vorgesehenen Formen der internationalen Zusam-
menarbeit zu gewährleisten und Korruption zu verhüten, auf-
zudecken und zu bekämpfen.

Kapitel VII
Mechanismen zur Anwendung

Artikel 63
Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens
1. Hiermit wird eine Konferenz der Vertragsstaaten des
Übereinkommens eingerichtet, um die Fähigkeit der Ver-
tragsstaaten und die Zusammenarbeit zwischen ihnen zur Er-
reichung der in diesem Übereinkommen festgelegten Ziele zu
verbessern und um seine Anwendung zu fördern und zu über-
prüfen.

2. Die Konferenz der Vertragsstaaten wird vom Generalse-
kretär der Vereinten Nationen spätestens ein Jahr nach In-
krafttreten dieses Übereinkommens einberufen. Danach fin-
den ordentliche Sitzungen der Konferenz der Vertragsstaaten

in Übereinstimmung mit der von ihr beschlossenen Ge-
schäftsordnung statt.

3. Die Konferenz der Vertragsstaaten gibt sich eine Ge-
schäftsordnung und beschließt Regeln für den Ablauf der in
diesem Artikel aufgeführten Tätigkeiten einschließlich Re-
geln für die Zulassung und Teilnahme von Beobachtern und
für die Finanzierung der Ausgaben für diese Tätigkeiten. 

4. Die Konferenz der Vertragsstaaten vereinbart Tätigkeiten,
Verfahren und Arbeitsmethoden zur Erreichung der in Absatz
1 genannten Ziele; insbesondere wird sie 

a) die Tätigkeiten der Vertragsstaaten nach den Arti-
keln 60 und 62 sowie den Kapiteln II bis V erleichtern, unter
anderem durch Aufrufe zur Leistung freiwilliger Beiträge; 

b) den Informationsaustausch zwischen den Vertrags-
staaten über Muster und Tendenzen der Korruption und über
erfolgreiche Praktiken zu ihrer Verhütung und Bekämpfung
und zur Rückgabe von Erträgen aus Straftaten erleichtern, un-
ter anderem durch die Veröffentlichung sachdienlicher Infor-
mationen im Sinne dieses Artikels;

c) mit den zuständigen internationalen und regionalen
Organisationen und Mechanismen sowie nichtstaatlichen Or-
ganisationen zusammenarbeiten;

d) die von anderen internationalen und regionalen Me-
chanismen zur Bekämpfung und Verhütung der Korruption
erarbeiteten sachdienlichen Informationen in angemessener
Weise verwerten, um unnötige Doppelarbeit zu vermeiden;

e) die Anwendung dieses Übereinkommens durch die
Vertragsstaaten in regelmäßigen Zeitabständen überprüfen;

f) Empfehlungen zur Verbesserung dieses Überein-
kommens und seiner Anwendung geben;

g) den Bedarf der Vertragsstaaten an technischer Hilfe
bei der Anwendung dieses Übereinkommens feststellen und
gegebenenfalls Maßnahmen empfehlen, die sie in dieser Hin-
sicht für nötig erachtet.

5. Für die Zwecke des Absatzes 4 verschafft sich die Konfe-
renz der Vertragsstaaten die erforderliche Kenntnis über die
von den Vertragsstaaten zur Anwendung dieses Übereinkom-
mens ergriffenen Maßnahmen und die dabei angetroffenen
Schwierigkeiten; hierzu verwendet sie die von den Vertrags-
staaten übermittelten Informationen sowie etwaige zusätzli-
che Überprüfungsmechanismen, die von ihr eingerichtet wer-
den können.

6. Jeder Vertragsstaat übermittelt der Konferenz der Ver-
tragsstaaten Informationen über seine Programme, Pläne und
Praktiken sowie über Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaß-
nahmen zur Anwendung dieses Übereinkommens, soweit dar-
um von der Konferenz der Vertragsstaaten ersucht wird. Die
Konferenz der Vertragsstaaten prüft, wie sie Informationen,
unter anderem auch Informationen von Vertragsstaaten und
zuständigen internationalen Organisationen, am wirksamsten
entgegennehmen und daraufhin tätig werden kann. Beiträge
von einschlägigen nichtstaatlichen Organisationen, die nach
den von der Konferenz der Vertragsstaaten zu beschließenden
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Verfahren ordnungsgemäß akkreditiert sind, können ebenfalls
in Erwägung gezogen werden.

7. Die Konferenz der Vertragsstaaten richtet, falls sie dies
für erforderlich erachtet, nach den Absätzen 4 bis 6 einen ge-
eigneten Mechanismus oder eine geeignete Stelle zur Unter-
stützung der wirksamen Anwendung des Übereinkommens
ein.

Artikel 64
Sekretariat

1. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt die er-
forderlichen Sekretariatsdienste für die Konferenz der Ver-
tragsstaaten des Übereinkommens zur Verfügung.

2. Das Sekretariat

a) unterstützt die Konferenz der Vertragsstaaten bei
den in Artikel 63 beschriebenen Tätigkeiten, veranstaltet die
Tagungen der Konferenz der Vertragsstaaten und erbringt die
dafür erforderlichen Dienstleistungen;

b) unterstützt die Vertragsstaaten auf ihr Ersuchen bei
der Übermittlung von Informationen für die Konferenz der
Vertragsstaaten, wie in Artikel 63 Absätze 5 und 6 vorgese-
hen, und

c) sorgt für die notwendige Abstimmung mit den Se-
kretariaten der zuständigen internationalen und regionalen
Organisationen.

Kapitel VIII
Schlussbestimmungen

Artikel 65
Anwendung des Übereinkommens

1. Jeder Vertragsstaat trifft im Einklang mit den wesentli-
chen Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts die erforder-
lichen Maßnahmen, einschließlich Gesetzgebungs- und Ver-
waltungsmaßnahmen, um die Erfüllung seiner Verpflichtun-
gen aus diesem Übereinkommen sicherzustellen. 

2. Jeder Vertragsstaat kann zur Verhütung und Bekämpfung
der Korruption strengere oder schärfere Maßnahmen treffen
als in diesem Übereinkommen vorgesehen. 

Artikel 66
Beilegung von Streitigkeiten

1. Die Vertragsstaaten bemühen sich, Streitigkeiten über die
Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens durch
Verhandlungen beizulegen.

2. Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten
über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkom-
mens, die nicht innerhalb einer angemessenen Frist durch
Verhandlungen beigelegt werden kann, wird auf Verlangen
eines dieser Vertragsstaaten einem Schiedsverfahren unter-
worfen. Können sich die Vertragsstaaten binnen sechs Mona-
ten nach dem Zeitpunkt, zu dem das Schiedsverfahren ver-
langt worden ist, über seine Ausgestaltung nicht einigen, so
kann jeder dieser Vertragsstaaten die Streitigkeit dem Interna-
tionalen Gerichtshof unterbreiten, indem er einen seinem Sta-
tut entsprechenden Antrag stellt.

3. Jeder Vertragsstaat kann bei der Unterzeichnung, Ratifi-
kation, Annahme oder Genehmigung dieses Übereinkom-
mens oder dem Beitritt zu diesem erklären, dass er sich durch
Absatz 2 nicht als gebunden betrachtet. Die anderen Vertrags-
staaten sind gegenüber einem Vertragsstaat, der einen solchen
Vorbehalt angebracht hat, durch Absatz 2 nicht gebunden.

4. Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 3 an-
gebracht hat, kann diesen Vorbehalt jederzeit durch eine an
den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete Noti-
fikation zurückziehen.

Artikel 67

Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme, Genehmigung und
Beitritt

1. Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten vom 9. bis
11. Dezember 2003 in Mérida (Mexiko) und danach bis zum
9. Dezember 2005 am Sitz der Vereinten Nationen in New
York zur Unterzeichnung auf.

2. Dieses Übereinkommen liegt auch für Organisationen der
regionalen Wirtschaftsintegration zur Unterzeichnung auf,
sofern mindestens ein Mitgliedstaat der betreffenden Organi-
sation dieses Übereinkommen nach Absatz 1 unterzeichnet
hat.

3. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annah-
me oder Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt. Eine Organisation der regiona-
len Wirtschaftsintegration kann ihre Ratifikations-, Annah-
me- oder Genehmigungsurkunde hinterlegen, wenn dies min-
destens einer ihrer Mitgliedstaaten getan hat. In dieser Ratifi-
kations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde erklärt die
Organisation den Umfang ihrer Zuständigkeiten in Bezug auf
die durch dieses Übereinkommen erfassten Angelegenheiten.
Die Organisation teilt dem Verwahrer auch jede maßgebliche
Änderung des Umfangs ihrer Zuständigkeiten mit.

4. Dieses Übereinkommen steht jedem Staat und jeder Orga-
nisation der regionalen Wirtschaftsintegration, von der min-
destens ein Mitgliedstaat Vertragspartei dieses Übereinkom-
mens ist, zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. Bei
ihrem Beitritt erklärt eine Organisation der regionalen Wirt-
schaftsintegration den Umfang ihrer Zuständigkeiten in Be-
zug auf die durch dieses Übereinkommen erfassten Angele-
genheiten. Die Organisation teilt dem Verwahrer auch jede
maßgebliche Änderung des Umfangs ihrer Zuständigkeiten
mit.

Artikel 68

Inkrafttreten

1. Dieses Übereinkommen tritt am neunzigsten Tag nach
Hinterlegung der dreißigsten Ratifikations-, Annahme-, Ge-
nehmigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft. Für die Zwecke
dieses Absatzes zählt eine von einer Organisation der regiona-
len Wirtschaftsintegration hinterlegte Urkunde nicht als zu-
sätzliche Urkunde zu den von Mitgliedstaaten der betreffen-
den Organisation hinterlegten Urkunden.
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2. Für jeden Staat und jede Organisation der regionalen Wirt-
schaftsintegration, der beziehungsweise die dieses Überein-
kommen nach Hinterlegung der dreißigsten entsprechenden
Urkunde ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm beitritt,
tritt das Übereinkommen am dreißigsten Tag nach Hinterle-
gung der entsprechenden Urkunde durch diesen Staat bezie-
hungsweise diese Organisation oder am Tag des Inkrafttretens
dieses Übereinkommens nach Absatz 1 in Kraft, je nachdem,
welcher Zeitpunkt der spätere ist.

Artikel 69
Änderung

1. Nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Inkrafttreten die-
ses Übereinkommens kann ein Vertragsstaat eine Änderung
vorschlagen und sie dem Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen übermitteln; dieser leitet die vorgeschlagene Änderung
den Vertragsstaaten und der Konferenz der Vertragsstaaten
zu, damit diese den Vorschlag prüfen und darüber beschließen
können. Die Konferenz der Vertragsstaaten bemüht sich nach
Kräften um eine Einigung durch Konsens über jede Ände-
rung. Sind alle Bemühungen um einen Konsens erschöpft und
wird keine Einigung erzielt, so ist als letztes Mittel eine Zwei-
drittelmehrheit der auf der Sitzung der Konferenz der Ver-
tragsstaaten anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten
erforderlich, um die Änderung zu beschließen.

2. Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration
üben in Angelegenheiten ihrer Zuständigkeit ihr Stimmrecht
nach diesem Artikel mit der Anzahl von Stimmen aus, die der
Anzahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Vertragsstaaten
dieses Übereinkommens sind. Diese Organisationen üben ihr
Stimmrecht nicht aus, wenn ihre Mitgliedstaaten ihr Stimm-
recht ausüben, und umgekehrt.

3. Eine nach Absatz 1 beschlossene Änderung bedarf der Ra-
tifikation, Annahme oder Genehmigung durch die Vertrags-
staaten.

4. Eine nach Absatz 1 beschlossene Änderung tritt für einen
Vertragsstaat neunzig Tage nach der Hinterlegung einer Rati-
fikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde zu der Än-
derung beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.

5. Tritt eine Änderung in Kraft, so ist sie für diejenigen Ver-
tragsstaaten, die ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch
sie gebunden zu sein, bindend. Die anderen Vertragsstaaten
sind durch dieses Übereinkommen und alle früher von ihnen
ratifizierten, angenommenen oder genehmigten Änderungen
gebunden.

Artikel 70
Kündigung

1. Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine
an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete
schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündigung wird ein
Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär
wirksam.

2. Eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration
hört auf, Vertragspartei dieses Übereinkommens zu sein,
wenn alle ihre Mitgliedstaaten es gekündigt haben.

Artikel 71
Verwahrer und Sprachen

1. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird zum
Verwahrer dieses Übereinkommens bestimmt.

2. Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer,
chinesischer, englischer, französischer, russischer und spani-
scher Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, von ihren
Regierungen hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten die-
ses Übereinkommen unterschrieben.

RESOLUTION 58/5

Verabschiedet auf der 52. Plenarsitzung am 3. November 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.2 und Add.1, einge-
bracht  von: Ägypten, Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Armenien, Aserbaid-
schan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Belgien, Benin, Brunei Darussalam,
Burkina Faso, Burundi, China, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo,
Dominikanische Republik, Dschibuti, Frankreich, Gabun, Griechenland, Guinea,
Guinea-Bissau, Iran (Islamische Republik), Irland, Italien, Jemen, Jordanien, Ka-
merun, Kanada, Kap Verde, Katar, Kenia, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Liba-
non, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Luxemburg, Ma-
laysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Monaco, Mongolei, Mosambik,
Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Oman, Österreich, Pakistan, Peru, Portugal, Re-
publik Moldau, Ruanda, Russische Föderation, Saudi-Arabien, Schweiz, Sene-
gal, Sierra Leone, Somalia, Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische Arabische
Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei,
Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Zentral-
afrikanische Republik, Zypern.

58/5. Sport als Mittel zur Förderung der Bildung, der
Gesundheit, der Entwicklung und des Friedens

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihren Beschluss, einen Punkt "Sport im
Dienste von Frieden und Entwicklung" und einen dazugehö-
rigen Unterpunkt "Internationales Jahr des Sports und der Lei-
beserziehung" in ihre Tagesordnung aufzunehmen14,

in Anbetracht der Rolle von Sport und Leibeserziehung
als Mittel zur Förderung der Bildung, der Gesundheit, der
Entwicklung und des Friedens,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die die Vereinten
Nationen, ihre Fonds und Programme sowie die Organisation
der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
und andere Sonderorganisationen über ihre Landesprogram-
me bei der Förderung der menschlichen Entwicklung durch
Sport und Leibeserziehung übernehmen,

Kenntnis nehmend von dem Kommuniqué des am 9. und
10. Januar 2003 in Paris abgehaltenen Runden Tisches der für
Sport und Leibeserziehung zuständigen Minister, in dem die-
se ihre Entschlossenheit bekundeten, dafür zu sorgen, dass die
Rolle der Leibeserziehung und des Sports voll anerkannt und
weiterentwickelt wird,

14 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session,
Plenary Meetings, 2. Sitzung (A/58/PV.2) und Korrigendum.
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unter Hinweis auf das Übereinkommen über die Rechte
des Kindes15 und das Ergebnisdokument der Sondertagung
der Generalversammlung über Kinder "Eine kindergerechte
Welt"16, in denen betont wird, dass die Bildung darauf gerich-
tet sein muss, die Persönlichkeit, die Begabung und die geisti-
gen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfal-
tung zu bringen,

sowie unter Hinweis auf die von der Organisation der Ver-
einten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur verab-
schiedete Internationale Charta für Leibeserziehung und
Sport17 und den im April 2000 auf dem Weltbildungsforum
verabschiedeten Rahmenaktionsplan von Dakar18 sowie auf
andere einschlägige Dokumente, die die Rolle des Sports und
der Leibeserziehung hervorheben,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Interinstitutionel-
len Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen über Sport im
Dienst von Entwicklung und Frieden,

feststellend, dass in den Bildungssystemen vieler Länder
Sport und Leibeserziehung immer mehr an den Rand gedrängt
werden, obwohl beide nicht nur für die Gesundheit und die
körperliche Entwicklung ein wichtiger Faktor sind, sondern
auch für den Erwerb der für den sozialen Zusammenhalt und
den interkulturellen Dialog notwendigen Werthaltungen,

mit Sorge zur Kenntnis nehmend, welchen Gefahren
Sportler und Sportlerinnen, insbesondere junge Athleten und
Athletinnen, ausgesetzt sind, darunter insbesondere Kinderar-
beit, Gewalt, Doping, früher Spezialisierung, Übertraining
und ausbeuterischen Formen der Kommerzialisierung, sowie
weniger sichtbaren Bedrohungen und Entbehrungen, wie et-
wa der verfrühten Trennung von der Familie und dem Verlust
sportlicher, sozialer und kultureller Bindungen,

in der Erkenntnis, dass es einer stärkeren Koordinierung
der auf internationaler Ebene unternommenen Anstrengungen
bedarf, damit Doping wirkungsvoller bekämpft werden kann,
und in diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend von dem
Europarats-Übereinkommen gegen Doping19, der Erklärung
von Kopenhagen gegen Doping im Sport, die auf der vom
3. bis 5. März 2003 abgehaltenen Weltkonferenz über Doping
im Sport verabschiedet wurde, sowie von allen weiteren ein-
schlägigen internationalen Übereinkünften,

1. bittet die Regierungen, die Vereinten Nationen, ihre
Fonds und Programme, gegebenenfalls die Sonderorganisa-
tionen sowie die mit Sport befassten Institutionen,

a) die Rolle des Sports und der Leibeserziehung für alle
im Rahmen ihrer Entwicklungsprogramme und -politiken zu
fördern, um das Gesundheitsbewusstsein, die Leistungsbereit-

schaft und den kulturellen Brückenschlag zu verstärken und
gemeinschaftliche Werte zu verankern;

b) Sport und Leibeserziehung als Instrument zu ver-
wenden, das zur Verwirklichung der international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen20 enthaltenen, sowie der
breiteren Ziele der Entwicklung und des Friedens beiträgt;

c) sich gemeinschaftlich dafür einzusetzen, dass Sport
und Leibeserziehung Chancen für Solidarität und Zusammen-
arbeit bieten, um eine Kultur des Friedens sowie die soziale
Ausgewogenheit und die Gleichstellung der Geschlechter zu
fördern und für Dialog und Harmonie einzutreten;

d) den Beitrag von Sport und Leibeserziehung zur wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung anzuerkennen und den
Aufbau beziehungsweise die Wiederherstellung von Sportin-
frastruktur zu fördern;

e) auf der Grundlage des vor Ort ermittelten Bedarfs
Sport und Leibeserziehung als Instrument zur Verbesserung
der Gesundheit, der Bildung und der sozialen und kulturellen
Entwicklung weiter zu fördern;

f) die Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen al-
len Akteuren einschließlich Familien, Schulen, Vereinen/Li-
gen, Kommunen, Jugendsportverbänden und Entscheidungs-
trägern sowie des öffentlichen und des privaten Sektors zu
verstärken, um dafür zu sorgen, dass sie sich gegenseitig er-
gänzen und dass Sport und Leibeserziehung allen zur Verfü-
gung stehen;

g) sicherzustellen, dass junge Talente ihr athletisches
Potenzial ohne jede Gefährdung ihrer Sicherheit und ihrer
körperlichen und sittlichen Unversehrtheit entwickeln kön-
nen;

2. ermutigt die Regierungen, die internationalen Sport-
gremien und die mit Sport befassten Organisationen, Partner-
schaftsinitiativen und Entwicklungsprojekte auszuarbeiten
und durchzuführen, die mit der auf allen Bildungsebenen ver-
mittelten Erziehung vereinbar sind, um die Millenniums-Ent-
wicklungsziele zu verwirklichen;

3. bittet die Regierungen und die internationalen Sport-
gremien, die Entwicklungsländer, insbesondere die am we-
nigsten entwickelten Länder und die kleinen Inselentwick-
lungsländer, bei ihren Anstrengungen zu unterstützen, Kapa-
zitäten für Sport und Leibeserziehung aufzubauen;

4. legt den Vereinten Nationen nahe, strategische Part-
nerschaften mit den vielfältigen Interessengruppen im Be-
reich des Sports aufzubauen, einschließlich der Sportorgani-
sationen, der Sportverbände und des Privatsektors, um die
Durchführung von Programmen für Sport im Dienst der Ent-
wicklung zu unterstützen;

5. legt den Regierungen und dem System der Vereinten
Nationen nahe, neue und innovative Wege zu erkunden, wie
der Sport für die Kommunikation und die gesellschaftliche

15 Resolution 44/25, Anlage.
16 Resolution S-27/2, Anlage.
17 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Records of the General Conference, Twentieth Session, Par-
is, 24 October-28 November 1978, Vol. 1: Resolutions.
18 Ebd., Final Report of the World Education Forum, Dakar, Senegal, 26-
28 April 2000, Paris, 2000.
19 Europarat, European Treaty Series, Nr. 135. 20 Siehe Resolution 55/2.
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Mobilisierung eingesetzt werden kann, insbesondere auf na-
tionaler, regionaler und lokaler Ebene, indem die Zivilgesell-
schaft zur aktiven Mitwirkung bewegt und sichergestellt wird,
dass die jeweiligen Zielgruppen erreicht werden;

6. betont, dass alle Parteien eng mit den internationalen
Sportgremien zusammenarbeiten müssen, um einen "Kodex
vorbildlicher Praktiken" auszuarbeiten;

7. bittet die Regierungen, die Ausarbeitung eines inter-
nationalen Anti-Doping-Übereinkommens für alle sportli-
chen Aktivitäten zu beschleunigen, und ersucht die Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur, in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen interna-
tionalen und regionalen Organisationen die Ausarbeitung ei-
nes solchen Übereinkommens zu koordinieren;

8. beschließt, das Jahr 2005 zum Internationalen Jahr
des Sports und der Leibeserziehung als Mittel zur Förderung
der Bildung, der Gesundheit, der Entwicklung und des Frie-
dens zu erklären und bittet die Regierungen, Veranstaltungen
zu organisieren, die ihr Engagement deutlich machen, und
Persönlichkeiten des Sports für eine diesbezügliche Unter-
stützung zu gewinnen;

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung unter dem Unter-
punkt "Internationales Jahr des Sports und der Leibeserzie-
hung" über die Durchführung dieser Resolution und über die
Vorbereitung von Veranstaltungen auf nationaler und interna-
tionaler Ebene zur Begehung des Jahres 2005 Bericht zu er-
statten.

RESOLUTION 58/6

Verabschiedet auf der 52. Plenarsitzung am 3. November 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.9 und Add.1, einge-
bracht  von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Gre-
nada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hondu-
ras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien,
Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Ver-
de, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko,
Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pa-
kistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Fö-
deration, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe,
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sey-
chellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia,
Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tad-
schikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukrai-

ne, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikanische
Republik, Zypern.

58/6. Schaffung einer friedlichen und besseren Welt
mit Hilfe des Sports und des olympischen Ideals

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/75 vom 11. Dezem-
ber 2001, in der sie beschloss, den Punkt "Schaffung einer
friedlichen und besseren Welt mit Hilfe des Sports und des
olympischen Ideals"21 in die vorläufige Tagesordnung ihrer
achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen, sowie auf ihren
Beschluss, diesen Punkt alle zwei Jahre jeweils vor den Olym-
pischen Sommer- und Winterspielen zu behandeln,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/11 vom
25. Oktober 1993, die unter anderem die alte griechische Tra-
dition der Ekecheirie oder "Olympischen Waffenruhe" wieder
aufnahm und zu einer Waffenruhe während der Olympischen
Spiele aufrief, die ein friedliches Umfeld fördern und die si-
chere Anreise und Teilnahme der Athleten und anderer an den
Spielen gewährleisten und somit die Jugend der Welt für die
Sache des Friedens engagieren soll,

unter Berücksichtigung des in die Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen22 aufgenommenen Appells, heute und
in Zukunft die Olympische Waffenruhe einzuhalten und das
Internationale Olympische Komitee bei seinen Bemühungen
um die Förderung des Friedens und der Verständigung zwi-
schen den Menschen mit Hilfe des Sports und des olympi-
schen Ideals zu unterstützen,

feststellend, dass die Spiele der XXVIII. Olympiade vom
13. bis 29. August 2004 in Athen, also in Griechenland, statt-
finden werden, wo die Olympischen Spiele in der Antike ins
Leben gerufen und 1896 wiederbelebt wurden und wo die
Tradition der Olympischen Waffenruhe ihren Anfang nahm,

die Initiative des Generalsekretärs begrüßend, die Interin-
stitutionelle Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für Sport
im Dienste von Entwicklung und Frieden einzusetzen,

in Anerkennung der wichtigen Rolle des Sports bei der
Umsetzung der international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen,

sowie in Anerkennung des wertvollen Beitrags, den der
vom Internationalen Olympischen Komitee, dem die Nationa-
len Olympischen Komitees der Mitgliedstaaten angeschlos-
sen sind, erlassene Aufruf zur Einhaltung einer Olympischen
Waffenruhe dazu leisten könnte, die Ziele und Grundsätze der
Charta der Vereinten Nationen zu fördern,

21 Auf ihrer 2. Plenarsitzung am 19. September 2003 beschloss die Gene-
ralversammlung, den Punkt "Sport zu Gunsten des Friedens und der Ent-
wicklung" einschließlich eines Unterpunkts "Schaffung einer friedliche-
ren und besseren Welt mit Hilfe des Sports und des olympischen Ideals"
in die Tagesordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.
22 Siehe Resolution 55/2.
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mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, dass die Flag-
ge der Vereinten Nationen an allen Wettkampfstätten der
Olympischen Spiele gehisst wird und dass das Internationale
Olympische Komitee und das System der Vereinten Nationen
gemeinsame Aktivitäten durchführen, beispielsweise auf den
Gebieten der Armutslinderung, der menschlichen und wirt-
schaftlichen Entwicklung, der humanitären Hilfe, der Bil-
dung, der Gesundheitsförderung, der Gleichstellung der Ge-
schlechter, des Umweltschutzes und der Verhütung von
HIV/Aids, 

erfreut darüber, dass das Internationale Olympische Ko-
mitee eine Internationale Stiftung für die Olympische Waf-
fenruhe und ein Internationales Zentrum für die Olympische
Waffenruhe geschaffen hat, mit der Aufgabe, die Ideale des
Friedens und der Verständigung durch den Sport weiter zu
fördern, in deren Vorstand der jeweils amtierende Präsident
der Generalversammlung einen Sitz hat und der Generalse-
kretär sowie der Generaldirektor der Organisation der Verein-
ten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur vertreten
sind,

sowie erfreut über die individuelle Unterstützung durch
Persönlichkeiten von Weltrang für die Förderung der Olympi-
schen Waffenruhe,

1. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im
Rahmen der Charta der Vereinten Nationen während der in
Athen stattfindenden Spiele der XXVIII. Olympiade die
Olympische Waffenruhe einzeln und gemeinsam einzuhalten;

2. begrüßt den Beschluss des Internationalen Olympi-
schen Komitees, alle internationalen Sportorganisationen und
Nationalen Olympischen Komitees der Mitgliedstaaten dafür
zu mobilisieren, auf örtlicher, nationaler, regionaler und welt-
weiter Ebene konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um im Gei-
ste der Olympischen Waffenruhe eine Kultur des Friedens zu
fördern und zu festigen;

3. ruft alle Mitgliedstaaten auf, mit dem Internationalen
Olympischen Komitee bei seinen Bemühungen zusammenzu-
arbeiten, die Olympische Waffenruhe während der Olympi-
schen Spiele und darüber hinaus als ein Mittel zur Förderung
des Friedens, des Dialogs und der Aussöhnung in Konfliktge-
bieten einzusetzen;

4. begrüßt die verstärkte Durchführung von Projekten
zu Gunsten der Entwicklung mit Hilfe des Sports und ermu-
tigt die Mitgliedstaaten und alle beteiligten Einrichtungen und
Programme des Systems der Vereinten Nationen, ihre Tätig-
keit auf diesem Gebiet in Zusammenarbeit mit dem Interna-
tionalen Olympischen Komitee zu verstärken; 

5. ersucht den Generalsekretär, bei den Mitgliedstaaten
für die Einhaltung der Olympischen Waffenruhe und für ihre
Unterstützung der Initiativen zur Förderung der menschlichen
Entwicklung mit Hilfe des Sports einzutreten und mit dem In-
ternationalen Olympischen Komitee bei der Verwirklichung
dieser Ziele zusammenzuarbeiten;

6. beschließt, den Unterpunkt "Schaffung einer friedli-
chen und besseren Welt mit Hilfe des Sports und des olympi-
schen Ideals" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechzig-

sten Tagung aufzunehmen und diesen Unterpunkt vor Beginn
der XX. Olympischen Winterspiele zu behandeln.

RESOLUTION 58/7

Verabschiedet auf der 54. Plenarsitzung am 4. November 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 179 Stimmen und 3 Gegenstimmen bei 2 Enthal-
tungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.4, eingebracht von
Kuba.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Ara-
bische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sam-
bia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und
Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien,
Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Ve-
nezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik, Zypern. 

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Mikronesien (Föderierte Staaten von), Marokko.

58/7. Notwendigkeit der Beendigung der von den Ver-
einigten Staaten von Amerika gegen Kuba ver-
hängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblok-
kade

Die Generalversammlung,

entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der
Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu för-
dern,

unter Bekräftigung, neben anderen Grundsätzen, der sou-
veränen Gleichheit der Staaten, der Nichtintervention und
Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten sowie der
Freiheit des internationalen Handels und der internationalen
Schifffahrt, die außerdem in zahlreichen internationalen
Rechtsakten verankert sind,

unter Hinweis auf die auf den iberoamerikanischen Gip-
feltreffen abgegebenen Erklärungen der Staats- und Regie-
rungschefs betreffend die Notwendigkeit, einseitig von einem
Staat gegenüber einem anderen Staat angewandte Wirt-
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schafts- und Handelssanktionen aufzuheben, die die Freiheit
des internationalen Handels beeinträchtigen,

besorgt darüber, dass Mitgliedstaaten nach wie vor Geset-
ze und andere Vorschriften erlassen und anwenden, beispiels-
weise das am 12. März 1996 erlassene, unter der Bezeichnung
"Helms-Burton-Gesetz" bekannte Gesetz, deren extraterrito-
riale Wirkungen die Souveränität anderer Staaten und die le-
gitimen Interessen von ihrer Rechtshoheit unterstehenden ju-
ristischen oder natürlichen Personen sowie die Freiheit des
Handels und der Schifffahrt beeinträchtigen,

Kenntnis nehmend von den Erklärungen und Resolutionen
verschiedener zwischenstaatlicher Foren, Organe und Regie-
rungen, aus denen hervorgeht, dass die internationale Ge-
meinschaft und die Öffentlichkeit den Erlass und die Anwen-
dung dieser Art von Vorschriften zurückweisen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/19 vom 24. No-
vember 1992, 48/16 vom 3. November 1993, 49/9 vom
26. Oktober 1994, 50/10 vom 2. November 1995, 51/17 vom
12. November 1996, 52/10 vom 5. November 1997, 53/4 vom
14. Oktober 1998, 54/21 vom 9. November 1999, 55/20 vom
9. November 2000, 56/9 vom 27. November 2001 und 57/11
vom 12. November 2002,

besorgt darüber, dass seit der Verabschiedung ihrer Reso-
lutionen 47/19, 48/16, 49/9, 50/10, 51/17, 52/10, 53/4, 54/21,
55/20, 56/9 und 57/11 weitere Maßnahmen dieser Art, die
darauf abzielen, die Wirtschafts-, Handels- und Finanzblok-
kade gegen Kuba zu verstärken und auszuweiten, erlassen
wurden und weiter angewandt werden, sowie besorgt über die
nachteiligen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die kuba-
nische Bevölkerung und auf kubanische Staatsangehörige, die
in anderen Ländern leben,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Durchführung der Resolution 57/1123;

2. wiederholt ihre Aufforderung an alle Staaten, in Er-
füllung ihrer Verpflichtungen nach der Charta der Vereinten
Nationen und dem Völkerrecht, worin unter anderem die Frei-
heit des Handels und der Schifffahrt festgeschrieben ist, vom
Erlass und von der Anwendung von Gesetzen und Maßnah-
men der in der Präambel dieser Resolution genannten Art Ab-
stand zu nehmen;

3. richtet erneut die dringende Aufforderung an die
Staaten, in denen solche Gesetze und Maßnahmen bestehen
und nach wie vor angewandt werden, so bald wie möglich und
in Übereinstimmung mit ihrer Rechtsordnung die erforderli-
chen Schritte zu unternehmen, um sie aufzuheben oder außer
Kraft zu setzen;

4. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den
entsprechenden Organen und Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen und unter Berücksichtigung der Ziele und
Grundsätze der Charta und des Völkerrechts einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution zu erstellen und ihn
der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung zu unterbreiten;

5. beschließt, den Punkt "Notwendigkeit der Beendi-
gung der von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen
Kuba verhängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblocka-
de" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten
Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/8

Verabschiedet auf der 55. Plenarsitzung am 4. November 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 129 Stimmen bei 1 Gegenstimme und keiner Ent-
haltung*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.10 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Armenien,
Australien, Belarus, Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bul-
garien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Indien, Irland, Island, Italien,
Japan, Jordanien, Kanada, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Kuwait,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mauritius, Mexiko, Monaco,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pakistan, Pana-
ma, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spani-
en, Südafrika, Sudan, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Ukrai-
ne, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Republik, Zy-
pern.

* Dafür: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, Armeni-
en, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien,
Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutsch-
land, Dominikanische Republik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana,
Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kolumbien, Kroatien,
Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lettland, Libanon, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Maledi-
ven, Mali, Malta, Marokko, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Öster-
reich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Russische Föderation, Sambia, San Marino,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Sudan,
Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezue-
la, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Viet-
nam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Demokratische Volksrepublik Korea.
Enthaltungen: Keine.

58/8. Bericht der Internationalen Atomenergie-Orga-
nisation

Die Generalversammlung,

nach Erhalt des Berichts der Internationalen Atomener-
gie-Organisation für das Jahr 200224,

23 A/58/287.

24 Internationale Atomenergie-Organisation, The Annual Report for 2002
(Österreich, Juli 2003) (GC(47)/2); den Mitgliedern der Generalver-
sammlung mit einer Mitteilung des Generalsekretärs (A/58/312) über-
mittelt.
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Kenntnis nehmend von der Erklärung des Generaldirek-
tors der Internationalen Atomenergie-Organisation25, in der er
zusätzliche Informationen über die wichtigsten Entwicklun-
gen in der Tätigkeit der Organisation im Jahr 2003 gab,

in Anerkennung der Wichtigkeit der Arbeit der Organisa-
tion,

sowie in Anerkennung der Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nationen und der Organisation und des Abkom-
mens zur Regelung der Beziehungen zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation, das von der Generalkonferenz
der Organisation am 23. Oktober 1957 und von der General-
versammlung in der Anlage zu ihrer Resolution 1145 (XII)
vom 14. November 1957 gebilligt wurde,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation1;

2. nimmt Kenntnis von den Resolutionen
GC(47)/RES/7A über Maßnahmen zur Verstärkung der inter-
nationalen Zusammenarbeit bei der Nuklear-, Strahlungs- und
Transportsicherheit und bei der Abfallbehandlung,
GC(47)/RES/7B über den Verhaltenskodex für die Sicherheit
und Sicherung radioaktiver Strahlenquellen, GC(47)/RES/7C
über Transportsicherheit, GC(47)/RES/8 über nukleare und
radiologische Sicherheit – Fortschritte bei den Maßnahmen
zum Schutz vor dem nuklearen und radiologischen Terroris-
mus, GC(47)/RES/9 über die Stärkung der Tätigkeit der Or-
ganisation auf dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit,
GC(47)/RES/10A über die Stärkung der Tätigkeit der Organi-
sation auf dem Gebiet der Kernwissenschaft und -technik und
ihrer Anwendungen, GC(47)/RES/10B über nukleares Wis-
sen, GC(47)/RES/10C über die Tätigkeit der Organisation auf
dem Gebiet der Entwicklung innovativer Kerntechnik,
GC(47)/RES/10D über die Heranziehung der Isotopenhydro-
logie zur Wasserbewirtschaftung, GC(47)/RES/10E über ei-
nen Plan für die wirtschaftliche Trinkwassergewinnung durch
den Einsatz kleiner und mittelgroßer Kernreaktoren,
GC(47)/RES/11 über die Stärkung der Wirksamkeit und Stei-
gerung der Effizienz des Sicherungssystems und die Anwen-
dung des Musterzusatzprotokolls, GC(47)/RES/12 über die
Durchführung des Abkommens zwischen der Organisation
und der Demokratischen Volksrepublik Korea über die An-
wendung der Sicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit
dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen,
GC(47)/RES/13 über die Anwendung der Sicherungsmaßnah-
men der Organisation im Nahen Osten, GC(47)/RES/14A
über die Personalausstattung des Sekretariats der Organisa-
tion und GC(47)/RES/14B über Frauen im Sekretariat sowie
von den Beschlüssen GC(47)/DEC/12 über die Durchführung
der Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen
betreffend Irak, GC(47)/DEC/13 über die israelische Nuklear-
kapazität und die davon ausgehende Bedrohung und
GC(47)/DEC/14 über die Änderung des Artikels VI der Sat-
zung, die am 19. September 2003 von der Generalkonferenz

der Organisation auf ihrer siebenundvierzigsten ordentlichen
Tagung verabschiedet wurden26;

3. bekräftigt ihre Unterstützung für die unverzichtbare
Rolle der Organisation bei der Förderung und Unterstützung
der Entwicklung und praktischen Anwendung der Atomener-
gie für friedliche Zwecke, beim Technologietransfer in die
Entwicklungsländer und bei der nuklearen Sicherheit, Verifi-
kation und Sicherung;

4. appelliert an die Mitgliedstaaten, die Tätigkeit der
Organisation auch weiterhin zu unterstützen;

5. ersucht den Generalsekretär, dem Generaldirektor
der Organisation das Protokoll der achtundfünfzigsten Ta-
gung der Generalversammlung zu übermitteln, soweit es sich
auf die Tätigkeit der Organisation bezieht.

RESOLUTION 58/9

Verabschiedet auf der 56. Plenarsitzung am 5. November 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.3/Rev.1 und Add.1, ein-
gebracht von: Ägypten, Algerien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Aus-
tralien, Bahrain, Bangladesch, Belgien, Brunei Darussalam, China, Costa Rica,
Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, Fidschi, Frankreich, Grenada, Griechenland, Guyana, Indonesien,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jemen, Katar, Kenia, Kuba,
Kuwait, Libanon, Luxemburg, Malaysia, Namibia, Nauru, Oman, Österreich, Pa-
kistan, Panama, Polen, Portugal, Republik Moldau, Russische Föderation, Sau-
di-Arabien, Schweiz, Singapur, Slowenien, Südafrika, Sudan, Syrische Arabi-
sche Republik, Trinidad und Tobago, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam.

58/9. Weltweite Krise der Straßenverkehrssicherheit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/309 vom 22. Mai
2003,

unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs über
die weltweite Krise der Straßenverkehrssicherheit27,

mit dem Ausdruck ihrer großen Besorgnis über die rasche
Zunahme der Todesfälle und Verletzungen im Straßenverkehr
auf der ganzen Welt und insbesondere in den Entwicklungs-
ländern, mit schätzungsweise 1,26 Millionen Verkehrstoten
im Jahr 2000, von denen ein übermäßig hoher Anteil auf die
Bevölkerung der Länder mit niedrigem und mittlerem Ein-
kommen entfällt, sowie mit dem Ausdruck der Besorgnis über
die durch Verletzungen im Straßenverkehr verursachten wirt-
schaftlichen Kosten, die sich weltweit auf 518 Milliar-
den Dollar pro Jahr belaufen und von denen 100 Milliarden
Dollar auf die Entwicklungsländer entfallen,

in der Überzeugung, dass Verletzungen im Straßenver-
kehr ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit dar-
stellen, das abgestimmte sektorübergreifende Bemühungen
um eine wirksame und nachhaltige Prävention erfordert,

25 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session,
Plenary Meetings, 52. Sitzung (A/58/PV.52), und Korrigendum.

26 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and
Other Decisions of the General Conference, Forty-seventh Regular
Session, 15-19 September 2003 (GC(47)/RES/DEC(2003)).
27 A/58/228.
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in Bekräftigung der Notwendigkeit weltweiter Anstren-
gungen, um das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die ge-
sundheitlichen Auswirkungen sowie die sozialen und wirt-
schaftlichen Kosten der durch Verkehrsunfälle verursachten
Verletzungen zu schärfen,

in der Erkenntnis, dass wirksame Maßnahmen ein starkes
politisches Engagement erfordern, insbesondere auf nationa-
ler, aber auch auf internationaler Ebene,

sowie in der Erkenntnis, dass Verletzungen im Straßen-
verkehr ein vermeidbares und überwindbares Problem sind,

betonend, dass der Privatsektor und die zuständigen nicht-
staatlichen Organisationen aktiv an der Förderung der Ver-
kehrssicherheit mitwirken müssen,

in der Überzeugung, dass die Verkehrssicherheit Partner-
schaften über zahlreiche Sektoren der Gesellschaft hinweg er-
fordert, um die Anstrengungen zur Verhütung von Verletzun-
gen im Straßenverkehr zu fördern und zu erleichtern,

sowie in der Überzeugung, dass die Verantwortung für die
Verkehrssicherheit auf der lokalen, kommunalen und nationa-
len Ebene liegt, und sich dessen bewusst, dass viele Entwick-
lungsländer nur über beschränkte Kapazitäten zur Auseinan-
dersetzung mit diesem Problem verfügen,

anerkennend, wie wichtig die weitere Verstärkung der
Anstrengungen ist, die die Entwicklungsländer unternehmen,
um Kapazitäten auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit aufzu-
bauen, und wie wichtig es ist, finanzielle und technische Un-
terstützung für diese Anstrengungen zu gewähren,

erfreut über die Anstrengungen, die die zuständigen Ein-
richtungen der Vereinten Nationen und viele andere Organi-
sationen im Hinblick auf die Förderung der Verkehrssicher-
heit unternehmen,

mit Lob für die wichtige Arbeit der Weltgesundheitsorga-
nisation und erfreut über die Wahl des Themas der Verkehrs-
sicherheit für den Weltgesundheitstag, der am 7. April 2004
begangen wird und zu dem die Weltgesundheitsorganisation
ihren World Report on Road Traffic Injury Prevention (Welt-
bericht über die Verhütung von Verletzungen im Straßenver-
kehr) herausgegeben wird,

1. beschließt, am 14. April 2004 im Zusammenhang
mit dem Weltgesundheitstag und der Herausgabe des World
Report on Road Traffic Injury Prevention eine Plenarsitzung
abzuhalten, um das Ausmaß des Problems der Verletzungen
im Straßenverkehr auf hoher Ebene bewusster zu machen,
und bittet die Regierungen, in angemessener Weise daran teil-
zunehmen;

2. bittet den Präsidenten der Generalversammlung, den
Generalsekretär, den Generaldirektor der Weltgesundheitsor-
ganisation, den Präsidenten der Weltbank, die Exekutivdirek-
torin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen und den
Administrator des Entwicklungsprogramms der Vereinten
Nationen, vor der Versammlung zu sprechen;

3. bittet den Wirtschafts- und Sozialrat, in Zusammen-
arbeit mit den anderen zuständigen Organisationen und Orga-
nen des Systems der Vereinten Nationen und über seine Re-
gionalkommissionen den Informationsaustausch über die be-

sten Sicherheitsmaßnahmen für den Straßenverkehr und die
Ausarbeitung von Empfehlungen zur Verringerung der Zahl
der Verletzungen im Straßenverkehr zu erleichtern;

4. ersucht die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und
Information, am Vormittag des 15. April 2004 in Verbindung
mit der Plenarsitzung eine Sitzung mit Sachverständigen, dem
Privatsektor, zuständigen nichtstaatlichen Organisationen,
Mitgliedern der Zivilgesellschaft und anderen interessierten
Parteien, einschließlich der Medien, zu veranstalten, um die
Teilnehmer für das Problem zu sensibilisieren und ihnen Ge-
legenheit zum Austausch von Informationen über die besten
Praktiken auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit zu geben;

5. unterstreicht die Notwendigkeit der internationalen
Zusammenarbeit in Fragen der Verkehrssicherheit;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über das entsprechende Or-
gan der Vereinten Nationen einen Bericht über die Fortschrit-
te bei der Verbesserung der weltweiten Straßenverkehrssi-
cherheit und über die in dieser Resolution genannten Fragen
vorzulegen, in dem auch die während der Sitzungen am
14. und 15. April 2004 geäußerten Auffassungen berücksich-
tigt werden;

7. beschließt, den Punkt "Weltweite Krise der Straßen-
verkehrssicherheit" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/10
Verabschiedet auf der 56. Plenarsitzung am 5. November 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.12 und Add.1, einge-
bracht von: Angola, Argentinien, Benin, Brasilien, Côte d'Ivoire, Demokratische
Republik Kongo, Gabun, Ghana, Guinea, Kap Verde, Kongo, Liberia, Namibia,
Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Uruguay.

58/10. Südatlantische Zone des Friedens und der Zu-
sammenarbeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 41/11 vom 27. Oktober
1986, in der sie den Atlantischen Ozean in der Region zwi-
schen Afrika und Südamerika feierlich zur "Südatlantischen
Zone des Friedens und der Zusammenarbeit" erklärte,

sowie unter Hinweis auf ihre späteren Resolutionen zu
dieser Angelegenheit, namentlich Resolution 45/36 vom
27. November 1990, in der sie erneut erklärte, dass die Staa-
ten der Zone entschlossen sind, auf politischem, wirtschaftli-
chem, wissenschaftlichem und kulturellem Gebiet sowie in
anderen Bereichen verstärkt und schneller zusammenzuarbei-
ten,

erneut erklärend, dass Zweck und Zielsetzung der Südat-
lantischen Zone des Friedens und der Zusammenarbeit als
Grundlage für die Förderung der Zusammenarbeit zwischen
den Ländern der Region wichtig sind,

sowie erneut erklärend, dass die Fragen des Friedens und
der Sicherheit und die Fragen der Entwicklung eng miteinan-
der verbunden sind und nicht losgelöst voneinander betrachtet
werden können und dass eine Zusammenarbeit für Frieden
und Entwicklung unter den Staaten der Region den Zielen der
Südatlantischen Zone des Friedens und der Zusammenarbeit
förderlich sein wird,
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unter Hinweis auf die auf der dritten Tagung der Mitglied-
staaten der Zone am 21. und 22. September 1994 in Brasilia
geschlossene Vereinbarung, Demokratie und politischen Plu-
ralismus zu fördern und im Einklang mit der Erklärung und
dem Aktionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von
der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wur-
den28, alle Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern
und zu verteidigen und im Hinblick auf die Verwirklichung
dieser Ziele zusammenzuarbeiten,

im Bewusstsein der Bedeutung, die die Staaten der Zone
dem Schutz der Umwelt der Region beimessen, und in Aner-
kennung der Bedrohung, die eine Verschmutzung jedweden
Ursprungs für die Meeres- und Küstenumwelt, ihr ökologi-
sches Gleichgewicht und ihre Ressourcen darstellt,

erfreut über die Verabschiedung des Aktionsprogramms
zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten
Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen
Aspekten, das auf der vom 9. bis 20. Juli 2001 in New York
abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen über den un-
erlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter
allen Aspekten verabschiedet wurde29,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem im Einklang mit Re-
solution 56/7 der Generalversammlung vom 21. November
2001 vorgelegten Bericht des Generalsekretärs30,

1. fordert alle Staaten auf, bei der Förderung der in der
Erklärung des Südatlantiks zur Zone des Friedens und der Zu-
sammenarbeit festgelegten Ziele zu kooperieren und alle
Maßnahmen zu unterlassen, die mit diesen Zielen sowie mit
der Charta der Vereinten Nationen und den einschlägigen Re-
solutionen der Organisation unvereinbar sind, insbesondere
Maßnahmen, die Spannungs- und potenzielle Konfliktsitua-
tionen in der Region hervorrufen beziehungsweise verschär-
fen können;

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem vollen In-
krafttreten des Vertrags über das Verbot von Kernwaffen in
Lateinamerika und der Karibik (Tlatelolco-Vertrag)31 und
nimmt außerdem mit Befriedigung Kenntnis von den Fort-
schritten in Richtung auf das volle Inkrafttreten des Vertrags
über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika (Pelindaba-Ver-
trag)32;

3. ermutigt alle Staaten, insbesondere die Mitglieder
der Südatlantischen Zone des Friedens und der Zusammenar-
beit, bei der Förderung und Stärkung der globalen, regionalen,
subregionalen und nationalen Initiativen zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen zu kooperieren;

4. würdigt die Anstrengungen, die auf regionaler Ebene
von den Mitgliedstaaten der Zone zur Unterstützung der

Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten29 un-
ternommen werden, und fordert sie auf, ihre diesbezüglichen
Anstrengungen fortzusetzen;

5. bekräftigt die Wichtigkeit des Südatlantiks für den
globalen Seeschifffahrts- und Handelsverkehr sowie ihre Ent-
schlossenheit, die Region für alle friedlichen Zwecke und Tä-
tigkeiten zu erhalten, die durch das Völkerrecht, insbesondere
das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen33, ge-
schützt werden;

6. beobachtet mit Sorge die Zunahme des Drogenhan-
dels und der damit zusammenhängenden Straftaten, ein-
schließlich des Drogenmissbrauchs, und fordert die interna-
tionale Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten der Zone auf,
die regionale und internationale Zusammenarbeit bei der Be-
kämpfung aller Aspekte des Drogenproblems und der damit
zusammenhängenden Straftaten zu fördern;

7. ist sich in Anbetracht der Anzahl, des Ausmaßes und
der Komplexität von Naturkatastrophen und anderen Not-
standssituationen dessen bewusst, dass die von den Mitglied-
staaten der Zone gewährte humanitäre Hilfe besser koordi-
niert werden muss, um eine rechtzeitige und wirksame Reak-
tion zu gewährleisten;

8. begrüßt das Angebot Benins, die sechste Tagung der
Mitgliedstaaten der Zone auszurichten;

9. ersucht die zuständigen Organisationen, Organe und
Gremien des Systems der Vereinten Nationen, den Mitglied-
staaten der Zone bei ihren gemeinsamen Bemühungen um die
Verwirklichung der Erklärung des Südatlantiks zur Zone des
Friedens und der Zusammenarbeit auf Wunsch jede geeignete
Hilfe zu gewähren;

10. ersucht den Generalsekretär, die Durchführung der
Resolution 41/11 und späterer Resolutionen zu dieser Ange-
legenheit zu verfolgen und der Generalversammlung auf ihrer
sechzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, in dem unter
anderem die von den Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebrach-
ten Auffassungen berücksichtigt werden;

11. beschließt, den Punkt "Südatlantische Zone des Frie-
dens und der Zusammenarbeit" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/11

Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 10. November 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.14 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Argentinien, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Burkina Faso, Bu-
rundi, Chile, Demokratische Republik Kongo, Ecuador, ehemalige jugoslawische

28 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
29 A/CONF.192/15, Kap. IV, Ziffer 24.
30 A/58/265.
31 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068.
32 Siehe A/50/426, Anlage.

33 Siehe: The Law of the Sea: Official Texts of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea of 10 December 1982 and of the Agreement
relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea of 10 December 1982 with Index and Excerpts
from the Final Act of the Third United Nations Conference on the Law of
the Sea (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.97.V.10).
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Republik Mazedonien, El Salvador, Gambia, Guatemala, Indien, Jamaika, Jor-
danien, Kambodscha, Kamerun, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Kuba,
Kuwait, Madagaskar, Malawi, Marokko, Marshallinseln, Mauritius, Mongolei, Na-
mibia, Nigeria, Pakistan, Papua-Neuguinea, Philippinen, Russische Föderation,
Senegal, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, Swasiland, Tadschi-
kistan, Thailand, Timor-Leste, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam.

58/11. Internationale Dekade für eine Kultur des Frie-
dens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der
Kinder der Welt (2001-2010)

Die Generalversammlung,

eingedenk der Charta der Vereinten Nationen, einschließ-
lich der darin enthaltenen Ziele und Grundsätze, und nament-
lich ihres Bestrebens, die kommenden Generationen vor der
Geißel des Krieges zu bewahren,

unter Hinweis auf die Satzung der Organisation der Ver-
einten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, in der
es heißt, dass, "da Kriege im Geiste des Menschen entstehen,
auch die Verteidigung des Friedens im Geiste des Menschen
ihren Anfang nehmen muss",

sowie unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über
eine Kultur des Friedens, insbesondere die Resolution 52/15
vom 20. November 1997, mit der sie das Jahr 2000 zum Inter-
nationalen Jahr für eine Kultur des Friedens erklärte, auf ihre
Resolution 53/25 vom 10. November 1998, mit der sie den
Zeitraum 2001-2010 zur Internationalen Dekade für eine Kul-
tur des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kin-
der der Welt erklärte, auf die Resolution 56/5 vom 5. Novem-
ber 2001 und die Resolution 57/6 vom 4. November 2002,

in Bekräftigung der Erklärung über eine Kultur des Frie-
dens34 und des Aktionsprogramms für eine Kultur des Frie-
dens35, in dem Bewusstsein, dass diese unter anderem die
Grundlage für die Begehung der Dekade bilden, und in der
Überzeugung, dass eine wirksame und erfolgreiche Begehung
der Dekade auf der ganzen Welt eine Kultur des Friedens und
der Gewaltlosigkeit fördern wird, die der Menschheit und ins-
besondere den kommenden Generationen zugute kommen
wird,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen36, in der die aktive Förderung einer Kultur des
Friedens verlangt wird,

Kenntnis nehmend von der Resolution 2000/66 der Men-
schenrechtskommission vom 26. April 2000 mit dem Titel
"Wege zu einer Kultur des Friedens"37,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs über die Internationale Dekade für eine Kultur des
Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der

Welt38, namentlich von Ziffer 28, aus der hervorgeht, dass je-
des der zehn Jahre der Dekade jeweils einem anderen mit dem
Aktionsprogramm zusammenhängenden vorrangigen Thema
gewidmet wird,

feststellend, dass der vom 26. August bis 4. September
2002 in Johannesburg (Südafrika) abgehaltene Weltgipfel für
nachhaltige Entwicklung, die vom 18. bis 22. März 2002 in
Monterrey (Mexiko) abgehaltene Internationale Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung, die vom 8. bis 10. Mai 2002
in New York abgehaltene Sondertagung der Generalver-
sammlung über Kinder, die vom 31. August bis 7. September
2001 in Durban (Südafrika) abgehaltene Weltkonferenz ge-
gen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz und die Deka-
de der Vereinten Nationen für Menschenrechtserziehung
(1995-2004) für die Internationale Dekade für eine Kultur des
Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der
Welt (2001-2010) von Bedeutung sind und dass die dort ver-
einbarten einschlägigen Beschlüsse nach Bedarf umgesetzt
werden müssen,

in dem Bewusstsein, dass alle Anstrengungen, die das Sy-
stem der Vereinten Nationen im Allgemeinen und die gesam-
te internationale Gemeinschaft im Hinblick auf Friedenssi-
cherung, Friedenskonsolidierung, Konfliktverhütung, Abrü-
stung, nachhaltige Entwicklung, Förderung der Menschen-
würde und der Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlich-
keit, gute Staats- beziehungsweise Amtsführung und die
Gleichstellung der Geschlechter auf nationaler wie auf inter-
nationaler Ebene unternehmen, erheblich zu einer Kultur des
Friedens beitragen,

feststellend, dass ihre Resolution 57/337 vom 3. Juli 2003
über die Verhütung bewaffneter Konflikte zur weiteren För-
derung einer Kultur des Friedens beitragen könnte,

unter Berücksichtigung des "Manifests 2000" zur Förde-
rung einer Kultur des Friedens, das auf eine Initiative der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur zurückgeht und das weltweit bisher mit über fünf-
undsiebzig Millionen Unterschriften unterstützt wurde,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
raldirektors der Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur über die Durchführung der
Resolution 57/6 der Generalversammlung39,

1. betont erneut, dass die Internationale Dekade für ei-
ne Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten
der Kinder der Welt (2001-2010) das Ziel verfolgt, im An-
schluss an die Begehung des Internationalen Jahres für eine
Kultur des Friedens im Jahr 2000 die weltweite Bewegung für
eine Kultur des Friedens weiter zu stärken;

2. bittet die Mitgliedstaaten, ihren Tätigkeiten zur För-
derung einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit,
insbesondere während der Dekade, auf nationaler, regionaler

34 Resolution 53/243 A.
35 Resolution 53/243 B.
36 Siehe Resolution 55/2.
37 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2000,
Supplement No. 3 und Korrigendum (E/2000/23 und Corr.1), Kap. II,
Abschnitt A.

38 A/56/349.
39 Siehe A/58/182.
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und internationaler Ebene größeres Gewicht zu geben, sie
auszuweiten und dafür zu sorgen, dass auf allen Ebenen ein
Mehr an Frieden und Gewaltlosigkeit erzielt wird;

3. würdigt die Organisation der Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaft und Kultur dafür, dass sie die Förde-
rung einer Kultur des Friedens als Ausdruck ihres grundle-
genden Auftrags anerkannt hat, und legt ihr nahe, als feder-
führende Organisation für die Dekade ihre Tätigkeiten zur
Förderung einer Kultur des Friedens, namentlich die weltwei-
te Verbreitung der Erklärung über eine Kultur des Friedens34

und des Aktionsprogramms für eine Kultur des Friedens35 und
damit zusammenhängender Materialien in verschieden Spra-
chen, weiter zu verstärken;

4. würdigt außerdem die zuständigen Organisationen
der Vereinten Nationen, insbesondere das Kinderhilfswerk
der Vereinten Nationen, den Entwicklungsfonds der Verein-
ten Nationen für die Frau und die Friedensuniversität, für ihre
Tätigkeiten zur weiteren Förderung einer Kultur des Friedens
und der Gewaltlosigkeit, namentlich die Förderung der Frie-
denserziehung und die Tätigkeiten im Zusammenhang mit
den im Aktionsprogramm für eine Kultur des Friedens be-
nannten konkreten Bereichen, und legt ihnen nahe, ihre An-
strengungen fortzusetzen, weiter zu verstärken und auszuwei-
ten;

5. legt den zuständigen Behörden nahe, den Kindern in
den Schulen eine Bildung zu vermitteln, die zu gegenseitigem
Verständnis, Toleranz, aktiver Staatsbürgerschaft, Achtung
der Menschenrechte und zur Förderung einer Kultur des Frie-
dens erzieht;

6. ermutigt die Zivilgesellschaft, namentlich die nicht-
staatlichen Organisationen, ihre Anstrengungen zur Förde-
rung der Ziele der Dekade zu verstärken, unter anderem durch
die Verabschiedung eines eigenen Aktivitätenprogramms zur
Ergänzung der Initiativen der Mitgliedstaaten, der Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen und der sonstigen
internationalen und regionalen Organisationen;

7. befürwortet, dass die Massenmedien in die Erzie-
hung zu einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit
einbezogen werden, insbesondere im Hinblick auf Kinder und
Jugendliche, namentlich durch die geplante Ausweitung des
Informationsnetzes "Kultur des Friedens" zu einem weltwei-
ten Netzwerk von Internet-Seiten in vielen Sprachen;

8. begrüßt die von der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Bildung, Wissenschaft und Kultur unternommenen
Anstrengungen, die während des Internationalen Jahres ge-
troffenen Kommunikations- und Vernetzungsvereinbarungen
weiterzuführen, um stets über den neuesten Stand der Ent-
wicklungen im Zusammenhang mit der Begehung der Dekade
informieren zu können;

9. bittet die Mitgliedstaaten, alljährlich am 21. Septem-
ber den Internationalen Friedenstag als einen Tag zu begehen,
an dem weltweit Waffenruhe und Gewaltlosigkeit herrschen,
im Einklang mit Resolution 55/282 der Generalversammlung
vom 7. September 2001;

10. bittet die Mitgliedstaaten sowie die Zivilgesellschaft
einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen, dem Ge-

neralsekretär Informationen über die Begehung der Dekade
und über die Tätigkeiten zur Förderung einer Kultur des Frie-
dens und der Gewaltlosigkeit zu unterbreiten;

11. betont die Bedeutung der zu diesem Punkt geplanten
Plenarsitzungen auf ihrer sechzigsten Tagung40, befürwortet
in dieser Hinsicht eine Beteiligung auf hoher Ebene und be-
schließt, zu gegebener Zeit die Möglichkeit zu prüfen, diese
Sitzungen möglichst zeitnah zur Generaldebatte abzuhalten;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

13. beschließt, den Punkt "Kultur des Friedens" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 58/12

Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 10. November 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.16 und Add.1, einge-
bracht von: Algerien, Andorra, Argentinien, Belize, Bolivien, Burkina Faso, Chile,
Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Repu-
blik Mazedonien, El Salvador, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guyana,
Honduras, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Monaco, Mongolei, Nicara-
gua, Panama, Paraguay, Peru, Republik Moldau, Russische Föderation, Schweiz,
Spanien, Tadschikistan, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Ukraine, Uruguay,
Zypern.

58/12. Friedensuniversität

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/2 vom 22. Oktober
2001, in der sie daran erinnerte, dass sie in ihrer Resolution
34/111 vom 14. Dezember 1979 den Gedanken der Errich-
tung der Friedensuniversität als spezialisiertes internationales
Zentrum für Hochschulbildung, Forschung und die Verbrei-
tung von Wissen über Frieden und seine universale Förderung
im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen gebilligt hat-
te, und in der sie außerdem an ihre Resolution 35/55 vom
5. Dezember 1980 erinnerte, in der sie die Errichtung der Frie-
densuniversität gebilligt hatte, sowie auf alle früheren Reso-
lutionen zu diesem Gegenstand,

feststellend, dass der Generalsekretär 1991 mit Unterstüt-
zung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen ei-
nen aus freiwilligen Beiträgen finanzierten Treuhandfonds für
den Frieden schuf, um der Universität die Mittel an die Hand
zu geben, die sie benötigt, um ihren Tätigkeitsbereich auf die
ganze Welt auszudehnen, vollen Gebrauch von ihren Mög-
lichkeiten in den Bereichen Bildung, Forschung und Unter-
stützung der Vereinten Nationen zu machen und ihre Aufgabe
zu erfüllen, die darin besteht, den Frieden in der Welt zu för-
dern,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den energischen
Maßnahmen, die der Generalsekretär im Benehmen mit dem
Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaft und Kultur und mit Ermutigung und

40 Siehe Resolution 55/47, Ziffer 13.
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Unterstützung der Regierung Costa Ricas unternahm, um die
Universität neu zu beleben41,

in Anerkennung der wichtigen und vielfältigen Aktivitä-
ten, die die Universität dank der wertvollen Unterstützung
und der Beiträge von Regierungen, Stiftungen und nichtstaat-
lichen Organisationen während des Zeitraums 2001-2003
durchgeführt hat, insbesondere der Fortschritte bei der Ausar-
beitung und Durchführung des Studienprogramms und der
Ausweitung ihres Tätigkeitsbereichs auf die ganze Welt im
Rahmen eines Fünfjahresprogramms zur Ausweitung und
Neubelebung,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Aktivitäten,
die darauf gerichtet sind, die Lehr- und Forschungsprogram-
me der Universität auf Afrika, Asien und den Pazifik, Zen-
tralasien sowie auf Lateinamerika und die Karibik auszudeh-
nen,

sowie mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Fort-
schritten bei der Ausarbeitung von Lehrprogrammen für Ma-
sters-Studiengänge, von Kurzkursen, Programmen für die
Verbreitung von Kursmaterialien und für Fernstudium sowie
bei der Schaffung einer digitalen Bibliothek über Friedensfra-
gen,

feststellend, dass die Universität besonderes Gewicht auf
die Bereiche Konfliktverhütung, Friedenssicherung, Frie-
denskonsolidierung und friedliche Beilegung von Streitigkei-
ten gelegt und Programme auf dem Gebiet der demokrati-
schen Konsensbildung und der Techniken für die friedliche
Beilegung von Konflikten eingeleitet hat,

sowie feststellend, dass die Universität im Rahmen der
Anstrengungen, die die Vereinten Nationen und die Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur zum Aufbau und zur Förderung einer Kultur des Frie-
dens unternehmen, ein umfassendes Programm zum Aufbau
einer Kultur des Friedens in Zentralamerika und der Karibik
eingeleitet hat,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der engeren Zu-
sammenarbeit zwischen der Universität und den Organisatio-
nen und Einrichtungen der Vereinten Nationen, insbesondere
der Universität der Vereinten Nationen, der Organisation der
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur,
den Sekretariats-Hauptabteilungen Politische Angelegenhei-
ten und Abrüstungsfragen, dem Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen, dem Ausbildungs- und Forschungsinsti-
tut der Vereinten Nationen und anderen,

in der Erwägung, dass es gilt, eine Erziehung zu fördern,
die zur friedlichen Koexistenz der Menschen beiträgt, wozu
auch die Achtung vor dem Leben, der Würde und der Unver-
sehrtheit aller Menschen ohne Ansehen der Staatsangehörig-
keit, der Rasse, des Geschlechts, der Religion oder der Kultur
sowie die Freundschaft und Solidarität zwischen den Völkern
gehören,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Ge-
neralsekretärs, in dem die Fortschritte bei der Neubelebung
der Friedensuniversität, insbesondere im Zusammenhang mit
der Durchführung des Fünfjahresprogramms zur Ausweitung
und Neubelebung42, dargelegt werden;

2. ersucht den Generalsekretär, angesichts der wichti-
gen Tätigkeit der Friedensuniversität und ihrer potenziellen
Rolle bei der Ausarbeitung neuer Sicherheitskonzepte und
-ansätze durch Forschung und Dialog mit dem Ziel, wirksam
auf die neuen Bedrohungen des Friedens reagieren zu können,
weitere Möglichkeiten zur Stärkung der Zusammenarbeit
zwischen den Vereinten Nationen und der Friedensuniversität
zu prüfen;

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, bei seinen
Anstrengungen zur Beilegung von Konflikten und zur Frie-
denskonsolidierung sowie bei der Förderung der Erklärung
über eine Kultur des Friedens und des Aktionsprogramms für
eine Kultur des Friedens43 die Inanspruchnahme der Dienste
der Universität zu erwägen;

4. bittet die Mitgliedstaaten, die zwischenstaatlichen
Organe, die nichtstaatlichen Organisationen sowie interes-
sierte Einzelpersonen, Beiträge an den Treuhandfonds für den
Frieden oder zum Haushalt der Universität zu entrichten;

5. bittet die Mitgliedstaaten, dem Internationalen Über-
einkommen über die Errichtung der Friedensuniversität44 bei-
zutreten und so ihre Unterstützung für eine Bildungseinrich-
tung zu bekunden, deren Auftrag in der Förderung einer welt-
weiten Friedenskultur besteht;

6. beschließt, den Punkt "Friedensuniversität" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 58/13

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 17. November 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.15 und Add.1 in seiner
mündlich abgeänderten Fassung, eingebracht von: Afghanistan, Albanien, An-
dorra, Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgi-
en, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Bur-
kina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische
Republik Kongo, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland,
Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, Japan, Jemen,
Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Ko-
lumbien, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Madagaskar, Mali, Malta, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nica-
ragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Pakistan, Panama,
Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Ruanda, Rumänien, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbi-
en und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Somalia,
Spanien, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Surina-

41 Siehe A/54/312, Ziffer 2.

42 A/58/430.
43 Resolutionen 53/243 A und B.
44 Siehe Resolution 35/55, Anlage.
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me, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Tschad, Tschechische Republik, Tür-
kei, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

58/13. Unterstützung der Bemühungen der Regierun-
gen um die Förderung und Konsolidierung neuer
oder wiederhergestellter Demokratien durch das
System der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

eingedenk der unauflöslichen Verbindungen, die zwi-
schen den in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrech-
te45 verankerten Grundsätzen und den Grundlagen jeder de-
mokratischen Gesellschaft bestehen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/30 vom 7. De-
zember 1994, 50/133 vom 20. Dezember 1995, 51/31 vom
6. Dezember 1996, 52/18 vom 21. November 1997, 53/31
vom 23. November 1998, 54/36 vom 29. November 1999,
55/43 vom 27. November 2000, 56/96 vom 14. Dezember
2001 und 56/269 vom 27. März 2002,

sowie unter Hinweis auf die am 8. September 2000 von
den Staats- und Regierungschefs verabschiedete Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen46, insbesondere die
Ziffern 6 und 24,

ferner unter Hinweis auf die Erklärungen und Aktionsplä-
ne, die auf den fünf internationalen Konferenzen der neuen
oder wiederhergestellten Demokratien 1988 in Manila, 1994
in Managua, 1997 in Bukarest, 2000 in Cotonou und 2003 in
Ulaanbaatar verabschiedet wurden,

unter Hinweis darauf, dass sich die fünfte Internationale
Konferenz der neuen oder wiederhergestellten Demokratien,
die vom 10. bis 12. September 2003 in Ulaanbaatar stattfand,
vor allem mit Demokratie, guter Staatsführung und der Zivil-
gesellschaft befasste,

in Anbetracht der großen Veränderungen, die sich zur Zeit
auf der internationalen Bühne vollziehen, sowie des Strebens
aller Völker nach einer internationalen Ordnung, die auf den
in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsät-
zen beruht, namentlich der Förderung und Unterstützung der
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten aller
sowie auf anderen wichtigen Grundsätzen wie der Achtung
der Gleichberechtigung und des Selbstbestimmungsrechts der
Völker, auf Frieden, Demokratie, Gerechtigkeit, Gleichheit,
Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus, Entwicklung, Verbesserung
des Lebensstandards und Solidarität,

mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an die
Regierung der Mongolei für die erfolgreiche Veranstaltung
der fünften Internationalen Konferenz,

eingedenk dessen, dass die Aktivitäten der Vereinten Na-
tionen zur Unterstützung der von den Regierungen zur Förde-
rung und Konsolidierung der Demokratie unternommenen

Anstrengungen im Einklang mit der Charta und ausschließ-
lich auf ausdrückliches Ersuchen der betreffenden Mitglied-
staaten durchgeführt werden,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den 2002 und
2003 veranstalteten Seminaren, Fachtagungen und Konferen-
zen über Demokratisierung und gute Staatsführung sowie von
denjenigen, die unter der Schirmherrschaft der fünften Inter-
nationalen Konferenz abgehalten wurden,

Kenntnis nehmend von den Auffassungen, die die Mit-
gliedstaaten in der Debatte über diesen Gegenstand auf ihrer
sechsundfünzigsten bis achtundfünfzigsten Tagung zum Aus-
druck brachten,

eingedenk dessen, dass Demokratie, Entwicklung und die
Achtung vor allen Menschenrechten und Grundfreiheiten ein-
ander bedingen und sich gegenseitig stärken und dass die De-
mokratie auf dem frei bekundeten Willen der Menschen, ihre
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Syste-
me selbst zu bestimmen, sowie auf ihrer uneingeschränkten
Teilhabe an allen Aspekten ihres Lebens beruht,

feststellend, dass zahlreiche Gesellschaften in jüngster
Zeit beträchtliche Anstrengungen unternommen haben, um
durch Demokratisierung, gute Staatsführung und die Reform
ihrer Volkswirtschaften ihre sozialen, politischen und wirt-
schaftlichen Ziele zu erreichen, Bestrebungen, welche die Un-
terstützung und Anerkennung der internationalen Gemein-
schaft verdienen,

mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an die
Mitgliedstaaten, das System der Vereinten Nationen und an
die anderen zwischenstaatlichen Organisationen, die die Re-
gierung der Mongolei bei der Abhaltung der fünften Interna-
tionalen Konferenz unterstützt haben,

Kenntnis nehmend von den Schlussfolgerungen des am
11. September 2003 in Ulaanbaatar abgehaltenen Parlamenta-
rier-Forums und von dem Beitrag der daraus hervorgegange-
nen Erklärung der Parlamentarier zu der Arbeit der fünften In-
ternationalen Konferenz,

erfreut über die Abhaltung eines internationalen Zivilge-
sellschaftsforums im Rahmen der fünften Internationalen
Konferenz,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs47, in
dessen Mittelpunkt die Erklärung und der Aktionsplan von
Ulaanbaatar: Demokratie, gute Staatsführung und Zivilgesell-
schaft48 stehen, die am 12. September 2003 auf der fünften In-
ternationalen Konferenz verabschiedet wurden,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des
Generalsekretärs47;

2. begrüßt die Erklärung und den Aktionsplan von Ula-
anbaatar: Demokratie, gute Regierungsführung und Zivilge-
sellschaft, die auf der fünften Internationalen Konferenz der

45 Resolution 217 A (III).
46 Siehe Resolution 55/2.

47 A/58/392.
48 A/58/387, Anlagen I und II.
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neuen oder wiederhergestellten Demokratien verabschiedet
wurden48;

3. ermutigt die Mitgliedstaaten, die zuständigen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, andere zwi-
schenstaatliche Organisationen, die einzelstaatlichen Parla-
mente, auch in Zusammenarbeit mit der Interparlamentari-
schen Union und anderen parlamentarischen Organisationen,
und die nichtstaatlichen Organisationen, aktiv zur Weiterver-
folgung der fünften Internationalen Konferenz beizutragen
und zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, um mögli-
che Schritte zur Unterstützung der Bemühungen der Regie-
rungen um die Förderung und Konsolidierung neuer oder wie-
derhergestellter Demokratien aufzuzeigen, einschließlich der-
jenigen, die in der Erklärung und dem Aktionsplan von Ulaan-
baatar enthalten sind; 

4. erkennt an, dass den Vereinten Nationen eine wich-
tige Rolle dabei zukommt, die von den Regierungen im Rah-
men ihrer Entwicklungsanstrengungen unternommenen Be-
mühungen um Demokratisierung und gute Staatsführung zur
rechten Zeit auf geeignete Weise kohärent zu unterstützen;

5. ermutigt den Generalsekretär, die Organisation auch
künftig besser in die Lage zu versetzen, den Ersuchen der Mit-
gliedstaaten wirksam zu entsprechen, indem sie ihre Bemü-
hungen um die Erreichung der Ziele einer guten Staatsfüh-
rung und der Demokratisierung kohärent und in ausreichen-
dem Umfang unterstützt;

6. betont, dass die Aktivitäten der Organisation im Ein-
klang mit der Charta der Vereinten Nationen durchgeführt
werden müssen;

7. beglückwünscht den Generalsekretär und über ihn
das System der Vereinten Nationen zu den Tätigkeiten, die
auf Ersuchen der Regierungen durchgeführt wurden, um die
Bemühungen um die Konsolidierung der Demokratie und der
guten Staatsführung zu unterstützen, und ersucht ihn, diese
Tätigkeiten weiterzuführen;

8. ersucht den Generalsekretär, verschiedene Möglich-
keiten zu prüfen, wie die Mitgliedstaaten in ihrem Bemühen
um die Konsolidierung der Demokratie und der guten Staats-
führung durch das System der Vereinten Nationen stärker un-
terstützt werden können, so auch durch die Unterstützung des
Präsidenten der fünften Internationalen Konferenz bei seinen
Bemühungen, die Konferenz und ihre Folgemaßnahmen noch
wirksamer und effizienter zu gestalten;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

10. beschließt, den Punkt "Unterstützung der Bemühun-
gen der Regierungen um die Förderung und Konsolidierung
neuer oder wiederhergestellter Demokratien durch das Sy-
stem der Vereinten Nationen" in die vorläufige Tagesordnung
ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/14

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 24. November 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.18 und Add.1, einge-

bracht von: Australien, Belgien, Belize, Brasilien, Dänemark, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kanada, Marshallinseln, Mauri-
tius, Monaco, Namibia, Nauru, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Papua-Neuguinea, Portugal, Russische Föderation, Salomonen, Samoa, Schwe-
den, Sierra Leone, Spanien, Südafrika, Tonga, Trinidad und Tobago, Tuvalu,
Ukraine, Vanuatu, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika, Zypern. 

58/14. Nachhaltige Fischerei, namentlich durch das
Übereinkommen von 1995 zur Durchführung der
Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens
der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982
über die Erhaltung und Bewirtschaftung von ge-
bietsübergreifenden Fischbeständen und Bestän-
den weit wandernder Fische und damit zusam-
menhängende Übereinkünfte

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 46/215 vom 20. De-
zember 1991, 49/116 und 49/118 vom 19. Dezember 1994,
50/25 vom 5. Dezember 1995 und 57/142 vom 12. Dezember
2002 sowie anderer Resolutionen über Fischfang mit großen
pelagischen Treibnetzen, nicht genehmigte Fischerei in Zo-
nen des nationalen Hoheitsbereichs und auf Hoher See; Bei-
fänge und Rückwürfe in der Fischerei und andere Entwick-
lungen, und ihrer Resolutionen 56/13 vom 28. November
2001 und 57/143 vom 12. Dezember 2002 über das Überein-
kommen zur Durchführung der Bestimmungen des Seerechts-
übereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember
1982 über die Erhaltung und Bewirtschaftung von gebiets-
übergreifenden Fischbeständen und Beständen weit wandern-
der Fische ("Durchführungsübereinkommen")49,

unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen des
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen ("See-
rechtsübereinkommen")50 und eingedenk des Verhältnisses
zwischen dem Seerechtsübereinkommen und dem Durchfüh-
rungsübereinkommen,

anerkennend, dass das Durchführungsübereinkommen im
Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen Bestimmungen
für die Erhaltung und Bewirtschaftung von gebietsübergrei-
fenden Fischbeständen und Beständen weit wandernder Fi-
sche festlegt, einschließlich Bestimmungen über die subregio-
nale und regionale Zusammenarbeit bei der Durchsetzung, die
verbindliche Streitbeilegung und die Rechte und Pflichten der
Staaten im Hinblick auf die Ermächtigung von Schiffen, die
ihre Flagge führen, zur Befischung der Hohen See,

49 International Fisheries Instruments with Index (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.98.V.11), Abschnitt I; siehe auch
A/CONF.164/37.
50 Siehe The Law of the Sea: Official Texts of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea of 10 December 1982 and of the Agreement
relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea of 10 December 1982 with Index and Excerpts
from the Final Act of the Third United Nations Conference on the Law of
the Sea (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.97.V.10).
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feststellend, dass in dem Verhaltenskodex für verantwor-
tungsvolle Fischerei der Ernährungs- und Landwirtschaftsor-
ganisation der Vereinten Nationen ("Verhaltenskodex")51 und
den damit verbundenen internationalen Aktionsplänen
Grundsätze und weltweite Verhaltensnormen für ein verant-
wortungsvolles Vorgehen in Bezug auf die Erhaltung, Bewirt-
schaftung und Erschließung von Fischereiressourcen festge-
legt sind, einschließlich Richtlinien für die Hochseefischerei
und die Fischerei in Gebieten, die zum nationalen Hoheitsbe-
reich anderer Staaten gehören, sowie für Selektivität bei dem
Fanggerät und den Fangmethoden, mit dem Ziel, Beifänge
und Rückwürfe zu verringern,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der vor kurzem
von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen verabschiedeten Strategie zur Verbesse-
rung der Informationen über den Stand und die Tendenzen der
Fangfischerei52 und anerkennend, dass die langfristige Erwei-
terung des Wissens und des Verständnisses zum Stand und zu
den Tendenzen der Fischerei eine grundlegende Vorausset-
zung für die Fischereipolitik und die Fischereibewirtschaf-
tung zur Anwendung des Verhaltenskodex ist,

in Anerkennung der Notwendigkeit, den Durchführungs-
plan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durch-
führungsplan von Johannesburg")53 mit Vorrang umzusetzen,
soweit er sich auf die Verwirklichung einer nachhaltigen Fi-
scherei bezieht,

missbilligend, dass die Fischbestände, einschließlich der
gebietsübergreifenden Fischbestände und Bestände weit wan-
dernder Fische, in vielen Teilen der Welt überfischt oder
kaum geregelter, starker Befischung ausgesetzt sind, was un-
ter anderem hauptsächlich auf nicht genehmigte Fischerei,
unzureichende Regulierungsmaßnahmen und überhöhte
Fangkapazitäten zurückzuführen ist,

besorgt darüber, dass die illegale, nicht gemeldete und un-
regulierte Fischerei die Bestände bestimmter Fischarten ernst-
haft zu erschöpfen und die Meeresökosysteme erheblich zu
schädigen droht, zum Nachteil der nachhaltigen Fischerei so-
wie der Ernährungssicherheit und der Volkswirtschaften vie-
ler Staaten, insbesondere von Entwicklungsländern,

anerkennend, dass eine unzureichende Kontrolle der Flag-
genstaaten über Fischereifahrzeuge, einschließlich derjeni-
gen, die zur Befischung von gebietsübergreifenden Fischbe-
ständen und Beständen weit wandernder Fische eingesetzt
werden, sowie unzureichende Überwachungs- und Kontroll-
maßnahmen das Problem der Überfischung verstärken,

sowie anerkennend, dass die Zusammenhänge zwischen
Meeresaktivitäten wie Schifffahrt und Fischerei und Umwelt-
fragen weiter untersucht werden müssen,

auf die Umstände verweisend, die die Fischerei in vielen
Entwicklungsländern, insbesondere in afrikanischen Ländern
und in kleinen Inselentwicklungsländern, beeinflussen, und
die dringende Notwendigkeit des Kapazitätsaufbaus anerken-
nend, um diese Staaten dabei zu unterstützen, ihren Verpflich-
tungen aus internationalen Übereinkünften nachzukommen
und sich Fischereiressourcen zunutze zu machen,

feststellend, dass alle Staaten gehalten sind, entsprechend
den Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens bei der Er-
haltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifenden
Fischbeständen und Beständen weit wandernder Fische zu-
sammenzuarbeiten, und anerkennend, dass die Koordinierung
und Zusammenarbeit auf globaler, regionaler, subregionaler
und nationaler Ebene, unter anderem auf dem Gebiet der Da-
tensammlung, des Informationsaustauschs, des Kapazitäts-
aufbaus und der Ausbildung, für die Erhaltung, Bewirtschaf-
tung und nachhaltige Erschließung der lebenden Meeresres-
sourcen von entscheidender Bedeutung sind,

anerkennend, dass die Flaggenstaaten gemäß dem See-
rechtsübereinkommen, dem Übereinkommen zur Förderung
der Einhaltung internationaler Erhaltungs- und Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen durch Fischereifahrzeuge auf Hoher See
("Einhaltungsübereinkommen")54, dem Durchführungsüber-
einkommen und dem Verhaltenskodex die Pflicht haben,
wirksame Kontrolle über die ihre Flagge führenden Fischerei-
fahrzeuge und Fischereiversorgungsfahrzeuge auszuüben und
dafür Sorge zu tragen, dass deren Tätigkeit die Wirksamkeit
der in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und auf natio-
naler, subregionaler, regionaler oder globaler Ebene getroffe-
nen Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen nicht be-
einträchtigt,

sowie anerkennend, dass dringender Handlungsbedarf auf
allen Ebenen besteht, um die langfristige nachhaltige Nutzung
und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen sicherzustellen,

ferner anerkennend, welche wirtschaftliche und kulturelle
Bedeutung Haifische in vielen Ländern haben, welche biolo-
gische Bedeutung ihnen im Meeresökosystem zukommt, dass
bestimmte Haiarten durch Überfischung gefährdet sind und
dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die langfristi-
ge Bestandfähigkeit der Haipopulationen und des Haifisch-
fangs zu fördern,

in Bekräftigung ihrer Unterstützung der auf die Erhaltung
und Bewirtschaftung von Haifischen gerichteten Initiative der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen und der zuständigen regionalen und subregionalen
Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibe-

51 International Fisheries Instruments with Index (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.98.V.11), Abschnitt III.
52 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen,
Report of the twenty-fifth session of the Commitee on Fisheries, Rome,
24-28 February 2003, Anhang H.
53 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge.

54 International Fisheries Instruments with Index (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.98.V.11), Abschnitt II.
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wirtschaftung, jedoch besorgt feststellend, dass nur wenige
Länder den Internationalen Aktionsplan der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation von 1999 zur Erhaltung und Be-
wirtschaftung von Haifischen umgesetzt haben,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Ergebnissen
der vom 23. bis 25. Juli 2003 in New York abgehaltenen
zweiten informellen Konsultationsrunde der Vertragsstaaten
des Durchführungsübereinkommens,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs55 und die Nützlichkeit des Berichts betonend, in-
soweit er die Informationen zusammenfasst, die von den Staa-
ten, den zuständigen internationalen Organisationen, den re-
gionalen und subregionalen Fischereiorganisationen und den
nichtstaatlichen Organisationen zur Frage der nachhaltigen
Erschließung der lebenden Meeresressourcen der Welt bereit-
gestellt wurden,

mit Befriedigung feststellend, dass nach wie vor nur selten
Berichte über Fischereitätigkeiten mit großen pelagischen
Treibnetzen in den meisten Regionen der Ozeane und Meere
der Welt eingehen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass die Praxis
des Fischfangs mit großen pelagischen Treibnetzen die leben-
den Meeresressourcen weiter bedroht,

betonend, dass Anstrengungen unternommen werden sol-
len, um sicherzustellen, dass die Durchführung der Resolution
46/215 in einigen Teilen der Welt nicht dazu führt, dass Treib-
netze, deren Verwendung im Widerspruch zu dieser Resolu-
tion steht, in andere Teile der Welt verbracht werden,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über Berichte, wonach
Seevögel, insbesondere Albatrosse, nach wie vor der Langlei-
nenfischerei als Beifang zum Opfer fallen und auch unter an-
deren Meeresarten, namentlich Haien und anderen Fischarten,
auf Grund von Beifängen Verluste entstehen, und mit Befrie-
digung feststellend, dass das Übereinkommen zur Erhaltung
der Albatrosse und Sturmvögel im Rahmen des Übereinkom-
mens zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten
in Kürze in Kraft treten wird,

erfreut darüber, dass immer mehr Staaten, im Seerechts-
übereinkommen und in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b des
Durchführungsübereinkommens genannte Rechtsträger so-
wie regionale und subregionale Organisationen und Verein-
barungen betreffend Fischereibewirtschaftung Gesetze erlas-
sen, Vorschriften festgelegt, Übereinkünfte verabschiedet
oder andere Maßnahmen ergriffen haben, um die Umsetzung
der Bestimmungen des Durchführungsübereinkommens vor-
anzubringen,

in Anerkennung des maßgeblichen Beitrags der nachhalti-
gen Fischerei zur Ernährungssicherheit, zum Einkommen und
zum Wohlstand der heutigen und künftigen Generationen,

I

Verwirklichung einer nachhaltigen Fischerei

1. bekräftigt die Bedeutung, die sie der langfristigen
Erhaltung, Bewirtschaftung und nachhaltigen Nutzung der le-
benden Meeresressourcen der Ozeane und Meere der Welt
beimisst, sowie die Verpflichtung der Staaten zur Zusammen-
arbeit im Hinblick auf dieses Ziel, im Einklang mit dem Völ-
kerrecht, wie in den entsprechenden Bestimmungen des
Seerechtsübereinkommens50, insbesondere den Bestimmun-
gen über Zusammenarbeit in Teil V und Teil VII Abschnitt 2
des Seerechtsübereinkommens betreffend gebietsübergrei-
fende Fischbestände, weit wandernde Arten, Meeressäugetie-
re, anadrome Bestände und lebende Meeresressourcen der
Hohen See, sowie soweit anwendbar in dem Durchführungs-
übereinkommen49, festgelegt;

2. fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits gesche-
hen, zur Verwirklichung des Ziels der universellen Beteili-
gung Vertragsparteien des Seerechtsübereinkommens zu wer-
den, das den rechtlichen Rahmen für alle Tätigkeiten in den
Ozeanen und Meeren vorgibt, unter Berücksichtigung des
Verhältnisses zwischen dem Seerechtsübereinkommen und
dem Durchführungsübereinkommen;

3. bekräftigt die Wichtigkeit des Durchführungsplans
von Johannesburg, was die Fischerei angeht, insbesondere die
darin eingegangene Verpflichtung, erschöpfte Fischbestände
dringend und möglichst noch vor 2015 zu regenerieren56;

4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den Vorsor-
geansatz auf breiter Ebene auf die Erhaltung, Bewirtschaftung
und Nutzung der Fischbestände, einschließlich gebietsüber-
greifender Fischbestände und Bestände weit wandernder Fi-
sche, anzuwenden, und fordert die Vertragsstaaten des Durch-
führungsübereinkommens auf, die Bestimmungen des Arti-
kels 6 des Übereinkommens in vollem Umfang und mit Vor-
rang umzusetzen;

II

Durchführung des Übereinkommen von 1995 zur Durch-
führung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkom-
mens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982
über die Erhaltung und Bewirtschaftung von gebiets-
übergreifenden Fischbeständen und Beständen weit
wandernder Fische

5. fordert alle Staaten sowie die im Seerechtsüberein-
kommen und in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b des Durch-
führungsübereinkommens genannten Rechtsträger auf, so-
weit nicht bereits geschehen, das Durchführungsübereinkom-
men zu ratifizieren beziehungsweise ihm beizutreten und sei-
ne vorläufige Anwendung in Erwägung zu ziehen;

6. betont, wie wichtig die wirksame Umsetzung der
Bestimmungen des Durchführungsübereinkommens ist, na-
mentlich derjenigen Bestimmungen, die sich auf die bilatera-

55 A/58/215.

56 Siehe Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannes-
burg (Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I. Resolution 2,
Anlage, Ziffer 31 a).
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le, regionale und subregionale Zusammenarbeit bei der
Durchsetzung beziehen, und fordert nachdrücklich zur Fort-
führung der diesbezüglichen Anstrengungen auf;

7. begrüßt das Inkrafttreten des Übereinkommens über
die Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen
im Südostatlantik am 13. April 2003 und bittet die Unter-
zeichnerstaaten und andere Staaten mit tatsächlichem Interes-
se, deren Schiffe im Geltungsbereich des genannten Überein-
kommens von ihm erfasste Fischereiressourcen befischen, das
Übereinkommen zu ratifizieren beziehungsweise ihm beizu-
treten;

8. fordert alle Staaten auf, sicherzustellen, dass ihre
Schiffe die von subregionalen und regionalen Organisationen
und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung im
Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des See-
rechtsübereinkommens und des Durchführungsübereinkom-
mens erlassenen Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnah-
men befolgen;

9. bittet die Staaten, die internationalen Finanzinstitu-
tionen und die Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen, gemäß Teil VII des Durchführungsübereinkommens
Hilfe zu gewähren, so auch gegebenenfalls durch die Schaf-
fung spezieller Finanzmechanismen oder -instrumente, um
den Entwicklungsländern, insbesondere den am wenigsten
entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungslän-
dern, dabei behilflich zu sein, eigene Kapazitäten zur Nutzung
von Fischereiressourcen zu entwickeln, namentlich durch den
Aufbau einer Fischereiflotte unter der Flagge ihres Landes, ei-
ne wertschöpfende Weiterverarbeitung und die Ausweitung
ihrer wirtschaftlichen Grundlage in der Fischereiindustrie, in
Übereinstimmung mit der Verpflichtung, für eine ordnungs-
gemäße Erhaltung und Bewirtschaftung dieser Fischereires-
sourcen zu sorgen;

10. beschließt, zur Unterstützung der Entwicklungslän-
der unter den Vertragsstaaten bei der Durchführung des
Durchführungsübereinkommens einen Hilfsfonds nach
Teil VII des Durchführungsübereinkommens einzurichten,
verwaltet von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen, die in Zusammenarbeit mit den
Vereinten Nationen als Durchführungsstelle für den Fonds
fungieren soll, im Einklang mit der auf der zweiten informel-
len Konsultationsrunde der Vertragsstaaten des Durchfüh-
rungsübereinkommens vereinbarten Aufgabenstellung sowie
den entsprechenden von ihnen vereinbarten Regelungen;

11. betont, wie wichtig es ist, Kontakte zu potenziellen
Geberorganisationen zu knüpfen, die zu dem Hilfsprogramm
beitragen können, so auch zu dem neu eingerichteten Hilfs-
fonds nach Teil VII des Durchführungsübereinkommens;

12. verweist auf Ziffer 6 ihrer Resolution 56/13 und er-
sucht den Generalsekretär, eine dritte informelle Konsulta-
tionsrunde der Vertragsstaaten des Durchführungsüberein-
kommens einzuberufen, mit dem Ziel und Zweck, die natio-
nale, regionale, subregionale und globale Durchführung des
Durchführungsübereinkommens zu prüfen, insbesondere
durch eine Evaluierung der Durchführung des Übereinkom-
mens seitens der regionalen Fischereibewirtschaftungsorgani-

sationen sowie durch die Prüfung erster Vorbereitungsmaß-
nahmen für die durch den Generalsekretär gemäß Artikel 36
des Durchführungsübereinkommens einzuberufende Über-
prüfungskonferenz, und durch die Abgabe geeigneter Emp-
fehlungen an die Generalversammlung;

13. ersucht den Generalsekretär, die Staaten und die im
Seerechtsübereinkommen und in Artikel 1 Absatz 2 Buchsta-
be b des Durchführungsübereinkommens genannten Rechts-
träger, die nicht Vertragsparteien des Durchführungsüberein-
kommens sind, sowie das Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen und andere Sonderorganisatio-
nen, die Kommission für Nachhaltige Entwicklung, die Welt-
bank, die Globale Umweltfazilität und andere zuständige in-
ternationale Finanzinstitutionen, regionale Fischereiorgane
und -vereinbarungen sowie die in Betracht kommenden nicht-
staatlichen Organisationen einzuladen, der dritten informellen
Konsultationsrunde der Vertragsstaaten des Durchführungs-
übereinkommens als Beobachter beizuwohnen;

III

Verwandte Fischereiübereinkünfte

14. begrüßt das Inkrafttreten des Einhaltungsüberein-
kommens54 und fordert alle Staaten und die anderen in Arti-
kel 10 Absatz 1 des Einhaltungsübereinkommens genannten
Rechtsträger, die noch keine Annahmeurkunde hinterlegt ha-
ben, auf, dies mit Vorrang zu tun;

15. fordert die Parteien des Einhaltungsübereinkom-
mens nachdrücklich auf, Informationen über die Durchfüh-
rung des genannten Übereinkommens auszutauschen;

16. fordert die Staaten und die subregionalen und regio-
nalen Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fische-
reibewirtschaftung nachdrücklich auf, die Anwendung des
Verhaltenskodex innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs zu
fördern;

17. bittet die Staaten, die Durchführung der Strategie zur
Verbesserung der Informationen über den Stand und die Ten-
denzen der Fangfischerei52 auf nationaler und regionaler Ebe-
ne zu unterstützen und dabei besonderes Gewicht auf den Ka-
pazitätsaufbau in den Entwicklungsländern zu legen;

18. fordert die Staaten nachdrücklich auf, einzelstaatli-
che und gegebenenfalls regionale Aktionspläne zu erarbeiten
und durchzuführen, um die internationalen Aktionspläne der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen umzusetzen, das heißt den Internationalen Aktions-
plan für die Steuerung der Fangkapazitäten, den Internationa-
len Aktionsplan zur Verringerung der Beifänge von Seevö-
geln bei der Langleinenfischerei, den Internationalen Ak-
tionsplan zur Erhaltung und Bewirtschaftung von Haifischen
und den Internationalen Aktionsplan zur Verhinderung, Ab-
schreckung und Beseitigung der illegalen, nicht gemeldeten
und unregulierten Fischerei;

IV

Illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei

19. fordert die Staaten auf, den ihre Flagge führenden
Schiffen nicht zu gestatten, auf Hoher See oder in Gebieten,
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die zum nationalen Hoheitsbereich anderer Staaten gehören,
Fischfang zu betreiben, ohne eine wirksame Kontrolle über
ihre Tätigkeit auszuüben, es sei denn, die Schiffe haben eine
Genehmigung der zuständigen Behörden des betreffenden
Staates erhalten und üben ihre Tätigkeit im Einklang mit den
in der Genehmigung festgelegten Bedingungen aus, und for-
dert sie auf, im Einklang mit den einschlägigen Bestimmun-
gen des Seerechtsübereinkommens, des Durchführungsüber-
einkommens und des Einhaltungsübereinkommens konkrete
Maßnahmen, einschließlich des Abhaltens ihrer Staatsange-
hörigen, ihre Schiffe unter anderer Flagge zu führen, zu er-
greifen, um die Fischereitätigkeit von Schiffen, die ihre Flag-
ge führen, zu kontrollieren;

20. bekräftigt, dass der internationale rechtliche Rahmen
für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit, insbesondere auf
regionaler und subregionaler Ebene, bei der Bewirtschaftung
der Fischbestände und bei der in Übereinstimmung mit dem
Völkerrecht erfolgenden Bekämpfung der illegalen, nicht ge-
meldeten und unregulierten Fischerei gegebenenfalls ver-
stärkt werden muss, und dass die Staaten und die im See-
rechtsübereinkommen und in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b
des Durchführungsübereinkommens genannten Rechtsträger
gemeinsame Anstrengungen unternehmen müssen, um gegen
derartige Fischereitätigkeiten vorzugehen;

21. legt den Staaten nahe, eine Mitgliedschaft in dem In-
ternationalen Netzwerk zur Überwachung und Kontrolle von
Fischereitätigkeiten zu erwägen, einem freiwilligen Netzwerk
von Überwachungs- und Kontrollsachverständigen, das den
Informationsaustausch erleichtern und die Länder dabei un-
terstützen soll, ihre Verpflichtungen aus internationalen Über-
einkünften, insbesondere aus dem Einhaltungsübereinkom-
men, zu erfüllen;

22. bittet die Internationale Seeschifffahrts-Organisa-
tion und andere zuständige internationale Organisationen, zu
untersuchen, zu prüfen und zu klären, welche Rolle der "ech-
ten Verbindung" im Hinblick auf die Pflicht des Flaggenstaats
zukommt, eine wirksame Kontrolle über die Schiffe auszu-
üben, die seine Flagge führen, einschließlich Fischereifahr-
zeuge;

23. fordert die Flaggen- und Hafenstaaten auf, alle mit
dem Völkerrecht vereinbaren notwendigen Maßnahmen zu
treffen, um den Betrieb von Schiffen, die nicht den geltenden
Normen entsprechen, sowie illegale, nicht gemeldete und un-
regulierte Fischereitätigkeiten zu verhindern;

24. legt den Staaten nahe, in Zusammenarbeit mit regio-
nalen und subregionalen Organisationen und Vereinbarungen
betreffend Fischereibewirtschaftung Schiffsüberwachungssy-
steme und, wo dies angezeigt und mit dem Völkerrecht ver-
einbar ist, Handelsüberwachungssysteme zu erarbeiten und
anzuwenden;

25. fordert die Staaten nachdrücklich auf, einzelstaatli-
che und bei Bedarf regionale Aktionspläne zu erarbeiten und
durchzuführen, um den Internationalen Aktionsplan zur Ver-
hinderung, Abschreckung und Beseitigung der illegalen, nicht
gemeldeten und unregulierten Fischerei bis 2004 umzusetzen,
und zur Förderung des Internationalen Aktionsplans wirksa-

me Überwachungs-, Berichterstattungs-, Durchsetzungs- und
Kontrollmechanismen für Fischereifahrzeuge einzurichten,
namentlich durch die Flaggenstaaten;

26. fordert die zuständigen regionalen und subregiona-
len Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fischerei-
bewirtschaftung nachdrücklich auf, wirksame Maßnahmen
gegen illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei
durchzuführen, indem sie unter anderem in Übereinstimmung
mit dem Verhaltenskodex ein Register der Schiffe führen, die
eine Genehmigung zur Fischerei innerhalb ihres Zuständig-
keitsbereichs erhalten haben;

27. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Subventionen
abzuschaffen, die zu illegaler, nicht gemeldeter und unregu-
lierter Fischerei und zu Überkapazitäten beitragen, und
gleichzeitig die Anstrengungen der Welthandelsorganisation
zur Klarstellung und Verbesserung ihrer Disziplinen betref-
fend Fischereisubventionen zu Ende zu führen, unter Berück-
sichtigung der Bedeutung dieses Sektors für die Entwick-
lungsländer;

28. würdigt die Tätigkeit der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen zur Bekämpfung
der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei,
namentlich ihre Initiative, im Juni 2004 die zwischenstaatli-
che technische Konsultationsrunde über illegale, nicht gemel-
dete und unregulierte Fischerei und Überkapazitäten der
Fangflotten sowie im September 2004 die zwischenstaatliche
technische Konsultationsrunde über die Rolle der Hafenstaa-
ten bei der Bekämpfung der illegalen, nicht gemeldeten und
unregulierten Fischerei zu organisieren;

29. erkennt an, dass es verstärkter Kontrollen seitens der
Hafenstaaten bedarf, um die illegale, nicht gemeldete und un-
regulierte Fischerei zu bekämpfen, fordert die Staaten nach-
drücklich zur Zusammenarbeit auf, insbesondere auf regiona-
ler Ebene und über die regionalen und subregionalen Organi-
sationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirt-
schaftung, sowie gegebenenfalls durch die Mitwirkung an den
Anstrengungen, die die Ernährungs- und Landwirtschaftsor-
ganisation der Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der
Internationalen Seeschifffahrts-Organisation unternimmt, um
sich mit Sachfragen hinsichtlich der Rolle der Hafenstaaten
auseinanderzusetzen, und stellt fest, dass zu diesen Anstren-
gungen auch die Ausarbeitung von Grundsätzen und Richtli-
nien für die Schaffung regionaler Vereinbarungen über Maß-
nahmen der Hafenstaaten zur Verhütung, Abschreckung und
Beseitigung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten
Fischerei gehört;

V

Überkapazitäten auf dem Gebiet der Fischerei

30. fordert die Staaten und die zuständigen regionalen
Fischereibewirtschaftungsorganisationen auf, mit Vorrang
wirksame Maßnahmen für eine bessere Steuerung der Fi-
schereikapazitäten zu ergreifen und den Internationalen Ak-
tionsplan zur Steuerung der Fischereikapazitäten bis 2005
durchzuführen, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit,
durch diese Maßnahmen die Übertragung von Fischereikapa-
zitäten auf andere Fischereitätigkeiten oder -gebiete zu ver-
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hindern, insbesondere, aber nicht ausschließlich, diejenigen
Gebiete, in denen die Fischereiressourcen übermäßig ausge-
beutet werden oder erschöpft sind;

31. fordert die in Artikel X Absatz 1 des Einhaltungs-
übereinkommens genannten Staaten und anderen Rechtsträ-
ger, die Vertragsparteien dieses Übereinkommens geworden
sind, nachdrücklich auf, ein Register der Fischereifahrzeuge
zu führen, die eine Genehmigung zur Hochseefischerei haben,
und gemäß Artikel IV und VI des Übereinkommens dieses
Register der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen mit Vorrang zur Verfügung zu stellen,
und fordert die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
nachdrücklich auf, das in dem Einhaltungsübereinkommen
geforderte Register der Fischereifahrzeuge rasch anzulegen;

32. fordert alle Staaten auf, die Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen bei dieser Ar-
beit zu unterstützen, Maßnahmen zu treffen, um der Zunahme
großer Fischereifahrzeuge im Einklang mit dem Internationa-
len Aktionsplan zur Steuerung der Fischereikapazität Einhalt
zu gebieten, und an der zwischenstaatlichen technischen Kon-
sultationsrunde über illegale, nicht gemeldete und unregulier-
te Fischerei und Überkapazitäten bei Fischereiflotten teilzu-
nehmen, die von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation 2004 organisiert wird;

VI

Fischfang mit großen pelagischen Treibnetzen

33. bekräftigt die Bedeutung, die sie der weiteren Befol-
gung ihrer Resolution 46/215 und anderer späterer Resolutio-
nen über Fischfang mit großen pelagischen Treibnetzen bei-
misst, und fordert die Staaten und die im Seerechtsüberein-
kommen sowie in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b des Durch-
führungsübereinkommens genannten Rechtsträger nach-
drücklich auf, die in den genannten Resolutionen empfohle-
nen Maßnahmen voll durchzusetzen;

VII

Beifänge und Rückwürfe in der Fischerei

34. fordert die Staaten, die zuständigen internationalen
Organisationen sowie die regionalen und subregionalen Orga-
nisationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirt-
schaftung nachdrücklich auf, soweit noch nicht geschehen, im
Einklang mit dem Völkerrecht und den einschlägigen interna-
tionalen Übereinkünften, einschließlich des Verhaltenskodex,
Maßnahmen zur Verringerung oder Beseitigung von Beifän-
gen, Fang durch verloren gegangenes oder zurückgelassenes
Fanggerät, Fischrückwürfen und Verlusten nach dem Fang,
namentlich bei Jungfischen, zu ergreifen und insbesondere zu
erwägen, Maßnahmen zu ergreifen, darunter gegebenenfalls
technische Maßnahmen in Bezug auf Fischgröße, Maschen-
größe oder Geräte, Rückwürfe, Schonzeiten und -bereiche
und Gebiete, die bestimmten Fischereiaktivitäten, insbeson-
dere der handwerklichen Fischerei, vorbehalten sind, Mecha-
nismen zur Weitergabe von Informationen über Gebiete mit
einer hohen Konzentration von Jungfischen zu schaffen, unter
Berücksichtigung dessen, dass es geboten ist, die Vertraulich-
keit dieser Informationen zu wahren, sowie Studien und For-

schungsarbeiten zur Verringerung oder Beseitigung der Bei-
fänge von Jungfischen zu unterstützen;

35. legt den Staaten und den im Seerechtsübereinkom-
men und in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b des Durchfüh-
rungsübereinkommens genannten Rechtsträgern nahe, gege-
benenfalls die Mitwirkung in regionalen und subregionalen
Organisationen zu erwägen, die den Auftrag haben, bei der
Fangtätigkeit als Beifänge mitgefangene, nicht befischte
Fischarten zu erhalten, und nimmt in dieser Hinsicht insbe-
sondere Kenntnis von dem Interamerikanischen Übereinkom-
men zum Schutz und zur Erhaltung der Meeresschildkröten
und ihrer Lebensräume, den regionalen Übereinkünften zur
Erhaltung der Meeresschildkröten im westafrikanischen
Raum, im karibischen Raum sowie im Raum des Indischen
Ozeans und im südostasiatischen Raum, von der Arbeit des
Südostasiatischen Fischereientwicklungszentrums in Bezug
auf die Erhaltung und Bewirtschaftung von Schildkröten, dem
Abkommen zur Erhaltung der Kleinwale in der Nord- und
Ostsee57 und dem Übereinkommen zur Erhaltung der Alba-
trosse und Sturmvögel im Rahmen des Übereinkommens zur
Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten;

36. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Tätigkei-
ten, die die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit den zuständigen
Organisationen der Vereinten Nationen, insbesondere dem
Umweltprogramm der Vereinten Nationen und der Globalen
Umweltfazilität, unternimmt, um die Verringerung der Bei-
fänge und Rückwürfe in der Fischerei zu fördern;

VIII

Subregionale und regionale Zusammenarbeit

37. fordert die Küstenstaaten und die Staaten, die Hoch-
seefischerei betreiben, nachdrücklich auf, im Einklang mit
dem Seerechtsübereinkommen und dem Durchführungsüber-
einkommen ihre Zusammenarbeit betreffend gebietsübergrei-
fende Fischbestände und Bestände weit wandernder Fische
weiterzuführen, entweder unmittelbar oder über die entspre-
chenden subregionalen oder regionalen Organisationen oder
Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung, um die
wirksame Erhaltung und Bewirtschaftung dieser Bestände si-
cherzustellen;

38. legt den Staaten, die gebietsübergreifende Fischbe-
stände oder Bestände weit wandernder Fische auf Hoher See
befischen, sowie den in Betracht kommenden Küstenstaaten
nahe, dort, wo subregionale oder regionale Organisationen
oder Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung
über die Kompetenz verfügen, Erhaltungs- und Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen für solche Bestände zu treffen, ihrer Pflicht
zur Zusammenarbeit nachzukommen, indem sie diesen Orga-
nisationen beitreten beziehungsweise an diesen Vereinbarun-
gen teilnehmen oder indem sie der Anwendung der von diesen
Organisationen oder Vereinbarungen festgelegten Erhal-
tungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen zustimmen;

57 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1772, Nr. 30865.
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39. bittet in dieser Hinsicht die subregionalen und regio-
nalen Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fische-
reibewirtschaftung, dafür zu sorgen, dass alle Staaten, die ein
tatsächliches Interesse an der betreffenden Fischerei haben,
im Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen und dem
Durchführungsübereinkommen Mitglieder solcher Organisa-
tionen oder Teilnehmer an solchen Vereinbarungen werden
können;

40. legt den in Betracht kommenden Küstenstaaten und
den Staaten, die gebietsübergreifende Fischbestände oder Be-
stände weit wandernder Fische auf Hoher See befischen, na-
he, falls keine subregionale oder regionale Organisation oder
Vereinbarung betreffend Fischereibewirtschaftung besteht,
die Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen für diese
Bestände festlegen könnte, zusammenzuarbeiten, um eine
solche Organisation zu schaffen oder sonstige geeignete Ver-
einbarungen einzugehen, um die Erhaltung und Bewirtschaf-
tung dieser Bestände sicherzustellen, und an der Arbeit dieser
Organisation oder Vereinbarung mitzuwirken;

41. begrüßt die Aufnahme von Verhandlungen sowie
die laufenden Vorbereitungsarbeiten zur Schaffung subregio-
naler und regionaler Organisationen oder Vereinbarungen be-
treffend Fischereibewirtschaftung in mehreren Fischereige-
bieten und fordert die Teilnehmer an diesen Verhandlungen
nachdrücklich auf, die Bestimmungen des Seerechtsüberein-
kommens und des Durchführungsübereinkommens auf ihre
Arbeit anzuwenden;

42. legt den Staaten nahe, Politiken und Mechanismen
für die integrierte Bewirtschaftung der Ozeane zu erarbeiten,
einschließlich auf subregionaler und regionaler Ebene, die
auch die Gewährung von Hilfe an Entwicklungsländer zur
Verwirklichung dieser Ziele sowie die Förderung einer besse-
ren Zusammenarbeit zwischen regionalen Fischereibewirt-
schaftungsorganisationen und anderen regionalen Rechtsträ-
gern umfassen, wie etwa den Regionalmeerprogrammen und
-übereinkommen des Umweltprogramms der Vereinten Na-
tionen;

IX

Verantwortungsvolle Fischerei im Meeresökosystem

43. legt den Staaten nahe, bis 2010 das Ökosystemkon-
zept zur Anwendung zu bringen, nimmt Kenntnis von der Er-
klärung von Reykjavik über verantwortungsvolle Fischerei
im Meeresökosystem58 und von den Beschlüssen V/659 und
VI/1260 der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkom-
mens über die biologische Vielfalt, legt den Staaten nahe, die
Leitlinien der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen für die Anwendung von Ökosystem-
erwägungen bei der Fischereibewirtschaftung zu prüfen, und
stellt fest, wie wichtig die einschlägigen Bestimmungen des
Durchführungsübereinkommens und des Verhaltenskodex für
dieses Konzept sind;

44. fordert die Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen, das Umweltprogramm der
Vereinten Nationen, insbesondere sein Regionalmeerpro-
gramm, die Internationale Seeschifffahrts-Organisation, die
regionalen und subregionalen Organisationen und Vereinba-
rungen betreffend Fischereibewirtschaftung und die sonstigen
in Betracht kommenden zwischenstaatlichen Organisationen
auf, die Frage des Meeresmülls mit Vorrang aufzugreifen, so-
weit sie mit der Fischerei zusammenhängt, und gegebenen-
falls eine bessere Koordinierung zu fördern sowie den Staaten
bei der vollständigen Durchführung der einschlägigen inter-
nationalen Übereinkünfte behilflich zu sein, einschließlich
des Anhangs V zu dem Internationalen Übereinkommen von
1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
in der Fassung des Protokolls von 1978;

45. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, das Weltak-
tionsprogramm zum Schutz der Meeresumwelt gegen vom
Lande ausgehende Tätigkeiten61 durchzuführen und beschleu-
nigt Maßnahmen zum Schutz der Meeresumwelt vor Ver-
schmutzung und physischer Schädigung zu ergreifen;

46. ersucht den Generalsekretär, in enger Zusammenar-
beit mit der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen und im Benehmen mit den Staaten, den
regionalen und subregionalen Organisationen und Vereinba-
rungen betreffend Fischereibewirtschaftung und anderen in
Betracht kommenden Organisationen in seinen nächsten Be-
richt über die Fischerei einen Abschnitt aufzunehmen, der die
aktuelle Gefährdung der biologischen Vielfalt in sensiblen
Meeresökosystemen, insbesondere, jedoch nicht ausschließ-
lich, in unterseeischen Bergen, Korallenriffen, einschließlich
Kaltwasserriffe sowie bestimmter anderer sensibler Unter-
wassergebilde, im Zusammenhang mit der Fischereitätigkeit
beschreibt sowie die Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaß-
nahmen darstellt, die derzeit auf globaler, regionaler, subre-
gionaler oder nationaler Ebene zur Behebung dieser Probleme
ergriffen werden;

47. fordert die Staaten, die Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen und die subregio-
nalen oder regionalen Organisationen und Vereinbarungen
betreffend Fischereibewirtschaftung auf, den Internationalen
Aktionsplan zur Erhaltung und Bewirtschaftung von Haifi-
schen mit Vorrang und in vollem Umfang durchzuführen, in-
dem sie unter anderem die Haibestände erfassen und einzel-
staatliche Aktionspläne erarbeiten und durchführen, wobei
anerkannt wird, dass bestimmte Staaten, insbesondere Ent-
wicklungsländer, diesbezüglich der Hilfe bedürfen;

48. fordert die Staaten, namentlich diejenigen, die den
Internationalen Aktionsplan zur Erhaltung und Bewirtschaf-
tung von Haifischen über subregionale oder regionale Organi-
sationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirt-
schaftung durchführen, nachdrücklich auf, wissenschaftliche
Daten über Haifänge zu sammeln und die Einführung von Er-
haltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen zu erwägen, ins-
besondere in den Zonen, in denen der gezielte oder nicht ge-

58 E/CN.17/2002/PC.2/3, Anhang.
59 Siehe UNEP/CBD/COP/5/23, Anlage III.
60 Siehe UNEP/CBD/COP/6/20, Anlage I. 61 A/51/116, Anhang II.
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zielte Fang von Haien erhebliche Auswirkungen auf sensible
oder bedrohte Haibestände hat, um die Erhaltung und Bewirt-
schaftung von Haifischen und ihre langfristige nachhaltige
Nutzung sicherzustellen, indem unter anderem der gezielte
Haifischfang ausschließlich zur Gewinnung von Haifischflos-
sen verboten wird und indem Maßnahmen getroffen werden,
um bei anderen Fischereitätigkeiten Abfälle und Rückwürfe
von gefangenen Haien auf ein Mindestmaß zu reduzieren und
die vollständige Nutzung der toten Haie zu fördern;

49. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit der Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen zusammenzuarbeiten, um die Entwicklungsländer
bei der Durchführung des Internationalen Aktionsplans zur
Erhaltung und Bewirtschaftung von Haifischen zu unterstüt-
zen, namentlich durch freiwillige Beiträge zur Arbeit der Or-
ganisation, etwa zu ihrem FishCODE-Programm;

50. bittet die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen, im Benehmen mit den zuständi-
gen subregionalen oder regionalen Organisationen oder Ver-
einbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung eine Studie
darüber zu erstellen, wie sich der Fang von Haien im Rahmen
gezielter und nicht gezielter Fischereitätigkeiten auf die Hai-
populationen sowie auf ökologisch verwandte Arten auswirkt,
unter Berücksichtigung ernährungsbezogener und sozioöko-
nomischer Erwägungen, die beispielsweise in dem Internatio-
nalen Aktionsplan zur Erhaltung und Bewirtschaftung von
Haifischen enthalten sind, insbesondere im Hinblick auf
kleingewerbliche, der Selbstversorgung dienende und hand-
werkliche Fischerei und entsprechende Gemeinschaften, und
bittet sie, ihr Fachpapier 389 "Nutzung von Haifischen, ihre
Vermarktung und der Handel damit" zu aktualisieren, um eine
bessere Erhaltung, Bewirtschaftung und Nutzung von Haifi-
schen zu ermöglichen, und dem Generalsekretär darüber Be-
richt zu erstatten, damit er diese Angaben so bald wie möglich
in einen die Fischerei betreffenden Bericht aufnehmen kann;

X

Kapazitätsaufbau

51. erklärt erneut, wie entscheidend wichtig es ist, dass
sich die Staaten direkt oder gegebenenfalls über die zuständi-
gen regionalen und subregionalen Organisationen sowie über
andere internationale Organisationen darum bemühen, die
Entwicklungsländer unter anderem durch die Gewährung fi-
nanzieller und/oder technischer Hilfe im Einklang mit dem
Durchführungsübereinkommen, dem Einhaltungsüberein-
kommen, dem Verhaltenskodex und dem Internationalen Ak-
tionsplan zur Verhinderung, Abschreckung und Beseitigung
der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei
besser in die Lage zu versetzen, die in dieser Resolution ge-
forderten Ziele und Maßnahmen zu verwirklichen;

52. bittet die Staaten und die zuständigen zwischenstaat-
lichen Organisationen, Projekte, Programme und Partner-
schaften mit in Betracht kommenden Interessengruppen zu
entwickeln und Ressourcen für die wirksame Umsetzung der
Ergebnisse des Afrikanischen Prozesses für den Schutz und
die Entwicklung der Meeres- und Küstenumwelt zu mobili-
sieren sowie die Aufnahme von fischereibezogenen Kompo-
nenten in diese Arbeit zu erwägen;

53. bittet die Staaten und die zuständigen zwischenstaat-
lichen Organisationen außerdem, auch weiterhin nachhaltige
Fischereibewirtschaftung zu betreiben und die finanziellen
Erträge aus der Fischerei gegebenenfalls durch die Unterstüt-
zung und Stärkung der zuständigen regionalen Fischereibe-
wirtschaftungsorganisationen, wie etwa des Regionalen kari-
bischen Fischereimechanismus, und von Übereinkünften wie
etwa dem Übereinkommen über die Erhaltung und Bewirt-
schaftung der Bestände weit wandernder Fische im West- und
Zentralpazifik zu steigern;

XI

Zusammenarbeit innerhalb des Systems
der Vereinten Nationen

54. ersucht die in Betracht kommenden Teile des Sy-
stems der Vereinten Nationen, die internationalen Finanzin-
stitutionen und die Geberorganisationen, Unterstützung für
den Ausbau der Kapazitäten der regionalen Fischereibewirt-
schaftungsorganisationen und ihrer Mitgliedstaaten zur
Durchsetzung und Einhaltung der Regelungen zu gewähren;

55. bittet die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen, die Vorkehrungen, die sie mit
den Einrichtungen der Vereinten Nationen hinsichtlich der
Zusammenarbeit bei der Umsetzung der internationalen Ak-
tionspläne getroffen hat, aufrechtzuerhalten und dem Gene-
ralsekretär über die Prioritäten bei der Zusammenarbeit und
der Koordinierung dieser Arbeiten Bericht zu erstatten, damit
er diese Angaben in seinen Jahresbericht über Ozeane und
Seerecht aufnehmen kann;

XII

Neunundfünfzigste Tagung der Generalversammlung

56. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit
aller Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, der zustän-
digen zwischenstaatlichen Organisationen, der Organisatio-
nen und Organe des Systems der Vereinten Nationen, der re-
gionalen und subregionalen Fischereibewirtschaftungsorga-
nisationen und der zuständigen nichtstaatlichen Organisatio-
nen auf diese Resolution zu lenken und sie zu bitten, dem Ge-
neralsekretär Informationen zukommen zu lassen, die für die
Durchführung dieser Resolution von Belang sind;

57. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über "Nachhaltige Fischerei, namentlich durch das Über-
einkommen von 1995 zur Durchführung der Bestimmungen
des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom
10. Dezember 1982 betreffend die Erhaltung und Bewirt-
schaftung von gebietsübergreifenden Fischbeständen und Be-
ständen weit wandernder Fische und damit zusammenhän-
gende Übereinkünfte" vorzulegen, in dem die von den Staa-
ten, den zuständigen Sonderorganisationen, insbesondere der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen, und anderen in Betracht kommenden Organen, Or-
ganisationen und Programmen des Systems der Vereinten Na-
tionen, den regionalen und subregionalen Organisationen und
Vereinbarungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung von ge-
bietsübergreifenden Fischbeständen und Beständen weit wan-
dernder Fische sowie von anderen zuständigen zwischenstaat-
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lichen Organen und nichtstaatlichen Organisationen bereitge-
stellten Informationen berücksichtigt werden und der unter
anderem die in den entsprechenden Ziffern dieser Resolution
vorgegebenen Bestandteile enthalten soll;

58. beschließt, den Unterpunkt "Nachhaltige Fischerei,
namentlich durch das Übereinkommen von 1995 zur Durch-
führung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens
der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 über die Er-
haltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifenden
Fischbeständen und Beständen weit wandernder Fische und
damit zusammenhängende Übereinkünfte" unter dem Punkt
"Ozeane und Seerecht" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/16

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.7/Rev.1 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Belarus, Brasi-
lien, China, Georgien, Indien, Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Republik Moldau,
Russische Föderation, Südafrika, Thailand, Ukraine.

58/16. Antwortmaßnahmen auf globale Bedrohungen
und Herausforderungen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/162 vom 14. De-
zember 2000, 56/95 vom 14. Dezember 2001 und 57/144 vom
16. Dezember 2002 über die Weiterverfolgung der Ergebnis-
se des Millenniums-Gipfels sowie auf ihre Resolution 57/145
vom 16. Dezember 2002,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen,

in Bekräftigung der Koordinierungs- und Führungsrolle
der Vereinten Nationen bei der Schaffung eines kohärenten
und wirksamen Systems von Antwortmaßnahmen auf globale
Bedrohungen und Herausforderungen und erfreut über die
Bemühungen, die die Mitgliedstaaten und der Generalsekretär
derzeit zu diesem Zweck unternehmen,

anerkennend, wie wichtig im Kontext der Verwirklichung
der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen62 ein um-
fassender Ansatz zur Auseinandersetzung mit globalen Be-
drohungen und Herausforderungen ist, der mit der Charta,
dem Völkerrecht und den einschlägigen internationalen
Rechtsakten im Einklang steht,

erfreut über den Bericht des Generalsekretärs über die
Verwirklichung der Millenniums-Erklärung63 und die darin
enthaltenen Bemerkungen über Mittel und Wege, wie unter
der Führung der Vereinten Nationen noch umfassendere und
kohärentere Antwortmaßnahmen auf die globalen Bedrohun-

gen und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gefördert
werden können,

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Generalsekre-
tärs vom 3. November 2003 an den Präsidenten der General-
versammlung betreffend die Einrichtung der Hochrangigen
Gruppe für Bedrohungen, Herausforderungen und Wandel64,

1. lobt die Mitgliedstaaten, die Einrichtungen und Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen und die mit
den Vereinten Nationen kooperierenden internationalen und
regionalen Organisationen für ihr verstärktes Zusammenwir-
ken mit dem Ziel, den verschiedenen globalen Bedrohungen
und Herausforderungen zu begegnen, insbesondere denjeni-
gen, die vom internationalen Terrorismus in allen seinen Ar-
ten und Erscheinungsformen, von der grenzüberschreitenden
organisierten Kriminalität, regionalen Konflikten, Armut, ei-
ner nicht nachhaltigen Entwicklung, unerlaubtem Drogenver-
kehr, Geldwäsche, Infektionskrankheiten, Umweltzerstörung,
Naturkatastrophen, komplexen Notstandssituationen und an-
derem ausgehen;

2. dankt den Mitgliedstaaten und den zuständigen re-
gionalen und sonstigen Organisationen für die Beiträge, die
sie dem Generalsekretär zu den in den Ziffer 1 und 2 der Re-
solution 57/145 genannten Fragen vorgelegt haben;

3. ermutigt die Vereinten Nationen, ihre Mitgliedstaa-
ten, die Einrichtungen und Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen und die anderen internationalen und re-
gionalen Organisationen, ihre Anstrengungen zur Festlegung
einer umfassenden und wirksamen Strategie zur Bewältigung
globaler Bedrohungen und Herausforderungen fortzusetzen;

4. begrüßt es, dass der Generalsekretär die Hochrangi-
ge Gruppe für Bedrohungen, Herausforderungen und Wandel
eingerichtet hat, die den Auftrag hat, Empfehlungen zu den
Bestandteilen von kollektiven Maßnahmen abzugeben, und
bekundet ihre Bereitschaft, die diesbezüglichen Empfehlun-
gen des Generalsekretärs auf ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung mit Vorrang zu behandeln.

RESOLUTION 58/17

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.20 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Belarus, Benin, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, China, Costa Rica, Demokrati-
sche Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Finnland, Gambia,
Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Indien, Indonesien, Island, Italien,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Libanon, Mada-
gaskar, Mauretanien, Mongolei, Nepal, Niger, Pakistan, Peru, Polen, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Schweiz, Serbien und Montene-
gro, Suriname, Togo, Tonga, Tschechische Republik, Tunesien, Ukraine, Un-
garn, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

62 Siehe Resolution 55/2.
63 A/58/323. 64 A/58/612.
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58/17. Rückgabe oder Rückerstattung von Kulturgut an
die Ursprungsländer

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der einschlägigen Bestimmungen der
Charta der Vereinten Nationen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3026 A (XXVII)
vom 18. Dezember 1972, 3148 (XXVIII) vom 14. Dezember
1973, 3187 (XXVIII) vom 18. Dezember 1973, 3391 (XXX)
vom 19. November 1975, 31/40 vom 30. November 1976,
32/18 vom 11. November 1977, 33/50 vom 14. Dezember
1978, 34/64 vom 29. November 1979, 35/127 und 35/128
vom 11. Dezember 1980, 36/64 vom 27. November 1981,
38/34 vom 25. November 1983, 40/19 vom 21. November
1985, 42/7 vom 22. Oktober 1987, 44/18 vom 6. November
1989, 46/10 vom 22. Oktober 1991, 48/15 vom 2. November
1993, 50/56 vom 11. Dezember 1995, 52/24 vom 25. No-
vember 1997, 54/190 vom 17. Dezember 1999 und 56/97 vom
14. Dezember 2001,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 56/8 vom 21. No-
vember 2001, in der sie das Jahr 2002 zum Jahr des Kulturer-
bes erklärte,

ferner unter Hinweis auf die am 14. Mai 1954 in Den
Haag verabschiedete Konvention zum Schutz von Kulturgut
bei bewaffneten Konflikten65 und die beiden dazugehörigen,
1954 und 1999 verabschiedeten Protokolle,

unter Hinweis auf das von der Generalkonferenz der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur am 14. November 1970 verabschiedete Überein-
kommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung
der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kul-
turgut66,

sowie unter Hinweis auf das von der Generalkonferenz der
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur am 16. November 1972 verabschiedete
Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der
Welt67,

ferner unter Hinweis auf das von dem Internationalen In-
stitut für die Vereinheitlichung des Privatrechts am 24. Juni
1995 in Rom verabschiedete Übereinkommen über gestohle-
ne oder rechtswidrig ausgeführte Kulturgüter68,

Kenntnis nehmend von der Verabschiedung des Überein-
kommens über den Schutz des Kulturerbes unter Wasser
durch die Generalkonferenz der Organisation der Vereinten
Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur am 2. No-
vember 200169,

unter Hinweis auf die Erklärung von Medellín über kultu-
relle Vielfalt und Toleranz und den Aktionsplan für kulturelle
Zusammenarbeit, die auf der am 4. und 5. September 1997 in
Medellín (Kolumbien) abgehaltenen ersten Tagung der Kul-
turminister der Bewegung der nichtgebundenen Länder ver-
abschiedet wurden70,

feststellend, dass die Generalkonferenz der Organisation
der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
am 2. November 2001 die Allgemeine Erklärung zur kulturel-
len Vielfalt und den Aktionsplan zu ihrer Umsetzung verab-
schiedet hat69,

erfreut über den in Zusammenarbeit mit dem Generaldi-
rektor der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur vorgelegten Bericht des Generalse-
kretärs71,

sich der Bedeutung bewusst, welche bestimmte Ur-
sprungsländer insofern der Rückgabe von für sie in geistiger
und kultureller Hinsicht grundlegend wertvollem Kulturgut
beimessen, als sie repräsentative Sammlungen ihres kulturel-
len Erbes zusammenstellen können,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über den unerlaubten
Handel mit Kulturgut und seine schädlichen Auswirkungen
auf das Kulturerbe der Nationen,

sowie mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über den Verlust,
die Vernichtung, die Entfernung, den Diebstahl, die Plünde-
rung, die unerlaubte Verbringung oder die Veruntreuung und
jedwede willkürliche Zerstörung von Kulturgut, insbesondere
in Gebieten eines bewaffneten Konflikts, einschließlich be-
setzter Gebiete, gleichviel ob es sich um internationale Kon-
flikte oder um Binnenkonflikte handelt,

unter Hinweis auf die am 22. Mai 2003 verabschiedete Re-
solution 1483 (2003) des Sicherheitsrats, namentlich die Zif-
fer 7 betreffend die Rückerstattung von Kulturgut Iraks,

1. beglückwünscht die Organisation der Vereinten Na-
tionen für Bildung, Wissenschaft und Kultur und das Zwi-
schenstaatliche Komitee für die Förderung der Rückgabe be-
ziehungsweise im Falle unerlaubter Aneignung der Rücker-
stattung von Kulturgut an die Ursprungsländer zu der Arbeit,
die sie insbesondere durch die Förderung bilateraler Verhand-
lungen im Hinblick auf die Rückgabe oder Rückerstattung
von Kulturgut, die Erstellung von Inventaren beweglichen
Kulturguts und die Anwendung der diesbezüglichen Objekt-
ID-Norm, die Einschränkung des unerlaubten Handels mit
Kulturgütern und die Unterrichtung der Öffentlichkeit gelei-
stet haben;

2. fordert alle zuständigen Organe, Organisationen,
Fonds und Programme des Systems der Vereinten Nationen
und die anderen zuständigen zwischenstaatlichen Organisa-
tionen auf, sich in Abstimmung mit der Organisation der Ver-
einten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur im
Rahmen ihres jeweiligen Mandats und in Zusammenarbeit

65 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 249, Nr. 3511.
66 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Records of the General Conference, Sixteenth Session, Paris,
12 October-14 November 1970, Vol. 1: Resolutions.
67 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1037, Nr. 15511.
68 Unter www.unidroit.org im Internet verfügbar.
69 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Records of the General Conference, Thirty-first Session,
Paris, 15 October-3 November 2001, Vol. 1: Resolutions.

70 A/52/432, Anlage I.
71 Siehe A/58/314.
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mit den Mitgliedstaaten auch weiterhin mit der Frage der
Rückgabe oder Rückerstattung von Kulturgut an die Ur-
sprungsländer zu befassen und zu diesem Zweck entsprechen-
de Unterstützung bereitzustellen;

3. begrüßt es, dass die Generalkonferenz der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur am 17. Oktober 2003 die Erklärung zur absichtlichen
Zerstörung von Kulturerbe verabschiedet hat;

4. erklärt erneut, wie wichtig die Grundsätze und Be-
stimmungen der Konvention zum Schutz von Kulturgut bei
bewaffneten Konflikten65 sind, und bittet die Mitgliedstaaten,
soweit nicht bereits geschehen, der Konvention beizutreten
und ihre Durchführung zu fördern;

5. erklärt außerdem erneut, wie wichtig das am
26. März 1999 in Den Haag verabschiedete Zweite Protokoll
der Konvention ist, und bittet alle Vertragsstaaten der Kon-
vention, den Beitritt zum Zweiten Protokoll zu erwägen;

6. begrüßt die von der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Bildung, Wissenschaft und Kultur in jüngster Zeit
unternommenen Anstrengungen zum Schutz des Kulturerbes
von Ländern in Konfliktsituationen, wozu auch die sichere
Rückgabe von rechtswidrig entfernten Kulturgütern und an-
deren Gegenständen von archäologischer, historischer, kultu-
reller und religiöser Bedeutung und wissenschaftlichem Sel-
tenheitswert an diese Länder gehört, und fordert die interna-
tionale Gemeinschaft auf, zu diesen Anstrengungen beizutra-
gen;

7. bittet die Mitgliedstaaten, die Verabschiedung und
Durchführung des Übereinkommens über Maßnahmen zum
Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr
und Übereignung von Kulturgut66 zu erwägen;

8. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, wirk-
same nationale und internationale Maßnahmen aufzunehmen,
um den unerlaubten Handel mit Kulturgütern zu verhüten und
zu bekämpfen, so auch durch eine Sonderausbildung für die
Polizei-, Zoll- und Grenzschutzdienste;

9. erklärt erneut, wie wichtig die Bestimmungen des
Übereinkommens über gestohlene oder rechtswidrig ausge-
führte Kulturgüter des Internationalen Instituts für die Verein-
heitlichung des Privatrechts68 sind, und bittet die Mitglied-
staaten, soweit nicht bereits geschehen, den Beitritt zu dem
Übereinkommen zu erwägen;

10. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit
der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur auch weiterhin systematische Inventare
ihres Kulturguts zu erstellen und auf die Schaffung einer Da-
tenbank, vor allem in elektronischer Form, hinzuarbeiten, die
die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten im Kulturbereich
enthält;

11. bekräftigt die Anstrengungen, die die Organisation
der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
unternimmt, um den Einsatz von Identifizierungssystemen,
insbesondere die Anwendung der Objekt-ID-Norm, zu för-
dern und zur Vernetzung der Identifizierungssysteme und der
bestehenden Datenbanken anzuregen, einschließlich des von

der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (In-
terpol) entwickelten Systems, mit dem Ziel, die elektronische
Übermittlung von Informationen zu ermöglichen und auf die-
se Weise den unerlaubten Handel mit Kulturgütern zu verrin-
gern, und ermutigt die Organisation der Vereinten Nationen
für Bildung, Wissenschaft und Kultur, in Zusammenarbeit mit
den Mitgliedstaaten gegebenenfalls weitere diesbezügliche
Anstrengungen zu unternehmen;

12. erkennt an, dass die Öffentlichkeit im Jahr des Kul-
turerbes 2002 für die Werte des Kulturerbes sensibilisiert
wurde und dass eine stärkere Mobilisierung und ein verstärk-
tes Handeln zu Gunsten dieser Werte erreicht wurden, und
fordert die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Na-
tionen auf, auch weiterhin auf der Grundlage der bisher gelei-
steten Arbeit mit der Organisation der Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaft und Kultur zusammenzuarbeiten;

13. begrüßt es, dass die Generalkonferenz der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur am 16. November 1999 den Internationalen Ethikko-
dex für Kunsthändler72 verabschiedet hat, und bittet diejeni-
gen, die sich mit dem Handel mit Kulturgütern befassen, und
ihre Verbände, wo es sie gibt, die Anwendung des Kodex zu
fördern;

14. erkennt an, wie wichtig es ist, dass die Generalkon-
ferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur den Internationalen Fonds für die
Rückgabe beziehungsweise im Falle unerlaubter Aneignung
die Rückerstattung von Kulturgut an die Ursprungsländer ein-
gerichtet hat, der im November 2000 vorgestellt wurde, und
ermutigt die Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur, den Fonds zu fördern und ein-
satzfähig zu machen;

15. ersucht den Generalsekretär, mit der Organisation
der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
bei ihren Bemühungen um die Verwirklichung der in dieser
Resolution genannten Ziele zusammenzuarbeiten;

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, in Zusam-
menarbeit mit dem Generaldirektor der Organisation der Ver-
einten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Ge-
neralversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

17. beschließt, den Punkt "Rückgabe oder Rückerstat-
tung von Kulturgut an die Ursprungsländer" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/18

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 97 Stimmen bei 7 Gegenstimmen und 60 Enthaltun-
gen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.23 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam,
Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Laoti-

72 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Records of the General Conference, Thirtieth Session, Paris,
26 October-17 November 1999, Vol. 1: Resolutions.
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sche Volksdemokratische Republik, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretani-
en, Namibia, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika, Sudan, Togo,
Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Armenien, Aser-
baidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Beli-
ze, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chi-
le, China, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dschibuti, Ecuador,
Eritrea, Fidschi, Gabun, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indi-
en, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman,
Pakistan, Panama, Paraguay, Philippinen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Sey-
chellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Timor-Leste, Togo, Tri-
nidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Venezuela, Vereinigte
Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Belgien, Bosnien und Herze-
gowina, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Repu-
blik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Monaco, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumä-
nien, Russische Föderation, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien
und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tadschikistan, Thailand, Ton-
ga, Tschechische Republik, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland.

58/18. Ausschuss für die Ausübung der unveräußerli-
chen Rechte des palästinensischen Volkes

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 181 (II) vom
29. November 1947, 194 (III) vom 11. Dezember 1948, 3236
(XXIX) vom 22. November 1974, 3375 (XXX) und 3376
(XXX) vom 10. November 1975, 31/20 vom 24. November
1976 und alle späteren einschlägigen Resolutionen, nament-
lich die von der Generalversammlung auf ihren Notstandsson-
dertagungen verabschiedeten Resolutionen und die Resolu-
tion 57/107 vom 3. Dezember 2002,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes73,

unter Hinweis auf die gegenseitige Anerkennung der Re-
gierung des Staates Israel und der Palästinensischen Befrei-
ungsorganisation, der Vertreterin des palästinensischen Vol-
kes, und auf die zwischen den beiden Seiten bestehenden Ab-
kommen sowie darauf, dass diese Abkommen vollständig ein-
gehalten werden müssen,

es begrüßend, dass das Quartett offiziell den ergebnis-
orientierten "Fahrplan" für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lö-

sung zur Beilegung des israelisch-palästinensischen Kon-
flikts74 vorgelegt hat,

erneut erklärend, dass die Vereinten Nationen eine dau-
ernde Verantwortung für die Palästina-Frage tragen, bis diese
unter allen Aspekten zufriedenstellend im Einklang mit inter-
nationaler Legitimität gelöst ist,

1. dankt dem Ausschuss für die Ausübung der unveräu-
ßerlichen Rechte des palästinensischen Volkes für seine Be-
mühungen bei der Wahrnehmung der ihm von der General-
versammlung übertragenen Aufgaben und nimmt Kenntnis
von seinem Jahresbericht73, namentlich den in Kapitel VII ent-
haltenen Schlussfolgerungen und Empfehlungen;

2. ersucht den Ausschuss, auch weiterhin alles zu tun,
um die Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des pa-
lästinensischen Volkes zu fördern, den Nahost-Friedenspro-
zess zu unterstützen und internationale Unterstützung und
Hilfe für das palästinensische Volk zu mobilisieren, und er-
mächtigt den Ausschuss, an seinem gebilligten Arbeitspro-
gramm alle Anpassungen vorzunehmen, die er für zweckmä-
ßig und im Lichte der Entwicklungen für notwendig hält, und
der Generalversammlung darüber auf ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung und danach Bericht zu erstatten;

3. ersucht den Ausschuss außerdem, die Situation im
Zusammenhang mit der Palästina-Frage weiter zu verfolgen
und gegebenenfalls der Generalversammlung, dem Sicher-
heitsrat oder dem Generalsekretär Bericht zu erstatten und
Vorschläge zu unterbreiten;

4. ersucht den Ausschuss ferner, palästinensischen und
anderen Organisationen der Zivilgesellschaft auch weiterhin
seine Zusammenarbeit und Unterstützung zu gewähren, um
internationale Solidarität und Unterstützung für die Verwirk-
lichung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes und für eine friedliche Regelung der Palästina-Frage
zu mobilisieren, und weitere Organisationen der Zivilgesell-
schaft in seine Tätigkeit einzubeziehen;

5. ersucht die Vergleichskommission der Vereinten
Nationen für Palästina nach Resolution 194 (III) der General-
versammlung und die anderen mit verschiedenen Aspekten
der Palästina-Frage befassten Organe und Einrichtungen der
Vereinten Nationen, mit dem Ausschuss auch weiterhin voll
zusammenzuarbeiten und ihm auf Ersuchen die ihnen vorlie-
genden einschlägigen Informationen und Unterlagen zur Ver-
fügung zu stellen;

6. bittet alle Regierungen und Organisationen, mit dem
Ausschuss bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zusam-
menzuarbeiten;

7. ersucht den Generalsekretär, den Bericht des Aus-
schusses allen zuständigen Organen der Vereinten Nationen
zuzuleiten, und fordert diese nachdrücklich auf, nach Bedarf
die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen;

73 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 35 (A/58/35). 74 S/2003/529, Anlage.
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8. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Aus-
schuss auch weiterhin alle erforderlichen Einrichtungen zur
Wahrnehmung seiner Aufgaben zur Verfügung zu stellen.

RESOLUTION 58/19

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 98 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 63 Enthaltun-
gen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.24 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam,
Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Laoti-
sche Volksdemokratische Republik, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretani-
en, Namibia, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika, Sudan,
Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Aserbaid-
schan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize,
Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile,
China, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dschibuti, Ecuador,
Eritrea, Gabun, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Maure-
tanien, Mauritius, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria,
Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippinen, Sambia, Saudi-Arabien, Se-
negal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Repu-
blik, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Uganda, Uruguay, Venezue-
la, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zen-
tralafrikanische Republik, Zypern. 

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Belgien,
Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Do-
minikanische Republik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Hondu-
ras, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Monaco, Neuseeland, Nicaragua, Nieder-
lande, Norwegen, Österreich, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Samoa, San Marino,
Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tadschikistan, Thailand, Tonga, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Us-
bekistan, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

58/19. Sekretariats-Abteilung für die Rechte der Palä-
stinenser

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes75,

insbesondere Kenntnis nehmend von den in Kapitel V.B
des genannten Berichts enthaltenen einschlägigen Informatio-
nen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 32/40 B vom 2. De-
zember 1977 und alle späteren einschlägigen Resolutionen,
namentlich Resolution 57/108 vom 3. Dezember 2002,

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Maßnah-
men, die der Generalsekretär gemäß ihrer Resolution 57/108
ergriffen hat;

2. ist der Auffassung, dass die Sekretariats-Abteilung
für die Rechte der Palästinenser nach wie vor einen nützlichen
und konstruktiven Beitrag leistet;

3. ersucht den Generalsekretär, die Abteilung auch
künftig mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten und
dafür zu sorgen, dass sie ihr Arbeitsprogramm, das in den ein-
schlägigen früheren Resolutionen im Einzelnen festgelegt
wurde, im Benehmen mit dem Ausschuss für die Ausübung
der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes
und unter seiner Anleitung auch weiterhin durchführt, so ins-
besondere auch, dass sie in verschiedenen Regionen unter
Einbeziehung aller Teile der internationalen Gemeinschaft
Tagungen und Konferenzen veranstaltet, die Dokumenten-
sammlung des Informationssystems der Vereinten Nationen
zur Palästina-Frage weiterentwickelt und ausbaut, Veröffent-
lichungen und Informationsmaterial über verschiedene
Aspekte der Palästina-Frage erstellt und möglichst weit ver-
breitet und das jährliche Schulungsprogramm für Bedienstete
der Palästinensischen Behörde veranstaltet;

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, auch künftig
für die Zusammenarbeit der Hauptabteilung Presse und Infor-
mation und anderer Stellen des Sekretariats Sorge zu tragen,
dahin gehend, dass sie die Abteilung in die Lage versetzen, ih-
re Aufgaben zu erfüllen und angemessen über die verschiede-
nen Aspekte der Palästina-Frage zu berichten;

5. bittet alle Regierungen und Organisationen, mit der
Abteilung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zusammen-
zuarbeiten;

6. ersucht den Ausschuss und die Abteilung, im Rah-
men der Begehung des Internationalen Tages der Solidarität
mit dem palästinensischen Volk am 29. November in Zusam-
menarbeit mit der Ständigen Beobachtervertretung Palästinas
bei den Vereinten Nationen auch künftig jedes Jahr eine Aus-
stellung über die Rechte der Palästinenser zu veranstalten,
und ermutigt die Mitgliedstaaten, die Begehung des Tages der
Solidarität auch weiterhin möglichst umfassend zu unterstüt-
zen und einem möglichst breiten Publikum bekannt zu ma-
chen.

RESOLUTION 58/20

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 159 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 6 Enthaltun-
gen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.25 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam,
Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Laoti-
sche Volksdemokratische Republik, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretani-
en, Namibia, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika, Sudan,
Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und Herze-
gowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Bu-
rundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,

75 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 35 (A/58/35).
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ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Ghana, Grenada, Griechenland, Guate-
mala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kam-
bodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien,
Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Repu-
blik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föde-
ration, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Repu-
blik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tsche-
chische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Ver-
einigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika. 

Enthaltungen: Australien, Honduras, Ruanda, Tonga, Uganda, Usbekistan.

58/20. Besonderes Informationsprogramm der Sekreta-
riats-Hauptabteilung Presse und Information
über die Palästina-Frage

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes76,

insbesondere Kenntnis nehmend von den in Kapitel VI des
genannten Berichts enthaltenen Informationen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/109 vom 3. Dezem-
ber 2002,

überzeugt, dass die weltweite Verbreitung genauer und
umfassender Informationen und die Rolle der Organisationen
und Institutionen der Zivilgesellschaft nach wie vor von ent-
scheidender Bedeutung für eine bessere Kenntnis und eine
stärkere Unterstützung der unveräußerlichen Rechte des palä-
stinensischen Volkes sind,

unter Hinweis auf die gegenseitige Anerkennung der Re-
gierung des Staates Israel und der Palästinensischen Befrei-
ungsorganisation, der Vertreterin des palästinensischen Vol-
kes, und auf die zwischen den beiden Seiten bestehenden Ab-
kommen sowie darauf, dass diese Abkommen vollständig ein-
gehalten werden müssen,

es begrüßend, dass das Quartett offiziell den "Fahrplan"
für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des
israelisch-palästinensischen Konflikts77 vorgelegt hat,

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Maßnah-
men, welche die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und In-

formation gemäß der Resolution 56/35 vom 3. Dezember
2001 getroffen hat;

2. vertritt die Auffassung, dass das besondere Informa-
tionsprogramm der Hauptabteilung über die Palästina-Frage
insofern sehr nützlich ist, als es die Palästina-Frage und die
Situation im Nahen Osten der internationalen Gemeinschaft
stärker ins Bewusstsein rückt, und dass das Programm wirk-
sam zu einem Klima beiträgt, das den Dialog fördert und den
Friedensprozess unterstützt;

3. ersucht die Hauptabteilung, in voller Zusammenar-
beit und Abstimmung mit dem Ausschuss für die Ausübung
der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes
und mit der auf Grund von Entwicklungen betreffend die Pa-
lästina-Frage unter Umständen gebotenen Flexibilität ihr be-
sonderes Informationsprogramm im Zweijahreszeitraum
2004-2005 fortzusetzen und vor allem

a) Informationen über alle die Palästina-Frage betref-
fenden Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen zu
verbreiten, so auch Berichte über die von den zuständigen
Stellen der Vereinten Nationen geleistete Arbeit;

b) auch weiterhin Publikationen über die verschiedenen
Aspekte der Palästina-Frage auf allen Gebieten herauszuge-
ben und auf den neuesten Stand zu bringen, so auch Materia-
lien über die jüngsten diesbezüglichen Entwicklungen, insbe-
sondere die Aussichten auf Frieden;

c) ihr audiovisuelles Material über die Palästina-Frage
zu erweitern und auch weiterhin solches Material herzustellen
und zu erhalten und die Ausstellung im Sekretariat zu aktua-
lisieren;

d) Informationsmissionen für Journalisten in das Ge-
biet zu veranstalten und zu fördern, so auch in das der Zustän-
digkeit der Palästinensischen Behörde unterstehende Gebiet
und das besetzte Gebiet;

e) internationale, regionale und nationale Seminare
oder Treffen für Journalisten zu veranstalten, die insbesonde-
re darauf gerichtet sind, die Öffentlichkeit für die Palästina-
Frage zu sensibilisieren;

f) dem palästinensischen Volk auch künftig beim Aus-
bau des Medienbereichs behilflich zu sein und insbesondere
das 1995 begonnene Ausbildungsprogramm für das Personal
palästinensischer Rundfunk- und Fernsehanstalten und für pa-
lästinensische Journalisten zu stärken.

RESOLUTION 58/21

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 160 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 5 Enthal-
tungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.26/Rev.1 und
Add.1, eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Dar-
ussalam, Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Malaysia, Mali, Malta, Marokko,
Mauretanien, Namibia, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika, Su-
dan, Togo, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und Herze-
gowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Bu-

76 Ebd.
77 S/2003/529, Anlage.
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rundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Ghana, Grenada, Griechenland, Guate-
mala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kam-
bodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien,
Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Repu-
blik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föde-
ration, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syri-
sche Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad
und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Pa-
lau, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Australien, Honduras, Nauru, Ruanda, Tonga.

58/21. Friedliche Regelung der Palästina-Frage

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich der auf der zehnten Notstandssondertagung verab-
schiedeten Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 (1967)
vom 22. November 1967, 338 (1973) vom 22. Oktober 1973,
1397 (2002) vom 12. März 2002 und 1515 (2003) vom
19. November 2003,

es begrüßend, dass der Sicherheitsrat die Vision einer Re-
gion bekräftigt hat, in der zwei Staaten, Israel und Palästina,
Seite an Seite innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen le-
ben,

feststellend, dass seit der Verabschiedung der Resolution
181 (II) vom 29. November 1947 sechsundfünfzig Jahre und
seit der 1967 erfolgten Besetzung palästinensischen Gebiets
einschließlich Ost-Jerusalems sechsunddreißig Jahre vergan-
gen sind,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs, der
gemäß dem Ersuchen in ihrer Resolution 57/110 vom 3. De-
zember 2002 vorgelegt wurde78,

erneut erklärend, dass die Vereinten Nationen eine dau-
ernde Verantwortung für die Palästina-Frage tragen, bis diese
unter allen Aspekten gelöst ist,

überzeugt, dass die Herbeiführung einer endgültigen
friedlichen Regelung der Palästina-Frage, des Kerns des ara-

bisch-israelischen Konflikts, eine zwingende Voraussetzung
für die Herbeiführung eines umfassenden und dauerhaften
Friedens und von Stabilität im Nahen Osten ist,

sich dessen bewusst, dass der Grundsatz der Gleichbe-
rechtigung und der Selbstbestimmung der Völker zu den Zie-
len und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen ge-
hört,

in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des
Gebietserwerbs durch Krieg,

in Bekräftigung der Illegalität der israelischen Siedlungen
in dem seit 1967 besetzten Gebiet und der israelischen Maß-
nahmen zur Veränderung des Status von Jerusalem, und be-
kräftigend, dass der durch Israel vorgenommene Bau einer
Mauer innerhalb des besetzten palästinensischen Gebiets, so
auch in und um Ost-Jerusalem, gegen die einschlägigen Be-
stimmungen des Völkerrechts verstößt,

in Bekräftigung des Rechts aller Staaten der Region, in
Frieden innerhalb sicherer, international anerkannter Grenzen
zu leben,

unter Hinweis auf die gegenseitige Anerkennung der Re-
gierung des Staates Israel und der Palästinensischen Befrei-
ungsorganisation, der Vertreterin des palästinensischen Vol-
kes79, und auf die zwischen den beiden Seiten bestehenden
Abkommen, sowie darauf, dass diese Abkommen vollständig
eingehalten werden müssen,

es begrüßend, dass sich der Sicherheitsrat in der Resolu-
tion 1515 (2003) den von dem Quartett erarbeiteten ergebnis-
orientierten "Fahrplan" für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lö-
sung des israelisch-palästinensischen Konflikts80 zu eigen ge-
macht hat, und die Notwendigkeit betonend, dass er umge-
setzt wird und dass seine Bestimmungen eingehalten werden,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Errichtung
der Palästinensischen Behörde, und anerkennend, dass ihre
beschädigten Institutionen dringend wiederaufgebaut, refor-
miert und gestärkt werden müssen,

unter Begrüßung des positiven Beitrags, den der Sonder-
koordinator der Vereinten Nationen für den Nahost-Friedens-
prozess und Persönliche Beauftragte des Generalsekretärs bei
der Palästinensischen Befreiungsorganisation und der Palästi-
nensischen Behörde zu dem Friedensprozess leistet, so auch
im Rahmen der Tätigkeiten des Quartetts,

erfreut über die Einberufung internationaler Gebertagun-
gen sowie über die Schaffung internationaler Mechanismen
zur Gewährung von Hilfe an das palästinensische Volk,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die tragi-
schen Ereignisse in dem besetzten palästinensischen Gebiet
einschließlich Ost-Jerusalems seit dem 28. September 2000
und die fortdauernde Verschlechterung der Lage, namentlich
über die steigende Zahl der Toten und Verwundeten, haupt-
sächlich unter der palästinensischen Zivilbevölkerung, die

78 A/58/416-S/2003/947.

79 Siehe A/48/486-S/26560, Anlage.
80 S/2003/529, Anlage.
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sich verschärfende humanitäre Krise, der sich das palästinen-
sische Volk gegenübersieht, und die weit verbreitete Zerstö-
rung öffentlichen und privaten palästinensischen Eigentums
sowie entsprechender Infrastruktur, einschließlich zahlreicher
Institutionen der Palästinensischen Behörde,

sowie mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die
wiederholten Einfälle in die unter palästinensischer Kontrolle
stehenden Gebiete und die erneute Besetzung zahlreicher pa-
lästinensischer Bevölkerungszentren durch die israelischen
Besatzungstruppen,

betonend, wie wichtig die Sicherheit und das Wohl aller
Zivilpersonen in der gesamten Nahostregion sind, und alle
Akte der Gewalt und des Terrors gegen Zivilpersonen auf bei-
den Seiten, namentlich Selbstmordbombenanschläge und au-
ßergerichtliche Hinrichtungen, verurteilend,

zutiefst besorgt über das zunehmende Leid und die stei-
gende Zahl der Opfer auf palästinensischer wie israelischer
Seite, den Vertrauensverlust auf beiden Seiten und die besorg-
niserregende Situation im Nahost-Friedensprozess,

in dem Bewusstsein, dass es dringend eines mit neuem Le-
ben erfüllten und aktiven internationalen Engagements be-
darf, um beide Seiten dabei zu unterstützen, die derzeitige ge-
fährliche Pattsituation im Friedensprozess zu überwinden,

bekräftigend, dass die Parteien bei allen internationalen
Anstrengungen dringend kooperieren müssen, namentlich bei
den Anstrengungen, die das Quartett unternimmt, um die der-
zeitige tragische Situation zu beenden und die Verhandlungen
zur Herbeiführung einer endgültigen Friedensregelung wieder
aufzunehmen,

erfreut über die Initiativen und Anstrengungen, die die Zi-
vilgesellschaft in jüngster Zeit unternommen hat, um zu einer
friedlichen Regelung der Palästina-Frage zu gelangen,

1. erklärt erneut, dass es notwendig ist, eine friedliche,
alle Aspekte einbeziehende Regelung der Palästina-Frage, des
Kerns des arabisch-israelischen Konflikts, herbeizuführen
und alle diesbezüglichen Anstrengungen zu verstärken;

2. bekräftigt ihre volle Unterstützung für den in Madrid
eingeleiteten Nahost-Friedensprozess und die zwischen der
israelischen und der palästinensischen Seite bestehenden Ab-
kommen, betont, dass im Nahen Osten ein umfassender, ge-
rechter und dauerhafter Frieden geschaffen werden muss, und
begrüßt in dieser Hinsicht die Anstrengungen des Quartetts;

3. begrüßt die Arabische Friedensinitiative, die der Rat
der Liga der arabischen Staaten auf seiner am 27. und
28. März 2002 in Beirut abgehaltenen vierzehnten Tagung
verabschiedete81;

4. fordert beide Parteien auf, ihren Verpflichtungen in
Bezug auf die Umsetzung des "Fahrplans"80 nachzukommen,
indem sie entsprechende parallele und reziproke Schritte un-
ternehmen, und betont, wie wichtig und vordringlich die

Schaffung eines glaubwürdigen und wirksamen Überwa-
chungsmechanismus unter Einschaltung Dritter ist, an dem al-
le Mitglieder des Quartetts beteiligt sind;

5. unterstreicht die Notwendigkeit einer Verpflichtung
auf die Vision der Zwei-Staaten-Lösung und den Grundsatz
"Land gegen Frieden" sowie der Durchführung der Resolutio-
nen 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) und 1515 (2003) des
Sicherheitsrats;

6. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit der ra-
schen Beendigung der erneuten Besetzung palästinensischer
Bevölkerungszentren und der vollständigen Einstellung aller
Gewalthandlungen, einschließlich militärischer Angriffe,
Zerstörungen und Terrorakten;

7. fordert die beteiligten Parteien, das Quartett und an-
dere interessierte Parteien auf, alle notwendigen Anstrengun-
gen und Initiativen zu unternehmen, um die Verschlechterung
der Situation aufzuhalten und alle seit dem 28. September
2000 am Boden ergriffenen Maßnahmen rückgängig zu ma-
chen, und die erfolgreiche und rasche Wiederaufnahme des
Friedensprozesses und den Abschluss einer endgültigen fried-
lichen Regelung sicherzustellen;

8. unterstreicht die Notwendigkeit

a) des Abzugs Israels aus dem seit 1967 besetzten palä-
stinensischen Gebiet;

b) der Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des
palästinensischen Volkes, allen voran des Rechts auf Selbst-
bestimmung und des Rechts auf seinen unabhängigen Staat;

9. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit der Lö-
sung des Problems der Palästinaflüchtlinge in Übereinstim-
mung mit ihrer Resolution 194 (III) vom 11. Dezember 1948;

10. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in
dieser kritischen Zeit die Gewährung wirtschaftlicher, huma-
nitärer und technischer Hilfe für das palästinensische Volk
und die Palästinensische Behörde zu beschleunigen, um das
Leid des palästinensischen Volkes lindern, die palästinensi-
sche Wirtschaft und Infrastruktur wieder aufbauen und die
Neustrukturierung und Reform der palästinensischen Institu-
tionen unterstützen zu helfen;

11. ersucht den Generalsekretär, die Bemühungen fort-
zusetzen, die er mit den beteiligten Parteien und im Benehmen
mit dem Sicherheitsrat unternimmt, um eine friedliche Rege-
lung der Palästina-Frage herbeizuführen und den Frieden in
der Region zu fördern, und der Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über diese Bemü-
hungen und über die Entwicklungen in dieser Angelegenheit
vorzulegen.

RESOLUTION 58/22

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 155 Stimmen bei 8 Gegenstimmen und 7 Enthaltun-
gen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.27 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam,
Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Malay-
sia, Marokko, Mauretanien, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika,
Sudan, Togo, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Palästina.

81 A/56/1026-S/2002/932, Anlage II, Resolution 14/221.
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* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und Herze-
gowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Bu-
rundi, Chile, China, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frank-
reich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal,
Neuseeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Paki-
stan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa, San Mari-
no, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro,
Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia,
Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand,
Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkme-
nistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Costa Rica, Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Nauru, Palau, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ruanda, Sa-
lomonen, Tonga.

58/22. Jerusalem

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 181 (II) vom 29. No-
vember 1947, insbesondere ihre die Stadt Jerusalem betref-
fenden Bestimmungen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 36/120 E vom
10. Dezember 1981 und alle späteren Resolutionen, nament-
lich Resolution 56/31 vom 3. Dezember 2001, in denen sie
unter anderem feststellte, dass alle Gesetzgebungs- und Ver-
waltungsmaßnahmen und Handlungen der Besatzungsmacht
Israel, die den Charakter und Status der Heiligen Stadt Jerusa-
lem geändert haben beziehungsweise ändern sollen, insbeson-
dere das sogenannte "Grundgesetz" über Jerusalem und die
Erklärung Jerusalems zur Hauptstadt Israels, null und nichtig
sind und unverzüglich rückgängig gemacht werden müssen,

ferner unter Hinweis auf die für Jerusalem relevanten Re-
solutionen des Sicherheitsrats, namentlich Resolution 478
(1980) vom 20. August 1980, in der der Rat unter anderem be-
schloss, das "Grundgesetz" nicht anzuerkennen, und diejeni-
gen Staaten, die diplomatische Vertretungen in Jerusalem ein-
gerichtet hatten, aufforderte, diese Vertretungen aus der Hei-
ligen Stadt abzuziehen,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über jede von
irgendeiner staatlichen oder nichtstaatlichen Stelle ergriffene
Maßnahme, die gegen die genannten Resolutionen verstößt,

erneut erklärend, dass die internationale Gemeinschaft
durch die Vereinten Nationen ein legitimes Interesse an der
Frage der Stadt Jerusalem und dem Schutz der einzigartigen

spirituellen, religiösen und kulturellen Dimension der Stadt
hat, wie aus den entsprechenden Resolutionen der Vereinten
Nationen über diese Frage hervorgeht,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs82,

1. wiederholt ihre feste Überzeugung, dass jede von Is-
rael unternommene Maßnahme, die darauf gerichtet ist, die
Heilige Stadt Jerusalem seinem Recht, seiner Rechtsprechung
und seiner Verwaltung zu unterstellen, rechtswidrig und so-
mit null und nichtig ist und keinerlei Gültigkeit besitzt;

2. missbilligt es, dass einige Staaten unter Verstoß ge-
gen die Resolution 478 (1980) des Sicherheitsrats ihre diplo-
matischen Vertretungen nach Jerusalem verlegt haben, und
fordert diese Staaten abermals auf, in Übereinstimmung mit
der Charta der Vereinten Nationen die Bestimmungen der ein-
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen zu befolgen;

3. betont, dass eine umfassende, gerechte und dauer-
hafte Lösung der Frage der Stadt Jerusalem die legitimen An-
liegen sowohl der palästinensischen als auch der israelischen
Seite berücksichtigen und auch international garantierte Be-
stimmungen enthalten soll, die die Religions- und Gewissens-
freiheit ihrer Bewohner sowie den ständigen, freien und unge-
hinderten Zugang der Menschen aller Religionen und Staats-
angehörigkeiten zu den heiligen Stätten sicherstellen;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/23

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 104 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 61 Enthal-
tungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.28 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam,
Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Liba-
non, Malaysia, Marokko, Mauretanien, Namibia, Oman, Saudi-Arabien, Senegal,
Somalia, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische Republik, Togo, Tunesien, Ver-
einigte Arabische Emirate, Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barba-
dos, Belarus, Belize, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina
Faso, Burundi, Chile, China, Côte d'Ivoire, Dschibuti, Ecuador, Eritrea, Fidschi,
Gabun, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indo-
nesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kap Verde, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Maure-
tanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Ni-
ger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippinen, Russische Föde-
ration, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe,
Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschiki-
stan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Turk-
menistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Pa-
lau, Vereinigte Staaten von Amerika.

82 A/58/278.
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Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herze-
gowina, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Repu-
blik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finn-
land, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island,
Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Monaco, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ru-
anda, Rumänien, Salomonen, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbi-
en und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tonga, Tschechische Re-
publik, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland.

58/23. Der syrische Golan

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Punktes "Die Situation im Nahen
Osten",

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs83,

unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats vom 17. Dezember 1981,

in Bekräftigung des Grundprinzips der Unzulässigkeit des
gewaltsamen Gebietserwerbs, im Einklang mit dem Völker-
recht und der Charta der Vereinten Nationen,

erneut bekräftigend, dass das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten84 auf den besetzten syrischen Golan Anwendung findet,

zutiefst besorgt darüber, dass sich Israel unter Verstoß ge-
gen die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats und
der Generalversammlung nicht aus dem seit 1967 unter Beset-
zung stehenden syrischen Golan zurückgezogen hat,

betonend, dass der Bau von Siedlungen und die anderen
Tätigkeiten, die Israel seit 1967 in dem besetzten syrischen
Golan durchführt, illegal sind,

mit Befriedigung über die Einberufung der Friedenskonfe-
renz über den Nahen Osten am 30. Oktober 1991 in Madrid
auf der Grundlage der Resolutionen des Sicherheitsrats 242
(1967) vom 22. November 1967, 338 (1973) vom 22. Oktober
1973 und 425 (1978) vom 19. März 1978 sowie der Formel
"Land gegen Frieden",

mit dem Ausdruck ernster Besorgnis darüber, dass der
Friedensprozess ins Stocken geraten ist, was die Verhandlun-
gen mit Syrien betrifft, und in der Hoffnung, dass die Frie-
densgespräche bald wieder an dem bereits Erreichten anknüp-
fen werden,

1. erklärt, dass Israel die Resolution 497 (1981) des Si-
cherheitsrats bislang nicht befolgt hat;

2. erklärt außerdem, dass der Beschluss Israels vom
14. Dezember 1981, den besetzten syrischen Golan seinem
Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu un-

terstellen, null und nichtig ist und keinerlei Gültigkeit besitzt,
wie vom Sicherheitsrat in seiner Resolution 497 (1981) bestä-
tigt, und fordert Israel auf, diesen Beschluss rückgängig zu
machen;

3. bekräftigt ihre Feststellung, dass alle einschlägigen
Bestimmungen der Kriegsordnung in der Anlage zum Haager
Abkommen von 190785 sowie des Genfer Abkommens zum
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten84 nach wie vor auf
das seit 1967 von Israel besetzte syrische Hoheitsgebiet An-
wendung finden, und fordert alle Vertragsparteien dieser
Übereinkünfte auf, ihre Verpflichtungen aus diesen Überein-
künften unter allen Umständen einzuhalten beziehungsweise
deren Einhaltung sicherzustellen;

4. stellt erneut fest, dass die weiter andauernde Beset-
zung des syrischen Golan und dessen De-facto-Annexion ein
Hindernis auf dem Weg zur Herbeiführung eines gerechten,
umfassenden und dauerhaften Friedens in der Region darstel-
len;

5. fordert Israel auf, die Gespräche mit Syrien und Li-
banon wieder aufzunehmen und die im Verlauf der vorange-
gangenen Gespräche eingegangenen Verpflichtungen und ab-
gegebenen Zusicherungen zu achten;

6. verlangt erneut, dass sich Israel in Durchführung der
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats bis zur Linie
vom 4. Juni 1967 aus dem gesamten besetzten syrischen Go-
lan zurückzieht;

7. fordert alle betroffenen Parteien, die gemeinsamen
Schirmherren des Friedensprozesses und die gesamte interna-
tionale Gemeinschaft auf, alle erforderlichen Anstrengungen
zu unternehmen, um die Wiederaufnahme des Friedenspro-
zesses und seinen Erfolg sicherzustellen, indem sie die Reso-
lutionen 242 (1967) und 338 (1973) des Sicherheitsrats durch-
führen;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/24

Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 5. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.22 und Add.1, einge-
bracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Bangladesch, Benin, Bhutan, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demo-
kratische Republik Kongo, Deutschland, Dschibuti, Ecuador, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Ghana, Griechenland, Guinea, Guinea-Bissau, In-
dien, Irland, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kamerun, Kana-
da, Kap Verde, Kenia, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Luxemburg,
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Mosambik, Nami-
bia, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Österreich, Polen, Portugal, Ruan-
da, Sambia, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Simbabwe, Singapur,
Slowakei, Somalia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasi-

83 A/58/264.
84 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.

85 Siehe Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Con-
ventions und Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford Univer-
sity Press, 1915).
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land, Thailand, Togo, Tunesien, Uganda, Ukraine, Vereinigte Republik Tansania,
Zypern.

58/24. Humanitäre Nothilfe für Äthiopien

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/149 vom 16. De-
zember 2002 über humanitäre Nothilfe für Äthiopien,

besorgt über die wiederkehrenden Dürren, von denen
Äthiopien heimgesucht wird, und über ihre Folgen,

unter Hinweis auf die Initiativen des Generalsekretärs zur
Verbesserung der Ernährungssicherheit, namentlich die Er-
nennung des Sonderbotschafters für die humanitäre Krise am
Horn von Afrika,

ernsthaft besorgt über das Ausmaß der wiederkehrenden
Dürren, die in den dürreanfälligen Landesteilen mit schwa-
cher Infrastruktur und niedrigen Entwicklungskapazitäten zu
schweren Ernteausfällen geführt haben und von denen Millio-
nen Menschen betroffen sind,

eingedenk des von den Vereinten Nationen und der Regie-
rung Äthiopiens erlassenen gemeinsamen Nothilfeappells
2004 für Äthiopien, um den Nahrungsmittel- und Versor-
gungsgüterbedarf notleidender Haushalte zu decken und so
eine Verschärfung der gegenwärtigen humanitären Krise zu
verhüten, 

mit ernster Besorgnis Kenntnis nehmend von den in eini-
gen Landesteilen nach wie vor bestehenden erheblichen hu-
manitären Bedürfnissen auf Gebieten wie Gesundheit, Wasser
und akute Mangelernährung, 

sowie mit ernster Besorgnis Kenntnis nehmend von der
schlimmen humanitären Lage und ihren sozioökonomischen
und ökologischen Langzeitwirkungen,

betonend, dass die Krise im Bewusstsein der Wichtigkeit
des Übergangs von der Nothilfe zur Entwicklung bewältigt
werden muss, und die tieferen strukturellen Ursachen der wie-
derkehrenden Dürren in Äthiopien anerkennend,

in der Erkenntnis, dass die Regierung Äthiopiens die
Hauptverantwortung dafür trägt, die humanitäre Lage zu ver-
bessern und die Voraussetzungen für eine langfristige Ent-
wicklung zu schaffen, ohne die wichtige Rolle außer Acht zu
lassen, die der internationalen Gemeinschaft zukommt,

hervorhebend, wie wichtig die Schaffung eines leistungs-
fähigen Frühwarnsystems ist, um Katastrophen besser vorher-
zusagen und so früh wie möglich zu bekämpfen und ihre Fol-
gen möglichst gering zu halten,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs86;

2. begrüßt die koordinierten gemeinsamen Bemühun-
gen, die die Regierung Äthiopiens, die Organisationen, Fonds
und Programme des Systems der Vereinten Nationen, die Ge-
bergemeinschaft, nichtstaatliche Organisationen und andere

Stellen unternommen haben, um durch frühzeitige und groß-
zügige Antwortmaßnahmen eine umfangreiche humanitäre
Krise in Äthiopien im Jahr 2003 abzuwenden; 

3. fordert die internationale Gemeinschaft auf, dem
von den Vereinten Nationen und der Regierung Äthiopiens
erlassenen gemeinsamen Nothilfeappell 2004 für Äthiopien,
der den Nahrungsmittel- und den Versorgungsgüterbedarf
umfasst, sowie dem dringenden Bedarf an gezielten Pro-
grammmaßnahmen für 2004, die darauf gerichtet sind, die tie-
feren Ursachen der Ernährungsunsicherheit sowie Fragen der
Wiederherstellung, des Schutzes der Vermögenswerte und
der nachhaltigen Entwicklung der betroffenen Gebiete anzu-
gehen, frühzeitig zu entsprechen;

4. begrüßt das von der Koalition für Ernährungssicher-
heit in Äthiopien ausgearbeitete Programm und legt der inter-
nationalen Gemeinschaft nahe, die Koalition bei der Verwirk-
lichung ihres Hauptziels zu unterstützen, nämlich den Kreis-
lauf der Abhängigkeit von Nahrungsmittelhilfe in den näch-
sten drei bis fünf Jahren aufzubrechen und dadurch fünfzehn
Millionen gefährdeter Menschen die Ausübung nachhaltiger
produktiver Tätigkeiten zu ermöglichen;

5. begrüßt außerdem die Bemühungen, die die Regie-
rung Äthiopiens, die internationale Gemeinschaft und die Zi-
vilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisa-
tionen, unternehmen, um bereits vorhandene Mechanismen
für Antwortmaßnahmen auf solche Notsituationen zu stärken,
und würdigt ihre Anstrengungen, durch einheimische Produk-
tion die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln zu erhöhen und
den Zugang bedürftiger Haushalte zu Nahrungsmitteln und zu
Einrichtungen der Gesundheits- und Wasserversorgung si-
cherzustellen;

6. begrüßt ferner die Initiative des Generalsekretärs, ei-
nen Sonderbotschafter für die humanitäre Krise am Horn von
Afrika zu ernennen, mit dem Ziel, Mittel für Notunterstützung
sowie für die nachhaltige Entwicklung der betroffenen Gebie-
te zu mobilisieren;

7. bittet das Sekretariats-Amt für die Koordinierung
humanitärer Angelegenheiten, auch weiterhin zu prüfen, wie
die Mobilisierung von Nothilfe zur Deckung des verbleiben-
den humanitären Bedarfs in Äthiopien verbessert werden
kann;

8. fordert alle Entwicklungspartner auf, die Hilfsmaß-
nahmen in die Wiederherstellung, den Schutz von Vermö-
genswerten und die langfristige Entwicklung einzubinden und
die tieferen strukturellen Ursachen der wiederkehrenden Dür-
ren in Äthiopien unter anderem entsprechend dem Strategie-
dokument zur Armutsbekämpfung anzugehen, namentlich
mittels Strategien zur Verhütung derartiger Krisen in der Zu-
kunft und zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Bevöl-
kerung;

9. legt der Regierung Äthiopiens nahe, als Teil ihres
Gesamtprogramms für wirtschaftliche Entwicklung noch stär-
kere Anstrengungen zu unternehmen, um die tieferen struktu-
rellen Ursachen der wiederkehrenden Dürregefahr anzuge-
hen;

86 A/58/224.
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10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/25

Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 5. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.34 und Add.1, einge-
bracht von: Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Maze-
donien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Lu-
xemburg, Marokko (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die
Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas), Mexiko, Monaco, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Russische
Föderation, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Tsche-
chische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

58/25. Internationale Zusammenarbeit bei der humani-
tären Hilfe bei Naturkatastrophen: von der Not-
hilfe zur Entwicklung

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolution 46/182 vom 19. Dezem-
ber 1991, deren Anhang die Leitlinien für die verstärkte Ko-
ordinierung der humanitären Nothilfe des Systems der Ver-
einten Nationen enthält, sowie aller ihrer Resolutionen über
die internationale Zusammenarbeit bei der humanitären Hilfe
bei Naturkatastrophen, von der Nothilfe zur Entwicklung, und
unter Hinweis auf die Resolutionen der humanitären Angele-
genheiten gewidmeten Tagungsteile der Arbeitstagungen des
Wirtschafts- und Sozialrats,

in der Erkenntnis, dass die Grundsätze der Neutralität, der
Menschlichkeit und der Unparteilichkeit für die Gewährung
humanitärer Hilfe wichtig sind,

betonend, dass der betroffene Staat die Hauptverantwor-
tung für die Einleitung, die Organisation, die Koordinierung
und die Durchführung humanitärer Hilfsmaßnahmen in sei-
nem Hoheitsgebiet sowie für die Erleichterung der Arbeit der
humanitären Organisationen bei der Milderung der Folgen
von Naturkatastrophen trägt,

sowie betonend, wie wichtig die Einbindung der Risiko-
minderung in die Entwicklungsplanung und die Normalisie-
rungsphase nach einer Katastrophe ist,

in diesem Zusammenhang ferner betonend, wie wichtig
die Rolle der Entwicklungsorganisationen ist, wenn es darum
geht, die einzelstaatlichen Anstrengungen zur Milderung der
Folgen von Naturkatastrophen zu unterstützen,

betonend, dass alle Staaten dafür verantwortlich sind, An-
strengungen zur Katastrophenbereitschaft, Katastrophenab-
wehr und Folgenmilderung zu unternehmen, um die Auswir-
kungen von Naturkatastrophen möglichst gering zu halten,
und gleichzeitig anerkennend, wie wichtig die internationale
Zusammenarbeit ist, um die betroffenen Länder, deren Kapa-
zitäten zur Erfüllung dieser Erfordernisse möglicherweise be-
schränkt sind, bei ihren Anstrengungen zu unterstützen,

unter Begrüßung der Internationalen Katastrophenvor-
beugungsstrategie,

betonend, dass die einzelstaatlichen Behörden die Wider-
standsfähigkeit der Bevölkerung gegenüber Katastrophen un-
ter anderem mittels Umsetzung der Internationalen Katastro-
phenvorbeugungsstrategie stärken müssen, um die Risiken für
die Menschen, ihre Lebensgrundlagen, die soziale und wirt-
schaftliche Infrastruktur und die Umweltressourcen zu min-
dern,

unter Berücksichtigung der Ergebnisse der zweiten Inter-
nationalen Konferenz zur Frühwarnung vor Naturkatastro-
phen, die vom 16. bis 18. Oktober 2003 in Bonn (Deutsch-
land) unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ab-
gehalten wurde,

in Anbetracht der entscheidenden Rolle, die den örtlichen
Ressourcen sowie den in den Ländern vorhandenen Kapazitä-
ten bei der Naturkatastrophenabwehr zukommt,

in Anerkennung der bedeutenden Rolle, die die nationalen
Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften auf den Gebieten
Katastrophenbereitschaft und Risikominderung, Katastro-
phenabwehr, Wiederherstellung und Entwicklung überneh-
men,

hervorhebend, wie wichtig es ist, das Bewusstsein der
Entwicklungsländer für die auf nationaler, regionaler und in-
ternationaler Ebene bestehenden Kapazitäten zu schärfen, die
zu ihrer Unterstützung eingesetzt werden könnten,

sowie hervorhebend, wie wichtig die internationale Zu-
sammenarbeit ist, um die betroffenen Staaten bei der Bewäl-
tigung von Naturkatastrophen in allen Phasen zu unterstützen,
namentlich bei der Katastrophenvorbeugung und -bereit-
schaft, der Folgenmilderung sowie bei der Wiederherstellung
und beim Wiederaufbau, und wie wichtig der Ausbau der Re-
aktionskapazitäten der betroffenen Länder ist,

die Anstrengungen begrüßend, die die Mitgliedstaaten mit
Unterstützung des Sekretariats-Amtes für die Koordinierung
humanitärer Angelegenheiten und in Zusammenarbeit mit der
Internationalen Beratungsgruppe für Such- und Rettungsdien-
ste unternehmen, um die Effizienz und Wirksamkeit der inter-
nationalen Hilfe für Such- und Rettungsmaßnahmen in Städ-
ten zu verbessern, und in diesem Zusammenhang unter Hin-
weis auf ihre Resolution 57/150 vom 16. Dezember 2002
"Verbesserung der Wirksamkeit und Koordinierung der inter-
nationalen Hilfe für Such- und Rettungsmaßnahmen in Städ-
ten",

diesbezüglich in Ermutigung der Anstrengungen zur Stär-
kung der Internationalen Beratungsgruppe für Such- und Ret-
tungsdienste und ihrer regionalen Gruppen, insbesondere
durch die Mitwirkung von Vertretern aus einer größeren Zahl
von Ländern an ihren Aktivitäten,

eingedenk der Auswirkungen, die ein Mangel an Ressour-
cen auf die Katastrophenvorsorge und -abwehr haben kann,
und in dieser Hinsicht hervorhebend, dass es geboten ist, ein
besseres Verständnis dafür zu gewinnen, wie sich die Höhe
der verfügbaren Finanzmittel auf die Abwehr von Naturkata-
strophen auswirkt,

unterstreichend, dass die verfügbaren Informationen und
Analysen betreffend Bedürfnisse, Abwehrmaßnahmen und
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Finanzmittel im Zusammenhang mit Naturkatastrophen wei-
ter verbessert werden müssen,

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalse-
kretärs über "Internationale Zusammenarbeit bei der humani-
tären Hilfe bei Naturkatastrophen: von der Nothilfe zur Ent-
wicklung"87 und "Verstärkte Koordinierung der humanitären
Nothilfe der Vereinten Nationen"88;

2. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die
Zahl, den Umfang und die zunehmenden Auswirkungen von
Naturkatastrophen, durch die es weltweit zu massiven Verlu-
sten an Menschenleben und Sachwerten kommt, insbesondere
in katastrophenanfälligen Gesellschaften, die nicht über aus-
reichende Kapazitäten zur wirksamen Milderung der schädli-
chen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Langzeit-
folgen von Naturkatastrophen verfügen;

3. fordert alle Staaten auf, falls erforderlich, die not-
wendigen gesetzgeberischen und sonstigen geeigneten Maß-
nahmen zur Milderung der Auswirkungen von Naturkatastro-
phen zu ergreifen beziehungsweise weiterhin wirksam durch-
zuführen, unter anderem durch Katastrophenvorbeugung, die
auch angemessene Flächennutzungs- und Bauvorschriften
einschließt, sowie durch Katastrophenbereitschaft und den
Aufbau von Kapazitäten auf dem Gebiet der Katastrophenab-
wehr und der Folgenmilderung, und ersucht die internationale
Gemeinschaft, den Entwicklungsländern diesbezüglich auch
künftig behilflich zu sein;

4. betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist,
dass die internationale Zusammenarbeit bei der Bereitstellung
humanitärer Hilfe in allen Phasen einer Katastrophe, von der
Nothilfe und Folgenmilderung bis zur Entwicklung, verstärkt
wird, insbesondere durch den wirksamen Einsatz multilatera-
ler Mechanismen sowie durch die Bereitstellung angemesse-
ner Ressourcen;

5. betont außerdem, dass humanitäre Hilfe bei Natur-
katastrophen im Einklang mit den Leitlinien in der Anlage zu
Resolution 46/182 und unter gebührender Achtung derselben
gewährt werden und auf die menschliche Dimension sowie
die sich aus der jeweiligen Naturkatastrophe ergebenden Be-
dürfnisse ausgerichtet sein soll;

6. erkennt an, dass wirtschaftliches Wachstum und
nachhaltige Entwicklung dazu beitragen, die Kapazität der
Staaten zur Milderung und Abwehr von Naturkatastrophen
und zur Vorbereitung darauf zu steigern;

7. bekräftigt, dass die Analyse des Katastrophenrisikos
und die Senkung der Katastrophenanfälligkeit einen festen
Bestandteil der Strategien für humanitäre Hilfe, Armutsbe-
kämpfung und nachhaltige Entwicklung bilden und in den
Entwicklungsplänen aller katastrophenanfälligen Länder und
Gemeinwesen berücksichtigt werden müssen, so auch gege-
benenfalls in den Plänen betreffend den Übergang von der

Nothilfe zur Entwicklung, und bekräftigt, dass im Rahmen
dieser Vorbeugungsstrategien die Katastrophenbereitschaft
und die Frühwarnsysteme auf Landes- und Regionalebene un-
ter anderem durch eine bessere Koordinierung zwischen den
zuständigen Organen der Vereinten Nationen und durch Zu-
sammenarbeit mit den Regierungen der betroffenen Länder
sowie den regionalen und sonstigen zuständigen Organisatio-
nen weiter gestärkt werden müssen, mit dem Ziel, vor allem
in den Entwicklungsländern die Wirksamkeit der Naturkata-
strophenabwehr zu maximieren und die Auswirkungen von
Naturkatastrophen zu verringern;

8. betont, wie wichtig die Aufstellung oder gegebenen-
falls die Aktualisierung einzelstaatlicher Katastrophenbereit-
schaftspläne ist, wie auf der 1999 in Genf abgehaltenen sie-
benundzwanzigsten Internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Konferenz vereinbart; 

9. betont außerdem, wie wichtig eine verstärkte inter-
nationale Zusammenarbeit ist, namentlich über die Vereinten
Nationen und die Regionalorganisationen, um die Bemühun-
gen der Entwicklungsländer um den Aufbau von Kapazitäten
und die Vorhersage von Naturkatastrophen, die Katastrophen-
bereitschaft und die Katastrophenabwehr zu unterstützen;

10. unterstreicht die Notwendigkeit von Partnerschaften
zwischen den Regierungen, den Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen, den zuständigen humanitären Orga-
nisationen und spezialisierten Unternehmen, mit dem Ziel, die
Ausbildung im Hinblick auf eine bessere Katastrophenvorsor-
ge und Abwehr von Naturkatastrophen zu fördern;

11. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit, den Zu-
gang der von Naturkatastrophen betroffenen Entwicklungs-
länder zu Technologien im Zusammenhang mit Frühwarnsy-
stemen und Katastrophenschutzprogrammen sowie deren
Transfer zu fördern;

12. befürwortet, soweit dies angebracht ist, den weiteren
Einsatz von weltraum- und bodengestützten Fernerkundungs-
techniken zur Vorbeugung, Milderung und Bewältigung von
Naturkatastrophen;

13. befürwortet außerdem, dass bei solchen Einsätzen
die geografischen Daten, einschließlich der Fernerkundungs-
aufnahmen und der GIS- und GPS-Daten nach Bedarf an Re-
gierungen, Weltraumorganisationen und zuständige interna-
tionale humanitäre Organisationen weitergegeben werden,
und nimmt in diesem Zusammenhang auch Kenntnis von den
beispielsweise im Rahmen der Internationalen Charta für
Weltraum und Großkatastrophen und des Weltweiten Kata-
strophen-Informationsnetzes ergriffenen Initiativen;

14. betont, dass konkrete Anstrengungen im Hinblick
auf die internationale Zusammenarbeit unternommen werden
sollen, um die Nutzung der einzelstaatlichen und lokalen so-
wie bei Bedarf der regionalen und subregionalen Kapazitäten
der Entwicklungsländer auf dem Gebiet der Katastrophenbe-
reitschaft und -abwehr weiter zu verstärken und auszubauen,
die in größerer Nähe zum Katastrophenschauplatz sowie effi-
zienter und zu geringeren Kosten zur Verfügung gestellt wer-
den könnten;

87 A/58/434.
88 A/58/89-E/2003/85.
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15. erkennt in diesem Zusammenhang an, dass das Ka-
tastrophenabschätzungs- und Koordinierungssystem der Ver-
einten Nationen nach wie vor ein nützliches Instrument ist,
über das den Mitgliedstaaten Fachwissen zur Abwehr plötz-
lich auftretender Notfälle zur Verfügung gestellt werden
kann;

16. begrüßt die Rolle, die das Sekretariats-Amt für die
Koordinierung humanitärer Angelegenheiten als Koordinie-
rungsstelle innerhalb des gesamten Systems der Vereinten
Nationen übernimmt, um die Katastrophenabwehr bei den hu-
manitären Organisationen der Vereinten Nationen und ande-
ren humanitären Partnern zu fördern und zu koordinieren;

17. nimmt mit Interesse Kenntnis von den Initiativen des
Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten
und des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, re-
gionale Positionen für Katastrophenabwehr- und Katastro-
phenvorsorgeberater zu schaffen, die die Entwicklungsländer
dabei unterstützen sollen, in koordinierter und komplementä-
rer Weise Kapazitäten für Katastrophenvorbeugung, Kata-
strophenbereitschaft, Folgenmilderung und Katastrophenab-
wehr aufzubauen;

18. befürwortet die weitere Zusammenarbeit zwischen
dem System der Vereinten Nationen und Regionalorganisa-
tionen, um die Kapazität dieser Organisationen für Maßnah-
men zur Abwehr von Naturkatastrophen zu stärken;

19. legt den Staaten nahe, sofern sie dem Tampere-
Übereinkommen über die Zurverfügungstellung von Tele-
kommunikationsmitteln für den Katastrophenschutz und die
Katastrophenhilfseinsätze, das am 18. Juni 1998 in Tampere
(Finnland) verabschiedet wurde, noch nicht beigetreten sind
beziehungsweise es noch nicht ratifiziert haben, dies in Erwä-
gung zu ziehen;

20. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit
den in Betracht kommenden Organisationen und Partnern die
Erstellung des Verzeichnisses der Spitzentechnologien für
Katastrophenabwehr als neuen Teil des Zentralregisters der
Katastrophenmanagement-Kapazitäten89 abzuschließen und
das Verzeichnis künftig regelmäßig zu aktualisieren;

21. legt den Gebern nahe, zu bedenken, wie wichtig es
ist, sicherzustellen, dass die Hilfe, die im Falle von Naturka-
tastrophen gewährt wird, die ein breites Interesse in der Öf-
fentlichkeit finden, nicht zu Lasten derjenigen Katastrophen
geht, die relativ wenig Beachtung finden, wobei zu berück-
sichtigen ist, dass sich die Bereitstellung von Ressourcen nach
dem jeweiligen Bedarf zu richten hat, sowie zu bedenken, wie
wichtig es ist, Anstrengungen zur Aufstockung der Hilfe für
Katastrophenvorbeugungs- und -bereitschaftsprogramme so-
wie für Tätigkeiten im Bereich der Katastrophenabwehr und
-vorsorge zu unternehmen;

22. ersucht den Generalsekretär, Mittel und Wege zu un-
tersuchen, wie die Bewertung der Bedürfnisse und Abwehr-
maßnahmen und die Verfügbarkeit von Daten über Finanz-
mittel für die Bekämpfung von Naturkatastrophen weiter ver-
bessert werden können, und auf der Grundlage dieser Unter-
suchung gegebenenfalls konkrete Empfehlungen zur Verbes-
serung der internationalen Maßnahmen zur Bekämpfung von
Naturkatastrophen zu prüfen, wobei zu berücksichtigen ist,
dass alle etwaigen geografischen und sektoralen Ungleichge-
wichte und Defizite bei diesen Maßnahmen behoben und ein-
zelstaatliche Katastrophenschutzorganisationen wirksamer
eingesetzt werden müssen, und der Generalversammlung auf
ihrer neunundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstat-
ten.

RESOLUTION 58/26

Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 5. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.35 und Add.1, einge-
bracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Botsuana, Burkina Faso,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dschibuti, Frankreich,
Griechenland, Indien, Irland, Italien, Jamaika, Japan, Kap Verde, Kenia, Kuba,
Lesotho, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mauritius, Mo-
sambik, Namibia, Nigeria, Norwegen, Portugal, Sambia, Schweden, Senegal,
Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Südafrika, Swasiland, Syrische
Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Uganda, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zypern.

58/26. Humanitäre Nothilfe für Malawi

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, insbe-
sondere die Resolutionen 46/182 vom 19. Dezember 1991,
54/219 und 54/233 vom 22. Dezember 1999, 55/163 vom
14. Dezember 2000 und 56/103 vom 14. Dezember 2001 so-
wie die Resolution 2002/32 des Wirtschafts- und Sozialrats
vom 26. Juli 2002,

in der Überzeugung, dass alle Menschen das Recht auf ei-
nen Lebensstandard haben, der ihre und ihrer Familie Ge-
sundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung,
ärztlicher Versorgung und notwendiger sozialer Leistungen,
sowie Sicherheit im Falle des Verlusts ihrer Unterhaltsmittel
durch unverschuldete Umstände,

feststellend, dass sich Dürren und andere Naturkatastro-
phen in Malawi als wiederkehrendes Phänomen erwiesen ha-
ben,

erneut darauf hinweisend, dass Naturkatastrophen die so-
ziale und wirtschaftliche Infrastruktur der betroffenen Länder
schädigen, wobei die langfristigen Folgen solcher Naturkata-
strophen für arme Entwicklungsländer, einschließlich Mala-
wis, besonders schwerwiegend sind und ihre nachhaltige Ent-
wicklung behindern,

besorgt darüber, dass Malawi auch weiterhin von Natur-
katastrophen wie Dürren, Überschwemmungen und heftigen
Regenfällen heimgesucht wird, die hohe Ernteausfälle, Verlu-
ste an Menschenleben und umfangreiche Sach- und Infra-
strukturschäden verursachen,

89 Unter www.reliefweb.int/ocha_ol/programs/response/register.html im
Internet verfügbar.
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feststellend, dass die Fälle von Mangelernährung, insbe-
sondere bei Kindern, sowie die Todesfälle auf Grund von mit
Hunger zusammenhängenden Krankheiten in Malawi weiter
zunehmen, was schädliche langfristige Folgen nach sich zieht,

zutiefst beunruhigt darüber, dass durch die rasche Aus-
breitung von HIV/Aids die Gefährdung der Gemeinwesen ge-
stiegen ist, da ihre Abhängigkeit zugenommen hat und ihre
Fähigkeit, humanitäre Krisen zu bewältigen, erheblich zu-
rückgegangen ist,

zutiefst besorgt darüber, dass die Fähigkeit der Volkswirt-
schaft des Landes, derartige Schockwirkungen aufzufangen,
erheblich nachgelassen hat und dass das häufige Auftreten ex-
tremer Naturkatastrophen zunehmend zur Stagnation der so-
zialen und wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen hat,

in der Erkenntnis, dass innerstaatliche Bemühungen aus-
schlaggebend sind, um eine weitere Verschärfung der huma-
nitären Krise zu verhindern,

mit Dank davon Kenntnis nehmend, dass die Staaten, die
zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen sowie zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organisatio-
nen Mittel aufgebracht und veranschlagt haben, um die inner-
staatlichen Bemühungen Malawis zu unterstützen,

in dem Bewusstsein, dass die internationale Zusammenar-
beit auch weiterhin ein ausschlaggebender Faktor für den Er-
folg aller innerstaatlichen Bemühungen um die Überwindung
der Krisensituation ist,

1. begrüßt die positive Rolle der Regierung Malawis
bei den Hilfseinsätzen, insbesondere die enge Koordinierung
zwischen dem System der Vereinten Nationen und der Regie-
rung;

2. begrüßt es außerdem, dass das Sekretariats-Amt für
die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten am 18. Juli
2002 den konsolidierten Beitragsappell für Malawi und am
18. November 2003 den humanitären Appell für 2004 erlas-
sen hat und dass es die Lage fortlaufend überwacht, nament-
lich durch die Tätigkeiten des Sonderbotschafters des Gene-
ralsekretärs für die humanitären Bedürfnisse im südlichen
Afrika;

3. ersucht das Amt für die Koordinierung humanitärer
Angelegenheiten, auch weiterhin Mittel und Wege zu erkun-
den, um die Wirksamkeit des Prozesses der konsolidierten
Beitragsappelle der Vereinten Nationen zu verbessern;

4. fordert alle Staaten auf, falls erforderlich die not-
wendigen gesetzgeberischen und sonstigen geeigneten Maß-
nahmen zur Milderung der Auswirkungen von Naturkatastro-
phen zu ergreifen beziehungsweise weiterhin wirksam durch-
zuführen, unter anderem durch Katastrophenvorbeugung, ein-
schließlich Bauvorschriften und angemessener Flächennut-
zung, sowie durch Frühwarnung, Katastrophenbereitschaft
und den Aufbau von Katastrophenabwehrkapazitäten, und er-
sucht die internationale Gemeinschaft in diesem Zusammen-
hang, Malawi nach Bedarf auch künftig behilflich zu sein;

5. betont, wie wichtig eine verstärkte internationale Zu-
sammenarbeit ist, namentlich mit den Vereinten Nationen und
den Regionalorganisationen, um die Bemühungen Malawis
um den Aufbau von Kapazitäten und die Vorhersage von Na-
turkatastrophen, die Katastrophenbereitschaft und die Kata-
strophenabwehr zu unterstützen;

6. betont in diesem Zusammenhang, dass die interna-
tionale Zusammenarbeit bei der Bereitstellung humanitärer
Nothilfe weiter verstärkt werden muss, um die Anstrengun-
gen Malawis zur Bewältigung von Naturkatastrophen in allen
Phasen, von der Nothilfe über die Folgenmilderung bis zur
Entwicklung, zu unterstützen, so auch durch die Bereitstel-
lung angemessener Ressourcen, und regt zum wirksamen Ein-
satz multilateraler Mechanismen an;

7. betont außerdem, dass die Bereitstellung humanitä-
rer Nothilfe bei Naturkatastrophen im Einklang mit den in der
Anlage der Resolution 46/182 enthaltenen Leitlinien und auf
der Grundlage der menschlichen Dimensionen und Bedürf-
nisse erfolgen soll; 

8. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, die Anstrengungen Malawis zur Bekämpfung der
HIV/Aids-Pandemie, der Armut und der Mangelernährung
auch künftig zu unterstützen, um seine Fähigkeit zur Bewälti-
gung von Naturkatastrophen zu stärken; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung zur Behandlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung ei-
nen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzu-
legen.

RESOLUTIONEN 58/27 A und B

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 5. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.32 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangla-
desch, Belarus, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Däne-
mark, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Grenada, Griechenland, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuwait,
Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Ma-
laysia, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mikronesi-
en (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Nauru, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen,
San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychel-
len, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische Republik, Tadschiki-
stan, Thailand, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tune-
sien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan,
Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrikani-
sche Republik, Zypern.
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58/27. Internationale Nothilfe für Frieden, Normalität
und den Wiederaufbau des kriegszerstörten Af-
ghanistan und die Situation in Afghanistan und
ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit

A

DIE SITUATION IN AFGHANISTAN UND IHRE AUSWIRKUNGEN

AUF DEN WELTFRIEDEN UND DIE INTERNATIONALE SI-
CHERHEIT

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/113 A vom 6. De-
zember 2002 und alle ihre früheren einschlägigen Resolutio-
nen,

sowie unter Hinweis auf alle einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats und Erklärungen des Ratspräsidenten über
die Situation in Afghanistan, insbesondere die Resolutionen
1267 (1999) vom 15. Oktober 1999, 1378 (2001) vom
14. November 2001, 1383 (2001) vom 6. Dezember 2001,
1390 (2002) vom 16. Januar 2002, 1401 (2002) vom 28. März
2002, 1453 (2002) vom 24. Dezember 2002 und 1510 (2003)
vom 13. Oktober 2003,

in Bekräftigung ihres unverändert nachdrücklichen Be-
kenntnisses zur Souveränität, Unabhängigkeit, territorialen
Unversehrtheit und nationalen Einheit Afghanistans sowie in
Achtung des multikulturellen, multiethnischen und histori-
schen Erbes des Landes,

erneut erklärend, dass sie jegliche Benutzung afghani-
schen Hoheitsgebiets für terroristische Aktivitäten verurteilt,
und erfreut über die erfolgreichen Anstrengungen, die das af-
ghanische Volk und die Koalition der Operation Dauerhafte
Freiheit derzeit unternehmen, um den Terrorismus in dem Ho-
heitsgebiet des Landes zu bekämpfen,

in der Überzeugung, dass das afghanische Volk selbst die
Hauptverantwortung dafür trägt, dass eine politische Lösung
gefunden wird, in dieser Hinsicht ihre volle Unterstützung für
Präsident Karzai und die Afghanische Übergangsregierung
bekundend und bekräftigend, dass sie die Durchführung des
von den verschiedenen afghanischen Gruppen am 5. Dezem-
ber 2001 in Bonn (Deutschland) erzielten Übereinkommens90,
namentlich die Abhaltung freier und fairer Wahlen im Jahr
2004, weiterhin unterstützt,

sowie in der Überzeugung, dass eine politische Konsoli-
dierung, die die Verabschiedung einer pluralistischen und de-
mokratischen Verfassung und die Bildung einer auf breiter
Grundlage beruhenden, multiethnischen, in jeder Weise re-
präsentativen und gleichstellungsorientierten Regierung zum
Ziel hat, welche die Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte

aller Afghanen und die internationalen Verpflichtungen Af-
ghanistans achtet und entschlossen ist, mit allen Ländern in
Frieden zu leben, zu dauerhaftem Frieden und dauerhafter
Aussöhnung führen kann,

anerkennend, dass es dringend geboten ist, eine wirksame
und ethnisch ausgewogene afghanische Nationalarmee, ein
Verteidigungsministerium und eine nationale Polizei zu
schaffen, sowie anerkennend, wie wichtig die ersten Schritte
sind, die die Übergangsregierung diesbezüglich unternom-
men hat,

erneut erklärend, dass ein faires und wirksames Justizsy-
stem, das die internationalen Normen und Standards achtet
und namentlich sicherstellt, dass die Urheber von Menschen-
rechtsverletzungen zur Verantwortung gezogen werden, nach
wie vor von hoher Bedeutung ist,

die Übergangsregierung dazu ermutigend, die Einleitung
eines Prozesses der nationalen Aussöhnung zu erwägen,

Kenntnis nehmend von den positiven Entwicklungen der
letzten beiden Jahre in Afghanistan, insbesondere von der
Rückkehr einer großen Zahl von Flüchtlingen und Binnenver-
triebenen, der erhöhten afghanischen Eigenverantwortung,
veranschaulicht durch die Fortschritte bei der Durchführung
von Bildungs- und Gesundheitsprogrammen, den Aufbau ei-
nes umfassenden Staatshaushalts, die Einführung der neuen
Währung, die Veröffentlichung des Textentwurfs für eine
Verfassung, den Beginn des Entwaffnungs-, Demobilisie-
rungs- und Wiedereingliederungsprozesses und die bisher
durchgeführten Reformen im Sicherheitssektor, und beto-
nend, dass diese Prozesse beschleunigt und zum Abschluss
geführt werden sollen,

mit dem Ausdruck ihres Dankes und ihrer nachdrückli-
chen Unterstützung für die laufenden Bemühungen des Gene-
ralsekretärs, seines Sonderbeauftragten für Afghanistan und
des Personals der Hilfsmission der Vereinten Nationen in Af-
ghanistan, Frieden und Stabilität in Afghanistan zu fördern,
und in dieser Hinsicht insbesondere die außerordentlich wert-
volle Rolle unterstreichend, die der gegenwärtige Sonderbe-
auftragte des Generalsekretärs während des laufenden Prozes-
ses wahrgenommen hat,

erneut erklärend, dass die Vereinten Nationen bei den in-
ternationalen Bemühungen, das afghanische Volk bei der Fe-
stigung des Friedens in Afghanistan und beim Wiederaufbau
des Landes und seiner Institutionen zu unterstützen, sowie bei
den Bemühungen um die Gewährung humanitärer Hilfe, um
die Wiederherstellung und den Wiederaufbau und die Schaf-
fung nationaler Kapazitäten sowie um die Erleichterung der
geregelten Rückkehr der Flüchtlinge weiterhin eine zentrale
und unparteiische Rolle einnehmen müssen,

in der Erkenntnis, dass weiterhin ein starkes internationa-
les Engagement für die humanitäre Hilfe und für Wiederher-
stellungs- und Wiederaufbauprogramme unter der Leitung
der Übergangsregierung erforderlich ist, und feststellend,
dass sichtbare Fortschritte in dieser Hinsicht die Autorität der
Übergangsregierung weiter stärken und maßgeblich zum
Friedensprozess beitragen können,

90 Übereinkommen über vorläufige Regelungen in Afghanistan bis
zur Wiederherstellung dauerhafter staatlicher Institutionen (siehe
S/2001/1154).
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mit Lob für die internationalen Bemühungen, der Über-
gangsregierung bei der Schaffung eines sicheren Umfelds in
Afghanistan behilflich zu sein, und die Notwendigkeit eines
koordinierten, alle Teilbereiche des Sicherheitssektors erfas-
senden Ansatzes sowie die Wichtigkeit einer ethnisch ausge-
wogenen, professionellen und gegenüber den rechtmäßigen
zivilen Behörden rechenschaftspflichtigen nationalen Armee
und Polizei hervorhebend,

in dieser Hinsicht die wichtige Rolle begrüßend, die die
Internationale Sicherheitsbeistandstruppe und ihre jeweiligen
Führungsländer bei der Verbesserung der Sicherheitsbedin-
gungen in und um Kabul und in anderen Teilen Afghanistans
wahrnehmen,

in der Erkenntnis, dass Afghanistan und seine Nachbarn
zur Förderung des Friedens, der Sicherheit, der Stabilität und
gegenseitig nutzbringender Beziehungen, namentlich durch
Handel und Investitionen, eng zusammenarbeiten müssen,
und daher erfreut über die Unterzeichnung der Erklärung von
Kabul über gutnachbarliche Beziehungen am 22. Dezember
200291 und der Erklärung über die Förderung einer engeren
Zusammenarbeit im Bereich des Handels, des Transits und
der Investitionen am 22. September 2003,

feststellend, dass trotz der Verbesserungen im Sicherheits-
sektor die mangelnde Sicherheit nach wie vor die größte Her-
ausforderung ist, der sich Afghanistan und die Afghanen heu-
te gegenübersehen, mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis
über mehrere sicherheitsbezogene Zwischenfälle in letzter
Zeit in Afghanistan, namentlich die Terroranschläge gegen
Personal der Vereinten Nationen, nationales und internationa-
les humanitäres Personal und die Internationale Sicherheits-
beistandstruppe, feststellend, dass die Übergangsregierung
verstärkt in die Lage versetzt werden muss, ihre Autorität im
ganzen Land auszuüben, und die diesbezüglich bereits unter-
nommenen Schritte würdigend,

zutiefst beunruhigt über die weitere Zunahme des Anbaus
und der Gewinnung von Suchtstoffen in Afghanistan sowie
des Verkehrs damit, was die Stabilität und Sicherheit sowie
den politischen und wirtschaftlichen Wiederaufbau Afghani-
stans untergräbt und gefährliche Auswirkungen auf die Re-
gion und weit darüber hinaus hat, und in diesem Zusammen-
hang die Entschlossenheit der Übergangsregierung begrü-
ßend, Afghanistan von diesen unheilvollen Produktions- und
Handelsaktivitäten zu befreien,

in dem Bewusstsein, dass die soziale und wirtschaftliche
Entwicklung Afghanistans, insbesondere die Schaffung von
Möglichkeiten für eine dauerhafte Erwerbstätigkeit im for-
mellen Produktionssektor, eine wichtige Voraussetzung für
die erfolgreiche Umsetzung der umfassenden nationalen Dro-
genkontrollstrategie der Übergangsregierung ist,

sowie in dem Bewusstsein, dass die internationale Zusam-
menarbeit und Unterstützung verstärkt werden müssen, um
die Umsetzung der nationalen Drogenkontrollstrategie Af-
ghanistans zu beschleunigen, und in diesem Zusammenhang

der internationalen Konferenz zur Suchtstoffbekämpfung, die
2004 von der Übergangsregierung, den Vereinten Nationen
und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordir-
land in Kabul ausgerichtet wird, mit Interesse entgegense-
hend,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs92;

2. begrüßt die jüngste Mission des Sicherheitsrats nach
Afghanistan und ihren Bericht93, der mehrere positive Emp-
fehlungen enthält;

3. betont, dass die instabile Situation in Afghanistan
weiterhin eine Bedrohung des Friedens und der Stabilität in
der Region darstellt, und erklärt ihre Entschlossenheit, die
Übergangsregierung bei ihren Anstrengungen, die Benutzung
afghanischen Hoheitsgebiets für den Terrorismus zu verhin-
dern, weiter zu unterstützen;

4. bekundet erneut ihre nachdrückliche Unterstützung
für die Übergangsregierung bei der vollinhaltlichen Durch-
führung des Übereinkommens von Bonn90, macht sich ihre in
dem Nationalen Entwicklungsrahmen und in ihrem Haus-
haltsplan festgelegten Prioritäten zu eigen, namentlich die
Wiederherstellung der wirtschaftlichen Infrastruktur, die
Stärkung der Zentralregierung, den Verfassungsprozess, den
Aufbau einer nationalen Armee und Polizei unter ziviler Kon-
trolle, die verifizierte und faire Durchführung der Entwaff-
nung, Demobilisierung und Wiedereingliederung, die Minen-
räummaßnahmen, den Wiederaufbau des Justizsystems, die
Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung der uner-
laubten Drogengewinnung und des unerlaubten Drogenver-
kehrs, und fordert die internationale Gemeinschaft nach-
drücklich auf, die Anstrengungen in diesen Bereichen zu un-
terstützen;

5. betont, wie wichtig es ist, die Autorität der Über-
gangsregierung zu stärken, die Reform des Sicherheitssektors
und die Wiederaufbaubemühungen im ganzen Land zu er-
leichtern und ein sicheres Umfeld für den Verfassungsprozess
und die Vorbereitung allgemeiner Wahlen herzustellen, und
begrüßt in diesem Zusammenhang die jüngste Ausweitung
des Mandats der Internationalen Sicherheitsbeistandstruppe
im Einklang mit dem Übereinkommen von Bonn sowie die
stufenweise Einsetzung von Wiederaufbauteams in den Pro-
vinzen in verschiedenen Teilen Afghanistans;

6. fordert alle afghanischen Gruppen auf, auf die An-
wendung von Gewalt zu verzichten, die Menschenrechte und
das humanitäre Völkerrecht zu achten, die Autorität der Über-
gangsregierung zu achten und das Übereinkommen von Bonn
vollinhaltlich durchzuführen;

7. begrüßt die Rolle der afghanischen Unabhängigen
Menschenrechtskommission bei der Förderung und beim
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Afghani-
stan, insbesondere durch die Erteilung sachverständigen Ra-

91 S/2002/1416, Anlage.

92 A/58/616.
93 S/2003/1074.
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tes an die Verfassungskommission, und legt der Übergangsre-
gierung und der internationalen Gemeinschaft nahe, auch
künftig angemessene Hilfe und Unterstützung zu gewähren,
um der afghanischen Unabhängigen Menschenrechtskommis-
sion die Erfüllung ihres Auftrags zu ermöglichen;

8. betont die grundlegende Bedeutung der bevorstehen-
den verfassunggebenden Loya Jirga und der Wahlen im Jahr
2004 entsprechend dem im Übereinkommen von Bonn festge-
legten Zeitrahmen für die Schaffung einer repräsentativen Re-
gierung für ein friedliches, demokratisches Afghanistan und
unterstreicht die Notwendigkeit einer breiten und offenen Be-
teiligung aller Afghanen, einschließlich der Frauen, an dem
politischen Prozess in einem sicheren Umfeld;

9. erklärt erneut, wie wichtig die vollständige und
gleichberechtigte Teilhabe und Vertretung der Frauen im po-
litischen, bürgerlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und so-
zialen Leben im ganzen Land ist, fordert die Übergangsregie-
rung auf, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen zu
fördern, und nimmt in dieser Hinsicht davon Kenntnis, dass
Afghanistan das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau94 am 5. März 2003 ratifiziert
hat;

10. würdigt und unterstützt mit Nachdruck die wichtige
Rolle, die der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für Af-
ghanistan und das Personal der Hilfsmission der Vereinten
Nationen in Afghanistan bei der Unterstützung der Bemühun-
gen der Übergangsregierung um die vollinhaltliche Durchfüh-
rung des Übereinkommens von Bonn wahrnehmen, und bil-
ligt das Konzept der Hilfsmission als eine voll integrierte Mis-
sion unter der Aufsicht des Sonderbeauftragten und mit einer
diskreten internationalen Präsenz;

11. fordert die Geberländer auf, ihre Zusagen, die sie auf
der am 21. und 22. Januar 2002 in Tokio abgehaltenen Inter-
nationalen Konferenz über Wiederaufbauhilfe für Afghani-
stan abgegeben und am 21. September 2003 in Dubai (Verei-
nigte Arabische Emirate) bekräftigt haben, prompt zu erfül-
len, bittet sie, über die bisher zugesagten Mittel hinaus noch
weitere bereitzustellen, und fordert außerdem alle Mitglied-
staaten auf, humanitäre Hilfe zu gewähren und die Über-
gangsregierung durch Maßnahmen zu unterstützen, die mit
dem von der Übergangsregierung veröffentlichten Haushalts-
plan für die nationale Entwicklung im Einklang stehen; 

12. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die Be-
mühungen der Übergangsregierung um die Koordinierung der
Hilfe zu unterstützen, eine Strategie für die langfristige Ent-
wicklung Afghanistans auszuarbeiten und dem Treuhand-
fonds für den Wiederaufbau Afghanistans ausreichende Mit-
tel zuzuweisen;

13. fordert die Unterzeichner der Erklärung von Kabul
über gutnachbarliche Beziehungen91 auf, ihre Verpflichtun-
gen aus der Erklärung zu achten, und fordert alle anderen
Staaten auf, die Bestimmungen der Erklärung zu achten und

ihre Umsetzung zu unterstützen und die regionale Stabilität zu
fördern; 

14. begrüßt in diesem Zusammenhang die Unterzeich-
nung der Erklärung über die Förderung einer engeren Zusam-
menarbeit im Handels-, Transit- und Investitionsbereich als
ein weiteres Zeichen der Entschlossenheit Afghanistans und
seiner Nachbarn zu einer engeren regionalen Zusammenar-
beit;

15. fordert die Mitglieder der Dreiparteienkommission
auf, ihre Anstrengungen zur Unterstützung des Friedens und
der Sicherheit in den südlichen und südöstlichen Grenzgebie-
ten Afghanistans zu verstärken;

16. fordert die Weiterführung der internationalen Hilfe
für die enorme Zahl afghanischer Flüchtlinge und Binnenver-
triebener, um ihre sichere und geordnete Rückkehr und ihre
dauerhafte Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu er-
leichtern und damit einen Beitrag zur Stabilität des gesamten
Landes zu leisten;

17. begrüßt die Anstrengungen, die die Übergangsregie-
rung unternimmt, um die internationalen Verpflichtungen Af-
ghanistans im Hinblick auf Suchtstoffe voll einzuhalten, und
fordert sie auf, noch stärkere Anstrengungen zur Vernichtung
der jährlichen Mohnernte sowie zur wirksamen Durchsetzung
der einschlägigen innerstaatlichen Gesetze und Vorschriften
gegen Suchtstoffe zu unternehmen;

18. fordert die internationale Gemeinschaft auf, der
Übergangsregierung bei der Umsetzung ihrer umfassenden
nationalen Drogenkontrollstrategie behilflich zu sein, deren
Ziel die Beseitigung des illegalen Mohnanbaus ist, der den er-
folgreichen politischen und wirtschaftlichen Wiederaufbau
Afghanistans nach wie vor ernsthaft bedroht, indem sie unter
anderem Unterstützung für eine verstärkte Rechtsdurchset-
zung, für Ersatzanbauprogramme und andere Programme für
alternative Möglichkeiten der Existenzsicherung und der Ent-
wicklung sowie für den Aufbau von Kapazitäten für Drogen-
kontrolleinrichtungen gewährt; 

19. unterstützt den Kampf gegen den unerlaubten Ver-
kehr mit Drogen und Vorläuferstoffen in Afghanistan selbst,
in den Nachbarstaaten und in den an den Handelswegen gele-
genen Ländern, namentlich die verstärkte Zusammenarbeit
zwischen ihnen, um die Kontrollen zur Bekämpfung von
Suchtstoffen zu verstärken und so den Drogenstrom einzu-
dämmen, und begrüßt den jüngsten Bericht des Programms
der Vereinten Nationen für internationale Drogenkontrolle
über Drogen in Afghanistan, der am 29. Oktober 2003 in
Moskau vorgelegt wurde;

20. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung während ihrer achtundfünfzigsten Tagung alle vier Mo-
nate über die von den Vereinten Nationen erzielten Fortschrit-
te und die Bemühungen seines Sonderbeauftragten im Hin-
blick auf die Förderung des Friedens in Afghanistan Bericht
zu erstatten und der Versammlung auf ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung über den Stand der Durchführung dieser Resolu-
tion Bericht zu erstatten;

21. beschließt, den Punkt "Die Situation in Afghanistan
und ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden und die interna-

94 Resolution 34/180, Anlage.
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tionale Sicherheit" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

B

INTERNATIONALE NOTHILFE FÜR FRIEDEN, NORMALITÄT

UND DEN WIEDERAUFBAU DES KRIEGSZERSTÖRTEN AF-
GHANISTAN

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/113 B vom 6. De-
zember 2002 und alle anderen einschlägigen Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf das am 5. Dezember 2001 in
Bonn (Deutschland) zwischen verschiedenen afghanischen
Gruppen erzielte Übereinkommen90 und die am 21. und
22. Januar 2002 in Tokio abgehaltene Internationale Konfe-
renz über Wiederaufbauhilfe für Afghanistan,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die anhal-
tenden Wirkungen des jahrzehntelangen Konflikts in Afgha-
nistan, der massive Verluste an Menschenleben, weitreichen-
des menschliches Leid, schwere Verletzungen der Menschen-
rechte, Zerstörung von Eigentumswerten, eine schwere Schä-
digung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur,
Flüchtlingsströme und andere gewaltsame Vertreibungen ei-
ner großen Zahl von Menschen verursacht hat,

in Anbetracht dessen, dass Afghanistan für Naturkatastro-
phen äußerst anfällig ist und dass einige Teile seines Hoheits-
gebiets weiterhin von einer schweren Dürre betroffen sind,

Kenntnis nehmend von dem Beitritt Afghanistans zu dem
Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lage-
rung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonen-
minen und über deren Vernichtung95,

weiterhin zutiefst besorgt über das Problem der Millionen
von Antipersonenminen und nicht zur Wirkung gelangten
Kampfmittel, die eine große Gefahr für die Zivilbevölkerung
und ein wesentliches Hindernis für die Rückkehr der Flücht-
linge und Vertriebenen, die Wiederaufnahme landwirtschaft-
licher und anderer wirtschaftlicher Tätigkeiten, die Bereitstel-
lung humanitärer Hilfe und die Wiederherstellungs- und Wie-
deraufbaubemühungen darstellen,

die positiven Schritte begrüßend, die bisher unternommen
wurden, um die Situation hinsichtlich der Menschenrechte
und Grundfreiheiten vieler Afghanen, insbesondere von Frau-
en und Kindern, zu verbessern, und diesbezüglich die positive
Rolle würdigend, die die afghanische Unabhängige Men-
schenrechtskommission und die Organisationen der afghani-
schen Zivilgesellschaft wahrnehmen, jedoch mit ernster Be-
sorgnis feststellend, dass nach wie vor diskriminierende Prak-
tiken bestehen, die die volle Ausübung ihrer Menschenrechte
und Grundfreiheiten behindern,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über Berichte,
wonach in Teilen des Landes Menschenrechtsverletzungen

und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht begangen
werden,

die Übergangsregierung und alle afghanischen Gruppen
an ihre in dem Übereinkommen von Bonn enthaltene Zusi-
cherung erinnernd, die Menschenrechte in ihrem Land zu
achten,

bekräftigend, wie wichtig die Sicherheit des humanitären
Personals, des Personals der Vereinten Nationen und des bei-
geordneten Personals in Afghanistan ist, und beunruhigt über
die in Teilen des Landes zunehmenden Angriffe auf humani-
täres Personal, einschließlich afghanischer Staatsangehöriger,

mit Besorgnis feststellend, dass die Zunahme solcher An-
griffe den Zugang zu bestimmten Gebieten Afghanistans be-
schränkt und die Voraussetzungen für die Auslieferung von
Hilfsgütern für Binnenvertriebene und schwächere Gruppen
der Zivilbevölkerung beeinträchtigt hat,

in der Erkenntnis, dass ein sicheres Umfeld für die sichere
und wirksame Auslieferung und Verteilung humanitärer
Hilfsgüter unerlässlich und eine Vorbedingung für die Wie-
derherstellung, die Wiederaufbaubemühungen und die lang-
fristige Entwicklung ist, und die Ausweitung des Mandats der
Internationalen Sicherheitsbeistandstruppe begrüßend, wo-
nach sie nach Maßgabe ihrer Ressourcen die Afghanische
Übergangsregierung und deren Nachfolger bei der Aufrecht-
erhaltung der Sicherheit in Gebieten Afghanistans außerhalb
Kabuls und seiner Umgebung unterstützen kann, sodass die
afghanischen Behörden sowie das Personal der Vereinten Na-
tionen und das sonstige internationale Zivilpersonal, das ins-
besondere mit Wiederaufbau- und humanitären Maßnahmen
befasst ist, ihre Tätigkeit in einem sicheren Umfeld ausüben
können, und bei der Erfüllung anderer Aufgaben in Unterstüt-
zung des Übereinkommens von Bonn sicherheitsbezogene
Hilfe leisten kann,

es begrüßend, dass die Übergangsregierung über den Na-
tionalen Entwicklungsrahmen und ihren Haushaltsplan die
Eigenverantwortung für die Wiederherstellungs- und Wieder-
aufbaubemühungen übernommen hat, 

erneut erklärend, wie wichtig ein nahtloser Übergang von
der humanitären Hilfe zur Wiederherstellung und zum Wie-
deraufbau in Afghanistan ist, und den wichtigen Beitrag be-
grüßend, den der integrierte Ansatz der Hilfsmission der Ver-
einten Nationen in Afghanistan und von Mitgliedern der Ge-
bergemeinschaft in dieser Hinsicht geleistet hat,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an den Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs für Afghanistan und die Hilfsmission
der Vereinten Nationen in Afghanistan für ihre anhaltenden
Bemühungen, die humanitäre und sonstige Hilfe in Zusam-
menarbeit mit der Übergangsregierung zu koordinieren, zu
planen und durchzuführen,

erfreut über die Rückkehr einer großen Zahl von Flücht-
lingen und Binnenvertriebenen, gleichzeitig jedoch mit Be-
sorgnis feststellend, dass Vertreibung nach wie vor ein weit
verbreitetes Phänomen ist und dass die in bestimmten Teilen
Afghanistans herrschenden Bedingungen noch keine sichere
und dauerhafte Rückkehr an die Herkunftsorte zulassen, 

95 Siehe CD/1478.
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mit dem Ausdruck ihres Dankes an diejenigen Länder, die
weiterhin afghanische Flüchtlingsgruppen aufnehmen, und
gleichzeitig alle Gruppen erneut auffordernd, ihrer Verpflich-
tung zum Schutz der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen
auch weiterhin nachzukommen und internationalen Stellen im
Hinblick auf ihren Schutz und ihre Betreuung den Zugang zu
diesen Personen zu gewähren,

sowie mit dem Ausdruck ihres Dankes an das System der
Vereinten Nationen, an alle Staaten und die internationalen
und die nichtstaatlichen Organisationen, deren internationales
und lokales Personal den humanitären Bedürfnissen Afghani-
stans auch weiterhin entspricht, sowie mit dem Ausdruck ih-
res Dankes an den Generalsekretär für die Mobilisierung an-
gemessener humanitärer Hilfe und die Koordinierung ihrer
Bereitstellung,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs92;

2. unterstreicht, dass die Verantwortung für die Beile-
gung der humanitären Krise vor allem bei dem afghanischen
Volk selbst liegt, und fordert es nachdrücklich auf, sich weiter
um die nationale Aussöhnung zu bemühen;

3. fordert alle afghanischen Gruppen nachdrücklich
auf, die Übergangsregierung bei der Wahrnehmung ihrer Ver-
antwortlichkeiten aus dem Übereinkommen über das Verbot
des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weiter-
gabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung95

aktiv zu unterstützen, mit dem von den Vereinten Nationen
koordinierten Antiminenprogramm voll zusammenzuarbeiten
und alle vorhandenen Landminenbestände zu vernichten;

4. hebt die Koordinierungsrolle hervor, die dem Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs für Afghanistan hin-
sichtlich der Sicherstellung eines nahtlosen Übergangs von
der humanitären Nothilfe zur Wiederherstellung und zum
Wiederaufbau in Afghanistan im System der Vereinten Natio-
nen zukommt, namentlich hinsichtlich der Zusammenarbeit
des Systems der Vereinten Nationen mit anderen Akteuren
der internationalen Gemeinschaft, insbesondere mit den inter-
nationalen Finanzinstitutionen;

5. würdigt den Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs, die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan
und den Nothilfekoordinator für die geleistete Arbeit; 

6. begrüßt die in jüngster Zeit entrichteten umfangrei-
chen Beiträge zu dem Treuhandfonds für die öffentliche Ord-
nung und bedauert gleichzeitig, dass die für den Treuhand-
fonds für den Wiederaufbau Afghanistans und den Treuhand-
fonds für die öffentliche Ordnung bereitgestellten Finanzmit-
tel, die dazu bestimmt waren, zur Mobilisierung internationa-
ler Unterstützung für Afghanistan beizutragen, nach wie vor
unzureichend sind; 

7. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, an diesen Wiederherstellungs- und Wiederaufbaube-
mühungen aktiv mitzuwirken und finanzielle Beiträge dazu
zu leisten, und legt der internationalen Gemeinschaft nahe, ih-
re Hilfe über den von der Afghanischen Übergangsregierung
aufgestellten Haushalt für die nationale Entwicklung bereit-

zustellen und die Aufmerksamkeit vorrangig auf den Aufbau
der Kapazitäten des Landes zu richten;

8. verurteilt nachdrücklich die jüngsten gezielten An-
griffe und alle anderen Gewalt- und Einschüchterungshand-
lungen gegen humanitäres Personal, Personal der Vereinten
Nationen und beigeordnetes Personal und bedauert die unter
dem Personal erlittenen Verluste an Leib und Leben;

9. fordert die Übergangsregierung und die lokalen Be-
hörden nachdrücklich auf, die Sicherheit und Bewegungsfrei-
heit des gesamten Personals der Vereinten Nationen und des
humanitären Personals sowie ihren sicheren und ungehinder-
ten Zugang zu allen betroffenen Bevölkerungsgruppen zu
achten und die Eigentumswerte der Vereinten Nationen und
der humanitären Organisationen, einschließlich der nicht-
staatlichen Organisationen, zu schützen;

10. nimmt davon Kenntnis, dass Afghanistan das Über-
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung
der Frau94 am 5. März 2003 ratifiziert hat, und verurteilt
gleichzeitig erneut mit allem Nachdruck die anhaltende Dis-
kriminierung von Frauen und Mädchen sowie von Personen,
die ethnischen und religiösen Gruppen, namentlich Minder-
heiten, angehören; 

11. hebt hervor, wie wichtig es ist, alle Teile der afgha-
nischen Gesellschaft, insbesondere die Frauen, aktiv an der
Ausarbeitung und Durchführung von Hilfs-, Wiederherstel-
lungs- und Wiederaufbauprogrammen zu beteiligen;

12. erinnert alle afghanischen Gruppen an ihre Ver-
pflichtungen aus dem Übereinkommen von Bonn90 und for-
dert sie auf, im Einklang mit ihren völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen die Menschenrechte und Grundfreiheiten aller in
vollem Umfang und ohne jede Diskriminierung, namentlich
auf Grund des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit
oder der Religion, zu achten und die Gleichberechtigung von
Frauen und Männern zu schützen und zu fördern;

13. begrüßt den von der Übergangsregierung eingeleite-
ten Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliede-
rungsprozess und die Anstrengungen, die die internationale
Beobachtergruppe unternimmt, um nachzuprüfen, ob der Pro-
zess in fairer Weise verläuft, und fordert die internationale
Gemeinschaft auf, die Übergangsregierung bei diesen An-
strengungen zu unterstützen;

14. begrüßt in diesem Zusammenhang außerdem, dass
die Übergangsregierung am 24. September 2003 dem Fakul-
tativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kin-
des betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten
Konflikten96 beigetreten ist, und legt den afghanischen Grup-
pen eindringlich nahe, die Einziehung oder den Einsatz von
Kindern unter Verstoß gegen internationale Normen zu unter-
lassen, und unterstreicht gleichzeitig, wie wichtig die Demo-
bilisierung und Wiedereingliederung der Kindersoldaten und
anderer vom Krieg betroffener Kinder ist; 

96 Resolution 54/263, Anlage I.
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15. betont, dass es geboten ist, mutmaßliche Verletzun-
gen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts
zu untersuchen, namentlich Verletzungen, die gegen Perso-
nen, die ethnischen und religiösen Minderheiten angehören,
sowie gegen Frauen und Mädchen begangen wurden, dass es
geboten ist, die Bereitstellung effizienter und wirksamer
Rechtsbehelfe für die Opfer zu erleichtern und die Täter im
Einklang mit dem Völkerrecht vor Gericht zu stellen; 

16. appelliert an die Übergangsregierung und die inter-
nationale Gemeinschaft, bei allen humanitären Hilfs- und
künftigen Wiederherstellungs- und Wiederaufbauprogram-
men geschlechtsspezifische Gesichtspunkte durchgängig zu
berücksichtigen und sich aktiv dafür einzusetzen, dass sowohl
Frauen als auch Männer in vollem Umfang und gleichberech-
tigt an diesen Programmen teilhaben und daraus Nutzen zie-
hen können, und unterstreicht, wie wichtig in diesem Zusam-
menhang die Position eines hochrangigen Gleichstellungsbe-
raters ist;

17. fordert die Übergangsregierung auf, in allen Landes-
teilen Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen für afghani-
sche Kinder zur Verfügung zu stellen, unter Berücksichtigung
der besonderen Bedürfnisse von Mädchen, und ihren uneinge-
schränkten Zugang zu diesen Einrichtungen sicherzustellen;

18. dankt den Regierungen, die auch weiterhin afghani-
sche Flüchtlinge aufnehmen, und erinnert sie an ihre Ver-
pflichtungen nach dem Flüchtlingsvölkerrecht hinsichtlich
des Schutzes von Flüchtlingen und des Rechts auf Asylsuche;

19. fordert die Übergangsregierung auf, mit Unterstüt-
zung der internationalen Gemeinschaft die Voraussetzungen
für die freiwillige, dauerhafte Rückkehr der afghanischen
Flüchtlinge und Binnenvertriebenen in Sicherheit und Würde
zu schaffen, begrüßt in dieser Hinsicht die Einleitung des Na-
tionalen gebietsbezogenen Entwicklungsprogramms und des
Nationalen Solidaritätsprogramms und fordert die internatio-
nale Gemeinschaft auf, angemessene Finanzmittel für diese
Programme, die unter anderem bei der Wiederansiedlung af-
ghanischer Flüchtlinge und Binnenvertriebener behilflich
sind, bereitzustellen;

20. fordert die Geber nachdrücklich auf, die Finanzie-
rungszusagen, die sie auf der Internationalen Konferenz über
Wiederaufbauhilfe für Afghanistan in Tokio abgegeben und
am 21. September 2003 in Dubai (Vereinigte Arabische Emi-
rate) bekräftigt haben, prompt zu erfüllen, und bittet sie, über
die bisher zugesagten Mittel hinaus noch weitere bereitzustel-
len;

21. appelliert eindringlich an alle Staaten, das System
der Vereinten Nationen und die internationalen und nicht-
staatlichen Organisationen, in enger Zusammenarbeit mit der
Übergangsregierung und der afghanischen Zivilgesellschaft
auch weiterhin jede nur mögliche und notwendige humanitä-
re, finanzielle, technische und materielle Hilfe für die afgha-
nische Bevölkerung zu gewähren, unter anderem ein Mindest-
maß an Gesundheitsversorgung und Gesundheitsdiensten in
allen Landesteilen;

22. fordert die internationale Gemeinschaft auf, ihre Ko-
ordinierung der humanitären Hilfe für Afghanistan fortzuset-
zen und zu verstärken und dabei die Rolle des Sonderbeauf-
tragten des Generalsekretärs und der Hilfsmission der Verein-
ten Nationen in Afghanistan zu berücksichtigen;

23. fordert die internationale Gemeinschaft außerdem
auf, großzügig und unverzüglich zu dem Haushalt für die na-
tionale Entwicklung sowie zu den langfristigen Wiederher-
stellungs- und Wiederaufbaumaßnahmen beizutragen;

24. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung während ihrer achtundfünfzigsten Tagung alle vier Mo-
nate über die von den Vereinten Nationen erzielten Fortschrit-
te und über die Bemühungen seines Sonderbeauftragten im
Hinblick auf die Förderung des Friedens in Afghanistan Be-
richt zu erstatten und der Versammlung auf ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung über den Stand der Durchführung dieser
Resolution Bericht zu erstatten;

25. beschließt, den Punkt "Internationale Nothilfe für
Frieden, Normalität und den Wiederaufbau des kriegszerstör-
ten Afghanistan" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/110

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 162 Stimmen bei 3 Gegenstimmen ohne Enthal-
tung*, auf der Grundlage des Berichts des Sonderausschusses für den Stand
der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an ko-
loniale Länder und Völker (A/58/23).

* Dafür: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda,
Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Australien, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien
und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina
Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, In-
donesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Ka-
tar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Ma-
lediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongo-
lei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nie-
derlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa, San Mari-
no, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Venezuela, Vereinigte Arabische Emi-
rate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zy-
pern.

Dagegen: Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Keine.
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58/110. Verbreitung von Informationen über die Entkolo-
nialisierung

Die Generalversammlung,

nach Prüfung des Kapitels im Bericht des Sonderaus-
schusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder
und Völker, das die Verbreitung von Informationen über die
Entkolonialisierung und die Aufklärung der Öffentlichkeit
über die Arbeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Entkolonialisierung betrifft97,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf die
anderen Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten Nationen
betreffend die Verbreitung von Informationen über die Entko-
lonialisierung, insbesondere ihre Resolution 57/139 vom
11. Dezember 2002,

in Anbetracht der Notwendigkeit flexibler, praktischer
und innovativer Ansätze bei der Überprüfung der Möglichkei-
ten der Selbstbestimmung für die Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele
der Zweiten Internationalen Dekade für die Beseitigung des
Kolonialismus,

unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung der Verbrei-
tung von Informationen als Instrument zur Förderung der
Zielsetzungen der Erklärung sowie eingedenk der Rolle, wel-
che die Weltöffentlichkeit dabei spielt, die Völker der Gebiete
ohne Selbstregierung bei der Erringung der Selbstbestim-
mung wirksam zu unterstützen,

in Anbetracht der Rolle, welche die Verwaltungsmächte
bei der Übermittlung von Informationen an den Generalsekre-
tär im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 73 Buch-
stabe e der Charta der Vereinten Nationen spielen,

im Bewusstsein der Rolle der nichtstaatlichen Organisatio-
nen bei der Verbreitung von Informationen über die Entkolo-
nialisierung,

1. billigt die Tätigkeit der Sekretariats-Hauptabteilun-
gen Presse und Information und Politische Angelegenheiten
auf dem Gebiet der Verbreitung von Informationen über die
Entkolonialisierung im Einklang mit den einschlägigen Reso-
lutionen der Vereinten Nationen zur Entkolonialisierung;

2. hält es für wichtig, ihre Bemühungen um die größt-
mögliche Verbreitung von Informationen über die Entkolo-
nialisierung mit besonderem Schwerpunkt auf den Selbstbe-
stimmungsmöglichkeiten fortzusetzen, die den Völkern der
Gebiete ohne Selbstregierung offen stehen;

3. ersucht die Hauptabteilung Politische Angelegen-
heiten und die Hauptabteilung Presse und Information, die
Anregungen des Sonderausschusses für den Stand der Ver-

wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker zu berücksichtigen,
wonach sie ihre Bemühungen fortsetzen sollen, über alle zur
Verfügung stehenden Medien, so auch über Veröffentlichun-
gen, Hörfunk und Fernsehen sowie über das Internet, Maß-
nahmen zu ergreifen, um der Arbeit der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Entkolonialisierung Publizität zu ver-
schaffen, und unter anderem

a) auch künftig grundlegendes Material über die Frage
der Selbstbestimmung der Völker der Gebiete ohne Selbstre-
gierung zu sammeln, zusammenzustellen und, insbesondere
in den Gebieten, zu verbreiten;

b) sich bei der Wahrnehmung der genannten Aufgaben
um die volle Kooperation der Verwaltungsmächte zu bemü-
hen;

c) Arbeitsbeziehungen zu den zuständigen regionalen
und zwischenstaatlichen Organisationen zu unterhalten, ins-
besondere in der Region des Pazifiks und der Karibik, indem
sie regelmäßige Konsultationen abhalten und Informationen
austauschen;

d) die Mitwirkung nichtstaatlicher Organisationen an
der Verbreitung von Informationen über die Entkolonialisie-
rung anzuregen;

e) dem Sonderausschuss über die zur Durchführung
dieser Resolution ergriffenen Maßnahmen Bericht zu erstat-
ten;

4. ersucht alle Staaten, einschließlich der Verwaltungs-
mächte, bei der Verbreitung von Informationen nach Ziffer 2
auch künftig Kooperationsbereitschaft zu beweisen;

5. ersucht den Sonderausschuss, die Durchführung die-
ser Resolution zu verfolgen und der Generalversammlung auf
ihrer neunundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstat-
ten.

RESOLUTION 58/111

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 154 Stimmen und 2 Gegenstimmen bei 8 Enthal-
tungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.21, eingebracht
von: Côte d'Ivoire, Fidschi, Grenada, Kuba, St. Lucia.

* Dafür: Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Äquatori-
alguinea, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Australien, Bahrain, Bangladesch,
Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chi-
le, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik
Korea, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Frankreich, Gambia, Gha-
na, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indi-
en, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland,
Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa, San

97 A/58/23 (Teil II), Kap. III. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Of-
fizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung,
Beilage 23.
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Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Turkmeni-
stan, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Verei-
nigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Georgien,
Israel, Mikronesien (Föderierte Staaten von).

58/111. Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder
und Völker

Die Generalversammlung,

nach Prüfung des Berichts des Sonderausschusses für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker98,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker und auf alle ihre
späteren Resolutionen betreffend die Verwirklichung der Er-
klärung, zuletzt die Resolution 57/140 vom 11. Dezember
2002, sowie auf die einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats,

eingedenk dessen, dass der Zeitraum 2001-2010 zur Zwei-
ten Internationalen Dekade für die Beseitigung des Kolonia-
lismus erklärt wurde und dass zu prüfen ist, wie die Wünsche
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung auf der Grundla-
ge der Resolution 1514 (XV) und anderer einschlägiger Reso-
lutionen über die Entkolonialisierung ermittelt werden kön-
nen,

in Anerkennung dessen, dass die Beseitigung des Kolonia-
lismus eine der Prioritäten der Organisation ist und auch für
die 2001 begonnene Dekade weiterhin zu ihren Prioritäten
zählt,

erneut erklärend, dass es notwendig ist, Maßnahmen zur
Beseitigung des Kolonialismus bis zum Jahr 2010 zu ergrei-
fen, wie dies in ihrer Resolution 55/146 vom 8. Dezember
2000 gefordert wurde,

von neuem ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass
es notwendig ist, den Kolonialismus sowie die Rassendiskri-
minierung und die Verletzungen der grundlegenden Men-
schenrechte zu beseitigen,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Beiträgen,
die der Sonderausschuss im Hinblick auf die wirksame und
vollständige Verwirklichung der Erklärung und die Durch-
führung der anderen einschlägigen Resolutionen der Verein-
ten Nationen zur Entkolonialisierung bereits geleistet hat,

betonend, wie wichtig es ist, dass sich die Verwaltungs-
mächte an der Arbeit des Sonderausschusses beteiligen,

mit Besorgnis feststellend, dass die Nichtbeteiligung be-
stimmter Verwaltungsmächte die Erfüllung des Mandats und
die Arbeit des Sonderausschusses beeinträchtigt hat,

erfreut darüber, dass einige Verwaltungsmächte mit dem
Sonderausschuss zusammenarbeiten und sich aktiv an dessen
Arbeit beteiligen,

feststellend, dass sich die anderen Verwaltungsmächte in-
zwischen bereit erklärt haben, mit dem Sonderausschuss in-
formell zusammenzuarbeiten,

Kenntnis nehmend von den Konsultationen und Vereinba-
rungen zwischen den betreffenden Parteien in einigen Gebie-
ten ohne Selbstregierung sowie von den Maßnahmen, die der
Generalsekretär im Hinblick auf bestimmte Gebiete ohne
Selbstregierung getroffen hat,

sich dessen bewusst, dass die neuen unabhängigen und die
kurz vor der Unabhängigkeit stehenden Staaten auf wirt-
schaftlichem und sozialem Gebiet sowie auf anderen Gebie-
ten dringend die Hilfe der Vereinten Nationen und ihres Sy-
stems von Organisationen benötigen,

sowie sich dessen bewusst, dass viele der verbleibenden
Gebiete ohne Selbstregierung, darunter viele kleine Inselho-
heitsgebiete, auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet sowie
auf anderen Gebieten dringend die Hilfe der Vereinten Natio-
nen und ihres Systems von Organisationen benötigen,

insbesondere davon Kenntnis nehmend, dass der Sonder-
ausschuss, zum ersten Mal in einem Gebiet ohne Selbstregie-
rung, vom 20. bis 22. Mai 2003 in Anguilla ein karibisches
Regionalseminar zur Förderung des Entkolonialisierungspro-
zesses in der Karibik und in Bermuda abgehalten hat99,

1. bekräftigt ihre Resolution 1514 (XV) sowie alle an-
deren Resolutionen und Beschlüsse zur Entkolonialisierung,
so auch ihre Resolution 55/146, in der sie den Zeitraum 2001-
2010 zur Zweiten Internationalen Dekade für die Beseitigung
des Kolonialismus erklärt hat, und fordert die Verwaltungs-
mächte gemäß diesen Resolutionen auf, alles Erforderliche zu
tun, um den Völkern der betreffenden Gebiete ohne Selbstre-
gierung die möglichst baldige uneingeschränkte Wahrneh-
mung ihres Rechts auf Selbstbestimmung, einschließlich Un-
abhängigkeit, zu ermöglichen;

2. stellt abermals fest, dass das Fortbestehen des Kolo-
nialismus in jedweder Erscheinungsform, einschließlich wirt-
schaftlicher Ausbeutung, mit der Charta der Vereinten Natio-
nen, der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker und der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte100 unvereinbar ist;

98 A/58/23 (Teile I-III). Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles
Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beila-
ge 23.

99 Siehe A/58/23 (Teil I), Kap. II, Anhang. Der endgültige Wortlaut findet
sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 23.
100 Resolution 217 A (III).
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3. bekräftigt ihre Entschlossenheit, auch künftig alles
zu tun, was für eine vollständige und rasche Beseitigung des
Kolonialismus und die gewissenhafte Einhaltung der entspre-
chenden Bestimmungen der Charta, der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völ-
ker und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
durch alle Staaten erforderlich ist;

4. bekräftigt abermals ihre Unterstützung für die Be-
strebungen der unter Kolonialherrschaft stehenden Völker, ihr
Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängigkeit,
gemäß den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Natio-
nen zur Entkolonialisierung wahrzunehmen;

5. billigt den Bericht des Sonderausschusses für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker über sei-
ne Tätigkeit im Jahr 2003, mit dem Arbeitsprogramm für
2004101;

6. fordert die Verwaltungsmächte auf, in vollem Um-
fang mit dem Sonderausschuss zusammenzuarbeiten, um
noch vor Ende 2004 ein konstruktives, die Gebiete ohne
Selbstregierung betreffendes, auf jeden einzelnen Fall zuge-
schnittenes Arbeitsprogramm aufzustellen, um die Durchfüh-
rung des Mandats des Sonderausschusses und der einschlägi-
gen Resolutionen zur Entkolonialisierung, namentlich auch
der bestimmte Gebiete betreffenden Resolutionen, zu erleich-
tern;

7. begrüßt die laufenden Konsultationen zwischen dem
Sonderausschuss und Neuseeland, der Verwaltungsmacht für
Tokelau, unter Beteiligung von Vertretern des Volkes von To-
kelau, mit dem Ziel, das Arbeitsprogramm zur Tokelau-Frage
voranzubringen;

8. ersucht den Sonderausschuss, seine Suche nach ge-
eigneten Mitteln zur unverzüglichen und vollständigen Ver-
wirklichung der Erklärung fortzusetzen und in allen Hoheits-
gebieten, die ihr Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich
Unabhängigkeit, noch nicht wahrgenommen haben, die von
der Generalversammlung im Zusammenhang mit der Interna-
tionalen Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus und
der Zweiten Internationalen Dekade gebilligten Maßnahmen
durchzuführen, und dabei insbesondere

a) konkrete Vorschläge für die Beendigung des Kolo-
nialismus auszuarbeiten und der Generalversammlung auf ih-
rer neunundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

b) die Durchführung der Resolution 1514 (XV) und an-
derer einschlägiger Resolutionen zur Entkolonialisierung
durch die Mitgliedstaaten auch weiterhin zu prüfen;

c) die politische, wirtschaftliche und soziale Lage in
den Gebieten ohne Selbstregierung auch künftig zu prüfen
und der Generalversammlung nach Bedarf Schritte zu emp-
fehlen, die am besten dazu geeignet sind, die Bevölkerung

dieser Gebiete in die Lage zu versetzen, ihr Recht auf Selbst-
bestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, im Einklang mit
den einschlägigen Resolutionen zur Entkolonialisierung, na-
mentlich auch den bestimmte Gebiete betreffenden Resolutio-
nen, wahrzunehmen;

d) vor Ende 2004 ein konstruktives, auf jeden einzelnen
Fall zugeschnittenes Arbeitsprogramm aufzustellen, um die
Durchführung des Mandats des Sonderausschusses und der
einschlägigen Resolutionen zur Entkolonialisierung, nament-
lich auch der bestimmte Gebiete betreffenden Resolutionen,
zu erleichtern;

e) im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen zur
Entkolonialisierung, namentlich auch den bestimmte Gebiete
betreffenden Resolutionen, auch künftig Besuchsdelegatio-
nen in die Gebiete ohne Selbstregierung zu entsenden;

f) gegebenenfalls Seminare durchzuführen, um Infor-
mationen über die Arbeit des Sonderausschusses einzuholen
und zu verbreiten und die Teilnahme der Völker der Gebiete
ohne Selbstregierung an diesen Seminaren zu erleichtern;

g) alles Erforderliche zu tun, um sich für die Erreichung
der Ziele der Erklärung und für die Durchführung der ein-
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen der weltwei-
ten Unterstützung seitens der Regierungen wie auch seitens
nationaler und internationaler Organisationen zu versichern;

h) jedes Jahr die Woche der Solidarität mit den Völkern
der Gebiete ohne Selbstregierung zu begehen102;

9. fordert alle Staaten, insbesondere die Verwaltungs-
mächte, sowie die Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen auf, innerhalb
ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs den Empfehlungen
des Sonderausschusses im Hinblick auf die Verwirklichung
der Erklärung und die Durchführung der sonstigen einschlägi-
gen Resolutionen der Vereinten Nationen Geltung zu ver-
schaffen;

10. fordert die Verwaltungsmächte auf, sicherzustellen,
dass die Wirtschaftstätigkeit in den ihrer Verwaltung unterste-
henden Gebieten ohne Selbstregierung den Interessen der
Völker dieser Gebiete nicht zuwiderläuft, sondern vielmehr
die Entwicklung fördert, und fordert sie auf, ihnen bei der
Wahrnehmung ihres Rechts auf Selbstbestimmung zu helfen;

11. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte nach-
drücklich auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die un-
veräußerlichen Rechte der Völker der Gebiete ohne Selbstre-
gierung auf ihre natürlichen Ressourcen, namentlich auf
Grund und Boden, zu sichern und zu garantieren und die Kon-
trolle über die künftige Erschließung dieser Ressourcen her-
zustellen und zu wahren, und ersucht die Verwaltungsmächte,
alles Erforderliche zu tun, um die Eigentumsrechte der Völker
dieser Gebiete zu schützen;

12. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den Völkern
der Gebiete ohne Selbstregierung unmittelbar und durch ihr

101 Siehe A/58/23 (Teil I), Kap. I, Abschnitt J. Der endgültige Wortlaut
findet sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtund-
fünfzigste Tagung, Beilage 23. 102 Siehe Resolution 2911 (XXVII).
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Tätigwerden in den Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen moralische
und materielle Hilfe zu gewähren, und ersucht die Verwal-
tungsmächte, Schritte zu unternehmen, um jede erdenkliche
Hilfe bilateraler und multilateraler Art zur Stärkung der
Volkswirtschaften dieser Gebiete in Anspruch zu nehmen und
wirksam zu nutzen;

13. erklärt erneut, dass die Entsendung von Besuchsde-
legationen der Vereinten Nationen in die Hoheitsgebiete ein
wirksames Mittel ist, um sich von der Lage in den Gebieten
sowie von den Wünschen und Bestrebungen ihrer Einwohner
ein Bild zu machen, und fordert die Verwaltungsmächte auf,
mit dem Sonderausschuss bei der Wahrnehmung seines Man-
dats auch künftig zusammenzuarbeiten und die Entsendung
von Besuchsdelegationen in die Hoheitsgebiete zu erleich-
tern;

14. fordert die Verwaltungsmächte auf, soweit sie sich
noch nicht offiziell an der Arbeit des Sonderausschusses be-
teiligt haben, dies auf seiner Tagung 2004 zu tun;

15. ersucht den Generalsekretär, die Sonderorganisatio-
nen und die anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, den Gebieten ohne Selbstregierung wirtschaft-
liche, soziale und sonstige Hilfe zu gewähren und damit gege-
benenfalls auch fortzufahren, nachdem sie ihr Recht auf
Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, wahrge-
nommen haben;

16. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderausschuss
alle Einrichtungen und Dienste zur Verfügung zu stellen, die
für die Durchführung dieser Resolution sowie der anderen die
Entkolonialisierung betreffenden Resolutionen und Beschlüs-
se der Generalversammlung und des Sonderausschusses er-
forderlich sind.

RESOLUTION 58/112

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.36 und Add.1, einge-
bracht von: Deutschland, Irland, Japan, Litauen, Marokko (im Namen der
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind,
und Chinas), Norwegen, Polen, Portugal, Republik Korea und Vereinigte Staaten
von Amerika.

58/112. Bericht des Ausschusses für Entwicklungspolitik

Die Generalversammlung,

im Hinblick darauf, dass Timor-Leste am 27. September
2002 Mitglied der Vereinten Nationen geworden ist,

unter Hinweis auf die Beschlüsse 2003/280 und 2003/281
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 24. Juli 2003 zum Be-
richt des Ausschusses für Entwicklungspolitik103,

feststellend, dass Timor-Leste seine Zustimmung zur Auf-
nahme in die Liste der am wenigsten entwickelten Länder er-
teilt hat,

macht sich die Empfehlung des Wirtschafts- und Sozial-
rats zu eigen, Timor-Leste in die Liste der am wenigsten ent-
wickelten Länder aufzunehmen.

RESOLUTION 58/113

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 170 Stimmen ohne Gegenstimme bei 2 Enthaltun-
gen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.33/Rev.1 und Add.1,
eingebracht von: Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Kuba, Lettland, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burundi, Chi-
le, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische
Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Ge-
orgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Hondu-
ras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamai-
ka, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Katar, Kirgi-
sistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volks-
demokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Ma-
lediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Pa-
raguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, San Marino,
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lan-
ka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Re-
publik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Toba-
go, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Israel, Kenia.

58/113. Hilfe für das palästinensische Volk

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/147 vom 16. De-
zember 2002 sowie frühere Resolutionen zu dieser Frage,

sowie unter Hinweis auf die am 13. September 1993 in
Washington erfolgte Unterzeichnung der Prinzipienerklärung
über vorübergehende Selbstverwaltung durch die Regierung
des Staates Israel und die Palästinensische Befreiungsorgani-
sation, die Vertreterin des palästinensischen Volkes104, und
die darauf folgenden, von den beiden Seiten geschlossenen
Durchführungsabkommen,

103 Official Records of the Economic and Social Council, 2003, Supple-
ment No. 13 (E/2003/33). 104 A/48/486-S/26560, Anlage.
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zutiefst besorgt über die Verschlechterung der Lebensbe-
dingungen des palästinensischen Volkes im gesamten besetz-
ten Gebiet, die eine wachsende humanitäre Krise darstellt,

im Bewusstsein der dringenden Notwendigkeit einer Ver-
besserung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur des
besetzten Gebiets,

sich dessen bewusst, dass die Entwicklung unter einem
Besatzungsregime schwierig ist und dass sie am besten in ei-
nem Klima des Friedens und der Stabilität gedeiht,

im Hinblick auf die großen wirtschaftlichen und sozialen
Herausforderungen, denen sich das palästinensische Volk und
seine Führung gegenübersehen,

im Bewusstsein der dringenden Notwendigkeit, dem palä-
stinensischen Volk unter Berücksichtigung der palästinensi-
schen Prioritäten internationale Hilfe zu gewähren,

erfreut über die Ergebnisse der am 1. Oktober 1993 in
Washington abgehaltenen Konferenz zur Unterstützung des
Friedens im Nahen Osten, die Einsetzung des Ad-hoc-Verbin-
dungsausschusses und die von der Weltbank als dessen Sekre-
tariat geleistete Arbeit und über die Einsetzung der Bera-
tungsgruppe sowie über alle Folgetreffen und internationalen
Mechanismen, die eingerichtet wurden, um Hilfe für das pa-
lästinensische Volk zu gewähren,

sowie erfreut über die Arbeit des Gemeinsamen Verbin-
dungsausschusses, der als ein Forum fungiert, in dem mit der
Palästinensischen Behörde wirtschaftspolitische und prakti-
sche Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Geberhilfe
erörtert werden,

betonend, dass die Arbeit des Ad-hoc-Verbindungsaus-
schusses nach wie vor wichtig für die Koordinierung der Hilfe
für das palästinensische Volk ist,

Kenntnis nehmend von der Einberufung der Tagungen des
Ad-hoc-Verbindungsausschusses, die am 18. und 19. Februar
2003 in London und am 10. Dezember 2003 in Rom abgehal-
ten wurden, um den Zustand der palästinensischen Wirtschaft
zu überprüfen,

betonend, dass es notwendig ist, dass die Vereinten Natio-
nen am Prozess des Aufbaus palästinensischer Institutionen
voll mitwirken und dem palästinensischen Volk weitreichen-
de Unterstützung gewähren, und in dieser Hinsicht die Unter-
stützung begrüßend, die der Palästinensischen Behörde von
der 2002 vom Quartett eingesetzten Arbeitsgruppe für palästi-
nensische Reform gewährt wurde,

in diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend von der ak-
tiven Mitwirkung des Sonderkoordinators der Vereinten Na-
tionen für den Nahost-Friedensprozess und Persönlichen Be-
auftragten des Generalsekretärs bei der Palästinensischen Be-
freiungsorganisation und der Palästinensischen Behörde an
der Tätigkeit der Sonderbotschafter des Quartetts,

es begrüßend, dass sich der Sicherheitsrat in seiner Reso-
lution 1515 (2003) vom 19. November 2003 den ergebnisori-
entierten "Fahrplan" für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lö-
sung zur Beilegung des israelisch-palästinensischen Kon-

flikts105 zu eigen gemacht hat, und betonend, dass dieser um-
gesetzt und eingehalten werden muss,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs106,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die Fort-
dauer der tragischen und gewaltsamen Ereignisse der letzten
Zeit, durch die es zu zahlreichen Toten und Verwundeten ge-
kommen ist,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs106;

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht der Per-
sönlichen humanitären Abgesandten des Generalsekretärs
über die humanitäre Lage und die humanitären Bedürfnisse
des palästinensischen Volkes107;

3. dankt dem Generalsekretär für seine rasche Reaktion
und seine Bemühungen in Bezug auf die Hilfe für das palästi-
nensische Volk;

4. dankt außerdem den Mitgliedstaaten, den Organen
der Vereinten Nationen sowie den zwischenstaatlichen, regio-
nalen und nichtstaatlichen Organisationen, die dem palästi-
nensischen Volk Hilfe gewährt haben und nach wie vor ge-
währen;

5. unterstreicht die Wichtigkeit der Arbeit des Sonder-
koordinators der Vereinten Nationen für den Nahost-Frie-
densprozess und Persönlichen Beauftragten des Generalse-
kretärs bei der Palästinensischen Befreiungsorganisation und
Palästinensischen Behörde sowie der unter der Schirmherr-
schaft des Generalsekretärs ergriffenen Maßnahmen, die si-
cherstellen sollen, dass ein Koordinierungsmechanismus für
die Tätigkeit der Vereinten Nationen in den gesamten besetz-
ten Gebieten geschaffen wird;

6. fordert die Mitgliedstaaten, die internationalen Fi-
nanzinstitutionen des Systems der Vereinten Nationen, die
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen so-
wie die regionalen und interregionalen Organisationen nach-
drücklich auf, dem palästinensischen Volk in enger Zusam-
menarbeit mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation
und über offizielle palästinensische Institutionen so rasch und
großzügig wie möglich wirtschaftliche und soziale Hilfe zu
gewähren;

7. fordert die zuständigen Organisationen und Einrich-
tungen des Systems der Vereinten Nationen auf, ihre Hilfe zu
verstärken, um entsprechend den von der Palästinensischen
Behörde festgelegten palästinensischen Prioritäten auf die
dringenden Bedürfnisse des palästinensischen Volkes einzu-
gehen;

8. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, ihre
Märkte für Ausfuhren palästinensischer Erzeugnisse zu den
günstigsten Bedingungen und im Einklang mit den entspre-
chenden Handelsregeln zu öffnen und die bestehenden Han-

105 S/2003/529, Anlage.
106 A/58/88-E/2003/84 und Corr. 1.
107 Unter http://domino.un.org/bertini_rpt.htm im Internet verfügbar.
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dels- und Kooperationsabkommen in vollem Umfang durch-
zuführen;

9. fordert die internationale Gebergemeinschaft auf,
dem palästinensischen Volk die zugesagte Hilfe beschleunigt
zur Verfügung zu stellen, um seinen dringenden Bedarf zu
decken;

10. betont in diesem Zusammenhang, dass es geboten
ist, den freien Durchlass von Hilfslieferungen an das palästi-
nensische Volk und die Freizügigkeit von Personen und Gü-
tern zu gewährleisten;

11. fordert die internationale Gebergemeinschaft, die
Einrichtungen und Organisationen der Vereinten Nationen
und die nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich auf,
dem palästinensischen Volk so rasch wie möglich wirtschaft-
liche und humanitäre Nothilfe zu gewähren, um den Auswir-
kungen der gegenwärtigen Krise entgegenzutreten;

12. betont die Notwendigkeit der Verwirklichung des
Pariser Protokolls über wirtschaftliche Beziehungen vom
29. April 1994, fünfter Anhang zu dem am 28. September
1995 in Washington unterzeichneten Israelisch-palästinensi-
schen Interimsabkommen über das Westjordanland und den
Gazastreifen108, insbesondere in Bezug auf die vollständige
und unverzügliche Abrechnung der palästinensischen indirek-
ten Steuereinnahmen, und begrüßt die diesbezüglichen Fort-
schritte;

13. regt an, im Jahr 2004 ein von den Vereinten Natio-
nen getragenes Seminar über Hilfe für das palästinensische
Volk zu veranstalten;

14. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über den Wirt-
schafts- und Sozialrat einen Bericht über die Durchführung
dieser Resolution vorzulegen, der Folgendes enthält:

a) eine Evaluierung der vom palästinensischen Volk
tatsächlich erhaltenen Hilfe;

b) eine Evaluierung des noch ungedeckten Bedarfs so-
wie konkrete Vorschläge, wie diesem wirksam entsprochen
werden kann;

15. beschließt, den Unterpunkt "Hilfe für das palästinen-
sische Volk" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/114

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.39 und Add.1, einge-
bracht von: Ägypten, Andorra, Argentinien, Australien, Belarus, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Guatemala, Indien, Irland, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malta, Marokko, Monaco, Neuseeland, Nie-
derlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien und Monte-
negro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Timor-Leste, Tschechische
Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

58/114. Verstärkte Koordinierung der humanitären Not-
hilfe der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/182 vom 19. De-
zember 1991 und die in der Anlage dazu enthaltenen Leitlini-
en, die anderen einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats sowie die ein-
vernehmlichen Schlussfolgerungen des Rates,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs109,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs über den Stand der in dem Bericht des Generalsekre-
tärs mit dem Titel "Stärkung der Vereinten Nationen: Eine
Agenda für weitere Veränderungen"110 beschriebenen Maß-
nahmen, 

erneut erklärend, dass die Grundsätze der Neutralität, der
Menschlichkeit und der Unparteilichkeit für die Gewährung
humanitärer Hilfe gelten,

in der Erkenntnis, dass Unabhängigkeit, das heißt die Los-
lösung humanitärer Ziele von politischen, wirtschaftlichen,
militärischen oder sonstigen Zielen, die ein Akteur im Hin-
blick auf Gebiete haben kann, in denen humanitäre Maßnah-
men durchgeführt werden, ebenfalls ein wichtiger Leitgrund-
satz für die Leistung humanitärer Hilfe ist,

ernsthaft besorgt über die Gewalthandlungen gegen hu-
manitäres Personal sowie Personal der Vereinten Nationen
und beigeordnetes Personal, insbesondere die gezielten An-
griffe, die gegen das humanitäre Völkerrecht oder andere an-
wendbare Normen des Völkerrechts verstoßen,

sowie ernsthaft besorgt darüber, dass das humanitäre Per-
sonal in zahlreichen Regionen der Welt keinen Zugang zu den
Opfern humanitärer Notsituationen, insbesondere in einem
bewaffneten Konflikt und in der Konfliktfolgezeit, hat,

erneut erklärend, dass es in erster Linie Sache der Staaten
ist, sich innerhalb ihrer Grenzen der Opfer humanitärer Notsi-
tuationen anzunehmen, gleichzeitig jedoch anerkennend, dass
die Größenordnung und Dauer zahlreicher Notsituationen die
Fähigkeit vieler betroffener Länder zur Ergreifung von Ant-
wortmaßnahmen übersteigen kann,

besorgt über die Notwendigkeit, Finanzmittel in ausrei-
chender Höhe für die humanitäre Nothilfe zu mobilisieren,

unterstreichend, dass das Sekretariats-Amt für die Koor-
dinierung humanitärer Angelegenheiten über eine angemesse-
ne und berechenbarere Finanzgrundlage verfügen soll, und
dabei betonend, wie wichtig es ist, dass das Amt auch weiter-
hin Anstrengungen unternimmt, um seinen Geberkreis auszu-
weiten,

in Anerkennung dessen, wie wichtig humanitäre Hilfe ist,
wenn es darum geht, einen wirksamen Übergang von Konflik-

108 A/51/889-S/1997/357, Anlage.

109 A/58/89-E/2003/85.
110 A/58/351.
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ten zum Frieden sicherzustellen und den erneuten Ausbruch
bewaffneter Konflikte zu verhindern, sowie dessen, dass hu-
manitäre Hilfe auf eine Art und Weise gewährt werden muss,
die der Gesundung und langfristigen Entwicklung förderlich
ist, 

sowie in Anerkennung dessen, wie wichtig angemessene
Hilfe beim Übergang von der Nothilfe zur Entwicklung ist, 

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Ergebnis-
sen des zum sechsten Mal humanitären Angelegenheiten ge-
widmeten Tagungsteils der Arbeitstagung 2003 des Wirt-
schafts- und Sozialrats;

2. begrüßt die Ernennung des neuen Nothilfekoordina-
tors, ermutigt das Sekretariats-Amt für die Koordinierung hu-
manitärer Angelegenheiten, seine Bemühungen um die ver-
stärkte Koordinierung der humanitären Hilfe der Vereinten
Nationen fortzusetzen, namentlich auch im Rahmen des Pro-
zesses der konsolidierten Beitragsappelle, und fordert die zu-
ständigen Organisationen der Vereinten Nationen sowie die
anderen Akteure auf dem Gebiet der humanitären Hilfe und
der Entwicklung auf, mit dem Amt bei der Stärkung der Ko-
ordinierung, der Wirksamkeit und der Effizienz der humani-
tären Hilfe zusammenzuarbeiten;

3. betont, dass der aus dem ordentlichen Haushalt der
Vereinten Nationen getragene Anteil des Haushalts des Am-
tes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten im
Zuge des normalen Haushaltsverfahrens schrittweise erhöht
werden muss; 

4. betont die Wichtigkeit der Erörterung humanitärer
Politiken und Aktivitäten in der Generalversammlung und im
Wirtschafts- und Sozialrat;

5. fordert die zuständigen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen, die anderen in Betracht kommenden
internationalen Organisationen, die Regierungen und die
nichtstaatlichen Organisationen auf, mit dem Generalsekretär
und dem Nothilfekoordinator zusammenzuarbeiten, um die
rechtzeitige Umsetzung und Weiterverfolgung der Resolutio-
nen sicherzustellen, die auf dem humanitären Angelegenhei-
ten gewidmeten Tagungsteil der Arbeitstagung des Wirt-
schafts- und Sozialrats verabschiedet wurden;

6. ermutigt den Wirtschafts- und Sozialrat, auf der Ar-
beitstagung, die er in naher Zukunft abhalten wird, die Frage
des Übergangs von der Nothilfe zur Entwicklung im Rahmen
einer möglichen gemeinsamen Tagung der den humanitären
und den operativen Tätigkeiten gewidmeten Tagungsteile in-
tegriert zu behandeln, in Anbetracht dessen, dass es wichtig
ist, humanitäre Organisationen und Entwicklungsorganisatio-
nen, namentlich internationale und regionale Finanzinstitutio-
nen sowie nichtstaatliche Organisationen, dazu zu bewegen,
bei ihrer Programmplanung die Auswirkungen des Übergangs
von der Nothilfe zur Entwicklung umfassender zu erörtern
und zu prüfen, und bittet den Rat, dabei unter anderem die Ar-
beiten, die das System der Vereinten Nationen derzeit durch-
führt, um seine Rolle in der Übergangsphase nach Konflikten
zu klären, sowie andere einschlägige Informationen zu be-
rücksichtigen;

7. verurteilt entschieden alle Formen der Gewalt, de-
nen humanitäres Personal sowie Personal der Vereinten Na-
tionen und beigeordnetes Personal in zunehmendem Maße
ausgesetzt ist, sowie jede völkerrechtswidrige Handlung oder
Unterlassung, durch die humanitäres Personal sowie Personal
der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal bei der
Wahrnehmung humanitärer Aufgaben behindert beziehungs-
weise daran gehindert wird;

8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die notwendi-
gen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des humani-
tären Personals sowie des Personals der Vereinten Nationen
und des beigeordneten Personals zu gewährleisten;

9. bekräftigt die führende Rolle der zivilen Organisa-
tionen bei der Erbringung humanitärer Hilfe, insbesondere in
von Konflikten betroffenen Gebieten, bestätigt, dass in Situa-
tionen, in denen militärische Kapazitäten und militärisches
Gerät zur Unterstützung der humanitären Hilfe im Einsatz
sind, diese im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht und
humanitären Grundsätzen eingesetzt werden müssen, und
nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von den "Leitli-
nien für den Einsatz von militärischen und zivilen Kräften und
Mitteln zur Unterstützung der humanitären Tätigkeiten der
Vereinten Nationen in komplexen Notlagen"111 von 2003 so-
wie von den "Leitlinien für den Einsatz von militärischen und
zivilen Kräften und Mitteln in der Katastrophenhilfe"112 von
1994;

10. fordert alle Regierungen und Parteien in komplexen
humanitären Notstandssituationen, insbesondere bewaffneten
Konflikten und Postkonfliktsituationen in Ländern, in denen
humanitäres Personal im Einsatz ist, auf, in Übereinstimmung
mit den einschlägigen Bestimmungen des Völkerrechts und
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften voll mit den Verein-
ten Nationen und den anderen humanitären Organen und Or-
ganisationen zusammenzuarbeiten und den sicheren und un-
gehinderten Zugang des humanitären Personals sowie von
Hilfsgütern und Ausrüstung zu gewährleisten, damit es seine
Aufgabe der Unterstützung der betroffenen Zivilbevölkerung,
namentlich der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, wirksam
wahrnehmen kann;

11. ermutigt Mitgliedstaaten mit Binnenvertriebenen,
nach Bedarf innerstaatliche Rechtsvorschriften, Leitlinien
und Mindestnormen zur Binnenvertreibung auszuarbeiten
oder zu stärken, unter anderem unter Berücksichtigung der
Leitgrundsätze betreffend Binnenvertreibungen113, und auch
weiterhin mit den humanitären Organisationen bei den Bemü-
hungen zusammenzuarbeiten, berechenbarer auf die Bedürf-
nisse von Binnenvertriebenen einzugehen, und fordert in die-
sem Zusammenhang, dass die Regierungen internationale Un-
terstützung bei Kapazitätsaufbaumaßnahmen erhalten, wenn
sie darum ersuchen;

12. erklärt erneut, dass alle Staaten und Parteien bewaff-
neter Konflikte verpflichtet sind, Zivilpersonen in bewaffne-

111 Unter www.reliefweb.int/w/rwb.nsf im Internet verfügbar.
112 Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten, Dokument DHA/94/95.
113 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anlage.
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ten Konflikten im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht
zu schützen, und bittet die Staaten, eine Kultur des Schutzes
zu fördern, unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnis-
se von Frauen, Kindern, älteren Menschen und Menschen mit
Behinderungen;

13. begrüßt die Anstrengungen, die nach wie vor unter-
nommen werden, um gegen sexuelle Ausbeutung und sexuel-
len Missbrauch in humanitären Krisen anzugehen, und nimmt
mit Interesse Kenntnis von dem Bulletin des Generalsekretärs
zu besonderen Maßnahmen zum Schutz vor sexueller Aus-
beutung und sexuellem Missbrauch114;

14. ermutigt die Gebergemeinschaft, ihre Reaktion auf
humanitäre Notlagen durch gute Spendenpolitik und -prakti-
ken samt Mechanismen für deren Überprüfung zu verbessern,
und begrüßt die in dieser Hinsicht getroffenen Maßnahmen;

15. fordert die zuständigen Organisationen der Verein-
ten Nationen auf, für eine kohärentere Bewertung der huma-
nitären Bedürfnisse zu sorgen;

16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung auf dem Weg über
die Arbeitstagung 2004 des Wirtschafts- und Sozialrats über
die Fortschritte bei der verstärkten Koordinierung der huma-
nitären Nothilfe der Vereinten Nationen Bericht zu erstatten,
einschließlich der Durchführung und Weiterverfolgung der
Resolution 2003/5 des Wirtschafts- und Sozialrats vom
15. Juli 2003.

RESOLUTION 58/115

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.40 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Äquatorialguinea, Äthiopien,
Bahrain, Bangladesch, Belarus, Benin, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Ri-
ca, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dschibuti, Eri-
trea, Fidschi, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische
Republik), Irland, Italien, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kamerun, Kap Verde, Ka-
tar, Kenia, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mosambik, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Pakistan, Portugal, Ruanda, Salomonen, Sambia, Saudi-Ara-
bien, Senegal, Sierra Leone, Somalia, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Tschad, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Verei-
nigte Republik Tansania.

58/115. Humanitäre Hilfe für Somalia und Unterstützung
des wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbaus
des Landes

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/160 vom 18. De-
zember 1992 und die späteren einschlägigen Resolutionen,
insbesondere die Resolutionen 56/106 vom 14. Dezember
2001 und 57/154 vom 16. Dezember 2002,

mit großer Besorgnis feststellend, dass die seit vier Jahren
in Somalia andauernde Dürre das Leben der somalischen No-
maden sowie den Viehbestand bedroht, 

mit großer Sorge über die hohen, in den am schwersten
betroffenen Gebieten des Sool- und Sanaag-Plateaus in Soma-
lia mehr als 80 Prozent betragenden Sterblichkeitsraten beim
Viehbestand sowie darüber, dass somalische Nomaden in ho-
hem Maße der Gefahr des Hungertodes ausgesetzt sind,

sowie mit großer Sorge über die auf Grund dieser Dürre
unmittelbar drohende Gefahr eines Zusammenbruchs der so-
malischen Wirtschaft, insbesondere der Weidewirtschaft und
der sozialen Unterstützungssysteme,

unter Hervorhebung der dringenden Notwendigkeit der
Gewährung von humanitärer Hilfe, Soforthilfe und Wieder-
aufbauhilfe,

in Anbetracht des Zusammenhangs zwischen der Suche
nach Frieden und der Milderung der humanitären Krise in So-
malia,

es begrüßend, dass sich die Vereinten Nationen gemein-
sam mit der Zivilgesellschaft an der Basis nach wie vor auf
Hilfsprogramme konzentrieren, die sowohl humanitäre als
auch entwicklungsbezogene Ansätze umfassen, unter Berück-
sichtigung der Bedingungen am Boden,

unter Hinweis auf die Erklärungen des Präsidenten des Si-
cherheitsrats vom 31. Oktober 2001115 und 28. März 2002116,
mit denen der Sicherheitsrat die Angriffe auf humanitäres
Personal verurteilte und alle Parteien in Somalia aufforderte,
die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen, des In-
ternationalen Komitees vom Roten Kreuz sowie der nicht-
staatlichen Organisationen uneingeschränkt zu achten und
ihm in ganz Somalia uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
und freien Zugang zu garantieren,

erneut hervorhebend, wie wichtig die weitere Durchfüh-
rung ihrer Resolutionen 47/160, 56/106 und 57/154 für die
Wiederherstellung der grundlegenden sozialen und wirt-
schaftlichen Dienste im ganzen Land ist,

Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekre-
tärs117,

1. dankt dem Generalsekretär für seine fortgesetzten
und unermüdlichen Anstrengungen zur Mobilisierung von
Hilfe für das somalische Volk;

2. bekundet erneut ihre volle Unterstützung für den von
der Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung getragenen
Prozess der nationalen Aussöhnung und insbesondere die der-
zeit in Kenia stattfindende Friedenskonferenz und die diesbe-
züglichen Bemühungen des Steuerungsausschusses, fordert
alle Parteien in ganz Somalia nachdrücklich auf, sich an dem

114 ST/SGB/2003/13.

115 S/PRST/2001/30; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1. Januar 2001 - 31. Juli 2002.
116 S/PRST/2002/8; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1. Januar 2001 - 31. Juli 2002.
117 A/58/133, S/2003/231, S/2003/636 und S/2003/987.
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Prozess zu beteiligen, und bittet die Zwischenstaatliche Be-
hörde und ihre Mitgliedstaaten, ihre Anstrengungen zur För-
derung der nationalen Aussöhnung in Somalia fortzusetzen;

3. befürwortet die weitere Durchführung ihrer Resolu-
tion 47/160 zur Wiederherstellung der grundlegenden sozia-
len und wirtschaftlichen Dienste in ganz Somalia;

4. begrüßt die Strategie der Vereinten Nationen, die
sich auf die Durchführung gemeinwesengestützter Maßnah-
men konzentriert und das Ziel verfolgt, die lokale Infrastruk-
tur wiederaufzubauen und die lokale Bevölkerung eigenstän-
diger zu machen, sowie die laufenden Bemühungen der Orga-
nisationen der Vereinten Nationen, ihrer somalischen Projekt-
partner und ihrer Partnerorganisationen, Mechanismen für ei-
ne enge Koordinierung und Zusammenarbeit bei der Durch-
führung des Soforthilfe-, Normalisierungs- und Wiederauf-
bauprogramms zu schaffen und aufrechtzuerhalten;

5. nimmt Kenntnis von dem stufenweisen, mit einer
Schwerpunktsetzung verbundenen Herangehen des Systems
der Vereinten Nationen an die nach wie vor andauernde Krise
und den weiter bestehenden Bedarf in Somalia, das mit der
langfristig ausgelegten Zusage von Normalisierungs-, Sanie-
rungs- und Entwicklungsmaßnahmen einhergeht;

6. spricht dem Amt für die Koordinierung humanitärer
Angelegenheiten ihre Anerkennung für seine Antwortmaß-
nahmen aus und unterstreicht, dass es dringend notwendig ist,
praktische Maßnahmen zur Milderung der Folgen der Dürre
in Somalia zu ergreifen;

7. fordert alle Staaten und in Betracht kommenden zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen nach-
drücklich auf, ihre Resolutionen 47/160, 56/106 und 57/154
weiter durchzuführen, um dem somalischen Volk dabei be-
hilflich zu sein, die Wiederherstellung der grundlegenden so-
zialen und wirtschaftlichen Dienste in Angriff zu nehmen und
Institutionen aufzubauen mit dem Ziel, in allen Teilen des
Landes, in denen Frieden und Sicherheit herrschen, die Zivil-
verwaltungsstrukturen auf allen Ebenen wiederherzustellen;

8. fordert den Generalsekretär auf, auch weiterhin in-
ternationale humanitäre, Normalisierungs- und Wiederauf-
bauhilfe für Somalia zu mobilisieren;

9. fordert alle Parteien in Somalia auf, die Sicherheit
des Personals der Vereinten Nationen, der Sonderorganisatio-
nen sowie der nichtstaatlichen Organisationen zu achten und
ihm uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und sicheren Zu-
gang in ganz Somalia zu garantieren;

10. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, dem somalischen Volk dringend humanitäre Hilfe
und Soforthilfe zu gewähren, um insbesondere die Folgen der
derzeit herrschenden Dürre zu mildern;

11. fordert die internationale Gemeinschaft auf, in Ant-
wort auf den für 2004 ergangenen Konsolidierten interinstitu-
tionellen Appell der Vereinten Nationen zur Gewährung von
Soforthilfe, Normalisierungs- und Wiederaufbauhilfe für So-
malia fortgesetzte und erhöhte Hilfe zu gewähren;

12. lobt den Generalsekretär für die Einrichtung des
Treuhandfonds für die Friedenskonsolidierung in Somalia,

begrüßt die bislang an den Fonds entrichteten Beiträge und
appelliert an die Mitgliedstaaten, Beiträge dazu zu leisten;

13. ersucht den Generalsekretär, angesichts der in So-
malia herrschenden kritischen Situation alle zur Durchfüh-
rung dieser Resolution notwendigen und durchführbaren
Maßnahmen zu treffen und der Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/116

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.41 und Add.1, einge-
bracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Burkina Faso, Burundi,
Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dschibuti, Eritrea, Frankreich,
Ghana, Griechenland, Guinea-Bissau, Indien, Irland, Jemen, Jordanien, Kenia,
Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Madagaskar, Malawi, Mali,
Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mosambik, Niger, Nigeria, Portugal, Senegal,
Sierra Leone, Somalia, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische Republik, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Tunesien, Uganda, Vereinigte Republik Tansania.

58/116. Wirtschaftshilfe für den Wiederaufbau und die
Entwicklung Dschibutis

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/108 vom 14. De-
zember 2001 und ihre früheren Resolutionen über Wirt-
schaftshilfe für Dschibuti,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen118,

ferner unter Hinweis auf die Erklärung von Brüssel119 und
das Aktionsprogramm für die am wenigsten entwickelten
Länder für die Dekade 2001-2010120, die am 20. Mai 2001 von
der Dritten Konferenz der Vereinten Nationen über die am
wenigsten entwickelten Länder verabschiedet wurden, sowie
auf die bei diesem Anlass eingegangenen gegenseitigen Ver-
pflichtungen und die Bedeutung, die den Folgemaßnahmen
und der Durchführung des Aktionsprogramms beigemessen
wird,

in dem Bewusstsein, dass Dschibuti auf der Liste der am
wenigsten entwickelten Länder steht und im Bericht über die
menschliche Entwicklung 2003121 unter den 175 untersuchten
Ländern an 153. Stelle steht,

feststellend, dass die wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklungsanstrengungen Dschibutis durch die extremen örtli-
chen Klimaverhältnisse behindert werden, insbesondere zy-
klisch wiederkehrende Dürren, und dass die Durchführung
der Wiederaufbau- und Entwicklungsprogramme den Einsatz
beträchtlicher Ressourcen erfordert, welche die beschränkten
Möglichkeiten des Landes übersteigen,

118 Siehe Resolution 55/2.
119 A/CONF.191/13, Kap. I.
120 Ebd., Kap. II.
121 Veröffentlicht für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
von der Gesellschaft für die Vereinten Nationen, e.V., Bonn 2003.
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sowie feststellend, dass sich die Situation in Dschibuti
durch die am Horn von Afrika herrschende verheerende Dürre
und das Fehlen von natürlichen Ressourcen verschlechtert
hat, was die schwache wirtschaftliche, haushaltsbezogene, so-
ziale und administrative Infrastruktur des Landes nach wie
vor schwerwiegenden Beschränkungen unterwirft,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die gravierende
Trinkwasserknappheit und die alarmierenden Prognosen für
das Jahr 2020, die sich in dem Bericht des Generalsekretärs122

finden,

mit Befriedigung feststellend, dass die Regierung Dschi-
butis ein Reformprogramm durchführt und dabei ist, gemein-
sam mit den internationalen Finanzinstitutionen ein Strategie-
dokument zur Armutsbekämpfung fertigzustellen,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Unterstützung, die
verschiedene Länder sowie zwischenstaatliche und nichtstaat-
liche Organisationen zur Deckung des humanitären Bedarfs
des Landes gewährt haben, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs122;

2. bekundet ihre Solidarität mit der Regierung und dem
Volk von Dschibuti, die nach wie vor vor ernsten entwick-
lungsbezogenen und humanitären Problemen stehen, insbe-
sondere auf Grund der Knappheit an natürlichen Ressourcen,
verbunden mit extremen Klimaverhältnissen und der akuten
Frage der Wasserversorgung, was sich auf die Entwicklungs-
bestrebungen des Landes auswirkt;

3. ermutigt die Regierung Dschibutis, trotz der schwie-
rigen wirtschaftlichen Lage und der Probleme in der Region
auch weiterhin ernsthafte Anstrengungen zu unternehmen,
um die Demokratie zu festigen;

4. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass Dschi-
buti ein Reformprogramm durchführt, und appelliert in die-
sem Zusammenhang an alle Regierungen, die internationalen
Finanzinstitutionen, die Sonderorganisationen und die nicht-
staatlichen Organisationen, im Einklang mit dem Strategiedo-
kument zur Armutsbekämpfung in angemessener Weise auf
die finanziellen und materiellen Bedürfnisse des Landes ein-
zugehen;

5. dankt den zwischenstaatlichen Organisationen und
den Sonderorganisationen der Vereinten Nationen für ihre
Beiträge zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse in
Dschibuti und bittet sie, ihre Anstrengungen fortzusetzen;

6. dankt dem Generalsekretär für die Anstrengungen,
die er auch weiterhin unternimmt, um die internationale Ge-
meinschaft auf die Schwierigkeiten aufmerksam zu machen,
denen sich Dschibuti gegenübersieht, und begrüßt seine In-
itiative, einen Sonderbotschafter für humanitäre Angelegen-
heiten am Horn von Afrika zu ernennen, mit dem Ziel, Res-
sourcen für Notunterstützung und für die nachhaltige Ent-
wicklung zu mobilisieren;

7. ersucht den Generalsekretär, seine Bemühungen um
die Aufbringung der erforderlichen Ressourcen für ein wirk-
sames Programm der finanziellen, technischen und materiel-
len Hilfe für Dschibuti in enger Zusammenarbeit mit der Re-
gierung Dschibutis fortzusetzen;

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer sechzigsten Tagung über die humani-
täre Lage in Dschibuti, die Fortschritte bei der Gewährung
von Wirtschaftshilfe an Dschibuti und die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/117

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.42 und Add.1, einge-
bracht von: Antigua und Barbuda, Argentinien, Belize, Bolivien, Chile, Costa
Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Griechenland, Guatemala,
Honduras, Italien, Jamaika, Japan, Kolumbien, Komoren, Malawi, Mexiko, Nica-
ragua, Nigeria, Panama, Paraguay, Peru, Senegal, St. Kitts und Nevis, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Vereinigte Staaten von Amerika.

58/117. Internationale Hilfe und Zusammenarbeit zu
Gunsten der Allianz für die nachhaltige Entwick-
lung Zentralamerikas

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung aller einschlägigen Resolutionen der Ge-
neralversammlung, in denen sie betont und anerkennt, wie
wichtig die vom System der Vereinten Nationen, von der in-
ternationalen Gemeinschaft und den nichtstaatlichen Organi-
sationen gewährte internationale, bilaterale und multilaterale
wirtschaftliche, finanzielle und technische Unterstützung, Zu-
sammenarbeit und Hilfe ist, die den Bezugsrahmen für die
Gewährung von Hilfe an die Allianz für die nachhaltige Ent-
wicklung Zentralamerikas123 vorgeben, soweit es darum geht,
die Anstrengungen zu unterstützen, die die einzelnen Staaten
unternehmen, um die Region zu einer Zone des Friedens, der
Freiheit, der Demokratie und der Entwicklung zu machen,

in Anbetracht dessen, dass die Länder Zentralamerikas er-
hebliche Fortschritte im Hinblick auf die Festigung der De-
mokratie und einer guten Staatsführung, die Stärkung der Zi-
vilregierungen, die Achtung der Menschenrechte und der
Rechtsstaatlichkeit erzielt haben, was insgesamt ein Instru-
ment zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung und der re-
gionalen Integration darstellt, worin der Wunsch der zentral-
amerikanischen Völker zum Ausdruck kommt, in einem Kli-
ma des Friedens, der Solidarität und der sozialen Gerechtig-
keit zu leben und Wohlstand zu schaffen,

betonend, wie wichtig die auf den regionalen Gipfeltref-
fen und Ministertagungen eingegangen Verpflichtungen und
deren Umsetzung sind, insbesondere in denjenigen Berei-
chen, die in den Programminitiativen der Allianz für die nach-
haltige Entwicklung Zentralamerikas auf politischem, wirt-
schaftlichem, sozialem und ökologischem Gebiet enthalten
sind, die eine schrittweise Verbesserung der Lebensqualität
der Bevölkerung der Region ermöglichen,

122 A/58/285. 123 Siehe A/49/580-S/1994/1217, Anlage I.
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feststellend, dass die verschiedenen Naturereignisse, die
die Region heimgesucht haben, zu den Faktoren gehören, die
die biologische Vielfalt Zentralamerikas in Gefahr gebracht
haben,

betonend, dass die Fortschritte bei der Erfüllung der Ver-
pflichtungen, die im Programm der Allianz für die nachhalti-
ge Entwicklung Zentralamerikas festgelegt sind, die notwen-
digen Voraussetzungen für die Umsetzung der Politiken zur
Verminderung der Anfälligkeit der Region für Naturkatastro-
phen schaffen,

feststellend, dass der Rahmen des Puebla-Panama-Plans
die Mesoamerikanische Initiative zur Vorbeugung und Milde-
rung von Naturkatastrophen sowie andere Initiativen zur För-
derung der Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung der
natürlichen Ressourcen mit einschließt und die Strategie zur
Transformation und Modernisierung Zentralamerikas im
21. Jahrhundert umfasst, die auf der am 8. und 9. März 2001
in Madrid abgehaltenen Tagung der Regionalen Beratungs-
gruppe vorgelegt wurde, sowie die Strategie für den Süd-Süd-
osten Mexikos,

Kenntnis nehmend von der im Jahr 2001 erfolgten Verab-
schiedung des Regionalen Mechanismus zur Koordinierung
der gegenseitigen Hilfe im Katastrophenfall sowie von der er-
folgreichen Tätigkeit des Koordinationszentrums für Kata-
strophenvorbeugung in Zentralamerika, sowie insbesondere
von seinem Mandat zur Abhaltung des Regionalforums
Mitch +5, und von dem Regionalprogramm für Risikomana-
gement in Zentralamerika, das von dem Koordinationszen-
trum und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio-
nen ins Leben gerufen wurde, 

erfreut über die Verabschiedung des Abkommens über
politischen Dialog und Zusammenarbeit zwischen der Euro-
päischen Union und Zentralamerika, das zum Abschluss
künftiger Abkommen führen soll, die den Prozess des Dialogs
von San José stärken und ihn unter anderem auf wirtschaftli-
che Bereiche, die Migration und die Bekämpfung des interna-
tionalen Terrorismus ausweiten, 

in Anbetracht der Fortschritte, die bei der Beseitigung von
Antipersonenminen auf zentralamerikanischem Gebiet erzielt
wurden, sowie von der Notwendigkeit, die Rehabilitation und
Wiedereingliederung von Minenopfern in ihre Gemeinwesen
zu gewährleisten und so die normalen Bedingungen für die
uneingeschränkte Entwicklung der Region wiederherzustel-
len,

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs124;

2. stellt fest, dass die der Allianz für die nachhaltige
Entwicklung Zentralamerikas gewährte, nicht rückzahlbare
internationale Hilfe und Zusammenarbeit in den beiden ver-
gangenen Jahren erheblich abgenommen hat, wie aus dem Be-
richt des Generalsekretärs hervorgeht;

3. unterstützt den Beschluss der zentralamerikanischen
Regierungen, die nachhaltige wirtschaftliche, soziale, kultu-
relle, ökologische und politische Entwicklung ihrer Mitglied-
staaten und die Entwicklung der Region insgesamt auf harmo-
nische und ausgewogene Weise durch Programme zu fördern,
die zur Festigung der Demokratie und zur Beseitigung der so-
zialen Ungleichheiten und der extremen Armut beitragen;

4. erklärt erneut, wie wichtig es ist, die Anstrengungen
zu unterstützen und zu verstärken, die die zentralamerikani-
schen Länder zur Umsetzung des Regionalen Mechanismus
zur Koordinierung der gegenseitigen Hilfe im Katastrophen-
fall und des Regionalen Katastrophenvorbeugungsplans so-
wie zur Umsetzung des Strategischen Rahmenplans zur Ver-
ringerung der Katastrophenanfälligkeit und der Katastrophen
in Zentralamerika125 unternehmen, und dass insbesondere
Maßnahmen zur Verhütung und Milderung von Schäden ge-
troffen werden, unter besonderer Berücksichtigung der
schutzbedürftigsten Gruppen und Sektoren;

5. ersucht den Generalsekretär, die Organe, Organisa-
tionen und Programme des Systems der Vereinten Nationen
sowie alle Staaten, die internationalen Finanzinstitutionen
und die regionalen und subregionalen Organisationen, nach
Bedarf auch künftig die notwendige Unterstützung zu gewäh-
ren, damit die Ziele des Programms für die nachhaltige Ent-
wicklung Zentralamerikas erreicht werden, insbesondere die-
jenigen, die im Rahmen des Fünfjahreszeitraums zur Verrin-
gerung der Anfälligkeit für Naturkatastrophen und zur Minde-
rung ihrer Auswirkungen in Zentralamerika verfolgt werden;

6. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass das
1996 vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
eingeleitete subregionale Kooperationsprogramm in Zentral-
amerika und die nationalen Programme anderer Organisatio-
nen der Vereinten Nationen und anderer humanitärer Organi-
sationen auf der Grundlage der Prioritäten geändert wurden,
die in der regionalen Entwicklungsstrategie zur Transforma-
tion und Modernisierung Zentralamerikas festgelegt wurden,
die sich in den Initiativen des Puebla-Panama-Plans findet;

7. ermutigt die Regierungen und die mit Katastrophen
befassten Organisationen Zentralamerikas, die Internationale
Katastrophenvorbeugungsstrategie auch weiterhin umzuset-
zen, um die Risikoanfälligkeit zu vermindern, und legt der in-
ternationalen Gemeinschaft eindringlich nahe, einen Beitrag
zu diesen Bemühungen zu leisten, namentlich gegebenenfalls
auf dem Weg der Zusammenarbeit und der technischen Hilfe;

8. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass sich
die bilateralen und multilateralen Entwicklungsorganisatio-
nen im Dezember 2002 erneut zu dem Mesoamerikanischen
biologischen Korridor als einer der Säulen einer nachhaltigen
Entwicklung bekannt haben, die die Erhaltung der natürlichen
Ressourcen, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und
Anstrengungen zur Armutsminderung mit einschließt, und
der mit Unterstützung durch die eigenen Fonds des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nationen, die Globale Um-

124 A/58/286. 125 Siehe A/54/630, Anlage.
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weltfazilität über die Weltbank, das Umweltprogramm der
Vereinten Nationen, die Interamerikanische Entwicklungs-
bank, die Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenar-
beit und die Internationale Entwicklungsbehörde der Verei-
nigten Staaten aufgebaut wird;

9. anerkennt die Anstrengungen und Erfolge im Zu-
sammenhang mit Minenräummaßnahmen in Zentralamerika
und appelliert an die zuständigen Organe des Systems der
Vereinten Nationen, die Organisation der amerikanischen
Staaten sowie die internationale Gemeinschaft, auch weiter-
hin die materielle, technische und finanzielle Unterstützung
bereitzustellen, die die zentralamerikanischen Regierungen
benötigen, um die Aktivitäten zur Minenräumung, zur Auf-
klärung über die Minengefahr und zur Gewährung von Hilfe
für die Minenopfer in der Region abzuschließen, im Einklang
mit den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen
und dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der
Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antiper-
sonenminen und über deren Vernichtung126;

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung im Rahmen eines zusam-
mengefassten Berichts unter dem Punkt "Die Situation in
Zentralamerika: Fortschritte bei der Gestaltung einer Region
des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und der Entwick-
lung" über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu er-
statten.

RESOLUTION 58/118

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.43 und Add.1, einge-
bracht von: Ägypten, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien,
Armenien, Australien, Bangladesch, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China,
Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland,
Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Indi-
en, Irland, Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Kolumbien, Kroatien,
Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Monaco, Mongolei, Neuseeland, Nica-
ragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föde-
ration, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Spanien, St. Vincent und
die Grenadinen, Südafrika, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika, Zypern.

58/118. Mitwirkung von Freiwilligen, den sogenannten
"Weißhelmen", an Tätigkeiten der Vereinten Na-
tionen im Bereich humanitäre Hilfe, Wiederauf-
bau und technische Entwicklungszusammenar-
beit

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 50/19 vom 28. No-
vember 1995, 52/171 vom 16. Dezember 1997, 54/98 vom
8. Dezember 1999 und 56/102 vom 14. Dezember 2001,

sowie in Bekräftigung ihrer Resolutionen 46/182 vom
19. Dezember 1991, 47/168 vom 22. Dezember 1992, 48/57

vom 14. Dezember 1993, 49/139 A und B vom 20. Dezember
1994, 50/57 vom 12. Dezember 1995 und 51/194 vom 17. De-
zember 1996 sowie der Resolutionen des Wirtschafts- und
Sozialrats 1995/56 vom 28. Juli 1995 und 1996/33 vom
25. Juli 1996,

betonend, dass es notwendig ist, sich mit der strategischen
Planungslücke zwischen Nothilfe- und Entwicklungsaktivitä-
ten im Kontext humanitärer Notsituationen zu befassen, unter
Berücksichtigung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele, namentlich derjenigen, die in der Millenniums-Er-
klärung der Vereinten Nationen127 enthalten sind,

in der Erwägung, dass sich die internationale Gemein-
schaft bei der Bewältigung der zunehmenden Reichweite und
Komplexität von anthropogenen und Naturkatastrophen und
von Hunger, Mangelernährung und Armut charakterisierten
chronischen Situationen nicht nur auf die Ausarbeitung gut
koordinierter umfassender Antwortmaßnahmen im Rahmen
der Vereinten Nationen stützen muss, sondern auch auf die
Förderung eines reibungslosen Übergangs von der Nothilfe
zur Normalisierung, zum Wiederaufbau und zur Entwicklung,

abermals daran erinnernd, dass die Verhütung von Not-
standssituationen, die Notstandsvorsorge und die Eventual-
fallplanung auf weltweiter Ebene größtenteils davon abhän-
gen, dass die örtlichen und die einzelstaatlichen Reaktionska-
pazitäten gestärkt werden und dass sowohl auf innerstaatli-
cher als auch internationaler Ebene Finanzmittel zur Verfü-
gung stehen,

1. nimmt Kenntnis von dem gemäß ihrer Resolution
56/102 erstellten Bericht des Generalsekretärs128 über die Mit-
wirkung von Freiwilligen, den sogenannten "Weißhelmen",
an Tätigkeiten der Vereinten Nationen im Bereich humanitäre
Hilfe, Wiederaufbau und technische Entwicklungszusam-
menarbeit;

2. erkennt den Wert von innerstaatlichen und regiona-
len Maßnahmen an, die darauf abzielen, dem System der Ver-
einten Nationen im Rahmen des Freiwilligenprogramms der
Vereinten Nationen und anderer Organisationen und im Ein-
klang mit den hergebrachten Verfahren und Praktiken der
Vereinten Nationen im Voraus zusammengestellte, verfü-
gungsbereite und ausgebildete nationale Freiwilligenkorps
wie die Weißhelme zur Verfügung zu stellen, um spezialisier-
te personelle und technische Ressourcen für die Nothilfe und
die Normalisierung bereitzustellen;

3. bringt ihre Befriedigung über die Fortschritte der
Weißhelm-Initiative zum Ausdruck, einer einzigartigen frei-
willigen internationalen Maßnahme, um dem System der Ver-
einten Nationen das Fachwissen von Freiwilligen zur Verfü-
gung zu stellen, die in der Lage sind, rasch und koordiniert auf
Appelle der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit der
humanitären Hilfe, der Normalisierung, dem Wiederaufbau
und der Entwicklung einzugehen, unter gleichzeitiger Beibe-

126 Siehe CD/1478.

127 Siehe Resolution 55/2
128 A/58/320.
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haltung des unpolitischen, neutralen und unparteiischen Cha-
rakters der humanitären Maßnahmen;

4. ermutigt die Mitgliedstaaten, ihre jeweiligen natio-
nalen Koordinierungsstellen für Weißhelme zu benennen, da-
mit das System der Vereinten Nationen im Fall von humani-
tären Notsituationen auch künftig über ein leicht zugängliches
weltweites Netz von Schnelleingreifeinrichtungen verfügt;

5. bringt ihren Dank und ihre Anerkennung für die
Fortschritte zum Ausdruck, die die Mitgliedstaaten des Ge-
meinsamen Marktes des Südens und ihre angeschlossenen
Partner bei der Stärkung und Ausweitung der regionalen Rol-
le der Weißhelm-Initiative erzielt haben, und legt den Mit-
gliedstaaten anderer regionaler Zusammenschlüsse nahe, ähn-
liche gemeinsame Maßnahmen zu ergreifen;

6. ermutigt die Durchführungspartner des Systems der
Vereinten Nationen, insbesondere das Freiwilligenprogramm
der Vereinten Nationen und das Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen, nach Bedarf auf das Fachwissen der Frei-
willigen der Weißhelme zurückzugreifen, namentlich bei
Antwortmaßnahmen auf von Hunger, Mangelernährung und
Armut charakterisierte chronische Situationen;

7. erkennt an, dass die Weißhelm-Initiative bei der För-
derung, Verbreitung und Ausführung der in der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen127 gefassten Beschlüsse ei-
ne wichtige Rolle spielen kann, und bittet die Mitgliedstaaten,
die dazu in der Lage sind, zu prüfen, wie sichergestellt werden
kann, dass die Weißhelm-Initiative in ihre Programmtätigkei-
ten eingebunden wird, und über den gesonderten Finanzie-
rungsschalter des Freiwilligen Sonderfonds des Freiwilligen-
programms der Vereinten Nationen oder in Absprache mit
diesem die entsprechenden Finanzmittel bereitzustellen;

8. bittet den Generalsekretär, auf der Grundlage der ge-
wonnenen Erfahrungen auch künftig die Möglichkeit ins Au-
ge zu fassen, Weißhelme zur Verhütung und Milderung der
Auswirkungen von humanitären Notsituationen in der Kon-
fliktfolgezeit einzusetzen, und in diesem Zusammenhang un-
ter Berücksichtigung des derzeit vonstatten gehenden Re-
formprozesses eine angemessene Struktur für die Gewährlei-
stung der Verbindungsaufgaben der Weißhelme aufrechtzuer-
halten;

9. ersucht den Generalsekretär, die seit der Verabschie-
dung ihrer Resolution 49/139 B, der ersten Resolution über
die Weißhelm-Initiative, vergangenen zehn Jahre zu berück-
sichtigen und in Anbetracht des Erfolgs der seit damals unter
anderem mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen,
dem Welternährungsprogramm, dem Sekretariats-Amt für die
Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, dem Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen und dem Freiwilli-
genprogramm der Vereinten Nationen durchgeführten koordi-
nierten Maßnahmen deren Wirkung zu prüfen und mögliche
Schritte und Modalitäten zu analysieren, um die Weißhelm-
Initiative stärker in die Tätigkeit des Systems der Vereinten
Nationen einzubinden, indem er geeignete Mechanismen und
Bereiche vorschlägt, und der Generalversammlung auf ihrer
sechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/119

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.44 und Add.1, einge-
bracht von: Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Belarus, Bulga-
rien, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Georgien, Griechen-
land, Indien, Irland, Italien, Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Kuba, Lett-
land, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malta, Monaco, Niederlande, Nigeria, Nor-
wegen, Österreich, Panama, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Rus-
sische Föderation, San Marino, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Tadschikistan, Tschechische Republik, Türkei, Turkmenistan, Ukrai-
ne, Usbekistan.

58/119. Verstärkung der internationalen Zusammenar-
beit und Koordinierung der Anstrengungen zur
Untersuchung, Milderung und Minimierung der
Folgen der Katastrophe von Tschernobyl

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 45/190 vom 21. De-
zember 1990, 46/150 vom 18. Dezember 1991, 47/165 vom
18. Dezember 1992, 48/206 vom 21. Dezember 1993, 50/134
vom 20. Dezember 1995, 52/172 vom 16. Dezember 1997,
54/97 vom 8. Dezember 1999 und 56/109 vom 14. Dezember
2001, sowie ihrer Resolution 55/171 vom 14. Dezember 2000
über die Stilllegung des Kernkraftwerks Tschernobyl, und
Kenntnis nehmend von den Beschlüssen, die von den Orga-
nen, Organisationen und Programmen des Systems der Ver-
einten Nationen zur Durchführung der genannten Resolutio-
nen verabschiedet wurden,

unter Hinweis auf die Resolutionen des Wirtschafts- und
Sozialrats 1990/50 vom 13. Juli 1990, 1991/51 vom 26. Juli
1991 und 1992/38 vom 30. Juli 1992 sowie auf den Ratsbe-
schluss 1993/232 vom 22. Juli 1993,

im Bewusstsein der langfristigen Auswirkungen der Kata-
strophe im Kernkraftwerk Tschernobyl, die von ihren Ausma-
ßen und ihrer Komplexität her eine technologische Großkata-
strophe war und die die ganze Menschheit betreffende huma-
nitäre, ökologische, soziale, wirtschaftliche und gesundheitli-
che Folgen und Probleme nach sich gezogen hat, deren Lö-
sung eine umfassende und aktive internationale Zusammenar-
beit und die Koordinierung internationaler und nationaler
Maßnahmen auf diesem Gebiet erfordert,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Auswir-
kungen, die der Unfall nach wie vor auf das Leben und die Ge-
sundheit der Menschen, insbesondere der Kinder, in den be-
troffenen Gebieten von Belarus, der Russischen Föderation
und der Ukraine sowie in den anderen betroffenen Ländern
hat,

in dem Bewusstsein, wie wichtig die einzelstaatlichen Be-
mühungen sind, die die Regierungen von Belarus, der Russi-
schen Föderation und der Ukraine unternehmen, um die Fol-
gen der Katastrophe von Tschernobyl zu mildern und auf ein
Mindestmaß zu beschränken,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Beitrag der Staaten
und der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
zur Förderung der Zusammenarbeit zur Milderung und Mini-
mierung der Folgen der Katastrophe von Tschernobyl, von
den Aktivitäten regionaler und sonstiger sowie nichtstaatli-
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cher Organisationen, sowie von den Aktivitäten auf bilatera-
ler Ebene,

anerkennend, wie wichtig es ist, dass die einzelstaatlichen
Anstrengungen der Regierungen und der Zivilgesellschaften
von Belarus, der Russischen Föderation und der Ukraine, der
am stärksten betroffenen Länder, auch weiterhin internationa-
le Unterstützung erhalten, um die auf die radiologischen, ge-
sundheitlichen, sozioökonomischen, psychologischen und
ökologischen Folgen der Katastrophe von Tschernobyl zu-
rückzuführenden, anhaltenden nachteiligen Wirkungen, die
die nachhaltige Entwicklung der betroffenen Gebiete nach
wie vor beeinträchtigen, zu mildern und auf ein Mindestmaß
zu beschränken,

es begrüßend, dass das Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen, die Residierenden Koordinatoren der Ver-
einten Nationen und die Landesteams der Vereinten Nationen
in Belarus, der Russischen Föderation und der Ukraine eine
größere Rolle dabei übernehmen, bei der Bewältigung der
entwicklungsbezogenen wie auch der humanitären Folgen der
Katastrophe Hilfe zu gewähren,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Vereinten Natio-
nen mit dem Titel "The Human Consequences of the Chern-
obyl Nuclear Accident: A Strategy for Recovery" (Menschli-
che Folgen des nuklearen Unfalls von Tschernobyl: Eine Sa-
nierungsstrategie), der auf Grund einer Mitte 2001 in den be-
troffenen Gebieten von Belarus, der Russischen Föderation
und der Ukraine durchgeführten internationalen Bedarfsana-
lyse erstellt wurde,

betonend, wie wichtig der neue entwicklungsbezogene
Ansatz für die Bewältigung der durch den Unfall von
Tschernobyl verursachten Probleme ist, dessen Ziel darin be-
steht, die Lage der betroffenen Personen und Gemeinschaften
mittel- und langfristig zu normalisieren,

betonend, dass es nach wie vor notwendig ist, auf die
außergewöhnlichen Bedürfnisse im Zusammenhang mit
Tschernobyl einzugehen, insbesondere in den Bereichen Ge-
sundheit, Umwelt und Forschung, zu einem Zeitpunkt, zu
dem die Maßnahmen zur Minderung der Folgen der Katastro-
phe von Tschernobyl von der Nothilfe- zur Sanierungsphase
übergehen, wie in dem Bericht der Vereinten Nationen "The
Human Consequences of the Chernobyl Nuclear Accident: A
Strategy for Recovery" erwähnt,

begrüßend, dass das Internationale Forschungs- und Infor-
mationsnetz zu Tschernobyl eingerichtet wurde, mit dem Ziel,
die laufenden internationalen, nationalen und zivilgesell-
schaftlichen Bemühungen um die nachhaltige Entwicklung
der betroffenen Gebiete zu unterstützen, indem die einschlä-
gigen Forschungsarbeiten zusammengestellt, konsolidiert
und koordiniert werden, sofern erforderlich neue Forschungs-
arbeiten in Auftrag gegeben und die Bereitstellung und wirk-
same Verbreitung ihrer Ergebnisse gewährleistet werden, was
es gestatten wird, fundierte Entscheidungen über die langfri-
stigen Sanierungs- und Managementphasen zu treffen und so
die komplexe und vielfältige humanitäre, ökologische, wirt-
schaftliche, soziale und medizinische Lage in diesen Gebieten
zu verbessern,

sowie unter Begrüßung des Tschernobyl-Forums, das von
der Internationalen Atomenergie-Organisation unter Mitwir-
kung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen, des Sekretariats-Amtes für die Koordi-
nierung humanitärer Angelegenheiten, des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen, des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen, des Wissenschaftlichen Ausschusses der
Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der
atomaren Strahlung, der Weltgesundheitsorganisation, der
Weltbank und von Vertretern der drei am stärksten betroffe-
nen Staaten eingerichtet wurde,

ferner unter Begrüßung der Koordinierung der Aktivitä-
ten des Internationalen Forschungs- und Informationsnetz-
werks zu Tschernobyl und des Tschernobyl-Forums sowie der
Anstrengungen, die unternommen werden, um sicherzustel-
len, dass eine substanzielle Einbindung der vom Forum vor-
genommenen Bewertung der Umwelt- und Gesundheitsfol-
gen in den Netzwerkprozess stattfindet,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über die Durchführung der Resolution 56/109129,

1. bekräftigt, dass den Vereinten Nationen bei der Stär-
kung der internationalen Zusammenarbeit zur Untersuchung,
Milderung und Minimierung der Folgen der Katastrophe von
Tschernobyl eine wichtige Katalysator- und Koordinierungs-
funktion zukommt, und würdigt den Beitrag, den alle sonsti-
gen zuständigen multilateralen Mechanismen hierzu leisten;

2. begrüßt die weiteren praktischen Maßnahmen, die
der Generalsekretär und der Koordinator der Vereinten Natio-
nen für die internationale Zusammenarbeit zu Gunsten von
Tschernobyl unternommen haben, um die Koordinierung der
internationalen Anstrengungen auf diesem Gebiet zu stärken,
insbesondere die Einrichtung des Internationalen Forschungs-
und Informationsnetzwerks zu Tschernobyl;

3. begrüßt außerdem die Anstrengungen, welche die
der Interinstitutionellen Arbeitsgruppe für Tschernobyl ange-
hörenden Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen und sonstigen internationalen Organisationen unternom-
men haben, um bei der Untersuchung, Milderung und Mini-
mierung der Folgen der Katastrophe von Tschernobyl einen
neuen, entwicklungsbezogenen Ansatz anzuwenden, insbe-
sondere durch die Ausarbeitung konkreter Projekte, und er-
sucht die Interinstitutionelle Arbeitsgruppe, ihre diesbezügli-
chen Tätigkeiten weiterzuführen, namentlich durch die Koor-
dinierung der Anstrengungen auf dem Gebiet der Mobilisie-
rung von Ressourcen;

4. erkennt die Schwierigkeiten an, mit denen die am
stärksten betroffenen Länder bei der Minimierung der Folgen
der Katastrophe von Tschernobyl konfrontiert sind, und bittet
die Staaten, insbesondere die Geberstaaten und alle zuständi-
gen Organisationen, Fonds und Programme des Systems der
Vereinten Nationen, insbesondere die Bretton-Woods-Institu-
tionen, sowie die nichtstaatlichen Organisationen, die An-
strengungen, die Belarus, die Russische Föderation und die

129 A/58/332.
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Ukraine laufend zur Milderung der Folgen der Katastrophe
von Tschernobyl unternehmen, weiterhin zu unterstützen, na-
mentlich durch die Veranschlagung angemessener Mittel zur
Unterstützung der mit der Katastrophe zusammenhängenden
medizinischen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen
Programme;

5. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem vor kur-
zem ins Leben gerufenen Programm für Zusammenarbeit bei
der Sanierung, das in den betroffenen Gebieten bessere Le-
bensbedingungen und eine nachhaltige Entwicklung fördern
soll; 

6. weist nachdrücklich auf die wichtige Rolle hin, die
den Behörden der betroffenen Länder bei der Milderung der
humanitären und sonstigen Folgen der Katastrophe von
Tschernobyl zukommt, und begrüßt die Anstrengungen, die
die betroffenen Länder in dieser Hinsicht nach wie vor unter-
nehmen, um die humanitären und sonstigen Folgen der Kata-
strophe von Tschernobyl zu mildern, namentlich die Maßnah-
men zur Erleichterung der Tätigkeit der humanitären Organi-
sationen, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen;

7. unterstreicht die Notwendigkeit einer koordinierten
internationalen Zusammenarbeit bei der Untersuchung der
Folgen der Katastrophe von Tschernobyl, insbesondere durch
die wirksame Tätigkeit des Internationalen Forschungs- und
Informationsnetzwerks zu Tschernobyl, des Tschernobyl-Fo-
rums und des Internationalen Zentrums Tschernobyl für nu-
kleare Sicherheit, radioaktive Abfälle und Radioökologie so-
wie anderer Forschungszentren der am stärksten betroffenen
Länder, und bittet die Mitgliedstaaten und alle interessierten
Parteien, an ihrer Tätigkeit mitzuwirken;

8. begrüßt den Beschluss des Rates der Staatschefs der
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, den 26. April zum In-
ternationalen Tag des Gedenkens an die Opfer von Strah-
lungsunfällen und Strahlungskatastrophen in den Mitglied-
staaten der Gemeinschaft zu erklären;

9. bittet die Mitgliedstaaten, diesen Tag zu begehen
und im Rahmen geeigneter Aktivitäten der Opfer von Strah-
lungsunfällen und Strahlungskatastrophen zu gedenken sowie
die Öffentlichkeit besser über die Folgen aufzuklären, die die-
se für die Gesundheit des Menschen und die Umwelt in der
ganzen Welt haben;

10. ersucht den Generalsekretär, seine Bemühungen um
die Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Gene-
ralversammlung fortzusetzen und über die vorhandenen Ko-
ordinierungsmechanismen, insbesondere den Koordinator der
Vereinten Nationen für die internationale Zusammenarbeit zu
Gunsten von Tschernobyl, die enge Zusammenarbeit mit den
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie
mit den regionalen und den sonstigen zuständigen Organisa-
tionen weiterzuführen und gleichzeitig konkrete Tschernobyl
betreffende Programme und Projekte durchzuführen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, zu prüfen,
wie die Koordinierung und die analytischen, sachwalterischen
und technischen Kapazitäten der Vereinten Nationen im Feld
und am Amtssitz weiter gestärkt werden können, wie im Be-
richt des Generalsekretärs129 beschrieben, unter gebührender

Berücksichtigung der vorhandenen Verwaltungs- und Haus-
haltskapazitäten der Organisation;

12. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechzigsten Tagung unter einem geson-
derten Unterpunkt einen Bericht vorzulegen, der eine umfas-
sende Bewertung der Durchführung aller Aspekte dieser Re-
solution sowie Vorschläge für innovative Maßnahmen ent-
hält, die der Reaktion der internationalen Gemeinschaft, na-
mentlich der Vereinten Nationen, auf die Katastrophe von
Tschernobyl größtmögliche Wirksamkeit verleihen sollen,
sowie zu erwägen, wie die internationale Zusammenarbeit
besser ausgerichtet werden kann, damit für die betroffenen
Gebiete ein langfristiger entwicklungsbezogener Ansatz er-
zielt wird, unter Berücksichtigung der außergewöhnlichen
Bedürfnisse im Zusammenhang mit Tschernobyl.

RESOLUTION 58/120

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.45 und Add.1 in seiner
mündlich abgeänderten Fassung, eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola,
Äthiopien, Bahrain, Benin, Burkina Faso, China, Demokratische Republik Kon-
go, Dschibuti, Eritrea, Gabun, Grenada, Griechenland, Iran (Islamische Repu-
blik), Jemen, Jordanien, Kenia, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Libanon,
Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Nepal, Oman, Pa-
nama, Ruanda, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Somalia, Südafrika, Su-
dan, Syrische Arabische Republik, Thailand, Tschad, Tunesien, Uganda,
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Zentralafrikanische
Republik.

58/120. Wirtschaftliche Sondernothilfe für die Erholung
und Entwicklung der Komoren

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/30 F vom 13. De-
zember 1996 und 53/1 F vom 16. November 1998 über wirt-
schaftliche Sondernothilfe für die Komoren,

feststellend, dass sich auf den Komoren seit 1995 mehrere
einschneidende Ereignisse zugetragen haben, namentlich ein
sezessionistischer Konflikt, die eine schwere politische Insta-
bilität und ein wirtschaftliches und soziales Trauma ausgelöst
haben,

in der Erwägung, dass die ungünstige Insellage der Ko-
moren, die zu den am wenigsten entwickelten Ländern gehö-
ren, der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts des Landes in-
folge des Preisverfalls seiner Ausfuhrgüter, sein karger Bo-
den, die Knappheit an natürlichen Ressourcen und die ver-
schwindend geringe Größe seines Binnenmarktes nachteilige
wirtschaftliche Folgen haben und die Verarmung der Bevöl-
kerung erhöhen,

im Bewusstsein der Anstrengungen, die die Regierung der
Komoren unternimmt, um die am stärksten betroffenen und
den größten Entbehrungen ausgesetzten Bevölkerungskreise
zu unterstützen und zu diesem Zweck mit höchster Dringlich-
keit den Großteil der für Staatsaufgaben erforderlichen Haus-
haltsmittel umzuwidmen, 

1. begrüßt die Unterzeichnung des Abkommens von
Fomboni im Februar 2001, das Aussichten für eine friedliche
Lösung der separatistischen Krise eröffnet hat;
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2. bekräftigt ihre Unterstützung für Südafrika, die Afri-
kanische Union, die Internationale Organisation der Franko-
phonie und die anderen Länder der Region bei ihren Vermitt-
lungsbemühungen zur Beilegung der Krise auf den Komoren;

3. begrüßt die Empfehlungen in der am 29. Oktober
2003 in Paris von den Freunden der Komoren unterzeichneten
Erklärung, sowie die am 30. Oktober 2003 in Moroni heraus-
gegebene Erklärung der Kommission für den Indischen Oze-
an;

4. fordert die Regierung der Komoren und die Regie-
rungen der autonomen Inseln nachdrücklich auf, die laufen-
den Bemühungen zur Beschleunigung der Ausrichtung von
Parlamentswahlen und zur Schaffung der restlichen in der
Verfassung vorgesehenen staatlichen Institutionen fortzuset-
zen;

5. erklärt erneut, dass die Hauptverantwortung für das
Wohlergehen des Volkes und die Entwicklung der Wirtschaft
eindeutig bei der Regierung der Komoren und den Regierun-
gen der autonomen Inseln liegt;

6. dankt allen Staaten und allen in Betracht kommen-
den internationalen Organisationen, namentlich den Organen
der Vereinten Nationen und den Sonderorganisationen, für
die Nothilfe, die sie den Komoren gewährt haben;

7. betont, dass die verfügbaren Finanzmittel dennoch
weiterhin unter dem Mindestbetrag liegen, der erforderlich
wäre, um die humanitäre, wirtschaftliche und politische Erho-
lung des Landes zu gewährleisten;

8. ersucht die Mitgliedstaaten, die internationalen Or-
ganisationen und die anderen zuständigen Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, im Falle des Zustandekom-
mens eines Abkommens zwischen den Komoren und den Be-
hörden der autonomen Inseln und in Erwartung des Abschlus-
ses des Abkommens von Fomboni Anfang 2004 ihre finanzi-
elle und technische Hilfe dafür einzusetzen, die am stärksten
betroffenen Bevölkerungskreise während und nach der Über-
gangszeit zu unterstützen, den Wiederaufbau und eine nach-
haltige Entwicklung herbeizuführen und das Land in die Lage
zu versetzen, wieder Beziehungen zu den internationalen Fi-
nanzorganisationen aufzunehmen; 

9. ersucht den Generalsekretär, Anstrengungen zu un-
ternehmen, um die Mitgliedstaaten, die zuständigen Sonder-
organisationen der Vereinten Nationen und sonstige Organi-
sationen zu mobilisieren, den Komoren die notwendige finan-
zielle, wirtschaftliche und technische Hilfe zu gewähren, ins-
besondere durch Schuldenerlass, damit sie in der Lage sind,
das Abkommen von Fomboni vollinhaltlich durchzuführen
und insbesondere Parlamentswahlen auszurichten;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, in Zusam-
menarbeit mit allen zuständigen Sekretariats-Hauptabteilun-
gen und Sonderorganisationen sowie den bereits auf den Ko-
moren tätigen internationalen Organisationen einschlägige In-
formationen zu sammeln und den Bedarf des Landes sowie
die Hilfe zu bewerten, die die internationale Gemeinschaft ge-
währen könnte;

11. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/121

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.46 und Add.1, einge-
bracht von: Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien,
Äthiopien, Australien, Belize, Benin, Bolivien, Brasilien, Brunei Darussalam, Chi-
le, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Guinea, Guinea-Bissau, Indien, Indonesien, Irland,
Italien, Japan, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Komoren, Kuba,
Kuwait, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Mali, Malta, Mauritius, Mon-
golei, Mosambik, Nauru, Nepal, Neuseeland, Niederlande, Niger, Norwegen, Öster-
reich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Portugal, Republik Korea, Samoa,
São Tomé und Príncipe, Schweden, Schweiz, Senegal, Seychellen, Singapur,
Slowakei, Somalia, Spanien, Südafrika, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland.

58/121. Unterstützung der humanitären Hilfe, des Wie-
deraufbaus und der Entwicklung in Timor-Leste

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen
über die Situation in Timor-Leste,

sowie unter Hinweis auf alle einschlägigen Resolutionen
und Beschlüsse des Sicherheitsrats über die Situation in Ti-
mor-Leste, insbesondere die Resolutionen 1473 (2003) vom
4. April 2003 und 1480 (2003) vom 19. Mai 2003, in denen
die nach wie vor entscheidende Rolle der Unterstützungsmis-
sion der Vereinten Nationen in Osttimor wie auch die Füh-
rungsrolle des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs bei
der Unterstützung des Volkes von Timor-Leste anerkannt
werden,

in Anerkennung der wesentlichen Rolle, die die internatio-
nale Gemeinschaft, namentlich die Vereinten Nationen, ande-
re zwischenstaatliche Organisationen, die Mitgliedstaaten
und nichtstaatliche Organisationen bei der Unterstützung des
Prozesses der Nationalstaatsbildung in Timor-Leste übernom-
men haben,

die Fortschritte beim Übergang von der Nothilfe und dem
Wiederaufbau zur Entwicklung in Timor-Leste anerkennend,
gleichzeitig jedoch feststellend, dass weiterhin Schwachstel-
len vorhanden sind, namentlich die Notwendigkeit, den Be-
reitschaftsgrad und die Reaktionskapazität der Regierung
Timor-Lestes zur Bewältigung humanitärer Notlagen zu stär-
ken, und dass erhebliche Herausforderungen im Hinblick auf
die Sanierung, den Wiederaufbau und die Entwicklung, insbe-
sondere in den ersten Jahren der Unabhängigkeit, bestehen,

betonend, dass die internationale Hilfe fortgesetzt werden
muss, um die Entwicklung Timor-Lestes zu unterstützen, un-
ter anderem in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Landwirt-
schaft, Infrastruktur, Justiz, öffentliche Verwaltung und
Rechtsdurchsetzung,

die Anstrengungen begrüßend, die die Regierung Indone-
siens und die zuständigen zwischenstaatlichen und nichtstaat-
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lichen Organisationen unternehmen, um den Flüchtlingen aus
Timor-Leste in der indonesischen Provinz Ost-Nusa-Tengga-
ra humanitäre Hilfe zukommen zu lassen, ihre Rückkehr nach
Timor-Leste und ihre dortige Wiedereingliederung zu erleich-
tern oder sie gegebenenfalls bei der lokalen Integration und
Neuansiedlung in Indonesien zu unterstützen,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs130;

2. begrüßt außerdem die von der internationalen Ge-
meinschaft eingegangene Verpflichtung, den externen Bedarf
an Sanierungs-, Wiederaufbau- und Entwicklungstätigkeiten
zu Gunsten von Timor-Leste zu decken;

3. fordert die Vereinten Nationen, die anderen zwi-
schenstaatlichen Organisationen, die Mitgliedstaaten und die
nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich auf, die Regie-
rung und das Volk Timor-Lestes auch künftig bei ihren Be-
strebungen zu unterstützen, einen eigenständigen National-
staat aufzubauen und die noch vorhandenen Schwachstellen
und Herausforderungen zu bewältigen, etwa den landesweiten
Kapazitätsaufbau in allen Sektoren, die nationale Aussöhnung
und die freiwillige Rückkehr der restlichen Flüchtlinge nach
Timor-Leste sowie eine nachhaltige Entwicklung;

4. erkennt an, dass der Aufbau einer transparenten,
wirksamen und funktionsfähigen demokratischen Staatsver-
waltung von entscheidender Bedeutung für die Förderung ei-
nes stabilen und sicheren sozialen, wirtschaftlichen und poli-
tischen Umfelds in Timor-Leste ist, und fordert die internatio-
nale Gemeinschaft in dieser Hinsicht nachdrücklich auf, die
Anstrengungen zur Schaffung von Institutionen und zur Aus-
bildung von Beamten auch künftig zu unterstützen, vor allem
auf den Gebieten öffentliche Finanzen und höhere Verwal-
tung sowie Aufbau und Aufrechterhaltung der zentralen und
lokalen staatlichen Verwaltungssysteme;

5. erkennt außerdem an, dass der Aufbau des Justizwe-
sens Timor-Lestes beschleunigt werden muss, und fordert in
dieser Hinsicht nachdrücklich weitere internationale Unter-
stützung auf dem Gebiet der Rechtsdurchsetzung, des Ge-
richts- und des Strafvollzugssystems;

6. begrüßt die fortgesetzte Reaktion der internationalen
Gemeinschaft auf den Bedarf an Nahrungsmittelhilfe und for-
dert die Vereinten Nationen, die sonstigen zwischenstaatli-
chen Organisationen, die Mitgliedstaaten und die nichtstaatli-
chen Organisationen auf, Timor-Leste bei der Sicherstellung
einer nachhaltigen Entwicklung auf den Gebieten Landwirt-
schaft, Viehzucht und Fischerei behilflich zu sein;

7. begrüßt und anerkennt die Hilfe, die die Mitglied-
staaten, das Sekretariats-Amt für die Koordinierung humani-
tärer Angelegenheiten, das Welternährungsprogramm und al-
le anderen internationalen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen als Reaktion auf die von der Regierung Timor-Lestes
während der Überschwemmungen und der Dürre ergangenen
Appelle gewährt haben; 

8. nimmt mit Dank Kenntnis von den Fortschritten bei
der Wiederherstellung der Infrastruktur und empfiehlt, dass
sich die internationale Hilfe auch weiterhin vor allem auf die
noch nicht gedeckten Infrastrukturbedürfnisse in Bereichen
wie Wiederaufbau und Wiederherstellung von öffentlichen
Gebäuden, Bildungsstätten, Straßen und öffentlichen Dienst-
leistungen konzentrieren soll;

9. würdigt die andauernde internationale Reaktion hin-
sichtlich der Bereitstellung von Gesundheitsdiensten für die
gesamte Bevölkerung, namentlich die frühzeitige Einrichtung
von Impf- und Krankheitsverhütungsprogrammen sowie Pro-
grammen für reproduktive Gesundheitsversorgung und Er-
nährung von Kindern, erkennt jedoch gleichzeitig an, dass
weitere Hilfe für den Wiederaufbau von Krankenhäusern, die
Ausbildung der Angehörigen der Gesundheitsberufe und den
Ausbau von Kapazitäten erforderlich ist, um den Herausfor-
derungen zu begegnen, die Krankheiten wie Tuberkulose,
Malaria und HIV/Aids für die öffentliche Gesundheit bedeu-
ten;

10. begrüßt die Fortschritte bei der Wiederöffnung von
Schulen, der Lieferung und Verteilung von Unterrichtsmate-
rial und der Ausbildung von Lehrern, betont jedoch gleichzei-
tig, dass vor allem auf dem Gebiet der Sekundar- und Hoch-
schulbildung Kapazitäten aufgebaut werden müssen und dass
den Rehabilitationsbedürfnissen der von Gewalt betroffenen
Kinder, einschließlich psychosozialer Betreuung, unvermin-
derte Aufmerksamkeit gelten muss;

11. begrüßt außerdem die zunehmende Teilhabe der
Frauen Timor-Lestes an allen Aspekten der Gesellschaft und
befürwortet weitere Anstrengungen zur Auseinandersetzung
mit Gleichstellungsfragen, so auch hinsichtlich des Bedarfs
an Forschungsarbeiten, Dienstleistungen und angemessenen
Rechtsvorschriften, um Gewalt in der Familie und andere ge-
schlechtsbezogene Verbrechen zu bekämpfen;

12. begrüßt ferner die fortlaufenden Bemühungen, die
die Kommission für Aufnahme, Wahrheit und Aussöhnung
unternimmt, um die nationale Aussöhnung und die Rückkehr
der Flüchtlinge nach Timor-Leste zu erleichtern;

13. begrüßt die von der Regierung Indonesiens und der
internationalen Gemeinschaft geleisteten Beitragszusagen
und Beiträge zu Gunsten des Sonderfonds für ehemalige Be-
schäftigte und Ruhestandsbedienstete der Regierung Indone-
siens in Timor-Leste sowie die vom Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen bei der Auszahlung von Mitteln aus
dem Sonderfonds erzielten Fortschritte und legt der interna-
tionalen Gemeinschaft nahe, die Erhöhung ihrer Beiträge zu
erwägen; 

14. begrüßt außerdem die Abhaltung der zweiten Ta-
gung der Gemeinsamen Ministerkommission für bilaterale
Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Timor-Leste im
September 2003 in Dili, auf der die Wichtigkeit guter Bezie-
hungen und der weiteren Verstärkung und Erleichterung der
Zusammenarbeit in allen Bereichen von gemeinsamem Inter-
esse hervorgehoben wurde;

130 A/58/280.
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15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung zur Behandlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 58/122

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.47 und Add.1, einge-
bracht von: Argentinien, Australien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Chile, Däne-
mark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien,
Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi,
Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien und
Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Tschechische Republik,
Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zypern.

58/122. Sicherheit des humanitären Personals und Schutz
des Personals der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolution 46/182 vom 19. Dezem-
ber 1991 über die stärkere Koordinierung der humanitären
Nothilfe der Vereinten Nationen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/87 vom 7. Dezem-
ber 1998, 54/192 vom 17. Dezember 1999, 55/175 vom
19. Dezember 2000, 56/217 vom 21. Dezember 2001 und
57/155 vom 16. Dezember 2002 über die Sicherheit des hu-
manitären Personals und den Schutz des Personals der Ver-
einten Nationen, 52/167 vom 16. Dezember 1997 über die Si-
cherheit des humanitären Personals und 52/126 vom 12. De-
zember 1997 über den Schutz des Personals der Vereinten Na-
tionen sowie die Resolution 2003/5 des Wirtschafts- und So-
zialrats vom 15. Juli 2003,

es begrüßend, dass der Sicherheitsrat am 26. August 2003
die Resolution 1502 (2003) über die Sicherheit des humanitä-
ren Personals sowie des Personals der Vereinten Nationen
und des beigeordneten Personals verabschiedet hat,

Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekre-
tärs über den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Kon-
flikten131, den Resolutionen des Sicherheitsrats 1265 (1999)
vom 17. September 1999 und 1296 (2000) vom 19. April
2000 und den darin enthaltenen Empfehlungen sowie von den
Erklärungen des Ratspräsidenten vom 30. November 1999
über die Rolle des Rates bei der Verhütung von bewaffneten
Konflikten132, vom 13. Januar 2000 über die humanitäre Hilfe
für Flüchtlinge in Afrika133, vom 9. Februar 2000 über den
Schutz des Personals der Vereinten Nationen, des beigeordne-
ten Personals und des humanitären Personals in Konfliktzo-
nen134, vom 9. März 2000 über die humanitären Aspekte der
dem Rat vorliegenden Fragen135 und vom 15. März 2002 über

das Aide-mémoire für die Behandlung von Fragen, die den
Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten betref-
fen136, und in diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend von
den verschiedenen während aller öffentlichen Aussprachen
des Rates zu diesen Fragen zum Ausdruck gebrachten Auffas-
sungen,

erneut erklärend, dass es geboten ist, die Achtung vor den
Grundsätzen und Regeln des humanitären Völkerrechts zu
fördern und zu gewährleisten,

besorgt über die immer schwierigeren Verhältnisse, unter
denen in einigen Gebieten humanitäre Hilfe geleistet wird,
insbesondere über die in vielen Fällen zu beobachtende kon-
tinuierliche Untergrabung der Achtung vor den Grundsätzen
und Regeln des humanitären Völkerrechts,

zutiefst besorgt über die Gefahren und Sicherheitsrisiken,
denen das humanitäre Personal, das Personal der Vereinten
Nationen und das beigeordnete Personal auf Feldebene ausge-
setzt ist, und eingedenk der Notwendigkeit, das gegenwärtige
System für das Sicherheitsmanagement zu verbessern, um die
Sicherheit dieses Personals zu erhöhen,

in ernster Besorgnis über die Gewalthandlungen, die in
vielen Teilen der Welt gegen humanitäres Personal sowie Per-
sonal der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal ver-
übt werden, insbesondere gezielte Angriffe, die gegen das hu-
manitäre Völkerrecht sowie das sonst anwendbare Völker-
recht verstoßen,

mit dem Ausdruck ihres tiefen Bedauerns über alle Todes-
fälle unter dem internationalen und einzelstaatlichen humani-
tären Personal sowie dem auf dem Gebiet der humanitären
Hilfe tätigen Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal und lebhaft die steigende Zahl der Opfer be-
klagend, die komplexe humanitäre Notstandssituationen, ins-
besondere bewaffnete Konflikte und Postkonfliktsituationen,
unter diesem Personal fordern, 

in Würdigung des Mutes und der Einsatzbereitschaft der-
jenigen, die häufig unter großer Gefahr für ihr eigenes Leben
an humanitären Einsätzen teilnehmen, insbesondere der Orts-
kräfte,

unter nachdrücklicher Verurteilung der Morde und der
sonstigen Formen von Gewalt, Vergewaltigung und sexueller
Nötigung, der Einschüchterung, des bewaffneten Raubs, der
Entführung und Geiselnahme, der Drangsalierung und der wi-
derrechtlichen Festnahme und Inhaftierung, denen diejenigen,
die sich an humanitären Einsätzen beteiligen, zunehmend aus-
gesetzt sind, sowie der Angriffe auf humanitäre Konvois und
der Akte der Zerstörung und Plünderung ihres Eigentums,

betonend, dass völkerrechtliche Bestimmungen bestehen,
die wissentliche und vorsätzliche Angriffe auf Personal, das
an einer humanitären Hilfsmission oder friedenserhaltenden
Mission in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten

131 S/2001/331 und S/2002/1300.
132 S/PRST/1999/34; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1999.
133 S/PRST/2000/1; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 2000.
134 S/PRST/2000/4; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 2000.
135 S/PRST/2000/7; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 2000.

136 S/PRST/2002/6; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1. Januar 2001 - 31. Juli 2002.
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Nationen beteiligt ist, verbieten, und dass diese Angriffe in Si-
tuationen bewaffneter Konflikte Kriegsverbrechen darstellen,

unter Hinweis darauf, dass vorsätzliche Angriffe auf Per-
sonal, das an einer humanitären Hilfsmission oder Friedens-
mission in Übereinstimmung mit der Charta beteiligt ist, als
Kriegsverbrechen in das am 1. Juli 2002 in Kraft getretene
Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs137 auf-
genommen wurden, sowie in Anbetracht der Rolle, die der
Gerichtshof in geeigneten Fällen dabei spielen könnte, die für
schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht Verant-
wortlichen vor Gericht zu bringen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass die gegen
humanitäres Personal sowie Personal der Vereinten Nationen
und beigeordnetes Personal gerichteten Angriffe und Drohun-
gen einen Faktor darstellen, der die Fähigkeit der Vereinten
Nationen, in Erfüllung ihres Mandats nach der Charta Zivil-
personen Hilfe und Schutz zu gewähren, in zunehmendem
Maße einschränkt,

daran erinnernd, dass nach dem Völkerrecht die Haupt-
verantwortung für die Sicherheit und den Schutz von humani-
tärem Personal sowie Personal der Vereinten Nationen und
beigeordnetem Personal bei der Regierung liegt, die einen
nach der Charta beziehungsweise nach ihren Abkommen mit
den zuständigen Organisationen durchgeführten Einsatz der
Vereinten Nationen in ihrem Lande aufnimmt,

mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle anderen an
bewaffneten Konflikten beteiligten Parteien, ihren Verpflich-
tungen aus dem humanitären Völkerrecht, insbesondere den
Genfer Abkommen vom 12. August 1949138 und den dazuge-
hörigen Zusatzprotokollen vom 8. Juni 1977139 nachzukom-
men, die Sicherheit und den Schutz des gesamten humanitä-
ren Personals sowie des Personals der Vereinten Nationen
und des beigeordneten Personals zu gewährleisten,

eingedenk dessen, dass der Zugang zu hilfsbedürftigen
Bevölkerungsgruppen unerlässlich ist, um bei Naturkatastro-
phen und komplexen Notsituationen ausreichenden Schutz
und Hilfe zu gewähren und in solchen Situationen die örtli-
chen Kapazitäten zur Deckung der humanitären Bedürfnisse
zu verstärken, 

erfreut darüber, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt neun-
undsechzig Staaten das Übereinkommen über die Sicherheit
von Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetem Per-
sonal140, das am 15. Januar 1999 in Kraft getreten ist, ratifi-
ziert haben beziehungsweise ihm beigetreten sind, und einge-

denk der Notwendigkeit, die Universalität des Übereinkom-
mens zu fördern,

die Notwendigkeit bekräftigend, für das Personal der Ver-
einten Nationen und das humanitäre Personal ein ausreichen-
des Maß an Sicherheit sowie eine Kultur der Ergebnisverant-
wortung auf allen Ebenen zu gewährleisten,

sowie bekräftigend, dass die Gewährleistung der Sicher-
heit des Personals der Vereinten Nationen eine grundlegende
Pflicht der Organisation ist, die sich auf eine notwendige Ko-
stenteilungsvereinbarung mit den zuständigen Organen,
Fonds und Programmen des Systems der Vereinten Nationen
stützen muss,

geleitet von den anwendbaren Schutzbestimmungen in
dem Übereinkommen vom 13. Februar 1946 über die Vor-
rechte und Immunitäten der Vereinten Nationen141, dem Über-
einkommen vom 21. November 1947 über die Vorrechte und
Immunitäten der Sonderorganisationen142, dem Übereinkom-
men über die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen
und beigeordnetem Personal, dem Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten143 und den Zusatzprotokollen zu den Genfer Abkom-
men sowie dem geänderten Protokoll II vom 3. Mai 1996144 zu
dem Übereinkommen vom 10. Oktober 1980 über das Verbot
oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventio-
neller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder un-
terschiedslos wirken können145,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs146, stellt je-
doch fest, dass er nicht die Entwicklungen nach dem 30. Juni
2003 erfasst; 

2. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die notwendi-
gen Maßnahmen zu ergreifen, um die volle und wirksame
Umsetzung der einschlägigen Grundsätze und Regeln des
Völkerrechts, einschließlich des humanitären Völkerrechts,
sowie der die Sicherheit des humanitären Personals und des
Personals der Vereinten Nationen betreffenden einschlägigen
Bestimmungen der Menschenrechte und des Flüchtlings-
rechts sicherzustellen;

3. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf, die
für die Fortsetzung und erfolgreiche Durchführung der Ein-
sätze der Vereinten Nationen unerlässlichen Maßnahmen zu
ergreifen, um die Sicherheit des humanitären Personals sowie
des Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten
Personals zu gewährleisten und die Unverletzlichkeit der
Räumlichkeiten der Vereinten Nationen zu achten und deren
Achtung zu gewährleisten;

137 Siehe Official Records of the United Nations Diplomatic Conference
of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal
Court, Rome, 15 June-17 July 1998, Vol. I: Final documents (Veröffent-
lichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.02.I.5), Abschnitt A.
138 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973.
139 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513.
140 Resolution 49/59, Anlage.

141 Resolution 22 A (I).
142 Resolution 179 (II).
143 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.
144 CCW/CONF.I/16 (Part I), Anhang B.
145 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 5: 1980 (Ver-
öffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.81.IX.4), Anhang VII.
146 A/58/344.
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4. fordert alle anderen an bewaffneten Konflikten be-
teiligten Parteien auf, unter Einhaltung des humanitären Völ-
kerrechts, insbesondere ihrer Verpflichtungen aus den Genfer
Abkommen von 1949138 und den dazugehörigen Zusatzproto-
kollen139, die Sicherheit und den Schutz des humanitären Per-
sonals, des Personals der Vereinten Nationen und des beige-
ordneten Personals zu gewährleisten, die Entführung oder In-
haftierung dieses Personals unter Verstoß gegen seine Immu-
nität nach den in dieser Resolution genannten einschlägigen
Übereinkommen und dem anwendbaren humanitären Völker-
recht zu unterlassen sowie entführte oder inhaftierte Personen
rasch und unversehrt freizulassen;

5. fordert alle Regierungen und Parteien in komplexen
humanitären Notstandssituationen, insbesondere bewaffneten
Konflikten und Postkonfliktsituationen in Ländern, in denen
humanitäres Personal im Einsatz ist, auf, in Übereinstimmung
mit den einschlägigen Bestimmungen des Völkerrechts und
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften voll mit den Verein-
ten Nationen und den anderen humanitären Organen und Or-
ganisationen zusammenzuarbeiten und den sicheren und un-
gehinderten Zugang des humanitären Personals zu gewährlei-
sten, damit es seine Aufgabe der Unterstützung der betroffe-
nen Zivilbevölkerung, namentlich der Flüchtlinge und Bin-
nenvertriebenen, wirksam wahrnehmen kann;

6. verurteilt entschieden jede völkerrechtswidrige
Handlung oder Unterlassung, durch die die Wahrnehmung
humanitärer Aufgaben durch humanitäres Personal und Per-
sonal der Vereinten Nationen behindert oder unmöglich ge-
macht wird oder die dazu führt, dass dieses Personal Drohun-
gen, Gewaltanwendung oder tätlichen Angriffen ausgesetzt
ist, die oftmals zu Verwundung oder zum Tod führen, und er-
klärt erneut, dass es gilt, diejenigen, die solche Handlungen
begehen, zur Rechenschaft zu ziehen und zu diesem Zweck
entsprechende innerstaatliche Rechtsvorschriften zu erlassen;

7. bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck,
dass die Bedrohungen der Sicherheit des humanitären Perso-
nals, des Personals der Vereinten Nationen und des beigeord-
neten Personals im Laufe des vergangenen Jahrzehnts in bei-
spiellosem Maße zugenommen haben und dass diejenigen,
die Gewalthandlungen begehen, anscheinend straflos agieren;

8. legt allen Staaten eindringlich nahe, nachdrückliche-
re Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass jede Ge-
waltandrohung oder Gewalthandlung, die in ihrem Hoheitsge-
biet gegen humanitäres Personal, Personal der Vereinten Na-
tionen und beigeordnetes Personal verübt wird, eingehend un-
tersucht wird und dass die Täter im Einklang mit dem Völker-
recht und den innerstaatlichen Rechtsvorschriften vor Gericht
gestellt werden, und stellt fest, dass die Staaten der Straflosig-
keit für solche Handlungen ein Ende setzen müssen;

9. fordert alle Staaten auf, zu erwägen, Vertragspartei-
en der einschlägigen internationalen Übereinkünfte, nament-
lich des Übereinkommens über die Sicherheit von Personal
der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal140, zu
werden und ihre Verpflichtungen uneingeschränkt zu achten;

10. fordert alle Staaten außerdem auf, zu erwägen, Ver-
tragsparteien des Römischen Statuts des Internationalen
Strafgerichtshofs137 zu werden;

11. fordert alle Staaten ferner auf, zu erwägen, Vertrags-
parteien des Übereinkommens über die Vorrechte und Immu-
nitäten der Vereinten Nationen141 und des Übereinkommens
über die Vorrechte und Immunitäten der Sonderorganisatio-
nen142 zu werden, die bisher von einhundertachtundvierzig be-
ziehungsweise einhundertacht Staaten ratifiziert wurden, und
ihre Verpflichtungen aus diesen Übereinkommen uneinge-
schränkt zu achten;

12. fordert alle Staaten auf, im Einklang mit den in die-
ser Resolution genannten einschlägigen Übereinkommen und
dem anwendbaren humanitären Völkerrecht für den Fall, dass
humanitäres Personal oder Personal der Vereinten Nationen
und beigeordnetes Personal festgenommen oder inhaftiert
wird, rasch ausreichende Informationen zur Verfügung zu
stellen, ihm die erforderliche ärztliche Hilfe zukommen zu
lassen und es unabhängigen Ärzteteams zu gestatten, die In-
haftierten aufzusuchen und ihren Gesundheitszustand zu un-
tersuchen, und fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die er-
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um für die rasche Frei-
lassung von Personal der Vereinten Nationen und sonstigem
Personal Sorge zu tragen, das in Erfüllung des Mandats eines
Einsatzes der Vereinten Nationen tätig ist und unter Verstoß
gegen seine Immunität festgenommen oder inhaftiert wurde;

13. erklärt erneut, dass das gesamte humanitäre Perso-
nal sowie das Personal der Vereinten Nationen und das beige-
ordnete Personal verpflichtet ist, im Einklang mit dem Völ-
kerrecht und der Charta der Vereinten Nationen die Gesetze
des Landes, in dem sie tätig sind, einzuhalten und zu achten;

14. ersucht den Generalsekretär, durch die Ergreifung
der notwendigen Maßnahmen die volle Achtung vor den
Menschenrechten, den Vorrechten und Immunitäten des Per-
sonals der Vereinten Nationen und des sonstigen in Erfüllung
des Mandats eines Einsatzes der Vereinten Nationen tätigen
Personals sicherzustellen, auch weiterhin zu prüfen, wie der
Schutz des Personals der Vereinten Nationen und des sonsti-
gen in Erfüllung des Mandats eines Einsatzes der Vereinten
Nationen tätigen Personals verstärkt werden kann, insbeson-
dere indem er sich bemüht, dafür Sorge zu tragen, dass die an-
wendbaren Bestimmungen, die in dem Übereinkommen über
die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen, dem
Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten der
Sonderorganisationen und dem Übereinkommen über die Si-
cherheit von Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal enthalten sind, in die Aushandlung von Amts-
sitz- und sonstigen Missionsabkommen betreffend Personal
der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal einbezo-
gen werden; 

15. empfiehlt dem Generalsekretär, auch künftig darauf
hinzuwirken, beziehungswiese den Gastländern, dafür zu sor-
gen, dass die Schlüsselbestimmungen des Übereinkommens
über die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und
beigeordnetem Personal, unter anderem diejenigen betreffend
die Verhütung von Angriffen auf Mitarbeiter der jeweiligen
Mission, die Erklärung solcher Angriffe zu gesetzlich strafba-
ren Handlungen und die Strafverfolgung oder Auslieferung
der Täter, in die künftig von den Vereinten Nationen und den
jeweiligen Gastländern auszuhandelnden und erforderlichen-
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falls in die bereits bestehenden Abkommen über die Rechts-
stellung der Truppen beziehungsweise der Mission und Gast-
staatabkommen aufgenommen werden, eingedenk dessen,
wie wichtig es ist, diese Abkommen rechtzeitig zu schließen;

16. würdigt die laufende Arbeit des Ad-hoc-Ausschus-
ses nach Resolution 56/89 vom 12. Dezember 2001, der ge-
mäß Resolution 58/82 vom 9. Dezember 2003 erneut einberu-
fen wird, mit dem Auftrag, den Umfang des Rechtsschutzes
nach dem Übereinkommen über die Sicherheit von Personal
der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal auszu-
weiten, namentlich mit Hilfe eines Rechtsinstruments;

17. begrüßt die laufenden Initiativen, die der Generalse-
kretär nach der Veröffentlichung des Berichts der von Martti
Ahtisaari geleiteten Unabhängigen Gruppe zur Frage der Si-
cherheit des Personals der Vereinten Nationen in Irak ergrif-
fen hat, und ersucht den Generalsekretär, seine diesbezügli-
chen Bemühungen mit höchstem Vorrang fortzusetzen und
die Generalversammlung entsprechend zu unterrichten;

18. ersucht den Generalsekretär, durch die notwendigen
Maßnahmen sicherzustellen, dass Personal der Vereinten Na-
tionen und sonstiges Personal, das in Erfüllung des Mandats
eines Einsatzes der Vereinten Nationen tätig ist, entsprechend
über die jeweiligen Einsatzbedingungen, namentlich auch
über die jeweiligen Sitten und Gebräuche des Gastlandes, so-
wie über die einzuhaltenden Normen, insbesondere auch so-
weit sie Bestandteil des anwendbaren innerstaatlichen Rechts
und des Völkerrechts sind, informiert wird und dass dieses
Personal eine angemessene Ausbildung in den Bereichen Si-
cherheit, Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht er-
hält, um seine Sicherheit und Effektivität bei der Wahrneh-
mung seiner Aufgaben zu erhöhen, und erklärt erneut, dass al-
le anderen humanitären Organisationen ihr Personal in ähnli-
cher Weise unterstützen müssen;

19. ersucht den Generalsekretär außerdem, durch die
notwendigen Maßnahmen sicherzustellen, dass Personal der
Vereinten Nationen und sonstiges Personal, das in Erfüllung
des Mandats eines Einsatzes der Vereinten Nationen tätig ist,
entsprechend über die Mindestsicherheitsnormen für den
Feldeinsatz und die einschlägigen Verhaltenskodexe infor-
miert wird und im Einklang mit diesen Vorschriften handelt;

20. ersucht den Generalsekretär ferner, im Rahmen sei-
nes Aufgabenbereichs die notwendigen Maßnahmen zu er-
greifen, um das Sicherheitsbewusstsein innerhalb der Organi-
sationskultur des Sekretariats und der Einrichtungen, Fonds
und Programme der Vereinten Nationen zu fördern und zu er-
höhen, namentlich durch die Verbreitung und Verbesserung
der Sicherheitsverfahren und -vorschriften, dem Personal der
Vereinten Nationen diese Verfahren und Vorschriften be-
wusst zu machen und es von der Notwendigkeit ihrer Einhal-
tung zu überzeugen sowie sicherzustellen, dass Sicherheitsbe-
lange ein fester Bestandteil der Planung für bestehende und
neu geschaffene Einsätze der Vereinten Nationen sind und
dass sich die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen auf das
gesamte Personal der Vereinten Nationen und das beigeord-
nete Personal erstrecken;

21. begrüßt die laufenden Bemühungen des Generalse-
kretärs, das Sicherheitsmanagement der Vereinten Nationen
weiter zu verbessern, und bittet in diesem Zusammenhang die
Vereinten Nationen und die anderen humanitären Organisa-
tionen, die Bedrohungen ihrer Sicherheit eingehender zu ana-
lysieren, um die Sicherheitsrisiken so weit wie möglich zu re-
duzieren und fundierte Entscheidungen hinsichtlich der Auf-
rechterhaltung einer wirksamen Präsenz im Feld zu erleich-
tern, damit sie unter anderem ihren humanitären Auftrag er-
füllen können;

22. betont, dass es notwendig ist, sich weiter mit der Si-
cherheit des vor Ort rekrutierten humanitären Personals, unter
dem die meisten Opfer zu verzeichnen sind, auseinanderzu-
setzen;

23. betont außerdem, wie wichtig es ist, der Sicherheit
des Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten
Personals, das an Friedenssicherungs- und Friedenskonsoli-
dierungseinsätzen der Vereinten Nationen mitwirkt, besonde-
re Aufmerksamkeit zu widmen;

24. betont, dass dafür gesorgt werden muss, dass das ge-
samte Personal der Vereinten Nationen vor einem Feldeinsatz
eine angemessene Sicherheitsausbildung, einschließlich phy-
sischer und psychologischer Ausbildung, erhält, dass die Ver-
besserung der Stress- und Traumaberatung für die Bedienste-
ten der Vereinten Nationen hohen Vorrang erhalten muss, so
auch durch die Durchführung eines umfassenden Ausbil-
dungs- und Unterstützungsprogramms in den Bereichen Si-
cherheit, Stress- und Traumamanagement für die Bedienste-
ten des gesamten Systems der Vereinten Nationen vor, wäh-
rend und nach einer Mission, und dass dem Generalsekretär
zu diesem Zweck die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt
werden müssen;

25. erkennt an, dass die Vereinten Nationen sowohl am
Amtssitz als auch auf Feldebene ein verstärktes und einheitli-
ches System für das Sicherheitsmanagement benötigen, und
ersucht das System der Vereinten Nationen und die Mitglied-
staaten, zu diesem Zweck alle geeigneten Maßnahmen zu er-
greifen;

26. ersucht das Büro des Sicherheitskoordinators der
Vereinten Nationen, auch künftig eine Schlüsselrolle bei der
Förderung verstärkter Zusammenarbeit zwischen den Organi-
sationen, Fonds und Programmen bei der Planung und Durch-
führung von Maßnahmen, die die Sicherheitsausbildung und
das Sicherheitsbewusstsein des Personals verbessern sollen,
sowie bei der Verstärkung des Interinstitutionellen Netzwerks
für Sicherheitsmanagement zu übernehmen, und fordert alle
in Betracht kommenden Organisationen, Fonds und Program-
me der Vereinten Nationen auf, diese Bemühungen zu unter-
stützen;

27. erkennt an, dass sowohl am Amtssitz als auch auf
Feldebene die Abstimmung und das Zusammenwirken zwi-
schen dem System der Vereinten Nationen für das Sicher-
heitsmanagement und den nichtstaatlichen Organisationen in
Fragen der Sicherheit des humanitären Personals, des Perso-
nals der Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals
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verbessert werden müssen, mit dem Ziel, den Sicherheitsan-
liegen aller Beteiligten im Feld gerecht zu werden;

28. unterstreicht, dass für die Sicherheit des Personals
der Vereinten Nationen angemessene und berechenbare Res-
sourcen bereitgestellt werden müssen, namentlich über den
Prozess der konsolidierten Beitragsappelle, und legt allen
Staaten nahe, Beiträge an den Treuhandfonds für die Sicher-
heit der Bediensteten des Systems der Vereinten Nationen zu
entrichten;

29. erinnert an die wesentliche Rolle von Telekommuni-
kationsmitteln bei der Förderung der Sicherheit von humani-
tärem Personal, Personal der Vereinten Nationen und beige-
ordnetem Personal, fordert die Staaten auf, den Beitritt zu
dem Tampere-Übereinkommen vom 18. Juni 1998 über die
Zurverfügungstellung von Telekommunikationsmitteln für
den Katastrophenschutz und die Katastrophenhilfseinsätze
beziehungsweise seine Ratifikation in Erwägung zu ziehen,
und legt ihnen nahe, bei solchen Einsätzen die Nutzung von
Kommunikationsgerät im Einklang mit ihren innerstaatlichen
Rechtsvorschriften zu erleichtern und zu beschleunigen, und
betont, wie wichtig es ist, dass die Staaten die Kommunika-
tion erleichtern, indem sie unter anderem die Beschränkungen
reduzieren und, wann immer möglich, aufheben, die dem Per-
sonal der Vereinten Nationen und dem beigeordneten Perso-
nal bei der Nutzung von Kommunikationsgerät auferlegt wer-
den;

30. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen umfassenden
aktualisierten Bericht über die Sicherheitslage des humanitä-
ren Personals, den Schutz des Personals der Vereinten Natio-
nen und die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, ein-
schließlich der Fortschritte, die der Generalsekretär bei der
Durchsetzung der Rechenschaftspflicht und bei der Feststel-
lung der Verantwortung für alle die persönliche Sicherheit be-
einträchtigenden Vorfälle erzielt hat, von denen Personal der
Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal aller Rang-
stufen im gesamten System der Vereinten Nationen betroffen
ist, sowie eine Zusammenstellung der Maßnahmen, die die
Regierungen und die Vereinten Nationen getroffen haben, um
solche Vorfälle zu verhindern beziehungsweise darauf zu rea-
gieren.

RESOLUTION 58/123

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 169 Stimmen bei 1 Gegenstimme und keiner Ent-
haltung*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.31/Rev.1 und
Add.1, eingebracht von: Ägypten, Äthiopien, Angola, Belgien, Benin, Burkina Fa-
so, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Dänemark, Deutschland,
Dschibuti, Eritrea, Finnland, Frankreich, Gabun, Griechenland, Guinea-Bissau,
Indien, Irland, Italien, Kamerun, Komoren, Kongo, Lesotho, Litauen, Luxemburg,
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Mosambik, Nami-
bia, Niederlande, Nigeria, Österreich, Portugal, Sambia, Senegal, Südafrika, Su-
dan, Schweden, Swasiland, Togo, Tschad, Vereinigte Republik Tansania,
Zentralafrikanische Republik.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burundi, Chi-

le, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische
Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Ge-
orgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Hondu-
ras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien,
Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Leso-
tho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshall-
inseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland,
Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan,
Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salo-
monen, Sambia, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal,
Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowe-
nien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Swa-
siland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, To-
go, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vene-
zuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigte
Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vi-
etnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Ruanda.
Enthaltungen: Keine.

58/123. Sonderhilfe für die wirtschaftliche Sanierung und
den Wiederaufbau der Demokratischen Republik
Kongo

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über Son-
derhilfe für die wirtschaftliche Sanierung und den Wiederauf-
bau der Demokratischen Republik Kongo,

sowie unter Hinweis auf alle Resolutionen des Sicher-
heitsrats und die Erklärungen seines Präsidenten betreffend
die Demokratische Republik Kongo,

in Bekräftigung der Souveränität, territorialen Unversehrt-
heit und politischen Unabhängigkeit der Demokratischen Re-
publik Kongo und aller Staaten der Region,

ernsthaft besorgt über die katastrophale humanitäre, wirt-
schaftliche und soziale Lage in der Demokratischen Republik
Kongo, über die Auswirkungen der anhaltenden Kampfhand-
lungen im östlichen Landesteil auf die Bewohner und über das
dadurch fortbestehende Leid der Zivilbevölkerung, sowie de-
ren Schutz fordernd, unter Berücksichtigung der besonderen
Bedürfnisse von Frauen und Mädchen,

höchst besorgt über die HIV/Aids-Pandemie und ihre un-
verhältnismäßig starken Auswirkungen auf Frauen und Mäd-
chen, 

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die katastro-
phalen Folgen des Konflikts für die humanitäre Lage und die
Menschenrechtssituation in dem Land sowie darüber, dass
nach wie vor kein ausreichender Zugang zu den gefährdeten
Bevölkerungsgruppen besteht,

ernsthaft besorgt über die anhaltende illegale Ausbeutung
der natürlichen Ressourcen der Demokratischen Republik
Kongo, die eine Quelle weiterer Konflikte darstellt, und in
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diesem Zusammenhang ihr Bekenntnis zur Achtung der Sou-
veränität der Demokratischen Republik Kongo über ihre na-
türlichen Ressourcen bekräftigend,

sowie ernsthaft besorgt über die nachteiligen Auswirkun-
gen des Krieges auf die Förderung der nachhaltigen Entwick-
lung in der Demokratischen Republik Kongo und im ostafri-
kanischen Zwischenseengebiet,

in großer Sorge über die weiterhin hohen Verluste an
Menschenleben und die weitreichende Zerstörung von Ver-
mögenswerten sowie über die schweren Schäden an der Infra-
struktur und der Umwelt, die die Demokratische Republik
Kongo erlitten hat,

eingedenk dessen, dass die Demokratische Republik Kon-
go Tausende Flüchtlinge aus den Nachbarländern aufgenom-
men hat, was eine große Belastung ihrer begrenzten Ressour-
cen bedeutet, und in der Hoffnung, dass Bedingungen ge-
schaffen werden, die die sichere und freiwillige Rückkehr der
Flüchtlinge erleichtern,

daran erinnernd, dass die Demokratische Republik Kon-
go als eines der am wenigsten ent wickelten Länder mit gra-
vierenden wirtschaftlichen und sozialen Problemen konfron-
tiert ist, die auf seine schwache wirtschaftliche Infrastruktur
zurückzuführen sind und die durch den derzeit bestehenden
Konflikt noch verschärft werden,

eingedenk des engen Zusammenhangs zwischen der Ge-
währleistung des Friedens und der Sicherheit und der Fähig-
keit des Landes, den humanitären Bedürfnissen seiner Bevöl-
kerung gerecht zu werden und wirksame Maßnahmen zur ra-
schen Neubelebung der Wirtschaft zu ergreifen, sowie erneut
erklärend, dass es dringend notwendig ist, der Demokrati-
schen Republik Kongo bei der Normalisierung und dem Wie-
deraufbau ihrer geschädigten Wirtschaft sowie bei ihren An-
strengungen zur Wiederherstellung grundlegender Dienste
und der Infrastruktur des Landes behilflich zu sein,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs147;

2. begrüßt den Abschluss des am 17. Dezember 2002
in Pretoria unterzeichneten Globalen und alle Seiten ein-
schließenden Übereinkommens über den Übergang in der De-
mokratischen Republik Kongo und die darauf folgende Ein-
setzung der Regierung der nationalen Einheit und des Über-
gangs und befürwortet die effektive Einrichtung aller Über-
gangsinstitutionen;

3. begrüßt außerdem die Grundsatzerklärung über gut-
nachbarliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen der
Demokratischen Republik Kongo und Burundi, Ruanda und
Uganda148, mit der das am 25. September 2003 unter der
Schirmherrschaft des Generalsekretärs abgehaltene Treffen
auf hoher Ebene erfolgreich abgeschlossen wurde;

4. begrüßt ferner die Anstrengungen der Republik Süd-
afrika, der Republik Angola und aller zentralafrikanischen
Länder sowie die wichtige Rolle des Generalsekretärs bei der
Erleichterung der Verabschiedung dieser Übereinkünfte;

5. fordert alle betroffenen Parteien in der Region nach-
drücklich auf, die militärischen Aktivitäten und jede Unter-
stützung bewaffneter Gruppen einzustellen, und stattdessen
ihren Einfluss geltend zu machen, um den Übergang zu unter-
stützen und alle in die Dynamik des Übergangs einzubezie-
hen; 

6. verurteilt entschieden die Gewalthandlungen, ein-
schließlich der jüngsten Massaker in Ituri, die systematisch
gegen Zivilpersonen begangen werden, namentlich die Mas-
saker, sowie die sonstigen Greueltaten und Verletzungen des
humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte, insbe-
sondere die sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen, be-
tont, dass die Verantwortlichen, auch auf Führungsebene, vor
Gericht gestellt werden müssen, und fordert alle Parteien, ein-
schließlich der Regierung der Demokratischen Republik Kon-
go, nachdrücklich auf, alles Notwendige zu tun, um weitere
Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völ-
kerrechts, insbesondere soweit Zivilpersonen davon betroffen
sind, zu verhindern;

7. begrüßt die Tätigkeit der von der Europäischen
Union geführten interimistischen multinationalen Noteinsatz-
truppe in Bunia und die darauf folgenden Anstrengungen, die
die Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der
Demokratischen Republik Kongo unternommen hat, um die
Sicherheit in der Region Ituri herstellen zu helfen;

8. ist sich dessen bewusst, wie wichtig der effektive
Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Hoheitsgebiet
der Demokratischen Republik Kongo ist;

9. fordert alle beteiligten Parteien in der Region nach-
drücklich auf, die gegen das Völkerrecht verstoßende Einzie-
hung und Ausbildung und den entsprechenden Einsatz von
Kindersoldaten zu beenden, begrüßt die von der Regierung
der Demokratischen Republik Kongo unternommenen ersten
Schritte zur Demobilisierung und Wiedereingliederung von
Kindersoldaten, insbesondere durch Bildung, und fordert die
Regierung und alle Parteien nachdrücklich auf, ihre diesbe-
züglichen Anstrengungen fortzusetzen und die besonderen
Bedürfnisse der Mädchen unter den Exkombattanten zu be-
rücksichtigen;

10. bittet die Geber, die Anstrengungen, die die Mission
der Organisation der Vereinten Nationen in der Demokrati-
schen Republik Kongo unternimmt, um die sich gegenwärtig
in der Demokratischen Republik Kongo aufhaltenden bewaff-
neten Gruppen zu demobilisieren und zu repatriieren, ver-
stärkt zu unterstützen und die Übergangsregierung und alle
Konfliktparteien dazu anzuhalten, mit der Mission der Orga-
nisation zusammenzuarbeiten, um ein Klima der Sicherheit
und des Vertrauens zu schaffen, wobei die Unterstützung der
Nachbarländer in diesem Prozess unverzichtbar ist;

11. betont, dass die Konsolidierung des Friedens und die
Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit in der Demokrati-
schen Republik Kongo unauflöslich miteinander verbunden

147 A/58/273.
148 A/58/428-S/2003/983, Anlage.
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sind, und fordert weitere internationale Wirtschaftshilfe zu
diesem Zweck;

12. legt der Regierung der Demokratischen Republik
Kongo nahe, die Durchführung der auf die Stabilisierung des
makroökonomischen Rahmens gerichteten Wirtschaftsrefor-
men weiter voranzutreiben, damit die Voraussetzungen für
ein nachhaltiges Wachstum geschaffen werden können;

13. fordert alle Parteien nachdrücklich auf, das humani-
täre Völkerrecht in vollem Umfang zu achten und den siche-
ren und ungehinderten Zugang des humanitären Personals zu
allen betroffenen Bevölkerungsgruppen im gesamten Ho-
heitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo sowie die
Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und des hu-
manitären Personals zu gewährleisten;

14. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die hu-
manitären Hilfsmaßnahmen in der Demokratischen Republik
Kongo verstärkt zu unterstützen;

15. fordert alle Parteien nachdrücklich auf, die ungehin-
derte Bewegungsfreiheit der Bevölkerung, die unter anderem
für die Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit unverzicht-
bar ist, zu gestatten;

16. bekundet insbesondere ihre tiefe Besorgnis über die
äußerst gravierende, katastrophale humanitäre Lage in Ituri
und fordert alle kongolesischen Parteien am Boden auf, mit
den Übergangsinstitutionen im Allgemeinen und insbesonde-
re mit der Kommission zur Befriedung Ituris in vollem Um-
fang zusammenzuarbeiten;

17. bekundet außerdem ihre tiefe Besorgnis über die ka-
tastrophale humanitäre Lage im ganzen Land und über die
sehr hohe Zahl von Binnenvertriebenen im östlichen Landes-
teil, insbesondere in der Region Ituri, und fordert alle Parteien
nachdrücklich auf, eine weitere Vertreibung von Bevölke-
rungsgruppen zu vermeiden und die sichere und freiwillige
Rückkehr der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen an ihre
Herkunftsorte zu erleichtern;

18. betont, wie wichtig die Wiederherstellung der
Flussschifffahrt ist, begrüßt es in dieser Hinsicht, dass der
Kongo und der Ubangi wieder für die Schifffahrt geöffnet
wurden, und bekundet ihre Unterstützung für die Einrichtung
einer Kommission für das Kongobecken;

19. fordert die Wiederöffnung der Bahn- und Schiffs-
verbindung zwischen Kisangani und Kindu, um die Ausliefe-
rung humanitärer Hilfsgüter sowie den Zugang des humanitä-
ren Personals zu Nachschublieferungen zu erleichtern;

20. befürwortet die weitere Zusammenarbeit der Regie-
rung der Demokratischen Republik Kongo mit den Vereinten
Nationen, den Sonderorganisationen, den internationalen Fi-
nanzinstitutionen und anderen Organisationen, einschließlich
nichtstaatlicher Organisationen, bei der Deckung des Norma-
lisierungs- und Wiederaufbaubedarfs, und begrüßt in dieser
Hinsicht die Wiederaufnahme ihres Dialogs und ihrer Zusam-
menarbeit;

21. appelliert erneut eindringlich an die Exekutivräte
der Fonds und Programme der Vereinten Nationen, sich wei-
ter mit den besonderen Bedürfnissen der Demokratischen Re-

publik Kongo zu befassen, und betont die Notwendigkeit der
durchgängigen Integration einer angemessenen Gleichstel-
lungsperspektive in die Gesamtbemühungen um den Wieder-
aufbau;

22. begrüßt die Aufnahme der Demokratischen Repu-
blik Kongo in die Initiative für hochverschuldete arme Län-
der;

23. fordert die Regierung der Demokratischen Republik
Kongo nachdrücklich auf, in die inländischen Vorbedingun-
gen für Schuldentragfähigkeit eingebettete, umfassende ein-
zelstaatliche Strategien zur Überwachung und Verwaltung
der Auslandsschulden durchzuführen, einschließlich einer so-
liden makroökonomischen Steuerung und einer soliden Ver-
waltung der öffentlichen Mittel;

24. begrüßt die Initiativen zum Verschuldungsabbau
und befürwortet weitere nationale und internationale Maß-
nahmen in dieser Richtung, darunter gegebenenfalls auch die
Streichung von Schulden sowie andere Vereinbarungen; 

25. bittet die Entwicklungspartner, die Finanzierungs-
lücken des Sektorübergreifenden Notstandsprogramms für
Normalisierung und Wiederaufbau zu schließen und die Re-
form des öffentlichen Dienstes und die Anstrengungen zur
Wiedervereinigung des Landes zu unterstützen;

26. bittet die Regierungen, der Demokratischen Repu-
blik Kongo auch weiterhin Unterstützung zu gewähren;

27. ersucht den Generalsekretär,

a) über seinen Sonderbeauftragen für die Demokrati-
sche Republik Kongo, der das Internationale Komitee zur Un-
terstützung des Übergangs einberuft, die Koordinierung aller
Tätigkeiten des Systems der Vereinten Nationen in der Demo-
kratischen Republik Kongo und die Erleichterung der Koordi-
nierung mit den anderen nationalen und internationalen Ak-
teuren bei den Tätigkeiten zur Unterstützung des Übergangs
sicherzustellen, und begrüßt in dieser Hinsicht die Verab-
schiedung neuer Koordinierungsmechanismen, die darauf ab-
zielen, eine kohärente und wirksame Antwortstrategie auf die
vielgestaltige humanitäre Krise in der Demokratischen Repu-
blik Kongo zu gewährleisten;

b) sich auch künftig in Abstimmung mit dem Präsiden-
ten der Afrikanischen Union mit den regionalen Führungsper-
sönlichkeiten über Möglichkeiten ins Benehmen zu setzen,
wie eine friedliche und dauerhafte Lösung des Konflikts her-
beigeführt werden kann;

c) sich auch künftig in Abstimmung mit dem Präsiden-
ten der Afrikanischen Union mit den regionalen Führungsper-
sönlichkeiten ins Benehmen zu setzen, mit dem Ziel, unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und der Afrikani-
schen Union eine internationale Konferenz über Frieden, Si-
cherheit und Entwicklung in Zentralafrika und im ostafrikani-
schen Zwischenseengebiet einzuberufen, die sich umfassend
mit den Problemen der Region befasst;

d) die humanitäre und wirtschaftliche Lage in der De-
mokratischen Republik Kongo weiter zu verfolgen, mit dem
Ziel, die Mitwirkung an einem finanziellen und materiellen
Hilfsprogramm für das Land und die Unterstützung für ein
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solches Programm zu fördern, damit das Land seinen dringen-
den Bedürfnissen im Hinblick auf die Sanierung der Wirt-
schaft und den Wiederaufbau nachkommen kann;

e) der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung einen Bericht über die gemäß dieser Resolution
ergriffenen Maßnahmen vorzulegen.

RESOLUTION 58/124

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.11/Rev.2 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Bolivien, China,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Frankreich, Griechenland,
Guatemala, Italien, Japan, Kanada, Kuba, Kuwait, Libanon, Mongolei, Neusee-
land, Republik Korea, Republik Moldau, Russische Föderation, Sambia, Syri-
sche Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Tunesien, Ukraine, Uruguay,
Zypern.

58/124. Jahr des Kulturerbes (2002)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die internationalen Übereinkünfte, die
sich mit dem Schutz des Kultur- und Naturerbes befassen, na-
mentlich die 1954 in Den Haag verabschiedete Konvention
zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten149 und
die beiden dazugehörigen Protokolle, das Übereinkommen
von 1970 über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung
der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kul-
turgut150 und das Übereinkommen von 1972 zum Schutz des
Kultur- und Naturerbes der Welt151, sowie unter Hinweis auf
die Empfehlung von 1989 über den Schutz der traditionellen
Kultur und der Volkskultur152 und die Allgemeine Erklärung 
der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur zur kulturellen Vielfalt (2001)153,

unter Begrüßung der Ratifikation des Übereinkommens
zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt durch ein-
hundertsechsundsiebzig Vertragsstaaten und feststellend,
dass siebenhundertvierundfünfzig Stätten auf der Liste des
Welterbes verzeichnet sind,

feststellend, dass die Generalkonferenz der Organisation
der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
am 2. November 2001 das Übereinkommen über den Schutz
des Kulturerbes unter Wasser verabschiedet hat154,

eingedenk dessen, wie wichtig es ist, das materielle wie
das immaterielle Weltkulturerbe als gemeinsames Fundament
für die Förderung der wechselseitigen Verständigung und Be-

reicherung zwischen den Kulturen und Zivilisationen zu
schützen,

Kenntnis nehmend von den Arbeiten zum Schutz des Kul-
tur- und Naturerbes der Welt, die die Organisation der Verein-
ten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur bereits un-
ternommen hat, einschließlich internationaler Kampagnen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/8 vom 21. Novem-
ber 2001, mit der sie das Jahr 2002 zum Jahr des Kulturerbes
erklärte, sowie ihre Resolution 57/158 vom 16. Dezember
2002, mit der sie das Jahr für abgeschlossen erklärte,

1. nimmt Kenntnis von den Aktivitäten, die die Organi-
sation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur im Laufe des Jahres des Kulturerbes unternommen hat;

2. nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass die Gene-
ralkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur auf ihrer zweiunddreißigsten
Tagung am 17. Oktober 2003 das Übereinkommen zum
Schutz des immateriellen Kulturerbes verabschiedet hat155;

3. begrüßt es, dass die Generalkonferenz der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur am 17. Oktober 2003 die Erklärung zur absichtlichen
Zerstörung von Kulturerbe156 verabschiedet hat;

4. bittet die Organisation der Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaft und Kultur, in Zusammenarbeit mit
den Mitgliedstaaten, den Beobachtern, den zuständigen Orga-
nen der Vereinten Nationen im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats, mit anderen internationalen Organisationen und zu-
ständigen nichtstaatlichen Organisationen die Durchführung
der Programme, Aktivitäten und Projekte zur Förderung und
zum Schutz des Weltkulturerbes weiter zu intensivieren;

5. bittet die Mitgliedstaaten und die Beobachter, durch
die weitere Förderung der Bildung und der Sensibilisierung
der Öffentlichkeit die Achtung des nationalen Kulturerbes
und des Weltkulturerbes auch weiterhin zu fördern.

RESOLUTION 58/125

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Berichts des Vollmachtenprüfungsausschusses
(A/58/625).

58/125. Vollmachten der Vertreter auf der achtundfünf-
zigsten Tagung der Generalversammlung

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Vollmachtenprüfungs-
ausschusses157 und der darin enthaltenen Empfehlung,

billigt den Bericht des Vollmachtenprüfungsausschusses.

149 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 249, Nr. 3511.
150 Ebd., Vol. 823, Nr. 11806.
151 Ebd., Vol. 1037, Nr. 15511.
152 Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur, Records of the General Conference, Twenty-fifth Session, Paris,
17 October-16 November 1989, Vol. 1: Resolutions, Anlage I.B.
153 Ebd., Thirty-first Session, Paris, 15 October-3 November 2001, Vol. 1
und Korrigendum: Resolutions, Resolution 25, Anlage I.
154 Ebd., Resolution 24.

155 Ebd., Thirty-second Session, Paris, 29 September-17 October 2003,
Vol. 1: Resolutions, Resolution 32.
156 Ebd., Resolution 33, Anlage.
157 A/58/625.
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RESOLUTION 58/126

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 19. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.49/Rev.1 in seiner
mündlich abgeänderten Fassung, vorgelegt vom Präsidenten der Generalver-
sammlung.

58/126. Neubelebung der Tätigkeit der Generalversamm-
lung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen betreffend
die Neubelebung ihrer Tätigkeit158,

im Bewusstsein der Notwendigkeit, ihre Befugnisse und
ihre Rolle zu stärken und ihre Arbeitsmethoden zu verbessern,

beschließt, den in der Anlage dieser Resolution enthalte-
nen Wortlaut zu verabschieden.

Anlage

A. Stärkung der Befugnisse und der Rolle der General-
versammlung

Zur Stärkung der Befugnisse und der Rolle der General-
versammlung wird Folgendes beschlossen:

1. Die Mitgliedstaaten bekräftigen die einschlägigen Bestim-
mungen der Charta der Vereinten Nationen und der Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen159 betreffend die zen-
trale Stellung der Generalversammlung.

2. Der Sicherheitsrat wird gebeten, der Generalversammlung
im Einklang mit Artikel 24 der Charta in regelmäßigen Ab-
ständen themenbezogene Sonderberichte zu Fragen von aktu-
ellem internationalen Belang zur Behandlung vorzulegen.

3. Der Sicherheitsrat wird gebeten, die Initiativen zur Ver-
besserung der Qualität des Jahresberichts fortzusetzen, den er
der Generalversammlung nach Artikel 24 Absatz 3 der Charta
vorzulegen hat, um der Versammlung im Einklang mit Reso-
lution 51/193 eine sachbezogene, analytische und materielle
Darstellung seiner Tätigkeit zu geben.

4. Bei der in Ziffer 12 der Anlage der Resolution 51/241 ver-
langten Bewertung der Aussprache über den Jahresbericht des
Sicherheitsrats informiert der Präsident die Generalversamm-
lung über seine Entscheidung betreffend die Notwendigkeit
einer weiteren Behandlung des Berichts des Sicherheitsrats,
namentlich im Hinblick auf die Abhaltung informeller Kon-
sultationen, die Notwendigkeit und den Inhalt aller etwaigen
Beschlüsse, die die Versammlung auf der Grundlage der Aus-
sprache trifft, sowie auf Angelegenheiten, die dem Sicher-
heitsrat zur Kenntnis zu bringen sind.

5. Der Präsident der Generalversammlung soll vom Präsi-
denten des Sicherheitsrats weiterhin regelmäßig über die Ar-
beit des Rates unterrichtet werden. Gegebenenfalls kann der
Präsident der Versammlung die Mitgliedstaaten über die auf
diesen Tagungen aufgeworfenen Sachfragen informieren.

6. Die Präsidenten der Generalversammlung, des Sicher-
heitsrats und des Wirtschafts- und Sozialrats sollen in regel-
mäßigen Abständen zusammentreffen, mit dem Ziel, eine ver-
stärkte Zusammenarbeit, Koordinierung und Komplementari-
tät der Arbeitsprogramme der drei Organe im Einklang mit ih-
ren jeweiligen Verantwortlichkeiten nach der Charta zu ge-
währleisten. In diesem Zusammenhang kann der Präsident
des Sicherheitsrats gegebenenfalls die Pläne des Sicherheits-
rats im Hinblick auf die Abhaltung themenbezogener Aus-
sprachen mit dem Präsidenten der Generalversammlung und
dem Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialrats erörtern. Der
Präsident der Versammlung unterrichtet die Mitgliedstaaten
über die Ergebnisse dieser Treffen.

7. Im Juni eines jeden Jahres schlägt der designierte Präsi-
dent der Generalversammlung unter Berücksichtigung der
Auffassungen der Mitgliedstaaten und nach Konsultationen
mit dem amtierenden Präsidenten und dem Generalsekretär
eine oder mehrere Fragen von weltweitem Belang vor, zu de-
nen die Mitgliedstaaten um Stellungnahme während der Ge-
neraldebatte auf der bevorstehenden Versammlungstagung
gebeten werden. Die von den Mitgliedstaaten eingegangenen
Auffassungen sollen außerdem zusammengefasst und an die
Mitgliedstaaten verteilt werden. Die Vorschläge betreffend
die zur Stellungnahme vorgelegte(n) Frage(n) lassen das sou-
veräne Recht der Mitgliedstaaten unberührt, den Inhalt ihrer
während der Generaldebatte abgegebenen Erklärungen gänz-
lich allein zu bestimmen.

8. Die Tätigkeit und die Beschlüsse der Generalversamm-
lung sollen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht
werden. Dementsprechend soll die von der Sekretariats-
Hauptabteilung Presse und Information zu diesem Zweck ge-
währte Unterstützung intensiviert und verstärkt werden. Der
Generalsekretär wird ersucht, dem Informationsausschuss auf
seiner nächsten Tagung im Rahmen der vorhandenen Mittel
einen entsprechenden Plan vorzulegen, damit der Versamm-
lung Empfehlungen unterbreitet werden können.

9. Die Mitgliedstaaten und das Sekretariat sollen Initiativen
erwägen, die zur besseren Überwachung der Folgemaßnah-
men zu den Resolutionen der Generalversammlung ergriffen
werden könnten, wie die rechtzeitige Bereitstellung von Bei-
trägen zu den Berichten des Generalsekretärs und die Ver-
wirklichung von Vorschlägen, die die Folgemaßnahmen zu
den großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Na-
tionen voranbringen.

10. Im Rahmen der vorhandenen Ressourcen werden die dem
Büro des Präsidenten der Generalversammlung zur Verfü-
gung stehenden Mittel für Personal und sonstige Unterstüt-
zung erhöht, eingedenk der Bestimmungen in Ziffer 22 der
Anlage zu der Resolution 55/285. Ab der neunundfünfzigsten
Versammlungstagung werden zur Ergänzung der derzeitigen
Unterstützung fünf zusätzliche Stellen bereitgestellt, von de-

158 Resolutionen 46/77 vom 12. Dezember 1991, 47/233 vom 17. August
1993, 48/264 vom 29. Juli 1994, 51/193 vom 17. Dezember 1996, 51/241
vom 31. Juli 1997, 52/163 vom 15. Dezember 1997, 55/14 vom 3. No-
vember 2000, 55/285 vom 7. September 2001, 56/509 vom 8. Juli 2002,
57/300 vom 20. Dezember 2002 und 57/301 vom 13. März 2003.
159 Siehe Resolution 55/2.
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nen drei jährlich nach Konsultationen mit dem neuen Präsi-
denten besetzt werden.

11. Dem designierten Präsidenten der Generalversammlung
werden Übergangsbüroräume und sonstige Unterstützung zur
Verfügung gestellt. Der Generalsekretär wird ersucht, die er-
forderlichen Vorkehrungen zu treffen, damit dem designier-
ten Präsidenten ab der neunundfünfzigsten Versammlungsta-
gung im Rahmen der vorhandenen Ressourcen diese Unter-
stützung gewährt wird.

B. Verbesserung der Arbeitsmethoden der Generalver-
sammlung

Die Arbeitsmethoden der Generalversammlung müssen
weiter gestrafft werden, damit ihre Effizienz und Wirksam-
keit gesteigert und ihre Ergebnisse produktiver werden. Zu
diesem Zweck wird Folgendes beschlossen:

1. Der Präsidialausschuss tagt während der gesamten Ta-
gung und verbessert seine Arbeitsmethoden weiter, um seine
Effizienz und Wirksamkeit zu steigern. Er ist der Hauptbera-
ter der Generalversammlung bei der effizienten Organisation,
Koordinierung und Abwicklung ihrer Tätigkeit. In diesem
Zusammenhang zieht die Versammlung auch Vorschläge zur
Reform des Präsidialausschusses in Erwägung.

2. Die Tätigkeit der Hauptausschüsse der Generalversamm-
lung könnte davon profitieren, wenn sie während der Tagung
auf zwei sachbezogene Perioden aufgeteilt würde. Die Neu-
aufteilung der Tätigkeit der Hauptausschüsse soll keine zu-
sätzlichen Kosten, zusätzlichen oder längeren Sitzungen oder
gestaffelten Arbeitszeiten der Hauptausschüsse nach sich zie-
hen. Damit die Versammlung diesbezügliche Änderungen ab
ihrer sechzigsten Tagung behandeln kann, wird der General-
sekretär ersucht, dem Präsidialausschuss bis zum 1. Februar
2004 verschiedene Optionen zur Behandlung vorzulegen, un-
ter Berücksichtigung der Erfordernisse der zuständigen zwi-
schenstaatlichen Organe und ihrer verschiedenen Tagungsor-
te sowie des Haushaltszyklus. Der Präsidialausschuss hält of-
fene Beratungen über die vom Generalsekretär vorgelegten
Optionen ab, bevor er der Versammlung Empfehlungen zur
Beschlussfassung bis zum 1. Juli 2004 vorlegt.

3. Die Generalversammlung erwägt die Abhaltung von mehr
interaktiven Aussprachen. Zu Beginn jeder Tagung empfiehlt
der Präsidialausschuss der Generalversammlung auf Grund
von Empfehlungen des Präsidenten der Generalversammlung
ein Programm der auf dieser Tagung abzuhaltenden interakti-
ven Aussprachen über Punkte auf ihrer Tagesordnung sowie
das Format dafür.

4. Zur besseren Konzeptualisierung des Inhalts der Tages-
ordnung der Generalversammlung wird der Generalsekretär
ersucht, der Versammlung bis zum 1. März 2004 eine struktu-
rierte Tagesordnung der Versammlung zur Behandlung vor-
zulegen, die auf allen Tagesordnungspunkten der achtund-
fünfzigsten Tagung beruht und an den Prioritäten der Organi-
sation für den Zeitraum 2002-2005160 ausgerichtet ist. Der
Präsidialausschuss hält offene Beratungen über die struktu-
rierte Tagesordnung ab, bevor er der Versammlung Empfeh-
lungen zur Beschlussfassung bis zum 1. Juli 2004 vorlegt.

5. Eine kürzere Tagesordnung der Generalversammlung wä-
re von Vorteil, um die möglichst eingehende Erörterung aller
Fragen zu gewährleisten und die Wirkung ihrer Beschlüsse zu
erhöhen. Daher wird der Präsident der achtundfünfzigsten Ta-
gung der Generalversammlung ersucht, dem Präsidialaus-
schuss bis zum 1. April 2004 im Benehmen mit dem General-
sekretär und nach Konsultationen mit den in Betracht kom-
menden Mitgliedstaaten Vorschläge für die weitere Bünde-
lung, Streichung und Behandlung von Punkten der üblichen
Tagesordnung der Versammlung in zwei- oder dreijährigen
Abständen zur Behandlung zu unterbreiten. Der Präsidialaus-
schuss hält offene Beratungen über die Vorschläge ab, bevor
er der Versammlung diesbezügliche Empfehlungen zur Be-
schlussfassung bis zum 1. Juli 2004 vorlegt. 

6. Die Resolutionen der Generalversammlung sollen knap-
per, zielgerichteter und maßnahmenorientierter sein. Wo dies
praktisch möglich ist, sollen mehr von der Versammlung er-
griffene Maßnahmen die Form von Beschlüssen annehmen.
Normalerweise sollen Präambelabsätze in den Versamm-
lungsresolutionen weitestgehend reduziert werden.

7. Der enorme Umfang der Dokumente, die der Generalver-
sammlung zur Behandlung vorgelegt werden, soll reduziert
werden. In diesem Zusammenhang wird der Generalsekretär
ersucht, sich weiter darum zu bemühen, den Mitgliedstaaten
im Einklang mit Ziffer 20 der Resolution 57/300 Vorschläge
für die Konsolidierung von Berichten über verwandte The-
men zu unterbreiten. Die Vorschläge für eine kürzere Tages-
ordnung sollen mit entsprechenden Vorschlägen zur Reduzie-
rung des Umfangs der Dokumentation einhergehen.

8. Die Hauptausschüsse der Generalversammlung sind durch
die Geschäftsordnung der Generalversammlung gebunden,
wenngleich sich ihre Verfahrensweisen und Arbeitsmethoden
unterscheiden. Zur Ermittlung der besten Verfahrensweisen
und Arbeitsmethoden und in Anerkennung der Anstrengun-
gen, die die Hauptausschüsse laufend unternehmen, um ihre
Tätigkeit zu straffen, wird der Generalsekretär ersucht, unter
Heranziehung der Erfahrungen früherer Vorsitzender der
Hauptausschüsse dem Präsidialausschuss bis zum 1. April
2004 eine historische und analytische Mitteilung über die
Verfahrensweisen und Arbeitsmethoden der Hauptausschüsse

160 Zu den Prioritäten der Organisation für den Zeitraum 2002-2005
a) Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit;
b) Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums und der nachhaltigen
Entwicklung im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Gene-
ralversammlung und den jüngsten Konferenzen der Vereinten Nationen;
c) Entwicklung Afrikas;
d) Förderung der Menschenrechte;
e) wirksame Koordinierung der humanitären Hilfsmaßnahmen;
f) Förderung der Gerechtigkeit und des Völkerrechts;
g) Abrüstung;
h) Drogenkontrolle, Verbrechensverhütung und Bekämpfung des inter-
nationalen Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen
siehe Ziffer 26 der Einleitung zu dem mittelfristigen Plan für den Zeit-
raum 2002-2005 (Offizielles Protokoll der Generalversammlung, 55. Ta-
gung, Beilage 6 (A/55/6/Rev.1)), der in Resolution 55/234 verabschiedet
wurde.
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zur Behandlung vorzulegen. Der Präsidialausschuss hält offe-
ne Beratungen über die Mitteilung ab, bevor er der Versamm-
lung entsprechende Empfehlungen zur Beschlussfassung bis
zum 1. Juli 2004 vorlegt.

9. Im Einklang mit Ziffer 2 a) und c) der Resolution 56/509
wählt die Generalversammlung den Präsidenten der Ver-
sammlung, die Vizepräsidenten der Versammlung und die
Vorsitzenden der Hauptausschüsse mindestens drei Monate
vor Eröffnung der Tagung, in der sie ihr Amt ausüben werden.
Zur Förderung einer besseren Vorausplanung und Vorberei-
tung der Arbeit der Hauptausschüsse werden die kompletten
Vorstände der Hauptausschüsse ebenfalls drei Monate vor der
nächsten Tagung gewählt. 

RESOLUTION 58/127

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 19. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.50 und Add.1 in seiner
mündlich abgeänderten Fassung, eingebracht von: Andorra, Argentinien, Arme-
nien, Australien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Mali, Malta, Mexiko, Monaco, Mosambik, Neuseeland, Nie-
derlande, Nigeria, Österreich, Panama, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Sambia, San Marino, Senegal, Serbien und Mon-
tenegro, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik,
Thailand, Tunesien, Türkei, Ungarn, Ukraine, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

58/127. Unterstützung von Antiminenprogrammen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/159 vom 16. De-
zember 2002 und alle ihre früheren Resolutionen über die Un-
terstützung von Minenräummaßnahmen und Antiminenpro-
grammen, die alle ohne Abstimmung verabschiedet wurden,

in der Erwägung, dass neben der Hauptrolle, die den Staa-
ten zukommt, auch den Vereinten Nationen eine bedeutende
Aufgabe auf dem Gebiet der Unterstützung von Antiminen-
programmen zufällt, und der Auffassung, dass Antiminenpro-
gramme einen wichtigen und integralen Bestandteil der hu-
manitären Maßnahmen und der Entwicklungsaktivitäten der
Vereinten Nationen bilden,

in Bekräftigung ihrer tiefen Besorgnis über die enormen
humanitären und entwicklungsbezogenen Probleme, die
durch das Vorhandensein von Minen und anderen nicht zur
Wirkung gelangten Kampfmitteln hervorgerufen werden, die
ein Hindernis für die Rückkehr der Flüchtlinge und anderen
Vertriebenen, für die humanitären Hilfsmaßnahmen und den
Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwicklung sowie für
die Wiederherstellung normaler sozialer Verhältnisse darstel-
len und die für die Bevölkerung in den von Minen betroffenen
Ländern ernste und langfristige soziale und wirtschaftliche
Folgen haben,

eingedenk der ernsthaften Bedrohung, die Minen und an-
dere nicht zur Wirkung gelangte Kampfmittel für die Sicher-
heit, die Gesundheit und das Leben der örtlichen Zivilbevöl-
kerung sowie des Personals darstellen, das an humanitären,

friedenssichernden und Wiederaufbauprogrammen und -maß-
nahmen beteiligt ist,

erfreut, feststellen zu können, dass die Zahl neuer Minen-
opfer zurückgegangen ist, jedoch erneut ihre Bestürzung dar-
über bekundend, wie viele Menschen, insbesondere unter der
Zivilbevölkerung und namentlich Frauen und Kinder, Opfer
von Minen und anderen nicht zur Wirkung gelangten Kampf-
mitteln wurden, und in diesem Zusammenhang hinweisend
auf ihre Resolution 57/190 vom 18. Dezember 2002 und auf
die Resolutionen der Menschenrechtskommission 2003/49
vom 23. April 2003 über die Menschenrechte von Behinder-
ten und 2003/86 vom 25. April 2003 über die Rechte des Kin-
des161, 

äußerst beunruhigt über die Zahl der jedes Jahr neu ver-
legten Minen und die zwar abnehmende, jedoch nach wie vor
sehr große Zahl bereits vorhandener Minen und anderer nicht
zur Wirkung gelangter Kampfmittel aus bewaffneten Kon-
flikten und somit weiterhin davon überzeugt, dass die interna-
tionale Gemeinschaft ihre Anstrengungen auf dem Gebiet der
Minenräumung dringend beträchtlich verstärken muss, um
die Bedrohung, die Landminen für Zivilpersonen darstellen,
so bald wie möglich zu beseitigen,

feststellend, dass in das geänderte Protokoll II162 zu dem
Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßi-
ge Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können163

einige für Minenräumeinsätze wichtige Bestimmungen aufge-
nommen wurden, insbesondere das Gebot der Aufspürbarkeit,
die Bereitstellung von Informationen sowie die Gewährung
der technischen Hilfe und materiellen Unterstützung, die not-
wendig sind, um Minenfelder, Minen und Sprengfallen zu be-
seitigen oder auf andere Weise unschädlich zu machen, sowie
feststellend, dass das geänderte Protokoll II zu dem Überein-
kommen am 3. Dezember 1998 in Kraft trat,

Kenntnis nehmend von den Schlussfolgerungen und Emp-
fehlungen, die auf der am 11. Dezember 2002 beziehungswei-
se am 26. November 2003 in Genf abgehaltenen vierten164 und
fünften165 Jahreskonferenz der Vertragsstaaten des geänderten
Protokolls II zu dem Übereinkommen über das Verbot oder
die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller
Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unter-
schiedslos wirken können, verabschiedet wurden,

sowie Kenntnis nehmend von dem neuen Zusatzprotokoll
über die Auswirkungen explosiver Kampfmittelrückstände
nach Konflikten, das auf der am 27. und 28. November 2003
in Genf abgehaltenen Tagung der Vertragsstaaten des Über-
einkommens über das Verbot oder die Beschränkung des Ein-

161 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
162 CCW/CONF.I/16 (Part I), Anhang B.
163 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 5: 1980 (Ver-
öffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.81.IX.4), Anhang VII.
164 CCW/AP.II/CONF.4/3 (Part I), Abschnitt IV.
165 Siehe CCW/AP.II/CONF.5/2.
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satzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige
Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können, ver-
abschiedet wurde166, und Kenntnis nehmend von der auf der-
selben Tagung erzielten Vereinbarung über die Mandate für
die künftige Tätigkeit,

feststellend, dass weitere Staaten das Übereinkommen
über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung
und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren
Vernichtung167, das am 1. März 1999 in Kraft trat, ratifiziert
haben oder ihm beigetreten sind, womit sich die Gesamtzahl
der Staaten, die die darin enthaltenen Verpflichtungen formell
akzeptiert haben, auf einhunderteinundvierzig erhöht hat,

Kenntnis nehmend von den Schlussfolgerungen der vom
15. bis 19. September 2003 in Bangkok abgehaltenen fünften
Tagung der Vertragsstaaten des Übereinkommens über das
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der
Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernich-
tung168, feststellend, dass sich die Vertragsstaaten in der Erklä-
rung von Bangkok169 unter anderem erneut verpflichtet haben,
die auf die zentralen humanitären Ziele des Übereinkommens
gerichteten Anstrengungen fortzusetzen, alle Vertragsstaaten
und die zuständigen Organisationen nachdrücklich auffor-
dernd, aktiv an der Arbeit des von den Vertragsstaaten des
Übereinkommens eingerichteten intersessionellen Pro-
gramms mitzuwirken, sowie davon Kenntnis nehmend, dass
die erste Überprüfungskonferenz, zu der der Generalsekretär
eingeladen werden wird, vom 29. November bis 3. Dezember
2004 in Nairobi stattfinden wird,

betonend, dass es gilt, die von Minen betroffenen Staaten
davon zu überzeugen, die Neuverlegung von Antipersonen-
minen einzustellen, um die Wirksamkeit und Effizienz von
Minenräumeinsätzen zu gewährleisten,

sowie betonend, dass es vordringlich ist, nichtstaatliche
Akteure mit Nachdruck aufzufordern, die Neuverlegung von
Minen und anderen damit verbundenen Sprengkörpern unver-
züglich und bedingungslos einzustellen,

anerkennend, wie wichtig es ist, die Minenräumung in
von Minen betroffenen Ländern dadurch zu unterstützen, dass
die Bereitstellung der erforderlichen Karten und Informatio-
nen sowie geeigneter technischer und materieller Hilfe sicher-
gestellt wird, um die Räumung bestehender Minenfelder, Mi-
nen, Sprengfallen und anderer nicht zur Wirkung gelangter
Kampfmittel zu unterstützen,

feststellend, dass die für Antiminenmaßnahmen veran-
schlagten Ressourcen in den letzten Jahren angestiegen sind,
jedoch betonend, dass zusätzliche Ressourcen mobilisiert
werden müssen und ihre bestmögliche Nutzung, insbesondere
für die Opferhilfe, sichergestellt werden muss, um den wach-
senden Anforderungen gerecht zu werden, sowie alle Staaten,
die Vereinten Nationen und sonstige internationale, regionale,

nichtstaatliche und private Organisationen zur Fortsetzung ih-
rer diesbezüglichen Anstrengungen ermutigend,

besorgt über die begrenzte Verfügbarkeit von sicherer und
kostenwirksamer Minensuch- und Minenräumausrüstung so-
wie über den Mangel an wirksamer weltweiter Forschungs-
und Entwicklungskoordinierung zur Verbesserung der ent-
sprechenden Technologien, und sich dessen bewusst, dass es
notwendig ist, weitere und raschere Fortschritte auf diesem
Gebiet zu fördern und zu diesem Zweck die internationale, na-
tionale und lokale technische Zusammenarbeit zu fördern,

in Bekräftigung der Notwendigkeit, die Zusammenarbeit
und Koordinierung auf dem Gebiet der Antiminenprogramme
auf allen Ebenen zu verstärken und zu diesem Zweck die er-
forderlichen Ressourcen bereitzustellen, namentlich Ressour-
cen zur Unterstützung nationaler und regionaler Kapazitäts-
aufbauinitiativen, wo diese bestehen, sowie zur diesbezügli-
chen Tätigkeit der Vereinten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass die Vereinten Nationen
einen Plan für Notfallmaßnahmen fertiggestellt haben, um in
Notfällen den Bedarf an Antiminenmaßnahmen decken zu
können,

erfreut über die verschiedenen bereits geschaffenen Koor-
dinierungszentren für Antiminenprogramme sowie über die
Einrichtung und das Bestehen internationaler Treuhandfonds
für Antiminenmaßnahmen,

mit Befriedigung feststellend, dass in das Mandat mehre-
rer Friedenssicherungseinsätze Bestimmungen betreffend
Antiminenmaßnahmen aufgenommen worden sind, die unter
der Leitung der Sekretariats-Hauptabteilung Friedenssiche-
rungseinsätze im Rahmen solcher Einsätze durchgeführt wer-
den,

in Würdigung der von den Geber- und Empfängerregie-
rungen, dem System der Vereinten Nationen, den Regionalor-
ganisationen, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz
sowie nichtstaatlichen Organisationen entfalteten Aktivitäten
zur Koordinierung ihrer Bemühungen und zur Suche nach Lö-
sungen für die Probleme im Zusammenhang mit dem Vorhan-
densein von Minen und anderen nicht zur Wirkung gelangten
Kampfmitteln sowie ihrer Hilfe für Minenopfer,

erfreut über die Rolle, die der Generalsekretär bei der Auf-
klärung der Öffentlichkeit über die Landminenproblematik
spielt,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über die
Unterstützung von Antiminenprogrammen170 und die darin
enthaltenen Empfehlungen und nimmt mit Anerkennung
Kenntnis von der in dem Addendum zu dem Bericht enthalte-
nen überarbeiteten Antiminenstrategie171;

2. fordert insbesondere, dass die Anstrengungen der
Staaten mit Unterstützung der Vereinten Nationen und nach
Bedarf der mit Antiminenprogrammen befassten zuständigen

166 CCW/GGE/VI/2, Anhang II.
167 Siehe CD/1478.
168 Siehe APLC/MSP.5/2003/5.
169 Ebd., Teil II.

170 A/58/260.
171 A/58/260/Add.1.
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Organisationen fortgesetzt werden, um den Auf- und Ausbau
einzelstaatlicher Kapazitäten für Antiminenprogramme in
Ländern zu fördern, in denen Minen und andere nicht zur Wir-
kung gelangte Kampfmittel eine ernste Gefahr für die Sicher-
heit, die Gesundheit und das Leben der einheimischen Bevöl-
kerung darstellen oder die Bemühungen um soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung auf nationaler und lokaler Ebene be-
hindern, und fordert alle Mitgliedstaaten, insbesondere dieje-
nigen, die dazu in der Lage sind, nachdrücklich auf, von Mi-
nen betroffenen Ländern bei der Schaffung und beim Ausbau
eigener Kapazitäten für Antiminenprogramme behilflich zu
sein;

3. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit
den zuständigen Organen des Systems der Vereinten Natio-
nen und den in Betracht kommenden regionalen, staatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen nach Bedarf einzelstaat-
liche Programme zu entwickeln und zu unterstützen, mit dem
Ziel, die von Landminen und anderen nicht zur Wirkung ge-
langten Kampfmitteln ausgehende Gefahr, namentlich für
Frauen und Kinder, zu verringern;

4. dankt den Regierungen, den Regionalorganisationen
und sonstigen Gebern für die Geld- und Sachbeiträge, die sie
für Antiminenprogramme bereitgestellt haben, so auch für die
Beiträge für Nothilfemaßnahmen, Friedenssicherungseinsät-
ze und Programme zum Aufbau einzelstaatlicher und lokaler
Kapazitäten;

5. befürwortet Bemühungen, die darauf gerichtet sind,
Antiminenprogramme im Einklang mit anerkannten nationa-
len und internationalen Normen, namentlich den Internationa-
len Normen für Antiminenprogramme, durchzuführen, und
ermutigt alle Staaten, die an Antiminenprogrammen beteiligt
sind, einschließlich truppenstellender Länder, die im Rahmen
von Friedenssicherungseinsätzen Antiminenprogramme durch-
führen, diese Normen, sofern anwendbar, einzuhalten;

6. betont, wie wichtig es ist, ein Informationsmanage-
mentsystem anzuwenden, wie etwa das Informationsmanage-
mentsystem für Antiminenprogramme, unter vollständiger
Koordinierung mit dem Dienst der Vereinten Nationen für
Antiminenprogramme und maßgeblicher Unterstützung
durch das Genfer Internationale Zentrum für humanitäre Mi-
nenräumung;

7. appelliert an die Regierungen, die Regionalorgani-
sationen und die sonstigen Geber, ihre Unterstützung für An-
timinenprogramme durch die rechtzeitige Bereitstellung ver-
lässlicher und berechenbarer Beiträge, namentlich Beiträge
über den Freiwilligen Treuhandfonds zur Unterstützung von
Antiminenprogrammen und für einzelstaatliche Antiminen-
maßnahmen und humanitäre Antiminenprogramme nicht-
staatlicher Organisationen, fortzusetzen und wenn möglich
auszuweiten, um eine rechtzeitig einsetzende Hilfe bei der
Minenbekämpfung zu ermöglichen, und betont, dass diese
Hilfe in die umfassenderen humanitären, Entwicklungs- und
sonstigen Strategien einbezogen werden soll;

8. betont, wie wichtig die internationale Unterstützung
bei der Nothilfe für die Opfer von Minen und anderen nicht
zur Wirkung gelangten Kampfmitteln und bei ihrer Betreu-

ung, Rehabilitation und sozialen und wirtschaftlichen Wie-
dereingliederung ist, und betont außerdem, dass diese Hilfe in
umfassendere staatliche Gesundheits- und sozioökonomische
Strategien eingebunden werden soll;

9. ermutigt alle zuständigen multilateralen und nationa-
len Programme und Gremien, in Abstimmung mit den Verein-
ten Nationen in ihre humanitären, Normalisierungs-, Wieder-
aufbau- und Entwicklungshilfemaßnahmen gegebenenfalls
Aktivitäten im Zusammenhang mit Antiminenprogrammen
aufzunehmen, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die
einzelstaatliche und lokale Trägerschaft, die Nachhaltigkeit
und den Kapazitätsaufbau zu gewährleisten;

10. legt den Mitgliedstaaten, dem System der Vereinten
Nationen, den internationalen und regionalen Organisationen
und den zuständigen nichtstaatlichen Organisationen nahe,
weitere Maßnahmen zu treffen, um die Gleichstellungsper-
spektive durchgängig zu integrieren und geschlechts- und al-
tersspezifische Erwägungen in alle Aspekte der Gestaltung
von Antiminenprogrammen einzubeziehen und insbesondere
Programme aufzunehmen, die die Anzahl der Kinder unter
den Opfern reduzieren und ihre Not lindern;

11. betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit und Ko-
ordinierung bei Antiminenprogrammen und weist erneut
nachdrücklich auf die Bedeutung der Rolle hin, welche die
Vereinten Nationen ausgehend von ihrem Grundkonzept für
Antiminenprogramme und deren wirksame Koordinierung172

bei der wirksamen Koordinierung von Antiminenmaßnahmen
wahrnehmen, insbesondere die Rolle des Dienstes für Antimi-
nenprogramme, betont außerdem die wichtige Rolle, die die
einzelstaatlichen Behörden sowie Regionalorganisationen in
dieser Hinsicht übernehmen können, sowie die wichtige Rolle
der zuständigen nichtstaatlichen Organisationen, und hebt die
Notwendigkeit einer kontinuierlichen Bewertung dieser Rol-
len durch die Generalversammlung hervor;

12. unterstreicht die Rolle des Dienstes für Antiminen-
programme als Koordinierungsstelle für Antiminenprogram-
me innerhalb des Systems der Vereinten Nationen sowie seine
laufende Zusammenarbeit bei allen mit Minen zusammenhän-
genden Aktivitäten der Organisationen, Fonds und Program-
me der Vereinten Nationen und die Koordinierung dieser Ak-
tivitäten und dankt in diesem Zusammenhang den anderen
Organen des Systems der Vereinten Nationen für die von ih-
nen gemäß dem Grundkonzept der Vereinten Nationen für
Antiminenprogramme übernommenen Funktionen;

13. fordert die Mitgliedstaaten, die Regionalorganisatio-
nen, die staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und
die Stiftungen nachdrücklich auf, dem Generalsekretär auch
weiterhin ihre volle Unterstützung und Zusammenarbeit zu-
teil werden zu lassen und ihm insbesondere alle Informatio-
nen und Daten sowie entsprechende sonstige Ressourcen zur
Verfügung zu stellen, die zur Stärkung der Koordinierungs-
rolle der Vereinten Nationen bei Antiminenprogrammen
nützlich sein könnten;

172 Siehe A/53/496, Anhang II.
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14. nimmt mit Dank Kenntnis von den Leitlinien für An-
timinenprogramme in Waffenruhe- und Friedensvereinbarun-
gen173, ersucht den Generalsekretär, sie den Vermittlern und
Moderatoren der Vereinten Nationen, den Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs und gegebenenfalls anderen Perso-
nen auf breiter Basis zur Verfügung zu stellen, und fordert alle
Konfliktparteien auf, nach Bedarf Bestimmungen über Anti-
minenprogramme in Waffenruhe- und Friedensvereinbarun-
gen oder andere entsprechende Vereinbarungen aufzuneh-
men;

15. stellt fest, dass Antiminenprogramme in Postkon-
fliktsituationen als Maßnahmen der Friedenskonsolidierung
und der Vertrauensbildung zwischen den beteiligten Parteien
dienen können;

16. legt dem Generalsekretär nahe, in seine Empfehlun-
gen an den Sicherheitsrat betreffend Friedenssicherungsein-
sätze gegebenenfalls auch künftig Vorschläge für Bestim-
mungen in Bezug auf Antiminenprogramme aufzunehmen;

17. betont, wie wichtig es ist, weitere sektorübergreifen-
de Bewertungen und Erhebungen durchzuführen, um die Art,
das Ausmaß und die Wirkung des Problems der Landminen
und anderer nicht zur Wirkung gelangter Kampfmittel in den
betroffenen Ländern besser zu bestimmen und die Festlegung
klarer Prioritäten und die Aufstellung nationaler Aktionspläne
für Wirtschaft und Entwicklung zu unterstützen, und unter-
streicht gleichzeitig, dass die Bevölkerung der von Minen be-
troffenen Gebiete daran beteiligt werden muss;

18. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der laufenden
Ausarbeitung der Internationalen Normen für Antiminenpro-
gramme durch die Vereinten Nationen, mit Unterstützung des
Genfer Internationalen Zentrums für humanitäre Minenräu-
mung und anderer Partner von Antiminenprogrammen, die
die sichere und wirksame Durchführung von Antiminenmaß-
nahmen unterstützen sollen, unterstreicht die Notwendigkeit
eines alle Seiten einbeziehenden Prozesses bei der Ausarbei-
tung und Überprüfung solcher Normen und betont, wie wich-
tig es ist, dass die von Minen betroffenen Länder eigene Nor-
men für Antiminenprogramme auf der Grundlage der Interna-
tionalen Normen für Antiminenprogramme ausarbeiten;

19. erkennt an, wie wichtig der Aufbau einzelstaatlicher
Kapazitäten für Antiminenprogramme und die einzelstaatli-
che Trägerschaft sind, befürwortet die Einrichtung weiterer
nationaler Zentren für Antiminenprogramme, darunter auch
solche, die vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio-
nen und vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen unter-
stützt werden, sowie solche, die in Notsituationen unter der
Schirmherrschaft des Dienstes für Antiminenprogramme ge-
schaffen werden, und legt den Staaten nahe, die Aktivitäten
dieser Zentren und die Treuhandfonds für die Koordinierung
der Unterstützung für Antiminenprogramme und die Förde-
rung der einzelstaatlichen Trägerschaft zu unterstützen;

20. ersucht den Dienst für Antiminenprogramme, das
Datennetz für Mineninformationen als benutzerfreundliche

Sammelstelle für Minen betreffende Informationen sowie als
ein Instrument weiter auszubauen, über das Antiminenpro-
gramme regelmäßig standardisierte Berichte über das Aus-
maß und die Auswirkungen des Minenproblems, über verfüg-
bare Ressourcen und Kapazitäten für Antiminenmaßnahmen
sowie über die dabei erzielten Fortschritte an Geber und son-
stige Partner verteilen können;

21. betont, wie wichtig es ist, die Position von Minen
aufzuzeichnen, alle derartigen Aufzeichnungen aufzubewah-
ren und sie nach der Einstellung der Feindseligkeiten den be-
troffenen Parteien zur Verfügung zu stellen, und begrüßt die
Stärkung der einschlägigen Bestimmungen des Völkerrechts;

22. fordert die Mitgliedstaaten, insbesondere soweit sie
über die entsprechende Kapazität verfügen, auf, nach Bedarf
die notwendigen Informationen sowie technische, finanzielle
und materielle Unterstützung zur Verfügung zu stellen und im
Einklang mit dem Völkerrecht Minenfelder, Minen, Spreng-
fallen und andere Vorrichtungen so bald wie möglich zu or-
ten, zu beseitigen, zu vernichten oder auf andere Weise un-
schädlich zu machen;

23. fordert die Mitgliedstaaten, die regionalen, zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen sowie
die Stiftungen, die dazu in der Lage sind, nachdrücklich auf,
innerhalb eines annehmbaren Zeitrahmens von Minen betrof-
fenen Ländern nach Bedarf technologische Hilfe zu gewähren
und eine auf die Nutzer ausgerichtete Forschung und Ent-
wicklung von Minenbekämpfungstechniken und -technologi-
en zu fördern, damit Antiminenmaßnahmen sicherer und ko-
stengünstiger durchgeführt werden können, und fordert sie
außerdem nachdrücklich auf, die diesbezügliche Zusammen-
arbeit auf allen Ebenen zu fördern;

24. bittet die Staaten, zu untersuchen, inwieweit die
international ausgehandelten und nichtdiskriminierenden
Rechtsinstrumente, die sich mit Landminen und anderen nicht
zur Wirkung gelangten Kampfmitteln sowie mit ihren Opfern
befassen, gestärkt werden können;

25. nimmt mit Dank Kenntnis von den Anstrengungen,
die der Generalsekretär fortlaufend unternimmt, um die Öf-
fentlichkeit verstärkt für die Wirkung des Problems der Land-
minen und der nicht zur Wirkung gelangten Kampfmittel zu
sensibilisieren;

26. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Fortschritte in allen relevanten Fragen vorzulegen, auf die
in seinen früheren Berichten an die Versammlung über die
Unterstützung von Antiminenprogrammen sowie in dieser
Resolution eingegangen wird, namentlich über die vom Inter-
nationalen Komitee vom Roten Kreuz, von anderen interna-
tionalen und regionalen Organisationen und von einzelstaatli-
chen Programmen erzielten Fortschritte, sowie über die Tätig-
keit des Freiwilligen Treuhandfonds zur Unterstützung von
Antiminenprogrammen und anderer Antiminenprogramme,
sowie einen Bericht über die erste Umsetzung des Plans für
Notfallmaßnahmen und die daraus gewonnenen Erfahrungen
sowie über die Durchführung der Strategie im Zeitraum 2001-
2005171 vorzulegen;173 Die Leitlinien sind erhältlich bei E-MINE unter www.mineaction.org.
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27. beschließt, den Punkt "Unterstützung von Antimi-
nenprogrammen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/128

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 19. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.52 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Aserbaidschan, Bangladesch,
China, Dschibuti, Georgien, Iran (Islamische Republik), Jordanien, Kasachstan,
Katar, Kuwait, Malaysia, Marokko, Pakistan, Philippinen, Sudan, Tunesien.

58/128. Förderung von Verständnis, Harmonie und Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Religion und
der Kultur

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Nationen
und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte174 veran-
kerten Ziele und Grundsätze,

unterstreichend, wie wichtig es ist, Verständnis, Toleranz
und Freundschaft unter den Menschen in all ihrer religiösen,
weltanschaulichen, kulturellen und sprachlichen Vielfalt zu
fördern, und daran erinnernd, dass sich alle Staaten nach der
Charta verpflichtet haben, die allgemeine Achtung und Ein-
haltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle
ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Reli-
gion zu fördern und zu festigen,

erklärend, dass der Dialog zwischen den Religionen fester
Bestandteil der Bemühungen ist, die gemeinsamen Werte, die
in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen175 zum
Ausdruck kommen, in praktische Maßnahmen umzusetzen,
insbesondere der Bemühungen, eine Kultur des Friedens und
des Dialogs zwischen den Kulturen zu fördern,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/6 vom 4. November
2002, in der sie die Mitgliedstaaten bat, ihre Tätigkeiten zur
Förderung einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit
auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene auszu-
weiten,

sowie unter Hinweis auf ihre sonstigen einschlägigen Re-
solutionen,

mit Befriedigung hinweisend auf die Verkündung der Glo-
balen Agenda für den Dialog zwischen den Kulturen176, einge-
denk des wertvollen Beitrags, den der Dialog zwischen den
Kulturen zu einem besseren Bewusstsein und Verständnis der
von allen Menschen geteilten gemeinsamen Werte leisten
kann,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung zur kulturel-
len Vielfalt177 der Organisation der Vereinten Nationen für

Bildung, Wissenschaft und Kultur und die darin enthaltenen
Grundsätze,

betonend, dass es geboten ist, Freiheit, Gerechtigkeit, De-
mokratie, Toleranz, Solidarität, Zusammenarbeit, Pluralis-
mus, Achtung vor der kulturellen, religiösen oder weltan-
schaulichen Vielfalt, Dialog und Verständigung als wichtige
Bausteine des Friedens auf allen Ebenen der Gesellschaft so-
wie zwischen den Nationen zu stärken,

bekräftigend, dass die freie Meinungsäußerung, der Medi-
enpluralismus, die Mehrsprachigkeit, der gleiche Zugang zur
Kunst und zu wissenschaftlichem und technologischem Wis-
sen, auch in digitaler Form, sowie die Möglichkeit aller Kul-
turen, Zugang zu Ausdrucks- und Verbreitungsmitteln zu er-
halten, die kulturelle Vielfalt garantieren und dass bei der Ge-
währleistung des freien Flusses von Ideen in Wort und Bild
sorgfältig darauf zu achten ist, dass alle Kulturen zu Wort
kommen und Gehör finden können,

in Anerkennung aller Anstrengungen, die das System der
Vereinten Nationen unternimmt, um Verständnis, Toleranz
und Freundschaft zwischen den Menschen in all ihrer kultu-
rellen, religiösen, weltanschaulichen und sprachlichen Viel-
falt zu fördern,

höchst beunruhigt darüber, dass ernste Fälle von Intole-
ranz und Diskriminierung auf Grund der Religion oder der
Weltanschauung, einschließlich Gewalthandlungen, Ein-
schüchterungen und Nötigungen, deren Beweggrund religiöse
Intoleranz ist und die die Ausübung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten gefährden, in vielen Teilen der Welt zuneh-
men,

die Auffassung vertretend, dass Toleranz für kulturelle,
ethnische, religiöse und sprachliche Vielfalt sowie der Dialog
innerhalb der Kulturen und zwischen ihnen eine wesentliche
Voraussetzung für Frieden, Verständnis und Freundschaft
zwischen Einzelpersonen und Völkern sind, die verschiede-
nen Kulturen und Nationen der Welt angehören, während
Ausprägungen von kulturellen Vorurteilen, Intoleranz und
Fremdenfeindlichkeit gegenüber verschiedenen Kulturen und
Religionen überall auf der Welt zu Hass und Gewalt zwischen
den Völkern und Nationen führen,

hervorhebend, dass die Bekämpfung von Hass, Vorurtei-
len, Intoleranz und Stereotypisierung auf Grund der Religion
oder der Kultur eine bedeutende globale Herausforderung
darstellt, die weitere Maßnahmen erfordert,

1. ist sich dessen bewusst, dass die Achtung der Vielfalt
der Religionen und Kulturen, die Toleranz, der Dialog und die
Zusammenarbeit in einem Klima des gegenseitigen Vertrau-
ens und Verständnisses zur Bekämpfung von auf Diskriminie-
rung, Intoleranz und Hass gegründeten Ideologien und Prak-
tiken und zur Stärkung des Weltfriedens, der sozialen Gerech-
tigkeit und der Freundschaft zwischen den Völkern beitragen
können;

2. bekräftigt die feierliche Selbstverpflichtung aller
Staaten, ihren Verpflichtungen zur Förderung der allgemei-
nen Achtung, der Einhaltung und des Schutzes aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen, anderen Menschenrechts-

174 Resolution 217 A (III).
175 Siehe Resolution 55/2.
176 Resolution 56/6.
177 Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur, Records of the General Conference, Thirty-first Session, Paris,
15 October-3 November 2001, Vol. 1: Resolutions, Kap. V, Resolu-
tion 25, Anlage I.
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übereinkünften und dem Völkerrecht nachzukommen; der
universale Charakter dieser Rechte und Freiheiten steht außer
Frage;

3. bekräftigt außerdem, wie wichtig es ist, dass alle
Völker und Nationen ihr kulturelles Erbe und ihre kulturellen
Traditionen in einem nationalen und internationalen Klima
des Friedens, der Toleranz und der gegenseitigen Achtung
pflegen, weiterentwickeln und erhalten;

4. erkennt an, dass die Achtung der religiösen und kul-
turellen Vielfalt in einer zunehmend globalisierten Welt zur
internationalen Zusammenarbeit beiträgt, einen stärkeren
Dialog zwischen den Religionen, Kulturen und Zivilisationen
fördert und mithilft, ein Umfeld zu schaffen, das den Aus-
tausch menschlicher Erfahrungen begünstigt;

5. erkennt außerdem an, dass alle Kulturen und Zivili-
sationen einen gemeinsamen Katalog universeller Werte tei-
len;

6. erkennt ferner an, dass, obgleich die Bedeutung na-
tionaler und regionaler Besonderheiten und der verschiedenen
historischen, kulturellen und religiösen Traditionen zu beach-
ten ist, die Staaten gehalten sind, ungeachtet ihrer politischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Systeme alle Menschenrech-
te und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen;

7. bekräftigt, dass die Förderung und der Schutz der
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiö-
sen und sprachlichen Minderheiten angehören, zur politischen
und gesellschaftlichen Stabilität und zum Frieden beitragen
und die kulturelle Vielfalt und das Erbe der gesamten Gesell-
schaft in den Staaten, in denen diese Personen leben, berei-
chern, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, dafür zu sor-
gen, dass ihr politisches System und ihre Rechtsordnung die
multikulturelle Vielfalt innerhalb ihrer Gesellschaften wider-
spiegeln, und, falls erforderlich, die demokratischen und poli-
tischen Institutionen, Organisationen und Verfahrensweisen
so zu verbessern, dass sie eine umfassendere Partizipation er-
möglichen und die Marginalisierung, Ausgrenzung und Dis-
kriminierung bestimmter gesellschaftlicher Sektoren vermei-
den;

8. legt den Regierungen nahe, namentlich durch Bil-
dung das Verständnis, die Toleranz und die Freundschaft zwi-
schen den Menschen in all ihrer religiösen, weltanschauli-
chen, kulturellen und sprachlichen Vielfalt zu fördern, was
den Quellen kultureller, sozialer, wirtschaftlicher, politischer
und religiöser Intoleranz entgegenwirkt, und dabei ge-
schlechtsspezifische Gesichtspunkte zur Anwendung zu brin-
gen, um Verständnis, Toleranz, Frieden und freundschaftliche
Beziehungen zwischen den Nationen und allen Rassen- und
Religionsgruppen zu fördern, wobei sie anerkennt, dass die
Bildung auf allen Ebenen zu den wichtigsten Mitteln für den
Aufbau einer Kultur des Friedens gehört;

9. fordert alle Staaten auf, alles daranzusetzen, um si-
cherzustellen, dass religiöse Stätten im Einklang mit ihren in-
ternationalen Verpflichtungen und ihrem innerstaatlichen
Recht voll und ganz geachtet und geschützt werden, sowie ge-

eignete Maßnahmen zur Verhütung von Beschädigungen oder
Androhungen von Beschädigungen sowie der Zerstörung sol-
cher Stätten zu ergreifen;

10. fordert die Staaten nachdrücklich auf, in Überein-
stimmung mit ihren internationalen Verpflichtungen alle not-
wendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Aufstachelung zu
und die Begehung von Gewalthandlungen, Einschüchterun-
gen und Nötigungen zu bekämpfen, deren Beweggrund Hass
und Intoleranz auf Grund der Kultur, der Religion oder der
Weltanschauung ist und die zu Zwietracht und Disharmonie
innerhalb der Gesellschaften und zwischen ihnen führen kön-
nen;

11. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf,
wirksame Maßnahmen zu treffen, um religiös oder weltan-
schaulich begründete Diskriminierung bei der Anerkennung,
der Ausübung und dem Genuss der Menschenrechte und
Grundfreiheiten in allen Bereichen des bürgerlichen, wirt-
schaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Lebens zu
verhüten und zu beseitigen, und alles daranzusetzen, um
durch den Erlass oder gegebenenfalls die Aufhebung von Ge-
setzen jede solche Diskriminierung zu verbieten, und alle ge-
eigneten Maßnahmen zu treffen, um Intoleranz aus religiösen
oder weltanschaulichen Gründen zu bekämpfen;

12. fordert die Staaten ferner nachdrücklich auf, sicher-
zustellen, dass die Angehörigen der mit der Rechtsdurchset-
zung beauftragten Organe und das Militär, die Beamten, die
Lehrkräfte und die sonstigen Angehörigen des öffentlichen
Dienstes bei der Wahrnehmung ihrer Dienstpflichten unter-
schiedliche Religionen und Weltanschauungen achten und
Personen, die sich zu anderen Religionen oder Weltanschau-
ungen bekennen, nicht diskriminieren und dass jede notwen-
dige und geeignete Aufklärung oder Schulung bereitgestellt
wird;

13. begrüßt die Anstrengungen, die die Staaten, die zu-
ständigen Stellen des Systems der Vereinten Nationen und an-
dere zwischenstaatliche Organisationen, die Zivilgesellschaft,
einschließlich religiöser und anderer nichtstaatlicher Organi-
sationen, sowie die Medien unternehmen, um eine Kultur des
Friedens aufzubauen, und ermutigt sie, diese Anstrengungen
fortzusetzen, so auch durch die Förderung der Interaktion
zwischen den Religionen und Kulturen innerhalb der Gesell-
schaften und zwischen ihnen, unter anderem durch Kongres-
se, Konferenzen, Seminare, Fachtagungen, Forschungsarbei-
ten und damit zusammenhängende Prozesse;

14. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
die mit dieser Resolution zusammenhängenden einschlägigen
Materialien der Vereinten Nationen in möglichst vielen ver-
schiedenen Sprachen über das System der Vereinten Natio-
nen, so auch über die Informationszentren der Vereinten Na-
tionen, im Rahmen der verfügbaren Mittel so weit wie mög-
lich verbreitet werden;

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.
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RESOLUTION 58/129

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 19. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.51 und Add.1, einge-
bracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Bangladesch,
Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, Dominica, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada,
Griechenland, Guatemala, Guinea-Bissau, Indien, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Malta,
Marshallinseln, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pa-
nama, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, San
Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Ta-
dschikistan, Thailand, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Tschechische Repu-
blik, Tunesien, Türkei, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

58/129. Auf dem Weg zu globalen Partnerschaften

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/215 vom 21. De-
zember 2000 und 56/76 vom 11. Dezember 2001,

in Bekräftigung der ausnehmend wichtigen Rolle, die den
Vereinten Nationen und insbesondere der Generalversamm-
lung bei der Förderung von Partnerschaften im Kontext der
Globalisierung zukommt,

unter Hervorhebung des zwischenstaatlichen Charakters
der Vereinten Nationen,

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, auf nationaler wie
auf globaler Ebene ein Umfeld zu schaffen, das der nachhalti-
gen Entwicklung und der Armutsbekämpfung förderlich ist,

unter Hinweis auf die in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen178 festgelegten Ziele, insbesondere soweit
es darum geht, Partnerschaften zu schaffen, indem dem Pri-
vatsektor, den nichtstaatlichen Organisationen und der Zivil-
gesellschaft insgesamt mehr Gelegenheit eingeräumt wird, ei-
nen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele und Programme der
Vereinten Nationen zu leisten, namentlich zu den Bemühun-
gen um Entwicklung und Armutsbeseitigung,

unterstreichend, wie wichtig der Beitrag des Privatsek-
tors, der nichtstaatlichen Organisationen und der Zivilgesell-
schaft insgesamt für die Umsetzung der Ergebnisse der Kon-
ferenzen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozial-
bereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten ist,

unter Hinweis darauf, dass den Regierungen bei der Poli-
tikgestaltung auf nationaler und internationaler Ebene eine
zentrale Rolle und Verantwortung zukommt,

betonend, dass die Bemühungen, den Herausforderungen
der Globalisierung zu begegnen, von einer verstärkten Zu-
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und allen in
Betracht kommenden Partnern, insbesondere dem Privatsek-

tor, profitieren könnten, damit sichergestellt ist, dass die Glo-
balisierung für alle zu einer positiven Kraft wird,

unterstreichend, dass die Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nationen und allen in Betracht kommenden Part-
nern, insbesondere dem Privatsektor, den in der Charta der
Vereinten Nationen verankerten Zielen und Grundsätzen
dienen und konkrete Beiträge zur Verwirklichung der in der
Millenniums-Erklärung und in den Ergebnissen der großen
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen und
ihrer Überprüfungen enthaltenen Ziele, insbesondere auf dem
Gebiet der Entwicklung und der Armutsbekämpfung, leisten
und so gestaltet werden wird, dass die Integrität, Unparteilich-
keit und Unabhängigkeit der Organisation gewahrt bleibt,

hervorhebend, dass alle in Betracht kommenden Partner,
insbesondere der Privatsektor, auf verschiedenen Wegen zur
Überwindung der Hindernisse, die sich den Entwicklungslän-
dern bei der Mobilisierung der zur Finanzierung ihrer nach-
haltigen Entwicklung benötigten Ressourcen entgegenstellen,
sowie auch zur Verwirklichung der Entwicklungsziele der
Vereinten Nationen beitragen können, unter anderem durch
Finanzmittel, Technologiezugang, Fachkenntnisse auf dem
Gebiet des Managements und Unterstützung von Program-
men zur Prävention von HIV/Aids und anderen Krankheiten
sowie zur Betreuung und Behandlung der Kranken, gegebe-
nenfalls durch Senkung der Arzneimittelpreise,

den Privatsektor ermutigend, als verlässlicher und bestän-
diger Partner aktiv am Entwicklungsprozess mitzuwirken und
nicht nur die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen
seiner Unternehmungen, sondern auch diejenigen auf die Ent-
wicklung, die Gesellschaft, die Menschenrechte, die Gleich-
stellung der Geschlechter und die Umwelt zu berücksichtigen
und insgesamt den Grundsatz des gesellschaftlichen Verant-
wortungsbewusstseins der Unternehmen anzunehmen und an-
zuwenden, also soziale Werte und soziale Verantwortung in
seine durch Gewinnstreben motivierten Verhaltensweisen
und Unternehmenspolitiken einfließen zu lassen, im Einklang
mit den innerstaatlichen Gesetzen und sonstigen Vorschriften,

unter Hinweis darauf, dass die Internationale Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung alle Anstrengungen zur För-
derung des gesellschaftlichen Verantwortungsbewusstseins
der Unternehmen begrüßt und von der in den Vereinten Na-
tionen ergriffenen Initiative zur Förderung globaler Partner-
schaften Kenntnis genommen hat179,

feststellend, dass auf dem Weltgipfel für nachhaltige Ent-
wicklung zur Förderung der wirksamen Umsetzung der
Agenda 21 auf internationaler Ebene Partnerschaftsinitiativen
angeregt wurden, die alle maßgeblichen Interessengruppen
durchführen sollen, um die Ergebnisse des Weltgipfels zu un-
terstützen180,

178 Siehe Resolution 55/2.

179 Siehe Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinan-
zierung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002.
180 Siehe Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannes-
burg (Südafrika), 26. August - 4. September 2002.
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sowie feststellend, dass der Wirtschafts- und Sozialrat in
seiner Resolution 2003/61 vom 25. Juli 2003 auf Empfehlung
der elften Tagung der Kommission für Nachhaltige Entwick-
lung181 wiederholt hat, dass Partnerschaften für eine nachhal-
tige Entwicklung als freiwillige Initiativen unter Beteiligung
einer Vielzahl von Interessengruppen zur Umsetzung der
Agenda 21182 und des Durchführungsplans des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Johannes-
burg")183 beitragen,

ferner feststellend, dass sich der Wirtschafts- und Sozial-
rat in seiner Resolution 2003/15 vom 21. Juli 2003 die von der
Kommission für soziale Entwicklung auf ihrer einundvierzig-
sten Tagung verabschiedete Schlussfolgerung184 zu eigen ge-
macht hat, wonach die in letzter Zeit eingeleiteten Initiativen
mit dem Ziel des Aufbaus freiwilliger Partnerschaften zu
Gunsten der sozialen Entwicklung auf internationaler Ebene
gefördert werden sollen,

Kenntnis nehmend von der auf Partnerschaften bezogenen
Arbeit der Vereinten Nationen, wie etwa der vom Generalse-
kretär eingeleiteten Initiative des Globalen Paktes, der Ar-
beitsgruppe Informations- und Kommunikationstechnologien
und dem Fonds der Vereinten Nationen für internationale
Partnerschaften, sowie den Umstand begrüßend, dass ver-
schiedene Organisationen der Vereinten Nationen, nicht-
staatliche Partner und Mitgliedstaaten auf Feldebene eine
Vielzahl von Partnerschaften eingegangen sind, beispielswei-
se die Öffentlich-private Allianz der Vereinten Nationen für
ländliche Entwicklung,

betonend, dass Partnerschaften darauf ausgerichtet sein
sollen, konkrete Ergebnisse zu erzielen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs185;

2. betont, dass die Grundsätze und Vorgehensweisen,
von denen diese Partnerschaften sich leiten lassen, auf der fe-
sten Grundlage der in der Charta der Vereinten Nationen ver-
ankerten Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen auf-
bauen sollen, und bittet das System der Vereinten Nationen,
sich auch weiterhin an ein gemeinsames, systematisches Part-
nerschaftskonzept zu halten, das ohne unnötige Starre in Be-
zug auf Partnerschaftsvereinbarungen die folgenden Grund-
sätze umfasst: gemeinsame Zielsetzung, Transparenz, keine
unfairen Vorteile für irgendeinen Partner der Vereinten Natio-

nen, wechselseitiger Nutzen und gegenseitige Achtung, Re-
chenschaftspflicht, Achtung der Modalitäten der Vereinten
Nationen, Streben nach ausgewogener Vertretung der in Be-
tracht kommenden Partner aus entwickelten und Entwick-
lungsländern sowie aus Transformationsländern, sektorale
und geografische Ausgewogenheit und Nichtbeeinträchti-
gung der Unabhängigkeit und Neutralität des Systems der
Vereinten Nationen im Allgemeinen und der Organisationen
im Besonderen;

3. legt den zuständigen Organen und Organisationen
der Vereinten Nationen nahe und bittet die Bretton-Woods-
Institutionen sowie die Welthandelsorganisation, auch künf-
tig Möglichkeiten für den verstärkten Einsatz von Partner-
schaften zu sondieren, um ihre Ziele und Programme besser
zu verwirklichen, insbesondere soweit es um Entwicklung
und Armutsbekämpfung geht, unter Berücksichtigung der un-
terschiedlichen Mandate, Arbeitsweisen und Zielsetzungen
der Organe und Organisationen sowie der konkreten Rolle der
beteiligten nicht-staatlichen Partner;

4. erinnert daran, dass die Kommission für Nachhaltige
Entwicklung im Durchführungsplan von Johannesburg183 zur
Koordinierungsstelle für Gespräche über Partnerschaften be-
stimmt wurde, die die nachhaltige Entwicklung fördern, und
bekräftigt in diesem Kontext die in Resolution 2003/61 des
Wirtschafts- und Sozialrats enthaltenen Kriterien und Richtli-
nien für Partnerschaften im Rahmen des auf dem Weltgipfel
für nachhaltige Entwicklung eingeleiteten Prozesses und sei-
ner Folgemaßnahmen;

5. betont die Bedeutung des Beitrags, den freiwillige
Partnerschaften zur Verwirklichung der international verein-
barten Entwicklungsziele, namentlich der in der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen178 enthaltenen Entwick-
lungsziele, leisten, und wiederholt gleichzeitig, dass sie die
von den Regierungen im Hinblick auf die Verwirklichung
dieser Ziele abgegebenen Zusagen ergänzen, jedoch nicht er-
setzen sollen;

6. betont außerdem, dass Partnerschaften mit dem in-
nerstaatlichen Recht, den nationalen Entwicklungsstrategien
und -plänen sowie mit den Prioritäten der Länder, in denen sie
umgesetzt werden, vereinbar sein sollen, eingedenk der von
den Regierungen diesbezüglich aufgestellten Leitlinien;

7. fordert alle an Partnerschaften beteiligten Organe
des Systems der Vereinten Nationen auf, die Integrität und die
Unabhängigkeit der Organisation zu gewährleisten und nach
Bedarf in ihre regelmäßige Berichterstattung, in ihre Internet-
seiten und an anderer Stelle Informationen über Partnerschaf-
ten aufzunehmen;

8. betont, dass Partnerschaften transparent und rechen-
schaftspflichtig gestaltet und umgesetzt werden sollen, und
fordert in dieser Hinsicht die Partner auf, Regierungen, sonsti-
gen Interessengruppen sowie den zuständigen Organisationen
und Organen der Vereinten Nationen und anderen internatio-
nalen Organisationen, denen sie angehören, auf geeignete
Weise, namentlich durch Berichte, sachdienliche Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen beziehungsweise mit diesen aus-

181 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, Supple-
ment No. 9  (E/2003/29), Kap. I, Abschnitt A.
182 Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Ent-
wicklung, Rio de Janeiro, 3.-14. Juni 1992, Vol. I: Resolutionen der Kon-
ferenz, Resolution 1, Anlage II.
183 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge.
184 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, Supple-
ment No. 6  (E/2003/26), Kap. I, Abschnitt B.
185 A/58/227.
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zutauschen, wobei der Wichtigkeit des Informationsaus-
tauschs zwischen Partnerschaften über praktische Erfahrun-
gen besondere Aufmerksamkeit gelten soll;

9. ersucht den Generalsekretär, die Transparenz und
Rechenschaftspflicht von Partnerschaften auch weiterhin zu
fördern;

10. erkennt an, dass die Betreuung erfolgreicher Partner-
schaften vom Personal des Sekretariats besondere Fähigkei-
ten erfordert, und fordert den Generalsekretär auf, durch ge-
eignete Schulung und den Austausch bewährter Verfahrens-
weisen auch künftig für die Unterstützung und Weiterent-
wicklung dieser Fähigkeiten zu sorgen;

11. verweist auf die diesbezügliche Ziffer ihrer Resolu-
tion 57/300 vom 20. Dezember 2002;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/233

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.17/Rev.1 und Add.1,
eingebracht von: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Litauen, Luxemburg, Malta,
Marokko (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder
der Gruppe der 77 sind, und Chinas), Niederlande, Österreich, Portugal, Schwe-
den, Spanien, Tschechische Republik, Ukraine, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland.

58/233. Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas:
Fortschritte bei der Durchführung und interna-
tionalen Unterstützung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/2 vom 16. Septem-
ber 2002 über die Erklärung der Vereinten Nationen über die
Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/7 vom 4. No-
vember 2002 über die abschließende Überprüfung und Be-
wertung der Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die
Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren186 und die Un-
terstützung für die Neue Partnerschaft für die Entwicklung
Afrikas187,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/297 vom
20. Dezember 2002 über die Zweite Dekade für die industri-
elle Entwicklung Afrikas,

eingedenk des Aktionsprogramms für die am wenigsten
entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010188, der Ver-
pflichtungserklärung zu HIV/Aids189, der Ministererklärung
von Doha190, des von der Internationalen Konferenz über Ent-
wicklungsfinanzierung verabschiedeten Konsenses von Mon-

terrey191 und des Durchführungsplans des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Johannes-
burg")192,

mit Dank davon Kenntnis nehmend, dass sich die interna-
tionale Gemeinschaft zur Unterstützung der Neuen Partner-
schaft verpflichtet hat, und in dieser Hinsicht die Ergebnisse
der dritten Internationalen Konferenz von Tokio über die Ent-
wicklung Afrikas begrüßend,

sowie mit Dank davon Kenntnis nehmend, dass das im Juni
2003 in Évian (Frankreich) abgehaltene Gipfeltreffen der
Gruppe der Acht der Neuen Partnerschaft einen maßgeblichen
Teil seiner Beratungen gewidmet hat, in dieser Hinsicht die
Unterstützung begrüßend, die dem Bericht über die Umset-
zung des Afrika-Aktionsplans der Gruppe der Acht entgegen-
gebracht wurde, und es außerdem begrüßend, dass zur Unter-
stützung der Neuen Partnerschaft im November 2003 in Paris
die Gründungssitzung des Partnerschaftsforums für Afrika
abgehalten wurde,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs mit
dem Titel "Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas:
erster konsolidierter Bericht über die Fortschritte bei der
Durchführung und internationalen Unterstützung"193,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs193;

2. bekräftigt ihre volle Unterstützung für die Durchfüh-
rung der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas187;

3. erkennt die Fortschritte an, die bei der Durchführung
der Neuen Partnerschaft und bei der regionalen und interna-
tionalen Unterstützung der Neuen Partnerschaft erzielt wur-
den;

4. erkennt außerdem an, dass noch viel zu tun bleibt,
um die Ziele der Neuen Partnerschaft zu verwirklichen, insbe-
sondere was das Wirtschaftswachstum und die Armutsminde-
rung betrifft;

5. erklärt erneut, dass die internationale Gemeinschaft,
Afrika und seine Entwicklungspartner weiter zusammenar-
beiten sollen, um die Ziele und Prioritäten der Neuen Partner-
schaft auf der Grundlage der Grundsätze der Eigenverantwor-
tung und Partnerschaft zu verwirklichen;

6. fordert die Mitgliedstaaten und die internationale
Gemeinschaft auf und bittet das System der Vereinten Natio-
nen, die Durchführung der Neuen Partnerschaft im Einklang
mit ihren Grundsätzen, Zielen und Prioritäten stärker zu un-
terstützen; 

186 Resolution 46/151, Anlage.
187 A/57/304, Anlage.
188 Siehe A/CONF.191/13, Kap. II.
189 Resolution S-26/2, Anlage.

190 A/C.2/56/7, Anlage.
191 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
192 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge.
193 A/58/524.
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I

Maßnahmen seitens der afrikanischen Länder
und Organisationen

7. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Anstren-
gungen, die die afrikanischen Länder in Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen im Zusammenhang mit der Durchführung der
Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas unternom-
men haben, um die Demokratie, die Menschenrechte, eine gu-
te Staatsführung und eine solide Wirtschaftsführung zu vertie-
fen, und ermutigt die afrikanischen Länder, ihre diesbezügli-
chen Anstrengungen weiter zu verstärken, indem sie Institu-
tionen schaffen und stärken, die einer guten Staatsführung
und der Entwicklung der Region förderlich sind; 

8. begrüßt die Anstrengungen, die die afrikanischen
Länder zur Bewältigung und Beilegung von Konflikten in der
Region unternehmen, insbesondere ihre Entschlossenheit, im
Rahmen der Afrikanischen Union einen Friedens- und Sicher-
heitsrat einzurichten, die afrikanische Vermittlungstätigkeit
in einer Reihe von Konflikten und die Bemühungen der Afri-
kanischen Union und afrikanischer Regionalorganisationen,
ihre Kapazitäten zur Durchführung von Friedensunterstüt-
zungsoperationen auszubauen; 

9. nimmt Kenntnis von der Verabschiedung der am
9. März 2003 in Abuja unterzeichneten Vereinbarung über
den Mechanismus der afrikanischen Staaten zur gleichberech-
tigten gegenseitigen Beurteilung (African-Peer-Review-Me-
chanismus) und begrüßt in dieser Hinsicht die in Bezug auf
den Mechanismus erzielten Fortschritte, insbesondere den
Beitritt einer Reihe von Mitgliedstaaten der Afrikanischen
Union und die Ernennung einer Gruppe namhafter Persön-
lichkeiten, und ermutigt andere Mitgliedstaaten der Afrikani-
schen Union, dem Mechanismus ebenfalls beizutreten;

10. begrüßt die in der Neuen Partnerschaft aufgezeigten
Prioritäten und die Fortschritte, die bei der Ausarbeitung von
Programmen in den Bereichen landwirtschaftliche Entwick-
lung, Umwelt und Infrastrukturentwicklung erzielt wurden,
sowie die laufenden Arbeiten auf den Gebieten Gesundheit,
Bildung sowie Wissenschaft und Technologie;

11. begrüßt außerdem die Anstrengungen, die die afri-
kanischen Länder unternehmen, um bei der Durchführung der
Neuen Partnerschaft ihren Verpflichtungen im Hinblick auf
die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, der Er-
mächtigung der Frau und der Integration einer Gleichstel-
lungsperspektive in alle Politikbereiche nachzukommen;

12. begrüßt es ferner, dass die Afrikanische Union am
12. Juli 2003 in Maputo das Übereinkommen über die Verhü-
tung und Bekämpfung der Korruption194 verabschiedet hat;

13. ermutigt die afrikanischen Länder, weitere konkrete
Maßnahmen zu ergreifen, um den Prozess der Integration der
Prioritäten der Neuen Partnerschaft in ihre einzelstaatlichen
Entwicklungspläne und Rahmenpläne, so auch, wo vorhan-
den, in Armutsminderungsstrategien, zu vertiefen, öffentliche

und politische Unterstützung für die Neue Partnerschaft zu
mobilisieren, solide Programme in den festgelegten Schwer-
punktbereichen der Neuen Partnerschaft auszuarbeiten und
Ressourcen für diese Schwerpunktbereiche aufzubringen;

14. unterstreicht die Rolle, die den einzelstaatlichen Ko-
ordinierungsstellen bei der Überwachung der Durchführung
der Neuen Partnerschaft zukommt, sowie die Notwendigkeit,
die personellen und institutionellen Kapazitäten aufzubauen
und zu stärken, damit die Neue Partnerschaft in allen ihren
Aspekten wirksam durchgeführt wird;

15. betont, dass die regionalen Wirtschaftsgemeinschaf-
ten wirksame Instrumente für die Entwicklung und die Inte-
gration des afrikanischen Kontinents sind, und verlangt in die-
ser Hinsicht die Stärkung ihrer Rolle bei der Koordinierung
und Durchführung der Programme und Projekte der Neuen
Partnerschaft auf subregionaler Ebene;

16. befürwortet die weitere Integration der Prioritäten
und Ziele der Neuen Partnerschaft in die Programme der re-
gionalen Strukturen und Organisationen sowie in die Pro-
gramme zu Gunsten der am wenigsten entwickelten afrikani-
schen Länder;

17. fordert die afrikanischen Länder auf, die Entwick-
lung und Stärkung des inländischen Privatsektors zu fördern
und seine wirksame Teilhabe am Wachstum und an der Ent-
wicklung der afrikanischen Volkswirtschaften sowie deren
Integration zu erleichtern;

18. erkennt die Anstrengungen der afrikanischen Länder
an, die darauf gerichtet sind, die Neue Partnerschaft bekannt
zu machen und alle afrikanischen Interessengruppen, nament-
lich die Regierungen, den Privatsektor und die Zivilgesell-
schaft, einschließlich der Frauenorganisationen sowie der Ge-
meinwesenorganisationen, in ihre Durchführung einzubezie-
hen;

19. begrüßt den in Maputo gefassten Beschluss des Exe-
kutivrats der Afrikanischen Union, die Neue Partnerschaft in
die Strukturen und Prozesse der Afrikanischen Union zu inte-
grieren; 

II
Maßnahmen seitens der internationalen Gemeinschaft

20. begrüßt die von zahlreichen Entwicklungspartnern
abgegebenen Zusagen in Bezug auf die Erhöhung der öffent-
lichen Entwicklungshilfe sowie die bereits geleisteten Beiträ-
ge und fordert die Partner nachdrücklich auf, dafür zu sorgen,
dass die zugesagten Mittel auch weiterhin ausgezahlt werden;

21. stellt mit Befriedigung fest, dass einige entwickelte
Länder die Bindung ihrer öffentlichen Entwicklungshilfe auf-
gehoben haben, und legt den Ländern nahe, soweit nicht be-
reits geschehen, die Bindung ihrer Hilfe im Einklang mit der
einschlägigen Empfehlung des Ausschusses für Entwick-
lungshilfe der Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung aufzuheben;

22. fordert die internationale Gemeinschaft, die zustän-
digen multilateralen Institutionen und die entwickelten Län-
der auf, für eine kohärentere Handels-, Investitions- und Hil-
fepolitik gegenüber afrikanischen Ländern zu sorgen;

194 Siehe A/58/626, Anlage I, Assembly/AU/Dec.27 (II).
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23. hebt hervor, dass eine dauerhafte Lösung für das
Problem der Auslandsverschuldung der hochverschuldeten
armen Länder in Afrika gefunden werden muss, so auch durch
die Streichung von Schulden und andere Regelungen, und
dass innovative Mechanismen gefördert werden müssen, um
das Schuldenproblem der afrikanischen Länder mit niedrigem
und mittlerem Einkommen umfassend zu bewältigen, einge-
denk dessen, dass die Erleichterung von Auslandsschulden
Ressourcen freisetzen kann, die für die erfolgreiche Durch-
führung der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas
eingesetzt werden können, und unter Berücksichtigung der
bereits ergriffenen Initiativen zum Verschuldungsabbau und
der Notwendigkeit, die Entschuldungsmaßnahmen energisch
und zügig voranzutreiben, namentlich im Rahmen des Pariser
und Londoner Clubs und in anderen einschlägigen Foren;

24. begrüßt die Maßnahmen, die die Gläubigerländer im
Rahmen des Pariser Clubs und einige Gläubigerländer durch
die Streichung bilateraler Schulden ergriffen haben, und for-
dert alle Gläubigerländer nachdrücklich auf, sich an den An-
strengungen zur Behebung der Auslandsverschuldungs- und
Schuldendienstprobleme der afrikanischen Länder zu beteili-
gen, nimmt Kenntnis von dem Évian-Ansatz des Pariser
Clubs vom Oktober 2003 und stellt fest, dass Schuldener-
leichterung kein Ersatz für alternative Finanzierungsquellen
ist;

25. ermutigt die entwickelten Länder und andere Part-
ner, sich dafür einzusetzen, dass Privatinvestitionen aus ihren
Ländern stärker in afrikanische Länder fließen, insbesondere
in die wichtigsten Produktionssektoren der Wirtschaft, und
ermutigt sie ferner, entsprechende Investitionsgarantien zu
geben sowie Politiken der afrikanischen Länder zu unterstüt-
zen, deren Ziel darin besteht, ein Umfeld zu schaffen, das ge-
eignet ist, ausländische Investitionen anzuziehen;

26. unterstreicht, dass konkrete Maßnahmen ergriffen
werden müssen, um die bestehenden Rahmenpläne und Pro-
gramme im Rahmen der Süd-Süd-Zusammenarbeit durchzu-
führen, namentlich im Wege einer Dreieckskooperation zur
Unterstützung der Neuen Partnerschaft;

27. nimmt Kenntnis von den Aktivitäten, die die Bretton-
Woods-Institutionen und die Afrikanische Entwicklungsbank
in afrikanischen Ländern durchführen, und ermutigt sie, die
Verwirklichung der Prioritäten und Ziele der Neuen Partner-
schaft weiter zu unterstützen;

28. stellt fest, dass die Stellen des Systems der Vereinten
Nationen bei der Unterstützung der Neuen Partnerschaft im-
mer stärker zusammenarbeiten, und ersucht den Generalse-
kretär, dafür zu sorgen, dass die Tätigkeit des Systems der
Vereinten Nationen zur Unterstützung der Neuen Partner-
schaft kohärenter wird, unter Zugrundelegung der vereinbar-
ten Themenkomplexe;

29. fordert die Fonds, Programme und Sonderorganisa-
tionen der Vereinten Nationen auf, ihre bestehenden Koordi-
nierungs- und Programmierungsmechanismen zu stärken und
ihre Planungs-, Auszahlungs- und Berichtsverfahren zu ver-
einfachen und zu harmonisieren, um die afrikanischen Länder
bei der Durchführung der Neuen Partnerschaft stärker zu un-
terstützen;

30. stellt fest, dass die Stellen des Systems der Vereinten
Nationen den regionalen Konsultationsmechanismus aktiv als
Instrument zur Förderung der Zusammenarbeit und Koordi-
nierung auf regionaler Ebene eingesetzt haben, und ermutigt
sie, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um zur Unter-
stützung der Neuen Partnerschaft auf regionaler Ebene ge-
meinsame Programme auszuarbeiten und durchzuführen;

31. ersucht das System der Vereinten Nationen, dem Se-
kretariat der Neuen Partnerschaft und den afrikanischen Län-
dern weiterhin Hilfe bei der Ausarbeitung von Projekten und
Programmen im Rahmen der Prioritäten der Neuen Partner-
schaft zu gewähren;

32. begrüßt die Zusammenarbeit und die Unterstützung,
die die Vereinten Nationen den afrikanischen regionalen und
subregionalen Organisationen bei der Verhütung und Bewäl-
tigung von Konflikten gewährt haben, nimmt mit Dank
Kenntnis von der Arbeit der Ad-hoc-Beratungsgruppen des
Wirtschafts- und Sozialrats zu denjenigen afrikanischen Län-
dern, die einen Konflikt überstanden haben, wobei sie gleich-
zeitig der Evaluierung dieser Arbeit auf der Arbeitstagung des
Rates im Jahr 2004 mit Interesse entgegensieht, und ermutigt
zur Fortsetzung dieser Unterstützungsmaßnahmen der afrika-
nischen Anstrengungen auf dem Gebiet der Verhütung und
Bewältigung von Konflikten sowie in Postkonfliktsituatio-
nen;

33. begrüßt außerdem die Schaffung des Büros des Son-
derberaters für Afrika und ersucht den Generalsekretär, wei-
tere Maßnahmen zur Stärkung des Büros zu ergreifen, damit
es seinen Auftrag wirksam erfüllen kann;

34. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung auf der Grundlage
der Beiträge seitens der Regierungen, der Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen und der anderen Teilnehmer
an der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas, wie
etwa des Privatsektors und der Zivilgesellschaft, einen umfas-
senden Bericht über die Durchführung dieser Resolution vor-
zulegen.

RESOLUTION 58/234

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.55 und Add.1, einge-
bracht von: Armenien, Äthiopien, Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechen-
land, Kanada, Kenia, Liechtenstein, Mauritius, Mosambik, Norwegen, Republik
Korea, Ruanda, Russische Föderation, Sambia, Schweden, Schweiz, Sierra
Leone, Somalia, Trinidad und Tobago, Uganda, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland.

58/234. Internationaler Tag des Gedenkens an den Völ-
kermord in Ruanda 1994

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen und der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte195,

195 Resolution 217 A (III).
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unter Hinweis auf ihre Resolution 260 A (III) vom 9. De-
zember 1948, mit der sie die Konvention über die Verhütung
und Bestrafung des Völkermordes verabschiedet hat, sowie
ihre Resolution 53/43 vom 2. Dezember 1998 mit dem Titel
"Fünfzigster Jahrestag der Konvention über die Verhütung
und Bestrafung des Völkermordes" und ihre anderen einschlä-
gigen Resolutionen zum Thema Völkermord,

sowie unter Hinweis auf die Ergebnisse und Empfehlun-
gen der vom Generalsekretär mit Zustimmung des Sicher-
heitsrats196 in Auftrag gegebenen Unabhängigen Untersu-
chung des Handelns der Vereinten Nationen während des
Völkermordes in Ruanda 1994197,

ferner unter Hinweis auf die Resolution 955 (1994) des Si-
cherheitsrats vom 8. November 1994 über die Schaffung des
Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Perso-
nen, die für Völkermord und andere schwere Verstöße gegen
das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwi-
schen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 ver-
antwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für
während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbar-
staaten begangenen Völkermord und andere derartige Verstö-
ße verantwortlich sind,

unter Hinweis auf den Bericht mit dem Titel "Rwanda:
The Preventable Genocide" (Ruanda: Der vermeidbare Völ-
kermord), der die Ergebnisse und Empfehlungen der Interna-
tionalen Gruppe namhafter Persönlichkeiten enthält, die von
der ehemaligen Organisation der afrikanischen Einheit zur
Untersuchung des Völkermordes in Ruanda und der damit
verbundenen Ereignisse eingerichtet wurde, 

mit Besorgnis feststellend, dass viele Personen, die mut-
maßlich Völkermordhandlungen verübt haben, noch immer
nicht vor Gericht gestellt wurden,

anerkennend, wie wichtig es ist, die Straflosigkeit bei al-
len Vergehen, die Völkermord darstellen, zu bekämpfen,

überzeugt, dass die Entlarvung und Haftbarmachung der
Täter wie der Mittäter sowie die Wiederherstellung der Würde
der Opfer durch die Anerkennung ihres Leids und das Geden-
ken daran den Gesellschaften bei der Verhütung künftiger
Verstöße als Richtschnur dienen würde,

Kenntnis nehmend von der Empfehlung, die der Exekutiv-
rat der Afrikanischen Union auf seiner vom 3. bis 6. März
2003 in N'Djamena abgehaltenen zweiten ordentlichen Ta-
gung abgegeben hat, wonach die Vereinten Nationen und die
internationale Gemeinschaft zum Gedenken an den Völker-
mord in Ruanda 1994 einen internationalen Tag des Geden-
kens und der erneuten Verpflichtung auf die Bekämpfung des
Völkermordes überall auf der Welt erklären sollen198,

in Anbetracht dessen, dass sich der Völkermord in Ruanda
im April 2004 zum zehnten Mal jährt, 

1. beschließt, den 7. April 2004 zum Internationalen
Tag des Gedenkens an den Völkermord in Ruanda zu bestim-
men;

2. legt allen Mitgliedstaaten, den Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen und anderen in Betracht
kommenden internationalen Organisationen sowie den Orga-
nisationen der Zivilgesellschaft nahe, den Internationalen Tag
zu begehen, namentlich mit besonderen Veranstaltungen und
Aktivitäten zum Gedenken an die Opfer des Völkermordes in
Ruanda;

3. legt allen Mitgliedstaaten, Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen und anderen in Betracht kom-
menden internationalen Organisationen nahe, die Förderung
der Durchführung der Empfehlungen zu erwägen, die in dem
Bericht der Unabhängigen Untersuchung des Handelns der
Vereinten Nationen während des Völkermordes in Ruanda
1994197 enthalten sind;

4. fordert alle Staaten auf, im Einklang mit der Kon-
vention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermor-
des zu handeln, um zu gewährleisten, dass sich Ereignisse,
wie sie 1994 in Ruanda stattgefunden haben, nicht wiederho-
len. 

RESOLUTION 58/235

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.56 und Add.1, einge-
bracht von: Algerien, Äthiopien, Benin, Dänemark, Deutschland, Griechenland,
Irland, Italien, Luxemburg, Mosambik, Niederlande, Österreich, Ruanda, Schwe-
den, Singapur, Südafrika, Uganda.

58/235. Umsetzung der Empfehlungen in dem Bericht des
Generalsekretärs über Konfliktursachen und die
Förderung dauerhaften Friedens und einer nach-
haltigen Entwicklung in Afrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf den Bericht der Allen Mitgliedstaaten
offen stehenden Ad-hoc-Arbeitsgruppe über Konfliktursa-
chen und die Förderung dauerhaften Friedens und einer nach-
haltigen Entwicklung in Afrika199 und die Resolutionen 53/92
vom 7. Dezember 1998, 54/234 vom 22. Dezember 1999,
55/217 vom 21. Dezember 2000, 55/281 vom 1. August 2001,
56/37 vom 4. Dezember 2001, 57/296 vom 20. Dezember
2002 und 57/337 vom 3. Juli 2003,

sowie in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf die
Resolutionen des Sicherheitsrats 1325 (2000) vom 31. Okto-
ber 2000 über Frauen, Frieden und Sicherheit und 1366
(2001) vom 30. August 2001 über die Verhütung bewaffneter
Konflikte,

nach Behandlung der aktualisierten Matrix für das Jahr
2002 im Bericht des Generalsekretärs200 über die Umsetzung
der Empfehlungen in seinem Bericht über Konfliktursachen

196 Siehe S/1999/340.
197 Siehe S/1999/1257, Anlage.
198 A/57/775, Anlage, Beschluss EX.CL/Dec.16 (II).

199 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste
Tagung, Beilage 45 (A/56/45).
200 Siehe A/58/352.
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und die Förderung dauerhaften Friedens und einer nachhalti-
gen Entwicklung in Afrika201,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/7 vom 4. November
2002 über die abschließende Überprüfung und Bewertung der
Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die Entwicklung
Afrikas in den neunziger Jahren und die Unterstützung für die
Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas,

feststellend, dass die Konfliktverhütung ein grundlegen-
der Schwerpunkt der Tätigkeit der Vereinten Nationen blei-
ben muss und dass zwischen Frieden, Sicherheit und Entwick-
lung, insbesondere in Postkonfliktsituationen, ein unauflösli-
cher Zusammenhang besteht,

sowie feststellend, dass die Konfliktverhütung und die
Friedenskonsolidierung koordinierte, nachhaltige und inte-
grierte Anstrengungen seitens des Systems der Vereinten Na-
tionen und der Mitgliedstaaten erfordern,

unter Hinweis auf Abschnitt VII der Millenniums-Er-
klärung der Vereinten Nationen202, in dem die besonderen Be-
dürfnisse Afrikas hervorgehoben werden,

erneut erklärend, dass die Umsetzung der Empfehlungen
in dem Bericht des Generalsekretärs über Konfliktursachen
und die Förderung dauerhaften Friedens und einer nachhalti-
gen Entwicklung in Afrika im System der Vereinten Nationen
und in den Mitgliedstaaten auch künftig eine Vorrangstellung
einnehmen muss,

hervorhebend, dass Frieden und Sicherheit in Afrika, na-
mentlich auch die Kapazität, die tieferen Ursachen von Kon-
flikten anzugehen und Konflikte auf friedlichem Weg beizu-
legen, in erster Linie Sache der afrikanischen Länder selbst
sowie der regionalen und subregionalen Strukturen ist,

sowie hervorhebend, dass es geboten ist, den politischen
Willen zur Sicherstellung der erforderlichen politischen, fi-
nanziellen und technischen Unterstützung, die für die wirksa-
me Umsetzung der Empfehlungen in allen in dem Bericht des
Generalsekretärs genannten Bereichen unverzichtbar ist, wei-
ter zu stärken,

erneut erklärend, dass die Generalversammlung auch
künftig die Hauptrolle bei der Überwachung der Umsetzung
der im Bericht des Generalsekretärs enthaltenen Empfehlun-
gen und bei der Bewertung der erzielten Fortschritte spielen
muss203,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von der aktualisierten Ma-
trix für das Jahr 2002, die in dem Bericht des Generalsekre-
tärs200 über die Umsetzung der Empfehlungen in seinem Be-
richt über Konfliktursachen und die Förderung dauerhaften
Friedens und einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika201 ent-
halten ist, sowie von den seit dem letzten Fortschrittsbericht

erzielten weiteren Fortschritten auf einer Vielzahl von Gebie-
ten;

2. stellt anerkennend fest, dass bei der Verhütung und
Beilegung von Streitigkeiten viele Fortschritte erzielt wurden
und dass im Rahmen regionaler und subregionaler Initiativen
von afrikanischer Seite nachhaltige Anstrengungen zur Ver-
mittlung und Beilegung von Konflikten unternommen wur-
den;

3. ersucht die Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass
diese Initiativen auch weiterhin in enger Abstimmung und
Koordinierung mit den Vereinten Nationen ergriffen werden,
damit gewährleistet ist, dass die Vereinten Nationen bei der
späteren Umsetzung der auf Grund dieser Vermittlungen aus-
gehandelten Lösungen gegebenenfalls eine eindeutige Rolle
spielen können;

4. begrüßt die Anstrengungen der afrikanischen Länder
im Hinblick auf die Errichtung eines Friedens- und Sicher-
heitsrats im Rahmen der Afrikanischen Union und ermutigt
diejenigen Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union, die das
Protokoll über die Errichtung des Rates noch nicht ratifiziert
haben, dies zu tun;

5. ermutigt die afrikanischen Länder, auch weiterhin
Anstrengungen zu unternehmen, um Afrika besser zu befähi-
gen, Friedensunterstützungsmissionen auf regionaler und
subregionaler Ebene durchzuführen, und legt den Vereinten
Nationen und den Geberländern nahe, geeignete Mechanis-
men zu schaffen, um den afrikanischen Staaten beim Ausbau
ihrer Kapazitäten zur kohärenten und koordinierten Durch-
führung von Friedensunterstützungsmissionen behilflich zu
sein;

6. begrüßt den Beschluss der Europäischen Union, zur
Unterstützung der Einrichtung des Afrikanischen Friedens-
und Sicherheitsmechanismus und der Durchführung der von
der Afrikanischen Union unternommenen Friedensinitiativen
eine Friedensfazilität zu errichten;

7. begrüßt außerdem die Einsetzung der Ad-hoc-Ar-
beitsgruppe des Sicherheitsrats für Konfliktprävention und
Konfliktlösung in Afrika und der Ad-hoc-Beratungsgruppe
für afrikanische Länder in Postkonfliktsituationen im Rahmen
des Wirtschafts- und Sozialrats;

8. stellt mit Besorgnis fest, dass die Umsetzung der
Empfehlungen im Bericht des Generalsekretärs nach wie vor
langsam und ungleichmäßig voranschreitet;

9. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten und das System
der Vereinten Nationen die Anstrengungen zur Konfliktprä-
vention und zur Friedenskonsolidierung, insbesondere die
Anstrengungen zur Armutsbekämpfung, zur Förderung der
Achtung der Menschenrechte, zur Stärkung der rechtsstaatli-
chen Institutionen, zur Wiederherstellung einer transparenten
und rechenschaftspflichtigen öffentlichen Verwaltung, zur
Förderung demokratischer Reformen und zur Demobilisie-
rung, Entwaffnung und Wiedereingliederung von ehemaligen
Kombattanten durch eine bessere Koordinierung und Kohä-
renz und eine nachhaltige finanzielle und politische Unterstüt-
zung fördern sollen;

201 A/52/871-S/1998/318.
202 Siehe Resolution 55/2.
203 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünf-
zigste Tagung, Beilage 45 (A/56/45), Ziffer 67.
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10. beschließt, die Umsetzung der Empfehlungen in dem
Bericht des Generalsekretärs über Konfliktursachen und die
Förderung dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen Ent-
wicklung in Afrika201 weiter zu überwachen;

11. begrüßt es, dass das Büro des Sonderberaters für
Afrika zur Koordinierungsstelle im Rahmen des Sekretariats
bestimmt wurde, deren Aufgabe es sein soll, die Umsetzung
der Empfehlungen in dem Bericht des Generalsekretärs über
Konfliktursachen und die Förderung dauerhaften Friedens
und einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika auch weiterhin
über die bereits eingerichtete hauptabteilungsübergreifende
Arbeitsgruppe für afrikanische Angelegenheiten zu überwa-
chen, unter besonderer Berücksichtigung von Präventivmaß-
nahmen und der Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolge-
zeit, und Empfehlungen darüber abzugeben, wie die Umset-
zung dieser Empfehlungen weiter verbessert werden könnte; 

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, auf koordinierte und
nachhaltige Weise finanzielle und technische Hilfe zur Unter-
stützung von Tätigkeiten zu gewähren, deren Ziel darin be-
steht, die Armut zu beseitigen, die Achtung der Menschen-
rechte zu fördern, rechtsstaatliche Institutionen zu stärken und
eine transparente und rechenschaftspflichtige öffentliche Ver-
waltung zu fördern;

13. ermutigt den Generalsekretär, geeignete Vorkehrun-
gen und Mechanismen zu erkunden und zu empfehlen, mit de-
ren Hilfe die Mitgliedstaaten die multidisziplinären Konflikt-
ursachen, namentlich ihre regionalen Dimensionen, wirksa-
mer angehen und bei vorbeugenden Maßnahmen sowie bei
der Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit koordi-
nierter und nachhaltiger finanzielle und technische Hilfe ge-
währen können;

14. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, unter Be-
rücksichtigung der jüngsten Entwicklungen im Hinblick auf
die Zusammenarbeit zwischen Afrika und der internationalen
Gemeinschaft in diesen Angelegenheiten.

RESOLUTION 58/236

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.54, vorgelegt vom
Präsidenten der Generalversammlung.

58/236. Weiterverfolgung der Ergebnisse der sechsund-
zwanzigsten Sondertagung: Umsetzung der Ver-
pflichtungserklärung zu HIV/Aids

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Ziele und Zielvorgaben, die in der
von der Generalversammlung auf ihrer sechsundzwanzigsten
Sondertagung im Jahr 2001 verabschiedeten Verpflichtungs-
erklärung zu HIV/Aids204 enthalten sind, und die HIV/Aids
betreffenden Ziele in der im Jahr 2000 verabschiedeten Mill-
enniums-Erklärung der Vereinten Nationen205,

in Bekräftigung der von allen Staaten auf der sechsund-
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung einge-
gangenen Verpflichtung,

mit tiefer Besorgnis feststellend, dass weltweit 42 Millio-
nen Menschen mit HIV/Aids leben und dass die HIV/Aids-
Pandemie im Jahr 2002 3,1 Millionen Leben gefordert hat und
bis jetzt 14 Millionen Kinder zu Waisen wurden,

mit ernster Besorgnis feststellend, dass die Mehrzahl der
HIV-Neuinfektionen bei jungen Menschen auftritt und dass
Frauen und Mädchen unverhältnismäßig stark von der Pande-
mie betroffen sind,

feststellend, dass der ungleiche rechtliche und soziale Sta-
tus von Frauen ihre HIV-Gefährdung erhöht,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die anhal-
tende weltweite Ausbreitung von HIV/Aids, die die Armut
weiter verschärft und eine erhebliche Bedrohung für die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung sowie für die Ernäh-
rungssicherung in schwer betroffenen Regionen bedeutet, und
gleichzeitig in der Erkenntnis, dass Armut, Unterentwicklung
und Analphabetentum zu den Hauptfaktoren gehören, die zur
Ausbreitung der Krankheit beitragen,

feststellend, dass sich die Epidemie auf alle Regionen aus-
wirkt und dass Afrika südlich der Sahara zwar nach wie vor
am schlimmsten betroffen ist, aber auch in der Karibik, in Ost-
europa sowie in Asien und im Pazifik gravierende Epidemien
herrschen beziehungsweise sich abzeichnen,

anerkennend, dass Prävention, Betreuung, Unterstützung
und Behandlung der HIV/Aids-Infizierten und von HIV/Aids
betroffenen Menschen einander verstärkende Bestandteile
wirksamer Antwortmaßnahmen sind und in einen umfassen-
den Ansatz zur Bekämpfung der Epidemie integriert werden
müssen,

sowie anerkennend, wie wichtig es ist, dass der Schwer-
punkt in Ländern mit einer niedrigen Verbreitungsrate auch
weiterhin auf Präventionsmaßnahmen gelegt wird,

in der Erkenntnis, dass die Regierungen zwar die Haupt-
verantwortung für Antwortmaßnahmen auf HIV/Aids tragen,
dass aber die Anstrengungen und die Mitwirkung aller Sekto-
ren der Gesellschaft unabdingbar sind, wenn wirksame Ge-
genmaßnahmen gefunden werden sollen, 

erneut erklärend, dass die volle Verwirklichung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle ein wesentlicher Be-
standteil der globalen Antwort auf die HIV/Aids-Pandemie
ist, sowie erneut erklärend, dass es wichtig ist, dass alle For-
men der Diskriminierung von Menschen mit HIV/Aids oder
dadurch gefährdeten Menschen, namentlich der am stärksten
gefährdeten, beseitigt werden,

in der Erkenntnis, dass durch bewaffnete Konflikte, hu-
manitäre Notlagen und Naturkatastrophen destabilisierte Be-
völkerungsgruppen, namentlich Flüchtlinge, Binnenvertrie-
bene und insbesondere Frauen und Kinder, einem erhöhten
HIV-Infektionsrisiko ausgesetzt sind,

erfreut darüber, dass sich die Zivilgesellschaft, insbeson-
dere Organisationen, die mit HIV/Aids lebende Menschen,

204 Resolution S-26/2, Anlage.
205 Siehe Resolution 55/2.
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Frauen, Jugendliche, Waisen, religiöse Organisationen und
den Privatsektor vertreten, zunehmend an den einzelstaatli-
chen Antwortmaßnahmen auf HIV/Aids beteiligt, jedoch
gleichzeitig feststellend, dass diese Interessengruppen auf al-
len Ebenen weiter eingebunden werden müssen,

in Anerkennung der Anstrengungen, die die internationa-
len humanitären Organisationen, namentlich die Internationa-
le Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaf-
ten, zur Bekämpfung der Epidemie in den am stärksten betrof-
fenen Gebieten auf der ganzen Welt unternehmen,

feststellend, dass das stärkere politische Engagement, na-
mentlich auf höchster Ebene, das unter anderem auf der am
22. September 2003 auf hoher Ebene abgehaltenen Tagung
der Generalversammlung zu HIV/Aids erkennbar war, zeigt,
dass die Regierungen und die internationale Gemeinschaft
entschlossen sind, ihre Maßnahmen und ihre Zusammenarbeit
zu verstärken, damit die in der Verpflichtungserklärung ent-
haltenen Ziele und Zielvorgaben erreicht werden,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Unterstützung ein-
zelstaatlicher Antwortmaßnahmen durch das System der Ver-
einten Nationen, insbesondere das Sekretariat des Gemeinsa-
men Programms der Vereinten Nationen für HIV/Aids und
seine gemeinsamen Träger, darunter auch für wirksame Me-
chanismen unter Führung einzelner Länder, namentlich durch
die Mobilisierung von Finanzmitteln, die Erleichterung und
Bereitstellung von technischer Hilfe und Unterstützung an
den Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose
und Malaria und an antragstellende Länder, auf allen Ebenen
des Prozesses der Zuschussgewährung,

sowie mit Dank Kenntnis nehmend von der neuen strategi-
schen Richtung, die das Gemeinsame Programm im An-
schluss an die von seinem Programmkoordinierungsrat vorge-
nommene Fünfjahresevaluierung eingeschlagen hat und mit
der insbesondere eine stärkere Konzentration auf einzelstaat-
liche Prozesse, fortgesetzte weltweite Führerschaft und Infor-
mations- und Kampagnenarbeit sowie die Schwerpunktset-
zung auf die geschlechtsspezifischen Auswirkungen von
HIV/Aids verbunden sind,

erfreut, feststellen zu können, dass das System der Verein-
ten Nationen Fortschritte im Hinblick auf die Berücksichti-
gung von HIV/Aids in seinen Aktivitäten erzielt hat, nament-
lich was die Auseinandersetzung mit HIV/Aids unter dem
Personal der Vereinten Nationen, die Ernennung von
HIV/Aids-Koordinierungsstellen bei Friedenssicherungsein-
sätzen und die Erstellung von HIV/Aids-Richtlinien für Not-
situationen betrifft,

anerkennend, dass das mehrere Länder umfassende
HIV/Aids-Programm der Weltbank und der Globale Fonds
zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria sowie
die Beiträge privater Stiftungen wichtige neue und zusätzliche
Finanzierungsquellen sind,

mit Besorgnis davon Kenntnis nehmend, dass viele Mit-
gliedstaaten zwar die in der Verpflichtungserklärung enthalte-
nen Zielvorgaben für das Jahr 2003 erreicht haben, dass aber
nach wie vor beträchtliche Lücken bestehen,

sowie mit Besorgnis feststellend, dass bei gleichbleibender
Umsetzungsquote und Verpflichtungserfüllung viele Länder
die Zielvorgaben für das Jahr 2005 kaum erreichen werden,

in der Erkenntnis, dass viele Entwicklungsländer mögli-
cherweise nicht über die finanziellen oder personellen Res-
sourcen verfügen, die notwendig sind, um wirksam gegen die
HIV/Aids-Epidemie vorzugehen, und in diesem Zusammen-
hang unterstreichend, wie wichtig die internationale Zusam-
menarbeit ist,

feststellend, dass die derzeit weltweit für HIV/Aids zur
Verfügung stehenden Ressourcen zwar zugenommen haben,
sich aber dennoch nicht einmal auf die Hälfte der 10 Milliar-
den US-Dollar belaufen, die allein im Jahr 2005 für wirksame
Antwortmaßnahmen für notwendig erachtet werden, und dass
erheblich mehr neue Finanzmittel erforderlich sein werden,
wenn die weltweiten Mittelvorgaben erreicht werden sollen,

sowie feststellend, dass zur Verstärkung der Umsetzung
Partnerschaften und eine engere Zusammenarbeit auf allen
Ebenen sowie eine stärkere Unterstützung beim Aufbau von
personellen und institutionellen Kapazitäten und wesentlich
mehr Finanzmittel erforderlich sind,

ferner feststellend, dass die Umsetzung durch Partner-
schaften auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene
verstärkt werden muss, damit den Infizierten und den betrof-
fenen Personen und Gemeinschaften in Entwicklungs- und
Transformationsländern Medikamente und damit zusammen-
hängende Technologien angeboten werden, die erschwing-
lich, leicht zu handhaben und leicht erhältlich sind,

erfreut, feststellen zu können, dass immer mehr Unterneh-
men des Privatsektors ihren Bediensteten und deren Familien
Präventions-, Betreuungs- und Behandlungsdienste anbieten,
gleichzeitig jedoch feststellend, dass in dieser Hinsicht weite-
re Anstrengungen unternommen werden müssen,

unter Hinweis auf die Resolution 2003/47 der Menschen-
rechtskommission vom 23. April 2003206,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über die
Fortschritte bei der Umsetzung der Verpflichtungserklärung
zu HIV/Aids207;

2. bekräftigt ihre Verpflichtung auf die in der Ver-
pflichtungserklärung zu HIV/Aids204 und in der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen205 enthaltenen Ziele und
Zielvorgaben und auf deren Umsetzung;

3. weist mit tiefer Besorgnis darauf hin, dass die durch
HIV/Aids hervorgerufene Notlage in Anbetracht ihrer verhee-
renden Ausmaße und Folgen dringende Maßnahmen in allen
Bereichen und auf allen Ebenen erfordert;

4. fordert die zuständigen Organisationen der Verein-
ten Nationen sowie die anderen zuständigen internationalen
Organisationen nachdrücklich auf, die einzelstaatlichen An-
strengungen zur Umsetzung der Verpflichtungserklärung

206 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
207 A/58/184.
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weiter zu unterstützen und sich mit der Frage der Kosten, der
Verfügbarkeit und der Erschwinglichkeit der Medikamente
und der damit zusammenhängenden Technologien auseinan-
derzusetzen;

5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die
einzelstaatlichen Anstrengungen und die internationale Zu-
sammenarbeit bei der Umsetzung der Verpflichtungserklä-
rung zu verstärken, damit die darin enthaltenen Ziele und
Zielvorgaben im Rahmen einzelstaatlicher Pläne, soweit vor-
handen, erreicht werden, insbesondere in Bereichen, in denen
im Bericht des Generalsekretärs Lücken aufgezeigt wurden,
indem sie unter anderem

a) bei der Bekämpfung der Epidemie eine stärkere und
sichtbarere Führungsrolle übernehmen;

b) ein Umfeld schaffen, das der Mitwirkung von und
der Partnerschaft mit allen Interessengruppen förderlich ist,
einschließlich der Zivilgesellschaft, der Menschen mit
HIV/Aids, marginalisierter und gefährdeter Gruppen, kultu-
reller und religiöser Organisationen, nichtstaatlicher Organi-
sationen, traditioneller Heilpraktiker, des Privatsektors, inter-
nationaler Institutionen und der Medien;

c) die Politiken und Programme zur Bekämpfung von
HIV/Aids stärken, namentlich diejenigen, die mit dem Schutz
und der Förderung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten
für alle zusammenhängen, was auch die Beseitigung der Stig-
matisierung und der Diskriminierung aller mit HIV/Aids le-
benden beziehungsweise davon betroffenen Menschen, die
Gewährleistung der Geschlechtergleichstellung, die Unter-
stützung von Waisen und Kindern und die Ausweitung des
Zugangs zu Behandlung, Betreuung und Unterstützung mit
einschließt;

d) umfassende Maßnahmen ergreifen und verstärken,
um eine breite multisektorale Palette von Präventions-, Be-
treuungs-, Behandlungs- und Unterstützungstätigkeiten zu er-
reichen, und anerkennen, dass Fragen der Folgenmilderung,
insbesondere in den am schwersten betroffenen Ländern,
ernsthaft angegangen werden müssen, und indem sie in die-
sem Kontext namentlich

i) Präventionsmaßnahmen verstärken, insbesondere
für gefährdete Gruppen, vor allem für Frauen und Jugend-
liche, in Anbetracht dessen, dass die Prävention im Mittel-
punkt der auf nationaler, regionaler und internationaler
Ebene unternommenen Maßnahmen steht;

ii) den Zugang zu Behandlung schrittweise und nach-
haltig ausweiten, einschließlich der Prävention und Be-
handlung von opportunistischen Krankheiten und des
wirksamen Einsatzes von antiretroviralen Arzneimitteln;

iii) die Bereitstellung von Betreuung und Unterstützung
für HIV/Aids-Infizierte und von HIV/Aids betroffene
Menschen, einschließlich Waisen, verbessern;

iv) die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Epide-
mie mildern;

v) den Zugang zu wirksamen und kostengünstigen Me-
dikamenten und entsprechenden pharmazeutischen Pro-
dukten fördern;

vi) die Gesundheitsversorgungssysteme stärken und
HIV/Aids-Programme in die bestehenden Gesundheits-
dienste integrieren;

vii) die HIV/Aids-Überwachung und die Systeme zur
Bewertung der Wirksamkeit von Programmen verstärken;

e) Arzneimittelpolitiken und -praktiken stärken, na-
mentlich in Bezug auf Generika und Regelungen betreffend
das geistige Eigentum, um im Einklang mit dem Völkerrecht
Innovationen und die Entwicklung heimischer Industrien wei-
ter zu fördern;

f) Ausbildungs- und Forschungsinitiativen oder -pro-
gramme verstärken, um die Kapazitäten der Regierungen zur
Bewältigung der Epidemie zu erhöhen;

g) Erfahrungen in Schlüsselbereichen der Intervention,
wie der Prävention, der Betreuung und der Unterstützung von
HIV/Aids-Infizierten und der Behandlung von mit HIV/Aids
zusammenhängenden Leiden, weitergeben und diesbezügli-
che Informationen austauschen;

h) im Hinblick auf die Personalkrise, die die wirksame
Umsetzung umfassender einzelstaatlicher HIV/Aids-Pro-
gramme beeinträchtigt, Abhilfe schaffen, so auch indem sie
den Aufbau von Überwachungs- und Evaluierungskapazitä-
ten unterstützen und auf nationaler und internationaler Ebene
tätig werden, um flexible Lösungen zu entwickeln;

i) Finanzmittel mobilisieren und die Unterstützung ge-
währen, die notwendig ist, um sicherzustellen, dass sie wirk-
sam eingesetzt und rasch absorbiert werden, und um eine aus-
gewogene und nachhaltige Bereitstellung von Diensten, ins-
besondere an die Bedürftigsten, zu ermöglichen;

6. begrüßt und anerkennt die am 14. November 2001
auf der in Doha abgehaltenen vierten Ministerkonferenz der
Welthandelsorganisation verabschiedete Erklärung über das
Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte
des geistigen Eigentums und die öffentliche Gesundheit208 so-
wie den Beschluss des Allgemeinen Rates der Welthandelsor-
ganisation vom 30. August 2003 über die Umsetzung von
Ziffer 6 der Erklärung209;

7. begrüßt es, dass sich die Weltgesundheitsorganisa-
tion und das Gemeinsame Programm der Vereinten Nationen
für HIV/Aids verpflichtet haben, mit der internationalen Ge-
meinschaft zusammenzuarbeiten, um den Entwicklungslän-
dern dabei behilflich zu sein, das Ziel "3 bis 5", das heißt die
Bereitstellung von antiretroviralen Arzneimitteln an 3 Millio-
nen HIV/Aids-Infizierte bis zum Ende des Jahres 2005, zu er-
reichen, unter Hinweis auf die Resolution 2003/29 der Men-
schenrechtskommission vom 22. April 2003 mit dem Titel
"Zugang zu Medikamenten im Kontext von Pandemien wie
HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria"206;

208 WT/MIN(01)/DEC/2. Unter http://docsonline.wto.org im Internet ver-
fügbar.
209 WT/L/540. Unter http://docsonline.wto.org im Internet verfügbar.
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8. fordert mit Nachdruck, dass aus einzelstaatlichen,
bilateralen, multilateralen und privaten Quellen zusätzliche
Mittel aufgebracht werden, namentlich, aber nicht ausschließ-
lich, als zusätzliche Unterstützung für den Globalen Fonds zur
Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria, um den
wachsenden Bedarf zu decken;

9. fordert außerdem nachdrücklich, dass dem System
der Vereinten Nationen, insbesondere dem Sekretariat des
Gemeinsamen Programms und den gemeinsamen Trägern,
zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, da-
mit sie einzelstaatliche Antwortmaßnahmen auf HIV/Aids
stärker unterstützen können;

10. betont, dass in Anbetracht der immer größeren Zahl
der HIV/Aids-Initiativen auf weltweiter, regionaler und natio-
naler Ebene eine enge Koordinierung auf allen Ebenen not-
wendig ist, so auch unter staatlicher Führerschaft auf nationa-
ler Ebene, um eine harmonisierte Vorgehensweise zu gewähr-
leisten und die Wirksamkeit der Antwortmaßnahmen zu erhö-
hen;

11. ermutigt den Privatsektor, sich voll am Kampf gegen
HIV/Aids zu beteiligen, namentlich indem er entsprechende
Politiken zur Nichtdiskriminierung am Arbeitsplatz be-
schließt;

12. ermutigt den Privatsektor und die pharmazeutische
Industrie, einen Beitrag zur Bekämpfung von Aids zu leisten,
indem sie unter anderem auch künftig wichtige Aids-Arznei-
mittel, die den Normen der Weltgesundheitsorganisation ent-
sprechen, zu niedrigstmöglichen Preisen verfügbar machen;

13. erkennt an, wie wichtig es ist, dass junge Männer
und Frauen Zugang zu Informationen und Aufklärung, na-
mentlich zu Aufklärung durch Gleichaltrige und zu jugend-
spezifischer HIV-Aufklärung, sowie zu Diensten zur Vermitt-
lung der Lebenskompetenzen haben, die für die Verringerung
ihrer Gefährdung durch HIV-Infektionen notwendig sind, in
voller Partnerschaft mit Jugendlichen, Eltern, Familien, Päd-
agogen und Leistungserbringern im Gesundheitswesen;

14. erklärt erneut, dass dringende Maßnahmen im Hin-
blick auf die ernste Situation in Afrika südlich der Sahara und
insbesondere auf die Krisensituation in der Region des südli-
chen Afrika ergriffen werden müssen, damit der Verlust an in-
stitutioneller Kapazität in wichtigen einzelstaatlichen Sekto-
ren auf ein Mindestmaß beschränkt und die Gefahr der Be-
schleunigung des Kreislaufs der Armut, der Ernährungsunsi-
cherheit, der Instabilität und der erhöhten HIV/Aids-Gefähr-
dung vermindert wird;

15. betont, dass in allen Regionen, insbesondere in der
Karibik, in Osteuropa sowie in Asien und im Pazifik, ver-
stärkte Maßnahmen notwendig sind; 

16. beschließt, im Jahr 2005 eine Tagung auf hoher Ebe-
ne abzuhalten, um den Stand der Umsetzung der in der Ver-
pflichtungserklärung enthaltenen Verpflichtungen zu über-
prüfen, und beschließt außerdem, dass die Terminierung, das
Format, die Teilnahme, namentlich die Teilnahme der Zivil-
gesellschaft, und andere organisatorische Einzelheiten auf der
achtundfünfzigsten Tagung der Generalversammlung weiter
behandelt werden;

17. ersucht den Generalsekretär in dieser Hinsicht, einen
umfassenden analytischen Bericht über den Stand der Umset-
zung der in der Verpflichtungserklärung enthaltenen Ver-
pflichtungen, insbesondere der für das Jahr 2005 festgelegten
Verpflichtungen, vorzulegen, mit dem Ziel, Probleme und
Hemmnisse zu benennen und Empfehlungen zu den für wei-
tere Fortschritte erforderlichen Maßnahmen abzugeben;

18. beschließt, den Punkt "Weiterverfolgung der Ergeb-
nisse der sechsundzwanzigsten Sondertagung: Umsetzung der
Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/237

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.53 und Add.1, einge-
bracht von: Äthiopien, Dschibuti, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Irland, Italien,
Japan, Kamerun, Kenia, Madagaskar, Mali, Mauritius, Mosambik, Ruanda,
Schweden, Südafrika, Sudan, Togo, Uganda.

58/237. 2001-2010: Dekade zur Zurückdrängung der Ma-
laria in den Entwicklungsländern, insbesondere
in Afrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/135 vom 19. De-
zember 1994, 50/128 vom 20. Dezember 1995, 55/284 vom
7. September 2001 und 57/294 vom 20. Dezember 2002 be-
treffend den Kampf gegen die Malaria in den Entwicklungs-
ländern, insbesondere in Afrika,

eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Wirt-
schafts- und Sozialrats betreffend den Kampf gegen die Ma-
laria und gegen Durchfallerkrankungen, insbesondere seiner
Resolution 1998/36 vom 30. Juli 1998,

Kenntnis nehmend von den von der Organisation der afri-
kanischen Einheit verabschiedeten Erklärungen und Be-
schlüssen über Gesundheitsfragen, insbesondere der Erklä-
rung und dem Aktionsplan über die Initiative zur Zurückdrän-
gung der Malaria, die auf dem am 24. und 25. April 2000 in
Abuja abgehaltenen Außerordentlichen Gipfeltreffen der
Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrikani-
schen Einheit verabschiedet wurden210, sowie von dem die
Umsetzung dieser Erklärung und dieses Aktionsplans betref-
fenden Beschluss AHG/Dec.155 (XXXVI), der von der Ver-
sammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisation
der afrikanischen Einheit auf ihrer vom 10. bis 12. Juli 2000
in Lomé abgehaltenen sechsunddreißigsten ordentlichen Ta-
gung verabschiedet wurde211,

sowie Kenntnis nehmend von der Erklärung von Maputo
über Malaria, HIV/Aids, Tuberkulose und andere damit zu-
sammenhängende Infektionskrankheiten, die von der Ver-
sammlung der Afrikanischen Union auf ihrer vom 10. bis

210 Siehe A/55/240/Add.1.
211 Siehe A/55/286, Anlage II.
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12. Juli 2003 in Maputo abgehaltenen zweiten ordentlichen
Tagung verabschiedet wurde212,

in Anerkennung dessen, dass es notwendig und wichtig ist,
dass die Anstrengungen zur Erreichung der auf dem Gipfel-
treffen von Abuja festgelegten Zielvorgaben ineinandergrei-
fen, damit das Ziel der Zurückdrängung der Malaria und die
Ziele der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen213

bis zum Jahr 2010 beziehungsweise 2015 erreicht werden,

sowie in Anerkennung der dringenden Notwendigkeit der
Stärkung der einzelstaatlichen Programme zur Malariabe-
kämpfung, damit die afrikanischen Länder das auf dem Gip-
feltreffen von Abuja festgelegte mittelfristige Ziel für den
Fünfjahreszeitraum von 2000-2005 erreichen,

ferner in Anerkennung dessen, dass die durch Malaria ver-
ursachten Erkrankungen und Todesfälle auf der ganzen Welt
mit politischen Handlungsverpflichtungen und angemessenen
Ressourcen beseitigt werden können, wenn die Öffentlichkeit
über die Malaria aufgeklärt und dafür sensibilisiert wird und
wenn entsprechende Gesundheitsdienste bereitgestellt wer-
den, vor allem in den Ländern, in denen die Krankheit ende-
misch ist,

unter Betonung der Bedeutung, die der Verwirklichung
der Millenniums-Erklärung zukommt, und in dieser Hinsicht
die Selbstverpflichtung der Mitgliedstaaten, auf die besonde-
ren Bedürfnisse Afrikas einzugehen, begrüßend,

in Würdigung der über die Jahre hinweg von der Weltge-
sundheitsorganisation und dem Kinderhilfswerk der Verein-
ten Nationen sowie anderen Partnern unternommenen An-
strengungen zur Bekämpfung der Malaria, namentlich der
1998 eingegangenen Partnerschaft zur Zurückdrängung der
Malaria,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs214 und fordert zur Unterstützung der darin enthaltenen
Empfehlungen auf;

2. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die Part-
nerorganisationen zur Zurückdrängung der Malaria, nament-
lich die Weltgesundheitsorganisation und das Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen, auch weiterhin zu unterstützen,
die wichtige Quellen zur zusätzlichen Unterstützung der An-
strengungen sind, die die Länder, in denen die Malaria ende-
misch ist, zur Bekämpfung dieser Krankheit unternehmen;

3. appelliert an die internationale Gemeinschaft, si-
cherzustellen, dass der Globale Fonds zur Bekämpfung von
Aids, Tuberkulose und Malaria mehr Finanzmittel zur Unter-
stützung fundierter einzelstaatlicher Pläne zur Bekämpfung
der Malaria in Ländern erhält, in denen sie endemisch ist, wo-
bei diese Pläne auf eine nachhaltige und ausgewogene Weise
umzusetzen sind, die zum Aufbau des Gesundheitssystems
beiträgt;

4. fordert diejenigen Länder, in denen die Malaria en-
demisch ist, nachdrücklich auf, für die Malariabekämpfung
mehr inländische Ressourcen zu veranschlagen;

5. ermutigt alle afrikanischen Länder, soweit nicht be-
reits geschehen, die Empfehlungen des Gipfeltreffens von
Abuja betreffend die Senkung oder Aufhebung von Steuern
und Zöllen für Moskitonetze und andere zur Malariabekämp-
fung erforderliche Produkte umzusetzen, um sowohl den
Preis zu senken, den die Verbraucher für diese Moskitonetze
bezahlen, als auch den freien Handel mit Moskitonetzen, die
mit Insektiziden behandelt sind, zu fördern; 

6. fordert die internationale Gemeinschaft auf, Mög-
lichkeiten zur Förderung des Aufbaus von Kapazitäten zur
Herstellung von mit Insektiziden behandelten Moskitonetzen
in Afrika zu unterstützen und in diesem Zusammenhang den
Transfer der Technologie zu fördern und zu erleichtern, die
notwendig ist, damit mit Insektiziden behandelte Moskitonet-
ze wirksamer sind und länger halten;

7. erkennt an, wie wichtig die Entwicklung wirksamer
Impfstoffe und neuer Medikamente zur Verhütung und Be-
handlung der Malaria ist und dass es weiterer Forschungsar-
beiten bedarf, so auch durch wirksame globale Partnerschaf-
ten wie etwa die verschiedenen Initiativen zur Entwicklung
von Malariaimpfstoffen und die Partnerschaft "Medikamente
gegen Malaria", um die Entwicklung dieser Impfstoffe und
Medikamente sicherzustellen;

8. weist erneut auf die Notwendigkeit erweiterter öf-
fentlich-privater Partnerschaften zur Malariabekämpfung und
-prävention hin und fordert in diesem Zusammenhang die in
Afrika tätigen Erdölunternehmen nachdrücklich auf, zu erwä-
gen, als Beitrag zur Zurückdrängung der Malaria in Afrika
Polymere für die Herstellung von Moskitonetzen preisgünstig
verfügbar zu machen;

9. fordert die pharmazeutische Industrie nachdrücklich
auf, von dem zunehmenden Bedarf an einer wirksamen Kom-
binationstherapie für Malaria, insbesondere in Afrika, Kennt-
nis zu nehmen und neue Allianzen und Partnerschaften zu bil-
den, um dazu beizutragen, dass alle Gefährdeten Zugang zu
einer raschen, erschwinglichen und hochwertigen Behand-
lung haben;

10. ersucht den Generalsekretär, in enger Zusammenar-
beit mit der Weltgesundheitsorganisation, den Entwicklungs-
ländern und den Regionalorganisationen, einschließlich der
Afrikanischen Union, im Jahr 2005 eine Evaluierung der zur
Verwirklichung der Ziele für die Mitte der Dekade ergriffenen
Maßnahmen und der erzielten Fortschritte, der von der inter-
nationalen Gemeinschaft bereitgestellten Mittel zur Verwirk-
lichung dieser Einzelziele sowie der Gesamtziele der Dekade
durchzuführen und der Generalversammlung auf ihrer sech-
zigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung unter
dem Punkt "2001-2010: Dekade zur Zurückdrängung der Ma-
laria in den Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika"
über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

212 A/58/626, Anlage I, Assembly/AU/Decl.6 (II).
213 Siehe Resolution 55/2.
214 A/58/136 und Corr.1.
115



I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
RESOLUTION 58/238

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.30/Rev.1 und Add.1,
eingebracht von: Belgien, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland,
Ecuador, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Ir-
land, Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Mexiko, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russische Föde-
ration, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Repu-
blik, Ungarn, Venezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika.

58/238. Verifikationsmission der Vereinten Nationen in
Guatemala

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/161 vom 16. De-
zember 2002, in der sie beschloss, die Verlängerung des Man-
dats der Verifikationsmission der Vereinten Nationen in Gua-
temala vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003 zu genehmigen,

unter Berücksichtigung dessen, dass die Regierung Guate-
malas ihre Entschlossenheit zur vollinhaltlichen Durchfüh-
rung der Friedensabkommen bekräftigt hat,

unterstreichend, dass sachbezogene Aspekte der Frie-
densabkommen noch unverwirklicht sind und dass der von
der Kommission zur Weiterverfolgung der Durchführung der
Friedensabkommen für ihre Durchführung und Verifikation
festgelegte Zeitplan Ende 2004 abläuft,

unter Berücksichtigung der von der Regierung Guatema-
las erbetenen Verlängerung des Mandats der Mission bis En-
de 2004, angesichts dessen, dass es wünschenswert ist, die
Präsenz der Mission im ersten Jahr der neuen Regierung, die
im Januar 2004 ihr Amt antreten soll, aufrechtzuerhalten,

sowie unter Berücksichtigung dessen, dass die Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft in Guatemala und die internatio-
nale Gemeinschaft Besorgnis über mögliche Rückschläge bei
der Durchführung der Friedensabkommen geäußert haben,
falls die Mission Guatemala verlassen sollte, bevor eine neue
Regierung ihr Amt angetreten und ihr Bekenntnis zu dem
Friedensprozess unter Beweis gestellt hat, 

davon Kenntnis nehmend, dass Vertreter der wichtigsten
politischen Parteien Guatemalas am 10. Juli 2003 unter der
Schirmherrschaft der Organisation der amerikanischen Staa-
ten eine Erklärung unterzeichnet haben, in der sie ihrer Unter-
stützung für die Friedensabkommen als Staatsabkommen
Ausdruck verliehen haben, die in die Pläne der Regierung für
den Friedensprozess eingebunden werden sollten,

unter Berücksichtigung des achten Berichts des General-
sekretärs über die Verifikation der Einhaltung der Friedensab-
kommen215,

sowie unter Berücksichtigung des vierzehnten Menschen-
rechtsberichts der Mission216,

ferner unter Berücksichtigung des Berichts der Kommis-
sion zur Aufklärung der Vergangenheit217,

nachdrücklich hinweisend auf die positive Rolle, die die
Mission im Hinblick auf die Unterstützung des Friedenspro-
zesses in Guatemala gespielt hat, und betonend, dass die Mis-
sion auch weiterhin von allen beteiligten Parteien voll unter-
stützt werden muss,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Tätigkeit der Mission218 und der darin enthaltenen Emp-
fehlungen,

1. begrüßt den achten Bericht des Generalsekretärs
über die Verifikation der Einhaltung der Friedensabkom-
men215;

2. begrüßt außerdem den vierzehnten Menschenrechts-
bericht der Verifikationsmission der Vereinten Nationen in
Guatemala216;

3. fordert die Regierung Guatemalas auf, ihre Ent-
schlossenheit zur vollinhaltlichen Durchführung der Frie-
densabkommen aufrechtzuerhalten;

4. fordert außerdem die neu gewählten Amtsträger auf,
den von Vertretern der wichtigsten politischen Parteien im
Juli 2003 eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen, die
Friedensabkommen als Staatsabkommen zu unterstützen, die
in Regierungspläne für den Friedensprozess einzugliedern sind;

5. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen im Bericht
des Generalsekretärs über die Tätigkeit der Mission218, die ge-
währleisten sollen, dass die Mission den Erfordernissen des
Friedensprozesses bis zum 31. Dezember 2004 in angemesse-
ner Weise entspricht, in Anbetracht der zahlreichen offenen
Fragen, die noch zu bewältigen sind, und der Notwendigkeit,
sicherzustellen, dass sich die neue Regierung zu den Friedens-
abkommen bekennt;

6. stellt fest, dass die Mission im Jahr 2003 vier allge-
meine Bereiche der Friedensabkommen verifiziert hat, sich
im Jahr 2004 hingegen nur auf zwei Bereiche konzentrieren
wird, nämlich Menschenrechte und Entmilitarisierung sowie
die Stärkung der Zivilmacht;

7. nimmt Kenntnis von den Ergebnissen des am 13. und
14. Mai 2003 in Guatemala-Stadt abgehaltenen Treffens der
Beratungsgruppe für Guatemala, auf dem alle Teilnehmer
übereinkamen, dass die Friedensabkommen auch weiterhin
Guatemalas grundlegender Entwicklungsfahrplan sein soll-
ten;

8. stellt fest, dass zwar in bestimmten Bereichen Fort-
schritte festgestellt wurden, wie beispielsweise die Verab-
schiedung von Gesetzen gegen die Diskriminierung in allen
ihren Erscheinungsformen, die Verlegung von Militäreinhei-
ten und die Ausarbeitung eines nationalen Wiedergutma-
chungsprogramms für Opfer von in der Zeit des bewaffneten
Konflikts begangenen Menschenrechtsverletzungen, dass je-
doch die Fortschritte bei der Durchführung der Friedensab-
kommen im letzten Jahr hinter den Erwartungen zurückge-

215 A/58/267.
216 A/58/566.

217 A/53/928, Anlage.
218 A/58/262.
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blieben sind und nicht ausreichten, um dem Friedensprozess
neue Impulse zu geben;

9. stellt außerdem fest, dass die Festigung des Frie-
denskonsolidierungsprozesses nach wie vor eine große Her-
ausforderung darstellt, die einen größeren politischen Willen,
die Mitwirkung aller Sektoren der Gesellschaft und das fort-
gesetzte Engagement der internationalen Gemeinschaft erfor-
dert;

10. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von dem Klima der
Einschüchterung von Justizbeamten, Menschenrechtsaktivi-
sten, sozialen Aktivisten und Journalisten;

11. nimmt Kenntnis von dem im März 2003 mit Unter-
stützung der Zivilgesellschaft zwischen der Regierung Guate-
malas und der Ombudsperson für Menschenrechte erzielten
Abkommen, das derzeit überarbeitet wird und das die Schaf-
fung einer Kommission zur Untersuchung illegaler Gruppen
und geheimer Sicherheitsapparate vorsieht;

12. begrüßt das am 1. Dezember 2003 zwischen der Re-
gierung Guatemalas und dem Amt des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte unterzeichnete
Abkommen über die Schaffung eines Büros des Hohen Kom-
missars in Guatemala, mit dem Auftrag, die Menschenrechts-
situation in diesem Land zu überwachen und die Regierung
bei der Formulierung und Durchführung von Politiken, Pro-
grammen und Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz der
Menschenrechte zu beraten;

13. fordert die Regierung auf, die Militärausgaben wei-
ter zu reduzieren und ausreichende Haushaltsmittel für dieje-
nigen Institutionen und Programme zu veranschlagen, denen
in den Friedensabkommen Vorrang eingeräumt wird;

14. unterstreicht die Wichtigkeit der vollen Durchfüh-
rung des Abkommens über die Identität und die Rechte der in-
digenen Völker219 als Schlüssel zur Bekämpfung von Diskri-
minierung und zur Festigung von Frieden und Gleichberech-
tigung in Guatemala und betont die Notwendigkeit der vollin-
haltlichen Durchführung des Abkommens über soziale und
wirtschaftliche Aspekte und die Situation der Landwirt-
schaft220 als Mittel, die tieferen Ursachen des bewaffneten
Konflikts auszuräumen;

15. fordert die Regierung auf, die Empfehlungen der
Kommission zur Aufklärung der Vergangenheit umzusetzen,
mit dem Ziel, die nationale Aussöhnung zu fördern, das Recht
auf Wahrheit zu verteidigen und den Menschen, die während
der sechsunddreißig Jahre des Konflikts Opfer von Men-
schenrechtsverletzungen und Gewalttätigkeiten wurden, Wie-
dergutmachung zu leisten;

16. bittet die internationale Gemeinschaft und insbeson-
dere die Sonderorganisationen, Fonds und Programme des
Systems der Vereinten Nationen, die Festigung des Friedens-

konsolidierungsprozesses auch weiterhin zu unterstützen, wo-
bei die Friedensabkommen den Rahmen ihrer Programme und
Projekte auf dem Gebiet der technischen und finanziellen Hil-
fe bilden sollen, und betont, dass ihre enge Zusammenarbeit
im Kontext des Entwicklungshilfe-Programmrahmens der
Vereinten Nationen für Guatemala nach wie vor wichtig ist;

17. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, über die vorhandenen Mechanismen der internatio-
nalen Zusammenarbeit den Ausbau der nationalen Kapazitä-
ten finanziell zu unterstützen, um die Festigung des Friedens-
prozesses in Guatemala zu gewährleisten;

18. fordert die internationale Gemeinschaft außerdem
nachdrücklich auf, den Ausbau der Kapazitäten der Sonderor-
ganisationen, Fonds und Programme des Systems der Verein-
ten Nationen, namentlich auch das künftige Büro des Hohen
Kommissars in Guatemala-Stadt, finanziell zu unterstützen,
zu einem Zeitpunkt, zu dem die Mission darangeht, ihre Tä-
tigkeit zu verstärken, um sicherzustellen, dass die Institutio-
nen des Systems der Vereinten Nationen sowie die Mitglieder
der internationalen Gemeinschaft im Rahmen einer allgemei-
nen Übergangsstrategie konkrete Folgemaßnahmen ergreifen;

19. betont, dass die Mission bei der Förderung der Festi-
gung des Friedens und der Einhaltung der Menschenrechte
sowie bei der Verifikation der Einhaltung des überarbeiteten
Zeitplans für die Erfüllung der noch ausstehenden Verpflich-
tungen auf Grund der Friedensabkommen zwar eine Schlüs-
selrolle gespielt hat, dass der Erfolg des Friedensprozesses auf
lange Sicht jedoch von der Kapazität der staatlichen wie auch
der zivilgesellschaftlichen Institutionen Guatemalas und ih-
rem erneuten Bekenntnis zu den Friedensabkommen abhängt;

20. ersucht das System der Vereinten Nationen in Gua-
temala, die Durchführung des Abkommens über soziale und
wirtschaftliche Aspekte und die Situation der Landwirtschaft
auch weiterhin zu überwachen und unter Heranziehung der
mit der Mission entwickelten Methoden und Indikatoren jedes
Jahr im Rahmen des nationalen Berichts über die menschliche
Entwicklung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Na-
tionen Bericht zu erstatten;

21. beschließt, die letztmalige Verlängerung des Man-
dats der Verifikationsmission der Vereinten Nationen in Gua-
temala vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004 zu genehmigen;

22. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung zu Beginn ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution sowie vor Ende
der Tagung einen Schlussbericht über die Tätigkeit der Mis-
sion zusammen mit den von ihm für zweckmäßig erachteten
Empfehlungen vorzulegen.

RESOLUTION 58/239

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.38 und Add.1, einge-
bracht von: Antigua und Barbuda, Belgien, Belize, Bolivien, Chile, Costa Rica,
Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Sal-
vador, Estland, Finnland, Frankreich, Grenada, Griechenland, Guatemala, Hon-
duras, Irland, Italien, Jamaika, Japan, Kanada, Kolumbien, Lettland, Litauen,
Malta, Mexiko, Nicaragua, Niederlande, Österreich, Panama, Polen, Portugal,

219 A/49/882-S/1995/256, Anlage.
220 A/50/956, Anlage.
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Republik Korea, Russische Föderation, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Su-
riname, Timor-Leste, Tschechische Republik, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland.

58/239. Die Situation in Zentralamerika: Fortschritte bei
der Gestaltung einer Region des Friedens, der
Freiheit, der Demokratie und der Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, in de-
nen sie den Generalsekretär, das System der Vereinten Natio-
nen und die internationale Gemeinschaft ersucht, den zentral-
amerikanischen Völkern größtmögliche Unterstützung und
Hilfe bei der Aufrechterhaltung und Stärkung des Friedens,
der Demokratie und einer nachhaltigen Entwicklung zu ge-
währen, sowie auf die einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats,

in Bekräftigung aller ihrer einschlägigen Resolutionen, in
denen sie betont, wie wichtig die auf die Förderung der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung Zentralamerikas aus-
gerichtete internationale bilaterale und multilaterale wirt-
schaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit und
Hilfe für die Ergänzung der Anstrengungen ist, die die zen-
tralamerikanischen Völker und Regierungen unternehmen,
um den Frieden und die Demokratie zu festigen,

sowie in Bekräftigung des engen Zusammenhangs und Zu-
sammenspiels zwischen Frieden, Demokratie und nachhalti-
ger Entwicklung als grundlegende und dauerhafte Säulen der
politischen Maßnahmen, die die zentralamerikanischen Re-
gierungen unternehmen, um die legitimen Bestrebungen der
zentralamerikanischen Völker in Bezug auf wirtschaftliche
Entwicklung und soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen,

in der Erkenntnis, dass Frieden und Demokratie in Zen-
tralamerika das Ergebnis eines langwierigen und mühevollen
Prozesses sind, in dessen Verlauf Hindernisse aufgetreten
sind, die jedoch dank der Anstrengungen der Völker und Re-
gierungen der Region mit Unterstützung und Zusammenar-
beit seitens des Systems der Vereinten Nationen und der inter-
nationalen Gemeinschaft überwunden wurden,

in Würdigung der Anstrengungen, die die zentralamerika-
nischen Regierungen unternehmen, um auch künftig ihre in
nationalen, regionalen und internationalen Übereinkünften
eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, mit dem Ziel, die
demokratische Regierungs- und Verwaltungsführung in der
Region zu verbessern, namentlich durch die Förderung und
den Schutz der Menschenrechte und die Durchführung sozia-
ler Programme zur Beseitigung von Armut und Arbeitslosig-
keit, zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit, zur Stärkung
des Justizwesens, zur Konsolidierung einer modernen und
transparenten öffentlichen Verwaltung und zur Bekämpfung
der Korruption,

davon Kenntnis nehmend, dass in ganz Zentralamerika
frei gewählte Regierungen im Amt sind, was darauf hindeutet,
dass sich politische, wirtschaftliche und soziale Veränderun-
gen vollzogen haben, die ein Klima schaffen, das die Förde-
rung des Wirtschaftswachstums und Fortschritte bei der wei-

teren Entwicklung demokratischer, gerechter und gleichbe-
rechtigter Gesellschaften begünstigt,

in diesem Kontext betonend, wie wichtig die Fortschritte
sind, die im Zusammenhang mit dem Zentralamerikanischen
Integrationssystem, der Allianz für die nachhaltige Entwick-
lung Zentralamerikas, der Aufstellung der in dem Vertrag
über die soziale Integration Zentralamerikas vorgesehenen re-
gionalen Sozialpolitik und dem Rahmenvertrag über demo-
kratische Sicherheit in Zentralamerika sowie auch in anderen
Bereichen erzielt wurden,

erfreut über die Fortschritte, die in der Region bei der Su-
che nach friedlichen Lösungen für die bestehenden Gebiets-
und Grenzstreitigkeiten im Einklang mit den Grundsätzen des
Völkerrechts und den Bestimmungen der Charta der Verein-
ten Nationen erzielt wurden,

in der Erkenntnis, dass sich die Entwicklung der Volks-
wirtschaften der Region in den letzten zwei Jahren auf Grund
eines ungünstigen internationalen Wirtschaftsklimas noch
mehr verlangsamt hat, was sich nachteilig auf die Anstren-
gungen ausgewirkt hat, die die Völker und Regierungen der
Region zur effizienten Förderung einer nachhaltigen wirt-
schaftlichen Entwicklung unternehmen,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Fortschritten
der zentralamerikanischen Region bei der Förderung und
beim Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie
von der Verpflichtung der Staaten, ihre effektive Ausübung
auch weiterhin zu gewährleisten,

in Anerkennung der Anstrengungen, die die Region zur
Verbesserung der öffentlichen Sicherheit unternimmt, so in-
dem sie Maßnahmen zur Bekämpfung des unerlaubten Han-
dels mit Kleinwaffen und leichten Waffen, zur Rüstungsbe-
grenzung und Rüstungskontrolle und zur Bekämpfung der
grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und des
Terrorismus ergreift,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Situation in Zentralamerika221;

2. würdigt die Anstrengungen, die die Völker und Re-
gierungen der zentralamerikanischen Länder unternehmen,
um durch die Erfüllung der auf den Treffen und Gipfeltreffen
in der Region eingegangenen Verpflichtungen den Frieden
und die Demokratie zu festigen und eine nachhaltige Ent-
wicklung zu fördern;

3. erkennt die Fortschritte an, die bei der Durchführung
der Friedensabkommen in der Region erzielt wurden, spricht
in diesem Zusammenhang dem Volk und der Regierung von
El Salvador erneut ihren besonderen Dank und ihren Glück-
wunsch für die Erfüllung der Verpflichtungen aus den Ab-
kommen aus und spricht dem Generalsekretär ihren tief emp-
fundenen Dank aus für die Begleitung dieses Prozesses und
für die lobenswerte Art und Weise, in der er seine Verifika-
tionstätigkeit durchgeführt hat, die jetzt als abgeschlossen
gilt;

221 A/58/270.
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4. fordert die Regierung Guatemalas nachdrücklich
auf, der Erfüllung der in den Friedensabkommen enthaltenen
Verpflichtungen im Rahmen der Neuprogrammierung für den
Zeitraum 2001-2004 sowie der Vereinbarung, die auf der von
der Interamerikanischen Entwicklungsbank organisierten und
am 13. und 14. Mai 2003 in Guatemala-Stadt abgehaltenen
fünften Tagung der Beratungsgruppe für Guatemala erzielt
wurde, neue Impulse zu verleihen;

5. fordert die Regierungen der Region nachdrücklich
auf, auch weiterhin freie, faire und transparente Wahlen zu
gewährleisten, mit dem Ziel, die Demokratie in Zentralameri-
ka zu festigen;

6. würdigt die Anstrengungen und Maßnahmen, die in
der Region unternommen werden, um die Geißel der Korrup-
tion zu bekämpfen, fordert alle Staaten der Region nachdrück-
lich auf, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um dieses Übel
auszurotten, und nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis
von den Glückwünschen, die der Regierung Nicaraguas im
Bericht des Generalsekretärs222 für ihre Arbeit auf diesem Ge-
biet ausgesprochen wurden;

7. beobachtet mit Befriedigung die Billigung wichtiger
Reformen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung öffent-
licher Angelegenheiten und Justizangelegenheiten in Zentral-
amerika und gibt in diesem Zusammenhang ihrer besonderen
Befriedigung über die Fortschritte Ausdruck, die in Honduras
im Hinblick auf den Abschluss des im September 2001 einge-
leiteten politischen Transformationsprozesses erzielt wurden,
und fordert die zentralamerikanischen Regierungen nach-
drücklich auf, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um
diese Bereiche noch weiter zu stärken;

8. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, auch
weiterhin ihre Anstrengungen zu bündeln, um den zentral-
amerikanischen Integrationsprozess noch mehr anzupassen,
zu stärken und zu fördern, und appelliert an die internationale
Gemeinschaft, diesen Prozess auch künftig zu unterstützen,
um einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Region
zu leisten;

9. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Fortschrit-
ten, die die zentralamerikanischen Regierungen bei der fried-
lichen Beilegung ihrer Gebiets- und Grenzstreitigkeiten er-
zielt haben, und fordert sie mit allem Nachdruck auf, auch
weiterhin darauf hinzuarbeiten, die noch offenen Fragen in
vollem Einklang mit den völkerrechtlichen Normen und den
einschlägigen internationalen Entscheidungen und Urteilen
zu lösen;

10. betont, wie wichtig der Außenhandel für die Ent-
wicklung Zentralamerikas ist, und unterstreicht in diesem Zu-
sammenhang den Wert der Aushandlung ausgewogener Frei-
handelsabkommen zwischen der Region und ihren Partnern
außerhalb der Region;

11. bekräftigt die Bedeutung des Puebla-Panama-Plans
als Mittel zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen

Entwicklung der mesoamerikanischen Region und erkennt in
diesem Zusammenhang die Fortschritte bei der Durchführung
des Plans an;

12. fordert die Regierungen der zentralamerikanischen
Länder nachdrücklich auf, auch weiterhin die für die Förde-
rung und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten verantwortlichen Institutionen zu stärken und so dazu bei-
zutragen, dass ihre vollständige und wirksame Wahrnehmung
durch alle Völker der Region gewährleistet ist;

13. appelliert an die zentralamerikanischen Regierun-
gen, ihre Anstrengungen zur Bekämpfung des unerlaubten
Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen fortzusetzen,
die Rüstungsbegrenzung und Rüstungskontrolle zu fördern
und die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und
den Terrorismus zu bekämpfen, indem sie die in den einschlä-
gigen internationalen Übereinkünften eingegangenen Ver-
pflichtungen erfüllen; 

14. weiß die Anstrengungen zu schätzen, die die zentral-
amerikanischen Länder unternehmen, um die öffentliche Si-
cherheit in der Region zu erhöhen, indem sie Gipfeltreffen zu
dieser Frage veranstalten, wie beispielsweise den am 4. Sep-
tember 2003 in Belize-Stadt abgehaltenen Sondergipfel über
regionale Sicherheit und den am 17. Juli 2003 in Guatemala-
Stadt abgehaltenen Sondergipfel über Sicherheit; 

15. begrüßt die Anstrengungen, die unternommen wur-
den, um die Zivilpolizei zu stärken und die Entmilitarisierung
der Region zu fördern, insbesondere die Maßnahmen, die im
Rahmen des Regionalplans zur Bekämpfung der organisierten
Kriminalität ergriffen wurden, und betont, dass die internatio-
nale Gemeinschaft die zuständigen Institutionen auf dem Ge-
biet der öffentlichen Sicherheit auch künftig unterstützen
muss;

16. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Absicht
der Regierung Guatemalas, eine Kommission zur Untersu-
chung illegaler Gruppen und geheimer Sicherheitsapparate
einzusetzen, und fordert den Generalsekretär nachdrücklich
auf, diese Initiative zu unterstützen, damit sie rasch umgesetzt
wird;

17. begrüßt die Initiative der Regierung Nicaraguas in
Bezug auf das Programm für Rüstungsbegrenzung und Rü-
stungskontrolle in Zentralamerika zur Herbeiführung eines
sinnvollen Kräftegleichgewichts und zur Förderung von Sta-
bilität, gegenseitigem Vertrauen und Transparenz, das in der
Region im Einklang mit dem festgelegten Zeitplan umgesetzt
werden wird;

18. betont, dass die internationale Gemeinschaft, insbe-
sondere die Organe, Fonds und Programme des Systems der
Vereinten Nationen und die Gebergemeinschaft, auch künftig
mit den zentralamerikanischen Ländern zusammenarbeiten
und ihnen Hilfe gewähren muss, namentlich durch die Bereit-
stellung bilateraler und multilateraler Finanzmittel, damit die
Förderung der nachhaltigen Entwicklung und die Festigung
des Friedens, der Freiheit und der Demokratie in der Region
unterstützt werden;

222 Ebd., Abschnitt I.D.
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19. ersucht den Generalsekretär, den Initiativen und Ak-
tivitäten der zentralamerikanischen Regierungen auch weiter-
hin seine volle Unterstützung zuteil werden zu lassen, insbe-
sondere ihren Anstrengungen zur Festigung der Demokratie
durch die Förderung der Integration und die Durchführung ei-
nes umfassenden Programms für eine nachhaltige Entwick-
lung, und der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Ta-
gung unter dem Punkt "Die Situation in Zentralamerika: Fort-
schritte bei der Gestaltung einer Region des Friedens, der
Freiheit, der Demokratie und der Entwicklung" einen voll-
ständigen, zusammengefassten Bericht über die Durchfüh-
rung aller einschlägigen Resolutionen zu Zentralamerika vor-
zulegen, und beschließt, diesen Punkt von nun an alle zwei
Jahre zu behandeln.

RESOLUTION 58/240

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 156 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 2 Enthaltun-
gen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.19 und Add.1,
eingebracht von: Angola, Australien, Bahamas, Belgien, Belize, Benin, Brasilien,
Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Fi-
dschi, Finnland, Gambia, Griechenland, Haiti, Indonesien, Irland, Island, Italien,
Jamaika, Japan, Kanada, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Marshallinseln, Mau-
ritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Namibia, Nauru,
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Papua-Neuguinea, Portugal,
Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Samoa, Schweden, Sierra Leo-
ne, Sri Lanka, Südafrika, Tonga, Trinidad und Tobago, Tuvalu, Ukraine, Vanuatu,
Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

* Dafür: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda,
Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bahrain, Bangladesch, Bela-
rus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bra-
silien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa
Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Repu-
blik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eri-
trea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irland,
Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kroatien,
Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Liba-
non, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Ma-
lawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, San
Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lu-
cia, Südafrika, Sudan, Suriname, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Tuvalu, Ugan-
da, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Türkei.
Enthaltungen: Kolumbien, Venezuela.

58/240. Ozeane und Seerecht

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/28 vom 6. De-
zember 1994, 52/26 vom 26. November 1997, 54/33 vom
24. November 1999, 57/141 vom 12. Dezember 2002 und an-

dere einschlägige Resolutionen, die nach dem Inkrafttreten
des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen ("See-
rechtsübereinkommen")223 am 16. November 1994 verab-
schiedet wurden,

unter Betonung des universellen und einheitlichen Cha-
rakters des Seerechtsübereinkommens und seiner grundlegen-
den Bedeutung für die Wahrung und Festigung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit sowie für die nachhal-
tige Erschließung der Ozeane und Meere,

erneut erklärend, dass das Seerechtsübereinkommen den
rechtlichen Rahmen für die Durchführung aller die Ozeane
und Meere betreffenden Tätigkeiten vorgibt und von strategi-
scher Bedeutung als Grundlage für das nationale, regionale
und globale Vorgehen und die entsprechende Zusammenar-
beit im Meeresbereich ist und dass seine Intaktheit gewahrt
werden muss, wie dies auch von der Konferenz der Vereinten
Nationen über Umwelt und Entwicklung in Kapitel 17 der
Agenda 21224 anerkannt wurde,

sich dessen bewusst, dass die Probleme des Meeresraums
eng miteinander verknüpft sind und im Rahmen eines inte-
grierten, interdisziplinären und intersektoralen Ansatzes als
ein Ganzes behandelt werden müssen,

überzeugt von der Notwendigkeit, auf der Grundlage von
gemäß dem Seerechtsübereinkommen getroffenen Vereinba-
rungen die Koordinierung auf einzelstaatlicher Ebene und die
Zusammenarbeit und Koordinierung sowohl auf zwischen-
staatlicher als auch auf interinstitutioneller Ebene zu verbes-
sern, damit alle Aspekte der Ozeane und Meere auf integrierte
Weise behandelt werden,

in Anerkennung der wichtigen Rolle der zuständigen inter-
nationalen Organisationen im Zusammenhang mit Meeresan-
gelegenheiten, der Durchführung des Seerechtsübereinkom-
mens und der Förderung einer nachhaltigen Erschließung der
Ozeane und Meere,

unter Hinweis auf die wesentliche Rolle der internationa-
len Zusammenarbeit und Koordinierung bei der Förderung
der integrierten Bewirtschaftung und nachhaltigen Erschlie-
ßung der Ozeane und Meere sowie unter Hinweis darauf, dass
die internationale Zusammenarbeit und Koordinierung im bi-
lateralen und gegebenenfalls im subregionalen, regionalen,
interregionalen oder globalen Rahmen die Funktion hat, die
von allen Staaten, namentlich den Küstenstaaten, auf nationa-
ler Ebene unternommenen Anstrengungen zur Förderung der
Durchführung und Befolgung des Seerechtsübereinkommens
und der integrierten Bewirtschaftung und nachhaltigen Ent-

223 Siehe The Law of the Sea: Official Texts of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea of 10 December 1982 and of the Agreement
relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea of 10 December 1982 with Index and Excerpts
from the Final Act of the Third United Nations Conference on the Law of
the Sea (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.97.V.10).
224 Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Ent-
wicklung, Rio de Janeiro (Brasilien), 3.-14. Juni 1992, Resolution 1, An-
lage II.
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wicklung der Küsten- und Meeresgebiete zu unterstützen und
zu ergänzen,

abermals betonend, dass der Aufbau von Kapazitäten un-
erlässlich ist, um sicherzustellen, dass alle Staaten, insbeson-
dere die Entwicklungsländer und vor allem die am wenigsten
entwickelten Länder und die kleinen Inselentwicklungsländer
sowie die afrikanischen Küstenstaaten, in der Lage sind, so-
wohl das Seerechtsübereinkommen durchzuführen als auch
aus der nachhaltigen Erschließung der Ozeane und Meere
Nutzen zu ziehen,

betonend, dass der Aufbau von Kapazitäten unerlässlich
ist, um sicherzustellen, dass alle Staaten, insbesondere die
Entwicklungsländer und vor allem die am wenigsten entwik-
kelten Länder und die kleinen Inselentwicklungsländer, in der
Lage sind, voll an den globalen und regionalen Foren und Pro-
zessen mitzuwirken, die sich mit Fragen im Zusammenhang
mit den Ozeanen und dem Seerecht befassen,

betonend, dass die zuständigen internationalen Organisa-
tionen verstärkt in die Lage versetzt werden müssen, auf glo-
baler, regionaler, subregionaler und bilateraler Ebene, na-
mentlich durch Kooperationsprogramme mit den Regierun-
gen, zum Ausbau nationaler und lokaler Kapazitäten in der
Meereswissenschaft und der nachhaltigen Bewirtschaftung
der Ozeane und ihrer Ressourcen beizutragen, 

unter Hinweis auf die Empfehlungen des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung, namentlich die Empfehlung, bis
2004 im Rahmen der Vereinten Nationen einen regelmäßig
ablaufenden Prozess für die globale Bewertung des Zustandes
der Meeresumwelt samt aktueller und absehbarer sozioöko-
nomischer Aspekte sowie die globale Berichterstattung dar-
über einzurichten und dabei die bestehenden Regionalbeurtei-
lungen zugrunde zu legen225, sowie auf den von der General-
versammlung in ihrer Resolution 57/141 gefassten Beschluss,
einen derartigen Prozess bis 2004 einzurichten,

mit dem erneuten Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die
Lage, in der sich viele Fischereigebiete der Welt befinden,
hauptsächlich auf Grund von Überkapazitäten, Überfischung
und illegaler, unregulierter und nicht gemeldeter Fischerei so-
wie der in vielen Gebieten auftretenden Verschmutzung,

mit dem erneuten Ausdruck ihrer Besorgnis über die
schädlichen Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf die
Meeresumwelt, insbesondere auf empfindliche Meeresökosy-
steme einschließlich Korallen, beispielsweise durch die über-
mäßige Nutzung lebender Meeresressourcen, destruktive
Fischfangpraktiken, physische Auswirkungen durch Schiffe,
die Einführung invasiver nichteinheimischer Organismen so-
wie Meeresverschmutzung jedweden Ursprungs, vom Lande
aus wie auch durch Schiffe, insbesondere durch das rechts-
widrige Freisetzen von Öl und sonstigen Schadstoffen und
das Einbringen gefährlicher Abfälle, wie beispielsweise ra-

dioaktives Material, nukleare Abfälle und gefährliche Chemi-
kalien,

in der Erkenntnis, dass hydrografische Vermessungen und
die Seekartografie von entscheidender Bedeutung für die Si-
cherheit der Schifffahrt, den Schutz des menschlichen Lebens
auf See, den Schutz der Umwelt, einschließlich empfindlicher
Meeresökosysteme, und die weltweite Schifffahrtsindustrie
sind, und in diesem Zusammenhang anerkennend, dass der
zunehmende Einsatz der elektronischen Kartografie nicht nur
die Sicherheit der Schifffahrt und die Kontrolle von Schiffs-
bewegungen erheblich verbessert, sondern auch Daten und
Informationen liefert, die für eine nachhaltige Fischereibe-
wirtschaftung und andere sektorale Nutzungen der Meeres-
umwelt, die Festlegung der Seegrenzen und den Umwelt-
schutz von Nutzen sein können,

erfreut über die von der Internationalen Atomenergie-Or-
ganisation einberufene Internationale Konferenz über die Si-
cherheit des Transports von radioaktivem Material sowie über
die Ergebnisse dieser Konferenz, die den Staaten Gelegenheit
bot, sich mit den Problemen im Zusammenhang mit dem
Transport, einschließlich des Seetransports, von radioaktivem
Material auseinanderzusetzen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs226 und in dieser Hinsicht die entscheidende Rolle hervor-
hebend, die dem umfassenden Jahresbericht des Generalse-
kretärs zukommt, welcher Informationen über die Entwick-
lungen in Bezug auf die Durchführung des Seerechtsüberein-
kommens und die Arbeit der Vereinten Nationen, ihrer Son-
derorganisationen und anderer Einrichtungen im Bereich der
Meeresangelegenheiten und des Seerechts auf globaler und
regionaler Ebene einschließt und dementsprechend die
Grundlage für die jährliche Behandlung und Überprüfung der
die Meeresangelegenheiten und das Seerecht betreffenden
Entwicklungen durch die Generalversammlung als der für ei-
ne solche Überprüfung zuständigen globalen Institution bil-
det,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht über die vierte
Tagung des allen Mitgliedstaaten offen stehenden informellen
Beratungsprozesses der Vereinten Nationen über Ozeane und
Seerecht ("Beratungsprozess")227, den die Generalversamm-
lung mit ihrer Resolution 54/33 geschaffen hat, um ihr die
jährliche Überprüfung der Entwicklungen auf dem Gebiet der
Meeresangelegenheiten zu erleichtern,

ferner Kenntnis nehmend von den Verantwortlichkeiten,
die dem Generalsekretär nach dem Seerechtsübereinkommen
und den damit zusammenhängenden Resolutionen der Gene-
ralversammlung, insbesondere den Resolutionen 49/28, 52/26
und 54/33, zukommen, und in diesem Zusammenhang fest-
stellend, dass die Verantwortlichkeiten der Abteilung Meeres-
angelegenheiten und Seerecht des Sekretariats-Bereichs
Rechtsangelegenheiten in Anbetracht des erwarteten Ein-
gangs der der Kommission zur Begrenzung des Festlandsok-

225 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge, Ziffer 36 b).

226 A/58/65 und Add.1.
227 Siehe A/58/95.
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kels ("Kommission") zugeleiteten Unterlagen der Staaten so-
wie der zu erwartenden zunehmenden Beschäftigung der Ab-
teilung mit neuen Entwicklungen, wie beispielsweise dem re-
gelmäßigen Prozess für die globale Bewertung des Zustandes
der Meeresumwelt samt sozioökonomischer Aspekte sowie
die Berichterstattung darüber, und mit Ersuchen von Staaten
um technische Hilfe und ihrer Rolle bei der interinstitutionel-
len Koordinierung und Zusammenarbeit voraussichtlich zu-
nehmen werden,

I

Durchführung des Seerechtsübereinkommens und damit
zusammenhängender Vereinbarungen und Rechtsin-
strumente

1. fordert alle Staaten auf, soweit noch nicht gesche-
hen, Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens223 wie
auch des Übereinkommens zur Durchführung des Teiles XI
des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom
10. Dezember 1982 ("Durchführungsübereinkommen")223 zu
werden, um das Ziel der weltweiten Teilnahme zu erreichen;

2. bekräftigt den einheitlichen Charakter des Seerechts-
übereinkommens;

3. fordert die Staaten auf, soweit noch nicht geschehen,
Vertragsstaaten des Übereinkommens zur Durchführung der
Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten
Nationen vom 10. Dezember 1982 über die Erhaltung und Be-
wirtschaftung von gebietsübergreifenden Fischbeständen und
Beständen weit wandernder Fische228 zu werden;

4. fordert die Staaten erneut auf, mit Vorrang ihre in-
nerstaatlichen Rechtsvorschriften den Bestimmungen des
Seerechtsübereinkommens anzupassen, die konsequente An-
wendung dieser Bestimmungen sicherzustellen und außerdem
sicherzustellen, dass alle Erklärungen, die sie anlässlich der
Unterzeichnung oder Ratifikation des Seerechtsübereinkom-
mens oder des Beitritts zu ihm abgegeben haben oder abge-
ben, mit dem Übereinkommen im Einklang stehen, und an-
dernfalls alle Erklärungen zurückzunehmen, die damit nicht
im Einklang stehen;

5. legt den Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkom-
mens nahe, wie im Übereinkommen vorgesehen, beim Gene-
ralsekretär Seekarten und Verzeichnisse geografischer Koor-
dinaten zu hinterlegen;

6. betont die grundlegende Notwendigkeit, die Durch-
führung internationaler Übereinkünfte nach Artikel 311 des
Seerechtsübereinkommens zu verbessern und gegebenenfalls
die Bedingungen für die Anwendung von auf freiwilliger
Grundlage beruhenden Rechtsinstrumenten zu fördern, und
weist darauf hin, dass den internationalen Organisationen bei
der Verwirklichung dieser Ziele eine wichtige Rolle zu-
kommt;

II

Tagung der Vertragsstaaten

7. nimmt Kenntnis von dem Bericht der dreizehnten Ta-
gung der Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens229;

8. ersucht den Generalsekretär, die vierzehnte Tagung
der Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens für den
14. bis 18. Juni 2004 in New York anzuberaumen und die er-
forderlichen Dienste bereitzustellen;

III

Beilegung von Streitigkeiten

9. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass der In-
ternationale Seegerichtshof ("Seegerichtshof") auch weiter-
hin zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten im Einklang
mit Teil XV des Seerechtsübereinkommens beiträgt, unter-
streicht seine wichtige Rolle und seine Befugnisse im Hin-
blick auf die Auslegung beziehungsweise die Anwendung des
Seerechtsübereinkommens und des Durchführungsüberein-
kommens, legt den Vertragsstaaten des Seerechtsüberein-
kommens abermals nahe, soweit noch nicht geschehen, die
Abgabe einer schriftlichen Erklärung zu erwägen, mit der sie
eines der in Artikel 287 des Seerechtsübereinkommens ge-
nannten Mittel zur Beilegung von Streitigkeiten über die Aus-
legung oder Anwendung des Seerechtsübereinkommens und
des Durchführungsübereinkommens wählen, und bittet die
Vertragsstaaten, von den Bestimmungen der Anlagen V, VI,
VII und VIII des Seerechtsübereinkommens betreffend den
Vergleich, den Seegerichtshof, das Schiedsverfahren bezie-
hungsweise das besondere Schiedsverfahren Kenntnis zu neh-
men;

10. bekundet gleichermaßen dem Internationalen Ge-
richtshof ihre Hochachtung für die wichtige Funktion, die er
in Bezug auf die friedliche Beilegung von Streitigkeiten be-
treffend das Seerecht seit langer Zeit wahrnimmt;

11. erinnert daran, dass alle Parteien einer bei einem Ge-
richtshof oder Gericht nach Artikel 287 des Seerechtsüberein-
kommens anhängigen Streitigkeit nach Artikel 296 des Über-
einkommens verpflichtet sind, die Entscheidungen eines sol-
chen Gerichtshofs oder Gerichts umgehend zu befolgen;

12. legt den Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkom-
mens nahe, soweit nicht bereits geschehen, im Einklang mit
den Anlagen V und VII des Übereinkommens Schlichter und
Schiedsrichter zu ernennen, und ersucht den Generalsekretär,
die Listen dieser Schlichter und Schiedsrichter auch weiterhin
regelmäßig zu aktualisieren und zu verteilen;

IV

Das Gebiet

13. nimmt Kenntnis von dem Fortschritt der Gespräche
über Fragen betreffend die Vorschriften für die Prospektion
und Exploration polymetallischer Sulfide und kobaltreicher
Krusten in dem Gebiet;

228 International Fisheries Instruments with Index (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.98.V.11), Abschnitt I; siehe auch
A/CONF.164/37. 229 SPLOS/103 und Corr.1.
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14. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass die Internatio-
nale Meeresbodenbehörde ("Behörde") im Einklang mit
Artikel 145 des Seerechtsübereinkommens fortlaufend Re-
geln, Vorschriften und Verfahren ausarbeitet, um den wirksa-
men Schutz der Meeresumwelt sowie den Schutz und die Er-
haltung der natürlichen Ressourcen des Gebiets zu gewährlei-
sten und Schäden für die Pflanzen- und Tierwelt des Gebiets
auf Grund schädlicher Auswirkungen, die sich aus den Tätig-
keiten in dem Gebiet ergeben können, zu verhüten;

V

Effektive Aufgabenwahrnehmung der Behörde
und des Seegerichtshofs

15. appelliert an alle Vertragsstaaten des Seerechtsüber-
einkommens, ihre Pflichtbeiträge für die Behörde bezie-
hungsweise für den Seegerichtshof vollständig und pünktlich
zu entrichten, und appelliert außerdem an alle ehemaligen
vorläufigen Mitglieder der Behörde, etwaige ausstehende
Beiträge zu entrichten;

16. fordert die Staaten auf, soweit nicht bereits gesche-
hen, die Ratifikation der Vereinbarung über die Vorrechte und
Immunitäten des Seegerichtshofs230 und des Protokolls über
die Vorrechte und Immunitäten der Behörde231 beziehungs-
weise den Beitritt dazu zu erwägen;

VI

Festlandsockel und Tätigkeit der Kommission

17. legt den Vertragsstaaten, die dazu in der Lage sind,
nahe, alles zu tun, um der Kommission die Unterlagen betref-
fend die Festlegung der äußeren Grenzen des Festlandsockels
jenseits von 200 Seemeilen innerhalb des im Seerechtsüber-
einkommen festgelegten Zeitraums vorzulegen, wobei der
Beschluss der elften Tagung der Vertragsstaaten des See-
rechtsübereinkommens232 zu berücksichtigen ist;

18. billigt es, dass der Generalsekretär die dreizehnte Ta-
gung der Kommission für den 26. bis 30. April 2004 nach
New York einberufen hat, auf die im Falle der Einreichung
von Unterlagen bei der Kommission Sitzungen einer Unter-
kommission folgen, die sich über einen Zeitraum von zwei
Wochen erstrecken, und dass er die vierzehnte Tagung der
Kommission für den 30. August bis 3. September 2004 einbe-
rufen hat, auf die im Falle der Einreichung von Unterlagen
ebenfalls Sitzungen einer Unterkommission folgen, die sich
über einen Zeitraum von zwei Wochen erstrecken;

19. legt den Staaten und den zuständigen internationalen
Organisationen und Einrichtungen nahe, zu erwägen, auf der
Grundlage des von der Kommission ausgearbeiteten Kon-
zepts für einen fünftägigen Ausbildungskurs233, der die Ausar-
beitung der Unterlagen im Einklang mit ihren wissenschaft-

lich-technischen Richtlinien234 erleichtern soll, Ausbildungs-
kurse zur Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Aus-
arbeitung dieser Unterlagen zu entwickeln und anzubieten;

VII

Kapazitätsaufbau

20. fordert die bilateralen und multilateralen Geberorga-
nisationen und die internationalen Finanzinstitutionen auf, ih-
re Programme laufend systematisch zu überprüfen, um sicher-
zustellen, dass alle Staaten, insbesondere die Entwicklungs-
länder, über die wirtschaftlichen, rechtlichen, nautischen,
wissenschaftlichen und technischen Fertigkeiten verfügen,
die für die volle Durchführung des Seerechtsübereinkommens
und die Verwirklichung der Ziele dieser Resolution sowie für
die nachhaltige Erschließung der Ozeane und Meere auf na-
tionaler, regionaler und globaler Ebene erforderlich sind, und
dabei die Rechte der Binnenentwicklungsländer zu beachten;

21. fordert die Staaten und internationalen Finanzinsti-
tutionen auf, namentlich durch bilaterale, regionale und glo-
bale Kooperationsprogramme und technische Partnerschaften
auch weiterhin den Aufbau von Kapazitäten auf dem Gebiet
der wissenschaftlichen Meeresforschung zu verstärken, ins-
besondere in den Entwicklungsländern, unter anderem durch
die Ausbildung des erforderlichen Fachpersonals, die Bereit-
stellung der benötigten Geräte, Einrichtungen und Schiffe so-
wie durch den Transfer umweltverträglicher Technologien;

22. legt den Staaten nahe, den Entwicklungsländern,
insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern und
den kleinen Inselentwicklungsländern sowie den afrikani-
schen Küstenstaaten, auf bilateraler und gegebenenfalls regio-
naler Ebene bei der Ausarbeitung der der Kommission vorzu-
legenden Unterlagen behilflich zu sein, namentlich bei der
Analyse der Beschaffenheit des Festlandsockels eines Kü-
stenstaats in Form einer Schreibtischstudie sowie bei der Kar-
tierung der äußeren Grenzen seines Festlandsockels;

VIII

Sicherheit der Schifffahrt und Normeinhaltung
durch Flaggenstaaten

23. legt den Staaten nahe, die internationalen Überein-
künfte betreffend die Sicherheit der Schifffahrt zu ratifizieren
beziehungsweise ihnen beizutreten und die mit dem See-
rechtsübereinkommen vereinbaren notwendigen Maßnahmen
zur Einhaltung und Durchsetzung der in diesen Übereinkünf-
ten enthaltenen Regeln zu beschließen;

24. fordert die Staaten und die Organisationen der regio-
nalen Wirtschaftsintegration nachdrücklich auf, im Rahmen
der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation und im Ein-
klang mit dem Seerechtsübereinkommen und den internatio-
nalen Regeln und Vorschriften hinsichtlich Maßnahmen im
Zusammenhang mit der Ausmusterung von Einhüllen-Tank-
schiffen vorzugehen, und begrüßt es, dass die Organisation
der Prüfung diesbezüglicher Vorschläge Vorrang einräumt;230 SPLOS/25.

231 ISBA/4/A/8, Anlage.
232 SPLOS/72.
233 CLCS/24 und Corr.1. 234 CLCS/11 und Corr.1 und Add.1 und Corr.1.
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25. begrüßt den Beitrag der Internationalen Seeschiff-
fahrts-Organisation zur Ausarbeitung von Leitlinien betref-
fend Zufluchtsorte für Schiffe in Not und legt den Staaten na-
he, Pläne und Verfahren zur Anwendung dieser Leitlinien auf
Schiffe, die sich in ihren Hoheitsgewässern befinden, zu erar-
beiten;

26. begrüßt außerdem, dass die Generalkonferenz der
Internationalen Atomenergie-Organisation auf ihrer sieben-
undvierzigsten Tagung die Resolution GC(47)/RES/7 über
Maßnahmen zur Stärkung der internationalen Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der Nuklear-, Strahlungs- und Transport-
sicherheit sowie der Abfallwirtschaft, namentlich die mit der
Sicherheit des Seetransports zusammenhängenden Aspekte,
verabschiedete235, in der sie die Organisation ersuchte, im Be-
nehmen mit ihren Mitgliedstaaten und zur Genehmigung
durch den Gouverneursrat der Organisation, möglichst im
März 2004, einen auf den Ergebnissen der Internationalen
Konferenz über die Sicherheit des Transports von radioakti-
vem Material aufbauenden Aktionsplan im Rahmen des Zu-
ständigkeitsbereichs der Organisation auszuarbeiten;

27. fordert die Flaggenstaaten, die weder über eine ef-
fektive Schifffahrtsverwaltung noch über einen angemesse-
nen rechtlichen Rahmen verfügen, nachdrücklich auf, die In-
frastruktur-, Gesetzgebungs- und Durchsetzungskapazitäten
auf- oder auszubauen, die notwendig sind, um zu gewährlei-
sten, dass sie ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen wirksam
einhalten, durchführen und durchsetzen, und bis zur Ergrei-
fung diesbezüglicher Maßnahmen zu erwägen, neuen Schif-
fen das Führen ihrer Flagge zu verweigern, keine Schiffe
mehr zu registrieren beziehungsweise kein Register zu öff-
nen;

28. bittet die Internationale Seeschifffahrts-Organisa-
tion und andere zuständige internationale Organisationen, zu
untersuchen, zu prüfen und zu klären, welche Rolle der "ech-
ten Verbindung" im Hinblick auf die Pflicht des Flaggenstaats
zukommt, eine wirksame Kontrolle über die Schiffe auszu-
üben, die seine Flagge führen, einschließlich Fischereifahr-
zeuge;

29. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit
und im Benehmen mit den zuständigen Einrichtungen, Orga-
nisationen und Programmen des Systems der Vereinten Na-
tionen eine umfassende Erläuterung der Aufgaben und Pflich-
ten eines Flaggenstaats samt Angaben über die in den maß-
geblichen internationalen Übereinkünften vorgesehenen
möglichen Folgen bei Nichterfüllung zu erarbeiten und an die
Staaten zu verteilen;

30. legt der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation
nahe, die Ausarbeitung eines Musterplans für Prüfungen auf
freiwilliger Grundlage zu beschleunigen, und fordert die Or-
ganisation nachdrücklich auf, den Entwurf ihres Normeinhal-
tungskodexes zu verbessern;

31. begrüßt die von der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen unternommenen
Bemühungen zur Förderung der Einhaltung von Erhaltungs-
und Bewirtschaftungsmaßnahmen durch die Staaten und ihre
Fischereifahrzeuge und ersucht die Internationale Seeschiff-
fahrts-Organisation und die Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation, ihre Zusammenarbeit und die Koordinie-
rung ihrer Bemühungen im Zusammenhang mit den diesbe-
züglichen Pflichten der Flaggenstaaten zu verstärken, na-
mentlich über die Interinstitutionelle Beratungsgruppe über
Normeinhaltung durch Flaggenstaaten während des Mandats-
zeitraums der Gruppe;

32. begrüßt außerdem die Arbeiten der Internationalen
Arbeitsorganisation zur Konsolidierung und Modernisierung
der internationalen Arbeitsnormen in der Seeschifffahrt und
fordert die Mitgliedstaaten auf, an der Ausarbeitung dieser
neuen Normen für Seeleute und Fischer aktiv mitzuwirken;

33. erkennt an, wie wichtig Kontrollen seitens der Ha-
fenstaaten dafür sind, dass die Sicherheits-, Arbeits- und Um-
weltschutznormen der Flaggenstaaten und die entsprechenden
international vereinbarten Normen sowie die Vorschriften für
die Schiffssicherheit und die Erhaltungs- und Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen von den Flaggenstaaten wirksam ange-
wandt und von den Reedereien und Charterunternehmen ein-
gehalten werden, und legt den Mitgliedstaaten ferner nahe,
den Austausch entsprechender Informationen zwischen den
Kontrollbehörden der Hafenstaaten zu verbessern;

34. bittet die Internationale Seeschifffahrts-Organisa-
tion, ihre Funktionen im Hinblick auf die Hafenstaatskontrol-
le im Zusammenhang mit den Sicherheits- und Umwelt-
schutznormen sowie den Vorschriften für die Schiffssicher-
heit und im Hinblick auf die Arbeitsnormen in Zusammenar-
beit mit der Internationalen Arbeitsorganisation zu verstär-
ken, um die Anwendung der weltweit vereinbarten Mindest-
normen durch alle Staaten zu fördern, und bittet die Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen, ihre Tätigkeit zur Förderung der von den Hafenstaaten im
Hinblick auf Fischereifahrzeuge angewandten Maßnahmen
fortzusetzen, mit dem Ziel, die illegale, nicht gemeldete und
unregulierte Fischerei zu bekämpfen;

35. fordert die Flaggen- und Hafenstaaten auf, alle mit
dem Völkerrecht vereinbaren notwendigen Maßnahmen zu
treffen, um den Betrieb von Schiffen, die den geltenden Nor-
men nicht genügen, sowie illegale, nicht gemeldete und unre-
gulierte Fischereitätigkeiten zu verhindern;

36. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, in Zusam-
menarbeit mit der Internationalen Seeschifffahrts-Organisa-
tion die Seeräuberei und bewaffnete Raubüberfälle auf See zu
bekämpfen, indem sie Maßnahmen beschließen, einschließ-
lich Hilfsmaßnahmen für den Kapazitätsaufbau mittels Aus-
bildung von Seeleuten, Hafenpersonal und Polizeikräften zur
Verhinderung, Meldung und Untersuchung von Zwischenfäl-
len, die mutmaßlichen Täter im Einklang mit dem Völker-
recht vor Gericht bringen und innerstaatliche Rechtsvor-
schriften verabschieden sowie Polizeischiffe und -ausrüstung

235 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and
Other Decisions of the General Conference, Forty-seventh Regular Ses-
sion, 15-19 September 2003 (GC(47)/RES/DEC(2003)).
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bereitstellen und die betrügerische Registrierung von Schiffen
verhüten;

37. fordert alle Staaten und zuständigen internationalen
Organe auf, bei der Verhütung und Bekämpfung der Seeräu-
berei und bewaffneter Raubüberfälle auf See zusammenzuar-
beiten, und legt den Staaten eindringlich nahe, ihre Aufmerk-
samkeit vordringlich auf die Förderung, Schließung und
Durchführung von Kooperationsvereinbarungen zu richten,
insbesondere auf regionaler Ebene und in Gebieten mit ho-
hem Risiko;

38. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Vertragspar-
teien des Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher
Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt und sei-
nes Protokolls236 zu werden, bittet die Staaten, sich an der
Überprüfung dieser Rechtsinstrumente durch den Rechtsaus-
schuss der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation zu
beteiligen, um die Mittel zur Bekämpfung dieser widerrecht-
lichen Handlungen, namentlich terroristischer Handlungen,
zu verstärken, und fordert die Staaten ferner nachdrücklich
auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die wirksame
Anwendung dieser Rechtsinstrumente sicherzustellen, insbe-
sondere durch die Verabschiedung von Gesetzen, soweit an-
gebracht, die dafür sorgen sollen, dass ein geeigneter Rahmen
für Antwortmaßnahmen auf bewaffnete Raubüberfälle und
terroristische Handlungen auf See vorhanden ist;

39. fordert die Staaten auf, untereinander und mit der In-
ternationalen Seeschifffahrts-Organisation zusammenzuar-
beiten, um die Maßnahmen zu verstärken, die darauf gerichtet
sind, das Auslaufen von Schiffen, die an der Schleusung von
Migranten beteiligt sind, zu verhindern;

40. fordert die Staaten erneut nachdrücklich auf, soweit
noch nicht geschehen, Vertragsparteien des Zusatzprotokolls
gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land-, See- und
Luftweg zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen
die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität237 zu wer-
den und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um seine wirk-
same Durchführung sicherzustellen;

41. begrüßt die Tätigkeit der Internationalen Seeschiff-
fahrts-Organisation zur Ausarbeitung von Änderungen des
Internationalen Übereinkommens zum Schutz des menschli-
chen Lebens auf See und des Internationalen Übereinkom-
mens über den Such- und Rettungsdienst auf See, die die Ver-
bringung von aus Seenot geretteten Personen an einen siche-
ren Ort betreffen;

IX

Aufbau von Kapazitäten für die
Herstellung von Seekarten

42. begrüßt die Tätigkeit der Internationalen Hydrogra-
fischen Organisation und ihrer vierzehn regionalen hydrogra-

fischen Kommissionen und spricht sich für eine Steigerung
der Mitgliederzahl der Organisation aus, stellt fest, dass die
Organisation in der Lage ist, technische Hilfe zu gewähren,
Ausbildungsunterstützung zu leisten und mögliche Finanzie-
rungsquellen für die Entwicklung oder Verbesserung hydro-
grafischer Dienste aufzuzeigen, und fordert die Staaten und
Organisationen auf, den Treuhandfonds der Organisation zu
unterstützen und die Möglichkeit von Partnerschaften mit
dem Privatsektor zu prüfen;

43. bittet die Internationale Hydrografische Organisa-
tion und die Internationale Seeschifffahrts-Organisation, ihre
koordinierten Bemühungen fortzusetzen, gemeinsame Maß-
nahmen zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit
und Koordinierung bei der Umstellung auf die elektronische
Seekartografie zu beschließen und die Versorgung mit hydro-
grafischen Daten weltweit auszubauen, insbesondere in den
Gebieten der internationalen Schifffahrt und Häfen und dort,
wo sich gefährdete oder geschützte Meeresgebiete befinden;

44. befürwortet verstärkte Kapazitätsaufbaumaßnahmen
in den Entwicklungsländern, insbesondere in den am wenig-
sten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwick-
lungsländern sowie den afrikanischen Küstenstaaten, mit dem
Ziel, die Bereitstellung hydrografischer Dienste und die Her-
stellung von Seekarten zu verbessern, einschließlich der Mo-
bilisierung von Ressourcen und des Kapazitätsaufbaus mit
Unterstützung durch die internationalen Finanzinstitutionen
und die Gebergemeinschaft, wobei zu berücksichtigen ist,
dass in gewissen Fällen auf regionaler Ebene bei der Bereit-
stellung hydrografischer Dienste sowie der Herstellung von
Seekarten und dem Zugang dazu durch die gemeinsame Nut-
zung von Einrichtungen, technischen Mitteln und Informatio-
nen Größen- und Kostenvorteile erzielt werden können;

45. begrüßt es, dass die Zwischenstaatliche Ozeanogra-
fische Kommission Kriterien und Leitlinien für die Weiterga-
be von Meerestechnologie verabschiedet hat238;

X

Meeresumwelt, Meeresressourcen und Schutz
empfindlicher Meeresökosysteme

46. betont erneut, wie wichtig die Durchführung von
Teil XII des Seerechtsübereinkommens ist, um die Meeres-
umwelt und ihre lebenden Meeresressourcen vor Verschmut-
zung und physischer Schädigung zu schützen und zu bewah-
ren, und fordert alle Staaten auf, zusammenzuarbeiten und di-
rekt oder über die zuständigen internationalen Organisationen
Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung der Meeresum-
welt zu ergreifen;

47. fordert die Staaten auf, den Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Meeresverschmutzung vom Lande aus im Rah-
men ihrer nationalen Strategien und Programme zu Gunsten
einer nachhaltigen Entwicklung auch weiterhin auf integrierte
und umfassende Weise Vorrang einzuräumen, als Mittel zur

236 Veröffentlichung der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation,
Best.-Nr. 462.88.12E.
237 Resolution 55/25, Anlage III. 238 Siehe IOC-XXII/2 Anlage 12 rev.
125



I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
Umsetzung des Weltaktionsprogramms zum Schutz der Mee-
resumwelt gegen vom Lande ausgehende Tätigkeiten239;

48. begrüßt die von den Staaten, dem Umweltprogramm
der Vereinten Nationen und den Regionalorganisationen fort-
laufend unternommenen Bemühungen zur Umsetzung des
Weltaktionsprogramms zum Schutz der Meeresumwelt gegen
vom Lande ausgehende Tätigkeiten und befürwortet es, bei
der Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele stär-
keres Gewicht auf die Zusammenhänge zwischen Süßwasser,
Küstenzone und Meeresressourcen zu legen, wobei die ter-
mingebundenen Ziele des Durchführungsplans des Weltgip-
fels für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von
Johannesburg")240, insbesondere das die Abwasserentsorgung
betreffende Ziel, sowie des von der Internationalen Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung verabschiedeten Konsenses
von Monterrey241 zu berücksichtigen sind;

49. fordert die Staaten auf, die Umsetzung des Weltak-
tionsprogramms zum Schutz der Meeresumwelt gegen vom
Lande ausgehende Tätigkeiten sowie der Erklärung von
Montreal über den Schutz der Meeresumwelt gegen vom Lan-
de ausgehende Tätigkeiten242 voranzutreiben, die Schiffssi-
cherheit und den Schutz der Meeresumwelt vor Verschmut-
zung und anderen physischen Auswirkungen zu verstärken
und das wissenschaftliche Verständnis von Meeres- und Kü-
stenökosystemen und ihre wissenschaftliche Beurteilung als
fundierte Grundlage für eine solide Beschlussfassung durch
die in dem Durchführungsplan von Johannesburg aufgezeig-
ten Maßnahmen zu verbessern;

50. begrüßt die im Rahmen des Übereinkommens über
die biologische Vielfalt243, der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen und anderer zu-
ständiger internationaler und regionaler Organisationen
durchgeführten Arbeiten zur Entwicklung von Strategien und
Programmen zur Anwendung eines integrierten ökosystemge-
rechten Bewirtschaftungskonzepts und fordert diese Organi-
sationen nachdrücklich auf, bei der Ausarbeitung diesbezüg-
licher praktischer Leitlinien zusammenzuarbeiten;

51. wiederholt ihre Aufforderung, dringend zu prüfen,
wie das Management der Risiken für die biologische Vielfalt
der Tiefseeberge, der Kaltwasser-Korallenriffe und bestimm-
ter anderer Unterwassergebilde auf wissenschaftlicher Grund-
lage integriert und verbessert werden kann;

52. bittet die zuständigen globalen und regionalen Orga-
ne, im Einklang mit ihren Mandaten dringend zu untersuchen,
wie den Gefahren und Risiken für empfindliche und bedrohte
Meeresökosysteme und die biologische Vielfalt in Gebieten

außerhalb des nationalen Hoheitsbereichs auf wissenschaftli-
cher Grundlage, einschließlich der Anwendung des Vorsorge-
ansatzes, besser begegnet werden kann und wie im Rahmen
dieses Prozesses die bestehenden Verträge und andere ein-
schlägige Rechtsinstrumente im Einklang mit dem Völker-
recht, insbesondere dem Seerechtsübereinkommen, sowie den
Grundsätzen eines integrierten ökosystemgerechten Bewirt-
schaftungskonzepts angewandt werden können, einschließ-
lich der Ermittlung der Arten von Meeresökosystemen, die
vorrangige Beachtung verdienen, sowie eine Reihe potenziel-
ler Konzepte und Instrumente zu ihrem Schutz und ihrer Be-
wirtschaftung zu untersuchen, und ersucht den Generalsekre-
tär, mit diesen Organen zusammenzuarbeiten und Verbindung
zu halten und der Generalversammlung auf ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung ein Addendum zu seinem Jahresbericht
vorzulegen, in dem die Gefahren und Risiken für diese Mee-
resökosysteme und die biologische Vielfalt in Gebieten au-
ßerhalb des nationalen Hoheitsbereichs beschrieben sowie de-
taillierte Angaben über etwaige diesbezügliche Erhaltungs-
und Bewirtschaftungsmaßnahmen auf globaler, regionaler,
subregionaler oder nationaler Ebene enthalten sind;

53. nimmt Kenntnis von den im Rahmen des Überein-
kommens über die biologische Vielfalt durchgeführten wis-
senschaftlich-technischen Arbeiten betreffend die biologische
Vielfalt der Meere und Küsten;

54. bekräftigt die Anstrengungen, die die Staaten unter-
nehmen, um verschiedene Konzepte und Instrumente zur Er-
haltung und Bewirtschaftung empfindlicher Meeresökosyste-
me auszuarbeiten und ihren Einsatz zu erleichtern, darunter
die Einrichtung von Meeresschutzgebieten gemäß dem Völ-
kerrecht und auf der Grundlage der besten verfügbaren wis-
senschaftlichen Erkenntnisse sowie der Aufbau repräsentati-
ver Netzwerke solcher Meeresschutzgebiete bis zum Jahr
2012;

55. legt den Staaten nahe, im Einklang mit dem See-
rechtsübereinkommen und den anderen einschlägigen Rechts-
instrumenten auf bilateraler oder regionaler Ebene gemein-
sam Notfallpläne zu erarbeiten und zu fördern, um Ver-
schmutzungsereignissen sowie anderen Vorfällen zu begeg-
nen, die der biologischen Vielfalt der Meere schwerwiegende
Schäden zufügen könnten;

56. fordert die Staaten und die zuständigen globalen und
regionalen Organe nachdrücklich auf, ihre Zusammenarbeit
zum Schutz und zur Erhaltung der Korallenriffe, Mangroven-
wälder und Seetangfelder zu verstärken, namentlich durch
den Austausch von Informationen;

57. bekundet erneut ihre Unterstützung für die Interna-
tionale Korallenriff-Initiative, begrüßt die Ergebnisse des
2003 in Manila abgehaltenen zweiten Internationalen Sympo-
siums über die Bewirtschaftung tropischer Meeresökosyste-
me, unterstützt die Tätigkeit im Rahmen des Mandats von Ja-
karta für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologi-
schen Vielfalt der Meere und Meeresküsten244 und nimmt da-

239 A/51/116, Anlage II.
240 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge.
241 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.- 22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
242 E/CN.17/2002/PC.2/15, Anlage, Abschnitt 1.
243 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1760, Nr. 30619. 244 Siehe A/51/312, Anhang II, Beschluss II/10.
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von Kenntnis, dass die Internationale Korallenriff-Initiative
und andere zuständige Organe erwägen, Kaltwasser-Koral-
lenökosysteme in ihre Tätigkeitsprogramme aufzunehmen;

58. legt den Staaten nahe, direkt oder über die zuständi-
gen internationalen Organe zusammenzuarbeiten, um im Fal-
le von Unfällen ausländischer Schiffe auf Korallenriffen In-
formationen auszutauschen und die Ausarbeitung von Ver-
fahren zur wirtschaftlichen Analyse des Wertes der Wieder-
herstellung sowie des Wertes des Verzichts auf die Nutzung
von Korallenriffsystemen zu fördern;

59. betont die Notwendigkeit, die Konzepte zur Bewirt-
schaftung von Korallenriffen in die einzelstaatlichen Ent-
wicklungsstrategien sowie in die Tätigkeiten der zuständigen
Einrichtungen und Programme der Vereinten Nationen, der
internationalen Finanzinstitutionen und der Gebergemein-
schaft zu integrieren;

60. begrüßt es, dass die Internationale Seeschifffahrts-
Organisation eine diplomatische Konferenz zur Verabschie-
dung eines internationalen Übereinkommens über die Kon-
trolle und das Management von Schiffsballastwasser und Se-
dimenten einberufen hat;

61. nimmt mit Interesse Kenntnis von den gegenwärtig
im Ausschuss für den Schutz der Meeresumwelt der Interna-
tionalen Seeschifffahrts-Organisation stattfindenden Erörte-
rungen über die Ausweisung der westeuropäischen Atlantik-
küste und des Ärmelkanals als besonders empfindliches Mee-
resgebiet und legt der Organisation nahe, die Verabschiedung
der vorgeschlagenen begleitenden Schutzmaßnahme zu erwä-
gen, insoweit sie mit dem Seerechtsübereinkommen vereinbar
ist;

XI
Regionale Zusammenarbeit

62. betont von neuem, wie wichtig die Regionalorgani-
sationen und regionalen Abmachungen für die Zusammenar-
beit und Koordinierung bei der integrierten Bewirtschaftung
der Ozeane sind, und fordert dazu auf, dass dort, wo verschie-
dene regionale Strukturen für unterschiedliche Aspekte der
Bewirtschaftung der Ozeane bestehen, wie etwa den Umwelt-
schutz, die Fischereibewirtschaftung, die Schifffahrt, die wis-
senschaftliche Forschung und die Festlegung der Seegrenzen,
diese verschiedenen Strukturen bei Bedarf zusammenwirken,
um eine optimale Zusammenarbeit und Koordinierung zu ge-
währleisten;

63. stellt fest, dass in verschiedenen Regionen mehrere
Regionalinitiativen zur Förderung der Durchführung des See-
rechtsübereinkommens ergriffen wurden, nimmt in diesem
Zusammenhang Kenntnis von den Ergebnissen der zweiten
Plenartagung der Konferenz über die Festlegung der Seegren-
zen in der Karibik, die am 13. und 14. Oktober 2003 in Mexi-
ko-Stadt abgehalten wurde, sowie von der Tätigkeit ihres auf
die Karibik ausgerichteten Hilfsfonds, der hauptsächlich
durch die Gewährung technischer Hilfe die freiwillige Betei-
ligung an Verhandlungen über die Festlegung der Seegrenzen

zwischen den karibischen Staaten erleichtern soll, nimmt er-
neut Kenntnis von dem Friedensfonds für die friedliche Bei-
legung von Gebietsstreitigkeiten, den die Generalversamm-
lung der Organisation der amerikanischen Staaten im Jahr
2000 in Anbetracht seiner größeren regionalen Tragweite als
Hauptmechanismus für die Verhütung und Beilegung von an-
hängigen Gebietsstreitigkeiten und Streitigkeiten über Land-
und Seegrenzen eingerichtet hat, und fordert die Staaten und
andere, die dazu in der Lage sind, auf, Beiträge an diese Fonds
zu leisten;

XII

Regelmäßiger Prozess für die globale Berichterstattung
über den Zustand der Meeresumwelt und seine Bewer-
tung, einschließlich sozioökonomischer Aspekte

64. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs, der Vor-
schläge für die Modalitäten der Einrichtung eines regelmäßi-
gen Prozesses im Rahmen der Vereinten Nationen für die glo-
bale Berichterstattung über den Zustand der Meeresumwelt
und seine Bewertung, einschließlich sozioökonomischer
Aspekte, enthält245, und ersucht den Generalsekretär, in enger
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, den zuständigen
Organisationen, Einrichtungen und Programmen des Systems
der Vereinten Nationen, sonstigen zuständigen zwischen-
staatlichen Organisationen sowie in Betracht kommenden
nichtstaatlichen Organisationen die folgenden Schritte zu un-
ternehmen, um den regelmäßigen Prozess bis 2004 in Gang zu
setzen:

a) eine aus höchstens vierundzwanzig Mitgliedern be-
stehende Sachverständigengruppe einzusetzen, die Vertreter
der Staaten, einschließlich aller Regionalgruppen, und Vertre-
ter zwischenstaatlicher und nichtstaatlicher Organisationen,
einschließlich Wissenschaftlern und politischer Entschei-
dungsträger, umfasst und gegebenenfalls unter Heranziehung
eines Beraters den Entwurf eines Dokuments mit detaillierten
Angaben zum Umfang, zum allgemeinen Rahmen und zum
Schema des regelmäßigen Prozesses, zur gegenseitigen Beur-
teilung, zum Sekretariat, zum Kapazitätsaufbau und zur Fi-
nanzierung erarbeiten und diesen Entwurf prüfen, analysieren
und verfeinern soll;

b) den Entwurf dieses Dokuments an die Staaten sowie
an die zuständigen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen, an wissenschaftliche Vereinigungen, Finan-
zierungsmechanismen und andere Parteien weiterzuleiten, da-
mit diese schriftlich dazu Stellung nehmen und auf bestimmte
Fragen hinweisen können, die bei der ersten Bewertung be-
handelt werden sollen;

c) die Sachverständigengruppe zu ersuchen, den Ent-
wurf des Dokuments unter Berücksichtigung der abgegebe-
nen Stellungnahmen zu überarbeiten;

245 A/58/423.
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d) in Verbindung mit der fünften Tagung des Bera-
tungsprozesses ein internationales Arbeitsseminar mit Vertre-
tern aller interessierten Parteien zur weiteren Behandlung und
Überprüfung des Entwurfs des Dokuments einzuberufen;

e) eine zwischenstaatliche Tagung zur Fertigstellung
und Verabschiedung des Dokuments sowie zur offiziellen
Einrichtung des regelmäßigen Prozesses einzuberufen;

65. nimmt das Angebot der Regierung Islands an, diese
zwischenstaatliche Tagung im Einklang mit Ziffer 17 der Re-
solution 47/202 A vom 22. Dezember 1992 im Jahr 2004 in
Reykjavik auszurichten;

66. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über den Entwick-
lungsstand des regelmäßigen Prozesses Bericht zu erstatten;

XIII
Allen Mitgliedstaaten offen stehender informeller

Beratungsprozess über Ozeane und Seerecht

67. ersucht den Generalsekretär, die fünfte Tagung des
Beratungsprozesses für den 7. bis 11. Juni 2004 nach New
York einzuberufen, die zur Durchführung seiner Arbeit erfor-
derlichen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen und zu ver-
anlassen, dass die Abteilung Meeresangelegenheiten und See-
recht in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Stellen des
Sekretariats, darunter gegebenenfalls mit der Abteilung Nach-
haltige Entwicklung der Hauptabteilung Wirtschaftliche und
Soziale Angelegenheiten, Unterstützung gewährt;

68. empfiehlt den Teilnehmern an der Tagung des Bera-
tungsprozesses, ihre Beratungen über den Bericht des Gene-
ralsekretärs über Ozeane und Seerecht rund um die folgenden
Themen zu organisieren:

Neue Wege zur nachhaltigen Nutzung der Ozeane, ein-
schließlich der Erhaltung und Bewirtschaftung der biolo-
gischen Vielfalt des Meeresbodens in Gebieten außerhalb
des nationalen Hoheitsbereichs;

sowie auf vorhergehenden Tagungen erörterte Fragen;

XIV
Interinstitutionelle Koordinierung und Zusammenarbeit

69. ersucht den Generalsekretär erneut, im Rahmen des
Systems der Vereinten Nationen einen wirksamen, transpa-
renten und regelmäßigen interinstitutionellen Koordinie-
rungsmechanismus für Fragen im Zusammenhang mit den
Ozeanen und Meeren einzurichten und dabei Ziffer 49 in
Teil A des Berichts über die dritte Tagung des Beratungspro-
zesses246 zu berücksichtigen;

70. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Leitern der zwischenstaatlichen Organisationen, der Sonder-
organisationen und der mit Meeresangelegenheiten und See-
recht befassten Fonds und Programme der Vereinten Natio-
nen zur Kenntnis zu bringen und sie auf die für sie besonders

bedeutsamen Ziffern aufmerksam zu machen, und unter-
streicht, wie wichtig ihre konstruktiven und rechtzeitigen Bei-
träge zu dem Bericht des Generalsekretärs über Ozeane und
Seerecht und ihre Teilnahme an den entsprechenden Tagun-
gen und Prozessen sind;

71. bittet die zuständigen internationalen Organisatio-
nen sowie die Finanzierungsinstitutionen, diese Resolution
bei ihren Programmen und Tätigkeiten besonders zu berück-
sichtigen und zur Erstellung des umfassenden Berichts des
Generalsekretärs über Ozeane und Seerecht beizutragen;

XV

Tätigkeiten der Abteilung Meeresangelegenheiten
und Seerecht

72. dankt dem Generalsekretär für den von der Abtei-
lung Meeresangelegenheiten und Seerecht erstellten umfas-
senden Jahresbericht über Ozeane und Seerecht226 und für die
sonstigen Aktivitäten, die die Abteilung gemäß dem See-
rechtsübereinkommen und dem in den Resolutionen 49/28,
52/26, 54/33 sowie 56/12 vom 28. November 2001 festgeleg-
ten Mandat durchführt;

73. ersucht den Generalsekretär, die ihm mit dem See-
rechtsübereinkommen und den damit zusammenhängenden
Resolutionen der Generalversammlung, namentlich den Re-
solutionen 49/28 und 52/26, übertragenen Aufgaben auch
künftig wahrzunehmen und sicherzustellen, dass der Abtei-
lung Meeresangelegenheiten und Seerecht im Rahmen des für
die Organisation gebilligten Haushaltsplans ausreichende
Mittel zur Wahrnehmung dieser Aufgaben zur Verfügung ste-
hen;

74. bittet die Mitgliedstaaten und andere, die dazu in der
Lage sind, die Ausbildungstätigkeiten im Rahmen des
TRAIN-SEA-COAST-Programms der Abteilung Meeresan-
gelegenheiten und Seerecht zu unterstützen;

XVI

Treuhandfonds und Stipendien

75. erkennt an, wie wichtig es ist, den Entwicklungslän-
dern, insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern
und den kleinen Inselentwicklungsländern, bei der Durchfüh-
rung des Seerechtsübereinkommens behilflich zu sein, und
fordert die Staaten, die zwischenstaatlichen Organisationen
und Organe, die nationalen Institutionen, die nichtstaatlichen
Organisationen und die internationalen Finanzinstitutionen
sowie natürliche und juristische Personen nachdrücklich auf,
freiwillige finanzielle oder sonstige Beiträge an die zu diesem
Zweck geschaffenen, in Resolution 57/141 genannten Treu-
handfonds zu entrichten;

76. erkennt außerdem an, wie wichtig die Hilfe ist, die
der Treuhandfonds für die Ausarbeitung der Anträge an die
Kommission den Entwicklungsländern, insbesondere den am
wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselent-
wicklungsländern, bei der Ausarbeitung der Anträge gewährt,
die sie einreichen, wenn sich ihr Festlandsockel über mehr als
200 Seemeilen erstreckt, und ändert, wie in der Anlage zu die-
ser Resolution niedergelegt, die Abschnitte 1, 4 und 6 des in

246 Siehe A/57/80.
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
der Anlage II zur Resolution 55/7 vom 30. Oktober 2000 ent-
haltenen Mandats des Treuhandfonds und seiner Richtlinien
und Vorschriften im Einklang mit Ziffer 31 der besagten An-
lage, mit dem Ziel, die Verwaltung des Treuhandfonds zu er-
leichtern;

77. legt den Mitgliedstaaten und anderen, die dazu in der
Lage sind, eindringlich nahe, zum weiteren Ausbau der
Hamilton-Shirley-Amerasinghe-Gedächtnisstiftung für See-
rechtsfragen beizutragen, die von der Generalversammlung in
ihrer Resolution 35/116 vom 10. Dezember 1980 geschaffen
wurde;

XVII

Neunundfünfzigste Tagung der Generalversammlung

78. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung in Verbindung mit
seinem umfassenden Jahresbericht über Ozeane und Seerecht
über die Durchführung dieser Resolution sowie über sonstige
Entwicklungen und Fragen im Zusammenhang mit Meeresan-
gelegenheiten und dem Seerecht Bericht zu erstatten und den
Bericht im Einklang mit den in den Resolutionen 49/28, 52/26
und 54/33 festgelegten Modalitäten vorzulegen, und ersucht
den Generalsekretär außerdem, den Bericht in seiner gegen-
wärtigen umfassenden Form mindestens sechs Wochen vor
der Tagung des Beratungsprozesses zur Verfügung zu stellen;

79. beschließt, den Punkt "Ozeane und Seerecht" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.

Anlage

Änderungen des Mandats, der Richtlinien und der Vor-
schriften des Treuhandfonds zur Erleichterung der
Ausarbeitung der Anträge an die Kommission zur Be-
grenzung des Festlandsockels durch die Entwicklungs-
länder, insbesondere die am wenigsten entwickelten
Länder und die kleinen Inselentwicklungsländer, sowie
der Befolgung von Artikel 76 des Seerechtsüberein-
kommens der Vereinten Nationen

1. Gründe für die Einrichtung des Treuhandfonds

In Ziffer 2 wird der letzte Satz wie folgt geändert:

"Die Frist für die Vorlage von Anträgen der Staaten endet
frühestens am 13. Mai 2009."

4. Antrag auf finanzielle Hilfe

In Ziffer 17 wird Buchstabe a) Ziffer iv) wie folgt geän-
dert:

"iv) Lebensläufe der Auszubildenden, einschließlich ih-
res Geburtsdatums;"

6. Gewährung von Hilfe

Ziffer 23 wird wie folgt geändert:

"23. Der Generalsekretär gewährt finanzielle Hilfe aus
dem Fonds für Anträge, die auf Grund der von der Abtei-
lung vorgenommenen Evaluierung und ihrer auf den Rat
der Sachverständigengruppe hin abgegebenen Empfehlung
genehmigt wurden. Die Bearbeitung der Zahlungen erfolgt
gemäß der etablierten Praxis der Vereinten Nationen."
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
RESOLUTION 58/28

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/451, Ziffer 7)1.

58/28. Objektive Informationen über militärische Ange-
legenheiten, einschließlich der Transparenz der
Militärausgaben

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/72 vom 4. De-
zember 1998, 54/43 vom 1. Dezember 1999 und 56/14 vom
29. November 2001 betreffend objektive Informationen über
militärische Angelegenheiten, einschließlich der Transparenz
der Militärausgaben,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 35/142 B vom
12. Dezember 1980, mit der das standardisierte Berichterstat-
tungssystem der Vereinten Nationen über Militärausgaben
eingeführt wurde, und ihre Resolutionen 48/62 vom 16. De-
zember 1993, 49/66 vom 15. Dezember 1994, 51/38 vom
10. Dezember 1996 und 52/32 vom 9. Dezember 1997, mit
denen alle Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, sich an die-
sem System zu beteiligen, sowie ihre Resolution 47/54 B vom
9. Dezember 1992, mit der die Leitlinien und Empfehlungen
betreffend objektive Informationen über militärische Angele-
genheiten befürwortet und die Mitgliedstaaten gebeten wur-
den, dem Generalsekretär sachdienliche Informationen be-
züglich deren Umsetzung vorzulegen,

feststellend, dass seitdem eine Reihe von Mitgliedstaaten,
die verschiedenen geografischen Regionen angehören, einzel-
staatliche Berichte über Militärausgaben und über die Leitli-
nien und Empfehlungen betreffend objektive Informationen
über militärische Angelegenheiten vorgelegt haben,

überzeugt, dass die Verbesserung der internationalen Be-
ziehungen eine solide Grundlage für die Förderung weiterer
Offenheit und Transparenz in allen militärischen Angelegen-
heiten bildet,

sowie überzeugt, dass Transparenz in militärischen Ange-
legenheiten ein wesentlicher Bestandteil des Aufbaus eines
weltweiten Vertrauensklimas zwischen den Staaten ist und
dass ein besserer Fluss objektiver Informationen über militä-
rische Angelegenheiten internationale Spannungen abbauen

helfen kann und daher einen wichtigen Beitrag zur Konflikt-
prävention darstellt,

in Anbetracht der Rolle des mit ihrer Resolution 35/142 B
eingesetzten standardisierten Berichterstattungssystems als
wichtiges Instrument zur Erhöhung der Transparenz in militä-
rischen Angelegenheiten,

in dem Bewusstsein, dass das standardisierte Berichterstat-
tungssystem durch eine breitere Beteiligung der Mitgliedstaa-
ten gestärkt würde,

daher unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs2

über Mittel und Wege zur Umsetzung der Leitlinien und Emp-
fehlungen betreffend objektive Informationen über militäri-
sche Angelegenheiten, so insbesondere auch über Möglich-
keiten zur Stärkung und Erweiterung der Beteiligung an dem
standardisierten Berichterstattungssystem,

unter Hinweis darauf, dass in den Leitlinien und Empfeh-
lungen betreffend objektive Informationen über militärische
Angelegenheiten bestimmte Bereiche zur weiteren Behand-
lung empfohlen wurden, beispielsweise die Verbesserung des
standardisierten Berichterstattungssystems,

Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die mehrere
Regionalorganisationen unternommen haben, um die Trans-
parenz der Militärausgaben zu fördern, namentlich den stan-
dardisierten jährlichen Austausch von sachdienlichen Infor-
mationen zwischen ihren Mitgliedstaaten,

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, dem Generalsekretär
jährlich bis zum 30. April über ihre Militärausgaben in dem
letzten Rechnungsjahr Bericht zu erstatten, für das Daten ver-
fügbar sind, und dafür vorzugsweise möglichst das in ihrer
Resolution 35/142 B empfohlene Berichterstattungsinstru-
ment oder, soweit zweckmäßig, jedes andere Format heranzu-
ziehen, das im Zusammenhang mit einer ähnlichen Berichter-
stattung über Militärausgaben an andere internationale oder
regionale Organisationen ausgearbeitet wurde, und legt in
diesem Zusammenhang den Mitgliedstaaten nahe, gegebe-
nenfalls einen Bericht mit dem Vermerk "Keine" vorzulegen;

2. empfiehlt die Leitlinien und Empfehlungen betref-
fend objektive Informationen über militärische Angelegen-
heiten allen Mitgliedstaaten zur Umsetzung, unter voller Be-
rücksichtigung der jeweiligen politischen, militärischen und
sonstigen Gegebenheiten einer Region sowie auf der Grund-
lage von Initiativen und mit der Zustimmung der Staaten der
betreffenden Region;

3. ermutigt die zuständigen internationalen Organe und
Regionalorganisationen, die Transparenz der Militärausgaben
zu fördern und dafür zu sorgen, dass sich die Berichterstat-
tungssysteme besser ergänzen, unter Berücksichtigung der Ei-
genheiten einer jeden Region, und die Möglichkeit des Aus-
tausches von Informationen mit den Vereinten Nationen zu
erwägen;

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Armenien, Australien, Belgien,
Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Haiti, Irland, Island, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Malta, Monaco, Nauru, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Pe-
ru, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation,
San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Si-
erra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Trinidad und Toba-
go, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika und Zypern. 2 A/54/298.
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4. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs betreffend objektive Informationen über militärische An-
gelegenheiten, einschließlich der Transparenz der Militäraus-
gaben3;

5. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der verfüg-
baren Mittel

a) die Praxis beizubehalten, den Mitgliedstaaten jedes
Jahr eine Verbalnote zu senden, in der um die Vorlage von
Daten für das standardisierte Berichterstattungssystem der
Vereinten Nationen über Militärausgaben gebeten wird und
die die formale Gestaltung vorschreibt und sonstige Anleitun-
gen enthält, und die Frist für die Übermittlung der Daten über
Militärausgaben rechtzeitig in den dafür in Betracht kommen-
den Medien der Vereinten Nationen zu veröffentlichen;

b) die von den Mitgliedstaaten eingehenden Berichte
über Militärausgaben jährlich zu verteilen;

c) die Konsultationen mit den zuständigen internatio-
nalen Organen im Rahmen der vorhandenen Mittel weiterzu-
führen, um festzustellen, inwieweit das derzeitige Instrument
anpassungsbedürftig ist, damit eine breitere Beteiligung er-
reicht wird, und auf Grund der Ergebnisse dieser Konsultatio-
nen und unter Berücksichtigung der Auffassungen der Mit-
gliedstaaten Empfehlungen über erforderliche Veränderun-
gen des Inhalts und der Struktur des standardisierten Bericht-
erstattungssystems abzugeben;

d) den zuständigen internationalen Organen und Orga-
nisationen nahe zu legen, die Transparenz der Militärausga-
ben zu fördern und mit diesen Organen und Organisationen
Konsultationen zu führen, bei denen vor allem geprüft werden
soll, wie zu erreichen ist, dass sich die internationalen und re-
gionalen Berichterstattungssysteme besser ergänzen und dass
zwischen diesen Organen und den Vereinten Nationen ent-
sprechende Informationen ausgetauscht werden;

e) die Regionalzentren der Vereinten Nationen für
Frieden und Abrüstung in Afrika, in Asien und im Pazifik so-
wie in Lateinamerika und in der Karibik zu ermutigen, den
Mitgliedstaaten in ihrer jeweiligen Region bei der Erweite-
rung ihrer Kenntnisse über das standardisierte Berichterstat-
tungssystem behilflich zu sein;

f) internationale und regionale/subregionale Symposi-
en und Schulungsseminare zu fördern, um den Zweck des
standardisierten Berichterstattungssystems zu erläutern und
geeignete fachliche Anleitung zu geben;

g) über die auf solchen Symposien und Schulungssemi-
naren gewonnenen Erfahrungen zu berichten;

6. legt den Mitgliedstaaten nahe,

a) den Generalsekretär über mögliche Probleme mit
dem standardisierten Berichterstattungssystem und die Grün-
de, aus denen sie die angeforderten Daten nicht vorgelegt ha-
ben, zu informieren;

b) dem Generalsekretär rechtzeitig zur Behandlung
durch die Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung
weiter ihre Auffassungen und Vorschläge über Mittel und
Wege zur Stärkung und Erweiterung der Beteiligung an dem
standardisierten Berichterstattungssystem mitzuteilen, so
auch über notwendige Änderungen seines Inhalts und seiner
Struktur;

7. beschließt, den Punkt "Objektive Informationen über
militärische Angelegenheiten, einschließlich der Transparenz
der Militärausgaben" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/29

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 130 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 42 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/453, Ziffer 7)4:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei
Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, De-
mokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecua-
dor, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Isla-
mische Republik), Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nige-
ria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen,
Portugal, Republik Korea, Ruanda, Russische Föderation, Sambia, Samoa,
Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syri-
sche Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga,
Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uruguay, Us-
bekistan, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bul-
garien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Finnland, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ka-
nada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen,
Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und
Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei,
Ungarn, Zypern.

58/29. Verwirklichung der Erklärung des Indischen
Ozeans zur Friedenszone

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Erklärung des Indischen Ozeans zur
Friedenszone in ihrer Resolution 2832 (XXVI) vom 16. De-
zember 1971 und ebenso unter Hinweis auf ihre Resolutionen

3 A/58/202.

4 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Malaysia (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind), sowie Nauru.
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54/47 vom 1. Dezember 1999 und 56/16 vom 29. November
2001 und andere diesbezügliche Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf den Bericht der im Juli 1979 ab-
gehaltenen Konferenz der Anrainer- und Hinterlandstaaten
des Indischen Ozeans5,

ferner unter Hinweis auf Ziffer 102 des Schlussdokuments
der vom 20. bis 25. Februar 2003 in Kuala Lumpur abgehal-
tenen dreizehnten Konferenz der Staats- und Regierungschefs
der nichtgebundenen Länder6, in der unter anderem vermerkt
wurde, dass der Vorsitzende des Ad-hoc-Ausschusses für den
Indischen Ozean seine informellen Konsultationen über die
künftige Tätigkeit des Ausschusses fortsetzen werde,

betonend, dass konsensuale Ansätze gefördert werden
müssen, welche die Verfolgung solcher Vorhaben begünsti-
gen,

im Hinblick auf die Initiativen, welche die Länder der Re-
gion ergriffen haben, um die Zusammenarbeit, insbesondere
die wirtschaftliche Zusammenarbeit, im Gebiet des Indischen
Ozeans zu fördern, sowie in Anbetracht des möglichen Bei-
trags solcher Initiativen zu den übergeordneten Zielen einer
Friedenszone,

in der Überzeugung, dass die Teilnahme aller ständigen
Mitglieder des Sicherheitsrats sowie der wichtigsten schiff-
fahrtlichen Nutzer des Indischen Ozeans an der Arbeit des
Ad-hoc-Ausschusses wichtig ist und Fortschritte bei einem
für alle Seiten nutzbringenden Dialog zur Schaffung von Be-
dingungen des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in
der Region des Indischen Ozeans begünstigen würde,

in der Erwägung, dass größere Anstrengungen und mehr
Zeit erforderlich sind, um eine zielgerichtete Diskussion über
praktische Maßnahmen zur Herbeiführung von Bedingungen
des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Region
des Indischen Ozeans einzuleiten,

nach Behandlung des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses
für den Indischen Ozean7,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ad-hoc-Aus-
schusses für den Indischen Ozean7;

2. bringt von neuem ihre Überzeugung zum Ausdruck,
dass die Teilnahme aller ständigen Mitglieder des Sicherheits-
rats sowie der wichtigsten schifffahrtlichen Nutzer des Indi-
schen Ozeans an der Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses wichtig
ist und die Einleitung eines für alle Seiten nutzbringenden
Dialogs zur Förderung des Friedens, der Sicherheit und der
Stabilität in der Region des Indischen Ozeans erheblich er-
leichtern würde;

3. ersucht den Vorsitzenden des Ad-hoc-Ausschusses,
seine informellen Konsultationen mit den Mitgliedern des
Ausschusses fortzusetzen und der Generalversammlung auf
ihrer sechzigsten Tagung via den Ausschuss Bericht zu erstat-
ten;

4. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Aus-
schuss im Rahmen der vorhandenen Mittel auch weiterhin je-
de erforderliche Hilfe zu gewähren, einschließlich der Bereit-
stellung von Kurzprotokollen;

5. beschließt, den Punkt "Verwirklichung der Erklä-
rung des Indischen Ozeans zur Friedenszone" in die vorläufi-
ge Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/30

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/454, Ziffer 9)8.

58/30. Vertrag über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika
(Vertrag von Pelindaba)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/53 vom 10. De-
zember 1996 und 56/17 vom 29. November 2001 und alle ihre
anderen einschlägigen Resolutionen sowie die Resolutionen
der Organisation der afrikanischen Einheit,

sowie unter Hinweis auf die Unterzeichnung des Vertrags
über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika (Vertrag von Pe-
lindaba)9 am 11. April 1996 in Kairo,

ferner unter Hinweis auf die bei diesem Anlass verab-
schiedete Erklärung von Kairo10, in der betont wurde, dass
kernwaffenfreie Zonen, insbesondere in Spannungsregionen
wie dem Nahen Osten, den Frieden und die Sicherheit welt-
weit und in den Regionen fördern,

Kenntnis nehmend von der vom Präsidenten des Sicher-
heitsrats am 12. April 1996 im Namen der Ratsmitglieder ab-
gegebenen Erklärung11, in der es hieß, dass die afrikanischen
Länder mit der Unterzeichnung des Vertrags über eine kern-
waffenfreie Zone in Afrika einen wichtigen Beitrag zur Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ge-
leistet haben,

in der Erwägung, dass die Schaffung von kernwaffenfrei-
en Zonen, insbesondere im Nahen Osten, die Sicherheit Afri-
kas und die Bestandfähigkeit der kernwaffenfreien Zone in
Afrika festigen würde,

5 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierunddreißigste Ta-
gung, Beilage 45 und Korrigendum (A/34/45 und Corr.1).
6 Siehe A/57/759-S/2003/332, Anlage I.
7 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 29 (A/58/29).

8 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Nigeria (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten
sind) und Nauru.
9 Siehe A/50/426, Anlage.
10 A/51/113-S/1996/276, Anlage.
11 S/PRST/1996/17; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1996.
135



II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
1. fordert die afrikanischen Staaten auf, soweit nicht
bereits geschehen, den Vertrag über eine kernwaffenfreie Zo-
ne in Afrika (Vertrag von Pelindaba)9 möglichst bald zu unter-
zeichnen und zu ratifizieren, damit er unverzüglich in Kraft
treten kann;

2. dankt den Kernwaffenstaaten, welche die sie betref-
fenden Protokolle unterzeichnet haben, und fordert diejenigen
Staaten, welche die sie betreffenden Protokolle noch nicht ra-
tifiziert haben, auf, dies so bald wie möglich zu tun;

3. fordert die Staaten, auf die sich das Protokoll III des
Vertrags bezieht, auf, soweit nicht bereits geschehen, alles Er-
forderliche zu tun, um die rasche Anwendung des Vertrags
auf Hoheitsgebiete sicherzustellen, für die sie de jure oder de
facto völkerrechtlich verantwortlich sind und die innerhalb
der Grenzen der in dem Vertrag festgelegten geografischen
Zone liegen;

4. fordert die afrikanischen Staaten, die Vertragspartei-
en des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen12

sind, auf, soweit nicht bereits geschehen, entsprechend dem
Vertrag umfassende Sicherungsabkommen mit der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation zu schließen und so die Be-
stimmungen des Artikels 9 Buchstabe b und des Anhangs II
des Vertrags von Pelindaba zu erfüllen, sobald dieser in Kraft
tritt, sowie auf der Grundlage des am 15. Mai 1997 vom Gou-
verneursrat der Organisation gebilligten Musterprotokolls13

Zusatzprotokolle zu ihren Sicherungsabkommen zu schlie-
ßen;

5. dankt dem Generalsekretär, dem Vorsitzenden der
Kommission der Afrikanischen Union und dem Generaldirek-
tor der Internationalen Atomenergie-Organisation, dass sie
den Unterzeichnerstaaten des Vertrags gewissenhaft wirksa-
me Unterstützung gewährt haben;

6. beschließt, den Punkt "Vertrag über eine kernwaf-
fenfreie Zone in Afrika" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/31

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/455, Ziffer 7)14, in der mündlich
geänderten Fassung.

58/31. Festigung der mit dem Vertrag über das Verbot
von Kernwaffen in Lateinamerika und der Kari-
bik (Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsord-
nung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass der Vertrag über das Verbot
von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (Tlatelol-
co-Vertrag)15 am 14. Februar 1967 in Mexiko-Stadt zur Un-
terzeichnung aufgelegt wurde,

sowie unter Hinweis darauf, dass in der Präambel zum Tla-
telolco-Vertrag festgestellt wird, dass militärisch entnukleari-
sierte Zonen nicht Selbstzweck, sondern vielmehr ein Mittel
sind, um später eine allgemeine und vollständige Abrüstung
zu erzielen,

ferner unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution
2286 (XXII) vom 5. Dezember 1967 den Tlatelolco-Vertrag
mit besonderer Befriedigung als ein Ereignis von historischer
Bedeutung bei den Bemühungen um die Verhütung der Ver-
breitung von Kernwaffen und die Förderung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit begrüßte,

unter Hinweis darauf, dass die Generalkonferenz der Or-
ganisation für das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika
und der Karibik 1990, 1991 und 1992 einen Katalog von Än-
derungen16 des Tlatelolco-Vertrags billigte und zur Unter-
zeichnung auflegte, mit dem Ziel, das volle Inkrafttreten die-
ses Rechtsakts zu ermöglichen,

hervorhebend, dass sich der Tlatelolco-Vertrag nach der
Ratifikation durch Kuba nun für dreiunddreißig souveräne
Staaten der Region in Kraft befindet, was eine Stärkung der
ersten in einer dicht besiedelten Region geschaffenen kern-
waffenfreien Zone bedeutet,

mit Befriedigung feststellend, dass die Organisation für
das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik
Interesse daran gezeigt hat, Mechanismen der Zusammenar-
beit und Abstimmung in anderen kernwaffenfreien Zonen zu
fördern, 

erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Organisation als
das geeignete rechtliche und politische Forum für die Herstel-
lung der Zusammenarbeit mit den Organisationen anderer
kernwaffenfreier Zonen zu stärken,

1. begrüßt es, dass der Vertrag für das Verbot von
Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (Tlatelolco-
Vertrag)15 sich für die souveränen Staaten der Region nun in
Kraft befindet und dass dies von der Generalkonferenz der
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in Lateinameri-
ka und der Karibik auf ihrer am 5. und 6. November 2003 in
Havanna abgehaltenen achtzehnten Tagung offiziell aner-
kannt wurde, und nimmt Kenntnis von den Ergebnissen der
genannten Tagung der Generalkonferenz, namentlich von der
Verabschiedung der Erklärung von Havanna17;

12 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485.
13 Internationale Atomenergie-Organisation, INFCIRC/540 (Korrigierte
Fassung).
14 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Antigua und Barbuda, Argentinien, Bahamas,
Barbados, Belize, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominica, Do-
minikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala,
Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nauru,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts und Nevis, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Trinidad und Tobago, Uru-
guay und Venezuela.

15 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068.
16 A/47/467, Anlage.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
2. fordert die Länder der Region nachdrücklich auf, so-
weit nicht bereits geschehen, ihre Ratifikationsurkunden be-
treffend die von der Generalkonferenz der Organisation in ih-
ren Resolutionen 267 (E-V), 268 (XII) und 290 (E-VII) gebil-
ligten Änderungen des Tlatelolco-Vertrags zu hinterlegen;

3. beschließt, den Punkt "Festigung der mit dem Ver-
trag über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und
der Karibik (Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsord-
nung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/32

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/457, Ziffer 8)18.

58/32. Entwicklungen auf dem Gebiet der Informations-
technik und der Telekommunikation im Kontext
der internationalen Sicherheit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/70 vom 4. De-
zember 1998, 54/49 vom 1. Dezember 1999, 55/28 vom
20. November 2000, 56/19 vom 29. November 2001 und
57/53 vom 22. November 2002,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen über die Rolle
von Wissenschaft und Technologie im Kontext der internatio-
nalen Sicherheit, in denen sie unter anderem anerkannte, dass
wissenschaftlich-technische Neuentwicklungen sowohl für
zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden kön-
nen und dass auf zivile Anwendungsmöglichkeiten ausgerich-
tete wissenschaftlich-technische Fortschritte gewahrt und ge-
fördert werden müssen,

in Anbetracht der beträchtlichen Fortschritte, die bei der
Entwicklung und Anwendung der neuesten Informationstech-
nologien und Telekommunikationsmittel erzielt worden sind,

feststellend, dass dieser Prozess ihrer Meinung nach die
größten Chancen bietet, den Fortschritt der Zivilisation voran-
zubringen, die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zu Gun-
sten des gemeinsamen Wohls aller Staaten auszuweiten, das
schöpferische Potenzial der Menschheit zu steigern und die
Verbreitung von Informationen innerhalb der Weltgemein-
schaft weiter zu verbessern,

in diesem Zusammenhang an die Konzepte und Grundsät-
ze erinnernd, die auf der vom 13. bis 15. Mai 1996 in Mid-
rand (Südafrika) abgehaltenen Konferenz "Informationsge-
sellschaft und Entwicklung" formuliert wurden,

eingedenk der Ergebnisse der am 30. Juli 1996 in Paris ab-
gehaltenen Ministerkonferenz über Terrorismus und der von
ihr abgegebenen Empfehlungen19,

in Anbetracht dessen, dass die Verbreitung und der Ein-
satz der Informationstechnologien und -mittel die Interessen
der gesamten internationalen Gemeinschaft berühren und
dass eine umfassende internationale Zusammenarbeit ihre
größtmögliche Wirksamkeit fördert,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass diese
Technologien und Mittel potenziell für Zwecke eingesetzt
werden können, die mit dem Ziel der Wahrung der internatio-
nalen Stabilität und Sicherheit unvereinbar sind und nachtei-
lige Auswirkungen auf die Integrität der Infrastruktur von
Staaten haben können, wodurch die Sicherheit der Staaten im
zivilen wie im militärischen Bereich beeinträchtigt wird,

die Auffassung vertretend, dass es zu verhindern gilt, dass
Informationsressourcen oder -technologien für verbrecheri-
sche oder terroristische Zwecke genutzt werden,

Kenntnis nehmend von dem Beitrag der Mitgliedstaaten,
die dem Generalsekretär gemäß den Ziffern 1 bis 3 der Reso-
lutionen 53/70, 54/49, 55/28, 56/19 und 57/53 ihre Einschät-
zungen zu Fragen der Informationssicherheit vorgelegt haben,

sowie Kenntnis nehmend von den Berichten des General-
sekretärs mit diesen Einschätzungen20,

erfreut über die Initiative, die das Sekretariat und das In-
stitut der Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung ergrif-
fen haben, um im August 1999 in Genf eine internationale
Sachverständigentagung über die Entwicklungen auf dem Ge-
biet der Informationstechnik und der Telekommunikation im
Kontext der internationalen Sicherheit abzuhalten, sowie er-
freut über deren Ergebnisse,

die Auffassung vertretend, dass die in den Berichten des
Generalsekretärs enthaltenen Einschätzungen der Mitglied-
staaten und die internationale Sachverständigentagung zu ei-
nem besseren Verständnis des Kerns der Probleme auf dem
Gebiet der internationalen Informationssicherheit und der da-
mit zusammenhängenden Begriffe beigetragen haben,

das in Ziffer 4 ihrer Resolutionen 56/19 und 57/53 enthal-
tene Ersuchen an den Generalsekretär bestätigend,

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich auf multilatera-
ler Ebene weiter für die Prüfung der bestehenden und poten-
ziellen Gefahren auf dem Gebiet der Informationssicherheit
sowie für mögliche Maßnahmen zur Begrenzung der auf die-
sem Gebiet neu entstehenden Bedrohungen einzusetzen, wo-
bei der Notwendigkeit Rechnung zu tragen ist, den freien In-
formationsfluss aufrechtzuerhalten;

2. ist der Auffassung, dass es bezüglich solcher Maß-
nahmen zweckdienlich sein könnte, die einschlägigen interna-
tionalen Konzepte zur Erhöhung der Sicherheit der globalen
Informations- und Telekommunikationssysteme zu prüfen;

3. bittet alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär auch
weiterhin ihre Auffassungen und Einschätzungen zu den fol-
genden Fragen mitzuteilen:17 Siehe Resolution CG/Res.457 der Organisation für das Verbot von

Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (www.opanal.org).
18 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von der Russischen Föderation.
19 Siehe A/51/261, Anlage.

20 A/54/213, A/55/140 und Corr.1 und Add.1, A/56/164 und Add.1,
A/57/166 und Add.1 und A/58/373.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
a) allgemeine Beurteilung der Probleme im Zusam-
menhang mit der Informationssicherheit;

b) Definition der grundlegenden Begriffe im Zusam-
menhang mit der Informationssicherheit, namentlich im Hin-
blick auf den unerlaubten Eingriff in Informations- und Tele-
kommunikationssysteme und Informationsressourcen bezie-
hungsweise deren Missbrauch;

c) Inhalt der in Ziffer 2 dieser Resolution genannten
Konzepte;

4. ersucht den Generalsekretär, tatsächliche und poten-
zielle Bedrohungen auf dem Gebiet der Informationssicher-
heit sowie mögliche kooperative Gegenmaßnahmen zu prüfen
und, unterstützt von einer im Jahr 2004 einzurichtenden Grup-
pe von Regierungssachverständigen, die von ihm auf der
Grundlage einer ausgewogenen geografischen Verteilung und
mit Hilfe derjenigen Mitgliedstaaten ernannt werden, die ent-
sprechende Unterstützung gewähren können, eine Untersu-
chung über die in Ziffer 2 genannten Konzepte durchzuführen
und der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung
einen Bericht über ihre Untersuchungsergebnisse vorzulegen;

5. beschließt, den Punkt "Entwicklungen auf dem Ge-
biet der Informationstechnik und der Telekommunikation im
Kontext der internationalen Sicherheit" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/33

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 106 Stimmen bei 49 Gegenstimmen und 19 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/458, Ziffer 7)21:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Äthio-
pien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Bhutan, Bolivien,
Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Gre-
nada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, In-
donesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba,
Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe,
Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische
Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und
Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Venezuela, Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island,
Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,

Malta, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlan-
de, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zy-
pern.

Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Brasilien,
Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Paraguay, Ruanda, Russische Föderation, Sa-
moa, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Tonga, Ukraine, Uruguay, Us-
bekistan, Vanuatu.

58/33. Die Rolle von Wissenschaft und Technologie im
Kontext der internationalen Sicherheit und der
Abrüstung

Die Generalversammlung,

in Anbetracht dessen, dass wissenschaftlich-technische
Neuentwicklungen sowohl für zivile als auch für militärische
Zwecke genutzt werden können und dass auf zivile Anwen-
dungsmöglichkeiten ausgerichtete wissenschaftlich-techni-
sche Fortschritte gewahrt und gefördert werden müssen,

besorgt darüber, dass militärische Anwendungen wissen-
schaftlich-technischer Neuentwicklungen maßgeblich zur
Verbesserung und Perfektionierung von fortgeschrittenen
Waffensystemen und insbesondere von Massenvernichtungs-
waffen beitragen können,

im Bewusstsein der Notwendigkeit, wissenschaftlich-tech-
nische Neuentwicklungen, die nachteilige Auswirkungen auf
die internationale Sicherheit und die Abrüstung haben kön-
nen, genau zu verfolgen und wissenschaftlich-technische
Neuentwicklungen auf nutzbringende Anwendungszwecke
hinzulenken,

sich dessen bewusst, dass internationale Transfers von zi-
vil wie militärisch verwendbaren und spitzentechnologischen
Produkten, Dienstleistungen und Know-how für friedliche
Zwecke für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der
Staaten wichtig ist,

sowie sich der Notwendigkeit bewusst, diese Transfers
von Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungs-
zweck sowie von Spitzentechnologien mit militärischen An-
wendungsmöglichkeiten durch multilateral ausgehandelte,
allgemein anwendbare, nichtdiskriminierende Richtlinien zu
regulieren,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die zunehmende
Verbreitung von Ad-hoc- und ausschließlichen Exportkon-
trollregelungen und -vereinbarungen für Güter und Technolo-
gien mit doppeltem Verwendungszweck, die in der Regel die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungs-
länder behindern,

unter Hinweis darauf, dass in dem Schlussdokument der
vom 20. bis 25. Februar 2003 in Kuala Lumpur abgehaltenen
dreizehnten Konferenz der Staats- und Regierungschefs der
nichtgebundenen Länder22 abermals mit Besorgnis festgestellt
wurde, dass der Export von Gerät, Ausrüstungen und Techno-

21 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Bangladesch, Bhutan, Burkina Faso, Dominika-
nische Republik, El Salvador, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran
(Islamische Republik), Jordanien, Kambodscha, Kenia, Kongo, Kuba,
Lesotho, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia,
Mauritius, Myanmar, Namibia, Nepal, Pakistan, Peru, Salomonen, Sam-
bia, Singapur, Sri Lanka, Sudan und Vietnam. 22 A57/759-S/2003/332, Anlage I.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
logie für friedliche Zwecke in Entwicklungsländer nach wie
vor unangemessenen Beschränkungen unterliegt,

betonend, dass international ausgehandelte Richtlinien für
den Transfer von Spitzentechnologien mit militärischen An-
wendungsmöglichkeiten den legitimen Verteidigungsbedürf-
nissen aller Staaten sowie den Erfordernissen der Wahrung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit Rech-
nung tragen, gleichzeitig jedoch sicherstellen sollen, dass nie-
mandem der Zugang zu spitzentechnologischen Produkten,
Dienstleistungen und Know-how für friedliche Zwecke ver-
wehrt wird,

1. erklärt, dass wissenschaftlich-technische Fortschrit-
te zu Gunsten der gesamten Menschheit genutzt werden sol-
len, um die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung aller Staaten zu fördern und die internationale Sicherheit
zu gewährleisten, und dass die internationale Zusammenar-
beit bei der Nutzung von Wissenschaft und Technologie
durch den Transfer und Austausch von technologischem
Know-how für friedliche Zwecke gefördert werden soll;

2. bittet die Mitgliedstaaten, zusätzliche Anstrengun-
gen zu unternehmen, um Wissenschaft und Technologie für
Abrüstungszwecke einzusetzen und interessierten Staaten
Abrüstungstechnologien zur Verfügung zu stellen;

3. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, unter
Beteiligung aller interessierten Staaten multilaterale Verhand-
lungen zu führen, mit dem Ziel, allgemein annehmbare, nicht-
diskriminierende Richtlinien für internationale Transfers von
Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck
sowie von Spitzentechnologien mit militärischen Anwen-
dungsmöglichkeiten zu erarbeiten;

4. ermutigt die Organe der Vereinten Nationen, im
Rahmen der bestehenden Mandate die Anwendung von Wis-
senschaft und Technologie für friedliche Zwecke zu fördern;

5. beschließt, den Punkt "Die Rolle von Wissenschaft
und Technologie im Kontext der internationalen Sicherheit
und der Abrüstung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/34

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/459, Ziffer 7)23.

58/34. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der
Nahostregion

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3263 (XXIX) vom
9. Dezember 1974, 3474 (XXX) vom 11. Dezember 1975,
31/71 vom 10. Dezember 1976, 32/82 vom 12. Dezember
1977, 33/64 vom 14. Dezember 1978, 34/77 vom 11. De-
zember 1979, 35/147 vom 12. Dezember 1980, 36/87 A
und B vom 9. Dezember 1981, 37/75 vom 9. Dezember 1982,

38/64 vom 15. Dezember 1983, 39/54 vom 12. Dezember
1984, 40/82 vom 12. Dezember 1985, 41/48 vom 3. Dezem-
ber 1986, 42/28 vom 30. November 1987, 43/65 vom 7. De-
zember 1988, 44/108 vom 15. Dezember 1989, 45/52 vom
4. Dezember 1990, 46/30 vom 6. Dezember 1991, 47/48 vom
9. Dezember 1992, 48/71 vom 16. Dezember 1993, 49/71
vom 15. Dezember 1994, 50/66 vom 12. Dezember 1995,
51/41 vom 10. Dezember 1996, 52/34 vom 9. Dezember
1997, 53/74 vom 4. Dezember 1998, 54/51 vom 1. Dezember
1999, 55/30 vom 20. November 2000, 56/21 vom 29. Novem-
ber 2001 und 57/55 vom 22. November 2002 über die Schaf-
fung einer kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion,

sowie unter Hinweis auf die Empfehlungen betreffend die
Schaffung einer solchen Zone im Nahen Osten entsprechend
den Ziffern 60 bis 63 und insbesondere Ziffer 63 d) des
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung24,

unter Hervorhebung der grundlegenden Bestimmungen
der genannten Resolutionen, in denen alle unmittelbar Betei-
ligten aufgefordert werden, die erforderlichen praktischen
und dringlichen Maßnahmen zur Verwirklichung des Vor-
schlags zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der
Nahostregion zu erwägen und für die Zeit bis zur Schaffung
einer solchen Zone und während deren Schaffung feierlich zu
erklären, dass sie auf der Grundlage der Gegenseitigkeit dar-
auf verzichten, Kernwaffen und Kernsprengkörper herzustel-
len, zu erwerben oder in irgendeiner anderen Form zu besitzen
oder Dritten die Stationierung von Kernwaffen in ihrem Ho-
heitsgebiet zu gestatten, der Unterstellung ihrer kerntechni-
schen Anlagen unter die Sicherungsmaßnahmen der Interna-
tionalen Atomenergie-Organisation zuzustimmen sowie ihre
Unterstützung für die Schaffung der Zone zu erklären und sol-
che Erklärungen zur etwaigen Behandlung beim Sicherheits-
rat zu hinterlegen,

in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Staaten,
Kernenergie für friedliche Zwecke zu erwerben und zu er-
schließen,

unter Hervorhebung der Notwendigkeit geeigneter Maß-
nahmen in der Frage des Verbots militärischer Angriffe auf
kerntechnische Anlagen,

eingedenk des von der Generalversammlung seit ihrer
fünfunddreißigsten Tagung erzielten Konsenses, wonach die
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone im Nahen Osten den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit wesentlich fe-
stigen würde,

in dem Wunsche, auf diesem Konsens aufbauend maßgeb-
liche Fortschritte auf dem Weg zur Schaffung einer kernwaf-
fenfreien Zone im Nahen Osten zu erzielen,

erfreut über alle Initiativen, die zur allgemeinen und voll-
ständigen Abrüstung führen, so auch in der Nahostregion, und
insbesondere über die Schaffung einer von Massenvernich-

23 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Ägypten. 24 Resolution S-10/2.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
tungswaffen, einschließlich Kernwaffen, freien Zone in dieser
Region,

Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im
Nahen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten Rah-
men für die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der Regi-
on vorgeben sollten,

in Anerkennung der Wichtigkeit einer glaubhaften regio-
nalen Sicherheit, insbesondere auch der Schaffung einer ge-
genseitig verifizierbaren kernwaffenfreien Zone,

unter Hervorhebung der wesentlichen Rolle, die den Ver-
einten Nationen bei der Schaffung einer gegenseitig verifi-
zierbaren kernwaffenfreien Zone zukommt,

nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs über die
Durchführung der Resolution 57/5525,

1. fordert alle unmittelbar Beteiligten nachdrücklich
auf, im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Ge-
neralversammlung ernsthaft die zur Verwirklichung des Vor-
schlags zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der
Nahostregion erforderlichen praktischen und dringlichen
Maßnahmen zu erwägen, und bittet die betreffenden Länder,
zur Förderung dieses Ziels den Vertrag über die Nichtverbrei-
tung von Kernwaffen26 einzuhalten;

2. fordert alle Länder der Region auf, soweit nicht be-
reits geschehen, bis zur Schaffung der Zone der Unterstellung
ihrer gesamten nuklearen Aktivitäten unter die Sicherungs-
maßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation
zuzustimmen;

3. nimmt Kenntnis von der Resolution GC(46)/RES/16
über die Anwendung der Sicherungsmaßnahmen der Interna-
tionalen Atomenergie-Organisation im Nahen Osten, die am
20. September 2002 von der Generalkonferenz der Organisa-
tion auf ihrer sechsundvierzigsten ordentlichen Tagung ver-
abschiedet wurde27;

4. stellt fest, wie wichtig die laufenden bilateralen Nah-
ost-Friedensverhandlungen und die Aktivitäten der multilate-
ralen Arbeitsgruppe für Rüstungskontrolle und regionale Si-
cherheit für die Förderung des gegenseitigen Vertrauens und
der Sicherheit im Nahen Osten, insbesondere auch der Schaf-
fung einer kernwaffenfreien Zone, sind;

5. bittet alle Länder der Region, bis zur Schaffung einer
kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion entsprechend
Ziffer 63 d) des Schlussdokuments der zehnten Sondertagung
der Generalversammlung24 ihre Unterstützung für die Schaf-
fung einer solchen Zone zu erklären und diese Erklärungen
beim Sicherheitsrat zu hinterlegen;

6. bittet diese Länder außerdem, bis zur Schaffung der
Zone weder Kernwaffen zu entwickeln, herzustellen, zu er-

proben oder auf andere Weise zu erwerben noch die Stationie-
rung von Kernwaffen oder Kernsprengkörpern in ihrem Ho-
heitsgebiet oder in ihrer Kontrolle unterstehenden Gebieten
zuzulassen;

7. bittet die Kernwaffenstaaten und alle anderen Staa-
ten, bei der Schaffung der Zone mitzuhelfen und gleichzeitig
alles zu unterlassen, was dem Buchstaben und dem Geist die-
ser Resolution zuwiderläuft;

8. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs25;

9. bittet alle Beteiligten, zu überlegen, welche Mittel
geeignet wären, zu dem Ziel der allgemeinen und vollständi-
gen Abrüstung und zur Schaffung einer von Massenvernich-
tungswaffen freien Zone in der Nahostregion beizutragen;

10. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Zif-
fer 7 der Resolution 46/30 und unter Berücksichtigung der
Entwicklung der Lage in der Region die Konsultationen mit
den Staaten der Region und anderen in Betracht kommenden
Staaten fortzusetzen und die Auffassungen dieser Staaten zu
den in den Kapiteln III und IV der Studie im Anhang zu sei-
nem Bericht vom 10. Oktober 199028 dargelegten Maßnah-
men oder anderen einschlägigen Maßnahmen einzuholen, da-
mit es zu Fortschritten auf dem Wege zur Schaffung einer
kernwaffenfreien Zone im Nahen Osten kommt;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

12. beschließt, den Punkt "Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone in der Nahostregion" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/35

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 119 Stimmen ohne Gegenstimme bei 58 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/460, Ziffer 7)29:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Aser-
baidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Be-
nin, Bhutan, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi,
Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Do-
minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun,
Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Japan, Jemen, Jorda-
nien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Re-
publik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Mala-
wi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mon-
golei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ru-

25 A/58/137 (Part I) und Add.1 und Add.1/Corr.1.
26 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485.
27 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and
Other Decisions of the General Conference, Forty-sixth Regular Session,
16-20 September 2002 (GC(46)/RES/DEC(2002)).

28 A/45/435.
29 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Bangladesch, Demokratische Volksre-
publik Korea, El Salvador, Iran (Islamische Republik), Jordanien, Ko-
lumbien, Kuba, Malaysia, Mali, Myanmar, Pakistan, Salomonen, Sau-
di-Arabien, Sri Lanka, Sudan, Syrische Arabische Republik und Viet-
nam.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
anda, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Simbabwe, Singa-
pur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Ara-
bische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tu-
nesien, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vene-
zuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam,
Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Bela-

rus, Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finn-
land, Frankreich, Georgien, Griechenland, Honduras, Irland, Island, Israel, Itali-
en, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mi-
kronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien,
Russische Föderation, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Montene-
gro, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Tadschikistan, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

58/35. Abschluss wirksamer internationaler Vereinba-
rungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaa-
ten gegen den Einsatz oder die Androhung des
Einsatzes von Kernwaffen

Die Generalversammlung,

eingedenk der Notwendigkeit, der berechtigten Sorge der
Staaten der Welt um die Gewährleistung dauerhafter Sicher-
heit für ihre Völker Rechnung zu tragen,

in der Überzeugung, dass Kernwaffen die größte Bedro-
hung für die Menschheit und den Fortbestand der Zivilisation
darstellen,

mit Genugtuung über die Fortschritte, die in den letzten
Jahren auf dem Gebiet der nuklearen und der konventionellen
Abrüstung erzielt wurden,

feststellend, dass trotz der jüngsten Fortschritte auf dem
Gebiet der nuklearen Abrüstung weitere Anstrengungen not-
wendig sind, damit die allgemeine und vollständige Abrü-
stung unter wirksamer internationaler Kontrolle erreicht wird,

in der Überzeugung, dass die nukleare Abrüstung und die
vollständige Beseitigung der Kernwaffen unerlässlich sind,
wenn die Gefahr eines Atomkriegs gebannt werden soll,

entschlossen, sich strikt an die einschlägigen Bestimmun-
gen der Charta der Vereinten Nationen über die Nichtanwen-
dung und Nichtandrohung von Gewalt zu halten,

in Anbetracht dessen, dass die Unabhängigkeit, die territo-
riale Unversehrtheit und die Souveränität der Nichtkernwaf-
fenstaaten gegen die Anwendung oder Androhung von Ge-
walt, das heißt auch gegen den Einsatz oder die Androhung
des Einsatzes von Kernwaffen, geschützt werden müssen,

die Auffassung vertretend, dass die internationale Gemein-
schaft bis zur Herbeiführung einer universalen nuklearen Ab-
rüstung unbedingt wirksame Maßnahmen und Vereinbarun-
gen ausarbeiten muss, um die Sicherheit der Nichtkernwaf-
fenstaaten vor dem Einsatz oder der Androhung des Einsatzes
von Kernwaffen, gleichviel von welcher Seite, zu gewährlei-
sten,

in Anbetracht dessen, dass wirksame Maßnahmen und
Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten
gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen einen positiven Beitrag zur Verhütung der Ver-
breitung von Kernwaffen darstellen können,

eingedenk der Ziffer 59 des Schlussdokuments der zehn-
ten Sondertagung der Generalversammlung30, der ersten Son-
dertagung über Abrüstung, in der sie die Kernwaffenstaaten
nachdrücklich aufforderte, sich, soweit angebracht, um den
Abschluss wirksamer Vereinbarungen zur Sicherung der
Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die Andro-
hung des Einsatzes von Kernwaffen zu bemühen, sowie in
dem Wunsche, die Anwendung der einschlägigen Bestim-
mungen des Schlussdokuments zu fördern,

unter Hinweis auf die einschlägigen Teile des Sonderbe-
richts des Abrüstungsausschusses31, der der Generalversamm-
lung auf ihrer zwölften Sondertagung32, der zweiten Sonderta-
gung über Abrüstung, vorgelegt wurde, des Sonderberichts
der Abrüstungskonferenz, der der Versammlung auf ihrer
fünfzehnten Sondertagung33, der dritten Sondertagung über
Abrüstung, vorgelegt wurde, sowie des Berichts der Konfe-
renz über ihre Tagung 199234,

sowie unter Hinweis auf Ziffer 12 der in der Anlage zu ih-
rer Resolution 35/46 vom 3. Dezember 1980 enthaltenen Er-
klärung der achtziger Jahre zur Zweiten Abrüstungsdekade,
worin es unter anderem heißt, der Abrüstungsausschuss solle
alles in seinen Kräften Stehende tun, um eilends Verhandlun-
gen zur Erzielung einer Einigung über wirksame internationa-
le Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten
gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen zu führen,

in Anbetracht der eingehenden Verhandlungen, die in der
Abrüstungskonferenz und ihrem Ad-hoc-Ausschuss für wirk-
same internationale Vereinbarungen zur Sicherung der Nicht-
kernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die Androhung des
Einsatzes von Kernwaffen mit dem Ziel einer Einigung in die-
ser Frage geführt werden35,

Kenntnis nehmend von den Vorschlägen, die in der Abrü-
stungskonferenz unter diesem Punkt vorgelegt wurden, na-
mentlich von den Entwürfen eines internationalen Überein-
kommens,

sowie Kenntnis nehmend von dem entsprechenden Be-
schluss der vom 20. bis 25. Februar 2003 in Kuala Lumpur
abgehaltenen dreizehnten Konferenz der Staats- und Regie-
rungschefs der nichtgebundenen Länder36 sowie den einschlä-

30 Siehe Resolution S-10/2.
31 Mit Wirkung vom 7. Februar 1984 wurde der Abrüstungsausschuss in
Abrüstungskonferenz umbenannt.
32 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zwölfte Sondertagung,
Beilage 2 (A/S-12/2), Abschnitt III.C.
33 Ebd., Fünfzehnte Sondertagung, Beilage 2 (A/S-15/2), Abschnitt III.F.
34 Ebd., Siebenundvierzigste Tagung, Beilage 27 (A/47/27), Abschnitt
III.F.
35 Ebd., Achtundvierzigste Tagung, Beilage 27 (A/48/27), Ziffer 39.
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gigen Empfehlungen der Organisation der Islamischen Kon-
ferenz,

ferner Kenntnis nehmend von den von allen Kernwaffen-
staaten abgegebenen einseitigen Erklärungen über ihre Politik
des Nichteinsatzes und der Nichtandrohung des Einsatzes von
Kernwaffen gegen die Nichtkernwaffenstaaten,

in Anbetracht der in der Abrüstungskonferenz und in der
Generalversammlung zum Ausdruck gekommenen Unterstüt-
zung für die Ausarbeitung eines internationalen Übereinkom-
mens zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den
Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen
sowie in Anbetracht der aufgezeigten Schwierigkeiten bei der
Entwicklung einer allseitig annehmbaren gemeinsamen Kon-
zeption,

Kenntnis nehmend von der Resolution 984 (1995) des Si-
cherheitsrats vom 11. April 1995 und den dazu zum Ausdruck
gebrachten Auffassungen,

unter Hinweis auf ihre in früheren Jahren verabschiedeten
einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolutionen
45/54 vom 4. Dezember 1990, 46/32 vom 6. Dezember 1991,
47/50 vom 9. Dezember 1992, 48/73 vom 16. Dezember
1993, 49/73 vom 15. Dezember 1994, 50/68 vom 12. Dezem-
ber 1995, 51/43 vom 10. Dezember 1996, 52/36 vom 9. De-
zember 1997, 53/75 vom 4. Dezember 1998, 54/52 vom
1. Dezember 1999, 55/31 vom 20. November 2000, 56/22
vom 29. November 2001 und 57/56 vom 22. November 2002,

1. bekräftigt die dringende Notwendigkeit, eine baldige
Einigung über wirksame internationale Vereinbarungen zur
Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz
oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zu erzie-
len;

2. stellt mit Befriedigung fest, dass es in der Abrü-
stungskonferenz keine grundsätzlichen Einwände gegen den
Gedanken eines internationalen Übereinkommens zur Siche-
rung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die
Androhung des Einsatzes von Kernwaffen gibt, obwohl auch
auf die Schwierigkeiten hingewiesen wurde, die es bei der
Entwicklung einer allseitig annehmbaren gemeinsamen Kon-
zeption gibt;

3. appelliert an alle Staaten, insbesondere an die Kern-
waffenstaaten, aktiv auf eine baldige Einigung über eine ge-
meinsame Konzeption und insbesondere über eine gemeinsa-
me Formel hinzuarbeiten, die Bestandteil eines rechtsverbind-
lichen internationalen Dokuments werden könnten;

4. empfiehlt, der Suche nach einer solchen gemeinsa-
men Konzeption oder gemeinsamen Formel weiter intensive
Anstrengungen zu widmen und die verschiedenen Alternati-
ven, so insbesondere auch die in der Abrüstungskonferenz be-
handelten Konzeptionen, im Hinblick auf eine Überwindung
der Schwierigkeiten weiter zu untersuchen;

5. empfiehlt außerdem der Abrüstungskonferenz, auch
weiterhin aktiv intensive Verhandlungen im Hinblick auf eine
baldige Einigung und den Abschluss wirksamer internationa-
ler Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaa-
ten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen zu führen und dabei die breite Unterstützung für
den Abschluss eines internationalen Übereinkommens zu be-
rücksichtigen und alle anderen auf dasselbe Ziel gerichteten
Vorschläge in Erwägung zu ziehen;

6. beschließt, den Punkt "Abschluss wirksamer interna-
tionaler Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffen-
staaten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes
von Kernwaffen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/36

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 174 Stimmen ohne Gegenstimme bei 4 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/461, Ziffer 7)37:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominikanische
Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Ge-
orgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland,
Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Ka-
nada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren,
Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Leso-
tho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Na-
mibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Nor-
wegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay,
Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda,
Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St.
Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische
Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trini-
dad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vereinig-
te Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Keine.

36 Siehe A/57/759-S/2003/332, Anlage I.

37 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Armenien, Bahrain, Bangla-
desch, Belarus, Bhutan, Brunei Darussalam, China, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Repu-
blik, Ecuador, El Salvador, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische
Republik), Jemen, Jordanien, Katar, Kenia, Kongo, Kuba, Kuwait, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Malaysia, Mongolei, Myanmar, Nauru,
Nepal, Nigeria, Pakistan, Russische Föderation, Sambia, Saudi-Arabien,
Sierra Leone, Sri Lanka, Sudan, Syrische Arabische Republik, Trinidad
und Tobago, Uganda und Uruguay.
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Enthaltungen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Vereinigte Staaten von Amerika.

58/36. Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum

Die Generalversammlung,

in Anerkennung des gemeinsamen Interesses der gesamten
Menschheit an der Erforschung und Nutzung des Weltraums
zu friedlichen Zwecken,

erneut erklärend, dass es der Wille aller Staaten ist, dass
die Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich
des Mondes und anderer Himmelskörper friedlichen Zwecken
dient und zum Vorteil und im Interesse aller Länder ohne An-
sehen ihres wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Entwick-
lungsstandes durchgeführt wird,

in Bekräftigung der Artikel III und IV des Vertrags über
die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei
der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich
des Mondes und anderer Himmelskörper38,

unter Hinweis darauf, dass alle Staaten verpflichtet sind,
die Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen betref-
fend die Anwendung oder Androhung von Gewalt in ihren in-
ternationalen Beziehungen, einschließlich ihrer Weltraumak-
tivitäten, einzuhalten,

in Bekräftigung der Ziffer 80 des Schlussdokuments der
zehnten Sondertagung der Generalversammlung39, worin es
heißt, dass zur Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum
weitere Maßnahmen ergriffen und entsprechende internatio-
nale Verhandlungen im Geiste des Vertrags geführt werden
sollen,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser
Frage und Kenntnis nehmend von den Vorschlägen, die der
Generalversammlung auf ihrer zehnten Sondertagung und auf
ihren ordentlichen Tagungen vorgelegt wurden, sowie von
den Empfehlungen, die den zuständigen Organen der Verein-
ten Nationen und der Abrüstungskonferenz unterbreitet wur-
den,

in der Erkenntnis, dass die Verhütung eines Wettrüstens
im Weltraum eine ernste Gefahr für den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit abwenden würde,

unter Hervorhebung der überragenden Bedeutung der
strikten Einhaltung der bestehenden Rüstungsbegrenzungs-
und Abrüstungsübereinkünfte über den Weltraum, einschließ-
lich der bilateralen Abkommen, und der bestehenden Rechts-
ordnung betreffend die Nutzung des Weltraums,

die Auffassung vertretend, dass eine breite Teilnahme an
der auf den Weltraum anwendbaren Rechtsordnung zu ihrer
größeren Wirksamkeit beitragen könnte,

feststellend, dass der Ad-hoc-Ausschuss zur Verhütung ei-
nes Wettrüstens im Weltraum unter Berücksichtigung der von

ihm seit seiner Einsetzung im Jahre 1985 unternommenen Be-
mühungen und mit dem Ziel der qualitativen Verbesserung
seiner Arbeitsweise die Prüfung und Abgrenzung verschiede-
ner Fragen, bestehender Übereinkünfte und Vorschläge sowie
künftiger Initiativen betreffend die Verhütung eines Wettrü-
stens im Weltraum fortgesetzt hat40 und dass dies zu einem
besseren Verständnis einer Reihe von Problemen und zu ei-
nem klareren Bild der verschiedenen Standpunkte beigetra-
gen hat,

sowie feststellend, dass in der Abrüstungskonferenz keine
grundsätzlichen Einwände gegen die Wiedereinsetzung des
Ad-hoc-Ausschusses bestanden, vorbehaltlich der erneuten
Überprüfung des in dem Beschluss der Abrüstungskonferenz
vom 13. Februar 199241 enthaltenen Mandats,

hervorhebend, dass bilaterale und multilaterale Anstren-
gungen auf dem Gebiet der Verhütung eines Wettrüstens im
Weltraum einander ergänzen, sowie in der Hoffnung, dass
diese Anstrengungen möglichst bald zu konkreten Ergebnis-
sen führen,

davon überzeugt, dass im Hinblick auf die Verhütung ei-
nes Wettrüstens im Weltraum, namentlich die Stationierung
von Waffen im Weltraum, weitere Maßnahmen zur Errei-
chung wirksamer und verifizierbarer bilateraler und multilate-
raler Übereinkünfte geprüft werden sollen,

betonend, dass die vermehrte Nutzung des Weltraums die
Notwendigkeit größerer Transparenz und eines besseren In-
formationsstands der internationalen Gemeinschaft erhöht,

in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf ihre früheren
Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 45/55 B vom
4. Dezember 1990, 47/51 vom 9. Dezember 1992 und
48/74 A vom 16. Dezember 1993, in denen sie unter anderem
die Wichtigkeit vertrauensbildender Maßnahmen als Mittel
zur Erreichung des Ziels der Verhütung eines Wettrüstens im
Weltraum bekräftigt hat,

im Bewusstsein der Vorteile von vertrauens- und sicher-
heitsbildenden Maßnahmen auf militärischem Gebiet,

in der Erwägung, dass Verhandlungen zum Abschluss ei-
ner oder mehrerer internationaler Übereinkünfte zur Verhü-
tung eines Wettrüstens im Weltraum nach wie vor eine Haupt-
aufgabe des Ad-hoc-Ausschusses sind und dass die konkreten
Vorschläge betreffend vertrauensbildende Maßnahmen einen
festen Bestandteil derartiger Übereinkünfte bilden könnten,

1. bekräftigt die Wichtigkeit und Dringlichkeit der
Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum sowie die Bereit-
schaft aller Staaten, in Übereinstimmung mit dem Vertrag
über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten
bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließ-
lich des Mondes und anderer Himmelskörper38 ihren Beitrag
zur Erreichung dieses gemeinsamen Ziels zu leisten;

38 Resolution 2222 (XXI), Anlage.
39 Resolution S-10/2.

40 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundvierzigste Ta-
gung, Beilage 27 (A/49/27), Abschnitt III.D (Ziffer 5 des zitierten Texts).
41 CD/1125.
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2. räumt erneut ein, wie auch im Bericht des Ad-hoc-
Ausschusses zur Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum
festgestellt wird, dass die auf den Weltraum anwendbare
Rechtsordnung allein noch keine Gewähr für die Verhütung
eines Wettrüstens im Weltraum bietet, dass diese Rechtsord-
nung eine bedeutsame Rolle bei der Verhütung eines Wettrü-
stens in diesem Umweltbereich spielt, dass es erforderlich ist,
diese Rechtsordnung zu konsolidieren und zu stärken und ihre
Wirksamkeit zu erhöhen, und dass es wichtig ist, die beste-
henden bilateralen und multilateralen Übereinkünfte strikt
einzuhalten;

3. betont, dass zur Verhütung eines Wettrüstens im
Weltraum weitere Maßnahmen mit geeigneten wirksamen
Verifikationsbestimmungen notwendig sind;

4. fordert alle Staaten, insbesondere die führenden
Raumfahrtnationen, auf, aktiv zur Verwirklichung des Ziels
der friedlichen Nutzung des Weltraums und der Verhütung ei-
nes Wettrüstens im Weltraum beizutragen und im Interesse
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit sowie der Förderung der internationalen Zusammenarbeit
alles zu unterlassen, was diesem Ziel und den bestehenden
Verträgen auf diesem Gebiet zuwiderläuft;

5. erklärt erneut, dass die Abrüstungskonferenz als das
einzige Forum für multilaterale Abrüstungsverhandlungen die
Hauptrolle bei der Aushandlung einer oder gegebenenfalls
mehrerer multilateraler Übereinkünfte zur Verhütung eines
Wettrüstens im Weltraum unter allen seinen Aspekten spielt;

6. bittet die Abrüstungskonferenz, die Prüfung und Ak-
tualisierung des in ihrem Beschluss vom 13. Februar 199241

enthaltenen Mandats abzuschließen und so bald wie möglich
während ihrer Tagung 2004 einen Ad-hoc-Ausschuss einzu-
setzen;

7. anerkennt in dieser Hinsicht die wachsende Überein-
stimmung in Bezug auf die Ausarbeitung von Maßnahmen
zur Stärkung der Transparenz, des Vertrauens und der Sicher-
heit bei der friedlichen Nutzung des Weltraums;

8. fordert die Staaten, die Weltraumaktivitäten durch-
führen, sowie diejenigen Staaten, die an der Durchführung
solcher Tätigkeiten interessiert sind, nachdrücklich auf, die
Abrüstungskonferenz über die Fortschritte etwaiger bilatera-
ler oder multilateraler Verhandlungen über diese Angelegen-
heit unterrichtet zu halten, um ihr ihre Tätigkeit zu erleichtern;

9. beschließt, den Punkt "Verhütung eines Wettrüstens
im Weltraum" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/37

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 113 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 57 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)42:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Äthiopien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Chile, China, Costa Ri-
ca, Côte d'Ivoire, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Er-
itrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,

Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland,
Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Ni-
caragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Peru,
Philippinen, Russische Föderation, Sambia, Saudi-Arabien, Schweden, Sene-
gal, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Ukraine,
Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Israel, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Vereinigte Staaten
von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan,
Australien, Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finn-
land, Frankreich, Georgien, Griechenland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroa-
tien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mona-
co, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Paraguay, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Samoa, San Marino,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien,
St. Vincent und die Grenadinen, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zy-
pern.

58/37. Flugkörper

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/54 F vom 1. De-
zember 1999, 55/33 A vom 20. November 2000, 56/24 B vom
29. November 2001 und 57/71 vom 22. November 2002,

in Bekräftigung der Rolle der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet der Rüstungsregelung und der Abrüstung sowie der
Verpflichtung der Mitgliedstaaten, diese Rolle durch konkrete
Maßnahmen zu stärken,

in der Erkenntnis, dass es notwendig ist, regionalen und
internationalen Frieden und Sicherheit in einer Welt zu för-
dern, die von der Geißel des Krieges und der Last der Rüstun-
gen frei ist,

davon überzeugt, dass die Frage der Flugkörper als Bei-
trag zum Weltfrieden und zur internationalen Sicherheit um-
fassend, ausgewogen und nichtdiskriminierend angegangen
werden muss,

eingedenk dessen, dass die Sicherheitsanliegen der Mit-
gliedstaaten auf internationaler und regionaler Ebene bei der
Auseinandersetzung mit der Frage der Flugkörper berück-
sichtigt werden müssen,

nachdrücklich hinweisend auf die Komplexität, die bei der
Behandlung der Frage der Flugkörper im konventionellen
Kontext auftritt,

42 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Indonesien und Iran (Islamische Repu-
blik).
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mit dem Ausdruck ihrer Unterstützung für die internatio-
nalen Anstrengungen im Kampf gegen die Entwicklung und
Verbreitung aller Massenvernichtungswaffen,

angesichts dessen, dass der Generalsekretär entsprechend
Resolution 55/33 A mit Hilfe einer Gruppe von Regierungs-
sachverständigen einen Bericht über die Frage der Flugkörper 

unter allen Aspekten zur Behandlung durch die Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung vorgelegt
hat43,

erfreut über den Bericht des Generalsekretärs über die Fra-
ge der Flugkörper unter allen Aspekten,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs, der die gemäß Resolution 57/71 von den Mitgliedstaaten
vorgelegten Antworten zu dem Bericht über die Frage der
Flugkörper unter allen Aspekten enthält44;

2. ersucht den Generalsekretär, weiter die Auffassun-
gen der Mitgliedstaaten zu dem Bericht über die Frage der
Flugkörper unter allen Aspekten einzuholen und der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt vorzulegen;

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, mit Hilfe ei-
ner Gruppe von Regierungssachverständigen, die 2004 auf
der Grundlage einer ausgewogenen geografischen Verteilung
eingesetzt werden soll, die Frage der Flugkörper unter allen
Aspekten weiter zu untersuchen und der Generalversamm-
lung einen Bericht zur Behandlung auf ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung vorzulegen;

4. beschließt, den Punkt "Flugkörper" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 58/38

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)45.

58/38. Regionale Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/58 P vom 4. De-
zember 1990, 46/36 I vom 6. Dezember 1991, 47/52 J vom
9. Dezember 1992, 48/75 I vom 16. Dezember 1993, 49/75 N
vom 15. Dezember 1994, 50/70 K vom 12. Dezember 1995,
51/45 K vom 10. Dezember 1996, 52/38 P vom 9. Dezember
1997, 53/77 O vom 4. Dezember 1998, 54/54 N vom 1. De-
zember 1999, 55/33 O vom 20. November 2000, 56/24 H
vom 29. November 2001 und 57/76 vom 22. November 2002
über regionale Abrüstung,

die Auffassung vertretend, dass die Bemühungen der inter-
nationalen Gemeinschaft um die Verwirklichung des Ideals
der allgemeinen und vollständigen Abrüstung geleitet sind
von der naturgegebenen Sehnsucht der Menschen nach wah-
rem Frieden und echter Sicherheit, der Beseitigung der
Kriegsgefahr und der Freisetzung wirtschaftlicher, geistiger
und sonstiger Ressourcen für friedliche Zwecke,

in Bekräftigung der bleibenden Verpflichtung aller Staa-
ten, bei der Gestaltung ihrer internationalen Beziehungen die
in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und
Grundsätze zu achten,

im Hinblick darauf, dass auf der zehnten Sondertagung der
Generalversammlung grundlegende Leitlinien für Fortschritte
auf dem Weg zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung
verabschiedet wurden46,

Kenntnis nehmend von den Leitlinien und Empfehlungen
für regionale Ansätze zur Abrüstung im Kontext der weltwei-
ten Sicherheit, die von der Abrüstungskommission auf ihrer
Arbeitstagung 1993 verabschiedet wurden47,

erfreut darüber, dass sich in den letzten Jahren dank der
Verhandlungen zwischen den beiden Supermächten Aussich-
ten auf echte Fortschritte auf dem Gebiet der Abrüstung eröff-
net haben,

Kenntnis nehmend von den jüngst unterbreiteten Vor-
schlägen zur Abrüstung auf regionaler und subregionaler Ebe-
ne,

in Anbetracht der Bedeutung vertrauensbildender Maß-
nahmen für den Frieden und die Sicherheit auf regionaler und
internationaler Ebene,

überzeugt, dass Anstrengungen der Länder zur Förderung
der regionalen Abrüstung, unter Berücksichtigung der beson-
deren Gegebenheiten der jeweiligen Region und im Einklang
mit dem Grundsatz der unverminderten Sicherheit auf dem
niedrigsten Rüstungsstand, die Sicherheit aller Staaten stär-
ken und so durch die Verminderung des Risikos regionaler
Konflikte zum Weltfrieden und zur internationalen Sicherheit
beitragen würden,

1. betont, dass nachhaltige Anstrengungen im Rahmen
der Abrüstungskonferenz und unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen erforderlich sind, um Fortschritte in der
gesamten Bandbreite der Abrüstungsfragen zu erzielen;

2. erklärt, dass weltweite und regionale Abrüstungsan-
sätze einander ergänzen und daher im Hinblick auf die Förde-
rung des Friedens und der Sicherheit auf regionaler und inter-
nationaler Ebene gleichzeitig verfolgt werden sollten;

3. fordert die Staaten auf, wo immer möglich, Überein-
künfte über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, über Abrü-

43 A/57/229.
44 A/58/117 und Add.1 und 2.
45 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Bangladesch, Belarus, Indonesien,
Jordanien, Mali, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Saudi-Arabien, Sri Lan-
ka, Sudan und Türkei.

46 Resolution S-10/2.
47 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundvierzigste Ta-
gung, Beilage 42 (A/48/42), Anhang II.
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stung und über vertrauensbildende Maßnahmen auf regiona-
ler und subregionaler Ebene zu schließen;

4. begrüßt die von einigen Ländern auf regionaler und
subregionaler Ebene ergriffenen Initiativen zu Gunsten der
Abrüstung, der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der Si-
cherheit;

5. unterstützt und fördert die Anstrengungen, die zur
Förderung vertrauensbildender Maßnahmen auf regionaler
und subregionaler Ebene unternommen werden, um regionale
Spannungen abzubauen und Maßnahmen zur Abrüstung und
zur Nichtverbreitung von Kernwaffen auf regionaler und sub-
regionaler Ebene zu fördern;

6. beschließt, den Punkt "Regionale Abrüstung" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 58/39

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 172 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)48:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Boli-
vien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bul-
garien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Däne-
mark, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Ke-
nia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuwait, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mar-
shallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pa-
kistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderati-
on, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal,
Serbien und Montenegro, Seychellen, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Sloweni-
en, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschiki-
stan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Indien.
Enthaltung: Bhutan.

58/39. Konventionelle Rüstungskontrolle auf regionaler
und subregionaler Ebene

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/75 J vom 16. De-
zember 1993, 49/75 O vom 15. Dezember 1994, 50/70 L vom
12. Dezember 1995, 51/45 Q vom 10. Dezember 1996,
52/38 Q vom 9. Dezember 1997, 53/77 P vom 4. Dezember
1998, 54/54 M vom 1. Dezember 1999, 55/33 P vom 20. No-
vember 2000, 56/24 I vom 29. November 2001 und 57/77
vom 22. November 2002,

in Anerkennung der überaus wichtigen Rolle, die die kon-
ventionelle Rüstungskontrolle bei der Förderung des Friedens
und der Sicherheit auf regionaler und internationaler Ebene
spielt,

davon überzeugt, dass die konventionelle Rüstungskon-
trolle in erster Linie auf regionaler und subregionaler Ebene
durchgeführt werden muss, da in der Zeit nach dem Kalten
Krieg die meisten Bedrohungen für den Frieden und die Si-
cherheit vor allem zwischen Staaten auftreten, die sich in der-
selben Region oder Subregion befinden,

sich dessen bewusst, dass die Erhaltung eines Gleichge-
wichts der Verteidigungskapazitäten der Staaten auf dem
niedrigsten Rüstungsstand zum Frieden und zur Stabilität bei-
tragen würde und eines der Hauptziele der konventionellen
Rüstungskontrolle sein sollte,

in dem Wunsche, Übereinkünfte zu fördern, die den regio-
nalen Frieden und die regionale Sicherheit auf dem niedrigst-
möglichen Stand der Rüstungen und Streitkräfte festigen,

mit besonderem Interesse von den Initiativen Kenntnis
nehmend, die in dieser Hinsicht in verschiedenen Regionen
der Welt ergriffen worden sind, insbesondere von der Aufnah-
me von Konsultationen zwischen einer Reihe lateinamerika-
nischer Länder sowie von den Vorschlägen zur konventionel-
len Rüstungskontrolle im Zusammenhang mit Südasien, und
in diesem Zusammenhang die Bedeutsamkeit und den Wert
des Vertrags über konventionelle Streitkräfte in Europa49 an-
erkennend, der einen Eckpfeiler der europäischen Sicherheit
bildet,

die Auffassung vertretend, dass die militärisch bedeuten-
den Staaten und die Staaten mit größeren Militärkapazitäten
eine besondere Verantwortung für die Förderung derartiger
Übereinkünfte zu Gunsten der regionalen Sicherheit tragen,

sowie die Auffassung vertretend, dass ein wichtiges Ziel
der konventionellen Rüstungskontrolle in Spannungsregionen
darin bestehen sollte, die Möglichkeit eines militärischen
Überraschungsangriffs zu verhüten und eine Aggression zu
vermeiden,

1. beschließt, die Fragen im Zusammenhang mit der
konventionellen Rüstungskontrolle auf regionaler und subre-
gionaler Ebene dringend zu prüfen;

48 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Bangladesch, Belarus, Deutschland, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Italien, Nepal, Nieder-
lande, Pakistan, Peru, Spanien und Ukraine. 49 CD/1064.
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2. ersucht die Abrüstungskonferenz, die Ausarbeitung
von Grundsätzen in Erwägung zu ziehen, die als Rahmen für
regionale Übereinkünfte über eine konventionelle Rüstungs-
kontrolle dienen können, und erwartet mit Interesse einen Be-
richt der Konferenz zu dieser Frage;

3. ersucht den Generalsekretär, in der Zwischenzeit die
Auffassungen der Mitgliedstaaten zu dieser Frage einzuholen
und der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung einen Bericht vorzulegen;

4. beschließt, den Punkt "Konventionelle Rüstungs-
kontrolle auf regionaler und subregionaler Ebene" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 58/40

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)50.

58/40. Verbot der Ablagerung radioaktiver Abfälle

Die Generalversammlung,

eingedenk der vom Ministerrat der Organisation der
afrikanischen Einheit verabschiedeten Resolutionen
CM/Res.1153 (XLVIII) von 198851 und CM/Res.1225 (L)
von 198952 über die Ablagerung von nuklearen Abfällen und
Industrieabfällen in Afrika,

erfreut über die von der Generalkonferenz der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation am 21. September 1990 auf
ihrer vierunddreißigsten ordentlichen Tagung verabschiedete
Resolution GC(XXXIV)/RES/530, mit der ein Verfahrensko-
dex für die internationale grenzüberschreitende Verbringung
radioaktiver Abfälle aufgestellt wurde53,

davon Kenntnis nehmend, dass sich die Teilnehmer des am
19. und 20. April 1996 in Moskau abgehaltenen Gipfeltref-
fens über nukleare Sicherheit und Sicherung verpflichtet ha-
ben, das Einbringen von radioaktiven Abfällen ins Meer zu
verbieten54,

im Hinblick auf ihre Resolution 2602 C (XXIV) vom
16. Dezember 1969, in der sie die Konferenz des Abrüstungs-
ausschusses55 unter anderem ersuchte, effektive Kontrollver-

fahren gegen den Einsatz radiologischer Mittel im Kriege zu
prüfen,

im Bewusstsein der potenziellen Gefahren, die mit jeder
Verwendung radioaktiver Abfälle verbunden sind, die radio-
logischer Kriegführung gleichkäme, sowie von deren Folgen
für die regionale und internationale Sicherheit, insbesondere
die Sicherheit der Entwicklungsländer,

unter Hinweis auf alle Resolutionen, die sie seit ihrer drei-
undvierzigsten Tagung im Jahr 1988 zu dieser Frage verab-
schiedet hat, namentlich ihre Resolution 51/45 J vom 10. De-
zember 1996,

sowie unter Hinweis auf die von der Generalkonferenz der
Internationalen Atomenergie-Organisation am 21. September
2001 auf ihrer fünfundvierzigsten ordentlichen Tagung im
Konsens verabschiedete Resolution GC(45)/RES/1056, in der
die Staaten, die radioaktives Material befördern, gebeten wer-
den, gegebenenfalls den betroffenen Staaten auf deren Ersu-
chen Zusicherungen zu geben, dass die einzelstaatlichen Vor-
schriften des befördernden Staates die Transportvorschriften
der Organisation berücksichtigen, und ihnen sachdienliche In-
formationen über die Beförderung solcher Materialien zur
Verfügung zu stellen, wobei die übermittelten Informationen
keinesfalls den Maßnahmen für physische Sicherheit und Si-
cherung widersprechen dürfen,

erfreut darüber, dass am 5. September 1997 in Wien auf
Empfehlung der Teilnehmer an dem Gipfeltreffen über nu-
kleare Sicherheit und Sicherung das Gemeinsame Überein-
kommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter
Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung radio-
aktiver Abfälle verabschiedet wurde57,

mit Befriedigung feststellend, dass das Gemeinsame Über-
einkommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter
Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung radio-
aktiver Abfälle am 18. Juni 2001 in Kraft getreten ist,

feststellend, dass die erste Überprüfungstagung der Ver-
tragsparteien des Gemeinsamen Übereinkommens über die
Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und
über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle vom
3. bis 14. November 2003 in Wien abgehalten wurde,

in dem Wunsche, die Verwirklichung von Ziffer 76 des
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung58, der ersten Sondertagung über Abrüstung, zu för-
dern,

1. nimmt Kenntnis von dem Teil des Berichts der Abrü-
stungskonferenz, der sich auf ein künftiges Übereinkommen
über das Verbot radiologischer Waffen bezieht59;

50 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Ecuador und Nigeria (im Namen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikani-
schen Staaten sind).
51 Siehe A/43/398, Anlage I.
52 Siehe A/44/603, Anlage I.
53 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and
Other Decisions of the General Conference, Thirty-fourth Regular Ses-
sion, 17-21 September 1990 (GC(XXXIV)/RESOLUTIONS (1990)).
54 A/51/131, Anlage I, Ziffer 20.
55 Die Konferenz des Abrüstungsausschusses wurde ab der zehnten Son-
dertagung der Generalversammlung zum Abrüstungsausschuss. Mit
Wirkung vom 7. Februar 1984 wurde der Abrüstungsausschuss in Abrü-
stungskonferenz umbenannt.

56 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and
Other Decisions of the General Conference, Forty-fifth Regular Session,
17-21 September 2001 (GC(45)/RES/DEC(2001)).
57 Siehe GOV/INF/821-GC(41)/INF/12 und Corr.1, Anhang 1.
58 Resolution S-10/2.
59 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 27 (A/54/27), Kap. III, Abschnitt E.
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2. bekundet ihre ernste Besorgnis über jede Verwen-
dung nuklearer Abfälle, die radiologischer Kriegführung
gleichkäme und ernste Folgen für die nationale Sicherheit al-
ler Staaten hätte;

3. fordert alle Staaten auf, geeignete Maßnahmen zur
Verhütung jeder Ablagerung von nuklearen oder radioaktiven
Abfällen zu ergreifen, welche die Souveränität von Staaten
verletzen würde;

4. ersucht die Abrüstungskonferenz, bei den Verhand-
lungen über ein Übereinkommen über das Verbot radiologi-
scher Waffen radioaktive Abfälle als eine Frage zu berück-
sichtigen, die in den Anwendungsbereich eines solchen Über-
einkommens fällt;

5. ersucht die Abrüstungskonferenz außerdem, ihre
Bemühungen zum baldigen Abschluss eines solchen Überein-
kommens zu verstärken und in ihren Bericht an die sechzigste
Tagung der Generalversammlung auch Angaben über die
Fortschritte bei den Verhandlungen über dieses Thema aufzu-
nehmen;

6. nimmt Kenntnis von der vom Ministerrat der Organi-
sation der afrikanischen Einheit verabschiedeten Resolution
CM/Res.1356 (LIV) von 199160 betreffend das Übereinkom-
men von Bamako über das Verbot der Einfuhr gefährlicher
Abfälle nach Afrika und über die Kontrolle ihrer grenzüber-
schreitenden Verbringung innerhalb Afrikas;

7. bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass die wirksa-
me Anwendung des Verfahrenskodex der Internationalen
Atomenergie-Organisation für die internationale grenzüber-
schreitende Verbringung radioaktiver Abfälle allen Staaten
einen besseren Schutz vor der Ablagerung radioaktiver Abfäl-
le in ihrem Hoheitsgebiet gewähren wird;

8. appelliert an alle Mitgliedstaaten, die noch nicht die
erforderlichen Schritte unternommen haben, um Vertragspar-
tei des Gemeinsamen Übereinkommens über die Sicherheit
der Behandlung abgebrannter Brennelemente und über die Si-
cherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle57 zu werden,
dies so bald wie möglich zu tun;

9. beschließt, den Punkt "Verbot der Ablagerung radio-
aktiver Abfälle" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/41

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)61.

58/41. Verbesserung der Wirksamkeit der Arbeitsme-
thoden des Ersten Ausschusses

Die Generalversammlung,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die beste-
henden Bedrohungen des Weltfriedens und der internationa-

len Sicherheit sowie auch über die neuen Bedrohungen, die in
der Zeit nach dem 11. September 2001 zutage getreten sind,

in Bekräftigung der Rolle, die dem Ersten Ausschuss der
Generalversammlung bei der Behandlung von Abrüstungsfra-
gen und damit zusammenhängenden Problemen der interna-
tionalen Sicherheit zukommt, in Übereinstimmung mit den
Aufgaben und Befugnissen der Versammlung hinsichtlich der
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit,
einschließlich der Grundsätze für die Abrüstung und die Rü-
stungsregelung, wie in Artikel 11 Absatz 1 der Charta der
Vereinten Nationen festgelegt,

in der Erwägung, dass die Verbesserung der Arbeitsme-
thoden des Ersten Ausschusses die umfassenderen Bemühun-
gen um die Neubelebung der Generalversammlung ergänzen
und erleichtern würde, 

diesbezüglich Kenntnis nehmend von den einschlägigen
Berichten des Generalsekretärs und den entsprechenden Re-
solutionen der Generalversammlung zu diesem Thema, sowie
von dem in den offenen informellen Konsultationen über die
Neubelebung der Generalversammlung unter dem Vorsitz ih-
res Präsidenten im Plenum vonstatten gehenden Prozess, und
in dem Bestreben, zu diesen Anstrengungen beizutragen,

1. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan-
denen Mittel die Auffassungen der Mitgliedstaaten zur Frage
der Verbesserung der Wirksamkeit der Arbeitsmethoden des
Ersten Ausschusses einzuholen, einen Bericht auszuarbeiten,
in dem die Auffassungen der Mitgliedstaaten zu in Betracht
kommenden Optionen zusammengestellt und geordnet wer-
den, und diesen Bericht der Generalversammlung zur Be-
handlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung vorzulegen;

2. beschließt, den Punkt "Verbesserung der Wirksam-
keit der Arbeitsmethoden des Ersten Ausschusses" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 58/42

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)62.

60 Siehe A/46/390, Anlage I.

61 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Argentinien,
Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Däne-
mark, Deutschland, Dominikanische Republik, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Grie-
chenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kroa-
tien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallin-
seln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Neusee-
land, Niederlande, Norwegen, Österreich, Paraguay, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Salomonen, San Marino,
Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Thailand, Tonga, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zy-
pern.
62 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Bosnien und Herzegowina, Mali, Niederlande
und Ukraine.
148



II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
58/42. Einzelstaatliche Rechtsvorschriften über den
Transfer von Waffen, militärischem Gerät sowie
Gütern und Technologien mit doppeltem Verwen-
dungszweck

Die Generalversammlung,

in dem Bewusstsein, dass Abrüstung, Rüstungskontrolle
und Nichtverbreitung für die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit unabdingbar sind,

daran erinnernd, dass eine wirksame einzelstaatliche
Kontrolle des Transfers von Waffen, militärischem Gerät so-
wie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungs-
zweck, einschließlich der Transfers, die zu Verbreitungsakti-
vitäten beitragen könnten, ein wirksames Instrument zur Er-
reichung dieser Ziele ist,

sowie daran erinnernd, dass sich die Vertragsstaaten der
internationalen Abrüstungs- und Nichtverbreitungsverträge
dazu verpflichtet haben, den größtmöglichen Austausch von
Materialien, Gerät und technologischen Informationen zu
friedlichen Zwecken im Einklang mit den Bestimmungen die-
ser Verträge zu erleichtern,

in der Erwägung, dass der Austausch einzelstaatlicher
Rechts- und sonstiger Vorschriften und Verfahren bezüglich
des Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern
und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck zum
gegenseitigen Verständnis und Vertrauen zwischen den Mit-
gliedstaaten beiträgt,

überzeugt, dass ein derartiger Austausch für die Mitglied-
staaten, die derzeit solche Rechtsvorschriften ausarbeiten,
vorteilhaft wäre,

in Bekräftigung des naturgegebenen Rechts zur individu-
ellen oder kollektiven Selbstverteidigung nach Artikel 51 der
Charta der Vereinten Nationen,

1. bittet die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind,
innerstaatliche Rechts- und sonstige Vorschriften und Verfah-
ren zu erlassen oder zu verbessern, um eine wirksame Kon-
trolle über den Transfer von Waffen, militärischem Gerät so-
wie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungs-
zweck auszuüben, und gleichzeitig sicherzustellen, dass diese
Rechts- und sonstigen Vorschriften und Verfahren mit den
Verpflichtungen der Vertragsstaaten aus den internationalen
Verträgen übereinstimmen;

2. legt den Mitgliedstaaten nahe, dem Generalsekretär
auf freiwilliger Basis Informationen über ihre innerstaatlichen
Rechts- und sonstigen Vorschriften und Verfahren bezüglich
des Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern
und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck und
über daran vorgenommene Änderungen zu übermitteln, und
ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten diese Infor-
mationen zugänglich zu machen;

3. beschließt, den Punkt "Einzelstaatliche Rechtsvor-
schriften über den Transfer von Waffen, militärischem Gerät
sowie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwen-
dungszweck" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/43

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 73 Stimmen bei 48 Gegenstimmen und 46 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)63:

Dafür: Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Aserbaidschan, Bahrain,
Bangladesch, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso,
China, Côte d'Ivoire, Dschibuti, Ecuador, Eritrea, Gabun, Gambia, Grenada, Gui-
nea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Ja-
maika, Jemen, Jordanien, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Komoren, Kongo,
Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malawi, Ma-
laysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Mexiko, Mosambik, Namibia, Nicaragua, Ni-
ger, Oman, Pakistan, Paraguay, Philippinen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal,
Simbabwe, Singapur, Somalia, St. Lucia, Sudan, Suriname, Syrische Arabische
Republik, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Turkmeni-
stan, Uganda, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Zentralafrikanische
Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Belgien, Bhutan, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finn-
land, Frankreich, Georgien, Griechenland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln,
Mauritius, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz,
Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Timor-
Leste, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Angola, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Australien, Baha-
mas, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bosnien und Herzegowina, Burundi, Chi-
le, Costa Rica, Dominikanische Republik, Fidschi, Ghana, Guatemala, Hondu-
ras, Japan, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Kirgisistan, Kolumbien, Mada-
gaskar, Mongolei, Nepal, Neuseeland, Nigeria, Panama, Papua-Neuguinea, Pe-
ru, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Russische Föderation, Samoa,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Swasiland, Tadschikistan, Ukraine,
Uruguay, Usbekistan, Vereinigte Republik Tansania.

58/43. Vertrauensbildende Maßnahmen im regionalen
und subregionalen Umfeld

Die Generalversammlung,

geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen ver-
ankerten Zielen und Grundsätzen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/337 vom 3. Juli 2003
mit dem Titel "Verhütung bewaffneter Konflikte", in der sie
die Mitgliedstaaten aufforderte, ihre Streitigkeiten gemäß Ka-
pitel VI der Charta auf friedlichem Weg beizulegen, unter an-
derem durch von den Parteien beschlossene Verfahren, so
auch indem sie so wirksam wie möglich den Internationalen
Gerichtshof in Anspruch nehmen,

sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits-
rats betreffend die Verhütung bewaffneter Konflikte und
Kenntnis nehmend von allen diesbezüglichen Erklärungen
des Präsidenten des Sicherheitsrats,

in Anbetracht dessen, dass vertrauensbildende Maßnah-
men, die auf Initiative und unter Mitwirkung aller betroffenen
Staaten sowie unter Berücksichtigung der besonderen Merk-
male der jeweiligen Region ergriffen werden, insofern wich-

63 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Pakistan.
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tig und wirksam sind, als sie zur regionalen Stabilität beitra-
gen können,

davon überzeugt, dass die durch die Abrüstung, insbeson-
dere auch die regionale Abrüstung, freigesetzten Ressourcen
für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und für den
Schutz der Umwelt zum Nutzen aller Völker, insbesondere
der Völker der Entwicklungsländer, verwendet werden kön-
nen,

anerkennend, dass es in Spannungsregionen eines kon-
struktiven Dialogs zwischen den betroffenen Staaten bedarf,
um Konflikte abzuwenden,

unter Begrüßung der von den betroffenen Staaten bereits
eingeleiteten Friedensprozesse, mit denen sie ihre Streitigkei-
ten auf friedlichem Weg bilateral oder mit Hilfe der Vermitt-
lung unter anderem durch Dritte, durch Regionalorganisatio-
nen oder durch die Vereinten Nationen beilegen wollen,

anerkennend, dass Staaten in einigen Regionen bereits auf
bilateraler, subregionaler und regionaler Ebene Schritte in
Richtung auf vertrauensbildende Maßnahmen im politischen
und militärischen Bereich, einschließlich der Rüstungskon-
trolle und Abrüstung, unternommen haben, und feststellend,
dass diese vertrauensbildenden Maßnahmen den Frieden und
die Sicherheit in diesen Regionen gestärkt und zur Besserung
der sozioökonomischen Lage ihrer Bevölkerung beigetragen
haben,

besorgt darüber, dass anhaltende Streitigkeiten zwischen
Staaten, insbesondere soweit kein wirksamer Mechanismus
zu ihrer Beilegung auf friedlichem Weg vorhanden ist, zum
Wettrüsten beitragen und die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit sowie die Bemühungen der in-
ternationalen Gemeinschaft um die Förderung der Rüstungs-
kontrolle und der Abrüstung gefährden könnten,

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Einklang mit den
Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen
die Anwendung oder Androhung von Gewalt zu unterlassen;

2. bekräftigt ihr Eintreten für die friedliche Beilegung
von Streitigkeiten gemäß Kapitel VI der Charta, insbesondere
Artikel 33, der eine Beilegung durch Verhandlung, Untersu-
chung, Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch, gerichtliche
Entscheidung, Inanspruchnahme regionaler Einrichtungen
oder Abmachungen oder durch andere von den Parteien ge-
wählte friedliche Mittel vorsieht;

3. fordert die Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan
haben, auf, in Spannungsregionen ohne Vorbedingungen
Konsultationen und einen Dialog aufzunehmen;

4. fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle bilatera-
len, regionalen und internationalen Übereinkünfte, ein-
schließlich Übereinkünfte über Rüstungskontrolle und Abrü-
stung, deren Vertragspartei sie sind, strikt einzuhalten;

5. fordert außerdem im Rahmen der vertrauensbilden-
den Maßnahmen nachdrücklich die Wahrung eines militäri-
schen Gleichgewichts zwischen den Staaten in Spannungsre-
gionen, in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der unver-
minderten Sicherheit auf dem niedrigsten Rüstungsstand;

6. befürwortet die Förderung unilateraler, bilateraler
und regionaler vertrauensbildender Maßnahmen, um Konflik-
te zu vermeiden und den unbeabsichtigten und unvorhergese-
henen Ausbruch von Feindseligkeiten zu verhindern;

7. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der
Mitgliedstaaten einzuholen, mit dem Ziel, Möglichkeiten für
weitere Bemühungen um vertrauensbildende Maßnahmen im
regionalen und subregionalen Umfeld, insbesondere in den
Spannungsregionen, auszuloten;

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die-
se Frage Bericht zu erstatten;

9. beschließt, den Punkt "Vertrauensbildende Maßnah-
men im regionalen und subregionalen Umfeld" in die vorläu-
fige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzu-
nehmen.

RESOLUTION 58/44

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 118 Stimmen bei 12 Gegenstimmen und 46 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)64:

Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burun-
di, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Ga-
bun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemo-
kratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Ni-
geria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippi-
nen, Ruanda, Russische Föderation, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Seychel-
len, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Ti-
mor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda,
Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Bulgarien, Israel, Italien, Lettland, Marshallinseln, Mi-
kronesien (Föderierte Staaten von), Polen, Portugal, Spanien, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Is-
land, Japan, Kanada, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mo-
naco, Nauru, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Salomonen, Samoa, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, St. Vincent und die
Grenadinen, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Zypern.

64 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Malaysia (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind).
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58/44. Förderung des Multilateralismus auf dem Gebiet
der Abrüstung und der Nichtverbreitung

Die Generalversammlung,

entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der
Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu för-
dern,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/24 T vom 29. No-
vember 2001 über multilaterale Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der Abrüstung und Nichtverbreitung und weltweite An-
strengungen zur Bekämpfung des Terrorismus sowie auf wei-
tere einschlägige Resolutionen und ihre Resolution 57/63
vom 22. November 2002 über die Förderung des Multilatera-
lismus auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbrei-
tung,

sowie unter Hinweis auf das von den Vereinten Nationen
verfolgte und in der Charta verankerte Ziel, den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem
Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um Bedro-
hungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen, Angriffs-
handlungen und andere Friedensbrüche zu unterdrücken und
internationale Streitigkeiten oder Situationen, die zu einem
Friedensbruch führen könnten, durch friedliche Mittel nach
den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu
bereinigen oder beizulegen,

ferner unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen65, in der es unter anderem heißt, dass die
Verantwortung für die Gestaltung der weltweiten wirtschaft-
lichen und sozialen Entwicklung und die Bewältigung von
Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit von allen Nationen der Welt gemeinsam getragen
und multilateral wahrgenommen werden muss und dass die
Vereinten Nationen als universellste und repräsentativste Or-
ganisation der Welt die zentrale Rolle dabei spielen müssen,

davon überzeugt, dass im Zeitalter der Globalisierung und
vor dem Hintergrund der Informationsrevolution die Proble-
me der Rüstungsregelung, der Nichtverbreitung und der Ab-
rüstung mehr denn je ein Anliegen aller Länder der Welt sind,
die auf die eine oder andere Weise von diesen Problemen be-
troffen sind und daher die Möglichkeit haben sollten, an den
zu ihrer Bewältigung geführten Verhandlungen teilzuneh-
men,

eingedenk des Bestehens eines breiten Gefüges von Abrü-
stungs- und Rüstungsregelungsübereinkommen, die aus
nichtdiskriminierenden und transparenten multilateralen Ver-
handlungen unter Beteiligung einer hohen Zahl von Ländern,
ungeachtet ihrer Größe und Machtstellung, hervorgegangen
sind,

sich dessen bewusst, dass auf dem Gebiet der Rüstungsre-
gelung, der Nichtverbreitung und der Abrüstung weitere Fort-
schritte auf der Grundlage universeller, multilateraler, nicht-
diskriminierender und transparenter Verhandlungen mit dem

Ziel der allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter
strenger internationaler Kontrolle erreicht werden müssen,

anerkennend, dass die bilateralen, plurilateralen und mul-
tilateralen Abrüstungsverhandlungen einander ergänzen,

sowie anerkennend, dass die Verbreitung und die Ent-
wicklung von Massenvernichtungswaffen, einschließlich
Kernwaffen, zu den unmittelbarsten Bedrohungen des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit gehören, gegen die
mit höchster Priorität vorgegangen werden muss,

in der Erwägung, dass die multilateralen Abrüstungsüber-
einkünfte den Vertragsstaaten Mechanismen für Konsultatio-
nen und Zusammenarbeit bei der Lösung aller Probleme bie-
ten, die im Zusammenhang mit den Zielen dieser Überein-
künfte oder bei der Anwendung ihrer Bestimmungen auftre-
ten können, und dass diese Konsultationen und diese
Zusammenarbeit auch auf dem Weg geeigneter internationa-
ler Verfahren im Rahmen der Vereinten Nationen und im Ein-
klang mit der Charta erfolgen können,

betonend, dass internationale Zusammenarbeit, die friedli-
che Beilegung von Streitigkeiten, Dialog und vertrauensbil-
dende Maßnahmen wesentlich zur Schaffung freundschaftli-
cher multilateraler und bilateraler Beziehungen zwischen den
Völkern und Nationen beitragen würden,

besorgt über die kontinuierliche Aushöhlung des Multila-
teralismus auf dem Gebiet der Rüstungsregelung, der Nicht-
verbreitung und der Abrüstung und anerkennend, dass der
Weltfrieden und die internationale Sicherheit gefährdet und
das Vertrauen in das internationale Sicherheitssystem sowie
die Grundfesten der Vereinten Nationen selbst erschüttert
werden, wenn Mitgliedstaaten einseitige Maßnahmen zur Lö-
sung ihrer Sicherheitsprobleme ergreifen,

in Bekräftigung der absoluten Validität der multilateralen
Diplomatie auf dem Gebiet der Abrüstung und entschlossen,
den Multilateralismus als unverzichtbares Mittel für den Aus-
bau der Rüstungsregelungs- und Abrüstungsverhandlungen
zu fördern,

1. bekräftigt den Multilateralismus als Kernprinzip der
Verhandlungen auf dem Gebiet der Abrüstung und Nichtver-
breitung, mit dem Ziel, die universellen Normen zu erhalten
und zu stärken und ihren Geltungsbereich auszudehnen;

2. bekräftigt außerdem den Multilateralismus als Kern-
prinzip für die Lösung von Abrüstungs- und Nichtverbrei-
tungsproblemen;

3. fordert mit Nachdruck die nichtdiskriminierende und
transparente Teilhabe aller interessierten Staaten an den mul-
tilateralen Verhandlungen über Rüstungsregelung, Nichtver-
breitung und Abrüstung;

4. unterstreicht, wie wichtig die Erhaltung der beste-
henden Übereinkünfte über Rüstungsregelung und Abrüstung
ist, in denen die Ergebnisse der internationalen Zusammenar-
beit und der multilateralen Verhandlungen zur Bewältigung
der Herausforderungen, denen sich die Menschheit gegen-
übersieht, zum Ausdruck kommen;

65 Siehe Resolution 55/2.
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5. fordert alle Mitgliedstaaten abermals auf, ihre indi-
viduellen und gemeinschaftlichen Verpflichtungen zur multi-
lateralen Zusammenarbeit als wichtiges Mittel der Verfol-
gung und Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziele auf dem
Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung zu erneuern
und zu erfüllen;

6. ersucht die Vertragsstaaten der einschlägigen
Rechtsinstrumente betreffend Massenvernichtungswaffen,
einander zu konsultieren und zusammenzuarbeiten, um ihre
Besorgnisse in Bezug auf Fälle der Nichteinhaltung sowie auf
die Durchführung auszuräumen, im Einklang mit den in den
genannten Rechtsinstrumenten festgelegten Verfahren, und
zur Ausräumung ihrer Besorgnisse weder einseitige Maßnah-
men zu ergreifen oder anzudrohen noch sich gegenseitig un-
verifiziert der Nichteinhaltung zu beschuldigen;

7. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs, der die gemäß Resolution 57/63 von den Mitgliedstaaten
vorgelegten Antworten zur Frage der Förderung des Multila-
teralismus auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtver-
breitung enthält66;

8. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der
Mitgliedstaaten zur Frage der Förderung des Multilateralis-
mus auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung
einzuholen und der Generalversammlung auf ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung einen Bericht darüber vorzulegen;

9. beschließt, den Punkt "Förderung des Multilateralis-
mus auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung"
in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/45

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 173 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 4 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)67:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominikanische
Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Gabun, Gambia, Georgien, Gha-
na, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien,
Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Ver-
de, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroati-
en, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland,
Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru,
Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman,

Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syri-
sche Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga,
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vereinig-
te Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Frankreich, Israel, Mikronesien (Föderierte Staaten von),

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

58/45. Beachtung von Umweltnormen bei der Ausarbei-
tung und Durchführung von Abrüstungs- und
Rüstungskontrollübereinkünften

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/70 M vom 12. De-
zember 1995, 51/45 E vom 10. Dezember 1996, 52/38 E vom
9. Dezember 1997, 53/77 J vom 4. Dezember 1998, 54/54 S
vom 1. Dezember 1999, 55/33 K vom 20. November 2000,
56/24 F vom 29. November 2001 und 57/64 vom 22. Novem-
ber 2002,

betonend, dass die Beachtung von Umweltnormen bei der
Ausarbeitung und Durchführung von Abrüstungs- und Rü-
stungsbegrenzungsübereinkünften wichtig ist,

in der Erkenntnis, dass die auf der Konferenz der Verein-
ten Nationen über Umwelt und Entwicklung verabschiedeten
Übereinkommen sowie die früher geschlossenen einschlägi-
gen Übereinkünfte bei der Ausarbeitung und Durchführung
von Abrüstungs- und Rüstungsbegrenzungsübereinkünften
gebührend berücksichtigt werden müssen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs68,

eingedenk der umweltschädigenden Auswirkungen des
Einsatzes von Kernwaffen,

1. erklärt erneut, dass die internationalen Abrüstungs-
foren bei der Aushandlung von Abrüstungs- und Rüstungsbe-
grenzungsverträgen und -übereinkünften die entsprechenden
Umweltnormen vollauf berücksichtigen sollen und dass alle
Staaten bei der Durchführung von Verträgen und Überein-
künften, deren Vertragspartei sie sind, durch ihre Maßnahmen
in vollem Umfang dazu beitragen sollen, dass die Einhaltung
dieser Normen gewährleistet ist;

2. fordert die Staaten auf, durch unilaterale, bilaterale,
regionale und multilaterale Maßnahmen dazu beizutragen,
dass die Anwendung wissenschaftlich-technischer Fortschrit-
te im Rahmen der internationalen Sicherheit, der Abrüstung
sowie auf anderen damit zusammenhängenden Gebieten ohne
Schädigung der Umwelt und ohne Beeinträchtigung ihres66 Siehe A/58/176 und Add.1.

67 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Malaysia (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind). 68 A/58/129 und Add.1.
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wirksamen Beitrags zur Verwirklichung einer nachhaltigen
Entwicklung gewährleistet ist;

3. begrüßt die von den Mitgliedstaaten bereitgestellten
Informationen über die Durchführung der Maßnahmen, die
sie ergriffen haben, um die in dieser Resolution ins Auge ge-
fassten Ziele voranzubringen68;

4. bittet alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär In-
formationen über die Maßnahmen zukommen zu lassen, die
sie ergriffen haben, um die in dieser Resolution ins Auge ge-
fassten Ziele voranzubringen, und ersucht den Generalsekre-
tär, der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung einen Bericht vorzulegen, der diese Informationen
enthält;

5. beschließt, den Punkt "Beachtung von Umweltnor-
men bei der Ausarbeitung und Durchführung von Abrü-
stungs- und Rüstungskontrollübereinkünften" in die vorläufi-
ge Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 58/46

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 124 Stimmen bei 29 Gegenstimmen und 22 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)69:

Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Äthio-
pien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivi-
en, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gam-
bia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Jamaika, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kirgisistan,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Re-
publik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Mala-
wi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicara-
gua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay,
Peru, Philippinen, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien,
Schweden, Senegal, Seychellen, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasi-
land, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trini-
dad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uruguay, Vanuatu,
Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Viet-
nam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frank-
reich, Griechenland, Island, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mar-
shallinseln, Monaco, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Rus-

sische Föderation, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tür-
kei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Belarus, Bos-
nien und Herzegowina, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Est-
land, Finnland, Georgien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Liechtenstein,
Österreich, Republik Korea, Republik Moldau, Schweiz, Serbien und Montene-
gro, Usbekistan, Zypern.

58/46. Folgemaßnahmen zu dem Gutachten des Interna-
tionalen Gerichtshofs über die Rechtmäßigkeit der
Drohung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/75 K vom 15. De-
zember 1994, 51/45 M vom 10. Dezember 1996, 52/38 O
vom 9. Dezember 1997, 53/77 W vom 4. Dezember 1998,
54/54 Q vom 1. Dezember 1999, 55/33 X vom 20. November
2000, 56/24 S vom 29. November 2001 und 57/85 vom
22. November 2002,

davon überzeugt, dass der Fortbestand von Kernwaffen ei-
ne Bedrohung der ganzen Menschheit darstellt und dass ihr
Einsatz katastrophale Folgen für das gesamte Leben auf der
Erde hätte, und in dem Bewusstsein, dass der einzige Schutz
vor einer nuklearen Katastrophe die vollständige Beseitigung
von Kernwaffen und die Gewissheit ist, dass diese Waffen nie
wieder hergestellt werden,

in Bekräftigung der Verpflichtung der internationalen Ge-
meinschaft auf das Ziel der vollständigen Beseitigung der
Kernwaffen und der Schaffung einer von Kernwaffen freien
Welt,

eingedenk der in Artikel VI des Vertrags über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen70 eingegangenen feierlichen Ver-
pflichtungen der Vertragsstaaten, insbesondere in redlicher
Absicht Verhandlungen über wirksame Maßnahmen zur bal-
digen Beendigung des nuklearen Wettrüstens und zur nuklea-
ren Abrüstung zu führen,

unter Hinweis auf die Grundsätze und Ziele für die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen und die nukleare Abrüstung, die
auf der Konferenz von 1995 der Vertragsparteien zur Über-
prüfung und Verlängerung des Vertrags über die Nichtver-
breitung von Kernwaffen verabschiedet wurden71,

betonend, dass sich die Kernwaffenstaaten auf der Konfe-
renz der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen un-
missverständlich dazu verpflichtet haben, die vollständige
Beseitigung ihrer Kernwaffenbestände mit dem Ziel der nu-
klearen Abrüstung herbeizuführen72,69 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-

schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bangladesch, Bolivien, Bru-
nei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Dominikani-
sche Republik, Ecuador, El Salvador, Fidschi, Guatemala, Guyana, Indi-
en, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Katar, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kuba, Kuwait, Laoti-
sche Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libysch-Arabische Dscha-
mahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Mexiko, Mongolei, My-
anmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Panama,
Peru, Philippinen, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Sierra
Leone, Singapur, Sri Lanka, Sudan, Syrische Arabische Republik, Thai-
land, Tonga, Uruguay und Vietnam.

70 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485.
711995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I
(NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang, Beschluss 2.
72 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt "Article VI and
eighth to twelfth preambular paragraphs", Ziffer 15:6.
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unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution 50/245
vom 10. September 1996 den Vertrag über das umfassende
Verbot von Nuklearversuchen verabschiedet hat, und mit dem
Ausdruck ihrer Befriedigung über die wachsende Zahl von
Staaten, die den Vertrag unterzeichnet und ratifiziert haben,

mit Befriedigung feststellend, dass der Antarktis-Vertrag73

und die Verträge von Tlatelolco74, Rarotonga75, Bangkok76

und Pelindaba77 die gesamte südliche Hemisphäre und die in
diesen Verträgen erfassten angrenzenden Gebiete schrittweise
von Kernwaffen befreien,

betonend, wie wichtig es ist, alle bestehenden mit Kern-
waffen zusammenhängenden Abrüstungs-, Rüstungskontroll-
und Rüstungsreduzierungsmaßnahmen zu verstärken,

in Anerkennung der Notwendigkeit eines multilateral aus-
gehandelten, rechtsverbindlichen Rechtsinstruments zur Si-
cherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen die Androhung
des Einsatzes oder den Einsatz von Kernwaffen,

in Bekräftigung der zentralen Rolle der Abrüstungskonfe-
renz als des einzigen multilateralen Forums für Abrüstungs-
verhandlungen und mit Bedauern darüber, dass bei den Abrü-
stungsverhandlungen, insbesondere über nukleare Abrüstung,
in der Konferenz auf ihrer Tagung 2003 keine Fortschritte er-
zielt wurden,

betonend, dass es notwendig ist, dass die Abrüstungskon-
ferenz mit den Verhandlungen über ein Stufenprogramm zur
vollständigen Beseitigung der Kernwaffen innerhalb einer
festgelegten Frist beginnt,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über das Ausblei-
ben von Fortschritten bei der Durchführung der dreizehn
Schritte zur Anwendung von Artikel VI des Vertrags über die
Nichtverbreitung von Kernwaffen, die auf der Konferenz der
Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen vereinbart wur-
den78,

in dem Wunsche, das Ziel eines rechtsverbindlichen Ver-
bots der Entwicklung, Herstellung, Erprobung, Dislozierung,
Lagerung, Androhung des Einsatzes oder des Einsatzes von
Kernwaffen sowie der Vernichtung dieser Waffen unter wirk-
samer internationaler Kontrolle zu verwirklichen,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs vom 8. Juli 1996 über die Rechtmäßigkeit der Dro-
hung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen79,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Teilen im Be-
richt des Generalsekretärs, die sich auf die Durchführung der
Resolution 57/85 beziehen80,

1. unterstreicht erneut die einstimmige Schlussfolge-
rung des Internationalen Gerichtshofs, wonach eine Ver-
pflichtung besteht, die Verhandlungen mit dem Ziel der nu-
klearen Abrüstung in all ihren Aspekten und unter strenger
und wirksamer internationaler Kontrolle in gutem Glauben zu
führen und zu einem Abschluss zu bringen;

2. fordert alle Staaten erneut auf, dieser Verpflichtung
umgehend nachzukommen, indem sie multilaterale Verhand-
lungen aufnehmen, die zum baldigen Abschluss eines Kern-
waffenübereinkommens führen, das die Entwicklung, Her-
stellung, Erprobung, Dislozierung, Lagerung, Weitergabe,
Androhung des Einsatzes oder den Einsatz von Kernwaffen
verbietet und das die Vernichtung solcher Waffen vorsieht;

3. ersucht alle Staaten, den Generalsekretär über die
Anstrengungen und Maßnahmen zu unterrichten, die sie zur
Durchführung dieser Resolution und im Hinblick auf die nu-
kleare Abrüstung ergriffen haben, und ersucht den Generalse-
kretär, die Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung über diese Informationen zu unterrichten;

4. beschließt, den Punkt "Folgemaßnahmen zu dem
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs über die Recht-
mäßigkeit der Drohung mit oder des Einsatzes von Kernwaf-
fen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten
Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/47

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 114 Stimmen bei 47 Gegenstimmen und 17 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)81:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Äthio-
pien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivi-
en, Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Gre-
nada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, In-
donesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba,
Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama,
Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Ara-
bien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lu-
cia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland,
Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und

73 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 402, Nr. 5778.
74 Ebd., Vol. 634, Nr. 9068.
75 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 10: 1985 (Ver-
öffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.86.IX.7), Anhang VII.
76 Vertrag über eine kernwaffenfreie Zone in Südostasien.
77 A/50/426, Anlage.
78 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt "Article VI and
eighth to twelfth preambular paragraphs", Ziffer 15.

79 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226.
80 A/58/162 und Add.1.
81 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Fidschi,
Haiti, Indien, Jordanien, Kambodscha, Kenia, Kuba, Lesotho, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Namibia,
Nauru, Salomonen, Sambia, Sudan und Vietnam.
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Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Ver-
einigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshall-
inseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlan-
de, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Föderation,
San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Sloweni-
en, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Brasilien,
China, Georgien, Israel, Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Paraguay, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Tadschikistan, Ukraine, Usbekistan.

58/47. Verringerung der Atomgefahr

Die Generalversammlung,

in Anbetracht dessen, dass der Einsatz von Kernwaffen die
größte Gefahr für die Menschheit und ihr Überleben darstellt,

bekräftigend, dass jeglicher Einsatz oder jegliche Andro-
hung des Einsatzes von Kernwaffen einen Verstoß gegen die
Charta der Vereinten Nationen darstellen würde,

in der Überzeugung, dass die Verbreitung von Kernwaffen
unter allen Aspekten die Gefahr eines Atomkriegs erheblich
verschärfen würde,

sowie in der Überzeugung, dass die nukleare Abrüstung
und die vollständige Beseitigung der Kernwaffen unerlässlich
sind, wenn die Gefahr eines Atomkriegs gebannt werden soll,

in Anbetracht dessen, dass die Kernwaffenstaaten, solange
es noch Kernwaffen gibt, unbedingt Maßnahmen ergreifen
müssen, die die Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz
oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen absichern,

sowie in Anbetracht dessen, dass die Tatsache, dass Kern-
waffenalarm innerhalb von Sekundenbruchteilen ausgelöst
wird, unannehmbare Risiken des unbeabsichtigten oder verse-
hentlichen Einsatzes von Kernwaffen birgt, was katastrophale
Folgen für die gesamte Menschheit hätte,

betonend, dass es unbedingt notwendig ist, Maßnahmen
zu ergreifen, um zu verhindern, dass es auf Grund von Com-
puteranomalien oder anderen technischen Störungen zu nicht
beabsichtigten, nicht veranlassten oder unerklärten Störfällen
kommt,

in dem Bewusstsein, dass die Kernwaffenstaaten in be-
grenztem Umfang Maßnahmen zur Löschung von Zielen er-
griffen haben und dass weitere praktische, realistische und
sich gegenseitig verstärkende Schritte erforderlich sind, um
zur Verbesserung des internationalen Klimas für Verhandlun-
gen mit dem Ziel der Beseitigung der Kernwaffen beizutra-
gen,

in Anbetracht dessen, dass ein durch die Änderung der nu-
klearen Doktrinen herbeigeführter Abbau von Spannungen
positive Auswirkungen auf den Weltfrieden und die interna-
tionale Sicherheit hätte und die Bedingungen für die weitere

Reduzierung und die Beseitigung der Kernwaffen verbessern
würde,

erneut darauf hinweisend, dass der nuklearen Abrüstung
in dem Schlussdokument der zehnten Sondertagung der Ge-
neralversammlung82 und von der internationalen Gemein-
schaft höchste Priorität eingeräumt wird,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs über die Rechtmäßigkeit der Drohung mit oder des
Einsatzes von Kernwaffen83, wonach alle Staaten verpflichtet
sind, die Verhandlungen mit dem Ziel der nuklearen Abrü-
stung in all ihren Aspekten und unter strenger und wirksamer
internationaler Kontrolle in gutem Glauben zu führen und zu
einem Abschluss zu bringen,

sowie unter Hinweis auf den Aufruf in der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen84, sich um die Beseitigung
der von Massenvernichtungswaffen ausgehenden Gefahren
zu bemühen, und den Beschluss, sich für die Beseitigung der
Massenvernichtungswaffen, insbesondere Kernwaffen, ein-
zusetzen, einschließlich der Möglichkeit, eine internationale
Konferenz einzuberufen, um Mittel und Wege zur Beseiti-
gung atomarer Gefahren aufzuzeigen,

1. fordert, dass die nuklearen Doktrinen überprüft wer-
den und dass in diesem Zusammenhang sofort dringende
Schritte zur Verringerung der Risiken eines unbeabsichtigten
und versehentlichen Einsatzes von Kernwaffen unternommen
werden;

2. ersucht die fünf Kernwaffenstaaten, Maßnahmen zur
Durchführung von Ziffer 1 zu ergreifen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen
Maßnahmen zur Verhütung der Verbreitung von Kernwaffen
unter allen Aspekten zu ergreifen und die nukleare Abrüstung
mit dem Ziel der Beseitigung der Kernwaffen zu fördern;

4. nimmt Kenntnis von dem gemäß Ziffer 5 der Resolu-
tion 57/84 der Generalversammlung vom 22. November 2002
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs85;

5. ersucht den Generalsekretär, die Anstrengungen zu
verstärken und Initiativen zu unterstützen, die zur vollen Um-
setzung der sieben Empfehlungen im Bericht des Beirats für
Abrüstungsfragen beitragen würden, welche das Risiko eines
Atomkriegs erheblich vermindern würden86, sowie die Mit-
gliedstaaten weiter zu ermutigen, sich um die Schaffung von
Bedingungen zu bemühen, die einen internationalen Konsens
über die in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen84 vorgeschlagene Abhaltung einer internationalen Konfe-
renz zur Sondierung von Maßnahmen zur Beseitigung atoma-
rer Gefahren ermöglichen würden, und der Generalversamm-

82 Resolution S-10/2.
83 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226.
84 Siehe Resolution 55/2.
85 A/58/162 und Add.1.
86 Siehe A/56/400, Ziffer 3.
155



II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu
erstatten;

6. beschließt, den Punkt "Verringerung der Atomge-
fahr" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/48

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)87.

58/48. Maßnahmen zur Verhinderung des Erwerbs von
Massenvernichtungswaffen durch Terroristen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/83 vom 22. Novem-
ber 2002,

in Anbetracht der von der internationalen Gemeinschaft in
den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung
und des Sicherheitsrats zum Ausdruck gebrachten Entschlos-
senheit, den Terrorismus zu bekämpfen,

tief besorgt über die wachsende Gefahr der Verknüpfung
von Terrorismus und Massenvernichtungswaffen und insbe-
sondere über die Möglichkeit, dass Terroristen den Erwerb
von Massenvernichtungswaffen anstreben,

Kenntnis nehmend von der Unterstützung, die in dem
Schlussdokument der vom 20. bis 25. Februar 2003 in Kuala
Lumpur abgehaltenen dreizehnten Konferenz der Staats- und
Regierungschefs der nichtgebundenen Länder88 für Maßnah-
men zur Verhinderung des Erwerbs von Massenvernichtungs-
waffen durch Terroristen zum Ausdruck gebracht wurde,

feststellend, dass die Gruppe der Acht, die Europäische
Union, das Regionale Forum des Verbandes Südostasiatischer
Nationen und andere bei ihren Beratungen den von dem Er-
werb von Massenvernichtungswaffen durch Terroristen aus-
gehenden Gefahren sowie der Notwendigkeit der internatio-
nalen Zusammenarbeit zur Bekämpfung dieses Erwerbs
Rechnung getragen haben,

Kenntnis nehmend von der Prüfung von Fragen betreffend
den Terrorismus und Massenvernichtungswaffen durch den
Beirat für Abrüstungsfragen89,

sowie Kenntnis nehmend von der am 19. September 2003
von der Generalkonferenz der Internationalen Atomenergie-
Organisation auf ihrer siebenundvierzigsten ordentlichen Ta-
gung verabschiedeten Resolution GC(47)/RES/890 sowie von

der Einrichtung einer Beratungsgruppe für Sicherheitsfragen
innerhalb der Organisation, die den Generaldirektor über die
die nukleare Sicherheit betreffenden Tätigkeiten der Organi-
sation beraten soll,

ferner Kenntnis nehmend von dem Bericht der Arbeits-
gruppe für Grundsatzfragen betreffend die Vereinten Natio-
nen und den Terrorismus91,

Kenntnis nehmend von dem gemäß den Ziffern 2 und 4 der
Resolution 57/83 vorgelegten Bericht des Generalsekretärs92,

in Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, diese Be-
drohung der Menschheit im Rahmen der Vereinten Nationen
und durch internationale Zusammenarbeit anzugehen,

betonend, dass auf dem Gebiet der Abrüstung und Nicht-
verbreitung dringend Fortschritte erzielt werden müssen, um
zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit sowie zu den weltweiten Anstrengungen zur Bekämpfung
des Terrorismus beizutragen,

1. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die internationalen
Anstrengungen zu unterstützen, mit denen verhindert werden
soll, dass Terroristen Massenvernichtungswaffen und ihre
Trägersysteme erwerben;

2. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ein-
zelstaatliche Maßnahmen zu ergreifen und gegebenenfalls zu
verstärken, um Terroristen daran zu hindern, Massenvernich-
tungswaffen, ihre Trägersysteme sowie Materialien und
Technologien, die mit ihrer Herstellung zusammenhängen, zu
erwerben, und bittet sie, den Generalsekretär auf freiwilliger
Grundlage über die in dieser Hinsicht ergriffenen Maßnah-
men zu unterrichten;

3. legt den Mitgliedstaaten nahe, untereinander und mit
den zuständigen regionalen und internationalen Organisatio-
nen zusammenzuarbeiten, um die diesbezüglichen einzel-
staatlichen Kapazitäten zu stärken;

4. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die
Maßnahmen zusammenzustellen, die bereits von internatio-
nalen Organisationen im Hinblick auf Fragen betreffend den
Zusammenhang zwischen der Bekämpfung des Terrorismus
und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen ergrif-
fen wurden, die Auffassungen der Mitgliedstaaten zu weite-
ren zweckdienlichen Maßnahmen zur Abwehr der weltweiten
Bedrohung einzuholen, die vom Erwerb von Massenvernich-
tungswaffen durch Terroristen ausgeht, und der Generalver-
sammlung diesen Bericht auf ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung vorzulegen;

5. beschließt, den Punkt "Maßnahmen zur Verhinde-
rung des Erwerbs von Massenvernichtungswaffen durch Ter-
roristen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen.

87 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Armenien, Bhutan, Ecuador, Fi-
dschi, Frankreich, Georgien, Indien, Kolumbien, Mauritius, Myanmar,
Namibia, Nauru, Nepal, Papua-Neuguinea, Salomonen und Sri Lanka.
88 A/57/759-S/2003/332, Anlage I.
89 Siehe A/57/335.
90 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and
Other Decisions of the General Conference, Forty-seventh Regular Ses-
sion, 15-19 September 2003 (GC(47)/RES/DEC(2003)).

91 A/57/273-S/2002/875, Anlage.
92 A/58/208 und Add.1.
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RESOLUTION 58/49

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 168 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 8 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)93:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Boli-
vien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bul-
garien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Däne-
mark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominikanische Repu-
blik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada,
Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, In-
donesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Ka-
tar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland,
Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Salomonen, Sambia, Sa-
moa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und
Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowe-
nien, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Repu-
blik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbe-
kistan, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik
Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Bhutan, Georgien, Indien, Israel, Marshallinseln, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Russische Föderation, Spanien.

58/49. Kernwaffenfreie südliche Hemisphäre und an-
grenzende Gebiete

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/45 B vom 10. De-
zember 1996, 52/38 N vom 9. Dezember 1997, 53/77 Q vom
4. Dezember 1998, 54/54 L vom 1. Dezember 1999, 55/33 I
vom 20. November 2000, 56/24 G vom 29. November 2001
und 57/73 vom 22. November 2002,

erfreut darüber, dass die Abrüstungskommission auf ihrer
Arbeitstagung 1999 ein Dokument mit dem Titel "Schaffung
kernwaffenfreier Zonen auf der Grundlage von Vereinbarun-

gen, die von den Staaten der betreffenden Region aus freien
Stücken geschlossen werden" verabschiedet hat94,

entschlossen, sich weiter für die völlige Beseitigung der
Kernwaffen einzusetzen,

sowie entschlossen, auch weiterhin zur Verhütung der
Verbreitung von Kernwaffen unter allen Aspekten sowie zu
dem Prozess der allgemeinen und vollständigen Abrüstung
unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle beizu-
tragen, insbesondere auf dem Gebiet der Kernwaffen und an-
derer Massenvernichtungswaffen, mit dem Ziel, den Weltfrie-
den und die internationale Sicherheit im Einklang mit den
Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu
festigen,

unter Hinweis auf die Bestimmungen über kernwaffen-
freie Zonen im Schlussdokument der zehnten Sondertagung
der Generalversammlung95, der ersten Sondertagung über Ab-
rüstung,

hervorhebend, welche Bedeutung den Verträgen von Tla-
telolco96, Rarotonga97, Bangkok98 und Pelindaba99, mit denen
kernwaffenfreie Zonen geschaffen wurden, sowie dem Ant-
arktis-Vertrag100 zukommt, wenn es darum geht, unter ande-
rem eine völlig kernwaffenfreie Welt zu schaffen,

unterstreichend, wie wichtig es ist, dass die Zusammenar-
beit zwischen den Vertragsstaaten von Verträgen über kern-
waffenfreie Zonen durch Mechanismen wie gemeinsame Ta-
gungen der Vertragsstaaten, Unterzeichnerstaaten und Beob-
achter dieser Verträge verstärkt wird,

unter Hinweis auf die anwendbaren Grundsätze und Nor-
men des Völkerrechts in Bezug auf die Freiheit der Hohen See
und die Durchfahrtsrechte durch Seegebiete, so auch diejeni-
gen im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen101,

1. begrüßt es, dass der Antarktis-Vertrag100 und die
Verträge von Tlatelolco96, Rarotonga97, Bangkok98 und Pelin-
daba99 auch weiterhin dazu beitragen, die südliche Hemisphä-
re und die angrenzenden von diesen Verträgen abgedeckten
Gebiete von Kernwaffen zu befreien;

2. begrüßt es außerdem, dass alle ursprünglichen Ver-
tragsstaaten den Vertrag von Rarotonga ratifiziert haben, und

93 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Angola, Argentinien, Bahamas, Ban-
gladesch, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demo-
kratische Republik Kongo, Dominikanische Republik, Ecuador, El Sal-
vador, Fidschi, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Indonesien, Ja-
maika, Jordanien, Kamerun, Kolumbien, Kongo, Kuba, Madagaskar,
Mexiko, Mongolei, Mosambik, Nauru, Neuseeland, Norwegen, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Salomonen, Samoa, Sierra Leone,
Singapur, Südafrika, Suriname, Swasiland, Thailand, Togo, Tonga, Tri-
nidad und Tobago, Tuvalu, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Republik
Tansania und Vietnam.

94 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 42 (A/54/42), Anhang I.
95 Resolution S-10/2.
96 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068.
97 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 10: 1985 (Ver-
öffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.86.IX.7), Anhang VII.
98 Vertrag über eine kernwaffenfreie Zone in Südostasien.
99 A/50/426, Anlage.
100 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 402, Nr. 5778.
101 Siehe The Law of the Sea: Official Texts of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea of 10 December 1982 and of the Agreement
relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea of 10 December 1982 with Index and Excerpts
from the Final Act of the Third United Nations Conference on the Law of
the Sea (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.97.V.10).
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fordert die berechtigten Staaten auf, dem Vertrag und den da-
zugehörigen Protokollen beizutreten; 

3. begrüßt ferner die Bemühungen, die unternommen
werden, um den Ratifikationsprozess des Vertrags von Pe-
lindaba zum Abschluss zu bringen, und fordert die Staaten der
Region auf, soweit nicht bereits geschehen, den Vertrag zu
unterzeichnen und zu ratifizieren, damit er bald in Kraft treten
kann;

4. fordert alle betroffenen Staaten auf, auch künftig zu-
sammenzuarbeiten, um allen in Betracht kommenden Staaten,
die den Protokollen zu den Verträgen über kernwaffenfreie
Zonen noch nicht beigetreten sind, den Beitritt zu erleichtern;

5. begrüßt die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um
auf der Grundlage von zwischen den Staaten der betreffenden
Region aus freien Stücken geschlossenen Vereinbarungen
weitere Verträge über kernwaffenfreie Zonen zu schließen,
und fordert alle Staaten auf, alle einschlägigen Vorschläge zu
prüfen, so auch diejenigen, die sich in ihren Resolutionen über
die Schaffung kernwaffenfreier Zonen im Nahen Osten und in
Südasien finden;

6. ist überzeugt von der wichtigen Rolle, die den kern-
waffenfreien Zonen bei der Stärkung des Nichtverbreitungs-
regimes für Kernwaffen und bei der Ausweitung der kernwaf-
fenfreien Gebiete der Welt zukommt, und fordert, unter be-
sonderem Hinweis auf die Verantwortlichkeiten der Kernwaf-
fenstaaten, alle Staaten auf, den Prozess der nuklearen
Abrüstung zu unterstützen und sich für die völlige Beseiti-
gung aller Kernwaffen einzusetzen;

7. fordert die Vertrags- und Unterzeichnerstaaten der
Verträge von Tlatelolco, Rarotonga, Bangkok und Pelindaba
auf, zur Weiterverfolgung der in diesen Verträgen angestreb-
ten gemeinsamen Ziele und zur Förderung des kernwaffen-
freien Status der südlichen Hemisphäre und der angrenzenden
Gebiete weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit unterein-
ander und zwischen ihren Vertragsorganen zu erkunden und
wahrzunehmen;

8. begrüßt die energischen Anstrengungen der Ver-
trags- und Unterzeichnerstaaten dieser Verträge zur Förde-
rung ihrer gemeinsamen Ziele und vertritt die Auffassung,
dass eine internationale Konferenz der Vertrags- und Unter-
zeichnerstaaten der Verträge über kernwaffenfreie Zonen ab-
gehalten werden könnte, um die in diesen Verträgen ange-
strebten gemeinsamen Ziele zu unterstützen;

9. legt den für die Verträge über kernwaffenfreie Zonen
zuständigen Behörden nahe, den Vertrags- und Unterzeich-
nerstaaten dieser Verträge behilflich zu sein, um die Verwirk-
lichung dieser Ziele zu erleichtern;

10. beschließt, den Punkt "Kernwaffenfreie südliche He-
misphäre und angrenzende Gebiete" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/50

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 128 Stimmen bei 4 Gegenstimmen und 43 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)102: 

Dafür: Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argentini-
en, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Be-
lize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina
Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik
Korea, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fi-
dschi, Finnland, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volks-
demokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nau-
ru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Österreich, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Sambia, Samoa, San
Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand,
Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan,
Uganda, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Frankreich, Russische Föderation, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Armenien, Australien, Belarus, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Estland, Georgien, Griechenland, Indien, Island, Israel,
Italien, Japan, Kanada, Kirgisistan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mi-
kronesien (Föderierte Staaten von), Niederlande, Norwegen, Pakistan, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Schweiz, Serbien und
Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tadschikistan, Tschechische Re-
publik, Türkei, Ungarn, Usbekistan.

58/50. Reduzierung der nichtstrategischen Kernwaffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/33 D vom 20. No-
vember 2000 und 57/58 und 57/59 vom 22. November 2002,

die unmissverständliche Verpflichtung hervorhebend, die
die Kernwaffenstaaten im Schlussdokument der Konferenz
der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Ver-
trags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen eingegangen
sind, die vollständige Beseitigung ihrer Kernwaffenbestände
herbeizuführen, mit dem Ziel der nuklearen Abrüstung, auf
das sich alle Vertragsstaaten nach Artikel VI verpflichtet ha-
ben103,

in dem Bewusstsein, dass Abrüstung und Nichtverbreitung
für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit unabdingbar sind,

bekräftigend, dass alle Parteien ihre Verpflichtungen aus
dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen104 je-

102 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Brasilien, Chile, Costa Rica, El Salva-
dor, Irland, Mexiko, Neuseeland, Paraguay, Salomonen, Schweden und
Südafrika.
103 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt "Article VI and
eighth to twelfth preambular paragraphs", Ziffer 15:6.
104 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485.
158
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derzeit und unter allen Umständen strikt einhalten und ihre in
den Beschlüssen sowie in den Schlussdokumenten der Über-
prüfungskonferenzen von 1995 und 2000 abgegebenen Zusa-
gen erfüllen müssen,

Kenntnis nehmend von dem Gutachten des Internationalen
Gerichtshofs über die Rechtmäßigkeit der Drohung mit oder
des Einsatzes von Kernwaffen, das am 8. Juli 1996 in Den
Haag veröffentlicht wurde105,

erneut erklärend, dass die Kernwaffenstaaten die Verant-
wortung für die transparente, verifizierbare und unumkehrba-
re Reduzierung der Kernwaffen mit dem Ziel der nuklearen
Abrüstung tragen,

unter nachdrücklichem Hinweis auf die in dem Schlussdo-
kument der Überprüfungskonferenz von 2000 enthaltene Ver-
pflichtung auf eine weitere Reduzierung der nichtstrategi-
schen Kernwaffen106,

überzeugt, dass die weitere Reduzierung der nichtstrategi-
schen Kernwaffen ein fester Bestandteil des Prozesses der Re-
duzierung von Kernwaffen und der nuklearen Abrüstung ist,

besorgt über die Bedrohung, die nichtstrategische Kern-
waffen auf Grund ihrer Transportierbarkeit und ihrer Nähe zu
Konfliktgebieten darstellen, und folglich über die Gefahr der
Verbreitung und des Einsatzes,

sowie besorgt über neue Konzepte, bei denen Kernwaffen
im Rahmen von Sicherheitsstrategien eine größere Rolle ein-
geräumt wird, namentlich die Möglichkeit der Entwicklung
neuer Arten von nichtstrategischen Kernwaffen mit geringer
Sprengkraft,

unter Berücksichtigung dessen, dass es im Hinblick auf
nichtstrategische Kernwaffen an Transparenz und an förmli-
chen Vereinbarungen mangelt,

hervorhebend, dass weitere Reduzierungen der nichtstra-
tegischen Kernwaffen als wichtiger Schritt zur Beseitigung
der Kernwaffen eine höhere Priorität erhalten und in umfas-
sender Weise durchgeführt werden sollen,

1. kommt überein, dass weitere Reduzierungen und die
Beseitigung der nichtstrategischen Kernwaffen von einseiti-
gen Initiativen ausgehen und einen festen Bestandteil des Pro-
zesses der Reduzierung von Kernwaffen und der nuklearen
Abrüstung bilden sollen;

2. kommt außerdem überein, dass die Reduzierung der
nichtstrategischen Kernwaffen auf transparente, verifizierba-
re und unumkehrbare Weise durchgeführt werden soll;

3. kommt ferner überein, dass es wichtig ist, die 1991
und 1992 von den Vereinigten Staaten von Amerika und der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken/Russische Föde-

ration auf Präsidentenebene eingeleiteten Nuklearinitiativen
betreffend nichtstrategische Kernwaffen zu erhalten, zu be-
kräftigen und umzusetzen;

4. fordert die Russische Föderation und die Vereinig-
ten Staaten von Amerika auf, ihre auf Präsidentenebene ein-
geleiteten Nuklearinitiativen in Rechtsinstrumenten festzu-
schreiben und Verhandlungen über weitere Reduzierungen
dieser Waffen aufzunehmen;

5. betont, wie wichtig es ist, die besonderen Sicher-
heits- und physischen Schutzmaßnahmen für den Transport
und die Lagerung nichtstrategischer Kernwaffen, ihrer Be-
standteile und damit verbundenen Materials zu verbessern,
unter anderem durch die Unterbringung solcher Waffen an
physisch sicheren zentralen Lagerstätten mit dem Ziel ihrer
Entfernung und anschließenden Beseitigung durch die Kern-
waffenstaaten als Teil des Prozesses der nuklearen Abrü-
stung, zu dem sie auf Grund des Vertrags über die Nichtver-
breitung von Kernwaffen104 verpflichtet sind, und fordert alle
Kernwaffenstaaten im Besitz solcher Waffen auf, die diesbe-
züglich notwendigen Maßnahmen zu ergreifen;

6. fordert weitere vertrauensbildende und transparenz-
fördernde Maßnahmen, um die Bedrohung durch nichtstrate-
gische Kernwaffen zu reduzieren;

7. fordert außerdem die Vereinbarung konkreter Maß-
nahmen zur weiteren Verminderung der Einsatzfähigkeit
nichtstrategischer Kernwaffensysteme, um so die Gefahr des
Einsatzes nichtstrategischer Kernwaffen zu verringern;

8. betont, dass sich die Kernwaffenstaaten, die solche
Waffen besitzen, verpflichten müssen, die Anzahl oder Art
der dislozierten Waffen nicht zu erhöhen und weder neue Ar-
ten solcher Waffen noch Rechtfertigungen für ihren Einsatz
zu entwickeln;

9. fordert das Verbot derjenigen Arten nichtstrategi-
scher Kernwaffen, die bereits aus den Beständen einiger
Kernwaffenstaaten entfernt wurden, und die Entwicklung von
Transparenzmechanismen zur Verifikation der Beseitigung
dieser Waffen;

10. beschließt, den Punkt "Reduzierung der nichtstrate-
gischen Kernwaffen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/51

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 133 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 38 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)107:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbu-
da, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Belize, Benin, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Finnland,

105 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226.
106 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt "Article VI and
eighth to twelfth preambular paragraphs", Ziffer 15:9.

107 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Irland, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Paraguay,
Salomonen, Samoa, Schweden und Südafrika.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guya-
na, Haiti, Honduras, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Jamaika, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Ka-
tar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Li-
banon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicara-
gua, Niger, Nigeria, Oman, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay,
Peru, Philippinen, Ruanda, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Sau-
di-Arabien, Schweden, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singa-
pur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmeni-
stan, Uganda, Ukraine, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische
Republik, Zypern.

Dagegen: Frankreich, Indien, Israel, Pakistan, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Australien, Belarus, Belgien, Bhutan, Bosnien und
Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Geor-
gien, Griechenland, Island, Italien, Japan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Niederlande, Norwegen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ungarn.

58/51. Auf dem Weg zu einer kernwaffenfreien Welt:
Eine neue Agenda

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/77 Y vom 4. De-
zember 1998, 54/54 G vom 1. Dezember 1999, 55/33 C vom
20. November 2000 und 57/59 vom 22. November 2002,

davon überzeugt, dass die Existenz von Kernwaffen eine
Gefahr für das Überleben der Menschheit darstellt und dass
die einzige echte Garantie gegen den Einsatz oder die Andro-
hung des Einsatzes dieser Waffen ihre vollständige Beseiti-
gung und die Garantie ist, dass sie nie wieder eingesetzt oder
hergestellt werden,

sowie davon überzeugt, dass die Beibehaltung von Kern-
waffen die Gefahr mit sich bringt, dass diese Waffen weiter-
verbreitet werden und in die Hände nichtstaatlicher Akteure
fallen,

erneut erklärend, dass die Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen und die nukleare Abrüstung gleichermaßen wichtige und
sich gegenseitig verstärkende Prozesse sind, die kontinuierli-
che und unumkehrbare Fortschritte an beiden Fronten erfor-
dern,

erklärend, dass die Mitwirkung der internationalen Ge-
meinschaft als Ganzes von zentraler Bedeutung für die Auf-
rechterhaltung und die Festigung des Weltfriedens und der in-
ternationalen Stabilität ist und dass die internationale Sicher-
heit ein kollektives Anliegen ist, das ein kollektives Engage-
ment erfordert,

sowie erklärend, dass international ausgehandelte Abrü-
stungsverträge einen grundlegenden Beitrag zum Weltfrieden
und zur internationalen Sicherheit geleistet haben und dass
unilaterale und bilaterale Maßnahmen zur nuklearen Abrü-

stung den auf Verträge gestützten multilateralen Ansatz in
Bezug auf die nukleare Abrüstung ergänzen,

Kenntnis nehmend von dem Gutachten des Internationalen
Gerichtshofs über die Rechtmäßigkeit der Drohung mit oder
des Einsatzes von Kernwaffen, das am 8. Juli 1996 in Den
Haag veröffentlicht wurde108,

erklärend, dass jede Annahme des unbegrenzten Besitzes
von Kernwaffen seitens der Kernwaffenstaaten mit der Inte-
grität und Nachhaltigkeit des nuklearen Nichtverbreitungsre-
gimes sowie mit dem breiteren Ziel der Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit unvereinbar ist,

erklärend, dass jeder Artikel des Vertrags über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen109 für die jeweiligen Vertrags-
staaten jederzeit und unter allen Umständen verbindlich ist,
dass alle Vertragsstaaten unbedingt in vollem Umfang für die
strikte Einhaltung ihrer Verpflichtungen aus dem Vertrag ver-
antwortlich gemacht werden müssen und dass darin Zusagen
in Bezug auf die nukleare Abrüstung abgegeben wurden, de-
ren Erfüllung nach wie vor unabdingbar ist,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, dass bei
der Umsetzung der dreizehn Schritte zur nuklearen Abrüstung
bisher kaum Fortschritte erzielt wurden, und entschlossen,
diese dreizehn praktischen Schritte, auf die sich alle Vertrags-
staaten auf der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2000
zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen110 geeinigt hatten, umzusetzen,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, dass es
der Abrüstungskonferenz immer noch nicht gelungen ist, die
nukleare Abrüstung zu behandeln und die Verhandlungen
über einen nichtdiskriminierenden, multilateralen und inter-
national und wirksam verifizierbaren Vertrag wieder aufzu-
nehmen, der die Herstellung von spaltbarem Material für
Kernwaffen oder andere Kernsprengkörper verbietet, unter
Berücksichtigung der Ziele der nuklearen Abrüstung und der
Nichtverbreitung von Kernwaffen,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis darüber, dass
der Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen111 noch nicht in Kraft getreten ist,

betonend, wie wichtig die regelmäßige Berichterstattung
ist, um das Vertrauen in den Vertrag über die Nichtverbrei-
tung von Kernwaffen zu fördern,

feststellend, dass die erste Phase der Dreiseitigen Initiati-
ve, an der die Internationale Atomenergie-Organisation, die
Russische Föderation und die Vereinigten Staaten von Ame-
rika beteiligt sind und mit der erreicht werden soll, dass über-

108 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226.
109 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485.
110 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt "Article VI and
eighth to twelfth preambular paragraphs", Ziffer 15.
111 Siehe Resolution 50/245.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
schüssiges Kernmaterial aus unbrauchbar gemachten Waffen
den internationalen Sicherungsmaßnahmen unterstellt wird,
im September 2002 erfolgreich abgeschlossen wurde,

überzeugt, dass die weitere Reduzierung der nichtstrategi-
schen Kernwaffen ein fester Bestandteil des Prozesses der Re-
duzierung von Kernwaffen und der nuklearen Abrüstung ist,

feststellend, dass es trotz bilateraler Vereinbarungen keine
Anzeichen dafür gibt, dass sich alle fünf Kernwaffenstaaten in
dem zur vollständigen Beseitigung der Kernwaffen führenden
multilateralen Prozess engagieren,

erklärend, dass die Anwendung der Grundprinzipien der
Transparenz, der Verifikation und der Unumkehrbarkeit auf
alle Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung unverzichtbar ist,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, dass sich
die drei Staaten Indien, Israel und Pakistan, die dem Vertrag
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen noch nicht beige-
treten sind und die nicht den Sicherungsmaßnahmen unter-
stellte kerntechnische Anlagen betreiben, nach wie vor die
Kernwaffenoption vorbehalten, vor allem angesichts der Aus-
wirkungen regionaler Instabilität auf die internationale Si-
cherheit und, in diesem Kontext, der anhaltenden regionalen
Spannungen und der sich verschlechternden Sicherheitslage
in Südasien und im Nahen Osten,

sowie mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die
Ankündigung der Demokratischen Volksrepublik Korea, sich
aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen
zurückzuziehen, und über ihren Beschluss, den Kernreaktor
von Yongbyon ohne Sicherungsmaßnahmen der Internationa-
len Atomenergie-Organisation wieder in Betrieb zu nehmen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass sich die
Entwicklung von Flugkörperabwehrsystemen nachteilig auf
die nukleare Abrüstung und die Nichtverbreitung von Kern-
waffen auswirken und zu einem neuen Wettrüsten auf der Er-
de und im Weltraum führen könnte,

betonend, dass keine Maßnahmen unternommen werden
sollen, die zu einer Stationierung von Waffen im Weltraum
führen würden,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über neue Kon-
zepte, bei denen Kernwaffen im Rahmen von Sicherheitsstra-
tegien eine größere Rolle eingeräumt wird, einschließlich
Rechtfertigungen für den Einsatz und die mögliche Entwick-
lung neuer Arten von Kernwaffen,

ferner unter Begrüßung der Fortschritte bei der Entwick-
lung kernwaffenfreier Zonen,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen112, in der die Staats- und Regierungschefs den
Beschluss fassten, sich für die Beseitigung der Massenver-
nichtungswaffen, insbesondere der Kernwaffen, einzusetzen,
und keine Möglichkeit zur Erreichung dieses Ziels außer Acht
zu lassen, einschließlich der Möglichkeit, eine internationale

Konferenz einzuberufen, um Mittel und Wege zur Beseiti-
gung atomarer Gefahren aufzuzeigen,

unter Berücksichtigung der unmissverständlichen Ver-
pflichtung, die die Kernwaffenstaaten im Schlussdokument
der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Über-
prüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen eingegangen sind, die vollständige Beseitigung ihrer
Kernwaffenbestände herbeizuführen, mit dem Ziel der nu-
klearen Abrüstung, auf die sich alle Vertragsstaaten nach
Artikel VI des Vertrags verpflichtet haben113,

1. bekräftigt, dass jede Möglichkeit eines Einsatzes von
Kernwaffen eine ständige Gefahr für die Menschheit darstellt;

2. fordert alle Staaten auf, keine Maßnahmen zu ergrei-
fen, die zu einem neuen nuklearen Wettrüsten führen oder
sich nachteilig auf die nukleare Abrüstung und die Nichtver-
breitung von Kernwaffen auswirken könnten;

3. fordert alle Staaten auf, ihren Verpflichtungen aus
den internationalen Verträgen und dem Völkerrecht auf dem
Gebiet der nuklearen Abrüstung und der Nichtverbreitung
von Kernwaffen nachzukommen;

4. fordert alle Vertragsstaaten auf, entschlossen auf die
vollständige und wirksame Umsetzung der Vereinbarungen
hinzuwirken, die auf der Konferenz der Vertragsparteien im
Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtver-
breitung von Kernwaffen erzielt wurden114, deren Ergebnisse
die zur Herbeiführung der nuklearen Abrüstung notwendigen
Schritte vorzeichnen;

5. stimmt darin überein, wie wichtig und dringend Un-
terzeichnungen und Ratifikationen sind, damit der Vertrag
über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen111 bald in
Kraft treten kann;

6. fordert die Einhaltung und die Beibehaltung des Mo-
ratoriums für Kernwaffenversuchsexplosionen oder andere
nukleare Explosionen bis zum Inkrafttreten des Vertrags über
das umfassende Verbot von Nuklearversuchen;

7. unterstreicht im Kontext der Fortschritte bei der
Umsetzung des internationalen Überwachungssystems, wie
dringlich es ist, dass der Vertrag über das umfassende Verbot
von Nuklearversuchen in Kraft tritt;

8. fordert die Kernwaffenstaaten auf, die im Vertrag
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen109 sowie in ande-
ren Vereinbarungen oder Initiativen zur nuklearen Abrüstung
oder Rüstungsreduzierung enthaltenen Verpflichtungen zu er-
füllen und den Grundsatz der Unumkehrbarkeit anzuwenden,
indem sie ihre nuklearen Gefechtsköpfe zerstören und sie

112 Siehe Resolution 55/2.

113 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt "Article VI and
eighth to twelfth preambular paragraphs", Ziffer 15:6.
114 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I,
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
nicht in einem Zustand erhalten, der ihre erneute Dislozierung
ermöglicht;

9. ist sich dessen bewusst, dass die im Vertrag über die
Reduzierung der strategischen Offensivwaffen ("Moskauer
Vertrag")115 vorgesehene Reduzierung der Anzahl der dislo-
zierten strategischen nuklearen Gefechtsköpfe einen positiven
ersten Schritt darstellt, und fordert die Vereinigten Staaten
von Amerika und die Russische Föderation auf, den Vertrag
verifizierbar, unumkehrbar und transparent zu machen und
die Frage der nicht-operativen Gefechtsköpfe zu regeln, so-
dass der Vertrag zu einer wirksamen Maßnahme der nuklea-
ren Abrüstung wird,

10. stimmt darin überein, dass die weitere Reduzierung
der nichtstrategischen Kernwaffen als wichtiger Schritt in
Richtung auf die Beseitigung der Kernwaffen höheren Vor-
rang erhalten, in umfassender Weise durchgeführt werden
und namentlich folgende Maßnahmen umfassen soll:

a) weitere Reduzierung und Beseitigung der nichtstra-
tegischen Kernwaffen auf Grund einseitiger Initiativen und
als fester Bestandteil des Prozesses der Reduzierung von
Kernwaffen und der nuklearen Abrüstung;

b) Durchführung von Reduzierungen auf transparente,
verifizierbare und unumkehrbare Weise;

c) Erhaltung, Bekräftigung und Umsetzung der 1991
und 1992 durch die Vereinigten Staaten von Amerika und die
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken/Russische Föde-
ration auf Präsidentenebene eingeleiteten Nuklearinitiativen
betreffend nichtstrategische Kernwaffen;

d) Festschreibung der von der Russischen Föderation
und den Vereinigten Staaten von Amerika auf Präsidenten-
ebene eingeleiteten Nuklearinitiativen in Rechtsinstrumenten
und Aufnahme von Verhandlungen über weitere Reduzierun-
gen dieser Waffen;

e) Verbesserung der besonderen Sicherheits- und phy-
sischen Schutzmaßnahmen für den Transport und die Lage-
rung nichtstrategischer Kernwaffen, ihrer Bestandteile und
damit verbundenen Materials, unter anderem durch die Unter-
bringung solcher Waffen an physisch sicheren zentralen La-
gerstätten mit dem Ziel ihrer Entfernung und anschließenden
Beseitigung durch die Kernwaffenstaaten als Teil des Prozes-
ses der nuklearen Abrüstung, zu dem sie auf Grund des Ver-
trages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen verpflichtet
sind, sowie durch die von allen Kernwaffenstaaten im Besitz
solcher Waffen diesbezüglich zu ergreifenden notwendigen
Maßnahmen;

f) Verwirklichung weiterer vertrauensbildender und
transparenzfördernder Maßnahmen, um die Bedrohung durch
nichtstrategische Kernwaffen zu reduzieren;

g) Verwirklichung konkreter einvernehmlicher Maß-
nahmen zur weiteren Verminderung der Einsatzfähigkeit

nichtstrategischer Kernwaffensysteme, um so die Gefahr des
Einsatzes nichtstrategischer Kernwaffen zu verringern;

h) Verpflichtung der Kernwaffenstaaten, die solche
Waffen besitzen, die Anzahl oder Art der dislozierten Waffen
nicht zu erhöhen und weder neue Arten solcher Waffen noch
Rechtfertigungen für ihren Einsatz zu entwickeln;

i) Verbot derjenigen Arten nichtstrategischer Kern-
waffen, die bereits aus den Beständen einiger Kernwaffen-
staaten entfernt wurden, und Entwicklung von Transparenz-
mechanismen zur Verifikation der Beseitigung dieser Waf-
fen;

11. fordert die Kernwaffenstaaten auf, ihre Transparenz
und Rechenschaftspflicht in Bezug auf ihre Kernwaffenbe-
stände und ihre Durchführung von Abrüstungsmaßnahmen zu
erhöhen;

12. kommt überein, dass die Abrüstungskonferenz un-
verzüglich einen Ad-hoc-Ausschuss einrichten soll, der sich
mit der nuklearen Abrüstung befasst;

13. kommt überein, dass die Abrüstungskonferenz die
Verhandlungen über einen nichtdiskriminierenden, multilate-
ralen und international und wirksam verifizierbaren Vertrag,
der die Herstellung von spaltbarem Material für Kernwaffen
oder andere Kernsprengkörper verbietet, wieder aufnehmen
soll, unter Berücksichtigung der Ziele der nuklearen Abrü-
stung und der Nichtverbreitung von Kernwaffen;

14. kommt überein, dass die Abrüstungskonferenz die
Prüfung und Aktualisierung des in ihrem Beschluss vom
13. Februar 1992116 enthaltenen Mandats zur Verhütung eines
Wettrüstens im Weltraum unter allen seinen Aspekten ab-
schließen und so bald wie möglich wieder einen Ad-hoc-Aus-
schuss einsetzen soll;

15. fordert die Kernwaffenstaaten auf, die notwendigen
Schritte zu unternehmen, um alle fünf Kernwaffenstaaten
nahtlos in den zur vollständigen Beseitigung der Kernwaffen
führenden Prozess einzugliedern;

16. stellt fest, dass die dritte und gegebenenfalls die vier-
te Tagung des Vorbereitungsausschusses für die Konferenz
der Vertragsparteien im Jahr 2005 zur Überprüfung des Ver-
trags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen unter Be-
rücksichtigung der Beratungen und Ergebnisse der vorange-
gangenen Tagungen alles tun soll, um einen Bericht zu erstel-
len, der Empfehlungen an die Überprüfungskonferenz enthält;

17. betont, wie wichtig die regelmäßige Berichterstat-
tung ist, um das Vertrauen in den Vertrag über die Nichtver-
breitung von Kernwaffen zu fördern;

18. fordert die Kernwaffenstaaten auf, bis zur Festle-
gung multilateral ausgehandelter rechtsverbindlicher Sicher-
heitsgarantien für alle Vertragsstaaten, die Nichtkernwaffen-
staaten sind, ihre bestehenden Verpflichtungen in Bezug auf
Sicherheitsgarantien voll zu achten;

115 Siehe CD/1674. 116 CD/1125.
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19. nimmt Kenntnis von den Vorschlägen betreffend Si-
cherheitsgarantien, die den Vertragsstaaten des Vertrags über
die Nichtverbreitung von Kernwaffen vorgelegt worden sind,
und fordert den Vorbereitungsausschuss für die Überprü-
fungskonferenz im Jahr 2005 auf, auf seiner dritten Tagung
genügend Zeit für die eingehende Behandlung der Frage der
Sicherheitsgarantien vorzusehen, um der Überprüfungskonfe-
renz Empfehlungen dazu vorlegen zu können, wie diese An-
gelegenheit vorangebracht werden kann;

20. fordert die drei Staaten Indien, Israel und Pakistan,
die noch nicht Vertragsparteien des Vertrags über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen sind und nicht den Sicherungs-
maßnahmen unterstellte kerntechnische Anlagen betreiben,
auf, dem Vertrag unverzüglich und bedingungslos als Nicht-
kernwaffenstaaten beizutreten, zur Gewährleistung der Nicht-
verbreitung von Kernwaffen die erforderlichen umfassenden
Sicherungsabkommen gemeinsam mit Zusatzprotokollen in
Kraft zu setzen, die dem Musterzusatzprotokoll zu dem/den
Abkommen zwischen dem/den Staat(en) und der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation betreffend die Anwendung
der Sicherungsmaßnahmen entsprechen, das der Gouver-
neursrat der Internationalen Atomenergie-Organisation am
15. Mai 1997 gebilligt hatte117, und dringend unmissverständ-
lich jegliche Politik der Entwicklung oder Dislozierung von
Kernwaffen einzustellen und keinerlei Maßnahmen zu ergrei-
fen, die den Frieden und die Sicherheit auf regionaler und in-
ternationaler Ebene und die Anstrengungen untergraben
könnten, die die internationale Gemeinschaft im Hinblick auf
die nukleare Abrüstung und die Verhütung der Verbreitung
von Kernwaffen unternimmt;

21. bekräftigt die Überzeugung, dass die Schaffung in-
ternational anerkannter kernwaffenfreier Zonen auf der
Grundlage von frei geschlossenen Vereinbarungen zwischen
den Staaten der betreffenden Region den Frieden und die Si-
cherheit auf globaler und regionaler Ebene festigt, das nuklea-
re Nichtverbreitungsregime stärkt und zur Verwirklichung
des Ziels der nuklearen Abrüstung beiträgt;

22. bekundet ihre Sorge über die Spannungen im Nahen
Osten und in Südasien und erklärt erneut ihre Unterstützung
für die Schaffung einer von Kernwaffen und anderen Massen-
vernichtungswaffen freien Zone im Nahen Osten sowie einer
kernwaffenfreien Zone in Südasien;

23. fordert die Staaten auf, soweit nicht bereits gesche-
hen, Abkommen über Sicherungsmaßnahmen vollen Um-
fangs mit der Internationalen Atomenergie-Organisation so-
wie Zusatzprotokolle zu ihren Sicherungsabkommen auf der
Grundlage des Musterprotokolls abzuschließen;

24. fordert die Demokratische Volksrepublik Korea auf,
ihre jüngsten Ankündigungen zu überdenken, mit dem Ziel,
die Bestimmungen des Vertrags über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen voll einzuhalten, und unterstützt in diesem

Zusammenhang alle diplomatischen Bemühungen um eine
baldige friedliche Lösung der Situation und um die Schaffung
eines kernwaffenfreien Gebiets auf der koreanischen Halbin-
sel;

25. betont, dass die Internationale Atomenergie-Organi-
sation in der Lage sein muss, zu verifizieren und sicherzustel-
len, dass die kerntechnischen Anlagen der Vertragsstaaten des
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen allein zu
friedlichen Zwecken genutzt werden, und fordert die Staaten
auf, mit der Organisation in vollem Umfang und unverzüglich
dabei zusammenzuarbeiten, Probleme im Zusammenhang mit
der Erfüllung ihrer jeweiligen Verpflichtungen gegenüber der
Organisation zu beheben;

26. fordert die Russische Föderation und die Vereinig-
ten Staaten von Amerika auf, an die Internationale Atomener-
gie-Organisation heranzutreten, damit diese die Verifika-
tionsauflagen in dem Abkommen über Plutoniumbewirtschaf-
tung und -entsorgung wahrnimmt, das die beiden Staaten auf
der Grundlage des Muster-Rechtsrahmens unterzeichnet ha-
ben, der vereinbart wurde und nun zur Verwendung in neuen
Verifikationsabkommen zwischen der Organisation und je-
dem der beiden Staaten zur Verfügung steht;

27. fordert alle Kernwaffenstaaten auf, Vereinbarungen
zu treffen, damit ihr spaltbares Material, das nicht mehr für
militärische Zwecke benötigt wird, so bald wie praktisch
möglich der Verifikation durch die Internationale Atomener-
gie-Organisation oder einer anderen einschlägigen internatio-
nalen Verifikation unterstellt wird, und Vereinbarungen zu
treffen, damit derartiges Material friedlichen Zwecken zuge-
führt wird, um sicherzustellen, dass es nie wieder für militäri-
sche Programme eingesetzt wird;

28. bekräftigt, dass eine kernwaffenfreie Welt letztend-
lich auf ein universelles und multilateral ausgehandeltes
Rechtsinstrument oder auf ein aus einer Reihe von sich gegen-
seitig verstärkenden Rechtsinstrumenten bestehendes Regel-
werk gegründet sein muss;

29. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Durchführung der Resolution 57/59118 und er-
sucht ihn, im Rahmen der vorhandenen Ressourcen einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution auszuarbeiten;

30. beschließt, den Punkt "Auf dem Weg zu einer kern-
waffenfreien Welt: Eine neue Agenda" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen
und die Durchführung dieser Resolution auf der genannten
Tagung zu überprüfen.

RESOLUTION 58/52

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)119.

117 Internationale Atomenergie-Organisation, INFCIRC/540 (Korrigierte
Fassung).

118 A/58/162 und Add.1
119 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Polen.
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58/52. Durchführung des Übereinkommens über das
Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung
und des Einsatzes chemischer Waffen und über
die Vernichtung solcher Waffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zum Thema
der chemischen Waffen, insbesondere die ohne Abstimmung
verabschiedete Resolution 57/82 vom 22. November 2002, in
der sie mit Anerkennung von den laufenden Bemühungen
Kenntnis genommen hat, die im Hinblick auf die Verwirkli-
chung des Ziels und Zwecks des Übereinkommens über das
Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Ein-
satzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher
Waffen120 durchgeführt werden,

entschlossen, das wirksame Verbot der Entwicklung, der
Herstellung, des Erwerbs, des Transfers, der Lagerung und
des Einsatzes chemischer Waffen sowie ihre Vernichtung her-
beizuführen,

mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, dass seit der
Verabschiedung der Resolution 57/82 elf weitere Staaten das
Übereinkommen ratifiziert haben beziehungsweise ihm bei-
getreten sind, womit die Gesamtzahl der Vertragsstaaten des
Übereinkommens nunmehr einhundertachtundfünfzig be-
trägt,

1. hebt hervor, dass die Universalität des Übereinkom-
mens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lage-
rung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Ver-
nichtung solcher Waffen120 für die Verwirklichung seines
Ziels und Zwecks von grundlegender Bedeutung ist; 

2. unterstreicht, dass das Übereinkommen und seine
Durchführung zur Stärkung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit beitragen, und hebt hervor, dass seine
vollständige, universelle und wirksame Durchführung einen
weiteren Beitrag zu diesem Ziel leisten wird, indem die Mög-
lichkeit des Einsatzes chemischer Waffen zum Wohl der gan-
zen Menschheit vollständig ausgeschlossen wird;

3. betont, dass die volle und wirksame Durchführung
aller Bestimmungen des Übereinkommens in sich schon ein
wichtiger Beitrag zu den Anstrengungen ist, die die Vereinten
Nationen in dem weltweiten Kampf gegen alle Arten und Er-
scheinungsformen des Terrorismus unternehmen;

4. betont, dass es notwendig ist, dass alle Staaten Ver-
tragsparteien des Übereinkommens werden, und fordert alle
Staaten auf, soweit nicht bereits geschehen, unverzüglich
Vertragsstaaten des Übereinkommens zu werden;

5. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Ergebnis-
sen der ersten Sondertagung der Konferenz der Vertragsstaa-
ten zur Überprüfung der Wirkungsweise des Chemiewaffen-
übereinkommens, die vom 28. April bis 9. Mai 2003 in Den

Haag stattfand121, sowie von der Politischen Erklärung122, in
der die Vertragsstaaten ihre Entschlossenheit bekräftigen, das
Ziel und den Zweck des Übereinkommens zu verwirklichen;

6. unterstreicht, wie wichtig es für das Übereinkom-
men ist, dass alle Staaten, die chemische Waffen, Produk-
tionseinrichtungen für chemische Waffen oder Einrichtungen
für die Entwicklung chemischer Waffen besitzen, einschließ-
lich derjenigen Staaten, die zu einem früheren Zeitpunkt den
Besitz chemischer Waffen deklariert haben, sich unter den
Vertragsstaaten des Übereinkommens befinden, und begrüßt
die in dieser Hinsicht erzielten Fortschritte;

7. stellt fest, dass die wirksame Anwendung des Verifi-
kationssystems Vertrauen hinsichtlich der Einhaltung des
Übereinkommens durch die Vertragsstaaten schafft;

8. unterstreicht, welche wichtige Rolle der Organisa-
tion für das Verbot chemischer Waffen dabei zukommt, die
Einhaltung der Bestimmungen des Übereinkommens zu veri-
fizieren und die fristgerechte und effiziente Verwirklichung
aller seiner Ziele zu fördern;

9. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens
nachdrücklich auf, ihren Verpflichtungen nach dem Überein-
kommen voll und fristgerecht nachzukommen und die Orga-
nisation für das Verbot chemischer Waffen bei ihren Umset-
zungstätigkeiten zu unterstützen;

10. nimmt Kenntnis von der Verpflichtung, die die Ver-
tragsstaaten eingegangen sind, die friedlichen Zwecken die-
nende internationale Zusammenarbeit bei von ihnen durchge-
führten Tätigkeiten auf dem Gebiet der Chemie zu fördern,
sowie von der Bedeutung, die dieser Zusammenarbeit und ih-
rem Beitrag zur Förderung des Übereinkommens als Ganzes
zukommt;

11. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den laufenden
Bemühungen, die die Organisation für das Verbot chemischer
Waffen unternimmt, um das Ziel und den Zweck des Überein-
kommens zu verwirklichen, die volle Umsetzung seiner Be-
stimmungen sicherzustellen, namentlich derjenigen betref-
fend die internationale Verifikation der Einhaltung des Über-
einkommens, sowie als Forum für Konsultationen und die Zu-
sammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten zu dienen;

12. begrüßt die Zusammenarbeit zwischen den Verein-
ten Nationen und der Organisation für das Verbot chemischer
Waffen im Rahmen des Abkommens über die Beziehungen
zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation im
Einklang mit den Bestimmungen des Übereinkommens;

13. beschließt, den Punkt "Durchführung des Überein-
kommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, La-
gerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die
Vernichtung solcher Waffen" in die vorläufige Tagesordnung
ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

120 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundvier-
zigste Tagung, Beilage 27 (A/47/27), Anhang I.

121 Siehe Organisation für das Verbot chemischer Waffen, Dokument
RC-1/5.
122 Ebd., Dokument RC-1/3.
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RESOLUTION 58/53

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 153 Stimmen ohne Gegenstimme bei 23 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)123:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso,
Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gam-
bia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bis-
sau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irland, Island, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Katar,
Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nauru,
Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman,
Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Salomonen, Sambia, Samoa,
San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychel-
len, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spani-
en, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zen-
tralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Ägypten, Aserbaidschan, China, Indien, Iran (Islamische Re-

publik), Israel, Kasachstan, Kirgisistan, Kuba, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Marokko, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Myanmar, Pakistan, Republik Korea, Russische Föderation, Syrische Arabische
Republik, Tadschikistan, Usbekistan, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam.

58/53. Durchführung des Übereinkommens über das
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstel-
lung und der Weitergabe von Antipersonenminen
und über deren Vernichtung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/54 B vom 1. De-
zember 1999, 55/33 V vom 20. November 2000, 56/24 M
vom 29. November 2001 und 57/74 vom 22. November 2002,

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, das Leiden und
Sterben zu beenden, das durch Antipersonenminen verursacht
wird, die jede Woche Hunderte von Menschen, überwiegend
unschuldige, wehrlose Zivilpersonen und insbesondere Kin-
der, töten oder verstümmeln, die wirtschaftliche Entwicklung
und den Wiederaufbau behindern, die Rückführung von
Flüchtlingen und Binnenvertriebenen erschweren und noch
Jahre nach ihrer Verlegung weitere schwerwiegende Folgen
nach sich ziehen,

davon überzeugt, dass alles getan werden muss, um wirk-
sam und koordiniert zur Bewältigung der Herausforderung
beizutragen, welche die Räumung der auf der ganzen Welt
verlegten Antipersonenminen darstellt, und ihre Vernichtung
sicherzustellen,

in dem Wunsche, im Hinblick auf die Unterstützung der
Betreuung und Rehabilitation von Minenopfern, einschließ-
lich der sozialen und wirtschaftlichen Wiedereingliederung,
ihr Möglichstes zu tun,

erfreut über das am 1. März 1999 erfolgte Inkrafttreten des
Übereinkommens über das Verbot des Einsatzes, der Lage-
rung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonen-
minen und über deren Vernichtung124 und mit Befriedigung
Kenntnis nehmend von den Bemühungen um die Durchfüh-
rung des Übereinkommens sowie von den beträchtlichen
Fortschritten, die bei der Bewältigung des weltweiten Land-
minenproblems erzielt wurden,

unter Hinweis auf die vom 3. bis 7. Mai 1999 in Maputo
abgehaltene erste Tagung der Vertragsstaaten des Überein-
kommens und die in der Erklärung von Maputo bekräftigte
Verpflichtung zur vollständigen Beseitigung der Antiperso-
nenminen125,

sowie unter Hinweis auf die vom 11. bis 15. September
2000 in Genf abgehaltene zweite Tagung der Vertragsstaaten
des Übereinkommens und auf die Erklärung der zweiten Ta-
gung der Vertragsstaaten, in der sie ihre Verpflichtung bekräf-
tigen, alle Bestimmungen des Übereinkommens umfassend
und vollinhaltlich durchzuführen126,

ferner unter Hinweis auf die vom 18. bis 21. September
2001 in Managua abgehaltene dritte Tagung der Vertragsstaa-

123 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Australien,
Bahamas, Bangladesch, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivi-
en, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam,
Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dä-
nemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominica, Do-
minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Frankreich, Gabun,
Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Irland, Island, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Ka-
tar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Lesotho, Liberia,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia,
Malediven, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mo-
sambik, Namibia, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger,
Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay,
Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Moldau, Ruanda, Rumäni-
en, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Slo-
wakei, Slowenien, Somalia, Spanien, St. Kitts und Nevis, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Toba-
go, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan,
Tuvalu, Uganda, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Zentralafrikanische Republik und Zypern.

124 Siehe CD/1478.
125 Siehe APLC/MSP.1/1999/1, Teil II.
126 Siehe APLC/MSP.2/2000/1, Teil II.
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ten des Übereinkommens und auf die Erklärung der dritten
Tagung der Vertragsstaaten, in der sie ihre standhafte Ver-
pflichtung bekräftigen, sowohl die Antipersonenminen voll-
ständig zu beseitigen als auch gegen die heimtückischen und
unmenschlichen Wirkungen dieser Waffen vorzugehen127,

unter Hinweis auf die vom 16. bis 20. September 2002 in
Genf abgehaltene vierte Tagung der Vertragsstaaten des
Übereinkommens und auf die Erklärung der vierten Tagung
der Vertragsstaaten, in der sie ihre Verpflichtung bekräftigen,
ihre Anstrengungen auf denjenigen Gebieten, die am unmit-
telbarsten mit den humanitären Hauptzielen des Übereinkom-
mens verbunden sind, weiter zu verstärken128,

sowie unter Hinweis auf die vom 15. bis 19. September
2003 in Bangkok abgehaltene fünfte Tagung der Vertrags-
staaten des Übereinkommens und auf die Erklärung der fünf-
ten Tagung der Vertragsstaaten, in der sie sich verpflichten,
sich ein Jahr vor ihrer ersten Überprüfungskonferenz mit neu-
er Tatkraft darum zu bemühen, verminte Gebiete zu räumen,
den Opfern zu helfen, die gelagerten Antipersonenminen zu
vernichten und den universalen Beitritt zu dem Übereinkom-
men zu fördern,

mit Befriedigung feststellend, dass weitere Staaten das
Übereinkommen ratifiziert haben beziehungsweise ihm bei-
getreten sind, sodass jetzt insgesamt einhunderteinundvierzig
Staaten die Verpflichtungen aus dem Übereinkommen for-
mell akzeptiert haben,

dem Wunsch Nachdruck verleihend, alle Staaten für den
Beitritt zu dem Übereinkommen zu gewinnen, sowie ent-
schlossen, nach besten Kräften auf seine weltweite Geltung
hinzuwirken,

mit Bedauern feststellend, dass Antipersonenminen nach
wie vor weltweit bei Konflikten eingesetzt werden, was
menschliches Leid zur Folge hat und die Entwicklung in der
Konfliktfolgezeit behindert,

1. bittet alle Staaten, die das Übereinkommen über das
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der
Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernich-
tung124 noch nicht unterzeichnet haben, ihm unverzüglich bei-
zutreten;

2. fordert alle Staaten, die das Übereinkommen unter-
zeichnet, aber noch nicht ratifiziert haben, nachdrücklich auf,
es unverzüglich zu ratifizieren;

3. betont, dass es wichtig ist, dass das Übereinkommen
voll und wirksam durchgeführt und eingehalten wird;

4. fordert alle Vertragsstaaten nachdrücklich auf, dem
Generalsekretär die in Artikel 7 des Übereinkommens ver-
langten vollständigen Informationen fristgerecht zu unterbrei-
ten, mit dem Ziel, die Transparenz und die Einhaltung des
Übereinkommens zu fördern;

5. bittet alle Staaten, die das Übereinkommen noch
nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch nicht beige-
treten sind, auf freiwilliger Basis Informationen bereitzustel-
len, damit die weltweiten Anstrengungen zur Minenbekämp-
fung wirksamer werden;

6. fordert alle Staaten und anderen in Betracht kom-
menden Parteien erneut auf, im Hinblick auf die Förderung
und Unterstützung der Betreuung, der Rehabilitation sowie
der sozialen und wirtschaftlichen Wiedereingliederung von
Minenopfern, der Aufklärungsprogramme über die Minenge-
fahr, der Räumung der auf der ganzen Welt verlegten Antiper-
sonenminen und der Gewährleistung ihrer Vernichtung sowie
bei der Erzielung entsprechender Fortschritte zusammenzuar-
beiten;

7. bittet und ermutigt alle interessierten Staaten, die
Vereinten Nationen, die sonstigen in Betracht kommenden in-
ternationalen Organisationen oder Institutionen, die Regio-
nalorganisationen, das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz und die in Betracht kommenden nichtstaatlichen Orga-
nisationen, sich an dem auf der ersten Tagung der Vertrags-
staaten des Übereinkommens festgelegten und auf den späte-
ren Tagungen der Vertragsstaaten weiter ausgebauten Ar-
beitsprogramm für die Zeit zwischen den Tagungen zu betei-
ligen;

8. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Arti-
kel 12 Absatz 1 des Übereinkommens die notwendigen Vor-
bereitungen zur Einberufung der ersten Überprüfungskonfe-
renz des Übereinkommens vom 29. November bis 3. Dezem-
ber 2004 in Nairobi zu treffen;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Namen
der Vertragsstaaten und im Einklang mit Artikel 12 Absatz 3
des Übereinkommens die Staaten, die nicht Vertragsparteien
des Übereinkommens sind, sowie die Vereinten Nationen, die
sonstigen in Betracht kommenden internationalen Organisa-
tionen oder Institutionen, die Regionalorganisationen, das In-
ternationale Komitee vom Roten Kreuz und die in Betracht
kommenden nichtstaatlichen Organisationen einzuladen, als
Beobachter an der ersten Überprüfungskonferenz teilzuneh-
men, und dringt darauf, dass möglichst hochrangige Vertreter
an einem am Ende der Überprüfungskonferenz stattfindenden
Konferenzteil auf hoher Ebene teilnehmen;

10. beschließt, den Punkt "Durchführung des Überein-
kommens über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der
Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und
über deren Vernichtung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

127 Siehe APLC/MSP.3/2001/1, Teil II.
128 Siehe APLC/MSP.4/2002/1, Teil II.
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RESOLUTION 58/54

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 150 Stimmen ohne Gegenstimme bei 27 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)129:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bangla-
desch, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herze-
gowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Bu-
rundi, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Gre-
nada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hondu-
ras, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbi-
en, Kongo, Kroatien, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nica-
ragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Pakistan, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro,
Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Suriname, Swa-
siland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Toba-
go, Tschechische Republik, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zen-
tralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Ägypten, Algerien, Bahrain, China, Côte d'Ivoire, Demokrati-

sche Volksrepublik Korea, Dschibuti, Iran (Islamische Republik), Jemen, Jorda-
nien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Marokko, Mauretanien, Myanmar, Oman, Ruanda, Saudi-Arabien, Soma-
lia, Sudan, Syrische Arabische Republik, Tunesien, Vereinigte Arabische Emira-
te.

58/54. Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/36 L vom 9. De-
zember 1991, 47/52 L vom 15. Dezember 1992, 48/75 E vom
16. Dezember 1993, 49/75 C vom 15. Dezember 1994,
50/70 D vom 12. Dezember 1995, 51/45 H vom 10. Dezem-
ber 1996, 52/38 R vom 9. Dezember 1997, 53/77 V vom
4. Dezember 1998, 54/54 O vom 1. Dezember 1999, 55/33 U
vom 20. November 2000, 56/24 Q vom 29. November 2001
und 57/75 vom 22. November 2002 über Transparenz auf
dem Gebiet der Rüstung,

nach wie vor die Auffassung vertretend, dass mehr Trans-
parenz auf dem Gebiet der Rüstung maßgeblich zur Vertrau-
ensbildung und Sicherheit zwischen den Staaten beiträgt und
dass die Schaffung des Registers der Vereinten Nationen für
konventionelle Waffen130 einen wichtigen Schritt zur Förde-
rung der Transparenz in militärischen Angelegenheiten dar-
stellt,

erfreut über den zusammengefassten Bericht des Gene-
ralsekretärs über das Register131, der die Antworten der Mit-
gliedstaaten für das Jahr 2002 enthält,

sowie erfreut über die Reaktion der Mitgliedstaaten auf
das in den Ziffern 9 und 10 der Resolution 46/36 L enthaltene
Ersuchen, Angaben über ihre Einfuhren und Ausfuhren von
Waffen sowie vorhandene Hintergrundinformationen über ih-
re Rüstungsbestände, die Beschaffung aus der nationalen Pro-
duktion und die diesbezüglichen Politiken bereitzustellen,

betonend, dass die Fortführung des Registers und seine
Weiterentwicklung überprüft werden sollten, um ein Register
mit möglichst breiter Beteiligung zu erreichen,

1. bekräftigt ihre Entschlossenheit, die effektive Füh-
rung des Registers der Vereinten Nationen für konventionelle
Waffen130, wie in den Ziffern 7 bis 10 der Resolution 46/36 L
vorgesehen, sicherzustellen;

2. macht sich den Bericht des Generalsekretärs über die
Fortführung des Registers und seine Weiterentwicklung132 so-
wie die darin enthaltenen Empfehlungen aus dem Konsensbe-
richt der Gruppe der Regierungssachverständigen von 2003133

zu eigen;

3. beschließt, den Geltungsbereich des Registers ge-
mäß den Empfehlungen in dem Bericht des Generalsekretärs
von 2003 anzupassen;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, dem Generalsekretär
im Hinblick auf die Herbeiführung der universellen Beteili-
gung jedes Jahr bis zum 31. Mai die erbetenen Daten und In-
formationen für das Register vorzulegen, so auch gegebenen-
falls negative Berichte, auf der Grundlage der Resolutionen
46/36 L und 47/52 L, der Empfehlungen in Ziffer 64 des Be-

129 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Au-
stralien, Bangladesch, Belgien, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa
Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Gui-
nea, Guyana, Haiti, Honduras, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Ka-
nada, Kasachstan, Kenia, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liberia,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Mali, Malta,
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik,
Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Ni-
geria, Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Pe-
ru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ru-
mänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, San Marino, Schwe-
den, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Singa-
pur, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Lucia, Südafrika, Suriname,
Thailand, Timor-Leste, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Re-
publik, Türkei, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Republik und Zypern.

130 Siehe Resolution 46/36 L.
131 A/58/203.
132 A/58/274.
133 Ebd., Ziffern 112-114.
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richts des Generalsekretärs von 1997 über die Fortführung des
Registers und seine Weiterentwicklung134, der Empfehlungen
in Ziffer 94 des Berichts des Generalsekretärs von 2000 und
seiner Anhänge und Anlagen135 sowie des Berichts des Gene-
ralsekretärs von 2003;

5. bittet die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind,
bis zur Weiterentwicklung des Registers zusätzliche Informa-
tionen über die Beschaffung aus der nationalen Produktion
und die Rüstungsbestände bereitzustellen und sich der Spalte
"Bemerkungen" des Standardberichtsformulars zu bedienen,
um zusätzliche Informationen, beispielsweise Angaben zu
Typen oder Modellen, bereitzustellen;

6. bekräftigt ihren Beschluss, im Hinblick auf die Wei-
terentwicklung des Registers seinen Geltungsbereich und die
Beteiligung an dem Register fortlaufend zu überprüfen;

7. erinnert zu diesem Zweck an ihr Ersuchen an die
Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär ihre Auffassungen über
die Fortführung des Registers, seine Weiterentwicklung und
über Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz im Zusam-
menhang mit Massenvernichtungswaffen mitzuteilen;

8. ersucht den Generalsekretär, die Empfehlungen in
seinem Bericht von 2003 über die Fortführung des Registers
und seine Weiterentwicklung umzusetzen und sicherzustel-
len, dass dem Sekretariat ausreichende Mittel zur Führung
und Erhaltung des Registers zur Verfügung gestellt werden;

9. wiederholt ihre Aufforderung an alle Mitgliedstaa-
ten, auf regionaler und subregionaler Ebene unter voller Be-
rücksichtigung der besonderen Gegebenheiten der jeweiligen
Region oder Subregion zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel,
die internationalen Bemühungen zur Erhöhung der Offenheit
und Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung zu stärken und
zu koordinieren;

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über den Stand der
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/55
Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)136.

58/55. Förderung des Aktionsprogramms der Vereinten
Nationen über den unerlaubten Handel mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen
Aspekten auf regionaler Ebene im Rahmen der
Organisation für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa 

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/70 B vom 12. De-
zember 1995, 52/38 J vom 9. Dezember 1997, 53/77 T vom
4. Dezember 1998, 54/54 R vom 1. Dezember 1999, 54/54 V
vom 15. Dezember 1999 und 55/33 Q vom 20. November
2000,

sowie unter Hinweis auf das am 20. Juli 2001 verabschie-
dete Aktionsprogramm zur Verhütung, Bekämpfung und Be-
seitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leich-
ten Waffen unter allen Aspekten137, in dem insbesondere die
Regionalorganisationen ermutigt werden, Initiativen zur För-
derung seiner Durchführung zu ergreifen,

erfreut über die Ergebnisse der vom 7. bis 11. Juli 2003 in
New York abgehaltenen ersten Zweijährlichen Tagung der
Staaten zur Prüfung der Durchführung des Aktionspro-
gramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des un-
erlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter
allen Aspekten138,

davon überzeugt, dass es wichtig ist, auf nationaler, regio-
naler und internationaler Ebene Maßnahmen zur Bekämpfung
des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen zu ergreifen, na-
mentlich Maßnahmen, die an regionale Vorgehensweisen an-
gepasst werden können,

in der Erkenntnis, dass die Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa als regionale Abmachung nach
Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen in der Lage
ist, auf regionaler Ebene einen maßgeblichen Beitrag zum
Kampf der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Handel
mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten zu
leisten, unter Berücksichtigung der Besonderheiten der jewei-
ligen Region,

Kenntnis nehmend von der Verabschiedung des Doku-
ments der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa über Kleinwaffen und leichte Waffen am 24. Novem-
ber 2000139,

sowie Kenntnis nehmend von der im Rahmen der Organi-
sation für Sicherheit und Zusammenarbeit bislang geleisteten
Arbeit zur Erstellung von Praxisleitfäden zur Kontrolle von
Kleinwaffen und leichten Waffen und in der Erkenntnis, dass
ein Handbuch, in dem diese Leitfäden zusammengefasst sind,
auch für andere Mitgliedstaaten nützlich sein könnte, die sich
darum bemühen, das Aktionsprogramm der Vereinten Natio-

134 A/52/316 und Corr.2.
135 A/55/281.
136 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Äquatorialgui-
nea, Armenien, Belarus, Belgien, Benin, Bhutan, Bosnien und Herzego-
wina, Bulgarien, Burkina Faso, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark,
Demokratische Republik Kongo, Deutschland, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Grie-
chenland, Guinea, Haiti, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan,
Kongo, Kroatien, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Madagaskar, Mali, Malta, Marokko, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Niederlande, Niger, Norwegen, Österreich, Polen, Portu-
gal, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra Leone,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Timor-Leste, Togo, Tonga,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vanuatu, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika und Zypern.

137 Siehe Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über den uner-
laubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspek-
ten, New York, 9.-20. Juli 2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziffer 24.
138 Siehe A/CONF.192/BMS/2003/1.
139 A/CONF.192/PC/20, Anhang.
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nen durchzuführen und so den unerlaubten Handel mit Klein-
waffen und leichten Waffen zu bekämpfen,

1. bekräftigt, wie wichtig Maßnahmen zur Verhütung,
Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten sind,
einschließlich fortlaufender Anstrengungen auf regionaler
und subregionaler Ebene;

2. begrüßt die in dieser Hinsicht von Organisationen in
verschiedenen Regionen und Subregionen bereits erzielten
Fortschritte und in diesem Zusammenhang die bislang erziel-
ten Fortschritte bei der Erstellung von Praxisleitfäden zur
Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten
Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter den Teil-
nehmerstaaten der Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa sowie die darin zum Ausdruck gebrachte
Hoffnung, dass dieser Prozess rasch einen positiven Ab-
schluss finden wird;

3. bittet alle Mitgliedstaaten, soweit nicht bereits ge-
schehen, die Möglichkeit zu prüfen, auf regionaler bezie-
hungsweise gegebenenfalls subregionaler Ebene Maßnahmen
zur Bekämpfung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen
und leichten Waffen unter allen Aspekten auszuarbeiten und
zu beschließen, und auf diese Weise zum Weltfrieden und zur
internationalen Sicherheit beizutragen.

RESOLUTION 58/56

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 112 Stimmen bei 45 Gegenstimmen und 20 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)140:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Äthio-
pien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivi-
en, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gam-
bia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Marokko, Mauretanien, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Nauru,
Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Panama, Papua-Neugui-
nea, Paraguay, Peru, Philippinen, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien,
Senegal, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Repu-
blik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Ugan-
da, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Israel, Italien,
Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshall-
inseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Serbien und Mon-
tenegro, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinig-
te Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien,
Indien, Irland, Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Mauritius, Pakistan, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Ruanda, Russische Föderation, Schweden, Tadschiki-
stan, Ukraine, Usbekistan.

58/56. Nukleare Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/75 E vom 15. De-
zember 1994 über die schrittweise Verringerung der nuklea-
ren Bedrohung sowie ihre Resolutionen 50/70 P vom 12. De-
zember 1995, 51/45 O vom 10. Dezember 1996, 52/38 L vom
9. Dezember 1997, 53/77 X vom 4. Dezember 1998, 54/54 P
vom 1. Dezember 1999, 55/33 T vom 20. November 2000,
56/24 R vom 29. November 2001 und 57/79 vom 22. Novem-
ber 2002 über nukleare Abrüstung,

in Bekräftigung der Verpflichtung der internationalen Ge-
meinschaft auf das Ziel der vollständigen Beseitigung der
Kernwaffen und der Schaffung einer kernwaffenfreien Welt,

eingedenk dessen, dass das Übereinkommen von 1972
über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaf-
fen sowie über die Vernichtung solcher Waffen141 und das
Übereinkommen von 1993 über das Verbot der Entwicklung,
Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen
und über die Vernichtung solcher Waffen142 bereits Rechts-
ordnungen für das vollständige Verbot von biologischen be-
ziehungsweise chemischen Waffen geschaffen haben, und
entschlossen, ein Übereinkommen über das Verbot der Ent-
wicklung, Erprobung, Herstellung, Lagerung, Ausleihung,
Weitergabe, des Einsatzes und der Androhung des Einsatzes
von Kernwaffen und über deren Vernichtung herbeizuführen
und ein solches internationales Übereinkommen möglichst
bald zum Abschluss zu bringen,

in der Erwägung, dass nunmehr die Voraussetzungen für
die Schaffung einer kernwaffenfreien Welt gegeben sind, und
betonend, dass konkrete praktische Schritte unternommen
werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen,

eingedenk der Ziffer 50 des Schlussdokuments der zehn-
ten Sondertagung der Generalversammlung143, der ersten Son-
dertagung über Abrüstung, in der die dringende Aushandlung
von Übereinkünften über die Einstellung der qualitativen Ver-

140 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Bangladesch, Benin, Bhutan, Brunei
Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demo-
kratische Republik Kongo, Dominikanische Republik, Ecuador, El Sal-
vador, Ghana, Guinea, Haiti, Indonesien, Iran (Islamische Republik),
Jordanien, Kambodscha, Kenia, Kolumbien, Kongo, Laotische Volksde-
mokratische Republik, Lesotho, Madagaskar, Malaysia, Mali, Mongolei,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Panama, Philippinen, Sa-
lomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Sim-
babwe, Singapur, Sri Lanka, Sudan, Swasiland, Thailand, Timor-Leste,
Tonga, Uganda, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania und Vietnam.

141 Resolution 2826 (XXVI), Anlage.
142 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundvier-
zigste Tagung, Beilage 27 (A/47/27), Anhang I.
143 Resolution S-10/2.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
besserung und Weiterentwicklung von Kernwaffensystemen
und die Erstellung eines umfassenden Stufenprogramms,
nach Möglichkeit mit vereinbarten Zeitplänen, zur schrittwei-
sen und ausgewogenen Reduzierung der Kernwaffen und ih-
rer Trägersysteme gefordert wird, das so bald wie möglich zu
ihrer endgültigen und vollständigen Beseitigung führt,

in Bekräftigung der Überzeugung der Vertragsstaaten des
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen144, dass
der Vertrag ein Eckpfeiler der Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen und der nuklearen Abrüstung ist, sowie der Wichtigkeit
des Beschlusses über die Stärkung des Prozesses zur Überprü-
fung des Vertrags145, des Beschlusses über die Grundsätze und
Ziele der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der nuklearen
Abrüstung145, des Beschlusses über die Verlängerung des
Vertrags145 und der Resolution über den Nahen Osten145, die
von der Konferenz von 1995 der Vertragsparteien zur Über-
prüfung und Verlängerung des Vertrags über die Nichtver-
breitung von Kernwaffen verabschiedet wurden,

betonend, wie wichtig die von den Vertragsstaaten in dem
Schlussdokument der Konferenz von 2000 der Vertragspar-
teien zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen vereinbarten dreizehn Schritte für die syste-
matischen und schrittweisen Bemühungen zur Verwirkli-
chung des Ziels der nuklearen Abrüstung bis hin zur vollstän-
digen Beseitigung der Kernwaffen sind146,

von neuem darauf hinweisend, dass der nuklearen Abrü-
stung in dem Schlussdokument der zehnten Sondertagung der
Generalversammlung sowie von der internationalen Gemein-
schaft höchste Priorität eingeräumt wird,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem Inkrafttreten
des Vertrags über die Reduzierung und Begrenzung der stra-
tegischen Offensivwaffen (START I)147, dessen Vertragsstaa-
ten Belarus, Kasachstan, die Russische Föderation, die Ukrai-
ne und die Vereinigten Staaten von Amerika sind,

erneut das baldige Inkrafttreten des Vertrags über das um-
fassende Verbot von Nuklearversuchen148

 fordernd,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem Inkrafttreten
des Vertrags zwischen der Russischen Föderation und den
Vereinigten Staaten von Amerika über die Reduzierung der

strategischen Offensivwaffen ("Moskauer Vertrag")149, der ei-
nen bedeutenden Schritt zur Reduzierung der von ihnen sta-
tionierten strategischen Kernwaffen darstellt, und gleichzeitig
weitere unumkehrbare und einschneidende Reduzierungen ih-
rer Kernwaffenbestände fordernd,

sowie mit Befriedigung von den einseitigen Maßnahmen
Kenntnis nehmend, welche die Kernwaffenstaaten zur Be-
grenzung der Kernwaffen ergriffen haben, und sie zu weiteren
derartigen Maßnahmen ermutigend,

in der Erwägung, dass bilaterale, plurilaterale und multila-
terale Verhandlungen über nukleare Abrüstung einander er-
gänzen und dass bilaterale Verhandlungen multilaterale Ver-
handlungen in dieser Hinsicht niemals ersetzen können,

in Anbetracht der in der Abrüstungskonferenz und in der
Generalversammlung zum Ausdruck gekommenen Unterstüt-
zung für die Ausarbeitung eines internationalen Übereinkom-
mens zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den
Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen
sowie in Anbetracht der multilateralen Bemühungen inner-
halb der Abrüstungskonferenz, eine baldige Einigung über ein
solches internationales Übereinkommen zu erzielen,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs über die Rechtmäßigkeit der Drohung mit oder des
Einsatzes von Kernwaffen vom 8. Juli 1996150 und erfreut dar-
über, dass alle Richter des Gerichtshofs einstimmig bekräftigt
haben, dass alle Staaten die Verpflichtung haben, die Ver-
handlungen mit dem Ziel der nuklearen Abrüstung in all ihren
Aspekten und unter strenger und wirksamer internationaler
Kontrolle in gutem Glauben zu führen und zu einem Ab-
schluss zu bringen,

eingedenk der Ziffer 74 und der anderen maßgeblichen
Empfehlungen des Schlussdokuments der vom 20. bis
25. Februar 2003 in Kuala Lumpur abgehaltenen dreizehnten
Konferenz der Staats- und Regierungschefs der nichtgebun-
denen Länder151, worin die Abrüstungskonferenz aufgerufen
wird, so bald wie möglich und mit höchstem Vorrang einen
Ad-hoc-Ausschuss für nukleare Abrüstung einzurichten und
Verhandlungen über ein Stufenprogramm zur vollständigen
Beseitigung der Kernwaffen innerhalb einer festgelegten Frist
aufzunehmen,

unter Hinweis auf Ziffer 11 der Erklärung der am 26. Sep-
tember 2003 in New York abgehaltenen Tagung der Außen-
minister der Bewegung der nichtgebundenen Länder152,

144 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485.
145 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document,
Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang.
146 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt "Article VI and
eighth to twelfth preambular paragraphs", Ziffer 15.
147 The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 16: 1991 (Veröffent-
lichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.92.IX.1), Anhang II.
148 Siehe Resolution 50/245.

149 Siehe CD/1674.
150 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226.
151 A/57/759-S/2003/332, Anlage I.
152 Siehe A/58/420, Anlage.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
eingedenk der Grundsätze und Leitlinien für die Schaffung
kernwaffenfreier Zonen, die von der Abrüstungskommission
auf ihrer Arbeitstagung 1999 verabschiedet wurden153,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen154, in der die Staats- und Regierungschefs den
Beschluss trafen, sich für die Beseitigung der Massenvernich-
tungswaffen, insbesondere der Kernwaffen, einzusetzen und
keine Möglichkeit zur Erreichung dieses Zieles außer Acht zu
lassen, einschließlich der Möglichkeit, eine internationale
Konferenz einzuberufen, um Mittel und Wege zur Beseiti-
gung atomarer Gefahren aufzuzeigen,

bekräftigend, dass die Staaten im Einklang mit der Charta
der Vereinten Nationen bei der Beilegung ihrer Streitigkeiten
in den internationalen Beziehungen den Einsatz oder die An-
drohung des Einsatzes von Kernwaffen unterlassen sollen,

im Bewusstsein der Gefahr, dass bei terroristischen Hand-
lungen Massenvernichtungswaffen, insbesondere Kernwaf-
fen, zum Einsatz kommen könnten, sowie der dringenden
Notwendigkeit, diese Gefahr durch abgestimmte internationa-
le Bemühungen unter Kontrolle zu bringen und zu überwin-
den,

1. erkennt an, dass angesichts der jüngsten politischen
Entwicklungen nunmehr für alle Kernwaffenstaaten die Zeit
gekommen ist, wirksame Abrüstungsmaßnahmen zu ergrei-
fen, mit dem Ziel, die Beseitigung der Kernwaffen zu errei-
chen;

2. bekräftigt, dass die nukleare Abrüstung und die
Nichtverbreitung von Kernwaffen zwei eng miteinander ver-
knüpfte und sich gegenseitig verstärkende Prozesse sind, die
Hand in Hand gehen müssen, und dass die echte Notwendig-
keit eines systematischen und schrittweisen Prozesses der nu-
klearen Abrüstung besteht;

3. begrüßt und befürwortet die Bemühungen, in ver-
schiedenen Teilen der Welt auf der Grundlage von zwischen
den Staaten der betreffenden Regionen aus freien Stücken ge-
schlossenen Vereinbarungen oder Abmachungen neue kern-
waffenfreie Zonen zu schaffen, die ein wirksames Mittel zur
Einschränkung der geografischen Weiterverbreitung von
Kernwaffen sind und die Sache der nuklearen Abrüstung för-
dern;

4. erkennt an, dass eine echte Notwendigkeit besteht,
die Bedeutung von Kernwaffen in den strategischen Doktri-
nen und der Sicherheitspolitik zu vermindern, um das Risiko
eines Einsatzes dieser Waffen auf ein Mindestmaß zu be-
schränken und den Prozess ihrer vollständigen Beseitigung zu
erleichtern;

5. fordert die Kernwaffenstaaten nachdrücklich auf,
die qualitative Verbesserung sowie die Weiterentwicklung,

Herstellung und Lagerung von atomaren Gefechtsköpfen und
ihren Einsatzsystemen sofort einzustellen;

6. fordert die Kernwaffenstaaten außerdem nachdrück-
lich auf, als Interimsmaßnahme ihre Kernwaffen aus dem Zu-
stand der Alarmbereitschaft zu nehmen und sie umgehend zu
deaktivieren und weitere konkrete Maßnahmen zu ergreifen,
um die Einsatzfähigkeit ihrer Kernwaffensysteme weiter zu
reduzieren;

7. ruft die Kernwaffenstaaten von neuem auf, die nu-
kleare Bedrohung schrittweise zu vermindern und wirksame
Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung durchzuführen, mit
dem Ziel, die vollständige Beseitigung dieser Waffen zu errei-
chen;

8. fordert die Kernwaffenstaaten auf, bis zur vollstän-
digen Beseitigung von Kernwaffen ein international rechts-
verbindliches Übereinkommen zu schließen, mit dem sie sich
gemeinsam verpflichten, auf den Ersteinsatz von Kernwaffen
zu verzichten, und fordert alle Staaten auf, ein international
rechtsverbindliches Übereinkommen zu schließen, in dem
den Nichtkernwaffenstaaten Sicherheitsgarantien über den
Nichteinsatz und die Nichtandrohung des Einsatzes von Kern-
waffen gegeben werden;

9. fordert die Kernwaffenstaaten nachdrücklich auf, in
einem geeigneten Stadium als wirksame Maßnahme zur nu-
klearen Abrüstung untereinander plurilaterale Verhandlungen
über weitere einschneidende Reduzierungen der Kernwaffen
aufzunehmen;

10. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass der Grundsatz
der Unumkehrbarkeit auf den Prozess der nuklearen Abrü-
stung und der Rüstungskontroll- und Rüstungsreduzierungs-
maßnahmen für Kernwaffen und verwandte Waffen Anwen-
dung findet;

11. unterstreicht die Wichtigkeit der unmissverständli-
chen Verpflichtung, die die Kernwaffenstaaten in dem
Schlussdokument der vom 24. April bis 19. Mai 2000 in New
York abgehaltenen Konferenz der Vertragsparteien zur Über-
prüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen eingegangen sind, die vollständige Beseitigung ihrer
Kernwaffenbestände herbeizuführen, mit dem Ziel der nu-
klearen Abrüstung, zu der sich alle Vertragsstaaten nach
Artikel VI des Vertrags verpflichtet haben155, sowie die Be-
kräftigung der Vertragsstaaten, dass die vollständige Beseiti-
gung der Kernwaffen die einzige absolute Garantie gegen den
Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen
bietet156;

12. fordert die vollinhaltliche und wirksame Durchfüh-
rung der in dem Schlussdokument der Konferenz von 2000

153 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 42 (A/54/42), Anhang I.
154 Siehe Resolution 55/2.

155 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt "Article VI and
eighth to twelfth preambular paragraphs", Ziffer 15:6.
156 Ebd., Abschnitt "Article VII and the security of non-nuclear-weapon
States", Ziffer 2.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
der Vertragsparteien zur Überprüfung des Vertrags über die
Nichtverbreitung von Kernwaffen enthaltenen dreizehn
Schritte zur nuklearen Abrüstung146;

13. fordert die Kernwaffenstaaten nachdrücklich auf, ei-
ne weitere Reduzierung der nichtstrategischen Kernwaffen
auf Grund einseitiger Initiativen und als festen Bestandteil des
Prozesses der Reduzierung von Kernwaffen und der nuklea-
ren Abrüstung durchzuführen;

14. fordert die sofortige Aufnahme von Verhandlungen
in der Abrüstungskonferenz über einen nichtdiskriminieren-
den, multilateralen und international und wirksam verifizier-
baren Vertrag über das Verbot der Herstellung von spaltbarem
Material für Kernwaffen oder andere Kernsprengkörper auf
der Grundlage des Berichts des Sonderkoordinators157 und des
darin enthaltenen Mandats;

15. fordert die Abrüstungskonferenz nachdrücklich auf,
sich auf ein Arbeitsprogramm zu einigen, das die sofortige
Aufnahme von Verhandlungen über einen solchen Vertrag
enthält, mit dem Ziel, sie innerhalb von fünf Jahren abzu-
schließen;

16. fordert den Abschluss eines oder mehrerer interna-
tionaler Rechtsinstrumente über angemessene Sicherheitsga-
rantien für Nichtkernwaffenstaaten;

17. fordert außerdem das baldige Inkrafttreten und die
strenge Einhaltung des Vertrags über das umfassende Verbot
von Nuklearversuchen148;

18. bekundet ihr Bedauern darüber, dass die Abrü-
stungskonferenz auf ihrer Tagung 2003 nicht in der Lage war,
einen Ad-hoc-Ausschuss für nukleare Abrüstung einzusetzen,
wie in Resolution 57/79 der Generalversammlung gefordert;

19. fordert die Abrüstungskonferenz von neuem auf, mit
Vorrang einen Ad-hoc-Ausschuss einzusetzen, der sich An-
fang 2004 mit der nuklearen Abrüstung befassen und Ver-
handlungen über ein Stufenprogramm zur nuklearen Abrü-
stung und zur letztendlichen vollständigen Beseitigung der
Kernwaffen aufnehmen soll;

20. fordert, dass möglichst bald eine internationale Kon-
ferenz über nukleare Abrüstung unter allen Aspekten einberu-
fen wird, die konkrete Maßnahmen für nukleare Abrüstung
benennen und behandeln soll;

21. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

22. beschließt, den Punkt "Nukleare Abrüstung" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 58/57

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)158.

58/57. Beschluss der Abrüstungskonferenz (CD/1547)
vom 11. August 1998, unter Punkt 1 ihrer Tages-
ordnung, "Einstellung des nuklearen Wettrü-
stens und nukleare Abrüstung", einen Ad-hoc-
Ausschuss einzusetzen, der auf der Grundlage
des Berichts des Sonderkoordinators (CD/1299)
und des darin enthaltenen Mandats einen nicht-
diskriminierenden, multilateralen und interna-
tional und wirksam verifizierbaren Vertrag über
das Verbot der Herstellung von spaltbarem Mate-
rial für Kernwaffen oder andere Kernsprengkör-
per aushandeln soll

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/75 L vom 16. De-
zember 1993, 53/77 I vom 4. Dezember 1998, 55/33 Y vom
20. November 2000, 56/24 J vom 29. November 2001 und
57/80 vom 22. November 2002,

überzeugt, dass ein nichtdiskriminierender, multilateraler
und international und wirksam verifizierbarer Vertrag, der die
Herstellung von spaltbarem Material für Kernwaffen und an-
dere Kernsprengkörper verbietet, maßgeblich zur nuklearen
Abrüstung und zur Nichtverbreitung von Kernwaffen beitra-
gen würde,

unter Hinweis auf den Bericht der Abrüstungskonferenz
von 1998, in dem unter anderem festgehalten ist, dass jeder zu
dieser Frage gefasste Beschluss alle weiteren Beschlüsse über
die Einsetzung weiterer Nebenorgane unter Tagesordnungs-
punkt 1 unberührt lässt und dass intensive Beratungen abge-
halten werden, um die Auffassungen der Mitglieder der Abrü-
stungskonferenz über geeignete Methoden und Ansätze zur
Behandlung des Tagesordnungspunkts 1 einzuholen, unter
Berücksichtigung aller diesbezüglichen Vorschläge und Auf-
fassungen159,

1. erinnert an den Beschluss der Abrüstungskonfe-
renz159, unter Punkt 1 ihrer Tagesordnung, "Einstellung des
nuklearen Wettrüstens und nukleare Abrüstung", einen Ad-
hoc-Ausschuss einzusetzen, der auf der Grundlage des Be-

157 CD/1299.

158 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Argentinien, Australien, Bangladesch,
Belarus, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Deutschland, Ecuador, Estland, Finnland, Frankreich, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Irland, Island, Italien, Japan, Kamerun,
Kanada, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mongolei, Myanmar,
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Schweiz, Se-
negal, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafri-
ka, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Venezuela, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
159 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 27 (A/53/27), Ziffer 10.
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richts des Sonderkoordinators160 und des darin enthaltenen
Mandats einen nichtdiskriminierenden, multilateralen und in-
ternational und wirksam verifizierbaren Vertrag über das Ver-
bot der Herstellung von spaltbarem Material für Kernwaffen
oder andere Kernsprengkörper aushandeln soll;

2. fordert die Abrüstungskonferenz nachdrücklich auf,
sich auf ein Arbeitsprogramm zu einigen, das die sofortige
Aufnahme von Verhandlungen über einen solchen Vertrag
vorsieht.

RESOLUTION 58/58

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)161.

58/58. Unterstützung von Staaten zur Eindämmung des
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und zur
Einsammlung dieser Waffen

Die Generalversammlung,

die Auffassung vertretend, dass die unerlaubte Verbrei-
tung und Verschiebung von Kleinwaffen und der unerlaubte
Handel damit ein Hindernis für die Entwicklung, eine Bedro-
hung der Bevölkerung sowie der nationalen und der regiona-
len Sicherheit und einen Faktor darstellen, der zur Destabili-
sierung von Staaten beiträgt,

zutiefst beunruhigt über das Ausmaß der unerlaubten Ver-
breitung und Verschiebung von Kleinwaffen und des uner-
laubten Handels damit in den Staaten der Sahara-Sahel-Sub-
region,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Schlussfol-
gerungen der Beratermissionen der Vereinten Nationen, die
vom Generalsekretär mit dem Auftrag in die betroffenen Län-
der der Subregion entsandt wurden, das geeignetste Vorgehen
zur Beendigung der unerlaubten Verschiebung von Kleinwaf-
fen und zu ihrer Einsammlung zu prüfen,

erfreut darüber, dass die Sekretariats-Hauptabteilung Ab-
rüstungsfragen zum Koordinierungszentrum für alle Aktivitä-
ten der Organe der Vereinten Nationen im Zusammenhang
mit Kleinwaffen bestimmt wurde,

den Generalsekretär beglückwünschend zu seinem Bericht
über Konfliktursachen und die Förderung dauerhaften Frie-
dens und einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika162 sowie

eingedenk der Erklärung über Kleinwaffen, die der Präsident
des Sicherheitsrats am 24. September 1999 abgegeben hat163,

erfreut über die Empfehlungen, die auf den in Banjul, Al-
gier, Bamako, Yamoussoukro und Niamey abgehaltenen Ta-
gungen der Staaten der Subregion abgegeben wurden, um ei-
ne enge regionale Kooperation zur Verstärkung der Sicherheit
herzustellen,

sowie erfreut über den Beschluss der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten, die von den Staats- und
Regierungschefs der Gemeinschaft am 31. Oktober 1998 in
Abuja verabschiedete Erklärung eines Moratoriums für die
Einfuhr, Ausfuhr und Herstellung von Kleinwaffen und leich-
ten Waffen in Westafrika164 zu erneuern,

unter Hinweis auf die Erklärung von Algier, die die Ver-
sammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisation
der afrikanischen Einheit auf ihrer vom 12. bis 14. Juli 1999
in Algier abgehaltenen fünfunddreißigsten ordentlichen Ta-
gung angenommen hat165,

betonend, dass es gilt, die Bemühungen um eine breiter
angelegte Zusammenarbeit und eine bessere Koordinierung
bei der Bekämpfung der unerlaubten Verbreitung von Klein-
waffen weiter voranzubringen, namentlich im Rahmen der
Übereinstimmung, die auf der am 13. und 14. Juli 1998 in Os-
lo abgehaltenen Tagung über Kleinwaffen erzielt wurde166,
und des Aktionsaufrufs von Brüssel, der von der am 12. und
13. Oktober 1998 in Brüssel abgehaltenen Internationalen
Konferenz über nachhaltige Abrüstung zu Gunsten einer
nachhaltigen Entwicklung verabschiedet wurde167,

eingedenk der am 1. Dezember 2000 verabschiedeten Er-
klärung von Bamako über eine gemeinsame afrikanische Po-
sition in Bezug auf die unerlaubte Verbreitung und Verschie-
bung von Kleinwaffen und leichten Waffen und den unerlaub-
ten Handel damit168,

unter Hinweis auf den Millenniums-Bericht des General-
sekretärs169,

erfreut über das Aktionsprogramm zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten, das
auf der Konferenz der Vereinten Nationen über den unerlaub-
ten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen
Aspekten verabschiedet wurde170, und seine zügige Durchfüh-
rung fordernd,

160 CD/1299.
161 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Finnland,
Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Kamerun,
Kolumbien, Kongo, Kroatien, Luxemburg, Madagaskar, Mali (im Na-
men der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Wirt-
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten sind), Malta, Mo-
sambik, Niederlande, Norwegen, Papua-Neuguinea, Portugal, Sambia,
Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
162 A/52/871-S/1998/318.

163 S/PRST/1999/28; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1999.
164 A/53/763-S/1998/1194, Anlage.
165 A/54/424, Anlage II, Beschluss AHG/Decl. 1 (XXXV).
166 Siehe CD/1556.
167 A/53/681, Anlage.
168 A/CONF.192/PC/23, Anhang.
169 A/54/2000.
170 Siehe Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über den uner-
laubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspek-
ten, New York, 9.-20. Juli 2001 (A/CONF.192/15), Ziffer 24.
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in Anerkennung der wichtigen Rolle, die den Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft bei der Aufdeckung und Verhütung
des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und der Sensibili-
sierung der Öffentlichkeit für die Bemühungen um die Ein-
dämmung dieses Handels zukommt,

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Erklärung
der Ministerkonferenz über Sicherheit, Stabilität, Entwick-
lung und Zusammenarbeit in Afrika, die am 8. und 9. Mai
2000 in Abuja abgehalten wurde171, und ermutigt den General-
sekretär, seine im Zusammenhang mit der Durchführung der
Resolution 49/75 G der Generalversammlung vom 15. De-
zember 1994 und den Empfehlungen der Beratermissionen
der Vereinten Nationen unternommenen Bemühungen zur
Eindämmung der unerlaubten Verschiebung von Kleinwaffen
und zur Einsammlung dieser Waffen in den betroffenen Staa-
ten, die darum ersuchen, mit Unterstützung des Regionalzen-
trums der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in
Afrika und in enger Zusammenarbeit mit der Afrikanischen
Union fortzusetzen;

2. begrüßt den Beschluss der Wirtschaftsgemeinschaft
der westafrikanischen Staaten, die Erklärung über ein Mora-
torium für die Einfuhr, Ausfuhr und Herstellung von Klein-
waffen und leichten Waffen in Westafrika164 um einen Zeit-
raum von drei Jahren bis Oktober 2004 zu erneuern, und legt
der internationalen Gemeinschaft nahe, die Anwendung des
Moratoriums zu unterstützen;

3. befürwortet die Einrichtung nationaler Kommissio-
nen zur Bekämpfung der unerlaubten Verbreitung von Klein-
waffen in den Ländern der Sahara-Sahel-Subregion und bittet
die internationale Gemeinschaft, die reibungslose Funktions-
weise der Kommissionen nach Möglichkeit zu unterstützen;

4. ermutigt die Organisationen und Verbände der Zivil-
gesellschaft, sich an den von den nationalen Kommissionen
unternommenen Anstrengungen zur Bekämpfung des uner-
laubten Handels mit Kleinwaffen sowie an der Anwendung
des Moratoriums für die Einfuhr, Ausfuhr und Herstellung
von Kleinwaffen und leichten Waffen in Westafrika und an
der Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten170 zu
beteiligen;

5. befürwortet die Zusammenarbeit von staatlichen Or-
ganen, internationalen Organisationen und der Zivilgesell-
schaft bei der Bekämpfung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und bei der Unterstützung von Einsätzen zur
Einsammlung dieser Waffen in den Subregionen;

6. fordert die internationale Gemeinschaft auf, techni-
sche und finanzielle Unterstützung zu gewähren, um die Or-
ganisationen der Zivilgesellschaft besser in die Lage zu ver-
setzen, Maßnahmen zur Bekämpfung des unerlaubten Han-
dels mit Kleinwaffen zu ergreifen;

7. nimmt Kenntnis von den Schlussfolgerungen der am
24. und 25. März 1999 in Bamako abgehaltenen Tagung der
Außenminister der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten betreffend die Modalitäten für die Durchfüh-
rung des Programms für Koordinierung und Unterstützung zu
Gunsten von Sicherheit und Entwicklung und begrüßt die
Verabschiedung eines Aktionsplans auf dieser Tagung;

8. nimmt außerdem Kenntnis von den Schlussfolgerun-
gen der vom 18. bis 21. März 2002 in Pretoria abgehaltenen
Afrikanischen Konferenz über die Durchführung des Ak-
tionsprogramms der Vereinten Nationen über Kleinwaffen:
Bedürfnisse und Partnerschaften;

9. bittet den Generalsekretär und diejenigen Staaten
und Organisationen, die dazu in der Lage sind, den Staaten bei
der Eindämmung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen
und bei ihrer Einsammlung Hilfe zu gewähren;

10. ersucht den Generalsekretär, diese Angelegenheit
weiter zu prüfen und ihr auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung
über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

11. beschließt, den Punkt "Unterstützung von Staaten
zur Eindämmung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen
und zur Einsammlung dieser Waffen" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/59

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 164 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 14 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)172:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bos-
nien und Herzegowina, Botsuana, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso,
Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gam-
bia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bis-
sau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Island,
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Li-
banon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallin-
seln, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,
Mongolei, Mosambik, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niederlande, Niger, Ni-
geria, Norwegen, Oman, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay,
Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda,
Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
Saudi-Arabien, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lan-
ka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, Suriname, Swasiland, Sy-
rische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga,
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan,

171 A/55/286, Anlage II, Beschluss AHG/Decl. 4 (XXXVI).

172 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Australien, Bangladesch, Côte
d'Ivoire, Ecuador, El Salvador, Fidschi, Gabun, Guatemala, Honduras,
Italien, Japan, Nepal, Nicaragua, Papua-Neuguinea, Schweiz, Timor-
Leste, Tuvalu und Ukraine.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vereinig-
te Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Indien, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Ägypten, Bhutan, Brasilien, China, Demokratische Volksre-

publik Korea, Irland, Israel, Kuba, Mexiko, Myanmar, Neuseeland, Pakistan,
Schweden, Südafrika.

58/59. Ein Weg zur völligen Beseitigung der Kernwaffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/75 H vom 15. De-
zember 1994, 50/70 C vom 12. Dezember 1995, 51/45 G vom
10. Dezember 1996, 52/38 K vom 9. Dezember 1997,
53/77 U vom 4. Dezember 1998, 54/54 D vom 1. Dezember
1999, 55/33 R vom 20. November 2000, 56/24 N vom
29. November 2001 und 57/78 vom 22. November 2002,

in der Erwägung, dass die Förderung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit und die Förderung der nu-
klearen Abrüstung einander ergänzen und stärken,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die zuneh-
menden Gefahren, die von der Verbreitung von Massenver-
nichtungswaffen ausgehen,

in der Überzeugung, dass alles getan werden muss, um ei-
ne nukleare Zerstörung zu vermeiden,

in Bekräftigung der entscheidenden Bedeutung des Ver-
trags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen173 als Eck-
pfeiler des internationalen Nichtverbreitungsregimes für
Kernwaffen und als eine unabdingbare Grundlage für die Her-
beiführung der nuklearen Abrüstung und den Beitritt Timor-
Lestes zu dem Vertrag begrüßend,

eingedenk dessen, dass Herausforderungen an den Vertrag
und das Nichtverbreitungsregime für Kernwaffen ihre volle
Einhaltung noch notwendiger machen und dass der Vertrag
seiner Rolle nur dann gerecht werden kann, wenn Gewissheit
besteht, dass alle Vertragsstaaten ihn einhalten,

in Anerkennung der Fortschritte, die die Kernwaffenstaa-
ten bei der einseitigen beziehungsweise auf dem Verhand-
lungsweg erzielten Reduzierung ihrer Kernwaffen erzielt ha-
ben, namentlich das vor kurzem erfolgte Inkrafttreten des
Vertrags zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und
der Russischen Föderation über die Reduzierung der strategi-
schen Offensivwaffen ("Moskauer Vertrag")174, ein Schritt,
der die nukleare Abrüstung weiter voranbringen sollte, sowie
der Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft im Hin-
blick auf die nukleare Abrüstung und die Nichtverbreitung
von Kernwaffen,

die Überzeugung bekräftigend, dass weitere Fortschritte
bei der nuklearen Abrüstung zur Konsolidierung des interna-
tionalen Nichtverbreitungsregimes für Kernwaffen und so zur

Sicherung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit beitragen werden,

erfreut über die seit den letzten Nuklearversuchen erfolgte
Fortsetzung eines Moratoriums für Kernwaffenversuchs-
explosionen oder andere nukleare Explosionen,

sowie erfreut über die erfolgreiche Verabschiedung des
Schlussdokuments der Konferenz der Vertragsparteien im
Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtver-
breitung von Kernwaffen175 und betonend, wie wichtig die
Umsetzung seiner Schlussfolgerungen ist,

ferner erfreut über die konstruktiven Erörterungen auf der
vom 28. April bis 9. Mai 2003 abgehaltenen zweiten Tagung
des Vorbereitungsausschusses für die für 2005 anberaumte
Konferenz der Vertragsparteien zur Überprüfung des Ver-
trags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen,

erfreut über die erfolgreiche Abhaltung einer Reihe von
Seminaren und Konferenzen zur weiteren Verstärkung der Si-
cherungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Orga-
nisation, einschließlich der am 9. und 10. Dezember 2002 in
Tokio abgehaltenen Internationalen Konferenz über die um-
fassendere Einhaltung der verstärkten Sicherungsmaßnahmen
der Internationalen Atomenergie-Organisation, und sich der
Hoffnung anschließend, dass das Sicherungssystem der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation durch die bestmögliche
Nutzung der Ergebnisse der genannten Seminare und Konfe-
renzen weiter gestärkt wird, namentlich indem die Siche-
rungsabkommen und die dazugehörigen Zusatzprotokolle
universelle Geltung erhalten,

die Russische Föderation und die Vereinigten Staaten von
Amerika dazu anhaltend, ihre intensiven Konsultationen im
Einklang mit der Gemeinsamen Erklärung über die neuen
strategischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten174

weiterzuführen,

erfreut über die Schlusserklärung der dritten Konferenz
zur Erleichterung des Inkrafttretens des Vertrags über das um-
fassende Verbot von Nuklearversuchen, die vom 3. bis
5. September 2003 in Wien abgehalten wurde176, im Einklang
mit Artikel XIV des Vertrags177,

in dem Bewusstsein, wie wichtig es ist, Terroristen daran
zu hindern, Kernwaffen oder verwandtes Material, radioakti-
ves Material, Ausrüstungen und Technologie zu erwerben
oder zu entwickeln, und die Rolle unterstreichend, die der In-
ternationalen Atomenergie-Organisation in dieser Hinsicht
zukommt,

betonend, wie wichtig die Abrüstungs- und Nichtverbrei-
tungserziehung für die kommenden Generationen ist, und die
Empfehlungen begrüßend, die in dem der Generalversamm-
lung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung vorgelegten Be-

173 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485.
174 Siehe CD/1674.

175 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I-III
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV)).
176 CTBT-Art.XIV/2003/5, Anlage I.
177 Siehe Resolution 50/245.
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richt des Generalsekretärs über die Studie der Vereinten Na-
tionen zur Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung ent-
halten sind178,

1. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass alle Staaten
Vertragsparteien des Vertrags über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen173 werden, und fordert die Staaten, die nicht Ver-
tragsparteien des Vertrags sind, auf, ihm unverzüglich und be-
dingungslos als Nichtkernwaffenstaaten beizutreten;

2. erklärt außerdem erneut, wie wichtig es ist, dass alle
Vertragsstaaten des Vertrags über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag nach-
kommen;

3. betont, dass es von zentraler Bedeutung ist, dass im
Rahmen der systematischen schrittweisen Bemühungen zur
Durchführung des Artikels VI des Vertrags über die Nichtver-
breitung von Kernwaffen und der Ziffern 3 und 4 Buchstabe c
des von der Konferenz von 1995 der Vertragsparteien zur
Überprüfung und Verlängerung des Vertrags gefassten Be-
schlusses über die Grundsätze und Ziele der Nichtverbreitung
von Kernwaffen und die nukleare Abrüstung179 die folgenden
praktischen Schritte unternommen werden:

a) die wichtige und vordringliche Unterzeichnung und
Ratifikation des Vertrags über das umfassende Verbot von
Nuklearversuchen177, die unverzüglich und bedingungslos
und im Einklang mit den jeweiligen verfassungsmäßigen Ver-
fahren vorgenommen werden soll, um das baldige Inkrafttre-
ten des Vertrags herbeizuführen, sowie ein Moratorium für
Kernwaffenversuchsexplosionen oder jegliche anderen nu-
klearen Explosionen bis zum Inkrafttreten des Vertrags;

b) die Einsetzung eines Ad-hoc-Ausschusses in der Ab-
rüstungskonferenz zum frühestmöglichen Zeitpunkt während
ihrer Tagung 2004, um einen nichtdiskriminierenden, multila-
teralen und international und wirksam verifizierbaren Vertrag
über das Verbot der Herstellung von spaltbarem Material für
Kernwaffen oder andere Kernsprengkörper auszuhandeln, im
Einklang mit dem Bericht des Sonderkoordinators von 1995180

und dem darin enthaltenen Mandat und unter Berücksichti-
gung der Ziele der nuklearen Abrüstung wie auch der Nicht-
verbreitung von Kernwaffen, mit dem Ziel, diesen Vertrag in-
nerhalb von fünf Jahren zum Abschluss zu bringen, und die
Erklärung eines Moratoriums für die Herstellung von spaltba-
rem Material für Kernwaffen bis zum Inkrafttreten dieses
Vertrags;

c) die Schaffung eines geeigneten, für nukleare Abrü-
stung zuständigen Nebenorgans der Abrüstungskonferenz
zum frühestmöglichen Zeitpunkt während ihrer Tagung 2004
im Kontext der Aufstellung eines Arbeitsprogramms;

d) die Einbeziehung des Grundsatzes der Unumkehr-
barkeit, der auf nukleare Abrüstung sowie auf Rüstungskon-
troll- und Rüstungsreduzierungsmaßnahmen in Bezug auf
Kernwaffen und verwandte Waffen Anwendung finden soll;

e) eine unmissverständliche Verpflichtung der Kern-
waffenstaaten, wie auf der Konferenz der Vertragsparteien im
Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtver-
breitung von Kernwaffen vereinbart, die vollständige Beseiti-
gung ihrer Kernwaffenbestände herbeizuführen, mit dem Ziel
der nuklearen Abrüstung, auf die sich alle Vertragsstaaten
nach Artikel VI des Vertrags verpflichtet haben;

f) einschneidende Reduzierungen der Bestände an stra-
tegischen Offensivwaffen der Russischen Föderation und der
Vereinigten Staaten von Amerika, unter gleichzeitiger Aner-
kennung der großen Wichtigkeit der bestehenden multilatera-
len Verträge, mit dem Ziel, die strategische Stabilität und die
internationale Sicherheit zu erhalten und zu stärken;

g) von allen Kernwaffenstaaten zu unternehmende
Schritte, die zur nuklearen Abrüstung in einer die internatio-
nale Stabilität fördernden Weise führen und die auf dem
Grundsatz der unverminderten Sicherheit für alle beruhen:

i) weitere Anstrengungen seitens aller Kernwaffen-
staaten, um ihre Kernwaffenbestände einseitig abzubauen;

ii) Erhöhung der Transparenz seitens der Kernwaffen-
staaten im Hinblick auf ihre Kernwaffenkapazitäten und
Durchführung von Übereinkünften nach Artikel VI des
Vertrags und als freiwillige vertrauensbildende Maßnah-
men zur Unterstützung weiterer Fortschritte bei der nu-
klearen Abrüstung;

iii) weitere Reduzierung der nichtstrategischen Kern-
waffen auf Grund einseitiger Initiativen und als fester Be-
standteil des Prozesses der Reduzierung von Kernwaffen
und der nuklearen Abrüstung;

iv) Vereinbarung konkreter Maßnahmen zur weiteren
Verminderung der Einsatzfähigkeit der Kernwaffensyste-
me;

v) Verminderung der Bedeutung von Kernwaffen in
der Sicherheitspolitik, um das Risiko eines Einsatzes die-
ser Waffen auf ein Mindestmaß zu beschränken und den
Prozess ihrer vollständigen Beseitigung zu erleichtern;

vi) Einbindung aller Kernwaffenstaaten, sobald ange-
bracht, in den Prozess, der zur völligen Beseitigung ihrer
Kernwaffen führt;

h) Bekräftigung, dass das letztendliche Ziel, das die
Staaten mit ihren Bemühungen im Rahmen des Abrüstungs-
prozesses verfolgen, die allgemeine und vollständige Abrü-
stung unter wirksamer internationaler Kontrolle ist;

4. erkennt an, dass die Verwirklichung einer von Kern-
waffen freien Welt weitere Schritte erfordern wird, nament-
lich einschneidendere Reduzierungen der Kernwaffenbestän-
de seitens aller Kernwaffenstaaten im Rahmen des auf ihre
Beseitigung abzielenden Prozesses;

5. bittet die Kernwaffenstaaten, die Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen über die im Hinblick auf die nukleare Ab-

178 A/57/124.
179 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I
(NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang, Beschluss 2.
180 CD/1299.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
rüstung erzielten Fortschritte oder unternommenen Anstren-
gungen gebührend unterrichtet zu halten;

6. betont, wie wichtig der Erfolg der Konferenz der
Vertragsparteien im Jahr 2005 zur Überprüfung des Vertrags
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen ist, deren Vorbe-
reitungsausschuss im Jahr 2004 seine dritte Tagung abhalten
wird;

7. begrüßt die laufenden Anstrengungen im Hinblick
auf das Unbrauchbarmachen von Kernwaffen, stellt fest, wie
wichtig die sichere und wirksame Behandlung des dadurch
anfallenden spaltbaren Materials ist, und fordert, dass alle
Kernwaffenstaaten vereinbaren, das spaltbare Material, das
sie als nicht mehr für militärische Zwecke benötigt gemeldet
haben, so bald wie praktisch möglich der Verifikation durch
die Internationale Atomenergie-Organisation oder einer ande-
ren einschlägigen internationalen Verifikation zu unterstellen,
und dass sie vereinbaren, derartiges Material friedlichen
Zwecken zuzuführen, um sicherzustellen, dass es nie wieder
für militärische Programme eingesetzt wird;

8. betont, wie wichtig der weitere Ausbau der Verifika-
tionskapazitäten ist, einschließlich der Sicherungsmaßnah-
men der Internationalen Atomenergie-Organisation, die benö-
tigt werden, um die Einhaltung der nuklearen Abrüstungs-
übereinkünfte zu gewährleisten, mit dem Ziel, eine kernwaf-
fenfreie Welt herbeizuführen und zu erhalten;

9. fordert alle Staaten auf, verstärkte Anstrengungen zu
unternehmen, um die Verbreitung von Kernwaffen und ande-
ren Massenvernichtungswaffen zu verhindern und einzudäm-
men, indem sie erforderlichenfalls ihre Politiken bestätigen
und verstärken, die darauf gerichtet sind, keine Ausrüstungen,
Materialien oder Technologien weiterzugeben, die zur Ver-
breitung dieser Waffen beitragen könnten, und gleichzeitig si-
cherstellen, dass diese Politiken mit den Verpflichtungen der
Staaten aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen übereinstimmen;

10. fordert alle Staaten außerdem auf, in Bezug auf die
Sicherheit, die sichere Verwahrung, die wirksame Kontrolle
und den physischen Schutz aller Materialien, die zur Verbrei-
tung von Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaf-
fen beitragen könnten, den höchstmöglichen Standard beizu-
behalten, um so unter anderem zu verhindern, dass diese Ma-
terialien Terroristen in die Hände fallen;

11. begrüßt die Verabschiedung der Resolution
GC(47)/RES/11 der Generalkonferenz der Internationalen
Atomenergie-Organisation vom 19. September 2003181, in der
empfohlen wird, dass die Mitgliedstaaten der Organisation
auch weiterhin in Erwägung ziehen mögen, die Elemente des
in der Resolution GC(44)/RES/19 der Generalkonferenz der

Organisation vom 22. September 2000182 enthaltenen Ak-
tionsplans und des im April 2003 aktualisierten Aktionsplans

der Organisation umzusetzen, mit dem Ziel, das Inkrafttreten
umfassender Sicherungsabkommen und Zusatzprotokolle zu
erleichtern, und fordert die baldige und vollinhaltliche Durch-
führung der letztgenannten Resolution;

12. befürwortet die konstruktive Rolle der Zivilgesell-
schaft bei der Förderung der Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen und der nuklearen Abrüstung.

RESOLUTION 58/60

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/463, Ziffer 23)183.

58/60. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für
Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Latein-
amerika und in der Karibik

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/60 J vom 3. De-
zember 1986, 42/39 K vom 30. November 1987 und 43/76 H
vom 7. Dezember 1988 über das Regionalzentrum der Ver-
einten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in
Lateinamerika und in der Karibik mit Amtssitz in Lima,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/37 F vom
9. Dezember 1991, 48/76 E vom 16. Dezember 1993, 49/76 D
vom 15. Dezember 1994, 50/71 C vom 12. Dezember 1995,
52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 F vom 4. Dezember
1998, 54/55 F vom 1. Dezember 1999, 55/34 E vom 20. No-
vember 2000, 56/25 E vom 29. November 2001 und 57/89
vom 22. November 2002,

unter Hervorhebung der Neubelebung des Regionalzen-
trums, der diesbezüglichen Anstrengungen der Regierung Pe-
rus und anderer Länder sowie der wichtigen Arbeit des Direk-
tors des Zentrums,

in Anbetracht dessen, dass das Regionalzentrum weiter als
Instrument zur Durchführung regionaler Initiativen fungiert
und verstärkt zur Koordinierung der auf Frieden und Sicher-
heit gerichteten Anstrengungen der Vereinten Nationen bei-
getragen hat,

den Bericht des Generalsekretärs184 begrüßend, in dem er
zu dem Schluss kommt, dass das Regionalzentrum auch die
Durchführung regionaler Initiativen erleichtert, indem es re-
gionale Sicherheitsbedürfnisse und neue Bereiche der Zusam-
menarbeit mit den Staaten und Organisationen in der Region
ermittelt, umfassendere Informationen über Fragen im Zu-
sammenhang mit Schusswaffen bereitstellt, wozu auch ent-
sprechende Ausbildungsprogramme für Strafverfolgungsbe-

181 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and
Other Decisions of the General Conference, Forty-seventh Regular Ses-
sion, 15-19 September 2003 (GC(47)/RES/DEC(2003)).

182 Ebd., Forty-fourth Regular Session, 18-22 September 2000
(GC(44)/RES/DEC (2000)).
183 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Costa Rica (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Lateinamerikanisch-karibischen
Gruppe sind).
184 A/58/122.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
amte und nichtstaatliche Organisationen gehören, und die
Verbreitung von Informationen über Sicherheitsfragen unter
Diplomaten, dem Militär, nichtstaatlichen Organisationen
und der Zivilgesellschaft fördert,

sowie begrüßend, dass in dem Bericht hervorgehoben
wird, dass das Regionalzentrum seine Aktivitäten auf dem
wichtigen Gebiet der Abrüstung und Entwicklung kürzlich er-
weitert hat, und das Zentrum zum weiteren Ausbau dieser Ak-
tivitäten ermutigend,

feststellend, dass Sicherheits- und Abrüstungsfragen in
Lateinamerika und in der Karibik, der ersten bewohnten Welt-
region, die zur kernwaffenfreien Zone erklärt wurde, schon
immer als bedeutendes Thema angesehen wurden,

es begrüßend, dass der Vertrag über das Verbot von Kern-
waffen in Lateinamerika und der Karibik (Tlatelolco-Ver-
trag)185 sich für die souveränen Staaten der Region nun in
Kraft befindet und dass dies von der Generalkonferenz der
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in Lateinameri-
ka und der Karibik auf ihrer am 5. und 6. November 2003 in
Havanna abgehaltenen achtzehnten Tagung offiziell aner-
kannt wurde,

eingedenk der wichtigen Rolle, die das Regionalzentrum
bei der Förderung von vertrauensbildenden Maßnahmen, der
Rüstungskontrolle und -begrenzung, der Abrüstung und der
Entwicklung auf regionaler Ebene spielen kann,

sowie eingedenk der Bedeutung, die der Information, der
Forschung, der Erziehung und der Ausbildung für Frieden,
Abrüstung und Entwicklung zukommt, wenn es darum geht,
zwischen den Staaten Verständigung und Zusammenarbeit
herbeizuführen,

in der Erwägung, dass es notwendig ist, den drei Regio-
nalzentren der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung
ausreichende finanzielle Mittel sowie die nötige Kooperation
für die Planung und Durchführung ihrer Aktivitätenprogram-
me zu gewähren,

1. bekundet erneut ihre nachdrückliche Unterstützung
für die Rolle, die das Regionalzentrum der Vereinten Natio-
nen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Lateinameri-
ka und in der Karibik bei der Förderung der Aktivitäten der
Vereinten Nationen auf regionaler Ebene zur Stärkung des
Friedens, der Stabilität, der Sicherheit und der Entwicklung
bei seinen Mitgliedstaaten spielt;

2. bringt ihre Befriedigung darüber zum Ausdruck und
beglückwünscht das Regionalzentrum dazu, dass es im ver-
gangenen Jahr das breite Spektrum seiner Aktivitäten auf dem
Gebiet des Friedens, der Abrüstung und der Entwicklung aus-
geweitet hat, und ersucht das Regionalzentrum, die von den
Ländern der Region vorzulegenden Vorschläge zur Förde-
rung vertrauensbildender Maßnahmen, der Rüstungskontrolle
und -begrenzung, der Transparenz, der Abrüstung und der
Entwicklung auf regionaler Ebene zu berücksichtigen;

3. dankt für die politische Unterstützung und die finan-
ziellen Beiträge, die das Regionalzentrum erhielt und die für
seinen Fortbestand unabdingbar sind;

4. bittet alle Staaten der Region, sich weiter an den Ak-
tivitäten des Regionalzentrums zu beteiligen, Punkte zur Auf-
nahme in sein Programm vorzuschlagen und dabei von den
Möglichkeiten des Zentrums stärkeren und besseren Ge-
brauch zu machen, um die Herausforderungen zu bewältigen,
mit denen die internationale Gemeinschaft derzeit konfron-
tiert ist, damit die Ziele der Charta der Vereinten Nationen im
Hinblick auf Frieden, Abrüstung und Entwicklung verwirk-
licht werden;

5. erkennt an, dass dem Regionalzentrum eine wichtige
Rolle bei der Förderung und Entwicklung der regionalen In-
itiativen zukommt, die die Länder Lateinamerikas und der
Karibik in Bezug auf Massenvernichtungswaffen, insbeson-
dere Kernwaffen, konventionelle Waffen, einschließlich
Kleinwaffen und leichter Waffen, sowie den Zusammenhang
zwischen Abrüstung und Entwicklung vereinbart haben;

6. begrüßt die Einsetzung der Gruppe von Regierungs-
sachverständigen für den Zusammenhang zwischen Abrü-
stung und Entwicklung nach Resolution 57/65 der General-
versammlung vom 22. November 2002, deren Bericht, wel-
cher der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung vorzulegen ist, von höchstem Interesse in Bezug auf
die Rolle sein wird, die dem Regionalzentrum bei der Förde-
rung dieser Fragen in der Region in Wahrnehmung seines
Mandats zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung im Zusammenhang mit Frieden und Abrüstung zu-
kommt;

7. hebt die Schlussfolgerung des Generalsekretärs her-
vor, dass das Regionalzentrum auf konkrete Weise unter Be-
weis gestellt hat, dass die Vereinten Nationen die Rolle eines
regionalen Katalysators für Frieden und Abrüstung wahrneh-
men, indem sie den Ländern in der Region dabei behilflich
sind, die Sache des Friedens, der Abrüstung und der Entwick-
lung in Lateinamerika und der Karibik voranzubringen186;

8. appelliert an die Mitgliedstaaten, insbesondere die-
jenigen in der lateinamerikanischen und karibischen Region,
sowie an die internationalen staatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen und Stiftungen, freiwillige Beiträge zur Stär-
kung des Regionalzentrums, seines Aktivitätenprogramms
und dessen Durchführung zu entrichten beziehungsweise die-
se Beiträge zu erhöhen;

9. ersucht den Generalsekretär, dem Regionalzentrum
im Rahmen der vorhandenen Mittel jede erforderliche Unter-
stützung zu gewähren, damit es sein Aktivitätenprogramm
mandatsgemäß durchführen kann;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

185 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068. 186 A/58/122, Ziffer 39.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
11. beschließt, den Punkt "Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in La-
teinamerika und in der Karibik" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/61

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/463, Ziffer 23)187.

58/61. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für
Frieden und Abrüstung in Afrika

Die Generalversammlung,

eingedenk der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 1 der
Charta der Vereinten Nationen, wonach eine der Aufgaben
der Generalversammlung darin besteht, sich mit den allge-
meinen Grundsätzen der Zusammenarbeit zur Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, einschließ-
lich der Grundsätze für die Abrüstung und die Rüstungsbe-
grenzung, zu befassen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/151 G vom
16. Dezember 1985, 41/60 D vom 3. Dezember 1986, 42/39 J
vom 30. November 1987 und 43/76 D vom 7. Dezember 1988
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden
und Abrüstung in Afrika sowie ihre Resolutionen 46/36 F
vom 6. Dezember 1991 und 47/52 G vom 9. Dezember 1992
über regionale Abrüstung, einschließlich vertrauensbildender
Maßnahmen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/76 E vom
16. Dezember 1993, 49/76 D vom 15. Dezember 1994,
50/71 C vom 12. Dezember 1995, 51/46 E vom 10. Dezember
1996, 52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 C vom 4. De-
zember 1998, 54/55 B vom 1. Dezember 1999, 55/34 D vom
20. November 2000, 56/25 D vom 29. November 2001 und
57/91 vom 22. November 2002,

im Bewusstsein der breiten Unterstützung für die Neubele-
bung des Regionalzentrums und der wichtigen Rolle, die das
Zentrum im gegenwärtigen Kontext dabei spielen kann, ver-
trauensbildende und Rüstungsbegrenzungsmaßnahmen auf
regionaler Ebene zu fördern und so zum Fortschritt auf dem
Gebiet der nachhaltigen Entwicklung beizutragen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs188, in dem es heißt, dass bei dem Zentrum immer häufiger
Ersuchen von Mitgliedstaaten in der afrikanischen Region um
die Gewährung fachlicher Unterstützung für mehrere Frie-
densinitiativen und Aktivitäten zur Lösung von Konflikten in
der Region eingegangen sind,

feststellend, dass dem Bericht des Generalsekretärs
zufolge189 trotz fortlaufender Bemühungen um die Einwer-

bung von Mitteln nur sehr geringe finanzielle Beiträge an das
Zentrum entrichtet wurden,

besorgt darüber, dass das Zentrum auf Grund seiner anhal-
tenden finanziellen Schwierigkeiten sein Potenzial nicht in
vollem Umfang verwirklichen und sein Mandat nicht ange-
messen wahrnehmen kann,

eingedenk der Anstrengungen, die im Rahmen der Neube-
lebung der Tätigkeiten des Regionalzentrums unternommen
worden sind, um die für seine Betriebskosten erforderlichen
Mittel zu beschaffen,

unter Berücksichtigung dessen, dass es notwendig ist, zwi-
schen dem Regionalzentrum und dem Mechanismus der Afri-
kanischen Union für die Verhütung, Bewältigung und Beile-
gung von Konflikten eine enge Zusammenarbeit herzustellen,
im Einklang mit dem Beschluss, der von der Versammlung
der Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrika-
nischen Einheit auf ihrer vom 12. bis 14. Juli 1999 in Algier
abgehaltenen fünfunddreißigsten ordentlichen Tagung gefasst
wurde190,

es begrüßend, dass der Bericht der vom 7. bis 11. Juli
2003 in New York unter der Schirmherrschaft der Vereinten
Nationen abgehaltenen ersten Zweijährlichen Tagung der
Staaten zur Prüfung der Durchführung des Aktionspro-
gramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des un-
erlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter
allen Aspekten im Konsens verabschiedet wurde191,

1. würdigt die Aktivitäten, die das Regionalzentrum
der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika
insbesondere zur Unterstützung der Anstrengungen der afri-
kanischen Staaten auf dem Gebiet des Friedens und der Si-
cherheit weiterhin durchführt;

2. bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für die
Neubelebung des Regionalzentrums und betont, dass es not-
wendig ist, ihm die Mittel zur Verfügung zu stellen, die es be-
nötigt, um seine Aktivitäten zu verstärken und seine Program-
me durchzuführen;

3. appelliert erneut an alle Staaten sowie an die inter-
nationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
und Stiftungen, freiwillige Beiträge zu leisten, damit die Pro-
gramme und Aktivitäten des Regionalzentrums gestärkt wer-
den und ihre Durchführung erleichtert wird;

4. ersucht den Generalsekretär, dem Regionalzentrum
auch weiterhin die erforderliche Unterstützung zu gewähren,
damit es bessere Leistungen und Ergebnisse erzielen kann;

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, eine enge
Zusammenarbeit zwischen dem Regionalzentrum und der
Afrikanischen Union, insbesondere auf dem Gebiet des Frie-
dens, der Sicherheit und der Entwicklung, zu erleichtern und
den Direktor des Regionalzentrums auch künftig bei seinen

187 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Nigeria (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten
sind).
188 A/58/139.
189 Siehe A/58/139, Ziffer 46.

190 A/54/424, Anlage II, Beschluss AHG/Dec.138 (XXXV). Die Organi-
sation der afrikanischen Einheit hörte am 8. Juli 2002 auf zu bestehen.
An ihre Stelle trat am 9. Juli 2002 die Afrikanische Union.
191 A/CONF.192/BMS/2003/1.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
Anstrengungen zur Stabilisierung der Finanzlage des Zen-
trums und zur Neubelebung seiner Aktivitäten zu unterstüt-
zen;

6. ruft insbesondere das Regionalzentrum auf, in Zu-
sammenarbeit mit der Afrikanischen Union, regionalen und
subregionalen Organisationen sowie den afrikanischen Staa-
ten Maßnahmen zu ergreifen, um die konsequente Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und
Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und
leichten Waffen unter allen Aspekten192 zu fördern;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

8. beschließt, den Punkt "Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 58/62

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/463, Ziffer 23)193.

58/62. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für
Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/39 D vom 30. No-
vember 1987 und 44/117 F vom 15. Dezember 1989, mit de-
nen sie das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung in Asien mit Sitz in Katmandu eingerich-
tet und es in "Regionalzentrum der Vereinten Nationen für
Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik" umbenannt
hat, dessen Auftrag darin besteht, Mitgliedstaaten der asia-
tisch-pazifischen Region auf Ersuchen bei Initiativen und an-
deren einvernehmlich vereinbarten Aktivitäten zur Durchfüh-
rung von Maßnahmen im Dienste des Friedens und der Abrü-
stung durch die entsprechende Verwendung der verfügbaren
Ressourcen fachliche Unterstützung zu gewähren,

den Bericht des Generalsekretärs194 begrüßend, in dem er
seine Überzeugung bekundet, dass das Mandat des Regional-
zentrums weiterhin gültig ist und dass das Zentrum ein nütz-
liches Instrument zur Förderung eines Klimas der Zusammen-
arbeit im Dienste des Friedens und der Abrüstung in der Re-
gion war und ist,

feststellend, dass die Aufgabe des Regionalzentrums, die
darin besteht, den Mitgliedstaaten bei der Auseinanderset-
zung mit den in der Region neu auftretenden Problemen der
Sicherheit und der Abrüstung behilflich zu sein, durch die
Entwicklungen in der Zeit nach dem Kalten Krieg stärker in
den Vordergrund getreten ist,

in Würdigung der nutzbringenden Tätigkeit des Regional-
zentrums bei der Anregung eines regionalen und subregiona-
len Dialogs mit dem Ziel verstärkter Offenheit, Transparenz
und Vertrauensbildung sowie der Förderung der Abrüstung
und der Sicherheit durch die Veranstaltung regionaler Tagun-
gen, was in der asiatisch-pazifischen Region inzwischen all-
gemein als "Katmandu-Prozess" bekannt ist,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an das Regionalzentrum
für die Ausrichtung der Tagungen und Konferenzen in der Re-
gion, die vom 25. bis 27. September 2002 in Samarkand (Us-
bekistan), vom 3. bis 5. Dezember 2002 auf der Insel Jeju
(Republik Korea), am 10. und 11. Februar 2003 und am
14. und 15. Februar 2003 in Bali (Indonesien), vom 10. bis
12. Juni 2003 in Kanazawa (Japan) und vom 19. bis 22. Au-
gust 2003 in Osaka (Japan) stattfanden194,

die Anregung begrüßend, dass ein Aus- und Fortbildungs-
programm für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik
für junge Menschen unterschiedlichen Hintergrunds einge-
richtet werden könnte, das aus freiwilligen Beiträgen zu fi-
nanzieren wäre,

in Anbetracht der wichtigen Rolle, die das Regionalzen-
trum bei der Unterstützung regionalspezifischer Initiativen
von Mitgliedstaaten innehat, namentlich seine fortgesetzte
Unterstützung bei der Ausarbeitung der endgültigen Fassung
eines Vertrags betreffend die Schaffung einer kernwaffenfrei-
en Zone in Zentralasien194 sowie betreffend die internationale
Sicherheit und den kernwaffenfreien Status der Mongolei,
einschließlich der Abhaltung eines informellen Konsulta-
tionstreffens zwischen den zuständigen Organen der Verein-
ten Nationen im Januar 2003 zur Erörterung des Stands der
Verwirklichung der nichtnuklearen Aspekte des Status der
Mongolei194,

unter besonderer Würdigung der allgemeinen Unterstüt-
zung, die Nepal als der Staat geleistet hat, in dem das Regio-
nalzentrum seinen Sitz hat,

1. bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für die
anstehenden Tätigkeiten und die weitere Stärkung des Regio-
nalzentrums der Vereinten Nationen für Frieden und Abrü-
stung in Asien und im Pazifik;

2. unterstreicht die Bedeutung des Katmandu-Prozes-
ses als eines wirksamen Mittels für den Aufbau der Praxis ei-
nes gesamtregionalen Sicherheits- und Abrüstungsdialogs;

3. dankt für die politische Unterstützung und die frei-
willigen finanziellen Beiträge, die das Regionalzentrum wei-
terhin erhält und die für seinen Fortbestand unabdingbar sind;

4. appelliert an die Mitgliedstaaten, insbesondere die-
jenigen in der asiatisch-pazifischen Region, sowie an die in-
ternationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
und Stiftungen, freiwillige Beiträge, die einzige Mittelquelle

192 Siehe Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über den uner-
laubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspek-
ten, New York, 9.-20. Juli 2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziffer 24.
193 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Australien, Bangladesch, Bhutan,
Brunei Darussalam, China, Demokratische Volksrepublik Korea, Fi-
dschi, Indien, Indonesien, Japan, Kambodscha, Kasachstan, Laotische
Volksdemokratische Republik, Malaysia, Malediven, Mikronesien (Fö-
derierte Staaten von), Mongolei, Myanmar, Nauru, Nepal, Neuseeland,
Pakistan, Papua-Neuguinea, Philippinen, Republik Korea, Salomonen,
Samoa, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Vanuatu und Vietnam.
194 A/58/190.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
des Regionalzentrums, zur Stärkung des Aktivitätenpro-
gramms des Zentrums und zu dessen Durchführung zu ent-
richten;

5. ersucht den Generalsekretär, unter Hinweis auf Zif-
fer 6 der Resolution 49/76 D der Generalversammlung vom
15. Dezember 1994, dem Regionalzentrum im Rahmen der
vorhandenen Mittel die erforderliche Unterstützung bei der
Durchführung seines Aktivitätenprogramms zu gewähren;

6. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, si-
cherzustellen, dass das Regionalzentrum seinen Betrieb in
Katmandu innerhalb von sechs Monaten nach Unterzeich-
nung des Gaststaatsabkommens aufnehmen kann, und sein
wirksames Tätigsein zu ermöglichen;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

8. beschließt, den Punkt "Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pa-
zifik" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/63

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/463, Ziffer 23)195.

58/63. Regionalzentren der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/87 vom 22. Novem-
ber 2002 betreffend die Aufrechterhaltung und Neubelebung
der drei Regionalzentren der Vereinten Nationen für Frieden
und Abrüstung,

sowie unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden
und Abrüstung in Afrika196, das Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pa-
zifik197 und das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für
Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Lateinamerika und in
der Karibik198,

in Bekräftigung ihres auf ihrer zwölften Sondertagung im
Jahr 1982 gefassten Beschlusses, das Informationsprogramm
der Vereinten Nationen über Abrüstung einzurichten, dessen
Aufgabe darin besteht, über die Ziele der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und der Abrüstung zu

informieren und aufzuklären und dafür in der Öffentlichkeit
Verständnis und Unterstützung zu wecken199,

eingedenk ihrer Resolutionen 40/151 G vom 16. Dezem-
ber 1985, 41/60 J vom 3. Dezember 1986, 42/39 D vom
30. November 1987 und 44/117 F vom 15. Dezember 1989
über die Regionalzentren für Frieden und Abrüstung in Nepal,
Peru und Togo,

in Anbetracht dessen, dass die in der Welt eingetretenen
Veränderungen neue Chancen eröffnet und neue Herausfor-
derungen mit sich gebracht haben, was die Weiterverfolgung
der Abrüstung betrifft, und in dieser Hinsicht bedenkend, dass
die Regionalzentren für Frieden und Abrüstung wesentlich
zum Verständnis und zur Zusammenarbeit zwischen den
Staaten jeder einzelnen Region auf dem Gebiet des Friedens,
der Abrüstung und der Entwicklung beitragen können,

feststellend, dass die Staats- und Regierungschefs der
nichtgebundenen Länder in Ziffer 146 des Schlussdokuments
ihrer vom 29. August bis 3. September 1998 in Durban (Süd-
afrika) abgehaltenen zwölften Konferenz den Beschluss be-
grüßt haben, den die Generalversammlung im Hinblick auf
die Aufrechterhaltung und Neubelebung der drei Regional-
zentren für Frieden und Abrüstung in Nepal, Peru und Togo
verabschiedet hat200,

1. erklärt erneut, wie wichtig die Aktivitäten der Ver-
einten Nationen auf Regionalebene zur Steigerung der Stabi-
lität und der Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten sind, die durch
die Aufrechterhaltung und Neubelebung der drei Regional-
zentren für Frieden und Abrüstung wesentlich gefördert wer-
den könnten;

2. erklärt erneut, dass es zur Herbeiführung positiver
Ergebnisse angezeigt ist, dass die drei Regionalzentren Infor-
mations- und Bildungsprogramme zur Förderung des regiona-
len Friedens und der regionalen Sicherheit durchführen, deren
Ziel darin besteht, die Grundeinstellungen gegenüber Frieden,
Sicherheit und Abrüstung zu verändern und so die Verwirkli-
chung der Grundsätze und Ziele der Vereinten Nationen zu
unterstützen;

3. appelliert an die Mitgliedstaaten in jeder Region und
an die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind, sowie an die
internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen und Stiftungen, freiwillige Beiträge an die Regionalzen-
tren in ihrer jeweiligen Region zu entrichten, damit die Akti-
vitäten und Initiativen dieser Zentren verstärkt werden;

4. betont, wie wichtig die Aktivitäten der Unterabtei-
lung Regionale Fragen der Sekretariats-Hauptabteilung Abrü-
stungsfragen sind;

5. ersucht den Generalsekretär, den Regionalzentren
im Rahmen der vorhandenen Mittel jede erforderliche Unter-
stützung bei der Durchführung ihrer Aktivitätenprogramme
zu gewähren;

195 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Malaysia (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind).
196 A/58/139.
197 A/58/190.
198 A/58/122.

199 Siehe Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Ses-
sion, Plenary Meetings, 1. Sitzung, Ziffern 110 und 111.
200 A/53/667-S/1998/1071, Anlage I.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
6. beschließt, den Punkt "Regionalzentren der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/64

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 118 Stimmen bei 46 Gegenstimmen und 13 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/463, Ziffer 23)201:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Äthio-
pien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burun-
di, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Ga-
bun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien,
Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Leso-
tho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia,
Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosam-
bik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Paki-
stan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Sam-
bia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, So-
malia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, To-
go, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Uruguay,
Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgari-
en, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Kana-
da, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln,
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Japan, Ka-
sachstan, Kirgisistan, Republik Korea, Republik Moldau, Russische Föderation,
Tadschikistan, Ukraine, Usbekistan.

58/64. Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes
von Kernwaffen

Die Generalversammlung,

davon überzeugt, dass der Einsatz von Kernwaffen die
größte Gefahr für das Überleben der Menschheit darstellt,

eingedenk des Gutachtens des Internationalen Gerichts-
hofs vom 8. Juli 1996 betreffend die Rechtmäßigkeit der Dro-
hung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen202,

davon überzeugt, dass ein multilaterales, universales und
bindendes Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes
oder der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zur Besei-
tigung der nuklearen Bedrohung und zur Schaffung eines ge-
eigneten Klimas für Verhandlungen beitragen würde, die zur
letztlichen Beseitigung der Kernwaffen führen und so den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit stärken würden,

sich dessen bewusst, dass einige Maßnahmen der Russi-
schen Föderation und der Vereinigten Staaten von Amerika
zur Reduzierung ihrer Kernwaffenbestände sowie zur Verbes-
serung des internationalen Klimas zu dem Ziel der vollständi-
gen Beseitigung der Kernwaffen beitragen können,

unter Hinweis darauf, dass es in Ziffer 58 des Schlussdo-
kuments der zehnten Sondertagung der Generalversamm-
lung203, die in diesem Jahr fünfundzwanzig Jahre zurückliegt,
heißt, alle Staaten sollten aktiv an den Bemühungen teilhaben,
in den internationalen Beziehungen zwischen den Staaten Be-
dingungen zu schaffen, unter denen ein Kodex des friedlichen
Verhaltens der Staaten in internationalen Angelegenheiten
vereinbart werden könnte und die den Einsatz oder die Andro-
hung des Einsatzes von Kernwaffen ausschließen würden,

bekräftigend, dass jeder Einsatz von Kernwaffen eine Ver-
letzung der Charta der Vereinten Nationen und ein Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit wäre, wie sie in ihren Resolu-
tionen 1653 (XVI) vom 24. November 1961, 33/71 B vom
14. Dezember 1978, 34/83 G vom 11. Dezember 1979,
35/152 D vom 12. Dezember 1980 und 36/92 I vom 9. De-
zember 1981 erklärt hat,

entschlossen, ein internationales Übereinkommen über
das Verbot der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung
und des Einsatzes von Kernwaffen mit dem Ziel ihrer letztli-
chen Vernichtung herbeizuführen,

betonend, dass ein internationales Übereinkommen über
das Verbot des Einsatzes von Kernwaffen ein bedeutsamer
Schritt im Rahmen eines Stufenprogramms zur vollständigen
Beseitigung von Kernwaffen innerhalb einer festgelegten
Frist wäre,

mit Bedauern feststellend, dass die Abrüstungskonferenz
auf ihrer Tagung 2003 nicht in der Lage war, die in der Reso-
lution 57/94 der Generalversammlung vom 22. November
2002 verlangten Verhandlungen über diese Frage zu führen,

1. wiederholt ihr Ersuchen an die Abrüstungskonfe-
renz, Verhandlungen aufzunehmen, um Einigung über ein in-
ternationales Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes
oder der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen unter allen
Umständen zu erzielen;

201 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Bangladesch, Bhutan, Brunei Darus-
salam, Burkina Faso, Demokratische Volksrepublik Korea, Ecuador, El
Salvador, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Jordanien, Kambodscha, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kuba, Laoti-
sche Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libysch-Arabische Dscha-
mahirija, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Myanmar, Namibia, Nepal,
Papua-Neuguinea, Salomonen, Sambia, Sudan und Vietnam.

202 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226.
203 Siehe Resolution S-10/2.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
2. ersucht die Abrüstungskonferenz, der Generalver-
sammlung über die Ergebnisse dieser Verhandlungen Bericht
zu erstatten.

RESOLUTION 58/65

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/463, Ziffer  23)204.

58/65. Regionale vertrauensbildende Maßnahmen: Ak-
tivitäten des Ständigen beratenden Ausschusses
der Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in
Zentralafrika

Die Generalversammlung,

eingedenk der Ziele und Grundsätze der Vereinten Natio-
nen und ihrer Hauptverantwortung für die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/78 H und 43/85
vom 7. Dezember 1988, 44/21 vom 15. November 1989,
45/58 M vom 4. Dezember 1990, 46/37 B vom 6. Dezember
1991, 47/53 F vom 15. Dezember 1992, 48/76 A vom 16. De-
zember 1993, 49/76 C vom 15. Dezember 1994, 50/71 B vom
12. Dezember 1995, 51/46 C vom 10. Dezember 1996,
52/39 B vom 9. Dezember 1997, 53/78 A vom 4. Dezember
1998, 54/55 A vom 1. Dezember 1999, 55/34 B vom 20. No-
vember 2000, 56/25 A vom 29. November 2001 und 57/88
vom 22. November 2002,

in Anbetracht dessen, dass vertrauensbildende Maßnah-
men, die auf Initiative und unter Mitwirkung aller betroffenen
Staaten sowie unter Berücksichtigung der besonderen Merk-
male der jeweiligen Region ergriffen werden, insofern wich-
tig und wirksam sind, als sie zur regionalen Stabilität, zum
Weltfrieden und zur internationalen Sicherheit beitragen kön-
nen,

davon überzeugt, dass die durch die Abrüstung, insbeson-
dere auch die regionale Abrüstung, freigesetzten Ressourcen
für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und für den
Schutz der Umwelt zum Nutzen aller Völker, insbesondere
der Völker der Entwicklungsländer, verwendet werden kön-
nen,

unter Hinweis auf die auf ihrer zehnten Sondertagung, der
ersten Sondertagung über Abrüstung, verabschiedeten Leitli-
nien für die allgemeine und vollständige Abrüstung,

davon überzeugt, dass die Entwicklung nur in einem Kli-
ma des Friedens, der Sicherheit und des gegenseitigen Ver-
trauens innerhalb der Staaten und zwischen ihnen verwirk-
licht werden kann,

eingedenk dessen, dass der Generalsekretär am 28. Mai
1992 den Ständigen beratenden Ausschuss der Vereinten Na-
tionen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika eingesetzt hat,

dessen Aufgabe darin besteht, die Rüstungsbegrenzung, die
Abrüstung, die Nichtverbreitung und die Entwicklung in die-
ser Subregion zu fördern,

unter Hinweis auf die Erklärung von Brazzaville über Zu-
sammenarbeit für Frieden und Sicherheit in Zentralafrika205,
die Erklärung von Bata zur Förderung einer dauerhaften De-
mokratie, eines dauerhaften Friedens und einer dauerhaften
Entwicklung in Zentralafrika206 und die Erklärung von Jaunde
über Frieden, Sicherheit und Stabilität in Zentralafrika207,

eingedenk der Resolutionen 1196 (1998) und 1197 (1998),
die der Sicherheitsrat nach seiner Behandlung des Berichts
des Generalsekretärs über Konfliktursachen und die Förde-
rung dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen Entwick-
lung in Afrika208 am 16. beziehungsweise 18. September 1998
verabschiedet hat,

betonend, dass die Konfliktverhütungs- und Friedenssi-
cherungskapazität Afrikas gestärkt werden muss,

unter Hinweis auf den auf der vierten Ministertagung des
Ständigen beratenden Ausschusses gefassten Beschluss zu
Gunsten der Einrichtung eines subregionalen Zentrums für
Menschenrechte und Demokratie in Zentralafrika in Jaunde
unter der Schirmherrschaft des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über regionale vertrauensbildende Maßnahmen, der sich
mit den Aktivitäten des Ständigen beratenden Ausschusses
der Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika
seit der Verabschiedung der Resolution 57/88 der Generalver-
sammlung befasst209;

2. bekräftigt ihre Unterstützung für die Bemühungen
um die Förderung von vertrauensbildenden Maßnahmen auf
regionaler und subregionaler Ebene, mit dem Ziel, Spannun-
gen und Konflikte in Zentralafrika abzubauen und den Frie-
den, die Stabilität und die nachhaltige Entwicklung in der
Subregion zu fördern;

3. bekräftigt außerdem ihre Unterstützung für das Ar-
beitsprogramm des Ständigen beratenden Ausschusses, das
auf der vom 27. bis 31. Juli 1992 in Jaunde abgehaltenen Or-
ganisationstagung des Ausschusses verabschiedet wurde;

4. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Fortschrit-
ten, die die Mitgliedstaaten des Ständigen beratenden Aus-
schusses bei der Durchführung des Aktivitätenprogramms für
den Zeitraum 2002-2003 erzielt haben, insbesondere durch

a) die Abhaltung eines Seminars über die Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und
Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und

204 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Äquatorialguinea, Burundi, Demokratische Re-
publik Kongo, Gabun, Kamerun, Kongo, Ruanda, Sao Tome und Prínci-
pe, Tschad und Zentralafrikanische Republik.

205 A/50/474, Anhang I.
206 A/53/258-S/1998/763, Anlage II, Anhang I.
207 A/53/868-S/1999/303, Anlage II.
208 A/52/871-S/1998/318.
209 A/58/177.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
leichten Waffen unter allen Aspekten210 in der zentralafrikani-
schen Region vom 12. bis 14. Mai 2003 in Brazzaville;

b) die Abhaltung der neunzehnten Ministertagung des
Ständigen beratenden Ausschusses vom 14. bis 17. Mai 2003
in Brazzaville;

c) die Abhaltung der militärischen Friedenssicherungs-
übung "Biyongho 2003" vom 21. bis 28. Juli 2003 in France-
ville (Gabun);

d) die Abhaltung der zwanzigsten Ministertagung des
Ständigen beratenden Ausschusses vom 27. bis 31. Oktober
2003 in Malabo;

5. betont, wie wichtig es ist, den Mitgliedstaaten des
Ständigen beratenden Ausschusses die unerlässliche Unter-
stützung zu gewähren, die sie benötigen, um das von ihnen auf
ihren Ministertagungen verabschiedete gesamte Aktivitäten-
programm durchzuführen;

6. begrüßt es, dass die am 25. Februar 1999 in Jaunde
abgehaltene Konferenz der Staats- und Regierungschefs der
Mitgliedstaaten der Wirtschaftsgemeinschaft der zentralafri-
kanischen Staaten einen Mechanismus zur Förderung, Wah-
rung und Konsolidierung des Friedens und der Sicherheit in
Zentralafrika geschaffen hat, der die Bezeichnung "Rat für
Frieden und Sicherheit in Zentralafrika" führen wird, und er-
sucht den Generalsekretär, seine volle Unterstützung zu ge-
währen, damit dieser wichtige Mechanismus seine Wirksam-
keit effektiv entfalten kann;

7. betont die Notwendigkeit, den Frühwarnmechanis-
mus in Zentralafrika funktionsfähig zu machen, damit er ei-
nerseits als ein Instrument zur Analyse und Überwachung der
politischen Situation in den Mitgliedstaaten des Ständigen be-
ratenden Ausschusses dienen kann, mit dem Ziel, den Aus-
bruch künftiger bewaffneter Konflikte zu verhindern, und an-
dererseits als ein Fachorgan, mit dessen Hilfe die Mitglied-
staaten das Arbeitsprogramm des Ausschusses durchführen
werden, das auf seiner 1992 in Jaunde abgehaltenen Organi-
sationstagung verabschiedet wurde, und ersucht den General-
sekretär, ihm die Unterstützung zu gewähren, die er benötigt,
damit er seine Tätigkeit ordnungsgemäß durchführen kann;

8. ersucht den Generalsekretär und den Hohen Kom-
missar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, auch wei-
terhin ihre volle Unterstützung für den ordnungsgemäßen Be-
trieb des Subregionalen Zentrums für Menschenrechte und
Demokratie in Zentralafrika zu gewähren;

9. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Reso-
lution 1197 (1998) des Sicherheitsrats den Mitgliedstaaten
des Ständigen beratenden Ausschusses die notwendige Unter-
stützung dabei zu gewähren, den Rat für Frieden und Sicher-
heit in Zentralafrika und den Frühwarnmechanismus einsatz-
fähig zu machen und ihren reibungslosen Betrieb zu gewähr-
leisten;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Schaf-
fung eines Netzes von Parlamentariern zu unterstützen, mit
dem Ziel der Einrichtung eines subregionalen Parlaments in
Zentralafrika;

11. ersucht den Generalsekretär und den Hohen Flücht-
lingskommissar der Vereinten Nationen, den Ländern Zen-
tralafrikas auch weiterhin vermehrte Hilfe zu gewähren, da-
mit sie die Probleme der Flüchtlinge und Vertriebenen in ih-
rem Hoheitsgebiet bewältigen können;

12. dankt dem Generalsekretär für die Schaffung des
Treuhandfonds für den Ständigen beratenden Ausschuss der
Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika;

13. appelliert an die Mitgliedstaaten sowie an die staat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen, zusätzliche frei-
willige Beiträge an den Treuhandfonds zu entrichten, damit
das Arbeitsprogramm des Ständigen beratenden Ausschusses
durchgeführt werden kann;

14. dankt dem Generalsekretär für die Entsendung einer
multidisziplinären Bewertungsmission in die zentralafrikani-
sche Region vom 8. bis 22. Juni 2003, mit dem Auftrag, die
vorrangigen Bedürfnisse und Probleme zu ermitteln, mit de-
nen die Subregion konfrontiert ist, unter besonderer Berück-
sichtigung von Fragen auf den Gebieten Frieden, Sicherheit,
wirtschaftliche Entwicklung, humanitäre Angelegenheiten,
Menschenrechte und HIV/Aids;

15. ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten
des Ständigen beratenden Ausschusses auch weiterhin Unter-
stützung zu gewähren, damit sie ihre Bemühungen fortsetzen
können;

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

17. beschließt, den Punkt "Regionale vertrauensbilden-
de Maßnahmen: Aktivitäten des Ständigen beratenden Aus-
schusses der Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zen-
tralafrika" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/66

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/464, Ziffer 9)211.

58/66. Bericht der Abrüstungskonferenz

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskonfe-
renz212,

in der Überzeugung, dass der Abrüstungskonferenz als
dem einzigen Forum der internationalen Gemeinschaft für

210 Siehe Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über den uner-
laubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspek-
ten, New York, 9.-20. Juli 2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziffer 24.

211 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Japan.
212 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 27 (A/58/27).
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multilaterale Abrüstungsverhandlungen bei den Sachver-
handlungen über vorrangige Abrüstungsfragen die zentrale
Rolle zukommt,

anerkennend, dass multilaterale Verhandlungen mit dem
Ziel geführt werden müssen, Einvernehmen über konkrete
Themen zu erzielen,

unter Hinweis darauf, dass sich die Konferenz in dieser
Hinsicht mit einer Reihe dringender und wichtiger Verhand-
lungsthemen befasst,

Kenntnis nehmend von den regen Erörterungen über das
Arbeitsprogramm, die auf der Tagung der Konferenz im Jahr
2003 stattfanden, wie aus dem Bericht und dem Protokoll der
Plenarsitzungen hervorgeht,

sowie Kenntnis nehmend von den wichtigen Beiträgen, die
auf der Tagung von 2003 geleistet wurden, um sachbezogene
Erörterungen über die Gegenstände auf der Tagesordnung in
den Plenarsitzungen zu fördern, wie auch von den zu anderen
Themen abgehaltenen Erörterungen, die für das derzeitige in-
ternationale Sicherheitsumfeld ebenso von Interesse sein
könnten,

betonend, dass die Konferenz jetzt dringend die Sachar-
beiten an ihren vereinbarten Tagesordnungspunkten aufneh-
men muss,

1. bekräftigt die Rolle der Abrüstungskonferenz als des
einzigen Forums für multilaterale Abrüstungsverhandlungen,
über das die internationale Gemeinschaft verfügt;

2. fordert die Konferenz nachdrücklich auf, dieser Auf-
gabe im Lichte der Entwicklung der internationalen Situation
nachzukommen, mit dem Ziel, bald wesentliche Fortschritte
in Bezug auf die vorrangigen Gegenstände auf ihrer Tages-
ordnung zu erzielen;

3. begrüßt das erhebliche gemeinsame Interesse der
Konferenz an der möglichst baldigen Aufnahme der Sachar-
beiten auf ihrer Tagung im Jahr 2004;

4. begrüßt außerdem den Beschluss der Konferenz, wie
aus Ziffer 38 ihres Berichts212 hervorgeht, ihren gegenwärti-
gen Präsidenten und den designierten Präsidenten zu ersu-
chen, während des zwischen den Tagungen liegenden Zeit-
raums Konsultationen zu führen und möglichst auch Empfeh-
lungen abzugeben, unter Berücksichtigung aller sachdienli-
chen Vorschläge, einschließlich des in dem Dokument
CD/1693/Rev.1 enthaltenen Vorschlags, sowie der vorgetra-
genen Auffassungen und der geführten Erörterungen, und
sich darum zu bemühen, die Mitglieder der Konferenz ent-
sprechend über ihre Konsultationen unterrichtet zu halten;

5. ersucht alle Mitgliedstaaten der Konferenz, mit dem
gegenwärtigen Präsidenten und seinen Nachfolgern bei ihren
Bemühungen um eine rasche Aufnahme der Sacharbeiten der
Konferenz auf ihrer Tagung im Jahr 2004 zusammenzuarbei-
ten;

6. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicher-
zustellen, dass die Konferenz angemessene administrative,
fachliche und Konferenzunterstützungsdienste erhält;

7. ersucht die Konferenz, der Generalversammlung auf
ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Tätigkeitsbericht vor-
zulegen;

8. beschließt, den Punkt "Bericht der Abrüstungskonfe-
renz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/67

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/464, Ziffer 9)213.

58/67. Bericht der Abrüstungskommission

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskommis-
sion214,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/54 A vom 9. De-
zember 1992, 47/54 G vom 8. April 1993, 48/77 A vom
16. Dezember 1993, 49/77 A vom 15. Dezember 1994,
50/72 D vom 12. Dezember 1995, 51/47 B vom 10. Dezem-
ber 1996, 52/40 B vom 9. Dezember 1997, 53/79 A vom
4. Dezember 1998, 54/56 A vom 1. Dezember 1999, 55/35 C
vom 20. November 2000, 56/26 A vom 29. November 2001
und 57/95 vom 22. November 2002,

in Anbetracht der der Abrüstungskommission zugedach-
ten Rolle und des Beitrags, den sie durch die Prüfung und
Vorlage von Empfehlungen zu verschiedenen Problemen auf
dem Gebiet der Abrüstung und durch die Förderung der
Durchführung der von der Generalversammlung auf ihrer
zehnten Sondertagung verabschiedeten einschlägigen Be-
schlüsse leisten soll,

eingedenk ihres Beschlusses 52/492 vom 8. September
1998,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Abrüstungs-
kommission214;

2. erklärt erneut, dass es wichtig ist, den Dialog und die
Zusammenarbeit zwischen dem Ersten Ausschuss, der Abrü-
stungskommission und der Abrüstungskonferenz weiter zu
verstärken;

3. bekräftigt die Rolle der Abrüstungskommission als
Fach- und Beratungsgremium im Rahmen des multilateralen
Abrüstungsmechanismus der Vereinten Nationen, das die
Möglichkeit zu eingehenden Beratungen über einzelne Abrü-
stungsfragen bietet, die zur Vorlage konkreter Empfehlungen
zu diesen Fragen führen;

4. ersucht die Abrüstungskommission, ihre Arbeit im
Einklang mit ihrem in Ziffer 118 des Schlussdokuments der

213 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Belarus, Brasilien, Guate-
mala, Italien, Kasachstan, Marokko, Nepal, Tschechische Republik und
Venezuela.
214 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 42 (A/58/42).
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zehnten Sondertagung der Generalversammlung215 festgeleg-
ten Mandat und Ziffer 3 der Versammlungsresolution
37/78 H vom 9. Dezember 1982 fortzusetzen und zu diesem
Zweck alles zu tun, um zu konkreten Empfehlungen zu den
Punkten auf ihrer Tagesordnung zu gelangen, unter Berück-
sichtigung des verabschiedeten Dokuments "Mittel und Wege
zur Verbesserung der Arbeitsweise der Abrüstungskommis-
sion"216;

5. empfiehlt der Abrüstungskommission, die folgenden
Punkte auf ihrer Arbeitstagung 2004 zu behandeln:

a) [wird noch hinzugefügt];

b) [wird noch hinzugefügt];

6. ersucht die Abrüstungskommission, im Jahr 2004
für einen Zeitraum von höchstens drei Wochen zusammenzu-
treten, nämlich vom 5. März bis 23. April, und der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über ihre Sacharbeit vorzulegen;

7. ersucht den Generalsekretär, der Abrüstungskom-
mission den Jahresbericht der Abrüstungskonferenz217 zusam-
men mit allen Abrüstungsfragen betreffenden Teilen des offi-
ziellen Protokolls der achtundfünfzigsten Tagung der Gene-
ralversammlung zu übermitteln und der Kommission jede zur
Durchführung dieser Resolution benötigte Hilfe zu gewähren;

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzustel-
len, dass die Abrüstungskommission und ihre Nebenorgane
alle Dolmetsch- und Übersetzungsdienste in den Amtsspra-
chen erhalten, und zu diesem Zweck vorrangig alle erforder-
lichen Ressourcen und Dienste, einschließlich der Erstellung
von Wortprotokollen, bereitzustellen;

9. beschließt, den Punkt "Bericht der Abrüstungskom-
mission" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/68

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 162 Stimmen bei 4 Gegenstimmen und 10 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/465, Ziffer 7)218:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien
und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina
Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada,
Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Iran
(Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,

Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Ko-
moren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nige-
ria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippi-
nen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische
Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schwe-
den, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lu-
cia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische Ara-
bische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tschechische Re-
publik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Ve-
nezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische
Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Ver-
einigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Äthiopien, Australien, Indien, Kamerun, Kanada, Papua-Neu-
guinea, Ruanda, Tonga, Trinidad und Tobago, Vanuatu.

58/68. Die Gefahr der Verbreitung von Kernwaffen im
Nahen Osten

Die Generalversammlung,

eingedenk ihrer einschlägigen Resolutionen,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutionen,
welche die Generalkonferenz der Internationalen Atomener-
gie-Organisation verabschiedet hat, zuletzt Resolution
GC(47)/RES/13 vom 19. September 2003219,

sich dessen bewusst, dass die Verbreitung von Kernwaffen
in der Nahostregion eine schwere Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit darstellen würde,

in Anbetracht dessen, dass alle kerntechnischen Anlagen
in der Nahostregion umgehend den umfassenden Sicherungs-
maßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation
unterstellt werden müssen,

unter Hinweis auf den Beschluss über die Grundsätze und
Ziele der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der nuklearen
Abrüstung, der am 11. Mai 1995 von der Konferenz von 1995
der Vertragsparteien zur Überprüfung und Verlängerung des
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen verab-
schiedet wurde220, worin sich die Konferenz nachdrücklich für
die weltweite Einhaltung des Vertrags als eine Frage von drin-
gendem Vorrang aussprach und alle Staaten, die noch nicht
Vertragsparteien sind, aufforderte, dem Vertrag möglichst
bald beizutreten, insbesondere diejenigen Staaten, die kern-
technische Anlagen betreiben, die nicht den Sicherungsmaß-
nahmen unterstellt sind,

215 Siehe Resolution S-10/2.
216 A/CN.10/137.
217 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 27 (A/58/27).
218 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Ägypten (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Liga der arabischen Staaten sind).

219 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and
Other Decisions of the General Conference, Forty-seventh Regular Ses-
sion, 15-19 September 2003 (GC(47)/RES/DEC(2003)).
220 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I
(NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang, Beschluss 2.
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mit Befriedigung anerkennend, dass sich die Konferenz
der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Ver-
trags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen in ihrem
Schlussdokument verpflichtete, entschlossene Anstrengun-
gen zu unternehmen, um das Ziel der Universalität des Ver-
trags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen zu erreichen,
dass sie die Staaten, die noch nicht Vertragsparteien sind, auf-
forderte, dem Vertrag beizutreten und damit eine verbindliche
völkerrechtliche Verpflichtung einzugehen, keine Kernwaf-
fen oder Kernsprengkörper zu erwerben und Sicherungsmaß-
nahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation bei al-
len ihren nuklearen Aktivitäten zuzulassen, und dass sie die
Notwendigkeit der weltweiten Einhaltung des Vertrags und
der strengen Befolgung der Vertragspflichten durch alle Par-
teien unterstrich221,

unter Hinweis auf die Resolution über den Nahen Osten,
die am 11. Mai 1995 von der Konferenz von 1995 der Ver-
tragsparteien zur Überprüfung und Verlängerung des Ver-
trags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen verabschie-
det wurde222, worin die Konferenz mit Besorgnis feststellte,
dass es im Nahen Osten nach wie vor kerntechnische Anlagen
gibt, die nicht den Sicherungsmaßnahmen unterstellt sind, er-
neut erklärte, wie wichtig die rasche Verwirklichung der welt-
weiten Einhaltung des Vertrags ist, und alle Staaten im Nahen
Osten aufforderte, soweit noch nicht geschehen, dem Vertrag
ausnahmslos möglichst bald beizutreten und alle ihre kern-
technischen Anlagen den umfassenden Sicherungsmaßnah-
men der Internationalen Atomenergie-Organisation zu unter-
stellen,

feststellend, dass Israel nunmehr der einzige Staat im Na-
hen Osten ist, der dem Vertrag über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen223 noch nicht beigetreten ist,

besorgt über die Gefahr, die die Verbreitung von Kern-
waffen für die Sicherheit und Stabilität der Nahostregion dar-
stellt,

betonend, wie wichtig die Ergreifung vertrauensbildender
Maßnahmen, insbesondere die Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone im Nahen Osten, für die Festigung von Frieden
und Sicherheit in der Region und die Konsolidierung des
weltweiten Nichtverbreitungsregimes ist,

nachdrücklich darauf hinweisend, dass alle unmittelbar
Beteiligten im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen
der Generalversammlung ernsthaft erwägen müssen, die zur
Verwirklichung des Vorschlags zur Schaffung einer kernwaf-
fenfreien Zone in der Nahostregion erforderlichen prakti-
schen und dringlichen Maßnahmen zu ergreifen, und die be-
treffenden Länder zur Förderung dieses Ziels bittend, den
Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen einzuhal-

ten und sich bis zur Errichtung der Zone damit einverstanden
zu erklären, ihre gesamten nuklearen Aktivitäten den Siche-
rungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation zu unterstellen,

feststellend, dass einhundertneunundsechzig Staaten, ein-
schließlich einer Reihe von Staaten in der Region, den Vertrag
über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen224 unter-
zeichnet haben,

1. begrüßt die Schlussfolgerungen in Bezug auf den
Nahen Osten, die die Konferenz der Vertragsparteien im Jahr
2000 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen gezogen hat225;

2. bekräftigt, wie wichtig der Beitritt Israels zu dem
Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen223 und die
Unterstellung aller seiner kerntechnischen Anlagen unter die
umfassenden Sicherungsmaßnahmen der Internationalen
Atomenergie-Organisation für die Verwirklichung des Ziels
der allgemeinen Einhaltung des Vertrags im Nahen Osten ist;

3. fordert diesen Staat auf, dem Vertrag über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen ohne weitere Verzögerungen
beizutreten und Kernwaffen weder zu entwickeln, zu erzeu-
gen, zu erproben noch auf andere Weise zu erwerben, auf den
Besitz von Kernwaffen zu verzichten und als eine wichtige
vertrauensbildende Maßnahme zwischen allen Staaten der
Region und als einen Schritt auf dem Weg zur Festigung des
Friedens und der Sicherheit seine gesamten den Sicherungs-
maßnahmen nicht unterstellten kerntechnischen Anlagen den
umfassenden Sicherungsmaßnahmen der Internationalen
Atomenergie-Organisation zu unterstellen;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

5. beschließt, den Punkt "Die Gefahr der Verbreitung
von Kernwaffen im Nahen Osten" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/69

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/466, Ziffer 8)226.

221 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt "Article IX".
222 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document,
Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang.
223 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485.

224 Siehe Resolution 50/245.
225 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt "Article VII and
the security of non-nuclear-weapon States", Ziffer 16.
226 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Australien, Belgien, Bolivien, Bra-
silien, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Ecuador, El Sal-
vador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland,
Guatemala, Haiti, Indien, Irland, Island, Italien, Kanada, Kasachstan,
Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Ma-
li, Monaco, Mongolei, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Salomonen, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
187



II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
58/69. Übereinkommen über das Verbot oder die Be-
schränkung des Einsatzes bestimmter konventio-
neller Waffen, die übermäßige Leiden verursa-
chen oder unterschiedslos wirken können

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/98 vom 22. Novem-
ber 2002 und frühere Resolutionen betreffend das Überein-
kommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsat-
zes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Lei-
den verursachen oder unterschiedslos wirken können227,

mit Befriedigung verweisend auf die am 10. Oktober 1980
erfolgte Verabschiedung des Übereinkommens samt dem
Protokoll über nichtentdeckbare Splitter (Protokoll I)227, dem
Protokoll über das Verbot oder die Beschränkung des Einsat-
zes von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen
(Protokoll II)227 sowie dem Protokoll über das Verbot oder die
Beschränkung des Einsatzes von Brandwaffen (Proto-
koll III)227, die am 2. Dezember 1983 in Kraft traten,

sowie mit Befriedigung verweisend auf die Verabschie-
dung des am 30. Juli 1998 in Kraft getretenen Protokolls über
blindmachende Laserwaffen (Protokoll IV)228 am 13. Okto-
ber 1995 und die Verabschiedung des am 3. Dezember 1998
in Kraft getretenen geänderten Protokolls über das Verbot
oder die Beschränkung des Einsatzes von Minen, Sprengfal-
len und anderen Vorrichtungen (Protokoll II)229 am 3. Mai
1996 durch die erste Konferenz der Vertragsstaaten zur Über-
prüfung des Übereinkommens über das Verbot oder die Be-
schränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waf-
fen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos
wirken können,

erfreut über die Ergebnisse der zweiten Konferenz der
Vertragsstaaten zur Überprüfung des Übereinkommens über
das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter
konventioneller Waffen, die übermäßige Verletzungen verur-
sachen oder unterschiedslos wirken können230, und mit Lob
für die Bemühungen des Präsidenten der Konferenz,

mit Befriedigung verweisend auf den Beschluss der zwei-
ten Überprüfungskonferenz vom 21. Dezember 2001, den
Geltungsbereich des Übereinkommens und der dazugehöri-
gen Protokolle auf bewaffnete Konflikte ohne internationalen
Charakter auszuweiten230,

unter Hinweis auf den Beschluss der zweiten Überprü-
fungskonferenz, einen Auftrag für Folgetätigkeiten zu ertei-
len, die unter der Aufsicht des designierten Vorsitzenden ei-
ner Tagung der Vertragsstaaten des Übereinkommens durch-
geführt werden sollen, und in diesem Zusammenhang unter
Hinweis auf den Beschluss, eine allen Mitgliedstaaten offen
stehende Gruppe von Regierungssachverständigen mit zwei
gesonderten Koordinatoren für nach Kriegen zurückbleibende

Sprengkörper und für Minen, die keine Antipersonenminen
sind, einzusetzen230,

erfreut über die zusätzlichen Ratifikationen und Annah-
men des Übereinkommens beziehungsweise die Beitritte zu
diesem, die Ratifikationen und Annahmen des geänderten
Protokolls II und des Protokolls IV beziehungsweise die Bei-
tritte zu diesen sowie die Beitritte zu der 2001 verabschiede-
ten Änderung des Artikels I des Übereinkommens230,

unter Hinweis auf die Rolle, die das Internationale Komi-
tee vom Roten Kreuz bei der Ausarbeitung des Übereinkom-
mens und der dazugehörigen Protokolle gespielt hat,

feststellend, dass die Geschäftsordnung der ersten Jahres-
konferenz der Vertragsstaaten des geänderten Protokolls II
vorsieht, dass Staaten, die nicht Vertragsparteien des Proto-
kolls sind, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und
interessierte nichtstaatliche Organisationen zur Teilnahme an
der Konferenz eingeladen werden können,

unter Begrüßung der besonderen Anstrengungen verschie-
dener internationaler, nichtstaatlicher und anderer Organisa-
tionen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die humani-
tären Auswirkungen der nach Kriegen zurückbleibenden
Sprengkörper,

sowie unter Begrüßung der Ergebnisse der vierten Jahres-
konferenz der Vertragsstaaten des geänderten Protokolls II,
die am 11. Dezember 2002 in Genf abgehalten wurde231,

1. fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits gesche-
hen, alles zu tun, um möglichst bald Vertragsparteien des
Übereinkommens über das Verbot oder die Beschränkung des
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßi-
ge Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können227,
und der dazugehörigen geänderten Protokolle sowie der den
Geltungsbereich des Übereinkommens ausweitenden Ände-
rung des Artikels I230 zu werden, damit diesen Rechtsinstru-
menten möglichst bald möglichst viele Staaten beitreten, und
fordert die Nachfolgestaaten auf, geeignete Maßnahmen zu
ergreifen, damit schließlich alle Staaten Vertragsparteien die-
ser Rechtsinstrumente werden;

2. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens
auf, soweit nicht bereits geschehen, sich damit einverstanden
zu erklären, durch die Protokolle zu dem Übereinkommen ge-
bunden zu sein;

3. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens
auf, soweit nicht bereits geschehen, dem Verwahrer möglichst
bald ihr Einverständnis zu notifizieren, durch die Änderung,
die den Geltungsbereich des Übereinkommens und der dazu-
gehörigen Protokolle auf bewaffnete Konflikte ohne interna-
tionalen Charakter ausdehnt230, gebunden zu sein;

4. nimmt davon Kenntnis, dass die Vertragsstaaten des
Übereinkommens auf ihrer am 12. und 13. Dezember 2002
abgehaltenen Tagung den Beschluss fassten232, dass die Ar-227 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 5: 1980 (Ver-

öffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.81.IX.4), Anhang VII.
228 CCW/CONF.I/16 (Part I), Anhang A.
229 Ebd., Anhang B.
230 Siehe CCW/CONF.II/2 und Corr.1, Teil II.

231 Siehe CCW/AP.II/CONF.4/3 (Part I).
232 Siehe CCW/MSP/2002/2.
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beitsgruppe für nach Kriegen zurückbleibende Sprengkörper
ihre Tätigkeit im Jahr 2003 fortsetzen solle, mit dem Auftrag,
ein Rechtsinstrument über nach einem Konflikt zu ergreifen-
de Abhilfemaßnahmen allgemeiner Art auszuhandeln, die die
von den nach Kriegen zurückbleibenden Sprengkörpern aus-
gehenden Gefahren verringern sollen, sowie zu ermitteln, ob
sich derartige Verhandlungen erfolgreich mit allgemeinen
Präventivmaßnahmen zur Verbesserung der Munitionszuver-
lässigkeit befassen könnten, und gesondert von diesen Ver-
handlungen die Anwendung der bestehenden Grundsätze des
humanitären Völkerrechts weiter zu prüfen und auf allseits of-
fener Grundlage weiter zu untersuchen, welche Präventiv-
maßnahmen ergriffen werden können, um die Konstruktion
bestimmter Arten von Munition, einschließlich Submunition,
zu verbessern, mit dem Ziel, das humanitäre Risiko, dass aus
dieser Munition nach Kriegen zurückbleibende Sprengkörper
werden, so weit wie möglich zu verringern233;

5. nimmt außerdem Kenntnis von dem auf der Tagung
der Vertragsstaaten des Übereinkommens gefassten Be-
schluss, dass die Arbeitsgruppe für Minen, die keine Antiper-
sonenminen sind, ihre Tätigkeit im Jahr 2003 fortsetzen solle,
mit dem Auftrag, die Frage der Minen, die keine Antiperso-
nenminen sind, zu untersuchen und zu prüfen, welches die ge-
eignetste Weise ist, um die durch den unverantwortlichen Ein-
satz derartiger Minen bewirkten Gefahren zu verringern, dar-
unter auch die Möglichkeit der Festlegung eines Mandats zur
Aushandlung eines neuen Rechtsinstruments und anderer ge-
eigneter Maßnahmen, unter Berücksichtigung der in dem Be-
schluss aufgeführten Fragen234;

6. nimmt ferner Kenntnis von dem auf der Tagung der
Vertragsstaaten des Übereinkommens gefassten Beschluss,
dass der designierte Vorsitzende auch weiterhin zwischen den
Tagungen Konsultationen über Möglichkeiten zur Förderung
der Einhaltung des Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle führen soll, unter Berücksichtigung der unterbrei-
teten Vorschläge235;

7. bekundet ihre Unterstützung für die Arbeit der Grup-
pe der Regierungssachverständigen und legt dem designierten
Vorsitzenden und der Gruppe nahe, die Arbeit zügig durchzu-
führen, mit dem Ziel, den Vertragsstaaten einen möglichen
Vorschlag für ein Rechtsinstrument über die nach Kriegen zu-
rückbleibenden Sprengkörper zur Behandlung auf ihrer Ta-
gung am 27. und 28. November 2003 vorzulegen, und mit
dem Ziel, den Vertragsstaaten Berichte über Minen, die keine
Antipersonenminen sind, sowie über die Einhaltung der ent-
sprechenden Bestimmungen vorzulegen;

8. ersucht den Generalsekretär, die notwendige Unter-
stützung und die erforderlichen Dienste, einschließlich Kurz-
protokolle, für die Tagung der Vertragsstaaten des Überein-
kommens am 27. und 28. November 2003 sowie für die mög-
liche Weiterführung der Arbeit nach der Tagung zur Verfü-

gung zu stellen, sofern die Vertragsstaaten dies für angebracht
halten;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seiner Ei-
genschaft als Verwahrer des Übereinkommens und der dazu-
gehörigen Protokolle die Generalversammlung auch weiter-
hin regelmäßig auf elektronischem Wege über Ratifikationen
und Annahmen des Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle beziehungsweise Beitritte zu denselben zu unter-
richten;

10. beschließt, den Punkt "Übereinkommen über das
Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter kon-
ventioneller Waffen, die übermäßige Verletzungen verursa-
chen oder unterschiedslos wirken können" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 58/70

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/467, Ziffer 7)236.

58/70. Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in
der Mittelmeerregion

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu diesem
Thema, namentlich die Resolution 57/99 vom 22. November
2002,

erneut erklärend, dass die Festigung und Förderung des
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der Mit-
telmeerregion in erster Linie Sache der Mittelmeerländer ist,

eingedenk aller früheren Erklärungen und Verpflichtun-
gen sowie aller Initiativen, die von den Anrainerstaaten bei
den jüngsten Gipfeltreffen, Ministertreffen und in verschiede-
nen Foren betreffend die Frage der Mittelmeerregion ergriffen
worden sind,

in Anbetracht dessen, dass die Sicherheit im Mittelmeer-
raum unteilbar ist und dass eine stärkere Zusammenarbeit
zwischen den Mittelmeerländern, die auf die Förderung der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung aller Völker der
Region gerichtet ist, wesentlich zu Stabilität, Frieden und Si-
cherheit in der Region beitragen wird,

sowie in Anbetracht der bisherigen Bemühungen der Mit-
telmeerländer und ihrer Entschlossenheit, den Prozess des
Dialogs und der Konsultationen zu intensivieren, mit dem

233 Ebd., Ziffer 21.
234 Ebd., Ziffer 22.
235 Ebd., Ziffer 23.

236 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Belgien,
Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich,
Georgien, Griechenland, Irland, Italien, Jordanien, Kroatien, Lettland,
Libanon, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Mauretanien, Monaco,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Sam-
bia, San Marino, Schweden, Serbien und Montenegro, Simbabwe, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zy-
pern.
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Ziel, die in der Mittelmeerregion bestehenden Probleme zu lö-
sen und die Ursachen von Spannungen und die sich daraus er-
gebende Bedrohung von Frieden und Sicherheit zu beseitigen,
sowie ihres zunehmenden Bewusstseins der Notwendigkeit
weiterer gemeinsamer Bemühungen zur Stärkung der wirt-
schaftlichen, sozialen, kulturellen und umweltbezogenen Zu-
sammenarbeit in der Region,

ferner in Anbetracht dessen, dass positive Entwicklungen
in der ganzen Welt, insbesondere in Europa, im Maghreb und
im Nahen Osten, die Aussichten auf eine engere, alle Bereiche
umfassende Zusammenarbeit zwischen den europäischen
Ländern und den Mittelmeerländern verbessern können,

erneut erklärend, dass alle Staaten gehalten sind, zur Sta-
bilität und Prosperität der Mittelmeerregion beizutragen, und
dass sie sich verpflichtet haben, die Ziele und Grundsätze der
Charta der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen der
Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwi-
schen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten
Nationen237 zu achten,

Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im
Nahen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten Rah-
men für die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der Re-
gion vorgeben sollten,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die anhaltenden
Spannungen und die Fortdauer der militärischen Aktivitäten
in Teilen des Mittelmeerraums, die die Bemühungen um die
Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region
behindern,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs238,

1. erklärt erneut, dass die Sicherheit im Mittelmeer-
raum eng mit der europäischen Sicherheit sowie mit dem
Weltfrieden und der internationalen Sicherheit verknüpft ist;

2. bringt ihre Befriedigung über die von den Mittel-
meerländern auch weiterhin unternommenen Bemühungen
zum Ausdruck, aktiv zur Beseitigung aller Spannungsursa-
chen in der Region sowie zur Förderung gerechter und dauer-
hafter, mit friedlichen Mitteln herbeigeführter Lösungen der
in der Region fortbestehenden Probleme beizutragen und so
den Abzug fremder Besatzungstruppen sicherzustellen und
die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Unversehrt-
heit aller Mittelmeerländer und das Recht der Völker auf
Selbstbestimmung zu achten, und fordert deshalb die unein-
geschränkte Einhaltung der Grundsätze der Nichteinmi-
schung, der Nichtintervention, der Nichtanwendung und
Nichtandrohung von Gewalt und der Unzulässigkeit des ge-
waltsamen Gebietserwerbs im Einklang mit der Charta der
Vereinten Nationen und den einschlägigen Resolutionen der
Vereinten Nationen;

3. würdigt die Anstrengungen, die die Mittelmeerlän-
der unternehmen, um im Geiste der multilateralen Partner-
schaft ihren gemeinsamen Herausforderungen mit umfassen-
den und koordinierten Antworten zu begegnen, und die gene-
rell darauf gerichtet sind, das Mittelmeerbecken in ein Gebiet
des Dialogs, des Austauschs und der Zusammenarbeit zu ver-
wandeln und so Frieden, Stabilität und Wohlstand zu garan-
tieren, ermutigt sie, diese Anstrengungen unter anderem
durch einen dauerhaften multilateralen, maßnahmenorientier-
ten, kooperativen Dialog zwischen den Staaten der Region zu
verstärken, und erkennt die Rolle der Vereinten Nationen bei
der Förderung des Friedens und der Sicherheit auf regionaler
und internationaler Ebene an;

4. erkennt an, dass die Beseitigung der Unterschiede
im wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand und an-
derer Hindernisse sowie die gegenseitige Achtung und das
bessere Verständnis zwischen den Kulturen im Mittelmeer-
raum zur Festigung des Friedens, der Sicherheit und der Zu-
sammenarbeit zwischen den Mittelmeerländern im Rahmen
der bestehenden Foren beitragen wird;

5. fordert alle Staaten in der Mittelmeerregion auf, so-
weit noch nicht geschehen, alle multilateral ausgehandelten
Rechtsakte auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtver-
breitung einzuhalten und so die notwendigen Voraussetzun-
gen für die Festigung des Friedens und der Zusammenarbeit
in der Region zu schaffen;

6. ermutigt alle Staaten der Region, die notwendigen
Voraussetzungen für die Verstärkung vertrauensbildender
Maßnahmen untereinander zu schaffen, indem sie echte Of-
fenheit und Transparenz in allen militärischen Angelegenhei-
ten fördern, unter anderem durch die Teilnahme an dem Sy-
stem der Vereinten Nationen für die standardisierte Berichter-
stattung über Militärausgaben sowie durch die Bereitstellung
genauer Daten und Informationen an das Register der Verein-
ten Nationen für konventionelle Waffen239;

7. ermutigt die Mittelmeerländer, unter Berücksichti-
gung der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen
ihre Zusammenarbeit zur Bekämpfung aller Arten und Er-
scheinungsformen des Terrorismus sowie zur Bekämpfung
der internationalen Kriminalität, des unerlaubten Waffen-
transfers, der unerlaubten Gewinnung und des unerlaubten
Konsums von Drogen sowie des unerlaubten Drogenverkehrs
weiter zu verstärken, welche allesamt eine ernsthafte Bedro-
hung des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Re-
gion darstellen und somit die Verbesserung der derzeitigen
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lage sowie die
freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Staaten ge-
fährden, den Ausbau der internationalen Zusammenarbeit be-
hindern und zur Negierung der Menschenrechte, der Grund-
freiheiten und der demokratischen Grundlagen einer plurali-
stischen Gesellschaft führen;

237 Resolution 2625 (XXV), Anlage.
238 A/58/132 und Add.1 und 2. 239 Siehe Resolution 46/36 L.
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8. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über Mit-
tel zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der
Mittelmeerregion vorzulegen;

9. beschließt, den Punkt "Festigung von Sicherheit und
Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 58/71

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 173 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 4 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/468, Ziffer 7)240:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Ke-
nia, Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksde-
mokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mexiko, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru,
Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman,
Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lan-
ka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swa-
siland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Toba-
go, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine,
Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emi-
rate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Indien, Kolumbien, Mauritius, Syrische Arabische Republik.

58/71. Vertrag über das umfassende Verbot von Nukle-
arversuchen

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass die Einstellung der Kernwaffenver-
suchsexplosionen und aller anderen nuklearen Explosionen
einen wirksamen Beitrag zur nuklearen Abrüstung und zur
Nichtverbreitung von Kernwaffen leistet,

unter Hinweis darauf, dass der mit ihrer Resolution 50/245
vom 10. September 1996 verabschiedete Vertrag über das
umfassende Verbot von Nuklearversuchen am 24. September
1996 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde,

betonend, dass ein universeller und wirksam verifizierba-
rer Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen ein grundlegendes Rechtsinstrument auf dem Gebiet der
Abrüstung und der Nichtverbreitung von Kernwaffen dar-
stellt,

erfreut, feststellen zu können, dass einhundertneunund-
sechzig Staaten, darunter einundvierzig der für sein Inkraft-
treten erforderlichen vierundvierzig, den Vertrag unterzeich-
net haben, sowie erfreut darüber, dass einhundertsieben Staa-
ten, darunter zweiunddreißig der für sein Inkrafttreten erfor-
derlichen vierundvierzig, davon drei Kernwaffenstaaten, den
Vertrag ratifiziert haben,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/100 vom 22. No-
vember 2002,

erfreut über die Schlusserklärung der dritten Konferenz
zur Erleichterung des Inkrafttretens des Vertrags über das um-
fassende Verbot von Nuklearversuchen, die vom 3. bis
5. September 2003 in Wien abgehalten wurde241, im Einklang
mit Artikel XIV des Vertrags,

1. betont, wie wichtig und dringlich es ist, den Vertrag
über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen ohne Ver-
zug und Vorbedingungen im Einklang mit verfassungsrecht-
lichen Verfahren zu unterzeichnen und zu ratifizieren, um
sein baldiges Inkrafttreten zu erreichen;

2. begrüßt die Beiträge der Unterzeichnerstaaten zu der
Arbeit der Vorbereitungskommission für die Organisation des
Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen,
insbesondere zu ihren Bemühungen, sicherzustellen, dass das
Verifikationsregime des Vertrags in der Lage sein wird, den
Verifikationserfordernissen des Vertrags bei seinem Inkraft-
treten im Einklang mit Artikel IV des Vertrags gerecht zu
werden;

3. fordert die Staaten nachdrücklich auf, bis zum In-
krafttreten des Vertrags an ihren Moratorien für Kernwaffen-
versuchsexplosionen und andere nukleare Explosionen fest-
zuhalten;

240 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Argentinien, Armenien, Australien,
Bangladesch, Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Deutsch-
land, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Griechenland, Haiti, Hon-
duras, Irland, Island, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kasachstan, Ke-
nia, Kongo, Kroatien, Lettland, Liberia, Litauen, Luxemburg, Malaysia,
Malta, Mexiko, Monaco, Nauru, Neuseeland, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Salomo-
nen, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Montene-
gro, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Suriname,
Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Tschechische Republik, Tür-
kei, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 241 CTBT-Art. XIV/2003/5, Anhang I.
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4. fordert alle Staaten, die den Vertrag noch nicht un-
terzeichnet haben, nachdrücklich auf, ihn so bald wie möglich
zu unterzeichnen und zu ratifizieren und bis dahin alles zu un-
terlassen, was seinem Ziel und Zweck zuwiderlaufen könnte;

5. fordert alle Staaten, die den Vertrag unterzeichnet,
aber noch nicht ratifiziert haben, insbesondere diejenigen, de-
ren Ratifikation für sein Inkrafttreten notwendig ist, nach-
drücklich auf, den Ratifikationsprozess mit dem Ziel seines
baldigen erfolgreichen Abschlusses zu beschleunigen;

6. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sich auch
weiterhin auf höchster politischer Ebene mit dieser Frage zu
befassen;

7. beschließt, den Punkt "Vertrag über das umfassende
Verbot von Nuklearversuchen" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/72

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/469, Ziffer 8)242.

58/72. Übereinkommen über das Verbot der Entwick-
lung, Herstellung und Lagerung bakteriologi-
scher (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen
sowie über die Vernichtung solcher Waffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das
vollständige und wirksame Verbot bakteriologischer (biologi-
scher) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernich-
tung solcher Waffen,

mit Befriedigung feststellend, dass dem Übereinkommen
über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaf-
fen sowie über die Vernichtung solcher Waffen243 einhundert-
fünfzig Vertragsstaaten angehören, darunter alle ständigen
Mitglieder des Sicherheitsrats,

eingedenk dessen, dass sie alle Vertragsstaaten des Über-
einkommens aufgefordert hat, sich an der Umsetzung der
Empfehlungen der Überprüfungskonferenzen zu beteiligen,
insbesondere auch an dem in der Schlusserklärung der dritten
Konferenz der Vertragsparteien zur Überprüfung des Über-
einkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung
und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und
von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waf-
fen244 vereinbarten Informations- und Datenaustausch, und
dem Generalsekretär die entsprechenden Informationen und

Daten nach dem einheitlichen Verfahren jährlich spätestens
bis zum 15. April zur Verfügung zu stellen,

es begrüßend, dass in der Schlusserklärung der vierten
Überprüfungskonferenz245 erneut bekräftigt wurde, dass nach
Artikel I des Übereinkommens der Einsatz bakteriologischer
(biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie ihre Ent-
wicklung, Herstellung und Lagerung unter allen Umständen
effektiv untersagt sind,

unter Hinweis auf den auf der fünften Überprüfungskonfe-
renz gefassten Beschluss, ab 2003 bis zur sechsten Überprü-
fungskonferenz jährlich drei einwöchige Tagungen der Ver-
tragsstaaten sowie eine zweiwöchige Sachverständigenta-
gung zur Vorbereitung jeder Tagung der Vertragsstaaten ab-
zuhalten246,

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Zunahme
der Zahl der Vertragsstaaten des Übereinkommens über das
Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakterio-
logischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie
über die Vernichtung solcher Waffen243, fordert alle Unter-
zeichnerstaaten, die das Übereinkommen noch nicht ratifiziert
haben, erneut auf, dies unverzüglich zu tun, und fordert dieje-
nigen Staaten, die das Übereinkommen noch nicht unterzeich-
net haben, auf, bald Vertragsstaaten zu werden und dadurch
zur Herbeiführung der Universalität des Übereinkommens
beizutragen;

2. begrüßt die bislang zur Verfügung gestellten Infor-
mationen und Daten und fordert alle Vertragsstaaten des
Übereinkommens erneut auf, sich an dem in der Schlusserklä-
rung der dritten Überprüfungskonferenz der Vertragsparteien
des Übereinkommens244 vereinbarten Informations- und Da-
tenaustausch zu beteiligen;

3. erinnert an den auf der fünften Überprüfungskonfe-
renz gefassten Beschluss246 und fordert die Vertragsstaaten
des Übereinkommens auf, sich an seiner Umsetzung zu betei-
ligen;

4. ersucht den Generalsekretär, den Verwahrregierun-
gen des Übereinkommens auch weiterhin die erforderliche
Unterstützung zu gewähren und die erforderlichen Dienste für
die Umsetzung der Beschlüsse und Empfehlungen der Über-
prüfungskonferenzen bereitzustellen, namentlich jede erfor-
derliche Unterstützung für die jährlichen Tagungen der Ver-
tragsstaaten und die Sachverständigentagungen;

5. beschließt, den Punkt "Übereinkommen über das
Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakterio-
logischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie
über die Vernichtung solcher Waffen" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

242 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Ungarn.
243 Resolution 2826 (XXVI), Anlage.
244 BWC/CONF.III/23, Teil II.

245 BWC/CONF.IV/9, Teil II.
246 BWC/CONF.V/17, Ziffer 18.
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RESOLUTION 58/241

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)247.

58/241. Der unerlaubte Handel mit Kleinwaffen und
leichten Waffen unter allen Aspekten

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolution 57/72 vom 22. November
2002,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/70 B vom 12. De-
zember 1995, 52/38 J vom 9. Dezember 1997, 53/77 E und
53/77 T vom 4. Dezember 1998, 54/54 R vom 1. Dezember
1999, 54/54 V vom 15. Dezember 1999, 55/33 Q vom
20. November 2000 und 56/24 V vom 24. Dezember 2001,

hervorhebend, wie wichtig die rasche und volle Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und
Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und
leichten Waffen unter allen Aspekten ist, das auf der Konfe-
renz der Vereinten Nationen über den unerlaubten Handel mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten verab-
schiedet wurde248,

erfreut darüber, dass der Bericht der vom 7. bis 11. Juli
2003 in New York abgehaltenen ersten Zweijährlichen Ta-
gung der Staaten zur Prüfung der Durchführung des Aktions-
programms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen
unter allen Aspekten249 im Konsens verabschiedet wurde,

sowie erfreut über die Bemühungen von Mitgliedstaaten,
auf freiwilliger Basis einzelstaatliche Berichte über ihre
Durchführung des Aktionsprogramms vorzulegen,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den auf regiona-
ler Ebene unternommenen Anstrengungen zu Gunsten der
Durchführung des Aktionsprogramms,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über die Durchführung der Resolution 57/72250,

unter Begrüßung des von der Gruppe der Regierungssach-
verständigen nach Resolution 56/24 V erstellten Berichts über
die Möglichkeit der Ausarbeitung einer internationalen Über-
einkunft, die die Staaten befähigt, unerlaubte Kleinwaffen
und leichte Waffen rasch und zuverlässig zu identifizieren
und rückzuverfolgen251,

eingedenk ihres Beschlusses, spätestens 2006 eine Konfe-
renz zur Überprüfung der Fortschritte bei der Durchführung
des Aktionsprogramms einzuberufen, deren Termin und Ver-
anstaltungsort von der Generalversammlung auf ihrer acht-
undfünfzigsten Tagung zu beschließen sind,

1. beschließt, für einen Zeitraum von zwei Wochen
zwischen Juni und Juli 2006 eine Konferenz der Vereinten
Nationen zur Überprüfung der Fortschritte bei der Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und
Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und
leichten Waffen unter allen Aspekten248 in New York einzube-
rufen;

2. beschließt außerdem, dass im Januar 2006 in New
York eine zweiwöchige Tagung des Vorbereitungsausschus-
ses der Konferenz stattfinden soll und nötigenfalls eine weite-
re Tagung abgehalten wird;

3. beschließt ferner, wie im Aktionsprogramm vorge-
sehen, im Jahr 2005 die zweite zweijährliche Tagung der
Staaten zur Prüfung der Durchführung des Aktionspro-
gramms auf nationaler, regionaler und weltweiter Ebene ein-
zuberufen;

4. kommt zu dem Schluss, dass eine internationale
Übereinkunft ausgearbeitet werden kann, die die Staaten be-
fähigt, unerlaubte Kleinwaffen und leichte Waffen rasch und
zuverlässig zu identifizieren und rückzuverfolgen;

5. stellt fest, dass die Art der internationalen Überein-
kunft auf dem Verhandlungsweg festgelegt wird;

6. stellt außerdem fest, dass die internationale Überein-
kunft die bestehenden Verpflichtungen der Staaten aus den
einschlägigen internationalen Übereinkünften ergänzen und
mit diesen nicht unvereinbar sein soll;

7. stellt ferner fest, dass die internationale Überein-
kunft den nationalen Sicherheits- und Rechtsinteressen der
Staaten Rechnung tragen soll;

247 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Algerien, Andorra, Angola, Äqua-
torialguinea, Argentinien, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bangla-
desch, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi,
Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikani-
sche Republik, Ecuador, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Gam-
bia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea,
Guyana, Haiti, Indien, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Ko-
moren, Kongo, Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, Liberia, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Marokko,
Mauretanien, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,
Mongolei, Mosambik, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niederlande, Niger,
Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay,
Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa,
San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Si-
erra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lan-
ka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Surina-
me, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Toba-
go, Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Zentralafrikanische Republik und
Zypern.
248 Siehe Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über den uner-
laubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspek-
ten, New York, 9.-20. Juli 2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziffer 24.
249 A/CONF.192/BMS/2003/1.

250 Siehe A/58/207.
251 Siehe A/58/138.
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8. beschließt, eine offene Arbeitsgruppe einzusetzen,
die in drei jeweils zweiwöchigen Tagungen zusammentreten
soll und den Auftrag hat, eine internationale Übereinkunft
auszuhandeln, die die Staaten befähigt, unerlaubte Kleinwaf-
fen und leichte Waffen rasch und zuverlässig zu identifizieren
und rückzuverfolgen;

9. beschließt außerdem, dass die offene Arbeitsgruppe
am 3. und 4. Februar 2004 in New York eine Organisationsta-
gung abhalten wird, um die Termine für ihre Arbeitstagungen
festzulegen;

10. ersucht den Generalsekretär, der offenen Arbeits-
gruppe die Unterstützung und die Dienste zur Verfügung zu
stellen, die sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Rahmen
der vorhandenen Finanzmittel sowie mit jeder sonstigen Un-
terstützung, die die Mitgliedstaaten zu gewähren in der Lage
sind, mit allen Mitgliedstaaten, interessierten regionalen und
subregionalen Organisationen, internationalen Organisatio-
nen und Sachverständigen auf diesem Gebiet umfassende
Konsultationen über weitere Schritte zur Verstärkung der in-
ternationalen Zusammenarbeit bei der Verhütung, Bekämp-
fung und Beseitigung des unerlaubten Zwischenhandels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen zu führen, unter Berück-

sichtigung der dem Generalsekretär übermittelten Auffassun-
gen der Staaten, und ersucht den Generalsekretär, der Gene-
ralversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über
das Ergebnis seiner Konsultationen Bericht zu erstatten;

12. ermutigt weiter zu allen Initiativen, die darauf ge-
richtet sind, Ressourcen und Fachwissen zur Förderung der
Durchführung des Aktionsprogramms zu mobilisieren und
den Staaten Hilfe bei seiner Durchführung zu gewähren;

13. ersucht den Generalsekretär, die von den Staaten auf
freiwilliger Basis bereitgestellten Daten und Informationen
über ihre Durchführung des Aktionsprogramms, einschließ-
lich einzelstaatlicher Berichte, auch weiterhin zusammenzu-
stellen und zu verbreiten, und ermutigt die Mitgliedstaaten zur
Vorlage solcher Berichte;

14. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

15. beschließt, den Punkt "Der unerlaubte Handel mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.
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III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)
RESOLUTION 58/88

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/470, Ziffer 7)1.

58/88. Auswirkungen der atomaren Strahlung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 913 (X) vom 3. Dezem-
ber 1955, mit der sie den Wissenschaftlichen Ausschuss der
Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der
atomaren Strahlung einsetzte, sowie auf ihre späteren Resolu-
tionen zu dieser Frage, so auch die Resolution 57/115 vom
11. Dezember 2002, in der sie unter anderem den Wissen-
schaftlichen Ausschuss ersuchte, seine Arbeit fortzusetzen,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit des Wissen-
schaftlichen Ausschusses,

erneut erklärend, dass die Fortsetzung der Arbeit des Wis-
senschaftlichen Ausschusses wünschenswert ist,

besorgt über die schädlichen Auswirkungen, die sich aus
der Strahlenbelastung des Menschen und der Umwelt für die
heutigen und die kommenden Generationen ergeben können,

Kenntnis nehmend von den Auffassungen zur Arbeit des
Wissenschaftlichen Ausschusses, welche die Mitgliedstaaten
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung zum Ausdruck gebracht
haben,

mit Befriedigung feststellend, dass einige Mitgliedstaaten
ein besonderes Interesse daran geäußert haben, Mitglieder des
Wissenschaftlichen Ausschusses zu werden, und ihre Absicht
bekundend, diese Frage auf ihrer nächsten Tagung weiter zu
behandeln,

sich dessen bewusst, dass es weiterhin notwendig ist, Da-
ten über die atomare und die ionisierende Strahlung zu prüfen
und zusammenzustellen und ihre Auswirkungen auf den Men-
schen und die Umwelt zu analysieren,

1. beglückwünscht den Wissenschaftlichen Ausschuss
der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen
der atomaren Strahlung zu dem wertvollen Beitrag, den er
während der vergangenen achtundvierzig Jahre seit seiner
Einsetzung zur besseren Kenntnis und zum besseren Ver-
ständnis der Mengen, der Folgewirkungen und der Gefahren
der ionisierenden Strahlung geleistet hat, sowie dazu, dass er
seinen ursprünglichen Auftrag mit wissenschaftlicher Autori-
tät und unabhängiger Urteilskraft wahrnimmt;

2. bekräftigt den Beschluss, die derzeitigen Aufgaben
und die unabhängige Rolle des Wissenschaftlichen Ausschus-
ses beizubehalten;

3. ersucht den Wissenschaftlichen Ausschuss um die
Fortsetzung seiner Arbeit, darunter auch seiner wichtigen Ak-
tivitäten zur Erhöhung des Kenntnisstands hinsichtlich der
Mengen, der Folgewirkungen und der Gefahren der ionisie-
renden Strahlung jeglichen Ursprungs, und bittet den Wissen-
schaftlichen Ausschuss, der Generalversammlung sein Ar-
beitsprogramm vorzulegen;

4. unterstützt die Absichten und Pläne des Wissen-
schaftlichen Ausschusses bezüglich seiner künftigen wissen-
schaftlichen Untersuchungs- und Bewertungstätigkeit im
Auftrag der Generalversammlung;

5. ersucht den Wissenschaftlichen Ausschuss, auf sei-
ner nächsten Tagung die Untersuchung der wichtigen Proble-
me auf dem Gebiet der ionisierenden Strahlung fortzusetzen
und der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung darüber Bericht zu erstatten;

6. ersucht das Umweltprogramm der Vereinten Natio-
nen, den Wissenschaftlichen Ausschuss im Hinblick auf die
wirksame Durchführung seiner Arbeit und die Weitergabe
seiner Arbeitsergebnisse an die Generalversammlung, die
Fachwelt und die Öffentlichkeit weiter zu unterstützen;

7. dankt den Mitgliedstaaten, den Sonderorganisatio-
nen, der Internationalen Atomenergie-Organisation und den
nichtstaatlichen Organisationen für ihre Unterstützung des
Wissenschaftlichen Ausschusses und bittet sie, ihre Zusam-
menarbeit auf diesem Gebiet zu verstärken;

8. bittet den Wissenschaftlichen Ausschuss, bei der
Ausarbeitung seiner künftigen wissenschaftlichen Berichte
auch weiterhin Wissenschaftler und Sachverständige aus in-
teressierten Mitgliedstaaten zu konsultieren;

9. begrüßt in diesem Zusammenhang die Bereitschaft
der Mitgliedstaaten, dem Wissenschaftlichen Ausschuss
sachdienliche Informationen zu den Auswirkungen der ioni-
sierenden Strahlung in den betroffenen Gebieten zur Verfü-
gung zu stellen, und bittet den Wissenschaftlichen Ausschuss,
diese Informationen zu analysieren und sie gebührend zu be-
rücksichtigen, insbesondere im Lichte seiner eigenen Ergeb-
nisse;

10. bittet die Mitgliedstaaten, die Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen sowie die in Betracht kom-
menden nichtstaatlichen Organisationen, weitere sachdienli-
che Daten über die mit verschiedenen Strahlungsquellen ver-
bundenen Strahlungsdosen, Folgewirkungen und Gefahren
zur Verfügung zu stellen, was für den Wissenschaftlichen
Ausschuss bei der Ausarbeitung seiner künftigen Berichte an
die Generalversammlung sehr hilfreich wäre;

11. fordert das Umweltprogramm der Vereinten Natio-
nen nachdrücklich auf, im Einklang mit Ziffer 6 der Resolu-
tion 57/115 die gegenwärtige Finanzierung des Wissenschaft-
lichen Ausschusses zu überprüfen und zu verstärken, damit
der Ausschuss die ihm von der Generalversammlung übertra-
genen Funktionen und Aufgaben wahrnehmen kann;

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Australien, Belarus, Bel-
gien, Bolivien, Brasilien, Brunei Darussalam, Chile, China, Costa Rica,
Dänemark, Dominikanische Republik, Ecuador, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Guatemala, Indien, Indonesien, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kasachstan, Kuba, Malaysia, Malta, Mexiko, Monaco,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Pakistan, Paraguay, Peru, Polen,
Portugal, Russische Föderation, St. Vincent und die Grenadinen, Schwe-
den, Singapur, Slowakei, Spanien, Südafrika, Thailand, Tschechische
Republik, Ukraine, Uruguay und Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland.
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12. hebt hervor, dass der Wissenschaftliche Ausschuss
seine ordentlichen Tagungen jährlich abhalten muss, damit er
in seinen Berichten die neuesten Entwicklungen und Erkennt-
nisse auf dem Gebiet der ionisierenden Strahlung berücksich-
tigen und somit aktuelle Informationen zur Weiterleitung an
alle Staaten vorlegen kann.

RESOLUTION 58/89

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/471, Ziffer 14)2.

58/89. Internationale Zusammenarbeit bei der friedli-
chen Nutzung des Weltraums

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/122 vom 13. De-
zember 1996, 54/68 vom 6. Dezember 1999 und 57/116 vom
11. Dezember 2002,

zutiefst überzeugt von dem gemeinsamen Interesse der
Menschheit an der Förderung und Ausweitung der Erfor-
schung und Nutzung des Weltraums, der Rechtsprovinz der
gesamten Menschheit, für friedliche Zwecke und an der Fort-
setzung der Bemühungen, alle Staaten an dem daraus erwach-
senden Nutzen teilhaben zu lassen, sowie von der Wichtigkeit
der internationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich, für
die die Vereinten Nationen auch in Zukunft eine Koordinie-
rungsstelle sein sollen,

in Bekräftigung der Wichtigkeit der internationalen Zu-
sammenarbeit bei der Sicherung der Herrschaft des Rechts,
einschließlich der einschlägigen Normen des Weltraumrechts
und deren wichtiger Rolle für die internationale Zusammenar-
beit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für
friedliche Zwecke, sowie der Wichtigkeit des weitestmögli-
chen Beitritts zu internationalen Verträgen, die die friedliche
Nutzung des Weltraums fördern, um die neuen Herausforde-
rungen, insbesondere diejenigen für die Entwicklungsländer,
zu bewältigen,

ernsthaft besorgt über die Möglichkeit eines Wettrüstens
im Weltraum und eingedenk der Bedeutung des Artikels IV
des Vertrags über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkei-
ten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Welt-
raums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskör-
per3,

in der Erkenntnis, dass alle Staaten, insbesondere diejeni-
gen, die in der Raumfahrt führend sind, als wesentliche Vor-
aussetzung für die Förderung und Stärkung der internationa-
len Zusammenarbeit bei der Erforschung und Nutzung des
Weltraums für friedliche Zwecke aktiv zu dem Ziel der Ver-
hütung eines Wettrüstens im Weltraum beitragen sollen,

in der Erwägung, dass die Frage des Weltraummülls für
alle Nationen von Belang ist,

in Anbetracht der Fortschritte beim weiteren Ausbau der
friedlichen Weltraumforschung und ihrer Anwendung sowie
bei verschiedenen einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen
Weltraumprojekten, die zur internationalen Zusammenarbeit
beitragen, sowie der Wichtigkeit einer Weiterentwicklung des
rechtlichen Rahmens zur Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet,

überzeugt von der Wichtigkeit der Empfehlungen in der
Resolution "Das Jahrtausend des Weltraums: Wiener Erklä-
rung über den Weltraum und die menschliche Entwicklung",
die auf der vom 19. bis 30. Juli 1999 in Wien abgehaltenen
Dritten Konferenz der Vereinten Nationen über die Erfor-
schung und friedliche Nutzung des Weltraums (UNISPACE
III) verabschiedet wurde4, sowie von der Notwendigkeit, die
Nutzung von Weltraumtechnik für die Umsetzung der Millen-
niums-Erklärung der Vereinten Nationen5 zu fördern,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über die Umsetzung der Empfehlungen der UNISPACE III6,

in der Überzeugung, dass die Nutzung der Weltraumwis-
senschaft und -technik und ihre Anwendung in Bereichen wie
Telemedizin, Tele-Unterricht und Erdbeobachtung dazu bei-
tragen, die Ziele der Weltkonferenzen der Vereinten Nationen
zu verschiedenen Aspekten der wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Entwicklung, unter anderem die Beseitigung der
Armut, zu verwirklichen,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
friedliche Nutzung des Weltraums über seine sechsundvier-
zigste Tagung7,

1. billigt den Bericht des Ausschusses für die friedliche
Nutzung des Weltraums über seine sechsundvierzigste Ta-
gung7;

2. fordert diejenigen Staaten, die noch nicht Vertrags-
parteien der internationalen Verträge zur Regelung der Nut-
zung des Weltraums8 geworden sind, nachdrücklich auf, die

2 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Chile (im Namen der Plenararbeitsgruppe für in-
ternationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung des Welt-
raums).
3 Resolution 2222 (XXI), Anlage.

4 Siehe Report of the Third United Nations Conference on the Explora-
tion and Peaceful Uses of Outer Space, Vienna, 19-30 July 1999 (Veröf-
fentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.00.I.3), Kap. I, Resolu-
tion 1.
5 Siehe Resolution 55/2.
6 A/58/174.
7 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 20 (A/58/20).
8 Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten
bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des
Mondes und anderer Himmelskörper (Resolution 2222 (XXI), Anlage),
Übereinkommen über die Rettung und Rückführung von Raumfahrern
sowie die Rückgabe von in den Weltraum gestarteten Gegenständen (Re-
solution 2345 (XXII), Anlage), Übereinkommen über die völkerrechtli-
che Haftung für Schäden durch Weltraumgegenstände (Resolution 2777
(XXVI), Anlage), Übereinkommen über die Registrierung von in den
Weltraum gestarteten Gegenständen (Resolution 3235 (XXIX), Anlage)
und Übereinkommen zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten auf dem
Mond und anderen Himmelskörpern (Resolution 34/68, Anlage).
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Ratifikation dieser Verträge beziehungsweise den Beitritt zu
denselben sowie ihre Eingliederung in die jeweiligen einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften zu erwägen;

3. stellt fest, dass der Unterausschuss Recht des Aus-
schusses für die friedliche Nutzung des Weltraums auf seiner
zweiundvierzigsten Tagung seine Tätigkeit entsprechend dem
Auftrag der Generalversammlung in ihrer Resolution 57/116
fortgesetzt hat9;

4. macht sich die Empfehlung des Ausschusses zu ei-
gen, der Unterausschuss Recht solle auf seiner dreiundvier-
zigsten Tagung unter Berücksichtigung der Belange aller
Länder, insbesondere der Entwicklungsländer,

a) die folgenden Punkte regelmäßig auf seine Tages-
ordnung setzen:

i) allgemeiner Gedankenaustausch;

ii) Stand und Anwendung der fünf Weltraumverträge
der Vereinten Nationen;

iii) Informationen über die Tätigkeit internationaler Or-
ganisationen im Zusammenhang mit dem Weltraumrecht;

iv) Fragen im Zusammenhang mit

a. der Definition und Abgrenzung des Weltraums;

b. den Merkmalen und der Nutzung der geostatio-
nären Umlaufbahn, einschließlich Prüfung von Mit-
teln und Wegen zur Gewährleistung einer rationellen
und gerechten Nutzung der geostationären Umlauf-
bahn, unbeschadet der Rolle der Internationalen
Fernmeldeunion;

b) die folgenden Einzelfragen und Diskussionspunkte
behandeln:

i) Überprüfung und mögliche Revision der Grundsätze
für den Einsatz nuklearer Energiequellen im Weltraum10;

ii) Prüfung des vorläufigen Entwurfs eines Protokolls
betreffend Fragen, die sich spezifisch auf Weltraumeigen-
tum beziehen, zu dem Übereinkommen über internationa-
le Sicherungsrechte an beweglicher Ausrüstung, das am
16. November 2001 in Kapstadt (Südafrika) zur Unter-
zeichnung aufgelegt wurde:

a. Erwägungen hinsichtlich der Möglichkeit, dass
die Vereinten Nationen als Aufsichtsbehörde gemäß
dem vorläufigen Protokollentwurf fungieren;

b. Erwägungen hinsichtlich des Zusammenhangs
zwischen den Bestimmungen des vorläufigen Proto-
kollentwurfs und den Rechten und Pflichten der
Staaten im Rahmen der auf den Weltraum anwend-
baren Rechtsordnung;

iii) Beiträge des Unterausschusses Recht zur Ausarbei-
tung des Berichts des Ausschusses an die Generalver-

sammlung, damit diese die Fortschritte bei der Umsetzung
der Empfehlungen der Dritten Konferenz der Vereinten
Nationen über die Erforschung und friedliche Nutzung des
Weltraums (UNISPACE III) überprüfen kann;

c) die Praxis der Staaten und der internationalen Orga-
nisationen bei der Registrierung von Weltraumgegenständen
im Einklang mit dem vom Ausschuss verabschiedeten Ar-
beitsplan11 behandeln;

5. nimmt davon Kenntnis, dass der Unterausschuss
Recht auf seiner dreiundvierzigsten Tagung dem Ausschuss
seine Vorschläge zu den vom Unterausschuss auf seiner
vierundvierzigsten Tagung im Jahr 2005 zu behandelnden
neuen Punkten unterbreiten wird;

6. nimmt außerdem davon Kenntnis, dass der Unteraus-
schuss Recht im Kontext der Ziffer 4 a) ii) seine Arbeitsgrup-
pe erneut einberufen wird, die mit der vom Unterausschuss
Recht vereinbarten Aufgabenstellung12 drei Jahre lang, von
2002 bis 2004, tagen soll;

7. nimmt ferner davon Kenntnis, dass die Sachverstän-
digengruppe für Ethik im Weltraum, die der Ausschuss auf
seiner vierundvierzigsten Tagung gebeten hatte, zu ermitteln,
mit welchen Aspekten des Berichts der Weltkommission für
Ethik in Wissenschaft und Technologie der Organisation der
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
sich der Ausschuss befassen soll, und im Benehmen mit ande-
ren internationalen Organisationen und in enger Abstimmung
mit der Weltkommission einen Bericht zu verfassen, dem Un-
terausschuss Recht ihren Bericht im Kontext der Ziffer 4 a)
iii) vorgelegt hat, und kommt überein, den Bericht an die Or-
ganisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur weiterzuleiten, mit dem Ersuchen, dass die Orga-
nisation den Ausschuss und seine Unterausschüsse über ihre
den Weltraum betreffenden Tätigkeiten auf dem Laufenden
halten soll;

8. stellt fest, dass der Unterausschuss Recht im Kontext
der Ziffer 4 a) iv) seine Arbeitsgruppe zu diesem Punkt nur
zur Behandlung von Fragen im Zusammenhang mit der Defi-
nition und Abgrenzung des Weltraums wieder einberufen
wird;

9. ist damit einverstanden, dass der Unterausschuss
Recht seine Arbeitsgruppe wieder einberuft, mit dem Auftrag,
die in den Ziffern 4 b) ii) a. und b. genannten Fragen getrennt
zu behandeln;

10. stellt mit Befriedigung fest, dass die Regierung
Österreichs im Einklang mit Ziffer 13 der Resolution 57/116
der Generalversammlung auch weiterhin informelle Konsul-
tationen außerhalb der kalendermäßigen Tagungen über die
Zusammensetzung der Präsidien des Ausschusses und seiner
Nebenorgane für die dritte Amtszeit einberufen und erleich-
tert hat und dass vor der sechsundvierzigsten Tagung des Aus-

9 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste
Tagung, Beilage 20 (A/58/20), Kap. II.D.
10 Siehe Resolution 47/68.

11 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 20 (A/58/20), Ziffer 199.
12 Siehe A/AC.105/763 und Corr.1, Ziffer 118, und A/AC.105/787, Zif-
fer 138.
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schusses eine Konsensvereinbarung über die Verlängerung
der Amtszeit des derzeitigen Präsidiums des Ausschusses und
die künftige Zusammensetzung der Präsidien des Ausschus-
ses und seiner Nebenorgane erzielt wurde;

11. billigt die von dem Ausschuss erzielte Vereinbarung
über die Verlängerung der Amtszeit des derzeitigen Präsidi-
ums des Ausschusses und die künftige Zusammensetzung der
Präsidien des Ausschusses und seiner Nebenorgane13 auf der
Grundlage der Maßnahmen betreffend die Arbeitsmethoden
des Ausschusses und seiner Nebenorgane14, die sich die Gene-
ralversammlung in ihrer Resolution 52/56 vom 10. Dezem-
ber 1997 zu eigen machte, und stellt fest, dass der Ausschuss
im Einklang mit Ziffer 14 der Resolution 57/116 der General-
versammlung die Wahl seiner Amtsträger auf seiner sechs-
undvierzigsten Tagung durchgeführt hat;

12. ist damit einverstanden, dass der Ausschuss und sei-
ne Unterausschüsse zu Beginn ihrer Tagungen im Jahr 2004
die Wahl der Amtsträger durchführen, auf die sich der Aus-
schuss auf seiner sechsundvierzigsten Tagung geeinigt hat15;

13. ist außerdem damit einverstanden, dass sich der
Ausschuss auf seiner siebenundvierzigsten Tagung im Jahr
2004 entsprechend den in Ziffer 11 genannten Maßnahmen
betreffend die künftige Zusammensetzung der Präsidien des
Ausschusses und seiner Nebenorgane auf alle Amtsträger der
Präsidien des Ausschusses und seiner Nebenorgane für die
nächste Amtszeit einigt und dass der Ausschuss zu diesem
Zweck auf seiner siebenundvierzigsten Tagung die Zusam-
mensetzung der Präsidien des Ausschusses und seiner Neben-
organe für den Zeitraum 2006-2007 als Tagesordnungspunkt
aufnimmt;

14. fordert jede der fünf Regionalgruppen nachdrück-
lich auf, vor der siebenundvierzigsten Tagung des Ausschus-
ses sicherzustellen, dass innerhalb der jeweiligen Gruppe Ei-
nigkeit über den für den Zeitraum 2006-2007 zu bestimmen-
den Amtsträger besteht;

15. stellt fest, dass der Unterausschuss Wissenschaft und
Technik auf seiner vierzigsten Tagung seine Tätigkeit ent-
sprechend dem Auftrag der Generalversammlung in ihrer Re-
solution 57/116 fortgesetzt hat16;

16. macht sich die Empfehlung des Ausschusses zu ei-
gen, der Unterausschuss Wissenschaft und Technik solle auf
seiner einundvierzigsten Tagung unter Berücksichtigung der
Belange aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer,

a) folgende Punkte behandeln:

i) Allgemeiner Meinungsaustausch und Einführung zu
den über einzelstaatliche Tätigkeiten vorgelegten Berich-
ten;

ii) Programm der Vereinten Nationen für angewandte
Weltraumtechnik;

iii) Umsetzung der Empfehlungen der UNISPACE III;

iv) Fragen im Zusammenhang mit der Erdfernerkun-
dung durch Satelliten, namentlich Anwendungsmöglich-
keiten für die Entwicklungsländer und die Beobachtung
der terrestrischen Umwelt;

b) die folgenden Punkte im Einklang mit den von dem
Ausschuss verabschiedeten Arbeitsplänen17 behandeln:

i) Weltraummüll;

ii) Einsatz nuklearer Energiequellen im Weltraum;

iii) weltraumgestützte Telemedizin;

c) die folgenden Einzelfragen und Diskussionspunkte
behandeln:

i) Untersuchung der physikalischen Eigenschaften und
der technischen Merkmale der geostationären Umlauf-
bahn sowie ihrer Nutzung und Anwendungsmöglichkei-
ten, unter anderem auch auf dem Gebiet der Weltraum-
kommunikation, und anderer Fragen im Zusammenhang
mit Entwicklungen der Weltraumkommunikation, unter
besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interes-
sen der Entwicklungsländer;

ii) Verwirklichung eines integrierten, weltraumgestütz-
ten globalen Systems für Naturkatastrophen-Manage-
ment;

iii) solar-terrestrische Physik;

17. nimmt davon Kenntnis, dass der Unterausschuss
Wissenschaft und Technik auf seiner einundvierzigsten Ta-
gung dem Ausschuss seinen Vorschlag für den Entwurf einer
vorläufigen Tagesordnung für die zweiundvierzigste Tagung
des Unterausschusses im Jahr 2005 vorlegen wird;

18. macht sich die Empfehlung des Ausschusses zu ei-
gen, das Symposium zur Stärkung der Partnerschaft mit der
Industrie solle während der ersten Woche der einundvierzig-
sten Tagung des Unterausschusses Wissenschaft und Technik
stattfinden und sich mit Anwendungen für Kleinsatelliten auf
dem Gebiet der Landwirtschaft, der Gesundheit und der
menschlichen Sicherheit befassen;

19. ist damit einverstanden, dass der Unterausschuss
Wissenschaft und Technik auf seiner einundvierzigsten Ta-
gung im Kontext der Ziffern 16 a) ii) und iii) und 17 die Ple-
nararbeitsgruppe wieder einberuft;13 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-

gung, Beilage 20 (A/58/20), Anhang II, Ziffern 4-9.
14 Ebd., Zweiundfünfzigste Tagung, Beilage 20 (A/52/20), Anhang I. Sie-
he auch Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 20 (A/58/20), Anhang II, Anlage III.
15 Ebd., Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 20 (A/58/20), Ziffer 241.
16 Ebd., Kap. II.C.

17 Siehe A/AC.105/761, Ziffer 130, für Punkt i); A/AC.105/804, An-
hang III, für Punkt ii); und Offizielles Protokoll der Generalversamm-
lung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 20 (A/58/20), Ziffer 138, für
Punkt iii).
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20. stimmt zu, dass der Unterausschuss Wissenschaft
und Technik auf seiner einundvierzigsten Tagung im Kontext
der Ziffer 16 b) i) eine Arbeitsgruppe einsetzen könnte, die
den Auftrag hat, Stellungnahmen von Mitgliedstaaten des
Ausschusses zu den Vorschlägen betreffend die Eindämmung
von Weltraummüll zu prüfen, die der Interinstitutionelle Ko-
ordinierungsausschuss für Weltraummüll dem Unteraus-
schuss auf seiner vierzigsten Tagung vorgelegt hatte18;

21. ist damit einverstanden, dass der Unterausschuss
Wissenschaft und Technik auf seiner einundvierzigsten Ta-
gung im Kontext der Ziffer 16 b) ii) seine Arbeitsgruppe für
den Einsatz nuklearer Energiequellen im Weltraum wieder
einberuft;

22. billigt das Programm der Vereinten Nationen für an-
gewandte Weltraumtechnik für das Jahr 2004, das der Sach-
verständige für angewandte Weltraumtechnik dem Ausschuss
vorgeschlagen hat19;

23. stellt mit Befriedigung fest, dass im Einklang mit
Ziffer 30 der Resolution 50/27 der Generalversammlung vom
6. Dezember 1995 die regionalen Ausbildungszentren für
Weltraumwissenschaft und -technik in Afrika mit Franzö-
sisch beziehungsweise Englisch als Unterrichtssprache in
Marokko beziehungsweise Nigeria sowie das Ausbildungs-
zentrum für Weltraumwissenschaft und -technik in Asien und
im Pazifik ihre Ausbildungsprogramme im Jahr 2003 fortge-
setzt haben, dass das Regionale Ausbildungszentrum für
Weltraumwissenschaft und -technik in Lateinamerika und der
Karibik den Vereinten Nationen angeschlossen wurde und
sein Ausbildungsprogramm aufgenommen hat und dass das
Programm der Vereinten Nationen für Weltraumanwendun-
gen der Regierung Jordaniens technische Unterstützung für
die Errichtung des Regionalen Ausbildungszentrums für
Weltraumwissenschaft und -technik in Westasien gewährt;

24. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Erfolg
der vierten Weltraumkonferenz des amerikanischen Konti-
nents, die vom 14. bis 17. Mai 2002 in Cartagena de Indias
(Kolumbien) stattfand und auf der die Erklärung von Cartage-
na de Indias und der Aktionsplan20 verabschiedet wurden, und
nimmt Kenntnis von dem Wunsch der Mitgliedstaaten in der
lateinamerikanischen und der karibischen Region, die Welt-
raumkonferenz des amerikanischen Kontinents zu einer fe-
sten Institution zu machen;

25. begrüßt die Vereinbarung zwischen dem Sekreta-
riats-Büro für Weltraumfragen und dem vorläufigen Sekreta-
riat der vierten Weltraumkonferenz des amerikanischen Kon-
tinents, in dem die Parteien ihre Absicht bekundeten, bei der
Förderung und Durchführung gemeinsamer Aktivitäten zu-
sammenzuarbeiten, und bittet das vorläufige Sekretariat, den
Ausschuss über die geleistete Arbeit zu informieren;

26. fordert alle Regierungen, die Stellen des Systems der
Vereinten Nationen sowie die im Weltraumbereich tätigen
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Stellen nachdrück-
lich auf, die notwendigen Maßnahmen zur wirksamen Umset-
zung der Empfehlungen der UNISPACE III, insbesondere ih-
rer Resolution "Das Jahrtausend des Weltraums: Wiener Er-
klärung über den Weltraum und die menschliche Entwick-
lung"4, zu treffen, eingedenk der Notwendigkeit, die Nutzung
von Weltraumtechnik für die Umsetzung der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen5 zu fördern;

27. ist damit einverstanden, dass der Ausschuss im Ein-
klang mit Ziffer 30 der Resolution 55/122 der Generalver-
sammlung vom 8. Dezember 2000 einen Punkt betreffend die
Umsetzung der Empfehlungen der UNISPACE III in die Ta-
gesordnung seiner siebenundvierzigsten Tagung aufnimmt;

28. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Arbeit, die
die zwölf von dem Ausschuss auf seiner vierundvierzigsten
und sechsundvierzigsten Tagung eingesetzten Aktionsteams
unter der freiwilligen Führung von Mitgliedstaaten geleistet
haben, um die Empfehlungen der UNISPACE III umzuset-
zen21, und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die
Aktionsteams bei der Durchführung ihrer Arbeit in vollem
Umfang zu unterstützen;

29. nimmt außerdem mit Befriedigung Kenntnis von den
weiteren Fortschritten, die der Ausschuss bei der Ausarbei-
tung seines Berichts im Rahmen des Tagesordnungspunkts
betreffend die Umsetzung der Empfehlungen der UNISPACE
III erzielt hat, der der Generalversammlung vorgelegt werden
soll, damit diese auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung im
Jahr 2004 im Einklang mit Ziffer 16 ihrer Resolution 54/68
die Umsetzung der Ergebnisse der UNISPACE III überprüfen
und bewerten und weitere Maßnahmen und Initiativen erwä-
gen kann, und ist in diesem Zusammenhang damit einverstan-
den, dass die von dem Ausschuss zur Ausarbeitung des besag-
ten Berichts eingesetzte Arbeitsgruppe auf der siebenundvier-
zigsten Tagung des Ausschusses wieder einberufen wird, um
ihre Arbeit abzuschließen;

30. stellt fest, dass die Arbeitsgruppe des Ausschusses
während der einundvierzigsten Tagung des Unterausschusses
Wissenschaft und Technik sowie während der dreiundvierzig-
sten Tagung des Unterausschusses Recht informelle Konsul-
tationen führen könnte, um die Ausarbeitung des in Ziffer 29
genannten Berichts des Ausschusses voranzubringen;

31. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Bei-
träge an den Treuhandfonds für das Programm der Vereinten
Nationen für angewandte Weltraumtechnik zu entrichten, um
die zur Umsetzung der Empfehlungen der UNISPACE III un-
ternommenen Aktivitäten zu unterstützen, insbesondere die
von dem Ausschuss auf seiner dreiundvierzigsten Tagung
empfohlenen Vorschläge für vorrangige Projekte22;

18 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 20 (A/58/20), Ziffer 126.
19 Siehe A/AC.105/790 und Corr.1, Abschnitte II-IV.
20 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste
Tagung, Beilage 20 (A/57/20), Anhang II.

21 Ebd., Sechsundfünfzigste Tagung, Beilage 20 und Korrigendum
(A/56/20 und Corr.1), Ziffern 50 und 55; ebd., Siebenundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 20 (A/57/20), Ziffern 42 und 43; und ebd., Achtundfünf-
zigste Tagung, Beilage 20 (A/58/20), Ziffer 62. 
22 Ebd., Fünfundfünfzigste Tagung, Beilage 20 (A/55/20), Ziffer 87.
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32. empfiehlt, allen Fragen im Zusammenhang mit dem
Schutz und der Erhaltung der Weltraumumwelt, insbesondere
soweit sie sich auf die terrestrische Umwelt auswirken könn-
ten, mehr Beachtung zu schenken und politische Unterstüt-
zung dafür bereitzustellen;

33. hält es für unerlässlich, dass die Mitgliedstaaten dem
Problem der Zusammenstöße von Weltraumgegenständen,
namentlich solchen, die nukleare Energiequellen verwenden,
mit Weltraummüll sowie anderen Aspekten des Weltraum-
mülls mehr Beachtung schenken, fordert die Fortsetzung der
einzelstaatlichen Forschungsarbeiten über diese Frage, die
Entwicklung besserer Technologien zur Überwachung von
Weltraummüll und die Zusammenstellung und Verbreitung
von Daten über Weltraummüll, vertritt außerdem die Auffas-
sung, dass dem Unterausschuss Wissenschaft und Technik im
Rahmen des Möglichen Informationen darüber zur Verfü-
gung gestellt werden sollen, und ist sich darüber einig, dass es
internationaler Zusammenarbeit bedarf, damit vermehrt ge-
eignete und kostengünstige Strategien zur Minimierung der
Auswirkungen von Weltraummüll auf künftige Raumfahrt-
missionen erarbeitet werden können;

34. fordert alle Staaten, insbesondere diejenigen, die in
der Raumfahrt führend sind, nachdrücklich auf, als wesentli-
che Voraussetzung für die Förderung der internationalen Zu-
sammenarbeit bei der Erforschung und Nutzung des Welt-
raums für friedliche Zwecke aktiv zu dem Ziel der Verhütung
eines Wettrüstens im Weltraum beizutragen;

35. unterstreicht die Notwendigkeit, stärkeren Nutzen
aus der Weltraumtechnik und ihren Anwendungsmöglichkei-
ten zu ziehen und zu einer geordneten Ausweitung der Welt-
raumaktivitäten beizutragen, die einem nachhaltigen wirt-
schaftlichen Wachstum und einer nachhaltigen Entwicklung
in allen Ländern förderlich sind, namentlich der Abmilderung
von Katastrophenfolgen, insbesondere in den Entwicklungs-
ländern;

36. stellt fest, dass die Weltraumwissenschaft und -tech-
nik und ihre Anwendungsmöglichkeiten wichtige Beiträge
zur wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung
und zum Wohlergehen leisten könnten, wie aus der Resolu-
tion "Das Jahrtausend des Weltraums: Wiener Erklärung über
den Weltraum und die menschliche Entwicklung"4 hervor-
geht, und stellt außerdem fest, dass sich im Rahmen der An-
fang 2004 in Santiago de Chile stattfindenden Internationalen
Messe für Luft- und Raumfahrt eine internationale Konferenz
mit dem Thema "Weltraum und Wasser: Auf dem Weg zu
nachhaltiger Entwicklung und menschlicher Sicherheit" be-
fassen wird;

37. stimmt zu, dass die Aufmerksamkeit der innerhalb
des Systems der Vereinten Nationen veranstalteten Konferen-
zen zu globalen Fragen im Zusammenhang mit der sozialen,
wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung mit Vorrang auf
die Vorteile der Weltraumtechnik und ihrer Anwendungs-
möglichkeiten gerichtet und der Einsatz der Weltraumtechnik
gefördert werden sollte, um die Ziele dieser Konferenzen zu
erreichen und die Millenniums-Erklärung der Vereinten Na-
tionen umzusetzen;

38. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den verstärk-
ten Anstrengungen, die der Ausschuss und sein Unteraus-
schuss Wissenschaft und Technik sowie das Sekretariats-Bü-
ro für Weltraumfragen und die Interinstitutionelle Tagung
über Weltraumtätigkeiten unternommen haben, um den Ein-
satz der Weltraumwissenschaft und -technik und ihrer An-
wendungsmöglichkeiten zu fördern, indem sie die in dem
Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwick-
lung ("Durchführungsplan von Johannesburg")23 empfohle-
nen Maßnahmen ausführen;

39. fordert die Stellen des Systems der Vereinten Natio-
nen, insbesondere diejenigen, die an der Interinstitutionellen
Tagung über Weltraumtätigkeiten beteiligt sind, nachdrück-
lich auf, in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss zu prüfen,
wie die Weltraumwissenschaft und -technik und ihre Anwen-
dungsmöglichkeiten zur Umsetzung der Millenniums-Erklä-
rung der Vereinten Nationen beitragen könnten, insbesondere
in Bereichen, die unter anderem mit der Ernährungssicherheit
und mit verstärkten Bildungsmöglichkeiten zusammenhän-
gen;

40. bittet die Interinstitutionelle Tagung über Weltraum-
tätigkeiten, auch künftig zur Arbeit des Ausschusses beizutra-
gen und dem Ausschuss und seinem Unterausschuss Wissen-
schaft und Technik über die Arbeit auf ihrer Jahrestagung Be-
richt zu erstatten;

41. ersucht den Ausschuss, auch weiterhin mit Vorrang
zu prüfen, wie der Weltraum friedlichen Zwecken vorbehal-
ten werden kann, und der Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten, und
ist sich einig, dass der Ausschuss bei seiner Behandlung die-
ser Angelegenheit prüfen könnte, wie die regionale und inter-
regionale Zusammenarbeit auf der Grundlage der aus der
Weltraumkonferenz des amerikanischen Kontinents gewon-
nenen Erfahrungen gefördert werden und welche Rolle die
Weltraumtechnik bei der Umsetzung der aus dem Weltgipfel
für nachhaltige Entwicklung hervorgegangenen Empfehlun-
gen übernehmen könnte;

42. ist damit einverstanden, dass der Ausschuss als Teil
seiner Behandlung des Programms der Vereinten Nationen
für angewandte Weltraumtechnik unter dem Tagesordnungs-
punkt "Bericht des Unterausschusses Wissenschaft und Tech-
nik" auch weiterhin einen Bericht über die Tätigkeit des Inter-
nationalen satellitengestützten Such- und Rettungssystems
behandelt, und bittet die Mitgliedstaaten, über ihre Tätigkei-
ten im Zusammenhang mit diesem System Bericht zu erstat-
ten;

43. stellt fest, dass im Zusammenhang mit der Behand-
lung der Verwirklichung eines integrierten, weltraumgestütz-
ten globalen Systems für Naturkatastrophen-Management un-
ter dem Tagesordnungspunkt "Bericht des Unterausschusses
Wissenschaft und Technik" während der siebenundvierzig-

23 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge.
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sten Tagung des Ausschusses eine eintägige Arbeitstagung
für die Industrie unter Beteiligung der Mitgliedstaaten und der
Betreiber von Fernmeldesatelliten organisiert werden soll, um
zu erörtern, wie satellitengestützte Kommunikationssysteme
bei Naturkatastrophen eingesetzt werden könnten;

44. ersucht den Ausschuss, auf seiner siebenundvierzig-
sten Tagung die Behandlung des Tagesordnungspunkts "Ne-
benprodukte der Weltraumtechnik: Überblick über den der-
zeitigen Stand" fortzusetzen;

45. ersucht den Ausschuss außerdem, auf seiner sieben-
undvierzigsten Tagung die Behandlung des Tagesordnungs-
punkts "Weltraum und Gesellschaft" fortzusetzen, und ist da-
mit einverstanden, dass das Sonderthema "Weltraum und Bil-
dung" in den Mittelpunkt der Erörterungen für den Zeitraum
2004-2006 gestellt wird, im Einklang mit dem von dem Aus-
schuss verabschiedeten Arbeitsplan24;

46. ist damit einverstanden, dass ein neuer Punkt "Welt-
raum und Wasser" in die Tagesordnung der siebenundvierzig-
sten Tagung des Ausschusses aufgenommen wird, und fordert
die Stellen des Systems der Vereinten Nationen nachdrück-
lich auf und bittet die anderen zwischenstaatlichen Stellen, die
sich mit Fragen der Nutzung und Bewirtschaftung der Was-
serressourcen befassen, sowie die Weltraumorganisationen,
zur Arbeit des Ausschusses auf diesem Gebiet beizutragen;

47. begrüßt das nach wie vor bestehende Interesse der
Libysch-Arabischen Dschamahirija an einer Mitgliedschaft
im Ausschuss und ersucht zu diesem Zweck darum, dass so
bald wie möglich konstruktive Konsultationen innerhalb des
Ausschusses sowie zwischen den Regionalgruppen unter Be-
rücksichtigung des Grundsatzes der ausgewogenen geografi-
schen Verteilung geführt werden, mit dem Ziel, auf der neun-
undfünfzigsten Tagung der Generalversammlung eine positi-
ve und endgültige Entscheidung über die Mitgliedschaft der
Libysch-Arabischen Dschamahirija herbeizuführen;

48. ersucht den Ausschuss, Möglichkeiten für eine bes-
sere Beteiligung der Mitgliedstaaten und der Stellen mit Be-
obachterstatus an seiner Arbeit zu prüfen, mit dem Ziel, auf
seiner achtundvierzigsten Tagung diesbezügliche konkrete
Empfehlungen zu vereinbaren; 

49. macht sich den Beschluss des Ausschusses zu eigen,
dem Regionalzentrum der nordafrikanischen Staaten für
Fernerkundung und dem Internationalen Institut für ange-
wandte Systemanalyse ständigen Beobachterstatus zu gewäh-
ren;

50. bittet den Ausschuss, die internationale Zusammen-
arbeit in Bezug auf die soziale, wirtschaftliche, ethische und
menschliche Dimension der Anwendungsmöglichkeiten der
Weltraumwissenschaft und -technik auszuweiten;

51. ersucht die Stellen des Systems der Vereinten Natio-
nen und die anderen internationalen Organisationen, ihre Zu-
sammenarbeit mit dem Ausschuss fortzusetzen und gegebe-

nenfalls zu vertiefen und ihm Berichte über die Fragen zu
übermitteln, die der Ausschuss und seine Nebenorgane im
Rahmen ihrer Tätigkeit behandeln;

52. ersucht den Ausschuss, im Einklang mit der Präam-
bel dieser Resolution neue Mechanismen der internationalen
Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung des Weltraums
zur Stärkung des Multilateralismus zu prüfen und aufzuzeigen
und der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung einen Bericht vorzulegen, der auch seine Ansichten
darüber enthält, welche Themen in Zukunft zu untersuchen
wären.

RESOLUTION 58/90

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/471, Ziffer 14)25.

58/90. Überprüfung der Umsetzung der Empfehlungen
der Dritten Konferenz der Vereinten Nationen
über die Erforschung und friedliche Nutzung des
Weltraums

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/68 vom 6. De-
zember 1999, 55/122 vom 8. Dezember 2000, 56/51 vom
10. Dezember 2001 und 57/116 vom 11. Dezember 2002 be-
treffend die Überprüfung und Bewertung der Umsetzung der
Empfehlungen der vom 19. bis 30. Juli 1999 in Wien abgehal-
tenen Dritten Konferenz der Vereinten Nationen über die
Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums
(UNISPACE III)26 durch die Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung, 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Arbeit, die
der Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums und
seine Nebenorgane, insbesondere die von dem Ausschuss auf
seiner vierundvierzigsten und fünfundvierzigsten Tagung ein-
gesetzten Aktionsteams, unter der freiwilligen Führung von
Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Empfehlungen der
UNISPACE III geleistet haben,

in Anbetracht der Fortschritte, die der Ausschuss durch
seine Arbeitsgruppe bei der Ausarbeitung eines Berichts er-
zielt hat, der der Generalversammlung im Einklang mit Zif-
fer 31 ihrer Resolution 55/122 zur Prüfung vorzulegen ist, 

1. beschließt, die Fortschritte bei der Umsetzung der
Empfehlungen der Dritten Konferenz der Vereinten Nationen
über die Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums
(UNISPACE III) auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung in ei-
ner oder mehreren Plenarsitzungen unter einem gesonderten
Tagesordnungspunkt "Überprüfung der Umsetzung der Emp-

24 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 20 (A/58/20), Ziffer 239.

25 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Chile (im Namen der Plenararbeitsgruppe für in-
ternationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung des Welt-
raums).
26 Siehe Report of the Third United Nations Conference on the Explora-
tion and Peaceful Uses of Outer Space, Vienna, 19-30 July 1999 (Veröf-
fentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.00.I.3), Kap. I, Resolu-
tion 1.
203



III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)
fehlungen der Dritten Konferenz der Vereinten Nationen über
die Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums" zu
überprüfen;

2. ersucht den Ausschuss für die friedliche Nutzung
des Weltraums, seinen Bericht über die Überprüfung der Um-
setzung der Empfehlungen der UNISPACE III der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung im Ple-
num vorzulegen;

3. beschließt, die Plenarsitzung(en) für die Überprü-
fung im Oktober 2004 abzuhalten; 

4. bittet die Mitgliedstaaten, an der (den) Plenarsit-
zung(en) auf Ministerebene beziehungsweise auf höchstmög-
licher Ebene teilzunehmen.

RESOLUTION 58/91

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 167 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 8 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/472, Ziffer 32)27:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Do-
minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Ga-
bun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kroati-
en, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland,
Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauriti-
us, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Öster-
reich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomo-
nen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafri-
ka, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Repu-
blik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela,
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zy-
pern.

Dagegen: Israel.
Enthaltungen: Honduras, Kamerun, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte

Staaten von), Palau, Papua-Neuguinea, Tuvalu, Vereinigte Staaten von Ameri-
ka.

58/91. Hilfe für Palästinaflüchtlinge

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 194 (III) vom 11. De-
zember 1948 sowie auf alle ihre späteren Resolutionen zu die-
ser Frage, namentlich Resolution 57/117 vom 11. Dezember
2002,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 302 (IV) vom
8. Dezember 1949, mit der sie unter anderem das Hilfswerk
der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen
Osten einrichtete,

ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats,

im Bewusstsein dessen, dass die Palästinaflüchtlinge seit
mehr als fünf Jahrzehnten ohne Heimstätten, Land und Exi-
stenzgrundlage sind,

bekräftigend, dass unbedingt eine Lösung für das Problem
der Palästinaflüchtlinge gefunden werden muss, damit Ge-
rechtigkeit und ein dauerhafter Frieden in der Region herbei-
geführt werden können,

in Anerkennung der unverzichtbaren Rolle, die das Hilfs-
werk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Na-
hen Osten in den über dreiundfünfzig Jahren seines Bestehens
übernommen hat, um die Not der Palästinaflüchtlinge auf dem
Gebiet der Bildung, der Gesundheit sowie der Hilfs- und So-
zialdienste zu lindern,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalbeauftrag-
ten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
flüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 2002 bis
30. Juni 200328,

im Bewusstsein der nach wie vor bestehenden Bedürfnisse
der Palästinaflüchtlinge in allen Einsatzgebieten, namentlich
in Jordanien, Libanon, der Syrischen Arabischen Republik
und dem besetzten palästinensischen Gebiet,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die beson-
ders schwierige Lage der unter der Besatzung lebenden Palä-
stinaflüchtlinge, namentlich im Hinblick auf ihre Sicherheit,
ihr Wohlergehen und ihre Lebensbedingungen, sowie über
die ständige Verschlechterung dieser Bedingungen in der letz-
ten Zeit,

in Anbetracht der am 13. September 1993 erfolgten Unter-
zeichnung der Prinzipienerklärung über vorübergehende
Selbstverwaltung durch die Regierung Israels und die Palästi-

27 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bel-
gien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Dschibuti, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Guinea, Indonesien, Irland, Island, Italien, Je-
men, Jordanien, Katar, Komoren, Kroatien, Kuwait, Lettland, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Niederlande, Norwegen, Oman, Öster-
reich, Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz,
Senegal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sudan, Tschechische Republik,
Tunesien, Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Zypern und Palästina.

28 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13 und Korrigendum und Addendum (A/58/13 und Corr.1
und Add.1).
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nensische Befreiungsorganisation29 und der darauf folgenden
Durchführungsabkommen,

sich dessen bewusst, dass der im Rahmen des Nahost-Frie-
densprozesses eingesetzten Multilateralen Arbeitsgruppe für
Flüchtlinge eine wichtige Rolle im Friedensprozess zukommt,

1. stellt mit Bedauern fest, dass die in Ziffer 11 ihrer
Resolution 194 (III) vorgesehene Rückführung beziehungs-
weise Entschädigung der Flüchtlinge noch nicht stattgefun-
den hat und dass die Lage der Palästinaflüchtlinge daher wei-
terhin Anlass zu Besorgnis gibt;

2. stellt außerdem mit Bedauern fest, dass es der Ver-
gleichskommission der Vereinten Nationen für Palästina
nicht gelungen ist, einen Weg zu finden, um Fortschritte bei
der Durchführung von Ziffer 11 der Resolution 194 (III) der
Generalversammlung zu erzielen, und ersucht die Kommis-
sion, sich auch weiterhin um die Durchführung der besagten
Ziffer zu bemühen und der Versammlung zu gegebener Zeit,
spätestens jedoch bis zum 1. September 2004, darüber Bericht
zu erstatten;

3. bekräftigt, dass die Arbeit des Hilfswerks der Ver-
einten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten fort-
gesetzt werden muss und dass seine Einsätze und Dienste für
das Wohlergehen der Palästinaflüchtlinge und für die Stabili-
tät in der Region wichtig sind, solange die Frage der Palä-
stinaflüchtlinge ungelöst ist;

4. fordert alle Geber auf, auch weiterhin möglichst
großzügige Anstrengungen zu unternehmen, um den voraus-
sichtlichen Bedarf des Hilfswerks zu decken, einschließlich
des im Rahmen der jüngsten Nothilfeappelle genannten Be-
darfs.

RESOLUTION 58/92

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 168 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 3 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/472, Ziffer 32)30:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Do-
minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich,
Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Gui-
nea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbi-
en, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Li-

tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föde-
ration, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Simbabwe, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grena-
dinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zen-
tralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Pa-
lau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Honduras, Papua-Neuguinea, Ruanda.

58/92. Infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und
späterer Feindseligkeiten vertriebene Personen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2252 (ES-V) vom
4. Juli 1967, 2341 B (XXII) vom 19. Dezember 1967 und alle
späteren Resolutionen zu dieser Frage,

sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits-
rats 237 (1967) vom 14. Juni 1967 und 259 (1968) vom
27. September 1968,

Kenntnis nehmend von dem Bericht, den der Generalse-
kretär gemäß ihrer Resolution 57/119 vom 11. Dezember
2002 vorgelegt hat31,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalbe-
auftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palä-
stinaflüchtlinge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli
2002 bis 30. Juni 200332,

besorgt über das anhaltende menschliche Leid, das durch
die Feindseligkeiten vom Juni 1967 und spätere Feindselig-
keiten verursacht worden ist,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Bestimmungen
der Prinzipienerklärung von 1993 über vorübergehende
Selbstverwaltung33, die sich auf die Modalitäten für die Auf-
nahme von Personen beziehen, die 1967 vertrieben wurden,
und besorgt darüber, dass der vereinbarte Prozess bisher noch
nicht in Gang gesetzt wurde,

1. bekräftigt das Recht aller infolge der Feindseligkei-
ten vom Juni 1967 und späterer Feindseligkeiten vertriebenen
Personen auf Rückkehr an ihre Heimstätten oder früheren
Wohnorte in den seit 1967 von Israel besetzten Gebieten;

2. bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck,
dass der von den Parteien in Artikel XII der Prinzipienerklä-
rung von 1993 über vorübergehende Selbstverwaltung33 ver-

29 A/48/486-S/26560, Anlage.
30 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar,
Komoren, Kuwait, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malaysia, Mali,
Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Sudan, Tunesien, Vereinigte
Arabische Emirate und Palästina.

31 A/58/119.
32 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13 und Korrigendum und Addendum (A/58/13 und Corr.1
und Add.1).
33 A/48/486-S/26560, Anlage.
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einbarte Mechanismus für die Rückkehr der vertriebenen Per-
sonen nicht in Gang gesetzt wurde, und unterstreicht die Not-
wendigkeit einer beschleunigten Rückkehr der vertriebenen
Personen;

3. unterstützt in der Zwischenzeit die Bemühungen des
Generalbeauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen
für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, Personen in diesem
Gebiet, die infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und
späterer Feindseligkeiten gegenwärtig vertrieben sind und
dringend weitere Hilfe benötigen, als zeitweilige Notstands-
maßnahme im Rahmen des praktisch Möglichen auch weiter-
hin humanitäre Hilfe zu gewähren;

4. appelliert nachdrücklich an alle Regierungen sowie
an Organisationen und Einzelpersonen, hierfür großzügige
Beiträge an das Hilfswerk sowie an die anderen beteiligten
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zu
entrichten;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung nach Absprache mit dem Generalbeauftragten vor ihrer
neunundfünfzigsten Tagung über den Stand der Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/93

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 162 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 8 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/472, Ziffer 32)34:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Côte d'Ivoire, Däne-
mark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eri-
trea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, In-
dien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia,
Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sey-
chellen, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lu-
cia, St.Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland,
Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Ton-
ga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmeni-
stan, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emi-
rate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Pa-
lau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Burundi, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Kamerun, Nica-
ragua, Papua-Neuguinea, Ruanda.

58/93. Tätigkeiten des Hilfswerks der Vereinten Natio-
nen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (III) vom 11. De-
zember 1948, 212 (III) vom 19. November 1948, 302 (IV)
vom 8. Dezember 1949 und alle späteren diesbezüglichen Re-
solutionen, namentlich Resolution 57/121 vom 11. Dezember
2002,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats,

nach Behandlung des Berichts des Generalbeauftragten
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlin-
ge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 2002 bis
30. Juni 200335,

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Vorsitzenden
des Beirats des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palä-
stinaflüchtlinge im Nahen Osten an den Generalbeauftragten,
datiert vom 25. September 200336,

in großer Sorge über die nach wie vor kritische Finanzlage
des Hilfswerks und deren Auswirkungen auf die weitere Be-
reitstellung der notwendigen Dienstleistungen des Hilfswerks
an die Palästinaflüchtlinge, so auch auf seine Notstandspro-
gramme und seine Entwicklungsprogramme,

unter Hinweis auf die Artikel 100, 104 und 105 der Charta
der Vereinten Nationen und das Übereinkommen über die
Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen37,

erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten38 auf das seit 1967 besetzte palästinensische Gebiet ein-
schließlich Ost-Jerusalems anwendbar ist,

im Bewusstsein der nach wie vor bestehenden Bedürfnisse
der Palästinaflüchtlinge im gesamten besetzten palästinensi-
schen Gebiet und in den anderen Einsatzgebieten, namentlich
in Jordanien, Libanon und in der Syrischen Arabischen Repu-
blik,

sowie im Bewusstsein der wertvollen Arbeit, die die mit
Flüchtlingsfragen befassten Bediensteten des Hilfswerks lei-
sten, um dem palästinensischen Volk, insbesondere den Palä-
stinaflüchtlingen, Schutz zu gewähren,

in ernster Sorge über das wachsende Leid der Palä-
stinaflüchtlinge während der fortdauernden Krise in dem be-
setzten palästinensischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusa-
lems, namentlich die Fälle, in denen es Tote und Verletzte gab

34 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar,
Komoren, Kuwait, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malaysia, Mali,
Marokko, Mauretanien, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Sudan, Tunesi-
en, Vereinigte Arabische Emirate und Palästina.

35 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13 und Korrigendum und Addendum (A/58/13 und Corr.1
und Add.1). 
36 Ebd., Beilage 13 und Korrigendum (A/58/13 und Corr.1), S. viii.
37 Resolution 22 A (I).
38 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.
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und Unterkünfte und Sachwerte von Flüchtlingen zerstört und
beschädigt wurden,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die nach
wie vor spürbaren Auswirkungen der Ereignisse im Flücht-
lingslager Dschenin im April 2002, namentlich die Toten und
Verletzten, die Zerstörungen und die Vertreibung zahlreicher
ziviler Bewohner des Lagers,

in dem Bewusstsein, dass das Hilfswerk außerordentliche
Anstrengungen unternimmt, um Tausende zerstörter bezie-
hungsweise beschädigter Flüchtlingsunterkünfte wieder in-
stand zu setzen und wieder aufzubauen,

ernsthaft besorgt über die Sicherheit der Mitarbeiter des
Hilfswerks und die Beschädigung seiner Einrichtungen infol-
ge der israelischen Militäroperationen im Berichtszeitraum,

die Tötung von sechs Mitarbeitern des Hilfswerks durch
die israelischen Besatzungstruppen im Berichtszeitraum be-
klagend,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die weiter
bestehende Politik der Abriegelung und der schweren Ein-
schränkungen, einschließlich der Ausgangssperren, die der
Bewegungsfreiheit von Personen und Gütern in dem gesam-
ten besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich Ost-Je-
rusalems auferlegt wurden und die gravierende Auswirkun-
gen auf die sozioökonomische Lage der Palästinaflüchtlinge
hatten und erheblich zu der katastrophalen humanitären Krise
beigetragen haben, mit der das palästinensische Volk kon-
frontiert ist,

tief besorgt über die anhaltenden Einschränkungen der Be-
wegungsfreiheit der Mitarbeiter, Fahrzeuge und Güter des
Hilfswerks, namentlich die Drangsalierung von Personal, die
sich nachteilig auf die Fähigkeit des Hilfswerks auswirken,
seine Dienstleistungen zu erbringen, namentlich die Dienste
im Bildungs- und Gesundheitsbereich sowie die Hilfs- und
sozialen Dienste,

unter Hinweis auf die am 13. September 1993 erfolgte Un-
terzeichnung der Prinzipienerklärung über vorübergehende
Selbstverwaltung durch die Regierung Israels und die Palästi-
nensische Befreiungsorganisation39 und die darauf folgenden
Durchführungsabkommen,

im Bewusstsein des Abkommens zwischen dem Hilfswerk
und der Regierung Israels,

sowie im Bewusstsein der Herstellung von Arbeitsbezie-
hungen zwischen dem Beirat des Hilfswerks und der Palästi-
nensischen Befreiungsorganisation im Einklang mit dem
Beschluss 48/417 der Generalversammlung vom 10. Dezem-
ber 1993,

Kenntnis nehmend von dem am 24. Juni 1994 erzielten
Abkommen, das in dem Schriftwechsel zwischen dem Hilfs-
werk und der Palästinensischen Befreiungsorganisation ent-
halten ist40,

1. dankt dem Generalbeauftragten des Hilfswerks der
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten
sowie allen Mitarbeitern des Hilfswerks für ihre unermüdli-
chen Anstrengungen und ihre wertvolle Arbeit, insbesondere
angesichts der zunehmend schwierigen Bedingungen im Ver-
lauf des vergangenen Jahres;

2. dankt außerdem dem Beirat des Hilfswerks und er-
sucht ihn, seine Bemühungen fortzusetzen und die General-
versammlung über seine Aktivitäten, namentlich die vollin-
haltliche Durchführung des Beschlusses 48/417, unterrichtet
zu halten;

3. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
der Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfswerks
der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen
Osten41 und von ihren Bemühungen, zur Gewährleistung der
finanziellen Sicherheit des Hilfswerks beizutragen, und er-
sucht den Generalsekretär, der Arbeitsgruppe die für die
Durchführung ihrer Arbeit erforderlichen Dienstleistungen
und Hilfen zur Verfügung zu stellen; 

4. würdigt die fortgesetzten Bemühungen des General-
beauftragten um die Erhöhung der Haushaltstransparenz und
der Effizienz des Hilfswerks, wie aus dem Programmhaus-
haltsplan des Hilfswerks für den Zweijahreszeitraum 2004-
200542 hervorgeht;

5. erkennt die Unterstützung an, welche die Gastregie-
rungen dem Hilfswerk bei der Erfüllung seiner Aufgaben ge-
währen;

6. nimmt davon Kenntnis, dass der Amtssitz des Hilfs-
werks in Gaza auf der Grundlage des Amtssitzabkommens
zwischen dem Hilfswerk und der Palästinensischen Behörde
operativ ist;

7. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die Bestim-
mungen des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten38 in vollem Um-
fang einzuhalten;

8. fordert Israel außerdem auf, sich hinsichtlich der Si-
cherheit der Mitarbeiter des Hilfswerks, des Schutzes seiner
Institutionen sowie der Sicherung seiner Einrichtungen in
dem besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich Ost-Je-
rusalems an die Artikel 100, 104 und 105 der Charta der Ver-
einten Nationen und an das Übereinkommen über die Vor-
rechte und Immunitäten der Vereinten Nationen37 zu halten;

9. fordert die Regierung Israels nachdrücklich auf, dem
Hilfswerk für die Schäden, die durch die Handlungen der is-
raelischen Seite an seinem Eigentum und seinen Einrichtun-
gen, insbesondere während des Berichtszeitraums, entstanden
sind, Schadenersatz zu leisten;

10. fordert Israel auf, insbesondere die Behinderung der
Bewegungsfreiheit der Mitarbeiter, Fahrzeuge und Versor-
gungslieferungen des Hilfswerks und die Erhebung zusätzli-

39 A/48/486-S/26560, Anlage.
40 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundvierzigste Ta-
gung, Beilage 13 (A/49/13), Anhang I.

41 A/58/450.
42 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13, Addendum (A/58/13/Add.1).
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cher Gebühren und Abgaben, die nachteilige Auswirkungen
auf die Tätigkeit des Hilfswerks haben, zu beenden;

11. ersucht den Generalbeauftragten, die Ausstellung
von Personalausweisen an Palästinaflüchtlinge und deren
Nachkommen im besetzten palästinensischen Gebiet fortzu-
setzen;

12. stellt fest, dass die Arbeit des Hilfswerks in allen
Einsatzgebieten auch in Zukunft unverzichtbar sein wird;

13. nimmt Kenntnis von dem Erfolg der Mikrofinanzie-
rungs- und Mikrounternehmensförderungsprogramme des
Hilfswerks und fordert das Hilfswerk auf, in enger Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Organisationen auch künftig
zur Schaffung wirtschaftlicher und sozialer Stabilität für die
Palästinaflüchtlinge beizutragen;

14. ersucht den Generalbeauftragten erneut, im Rahmen
des Flüchtlingsaktenprojekts für die Palästinaflüchtlinge mit
der Modernisierung der Archive des Hilfswerks zu beginnen
und in seinen Bericht an die Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung Angaben über diesbezügliche
Fortschritte aufzunehmen;

15. wiederholt ihre früheren Appelle an alle Staaten,
Sonderorganisationen und nichtstaatlichen Organisationen,
zusätzlich zu ihren Beiträgen zum ordentlichen Haushalt des
Hilfswerks auch künftig mehr Sondermittel für Zuschüsse
und Stipendien für die Hochschulbildung von Palästinaflücht-
lingen zu veranschlagen und zur Schaffung von Berufsausbil-
dungszentren für Palästinaflüchtlinge beizutragen, und er-
sucht das Hilfswerk, als Empfänger und Treuhänder der für
Zuschüsse und Stipendien veranschlagten Sondermittel zu
fungieren;

16. fordert alle Staaten, Sonderorganisationen und
nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich auf, auch wei-
terhin Beiträge an das Hilfswerk zu entrichten und ihre Bei-
träge zu erhöhen, damit die anhaltenden finanziellen Schwie-
rigkeiten, die durch die aktuelle humanitäre Lage am Boden
verschärft wurden, gemildert werden, und die wertvolle Ar-
beit des Hilfswerks bei der Gewährung von Hilfe an die Palä-
stinaflüchtlinge zu unterstützen.

RESOLUTION 58/94

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 164 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 4 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/472, Ziffer 32)43:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-

en, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich,
Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Gui-
nea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komo-
ren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho,
Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauret-
anien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Ne-
pal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman,
Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Repu-blik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation,
Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz,
Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschiki-
stan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Pa-
lau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Honduras, Kamerun, Papua-Neuguinea, Ruanda.

58/94. Grundbesitz von Palästinaflüchtlingen und dar-
aus erwachsendes Einkommen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (III) vom 11. De-
zember 1948, 36/146 C vom 16. Dezember 1981 und alle ihre
späteren Resolutionen zu dieser Frage,

Kenntnis nehmend von dem Bericht, den der Generalse-
kretär gemäß ihrer Resolution 57/122 vom 11. Dezember
2002 vorgelegt hat44,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht der Vergleichs-
kommission der Vereinten Nationen für Palästina für den
Zeitraum vom 1. September 2002 bis 31. August 200345,

unter Hinweis darauf, dass in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte46 und in den Grundsätzen des Völker-
rechts die Grundregel bestätigt wird, dass niemand willkür-
lich seines Eigentums beraubt werden darf,

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 394 (V)
vom 14. Dezember 1950, in der sie die Vergleichskommis-
sion anwies, in Absprache mit den beteiligten Parteien Maß-
nahmen zum Schutz der Rechte, des Grundbesitzes und der
Interessen der Palästinaflüchtlinge vorzuschreiben,

feststellend, dass das Programm zur Erfassung und Schät-
zung arabischen Grundbesitzes laut dem zweiundzwanzigsten

43 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bel-
gien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Dschibuti,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guinea, Indonesien, Ir-
land, Italien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuwait, Lettland, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Mali,
Malta, Marokko, Niederlande, Oman, Österreich, Polen, Portugal, Ru-
mänien, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, Sudan, Tschechische Republik, Tunesien, Ungarn, Vereinigte Ara-
bische Emirate, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Zypern und Palästina.

44 A/58/206.
45 A/58/256, Anlage.
46 Resolution 217 A (III).
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Sachstandsbericht der Vergleichskommission47 abgeschlos-
sen ist und dass das Katasteramt über ein Verzeichnis der ara-
bischen Grundeigentümer und über Unterlagen über die Lage,
die Größe und andere Merkmale der arabischen Grundstücke
verfügt,

mit dem Ausdruck ihres Dankes für die Arbeiten zur Erhal-
tung und Modernisierung der vorhandenen Aufzeichnungen,
einschließlich der Katasteraufzeichnungen, der Vergleichs-
kommission und betonend, wie wichtig diese Aufzeichnun-
gen für eine gerechte Lösung des Schicksals der Palä-
stinaflüchtlinge im Einklang mit Resolution 194 (III) der Ge-
neralversammlung sind,

unter Hinweis darauf, dass die Palästinensische Befrei-
ungsorganisation und die Regierung Israels im Rahmen des
Nahost-Friedensprozesses in der Prinzipienklärung über vor-
übergehende Selbstverwaltung vom 13. September 199348

übereingekommen sind, Verhandlungen über Fragen des end-
gültigen Status aufzunehmen, namentlich über die wichtige
Flüchtlingsfrage,

1. erklärt erneut, dass die Palästinaflüchtlinge nach den
Grundsätzen von Billigkeit und Gerechtigkeit Anspruch auf
ihren Grundbesitz und das daraus erwachsende Einkommen
haben;

2. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der
Vergleichskommission der Vereinten Nationen für Palästina
alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz arabischen Grundbe-
sitzes sowie arabischer Vermögenswerte und Grundstücks-
rechte in Israel zu ergreifen;

3. fordert Israel abermals auf, dem Generalsekretär zur
Durchführung dieser Resolution alle Einrichtungen und Hil-
fen zur Verfügung zu stellen;

4. fordert alle in Betracht kommenden Parteien auf,
dem Generalsekretär alle in ihrem Besitz befindlichen sach-
dienlichen Informationen über arabischen Grundbesitz sowie
arabische Vermögenswerte und Grundstücksrechte in Israel
zur Verfügung zu stellen, die ihm bei der Durchführung dieser
Resolution dienlich sein könnten;

5. fordert die palästinensische und die israelische Seite
nachdrücklich auf, sich bei den im Rahmen des Nahost-Frie-
densprozesses stattfindenden Verhandlungen über den end-
gültigen Status wie vereinbart mit der wichtigen Frage des
Grundbesitzes der Palästinaflüchtlinge und des daraus er-
wachsenden Einkommens zu befassen;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/95

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 133 Stimmen ohne Gegenstimme bei 35 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/472, Ziffer 32)49:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Australien,
Bahamas, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Benin, Bhutan, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Do-
minikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Geor-
gien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Gu-
yana, Haiti, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien,
Jamaika, Japan, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan,
Kolumbien, Kroatien, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lett-
land, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malediven, Mali, Malta,
Marshallinseln, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von)., Monaco, Mongo-
lei, Mosambik, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Ni-
geria, Norwegen, Österreich, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Pe-
ru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda,
Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Simbabwe, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Vincent und die
Grenadinen, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Trinidad
und Tobago, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Belize, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, China, In-

dien, Jemen, Jordanien, Katar, Kenia, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Malaysia, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Myanmar, Nauru, Oman, Pakistan, Saudi-Arabien, St. Lucia, Südafrika, Sudan,
Suriname, Syrische Arabische Republik, Tunesien, Türkei, Tuvalu, Vereinigte Ar-
abische Emirate, Vereinigte Republik Tansania.

58/95. Hilfe für Palästinaflüchtlinge und Unterstützung
für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Pa-
lästinaflüchtlinge im Nahen Osten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 212 (III) vom 19. No-
vember 1948 über die Hilfe für Palästinaflüchtlinge und
302 (IV) vom 8. Dezember 1949, mit der sie unter anderem
das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge
im Nahen Osten einrichtete,

sowie unter Hinweis auf alle ihre späteren Resolutionen zu
dieser Frage, namentlich Resolution 56/52 vom 10. Dezember
2001,

47 Official Records of the General Assembly, Nineteenth Session, Anne-
xes, Anhang 11, Dokument A/5700.
48 A/48/486-S/26560, Anlage.

49 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Australien, Belgien, Bulgarien, Däne-
mark, Deutschland, Dominica, Estland, Finnland, Frankreich, Grenada,
Griechenland, Honduras, Irland, Island, Italien, Japan, Kamerun, Kana-
da, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mar-
shallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Neuseeland, Nieder-
lande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea,
Ruanda, Rumänien, Salomonen, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, St. Kitts und Nevis, Tschechische Republik, Uganda, Un-
garn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika und Zypern.
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ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats,

in Anerkennung der unverzichtbaren Rolle, die das Hilfs-
werk in den über fünfzig Jahren seines Bestehens übernom-
men hat, um die Not der Palästinaflüchtlinge auf dem Gebiet
der Bildung, der Gesundheit sowie der Hilfs- und Sozialdien-
ste zu lindern,

im Bewusstsein der nach wie vor bestehenden Bedürfnisse
der Palästinaflüchtlinge in allen Einsatzgebieten, namentlich
im Westjordanland und im Gazastreifen, in Jordanien, Liba-
non und in der Syrischen Arabischen Republik,

in ernster Sorge über das wachsende Leid der Palä-
stinaflüchtlinge, namentlich die Fälle, in denen es Tote und
Verletzte gab und Unterkünfte und Sachwerte von Flüchtlin-
gen zerstört und beschädigt wurden, sowie über die Sicherheit
der Mitarbeiter und die Beschädigung der Einrichtungen des
Hilfswerks,

mit Bedauern über den Tod von sechs Mitarbeitern des
Hilfswerks im Berichtszeitraum,

tief besorgt über die anhaltenden Einschränkungen der Be-
wegungsfreiheit der Mitarbeiter, Fahrzeuge und Güter des
Hilfswerks, die sich nachteilig auf die Fähigkeit des Hilfs-
werks auswirken, seine Dienstleistungen zu erbringen, na-
mentlich die Dienste im Bildungs- und Gesundheitsbereich
sowie die Hilfs- und sozialen Dienste,

betonend, dass hinsichtlich der Sicherheit der Mitarbeiter
des Hilfswerks, des Schutzes seiner Institutionen sowie der
Sicherung seiner Einrichtungen, namentlich in den gesamten
besetzten Gebieten, die Artikel 100, 104 und 105 der Charta
der Vereinten Nationen und das Übereinkommen über die
Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen50 einge-
halten werden müssen,

sowie betonend, dass das humanitäre Völkerrecht geachtet
werden muss,

unter Betonung der Verpflichtungen aller Parteien aus
dem Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze
von Zivilpersonen in Kriegszeiten51,

nach Behandlung des Berichts des Generalbeauftragten
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlin-
ge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 2002 bis
30. Juni 200352, des Berichts der Arbeitsgruppe zur Frage der
Finanzierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Pa-
lästinaflüchtlinge im Nahen Osten53, des Schreibens des Vor-
sitzenden des Beirats des Hilfswerks der Vereinten Nationen
für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten an den Generalbe-

auftragten, datiert vom 25. September 200354, und des Be-
richts der Vergleichskommission der Vereinten Nationen für
Palästina für den Zeitraum vom 1. September 2002 bis
31. August 200355, 

in großer Sorge über die weiterhin kritische Finanzlage
des Hilfswerks, die sich auf die weitere Bereitstellung der not-
wendigen Dienstleistungen des Hilfswerks an Palästinaflücht-
linge, namentlich auch auf die Notstands- und die humanitä-
ren Programme, ausgewirkt hat und noch immer auswirkt,

1. bekräftigt, dass die Arbeit des Hilfswerks der Ver-
einten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten fort-
gesetzt werden muss und dass seine Einsätze und Dienste für
das Wohlergehen der Palästinaflüchtlinge und für die Stabili-
tät in der Region wichtig sind, solange die Frage der Palä-
stinaflüchtlinge ungelöst ist;

2. fordert alle Staaten auf, möglichst großzügige An-
strengungen zu unternehmen, um den voraussichtlichen Be-
darf des Hilfswerks zu decken, einschließlich des im Rahmen
der jüngsten Nothilfeappelle genannten Bedarfs, und die
wertvolle Arbeit des Hilfswerks bei der Gewährung von Hilfe
für die Palästinaflüchtlinge zu unterstützen;

3. nimmt mit Zustimmung Kenntnis von dem Bericht
der Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfswerks
der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen
Osten53 und von ihren Bemühungen, zur Gewährleistung der
finanziellen Sicherheit des Hilfswerks beizutragen, und er-
sucht den Generalsekretär, der Arbeitsgruppe die für die
Durchführung ihrer Arbeit erforderlichen Dienstleistungen
und Hilfen zur Verfügung zu stellen;

4. unterstützt die Bemühungen des Generalbeauftrag-
ten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palä-
stinaflüchtlinge im Nahen Osten, Personen in diesem Gebiet,
die infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und späterer
Feindseligkeiten gegenwärtig vertrieben sind und dringend
weitere Hilfe benötigen, als zeitweilige Notstandsmaßnahme
im Rahmen des praktisch Möglichen auch weiterhin humani-
täre Hilfe zu gewähren;

5. appelliert nachdrücklich an alle Regierungen sowie
an Organisationen und Einzelpersonen, hierfür großzügige
Beiträge an das Hilfswerk sowie an die anderen beteiligten
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zu
entrichten;

6. wiederholt ihre früheren Appelle an alle Staaten,
Sonderorganisationen und nichtstaatlichen Organisationen,
zusätzlich zu ihren Beiträgen zum ordentlichen Haushalt des
Hilfswerks auch künftig mehr Sondermittel für Zuschüsse
und Stipendien für Palästinaflüchtlinge zu veranschlagen;

7. appelliert an alle Staaten, Sonderorganisationen und
sonstigen internationalen Organe, studierenden Palästina-
flüchtlingen Hilfe für die Hochschulbildung zu gewähren und
zur Schaffung von Berufsausbildungszentren für Palästina-50 Resolution 22 A (I).

51 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.
52 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13 und Korrigendum und Addendum (A/58/13 und Corr.1
und Add.1).
53 A/58/450.

54 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13 und Korrigendum (A/58/13 und Corr.1), S. viii.
55 A/58/256, Anlage.
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flüchtlinge beizutragen, und ersucht das Hilfswerk, als Emp-
fänger und Treuhänder der für Zuschüsse und Stipendien ver-
anschlagten Sondermittel zu fungieren;

8. dankt dem Generalbeauftragten des Hilfswerks so-
wie allen Mitarbeitern des Hilfswerks für ihre unermüdlichen
Anstrengungen und ihre wertvolle Arbeit, insbesondere ange-
sichts der zunehmend schwierigen Bedingungen im Verlauf
des vergangenen Jahres;

9. dankt außerdem dem Beirat des Hilfswerks und er-
sucht ihn, seine Bemühungen fortzusetzen und die General-
versammlung über seine Aktivitäten, namentlich die voll-
inhaltliche Durchführung des Versammlungsbeschlusses
48/417 vom 10. Dezember 1993, unterrichtet zu halten;

10. würdigt die Bemühungen des Generalbeauftragten
um die Erhöhung der Haushaltstransparenz und der Effizienz
des Hilfswerks sowie die Unterstützung, welche die Gastre-
gierungen dem Hilfswerk bei der Erfüllung seiner Aufgaben
gewähren; 

11. fordert alle zuständigen Parteien auf, wirksame
Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheit der Mitarbeiter des
Hilfswerks, den Schutz seiner Institutionen und die Sicherung
seiner Einrichtungen zu gewährleisten; 

12. nimmt Kenntnis von dem Erfolg der Mikrofinanzie-
rungs- und Unternehmensförderungsprogramme des Hilfs-
werks und fordert das Hilfswerk auf, in enger Zusammenar-
beit mit den zuständigen Organisationen auch künftig zur
Schaffung wirtschaftlicher und sozialer Stabilität für die Palä-
stinaflüchtlinge beizutragen.

RESOLUTION 58/96

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 87 Stimmen bei 7 Gegenstimmen und 78 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/473 und Corr.1, Ziffer 25)56:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Armenien, Aserbaidschan,
Bahrain, Bangladesch, Belarus, Belize, Benin, Bolivien, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Chile, China, Côte d'Ivoire, Demokratische
Volksrepublik Korea, Dschibuti, Ecuador, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Re-
publik), Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien,
Komoren, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Li-
banon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mosambik, Myanmar, Namibia,
Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippinen, Sam-
bia, Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, St. Lucia, Südaf-
rika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Togo, Trinidad
und Tobago, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Venezuela, Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam.

Dagegen: Australien, Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea,
Argentinien, Äthiopien, Bahamas, Belgien, Bhutan, Bosnien und Herzegowina,
Bulgarien, Burundi, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Re-
publik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras,
Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Kirgisi-
stan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Monaco,
Mongolei, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pa-
pua-Neuguinea, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruan-
da, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Samoa, San Marino, Schwe-
den, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Tadschikistan, Thailand, Tonga, Tschechische Repu-
blik, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Zypern.

58/96. Tätigkeit des Sonderausschusses zur Untersu-
chung israelischer Praktiken, die die Menschen-
rechte des palästinensischen Volkes und anderer
Araber der besetzten Gebiete beeinträchtigen

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen,

sowie geleitet von dem humanitären Völkerrecht, insbe-
sondere dem Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten57, sowie von den
internationalen Normen auf dem Gebiet der Menschenrechte,
insbesondere der Allgemeinen Erklärung der Menschenrech-
te58 und den Internationalen Menschenrechtspakten59,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, na-
mentlich die Resolutionen 2443 (XXIII) vom 19. Dezember
1968 und 57/124 vom 11. Dezember 2002, und die einschlä-
gigen Resolutionen der Menschenrechtskommission,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats,

in der Überzeugung, dass die Besetzung an sich bereits ei-
ne grobe und schwere Verletzung der Menschenrechte dar-
stellt,

in ernster Sorge über die Fortdauer der tragischen Ereig-
nisse seit dem 28. September 2000, namentlich die Anwen-
dung übermäßiger Gewalt gegen palästinensische Zivilperso-
nen durch die israelischen Besatzungstruppen, die Tausende
von Toten und Verletzten gefordert haben,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetz-
ten Gebiete beeinträchtigen60, sowie der einschlägigen Be-
richte des Generalsekretärs61,

unter Hinweis auf die Prinzipienerklärung über vorüberge-
hende Selbstverwaltung vom 13. September 199362 und die

56 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar,
Kuba, Kuwait, Malaysia, Mali, Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Sene-
gal, Somalia, Sudan, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate und Palä-
stina.

57 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.
58 Resolution 217 A (III).
59 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
60 Siehe A/58/311.
61 A/58/155, A/58/156, A/58/263, A/58/264 und A/58/310.
62 A/48/486-S/26560, Anlage.
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darauf folgenden Durchführungsabkommen zwischen der pa-
lästinensischen und der israelischen Seite,

der Hoffnung Ausdruck verleihend, dass die israelische
Besetzung bald ein Ende finden wird und die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes somit nicht mehr verletzt wer-
den,

1. würdigt die Bemühungen des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetz-
ten Gebiete beeinträchtigen, bei der Wahrnehmung der ihm
von der Generalversammlung übertragenen Aufgaben sowie
seine Unparteilichkeit;

2. verlangt abermals, dass die Besatzungsmacht Israel
mit dem Sonderausschuss bei der Erfüllung seines Auftrags
zusammenarbeitet;

3. missbilligt die Politiken und Praktiken Israels, die
die Menschenrechte des palästinensischen Volkes und ande-
rer Araber der besetzten Gebiete verletzen, wie sie aus den
Berichten des Sonderausschusses über den Berichtszeitraum
hervorgehen;

4. bekundet ihre ernste Besorgnis über die seit dem
28. September 2000 infolge israelischer Praktiken und Maß-
nahmen bestehende Situation in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems und verurteilt ins-
besondere die übermäßige und unterschiedslose Gewaltan-
wendung gegen die Zivilbevölkerung, einschließlich außerge-
richtlicher Hinrichtungen, die mehr als 2.600 Todesopfer un-
ter den Palästinensern und Zehntausende von Verletzten ge-
fordert hat;

5. ersucht den Sonderausschuss, bis zur vollständigen
Beendigung der israelischen Besetzung die israelischen Poli-
tiken und Praktiken in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet einschließlich Ost-Jerusalems und anderen seit 1967 von
Israel besetzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu unter-
suchen, insbesondere die israelischen Verstöße gegen das
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von
Zivilpersonen in Kriegszeiten57, und sich nach Bedarf mit dem
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz im Einklang mit
dessen Vorschriften ins Benehmen zu setzen, um sicherzu-
stellen, dass das Wohlergehen und die Menschenrechte der
Völker der besetzten Gebiete gewährleistet sind, und ersucht
ihn ferner, dem Generalsekretär so bald wie möglich und da-
nach je nach Bedarf Bericht zu erstatten;

6. ersucht den Sonderausschuss außerdem, dem Gene-
ralsekretär regelmäßig periodische Berichte über die aktuelle
Situation in dem besetzten palästinensischen Gebiet ein-
schließlich Ost-Jerusalems vorzulegen;

7. ersucht den Sonderausschuss ferner, die Behandlung
von Gefangenen und Inhaftierten in dem besetzten palästinen-
sischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems und anderen seit
1967 von Israel besetzten arabischen Gebieten auch weiterhin
zu untersuchen;

8. ersucht den Generalsekretär,

a) dem Sonderausschuss alle erforderlichen Hilfen zu
gewähren, auch soweit diese für seine Besuche in den besetz-

ten Gebieten benötigt werden, damit er die in dieser Resoluti-
on genannten israelischen Politiken und Praktiken untersu-
chen kann;

b) dem Sonderausschuss erforderlichenfalls auch künf-
tig zusätzliche Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, die ihn
bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützen;

c) den Mitgliedstaaten die in Ziffer 6 genannten peri-
odischen Berichte regelmäßig zukommen zu lassen;

d) über die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und In-
formation mit allen verfügbaren Mitteln für eine möglichst
weite Verbreitung der Berichte des Sonderausschusses sowie
von Informationen über seine Tätigkeit und seine Arbeitser-
gebnisse zu sorgen und nötigenfalls vergriffene Berichte des
Sonderausschusses neu aufzulegen;

e) der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung über die Aufgaben Bericht zu erstatten, die ihm
mit dieser Resolution übertragen wurden;

9. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschus-
ses zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Men-
schenrechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber
der besetzten Gebiete beeinträchtigen" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/97

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 164 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 4 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/473 und Corr.1, Ziffer 25)63:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien,
Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei
Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich,
Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Gui-
nea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Ko-
moren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwe-
gen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation,
Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz,
Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschiki-

63 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar,
Kuba, Kuwait, Malaysia, Mali, Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Sene-
gal, Somalia, Sudan, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate und Palä-
stina.
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stan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Honduras, Kamerun, Papua-Neuguinea, Ruanda.

58/97. Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen
in Kriegszeiten auf das besetzte palästinensische
Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems und die an-
deren besetzten arabischen Gebiete

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen,

eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats,

unter Hinweis auf die Landkriegsordnung in der Anlage
zum Haager Abkommen IV von 190764, das Genfer Abkom-
men vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten65 sowie auf die einschlägigen Bestimmungen des
Gewohnheitsrechts, namentlich soweit sie im Zusatzpro-
tokoll 166 zu den vier Genfer Abkommen67 kodifiziert sind, 

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetz-
ten Gebiete beeinträchtigen68, sowie der einschlägigen Be-
richte des Generalsekretärs69,

in Anbetracht dessen, dass die Förderung der Achtung der
sich aus der Charta der Vereinten Nationen und anderen völ-
kerrechtlichen Übereinkünften und Regeln ableitenden Ver-
pflichtungen zu den wichtigsten Zielen und Grundsätzen der
Vereinten Nationen gehört,

Kenntnis nehmend von der auf Initiative der Regierung der
Schweiz in ihrer Eigenschaft als Verwahrerin des Genfer Ab-
kommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilperso-
nen in Kriegszeiten vom 27. bis 29. Oktober 1998 nach Genf
einberufenen Sachverständigentagung der Hohen Vertrags-
parteien über die Problematik der Anwendung des Abkom-
mens im Allgemeinen und insbesondere in besetzten Gebie-
ten,

feststellend, dass die Hohen Vertragsparteien des Vierten
Genfer Abkommens, wie von der Generalversammlung in ih-
rer Resolution ES-10/6 vom 9. Februar 1999 empfohlen, am
15. Juli 1999 erstmals eine Konferenz über Maßnahmen zur
Durchsetzung des Abkommens in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems und zur Sicher-

stellung seiner Einhaltung im Einklang mit dem gemeinsamen
Artikel 1 der vier Genfer Abkommen abgehalten haben, und
in Kenntnis der von der Konferenz verabschiedeten Erklä-
rung,

erfreut über die erneute Einberufung der Konferenz der
Hohen Vertragsparteien des Vierten Genfer Abkommens am
5. Dezember 2001 in Genf, die Bedeutung der von der Konfe-
renz verabschiedeten Erklärung hervorhebend und unterstrei-
chend, dass die Parteien die Verwirklichung der Erklärung
weiterverfolgen müssen,

erfreut über die Initiativen, die die Vertragsstaaten des
Abkommens im Einklang mit dem gemeinsamen Artikel 1
der vier Genfer Abkommen einzeln und gemeinsam unter-
nommen haben, um die Einhaltung des Abkommens sicherzu-
stellen, und diese Initiativen befürwortend,

betonend, dass sich die Besatzungsmacht Israel genaue-
stens an ihre Verpflichtungen auf Grund des Völkerrechts, na-
mentlich des humanitären Völkerrechts, zu halten hat,

1. erklärt erneut, dass das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten65 auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließ-
lich Ost-Jerusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte
arabische Gebiete Anwendung findet;

2. verlangt, dass Israel die De-jure-Anwendbarkeit des
Abkommens auf das besetzte palästinensische Gebiet ein-
schließlich Ost-Jerusalems und andere seit 1967 von ihm be-
setzte arabische Gebiete akzeptiert und sich genauestens an
die Bestimmungen des Abkommens hält;

3. fordert alle Hohen Vertragsparteien des Abkom-
mens auf, im Einklang mit dem gemeinsamen Artikel 1 der
vier Genfer Abkommen67 auch künftig alles zu tun, um in dem
besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusa-
lems und anderen seit 1967 von Israel besetzten arabischen
Gebieten die Achtung seiner Bestimmungen durch die Besat-
zungsmacht Israel sicherzustellen;

4. erklärt erneut, dass die einschlägigen Empfehlungen
in den auf ihrer zehnten Notstandssondertagung verabschie-
deten Resolutionen betreffend die Sicherstellung der Achtung
der Bestimmungen des Abkommens durch die Besatzungs-
macht Israel rasch umgesetzt werden müssen;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/98

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 156 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 13 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/473 und Corr.1, Ziffer 25)70:

64 Siehe Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Con-
ventions and Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford Univer-
sity Press, 1915).
65 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.
66 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512.
67 Ebd., Vol. 75, Nr. 970-973.
68 Siehe A/58/311.
69 A/58/155, A/58/156, A/58/263, A/58/264 und A/58/310.

70 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar,
Kuba, Kuwait, Malaysia, Mali, Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Sene-
gal, Somalia, Sudan, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate und Palä-
stina.
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III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)
Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Côte d'Ivoire, Dänemark,
Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik),
Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kana-
da, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal,
Neuseeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Paki-
stan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa, San Mari-
no, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro,
Seychellen, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasi-
land, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Viet-
nam, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Australien, Costa Rica, Dominikanische Republik, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Kamerun, Nicaragua, Papua-Neuguinea, Ruanda,
Salomonen, Tonga, Tuvalu.

58/98. Israelische Siedlungen in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems
und in dem besetzten syrischen Golan

Die Generalversammlung,

geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten Na-
tionen und in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewaltsa-
men Gebietserwerbs,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, na-
mentlich die auf ihrer zehnten Notstandssondertagung verab-
schiedeten, sowie auf die einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 (1967) vom
22. November 1967, 446 (1979) vom 22. März 1979, 465
(1980) vom 1. März 1980, 476 (1980) vom 30. Juni 1980, 478
(1980) vom 20. August 1980, 497 (1981) vom 17. Dezember
1981 und 904 (1994) vom 18. März 1994,

erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten71 auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließ-
lich Ost-Jerusalems und den besetzten syrischen Golan An-
wendung findet,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Sonderberichter-
statters der Menschenrechtskommission über die Menschen-

rechtssituation in den seit 1967 von Israel besetzten palästi-
nensischen Gebieten72,

unter Hinweis auf die Prinzipienerklärung über vorüberge-
hende Selbstverwaltung vom 13. September 199373 und die
darauf folgenden Durchführungsabkommen zwischen der pa-
lästinensischen und der israelischen Seite,

es begrüßend, dass das Quartett den Parteien den "Fahr-
plan" für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung des israelisch-
palästinensischen Konflikts74 vorgelegt hat, und feststellend,
dass darin das Einfrieren jeglicher Siedlungstätigkeit gefor-
dert wird,

sich dessen bewusst, dass die israelische Siedlungstätig-
keit unter anderem mit dem Transfer von Staatsangehörigen
der Besatzungsmacht in die besetzten Gebiete, der Enteig-
nung von Land, der Ausbeutung natürlicher Ressourcen und
sonstigen rechtswidrigen Maßnahmen gegen die palästinensi-
sche Zivilbevölkerung einhergegangen ist,

eingedenk der schädlichen Auswirkungen der israelischen
Siedlungspolitiken, -beschlüsse und -aktivitäten auf die Be-
mühungen um die Herbeiführung des Friedens im Nahen
Osten,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die Fort-
setzung der Siedlungstätigkeit durch Israel unter Verstoß ge-
gen das humanitäre Völkerrecht, die einschlägigen Resolutio-
nen der Vereinten Nationen und die zwischen den Parteien er-
zielten Übereinkünfte, namentlich den Bau und die Auswei-
tung der Siedlungen am Dschebel Abu Ghneim und in Ras Al-
Amud im besetzten Ost-Jerusalem und Umgebung,

 sowie mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über den
von Israel vorgenommenen Bau einer Mauer innerhalb des
besetzten palästinensischen Gebiets, einschließlich in Ost-Je-
rusalem und seiner Umgebung, und insbesondere besorgt
über den Verlauf der Mauer, der von der Waffenstillstandsli-
nie von 1949 abweicht, was die künftigen Verhandlungen be-
einträchtigen und die Durchführung der Zwei-Staaten-Lösung
physisch unmöglich machen könnte und weiteres humanitäres
Leid über das palästinensische Volk bringen würde,

erneut ihren Widerspruch gegen die Siedlungstätigkeit in
dem besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich Ost-Je-
rusalems sowie gegen alle Aktivitäten bekundend, die die Be-
schlagnahme von Grundstücken, die Beeinträchtigung der
Existenzgrundlagen geschützter Personen und die De-facto-
Annexion von Land zum Inhalt haben,

daran erinnernd, dass alle Gewalthandlungen, namentlich
alle Akte des Terrors, der Provokation, der Aufwiegelung und
der Zerstörung, eingestellt werden müssen,

ernsthaft besorgt über die gefährliche Situation, die infol-
ge von Maßnahmen entstanden ist, die die illegalen bewaffne-
ten israelischen Siedler in dem besetzten Gebiet ergriffen ha-
ben, wie in letzter Zeit deutlich wurde,

71 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.

72 E/CN.4/2004/6.
73 A/48/486-S/26560, Anlage.
74 S/2003/529, Anlage.
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III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)
Kenntnis nehmend von den einschlägigen Berichten des
Generalsekretärs75,

1. erklärt erneut, dass die israelischen Siedlungen in
dem palästinensischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems
und in dem besetzten syrischen Golan unrechtmäßig sind und
ein Hindernis für den Frieden und die wirtschaftliche und so-
ziale Entwicklung darstellen;

2. fordert Israel auf, die De-jure-Anwendbarkeit des
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von
Zivilpersonen in Kriegszeiten71 auf das besetzte palästinensi-
sche Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems und den besetzten
syrischen Golan zu akzeptieren und sich genauestens an die
Bestimmungen des Abkommens, insbesondere des Arti-
kels 49, zu halten;

3. verlangt abermals die vollständige Einstellung der
gesamten israelischen Siedlungstätigkeit in dem besetzten pa-
lästinensischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems und in
dem besetzten syrischen Golan;

4. verlangt, dass Israel den Bau der Mauer in dem be-
setzten palästinensischen Gebiet, einschließlich in Ost-Jeru-
salem und seiner Umgebung, die von der Waffenstillstandsli-
nie von 1949 abweicht und im Widerspruch zu den einschlä-
gigen Bestimmungen des Völkerrechts steht, einstellt und
rückgängig macht;

5. unterstreicht die Notwendigkeit der vollinhaltlichen
Durchführung der Resolution 904 (1994) des Sicherheitsrats,
in der der Rat unter anderem die Besatzungsmacht Israel auf-
forderte, auch weiterhin Maßnahmen zu beschließen und
durchzuführen, so unter anderem auch die Beschlagnahme
von Waffen, mit dem Ziel, rechtswidrige Gewalthandlungen
seitens israelischer Siedler zu verhindern, und in der er forder-
te, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit und
den Schutz der palästinensischen Zivilpersonen in dem be-
setzten Gebiet zu gewährleisten;

6. wiederholt ihre Aufforderung, alle Gewalthandlun-
gen seitens israelischer Siedler zu verhindern, insbesondere
im Lichte der jüngsten Entwicklungen;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/99

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 150 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 19 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/473 und Corr.1, Ziffer 25)76:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbu-
da, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Baha-
mas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam,
Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Côte d'Ivoire, Dänemark,
Demokratische Volksrepublik Korea, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich,
Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland, Guinea, Guinea-Bissau, Gu-
yana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien,
Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland,
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama,
Paraguay, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabi-
sche Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Toba-
go, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Ver-
einigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Australien, Bhutan, Costa Rica, Deutschland, Do-
minikanische Republik, El Salvador, Georgien, Guatemala, Honduras, Kamerun,
Nicaragua, Papua-Neuguinea, Peru, Ruanda, Salomonen, Tonga, Tschechi-
sche Republik, Tuvalu, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

58/99. Israelische Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes in dem besetzten pa-
lästinensischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusa-
lems beeinträchtigen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich derjenigen, die auf ihrer zehnten Notstandssonder-
tagung verabschiedet wurden, sowie auf die Resolutionen der
Menschenrechtskommission,

eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetz-
ten Gebiete beeinträchtigen77, sowie der Berichte des General-
sekretärs78,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der von der Men-
schenrechtskommission eingesetzten Untersuchungskommis-
sion für Menschenrechte79 und von dem Bericht des Sonder-
berichterstatters der Menschenrechtskommission über die
Menschenrechtssituation in den seit 1967 von Israel besetzten
palästinensischen Gebieten80,

75 A/58/155, A/58/156, A/58/263, A/58/264 und A/58/310.
76 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar,
Kuba, Kuwait, Malaysia, Mali, Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Sene-
gal, Somalia, Sudan, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate und Palä-
stina.

77 A/58/311.
78 A/58/155, A/58/156, A/58/263, A/58/264 und A/58/310.
79 E/CN.4/2001/121.
80 E/CN.4/2004/6.
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III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)
im Bewusstsein der Verantwortung der internationalen Ge-
meinschaft für die Förderung der Menschenrechte und die Ge-
währleistung der Achtung des Völkerrechts,

in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des
gewaltsamen Gebietserwerbs,

erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten81 auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließ-
lich Ost-Jerusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte
arabische Gebiete Anwendung findet,

in Bekräftigung der Verpflichtungen, die den Vertrags-
staaten des Vierten Genfer Abkommens81 nach den Arti-
keln 146, 147 und 148 im Hinblick auf Strafbestimmungen,
schwere Verletzungen und die Verantwortlichkeiten der Ho-
hen Vertragsparteien obliegen,

betonend, dass die im Rahmen des Nahost-Friedenspro-
zesses geschlossenen israelisch-palästinensischen Überein-
künfte vollständig eingehalten werden müssen und dass der
"Fahrplan" des Quartetts für eine dauerhafte Zwei-Staaten-
Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts82 umge-
setzt werden muss,

besorgt über die anhaltende systematische Verletzung der
Menschenrechte des palästinensischen Volkes durch die Be-
satzungsmacht Israel, insbesondere über die Anwendung der
kollektiven Bestrafung, die Wiederbesetzung und Abriege-
lung von Gebieten, die Enteignung von Land, die Errichtung
und den Ausbau von Siedlungen, den Bau einer Mauer inner-
halb des besetzten palästinensischen Gebiets, deren Verlauf
von der Waffenstillstandslinie von 1949 abweicht, die Zerstö-
rung von Sachwerten, sowie über alle anderen Maßnahmen,
die Israel zur Änderung des Rechtsstatus, der geografischen
Beschaffenheit und der demografischen Zusammensetzung
des besetzten palästinensischen Gebiets einschließlich Ost-Je-
rusalems ergreift,

ernsthaft besorgt über die tragischen Ereignisse seit dem
28. September 2000, die Tausende Tote und Verletzte unter
der palästinensischen Zivilbevölkerung gefordert haben,

sowie ernsthaft besorgt über die Praxis der Selbstmord-
bombenanschläge gegen israelische Zivilpersonen, die zahl-
reiche Tote und Verletzte gefordert haben,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die von den
israelischen Besatzungstruppen verursachten umfangreichen
Zerstörungen, namentlich die Zerstörung von Häusern und
Sachwerten, von religiösen, kulturellen und historischen Stät-
ten, von lebenswichtigen Infrastrukturen und Institutionen der
Palästinensischen Behörde sowie von Agrarland in sämtli-
chen palästinensischen Städten, Dörfern und Flüchtlingsla-
gern,

sowie mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die is-
raelische Politik der Abriegelung und die gravierenden Ein-

schränkungen der Bewegungsfreiheit, einschließlich Aus-
gangssperren, die im gesamten besetzten palästinensischen
Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems über Personen und Gü-
ter, namentlich medizinisches und humanitäres Personal so-
wie die entsprechenden Hilfsgüter, verhängt wurden, und
über die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die sozioöko-
nomische Lage des palästinensischen Volkes, die zu einer ka-
tastrophalen humanitären Krise geführt haben,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass Tausende
von Palästinensern nach wie vor in israelischen Gefängnissen
oder Internierungszentren einsitzen, sowie mit dem Ausdruck
ihrer Besorgnis über die Misshandlung und Drangsalierung
palästinensischer Häftlinge und alle Berichte über Folter,

davon überzeugt, dass eine internationale Präsenz erfor-
derlich ist, um die Lage zu überwachen, zur Beendigung der
Gewalt und zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölke-
rung beizutragen und den Parteien dabei behilflich zu sein, die
erzielten Übereinkünfte durchzuführen, und in dieser Hinsicht
an den positiven Beitrag der Vorübergehenden internationa-
len Präsenz in Hebron erinnernd,

hervorhebend, dass alle einschlägigen Resolutionen des
Sicherheitsrats in vollem Umfang durchgeführt werden müs-
sen,

1. stellt fest, dass alle Maßnahmen, welche die Besat-
zungsmacht Israel in dem besetzten palästinensischen Gebiet
einschließlich Ost-Jerusalems unter Verletzung der einschlä-
gigen Bestimmungen des Genfer Abkommens vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten81

und unter Zuwiderhandlung gegen die einschlägigen Resolu-
tionen des Sicherheitsrats ergriffen hat, unrechtmäßig sind
und keine Gültigkeit besitzen;

2. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel die Be-
stimmungen des Vierten Genfer Abkommens von 194981 voll-
ständig einhält und unverzüglich alle gegen das Abkommen
verstoßenden Maßnahmen, einschließlich außergerichtlicher
Hinrichtungen, beendet;

3. verurteilt alle Gewalthandlungen, einschließlich al-
ler Akte des Terrors, der Provokation, der Aufwiegelung und
der Zerstörung, insbesondere die Anwendung übermäßiger
Gewalt durch israelische Truppen gegen palästinensische Zi-
vilpersonen, die viele Tote und eine große Zahl von Verletz-
ten gefordert und zu massiven Zerstörungen geführt haben;

4. verurteilt außerdem die Ereignisse in dem Flücht-
lingslager Dschenin im April 2002, bei denen zahlreiche zivi-
le Bewohner ums Leben kamen, verletzt wurden und Zerstö-
rung und Vertreibung ausgesetzt waren;

5. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel alle Prak-
tiken und Handlungen unterlässt, die die Menschenrechte des
palästinensischen Volkes verletzen;

6. unterstreicht die Notwendigkeit, die territoriale Un-
versehrtheit des gesamten besetzten palästinensischen Ge-
biets zu erhalten und die Bewegungsfreiheit von Personen
und Gütern in dem Gebiet, namentlich die Aufhebung der Be-
schränkungen für die Einreise nach und die Ausreise aus Ost-

81 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.
82 S/2003/529, Anlage.
216



III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)
Jerusalem, und die Bewegungsfreiheit im Verkehr mit den üb-
rigen Teilen der Welt zu gewährleisten;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durch-
führung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/100

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 163 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 11 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/473 und Corr.1, Ziffer 25)83:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhu-
tan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussa-
lam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominikanische
Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia,
Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Itali-
en, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Ka-
sachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland,
Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Sa-
moa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und
Montenegro, Seychellen, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia,
Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand,
Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien,
Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Ara-
bische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Israel.

Enthaltungen: Äquatorialguinea, Honduras, Kamerun, Marshallinseln, Mi-
kronesien (Föderierte Staaten von), Nauru, Palau, Ruanda, Tonga, Tuvalu, Ver-
einigte Staaten von Amerika.

58/100. Der besetzte syrische Golan

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetz-
ten Gebiete beeinträchtigen84,

zutiefst besorgt darüber, dass sich der seit 1967 besetzte
syrische Golan nach wie vor unter israelischer militärischer
Besetzung befindet,

unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats vom 17. Dezember 1981,

sowie unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Reso-
lutionen, zuletzt Resolution 57/128 vom 11. Dezember 2002,

nach Behandlung des Berichts, den der Generalsekretär
gemäß Resolution 57/128 vorgelegt hat85,

unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolutio-
nen, in denen sie Israel unter anderem aufforderte, seine Be-
setzung der arabischen Gebiete zu beenden,

erneut die Unrechtmäßigkeit des Beschlusses Israels vom
14. Dezember 1981 bekräftigend, den besetzten syrischen
Golan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Ver-
waltung zu unterstellen, was zur faktischen Annexion dieses
Gebiets geführt hat,

erneut erklärend, dass der gewaltsame Gebietserwerb
nach dem Völkerrecht, einschließlich der Charta der Verein-
ten Nationen, unzulässig ist,

sowie erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten86 auf den besetzten syrischen Golan Anwendung findet,

eingedenk der Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats
vom 14. Juni 1967,

unter Begrüßung der Einberufung der Friedenskonferenz
über den Nahen Osten in Madrid auf der Grundlage der Reso-
lutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. November
1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, die die Verwirk-
lichung eines gerechten, umfassenden und dauerhaften Frie-
dens zum Ziel haben, und ihrer tiefen Besorgnis darüber Aus-
druck verleihend, dass der Friedensprozess auf allen Ver-
handlungsschienen ins Stocken geraten ist,

1. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, den ein-
schlägigen Resolutionen über den besetzten syrischen Golan
Folge zu leisten, insbesondere der Resolution 497 (1981) des
Sicherheitsrats, in der der Rat unter anderem beschloss, dass
der Beschluss Israels, den besetzten syrischen Golan seinem
Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu un-
terstellen, null und nichtig und ohne völkerrechtliche Wir-
kung ist, und verlangte, dass die Besatzungsmacht Israel ihren
Beschluss umgehend rückgängig macht;

2. fordert Israel außerdem auf, die Änderung des äuße-
ren Erscheinungsbildes, der demografischen Zusammenset-
zung, der institutionellen Struktur und des Rechtsstatus des
besetzten syrischen Golan und insbesondere die Errichtung
von Siedlungen zu unterlassen;

3. stellt fest, dass alle bisherigen oder künftigen Ge-
setzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen und -handlungen

83 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar,
Kuba, Kuwait, Malaysia, Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, So-
malia, Sudan, Syrische Arabische Republik, Tunesien, Vereinigte Arabi-
sche Emirate und Palästina.
84 Siehe A/58/311.

85 A/58/264.
86 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.
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der Besatzungsmacht Israel, die eine Veränderung des Er-
scheinungsbildes und des Rechtsstatus des besetzten syri-
schen Golan zum Ziel haben, null und nichtig sind, eine fla-
grante Verletzung des Völkerrechts und des Genfer Abkom-
mens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen
in Kriegszeiten86 darstellen und keinerlei Rechtswirkung ha-
ben;

4. fordert Israel auf, davon Abstand zu nehmen, den sy-
rischen Staatsbürgern im besetzten syrischen Golan die israe-
lische Staatsbürgerschaft und israelische Personalausweise
aufzuzwingen, und von seinen Unterdrückungsmaßnahmen
gegen die Bevölkerung des besetzten syrischen Golan abzu-
lassen;

5. missbilligt die Verletzungen des Genfer Abkom-
mens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen
in Kriegszeiten durch Israel;

6. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, keine der ge-
nannten Gesetzgebungs- oder Verwaltungsmaßnahmen und
-handlungen anzuerkennen;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durch-
führung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTIONEN 58/101 A und B

58/101. Informationsfragen

Resolution A

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/475, Ziffer 10)87.

A

INFORMATION IM DIENSTE DER MENSCHHEIT

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von dem umfassenden und wichtigen
Bericht des Informationsausschusses88,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs über Informationsfragen89,

fordert mit Nachdruck, dass alle Länder, die Organisatio-
nen des gesamten Systems der Vereinten Nationen und alle
anderen, die es angeht, in Bekräftigung ihrer Verpflichtung
auf die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und die
Grundsätze der Presse- und Informationsfreiheit sowie der
Unabhängigkeit, des Pluralismus und der Vielfalt der Medien,
zutiefst besorgt über die zwischen entwickelten Ländern und
Entwicklungsländern bestehenden Disparitäten und die sich
auf Grund dieser Disparitäten ergebenden Folgen jedweder

Art, die sich auf die Fähigkeit der öffentlichen, privaten oder
sonstigen Medien sowie von Einzelpersonen in den Entwick-
lungsländern auswirken, Informationen zu verbreiten und ihre
Auffassungen sowie ihre kulturellen und ethischen Wertvor-
stellungen mittels ihrer eigenen kulturellen Produktion mitzu-
teilen und die Vielfalt der Informationsquellen und den freien
Zugang zu Informationen zu sichern, in Anerkennung der in
diesem Kontext erhobenen Forderung nach einer, wie es in
den Vereinten Nationen und in anderen internationalen Foren
heißt, "neuen Weltinformations- und -kommunikationsord-
nung, die als ein in ständiger Entwicklung begriffener Prozess
zu sehen ist",

a) zusammenarbeiten und zusammenwirken, um die
bestehenden Disparitäten im Informationsfluss auf allen Ebe-
nen zu verringern, indem sie den Ausbau der Kommunika-
tionsinfrastrukturen und -kapazitäten in den Entwicklungslän-
dern stärker unterstützen, unter gebührender Berücksichti-
gung der Bedürfnisse dieser Länder und des Vorrangs, den sie
diesen Bereichen beimessen, mit dem Ziel, es ihnen und den
öffentlichen, privaten oder sonstigen Medien in den Entwick-
lungsländern zu gestatten, frei und unabhängig ihre eigene In-
formations- und Kommunikationspolitik zu entwickeln, Me-
dien und Einzelpersonen stärker am Kommunikationsprozess
zu beteiligen und einen freien Informationsfluss auf allen
Ebenen sicherzustellen;

b) sicherstellen, dass Journalisten ihrer beruflichen Tä-
tigkeit ungehindert und wirkungsvoll nachgehen können, und
alle tätlichen Angriffe auf sie entschieden verurteilen;

c) Unterstützung gewähren, damit die praktischen Aus-
bildungsprogramme für Presse-, Hörfunk- und Fernsehjour-
nalisten öffentlicher, privater und sonstiger Medien in den
Entwicklungsländern beibehalten und ausgebaut werden;

d) regionale Bemühungen und die Zusammenarbeit
zwischen Entwicklungsländern sowie die Zusammenarbeit
zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern
fördern, um das Kommunikationspotenzial zu stärken und die
Medieninfrastruktur und die Kommunikationstechnologien in
den Entwicklungsländern, insbesondere in den Bereichen
Ausbildung und Informationsverbreitung, zu verbessern;

e) sich zusätzlich zur bilateralen Zusammenarbeit be-
mühen, den Entwicklungsländern und ihren öffentlichen, pri-
vaten oder sonstigen Medien unter gebührender Berücksichti-
gung ihrer Interessen und Bedürfnisse im Informationsbe-
reich sowie der im Rahmen des Systems der Vereinten Natio-
nen bereits getroffenen Maßnahmen jede nur mögliche Unter-
stützung und Hilfe zu gewähren, wozu insbesondere auch fol-
gende Maßnahmen gehören:

i) die Entwicklung der menschlichen und technischen
Ressourcen, die für die Verbesserung der Informations-
und Kommunikationssysteme in den Entwicklungslän-
dern unerlässlich sind, und die Unterstützung bei der Fort-
führung und dem Ausbau praktischer Ausbildungspro-
gramme, wie etwa derjenigen, die in den Entwicklungs-
ländern unter öffentlicher wie auch privater Schirmherr-
schaft bereits überall durchgeführt werden;

87 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Infor-
mationsausschuss vorgelegt.
88 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 21 (A/58/21).
89 A/58/175.
218



III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)
ii) die Schaffung von Bedingungen, die es den Ent-
wicklungsländern und ihren öffentlichen, privaten oder
sonstigen Medien ermöglichen, unter Einsatz ihrer natio-
nalen und regionalen Ressourcen über die ihren nationalen
Bedürfnissen entsprechenden Kommunikationstechnolo-
gien wie auch über die erforderlichen Programme, insbe-
sondere für Hörfunk- und Fernsehsendungen, zu verfügen;

iii) die Hilfe bei der Herstellung und beim Ausbau von
subregionalen, regionalen und interregionalen Fernmelde-
verbindungen, insbesondere zwischen Entwicklungslän-
dern;

iv) nach Bedarf die Erleichterung des Zugangs der Ent-
wicklungsländer zu den auf dem freien Markt erhältlichen
modernen Kommunikationstechnologien;

f) volle Unterstützung für das von der Organisation der
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur ge-
tragene Internationale Medienentwicklungsprogramm90 ge-
währen, mit dem öffentliche wie private Medien unterstützt
werden sollen.

Resolution B

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/475, Ziffer 10)91 in der mündlich
geänderten Fassung.

B

INFORMATIONSPOLITIK UND INFORMATIONSTÄTIGKEIT

DER VEREINTEN NATIONEN

Die Generalversammlung,

erneut auf ihren Beschluss hinweisend, die Rolle des In-
formationsausschusses als ihr wichtigstes Nebenorgan für die
Abgabe von Empfehlungen an die Generalversammlung im
Zusammenhang mit der Tätigkeit der Sekretariats-Hauptab-
teilung Presse und Information zu konsolidieren,

der Auffassung des Generalsekretärs zustimmend, dass die
Grundlage für die Neuausrichtungsbemühungen der Hauptab-
teilung Presse und Information nach wie vor die Resolution
13 (I) der Generalversammlung vom 13. Februar 1946 ist, mit
der die Hauptabteilung geschaffen wurde und in der es in
Anlage I Ziffer 2 heißt, dass die Tätigkeit der Hauptabteilung
so organisiert und geleitet werden soll, dass sie im höchst-
möglichen Umfang bei den Völkern der Welt ein aufgeklärtes
Verständnis für die Arbeit und die Ziele der Vereinten Natio-
nen fördert,

sowie der Auffassung des Generalsekretärs zustimmend,
dass die Inhalte der Information und Kommunikation in den
Mittelpunkt des strategischen Managements der Vereinten

Nationen gestellt werden sollen und dass es auf allen Ebenen
der Organisation eine Kommunikationskultur geben soll, die
dafür sorgt, dass die Völker der Welt über die Ziele und die
Tätigkeit der Vereinten Nationen in vollem Umfang infor-
miert werden, im Einklang mit den in der Charta der Verein-
ten Nationen verankerten Zielen und Grundsätzen, um eine
breit angelegte, weltweite Unterstützung für die Vereinten
Nationen zu erreichen,

betonend, dass die vorrangige Aufgabe der Hauptabtei-
lung Presse und Information darin besteht, durch ihre Kom-
munikationsarbeit der Öffentlichkeit sachlich richtige, unpar-
teiliche, umfassende und zeitgerechte Informationen über die
Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Vereinten Nationen
zur Verfügung zu stellen, um mit höchster Transparenz die in-
ternationale Unterstützung für die Tätigkeit der Organisation
zu verstärken,

feststellend, dass die von der Generalversammlung in ihrer
Resolution 56/253 vom 24. Dezember 2001 geforderte um-
fassende Überprüfung der Tätigkeit der Hauptabteilung Pres-
se und Information und die Durchführung ihrer ersten Phase,
die in dem Bericht des Generalsekretärs über die Neuausrich-
tung der Informations- und Kommunikationstätigkeit der
Vereinten Nationen an den Informationsausschuss auf seiner
vierundzwanzigsten Tagung beschrieben wird92, sowie die die
Hauptabteilung betreffenden Teile des Berichts des General-
sekretärs "Stärkung der Vereinten Nationen: Eine Agenda für
weitere Veränderungen"93 und ihrer Resolution 57/300 vom
20. Dezember 2002 die Gelegenheit für weitere Schritte zur
Rationalisierung der Tätigkeit der Hauptabteilung bieten, mit
dem Ziel, ihre Effizienz und Wirksamkeit zu steigern und ihre
Ressourcen in bestmöglicher Weise einzusetzen,

ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck bringend, dass das
Gefälle zwischen den entwickelten Ländern und den Entwick-
lungsländern im Bereich der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien weiter zugenommen hat und dass große
Teile der Bevölkerung in den Entwicklungsländern aus der
derzeitigen Revolution im Informations- und Technologiebe-
reich keinen Nutzen ziehen, und in dieser Hinsicht die Not-
wendigkeit unterstreichend, die Ungleichgewichte in der glo-
balen Informations- und Technologierevolution zu beheben,
um sie gerechter, ausgewogener und wirksamer zu machen,

in dem Bewusstsein, dass die durch die Revolution auf
dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie ausgelösten Entwicklungen weitreichende neue Chancen
für wirtschaftliches Wachstum und soziale Entwicklung er-
öffnen und bei der Beseitigung der Armut in den Entwick-
lungsländern eine wichtige Rolle spielen können, und gleich-
zeitig hervorhebend, dass diese Entwicklungen auch Heraus-
forderungen und Risiken mit sich bringen und zu einer weite-
ren Verschärfung der Disparitäten innerhalb der Länder und
zwischen ihnen führen könnten,

90 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Records of the General Conference, Twenty-first Session,
Belgrade, 23 September to 28 October 1980, Vol. 1: Resolutions, Ab-
schnitt III.4, Resolution 4/21.
91 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Infor-
mationsausschuss vorgelegt.

92 A/AC.198/2002/2.
93 A/57/387 und Corr.1
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unter Hinweis auf ihre Resolution 56/262 vom 15. Februar
2002 über die Mehrsprachigkeit und hervorhebend, wie wich-
tig es ist, dass die Hauptabteilung Presse und Information bei
ihrer Tätigkeit die Amtssprachen der Vereinten Nationen an-
gemessen einsetzt, um so das Gefälle zwischen der Verwen-
dung des Englischen und der anderen fünf Amtssprachen zu
verringern,

Saudi-Arabien als neues Mitglied des Informationsaus-
schusses begrüßend,

I

Einführung

1. bekräftigt ihre Resolution 13 (I), mit der sie die Se-
kretariats-Hauptabteilung Presse und Information einrichtete,
sowie alle sonstigen einschlägigen Resolutionen der General-
versammlung, die mit der Tätigkeit der Hauptabteilung zu-
sammenhängen;

2. fordert den Generalsekretär auf, die die Informa-
tionspolitik und die Informationstätigkeit der Vereinten Na-
tionen betreffenden Empfehlungen in Ziffer 2 ihrer Resolu-
tion 48/44 B vom 10. Dezember 1993 und in anderen von der
Generalversammlung erteilten Mandaten weiter vollinhaltlich
umzusetzen;

3. betont die Bedeutung des mittelfristigen Plans für
den Zeitraum 2002-200594 als Leitlinie für die allgemeine
Ausrichtung der Programme für Öffentlichkeitsarbeit, die
mittels wirksamer Kommunikation die Ziele der Organisation
fördern sollen;

4. erklärt erneut, dass die Vereinten Nationen nach wie
vor das unverzichtbare Fundament einer friedlichen und ge-
rechten Welt bilden und dass ihre Stimme klar und wirksam
zu Gehör kommen muss, und unterstreicht die wesentliche
Rolle, die der Hauptabteilung Presse und Information dabei
zukommt;

5. begrüßt die Vorschläge des Generalsekretärs, im
Einklang mit den einschlägigen Resolutionen und Beschlüs-
sen der Generalversammlung die Wirksamkeit und Zielaus-
richtung der Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern, namentlich
durch die Neugliederung der Hauptabteilung Presse und In-
formation;

6. bekräftigt die zentrale Rolle, die dem Informations-
ausschuss bei der Informationspolitik und der Informationstä-
tigkeit der Vereinten Nationen, so auch in dem Prozess der
Neugliederung der Hauptabteilung Presse und Information,
und bei der Festlegung der Prioritäten für ihre Tätigkeit zu-
kommt, und begrüßt das fortgesetzte konstruktive Zusam-
menwirken zwischen der Hauptabteilung und den Mitgliedern
des Ausschusses;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, nach Möglichkeit si-
cherzustellen, dass die Empfehlungen betreffend das Arbeits-
programm der Hauptabteilung Presse und Information aus

dem Informationsausschuss hervorgehen und dort behandelt
werden;

8. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information,
entsprechend den von der Generalversammlung in dem mit-
telfristigen Plan festgelegten Prioritäten und unter Heranzie-
hung der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen95 als
Leitlinie besondere Aufmerksamkeit auf so wichtige Fragen
wie die Beseitigung der Armut, die Konfliktprävention, die
nachhaltige Entwicklung, die Menschenrechte, die HIV/Aids-
Epidemie, den Kampf gegen den internationalen Terrorismus
in allen seinen Arten und Erscheinungsformen und die Be-
dürfnisse des afrikanischen Kontinents zu richten;

9. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information
außerdem, bei der Durchführung ihrer Tätigkeit allen in der
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen und in den
Millenniums-Entwicklungszielen angesprochenen wichtigen
Fragen ihre Aufmerksamkeit zu widmen;

10. stimmt mit dem Generalsekretär darin überein, dass
es geboten ist, die technische Infrastruktur der Hauptabteilung
Presse und Information auszubauen, um ein breiteres Publi-
kum zu erreichen und die Internetseite der Vereinten Nationen
zu verbessern;

11. anerkennt die wichtige Tätigkeit der Organisation
der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
und ihre Zusammenarbeit mit den Nachrichtenagenturen und
Rundfunkanstalten in den Entwicklungsländern bei der Ver-
breitung von Informationen über vorrangige Fragen und er-
mutigt die Hauptabteilung Presse und Information und die Or-
ganisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, bei der Förderung der Kultur sowie auf dem Ge-
biet der Bildung und der Kommunikation auch weiterhin zu-
sammenzuarbeiten;

II

Allgemeine Tätigkeit der Hauptabteilung
Presse und Information

12. begrüßt die im Bericht des Generalsekretärs über die
Neuausrichtung der Informations- und Kommunikationstätig-
keit der Vereinten Nationen96 beschriebenen Schritte zur Neu-
gliederung der Hauptabteilung Presse und Information und er-
mutigt den Generalsekretär, den Neuausrichtungsprozess und
die Bemühungen um die Verbesserung der Effizienz und Pro-
duktivität der Hauptabteilung fortzusetzen, so auch mit weit-
reichenden und möglicherweise neuen innovativen Vorschlä-
gen, und dabei die in dieser Resolution enthaltenen allgemei-
nen Grundsätze und Weisungen zu berücksichtigen und dem
Informationsausschuss auf seiner sechsundzwanzigsten Ta-
gung darüber Bericht zu erstatten;

13. bekräftigt, dass die Hauptabteilung Presse und Infor-
mation die Koordinierungsstelle für die Informationspolitik
der Vereinten Nationen und das Hauptnachrichtenzentrum für
Informationen über die Vereinten Nationen und ihre Tätigkeit

94 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste
Tagung, Beilage 6 und Korrigendum (A/57/6/Rev.1 und Corr.1).

95 Siehe Resolution 55/2.
96 A/AC.198/2003/2.
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sowie die des Generalsekretärs ist, und befürwortet eine enge-
re Integration der Aufgaben der Hauptabteilung und der Bü-
ros, die Sprecherdienste für den Generalsekretär leisten;

14. begrüßt die seit Beginn des Neuausrichtungsprozes-
ses erzielten Fortschritte bei der Verbesserung der Leistung
und Wirksamkeit der Hauptabteilung Presse und Information
im Einklang mit den von der Generalversammlung erteilten
Mandaten und den Empfehlungen des Informationsausschus-
ses, begrüßt in diesem Zusammenhang außerdem ihren
Beschluss, eine jährliche Programmwirkungsüberprüfung
durchzuführen und so die Selbstevaluierung zum Bestandteil
der täglichen Arbeit aller Programmleiter zu machen und das
Leistungsmanagement zu institutionalisieren, und ersucht den
Generalsekretär, den Bericht über die jährliche Programmwir-
kungsüberprüfung der Hauptabteilung dem Informationsaus-
schuss auf seinen folgenden Tagungen vorzulegen;

15. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen des Neu-
ausrichtungsprozesses auch weiterhin alles zu tun, um sicher-
zustellen, dass die Veröffentlichungen sowie die sonstigen In-
formationsdienste des Sekretariats, einschließlich der Inter-
netseite der Vereinten Nationen und des Pressedienstes der
Vereinten Nationen, umfassende, objektive und ausgewogene
Informationen über die Fragen enthalten, mit denen sich die
Vereinten Nationen befassen, und dass dabei stets die redak-
tionelle Unabhängigkeit, eine unparteiliche und sachlich rich-
tige Berichterstattung und die volle Übereinstimmung mit den
Resolutionen und Beschlüssen der Generalversammlung ge-
wahrt werden;

16. erklärt erneut, dass alle gedruckten Materialien der
Hauptabteilung Presse und Information im Einklang mit den
bestehenden Mandaten sich nicht mit anderen Veröffentli-
chungen des Systems der Vereinten Nationen überschneiden
und kostenbewusst produziert werden sollen;

17. begrüßt die Bemühungen der Hauptabteilung Presse
und Information, den Beirat für Veröffentlichungen im Ein-
klang mit den von den beschlussfassenden Organen erteilten
Mandaten umzugestalten;

18. fordert die Hauptabteilung Presse und Information
nachdrücklich auf, weiterhin ein Höchstmaß an Transparenz
walten zu lassen, um so das Bewusstsein der Öffentlichkeit
für die Wirkung ihrer Programme und Tätigkeiten zu schär-
fen;

19. betont, dass die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion im Rahmen ihrer Neuausrichtung ihre Tätigkeit auf den-
jenigen Gebieten weiterführen und verbessern soll, die für die
Entwicklungsländer und gegebenenfalls andere Länder mit
besonderen Bedürfnissen, namentlich die Transformations-
länder, von besonderem Interesse sind, und dass diese Neu-
ausrichtung dazu beiträgt, die zwischen den Entwicklungslän-
dern und den entwickelten Ländern bestehende Kluft auf dem
außerordentlich wichtigen Gebiet der Information und Kom-
munikation zu überbrücken;

20. legt dem Generalsekretär nahe, die Koordinierung
zwischen der Hauptabteilung Presse und Information und den
anderen Fachabteilungen des Sekretariats zu verstärken, so
auch durch die Benennung von Koordinierungsstellen, die zu-

sammen mit den Fachabteilungen Zielgruppen ermitteln und
Informationsprogramme und Medienstrategien für vorrangige
Themen ausarbeiten sollen, und hebt hervor, dass die Kapazi-
täten und Tätigkeiten der anderen Fachabteilungen auf dem
Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit von der Hauptabteilung Pres-
se und Information gesteuert werden sollen;

21. begrüßt die von der Hauptabteilung Presse und In-
formation unternommenen Initiativen zur Stärkung der Öf-
fentlichkeitsarbeit der Vereinten Nationen und betont in die-
ser Hinsicht, wie wichtig es ist, dass die Vereinten Nationen,
die Sonderorganisationen und die an der Öffentlichkeitsarbeit
beteiligten Programme und Fonds des Systems der Vereinten
Nationen einen kohärenten und ergebnisorientierten Ansatz
verfolgen, dass Mittel zur Durchführung dieser Initiativen be-
reitgestellt werden und dass all dies unter Berücksichtigung
der Rückmeldungen aus den Mitgliedstaaten über die Zweck-
mäßigkeit und Wirksamkeit ihrer Programmdurchführung er-
folgt;

22. begrüßt außerdem den Bericht des Generalsekretärs
über die Tätigkeit der Gruppe der Vereinten Nationen für
Kommunikation im Jahr 200297, würdigt die Hauptabteilung
Presse und Information für ihre aktive und konstruktive Mit-
arbeit in der Gruppe, insbesondere für ihre Bemühungen um
die Förderung der interinstitutionellen Koordinierung auf
dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit, legt der Hauptabteilung
nahe, in der neu geschaffenen Gruppe auch künftig eine zen-
trale Rolle zu übernehmen, nimmt Kenntnis von den Anstren-
gungen, die die Gruppe unternimmt, um verschiedene Schlüs-
selinitiativen weiter auszubauen, und ersucht den Generalse-
kretär, dem Informationsausschuss auf seinen folgenden Ta-
gungen über die Tätigkeit der Gruppe Bericht zu erstatten;

23. würdigt die Anstrengungen, die die Hauptabteilung
Presse und Information nach wie vor unternimmt, um tägliche
Pressemitteilungen herauszugeben, und ersucht die Hauptab-
teilung, diesen unschätzbaren Dienst für die Mitgliedstaaten
und die Medienvertreter weiterhin zu erbringen und gleichzei-
tig Möglichkeiten zur Verbesserung ihres Produktionsprozes-
ses und zur Straffung ihres Formats, ihrer Struktur und ihrer
Länge zu prüfen, unter Berücksichtigung der Auffassungen
der Mitgliedstaaten und der Tatsache, dass andere Fachabtei-
lungen in dieser Hinsicht möglicherweise ähnliche oder sich
mit den ihren überschneidende Dienste erbringen;

24. nimmt Kenntnis von der in dem Bericht des General-
sekretärs vorgeschlagenen Formulierung für die Zielsetzung
der Hauptabteilung Presse und Information98, die alle Tätig-
keiten der Hauptabteilung umfassen soll und die folgender-
maßen lautet: "Die Zielsetzung der Hauptabteilung Presse
und Information besteht darin, zur Verwirklichung der grund-
legenden Ziele der Vereinten Nationen beizutragen, indem sie
auf strategische Weise über die Tätigkeiten und Anliegen der
Vereinten Nationen informiert, um die höchstmögliche Wir-
kung in der Öffentlichkeit zu erzielen";

97 A/AC.198/2003/6.
98 A/AC.198/2003/2, Ziffer 11.
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25. begrüßt das in dem Bericht des Generalsekretärs96

beschriebene neue Operationsmodell der Hauptabteilung
Presse und Information, mit dem unter anderem anerkannt
wird, dass die anderen Sekretariats-Hauptabteilungen und Be-
reiche sowie die Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen die Inhalte bereitstellen, während die Hauptabtei-
lung für die Koordinierung, die Formulierung, die Gestaltung
und die Verteilung der Inhalte zuständig ist und dabei eng mit
den Medien, den Mitgliedstaaten und den Partnern aus der Zi-
vilgesellschaft zusammenarbeitet; 

26. ersucht darum, dass auf den folgenden ordentlichen
Tagungen der Generalversammlung während der Beratungen
über den Punkt "Informationsfragen" im Ausschuss für be-
sondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter
Ausschuss) nach den Darlegungen des Untergeneralsekretärs
für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der
vorhandenen Mittel ein informeller Austausch zwischen dem
Sekretariat und den Ausschussmitgliedern zum Inhalt dieser
mündlichen Unterrichtung stattfindet;

Mehrsprachigkeit und Öffentlichkeitsarbeit
27. begrüßt die derzeitigen Bemühungen der Hauptab-

teilung Presse und Information zur Stärkung der Mehrspra-
chigkeit in ihrer Tätigkeit und ermutigt sie, ihre diesbezügli-
chen Anstrengungen fortzusetzen;

28. hebt hervor, wie wichtig es ist, die volle Gleichbe-
handlung aller Amtssprachen der Vereinten Nationen bei al-
len Tätigkeiten der Hauptabteilung Presse und Information si-
cherzustellen, und unterstreicht, wie wichtig die volle Durch-
führung ihrer Resolution 52/214 vom 22. Dezember 1997 ist,
in deren Abschnitt C sie den Generalsekretär ersuchte, dafür
Sorge zu tragen, dass die Texte aller neuen öffentlichen Do-
kumente in allen sechs Amtssprachen sowie die Informations-
materialien der Vereinten Nationen täglich auf der Internet-
seite der Vereinten Nationen bereitgestellt werden und den
Mitgliedstaaten ohne Verzögerung zugänglich sind;

29. ersucht den Generalsekretär erneut, dafür zu sorgen,
dass die Hauptabteilung Presse und Information für die
Durchführung aller ihrer Tätigkeiten über eine angemessene
Personalkapazität in allen Amtssprachen der Vereinten Natio-
nen verfügt;

30. erinnert den Generalsekretär an die Notwendigkeit,
in den künftigen Entwürfen des Programmhaushaltsplans für
die Hauptabteilung Presse und Information die Bedeutung zu
berücksichtigen, die der Verwendung aller sechs Amtsspra-
chen bei ihrer Tätigkeit zukommt;

Überbrückung der digitalen Spaltung
31. erinnert an den in ihrer Resolution 56/183 vom

21. Dezember 2001 gebilligten Beschluss, den Weltgipfel
über die Informationsgesellschaft im Dezember 2003 in Genf
und im Jahr 2005 in Tunis einzuberufen, begrüßt die von der
Hauptabteilung Presse und Information für diesen Gipfel un-
ternommenen Initiativen, legt den Staaten, den zuständigen
Organen und Stellen der Vereinten Nationen, den anderen
zwischenstaatlichen Institutionen und der Zivilgesellschaft
nahe, sich auch künftig aktiv an diesem Prozess zu beteiligen,
und bekräftigt, wie wichtig die aktive Mitwirkung und Unter-

stützung der Hauptabteilung ist, wenn es darum geht, die Öf-
fentlichkeit weltweit für den Gipfel und seine Hauptziele zu
sensibilisieren;

32. würdigt den Generalsekretär für die Schaffung des
Informationstechnologiediensts der Vereinten Nationen, des
Gesundheits-InterNetzwerks und der Arbeitsgruppe Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien, mit dem Ziel, die
digitale Spaltung zu überbrücken und begrüßt angesichts des
weiterhin vorhandenen Abstands zwischen den entwickelten
Ländern und den Entwicklungsländern den Beitrag, den die
Hauptabteilung Presse und Information dazu leistet, die An-
strengungen des Generalsekretärs zur Überbrückung der digi-
talen Spaltung als Mittel zur Förderung des Wirtschafts-
wachstums und zur Verringerung des weiterhin vorhandenen
Abstands zwischen den entwickelten Ländern und den Ent-
wicklungsländern der Öffentlichkeit bekannt zu machen, und
ersucht in diesem Rahmen die Hauptabteilung, ihre Rolle wei-
ter zu verstärken;

III
Neue Programmprioritäten der Hauptabteilung

Presse und Information
33. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-

tärs über die programmspezifischen Aspekte des Entwurfs des
Programmhaushaltsplans 2004-2005 für die Hauptabteilung
Presse und Information99 und begrüßt die neue Unterpro-
grammstruktur, die strategische Kommunikationsdienste,
Nachrichtendienste, Bibliotheksdienste und Verbindungsar-
beit umfasst;

34. ist sich dessen bewusst, dass die Hauptabteilung
Presse und Information entsprechend dem Ersuchen der Ge-
neralversammlung in ihrer Resolution 57/300 derzeit mit Un-
terstützung des Sekretariats-Amtes für interne Aufsichtsdien-
ste Methoden ausarbeitet und eine systematische Evaluierung
der Wirkung, der Effizienz und der Kostenwirksamkeit der
Tätigkeiten der Hauptabteilung über einen Zeitraum von drei
Jahren hinweg vornimmt, und ersucht den Generalsekretär,
dem Informationsausschuss auf seiner sechsundzwanzigsten
Tagung über die erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten;

35. bekräftigt, dass die Hauptabteilung Presse und Infor-
mation unter Beachtung der bestehenden Mandate und im
Einklang mit Bestimmung 5.6 der Regeln und Ausführungs-
bestimmungen für die Programmplanung, die Programmas-
pekte des Haushalts, die Überwachung der Programmdurch-
führung und die Evaluierungsmethoden eine Rangfolge der
Prioritäten für ihr Arbeitsprogramm aufstellen muss, um ihre
Botschaft klarer herauszustellen und gezieltere Anstrengun-
gen zu unternehmen und als Teil des Leistungsmanagements
ihre Programme auf der Grundlage verbesserter Rückmel-
dungs- und Evaluierungsmechanismen auf die Bedürfnisse
ihres Zielpublikums abzustimmen;

36. unterstreicht, dass die vorgeschlagenen Zielerrei-
chungsindikatoren und erwarteten Ergebnisse, die zum ersten
Mal Teil des Programmhaushaltsplans sind, klar definiert und

99 A/AC.198/2003/3.
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messbar sein müssen, um so eine aussagekräftige Evaluierung
der Tätigkeiten zu ermöglichen;

Informationszentren der Vereinten Nationen
37. betont, dass die Informationszentren und Informa-

tionsstellen oder gegebenenfalls die regionalen Informations-
zentren der Vereinten Nationen eine maßgebliche Rolle dabei
übernehmen sollen, Informationen über die Arbeit der Orga-
nisation unter den Völkern der Welt zu verbreiten, namentlich
in den in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen
genannten Bereichen, und betont außerdem, dass die Informa-
tionszentren oder gegebenenfalls die regionalen Informa-
tionszentren als "lokale Stimme" der Hauptabteilung Presse
und Information die Öffentlichkeit für die Arbeit der Verein-
ten Nationen auf lokaler Ebene sensibilisieren und ihre Unter-
stützung dafür mobilisieren sollen, eingedenk dessen, dass In-
formationen in den Ortssprachen die stärkste Wirkung auf die
örtliche Bevölkerung ausüben;

38. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Generalse-
kretärs zur Übermittlung des Berichts des Amtes für interne
Aufsichtsdienste über die Überprüfung der Struktur und der
Tätigkeiten der Informationszentren der Vereinten Natio-
nen100 und ersucht den Generalsekretär, dem Informationsaus-
schuss auf seiner sechsundzwanzigsten Tagung weitere aus-
führliche Informationen vorzulegen;

39. begrüßt die Bemühungen, die die Hauptabteilung
Presse und Information derzeit unternimmt, um die Veran-
schlagung von personellen und finanziellen Mitteln für die In-
formationszentren der Vereinten Nationen zu überprüfen, mit
dem Ziel, eventuell Ressourcen aus Informationszentren in
entwickelten Ländern auf Informationstätigkeiten der Verein-
ten Nationen in Entwicklungsländern zu übertragen, unter Be-
tonung des Bedarfs der am wenigsten entwickelten Länder,
sowie auf andere Tätigkeiten mit hohem Vorrang, beispiels-
weise die Mehrsprachigkeit auf der Internetseite der Verein-
ten Nationen und die Evaluierung von Dienstleistungen, im
Benehmen mit den betroffenen Mitgliedstaaten;

40. bekräftigt Ziffer 15 ihrer Resolution 57/300, in der
sie von dem in Maßnahme 8 des Berichts des Generalsekre-
tärs93 enthaltenen Vorschlag Kenntnis nahm, das Netz der In-
formationszentren der Vereinten Nationen zu straffen und, wo
angezeigt, im Benehmen mit den betroffenen Mitgliedstaaten
um regionale Informationszentren zu gruppieren, beginnend
mit der Schaffung eines westeuropäischen Regionalzentrums,
gefolgt von einem ähnlichen Vorgehen in anderen entwickel-
ten Ländern mit hohem Preisniveau, und ersucht den General-
sekretär, einen Sachstandsbericht über die Umsetzung des
Vorschlags vorzulegen, mit dem Ziel, diese Initiative im Be-
nehmen mit den Mitgliedstaaten auch in anderen Regionen
durchzuführen, wenn sie dazu beiträgt, den Informationsfluss
und -austausch in den Entwicklungsländern zu verstärken;

41. befürwortet die Bemühungen einiger Informations-
zentren der Vereinten Nationen, ihre eigenen Internetseiten in
den Ortssprachen einzurichten, ermutigt die Hauptabteilung

Presse und Information, insbesondere denjenigen Informa-
tionszentren, deren Internetseiten noch nicht funktionsfähig
sind, Ressourcen und technische Hilfsmittel für den Aufbau
von Internetseiten in den jeweiligen Ortssprachen ihrer Gast-
länder zur Verfügung zu stellen, und ermutigt außerdem die
Gastregierungen, den Bedürfnissen der Informationszentren
entgegenzukommen;

42. erinnert an den Appell des Generalsekretärs an die
Gaststaaten der Informationszentren der Vereinten Nationen,
die Arbeit der Zentren in ihren Ländern zu erleichtern, indem
sie ihnen Büroräume mietfrei oder mit subventionierter Miete
zur Verfügung stellen, unter Berücksichtigung der wirtschaft-
lichen Lage der Gaststaaten und in dem Bewusstsein, dass ei-
ne solche Unterstützung kein Ersatz für die volle Abdeckung
des Finanzbedarfs der Informationszentren im Rahmen des
Programmhaushaltsplans der Vereinten Nationen sein darf;

43. nimmt Kenntnis von der fortgesetzten Unterstützung
der Hauptabteilung Presse und Information für die Konsoli-
dierung der Feldpräsenz der Vereinten Nationen in einem ein-
zigen "Haus der Vereinten Nationen" und ersucht den Gene-
ralsekretär, dem Informationsausschuss auf seiner sechsund-
zwanzigsten Tagung ausführlich über die erzielten Fortschrit-
te Bericht zu erstatten;

IV

Strategische Kommunikationsdienste

44. stellt fest, dass die neu geschaffene Abteilung Strate-
gische Kommunikation die Aufgabe haben wird, die Bot-
schaften der Vereinten Nationen zu konzipieren und zu ver-
breiten, indem sie in enger Zusammenarbeit mit den Fachab-
teilungen, den Fonds und Programmen der Vereinten Natio-
nen und den Sonderorganisationen der Vereinten Nationen
und in voller Übereinstimmung mit den von den beschlussfas-
senden Organen erteilten Mandaten Kommunikationsstrategi-
en entwickeln;

Medienkampagnen
45. erkennt an, dass Medienkampagnen zur Unterstüt-

zung der Sondertagungen und internationalen Konferenzen
der Vereinten Nationen zu den Hauptaufgaben der Hauptab-
teilung Presse und Information gehören, und begrüßt es, dass
sich die Hauptabteilung darum bemüht, in Anlehnung an die
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen kreative We-
ge zur Organisation und Durchführung dieser Kampagnen in
Partnerschaft mit den betroffenen Fachabteilungen zu finden;

46. unterstützt die Anstrengungen, die die Hauptabtei-
lung Presse und Information unter Beachtung der von der Ge-
neralversammlung festgelegten Prioritäten unternimmt, um
ihre Medienkampagnen auch auf die vom Generalsekretär
aufgezeigten wichtigen Themenbereiche auszurichten;

47. weiß die Arbeit zu schätzen, die die Hauptabteilung
Presse und Information mittels ihrer Kampagnen leistet, um
die für die internationale Gemeinschaft wichtigen Themen zu
fördern, wie etwa die nachhaltige Entwicklung, Kinder,
HIV/Aids, Malaria und andere Krankheiten, Entkolonialisie-
rung sowie den Dialog zwischen den Kulturen, eine Kultur
des Friedens und der Toleranz und die Folgen der Katastrophe

100 A/57/747.
223



III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)
von Tschernobyl, und ermutigt die Hauptabteilung, in Zusam-
menarbeit mit den betroffenen Ländern und den in Betracht
kommenden Organisationen und Organen des Systems der
Vereinten Nationen auch weiterhin geeignete Maßnahmen zu
ergreifen, um die Weltöffentlichkeit besser über diese und an-
dere wichtige globale Themen aufzuklären;

48. legt der Hauptabteilung Presse und Information na-
he, auch künftig mit der Gruppe der Vereinten Nationen für
Kommunikation zusammenzuarbeiten, um die Umsetzung
der Kommunikationsstrategien mit den Leitern der Informati-
onsdienste der Organisationen, Fonds und Programme des
Systems der Vereinten Nationen abzustimmen;

49. betont, dass der Förderung der Entwicklung Afrikas
wieder größere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, vor
allem seitens der Hauptabteilung Presse und Information, da-
mit die internationale Gemeinschaft stärker für die kritische
wirtschaftliche und soziale Lage in Afrika und für die Priori-
täten der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas101

sensibilisiert wird;

Rolle der Hauptabteilung Presse und Information bei der 
Friedenssicherung der Vereinten Nationen

50. würdigt die Bemühungen, die der Generalsekretär
unternimmt, damit die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion für die Einrichtung von Informationsstellen von Frie-
denssicherungseinsätzen und von politischen und friedens-
konsolidierenden Missionen der Vereinten Nationen und für
deren Aufgabenwahrnehmung, namentlich ihre Aufklärungs-
arbeit und sonstige Unterstützungstätigkeiten im Informa-
tionsbereich, über eine stärkere Kapazität auf dem Gebiet der
Öffentlichkeitsarbeit verfügt, und ersucht das Sekretariat,
auch weiterhin sicherzustellen, dass die Hauptabteilung durch
dienststellenübergreifende Konsultationen und die Koordi-
nierung mit anderen Fachabteilungen des Sekretariats, insbe-
sondere mit der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze,
bereits ab der Planungsphase künftiger Einsätze mit einbezo-
gen wird;

51. betont, wie wichtig es ist, die Kapazität der Hauptab-
teilung Presse und Information für Öffentlichkeitsarbeit im
Bereich der Friedenssicherungseinsätze sowie ihre Rolle in
dem Auswahlverfahren für Sprecher von Friedenssicherungs-
einsätzen oder -missionen der Vereinten Nationen zu erwei-
tern, und legt der Hauptabteilung in diesem Zusammenhang
nahe, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der ausgewo-
genen geografischen Verteilung im Einklang mit Kapitel XV
Artikel 101 Absatz 3 der Charta der Vereinten Nationen Spre-
cher abzuordnen, die über die notwendigen Qualifikationen
zur Erfüllung der entsprechenden Aufgaben im Rahmen der
Einsätze oder Missionen verfügen, und gegebenenfalls die in
dieser Hinsicht zum Ausdruck gebrachten Auffassungen, ins-
besondere von Seiten der Gaststaaten, zu berücksichtigen;

52. ersucht den Generalsekretär, dem Informationsaus-
schuss auch künftig auf seinen folgenden Tagungen über die

Rolle der Hauptabteilung Presse und Information bei der Frie-
denssicherung der Vereinten Nationen Bericht zu erstatten;

53. begrüßt die Überführung der Aufgaben der Sektion
Kartografie von der Hauptabteilung Presse und Information in
die Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze, da die Lei-
stungen dieser Sektion stärker auf die Bedürfnisse und Tätig-
keiten der letztgenannten Hauptabteilung ausgerichtet sind;

V

Nachrichtendienste

54. betont, dass das zentrale Ziel der Abteilung Nach-
richten und Medien darin besteht, den Medien und anderen
Teilen des Publikums weltweit sachlich richtige, objektive
und ausgewogene Nachrichten und Informationen aus dem
System der Vereinten Nationen zeitgerecht in allen vier Mas-
senmedien – Presse, Hörfunk, Fernsehen und Internet – zur
Verfügung zu stellen und dabei durchgehend Gewicht auf die
Mehrsprachigkeit zu legen;

Traditionelle Kommunikationsmittel
55. betont außerdem, dass der Hörfunk nach wie vor ei-

nes der kostenwirksamsten traditionellen Medien mit der
größten Breitenwirkung ist, das der Hauptabteilung Presse
und Information zur Verfügung steht, und dass er ein wichti-
ges Instrument bei Tätigkeiten der Vereinten Nationen auf
Gebieten wie der Entwicklung und der Friedenssicherung dar-
stellt, wobei das Ziel verfolgt wird, weltweit ein breites Publi-
kum zu gewinnen;

56. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem erfolgrei-
chen Pilotprojekt für den Aufbau einer internationalen Hör-
funk-Sendekapazität für die Vereinten Nationen und billigt
den Vorschlag des Generalsekretärs, das Pilotprojekt zu ei-
nem festen Bestandteil der Tätigkeit der Hauptabteilung zu
machen;

57. ersucht den Generalsekretär, bei der Ausweitung der
internationalen Hörfunk-Sendekapazität der Parität der sechs
Amtssprachen seine volle Aufmerksamkeit zu widmen;

58. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen, die die
Hauptabteilung Presse und Information derzeit unternimmt,
um Rundfunkstationen auf der ganzen Welt direkt mit Pro-
grammen in den sechs Amtssprachen sowie in Portugiesisch
und nach Möglichkeit in anderen Sprachen zu versorgen, und
betont in diesem Zusammenhang, dass die Informationstätig-
keit der Vereinten Nationen von Unparteilichkeit und Objek-
tivität geprägt sein muss;

59. legt der Hauptabteilung Presse und Information na-
he, auch künftig Partnerschaften mit lokalen, nationalen und
regionalen Rundfunkanstalten aufzubauen, um die Botschaft
der Vereinten Nationen in die ganze Welt zu tragen;

60. betont, dass der Hörfunk- und Fernsehsender der
Vereinten Nationen sich die seit einigen Jahren zur Verfü-
gung stehende technische Infrastruktur, einschließlich Satelli-
tenplattformen, Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien und Internet, voll zunutze machen soll, und ersucht den
Generalsekretär, im Rahmen der Neuausrichtung der Haupt-101 A/57/304, Anlage.
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abteilung Presse und Information eine globale Rundfunkstra-
tegie unter Berücksichtigung der vorhandenen Technologien
zu prüfen;

Internetseite der Vereinten Nationen
61. dankt der Hauptabteilung Presse und Information er-

neut für ihre Bemühungen, eine benutzerfreundliche und ko-
stenwirksame Internetseite von hoher Qualität zu schaffen,
stellt fest, dass dies angesichts des Umfangs dieses Unterfan-
gens, der Haushaltszwänge innerhalb der Vereinten Nationen
und der erstaunlich schnellen Ausweitung des World Wide
Web umso bemerkenswerter ist, bekräftigt, dass die Internet-
seite ein äußerst nützliches Instrument für die Medien, die
nichtstaatlichen Organisationen, die Bildungseinrichtungen,
die Mitgliedstaaten und die breite Öffentlichkeit bleibt, und
begrüßt die Einrichtung der Internetseite der Vereinten Natio-
nen zum Thema Terrorismus;

62. legt der Hauptabteilung Presse und Information na-
he, auch künftig die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um
behinderten Menschen, einschließlich Seh- und Hörbehinder-
ter, den Zugang zur Internetseite der Vereinten Nationen zu
gewährleisten, und bittet die Hauptabteilung, dem Informa-
tionsausschuss auf seiner sechsundzwanzigsten Tagung über
ihre diesbezüglichen Anstrengungen Bericht zu erstatten;

63. stellt mit Besorgnis fest, dass die mehrsprachige Ent-
wicklung und Bereicherung der Internetseite der Vereinten
Nationen unter anderem auf Grund fehlender Ressourcen
langsamer als erwartet vor sich geht und dass die Büros, die
Inhalte bereitstellen, ihre Materialien für die Internetseite der
Vereinten Nationen im Allgemeinen nicht in allen sechs
Amtssprachen verfügbar machen;

64. betont, dass es geboten ist, einen Beschluss über die
mehrsprachige Entwicklung, Pflege und Bereicherung der In-
ternetseite der Vereinten Nationen zu fassen und dabei unter
anderem die Möglichkeit einer organisatorischen Neugliede-
rung zu prüfen, die zur Schaffung gesonderter Gruppen für je-
de der sechs Amtssprachen innerhalb der Hauptabteilung
Presse und Information führt, um die volle Parität zwischen
den Amtssprachen der Vereinten Nationen zu erreichen;

65. ersucht den Generalsekretär abermals, dafür Sorge
zu tragen, dass bis zur Verabschiedung und Durchführung ei-
nes solchen Beschlusses soweit möglich und unter Aufrecht-
erhaltung einer aktuellen und sachlich richtigen Internetseite
die innerhalb der Hauptabteilung Presse und Information für
die Internetseite der Vereinten Nationen veranschlagten fi-
nanziellen und personellen Ressourcen stets ausgewogen un-
ter allen Amtssprachen verteilt werden, und alles zu tun, um
sicherzustellen, dass alle Materialien für die Internetseite, die
sich nicht ändern und keiner regelmäßigen Pflege bedürfen, in
allen sechs Amtssprachen bereitgestellt werden;

66. bekräftigt, dass auf der Internetseite der Vereinten
Nationen die volle Parität zwischen den sechs Amtssprachen
erreicht werden muss, nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von
dem Vorschlag des Generalsekretärs in Ziffer 33 seines Be-
richts über die kontinuierliche Entwicklung, Pflege und Be-
reicherung der Internetseite der Vereinten Nationen in allen

sechs Amtssprachen102, alle von den jeweiligen für die Inhalte
zuständigen Sekretariats-Büros auf die Internetseite der Ver-
einten Nationen gestellten Materialien und Datenbanken in
Englisch in alle Amtssprachen übersetzen zu lassen, und er-
sucht den Generalsekretär, dem Informationsausschuss auf
seiner sechsundzwanzigsten Tagung darüber Bericht zu er-
statten, wie dieser Vorschlag am praktischsten, effizientesten
und kostengünstigsten verwirklicht werden kann;

67. ersucht den Generalsekretär, in seinen Bericht an
den Informationsausschuss auf seiner sechsundzwanzigsten
Tagung Vorschläge zur Festlegung eines Datums, bis zu dem
alle Unterstützungsmaßnahmen für die Umsetzung dieses
Konzepts vorhanden sein sollen und von dem ab eine kontinu-
ierliche Parität besteht, sowie Vorschläge hinsichtlich der
Nichtübersetzung bestimmter Materialien auf der Internetsei-
te der Vereinten Nationen aufzunehmen;

68. betont, wie wichtig der Zugang der Öffentlichkeit
zur Vertragssammlung der Vereinten Nationen und zu den
Dokumenten ihrer beschlussfassenden Organe ist;

69. ermutigt den Generalsekretär, sich über die Hauptab-
teilung Presse und Information die jüngsten Entwicklungen
auf dem Gebiet der Informationstechnologie, einschließlich
des Internet, weiterhin voll zunutze zu machen, um im Ein-
klang mit den von der Generalversammlung gesetzten Priori-
täten und unter Berücksichtigung der Sprachenvielfalt der Or-
ganisation die zügige Verbreitung von Informationen über die
Vereinten Nationen kostenwirksam zu verbessern;

70. begrüßt die Einrichtung der arabischen Fassung des
Nachrichtenzentrums der Vereinten Nationen und sieht der
bis Ende 2003 vorzunehmenden Einführung der Fassungen
des Nachrichtenzentrums der Vereinten Nationen in den ver-
bleibenden Amtssprachen mit dem Ziel der Sprachenparität
auf der Internetseite der Vereinten Nationen erwartungsvoll
entgegen;

71. begrüßt außerdem den im Rahmen des Entwurfs des
Programmhaushaltsplans 2004-2005 zu prüfenden Vorschlag
des Generalsekretärs, den unentgeltlichen öffentlichen Zu-
gang zu dem Elektronischen Dokumentenarchiv der Verein-
ten Nationen durch eine Verknüpfung mit der Internetseite
der Vereinten Nationen sicherzustellen103, und ersucht den
Generalsekretär, dem Informationsausschuss auf seiner
sechsundzwanzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

72. würdigt die Anstrengungen, die die Abteilung Infor-
mationstechnische Dienste des Sekretariats-Bereichs Zentrale
Unterstützungsdienste unternimmt, um sicherzustellen, dass
die erforderliche technische Infrastruktur für die unmittelbar
bevorstehende Verknüpfung des Elektronischen Dokumen-
tenarchivs mit der Internetseite der Vereinten Nationen vor-
handen ist, und würdigt außerdem die Hauptabteilung Presse
und Information für ihre Auseinandersetzung mit Fragen der
Verwaltung der Inhalte im Zusammenhang mit dem Archiv;

73. stellt fest, dass die Eingliederung des Elektronischen
Dokumentenarchivs in die Internetseite der Vereinten Natio-

102 A/AC.198/2002/6.
103 Siehe A/AC.198/2003/2, Ziffer 4 und Anhang II.
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nen den mehrsprachigen Charakter der Internetseite maßgeb-
lich stärken und in allen Fachabteilungen des Sekretariats zu
Effizienzsteigerungen führen wird, weil die Doppelarbeit bei
der Formatierung und Eingabe von Dokumenten auf der Inter-
netseite wegfällt;

74. begrüßt den E-Mail-gestützten Pressedienst der Ver-
einten Nationen, der von der Hauptabteilung Presse und Infor-
mation weltweit per E-Mail verbreitet wird, und ersucht die
Hauptabteilung, diesen Pressedienst in allen Amtssprachen
bereitzustellen und dabei zu gewährleisten, dass aktuelle Mel-
dungen und Nachrichten-Vorschauen sachlich richtig, unpar-
teiisch und frei von jeglicher Voreingenommenheit sind;

75. nimmt Kenntnis von dem Bericht des General-
sekretärs über die Bemühungen des Hochrangigen Ausschus-
ses für Managementfragen, ein Internet-Portal der Vereinten
Nationen zu schaffen, eine interinstitutionelle Sucheinrich-
tung, die die öffentlichen Internetseiten aller Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen umfasst und die in An-
hang II des Berichts des Generalsekretärs96 beschrieben wird;

76. fordert die Hauptabteilung Presse und Information
auf, allen Stellen des Systems der Vereinten Nationen die Be-
teiligung an dem Pilotprojekt für das Suchprogramm des Sy-
stems der Vereinten Nationen nahe zu legen, und ersucht den
Generalsekretär, dem Informationsausschuss auf seiner
sechsundzwanzigsten Tagung über die diesbezüglichen Akti-
vitäten des Hochrangigen Ausschusses für Managementfra-
gen Bericht zu erstatten; 

VI

Bibliotheksdienste

77. stellt fest, dass die Dag-Hammarskjöld-Bibliothek
Teil der Abteilung für Außenbeziehungen der Hauptabteilung
Presse und Information ist, nimmt Kenntnis von den fortge-
setzten Anstrengungen, die der Generalsekretär unternimmt,
um die Bibliothek in eine virtuelle, weltumspannende Biblio-
thek zu verwandeln, erklärt erneut, dass den Mitgliedstaaten
auch weiterhin Druckexemplare von Dokumenten zur Verfü-
gung gestellt werden müssen, vorbehaltlich der einschlägigen
Bestimmungen ihrer Resolution 57/283 B vom 15. April
2003, und nimmt außerdem Kenntnis von den Anstrengun-
gen, die der Generalsekretär unternimmt, um den Bücher- und
Zeitschriftenbestand der Bibliothek auf mehrsprachiger Basis
zu erweitern, namentlich durch Veröffentlichungen über Frie-
den und Sicherheit und über Entwicklungsfragen, um sicher-
zustellen, dass die Bibliothek eine breiten Kreisen zugängli-
che Quelle für Informationen über die Vereinten Nationen
und ihre Tätigkeit bleibt;

78. begrüßt die Einsetzung des Lenkungsausschusses
für die Modernisierung und das integrierte Management der
Bibliotheken der Vereinten Nationen, der eine Strategie zur
Verwirklichung eines moderneren, effizienteren und besser
zugänglichen Systems innerhalb der Vereinten Nationen aus-
arbeiten und umsetzen soll, ersucht den Generalsekretär, bei
der Richtliniengebung für die Arbeit des Ausschusses die Be-
sonderheiten und komparativen Vorteile jeder Mitgliedsbi-
bliothek zu berücksichtigen und gleichzeitig ein integriertes,
kohärentes und koordiniertes Management- und Politikkon-

zept für die Bibliotheken der Vereinten Nationen sicherzustel-
len, und ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Informa-
tionsausschuss auf seiner sechsundzwanzigsten Tagung über
die Arbeit des Lenkungsausschusses Bericht zu erstatten;

79. erkennt an, wie wichtig die Depotbibliotheken für
die Verbreitung von Informationen und Wissen über die Tä-
tigkeit der Vereinten Nationen sind, und fordert in diesem Zu-
sammenhang die Dag-Hammarskjöld-Bibliothek in ihrer Ei-
genschaft als Koordinierungsstelle nachdrücklich auf, die not-
wendigen Initiativen zu ergreifen, um diese Bibliotheken
durch die Bereitstellung regionaler Schulungsmöglichkeiten
und anderweitige Hilfe zu stärken; 

80. nimmt Kenntnis von den Schulungskursen für Cy-
berseek, Internet-Suche, das Intranet, die Dokumentation der
Vereinten Nationen, das Suchprogramm "United Nations Info
Quest" und das Elektronische Dokumentenarchiv der Verein-
ten Nationen, die die Dag-Hammarskjöld-Bibliothek für die
Vertreter der Mitgliedstaaten und für Sekretariatsbedienstete
durchführt;

81. erinnert an Ziffer 44 ihrer Resolution 56/64 B vom
24. Dezember 2001, in der sie die Rolle würdigte, die die
Hauptabteilung Presse und Information übernimmt, um eine
verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Bibliotheken des
Systems der Vereinten Nationen zu fördern, insbesondere bei
der Schaffung eines zentralen, systemweiten Online-Kata-
logs, der es ermöglichen soll, nach den bibliografischen Ver-
zeichnissen aller Bestände an Druckerzeugnissen in allen Bi-
bliotheken des Systems der Vereinten Nationen zu suchen,
würdigt das Internationale Rechenzentrum für die Entwick-
lung des Gemeinsamen Katalogisierungs- und Online-Zu-
gangs-Systems der Bibliotheken der Vereinten Nationen, das
der Öffentlichkeit einen einzigen Zugangspunkt zu Biblio-
thekskatalogen, Indexen und Abstract-Datenbanken, Biblio-
theksbeständen, Links zu Volltext-Ressourcen und Archiven
bietet, würdigt außerdem die Hauptabteilung für ihre Rolle
bei der Entwicklung des Gemeinsamen Katalogisierungs- und
Online-Zugangssystems der Bibliotheken des Systems der
Vereinten Nationen, ersucht die Hauptabteilung, allen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen die Beteili-
gung an dem System nahe zu legen, und ersucht den General-
sekretär, dem Informationsausschuss auf seiner sechsund-
zwanzigsten Tagung diesbezüglich Bericht zu erstatten;

82. sieht der in Ziffer 34 ihrer Resolution 56/253 gefor-
derten eingehenden Überprüfung der Bibliothekstätigkeiten
mit Interesse entgegen und ersucht darum, dass diese Über-
prüfung so bald wie möglich, spätestens aber auf der sechs-
undzwanzigsten Tagung des Informationsausschusses vorge-
legt wird;

83. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Modernisierung und das integrierte Management
der Bibliotheken der Vereinten Nationen104 und sieht mit In-
teresse weiteren Informationen und Vorschlägen entgegen,
die entsprechend dem Ersuchen in Ziffer 14 ihrer Resolution

104 A/AC.198/2003/5.
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57/300 den zuständigen Organen der Vereinten Nationen,
darunter auch dem Informationsausschuss auf seiner sechs-
undzwanzigsten Tagung, vorzulegen sind;

VII

Verbindungsarbeit

84. stellt fest, dass die von der Abteilung für Außenbe-
ziehungen der Hauptabteilung Presse und Information zu lei-
stende Verbindungsarbeit darauf ausgerichtet sein wird, die
Öffentlichkeit über die Rolle und die Arbeit der Vereinten Na-
tionen in vorrangigen Bereichen aufzuklären;

85. stellt fest, wie wichtig es ist, dass die Hauptabteilung
Presse und Information das fortlaufende Programm für Hör-
funk-, Fernseh- und Pressejournalisten aus Entwicklungs- und
Transformationsländern entsprechend dem Auftrag der Gene-
ralversammlung weiter durchführt, und legt der Hauptabtei-
lung nahe, zu prüfen, wie der größtmögliche Nutzen aus dem
Programm gezogen werden kann, indem sie unter anderem
seine Dauer und die Zahl der Teilnehmer überprüft;

86. ist sich dessen bewusst, dass die Hauptabteilung
Presse und Information ihre Verbindungsarbeit in allen Re-
gionen verstärken muss, und erklärt erneut, dass in die Neu-
ausrichtung der Informations- und Kommunikationstätigkeit
der Vereinten Nationen eine Analyse der Reichweite und des
Umfangs der Tätigkeit der Hauptabteilung zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt aufgenommen werden muss und dass dabei das
größtmögliche Spektrum der Zielgruppen und geografischen
Bereiche zu ermitteln ist, die noch nicht ausreichend erfasst
sind und möglicherweise einer besonderen Aufmerksamkeit
bedürfen, auch was geeignete Kommunikationsmittel angeht,
wobei die lokalen sprachlichen Bedürfnisse zu berücksichti-
gen sind;

87. beglückwünscht die Vereinigung der bei den Verein-
ten Nationen akkreditierten Korrespondenten zu ihrem Dag-
Hammarskjöld-Gedenkstipendienfonds, der es Journalisten
aus Entwicklungsländern ermöglicht, zum Amtssitz der Ver-
einten Nationen zu kommen und über die Arbeit der General-
versammlung zu berichten, und fordert die Geber nachdrück-
lich auf, den Fonds finanziell zu unterstützen, damit er in die-
sem Kontext eine größere Anzahl von Stipendien an solche
Journalisten vergeben kann;

VIII

Schlussbemerkungen

88. ersucht den Generalsekretär, dem Informationsaus-
schuss auf seiner sechsundzwanzigsten Tagung und der Gene-
ralversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über
die Tätigkeit der Hauptabteilung Presse und Information und
über die Durchführung der in dieser Resolution enthaltenen
Empfehlungen Bericht zu erstatten;

89. ersucht den Informationsausschuss, der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung Bericht zu
erstatten;

90. beschließt, den Punkt "Informationsfragen" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 58/102

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 163 Stimmen ohne Gegenstimme bei 6 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/476, Ziffer 7)105:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Antigua und Bar-
buda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Boli-
vien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bul-
garien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Däne-
mark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Gambia, Georgien, Ghana, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hondu-
ras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamai-
ka, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Ka-
sachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland,
Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Sa-
moa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und
Montenegro, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik,
Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela,
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentral-
afrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Angola, Frankreich, Israel, Mikronesien (Föderierte Staaten

von), Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika.

58/102. Informationen aus den Gebieten ohne Selbstre-
gierung, übermittelt gemäß Artikel 73 Buchsta-
be e der Charta der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom
16. Dezember 1963, in der sie den Sonderausschuss für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker ersuchte,
die dem Generalsekretär gemäß Artikel 73 Buchstabe e der
Charta der Vereinten Nationen übermittelten Informationen
zu untersuchen und sie bei der Prüfung des Standes der Ver-
wirklichung der in der Resolution 1514 (XV) der Generalver-
sammlung vom 14. Dezember 1960 enthaltenen Erklärung
voll zu berücksichtigen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/131 vom
11. Dezember 2002, in der sie den Sonderausschuss ersuchte,
die ihm mit Resolution 1970 (XVIII) übertragenen Aufgaben
weiter wahrzunehmen,

105 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vor-
gelegt.
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betonend, wie wichtig es ist, dass die Verwaltungsmächte
insbesondere im Hinblick auf die vom Sekretariat zu erstel-
lenden Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete rechtzeitig
ausreichende Informationen gemäß Artikel 73 Buchstabe e
der Charta übermitteln,

nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs106,

1. erklärt erneut, dass die jeweilige Verwaltungsmacht
weiterhin gemäß Artikel 73 Buchstabe e der Charta der Ver-
einten Nationen Informationen über das betreffende Gebiet
übermitteln soll, solange kein Beschluss der Generalver-
sammlung selbst vorliegt, wonach ein Gebiet ohne Selbstre-
gierung die volle Selbstregierung nach Kapitel XI der Charta
erlangt hat;

2. ersucht die betreffenden Verwaltungsmächte, dem
Generalsekretär jetzt und auch künftig spätestens sechs Mo-
nate nach Ablauf des Verwaltungsjahres in den jeweiligen
Gebieten die in Artikel 73 Buchstabe e der Charta vorge-
schriebenen Informationen sowie möglichst ausführliche In-
formationen über politische und konstitutionelle Entwicklun-
gen in diesen Gebieten zu übermitteln;

3. ersucht den Generalsekretär, im Zusammenhang mit
der Erstellung der Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete
auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass ausreichende In-
formationen aus allen verfügbaren veröffentlichten Quellen
herangezogen werden;

4. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die ihm mit Resolu-
tion 1970 (XVIII) der Generalversammlung übertragenen
Aufgaben nach den üblichen Verfahren weiterhin wahrzuneh-
men.

RESOLUTION 58/103

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 164 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 3 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/477, Ziffer 7)107:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Australien,
Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Dänemark,
Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salva-
dor, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada,
Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, In-
dien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-

kar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicara-
gua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Pana-
ma, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa,
San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Monte-
negro, Seychellen, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri
Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Repu-
blik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vene-
zuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam,
Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Frankreich, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Vereinig-

tes Königreich Großbritannien und Nordirland.

58/103. Wirtschaftliche und sonstige Aktivitäten, die sich
nachteilig auf die Interessen der Völker der Ge-
biete ohne Selbstregierung auswirken

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Punktes "Wirtschaftliche und son-
stige Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der
Völker der Gebiete ohne Selbstregierung auswirken",

nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im
Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker108,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 sowie auf alle anderen einschlägigen Ver-
sammlungsresolutionen, darunter insbesondere die Resolutio-
nen 46/181 vom 19. Dezember 1991 und 55/146 vom 8. De-
zember 2000,

in Bekräftigung der nach der Charta der Vereinten Natio-
nen bestehenden feierlichen Verpflichtung der Verwaltungs-
mächte, den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und bil-
dungsmäßigen Fortschritt der Einwohner der ihrer Verwal-
tung unterstehenden Gebiete zu fördern sowie die menschli-
chen und natürlichen Ressourcen dieser Gebiete vor
Missbrauch zu schützen,

erneut erklärend, dass jede wirtschaftliche oder sonstige
Aktivität, die sich nachteilig auf die Interessen der Völker der
Gebiete ohne Selbstregierung und auf die Ausübung ihres
Rechts auf Selbstbestimmung im Einklang mit der Charta der
Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV) der Gene-
ralversammlung auswirkt, im Widerspruch zu den Zielen und
Grundsätzen der Charta steht,

sowie erneut erklärend, dass die natürlichen Ressourcen
das Erbe der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung, na-
mentlich auch der indigenen Bevölkerungsgruppen, sind,

im Bewusstsein der Besonderheiten der geografischen La-
ge, der Größe und der wirtschaftlichen Gegebenheiten jedes

106 A/58/69.
107 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vor-
gelegt.

108 A/58/23 (Teil II), Kap. V. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung,
Beilage 23.
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solchen Gebiets und eingedenk der Notwendigkeit, die Stabi-
lität, Diversifizierung und Stärkung der Wirtschaft eines je-
den Gebiets zu fördern,

sich dessen bewusst, dass die kleinen Hoheitsgebiete für
Naturkatastrophen und die Zerstörung der Umwelt besonders
anfällig sind,

sowie sich dessen bewusst, dass ausländische Wirtschafts-
investitionen, sofern sie in Zusammenarbeit mit der Bevölke-
rung der Gebiete ohne Selbstregierung erfolgen und ihren
Wünschen entsprechen, einen wertvollen Beitrag zur sozio-
ökonomischen Entwicklung dieser Gebiete sowie zur Aus-
übung ihres Rechts auf Selbstbestimmung leisten können,

besorgt über alle Aktivitäten, deren Ziel darin besteht, die
natürlichen und menschlichen Ressourcen der Gebiete ohne
Selbstregierung entgegen den Interessen der Bewohner dieser
Gebiete auszubeuten,

eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Schluss-
dokumente der aufeinander folgenden Konferenzen der
Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder so-
wie der von der Versammlung der Staats- und Regierungs-
chefs der Afrikanischen Union, dem Pazifikinsel-Forum und
der Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten Resolutionen,

1. bekräftigt das Recht der Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung auf Selbstbestimmung im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV)
der Generalversammlung, welche die Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker
enthält, sowie ihr Recht darauf, ihre natürlichen Ressourcen
zu nutzen und zu ihrem eigenen Wohl darüber zu verfügen;

2. bestätigt den Wert ausländischer Wirtschaftsinvesti-
tionen, die in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung der Ge-
biete ohne Selbstregierung und entsprechend ihren Wünschen
mit dem Ziel erfolgen, einen wirksamen Beitrag zur sozioöko-
nomischen Entwicklung dieser Gebiete zu leisten;

3. erklärt erneut, dass die Verwaltungsmächte nach der
Charta der Vereinten Nationen dafür verantwortlich sind, den
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und bildungsmäßigen
Fortschritt der Gebiete ohne Selbstregierung zu fördern, und
bekräftigt die legitimen Rechte der Völker dieser Gebiete auf
ihre natürlichen Ressourcen;

4. bekräftigt ihre Besorgnis über alle Aktivitäten, die
darauf gerichtet sind, die natürlichen Ressourcen, die das Er-
be der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung, einschließ-
lich der indigenen Bevölkerungsgruppen, in der Karibik, im
Pazifik und in anderen Regionen sind, sowie ihre menschli-
chen Ressourcen entgegen ihren Interessen und auf eine Wei-
se auszubeuten, die sie ihrer Verfügungsgewalt über diese
Ressourcen beraubt;

5. stellt fest, dass alle wirtschaftlichen und sonstigen
Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der Völker
der Gebiete ohne Selbstregierung auswirken, vermieden wer-
den müssen;

6. fordert alle Regierungen abermals auf, soweit nicht
bereits geschehen, im Einklang mit den einschlägigen Be-
stimmungen der Resolution 2621 (XXV) der Generalver-

sammlung vom 12. Oktober 1970 Gesetzgebungs-, Verwal-
tungs- oder andere Maßnahmen bezüglich ihrer Staatsangehö-
rigen und der ihrer Rechtsprechung unterstehenden juristi-
schen Personen zu ergreifen, die in Gebieten ohne Selbstre-
gierung Unternehmen besitzen und betreiben, die den Interes-
sen der Einwohner dieser Gebiete abträglich sind, damit der
Tätigkeit solcher Unternehmen ein Ende gesetzt wird;

7. erklärt erneut, dass die unter Verstoß gegen die ein-
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen erfolgende
missbräuchliche Ausbeutung und Plünderung der Meeres-
und der sonstigen natürlichen Ressourcen der Gebiete ohne
Selbstregierung eine Bedrohung der Unversehrtheit und des
Wohlstands dieser Gebiete darstellt;

8. bittet alle Regierungen und Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen, im Rahmen des Möglichen al-
les zu tun, um sicherzustellen, dass die ständige Souveränität
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung über ihre natür-
lichen Ressourcen im Einklang mit den einschlägigen Resolu-
tionen der Vereinten Nationen über die Entkolonialisierung
voll respektiert und geschützt wird;

9. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte nach-
drücklich auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um das un-
veräußerliche Recht der Völker der Gebiete ohne Selbstregie-
rung auf ihre natürlichen Ressourcen sowie ihr Recht auf Aus-
übung und Beibehaltung der Verfügungsgewalt über die künf-
tige Erschließung dieser Ressourcen zu sichern und zu garan-
tieren, und ersucht die Verwaltungsmächte, im Einklang mit
den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen über
die Entkolonialisierung alle erforderlichen Maßnahmen zum
Schutz der Eigentumsrechte der Völker dieser Gebiete zu er-
greifen;

10. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte auf, da-
für zu sorgen, dass in den ihrer Verwaltung unterstehenden
Hoheitsgebieten keine diskriminierenden Arbeitsbedingun-
gen herrschen, sowie in jedem Hoheitsgebiet ein gerechtes
Entlohnungssystem zu fördern, das ohne Diskriminierung für
alle Bewohner gilt;

11. ersucht den Generalsekretär, die Weltöffentlichkeit
auch weiterhin mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln
über jede Aktivität zu informieren, die sich nachteilig auf die
Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Völker von Ge-
bieten ohne Selbstregierung im Einklang mit der Charta der
Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV) der Gene-
ralversammlung auswirkt;

12. appelliert an die Massenmedien, die Gewerkschaf-
ten und die nichtstaatlichen Organisationen sowie an Einzel-
personen, ihre Bemühungen um die Förderung des wirtschaft-
lichen Wohls der Völker von Gebieten ohne Selbstregierung
fortzusetzen;

13. beschließt, die Lage in den Gebieten ohne Selbstre-
gierung zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die gesamte
Wirtschaftstätigkeit in diesen Gebieten auf die Stärkung und
Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften im Interesse der
Völker dieser Gebiete, einschließlich der indigenen Bevölke-
rungsgruppen, und auf die Förderung der wirtschaftlichen und
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finanziellen Existenzfähigkeit dieser Hoheitsgebiete gerichtet
ist;

14. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, diese Frage auch wei-
terhin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 58/104

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 116 Stimmen ohne Gegenstimme bei 55 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/478, Ziffer 7)109:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Äqua-
torialguinea, Argentinien, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gambia, Ghana, Grenada, Guate-
mala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran
(Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun,
Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kuba, Kuwait, Laotische Volks-
demokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Me-
xiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Ni-
caragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen,
Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und
die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische
Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien,
Tuvalu, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik
Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Keine.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Belgien, Bos-
nien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Grie-
chenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kirgisistan,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikronesien (Fö-
derierte Staaten von), Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Por-
tugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San
Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tadschikistan, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Ame-
rika, Zypern.

58/104. Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder
und Völker durch die Sonderorganisationen und
die den Vereinten Nationen angeschlossenen in-
ternationalen Institutionen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Punktes "Verwirklichung der Erklä-
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker durch die Sonderorganisationen und die

den Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen In-
stitutionen",

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs
zu dieser Frage110,

nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im
Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker111,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960,
die Resolutionen des Sonderausschusses sowie die sonstigen
einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse, insbesondere die
Resolution 2002/30 des Wirtschafts- und Sozialrats vom
25. Juli 2002,

eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Schluss-
dokumente der aufeinander folgenden Konferenzen der
Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder so-
wie der von der Versammlung der Staats- und Regierungs-
chefs der Afrikanischen Union, dem Pazifikinsel-Forum und
der Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten Resolutionen,

sich der Notwendigkeit bewusst, die Verwirklichung der
in Resolution 1514 (XV) enthaltenen Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker
zu erleichtern,

in Anbetracht dessen, dass die große Mehrheit der verblei-
benden Gebiete ohne Selbstregierung kleine Inselgebiete
sind,

erfreut über die Hilfe, die den Gebieten ohne Selbstregie-
rung von bestimmten Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbeson-
dere vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen,
gewährt wird,

sowie erfreut darüber, dass die Gebiete ohne Selbstregie-
rung, die angeschlossene Mitglieder von Regionalkommissio-
nen sind, derzeit im Einklang mit der Geschäftsordnung der
Generalversammlung und den einschlägigen Resolutionen
und Beschlüssen der Vereinten Nationen, namentlich den Re-
solutionen und Beschlüssen der Versammlung und des Son-
derausschusses über bestimmte Hoheitsgebiete, als Beobach-
ter an den Weltkonferenzen zu wirtschaftlichen und sozialen
Themenstellungen teilnehmen,

feststellend, dass nur einige Sonderorganisationen und an-
dere Organisationen des Systems der Vereinten Nationen an
der Gewährung von Hilfe an Gebiete ohne Selbstregierung
beteiligt waren,

betonend, dass die Planung und Verwirklichung einer
nachhaltigen Entwicklung der kleinen Inselgebiete ohne
Selbstregierung auf Grund ihrer begrenzten Entwicklungs-

109 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vor-
gelegt.

110 A/58/66.
111 A/58/23 (Teil II), Kap. VI. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Of-
fizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung,
Beilage 23.
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möglichkeiten besondere Herausforderungen mit sich bringt,
mit denen sie ohne die weitere Zusammenarbeit und Unter-
stützung der Sonderorganisationen und anderer Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen nur schwer fertig
werden können,

sowie betonend, dass es wichtig ist, die erforderlichen Mit-
tel zur Finanzierung umfangreicherer Hilfsprogramme für die
betroffenen Völker zu beschaffen, und dass in dieser Hinsicht
die Unterstützung aller großen Finanzierungsinstitutionen im
System der Vereinten Nationen gewonnen werden muss,

erneut erklärend, dass die Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen ih-
rem Auftrag gemäß die Aufgabe haben, in ihrem jeweiligen
Zuständigkeitsbereich alle geeigneten Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die vollinhaltliche Durchführung der Resolution 1514
(XV) der Generalversammlung und anderer einschlägiger Re-
solutionen sicherzustellen,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Afrikanische
Union, das Pazifikinsel-Forum, die Karibische Gemeinschaft
und andere Regionalorganisationen für die fortgesetzte Unter-
stützung und Hilfe, die sie den Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen in
dieser Hinsicht gewährt haben,

ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass engere
Kontakte und Konsultationen zwischen den Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen und den Regionalorganisationen sowie untereinan-
der mit dazu beitragen, die effektive Ausarbeitung von Hilfs-
programmen für die betroffenen Völker zu erleichtern,

eingedenk der unbedingten Notwendigkeit, die Aktivitä-
ten der Sonderorganisationen und der anderen Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen bei der Durchführung
der verschiedenen Beschlüsse der Vereinten Nationen im Zu-
sammenhang mit der Entkolonialisierung ständig weiter zu
verfolgen,

in Anbetracht der äußerst störungsanfälligen Volkswirt-
schaften der kleinen Inselgebiete ohne Selbstregierung und
ihrer Anfälligkeit für Naturkatastrophen wie Hurrikane, Zy-
klone und das Ansteigen des Meeresspiegels sowie unter Hin-
weis auf die einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung,

unter Hinweis auf die Resolution 57/133 der Generalver-
sammlung vom 11. Dezember 2002 über die Verwirklichung
der Erklärung durch die Sonderorganisationen und die den
Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen Institu-
tionen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs110;

2. empfiehlt, dass sich alle Staaten in den Sonderorga-
nisationen und anderen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen verstärkt darum bemühen, die vollständige
und wirksame Verwirklichung der in der Resolution 1514
(XV) der Generalversammlung enthaltenen Erklärung über
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und

Völker und anderer einschlägiger Resolutionen der Vereinten
Nationen sicherzustellen;

3. erklärt erneut, dass sich die Sonderorganisationen
und anderen Organisationen und Institutionen des Systems
der Vereinten Nationen bei ihren Bemühungen, zur Verwirk-
lichung der Erklärung und aller anderen einschlägigen Reso-
lutionen der Generalversammlung beizutragen, auch weiter-
hin von den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Natio-
nen leiten lassen sollen;

4. erklärt außerdem erneut, dass die Anerkennung der
Rechtmäßigkeit des Strebens der Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung nach Ausübung ihres Rechts auf Selbstbe-
stimmung durch die Generalversammlung, den Sicherheitsrat
und andere Organe der Vereinten Nationen folgerichtig be-
dingt, dass diesen Völkern jede geeignete Hilfe gewährt wird;

5. dankt denjenigen Sonderorganisationen und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die hin-
sichtlich der Durchführung der Resolution 1514 (XV) der Ge-
neralversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen
der Vereinten Nationen auch weiterhin mit den Vereinten Na-
tionen und den regionalen und subregionalen Organisationen
zusammenarbeiten, und ersucht alle Sonderorganisationen
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen, die einschlägigen Bestimmungen dieser Resolutionen
durchzuführen;

6. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie interna-
tionale und regionale Organisationen, die Bedingungen in je-
dem Hoheitsgebiet genau zu prüfen, damit geeignete Maß-
nahmen zur Beschleunigung des wirtschaftlichen und sozia-
len Fortschritts dieser Hoheitsgebiete getroffen werden kön-
nen;

7. fordert diejenigen Sonderorganisationen und Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, die den Ge-
bieten ohne Selbstregierung bisher keine Hilfe gewährt ha-
ben, nachdrücklich auf, dies so bald wie möglich zu tun;

8. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen und Institutionen des Systems der Vereinten Natio-
nen sowie die Regionalorganisationen, im Rahmen ihres je-
weiligen Mandats die bestehenden Unterstützungsmaßnah-
men zu verstärken und angemessene Hilfsprogramme für die
verbleibenden Gebiete ohne Selbstregierung zu erarbeiten,
mit dem Ziel, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in
diesen Hoheitsgebieten zu beschleunigen;

9. ersucht die Sonderorganisationen und die anderen in
Betracht kommenden Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, Informationen bereitzustellen über

a) die Umweltprobleme, denen sich die Gebiete ohne
Selbstregierung gegenübersehen;

b) die Auswirkungen von Naturkatastrophen, so etwa
von Hurrikanen und Vulkanausbrüchen, und anderer Umwelt-
probleme, wie der Erosion der Strände und Küsten sowie von
Dürren, auf diese Hoheitsgebiete;

c) Mittel und Wege, wie diesen Hoheitsgebieten bei der
Bekämpfung des Drogenhandels, der Geldwäsche und ande-
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rer illegaler und krimineller Aktivitäten geholfen werden
kann;

d) die unrechtmäßige Ausbeutung der Meeresressour-
cen dieser Hoheitsgebiete und die Notwendigkeit der Nutzung
dieser Ressourcen zum Vorteil ihrer Bevölkerung;

10. empfiehlt den Leitern der Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
in aktiver Zusammenarbeit mit den in Betracht kommenden
Regionalorganisationen konkrete Vorschläge zur vollinhaltli-
chen Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Ver-
einten Nationen auszuarbeiten und diese Vorschläge ihren
Leitungsgremien und beschlussfassenden Organen zu unter-
breiten;

11. empfiehlt außerdem, den Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
auch künftig auf den ordentlichen Tagungen ihrer Leitungs-
gremien die Durchführung der Resolution 1514 (XV) der Ge-
neralversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen
der Vereinten Nationen zu prüfen;

12. begrüßt es, dass das Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen auch weiterhin die Initiative ergreift, was
die Wahrung enger Verbindungen zwischen den Sonderorga-
nisationen und anderen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen und die Gewährung von Hilfe an die Völker
der Gebiete ohne Selbstregierung betrifft;

13. ermutigt die Gebiete ohne Selbstregierung, Maßnah-
men zur Schaffung und/oder Stärkung von Institutionen und
Politiken zu ergreifen, die auf die Vorbereitung auf Katastro-
phen und deren Bewältigung ausgerichtet sind;

14. ersucht die jeweiligen Verwaltungsmächte, wenn
angebracht und im Einklang mit den einschlägigen Resolutio-
nen und Beschlüssen der Vereinten Nationen, namentlich den
bestimmte Hoheitsgebiete betreffenden Resolutionen und Be-
schlüssen der Generalversammlung und des Sonderausschus-
ses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völ-
ker, die Teilnahme ernannter und gewählter Vertreter der Ge-
biete ohne Selbstregierung an den einschlägigen Tagungen
und Konferenzen der Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen zu erleich-
tern, damit diese Hoheitsgebiete von den entsprechenden Tä-
tigkeiten dieser Organisationen profitieren können;

15. empfiehlt allen Regierungen, in den Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen, in denen sie Mitglied sind, verstärkte Anstrengun-
gen zu unternehmen, damit der Frage der Gewährung von Hil-
fe an die Völker der Gebiete ohne Selbstregierung Vorrang
eingeräumt wird;

16. ersucht den Generalsekretär, den Sonderorganisatio-
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen auch weiterhin bei der Ausarbeitung geeigneter
Maßnahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolutio-
nen der Vereinten Nationen behilflich zu sein und mit Unter-
stützung dieser Organisationen einen Bericht zur Vorlage an
die zuständigen Organe zu erstellen, in dem die seit der Ver-
öffentlichung seines vorherigen Berichts ergriffenen Maßnah-

men zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich dieser Resolution, erläutert werden;

17. spricht dem Wirtschafts- und Sozialrat ihre Aner-
kennung aus für seine Aussprache und seine Resolution zu
dieser Frage und ersucht ihn, im Benehmen mit dem Sonder-
ausschuss auch weiterhin geeignete Maßnahmen zur Koordi-
nierung der Politiken und Aktivitäten der Sonderorganisatio-
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen
der Generalversammlung zu erwägen;

18. ersucht die Sonderorganisationen, dem Generalse-
kretär regelmäßig über die Durchführung dieser Resolution
Bericht zu erstatten;

19. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Leitungsgremien der entsprechenden Sonderorganisationen
und der den Vereinten Nationen angeschlossenen internatio-
nalen Institutionen zuzuleiten, damit diese Gremien die erfor-
derlichen Maßnahmen zu ihrer Durchführung treffen können,
und ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

20. ersucht den Sonderausschuss, diese Frage auch wei-
terhin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/105

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/479, Ziffer 6)112.

58/105. Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien-
und Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner
der Gebiete ohne Selbstregierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/134 vom 11. De-
zember 2002,

nach Prüfung des gemäß ihrer Resolution 845 (IX) vom
22. November 1954 erstellten Berichts des Generalsekretärs
über von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Aus-
bildungsmöglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne
Selbstregierung113,

im Bewusstsein der Bedeutung, die der Förderung des Bil-
dungsfortschritts der Einwohner der Gebiete ohne Selbstre-
gierung zukommt,

fest davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, auch weiter-
hin Stipendien anzubieten beziehungsweise die Zahl dieser
Angebote zu erhöhen, damit der wachsende Bedarf der Schü-
ler und Studenten aus den Gebieten ohne Selbstregierung an
Bildungs- und Ausbildungshilfe gedeckt werden kann, sowie
die Auffassung vertretend, dass Schüler und Studenten in die-

112 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Argentinien, China, Ghana,
Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Kuba, Nigeria, Philippi-
nen, Singapur, Thailand und Vereinigte Republik Tansania.
113 A/58/71.
232



III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)
sen Gebieten ermutigt werden sollten, solche Angebote zu
nutzen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs113;

2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die den Einwoh-
nern der Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfü-
gung gestellt haben;

3. bittet alle Staaten, den Einwohnern derjenigen Ge-
biete, die noch nicht die Selbstregierung oder Unabhängigkeit
erlangt haben, jetzt und auch künftig großzügig Studien- und
Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten und den künftigen
Schülern und Studenten nach Möglichkeit Reisegeld zur Ver-
fügung zu stellen;

4. fordert die Verwaltungsmächte nachdrücklich auf,
in den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten wirksame
Maßnahmen für eine umfassende und stetige Verbreitung von
Informationen über die von den Staaten angebotenen Studien-
und Ausbildungsmöglichkeiten zu treffen und alle notwendi-
gen Einrichtungen bereitzustellen, damit die Schüler und Stu-
denten diese Angebote nutzen können;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

6. lenkt die Aufmerksamkeit des Sonderausschusses für
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker auf
diese Resolution.

RESOLUTION 58/106

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/480, Ziffer 26)114.

58/106. Neukaledonien-Frage

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Neukaledonien-Frage,

nach Prüfung des Neukaledonien betreffenden Kapitels
im Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirk-
lichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängig-
keit an koloniale Länder und Völker115,

in Bekräftigung des in der Charta der Vereinten Nationen
verankerten Rechts der Völker auf Selbstbestimmung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960,

feststellend, dass die positiven Maßnahmen wichtig sind,
welche die französischen Behörden in Zusammenarbeit mit
allen Teilen der Bevölkerung in Neukaledonien ergreifen, um

die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung in
dem Gebiet zu fördern, namentlich die Maßnahmen auf dem
Gebiet des Umweltschutzes und zur Bekämpfung des Dro-
genmissbrauchs und des Drogenhandels, mit dem Ziel, einen
Rahmen für die friedliche Fortentwicklung des Gebiets bis
hin zur Selbstbestimmung zu schaffen,

sowie in diesem Zusammenhang feststellend, dass eine
ausgewogene wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie
der weitere Dialog zwischen den beteiligten Parteien in Neu-
kaledonien bei der Vorbereitung des Selbstbestimmungsakts
Neukaledoniens wichtig sind,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Intensivie-
rung der Kontakte zwischen Neukaledonien und den Nach-
barländern der südpazifischen Region,

1. begrüßt die bedeutsamen Entwicklungen, die in
Neukaledonien stattgefunden haben, wie die Unterzeichnung
des Abkommens von Nouméa am 5. Mai 1998 zwischen den
Vertretern Neukaledoniens und der Regierung Frankreichs116

zeigt;

2. fordert alle beteiligten Parteien nachdrücklich auf,
im Interesse aller Einwohner Neukaledoniens ihren Dialog im
Rahmen des Abkommens von Nouméa in einem Geist der
Harmonie fortzusetzen;

3. nimmt Kenntnis von denjenigen Bestimmungen des
Abkommens von Nouméa, die darauf gerichtet sind, der kana-
kischen Identität in der politischen und sozialen Organisation
Neukaledoniens stärker Rechnung zu tragen, sowie von den
Bestimmungen des Abkommens im Hinblick auf die Einwan-
derungskontrolle und den Schutz der örtlichen Arbeitsplätze;

4. nimmt außerdem Kenntnis von den Bestimmungen
des Abkommens von Nouméa, wonach Neukaledonien Mit-
glied oder angeschlossenes Mitglied bestimmter internationa-
ler Organisationen, wie beispielsweise internationaler Orga-
nisationen in der pazifischen Region, der Vereinten Nationen,
der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur und der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion im Einklang mit deren Statuten werden kann;

5. nimmt ferner Kenntnis von der zwischen den Unter-
zeichnern des Abkommens von Nouméa getroffenen Verein-
barung, die Vereinten Nationen über die im Laufe des Eman-
zipationsprozesses erzielten Fortschritte zu unterrichten;

6. begrüßt es, dass die Verwaltungsmacht zum Zeit-
punkt der Schaffung der neuen Institutionen eine Informa-
tionsmission nach Neukaledonien eingeladen hat, die aus
Vertretern von Ländern der pazifischen Region bestand;

7. fordert die Verwaltungsmacht auf, dem Generalse-
kretär Informationen über die politische, wirtschaftliche und
soziale Situation Neukaledoniens zu übermitteln;

8. bittet alle beteiligten Parteien, auch weiterhin einen
Rahmen für die friedliche Fortentwicklung des Gebiets bis
hin zu einem Akt der Selbstbestimmung zu fördern, der alle

114 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vor-
gelegt.
115 A/58/23 (Teil II), Kap. VIII. Der endgültige Wortlaut findet sich in:
Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 23. 116 A/AC.109/2114, Anhang.
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Wahlmöglichkeiten eröffnet und der die Rechte aller Neuka-
ledonier schützt, gemäß dem Buchstaben und dem Geist des
Abkommens von Nouméa, das auf dem Grundsatz aufbaut,
dass es Sache der Einwohner Neukaledoniens ist, zu entschei-
den, wie sie ihr Leben gestalten wollen;

9. begrüßt die Maßnahmen, die ergriffen worden sind,
um die Wirtschaft Neukaledoniens in allen Bereichen zu stär-
ken und zu diversifizieren, und befürwortet weitere derartige
Maßnahmen im Einklang mit dem Geist der Abkommen von
Matignon und Nouméa;

10. begrüßt außerdem die Bedeutung, die die Vertrags-
parteien der Abkommen von Matignon und Nouméa größeren
Fortschritten auf den Gebieten Wohnungswesen, Beschäfti-
gung, Ausbildung, Bildung und Gesundheitsversorgung in
Neukaledonien beimessen;

11. erkennt den Beitrag an, den das Melanesische Kul-
turzentrum zum Schutz der indigenen Kultur Neukaledoniens
leistet;

12. nimmt Kenntnis von den positiven Initiativen zum
Schutz der natürlichen Umwelt Neukaledoniens, namentlich
von der Operation "Zonéco", deren Auftrag darin besteht, die
Meeresressourcen innerhalb der Wirtschaftszone Neukaledo-
niens kartografisch zu erfassen und zu evaluieren;

13. anerkennt die engen Verbindungen zwischen Neu-
kaledonien und den Völkern des Südpazifiks sowie die posi-
tiven Maßnahmen, welche die französischen Behörden und
die Gebietsbehörden derzeit ergreifen, um den weiteren Aus-
bau dieser Verbindungen zu erleichtern, einschließlich der
Entwicklung engerer Beziehungen zu den Mitgliedsländern
des Pazifikinsel-Forums;

14. begrüßt in diesem Zusammenhang, dass Neukaledo-
nien Beobachterstatus im Pazifikinsel-Forum erlangt hat, dass
Delegationen aus Ländern der pazifischen Region Neukale-
donien nach wie vor Besuche auf hoher Ebene abstatten und
dass hochrangige Delegationen aus Neukaledonien Mitglied-
staaten des Pazifikinsel-Forums besuchen;

15. beschließt, den Prozess, der sich infolge der Unter-
zeichnung des Abkommens von Nouméa in Neukaledonien
zu entfalten beginnt, fortlaufend weiter zu verfolgen;

16. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die Prüfung der Frage
Neukaledoniens, eines Gebiets ohne Selbstregierung, fortzu-
setzen und der Generalversammlung auf ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/107

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/480, Ziffer 26)117.

58/107. Tokelau-Frage

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Tokelau-Frage,

nach Prüfung des Tokelau betreffenden Kapitels im Be-
richt des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker118,

erinnernd an die in der "Voice of Tokelau" von 1994 ent-
haltene feierliche Erklärung über den künftigen Status To-
kelaus, wonach in Tokelau ein Selbstbestimmungsvorgang
und die Konstituierung Tokelaus als Hoheitsgebiet mit Selbst-
regierung aktiv geprüft würden und Tokelau gegenwärtig ei-
nen Status der freien Assoziierung mit Neuseeland vorziehen
würde,

sowie erinnernd an ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie an
alle die Gebiete ohne Selbstregierung betreffenden Resolutio-
nen und Beschlüsse der Vereinten Nationen, darunter insbe-
sondere die Resolution 57/137 der Generalversammlung vom
11. Dezember 2002,

ferner erinnernd an die Bedeutung, die in der feierlichen
Erklärung den Bedingungen der besonderen Beziehung To-
kelaus zu Neuseeland beigemessen wird, namentlich die Er-
wartung, dass die Art der Hilfe, die Tokelau bei der Förderung
des Wohlergehens seiner Bevölkerung und ebenso seiner ex-
ternen Interessen von Neuseeland weiterhin erwarten könnte,
im Rahmen dieser Beziehung klar festgelegt würde,

mit Dank Kenntnis nehmend von der auch weiterhin bei-
spielhaften Kooperation der Verwaltungsmacht Neuseeland
im Rahmen der Arbeit des Sonderausschusses betreffend To-
kelau und von ihrer Bereitschaft, Besuchsdelegationen der
Vereinten Nationen Zugang zu dem Hoheitsgebiet zu gewäh-
ren,

sowie mit Dank Kenntnis nehmend von dem Beitrag, den
Neuseeland gemeinsam mit den Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
insbesondere dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen und der Weltgesundheitsorganisation, zur Entwicklung
Tokelaus leistet,

unter Hinweis auf die im August 2002 auf Einladung der
Regierung Neuseelands und der Vertreter Tokelaus nach To-
kelau entsandte Mission der Vereinten Nationen,

sowie unter Hinweis auf den Bericht der von den Verein-
ten Nationen 2002 nach Tokelau entsandten Mission119,

in Anbetracht dessen, dass Tokelau als kleines Inselho-
heitsgebiet die Lage der meisten noch verbleibenden Gebiete
ohne Selbstregierung veranschaulicht,

117 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vor-
gelegt.

118 A/58/23 (Teil II), Kap. X. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung,
Beilage 23.
119 A/AC.109/2002/31.
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sowie in Anbetracht dessen, dass Tokelau als Beispiel ei-
ner erfolgreichen Zusammenarbeit bei der Entkolonialisie-
rung für die Vereinten Nationen zu einem Zeitpunkt, zu dem
sie bestrebt sind, ihre Entkolonialisierungstätigkeit abzu-
schließen, von großer Bedeutung ist,

1. stellt fest, dass Tokelau nach wie vor entschlossen
für die Erlangung der Selbstregierung und einen Selbstbe-
stimmungsvorgang eintritt, der ihm einen Status geben würde,
der mit den in Grundsatz VI der Anlage zur Resolution 1541
(XV) der Generalversammlung vom 15. Dezember 1960 ent-
haltenen Möglichkeiten für den künftigen Status für Gebiete
ohne Selbstregierung im Einklang stünde;

2. stellt außerdem fest, dass Tokelau selbst bestimmen
möchte, wie schnell es auf einen Selbstbestimmungsvorgang
hinarbeiten will;

3. stellt ferner fest, dass 1999 eine durch Ausübung des
allgemeinen Erwachsenenwahlrechts auf Dorfebene gewählte
nationale Regierung eingesetzt wurde;

4. nimmt Kenntnis von dem Ziel Tokelaus, die Regie-
rungsgewalt an seine traditionelle Führung zurückzugeben,
und von seinem Wunsch, dieser Führung die erforderliche
Unterstützung zu gewähren, damit sie ihre Aufgaben in der
modernen Welt wahrnehmen kann;

5. nimmt außerdem Kenntnis von den Fortschritten, die
im Rahmen des Projekts "Modernes Haus Tokelau" in Rich-
tung auf dieses Ziel erzielt wurden, und begrüßt den Be-
schluss, den der Allgemeine Fono (Rat) im Juni 2003 gefasst
hat, den 30. Juni 2004 als Zieldatum für die Übertragung der
vollen Verantwortung für die Verwaltung aller öffentlichen
Dienste an jeden Taupulega (Dorfrat) festzusetzen;

6. nimmt ferner Kenntnis von der Initiative Tokelaus,
einen strategischen Wirtschaftsentwicklungsplan für den
Zeitraum 2002-2004 auszuarbeiten, um seine Fähigkeit zur
Selbstregierung weiter zu stärken;

7. stellt fest, dass Tokelau entsprechend dem ausdrück-
lichen Wunsch der früheren traditionellen Führer und den
Grundsätzen des "Modernen Hauses Tokelau" einen lokalen
Dienstherren für den öffentlichen Dienst geschaffen hat;

8. begrüßt es, dass der Dialog mit der Verwaltungs-
macht und dem Hoheitsgebiet fortgeführt wird, mit dem Ziel,
im Einklang mit der Resolution 55/147 der Generalversamm-
lung vom 8. Dezember 2000 ein Arbeitsprogramm für To-
kelau zu erstellen;

9. nimmt Kenntnis von der Unterstützung des Projekts
"Modernes Haus Tokelau", zu der sich Neuseeland auch für
den Zeitraum 2002-2003 verpflichtet hat, sowie von der Ko-
operationsbereitschaft des Entwicklungsprogramms der Ver-
einten Nationen, seine Programme an das Projekt anzupassen;

10. stellt fest, dass sich die Konstituierung Tokelaus als
Hoheitsgebiet mit Selbstregierung auch weiterhin als Teil und
als Folge des Aufbaus des "Modernen Hauses Tokelau" voll-
ziehen wird und dass beides von nationaler und internationa-
ler Bedeutung für Tokelau ist;

11. erkennt an, dass Tokelau auch weiterhin der Bestäti-
gung bedarf, da die Stärkung seiner Fähigkeit zur Selbstregie-
rung mit kulturellen Anpassungen einhergeht, und, da die ört-
lichen Ressourcen der materiellen Dimension der Selbstbe-
stimmung nicht ausreichend gerecht werden können, dass die
externen Partner Tokelaus nach wie vor dafür verantwortlich
sind, Tokelau zu helfen, einen Ausgleich zwischen seinem
Wunsch nach möglichst weitgehender Eigenständigkeit und
seinem Bedarf an Auslandshilfe herzustellen;

12. nimmt Kenntnis von den besonderen Herausforde-
rungen, die mit der Situation Tokelaus, eines der kleinsten der
kleinen Hoheitsgebiete, verbunden sind, und stellt fest, dass
der Moment der Ausübung des unveräußerlichen Rechts eines
Hoheitsgebiets auf Selbstbestimmung näher rücken kann,
wenn solche Herausforderungen wie im Falle Tokelaus auf
innovative Art und Weise bewältigt werden;

13. nimmt Kenntnis von dem Wunsch der Partner, erneut
die Bindung an einander zu bekräftigen, und begrüßt die am
19. Juni 2003 in Wellington erzielte Einigung über den Wort-
laut eines Abkommens über die der Beziehung zugrunde lie-
genden Grundsätze, für das die formelle Billigung der Regie-
rung Neuseelands eingeholt wird; 

14. begrüßt die Zusicherung der Regierung Neusee-
lands, dass sie ihre Verpflichtungen gegenüber den Vereinten
Nationen im Hinblick auf Tokelau erfüllen und den frei zum
Ausdruck gebrachten Wünschen der Bevölkerung von To-
kelau im Hinblick auf seinen künftigen Status nachkommen
wird;

15. begrüßt außerdem die kooperative Haltung der an-
deren Staaten und Gebiete in der Region gegenüber Tokelau,
seinen wirtschaftlichen und politischen Bestrebungen und sei-
ner zunehmenden Beteiligung an regionalen und internationa-
len Angelegenheiten;

16. begrüßt ferner, dass Tokelau als assoziiertes Mit-
glied in die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur aufgenommen wurde und dass es
vor kurzem dem Fischereiausschuss des Forums als assoziier-
tes Mitglied beigetreten ist;

17. bekräftigt erneut ihre Billigung des Berichts der
Mission der Vereinten Nationen, die 2002 nach Tokelau ent-
sandt wurde119;

18. stellt fest, dass in dem Bericht die Erstellung einer
Studie zur Überprüfung der Optionen für die künftige Selbst-
bestimmung Tokelaus empfohlen wird, und stellt ferner fest,
dass sich das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
bereit erklärt hat, diesbezüglich Hilfe zu gewähren, falls To-
kelau darum ersucht;

19. fordert Neuseeland und Tokelau auf, die Ausarbei-
tung eines Aufklärungsprogramms zu erwägen, um die Be-
völkerung Tokelaus über das Wesen der Selbstbestimmung,
namentlich die drei Optionen Integration, freie Assoziierung
und Unabhängigkeit, zu informieren und sie so besser auf eine
künftige Entscheidung in dieser Angelegenheit vorzubereiten,
und begrüßt die an den Vorsitzenden des Sonderausschusses
für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker
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ergangene Einladung zur Teilnahme an der Verfassungskon-
ferenz, die in Tokelau abgehalten werden soll; 

20. fordert die Verwaltungsmacht und die Organisatio-
nen der Vereinten Nationen auf, Tokelau beim weiteren Aus-
bau seiner Wirtschafts- und Regierungsführungsstrukturen im
Rahmen der zurzeit laufenden Ausarbeitung seiner Verfas-
sung auch weiterhin Hilfe zu gewähren;

21. ersucht den Sonderausschuss, die Prüfung der Frage
Tokelaus, eines Gebiets ohne Selbstregierung, fortzusetzen
und der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTIONEN 58/108 A und B

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/480, Ziffer 26)120.

58/108. Die Fragen Amerikanisch-Samoas, Anguillas,
Bermudas, der Britischen Jungferninseln, der
Kaimaninseln, Guams, Montserrats, Pitcairns,
St. Helenas, der Turks- und Caicosinseln und der
Amerikanischen Jungferninseln

A

ALLGEMEINES

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Fragen der Gebiete ohne Selbstre-
gierung Amerikanisch-Samoa, Anguilla, Bermuda, Britische
Jungferninseln, Kaimaninseln, Guam, Montserrat, Pitcairn,
St. Helena, Turks- und Caicosinseln und Amerikanische
Jungferninseln, im Folgenden als "Hoheitsgebiete" bezeich-
net,

nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker121,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie
auf alle diese Hoheitsgebiete betreffenden Resolutionen und
Beschlüsse der Vereinten Nationen, darunter insbesondere die
Resolutionen, die von der Generalversammlung auf ihrer sie-
benundfünfzigsten Tagung zu den jeweiligen in dieser Reso-
lution behandelten Hoheitsgebieten verabschiedet wurden,

in der Erkenntnis, dass es im Entkolonialisierungsprozess
keine Alternative zur Anwendung des Grundsatzes der Selbst-
bestimmung gibt, der von der Generalversammlung in ihren

Resolutionen 1514 (XV), 1541 (XV) und anderen Resolutio-
nen verkündet wurde,

anerkennend, dass alle verfügbaren Selbstbestimmungs-
optionen der Hoheitsgebiete zulässig sind, sofern sie den frei
geäußerten Wünschen der betreffenden Bevölkerung entspre-
chen und mit den in den Resolutionen 1514 (XV), 1541 (XV)
und in anderen Resolutionen der Generalversammlung klar
definierten Grundsätzen im Einklang stehen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1541 (XV) vom
15. Dezember 1960 mit den Grundsätzen, von denen sich die
Mitgliedstaaten leiten lassen sollen, um festzustellen, ob eine
Verpflichtung besteht, die in Artikel 73 Buchstabe e der Char-
ta der Vereinten Nationen vorgesehenen Informationen zu
übermitteln,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass es über
vierzig Jahre nach Verabschiedung der Erklärung noch immer
eine Reihe von Gebieten ohne Selbstregierung gibt,

sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, dass die Erklärung
unter Berücksichtigung des von den Vereinten Nationen ge-
setzten Ziels der Beseitigung des Kolonialismus bis zum
Jahr 2010 und des Aktionsplans der Zweiten Internationalen
Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus122 auch weiter-
hin wirksam verwirklicht wird,

in der Erkenntnis, dass die jeweiligen Besonderheiten und
Präferenzen der Einwohner der Hoheitsgebiete flexible, prak-
tische und innovative Selbstbestimmungsansätze erfordern,
ungeachtet der Größe, der geografischen Lage, der Einwoh-
nerzahl oder der natürlichen Ressourcen des Hoheitsgebiets,

unter Begrüßung der erklärten Haltung der Regierung des
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, wo-
nach sie weiterhin ihre Verpflichtungen aus der Charta ernst
nimmt, in den abhängigen Gebieten die Selbstregierung zu
entwickeln und in Zusammenarbeit mit den gewählten Lokal-
regierungen sicherzustellen, dass die Verfassungsordnung der
Hoheitsgebiete nach wie vor den Wünschen der Bevölkerung
entspricht, sowie ihrer nachdrücklichen Feststellung, dass es
letztlich Sache der Bevölkerung der Hoheitsgebiete ist, über
ihren zukünftigen Status zu entscheiden,

sowie unter Begrüßung der erklärten Haltung der Regie-
rung der Vereinigten Staaten von Amerika, wonach sie die
Grundsätze der Entkolonialisierung uneingeschränkt unter-
stützt und ihre Verpflichtungen aus der Charta ernst nimmt,
das Wohl der Bewohner der unter der Verwaltung der Verei-
nigten Staaten stehenden Gebiete so weit wie möglich zu för-
dern,

in Anbetracht der Entwicklungen im Hinblick auf die Ver-
fassung, die in einigen Gebieten ohne Selbstregierung einge-
treten sind und über die der Sonderausschuss informiert wur-
de,

im Bewusstsein dessen, wie nützlich die Mitwirkung ge-
wählter und ernannter Vertreter der Hoheitsgebiete an der Ar-

120 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vor-
gelegt.
121 A/58/23 (Teil II), Kap. IX. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Of-
fizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung,
Beilage 23. 122 Siehe A/56/61, Anhang.
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beit des Sonderausschusses sowohl für die Hoheitsgebiete
selbst als auch für den Sonderausschuss ist,

überzeugt, dass die Entwicklung des künftigen politischen
Status der Hoheitsgebiete sich auch weiterhin an den Wün-
schen und Bestrebungen ihrer Bevölkerung orientieren sollte
und dass Referenden, freien und fairen Wahlen und anderen
Formen der Volksbefragung eine wichtige Rolle zukommt,
wenn es darum geht, über die Wünsche und Bestrebungen der
Bevölkerung Aufschluss zu erhalten,

sowie überzeugt, dass alle Verhandlungen über die Festle-
gung des Status eines Hoheitsgebiets unter aktiver Einbezie-
hung und Mitwirkung der Bevölkerung dieses Hoheitsgebiets
stattfinden müssen und dass die Auffassungen der Völker der
Gebiete ohne Selbstregierung betreffend ihr Recht auf Selbst-
bestimmung in jedem Einzelfall unter der Aufsicht der Ver-
einten Nationen ermittelt werden sollten,

eingedenk dessen, dass Besuchsdelegationen der Verein-
ten Nationen ein wirksames Mittel sind, um sich ein Bild von
der Lage in den Hoheitsgebieten zu verschaffen, dass manche
Hoheitsgebiete seit langem keine Besuchsdelegationen der
Vereinten Nationen mehr empfangen haben und dass in einige
Hoheitsgebiete überhaupt keine Besuchsdelegationen ent-
sandt wurden, und die Möglichkeit erwägend, zu gegebener
Zeit und im Benehmen mit der jeweiligen Verwaltungsmacht
weitere Besuchsdelegationen in die Hoheitsgebiete zu entsen-
den,

sowie eingedenk dessen, wie wichtig es ist, dass die Ver-
waltungsmächte den Sonderausschuss über die Wünsche und
Bestrebungen der Einwohner der Hoheitsgebiete in Kenntnis
setzen und dass ihm aus anderen geeigneten Quellen, so auch
von den Vertretern der Hoheitsgebiete, entsprechende Infor-
mationen zugehen, damit der Ausschuss den politischen Sta-
tus der Einwohner der Hoheitsgebiete besser verstehen und
sein Mandat wirksam erfüllen kann,

in der Erkenntnis, dass der Sonderausschuss aktiv tätig
werden und eine Aufklärungskampagne in die Wege leiten
muss, die die Völker der Hoheitsgebiete dabei unterstützen
soll, ein besseres Verständnis der Selbstbestimmungsoptio-
nen zu erlangen,

in diesem Zusammenhang eingedenk dessen, dass der
Sonderausschuss die Abhaltung von Regionalseminaren in
der karibischen und pazifischen Region und am Amtssitz so-
wie an anderen Tagungsorten unter aktiver Beteiligung von
Vertretern der Gebiete ohne Selbstregierung als ein nützliches
Mittel betrachtet, das ihm hilft, seinen Auftrag zu erfüllen,
und dass der regionale Charakter der Seminare, die abwech-
selnd in der karibischen und in der pazifischen Region statt-
finden, ein entscheidender Faktor für ihren Erfolg ist, gleich-
zeitig jedoch anerkennend, dass die Rolle dieser Seminare im
Rahmen eines Programms der Vereinten Nationen zur Fest-
stellung des politischen Status der Hoheitsgebiete überprüft
werden muss,

sowie eingedenk dessen, dass die Abhaltung eines Karibi-
schen Regionalseminars in The Valley (Anguilla) vom 20. bis
22. Mai 2003 es dem Sonderausschuss ermöglichte, die Auf-
fassungen der Vertreter der Hoheitsgebiete und der Mitglied-

staaten sowie der Organisationen und Sachverständigen der
Region zu hören, mit dem Ziel, die politischen, wirtschaftli-
chen und sozialen Gegebenheiten in den Hoheitsgebieten zu
überprüfen,

in Kenntnis der besonderen Gegebenheiten eines jeden
Hoheitsgebiets in Bezug auf seine geografische Lage und sei-
ne wirtschaftlichen Verhältnisse sowie eingedenk dessen,
dass die Förderung der wirtschaftlichen Stabilität und die wei-
tere Diversifizierung und Stärkung der Volkswirtschaften der
jeweiligen Hoheitsgebiete eine vordringliche Notwendigkeit
ist,

sich dessen bewusst, dass die Hoheitsgebiete für Naturka-
tastrophen und die Zerstörung der Umwelt besonders anfällig
sind, und in diesem Zusammenhang eingedenk der Aktions-
programme der Konferenz der Vereinten Nationen über Um-
welt und Entwicklung123, der Weltkonferenz für Katastro-
phenvorbeugung124, der Weltkonferenz über die nachhaltige
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern125, der Internationalen Konferenz über Bevölke-
rung und Entwicklung126, der Konferenz der Vereinten Natio-
nen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II)127, des Welt-
gipfels für nachhaltige Entwicklung128 und anderer einschlägi-
ger Weltkonferenzen,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem Beitrag, den
die Sonderorganisationen und andere Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen, insbesondere das Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen, und regionale Insti-
tutionen, wie beispielsweise die Karibische Entwicklungs-
bank, die Karibische Gemeinschaft, die Organisation der ost-
karibischen Staaten, das Pazifikinsel-Forum und die Einrich-
tungen des Rates der Regionalorganisationen im Pazifik zur
Entwicklung einiger Hoheitsgebiete geleistet haben,

feststellend, dass einige Gebietsregierungen Anstrengun-
gen unternommen haben, um den strengsten Normen der Fi-
nanzaufsicht zu genügen,

besorgt darüber, dass sich das Wirtschaftswachstum in
vielen Gebieten ohne Selbstregierung im Jahr 2002 verlang-
samt hat, insbesondere im Tourismus- und Bausektor,

123 Siehe Report of the United Nations Conference on Environment and
Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Ver-
einten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference.
124 Siehe A/CONF.172/9, Kap. I.
125 Siehe Report of the Global Conference on the Sustainable Develop-
ment of Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados,
25 April-6 May 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-
Nr. E.94.I.18 und Korrigenda), Kap. I.
126 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Na-
tionen, Best.-Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
127 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Ha-
bitat II), Istanbul, 3-14 June 1996 (Veröffentlichung der Vereinten Na-
tionen, Best.-Nr. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
128 Siehe Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannes-
burg (Südafrika), 26. August – 4. September 2002.
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unter Hinweis auf die kontinuierlichen Anstrengungen,
die der Sonderausschuss zur kritischen Überprüfung seiner
Arbeit unternimmt, um im Hinblick auf die Erreichung seiner
mandatsmäßigen Ziele geeignete und konstruktive Empfeh-
lungen vorzulegen und entsprechende Beschlüsse zu fassen,

1. bekräftigt das unveräußerliche Recht der Bevölke-
rung der Hoheitsgebiete auf Selbstbestimmung, gemäß der
Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV)
der Generalversammlung mit der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker;

2. bekräftigt außerdem, dass es im Entkolonialisie-
rungsprozess keine Alternative zum Grundsatz der Selbstbe-
stimmung gibt, die auch ein grundlegendes Menschenrecht
ist;

3. bekräftigt ferner, dass es letztlich Sache der Bevöl-
kerung dieser Hoheitsgebiete selbst ist, ihren künftigen politi-
schen Status im Einklang mit den diesbezüglichen Bestim-
mungen der Charta, der Erklärung und den einschlägigen Re-
solutionen der Generalversammlung frei zu bestimmen, und
fordert die Verwaltungsmächte in diesem Zusammenhang
auf, gemeinsam mit den Gebietsregierungen politische Bil-
dungsprogramme in den Hoheitsgebieten zu erleichtern, um
die Bevölkerung in Übereinstimmung mit den legitimen Mög-
lichkeiten hinsichtlich ihres politischen Status, beruhend auf
den in der Resolution 1541 (XV) der Generalversammlung
klar festgelegten Grundsätzen, über ihr Recht auf Selbstbe-
stimmung aufzuklären;

4. ersucht die Verwaltungsmächte, dem Generalsekre-
tär die Informationen nach Artikel 73 Buchstabe e der Charta
sowie weitere aktualisierte Informationen und Berichte zu
übermitteln, darunter auch Berichte über die im Wege fairer
und freier Referenden und anderer Formen der Volksbefra-
gung geäußerten Wünsche und Bestrebungen der Einwohner
der Hoheitsgebiete hinsichtlich ihres künftigen politischen
Status sowie die Ergebnisse eines jeden demokratischen und
mit der Praxis gemäß der Charta im Einklang stehenden Pro-
zesses, in dem der klare, aus freien Stücken und in voller
Sachkenntnis geäußerte Wunsch der Bevölkerung zum Aus-
druck kommt, den bestehenden Status des Gebiets zu verän-
dern;

5. betont, wie wichtig es ist, dass die Generalversamm-
lung über die Auffassungen und Wünsche der Bevölkerung
der Hoheitsgebiete in Kenntnis gesetzt wird und dass sie ihr
Verständnis ihrer Lebensbedingungen vertiefen kann;

6. bekräftigt, dass zu gegebener Zeit und im Benehmen
mit den Verwaltungsmächten in die Hoheitsgebiete entsandte
Besuchsdelegationen der Vereinten Nationen ein wirksames
Mittel sind, um sich ein Bild von der Lage in den Hoheitsge-
bieten zu verschaffen, und ersucht die Verwaltungsmächte
und die gewählten Volksvertreter in den Hoheitsgebieten, die
diesbezügliche Arbeit des Sonderausschusses für den Stand
der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker zu erleich-
tern;

7. bekräftigt außerdem die den Verwaltungsmächten
nach der Charta obliegende Verantwortung, die wirtschaftli-
che und soziale Entwicklung der Hoheitsgebiete zu fördern

und ihre kulturelle Identität zu erhalten, und empfiehlt, der
Stärkung und Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften im
Benehmen mit der jeweiligen Gebietsregierung auch weiter-
hin Vorrang einzuräumen;

8. ersucht die Hoheitsgebiete und die Verwaltungs-
mächte, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die
Umwelt der Hoheitsgebiete vor jeglicher Zerstörung zu schüt-
zen und zu erhalten, und ersucht die zuständigen Sonderorga-
nisationen erneut, die Umweltbedingungen in diesen Hoheits-
gebieten auch weiterhin zu überwachen;

9. fordert die Verwaltungsmächte auf, in Zusammenar-
beit mit der jeweiligen Gebietsregierung auch weiterhin alle
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Probleme im
Zusammenhang mit dem Drogenhandel, der Geldwäsche und
anderen strafbaren Handlungen zu bekämpfen;

10. nimmt Kenntnis von den Kooperationsbemühungen,
die einige Gebiete ohne Selbstregierung zur Bekämpfung des
Problems unerlaubter Drogen unternehmen und bei denen das
Hauptgewicht auf der Nachfragesenkung, der Aufklärung, der
Behandlung und rechtlichen Fragen liegt;

11. stellt mit Besorgnis fest, dass der Aktionsplan für die
erste Internationale Dekade für die Beseitigung des Kolonia-
lismus129 bis zum Jahr 2000 nicht voll umgesetzt wurde, und
betont, wie wichtig es ist, den Aktionsplan für die zweite In-
ternationale Dekade umzusetzen, insbesondere durch die be-
schleunigte Anwendung der einzelnen Arbeitsprogramme zur
Entkolonialisierung der Gebiete ohne Selbstregierung;

12. bittet die Verwaltungsmächte, sich in vollem Um-
fang an der Arbeit des Sonderausschusses zu beteiligen und
vor der neunundfünfzigsten Tagung der Generalversammlung
einen konstruktiven Dialog mit dem Sonderausschuss aufzu-
nehmen, um die Bestimmungen von Artikel 73 Buchstabe e
der Charta und die Erklärung über die Gewährung der Unab-
hängigkeit an koloniale Länder und Völker im Zeitraum
2001-2010 zu verwirklichen;

13. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, zu
den Bemühungen der Vereinten Nationen beizutragen, in der
zweiten Internationalen Dekade für die Beseitigung des Kolo-
nialismus eine vom Kolonialismus freie Welt herbeizuführen,
und fordert sie auf, den Sonderausschuss bei seinen Bemü-
hungen um die Verwirklichung dieses hehren Ziels auch wei-
terhin voll zu unterstützen;

14. fordert außerdem die Sonderorganisationen und die
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
nachdrücklich auf, alle erforderlichen Maßnahmen in die We-
ge zu leiten beziehungsweise fortzusetzen, um den wirtschaft-
lichen und sozialen Fortschritt der Hoheitsgebiete zu be-
schleunigen, und fordert zu einer engeren Zusammenarbeit
zwischen dem Sonderausschuss und dem Wirtschafts- und
Sozialrat bei der Förderung der Gewährung von Hilfe an die
Hoheitsgebiete auf;

15. stellt fest, dass einige Gebiete ohne Selbstregierung
ihre Besorgnis über die von einer Verwaltungsmacht gegen

129 Siehe A/46/634/Rev.1 und Corr.1, Anhang. 
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den Willen der Hoheitsgebiete angewandten Verfahren zum
Ausdruck gebracht haben, namentlich die Änderung oder den
Erlass von Gesetzen für die Hoheitsgebiete durch Verordnun-
gen, um die internationalen vertraglichen Verpflichtungen der
Verwaltungsmacht auf die Hoheitsgebiete anzuwenden;

16. nimmt Kenntnis von den Erklärungen der gewählten
Vertreter der betreffenden Hoheitsgebiete und anderer zustän-
diger Behörden, in denen sie ihre Bereitschaft betonten, bei
allen internationalen Anstrengungen zur Verhütung des
Missbrauchs des internationalen Finanzsystems zu kooperie-
ren und ein ordnungspolitisches Umfeld mit hochgradig se-
lektiven Lizenzvergabeverfahren, robusten Aufsichtsprakti-
ken und bewährten Mechanismen zur Bekämpfung der Geld-
wäsche zu fördern;

17. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung über die Durchführung der seit der Verkündung der
zweiten Internationalen Dekade für die Beseitigung des Kolo-
nialismus verabschiedeten Resolutionen betreffend die Ent-
kolonialisierung Bericht zu erstatten;

18. ersucht den Sonderausschuss, die Prüfung der Frage
der kleinen Hoheitsgebiete fortzusetzen und der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung darüber Be-
richt zu erstatten und dabei Empfehlungen zu der Frage vor-
zulegen, wie den Völkern der Hoheitsgebiete in geeigneter
Weise bei der Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung
geholfen werden kann.

B

EINZELNE HOHEITSGEBIETE

Die Generalversammlung,

Bezug nehmend auf die Resolution A,

I

Amerikanisch-Samoa

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Verwaltungs-
macht, wonach die Mehrheit der führenden Politiker Ameri-
kanisch-Samoas mit dem derzeitigen Verhältnis des Hoheits-
gebiets zu den Vereinigten Staaten von Amerika zufrieden ist,
wie aus den Erklärungen dieser Politiker auf den 2001 in Ha-
vanna (Kuba) beziehungsweise 2002 in Nadi (Fidschi) abge-
haltenen Regionalseminaren hervorgeht,

feststellend, dass die Regierung des Hoheitsgebiets nach
wie vor finanzielle und haushaltstechnische Probleme sowie
interne Kontrollprobleme hat, dass sie aber vor kurzem Maß-
nahmen ergriffen hat, um die Einnahmen zu erhöhen und die
Regierungsausgaben zu senken,

sowie feststellend, dass es dem Hoheitsgebiet, ähnlich wie
anderen isolierten Gemeinwesen mit begrenzten Mitteln, nach
wie vor an angemessenen medizinischen Einrichtungen und
anderen Infrastruktureinrichtungen mangelt,

sich der Anstrengungen bewusst, die die Regierung des
Hoheitsgebiets unternimmt, um die Ausgaben einzudämmen
und zu reduzieren und gleichzeitig ihr Programm zum Ausbau
und zur Diversifizierung der einheimischen Wirtschaft wei-
terzuführen,

besorgt darüber, dass die heftigen Überschwemmungen
und Erdrutsche im Mai 2003 zum Verlust von Menschenleben
und zu Schäden geführt haben, die von der Gebietsregierung
zunächst auf über 50 Millionen US-Dollar geschätzt wurden,
und Kenntnis nehmend von dem offiziellen Antrag des Ho-
heitsgebiets auf Wiederaufbauhilfe durch die Verwaltungs-
macht,

1. stellt fest, dass laut Bestimmung des Innenministeri-
ums der Vereinigten Staaten von Amerika der Innenminister
die Verwaltungshoheit über Amerikanisch-Samoa hat;

2. fordert die Verwaltungsmacht auf, der Gebietsregie-
rung auch weiterhin bei der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung des Hoheitsgebiets, namentlich bei Maßnahmen zur
Wiederherstellung von Kapazitäten im Bereich des Finanz-
managements und zur Stärkung ihrer sonstigen Regierungs-
aufgaben, behilflich zu sein, und begrüßt die Unterstützung,
die die Verwaltungsmacht dem Hoheitsgebiet bei seinen Wie-
deraufbaubemühungen nach den jüngsten Überschwemmun-
gen gewährt hat;

3. begrüßt es, dass der Gouverneur Amerikanisch-Sa-
moas den Sonderausschuss eingeladen hat, eine Besuchsdele-
gation in das Hoheitsgebiet zu entsenden, und fordert die Ver-
waltungsmacht auf, die Entsendung einer solchen Delegation
zu erleichtern;

II

Anguilla

feststellend, dass der Prozess zur Überprüfung der Verfas-
sungs- und Wahlreform in dem Hoheitsgebiet weiter durchge-
führt wird,

es begrüßend, dass das Karibische Regionalseminar 2003
in Anguilla abgehalten wurde, also zum ersten Mal in einem
Gebiet ohne Selbstregierung,

Kenntnis nehmend von dem Wunsch der Gebietsregierung
und des Volkes von Anguilla, eine Besuchsdelegation des
Sonderausschusses zu empfangen,

im Bewusstsein der Anstrengungen, die die Regierung An-
guillas unternimmt, um das Hoheitsgebiet weiter zu einem be-
standfähigen Offshore-Zentrum und einem gut geregelten Fi-
nanzzentrum für Investoren auszubauen, indem sie moderne
gesellschafts-, treuhand- und versicherungsrechtliche Vor-
schriften erlässt und das Handelsregister auf Computer um-
stellt,

feststellend, dass es der fortgesetzten Zusammenarbeit
zwischen der Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung
bedarf, um die Probleme des Drogenhandels und der Geldwä-
sche anzugehen,

1. begrüßt es, dass in der Anfangsphase des Prozesses
zur Überprüfung der Verfassungs- und Wahlreform der
Schwerpunkt auf Partizipation, Information und Aufklärung
gelegt wurde und dass das Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen und der Fonds der Regierung des Vereinigten
Königreichs für gute Regierungsführung Unterstützung ge-
währt haben;
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2. begrüßt außerdem die Zusammenarbeit der Gebiets-
regierung Anguillas und des Vereinigten Königreichs bei der
Veranstaltung des Karibischen Regionalseminars 2003 in An-
guilla und stellt fest, dass die erstmalige Veranstaltung des Se-
minars in einem Gebiet ohne Selbstregierung sowie die Ab-
haltung einer öffentlichen Versammlung der Bevölkerung
Anguillas mit dem Sonderausschuss während des Seminars zu
dessen Erfolg beitrugen;

3. fordert die Verwaltungsmacht und alle Staaten, Or-
ganisationen und Organe der Vereinten Nationen auf, dem
Hoheitsgebiet auch künftig bei seiner sozialen und wirtschaft-
lichen Entwicklung behilflich zu sein;

III
Bermuda

in Anbetracht der Ergebnisse des am 16. August 1995 ab-
gehaltenen Unabhängigkeitsreferendums sowie im Bewusst-
sein der unterschiedlichen Standpunkte der politischen Partei-
en des Hoheitsgebiets betreffend den künftigen Status des Ho-
heitsgebiets,

1. fordert die Verwaltungsmacht auf, sich weiter mit
dem Hoheitsgebiet für seine sozioökonomische Entwicklung
einzusetzen;

2. begrüßt die im Juni 2002 zwischen den Vereinigten
Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich Großbri-
tannien und Nordirland und dem Hoheitsgebiet erzielte Über-
einkunft über die förmliche Übergabe des von den ehemali-
gen Militärstützpunkten genutzten Grund und Bodens an die
Gebietsregierung sowie die Bereitstellung von Finanzmitteln
zur Behebung einiger Umweltprobleme;

3. begrüßt außerdem, dass im März 2003 unter Beteili-
gung staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen eine in-
ternationale Konferenz über die Erhaltung der Umwelt in den
überseeischen Gebieten und in anderen kleinen Inselstaaten in
dem Hoheitsgebiet abgehalten wurde, die sich mit Fragen von
gemeinsamem Interesse befasste;

IV
Britische Jungferninseln

Kenntnis nehmend von den derzeit unternommenen Maß-
nahmen zur Überprüfung der Verfassung mit dem Ziel ihrer
Modernisierung,

feststellend, dass sich das Hoheitsgebiet weiter zu einem
der führenden Offshore-Finanzzentren der Welt entwickelt
und dass der Sektor der Finanzdienstleistungen zum Eckpfei-
ler des alljährlichen Regierungshaushalts wird,

sowie feststellend, dass es der fortgesetzten Zusammenar-
beit zwischen der Verwaltungsmacht und der Gebietsregie-
rung bedarf, um den Drogenhandel und die Geldwäsche zu
bekämpfen,

ferner feststellend, dass das Hoheitsgebiet am 31. Mai
2003 in Charlotte Amalie (St. Thomas) den jährlichen Tag der
Freundschaft zwischen den Britischen Jungferninseln und den
Amerikanischen Jungferninseln begangen hat,

ersucht die Verwaltungsmacht, die Sonderorganisationen
und die anderen Organisationen des Systems der Vereinten

Nationen und alle Finanzinstitutionen, dem Hoheitsgebiet
auch weiterhin bei seiner sozioökonomischen Entwicklung
und bei der Erschließung seiner Humanressourcen behilflich
zu sein und dabei zu beachten, dass das Hoheitsgebiet für ex-
terne Faktoren anfällig ist;

V

Kaimaninseln

in Anbetracht der erstmaligen Bildung einer politischen
Partei im Hoheitsgebiet sowie der darauf folgenden Entste-
hung eines Parteiensystems in dem Hoheitsgebiet,

Kenntnis nehmend von dem Prozess zur Überprüfung der
Verfassung, den die Gebietsregierung derzeit im Benehmen
mit der Verwaltungsmacht durchführt,

in Anbetracht der Maßnahmen der Gebietsregierung zur
Förderung der stärkeren Mitwirkung der örtlichen Bevölke-
rung am Entscheidungsprozess im wirtschaftlichen und sozia-
len Sektor auf den Kaimaninseln,

im Bewusstsein dessen, dass das Hoheitsgebiet über eines
der höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Region und ein stabi-
les politisches Umfeld verfügt und dass es sich zu einem der
führenden Offshore-Finanzzentren der Welt entwickelt hat
und praktisch keine Arbeitslosigkeit kennt,

mit Besorgnis feststellend, dass das Hoheitsgebiet durch
den Drogenhandel, die Geldwäsche und damit zusammenhän-
gende Aktivitäten gefährdet ist, und Kenntnis nehmend von
den Gegenmaßnahmen, welche die Behörden in Bezug auf
diese Probleme ergriffen haben,

in Anbetracht dessen, dass der Legislativrat der Kaimanin-
seln den Entwicklungsplan "Vision 2008" des Hoheitsgebiets
gebilligt hat, der darauf gerichtet ist, eine mit den Zielen und
Wertvorstellungen der Einwohner der Kaimaninseln verein-
bare Entwicklung zu fördern,

1. begrüßt die Fertigstellung des Berichts der Kommis-
sion zur Überprüfung der Verfassung, die eine umfassende
Überprüfung der derzeitigen Verfassung und der empfohle-
nen Änderungen durchführte, nachdem öffentliche Gespräche
mit Gemeinschaftsgruppen und Einzelpersonen geführt wur-
den, entsprechend den Empfehlungen der Verwaltungsmacht
in ihrem Weißbuch "Partnerschaft für Fortschritt und Wohl-
stand: Großbritannien und die Überseegebiete"130;

2. ersucht die Verwaltungsmacht, die Sonderorganisa-
tionen und die anderen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, der Gebietsregierung auch weiterhin das
Fachwissen zur Verfügung zu stellen, das sie benötigt, um ih-
re sozioökonomischen Ziele verwirklichen zu können;

3. ersucht die Verwaltungsmacht, im Benehmen mit
der Gebietsregierung die Ausweitung des laufenden Pro-
gramms zur Beschaffung von Arbeitsplätzen für die einheimi-
sche Bevölkerung, insbesondere in Entscheidungspositionen,
auch weiterhin zu erleichtern;

130 A/AC.109/1999/1 und Corr.1, Anhang.
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VI

Guam

daran erinnernd, dass die registrierten und wahlberechtig-
ten Wähler Guams in einem 1987 abgehaltenen Referendum
den Entwurf eines Gesetzes zur Konstituierung eines Frei-
staats Guam gebilligt haben, mit dem ein neuer Rahmen für
die Beziehungen zwischen dem Hoheitsgebiet und der Ver-
waltungsmacht geschaffen werden soll, der ein größeres Maß
an interner Selbstregierung Guams vorsieht und das Recht des
Volkes der Chamorro von Guam auf Selbstbestimmung für
das Hoheitsgebiet anerkennt,

unter Hinweis auf die Anträge der gewählten Vertreter und
nichtstaatlichen Organisationen des Hoheitsgebiets dahin ge-
hend, bis zur Selbstbestimmung des Volkes der Chamorro
und unter Berücksichtigung seiner legitimen Rechte und In-
teressen Guam nicht von der Liste der Gebiete ohne Selbstre-
gierung zu streichen, mit denen der Sonderausschuss befasst
ist,

sich dessen bewusst, dass die Verwaltungsmacht und die
Gebietsregierung nicht länger über den Entwurf eines Geset-
zes zur Konstituierung eines Freistaats Guam verhandeln und
dass Guam einen Prozess für ein Selbstbestimmungsreferen-
dum der wahlberechtigten Wähler der Chamorro in Gang ge-
setzt hat,

in Kenntnis dessen, dass die Verwaltungsmacht ihr Pro-
gramm zur Übereignung von überschüssigem, in Bundesbe-
sitz befindlichem Grund und Boden an die Regierung Guams
weiter durchführt,

feststellend, dass die Bevölkerung des Hoheitsgebiets eine
Reform des Programms der Verwaltungsmacht hinsichtlich
der vollständigen, bedingungslosen und raschen Übereignung
von Grundeigentum an das Volk von Guam gefordert hat,

im Bewusstsein dessen, dass die Einwanderung nach
Guam dazu geführt hat, dass die indigene Bevölkerung, die
Chamorro, in ihrer eigenen Heimat zur Minderheit geworden
ist,

sowie im Bewusstsein der Möglichkeiten zur Diversifizie-
rung und Entwicklung der Wirtschaft Guams durch kommer-
zielle Fischerei und Landwirtschaft und andere tragfähige Tä-
tigkeiten,

daran erinnernd, dass 1979 eine Besuchsdelegation der
Vereinten Nationen in das Hoheitsgebiet entsandt wurde, und
Kenntnis nehmend von der Empfehlung des 1996 abgehalte-
nen Pazifischen Regionalseminars, eine Besuchsdelegation
nach Guam zu entsenden131,

mit Interesse Kenntnis nehmend von den Erklärungen, die
die Vertreter des Hoheitsgebiets auf der 5. Sitzung des Vier-
ten Ausschusses am 3. Oktober 2002 abgaben, und von den
Informationen über die politische und wirtschaftliche Lage in
Guam, die sie dort bereitstellten132,

besorgt darüber, dass aus den Zahlen der 2001 in dem Ho-
heitsgebiet durchgeführten Volkszählung hervorgeht, dass
23 Prozent der Bevölkerung in Armut leben,

1. fordert die Verwaltungsmacht auf, die von der wahl-
berechtigten Bevölkerung Guams bei der Volksabstimmung
von 1987 unterstützte Willensbekundung der Chamorro zu
berücksichtigen, wie in den Rechtsvorschriften Guams vorge-
sehen, legt der Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung
Guams nahe, Verhandlungen über diese Angelegenheit aufzu-
nehmen, und ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalse-
kretär über die diesbezüglichen Fortschritte zu unterrichten;

2. ersucht die Verwaltungsmacht, die gewählte Ge-
bietsregierung auch weiterhin bei der Verwirklichung ihrer
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ziele zu unterstüt-
zen;

3. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, gemein-
sam mit der Gebietsregierung auch weiterhin den ursprüngli-
chen Grundbesitzern des Hoheitsgebiets Grundeigentum zu
übereignen;

4. ersucht die Verwaltungsmacht ferner, die politi-
schen Rechte und die kulturelle und ethnische Identität des
Volkes der Chamorro von Guam auch künftig anzuerkennen
und zu achten und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um auf die Besorgnisse der Gebietsregierung hinsichtlich
der Einwanderungsfrage einzugehen;

5. ersucht die Verwaltungsmacht um ihre Zusammen-
arbeit bei der Erstellung von Programmen zur gezielten För-
derung der nachhaltigen Entwicklung der Wirtschaftstätigkeit
und der Unternehmen, unter Berücksichtigung der besonde-
ren Rolle, die dem Volk der Chamorro bei der Entwicklung
Guams zukommt;

6. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, geeignete
Maßnahmen der Gebietsregierung zur Förderung des Aus-
baus der kommerziellen Fischerei und Landwirtschaft sowie
anderer tragfähiger Tätigkeiten auch weiterhin zu unterstüt-
zen;

7. fordert die Verwaltungsmacht auf, die Entsendung
einer Besuchsdelegation nach Guam, um die die Gebietsre-
gierung ersucht hat, zu erleichtern;

VII

Montserrat

mit Interesse Kenntnis nehmend von den Erklärungen, die
der Chefminister des Hoheitsgebiets auf dem vom 20. bis
22. Mai 2003 in The Valley (Anguilla) abgehaltenen Karibi-
schen Regionalseminar abgegeben hat, sowie von den Infor-
mationen über die politische und wirtschaftliche Lage in
Montserrat, die er dort bereitgestellt hat133,

mit Besorgnis feststellend, welche schrecklichen Folgen
ein Vulkanausbruch hatte, der zur Evakuierung von drei Vier-
teln der Bevölkerung des Hoheitsgebiets in sichere Gebiete

131 Siehe A/AC.109/2058, Ziffer 33 (20).
132 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-seventh Session,
Fourth Committee, 5. Sitzung (A/C.4/57/SR.5) und Korrigendum.

133 Siehe A/58/23 (Teil I), Kap. II, Anhang, Ziffer 24. Der endgültige
Wortlaut findet sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung,
Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 23.
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der Insel und in Gebiete außerhalb des Hoheitsgebiets, insbe-
sondere Antigua und Barbuda und das Vereinigte Königreich
Großbritannien und Nordirland, geführt hat und von dem die
Wirtschaft der Insel noch immer nachhaltig betroffen ist,

unter Begrüßung der fortlaufenden Hilfe, die dem Ho-
heitsgebiet von den Mitgliedstaaten der Karibischen Gemein-
schaft gewährt wird, insbesondere von Antigua und Barbuda,
das Tausenden von Menschen, die das Hoheitsgebiet verlas-
sen haben, eine sichere Zuflucht und Zugang zu Bildungs-
und Gesundheitseinrichtungen sowie Beschäftigungsmög-
lichkeiten geboten hat,

in Anbetracht der fortgesetzten Bemühungen der Verwal-
tungsmacht, die Folgen des Vulkanausbruchs zu überwinden,

mit Sorge feststellend, dass ein Teil der Einwohner des
Hoheitsgebiets wegen der Vulkantätigkeit nach wie vor in
Notunterkünften lebt,

feststellend, dass der Chefminister von Montserrat im Mai
2003 den Vorsitz der Organisation der ostkaribischen Staaten
übernommen hat,

1. fordert die Verwaltungsmacht, die Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen sowie die Regionalorganisationen und sonstigen
Organisationen auf, dem Hoheitsgebiet auch künftig Hilfe zu
gewähren, um die Folgen des Vulkanausbruchs zu mildern;

2. nimmt Kenntnis von der Fertigstellung des Berichts
der Kommission zur Überprüfung der Verfassung, der nach
ausführlichen Konsultationen mit Montserratern sowohl im
Hoheitsgebiet selbst als auch im Ausland ausgearbeitet wur-
de, und von dem Konsens, wonach die Montserrater sich zwar
das Recht auf eine künftige Selbstbestimmung vorbehalten,
die Unabhängigkeit jedoch angesichts der gegenwärtigen so-
zioökonomischen Lage des Hoheitsgebiets kein vorrangiges
Ziel ist;

VIII

Pitcairn

unter Berücksichtigung des singulären Charakters von Pit-
cairn, was seine Einwohnerzahl und seine Fläche betrifft,

erfreut über die Teilnahme eines Vertreters des Bürger-
meisters von Pitcairn an dem vom 20. bis 22. Mai 2003 in The
Valley (Anguilla) abgehaltenen Karibischen Regionalseminar
und Kenntnis nehmend von der Besorgnis, die er in Bezug auf
den laufenden Gerichtsfall in dem Hoheitsgebiet zum Aus-
druck brachte134,

ersucht die Verwaltungsmacht, die Verbesserung der Lage
der Bevölkerung des Hoheitsgebiets im Wirtschafts-, Sozial-
und Bildungsbereich sowie auf anderen Gebieten auch künf-
tig zu unterstützen und ihre Gespräche mit den Vertretern von
Pitcairn über die Frage, wie die wirtschaftliche Sicherheit des
Hoheitsgebiets am besten unterstützt werden kann, fortzuset-
zen;

IX

St. Helena

unter Berücksichtigung des singulären Charakters von
St. Helena, seiner Bevölkerung und seiner natürlichen Res-
sourcen,

im Bewusstsein der Anstrengungen der Verwaltungsmacht
und der Gebietsbehörden, die sozioökonomische Lage der
Bevölkerung St. Helenas zu verbessern, insbesondere im Hin-
blick auf die Nahrungsmittelproduktion, die anhaltend hohe
Arbeitslosigkeit und die beschränkten Transport- und Kom-
munikationsmöglichkeiten,

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von dem Arbeitslosen-
problem auf der Insel und von den gemeinsamen Maßnah-
men, die die Verwaltungsmacht und die Gebietsregierung ge-
troffen haben, um diesem Problem zu begegnen,

1. begrüßt es, dass die Verwaltungsmacht die Mehrheit
der von der Gebietsregierung unterbreiteten Vorschläge zur
Änderung der Verfassung akzeptiert hat;

2. ersucht die Verwaltungsmacht und die zuständigen
internationalen Organisationen, die Gebietsregierung bei ih-
ren Anstrengungen zur Bewältigung der sozioökonomischen
Entwicklungsprobleme, namentlich des Problems der hohen
Arbeitslosigkeit und der beschränkten Transport- und Kom-
munikationsmöglichkeiten, auch weiterhin zu unterstützen;

X

Turks- und Caicosinseln

davon Kenntnis nehmend, dass die Demokratische Volks-
bewegung bei den Wahlen zum Legislativrat im März 2003
zum dritten Mal in Folge für eine weitere Amtszeit gewählt
wurde,

sowie Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die die
Regierung des Hoheitsgebiets unternimmt, um das Finanzma-
nagement im öffentlichen Sektor zu stärken, insbesondere
auch von den Anstrengungen zur Erhöhung des Steuerauf-
kommens,

mit Besorgnis über die Gefährdung des Hoheitsgebiets
durch den Drogenhandel und damit zusammenhängende Ak-
tivitäten sowie über die Probleme, die dem Gebiet durch ille-
gale Einwanderung entstanden sind, und feststellend, dass die
Verwaltungsmacht und die Gebietsregierung bei der Bekämp-
fung des Drogenhandels und der Geldwäsche auch künftig zu-
sammenarbeiten müssen,

feststellend, dass der Chefminister zum Vorsitzenden der
neu gegründeten Vereinigung der mit der Europäischen
Union assoziierten überseeischen Länder und Hoheitsgebiete
gewählt wurde,

1. begrüßt die Einsetzung der Kommission zur Über-
prüfung der Verfassung, die ein Programm zur Aufklärung
der Öffentlichkeit über die Verfassung eingeleitet, die Auffas-
sungen der Bevölkerung ermittelt und der Verwaltungsmacht
Empfehlungen zu den möglichen Änderungen vorgelegt hat,
entsprechend den von der Verwaltungsmacht in ihrem Weiß-
buch "Partnerschaft für Fortschritt und Wohlstand: Großbri-
tannien und die Überseegebiete"130 abgegebenen Empfehlun-
gen;

134 Siehe A/58/23 (Teil I), Kap. II, Anhang, Ziffer 27. Der endgültige
Wortlaut findet sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung,
Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 23.
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2. fordert die Verwaltungsmacht und die zuständigen
regionalen und internationalen Organisationen auf, zur Ver-
besserung der Lage der Bevölkerung des Hoheitsgebiets im
Wirtschafts-, Sozial- und Bildungsbereich sowie auf anderen
Gebieten auch künftig Hilfe zu gewähren;

3. fordert die Verwaltungsmacht und die Gebietsregie-
rung auf, auch künftig zusammenzuarbeiten, um die Probleme
im Zusammenhang mit der Geldwäsche, dem Geldschmuggel
und anderen damit zusammenhängenden Verbrechen sowie
mit dem Drogenhandel zu bekämpfen;

XI

Amerikanische Jungferninseln

mit Interesse Kenntnis nehmend von den Erklärungen, die
der Vertreter des Gouverneurs des Hoheitsgebiets auf dem
vom 20. bis 22. Mai 2003 in The Valley (Anguilla) abgehal-
tenen Karibischen Regionalseminar abgab, und von den In-
formationen, die er dort bereitstellte135,

davon Kenntnis nehmend, dass die Gebietsregierung nach
wie vor die assoziierte Mitgliedschaft in der Organisation der
ostkaribischen Staaten und den Beobachterstatus in der Kari-
bischen Gemeinschaft anstrebt und dass das Hoheitsgebiet die
Verwaltungsmacht darum ersucht hat, ihm die entsprechende
Vollmacht zu erteilen,

sowie davon Kenntnis nehmend, dass die Gebietsregierung
ihr Interesse daran bekundet hat, in die Regionalprogramme
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen einbe-
zogen zu werden,

in Anbetracht der Notwendigkeit einer weiteren Diversifi-
zierung der Wirtschaft des Hoheitsgebiets,

in Anbetracht der Anstrengungen, die die Regierung des
Hoheitsgebiets unternimmt, um das Gebiet zu einem Off-
shore-Zentrum für Finanzdienstleistungen zu machen,

daran erinnernd, dass das Hoheitsgebiet seit 1977 keine
Besuchsdelegation der Vereinten Nationen mehr empfangen
hat, und eingedenk des formellen Antrags von 1993, mit dem
das Hoheitsgebiet um die Entsendung einer solchen Delega-
tion ersuchte, die es bei seinem Prozess der politischen Bil-
dung unterstützen und das bisher einzige Referendum des Ho-
heitsgebiets in seiner Geschichte über die verschiedenen
Möglichkeiten hinsichtlich seines politischen Status beobach-
ten sollte,

feststellend, dass das Hoheitsgebiet am 31. Mai 2003 in
Charlotte Amalie (St. Thomas) den jährlichen Tag der
Freundschaft zwischen den Britischen Jungferninseln und den
Amerikanischen Jungferninseln beging,

1. ersucht die Verwaltungsmacht, die Gebietsregierung
auch weiterhin bei der Verwirklichung ihrer politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Ziele zu unterstützen;

2. ersucht die Verwaltungsmacht abermals, die Mit-
wirkung des Hoheitsgebiets in verschiedenen Organisationen,
insbesondere der Organisation der ostkaribischen Staaten, der
Karibischen Gemeinschaft und dem Verband Karibischer
Staaten, nach Bedarf zu erleichtern;

3. fordert die Einbeziehung des Hoheitsgebiets in die
Regionalprogramme des Entwicklungsprogramms der Ver-
einten Nationen, im Einklang mit der Beteiligung anderer Ge-
biete ohne Selbstregierung;

4. nimmt Kenntnis von den wirtschaftlichen Schwierig-
keiten, mit denen die Gebietsregierung konfrontiert ist, und
von den Haushaltssparmaßnahmen, die derzeit durchgeführt
beziehungsweise vorgeschlagen werden, um den Liquiditäts-
mangel des Hoheitsgebiets zu beheben, und fordert die Ver-
waltungsmacht auf, auch künftig jedwede von dem Hoheits-
gebiet zur weiteren Milderung der schwierigen Wirtschaftsla-
ge benötigte Hilfe bereitzustellen, einschließlich unter ande-
rem durch Schuldenerleichterung und die Gewährung von
Darlehen;

5. nimmt mit Interesse davon Kenntnis, dass die als
Schwesterabkommen zu der Vereinbarung von 1999 über die
Rückführung von Archivmaterialien aus der dänischen Kolo-
nialzeit geschlossene gemeinsame Kooperationsvereinbarung
über den Austausch von Artefakten zwischen dem Hoheitsge-
biet und Dänemark, der ehemaligen Verwaltungsmacht des
Hoheitsgebiets, 2001 in Kraft getreten ist und damit der Erklä-
rung und dem Aktionsprogramm von Durban entsprochen
wurde, die am 8. September 2001 von der Weltkonferenz ge-
gen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz verabschiedet
wurden136, und ersucht die Organisation der Vereinten Natio-
nen für Bildung, Wissenschaft und Kultur erneut, das Ho-
heitsgebiet im Rahmen ihres Programms zur Verwaltung von
Dokumenten und Archiven bei der Durchführung seiner Ar-
chiv- und Artefaktinitiative zu unterstützen;

6. nimmt Kenntnis von der Haltung der Gebietsregie-
rung, die unter anderem in der Resolution 1609 der 24. Le-
gislative der Amerikanischen Jungferninseln vom 9. April
2001 zum Ausdruck gebracht wurde, wonach sie, gestützt auf
die einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung
über das Eigentum der Einwohner der Gebiete ohne Selbstre-
gierung an den natürlichen Ressourcen, einschließlich der
Meeresressourcen, und ihre Verfügungsgewalt über diese
Ressourcen, die Aneignung des unter Wasser befindlichen
Gebiets in den Hoheitsgewässern durch die Verwaltungs-
macht ablehnt, sowie von ihren Forderungen nach der Rück-
gabe dieser Meeresressourcen an die Einwohner des Hoheits-
gebiets;

7. stellt mit Besorgnis fest, dass aus den Zahlen der
2000 in dem Hoheitsgebiet durchgeführten Volkszählung her-
vorgeht, dass 32,5 Prozent der Bevölkerung in Armut leben.

135 Siehe A/58/23 (Teil I), Kap. II, Anhang, Ziffer 30. Der endgültige
Wortlaut findet sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung,
Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 23.

136 Siehe Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz, Erklärung
und Aktionsprogramm.
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RESOLUTION 58/109

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/480, Ziffer 26)137.

58/109. Westsahara-Frage

Die Generalversammlung,

nach eingehender Behandlung der Westsahara-Frage,

in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Völker
auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gemäß den
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und der Re-
solution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/135 vom 11. De-
zember 2002,

sowie unter Hinweis auf alle Resolutionen der Generalver-
sammlung und des Sicherheitsrats zur Westsahara-Frage,

ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits-
rats 658 (1990) vom 27. Juni 1990 und 690 (1991) vom
29. April 1991, mit denen der Sicherheitsrat den Regelungs-
plan für Westsahara138 gebilligt hat,

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats
1359 (2001) vom 29. Juni 2001 und 1429 (2002) vom 30. Juli
2002 sowie 1495 (2003) vom 31. Juli 2003, in der der Rat sei-
ne Unterstützung für den Friedensplan für die Selbstbestim-
mung des Volkes von Westsahara139 als eine optimale, auf ei-
ner Vereinbarung zwischen den beiden Parteien beruhende
politische Lösung bekundet hat,

Kenntnis nehmend von den Reaktionen der Parteien und
Nachbarstaaten auf den Vorschlag des Persönlichen Abge-
sandten des Generalsekretärs betreffend den Friedensplan, die
in dem Bericht des Generalsekretärs vom 23. Mai 2003140 ent-
halten sind,

in Bekräftigung der Verantwortung, die die Vereinten Na-
tionen gegenüber dem Volk von Westsahara haben,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend vom Inkrafttreten der
Waffenruhe im Einklang mit dem Vorschlag des Generalse-
kretärs141 und betonend, für wie wichtig sie die Aufrechterhal-
tung der Waffenruhe als fester Bestandteil des Regelungs-
plans hält,

in dieser Hinsicht unter Hervorhebung der Gültigkeit des
Regelungsplans, dabei aber vermerkend, dass zwischen den
Parteien grundlegende Meinungsverschiedenheiten hinsicht-
lich seiner Umsetzung bestehen,

betonend, dass das Ausbleiben von Fortschritten bei der
Beilegung der Streitigkeit über Westsahara dem Volk von
Westsahara weiterhin Leid bringt, eine mögliche Quelle der
Instabilität in der Region bleibt und die wirtschaftliche Ent-
wicklung der Maghreb-Region behindert und dass es ange-
sichts dessen unabdingbar ist, nach einer politischen Lösung
zu suchen,

erfreut über die Anstrengungen, die der Generalsekretär
und sein Persönlicher Abgesandter in dem Bemühen um eine
für beide Seiten annehmbare politische Lösung unternehmen,
die die Selbstbestimmung des Volkes von Westsahara vor-
sieht,

nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker142,

sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs141,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs141;

2. unterstreicht die Resolution 1495 (2003) des Sicher-
heitsrats, in der der Rat seine Unterstützung für den Friedens-
plan für die Selbstbestimmung des Volkes von Westsahara als
eine optimale, auf einer Vereinbarung zwischen den beiden
Parteien beruhende politische Lösung bekundet hat;

3. unterstützt weiterhin nachdrücklich die Anstrengun-
gen, die der Generalsekretär und sein Persönlicher Abgesand-
ter in dem Bemühen um eine für beide Seiten annehmbare po-
litische Lösung der Streitigkeit über Westsahara unterneh-
men;

4. würdigt den Generalsekretär und seinen Persönli-
chen Abgesandten für ihre herausragenden Bemühungen und
die beiden Parteien für den Geist der Zusammenarbeit, den sie
durch ihre Unterstützung dieser Bemühungen gezeigt haben;

5. fordert alle Parteien und die Staaten der Region auf,
mit dem Generalsekretär und seinem Persönlichen Abgesand-
ten uneingeschränkt zusammenzuarbeiten;

6. bekräftigt die Verantwortung, die die Vereinten Na-
tionen gegenüber dem Volk von Westsahara haben;

7. fordert die Parteien auf, mit dem Internationalen Ko-
mitee vom Roten Kreuz bei seinen Bemühungen um die Lö-
sung des Problems der Personen, deren Verbleib und Schick-
sal nicht geklärt ist, zusammenzuarbeiten, und fordert die Par-
teien auf, ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völ-
kerrecht nachzukommen und alle Personen, die seit dem Be-
ginn des Konflikts gefangen gehalten werden, unverzüglich
freizulassen;

8. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-137 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem

Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
138 Siehe S/21360 und S/22464 und Corr.1.
139 S/2003/565 und Corr. 1, Anhang II.
140 S/2003/565 und Corr. 1.
141 Siehe A/58/171.

142 Siehe A/58/23 (Teil II), Kap. VIII. Der endgültige Wortlaut findet sich
in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 23.
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gigkeit an koloniale Länder und Völker, die Situation in West-
sahara weiter zu prüfen und der Generalversammlung auf ih-
rer neunundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

9. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen.
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RESOLUTION 58/197

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/481/Add.1, Ziffer 12)1.

58/197. Internationaler Handel und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/182 vom 20. De-
zember 2000, 56/178 vom 21. Dezember 2001 und 57/235
vom 20. Dezember 2002 über internationalen Handel und
Entwicklung,

sowie unter Hinweis auf den Aktionsplan, der von der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
auf ihrer vom 12. bis 19. Februar 2000 in Bangkok abgehalte-
nen zehnten Tagung verabschiedet wurde2,

in Bekräftigung der Rolle der Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen als Koordinierungsstelle
innerhalb der Vereinten Nationen für die integrierte Behand-
lung von Handels- und Entwicklungsfragen und damit ver-
knüpften Fragen auf dem Gebiet der Finanzen, der Technolo-
gie, der Investitionen und der nachhaltigen Entwicklung,

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Millenniums-Er-
klärung der Vereinten Nationen3 zu Handels- und damit ver-
knüpften Entwicklungsfragen sowie auf die Ergebnisse der
vom 18. bis 22. März 2002 in Monterrey (Mexiko) abgehalte-
nen Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung4 und des vom 26. August bis 4. September 2002 in Jo-
hannesburg (Südafrika) abgehaltenen Weltgipfels für nach-
haltige Entwicklung5,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/250 vom
20. Dezember 2002 und 57/270 B vom 23. Juni 2003, in de-
nen sie die Handels- und Entwicklungskonferenz der Verein-
ten Nationen sowie den Handels- und Entwicklungsrat bat, im
Rahmen ihres Mandats zur Umsetzung der Ergebnisse der
großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Natio-
nen und zur Überprüfung der dabei erzielten Fortschritte bei-
zutragen, und den Präsidenten des Handels- und Entwick-
lungsrats bat, dem Wirtschafts- und Sozialrat die Ergebnisse
dieser Überprüfungen vorzulegen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der am 22. und
23. September 2003 in Genf abgehaltenen Tagung namhafter
Persönlichkeiten über Rohstofffragen6 und mit dem Ausdruck
ihres Dankes für die Arbeit der namhaften Persönlichkeiten,

daran erinnernd, dass in den Entwicklungsländern und in
den Transformationsländern geeignete Institutionen und
grundsatzpolitische Leitlinien geschaffen beziehungsweise
gestärkt werden müssen, damit diese Länder in vollem Um-
fang vom Handel profitieren können, der in vielen Fällen die
wichtigste Einzelquelle externer Entwicklungsfinanzierung
ist, und dass in diesem Kontext der verstärkte Marktzugang,
ausgewogene Regelungen sowie gezielte Programme der
technischen Hilfe und des Kapazitätsaufbaus mit langfristig
gesicherter Finanzierung ebenfalls eine wichtige Rolle für die
Entwicklungsländer spielen,

Kenntnis nehmend von dem maßgeblichen Beitrag, den
das multilaterale Handelssystem zum Wirtschaftswachstum,
zur Entwicklung und zur Beschäftigung leistet, von der Be-
deutung, die der Weiterführung des Prozesses der Reform und
der Liberalisierung der Handelspolitik zukommt, sowie von
der Bedeutung der Ablehnung protektionistischer Maßnah-
men, damit das System seiner Rolle, die wirtschaftliche Ge-
sundung, das Wachstum und die Entwicklung, insbesondere
in den Entwicklungsländern, zu fördern, in vollem Umfang
gerecht werden kann, eingedenk der Ziffer 10 der Resolution
55/182,

mit Besorgnis feststellend, dass die Vorteile aus dem welt-
weiten wirtschaftlichen Wohlstand und der Liberalisierung
des Handels nicht allen Entwicklungsländern voll zugute ge-
kommen sind,

anerkennend, dass eine Reihe von Entwicklungsländern
auf unilateraler, regionaler und/oder multilateraler Ebene, so-
wohl im Rahmen von Strukturanpassungsprogrammen als
auch außerhalb derselben, erhebliche Anstrengungen zur Li-
beralisierung des Handels und der Investitionen unternom-
men haben,

erneut erklärend, wie dringlich es ist, vorbehaltlich inner-
staatlicher Rechtsvorschriften die Rechte ortsansässiger und
indigener Gemeinschaften anzuerkennen, die über traditionel-
le Kenntnisse und daraus hervorgehende Innovationen und
Praktiken verfügen, und mit ihrer Zustimmung und Mitwir-
kung einvernehmlich vereinbarte Mechanismen zum Aus-
gleich der Vorteile aus deren Nutzung auszuarbeiten und an-
zuwenden,

in der Erkenntnis, dass die Länder geeignete und notwen-
dige Sicherheitsmaßnahmen ergreifen müssen, gleichzeitig
jedoch unterstreichend, wie wichtig es ist, dass diese Maßnah-
men so getroffen werden, dass sie den normalen Handel und
damit zusammenhängende Abläufe so wenig wie möglich be-
hindern,

Kenntnis nehmend von der eingehenden Überprüfung, die
der Handels- und Entwicklungsrat auf seiner fünfzigsten Ta-
gung im Hinblick auf diejenigen Entwicklungen und Fragen
in dem Arbeitsprogramm für die Zeit nach der Konferenz von
Doha vorgenommen hat, die für die Entwicklungsländer von
besonderer Bedeutung sind, namentlich die Ergebnisse der
vom 10. bis 14. September 2003 in Cancún (Mexiko) abge-
haltenen fünften Ministerkonferenz der Welthandelsorganisa-

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
2 TD/390, Teil II.
3 Siehe Resolution 55/2.
4 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung,
Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
5 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge und Resolution 2, Anlage.
6 A/58/401.
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tion7, sowie von dem Beitrag dieser Überprüfung zu einem
besseren Verständnis der Maßnahmen, die erforderlich sind,
um den Entwicklungsländern bei ihrer profitablen und sinn-
vollen Integration in das multilaterale Handelssystem und die
Weltwirtschaft behilflich zu sein und ein ausgewogenes, ent-
wicklungsorientiertes und erfolgreiches Ergebnis der Ver-
handlungen von Doha zu erzielen,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Handels-
und Entwicklungsrats8 und dem Bericht des Generalsekre-
tärs9,

Kenntnis nehmend von den Vorschlägen zur Durchfüh-
rung des Arbeitsprogramms der Welthandelsorganisation,
insbesondere denjenigen, die die Liberalisierung des interna-
tionalen Handels mit landwirtschaftlichen und nichtlandwirt-
schaftlichen Produkten zum Ziel haben,

unter Hervorhebung der Möglichkeiten, die sich im Hin-
blick auf die Entwicklung durch ausgewogene, die Interessen
aller Mitglieder der Welthandelsorganisation, insbesondere
der Entwicklungsländer, widerspiegelnde Verhandlungser-
gebnisse im Rahmen des Arbeitsprogramms von Doha eröff-
nen,

1. erklärt erneut, wie außerordentlich wichtig die För-
derung der in der Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen3 enthaltenen Ziele ist, bei denen es darum geht, ein
offenes, faires, regelgestütztes, berechenbares und nichtdis-
kriminierendes multilaterales Handelssystem zu gewährlei-
sten, um wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung, Fair-
ness und gleiche Ausgangsbedingungen herbeizuführen so-
wie die Ziele auf dem Gebiet der menschlichen Entwicklung
und der Armutsbeseitigung zu erreichen, und bekundet erneut
ihre Entschlossenheit, diese Ziele zu verwirklichen;

2. bekräftigt die auf der vom 9. bis 14. November 2001
in Doha abgehaltenen vierten Ministerkonferenz der Welt-
handelsorganisation eingegangene Verpflichtung, die Ent-
wicklung in den Mittelpunkt des Arbeitsprogramms von Doha
zu stellen und auch weiterhin aktiv darauf hinzuarbeiten, dass
sich die Entwicklungsländer, insbesondere die am wenigsten
entwickelten Länder, einen Anteil am Wachstum des Welt-
handels sichern können, der ihren wirtschaftlichen Entwick-
lungsbedürfnissen entspricht10;

3. bringt ihre Besorgnis über die unzureichenden Fort-
schritte bei den Verhandlungen von Doha zum Ausdruck, ins-
besondere in Bereichen, die für die Entwicklungsländer von
Interesse sind, was sich unter anderem an der Nichteinhaltung
der Fristen im Zusammenhang mit der besonderen und diffe-

renzierten Behandlung, Umsetzungsfragen sowie die Agrar-
verhandlungen betreffenden Anliegen und Modalitäten zeigt;

4. bringt außerdem ihre Besorgnis über das Scheitern
der fünften Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation7

zum Ausdruck und betont, wie wichtig es ist, dass noch größe-
re Anstrengungen unternommen werden, um bis spätestens
1. Januar 2005 zu einem erfolgreichen, fristgerechten und ent-
wicklungsorientierten Abschluss der Verhandlungen von
Doha zu gelangen, wie in der Ministererklärung der vierten
Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation ("Ministerer-
klärung von Doha")11 vorgesehen;

5. bringt ferner ihre Besorgnis über die nachteiligen
Auswirkungen zum Ausdruck, die das Scheitern der fünften
Ministerkonferenz auf das multilaterale Handelssystem haben
kann, darunter die Möglichkeit verstärkter protektionistischer
Maßnahmen;

6. bringt ihre Besorgnis über die Verabschiedung ver-
schiedener einseitiger Maßnahmen zum Ausdruck, die nicht
mit den Regeln der Welthandelsorganisation übereinstimmen,
sich auf die Ausfuhren aller Länder, insbesondere der Ent-
wicklungsländer, nachteilig auswirken und erheblichen Ein-
fluss auf die laufenden Verhandlungen innerhalb der Welt-
handelsorganisation sowie auf die Verwirklichung und weite-
re Verstärkung der entwicklungsbezogenen Aspekte der Han-
delsverhandlungen haben;

7. ist der Auffassung, dass der politische Wille und die
Entschlossenheit der Mitglieder der Welthandelsorganisation,
die ungelösten Fragen im Rahmen des Arbeitsprogramms von
Doha prompt und vollständig anzugehen und sich auf die
Schlüsselfragen auf dem Gebiet der Entwicklung zu konzen-
trieren, unabdingbar sind, um die Verhandlungen wieder in
Gang zu bringen;

8. unterstreicht, dass es eines konzertierten politischen
Willens und konzertierter Anstrengungen bedarf, um die Her-
ausforderungen der Globalisierung zu bewältigen, so auch
durch die Verbesserung des Marktzugangs und -zutritts für
diejenigen Exportprodukte, die für die Entwicklungsländer
von besonderem Interesse sind, damit sie aus dem Globalisie-
rungsprozess stärkeren Nutzen ziehen können;

9. erkennt an, wie wichtig es ist, dass die Entwick-
lungsländer und die Transformationsländer den Abbau der
untereinander bestehenden Handelsbarrieren erwägen;

10. betont, wie wichtig ein offener, transparenter, inte-
grativer und demokratischer Prozess sowie Verfahren sind,
die das wirksame Funktionieren des multilateralen Handels-
systems gewährleisten und für interne Transparenz und eine
effektive Teilhabe der Mitglieder sorgen, namentlich am Ent-
scheidungsprozess, und die es ihnen möglich machen, dass ih-
re vitalen Interessen in den Ergebnissen der Handelsverhand-
lungen gebührend zum Ausdruck kommen;

11. betont außerdem, dass die Interessen und Anliegen
der Entwicklungsländer im Mittelpunkt des Arbeitspro-

7 Siehe A/58/15 (Teil V), Kap. II, Abschnitt B. Der endgültige Wortlaut
findet sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtund-
fünfzigste Tagung, Beilage 15.
8 A/58/15 (Teile I-V). Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles
Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Bei-
lage 15.
9 A/58/414.
10 Siehe A/C.2/56/7, Anlage. 11 Ebd., Anlage, Ziffer 45.
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gramms von Doha stehen müssen und dass das Vertrauen in
dieses Programm wiederhergestellt werden muss, und fordert
die Mitglieder der Welthandelsorganisation in dieser Hinsicht
auf, mit einem neuen Gefühl der Dringlichkeit und Entschlos-
senheit Verhandlungen zu führen und verstärkte Anstrengun-
gen zu unternehmen, um das Arbeitsprogramm von Doha zu
einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, namentlich auch
im Hinblick auf die folgenden Fragen, die für die Entwick-
lungsländer von besonderem Interesse sind:

a) die rasche und angemessene Klärung der noch offe-
nen Umsetzungsfragen, im Einklang mit Ziffer 12 der Mini-
stererklärung von Doha; 

b) den Abschluss der Überprüfung aller Bestimmungen
über eine besondere und differenzierte Behandlung, mit dem
Ziel, sie zu verstärken und präziser, wirksamer und funktio-
neller zu machen, in Anerkennung der Wichtigkeit der
Ziffer 12.1 i) des am 14. November 2001 von der vierten Mi-
nisterkonferenz der Welthandelsorganisation verabschiedeten
Beschlusses über Umsetzungsfragen und -anliegen12;

c) die erhebliche Verbesserung des Marktzugangs, den
schrittweisen Abbau und die schließliche Abschaffung aller
Formen von Ausfuhrsubventionen, die erhebliche Verringe-
rung handelsverzerrender inländischer Stützmaßnahmen auf
dem Gebiet der Landwirtschaft und die zügige Verabschie-
dung geeigneter Modalitäten für Verpflichtungen zur Zollsen-
kung bei den Agrarverhandlungen, unter Berücksichtigung ei-
ner operativ wirksamen besonderen und differenzierten Be-
handlung sowie von Anliegen außerhalb des Handelsbereichs,
im Einklang mit den Ziffern 13 und 14 der Ministererklärung
von Doha;

d) die missbräuchliche Anwendung von Antidumping-,
gesundheitlichen und pflanzenschutzrechtlichen Normen und
anderen handelsverzerrenden Maßnahmen;

e) die positive Behandlung von handelsbezogenen Fra-
gen im Zusammenhang mit dem Rohstoffsektor im multilate-
ralen Handelssystem;

f) eine wirksame Lösung der Probleme, die in der
Baumwolle betreffenden sektoralen Initiative aufgeworfen
wurden, die von einer Gruppe afrikanischer Länder im Kon-
text der nach dem Arbeitsprogramm von Doha vorgesehenen
Agrarverhandlungen vorgeschlagen wurde;

g) die Verhandlungen über den Dienstleistungshandel
zur Förderung des Wirtschaftswachstums aller Handelspart-
ner sowie die Entwicklung der Entwicklungsländer und der
am wenigsten entwickelten Länder, ohne dass ein Dienstlei-
stungssektor oder eine Erbringungsform von vornherein aus-
geschlossen ist, und unter besonderer Berücksichtigung von
Sektoren und Erbringungsformen, die von Ausfuhrinteresse
für Entwicklungsländer sind, in Anerkennung der Arbeiten,
die im Rahmen der Verhandlungen bereits durchgeführt wur-
den, sowie der großen Anzahl von Vorschlägen, die von den

Mitgliedern zu einem breiten Spektrum von Sektoren und zu
verschiedenen horizontalen Fragen sowie zur Bewegung na-
türlicher Personen vorgelegt wurden;

h) geeignete Modalitäten für die Verpflichtungen zur
Zollsenkung oder -aufhebung bei den Verhandlungen für den
Marktzugang für nichtlandwirtschaftliche Produkte, wie in
Ziffer 16 der Ministererklärung von Doha vorgesehen, insbe-
sondere für Erzeugnisse, die von Ausfuhrinteresse für Ent-
wicklungsländer sind, und unter Berücksichtigung der beson-
deren Bedürfnisse und Interessen der teilnehmenden Ent-
wicklungsländer und am wenigsten entwickelten Länder, so
auch durch Verpflichtungen zur Zollsenkung ohne vollständi-
ge Gegenseitigkeit;

i) die Überprüfung des Übereinkommens über han-
delsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums13,
unter voller Berücksichtigung seiner Entwicklungsdimen-
sion;

j) im Einklang mit Ziffer 16 der Ministererklärung von
Doha über den Marktzugang für nichtlandwirtschaftliche Pro-
dukte, die Senkung oder Aufhebung von hohen Zöllen, Spit-
zenzöllen und progressiven Zöllen sowie nichttarifären
Hemmnissen in Bezug auf diese Erzeugnisse, insbesondere
Erzeugnisse von Ausfuhrinteresse für Entwicklungsländer;

k) die Klarstellung und Verbesserung der Disziplinen
in den Bereichen Antidumping, Subventionen und Aus-
gleichsmaßnahmen, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse
der Entwicklungsländer, namentlich der am wenigsten ent-
wickelten Länder, unter gleichzeitiger Wahrung der Grund-
konzepte, der Grundsätze und der Wirksamkeit der betreffen-
den Übereinkünfte und ihrer Instrumente und Ziele in Bezug
auf den Marktzugang für nichtlandwirtschaftliche Produkte;

l) die Prüfung, im Kontext der Ziffern 36 und 37 der
Ministererklärung von Doha, des Zusammenhangs zwischen
Handel, Verschuldung und Finanzen sowie zwischen Handel
und Technologietransfer und etwaige diesbezügliche Emp-
fehlungen, unter Berücksichtigung ihrer entwicklungsbezo-
genen Aspekte;

m) eine größere Transparenz der Tätigkeit der Welthan-
delsorganisation, namentlich durch die wirksamere und ra-
schere Verbreitung von Informationen;

12. erkennt an, welch entscheidend wichtige Rolle der
zügigen Durchführung der Übereinkommen der Welthandels-
organisation und der Verbesserung ihrer Regeln, unter Be-
rücksichtigung der entwicklungsbezogenen Aspekte der Mi-
nistererklärung von Doha, im Hinblick auf die Entwicklungs-
chancen der Entwicklungsländer und ihre Fähigkeit zur Inte-
gration in die Weltwirtschaft zukommt;

13. nimmt Kenntnis von den Bestimmungen der Mini-
stererklärung von Doha im Hinblick auf den Zusammenhang
zwischen Handel und Investitionen, das Zusammenwirken

12 WT/MIN(01)/17. Unter http://docsonline.wto.org im Internet verfüg-
bar.

13 Siehe Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round
of Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994
(Veröffentlichung des GATT-Sekretariats, Best.-Nr. GATT/1994-7).
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von Handel und Wettbewerbspolitik, die Transparenz des
staatlichen Beschaffungswesens und die Erleichterung des
Handels;

14. bekräftigt, dass die Landwirtschaft für die überwie-
gende Mehrheit der Entwicklungsländer nach wie vor ein
grundlegender und wichtiger Sektor ist, und betont, wie wich-
tig es ist, dass das Arbeitsprogramm von Doha in dieser Hin-
sicht erfolgreich abgeschlossen wird;

15. bekräftigt außerdem die Verpflichtung auf die voll-
ständige und getreue Durchführung des Übereinkommens
über Textilien und Bekleidung13 und fordert weitere Fort-
schritte bei seiner Durchführung, die eine notwendige und un-
trennbare Voraussetzung für die vollständige Umsetzung der
aus den multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde
hervorgegangenen Übereinkünfte darstellt;

16. bekräftigt ferner, dass die den Entwicklungsländern
gemäß der "Ermächtigungsklausel"14 gewährten Präferenzen
allgemein gültig, nichtreziprok und nichtdiskriminierend sein
sollen;

17. erklärt erneut, dass die Ziffer 4 des Ministerbeschlus-
ses von Marrakesch über Maßnahmen betreffend die mögli-
chen nachteiligen Auswirkungen des Reformprogramms auf
die am wenigsten entwickelten Länder und die Nettonah-
rungsmittelimporteure unter den Entwicklungsländern13

durchgeführt werden muss;

18. begrüßt den Beschluss, den der Allgemeine Rat der
Welthandelsorganisation im Hinblick auf die Durchführung
der Ziffer 6 der Erklärung von Doha betreffend das Überein-
kommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des gei-
stigen Eigentums und die öffentliche Gesundheit15 verab-
schiedet hat, die Probleme zu beheben, denen sich Länder mit
unzureichender oder mangelnder Produktionskapazität auf
pharmazeutischem Gebiet gegenübersehen, wenn es darum
geht, zu erschwinglichen Preisen Zugang zu Medikamenten
zu erhalten, um gravierenden Problemen im Bereich der öf-
fentlichen Gesundheit zu begegnen, von denen zahlreiche
Entwicklungsländer und am wenigsten entwickelte Länder
betroffen sind, insbesondere denjenigen, die auf HIV/Aids,
Tuberkulose, Malaria und andere Epidemien zurückzuführen
sind, und bittet alle Mitglieder, auf eine rasche und dauerhafte
Lösung dieses Problems hinzuarbeiten, indem sie unter ande-
rem das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der
Rechte des geistigen Eigentums innerhalb der vereinbarten
Frist ändern, um sicherzustellen, dass die Lösung einfach an-
zuwenden, dauerhaft und berechenbar ist und keine rechtli-
chen Probleme aufwirft;

19. betont, dass bilaterale und regionale Handelsüber-
einkünfte zu dem multilateralen Handelssystem beitragen sol-
len, und betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist,
die Disziplinen und Verfahren auf Grund der für regionale
Handelsübereinkünfte geltenden Bestimmungen der Welt-

handelsorganisation im Einklang mit Ziffer 29 der Ministerer-
klärung von Doha klarzustellen und zu verbessern, wobei die
Auswirkungen dieser Übereinkünfte auf die Entwicklung zu
berücksichtigen sind, und fordert die Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, im
Einklang mit ihrem Mandat entsprechende technische Beiträ-
ge zu leisten;

20. bekräftigt die Verpflichtungen, die auf der vierten
Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation und auf der
vom 14. bis 20. Mai 2001 in Brüssel abgehaltenen dritten
Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten ent-
wickelten Länder16 eingegangen wurden, fordert in diesem
Zusammenhang die entwickelten Länder auf, sofern noch
nicht geschehen, auf das Ziel eines zoll- und kontingentfreien
Marktzugangs für alle Ausfuhren der am wenigsten entwik-
kelten Länder hinzuarbeiten, und stellt fest, dass die Prüfung
von Vorschlägen, wie die Entwicklungsländer zur Verbesse-
rung des Marktzugangs für die am wenigsten entwickelten
Länder beitragen können, ebenfalls hilfreich wäre;

21. begrüßt die Genehmigung des Beitritts Kambo-
dschas und Nepals zur Welthandelsorganisation, betont, wie
wichtig es ist, allen Entwicklungsländern, insbesondere den
am wenigsten entwickelten Ländern, sowie den Transforma-
tionsländern, die sich um die Mitgliedschaft in der Welthan-
delsorganisation bewerben, unter Berücksichtigung der Zif-
fer 21 der Resolution 55/182 und späterer Entwicklungen den
Beitritt zu erleichtern, und fordert die wirksame und getreue
Anwendung der Leitlinien der Welthandelsorganisation für
den Beitritt der am wenigsten entwickelten Länder;

22. bittet die Mitglieder der internationalen Gemein-
schaft, im Kontext der Handelsliberalisierung die Interessen
der Länder zu berücksichtigen, die nicht Mitglied der Welt-
handelsorganisation sind;

23. bekräftigt die Verpflichtung, das Arbeitsprogramm
der Welthandelsorganisation aktiv voranzutreiben, damit die
handelsbezogenen Fragen und Anliegen, die sich auf die um-
fassendere Integration kleiner, störanfälliger Volkswirtschaf-
ten in das multilaterale Handelssystem auswirken, gemäß Zif-
fer 35 der Ministererklärung von Doha in einer Art und Weise
angegangen werden, die ihren besonderen Gegebenheiten ge-
recht wird und ihre auf eine nachhaltige Entwicklung gerich-
teten Anstrengungen unterstützt;

24. erkennt den Ernst der Anliegen an, die in dem Ak-
tionsprogramm von Almaty17 zum Ausdruck gebracht wur-
den, das auf der am 28. und 29. August 2003 in Almaty (Ka-
sachstan) abgehaltenen Internationalen Ministerkonferenz der
Binnen- und Transitentwicklungsländer, der Geberländer und
der internationalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen
über die Zusammenarbeit im Transitverkehr verabschiedet

14 Beschluss der Vertragsparteien vom 28. November 1979 (L/4903). Un-
ter http://docsonline.wto.org im Internet verfügbar.
15 WT/L/540. Unter http://docsonline.wto.org im Internet verfügbar.

16 Siehe A/CO5NF.191/13.
17 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and
Transit Developing Countries and Donor Countries and International
Financial and Development Institutions on Transit Transport Coopera-
tion, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), An-
hang I.
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wurde, und betont, dass die besonderen Probleme und Bedürf-
nisse der Binnenentwicklungsländer, namentlich die in Zif-
fer 33 des Aktionsprogramms genannten, sowie andere in
dem Abschnitt des Aktionsprogramms betreffend den interna-
tionalen Handel und die Erleichterung des Handels enthaltene
einschlägige Fragen von den zuständigen internationalen Or-
ganisationen und Gebern gemäß dem Ansatz der Einbezie-
hung unterschiedlicher Interessengruppen wirksam angegan-
gen werden müssen;

25. nimmt Kenntnis von den die Gesundheit und die Um-
welt betreffenden Maßnahmen, die sich auf die Ausfuhren
auswirken, betont, dass die Annahme oder Durchsetzung von
notwendigen Maßnahmen zum Schutz des menschlichen, tie-
rischen oder pflanzlichen Lebens beziehungsweise ihrer Ge-
sundheit nicht zu einer willkürlichen oder ungerechtfertigten
Diskriminierung oder einer verschleierten Beschränkung des
internationalen Handels führen soll, und erkennt an, wie
wichtig die Unterstützung der Entwicklungsländer beim Ka-
pazitätsaufbau ist, damit sie geeignete und notwendige Maß-
nahmen zur Erfüllung der von der Welthandelsorganisation
festgelegten Normen durchführen können;

26. ermutigt die Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen, die Welthandelsorganisation, die
Weltbank, die Organisation der Vereinten Nationen für indu-
strielle Entwicklung, das Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen und andere zuständige internationale Organisa-
tionen zur weiteren Zusammenarbeit beim Aufbau von han-
delsbezogenen Kapazitäten in den Entwicklungsländern, so
auch gegebenenfalls im Rahmen des Integrierten Rahmen-
plans für handelsbezogene technische Hilfe zur Unterstützung
der am wenigsten entwickelten Länder und des Gemeinsamen
integrierten Programms für technische Hilfe;

27. ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres Mandats ihre Ar-
beit an Fragen und Politiken im Handelsbereich aus dem
Blickwinkel der Entwicklung fortzusetzen, namentlich auch
ihren Beitrag zu dem Durchführungsplan des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Johannes-
burg")18, und nimmt Kenntnis von ihrer Arbeit an entwick-
lungsbezogenen Richtgrößen des internationalen Handelssy-
stems und der Handelsverhandlungen19;

28. erklärt erneut, wie wichtig es ist, die Programme der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit und des Ka-
pazitätsaufbaus zu unterstützen, die den Entwicklungslän-
dern, vor allem den am wenigsten entwickelten Ländern, den
Transformationsländern und den Ländern mit kleinen und
störanfälligen Volkswirtschaften zugute kommen, vor allem
diejenigen Programme, die ihre Mitwirkung an dem Arbeits-
programm von Doha unterstützen, im Einklang mit der Stra-
tegie der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit;

29. betont, wie wichtig es ist, die Tätigkeit der Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen zu unter-
stützen, bittet die Mitgliedstaaten um eine solche Unterstüt-
zung und bittet die Geber und die anderen Länder, die dazu in
der Lage sind, der Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen auch in Zukunft die Ressourcen zur Ver-
fügung zu stellen, die sie benötigt, um ihre Tätigkeiten auf
dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit wirksam durch-
zuführen, indem sie längerfristigen zukunftsfähigen Aktivitä-
ten Vorrang einräumt, insbesondere durch mehrjährige Finan-
zierungsmechanismen und bereichsübergreifende Tätigkei-
ten, die auf den von der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen in ihrem Arbeitsprogramm festgeleg-
ten themenbezogenen Prioritäten beruhen;

30. nimmt Kenntnis von dem Sachgegenstand "Verbes-
serung der Kohärenz zwischen einzelstaatlichen Entwick-
lungsstrategien und weltweiten Wirtschaftsprozessen zur För-
derung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung, ins-
besondere der Entwicklungsländer" auf der vorläufigen Ta-
gesordnung der für den 13. bis 18. Juni 2004 in São Paulo
(Brasilien) anberaumten elften Tagung der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz20 und betont in diesem Zusammenhang,
wie wichtig die Rolle und das Mandat der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen sind;

31. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen,
der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen unter
dem Unterpunkt "Internationaler Handel und Entwicklung"
einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution und
über die Entwicklungen im multilateralen Handelssystem
vorzulegen.

RESOLUTION 58/198

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, auf Empfeh-
lung des Ausschusses (A/58/481, Add.1, Ziffer 12)21, in einer aufgezeichneten
Abstimmung mit 125 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 37 Enthaltungen, wie
folgt:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei
Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, De-
mokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecua-
dor, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bis-
sau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Italien,
Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemo-
kratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahi-
rija, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua,

18 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.
19 Siehe TD/B/50/8, Abschnitt III.

20 A/58/15 (Teil V), Anhang II. Der endgültige Wortlaut findet sich in:
Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 15.
21 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Marokko (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, sowie Chi-
nas).
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
Niederlande, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Pa-
raguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomo-
nen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Serbien und Montenegro, Seychellen,
Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grena-
dinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tune-
sien, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emira-
te, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Bulgarien, Deutschland, ehe-

malige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Island, Israel, Japan, Kanada, Kroatien, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Monaco, Norwegen, Österreich, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Zypern.

58/198. Einseitige wirtschaftliche Maßnahmen als Mittel
zur Ausübung politischen und wirtschaftlichen
Zwangs auf Entwicklungsländer

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsätze der Char-
ta der Vereinten Nationen,

in Bekräftigung der Erklärung über völkerrechtliche
Grundsätze für freundschaftliche Beziehungen und Zusam-
menarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta
der Vereinten Nationen22, in der unter anderem festgelegt ist,
dass ein Staat keine einseitigen wirtschaftlichen, politischen
oder sonstigen Zwangsmaßnahmen gegen einen anderen Staat
anwenden oder deren Anwendung begünstigen darf, um von
ihm die Unterordnung bei der Ausübung seiner souveränen
Rechte zu erlangen,

eingedenk der in den einschlägigen Resolutionen, Regeln
und Bestimmungen der Vereinten Nationen und der Welthan-
delsorganisation enthaltenen allgemeinen Grundsätze zur Re-
gelung des internationalen Handelssystems und der Handels-
politik zu Gunsten der Entwicklung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/215 vom 22. De-
zember 1989, 46/210 vom 20. Dezember 1991, 48/168 vom
21. Dezember 1993, 50/96 vom 20. Dezember 1995, 52/181
vom 18. Dezember 1997, 54/200 vom 22. Dezember 1999
und 56/179 vom 21. Dezember 2001,

ernsthaft besorgt darüber, dass sich die Anwendung ein-
seitiger wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen besonders nach-
teilig auf die Volkswirtschaft und die Entwicklungsanstren-
gungen der Entwicklungsländer auswirkt und einen allgemei-
nen negativen Einfluss auf die internationale wirtschaftliche
Zusammenarbeit und auf die weltweiten Anstrengungen in
Richtung auf ein nichtdiskriminierendes und offenes multila-
terales Handelssystem hat,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs23;

2. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, dringend wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um zu
verhindern, dass gegen Entwicklungsländer einseitige wirt-
schaftliche Zwangsmaßnahmen ergriffen werden, die von den
zuständigen Organen der Vereinten Nationen nicht genehmigt
wurden oder mit den in der Charta der Vereinten Nationen
enthaltenen völkerrechtlichen Grundsätzen unvereinbar sind
und die gegen die wesentlichen Grundsätze des multilateralen
Handelssystems verstoßen;

3. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die An-
wendung derartiger Maßnahmen zu überwachen und die Aus-
wirkungen dieser Maßnahmen auf die betroffenen Länder, na-
mentlich auf ihren Handel und ihre Entwicklung, zu untersu-
chen;

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 58/199

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/481/Add.2, Ziffer 14)24.

58/199. Schaffung einer globalen Kultur der Cyber-Si-
cherheit und Schutz kritischer Informationsin-
frastrukturen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/239 vom
20. Dezember 2002 über die Schaffung einer globalen Kultur
der Cyber-Sicherheit, 55/63 vom 4. Dezember 2000 und
56/121 vom 19. Dezember 2001 über die Schaffung der
Rechtsgrundlage für die Bekämpfung des kriminellen Miss-
brauchs von Informationstechnologien sowie 53/70 vom
4. Dezember 1998, 54/49 vom 1. Dezember 1999, 55/28 vom
20. November 2000, 56/19 vom 29. November 2001 und
57/53 vom 22. November 2002 über Entwicklungen auf dem
Gebiet der Informationstechnik und der Telekommunikation
im Kontext der internationalen Sicherheit,

in Anerkennung dessen, dass Regierungen, Wirtschaftsun-
ternehmen, andere Organisationen und individuelle Nutzer
den Informationstechnologien immer größere Bedeutung bei-
messen, wenn es darum geht, die sozioökonomische Entwick-
lung zu fördern, wesentliche Güter und Dienstleistungen be-
reitzustellen, Geschäfte abzuwickeln und Informationen aus-
zutauschen,

im Hinblick auf die zunehmende Verknüpfung der kriti-
schen Informationsinfrastrukturen der meisten Länder – wie
beispielsweise derjenigen, die unter anderem zur Energieer-
zeugung, -übertragung und -verteilung, für den Luft- und See-
transport, im Bank- und Finanzdienstleistungssektor, im elek-
tronischen Geschäftsverkehr, zur Wasser- und Nahrungsmit-
telversorgung und auf dem Gebiet der öffentlichen Gesund-
heit eingesetzt werden – sowie der kritischen Informationsin-

22 Resolution 2625 (XXV), Anlage.
23 A/58/301.

24 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
frastrukturen, die deren Tätigkeiten in immer stärkerem Maße
verbinden und sich darauf auswirken, 

in der Erkenntnis, dass jedes Land seine eigenen kriti-
schen Informationsinfrastrukturen festlegen wird,

sowie in der Erkenntnis, dass diese zunehmende technolo-
gische Interdependenz auf einem komplexen Netzwerk von
kritischen Informationsinfrastruktur-Komponenten beruht,

feststellend, dass die kritischen Informationsinfrastruktu-
ren heute auf Grund der zunehmenden Vernetzung einer grö-
ßeren Zahl und Vielfalt von Bedrohungen ausgesetzt sind und
mehr Angriffsflächen bieten, wodurch neue Sicherheitspro-
bleme entstehen,

sowie feststellend, dass es für den wirksamen Schutz kriti-
scher Informationsinfrastrukturen unter anderem notwendig
ist, die Bedrohungen aufzuzeigen und die Anfälligkeit zu ver-
mindern, denen die kritischen Informationsinfrastrukturen
ausgesetzt sind, die Schäden und die Ausfallzeit im Falle ei-
nes Schadens oder eines Angriffs auf ein Mindestmaß zu be-
schränken und die Schadensursache oder den Urheber eines
Angriffs zu ermitteln,

in der Erkenntnis, dass ein wirksamer Schutz die Kommu-
nikation und Zusammenarbeit aller Interessengruppen auf na-
tionaler und internationaler Ebene erfordert und dass die ein-
zelstaatlichen Anstrengungen durch wirksame fachliche Zu-
sammenarbeit der Interessengruppen auf internationaler und
regionaler Ebene unterstützt werden sollen,

sowie in der Erkenntnis, dass die Wirksamkeit der Zusam-
menarbeit bei der Bekämpfung des kriminellen Missbrauchs
von Informationstechnologien und bei der Schaffung einer
globalen Kultur der Cyber-Sicherheit durch Lücken beim Zu-
gang der Staaten zu den Informationstechnologien und bei ih-
rer Nutzung herabgesetzt werden kann, und feststellend, dass
der Transfer von Informationstechnologien, insbesondere in
die Entwicklungsländer, erleichtert werden muss,

ferner in der Erkenntnis, wie wichtig die internationale
Zusammenarbeit für die Herbeiführung der Cyber-Sicherheit
und den Schutz kritischer Informationsinfrastrukturen ist, in
deren Rahmen die einzelstaatlichen Anstrengungen zur Stei-
gerung der personellen Kapazitäten und der Lern- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten, zur Verbesserung der öffentli-
chen Dienstleistungen und zur Steigerung der Lebensqualität
durch den Einsatz hochentwickelter, zuverlässiger und siche-
rer Informations- und Kommunikationstechnologien und
-netze und die Förderung des allgemeinen Zugangs unter-
stützt werden,

feststellend, dass die zuständigen internationalen und re-
gionalen Organisationen darauf hinarbeiten, die Sicherheit
der kritischen Informationsinfrastrukturen zu erhöhen,

in der Erkenntnis, dass es gilt, kritische Informationsinfra-
strukturen unter gebührender Berücksichtigung der anwend-
baren innerstaatlichen Datenschutzvorschriften und anderer
einschlägiger Rechtsvorschriften zu schützen,

1. nimmt Kenntnis von den in der Anlage zu dieser Re-
solution enthaltenen Elementen für den Schutz kritischer In-
formationsinfrastrukturen;

2. bittet alle zuständigen internationalen Organisatio-
nen, namentlich die zuständigen Organe der Vereinten Natio-
nen, diese Elemente für den Schutz kritischer Informationsin-
frastrukturen bei allen künftigen Tätigkeiten auf dem Gebiet
der Cyber-Sicherheit oder des Schutzes kritischer Informa-
tionsinfrastrukturen nach Bedarf in Betracht zu ziehen;

3. bittet die Mitgliedstaaten, unter anderem diese Ele-
mente in Betracht zu ziehen, wenn sie Strategien zur Vermin-
derung der Risiken für kritische Informationsinfrastrukturen
im Einklang mit den innerstaatlichen Rechts- und sonstigen
Vorschriften entwickeln;

4. bittet die Mitgliedstaaten und alle zuständigen inter-
nationalen Organisationen, bei ihren Vorbereitungen für die
zweite Phase des Weltgipfels über die Informationsgesell-
schaft, die vom 16. bis 18. November 2005 in Tunis stattfin-
den soll, unter anderem diese Elemente sowie die Notwendig-
keit des Schutzes kritischer Informationsinfrastrukturen in
Betracht zu ziehen;

5. ermutigt diejenigen Mitgliedstaaten und zuständigen
regionalen und internationalen Organisationen, die Strategien
für die Cyber-Sicherheit und den Schutz kritischer Informa-
tionsinfrastrukturen entwickelt haben, ihre besten Verfah-
rensweisen und Maßnahmen weiterzugeben, die anderen Mit-
gliedstaaten bei ihren Bemühungen um die Förderung der Cy-
ber-Sicherheit behilflich sein könnten;

6. unterstreicht, dass verstärkte Anstrengungen unter-
nommen werden müssen, um die digitale Kluft zu überbrük-
ken, den universellen Zugang zu Informations- und Kommu-
nikationstechnologien zu ermöglichen und kritische Informa-
tionsinfrastrukturen zu schützen, indem der Transfer von In-
formationstechnologien, insbesondere in die Entwicklungs-
länder, vor allem in die am wenigsten entwickelten Länder,
und der Aufbau von Kapazitäten in diesen Ländern erleichtert
wird, damit sich alle Staaten bei ihrer sozioökonomischen
Entwicklung die Informations- und Kommunikationstechno-
logien voll zunutze machen können.

Anlage

Elemente für den Schutz kritischer Informationsinfra-
strukturen

1. Einrichtung von Netzen zur Notfallwarnung im Fall von
Schwachstellen, Bedrohungen und Problemen der Cyber-Si-
cherheit.

2. Erhöhung des Problembewusstseins, um den Interessen-
gruppen das Verständnis der Beschaffenheit und des Umfangs
ihrer kritischen Informationsinfrastrukturen sowie der Rolle
zu erleichtern, die ihnen beim Schutz dieser Informationsin-
frastrukturen jeweils zukommt.

3. Prüfung der Infrastrukturen und Feststellung eventueller
Interdependenzen, wodurch der Schutz dieser Infrastrukturen
verbessert wird.

4. Förderung von Partnerschaften zwischen öffentlichen wie
privaten Interessengruppen, mit dem Ziel, Informationen über
kritische Informationsinfrastrukturen auszutauschen und zu
analysieren und so Beschädigungen dieser Infrastrukturen
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
oder Angriffe auf sie zu verhindern, zu untersuchen und Ge-
genmaßnahmen zu ergreifen.

5. Schaffung und Unterhaltung von Kommunikationsnetzen
für den Krisenfall sowie deren Erprobung, mit dem Ziel, ihre
Sicherheit und Stabilität in Notfällen zu gewährleisten.

6. Gewährleistung dessen, dass Politiken, die die Verfügbar-
keit von Daten betreffen, der Notwendigkeit des Schutzes von
kritischen Informationsinfrastrukturen Rechnung tragen. 

7. Erleichterung der Rückverfolgung von Angriffen auf kri-
tische Informationsinfrastrukturen und gegebenenfalls Offen-
legung der diesbezüglichen Informationen an andere Staaten.

8. Abhaltung von Ausbildungskursen und Übungen zur Ver-
besserung der Antwortkapazität und Erprobung von Konti-
nuitäts- und Eventualfallplänen im Falle eines Angriffs auf
die Informationsinfrastrukturen und Ermutigung von Interes-
sengruppen, ähnliche Tätigkeiten durchzuführen.

9. Gewährleistung angemessener materiellrechtlicher und
verfahrensrechtlicher Vorschriften und Bereitstellung von
ausgebildetem Personal, damit die Staaten Angriffe auf kriti-
sche Informationsinfrastrukturen untersuchen und strafrecht-
lich verfolgen und diese Untersuchungen gegebenenfalls mit
anderen Staaten koordinieren können.

10.Gegebenenfalls Zusammenarbeit auf internationaler Ebe-
ne, um kritische Informationsinfrastrukturen zu schützen, na-
mentlich durch die Entwicklung und Koordinierung von Not-
fallwarnsystemen, die Weitergabe und Analyse von Informa-
tionen über Schwachstellen, Bedrohungen und Zwischenfälle
und die Koordinierung von Untersuchungen von Angriffen
auf diese Infrastrukturen im Einklang mit den innerstaatlichen
Rechtsvorschriften.

11.Förderung der nationalen und internationalen Forschung
und Entwicklung sowie der Anwendung von den internationa-
len Normen entsprechenden Sicherheitstechnologien.

RESOLUTION 58/200

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/481/Add.2, Ziffer 14)25.

58/200. Wissenschaft und Technologie im Dienste der
Entwicklung

Die Generalversammlung,

in Anerkennung der Rolle, die die internationale wissen-
schaftliche und technische Zusammenarbeit bei der Vermin-
derung des technologischen Abstands und der digitalen Kluft
zwischen Nord und Süd spielen kann,

sowie in Anerkennung dessen, wie wichtig die Nord-Süd-
sowie die Süd-Süd-Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Wis-
senschaft und Technologie ist,

ferner in Anerkennung der maßgeblichen Rolle neuer und
in der Entwicklung befindlicher Technologien bei der Steige-
rung der Produktivität und der Wettbewerbsfähigkeit der Na-
tionen und der Notwendigkeit, unter anderem Kapazitäten
aufzubauen, Maßnahmen zur Förderung des Transfers und
der Verbreitung von Technologien an die Entwicklungsländer
zu ergreifen sowie Aktivitäten des Privatsektors zu fördern
und das Bewusstsein der Öffentlichkeit für Wissenschaft und
Technologie zu schärfen, 

in Bekräftigung der Notwendigkeit, die Tätigkeiten der
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet von Wissenschaft und Technologie zu verstärken, so-
wie die Rolle der Kommission für Wissenschaft und Techno-
logie im Dienste der Entwicklung bei der Beratung in Grund-
satzfragen, insbesondere Fragen, die für die Entwicklungslän-
der von Bedeutung sind, auszubauen,

in Anerkennung der Rolle der Informations- und Kommu-
nikationstechnologien bei der Entwicklungsförderung und ih-
res wichtigen Beitrags zur Bewältigung der Herausforderung,
die die Überbrückung der digitalen Kluft darstellt, und in die-
ser Hinsicht unter Begrüßung der Einberufung der ersten Pha-
se des Weltgipfels über die Informationsgesellschaft, die vom
10. bis 12. Dezember 2003 in Genf abgehalten wurde, und
seiner zweiten Phase, die vom 16. bis 18. November 2005 in
Tunis stattfinden soll,

es begrüßend, dass die Kommission für die Zeit zwischen
den Tagungen der Jahre 2003-2004 das Thema "Förderung
des Einsatzes von Wissenschaft und Technologie zur Ver-
wirklichung der in der Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen enthaltenen Entwicklungsziele" zum Hauptthema
ihrer Tätigkeit bestimmt hat, was vom Wirtschafts- und So-
zialrat in seiner Resolution 2003/56 vom 24. Juli 2003 be-
grüßt wurde,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit, die die Kom-
mission zwischen ihren Tagungen der Jahre 2001-2003 zum
Thema "Technologieentwicklung und Kapazitätsaufbau zur
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit in einer digitalen Ge-
sellschaft", insbesondere zu den Indizes der Entwicklung von
Informations- und Kommunikationstechnologien, geleistet
hat, die einen wichtigen Beitrag zur Vorbereitung des Welt-
gipfels über die Informationsgesellschaft darstellen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über die Wirkung der neuen Biotechnologien, unter besonde-
rer Berücksichtigung der nachhaltigen Entwicklung, ein-
schließlich der Ernährungssicherung, der Gesundheit und der
wirtschaftlichen Produktivität26,

sowie Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/56 des
Wirtschafts- und Sozialrats, in der der Rat die Kommission
bat, mit der Arbeitsgruppe Informations- und Kommunika-
tionstechnologien eng zusammenzuarbeiten, um den Aus-
tausch von Informationen und die Koordinierung der Tätig-
keiten auf dem Gebiet der Informations- und Kommunika-

25 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 26 A/58/76.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
tionstechnologien zu fördern und so einen Beitrag zum Welt-
gipfel über die Informationsgesellschaft zu leisten,

1. fordert die auf dem Gebiet der Biotechnologie täti-
gen zuständigen Organe des Systems der Vereinten Nationen
auf, gemeinsam darauf hinzuwirken, dass die Länder fundier-
te wissenschaftliche Informationen und praktische Beratung
erhalten, damit sie diese Technologien nach Bedarf zur För-
derung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung nut-
zen können;

2. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag des Generalse-
kretärs betreffend die Schaffung eines integrierten Planungs-
rahmens für Biotechnologieentwicklung im System der Ver-
einten Nationen, wie in seinem Bericht26 enthalten, und er-
sucht ihn, weiter über den Stand der Koordinierung zwischen
den zuständigen Organisationen und Organen des Systems
der Vereinten Nationen Bericht zu erstatten, mit dem Ziel, die
Koordinierung der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Biotechno-
logie, insbesondere der Förderung der Biotechnologie im Sy-
stem der Vereinten Nationen, zu stärken;

3. nimmt außerdem Kenntnis von der Veröffentlichung
"Information and Communications Technology Development
Indices"27 (Indizes der Entwicklung von Informations- und
Kommunikationstechnologien) und bittet die Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, in Zusam-
menarbeit mit der Arbeitsgruppe Informations- und Kommu-
nikationstechnologien und der Internationalen Fernmelde-
union die genannte Veröffentlichung als Teil ihres Beitrags zu
dem Weltgipfel über die Informationsgesellschaft zu aktuali-
sieren, erinnernd an die Resolution 56/183 der Generalver-
sammlung vom 21. Dezember 2001, in der die Versammlung
alle zuständigen Organe der Vereinten Nationen ermutigte,
wirksame Beiträge zu leisten und aktiv daran mitzuwirken;

4. fordert den Generalsekretär auf, auch weiterhin da-
für zu sorgen, dass die Kommission und ihr Sekretariat inner-
halb der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen die erforderlichen Ressourcen erhalten, damit die
Kommission ihre Aufgaben besser wahrnehmen kann;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 58/201

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/481/Add.3, Ziffer 8)28.

58/201. Aktionsprogramm von Almaty: Befriedigung der
besonderen Bedürfnisse der Binnenentwick-
lungsländer innerhalb eines Neuen weltweiten
Rahmenplans für die Zusammenarbeit im Tran-
sitverkehr zwischen Binnen- und Transitentwick-
lungsländern

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/180 vom 21. De-
zember 2001, in der sie den Generalsekretär ersuchte, 2003
die internationale Ministertagung einzuberufen, die jetzt die
Bezeichnung "Internationale Ministerkonferenz der Binnen-
und Transitentwicklungsländer, der Geberländer und der in-
ternationalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen über die
Zusammenarbeit im Transitverkehr" trägt, sowie auf ihre Re-
solution 57/242 vom 20. Dezember 2002,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Ergebnisse der Internationalen Ministerkonfe-
renz der Binnen- und Transitentwicklungsländer, der Geber-
länder und der internationalen Finanz- und Entwicklungsin-
stitutionen über die Zusammenarbeit im Transitverkehr29; 

2. spricht der Regierung Kasachstans ihren tief emp-
fundenen Dank aus für die Ausrichtung der Internationalen
Ministerkonferenz in Almaty am 28. und 29. August 2003;

3. macht sich das Aktionsprogramm von Almaty: Be-
friedigung der besonderen Bedürfnisse der Binnenentwick-
lungsländer innerhalb eines Neuen weltweiten Rahmenplans
für die Zusammenarbeit im Transitverkehr zwischen Binnen-
und Transitentwicklungsländern30 und die Erklärung von Al-
maty31 zu eigen, die von der Internationalen Ministerkonfe-
renz verabschiedet wurden;

4. fordert die vollständige und wirksame Durchführung
des Aktionsprogramms von Almaty;

5. beschließt, den Punkt "Spezifische Maßnahmen im
Zusammenhang mit den besonderen Bedürfnissen und Pro-
blemen der Binnenentwicklungsländer: Ergebnisse der Inter-
nationalen Ministerkonferenz der Binnen- und Transitent-
wicklungsländer, der Geberländer und der internationalen Fi-
nanz- und Entwicklungsinstitutionen über die Zusammenar-
beit im Transitverkehr" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
den Stand der Durchführung des Aktionsprogramms von Al-
maty vorzulegen.

27 Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.03.II.D.14.
28 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

29 A/58/388.
30 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and
Transit Developing Countries and Donor Countries and International
Financial and Development Institutions on Transit Transport Coopera-
tion, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), An-
hang I.
31 Ebd., Anhang II.
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RESOLUTION 58/202

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/481/Add.5, Ziffer 7)32.

58/202. Internationales Finanzsystem und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/186 vom 20. De-
zember 2000 und 56/181 vom 21. Dezember 2001 mit dem
Titel "Errichtung eines stärkeren und stabilen internationalen
Finanzsystems, das den Prioritäten auf dem Gebiet des
Wachstums und der Entwicklung, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern, und der Förderung wirtschaftlicher und so-
zialer Gerechtigkeit Rechnung trägt" sowie auf ihre Resolu-
tion 57/241 vom 20. Dezember 2002,

sowie unter Hinweis auf die von den Staats- und Regie-
rungschefs am 8. September 2000 verabschiedete Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen33, ihre Resolution
56/210 B vom 9. Juli 2002, in der sie sich den von der Inter-
nationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung verab-
schiedeten Konsens von Monterrey34 und den am 4. Septem-
ber 2002 verabschiedeten Durchführungsplan des Weltgipfels
für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Jo-
hannesburg")35 zu eigen machte,

hervorhebend, dass das internationale Finanzsystem eine
nachhaltige Entwicklung, ein beständiges Wirtschaftswachs-
tum und die Verringerung der Armut fördern und dabei
gleichzeitig die kohärente Mobilisierung aller Quellen der
Entwicklungsfinanzierung ermöglichen sollte, einschließlich
innerstaatlicher Ressourcen, internationaler Investitionsströ-
me, der öffentlichen Entwicklungshilfe, der Erleichterung der
Auslandsschuldenlast und eines offenen, gerechten, regelge-
stützten, berechenbaren und nichtdiskriminierenden globalen
Handelssystems,

erneut erklärend, dass die erfolgreiche Verwirklichung
der Entwicklungsziele und der Ziele der Armutsbekämpfung
von einer guten Staatsführung innerhalb eines jeden Landes
sowie von einer guten Weltordnungspolitik abhängt, und her-
vorhebend, dass eine solide Wirtschaftspolitik, gefestigte, auf
die Bedürfnisse der Menschen eingehende, demokratische In-
stitutionen und eine verbesserte Infrastruktur die Grundlage
für ein beständiges Wirtschaftswachstum, die Beseitigung der
Armut und die Schaffung von Arbeitsplätzen sind,

sowie erneut erklärend, dass die Führungsrolle der Ver-
einten Nationen bei der Entwicklungsförderung gestärkt wer-
den muss,

das zunehmende Zusammenwirken zwischen den Verein-
ten Nationen und den internationalen Finanz- und Handelsin-
stitutionen begrüßend, gemäß den einschlägigen Bestimmun-
gen der Charta der Vereinten Nationen und im Einklang mit
den entsprechenden Übereinkünften36,

in Ermutigung weiterer Fortschritte in der Frage der Teil-
habe der Entwicklungsländer an den Prozessen der internatio-
nalen Beschlussfassung und Normensetzung auf wirtschaftli-
chem Gebiet, namentlich an denen der Bretton-Woods-Insti-
tutionen und anderer Wirtschafts- und Finanzinstitutionen
und Ad-hoc-Gruppierungen, und gleichzeitig die Maßnahmen
begrüßend, die unternommen wurden, um die Kapazität der
Entwicklungsländer zur wirksamen Mitwirkung in den inter-
nationalen Finanzinstitutionen zu stärken,

anerkennend, wie dringend notwendig es ist, die Kohä-
renz, Lenkung und Konsistenz der internationalen Geld-, Fi-
nanz- und Handelssysteme zu verbessern, und wie wichtig es
ist, sicherzustellen, dass sie offen und fair sind und alle Län-
der einschließen, damit sie die Anstrengungen ergänzen, die
die einzelnen Staaten auf dem Gebiet der Entwicklung unter-
nehmen, um ein beständiges Wirtschaftswachstum und die
Verwirklichung der international vereinbarten Entwicklungs-
ziele zu gewährleisten, namentlich auch der in der Millenni-
ums-Erklärung enthaltenen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs37;

2. erkennt an, dass es immer deutlichere erste Anzei-
chen dafür gibt, dass die Wirtschaftstätigkeit in zahlreichen
Volkswirtschaften allmählich zunimmt, stellt aber gleichzei-
tig mit Besorgnis fest, dass sich die Weltwirtschaft nicht über-
all gleichmäßig erholt hat, was die Anstrengungen in Frage
stellt, die die Entwicklungsländer unternehmen, um die Ar-
mut zu beseitigen und ein beständiges Wirtschaftswachstum
zu gewährleisten, und unterstreicht, wie wichtig es ist, dass al-
le Länder und Institutionen zusammenarbeiten, um mit den
Gefahren der finanziellen Instabilität fertig zu werden und ei-
ne starke und stetige Erholung zu gewährleisten;

3. bittet die entwickelten Länder, insbesondere die gro-
ßen Industrieländer, die Auswirkungen zu berücksichtigen,
die ihre makroökonomischen Politiken auf das Wachstum und
die Entwicklung auf internationaler Ebene haben;

4. erkennt die Besorgnis an, dass die Entwicklungslän-
der insgesamt im Jahr 2002 im sechsten Jahr in Folge einen
Nettoabfluss an Finanzmitteln zu verzeichnen hatten, und un-
terstreicht, dass nach Bedarf Maßnahmen auf nationaler und
internationaler Ebene ergriffen werden müssen, um dieses
Problem anzugehen, und nimmt gleichzeitig Kenntnis von
den bislang hierzu unternommenen Anstrengungen sowie da-

32 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
33 Siehe Resolution 55/2.
34 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung,
Monterrey (Mexiko), 18-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
35 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.

36 Dazu gehören unter anderem die am 15. April 1948 zwischen den Ver-
einten Nationen und dem Internationalen Währungsfonds (Vereinte Na-
tionen, Treaty Series, Vol. 16, Nr. 108) und zwischen den Vereinten Na-
tionen und der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
(ebd., Vol. 16, Nr. 109) geschlossenen Übereinkünfte. 
37 A/58/369.
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von, dass diese Abflüsse bei einigen Entwicklungsländern
derzeit auf positive Handelsbilanzentwicklungen hindeuten,
die unter anderem für die Schuldentilgung notwendig sind
und den Erwerb ausländischer Vermögenswerte ermöglichen;

5. unterstreicht, wie wichtig es ist, wirksame Maßnah-
men zu verabschieden, darunter nach Bedarf auch neue Fi-
nanzmechanismen, um die Anstrengungen der Entwicklungs-
länder zur Verwirklichung eines beständigen Wirtschafts-
wachstums und einer nachhaltigen Entwicklung, zur Verrin-
gerung der Armut und zur Stärkung ihrer demokratischen Sy-
steme zu unterstützen, und bekräftigt gleichzeitig, dass jedes
Land die Hauptverantwortung für seine eigene wirtschaftliche
und soziale Entwicklung trägt und dass der nationalen Politik
die Hauptrolle im Entwicklungsprozess zukommt;

6. unterstreicht die Bedeutung starker innerstaatlicher
Institutionen, wenn es darum geht, die Wirtschaftstätigkeit
und die Finanzstabilität mit dem Ziel der Herbeiführung von
Wachstum und Entwicklung zu fördern, unter anderem durch
eine solide makroökonomische Politik und durch Maßnah-
men zur Stärkung der ordnungspolitischen Systeme des Un-
ternehmens-, Finanz- und Bankensektors, und unterstreicht
außerdem, dass internationale Kooperationsinitiativen auf
diesen Gebieten den Zufluss von Kapital in die Entwicklungs-
länder fördern sollten;

7. unterstreicht, wie wichtig die Förderung der interna-
tionalen Finanzstabilität und eines nachhaltigen Wachstums
ist, und begrüßt die diesbezüglichen Anstrengungen des Inter-
nationalen Währungsfonds und des Forums für Finanzstabili-
tät sowie die Tatsache, dass der Internationale Währungs- und
Finanzausschuss geprüft hat, wie die Instrumente zur Förde-
rung der internationalen Finanzstabilität und zur Verbesse-
rung der Krisenprävention verfeinert werden können, nament-
lich durch eine ausgewogenere und genauere Überwachung
der Kapitalmärkte und der Länder, die in struktureller und re-
gionaler Hinsicht von Bedeutung sind, um unter anderem Pro-
bleme und Gefahren möglichst früh zu erkennen und geeigne-
te grundsatzpolitische Maßnahmen zu fördern, eine angemes-
sene vorbeugende Unterstützung zur Bewältigung externer
Krisen zu gewähren und die Transparenz makroökonomi-
scher Daten und statistischer Informationen über die interna-
tionalen Kapitalströme weiter zu verbessern;

8. erklärt in dieser Hinsicht erneut, dass Maßnahmen
zur Abfederung übermäßiger Schwankungen der kurzfristi-
gen Kapitalströme und zur Verbesserung der Transparenz der
Finanzströme und der Informationen darüber wichtig sind und
erwogen werden müssen;

9. verweist auf die Auswirkungen von Finanzkrisen auf
Entwicklungs- und Transformationsländer, unabhängig von
ihrer Größe, beziehungsweise die Gefahr ihrer Ansteckung,
unterstreicht die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass die in-
ternationalen Finanzinstitutionen, insbesondere der Interna-
tionale Währungsfonds, über eine geeignete Palette von Fi-
nanzfazilitäten und -mitteln verfügen, um rechtzeitig auf an-
gemessene Weise und im Einklang mit ihrer Grundsatzpolitik
auf solche Krisen reagieren zu können;

10. verweist außerdem darauf, wie wichtig es ist, dass
die derzeit zur Reform des internationalen Finanzsystems un-
ternommenen Initiativen gefördert werden, wie in dem Kon-
sens von Monterrey34 vorgesehen, betont, dass diese Anstren-
gungen unter wirksamer Teilhabe der Entwicklungs- und der
Transformationsländer unternommen werden müssen, und er-
mutigt den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank
in dieser Hinsicht, die Frage der Mitbestimmung und der
wirksamen Teilhabe dieser Länder weiter zu prüfen, wie in
den Kommuniqués des Internationalen Währungs- und Fi-
nanzausschusses und des Entwicklungsausschusses auf ihren
am 21. und 22. September 2003 in Dubai abgehaltenen letzten
Tagungen vorgesehen, und sieht der Behandlung eines "Fahr-
plans" zu dieser Frage auf ihrer nächsten Tagung im April
2004 mit Interesse entgegen; 

11. begrüßt die laufenden Arbeiten des Internationalen
Währungsfonds bezüglich Quoten und nimmt Kenntnis vom
Abschluss der zwölften Allgemeinen Überprüfung der Quo-
ten durch den Fonds, aus deren Bericht hervorgeht, dass der
derzeitige Stand der Mittel des Fonds ausreichend ist und dass
das Exekutivdirektorium die Absicht hat, die Hinlänglichkeit
der Mittel des Fonds während der dreizehnten Allgemeinen
Überprüfung genau zu überwachen und zu bewerten, Maß-
nahmen zu erwägen, um eine Quotenaufteilung zu erreichen,
die die Entwicklungen der Weltwirtschaft widerspiegelt, und
Maßnahmen zu erwägen, wie die Lenkung des Fonds gestärkt
werden kann;

12. betont, dass es unerlässlich ist, eine wirksame und
ausgewogene Teilhabe der Entwicklungsländer an der Ausar-
beitung von finanziellen Normen und Regeln zu gewährlei-
sten, und unterstreicht die Notwendigkeit, als Beitrag zur Ver-
ringerung der Anfälligkeit für Finanzkrisen und der Anstek-
kungsgefahr die freiwillige und stufenweise Anwendung die-
ser Normen und Regeln sicherzustellen;

13. bittet die multilateralen und regionalen Entwick-
lungsbanken und Entwicklungsfonds, auch weiterhin eine
entscheidende Rolle bei der Deckung des Entwicklungsbe-
darfs der Entwicklungs- und Transformationsländer zu spie-
len, so auch nach Bedarf durch koordinierte Maßnahmen, und
betont, dass gestärkte regionale Entwicklungsbanken und
subregionale Finanzinstitutionen die nationalen und regiona-
len Entwicklungsanstrengungen mit flexibler finanzieller Un-
terstützung flankieren und so die Eigenverantwortung und die
Gesamteffizienz steigern, und zudem den Entwicklungslän-
dern unter ihren Mitgliedern als wichtige Quelle des Wissens
und des Sachverstands dienen;

14. fordert die multilateralen Finanzinstitutionen auf,
bei der grundsatzpolitischen Beratung und der Bereitstellung
finanzieller Unterstützung an die Mitgliedstaaten auf nationa-
ler Eigenverantwortung beruhenden Reform- und Entwick-
lungsstrategien zu folgen, den besonderen Erfordernissen und
Durchführungskapazitäten der Entwicklungs- und Transfor-
mationsländer gebührend Rechnung zu tragen und die negati-
ven Auswirkungen der Anpassungsprogramme auf die
schwächeren Gesellschaftsgruppen auf ein Mindestmaß zu re-
duzieren und gleichzeitig zu bedenken, wie wichtig gleich-
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stellungsorientierte Beschäftigungs- und Armutsminderungs-
politiken und -strategien sind;

15. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass mit souverä-
nen Schulden zusammenhängende Krisen auf geordnete Wei-
se beigelegt werden, stellt fest, dass bei internationalen
Staatsanleihen in zunehmendem Maße freiwillig Umschul-
dungsklauseln angewandt werden, und nimmt Kenntnis von
den Anstrengungen, die staatliche Schuldner und private
Gläubiger unternehmen, um einen freiwilligen Verhaltensko-
dex für die Beilegung von mit staatlichen Schulden zusam-
menhängenden Krisen auszuarbeiten;

16. ermutigt die Anstrengungen, die unternommen wer-
den, namentlich diejenigen der Bretton-Woods-Institutionen,
um die Schuldentragfähigkeit der Länder mit niedrigem und
mittlerem Einkommen besser zu bewerten, indem unter ande-
rem bessere Instrumente zur Bewältigung plötzlicher Außen-
einwirkungen ausgearbeitet werden und den landesspezifi-
schen Faktoren Rechnung getragen wird; 

17. ermutigt außerdem dazu, Vorschläge zur Entwick-
lung innovativer öffentlicher und privater Mechanismen zur
Entwicklungsfinanzierung zu behandeln, ohne dass die Ent-
wicklungsländer dadurch ungebührlich belastet werden, so-
wie in den geeigneten Foren die Ergebnisse der vom General-
sekretär erbetenen Analyse möglicher innovativer Finanzie-
rungsquellen zu untersuchen, unter Kenntnisnahme des Vor-
schlags, zugeteilte Sonderziehungsrechte für Entwicklungs-
zwecke einzusetzen, und dabei zu berücksichtigen, dass jede
Evaluierung der Zuteilung von Sonderziehungsrechten in
Übereinstimmung mit dem Übereinkommen des Internationa-
len Währungsfonds und der gültigen Geschäftsordnung des
Fonds erfolgen muss, was die Berücksichtigung des weltwei-
ten Liquiditätsbedarfs auf internationaler Ebene erfordert;

18. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

19. beschließt, den Unterpunkt "Internationales Finanz-
system und Entwicklung" unter dem Punkt "Fragen der ma-
kroökonomischen Politik" in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/203

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/481/Add.5, Ziffer 7)38.

58/203. Auslandsverschuldungskrise und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/164 vom 16. De-
zember 1996, 52/185 vom 18. Dezember 1997, 53/175 vom
15. Dezember 1998, 54/202 vom 22. Dezember 1999, 55/184
vom 20. Dezember 2000, 56/184 vom 21. Dezember 2001
und 57/240 vom 20. Dezember 2002 über die Verstärkung der

internationalen Zusammenarbeit im Hinblick auf eine dauer-
hafte Lösung des Auslandsverschuldungsproblems der Ent-
wicklungsländer,

sowie unter Hinweis auf die am 8. September 2000 von
den Staats- und Regierungschefs verabschiedete Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen39,

in Bekräftigung des auf der Internationalen Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung verabschiedeten Konsenses
von Monterrey40, in dem anerkannt wird, dass eine nachhalti-
ge Schuldenfinanzierung ein wichtiges Element zur Mobili-
sierung von Ressourcen für öffentliche und private Investitio-
nen ist,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom 23. Juni
2003 über die integrierte und koordinierte Umsetzung und
Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und
Sozialbereich,

besorgt darüber, dass die gegenwärtige Erholung der
Weltwirtschaft ungleichmäßig verläuft, jedoch entschlossen,
sicherzustellen, dass sie zu einem beständigen Wachstum der
Weltwirtschaft, zu nachhaltiger Entwicklung und zu einer
dauerhaften Lösung des Auslandsverschuldungsproblems der
Entwicklungsländer führt,

in diesem Zusammenhang feststellend, dass der Gesamt-
schuldenstand der Entwicklungsländer von 1,4216 Billionen
US-Dollar im Jahr 1990 auf 2,3842 Billionen Dollar im Jahr
2002 gestiegen ist,

mit großer Besorgnis feststellend, dass die fortbestehen-
den Schulden- und Schuldendienstprobleme der hochver-
schuldeten armen Entwicklungsländer eines von vielen Ele-
menten sind, die ihre Bemühungen um eine nachhaltige Ent-
wicklung beeinträchtigen, und eingedenk ihrer Auswirkungen
auf die Verwirklichung der international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklä-
rung enthaltenen Ziele,

mit Besorgnis feststellend, dass einige hochverschuldete
Entwicklungsländer mit niedrigen und mittleren Einkommen
nach wie vor ernsthafte Schwierigkeiten haben, ihren Schul-
dendienstverpflichtungen gegenüber dem Ausland nachzu-
kommen, wodurch ihre Anstrengungen, ein beständiges Wirt-
schaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung zu ge-
währleisten, erheblich behindert werden,

feststellend, dass die Entwicklungsländer insgesamt im
Jahr 2002 im sechsten Jahr in Folge einen Nettoabfluss ihrer
Finanzmittel zu verzeichnen hatten, und unterstreichend, dass
gegebenenfalls Maßnahmen auf nationaler und internationa-
ler Ebene getroffen werden müssen, um dieses Problem anzu-
gehen und so die Aussichten für die Schuldentragfähigkeit zu
verbessern, jedoch gleichzeitig feststellend, dass diese Ab-
flüsse für einige Entwicklungsländer zum gegenwärtigen

38 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

39 Siehe Resolution 55/2.
40 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung,
Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
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Zeitpunkt ein Anzeichen für positive Entwicklungen in der
Handelsbilanz sind und dass sie unter anderem notwendig wa-
ren, um Schulden zu tilgen,

überzeugt, dass ein verbesserter Marktzugang für Güter
und Dienstleistungen, die für die Entwicklungsländer im Hin-
blick auf die Ausfuhr von Interesse sind, erheblich zur Schul-
dentragfähigkeit in den Entwicklungsländern beiträgt,

erfreut über die positive Wirkung der erweiterten Initiati-
ve für hochverschuldete arme Länder, jedoch gleichzeitig an-
erkennend, dass nach wie vor erhebliche Herausforderungen
bestehen, und mit der Bitte an alle entwickelten bilateralen
Gläubigerländer, als einseitige Maßnahme bis zu 100 Prozent
aller Forderungen zu erlassen, die nach der Schuldenerleich-
terung im Rahmen der Initiative für hochverschuldete arme
Länder noch bestehen,

sowie erfreut über die Maßnahmen, die Gläubigerländer
im Rahmen des Pariser Clubs und einige Gläubigerländer
durch die Streichung bilateraler Schulden ergriffen haben,
und alle Gläubigerländer nachdrücklich auffordernd, sich an
den Anstrengungen zur Behebung der Auslandsverschul-
dungs- und Schuldendienstprobleme der Entwicklungsländer
zu beteiligen, und von dem Evian-Ansatz des Pariser Clubs
vom Oktober 2003 sowie davon Kenntnis nehmend, dass
Schuldenerleichterung kein Ersatz für alternative Finanzie-
rungsquellen ist,

unter Betonung der wichtigen Rolle, die den Gläubigern
aus dem Privatsektor bei der Schuldenerleichterung und der
Schuldentragfähigkeit zukommt,

unter Begrüßung der Aufforderung in dem Kommuniqué,
das von dem gemeinsamen Entwicklungsausschuss des Inter-
nationalen Währungsfonds und der Weltbank am 22. Septem-
ber 2003 in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) herausge-
geben wurde und in dem alle öffentlichen und kommerziellen
Gläubiger nachdrücklich aufgefordert werden, sich an der In-
itiative für hochverschuldete arme Länder zu beteiligen,

in Anbetracht der gegenwärtigen Debatte über die Um-
strukturierung staatlicher Schulden, insbesondere die von
staatlichen Schuldnern und privaten Gläubigern angeführten
Bemühungen, einen freiwilligen Verhaltenskodex zu erarbei-
ten, und betonend, dass die Modalitäten für eine Umstruktu-
rierung staatlicher Schulden freiwillig, marktfreundlich und
flexibel sein, die konkreten Gegebenheiten der einzelnen Län-
der gebührend berücksichtigen und das Ergebnis der Beteili-
gung aller in Betracht kommenden Interessengruppen sein
sollen,

feststellend, dass sowohl Entwicklungs- als auch entwik-
kelte Länder immer häufiger freiwillig Umschuldungsklau-
seln in Anleiheverträge aufnehmen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs41;

2. bekräftigt die in der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen39 zum Ausdruck gebrachte Entschlossenheit,
die Schuldenprobleme der Entwicklungsländer mit niedrigen
und mittleren Einkommen umfassend und wirksam anzuge-
hen, indem auf nationaler und internationaler Ebene verschie-
dene Maßnahmen ergriffen werden, die ihre Schulden auf lan-
ge Sicht tragbar werden lassen;

3. betont, dass das internationale Finanzsystem sowie
verstärkte öffentliche und private Außenfinanzierung und
ausländische Direktinvestitionen Schlüsselelemente für eine
dauerhafte Lösung des Auslandsverschuldungsproblems der
Entwicklungsländer sind;

4. betont, dass eine nachhaltige Schuldenfinanzierung
ein wichtiges Element zur Mobilisierung von Ressourcen für
öffentliche und private Investitionen ist und dass umfassende
nationale Strategien für die Überwachung und das Manage-
ment der Auslandsverbindlichkeiten, als Teil der innerstaatli-
chen Voraussetzungen für eine tragbare Verschuldung, na-
mentlich einer soliden makroökonomischen Politik und einer
ordnungsgemäßen Verwaltung der öffentlichen Mittel, ein
Schlüsselelement zur Verringerung der Risikoanfälligkeit der
Länder sind;

5. begrüßt die Arbeitsgruppe der Welthandelsorganisa-
tion für Handel, Schulden und Finanzen und ihr Mandat, die
Beziehung zwischen Handel, Schulden und Finanzen zu un-
tersuchen, um das multilaterale Handelssystem besser zu be-
fähigen, zu einer dauerhaften Lösung des Auslandsverschul-
dungsproblems der Entwicklungsländer und der am wenig-
sten entwickelten Länder beizutragen, und die Kohärenz der
internationalen Handels- und Finanzpolitik zu stärken, mit
dem Ziel, das multilaterale Handelssystem vor den Auswir-
kungen finanzieller und monetärer Instabilität zu schützen,
und nimmt Kenntnis von dem Bericht der Arbeitsgruppe vom
11. Juli 2003 an den Allgemeinen Rat der Welthandelsorgani-
sation42;

6. erkennt an, dass Gläubiger und Schuldner die Ver-
antwortung für die Verhütung und Überwindung untragbarer
Verschuldungssituationen teilen müssen und dass Schulden-
erleichterungen eine entscheidende Rolle bei der Freisetzung
von Mitteln zur Verwendung für Tätigkeiten spielen können,
die mit der Armutsbeseitigung, der Herbeiführung eines be-
ständigen Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen Ent-
wicklung und mit der Verwirklichung der international ver-
einbarten Entwicklungsziele, namentlich der in der Millenni-
ums-Erklärung enthaltenen Ziele, vereinbar sind, und fordert
die Länder in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, die
durch Schuldenerleichterung, insbesondere durch die Strei-
chung und Reduzierung von Schulden, freigesetzten Mittel
auf diese Ziele zu lenken;

7. betont, dass die Schuldentragfähigkeit vom Zusam-
menwirken zahlreicher Faktoren auf internationaler und na-
tionaler Ebene abhängt, unterstreicht, dass für die endgültige

41 A/58/290. 42 WT/WGTDF/2. Unter http://docsonline.wto.org im Internet verfügbar.
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Beurteilung der Schuldentragfähigkeit nicht ausschließlich
ein einziger Indikator herangezogen werden soll, und betont,
dass die Gegebenheiten des jeweiligen Landes zu berücksich-
tigen sind;

8. erinnert an die in der Millenniums-Erklärung enthal-
tene Aufforderung an die Industrieländer, ohne weitere Ver-
zögerungen das erweiterte Schuldenerleichterungsprogramm
für die hochverschuldeten armen Länder durchzuführen und
übereinzukommen, alle bilateralen öffentlichen Schulden die-
ser Länder zu streichen, wenn diese sich im Gegenzug ver-
pflichten, nachprüfbare Maßnahmen zur Armutsminderung
zu ergreifen, und begrüßt in diesem Zusammenhang die Ent-
scheidung derjenigen Länder, die bereits entsprechende Maß-
nahmen getroffen haben, wobei sie hervorhebt, dass Schul-
denerleichterungen, die in Ergänzung dieses Rahmens ge-
währt werden, als zusätzlich zu betrachten sind;

9. fordert die hochverschuldeten armen Länder auf, so-
fern noch nicht geschehen, so bald wie möglich die grundsatz-
politischen Maßnahmen zu ergreifen, die für die Zugangsbe-
rechtigung im Rahmen der erweiterten Initiative für hochver-
schuldete arme Länder und für die Erreichung des Entschei-
dungspunkts erforderlich sind, unter anderem nach Möglich-
keit durch die Ausarbeitung von Armutsbekämpfungsstrate-
gien;

10. betont die Notwendigkeit, dass alle Gläubiger, na-
mentlich im Pariser und Londoner Club und in anderen ein-
schlägigen Foren, nach Bedarf Entschuldungsmaßnahmen
energisch und zügig vorantreiben, und begrüßt andere bilate-
rale Initiativen, die mit dem Ziel des Verschuldungsabbaus
unternommen wurden, um so zur Schuldentragfähigkeit bei-
zutragen und die nachhaltige Entwicklung zu erleichtern;

11. fordert die internationale Gemeinschaft, namentlich
das System der Vereinten Nationen, auf und bittet die Bretton-
Woods-Institutionen sowie den Privatsektor, geeignete Maß-
nahmen und Initiativen zu ergreifen, um die Verpflichtungen,
Vereinbarungen und Beschlüsse der großen Konferenzen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, insbesondere soweit sie
die Frage des Auslandsverschuldungsproblems der Entwick-
lungsländer betreffen, umzusetzen, und unterstreicht in dieser
Hinsicht die Notwendigkeit,

a) die erweiterte Initiative für hochverschuldete arme
Länder, die ausschließlich aus zusätzlichen Mitteln finanziert
werden sollte, rasch, wirksam und vollständig umzusetzen
und dabei die Notwendigkeit einer fairen, ausgewogenen und
transparenten Lastenteilung zwischen den internationalen öf-
fentlichen Gläubigern und anderen Geberländern zu betonen
und gegebenenfalls Maßnahmen zum Ausgleich grundlegen-
der Veränderungen der wirtschaftlichen Umstände derjenigen
Entwicklungsländer in Erwägung zu ziehen, deren Schulden-
last auf Grund von Naturkatastrophen, schweren Terms-of-
Trade-Schocks oder Konflikten untragbar geworden ist, wo-
bei die bereits ergriffenen Initiativen zum Verschuldungsab-
bau zu berücksichtigen sind;

b) die hochverschuldeten armen Länder auch weiterhin
zu einem nachhaltigen Engagement dafür zu bewegen, die in-

nerstaatliche Politik und die Wirtschaftsführung zu verbes-
sern, den Aufbau von Kapazitäten zur Bewirtschaftung finan-
zieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu unterstüt-
zen, die volle Beteiligung aller betroffenen Gläubiger an
Schuldenerleichterungsmaßnahmen sowie deren Erbringung
sicherzustellen, eine angemessene und ausreichend konzes-
sionäre Finanzierung durch die internationalen Finanzinstitu-
tionen und die Gebergemeinschaft sicherzustellen und weite-
re Möglichkeiten zur Behandlung der schwierigen Fragen der
Schuldenerleichterung hochverschuldeter armer Länder un-
tereinander sowie von Rechtsstreitigkeiten zwischen Gläubi-
gern zu sondieren;

c) auch weiterhin internationale Schuldner und Gläubi-
ger in den entsprechenden internationalen Foren zusammen-
zubringen, um zu einer raschen, effizienten Umstrukturierung
untragbarer Schuldenlasten zu gelangen, unter Berücksichti-
gung der Notwendigkeit, den Privatsektor in die Lösung von
Krisen einzubeziehen;

d) die Probleme in Bezug auf die Schuldentragfähigkeit
anzuerkennen, denen sich einige Länder mit niedrigem Ein-
kommen gegenübersehen, die nicht hochverschuldet sind,
insbesondere, soweit sie mit außergewöhnlichen Umständen
konfrontiert sind, und dabei davon Kenntnis zu nehmen, dass
der Pariser Club seine Behandlung der nicht hochverschulde-
ten armen Entwicklungsländer speziell auf diese Länder zuge-
schnitten hat, um sicherzustellen, dass die Umschuldung den
nicht hochverschuldeten armen Schuldnerländern eine Schul-
denbehandlung gewährt, die ihren finanziellen Bedürfnissen
sowie dem Ziel, eine langfristige Schuldentragfähigkeit zu
gewährleisten, gerecht wird;

e) untragbare Schuldenlasten von Entwicklungslän-
dern durch Maßnahmen wie Schuldenerleichterung und gege-
benenfalls Schuldenerlass sowie andere innovative Mechanis-
men zu verringern, die darauf gerichtet sind, die Schuldenpro-
bleme der Entwicklungsländer umfassend anzugehen, insbe-
sondere diejenigen der ärmsten und am stärksten verschulde-
ten Länder;

f) die Erkundung innovativer Mechanismen zur umfas-
senden Bewältigung der Verschuldungsprobleme von Ent-
wicklungsländern, einschließlich Länder mit mittleren Ein-
kommen und Transformationsländer, anzuregen; solche Me-
chanismen können nach Bedarf Schuldenerlasse gegen Förde-
rung der nachhaltigen Entwicklung oder Schuldenumwand-
lungsvereinbarungen mit mehreren Gläubigern umfassen;

g) wirksame Mechanismen zur Verfolgung der Schul-
denentwicklung in den Entwicklungsländern einzurichten und
die technische Hilfe beim Management der Auslandsschulden
und der Verfolgung der Schuldenentwicklung zu erhöhen, na-
mentlich durch verstärkte Zusammenarbeit und Koordinie-
rung zwischen den Organisationen, die Hilfe zu diesem
Zweck bereitstellen;

h) dafür zu sorgen, dass die für Schuldenerleichterun-
gen bereitgestellten Mittel nicht die Mittel schmälern, die für
die öffentliche Entwicklungshilfe an die Entwicklungsländer
zur Verfügung gehalten werden, und sicherzustellen, dass
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Vereinbarungen über eine Schuldenerleichterung nach Mög-
lichkeit eine unfaire Belastung anderer Entwicklungsländer
vermeiden;

i) es zu begrüßen, dass alle relevanten Interessengrup-
pen in den geeigneten Foren die Schaffung eines internationa-
len Schuldenbereinigungsmechanismus erwägen, der eine
Notfinanzierung in Krisenfällen nicht ausschließt, eine faire
Lastenteilung fördert und das Risiko fahrlässigen Verhaltens
minimiert, und über den Schuldner und Gläubiger auf Dauer
nicht tragbare Schulden gemeinsam rasch und effizient um-
strukturieren können;

j) einen Katalog von klaren Grundsätzen für die Be-
wältigung und Beilegung von Finanzkrisen festzulegen, die
eine faire Lastenteilung zwischen dem öffentlichen und dem
privaten Sektor sowie zwischen Schuldnern, Gläubigern und
Investoren vorsehen, und gleichzeitig anzuerkennen, dass ein
flexibles Instrumentarium erforderlich ist, um den unter-
schiedlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten und Kapazitäten
der einzelnen Länder in geeigneter Weise gerecht zu werden;

12. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass die Auswahlkri-
terien der erweiterten Initiative für hochverschuldete arme
Länder weiterhin flexibel angewandt werden, insbesondere
für Länder in Postkonfliktsituationen, und dass es geboten ist,
die Berechnungsverfahren und -hypothesen, die der Analyse
der Schuldentragfähigkeit zugrunde liegen, weiter zu prüfen;

13. betont, dass es geboten ist, in hochverschuldeten ar-
men Ländern in Postkonfliktsituationen in Absprache mit den
internationalen Finanzinstitutionen erste Normalisierungs-
schritte zu unternehmen, um gegebenenfalls zur Beseitigung
von Zahlungsrückständen dieser Länder bei internationalen
Finanzinstitutionen beizutragen;

14. bekräftigt, dass bei der Überprüfung der Schulden-
tragfähigkeit auch berücksichtigt werden soll, wie sich die
Schuldenerleichterung auf die Fortschritte bei der Verwirkli-
chung der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen Ent-
wicklungsziele auswirkt, und dass bei der Analyse der Schul-
dentragfähigkeit zum Abschlusszeitpunkt jede Veränderung
der globalen Wachstumsaussichten und der Austauschver-
hältnisse berücksichtigt werden muss, insbesondere bei roh-
stoffexportierenden Entwicklungsländern;

15. stellt fest, wie wichtig es ist, dass sich der Internatio-
nale Währungsfonds und die Weltbank weiter darum bemü-
hen, die Transparenz und Integrität der Schuldentragfähig-
keitsanalysen zu erhöhen, und dass sie bei der Abgabe grund-
satzpolitischer Empfehlungen, gegebenenfalls auch zu Schul-
denerleichterungen, alle grundlegenden Veränderungen in
Bezug auf die Schuldentragfähigkeit der Länder prüfen, die
durch Naturkatastrophen, schwere Terms-of-Trade-Schocks
oder Konflikte verursacht werden können;

16. unterstreicht, dass die institutionelle Kapazität der
Entwicklungsländer auf dem Gebiet des Schuldenmanage-
ments gestärkt werden muss, fordert die internationale Ge-
meinschaft auf, die diesbezüglichen Anstrengungen zu unter-
stützen, und unterstreicht in dieser Hinsicht, wie wichtig In-
itiativen wie beispielsweise das System für Schuldenmanage-

ment und Finanzanalyse43, die Leitlinien des Internationalen
Währungsfonds und der Weltbank für das Staatsschuldenma-
nagement44 sowie das Kapazitätsaufbauprogramm für Schul-
denmanagement sind;

17. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen, den Internationalen Währungsfonds und
die Weltbank, in Zusammenarbeit mit den Regionalbanken,
Regionalkommissionen und multilateralen Institutionen die
Möglichkeit der Schaffung einer Beratungsgruppe für Aus-
landsschuldenmanagement zu untersuchen, um beste Verfah-
rensweisen zu entwickeln und die institutionelle Kapazität der
Entwicklungsländer für Schuldenmanagement zu stärken, un-
ter Berücksichtigung der bereits durchgeführten Arbeiten;

18. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der eine um-
fassende und sachbezogene Analyse der Auslandsverschul-
dungs- und Schuldendienstprobleme der Entwicklungsländer,
darunter auch der Probleme, die auf die globale finanzielle In-
stabilität zurückzuführen sind, einschließt;

19. beschließt, den Unterpunkt "Auslandsverschul-
dungskrise und Entwicklung" unter dem Punkt "Fragen der
makroökonomischen Politik" in die vorläufige Tagesordnung
ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/204

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/481/Add.6, Ziffer 8)45.

58/204. Rohstoffe

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/236 vom 20. De-
zember 2002 und unter Betonung der dringenden Notwendig-
keit, ihre vollständige Durchführung sicherzustellen,

sowie unter Hinweis auf die am 8. September 2000 von
den Staats- und Regierungschefs verabschiedete Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen46,

Kenntnis nehmend von dem Aktionsprogramm für die am
wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2001-201047

43 Das System für Schuldenmanagement und Finanzanalyse ist ein von
der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen ent-
wickeltes computergestütztes System zur Unterstützung der Entwick-
lungs- und Transformationsländer beim Aufbau geeigneter administrati-
ver, institutioneller und rechtlicher Strukturen für das wirksame Manage-
ment der öffentlichen In- und Auslandsschulden. Bis Dezember 2002
wurde das System in den für Schuldenmanagenment zuständigen Büros
von sechzig Ländern in Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika und der
Karibik installiert.
44 Siehe www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/eng.
45 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
46 Siehe Resolution 55/2.
47 Siehe A/CONF.191/13, Kap. II.
263



IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
und von dem Bericht von 2002 über die am wenigsten entwik-
kelten Länder48,

sowie Kenntnis nehmend von der Ministererklärung der
vom 9. bis 14. November 2001 in Doha abgehaltenen vierten
Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation49,

ferner Kenntnis nehmend von dem auf der Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung verabschiedeten
Konsens von Monterrey50,

Kenntnis nehmend von den in der Erklärung von Rom zur
Welternährungssicherheit und in dem Aktionsplan des Welt-
ernährungsgipfels51 enthaltenen Zielen sowie von dem Ergeb-
nisdokument des Welternährungsgipfels: Fünf Jahre danach52,
in dem das Versprechen, den Hunger zu beseitigen, erneut be-
kräftigt wird,

sowie Kenntnis nehmend von dem Durchführungsplan des
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungs-
plan von Johannesburg")53,

ferner Kenntnis nehmend von dem Bericht des Handels-
und Entwicklungsrats über seine fünfzigste Tagung54 sowie
von dem Bericht des Generalsekretärs der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen über die welt-
weiten Trends und Aussichten im Rohstoffbereich55 mit Emp-
fehlungen betreffend spezifische Maßnahmen im Zusammen-
hang mit den besonderen Bedürfnissen und Problemen der
rohstoffabhängigen Entwicklungsländer,

eingedenk der Gelegenheit, die sich auf der vom 13. bis
18. Juni 2004 in São Paulo (Brasilien) stattfindenden elften
Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz der Verein-
ten Nationen bieten wird, die Vorschläge zur Behandlung von
Rohstofffragen im Beziehungsgefüge von Handel, Investitio-
nen und Finanzen weiter zu prüfen,

sowie eingedenk dessen, dass der Internationale Wäh-
rungsfonds 2004 seine Rolle bei der mittelfristigen Unterstüt-
zung der Länder mit niedrigen Einkommen überprüfen wird,

Kenntnis nehmend von der Zusammenfassung der Bera-
tungen des offenen Forums der Generalversammlung über
Rohstoffe, die der Präsident der Versammlung vorgelegt hat56,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der am 22. und
23. September 2003 in Genf abgehaltenen Tagung namhafter
Persönlichkeiten über Rohstofffragen57 und bekundet seine
Anerkennung für die Arbeit der namhaften Persönlichkeiten;

2. betont, dass die stark von Grundstoffen abhängigen
Entwicklungsländer auch weiterhin eine Innenpolitik und ein
institutionelles Umfeld fördern müssen, welche die Diversifi-
zierung und Liberalisierung des Handels- und des Exportsek-
tors begünstigen und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen;

3. legt den Geberregierungen und -organisationen na-
he, ihre finanzielle und technische Unterstützung für Tätig-
keiten zu erhöhen, deren Ziel es ist, Rohstofffragen, insbeson-
dere die Bedürfnisse und Probleme der rohstoffabhängigen
Entwicklungsländer, anzugehen;

4. betont, wie wichtig es ist, dass das auf der vierten
Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation verabschie-
dete Arbeitsprogramm49 rasch wieder aufgenommen und zu
einem erfolgreichen Abschluss geführt wird, unter Berück-
sichtigung der Bedürfnisse der rohstoffabhängigen Entwick-
lungsländer;

5. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen und andere zuständige Gremien und Or-
gane des Systems der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres
jeweiligen Mandats Programme für Rohstofffragen auch wei-
terhin durchgängig in ihre Arbeit zu integrieren und ihnen ho-
hen Vorrang einzuräumen;

6. begrüßt die regelmäßige Behandlung von Rohstoff-
fragen durch den Handels- und Entwicklungsrat der Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen;

7. bittet die nichtstaatlichen Organisationen, die Zivil-
gesellschaft und den Privatsektor, Hilfsprogramme und ande-
re neuartige Initiativen zur Unterstützung der rohstoffabhän-
gigen Entwicklungsländer einzuleiten;

8. stellt fest, dass der Bericht der Tagung namhafter
Persönlichkeiten über Rohstofffragen sowie die Zusammen-
fassung der Erörterungen im Handels- und Entwicklungsrat
und im Zweiten Ausschuss der Generalversammlung, in de-
nen hervorgehoben wurde, wie wichtig es ist, dauerhafte Lö-
sungen für die Probleme zu finden, denen sich rohstoffabhän-
gige Entwicklungsländer bei ihren Bemühungen um die Ver-
wirklichung der international vereinbarten Entwicklungszie-
le, namentlich der in der Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen enthaltenen Ziele46, gegenübersehen, für die zu-
ständigen Leitungsgremien des Systems der Vereinten Natio-
nen und die internationalen Rohstofforganisationen von Be-
deutung sind;

9. fordert die Regierungen nachdrücklich auf und bittet
die internationalen Finanzinstitutionen, die Wirksamkeit, ein-
schließlich der Einsatzfähigkeit und der Nutzerfreundlichkeit,
der Systeme für eine Ausgleichsfinanzierung bei Ausfällen
von Exporteinnahmen auch weiterhin zu bewerten, und unter-
streicht in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, dass die

48 The Least Developed Countries Report, 2002 (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.02.II.D.13).
49 Siehe A/C.2/56/7, Anlage.
50 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung,
Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
51 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen,
Report of the World Food Summit, 13-17 November 1996 (WFS
96/REP), erster Teil, Anhang.
52 Ebd., Report of the World Food Summit: five years later, 10-13 June
2002, erster Teil, Anhang; siehe auch A/57/499, Anlage.
53 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.
54 A/58/15 (Teil V). Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles
Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beila-
ge 15.
55 A/57/381, Anlage.
56 A/58/615, Anlage. 57 A/58/401.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
Rohstofferzeuger in den Entwicklungsländern in die Lage
versetzt werden, sich gegen Risiken, einschließlich Naturka-
tastrophen, zu versichern;

10. bittet die Geberländer und die Entwicklungspartner,
die Bemühungen der rohstoffabhängigen Entwicklungsländer
um eine höhere Wertschöpfung bei ihren Produkten zu unter-
stützen, und erklärt erneut, wie wichtig Fortschritte in Bezug
auf das Arbeitsprogramm von Doha sind, um die Nachhaltig-
keit dieser Bemühungen zu gewährleisten;

11. ersucht den Generalsekretär, weitere offene und
transparente Gespräche mit allen in Betracht kommenden In-
teressengruppen darüber zu führen, wie die Wirkung des be-
stehenden Instrumentariums verstärkt werden kann, um die
rohstoffabhängigen Entwicklungsländer bei ihren Bemühun-
gen um die Diversifizierung ihrer Ausfuhren, die Überwin-
dung der angebotsbedingten Schwierigkeiten, die Stärkung
ihrer Institutionen und den Aufbau von Wissen und techni-
schen Kapazitäten zu unterstützen;

12. fordert die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen auf und bittet die anderen zuständigen
Gremien und Organe des Systems der Vereinten Nationen so-
wie die sonstigen zuständigen internationalen Organisatio-
nen, ihre Kapazitätsaufbau- und technischen Kooperations-
maßnahmen auf dem Gebiet der Politikgestaltung und -durch-
führung, der Schaffung von Institutionen, der Verwaltung und
des Einsatzes von Rohstofferlösen, der Steuerung von Preisri-
siken und der Verbesserung der Angebotskapazitäten, ein-
schließlich der Fähigkeit, Qualitäts- und andere Anforderun-
gen für den Markteintritt zu erfüllen, auf kohärente Weise und
im Rahmen ihres jeweiligen Mandats zu stärken, und die Tä-
tigkeiten auszuweiten, die auf die Süd-Süd-Zusammenarbeit
im Rohstoffbereich, auf den Austausch von Erfahrungen und
auf die Ermittlung der besten Verfahrensweisen für den Um-
gang mit Überangebotssituationen abzielen; 

13. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen und alle zuständigen internationalen Or-
ganisationen, die Trends im Rohstoffbereich und ihre Auswir-
kungen auf die Entwicklung der rohstoffabhängigen Entwick-
lungsländer, namentlich auf die Schuldentragfähigkeit, weiter
zu untersuchen;

14. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen, den Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe
und alle anderen zuständigen Organisationen, nützliche, aktu-
elle, zutreffende, umfassende und nutzerfreundliche Informa-
tionen und Analysen zu Rohstoffen bereitzustellen und den
rohstoffabhängigen Entwicklungsländern die Nutzung dieser
Informationen zu ermöglichen;

15. ersucht die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und
Information, im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel In-
itiativen und Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung für die
Rohstofffrage durchzuführen und dafür zu sorgen, dass die
Regierungen, die internationale Gemeinschaft, die Medien,
die akademischen Kreise und alle sonstigen relevanten Inter-
essengruppen dieser Frage auch künftig hohe Priorität zuwei-
sen;

16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen und dabei die
Bestimmungen der Versammlungsresolution 57/236 zu be-
rücksichtigen.

RESOLUTION 58/205

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/482, Ziffer 9)58.

58/205. Verhütung und Bekämpfung korrupter Prakti-
ken und des Transfers von Vermögenswerten ille-
galer Herkunft sowie Rückführung dieser Ver-
mögenswerte in ihre Ursprungsländer

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 54/205 vom 22. Dezem-
ber 1999 sowie ihre Resolutionen 56/186 vom 21. Dezember
2001 und 57/244 vom 20. Dezember 2002 über die Verhütung
und Bekämpfung korrupter Praktiken und des Transfers von
Geldern illegaler Herkunft sowie die Rückführung dieser Gel-
der in ihre Ursprungsländer, 

sowie unter Hinweis auf den Konsens von Monterrey der
Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung59,
in dem hervorgehoben wurde, dass dem Kampf gegen Kor-
ruption auf allen Ebenen Priorität zukommt, und auf den
Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwick-
lung ("Durchführungsplan von Johannesburg")60,

höchst besorgt über den Ernst der durch die Fortdauer kor-
rupter Praktiken und den Transfer von Vermögenswerten ille-
galer Herkunft sowie die Rückführung solcher Gelder und
Vermögenswerte in ihre Ursprungsländer verursachten Pro-
bleme, welche die Stabilität und Sicherheit von Gesellschaf-
ten gefährden, die demokratischen und staatsbürgerlichen
ethischen Wertvorstellungen untergraben und die nachhaltige
und die politische Entwicklung in Frage stellen können, ins-
besondere dann, wenn unzureichende nationale und interna-
tionale Gegenmaßnahmen zur Straflosigkeit führen,

Kenntnis nehmend von der dem Ad-hoc-Ausschuss für die
Aushandlung eines Übereinkommens gegen Korruption vor-
gelegten globalen Studie über den Transfer von Geldern ille-
galer Herkunft, insbesondere von Geldern, die aus Korrup-
tionshandlungen stammen61, in der darauf verwiesen wurde,
welch hohe Geldsummen im Spiel sind, welche wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten den Ländern entstehen, die Opfer der
Korruption sind, und welch gewaltige Hindernisse sich ihnen
auf dem Weg zur wirtschaftlichen Gesundung entgegenstel-
len,

58 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
59 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung,
Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
60 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage. 
61 A/AC.261/12.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
feststellend, dass die Mitgliedstaaten nicht über dieselben
institutionellen Voraussetzungen und Kapazitäten zur An-
wendung von Rechtsvorschriften über die Verhütung korrup-
ter Praktiken und des Transfers von Vermögenswerten illega-
ler Herkunft und die Rückführung dieser Vermögenswerte in
ihre Ursprungsländer verfügen,

in Anbetracht dessen, dass die Verhütung korrupter Prak-
tiken und des Transfers von Vermögenswerten illegaler Her-
kunft sowie die Rückführung dieser Vermögenswerte in ihre
Ursprungsländer nicht ausreichend durch alle einzelstaatli-
chen Rechtsvorschriften und internationalen Rechtsinstru-
mente geregelt sind,

betonend, dass alle Regierungen dafür verantwortlich
sind, Gesetze zu erlassen, die darauf abzielen, korrupte Prak-
tiken und den Transfer von Vermögenswerten illegaler Her-
kunft zu verhüten und zu bekämpfen und diese Vermögens-
werte in ihre Ursprungsländer zurückzuführen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Verhütung und Bekämpfung korrupter Praktiken
und des Transfers von Geldern illegaler Herkunft sowie die
Rückführung dieser Vermögenswerte in ihre Ursprungslän-
der62;

2. begrüßt das Inkrafttreten des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität63;

3. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Ad-
hoc-Ausschusses für die Aushandlung eines Übereinkom-
mens gegen Korruption über seine erste bis siebente Tagung64;

4. begrüßt die Verabschiedung des Übereinkommens
der Vereinten Nationen gegen Korruption65;

5.  begrüßt außerdem, dass die Mitgliedstaaten auf ho-
her Ebene, einschließlich auf Ministerebene, an der vom 9. bis
11. Dezember 2003 in Mérida (Mexiko) abgehaltenen Konfe-
renz auf hoher politischer Ebene zur Unterzeichnung des
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption
teilgenommen haben66;

6. bittet alle Mitgliedstaaten und die zuständigen Orga-
nisationen der regionalen Wirtschaftsintegration, das Über-
einkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption so bald
wie möglich zu unterzeichnen, zu ratifizieren und in vollem
Umfang durchzuführen, um sein rasches Inkrafttreten sicher-
zustellen;

7. legt allen Mitgliedstaaten nahe, soweit noch nicht
geschehen, im Einklang mit dem Übereinkommen der Ver-
einten Nationen gegen Korruption Gesetze zur Verhütung und
Bekämpfung korrupter Praktiken und des Transfers illegal er-
worbener Vermögenswerte sowie zur Rückführung dieser
Vermögenswerte in ihre Ursprungsländer zu erlassen; 

8. legt allen Mitgliedstaaten außerdem nahe, soweit
noch nicht geschehen, von den Finanzinstituten zu verlangen,
dass sie zum Zwecke der erforderlichen Sorgfalt und Wach-
samkeit umfassende Programme durchführen, die die Trans-
parenz fördern und die Anlage illegal erworbener Gelder ver-
hindern könnten;

9. befürwortet die subregionale und regionale Zusam-
menarbeit, soweit angebracht, bei den Bemühungen zur Ver-
hütung und Bekämpfung korrupter Praktiken und des Trans-
fers von Vermögenswerten illegaler Herkunft sowie zur
Rückführung dieser Vermögenswerte in ihre Ursprungslän-
der;

10. fordert eine verstärkte internationale Zusammenar-
beit, unter anderem über das System der Vereinten Nationen,
zur Unterstützung der Anstrengungen, die auf nationaler, sub-
regionaler und regionaler Ebene unternommen werden, um
den Transfer von Vermögenswerten illegaler Herkunft zu ver-
hüten und zu bekämpfen und diese Vermögenswerte in ihre
Ursprungsländer zurückzuführen;

11. ersucht die internationale Gemeinschaft, unter ande-
rem technische Hilfe zu gewähren, um die Anstrengungen zu
unterstützen, die die Staaten unternehmen, um ihre personel-
len und institutionellen Kapazitäten zur Verhütung korrupter
Praktiken und des Transfers von Vermögenswerten illegaler
Herkunft und zur Rückführung dieser Vermögenswerte in ih-
re Ursprungsländer zu stärken und Strategien zur durchgängi-
gen Berücksichtigung und Förderung der Transparenz und der
Integrität sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor
zu entwickeln;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

13. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer
neunundfünfzigsten Tagung den Unterpunkt "Verhütung und
Bekämpfung korrupter Praktiken und des Transfers von Gel-
dern und Vermögenswerten illegaler Herkunft sowie Rück-
führung dieser Gelder und Vermögenswerte in ihre Ur-
sprungsländer" aufzunehmen.

RESOLUTION 58/206

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/483/Add.1 und Corr.1, Ziffer 7)67.

58/206. Die Frau und die Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/195 vom 18. De-
zember 1997, 54/210 vom 22. Dezember 1999, 56/188 vom
21. Dezember 2001 und alle ihre weiteren Resolutionen über
die Einbindung der Frau in die Entwicklung sowie auf die ein-
schlägigen Resolutionen und einvernehmlichen Schlussfolge-
rungen, namentlich diejenigen über die Frau und die Wirt-62 A/58/125.

63 Resolution 55/25, Anlage I.
64 A/58/422 und Add.1.
65 Siehe Resolution 58/4.
66 A/CONF.205/2.

67 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
schaft68, die von der Kommission für die Rechtsstellung der
Frau verabschiedet wurden,

sowie unter Hinweis auf die Ergebnisse der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung der Generalversammlung "Frauen
2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das
21. Jahrhundert"69,

in Bekräftigung der Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen70, in der bekräftigt wird, dass die Gleichberechti-
gung und Chancengleichheit von Männern und Frauen ge-
währleistet sein muss, und in der unter anderem gefordert
wird, die Gleichstellung der Geschlechter und die Ermächti-
gung der Frau als wirksame und grundlegende Mittel zur Be-
kämpfung von Armut, Hunger und Krankheit zu fördern und
eine wirklich nachhaltige Entwicklung herbeizuführen,

erneut erklärend, dass die Gleichstellung der Geschlechter
von grundlegender Bedeutung für die Herbeiführung eines
beständigen Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen
Entwicklung ist, im Einklang mit den einschlägigen Resolu-
tionen der Generalversammlung und den jüngsten Konferen-
zen der Vereinten Nationen, und dass Investitionen in die Ent-
wicklung von Frauen und Mädchen einen Multiplikatoreffekt
haben, insbesondere im Hinblick auf Produktivität, Effizienz
und ein beständiges Wirtschaftswachstum,

in Anerkennung des maßgeblichen Beitrags, den die Frau-
en zur Wirtschaftstätigkeit leisten, und der wichtigen Kraft,
die sie zu Gunsten des Wandels und der Entwicklung in allen
Bereichen der Wirtschaft, insbesondere in Schlüsselbereichen
wie der Landwirtschaft, der Industrie und dem Dienstlei-
stungssektor, darstellen,

erneut erklärend, dass die Frauen durch ihre bezahlte und
unbezahlte Arbeit im Hause, in der Gemeinschaft und am Ar-
beitsplatz einen maßgeblichen Beitrag zur Wirtschaft und zur
Armutsbekämpfung leisten und dass die Ermächtigung der
Frau ein wesentlicher Faktor bei der Beseitigung der Armut
ist,

in der Erkenntnis, dass Bevölkerungs- und Entwicklungs-
fragen, Bildung und Ausbildung, Gesundheit, Ernährung,
Umwelt, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wohn-
raum, Kommunikation, Wissenschaft und Technik sowie Be-
schäftigungsmöglichkeiten wichtige Elemente für eine wirk-
same Beseitigung der Armut und für die Förderung und Er-
mächtigung der Frau sind,

sowie in der Erkenntnis, wie wichtig in diesem Zusam-
menhang die Achtung aller Menschenrechte, einschließlich
des Rechts auf Entwicklung, sowie ein nationales und interna-
tionales Umfeld ist, das unter anderem Gerechtigkeit, Gleich-
stellung der Geschlechter, Gleichbehandlung, zivile und poli-

tische Teilhabe und politische Freiheit zu Gunsten der Förde-
rung und Ermächtigung der Frau begünstigt,

ferner in der Erkenntnis, dass gleicher Zugang zu Bildung
und Ausbildung, insbesondere auf den Gebieten Wirtschaft,
Handel, Verwaltung, Informations- und Kommunikations-
technologien und andere neue Technologien, für die Gleich-
stellung der Geschlechter, die Ermächtigung der Frau und die
Beseitigung der Armut von entscheidender Bedeutung sind,

in der Erkenntnis, dass die schwierigen sozioökonomi-
schen Bedingungen in vielen Entwicklungsländern, insbeson-
dere in den am wenigsten entwickelten Ländern, die Femini-
sierung der Armut beschleunigt haben und dass die Ermächti-
gung der Frau ein wesentlicher Faktor bei der Beseitigung der
Armut ist,

sowie in der Erkenntnis, dass zwischen der Beseitigung
der Armut und der Herbeiführung und Erhaltung des Friedens
Synergien bestehen, und ferner in der Erkenntnis, dass zwi-
schen Frieden, der Gleichstellung von Frau und Mann und der
Entwicklung ein unauflöslicher Zusammenhang besteht,

sich dessen bewusst, dass die Globalisierungs- und Libera-
lisierungsprozesse zwar in vielen Ländern Beschäftigungs-
möglichkeiten für Frauen geschaffen haben, dass sie jedoch
gleichzeitig Frauen, vor allem in den Entwicklungsländern
und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern,
für die durch die höhere wirtschaftliche Volatilität verursach-
ten Probleme anfälliger gemacht haben,

in der Erkenntnis, dass manche Wirkungen der Marktlibe-
ralisierung zu einer noch ausgeprägteren sozioökonomischen
Ausgrenzung der Frauen im landwirtschaftlichen Sektor füh-
ren können, so auch durch den Wegfall von Beschäftigungs-
möglichkeiten für Kleinlandwirte, unter denen in der Regel
mehr Frauen als Männer sind, und betonend, dass die weibli-
chen Kleinlandwirte besondere Unterstützung und Ermächti-
gung benötigen, um die Herausforderungen und Chancen der
Liberalisierung des Agrarmarktes bewältigen zu können,

sowie in der Erkenntnis, dass verstärkte Handelschancen
für Entwicklungsländer, insbesondere auf Grund der Handels-
liberalisierung, die wirtschaftliche Lage der betreffenden Ge-
sellschaften, namentlich der Frauen, verbessern werden, was
in den ländlichen Gemeinwesen von besonderer Bedeutung
ist,

in dem Bewusstsein, dass Frauen zwar einen wichtigen
und zunehmenden Anteil der selbständigen Unternehmer aus-
machen, dass jedoch ihr Beitrag zur wirtschaftlichen und so-
zialen Entwicklung unter anderem dadurch beschränkt wird,
dass Frauen und Männer keinen gleichen Zugang zu Krediten,
Technologie, Unterstützungsdiensten, Grund und Boden und
Informationen haben und nicht im gleichen Maße darüber
verfügen,

besorgt darüber, dass die nach wie vor andauernde Diskri-
minierung der Frauen und die Tatsache, dass sie nicht über die
gleichen Rechte und den gleichberechtigten Zugang zu Bil-
dung, Ausbildung und Kreditfazilitäten verfügen beziehungs-
weise dass ihnen diese versagt werden und dass sie keine
Kontrolle über Grund und Boden, Kapital, Technologie und
andere Produktionsbereiche haben, sie daran hindern, voll

68 Official Records of the Economic and Social Council, 1997, Supple-
ment No. 7 (E/1997/27), Kap. I, Abschnitt C.1, einvernehmliche
Schlussfolgerungen 1997/3.
69 Resolutionen S-23/2, Anlage und S-23/3, Anlage.
70 Siehe Resolution 55/2.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
und in gleichem Maße zur Entwicklung beizutragen und Nut-
zen daraus zu ziehen,

Gewicht legend auf die Förderung von Kapitalvermitt-
lungsprogrammen, mit denen sichergestellt werden soll, dass
Frauen in ländlichen Gebieten Zugang zu Krediten und land-
wirtschaftlichen Produktionsmitteln erhalten, und mit denen
es den Frauen insbesondere erleichtert werden soll, Sicherhei-
ten für Kreditaufnahmen zu leisten,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass Frauen im
wirtschaftlichen Entscheidungsprozess unterrepräsentiert
sind, und betonend, wie wichtig es ist, dass bei jeder Formu-
lierung, Durchführung und Evaluierung grundsatzpolitischer
Maßnahmen geschlechtsspezifische Aspekte durchgängig be-
rücksichtigt werden,

im Hinblick auf die wichtige Aufgabe, die den Organisa-
tionen und Organen des Systems der Vereinten Nationen zu-
fällt, insbesondere den Fonds und Programmen und nament-
lich dem Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die
Frau, wenn es darum geht, den Frauen ein Vorankommen im
Rahmen der Entwicklung zu erleichtern, und in Anerkennung
der von dem Internationalen Forschungs- und Ausbildungsin-
stitut zur Förderung der Frau geleisteten Arbeit,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Ermächtigung der Frau und die Einbeziehung ei-
ner Gleichstellungsperspektive in die Förderung des Wirt-
schaftswachstums, der Armutsbeseitigung und der nachhalti-
gen Entwicklung71;

2. bekräftigt die Ziele und Verpflichtungen in der Er-
klärung72 und der Aktionsplattform von Beijing73 sowie in der
"Politischen Erklärung"74 und den "Weiteren Maßnahmen und
Initiativen zur Umsetzung der Erklärung und der Aktions-
plattform von Beijing"75, die von der Generalversammlung
auf ihrer dreiundzwanzigsten Sondertagung verabschiedet
wurden;

3. fordert die Regierungen, die zuständigen Stellen des
Systems der Vereinten Nationen im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats und alle in Betracht kommenden Akteure der Zivil-
gesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisatio-
nen, auf, auch künftig wirksame Maßnahmen zu ergreifen, da-
mit die Erklärung und die Aktionsplattform von Beijing und
die Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Ge-
neralversammlung vollinhaltlich und wirksam umgesetzt
werden;

4. betont, wie wichtig es ist, zur wirksamen Einbindung
der Frau in die Entwicklung ein günstiges und förderliches na-
tionales und internationales Umfeld in allen Lebensbereichen
zu schaffen;

5. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, Strategi-
en zur Integration einer Gleichstellungsperspektive in die Ge-
staltung und Umsetzung von Wirtschafts- und Entwicklungs-
politiken und die Überwachung und Bewertung der damit zu-
sammenhängenden Aktionsprogramme auszuarbeiten und zu
fördern;

6. ist sich der Notwendigkeit bewusst, auf allen Ebenen
eine Gleichstellungsperspektive in die Ausarbeitung der
Haushaltspolitiken zu integrieren, und fordert die Regierun-
gen auf, dafür Sorge zu tragen, dass Frauen in stärkerem Maße
voll und gleichberechtigt an den wirtschaftlichen Entschei-
dungsprozessen teilhaben können, unter anderem durch ihre
Mitwirkung am Haushaltsprozess;

7. ist sich außerdem dessen bewusst, dass zwischen
Gleichstellung und Armutsbekämpfung synergetische Ver-
bindungen bestehen und dass gegebenenfalls im Benehmen
mit der Zivilgesellschaft umfassende gleichstellungsorientier-
te Armutsbekämpfungsstrategien ausgearbeitet und durchge-
führt werden müssen, mit denen soziale, strukturelle und ma-
kroökonomische Fragen angegangen werden;

8. ist sich ferner dessen bewusst, dass die Regierungen
in stärkerem Maße in die Lage versetzt werden müssen, in ih-
re Politiken und ihre Entscheidungsfindung eine Gleichstel-
lungsperspektive einzubeziehen, und legt allen Regierungen,
internationalen Organisationen, einschließlich des Systems
der Vereinten Nationen, und den anderen in Frage kommen-
den Stellen nahe, den Entwicklungsländern bei der Einbezie-
hung einer Gleichstellungsperspektive in alle Aspekte ihrer
Politikgestaltung Hilfe und Unterstützung zu gewähren, na-
mentlich technische und finanzielle Hilfe;

9. betont, wie wichtig es ist, einzelstaatliche Strategien
zur Förderung nachhaltiger und produktiver unternehmeri-
scher Tätigkeiten auszuarbeiten, die Einkommen für benach-
teiligte und in Armut lebende Frauen schaffen werden;

10. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, dafür zu
sorgen, dass Frauen die gleichen Rechte wie Männer erhalten
und dass sie über den vollen und gleichberechtigten Zugang
zu Bildung, Ausbildung, Beschäftigung, Technologie sowie
wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen einschließlich
Krediten, insbesondere für Frauen in ländlichen Gebieten und
im informellen Sektor, verfügen, und gegebenenfalls den
Frauen das Überwechseln vom informellen in den formellen
Sektor zu erleichtern;

11. ermutigt die Regierungen, den Privatsektor, die
nichtstaatlichen Organisationen und die anderen Akteure der
Zivilgesellschaft, die Rechte der Arbeitnehmerinnen zu för-
dern und zu schützen und Maßnahmen zu ergreifen, um struk-
turelle und rechtliche Hindernisse sowie stereotype Einstel-
lungen zur Gleichstellung am Arbeitsplatz zu beseitigen, und
positive Schritte zur Förderung der gleichen Bezahlung für
gleiche oder gleichwertige Arbeit einzuleiten;

12. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, alle ge-
eigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die Diskriminierung
von Frauen hinsichtlich ihres Zugangs zu Bankdarlehen, Hy-
potheken und anderen Kreditformen zu beseitigen, unter be-
sonderer Berücksichtigung armer, unausgebildeter Frauen,

71 A/58/135.
72 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz¸Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
73 Ebd., Anlage II. 
74 Resolution S-23/2, Anlage.
75 Resolution S-23/3, Anlage.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
und den Zugang von Frauen zu rechtlichem Beistand zu för-
dern;

13. fordert die Regierungen und die Unternehmerverei-
nigungen auf, Frauen, namentlich jungen Frauen und Unter-
nehmerinnen, den Zugang zu Bildung und Ausbildung im Be-
reich der Wirtschaft, der Verwaltung und der Informations-
und Kommunikationstechnologien zu erleichtern;

14. erkennt an, welche Rolle der Mikrofinanzierung ein-
schließlich Kleinstkrediten bei der Beseitigung der Armut,
der Ermächtigung der Frau und der Schaffung von Arbeits-
plätzen zukommt, stellt fest, wie wichtig in dieser Hinsicht
gesunde Finanzsysteme auf einzelstaatlicher Ebene sind, und
befürwortet die Stärkung der bestehenden und neuer Institu-
tionen für Kleinstkredite und ihrer Kapazitäten, so auch durch
Unterstützung von Seiten der internationalen Finanzinstitutio-
nen;

15. betont die Notwendigkeit von Hilfe, um Frauen in
Entwicklungsländern, insbesondere Frauen-Basisgruppen,
durch uneingeschränkten Zugang zu neuen Technologien,
einschließlich Informationstechnologien, und deren Nutzung
zu selbstbestimmtem Handeln zu befähigen;

16. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Gesetze zu
entwerfen und zu überarbeiten, die gewährleisten, dass Frau-
en in Bezug auf Eigentum an Grund und Boden und anderen
Vermögenswerten, auch soweit sie diese im Wege des Erb-
rechts erworben haben, die vollen und gleichen Rechte wie
Männer haben, und Verwaltungsreformen und andere not-
wendige Maßnahmen durchzuführen, um Frauen in Bezug auf
Kredite, Kapital, geeignete Technologien und Zugang zu
Märkten und Informationen die gleichen Rechte wie Männern
zu verschaffen;

17. fordert die Regierungen auf, den Finanzsektor zur
durchgängigen Berücksichtigung einer Gleichstellungsper-
spektive in seine Politiken und Programme zu ermutigen, ins-
besondere durch

a) die Ermittlung tragfähiger Optionen, um in Armut
lebende Menschen, insbesondere Frauen, zu erreichen, na-
mentlich durch internationale öffentliche und/oder private Fi-
nanzmittel;

b) die Ausarbeitung von Sparmechanismen, die für die
Armen und insbesondere für arme Frauen attraktiv sind;

c) die Durchführung von Forschungsarbeiten, um mehr
über die Merkmale, die finanziellen Bedürfnisse und die Lei-
stungsfähigkeit von Unternehmen zu erfahren, deren Eigentü-
mer Frauen sind;

d) Bemühungen um die Gleichbehandlung weiblicher
Kunden mittels einer umfassenden, auf die Sensibilisierung
für Gleichstellungsfragen gerichteten Ausbildung von Perso-
nal auf allen Ebenen und einer besseren Vertretung von Frau-
en in Entscheidungspositionen;

18. ersucht die Regierungen, die volle und gleichberech-
tigte Mitwirkung von Frauen an Entscheidungsprozessen und
an der Formulierung und Durchführung grundsatzpolitischer
Maßnahmen auf allen Ebenen zu gewährleisten, sodass ihre
Prioritäten, Fertigkeiten und Potenziale in der einzelstaatli-

chen Politik in angemessener Weise Berücksichtigung finden
können;

19. fordert die Regierungen auf, unter anderem durch
entsprechende Gesetze familien- und frauenfreundliche Ar-
beitsumgebungen zu fördern sowie dafür einzutreten, dass ar-
beitenden Müttern das Stillen erleichtert wird und dass für
Kinder und andere abhängige Angehörige arbeitender Frauen
die erforderliche Betreuung bereitgestellt wird, und gegebe-
nenfalls die Förderung von Politiken und Programmen in Er-
wägung zu ziehen, die es Männern und Frauen ermöglichen,
ihre beruflichen, sozialen und familiären Verantwortlichkei-
ten miteinander in Einklang zu bringen;

20. verleiht ihrer Besorgnis darüber Ausdruck, dass die
HIV/Aids-Pandemie die Ungleichstellung der Geschlechter
verstärkt und dass Frauen und Mädchen in unverhältnismäßig
hohem Maße durch die HIV/Aids-Krise belastet werden,
leichter infiziert werden, eine Schlüsselrolle in der Kranken-
pflege spielen und auf Grund der HIV/Aids-Krise stärker der
Gefahr der Verarmung ausgesetzt sind;

21. fordert die internationale Gemeinschaft auf, An-
strengungen zur Milderung der Auswirkungen übermäßiger
Schwankungen und wirtschaftlicher Zerrüttung zu unterneh-
men, unter denen Frauen unverhältnismäßig stark zu leiden
haben, und die Handelsmöglichkeiten für Entwicklungsländer
auszuweiten, um die wirtschaftlichen Gegebenheiten für
Frauen zu verbessern;

22. fordert die internationale Gemeinschaft, das System
der Vereinten Nationen und die in Betracht kommenden Or-
ganisationen nachdrücklich auf, den Entwicklungsländern
mit Vorrang bei den Anstrengungen behilflich zu sein, die sie
unternehmen, um die volle und wirksame Teilhabe von Frau-
en an Entscheidungen über Entwicklungsstrategien und deren
Durchführung und an der Einbeziehung geschlechtsspezifi-
scher Belange in die einzelstaatlichen Programme zu gewähr-
leisten, so auch durch die Bereitstellung angemessener Res-
sourcen für operative Entwicklungsaktivitäten zur Unterstüt-
zung der Anstrengungen, die die Regierungen unternehmen,
um den vollen und gleichberechtigten Zugang von Frauen zu
Gesundheitsfürsorge, Kapital, Bildung, Ausbildung und
Technologie sowie ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe
an allen Entscheidungsprozessen sicherzustellen;

23. erkennt an, dass die öffentliche Entwicklungshilfe
und andere Mittel beträchtlich erhöht werden müssen, wenn
die Entwicklungsländer die international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, namentlich die in der Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen70 enthaltenen Ziele, erreichen sollen,
und dass es für den Aufbau von Unterstützung für die öffent-
liche Entwicklungshilfe erforderlich sein wird, zusammenzu-
arbeiten, um die Politiken und Entwicklungsstrategien natio-
nal wie international weiter zu verbessern und so die Wirk-
samkeit der Hilfe zu steigern;

24. fordert die entwickelten Länder, soweit sie es noch
nicht getan haben, nachdrücklich auf, konkrete Anstrengun-
gen zu unternehmen, um das Ziel der Bereitstellung von
0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die öffentliche Ent-
wicklungshilfe für Entwicklungsländer und von 0,15 bis
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
0,20 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die am wenigsten
entwickelten Länder zu erreichen, das auf der vom 14. bis
20. Mai 2001 in Brüssel abgehaltenen Dritten Konferenz der
Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Län-
der erneut bekräftigt wurde76, ermutigt die Entwicklungslän-
der, auf den erzielten Fortschritten aufzubauen, um sicherzu-
stellen, dass die öffentliche Entwicklungshilfe effektiv einge-
setzt wird, um die Entwicklungsziele und -zielwerte erreichen
zu helfen, erkennt die Anstrengungen aller Geber an, spricht
denjenigen Gebern, deren Beiträge zur öffentlichen Entwick-
lungshilfe die Ziele überschreiten, erreichen oder sich darauf
zubewegen, ihre Anerkennung aus und unterstreicht, wie
wichtig es ist, die Mittel und Fristen für die Erreichung der
Ziele und Zielwerte zu überprüfen;

25. ermutigt die internationale Gemeinschaft, das Sy-
stem der Vereinten Nationen, den Privatsektor und die Zivil-
gesellschaft, durch die fortgesetzte Bereitstellung der erfor-
derlichen Finanzmittel die Regierungen bei ihren Anstren-
gungen zu unterstützen, die Entwicklungsziele und -vorgaben
zu erreichen, die auf dem Weltgipfel für soziale Entwicklung,
der Vierten Weltfrauenkonferenz, der Internationalen Konfe-
renz über Bevölkerung und Entwicklung, dem Millenniums-
Gipfel, der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfi-
nanzierung, dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung, der
Zweiten Weltversammlung über das Altern, der dreiundzwan-
zigsten und vierundzwanzigsten Sondertagung der General-
versammlung und den anderen einschlägigen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen vereinbart wurden;

26. ermutigt das System der Vereinten Nationen und ge-
gebenenfalls die internationalen und regionalen Organisatio-
nen, die Regierungen auf entsprechendes Ersuchen beim Auf-
bau institutioneller Kapazitäten und bei der Erarbeitung natio-
naler Aktionspläne beziehungsweise der weiteren Durchfüh-
rung vorhandener Aktionspläne zur Umsetzung der Aktions-
plattform von Beijing zu unterstützen;

27. legt den Regierungen eindringlich nahe, durch die
Überarbeitung von Gesetzen ein nichtdiskriminierendes und
gleichstellungsorientiertes rechtliches Umfeld zu schaffen,
mit dem Ziel, die Entfernung diskriminierender Bestimmun-
gen so bald wie möglich, vorzugsweise bis 2005, anzustreben
und Lücken in der Gesetzgebung zu schließen, die zurzeit be-
wirken, dass die Rechte von Frauen und Mädchen nicht ge-
schützt sind und dass sie keine wirksamen Beschwerdemög-
lichkeiten gegen Diskriminierung auf Grund des Geschlechts
haben, und regt an, den Ländern bei der Verwirklichung die-
ses Zieles Hilfe zu gewähren;

28. fordert die multilateralen Geber nachdrücklich auf
und bittet die internationalen Finanzinstitutionen im Rahmen
ihrer jeweiligen Mandate sowie die regionalen Entwicklungs-
banken, Politiken zur Unterstützung einzelstaatlicher An-
strengungen zu überprüfen und durchzuführen, die sicherstel-
len sollen, dass Frauen, insbesondere in ländlichen und abge-
legenen Gebieten, einen größeren Anteil an den Ressourcen
erhalten;

29. begrüßt die Einberufung der ersten Phase des Welt-
gipfels über die Informationsgesellschaft vom 10. bis 12. De-
zember 2003 in Genf und seiner für den 16. bis 18. November
2005 in Tunis geplanten zweiten Phase und legt den Regie-
rungen und allen anderen Interessenträgern nahe, eine Gleich-
stellungsperspektive in die Vorbereitungsprozesse und die Er-
gebnisdokumente zu integrieren und dabei die von der Kom-
mission für die Rechtsstellung der Frau auf ihrer siebenund-
vierzigsten Tagung verabschiedeten und vom Wirtschafts-
und Sozialrat in seiner Resolution 2003/44 vom 22. Juli 2003
gebilligten einvernehmlichen Schlussfolgerungen über die
Teilhabe der Frau an und ihren Zugang zu den Medien und In-
formations- und Kommunikationstechnologien sowie über
deren Wirkung und Einsatz als Instrument zur Förderung und
Ermächtigung der Frau77 ebenso zu berücksichtigen wie den
Bericht des Generalsekretärs71;

30. legt den Regierungen, den internationalen Organisa-
tionen, einschließlich des Systems der Vereinten Nationen,
dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft nahe, die Gleich-
stellungsperspektive uneingeschränkt in die Umsetzung und
Weiterverfolgung der Ergebnisse des Weltgipfels für nach-
haltige Entwicklung und der Internationalen Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung zu integrieren sowie die konkreten
Empfehlungen zur Frage der Mikrofinanzierung und der
Kleinstkredite für Frauen und zu einer auf geschlechtsspezifi-
sche Aspekte ausgerichteten Haushaltspolitik umzusetzen;

31. betont, wie wichtig es ist, dass alle Länder alle im
Hinblick auf die Rolle der Frau in der Entwicklung notwendi-
gen einschlägigen Informationen und die entsprechenden
nach Geschlechtszugehörigkeit aufgeschlüsselten Statistiken
zusammenstellen, ermutigt die zuständigen Stellen der Ver-
einten Nationen, die diesbezüglichen Bemühungen der Staa-
ten, insbesondere der Entwicklungsländer, zu unterstützen,
und bittet in dieser Hinsicht die entwickelten Länder, die zu-
ständigen Stellen der Vereinten Nationen und andere interna-
tionale Organisationen, den Entwicklungsländern auf deren
Ersuchen hin bei der Errichtung, dem Ausbau und der Stär-
kung ihrer Datenbanken und Informationssysteme Unterstüt-
zung und Hilfe zu gewähren, und legt allen Regierungen und
internationalen Organisationen, einschließlich des Systems
der Vereinten Nationen, nahe, die im Hinblick auf die Rolle
der Frau in der Entwicklung und die Aufschlüsselung aller
Statistiken nach Geschlechtszugehörigkeit erforderlichen In-
formationen zusammenzustellen;

32. legt allen Regierungen und internationalen Organi-
sationen, einschließlich des Systems der Vereinten Nationen,
eindringlich nahe, in ihre Planungs- und Evaluierungsprozes-
se, namentlich in die gemeinsamen Landesbewertungen, den
Entwicklungshilfe-Programmrahmen der Vereinten Nationen
und die Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung, sofern
vorhanden, eine Gleichstellungsperspektive zu integrieren;

33. befürwortet die Mitwirkung anderer Interessenträ-
ger, soweit angebracht, namentlich des Privatsektors und der

76 Siehe A/CONF.191/13.

77 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003, Sup-
plement No. 7 (E/2003/27), Kap. I, Abschnitt A.III.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
Zivilgesellschaft, bei der Integration einer Gleichstellungs-
perspektive in die Planungs- und Evaluierungsprozesse;

34. fordert das System der Vereinten Nationen auf, ge-
schlechtsspezifische Aspekte in alle seine Programme und
Politiken einzubeziehen, so auch in die integrierten Folge-
maßnahmen zu den Konferenzen der Vereinten Nationen,
im Einklang mit den vom Wirtschafts- und Sozialrat auf sei-
ner Arbeitstagung 1997 verabschiedeten einvernehmlichen
Schlussfolgerungen 1997/2 über die durchgängige Berück-
sichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte78, und begrüßt
den Beschluss des Rates, eines der beiden Themen des Ta-
gungsteils für Koordinierungsfragen auf seiner Arbeitstagung
2004 der Überprüfung und Bewertung der systemweiten Um-
setzung dieser einvernehmlichen Schlussfolgerungen zu wid-
men;

35. ersucht den Generalsekretär erneut, den World Sur-
vey on the Role of Women in Development (Weltüberblick
über die Rolle der Frau in der Entwicklung) zur Behandlung
durch die Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung zu aktualisieren, und weist darauf hin, dass sich dieser
Überblick wie in der Vergangenheit auf ausgewählte neue
Entwicklungsfragen konzentrieren soll, die sich auf die Rolle
der Frau in der Wirtschaft auf nationaler, regionaler und inter-
nationaler Ebene auswirken;

36. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über den
Stand der Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der
auch auf die Auswirkungen der Globalisierung auf die Er-
mächtigung der Frau und ihre Einbeziehung in die Entwick-
lung eingeht;

37. beschließt, den Unterpunkt "Die Frau und die Ent-
wicklung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten
Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/207

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/483/Add.2, Ziffer 8)79.

58/207. Erschließung der Humanressourcen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/196 vom 18. De-
zember 1997, 54/211 vom 22. Dezember 1999 und 56/189
vom 21. Dezember 2001 sowie auf die entsprechenden Ab-
schnitte der Agenda für Entwicklung80,

in Bekräftigung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele, namentlich der in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen81 aufgeführten Ziele,

unter Hinweis auf die Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und
Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten,

sowie unter Hinweis auf die auf dem Tagungsteil auf ho-
her Ebene der Arbeitstagung 2002 des Wirtschafts- und Sozi-
alrats verabschiedete Ministererklärung über den Beitrag der
Erschließung der Humanressourcen, namentlich auf den Ge-
bieten Gesundheit und Bildung, zum Entwicklungsprozess82;

betonend, dass der Gesundheit und der Bildung bei der Er-
schließung der Humanressourcen zentrale Bedeutung zu-
kommt und dass sichergestellt werden muss, dass bis 2015
Kinder in der ganzen Welt, Jungen wie Mädchen, eine Grund-
schulausbildung vollständig abschließen können und dass
Mädchen wie Jungen gleichberechtigten Zugang zu allen Bil-
dungsebenen haben, wie dies auf dem vom 26. bis 28. April
2000 in Dakar abgehaltenen Weltbildungsforum und in der
Millenniums-Erklärung zum Ausdruck gebracht wurde,

in Anbetracht dessen, dass der Mensch im Mittelpunkt der
Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung steht und dass
die Erschließung der Humanressourcen eine Grundvorausset-
zung für die Armutsbeseitigung und eine nachhaltige Ent-
wicklung ist, die zu stetigem Wirtschaftwachstum, zur sozia-
len Entwicklung und zum Umweltschutz beiträgt, 

sowie in Anbetracht dessen, dass die Erschließung der Hu-
manressourcen Teil umfassender Strategien zur Integration
einer Gleichstellungsperspektive sein muss,

betonend, dass die Regierungen die Hauptverantwortung
für die Ausarbeitung und Durchführung geeigneter Politiken
für die Erschließung der Humanressourcen tragen und dass
die internationale Gemeinschaft die Anstrengungen der Ent-
wicklungsländer in stärkerem Maße unterstützen muss,

sowie betonend, dass ein förderliches nationales und inter-
nationales Umfeld notwendig ist, das die Erschließung der
Humanressourcen in den Entwicklungsländern begünstigt
und sie so in die Lage versetzt, aus der Globalisierung Nutzen
zu ziehen und sich deren Herausforderungen zu stellen,

in der Erkenntnis, dass für verstärkte Investitionen in die
Erschließung der Humanressourcen ausreichende finanzielle
Mittel zur Verfügung stehen müssen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über das zunehmende
Entwicklungsgefälle zwischen den entwickelten Ländern und
den Entwicklungsländern, namentlich im Bereich des Wis-
sens und des Zugangs zu den Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, sowie über die Einkommensdisparitäten in
und zwischen den Ländern und ihre nachteiligen Auswirkun-
gen auf die Erschließung der Humanressourcen in den Ent-
wicklungsländern,

zutiefst besorgt über die verheerenden Auswirkungen der
HIV/Aids-Pandemie, der Malaria, der Tuberkulose und ande-
rer schwerer Infektionskrankheiten auf die Erschließung der

78 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 3 (A/52/3/Rev.1), Kap. IV.A, Ziffer 4.
79 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
80 Resolution 51/240, Anlage.
81 Siehe Resolution 55/2. 

82 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünf-
zigste Tagung, Beilage 3 (A/57/3/Rev.1), Kap. III, Ziffer 44.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
Humanressourcen in den Entwicklungsländern, insbesondere
in Afrika südlich der Sahara,

in Anbetracht der Auswirkungen, die die Abwanderung
von hochqualifizierten Personen und Hochschulabsolventen
auf die Erschließung der Humanressourcen und die nachhalti-
ge Entwicklung in den Entwicklungsländern hat, sowie in der
Erkenntnis, dass diese Auswirkungen im Kontext der Globa-
lisierung weiter untersucht und analysiert werden müssen,

 betonend, dass die Organe und Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen die Hilfe, die sie den Entwick-
lungsländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten
Ländern, bei der Förderung der Erschließung ihrer Humanres-
sourcen, insbesondere der schwächsten Gesellschaftsgrup-
pen, gewähren, weiterhin koordinieren und aufeinander ab-
stimmen müssen und dass die Vereinten Nationen der Er-
schließung der Humanressourcen in den Entwicklungsländern
auch künftig Vorrang einräumen müssen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs83;

2. ist sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, die Hu-
manressourcen zu erschließen, um unter anderem ein stetiges
Wirtschaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung zu
fördern sowie die Armut zu beseitigen und auch wirksamer
am Weltwirtschaftssystem teilhaben und aus der Globalisie-
rung Nutzen ziehen zu können;

3. fordert alle Länder, das System der Vereinten Natio-
nen, die internationalen Organisationen, den Privatsektor, die
nichtstaatlichen Organisationen und die Zivilgesellschaft
nachdrücklich auf, verstärkt in alle Bereiche der menschli-
chen Entwicklung, wie beispielsweise Gesundheit, Ernäh-
rung, Bildung, Ausbildung und Ausbau von Kapazitäten, zu
investieren, mit dem Ziel, eine nachhaltige Entwicklung und
das Wohlergehen aller herbeizuführen;

4. fordert außerdem nachdrücklich die Verabschie-
dung umfassender Ansätze zur Erschließung der Humanres-
sourcen bei der Konzeption und Durchführung von Entwick-
lungsstrategien auf nationaler, subregionaler, regionaler und
internationaler Ebene und den Austausch der besten Verfah-
rensweisen, wobei jedoch die Rolle zu berücksichtigen ist, die
das einheimische Wissen spielen könnte;

5. fordert ferner nachdrücklich die Verabschiedung
sektorübergreifender Ansätze zur Erschließung der Human-
ressourcen, die unter anderem das Wirtschaftswachstum, die
Armutsbekämpfung, die Bereitstellung grundlegender sozia-
ler Dienste, die Sicherung eines dauerhaften Lebensunter-
halts, die Ermächtigung der Frau, die Mitwirkung der Jugend,
die Berücksichtigung der Bedürfnisse der schwächeren Ge-
sellschaftsgruppen sowie der lokalen indigenen Gemeinschaf-
ten, politische Freiheit, Partizipation, die Achtung der Men-
schenrechte, Gerechtigkeit und Billigkeit einschließen, alles
unabdingbare Faktoren, wenn es darum geht, die Menschen

besser zu befähigen, sich der Herausforderung der Entwick-
lung zu stellen;

6. ermutigt alle Länder, das Engagement auf Lokal-
und Gemeinwesenebene bei der Ausarbeitung und Umset-
zung nationaler und lokaler Politiken zur Förderung der Er-
schließung der Humanressourcen sicherzustellen, und ermu-
tigt sie in dieser Hinsicht außerdem, auch weiterhin die Fähig-
keiten des Einzelnen zu fördern und die Gemeinwesen zur
Selbsthilfe zu befähigen;

7. betont, dass sichergestellt werden muss, dass die
Frauen an der Ausarbeitung und Umsetzung nationaler und
lokaler Politiken zur Förderung der Erschließung der Human-
ressourcen in vollem Umfang beteiligt werden;

8. stellt fest, wie wichtig es ist, über ausreichende Mit-
tel für die Bildung zu verfügen, die eine Grundvoraussetzung
für die Armutsbeseitigung und die Förderung der Entwick-
lung und damit auch für die Herbeiführung eines nachhaltigen
Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen menschlichen
Entwicklung ist;

9. ermutigt die Regierungen, die für das Bildungswe-
sen bereitgestellten Mittel auf verantwortungsvolle, strikte
und transparente Weise zu verwalten und die entsprechende
Rechenschaftspflicht zu gewährleisten;

10. ist sich dessen bewusst, dass viele Entwicklungslän-
der nicht über ausreichende Mittel verfügen, um den Zugang
zur Bildung zu erweitern, die Qualität der Bildung zu verbes-
sern und insbesondere sicherzustellen, dass jedes Kind eine
unentgeltliche Grundschulbildung erhält;

11. ermutigt die internationale Gemeinschaft, den Ent-
wicklungsländern verstärkt technische Hilfe, finanzielle Un-
terstützung und Mittel zur Erschließung ihrer Humanressour-
cen zu gewähren, um sie bei ihren jeweiligen Bemühungen zu
unterstützen;

12. ermutigt das System der Vereinten Nationen, sich
bei seinen Kooperationstätigkeiten auf den Aufbau personel-
ler und institutioneller Kapazitäten zu konzentrieren und da-
bei den Frauen, Mädchen und schwächeren gesellschaftlichen
Gruppen besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen;

13. fordert das System der Vereinten Nationen auf, seine
gesamten Anstrengungen zur Erschließung der Humanres-
sourcen im Einklang mit den einzelstaatlichen Politiken und
Prioritäten weiter zu harmonisieren;

14. ermutigt das System der Vereinten Nationen, im
Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Vereinten
Nationen und den einzelstaatlichen Prioritäten gegebenenfalls
auch weiterhin Partnerschaften mit dem Privatsektor und an-
deren in Frage kommenden Interessenträgern einzugehen, um
noch stärker zum Aufbau von Kapazitäten zur Erschließung
der Humanressourcen in den Entwicklungsländern beizutra-
gen;

15. erkennt die Rolle an, die den Informations- und
Kommunikationstechnologien bei der Förderung der Er-
schließung der Humanressourcen zukommt, und begrüßt in
dieser Hinsicht den Weltgipfel über die Informationsgesell-
schaft, dessen erste Phase vom 10. bis 12. Dezember 2003 in

83 A/58/348.
272



IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
Genf stattfand und dessen zweite Phase vom 16. bis 18. No-
vember 2005 in Tunis stattfinden wird, als einen wichtigen
Schritt zur Bewältigung der mit der Überwindung der digita-
len Spaltung verbundenen Herausforderungen sowie zur Erar-
beitung eines wirklich informations- und wissensgestützten
Konzepts zur Verwirklichung der international vereinbarten
Entwicklungsziele, namentlich der in der Millenniums-Erklä-
rung der Vereinten Nationen81 enthaltenen Ziele, in den Ent-
wicklungsländern;

16. ist sich dessen bewusst, dass konzertierte Anstren-
gungen unternommen werden müssen, um den in ländlichen
und landwirtschaftlichen Gebieten lebenden Menschen die
fachlichen Qualifikationen und Kenntnisse zu vermitteln, die
sie zur Verbesserung ihrer Existenzgrundlage und ihres mate-
riellen Wohlergehens benötigen, und befürwortet in diesem
Zusammenhang die verstärkte Bereitstellung von Ressourcen
zu diesem Zweck, um den Zugang dieser Menschen zu geeig-
neten Technologien und Fachkenntnissen aus dem eigenen
Land wie aus anderen Ländern, insbesondere den entwickel-
ten Ländern, sowie durch die Süd-Süd-Zusammenarbeit, ein-
schließlich Dreiecksvereinbarungen, zu erleichtern;

17. bittet die internationalen Organisationen, namentlich
die internationalen Finanzinstitutionen, im Rahmen ihrer je-
weiligen Mandate der Unterstützung der Ziele der Erschlie-
ßung der Humanressourcen und ihrer Einbeziehung in ihre
Politiken, Projekte und Tätigkeiten höhere Priorität einzuräu-
men;

18. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen und einen geson-
derten Teil dieses Berichts den Auswirkungen der Abwande-
rung von hochqualifizierten Personen und Hochschulabsol-
venten auf die Erschließung der Humanressourcen in den Ent-
wicklungsländern zu widmen;

19. beschließt, den Unterpunkt "Erschließung der Hu-
manressourcen" unter dem Punkt "Nachhaltige Entwicklung
und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 58/208

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/483/Add.3, Ziffer 8)84.

58/208. Internationale Migration und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf das in Kairo verabschiedete Aktions-
programm der Internationalen Konferenz über Bevölkerung
und Entwicklung85, insbesondere das Kapitel X über interna-

tionale Migration, und die in der Anlage zur Resolution
S-21/2 der Generalversammlung vom 2. Juli 1999 festgeleg-
ten Schlüsselmaßnahmen zur weiteren Umsetzung des Ak-
tionsprogramms, insbesondere Abschnitt II.C über internatio-
nale Migration, sowie auf die einschlägigen Bestimmungen,
die in der Kopenhagener Erklärung über soziale Entwick-
lung86, dem Aktionsprogramm des Weltgipfels für soziale
Entwicklung87, der von der Vierten Weltfrauenkonferenz ver-
abschiedeten Aktionsplattform88 und in den Ergebnisdoku-
menten der vierundzwanzigsten89 und der fünfundzwanzig-
sten90 Sondertagung der Generalversammlung enthalten sind,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/127 vom
19. Dezember 1994, 50/123 vom 20. Dezember 1995, 52/189
vom 18. Dezember 1997, 54/212 vom 22. Dezember 1999
und 56/203 vom 21. Dezember 2001 über internationale Mi-
gration und Entwicklung sowie auf den Beschluss 1995/313
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 27. Juli 1995,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003 über die integrierte und koordinierte Umset-
zung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konfe-
renzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich,

in Bekräftigung der Verpflichtung aller Staaten, alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen,
sowie in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte91 und unter Hinweis auf das Internationale Über-
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimi-
nierung92, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau93 und das Übereinkommen über
die Rechte des Kindes94,

unter Hinweis auf die Internationale Konvention zum
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Fami-
lienangehörigen95, das im Juli 2003 in Kraft trat,

daran erinnernd, dass die Staats- und Regierungschefs auf
dem Millenniums-Gipfel der Vereinten Nationen beschlos-
sen, Maßnahmen zu ergreifen, um unter anderem die Achtung
und den Schutz der Menschenrechte von Migranten, Wander-
arbeitnehmern und ihren Familien zu gewährleisten, die in
vielen Gesellschaften immer häufiger vorkommenden rassi-
stischen und fremdenfeindlichen Handlungen zu beseitigen
und in allen Gesellschaften größere Harmonie und Toleranz
zu fördern,

84 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
85 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Na-
tionen, Best.-Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.

86 Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen, 6.-12. März
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
87 Ebd., Anlage II.
88 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
89 Resolution S-24/2, Anlage.
90 Resolution S-25/2, Anlage.
91 Resolution 217 A (III).
92 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
93 Resolution 34/180, Anlage.
94 Resolution 44/25, Anlage.
95 Resolution 45/158, Anlage.
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bekräftigend, dass die Generalversammlung und der Wirt-
schafts- und Sozialrat die ihnen in der Charta der Vereinten
Nationen jeweils übertragenen Aufgaben wahrnehmen sollen
und dass die Mitgliedstaaten danach trachten sollen, die auf
den einschlägigen Konferenzen der Vereinten Nationen fest-
gelegten Ziele im Hinblick auf die Ausarbeitung von Politi-
ken, die Beratung und die Koordinierung der Tätigkeiten der
Vereinten Nationen im Bevölkerungs- und Entwicklungsbe-
reich, einschließlich der Tätigkeiten auf dem Gebiet der inter-
nationalen Migration, zu verwirklichen,

sowie bekräftigend, dass die zuständigen Organisationen
der Vereinten Nationen und die anderen internationalen Orga-
nisationen die finanzielle und technische Unterstützung ver-
stärken müssen, die sie den Entwicklungs- und Transforma-
tionsländern gewähren, um eine Migration zu fördern, die zur
Entwicklung beiträgt,

Kenntnis nehmend von den Auffassungen der Mitglied-
staaten betreffend die Einberufung einer Konferenz der Ver-
einten Nationen über internationale Migration, ihren Umfang,
ihre Form und ihre Tagesordnung sowie von der geringen
Zahl der Antworten auf die Umfrage des Sekretariats und in
diesem Zusammenhang den Generalsekretär bittend, sich
weiter mit dieser Frage zu befassen,

Kenntnis nehmend von der im Rahmen des Programms für
internationale Migrationspolitik vom Ausbildungs- und For-
schungsinstitut der Vereinten Nationen, der Internationalen
Organisation für Migrationen und dem Bevölkerungsfonds
der Vereinten Nationen in Partnerschaft mit dem Internationa-
len Arbeitsamt, dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars
der Vereinten Nationen, dem Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte und anderen ein-
schlägigen internationalen und regionalen Institutionen
durchgeführten Arbeit, deren Ziel darin besteht, die Regierun-
gen besser in die Lage zu versetzen, die Migrationsströme auf
nationaler und regionaler Ebene zu steuern, und auf diese
Weise eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Staaten
zur Herbeiführung einer geordneten Migration zu fördern,

in dem Bewusstsein, dass neben anderen wichtigen inlän-
dischen und internationalen Faktoren das zunehmende wirt-
schaftliche und soziale Gefälle zwischen vielen Ländern so-
wie die Marginalisierung einiger Länder in der Weltwirt-
schaft, die teilweise darauf zurückzuführen sind, dass sich die
Vorteile der Globalisierung und Liberalisierung unterschied-
lich auswirken, zu umfangreichen Bevölkerungsbewegungen
zwischen Ländern und zur Intensivierung des komplexen
Phänomens der internationalen Migration beigetragen haben,

sowie in dem Bewusstsein, dass es trotz des Vorhanden-
seins eines Katalogs bereits festgeschriebener Grundsätze
notwendig ist, die internationale Zusammenarbeit in Migra-
tionsfragen zu verstärken und weitere Anstrengungen zu un-
ternehmen, so auch durch die entsprechenden Mechanismen,
um sicherzustellen, dass die Menschenrechte und die Würde
aller Migranten und ihrer Familienangehörigen, insbesondere
der Wanderarbeitnehmerinnen, geachtet und geschützt wer-
den,

Kenntnis nehmend von den Rechten aller Migranten und
ihrer Verpflichtung, die innerstaatlichen Rechtsvorschriften,
einschließlich der die Migration betreffenden, zu achten,

feststellend, dass ein allgemeines Bekenntnis zum Multi-
kulturalismus zur Schaffung der Rahmenbedingungen für die
wirksame Eingliederung von Migranten beiträgt, indem Dis-
kriminierung verhütet und bekämpft und Solidarität und To-
leranz in den aufnehmenden Gesellschaften gefördert werden,

in der Erkenntnis, dass weitere Studien und Analysen er-
forderlich sind, um festzustellen, welche Auswirkungen die
Bewegungen hochqualifizierter Wanderarbeitnehmer und
solcher mit höherer Bildung auf die wirtschaftliche und sozia-
le Entwicklung in den Entwicklungsländern haben, und beto-
nend, dass weitere Studien und Analysen erforderlich sind,
um festzustellen, welche Auswirkungen diese Bewegungen
auf die Entwicklung im Kontext der Globalisierung haben,

feststellend, wie wichtig die Überweisungen von Wander-
arbeitnehmern sind, die für viele Länder eine der Hauptdevi-
senquellen darstellen und die einen wichtigen Beitrag zur
Verwirklichung des Entwicklungspotenzials leisten können,
und betonend, dass die verschiedenen Dimensionen dieser
Frage vom Blickwinkel der nachhaltigen Entwicklung ange-
gangen werden müssen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs96;

2. fordert die Mitgliedstaaten und das System der Ver-
einten Nationen nachdrücklich auf, die internationale Zusam-
menarbeit und die Regelungen auf allen Ebenen auf dem Ge-
biet der internationalen Migration und Entwicklung weiter zu
verstärken, um alle Aspekte der Migration anzugehen und um
allen Beteiligten den größtmöglichen Nutzen aus der interna-
tionalen Migration zuteil werden zu lassen;

3. fordert alle zuständigen Organe, Organisationen,
Fonds und Programme des Systems der Vereinten Nationen
sowie die sonstigen zuständigen zwischenstaatlichen, regio-
nalen und subregionalen Organisationen auf, sich im Rahmen
ihrer fortlaufenden mandatsmäßigen Tätigkeiten auch weiter-
hin mit der Frage der internationalen Migration und Entwick-
lung zu befassen, um Fragen der Migration, einschließlich ei-
ner geschlechtsspezifischen Perspektive und des Aspekts der
kulturellen Vielfalt, in einer schlüssigeren Weise in den um-
fassenderen Rahmen der Umsetzung der einvernehmlichen
Ziele der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie
der Achtung aller Menschenrechte einzubeziehen;

4. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit
den zuständigen Organen, Organisationen, Fonds und Pro-
grammen des Systems der Vereinten Nationen und den sonsti-
gen zuständigen internationalen, regionalen und subregiona-
len Organisationen auch weiterhin nach Bedarf Tagungen zur
Koordinierung ihrer Tätigkeiten bezüglich der internationalen
Migration einzuberufen und Informationen zu sammeln, die

96 A/58/98.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
den Staaten dabei behilflich sein können, wesentliche Fragen
aufzuzeigen und weitere Schritte zu erörtern;

5. nimmt Kenntnis von den Initiativen, die die Mit-
gliedstaaten ergriffen haben, um die zahlreichen Dimensionen
der internationalen Migration und Entwicklung weiter zu er-
mitteln und so die internationalen Migrationsprozesse und ih-
re Querverbindungen zur Globalisierung und Entwicklung
besser zu verstehen, die Fragen im Zusammenhang mit der in-
ternationalen Migration anzugehen, die Lücken und Mängel
bei den gegenwärtigen Konzepten zu analysieren, aus der in-
ternationalen Migration den größtmöglichen Nutzen zu zie-
hen und die internationale, regionale und subregionale Zu-
sammenarbeit zu stärken;

6. legt den Regierungen der Herkunfts-, Transit- und
Zielländer nahe, die Zusammenarbeit in Migrationsfragen zu
verstärken, und nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den
zahlreichen Tagungen und Konferenzen, die zum Thema Mi-
gration und Entwicklung einberufen wurden97, insbesondere
im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit;

7. bittet die Regierungen, insbesondere durch Anstren-
gungen zur Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung,
die zu einem größeren wirtschaftlichen Gleichgewicht zwi-
schen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern führt,
und gegebenenfalls mit Hilfe der internationalen Gemein-
schaft dafür einzutreten, dass für alle Menschen der Verbleib
in ihrem eigenen Land eine echte Alternative ist;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung ausnahmsweise auf ihrer neunundfünfzigsten anstatt auf
ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution vorzulegen, der unter anderem aktuel-
le Informationen über die Ergebnisse der einschlägigen Tätig-
keiten des Systems der Vereinten Nationen und die Zusam-
menarbeit der Vereinten Nationen mit der Internationalen Or-
ganisation für Migrationen und anderen zuständigen zwi-
schenstaatlichen Organisationen auf dem Gebiet der interna-
tionalen Migration und Entwicklung enthält, einschließlich

der besten Verfahrensweisen zur Steuerung der Migration und
politischer Handlungskonzepte zur Vertiefung des Verständ-
nisses und Stärkung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
internationalen Migration und Entwicklung zwischen den
Staaten und anderen Interessengruppen, und der eine Über-
sicht über wichtige Initiativen der Mitgliedstaaten enthält und
handlungsorientierte Optionen zur Behandlung durch die Ge-
neralversammlung vorschlägt;

9. beschließt, im Jahr 2006 einen Dialog auf hoher Ebe-
ne über internationale Migration und Entwicklung zu führen,
im Einklang mit den Regeln und Verfahren der Generalver-
sammlung;

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die organisatorischen
Details des Dialogs auf hoher Ebene Bericht zu erstatten und
dabei Folgendes zu berücksichtigen:

a) Der Dialog auf hoher Ebene verfolgt den Zweck, die
vielgestaltigen Aspekte der internationalen Migration und
Entwicklung zu erörtern, um geeignete Mittel und Wege auf-
zuzeigen, wie ihre Entwicklungsvorteile optimal genutzt und
ihre nachteiligen Auswirkungen möglichst gering gehalten
werden können;

b) im Rahmen des Dialogs auf hoher Ebene soll großes
Gewicht auf grundsatzpolitische Fragen gelegt werden, dar-
unter auf die Aufgabe der Verwirklichung der international
vereinbarten Entwicklungsziele;

c) Runde Tische und ein informeller Meinungsaus-
tausch sind für den Dialog von Nutzen;

d) aus dem Dialog auf hoher Ebene wird eine Zusam-
menfassung des Vorsitzenden hervorgehen, die unter den
Mitgliedstaaten, den Beobachtern, den Organisationen der
Vereinten Nationen und anderen in Betracht kommenden Or-
ganisationen verbreitet wird;

11. beschließt, den Unterpunkt "Internationale Migra-
tion und Entwicklung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/209

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.8, Ziffer 6)98.

58/209. Bericht des Verwaltungsrats des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen über seine zwei-
undzwanzigste Tagung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2997 (XXVII) vom
15. Dezember 1972, mit der sie den Verwaltungsrat des Um-
weltprogramms der Vereinten Nationen einrichtete,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/242 vom
28. Juli 1999, 56/193 vom 21. Dezember 2001 und 57/251

97 Darunter die am 16. und 17. Oktober 2001 in Brüssel abgehaltene Eu-
ropäische Migrationskonferenz, das vom 21. bis 23. April 1999 in Bang-
kok abgehaltene Internationale Symposium über die regionale Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der irregulären/illegalen Migration, auf dem
die Erklärung von Bangkok über die irreguläre Migration verabschiedet
wurde (siehe A/C.2/54/2, Anlage), die am 30. und 31. Mai 1996 in Genf
abgehaltene Regionalkonferenz über die Probleme der Flüchtlinge, Ver-
triebenen, anderen unfreiwilligen Migranten und Rückkehrer in den Län-
dern der Gemeinschaft unabhängiger Staaten und den betroffenen Nach-
barstaaten, die Regionalkonferenz über Migration in Nord- und Zentral-
amerika, die vom Programm für internationale Migrationspolitik veran-
stalteten und geplanten Tagungen über Kapazitätsaufbau und Koopera-
tion betreffend regionale Migrationspolitik, die vom 15. bis 17. Oktober
1996 in Palma de Mallorca (Spanien) abgehaltene Mittelmeerkonferenz
über Bevölkerung, Migration und Entwicklung, das vom 29. Juni bis
3. Juli 1998 in Den Haag abgehaltene Fachsymposium über internationa-
le Migration und Entwicklung der Arbeitsgruppe des Verwaltungsaus-
schusses für Koordinierung über soziale Grundversorgung für alle und
die erste und zweite Regionale Ministerkonferenz über Schleusung,
Menschenhandel und damit zusammenhängende grenzüberschreitende
Kriminalität, die vom 26. bis 28. Februar 2002 beziehungsweise vom
28. bis 30. April 2003 in Bali (Indonesien) stattfanden. 

98 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
vom 20. Dezember 2002 über den Bericht des Verwaltungs-
rats,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Verwaltungsrats
über seine siebente Sondertagung99,

in Bekräftigung der Rolle des Umweltprogramms der Ver-
einten Nationen als Hauptorgan für Umweltfragen innerhalb
des Systems der Vereinten Nationen, das im Rahmen seines
Mandats die Bedürfnisse der Entwicklungs- und Transforma-
tionsländer im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung be-
rücksichtigen soll,

unter Berücksichtigung des Durchführungsplans des
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungs-
plan von Johannesburg")100,

daran erinnernd, dass es geboten ist, die Bestimmungen
des Durchführungsplans von Johannesburg betreffend die
Unterstützung des Kapazitätsaufbaus in den Entwicklungs-
und Transformationsländern zu verstärken,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Verwaltungs-
rats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen über sei-
ne zweiundzwanzigste Tagung101 und den darin enthaltenen
Beschlüssen;

2. betont, dass das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen im Rahmen seines Mandats weiter auf allen Ebenen
Beiträge zu Programmen zu Gunsten einer nachhaltigen Ent-
wicklung, der Umsetzung der Agenda 21102 und des Durch-
führungsplans von Johannesburg100 leisten muss, unter Be-
rücksichtigung des Mandats der Kommission für Nachhaltige
Entwicklung;

3. erklärt erneut, dass sichergestellt werden muss, dass
der Kapazitätsaufbau und die technische Hilfe für Entwick-
lungsländer auch künftig wichtige Bestandteile der Arbeit des
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen bilden, und
betont in dieser Hinsicht die Notwendigkeit einer umfassen-
den und wirksamen Umsetzung der einschlägigen Beschlüsse
des Verwaltungsrats/Globalen Ministerforums Umwelt;

4. fordert das Umweltprogramm der Vereinten Natio-
nen auf, im Rahmen seines Mandats zu den Vorbereitungen
für die zwölfte Tagung der Kommission für Nachhaltige Ent-
wicklung beizutragen, wobei Doppelarbeit und Überschnei-
dungen bei der Tätigkeit der beiden Organe zu vermeiden
sind;

5. fordert das Umweltprogramm der Vereinten Natio-
nen außerdem auf, im Rahmen seines Mandats und als Mit-

glied der Interinstitutionellen Arbeitsgruppe zu den Vorberei-
tungen für die vom 30. August bis 3. September 2004 in Mau-
ritius anberaumte internationale Tagung zur Überprüfung der
Umsetzung des Aktionsprogramms für die nachhaltige Ent-
wicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungslän-
dern103 beizutragen;

6. legt den Mitgliedstaaten, dem Verwaltungsrat und
den zuständigen Organen des Systems der Vereinten Natio-
nen nahe, ihre Anmerkungen zu der wichtigen, aber komple-
xen Frage der Herstellung einer universalen Mitgliedschaft im
Verwaltungsrat/Globalen Ministerforum Umwelt, einschließ-
lich zu ihren rechtlichen, politischen, institutionellen, finanzi-
ellen und systemweiten Auswirkungen, rechtzeitig zu unter-
breiten und damit zu dem Bericht beizutragen, den der Gene-
ralsekretär der Generalversammlung im Einklang mit Resolu-
tion 57/251 vor ihrer sechzigsten Tagung zur Behandlung
vorlegen wird;

7. legt den Mitgliedstaaten nahe, sich an dem laufen-
den zwischenstaatlichen Konsultationsprozess über die Stär-
kung der wissenschaftlichen Grundlagen des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen zu beteiligen;

8. nimmt im Hinblick auf die Stabilisierung der allge-
meinen Finanzlage des Umweltprogramms der Vereinten Na-
tionen Kenntnis von den verschiedenen verfügbaren Optionen
und von den Anstrengungen, die unternommen werden, um
die Berechenbarkeit der Finanzierung seines Arbeitspro-
gramms zu erhöhen und die Beitragsbasis zu erweitern;

9. bittet den Verwaltungsrat/das Globale Ministerfo-
rum Umwelt, seine Arbeitsmethoden, seine Tagesordnung
und sein Arbeitsprogramm unter Berücksichtigung des Man-
dats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen zu über-
prüfen, mit dem Ziel, diese zu rationalisieren und für eine
wirksamere Teilnahme der Mitgliedstaaten der Vereinten Na-
tionen an seinen Tagungen zu sorgen, und dabei die Arbeit zu
berücksichtigen, die der Ausschuss der Ständigen Vertreter
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen in jüngster
Zeit zu diesem Thema durchgeführt hat;

10. betont, dass die Koordinierung und Zusammenarbeit
zwischen den zuständigen Organisationen der Vereinten Na-
tionen bei der Förderung der Umweltaspekte der nachhaltigen
Entwicklung weiter verstärkt werden muss, und begrüßt in
diesem Zusammenhang die Beteiligung des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen an der Gruppe der Vereinten
Nationen für Entwicklungsfragen;

11. ersucht darum, dass die Berichte über die Arbeit der
Leitungsgruppe für Umweltfragen der Generalversammlung
auf ihrer nächsten Tagung über den Verwaltungsrat des Um-
weltprogramms der Vereinten Nationen vorgelegt werden;

12. erklärt erneut, dass das Umweltprogramm der Ver-
einten Nationen gesicherte, ausreichende und berechenbare

99 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste
Tagung, Beilage 25 (A/57/25).
100 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.
101 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 25 (A/58/25).
102 Report of the United Nations Conference on Environment und De-
velopment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Verein-
ten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II.

103 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May
1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und
Korrigenda), Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
Finanzmittel benötigt, und unterstreicht im Einklang mit Re-
solution 2997 (XXVII), dass erwogen werden muss, sämtli-
chen Verwaltungs- und Managementkosten des Programms
im Rahmen des ordentlichen Haushalts der Vereinten Natio-
nen angemessen Rechnung zu tragen;

13. ersucht den Generalsekretär, den Mittelbedarf des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen und des Büros der
Vereinten Nationen in Nairobi fortlaufend zu überprüfen, da-
mit die erforderlichen Dienste dem Programm und den sonsti-
gen Organen und Organisationen der Vereinten Nationen in
Nairobi auf wirksame Weise bereitgestellt werden.

RESOLUTION 58/210

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.1 und Corr.1, Zif-
fer 7)104.

58/210. Förderung neuer und erneuerbarer Energiequel-
len, einschließlich der Durchführung des Weltso-
larprogramms 1996-2005

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/7 vom 16. Okto-
ber 1998, 54/215 vom 22. Dezember 1999, 55/205 vom
20. Dezember 2000 und 56/200 vom 21. Dezember 2001 über
das Weltsolarprogramm 1996-2005,

sowie unter Hinweis auf die Empfehlungen und
Schlussfolgerungen im Durchführungsplan des Weltgipfels
für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Jo-
hannesburg")105 betreffend die Erschließung von Energie zu
Gunsten der nachhaltigen Entwicklung,

unter Begrüßung der Initiativen, die darauf abzielen, den
Zugang zu einer zuverlässigen, erschwinglichen, wirtschaft-
lich tragfähigen, sozial- und umweltverträglichen Energiever-
sorgung zu Gunsten einer nachhaltigen Entwicklung zu ver-
bessern, um zur Verwirklichung der international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen enthaltenen Ziele106, beizu-
tragen,

betonend, dass das Weltsolarprogramm 1996-2005 darauf
gerichtet ist, alle Formen neuer und erneuerbarer Energien
einzubeziehen, einschließlich Sonnenenergie, thermischer
und photovoltaischer Energie, Energie aus Biomasse, Wind-
energie, Kleinwasserkraft, Gezeiten- und Meeresenergie und
geothermischer Energie,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs107;

2. bekräftigt, dass der Durchführungsplan von Johan-
nesburg105 den auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwick-
lung vereinbarten zwischenstaatlichen Rahmen für die Er-
schließung von Energie zu Gunsten der nachhaltigen Ent-
wicklung bildet, und fordert seine vollständige Durchführung;

3. nimmt Kenntnis von der Rolle, die die Weltsolar-
kommission bei der Mobilisierung internationaler Unterstüt-
zung und Hilfe für die Durchführung vieler der hoch prioritä-
ren einzelstaatlichen Vorhaben im Bereich erneuerbarer Ener-
giequellen, die Teil des Weltsolarprogramms 1996-2005 sind
und von denen viele aus einzelstaatlichen Mitteln finanziert
werden, weiterhin wahrnimmt;

4. stellt fest, dass trotz der erheblichen finanziellen Un-
terstützung bei der Durchführung des Weltsolarprogramms
1996-2005, die von einigen entwickelten Ländern, die Mit-
glieder der Vereinten Nationen sind, und von einigen zwi-
schenstaatlichen Organisationen innerhalb und außerhalb des
Systems der Vereinten Nationen geleistet wurde, weitere
Maßnahmen in dieser Hinsicht ergriffen werden müssen;

5. erkennt an, dass die Energieversorgung in ländlichen
Gebieten, einschließlich ihrer Finanzierung, so gestaltet wer-
den soll, dass je nach Sachlage eine möglichst hohe lokale
Trägerschaft gewährleistet ist;

6. legt dem System der Vereinten Nationen nahe, auch
weiterhin die Öffentlichkeit für die Bedeutung der Erschlie-
ßung von Energie zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung
zu sensibilisieren, namentlich für die Notwendigkeit der För-
derung neuer und erneuerbarer Energiequellen und der
Durchführung des Weltsolarprogramms 1996-2005, vor al-
lem im Kontext der nachhaltigen Entwicklung und der Ar-
mutsbekämpfung;

7. betont, dass die auf die Erschließung von Energie zu
Gunsten der nachhaltigen Entwicklung gerichtete Forschung
und Entwicklung verstärkt werden muss, was erfordert, dass
alle Interessenträger, einschließlich der Regierungen und des
Privatsektors, umfangreichere Finanzmittel und Humanres-
sourcen zur Beschleunigung der Forschungsvorhaben zusa-
gen;

8. betont, dass die breitere Nutzung der verfügbaren er-
neuerbaren Energiequellen Technologietransfer und -verbrei-
tung auf weltweiter Ebene erfordert, so auch durch die Nord-
Süd- und die Süd-Süd-Zusammenarbeit;

9. fordert die Regierungen sowie die zuständigen re-
gionalen und internationalen Organisationen und die sonsti-
gen maßgeblichen Interessenträger auf, je nach Bedarf die
verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen, die effizien-
tere Energienutzung, den stärkeren Rückgriff auf moderne
Energietechnologien, namentlich moderne und sauberere
Technologien zur Nutzung fossiler Brennstoffe, und die nach-
haltige Nutzung traditioneller Energiequellen zu kombinie-
ren, wodurch der steigende Bedarf an Energiedienstleistungen
längerfristig gedeckt und so eine nachhaltige Entwicklung
herbeigeführt werden könnte;

10. befürwortet einzelstaatliche und regionale Initiati-
ven auf dem Gebiet der erneuerbaren Energie mit dem Ziel,
den Zugang zu Energie, einschließlich erneuerbarer Energie,

104 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
105 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.
106 Siehe Resolution 55/2.
107 A/58/164.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
für die ärmsten Bevölkerungsgruppen zu fördern und die En-
ergieeffizienz und -einsparung durch eine Kombination der
verfügbaren Technologien zu verbessern, unter voller Be-
rücksichtigung der Bestimmungen des Durchführungsplans
von Johannesburg betreffend die Erschließung von Energie zu
Gunsten der nachhaltigen Entwicklung;

11. begrüßt die Initiative der Regierung Deutschlands,
die Internationale Konferenz für erneuerbare Energien vom
1. bis 4. Juni 2004 in Bonn auszurichten;

12. bittet den Generaldirektor der Organisation der Ver-
einten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, das
Weltweite Aus- und Fortbildungsprogramm für erneuerbare
Energien 1996-2005 in den verschiedenen Regionen weiter
wirksam zur Anwendung zu bringen;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

14. beschließt, unter dem Punkt "Umwelt und nachhalti-
ge Entwicklung" einen Unterpunkt "Förderung neuer und er-
neuerbarer Energiequellen, einschließlich der Durchführung
des Weltsolarprogramms 1996-2005" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/211

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.2, Ziffer 14)108.

58/211. Internationales Jahr der Wüsten und der Wü-
stenbildung 2006

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf Kapitel 12 der von der Konferenz der
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung verab-
schiedeten Agenda 21109,

sowie unter Hinweis auf das Übereinkommen der Verein-
ten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von
Dürre oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, ins-
besondere in Afrika110,

ferner unter Hinweis auf den Durchführungsplan des
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungs-
plan von Johannesburg")111 und die Erklärung von Johannes-
burg über nachhaltige Entwicklung112,

nach Behandlung des Beschlusses 22/15 des Verwaltungs-
rats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen vom

7. Februar 2003 über ein Internationales Jahr der Wüsten und
der Wüstenbildung113,

zutiefst besorgt über die Verschlimmerung der Wüstenbil-
dung, insbesondere in Afrika, und ihre weitreichenden Folgen
für die Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele,
insbesondere in Bezug auf die Beseitigung der Armut,

unter Hinweis auf die Umweltinitiative der Neuen Partner-
schaft für die Entwicklung Afrikas114,

in dem Bewusstsein, dass es geboten ist, die Öffentlichkeit
zu sensibilisieren und die biologische Vielfalt der Wüsten so-
wie die indigenen und ortsansässigen Gemeinschaften und
das traditionelle Wissen derjenigen, die von diesem Phäno-
men berührt werden, zu schützen,

1. beschließt, das Jahr 2006 zum Internationalen Jahr
der Wüsten und der Wüstenbildung zu erklären;

2. bestimmt den Exekutivsekretär des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbil-
dung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer be-
troffenen Ländern, insbesondere in Afrika, zur Koordinie-
rungsstelle für das Jahr, gemeinsam mit dem Umwelt-
programm der Vereinten Nationen, dem Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen, dem Internationalen Fonds
für landwirtschaftliche Entwicklung und anderen zuständigen
Organen der Vereinten Nationen;

3. bittet alle Länder, entsprechende Nationalkomitees
oder nationale Koordinierungsstellen einzusetzen und das
Jahr durch die Organisation geeigneter Aktivitäten zu bege-
hen;

4. fordert alle zuständigen internationalen Organisatio-
nen und alle Mitgliedstaaten auf, die mit der Wüstenbildung,
namentlich der Bodendegradation, zusammenhängenden Ak-
tivitäten zu unterstützen, die die betroffenen Länder, insbe-
sondere die afrikanischen Länder und die am wenigsten ent-
wickelten Länder, organisieren werden;

5. legt den Ländern nahe, im Rahmen des Möglichen
zur Durchführung des Übereinkommens beizutragen und be-
sondere Initiativen zur Begehung des Jahres mit dem Ziel ei-
ner verstärkten Durchführung des Übereinkommens zu er-
greifen;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über den
Stand der Vorbereitungen für das Jahr vorzulegen.

RESOLUTION 58/212

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.3, Ziffer 8)115.

108 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
109 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992, (Veröffentlichung der Ver-
einten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II. 
110 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480.
111 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.
112 Ebd., Resolution 1, Anlage.

113 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 25 (A/58/25), Anhang.
114 A/57/304, Anlage, Ziffern 138-142.
115 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
58/212. Übereinkommen über die biologische Vielfalt

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/201 vom 20. De-
zember 2000, 56/197 vom 21. Dezember 2001 und 57/253
und 57/260 vom 20. Dezember 2002,

erneut erklärend, dass das Übereinkommen über die bio-
logische Vielfalt116 das wichtigste internationale Rechtsinstru-
ment für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologi-
schen Ressourcen und für die gerechte und ausgewogene Ver-
teilung der Vorteile aus der Nutzung der genetischen Ressour-
cen ist,

unter Hinweis auf die auf dem Weltgipfel für nachhaltige
Entwicklung eingegangenen Verpflichtungen, eine effiziente-
re und kohärentere Umsetzung der drei Zielsetzungen des
Übereinkommens anzustreben und bis 2010 eine erhebliche
Reduzierung der gegenwärtigen Rate des Artenschwunds her-
beizuführen, was Maßnahmen auf allen Ebenen erfordern
wird, namentlich die Durchführung einzelstaatlicher Strategi-
en und Aktionspläne zur Erhaltung der biologischen Vielfalt
und die Bereitstellung neuer und zusätzlicher finanzieller und
technischer Ressourcen für die Entwicklungsländer,

erneut erklärend, wie dringlich es ist, vorbehaltlich inner-
staatlicher Rechtsvorschriften die Rechte ortsansässiger und
indigener Gemeinschaften anzuerkennen, die über traditionel-
le Kenntnisse und daraus hervorgehende Innovationen und
Praktiken verfügen, und mit ihrer Zustimmung und Mitwir-
kung einvernehmlich vereinbarte Mechanismen zum Aus-
gleich der Vorteile aus deren Nutzung auszuarbeiten und an-
zuwenden,

mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes für das
großzügige Angebot der Regierung Malaysias, die siebente
Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkom-
mens über die biologische Vielfalt und die erste Tagung der
Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens, die als
Tagung der Vertragsparteien des Protokolls von Cartagena
über biologische Sicherheit gilt, vom 9. bis 20 Februar bezie-
hungsweise vom 23. bis 27. Februar 2004 in Kuala Lumpur
auszurichten,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Exekutivsekre-
tärs des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, den
der Generalsekretär der Generalversammlung auf ihrer acht-
undfünfzigsten Tagung vorgelegt hat117;

2. nimmt außerdem Kenntnis von den Ergebnissen der
vom 17. bis 20. März 2003 in Montreal (Kanada) abgehalte-
nen offenen intersessionellen Tagung über das mehrjährige
Arbeitsprogramm der Konferenz der Vertragsparteien des
Übereinkommens über die biologische Vielfalt bis zum Jahr
2010;

3. nimmt ferner Kenntnis von den Ergebnissen der vom
10. bis 14. März beziehungsweise vom 10. bis 14. November
2003 in Montreal (Kanada) abgehaltenen achten und neunten
Tagung des Nebenorgans für wissenschaftliche, technische

und technologische Beratung der Konferenz der Vertragspar-
teien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt;

4. bekräftigt die auf dem Weltgipfel für nachhaltige
Entwicklung eingegangene Verpflichtung, innerhalb des Rah-
mens des Übereinkommens über die biologische Vielfalt und
eingedenk der Bonner Leitlinien über den Zugang zu geneti-
schen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Auftei-
lung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile eine in-
ternationale Ordnung zur Förderung und zum Schutz der ge-
rechten und ausgewogenen Aufteilung der sich aus der Nut-
zung der genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile auszu-
handeln;

5. bekräftigt außerdem die auf dem Weltgipfel für
nachhaltige Entwicklung eingegangene Verpflichtung, die
breite Anwendung der Bonner Leitlinien und die weitere Ar-
beit daran zu fördern, als Beitrag, um den Parteien bei der Er-
arbeitung und Formulierung rechtlicher, verwaltungstechni-
scher oder politischer Maßnahmen betreffend Zugang und
Vorteilsausgleich sowie vertraglicher und sonstiger einver-
nehmlich festgelegter Regelungen des Zugangs und Vorteils-
ausgleichs behilflich zu sein;

6. bittet die Länder, soweit noch nicht geschehen, das
Übereinkommen über die biologische Vielfalt zu ratifizieren;

7. begrüßt das Inkrafttreten des Protokolls von Carta-
gena über die biologische Sicherheit zum Übereinkommen
über die biologische Vielfalt118 am 11. September 2003 und
die Einberufung der ersten Tagung der Konferenz der Ver-
tragsparteien, die als Tagung der Vertragsparteien des Proto-
kolls von Cartagena über die biologische Sicherheit gilt, und
bittet die Vertragsparteien des Übereinkommens, die das Pro-
tokoll noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch
nicht beigetreten sind, dies zu erwägen;

8. betont, dass die wirksame Durchführung des Proto-
kolls von Cartagena über die biologische Sicherheit die volle
Unterstützung durch die Vertragsparteien und die zuständigen
internationalen Organisationen erfordern wird, und fordert die
Vertragsparteien nachdrücklich auf, den Kapazitätsaufbau auf
dem Gebiet der biologischen Sicherheit in den Entwicklungs-
und Transformationsländern zu erleichtern, namentlich den
Aufbau und die Stärkung der einzelstaatlichen Kapazitäten,
die erforderlich sind, um der Informationsstelle für biologi-
sche Sicherheit die notwendigen Informationen zukommen zu
lassen und mit ihr zusammenzuarbeiten;

9. bittet die Länder, zu erwägen, den Internationalen
Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung
und Landwirtschaft zu ratifizieren beziehungsweise ihm bei-
zutreten;

10. legt den entwickelten Ländern unter den Vertrags-
parteien des Übereinkommens nahe, Beiträge an die entspre-
chenden Treuhandfonds des Übereinkommens zu entrichten,
um vor allem die volle Teilnahme der Entwicklungsländer un-
ter den Vertragsparteien an den Tätigkeiten im Rahmen des
Übereinkommens zu fördern;

116 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1760, Nr. 30619.
117 A/58/191. 118 Siehe UNEP/CBD/ExCOP/1/3 und Corr.1, zweiter Teil, Anhang.
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11. fordert die Vertragsparteien des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt nachdrücklich auf, den Transfer
von Technologie für die wirksame Durchführung des Über-
einkommens im Einklang mit seinen Bestimmungen zu er-
leichtern;

12. unterstreicht, dass die finanziellen und technischen
Ressourcen für die Durchführung des Übereinkommens über
die biologische Vielfalt und des Protokolls von Cartagena
über die biologische Sicherheit durch die Entwicklungs- und
Transformationsländer erheblich aufgestockt werden müssen,
und begrüßt in dieser Hinsicht die erfolgreiche und umfang-
reiche dritte Wiederauffüllung der Globalen Umweltfazilität;

13. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten der Ver-
bindungsgruppe der Sekretariate und Büros der zuständigen
Nebenorgane des Rahmenübereinkommens der Vereinten
Nationen über Klimaänderungen119, des Übereinkommens der
Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in
den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen
Ländern, insbesondere in Afrika120, und des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt und befürwortet die weitere Zu-
sammenarbeit zur Förderung der Komplementarität zwischen
den Sekretariaten bei gleichzeitiger Achtung ihrer unabhängi-
gen Rechtsstellung;

14. betont, wie wichtig es ist, die Berichtspflichten im
Rahmen der Übereinkünfte zur biologischen Vielfalt zu har-
monisieren, bei gleichzeitiger Achtung ihrer unabhängigen
Rechtsstellung;

15. bittet den Exekutivsekretär des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt, der Generalversammlung auch
weiterhin über die laufenden Arbeiten im Zusammenhang mit
dem Übereinkommen, einschließlich des Protokolls von Car-
tagena, Bericht zu erstatten;

16. beschließt, den Unterpunkt "Übereinkommen über
die biologische Vielfalt" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/213

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.4, Ziffer 8)121.

58/213. Weitere Umsetzung des Aktionsprogramms für
die nachhaltige Entwicklung der kleinen Insel-
staaten unter den Entwicklungsländern

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Erklärung von Barbados122 und das
Aktionsprogramm für die nachhaltige Entwicklung der klei-

nen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern123, die von
der Weltkonferenz über die nachhaltige Entwicklung der klei-
nen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern verabschie-
det wurden, sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 49/122
vom 19. Dezember 1994 über die Weltkonferenz, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/183 vom
16. Dezember 1996, 52/202 vom 18. Dezember 1997 und
53/189 vom 15. Dezember 1998, das von der Versammlung
auf ihrer zweiundzwanzigsten Sondertagung verabschiedete
Überprüfungsdokument124 und ihre Resolutionen 54/224 vom
22. Dezember 1999, 55/199 und 55/202 vom 20. Dezember
2000, 56/198 vom 21. Dezember 2001 und 57/262 vom
20. Dezember 2002,

ferner unter Hinweis auf die Erklärung von Johannesburg
über nachhaltige Entwicklung125 und den Durchführungsplan
des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchfüh-
rungsplan von Johannesburg")126, vor allem auf das besondere
Gewicht, das den kleinen Inselentwicklungsländern in Kapi-
tel VII des Durchführungsplans von Johannesburg beigemes-
sen wird, sowie auf die Erwähnung der besonderen Bedürfnis-
se der kleinen Inselentwicklungsländer in der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen127 und in dem auf der Inter-
nationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung verab-
schiedeten Konsens von Monterrey128,

unter Hinweis auf ihren Beschluss, im Jahr 2004 eine in-
ternationale Tagung einschließlich eines Tagungsteils auf ho-
her Ebene einzuberufen129, auf der eine vollständige und um-
fassende Überprüfung der Umsetzung des Aktionsprogramms
vorgenommen werden soll, wie in dem Durchführungsplan
von Johannesburg gefordert,

unter Begrüßung der auf nationaler und regionaler Ebene
durchgeführten Vorbereitungen für die internationale Tagung
und mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierungen Sa-
moas, Kap Verdes und Trinidad und Tobagos für die Ausrich-
tung regionaler Vorbereitungstagungen,

in Bekräftigung der politischen Bedeutung der anstehen-
den zehnjährlichen Überprüfung der seit der Weltkonferenz
erzielten Forschritte und betonend, dass die kleinen Inselent-
wicklungsländer auf Grund der Gefährdungen und Herausfor-
derungen, denen sie sich gegenübersehen, einem erhöhten Ri-
siko ausgesetzt sind und dass daher die Zusammenarbeit ver-
stärkt und eine wirksamere Entwicklungshilfe geleistet wer-
den muss, um der Verwirklichung der Ziele der nachhaltigen
Entwicklung näher zu kommen,

119 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822.
120 Ebd., Vol. 1954, Nr. 33480.
121 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
122 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May
1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und
Korrigenda), Kap. I, Resolution 1, Anlage I.

123 Ebd., Anlage II.
124 Siehe Resolution S-22/2, Anlage.
125 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
126 Ebd., Resolution 2, Anlage.
127 Siehe Resolution 55/2. 
128 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
129 Resolution 57/262, Ziffer 5.
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1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs130;

2. billigt die in der Mitteilung des Generalsekretärs131

enthaltene vorläufige Geschäftsordnung der Internationalen
Tagung zur Überprüfung der Umsetzung des Aktionspro-
gramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Insel-
staaten unter den Entwicklungsländern; 

3. beschließt, dass die Internationale Tagung allen Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen und Mitgliedstaaten der
Sonderorganisationen offen steht, wobei Beobachter im Ein-
klang mit der etablierten Praxis der Generalversammlung und
ihrer Konferenzen und mit der Geschäftsordnung der Interna-
tionalen Tagung teilnehmen können;

4. begrüßt die auf nationaler, subregionaler und regio-
naler Ebene unternommenen Anstrengungen zur Umsetzung
des Aktionsprogramms123 und nimmt Kenntnis von den Be-
richten der regionalen Vorbereitungstagungen für die kleinen
Inselentwicklungsländer in den Regionen Pazifik132, Atlantik,
Indischer Ozean, Mittelmeer und Südchinesisches Meer133

und Karibik134;

5. erklärt erneut, dass das Aktionsprogramm, die Er-
klärung von Barbados122 und das von der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundzwanzigsten Sondertagung verabschie-
dete Überprüfungsdokument124 dringend nachdrücklich und
wirksam umgesetzt werden müssen, um die kleinen Inselent-
wicklungsländer bei ihren Bemühungen um die Herbeifüh-
rung einer nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen;

6. beschließt, dass die Internationale Tagung vom
30. August bis 3. September 2004 stattfinden und einen Ta-
gungsteil auf hoher Ebene umfassen wird, um eine vollständi-
ge und umfassende Überprüfung der Umsetzung des Aktions-
programms vorzunehmen, wie in dem Durchführungsplan
von Johannesburg gefordert126, und begrüßt das Angebot der
Regierung von Mauritius, die Internationale Tagung auszu-
richten;

7. beschließt außerdem, am 28. und 29. August 2004 in
Mauritius zweitägige informelle Konsultationen zur Erleich-
terung der wirksamen Vorbereitung der Internationalen Ta-
gung abzuhalten, sofern dies auf einer offenen Vorbereitungs-
tagung für notwendig erachtet wird und aus freiwilligen Mit-
teln finanziert werden kann;

8. fordert nachdrücklich, dass möglichst hochrangige
Vertreter an der Internationalen Tagung teilnehmen;

9. beschließt, dass die Internationale Tagung sich um
eine Erneuerung des politischen Engagements der internatio-
nalen Gemeinschaft bemühen und ihren Schwerpunkt auf

praktische Maßnahmen zur weiteren Umsetzung des Aktions-
programms legen wird, unter Berücksichtigung der seit der
Verabschiedung des Aktionsprogramms neu aufgetretenen
Probleme, Herausforderungen und Situationen;

10. macht sich die Resolution 2003/55 des Wirtschafts-
und Sozialrats vom 24. Juli 2003 zu eigen, in der dieser auf
Empfehlung der Kommission für Nachhaltige Entwicklung
auf ihrer elften Tagung beschloss, vom 26. bis 30. Januar
2004 in Nassau eine interregionale Vorbereitungstagung für
die kleinen Inselentwicklungsländer einzuberufen, dankt der
Regierung der Bahamas für die Ausrichtung der Tagung und
spricht sich für eine Teilnahme an dieser Tagung auf Mini-
sterebene aus;

11. macht sich außerdem den vom Wirtschafts- und So-
zialrat in seiner Resolution 2003/55 auf Empfehlung der
Kommission für Nachhaltige Entwicklung auf ihrer elften Ta-
gung gefassten Beschluss zu eigen, während der zwölften Ta-
gung der Kommission vom 14. bis 16. April 2004 eine dreitä-
gige Vorbereitungstagung für die Internationale Tagung ein-
zuberufen, die eine eingehende Analyse und Bewertung der
Umsetzung des Aktionsprogramms vornehmen und die Vor-
bereitungen für die Internationale Tagung, einschließlich ih-
rer Tagesordnung, zum Abschluss bringen soll;

12. beschließt, dass die Vorbereitungstagung offen sein
und im Einklang mit der Geschäftsordnung der Fachkommis-
sionen des Wirtschafts- und Sozialrats und den ergänzenden
Regelungen stattfinden soll, die der Rat in seinen Beschlüssen
1993/215 vom 12. Februar 1993 und 1995/201 vom 8. Fe-
bruar 1995 für die Kommission für Nachhaltige Entwicklung
festlegte und die auf alle Mitgliedstaaten und sonstigen Teil-
nehmer Anwendung finden, entsprechend der Praxis im Vor-
bereitungsausschuss für den Weltgipfel für nachhaltige Ent-
wicklung, wobei die Bestimmungen der Kommission in Be-
zug auf Reisekostenzuschüsse unverändert gültig sind, und im
Einklang mit Beschluss 2003/283 des Wirtschafts- und So-
zialrats vom 24. Juli 2003;

13. legt den assoziierten Mitgliedern der Regionalkom-
missionen, die kleine Inselentwicklungsländer sind, nahe, an
der Internationalen Tagung teilzunehmen, und beschließt,
dass ihre Teilnahme im Einklang mit Regel 61 der vorläufigen
Geschäftsordnung der Internationalen Tagung erfolgen wird;

14. beschließt, dass die Teilnahme wichtiger Gruppen,
einschließlich nichtstaatlicher Organisationen, an der Interna-
tionalen Tagung im Einklang mit Regel 65 der vorläufigen
Geschäftsordnung der Internationalen Tagung erfolgen wird;

15. beschließt außerdem, dass nichtstaatliche Organisa-
tionen, deren Arbeit für das Thema der Internationalen Ta-
gung relevant ist und die zurzeit nicht beim Wirtschafts- und
Sozialrat akkreditiert sind, die Teilnahme an der Internationa-
len Tagung und der offenen Vorbereitungstagung als Beob-
achter beantragen können, vorbehaltlich der Zustimmung der
Vorbereitungstagung;

16. nimmt Kenntnis von der Ernennung eines Generalse-
kretärs der Internationalen Tagung;

130 A/58/170.
131 A/58/567 und Corr.1.
132 A/58/303, Anlage.
133 A/C.2/58/12, Anlage.
134 A/C.2/58/14, Anlage.
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17. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den
zuständigen Einrichtungen und Organisationen der Vereinten
Nationen und unter Berücksichtigung bei ihm eingehender
Vorlagen von bilateralen, regionalen und multilateralen Ge-
berorganisationen sowie von wichtigen Gruppen, einschließ-
lich nichtstaatlicher Organisationen, sicherzustellen, dass der
Kommission für Nachhaltige Entwicklung auf ihrer zwölften
Tagung rechtzeitig ein auf den nationalen, regionalen und in-
terregionalen Vorbereitungen sowie Berichten der kleinen In-
selentwicklungsländer und anderer Parteien basierender Syn-
thesebericht vorgelegt wird;

18. ersucht darum, der Sekretariats-Hauptabteilung
Presse und Information im Rahmen der vorhandenen Res-
sourcen die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen,
damit sie dafür sorgen kann, unter anderem über das Informa-
tionsnetz für die kleinen Inselentwicklungsländer, dass die
Ziele und Zwecke der Internationalen Tagung in den Mit-
gliedstaaten, bei den wichtigen Gruppen, einschließlich der
nichtstaatlichen Organisationen, und den nationalen, regiona-
len und internationalen Medien möglichst umfassend bekannt
gemacht werden, um sie zu veranlassen, Beiträge und Unter-
stützung für die Internationale Tagung und ihren Vorberei-
tungsprozess zu leisten;

19. dankt für die Beiträge an den freiwilligen Treuhand-
fonds, der eingerichtet wurde, um die volle und wirksame
Teilnahme der kleinen Inselentwicklungsländer an der Inter-
nationalen Tagung und ihrem Vorbereitungsprozess zu unter-
stützen, wie dies durch den Wirtschafts- und Sozialrat in sei-
ner Resolution 2003/35 und in seinem Beschluss 2003/283
gebilligt wurde135, und fordert alle Mitgliedstaaten und Orga-
nisationen nachdrücklich auf, großzügige Beiträge an den
Fonds zu entrichten;

20. befürwortet die volle und wirksame Teilnahme der
Entwicklungsländer an der Internationalen Tagung und bittet
die Geberländer und -organisationen, zusätzliche außerplan-
mäßige Mittel bereitzustellen, insbesondere durch freiwillige
Beiträge an den Treuhandfonds, um ihre Teilnahme zu er-
leichtern;

21. begrüßt die mit der Schaffung einer interinstitutio-
nellen Arbeitsgruppe unternommenen Koordinierungsbemü-
hungen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen, die es
in die Lage versetzen sollen, die Koordinierung und Zusam-
menarbeit in Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem
Vorbereitungsprozess und der Internationalen Tagung zu ver-
bessern beziehungsweise auszuweiten;

22. fordert die Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaft-
liche und Soziale Angelegenheiten auf, über die Abteilung
Nachhaltige Entwicklung und ihre Gruppe Kleine Inselent-
wicklungsländer136 im Rahmen des Vorbereitungsprozesses
und der Internationalen Tagung Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Koordinierung und Zusammenarbeit innerhalb des
Systems der Vereinten Nationen sowie mit anderen zuständi-
gen multilateralen Organisationen zu ergreifen und so die
wirksame Umsetzung, Überwachung und Weiterverfolgung
der Ergebnisse der zehnjährlichen Überprüfung des Aktions-
programms sicherzustellen;

23. fordert das Büro des Hohen Beauftragten für die am
wenigsten entwickelten Länder, Binnenentwicklungsländer
und kleinen Inselentwicklungsländer auf 

137, sein Mandat zu
erfüllen und sich in Partnerschaft mit den zuständigen Teilen
der Vereinten Nationen sowie mit wichtigen Gruppen, den
Medien, akademischen Einrichtungen und Stiftungen mit
Nachdruck für die Mobilisierung internationaler Unterstüt-
zung und Ressourcen einzusetzen, damit die Internationale
Tagung ein Erfolg wird und die Ergebnisse der zehnjährlichen
Überprüfung des Aktionsprogramms weiterverfolgt werden;

24. begrüßt die großzügigen Beiträge der Geber für die
Personalausstattung der Gruppe Kleine Inselentwicklungslän-
der und fordert den Generalsekretär auf, praktische Möglich-
keiten zur Stärkung der Gruppe zu sondieren, namentlich
durch die dauerhafte Umschichtung von Ressourcen im Zwei-
jahreszeitraum 2004-2005, entsprechend den Resolutionen
56/198 und 57/262, mit dem Ziel, die vollständige und wirk-
same Umsetzung der Erklärung von Barbados und des Ak-
tionsprogramms sowie der Ergebnisse der Internationalen Ta-
gung zu erleichtern;

25. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer
neunundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Umwelt und
nachhaltige Entwicklung" den Unterpunkt "Weitere Umset-
zung der Ergebnisse der Weltkonferenz über die nachhaltige
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern: Weiterverfolgung der Ergebnisse der Interna-
tionalen Tagung zur Überprüfung der Umsetzung des Ak-
tionsprogramms von Barbados" aufzunehmen, und ersucht
den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung den Bericht der Internationalen Ta-
gung vorzulegen. 

RESOLUTION 58/214

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.5, Ziffer 15)138.

58/214. Internationale Katastrophenvorbeugungsstrategie

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/236 vom 22. De-
zember 1989, 49/22 A vom 2. Dezember 1994, 49/22 B vom
20. Dezember 1994, 53/185 vom 15. Dezember 1998, 54/219
vom 22. Dezember 1999, 56/195 vom 21. Dezember 2001
und 57/256 vom 20. Dezember 2002 sowie der Resolutionen
des Wirtschafts- und Sozialrats 1999/63 vom 30. Juli 1999
und 2001/35 vom 26. Juli 2001 und unter gebührender Be-

135 Siehe auch A/C.2/58/4.
136 Entsprechend dem Mandat in Ziffer 123 des Aktionsprogramms und
in Ziffer 15 der Resolution 49/122.

137 Siehe Resolution 56/227.
138 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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rücksichtigung ihrer Resolution 57/270 B vom 23. Juni 2003
über die integrierte und koordinierte Umsetzung und Weiter-
verfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen und Gip-
feltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozial-
bereich,

sowie unter Hinweis auf die Aufnahme des Punktes "Ka-
tastrophenmanagement und -anfälligkeit" in das mehrjährige
Arbeitsprogramm der Kommission für Nachhaltige Entwick-
lung139,

betonend, dass die Katastrophenvorbeugung, einschließ-
lich der Verringerung der Anfälligkeit für Naturkatastrophen,
in erheblichem Maße zur Verwirklichung einer nachhaltigen
Entwicklung beiträgt,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Bestimmungen
betreffend mit Wasser zusammenhängende Katastrophen, die
in der Ministererklärung der am 22. und 23. März 2003 in
Kyoto (Japan) abgehaltenen Ministerkonferenz des dritten
Weltwasserforums enthalten sind140,

erneut darauf hinweisend, dass Naturkatastrophen die so-
ziale und wirtschaftliche Infrastruktur aller Länder schädigen,
ihre langfristigen Folgen jedoch für Entwicklungsländer be-
sonders gravierend sind und die Verwirklichung ihrer nach-
haltigen Entwicklung behindern,

in der Erkenntnis, dass es dringend geboten ist, die vor-
handenen wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse
weiterzuentwickeln und einzusetzen, um die Anfälligkeit für
Naturkatastrophen zu verringern, und hervorhebend, dass die
Entwicklungsländer Zugang zu Technologien haben müssen,
damit sie wirksam gegen Naturkatastrophen vorgehen kön-
nen,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Zahl und
das Ausmaß von Naturkatastrophen und ihre zunehmenden
Auswirkungen in den letzten Jahren, die zu erheblichen Ver-
lusten an Menschenleben geführt und langfristige negative
Folgen für die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Umwelt in
den anfälligen Gesellschaften weltweit, insbesondere in den
Entwicklungsländern, nach sich gezogen haben, 

in der Erkenntnis, dass es erforderlich ist, sich auch wei-
terhin um ein besseres Verständnis der sozioökonomischen
Aktivitäten, die die Anfälligkeit von Gesellschaften für Na-
turkatastrophen verstärken, zu bemühen und ihnen entgegen-
zuwirken, und dass lokale Kapazitäten zur Abwehr von Kata-
strophengefahren aufgebaut und weiter verstärkt werden müs-
sen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Umsetzung der Internationalen Katastrophenvor-
beugungsstrategie141;

2. bittet die Regierungen und die zuständigen interna-
tionalen Organisationen, die Bewertung von Katastrophenri-
siken als festen Bestandteil der Entwicklungspläne und Ar-
mutsbekämpfungsprogramme zu betrachten;

3. betont, dass die Fortführung der Zusammenarbeit
und Koordinierung zwischen den Regierungen, dem System
der Vereinten Nationen, anderen internationalen Organisatio-
nen, Regionalorganisationen, nichtstaatlichen Organisationen
und gegebenenfalls weiteren Partnern für die wirksame Behe-
bung der Auswirkungen von Naturkatastrophen als unerläss-
lich zu betrachten ist;

4. erkennt an, wie wichtig es ist, das Katastrophenrisi-
komanagement gegebenenfalls mit regionalen Rahmenme-
chanismen zu verknüpfen, beispielsweise mit der Neuen Part-
nerschaft für die Entwicklung Afrikas142, um die Probleme der
Armutsbeseitigung und der nachhaltigen Entwicklung anzu-
gehen;

5. erkennt außerdem an, wie wichtig es ist, eine ge-
schlechtsspezifische Perspektive zu integrieren und Frauen an
der Konzeption und Durchführung aller Phasen des Katastro-
phenmanagements zu beteiligen, insbesondere an der Kata-
strophenvorbeugung;

6. erkennt ferner an, wie wichtig die Frühwarnung als
wesentlicher Bestandteil der Katastrophenvorbeugung ist,
und empfiehlt die Umsetzung der Ergebnisse der vom 16. bis
18. Oktober 2003 in Bonn (Deutschland) abgehaltenen Zwei-
ten Internationalen Konferenz zur Frühwarnung vor Naturka-
tastrophen, auf der die Wichtigkeit einer stärkeren Koordinie-
rung und Zusammenarbeit bei der Integration der Aktivitäten
und Fachkenntnisse der verschiedenen am Frühwarnprozess
beteiligten Sektoren hervorgehoben wurde und die zur Über-
prüfung der Strategie von Yokohama für eine sicherere Welt:
Leitlinien für Vorbeugung, Vorsorge und Folgenmilderung
bei Naturkatastrophen sowie ihres Aktionsplans143 beigetra-
gen hat;

7. beschließt, im Jahr 2005 eine Weltkonferenz für Ka-
tastrophenvorbeugung auf der Ebene hochrangiger Amtsträ-
ger einzuberufen, die Fachdiskussionen anregen und konkrete
Veränderungen und Ergebnisse bewirken soll und deren Ziele
darin bestehen,

a) die Überprüfung der Strategie von Yokohama und
ihres Aktionsplans abzuschließen und damit den Leitrahmen
für die Katastrophenvorbeugung im 21. Jahrhundert zu aktua-
lisieren;

b) konkrete Tätigkeiten zu benennen, um die Umset-
zung der einschlägigen Bestimmungen des Durchführungs-
plans des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durch-
führungsplan von Johannesburg")144 betreffend Vulnerabili-

139 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschnitt A.
140 Siehe A/57/785, Anlage.
141 A/58/277.

142 A/57/304, Anlage.
143 A/CONF.172/9, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
144 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
tät, Risikobewertung und Katastrophenmanagement sicherzu-
stellen;

c) bewährte Verfahrensweisen und gewonnene Er-
kenntnisse weiterzugeben, um zur Katastrophenvorbeugung
im Rahmen der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwick-
lung beizutragen und Mängel und Probleme aufzuzeigen;

d) die Öffentlichkeit verstärkt dafür zu sensibilisieren,
wie wichtig Politiken zur Katastrophenvorbeugung sind, und
so die Umsetzung dieser Politiken zu erleichtern und zu för-
dern;

e) die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit geeigneter ka-
tastrophenbezogener Informationen für die Öffentlichkeit und
für die Katastrophenmanagement-Organisationen in allen Re-
gionen zu erhöhen, wie in den entsprechenden Bestimmungen
des Durchführungsplans von Johannesburg festgelegt;

8. nimmt das großzügige Angebot der Regierung Ja-
pans, die Konferenz auszurichten, mit tief empfundenem Dank
an und beschließt, dass die Konferenz vom 18. bis 22. Januar
2005 in Kobe, Hyogo (Japan) stattfinden wird;

9. beschließt, einen offenen zwischenstaatlichen Vor-
bereitungsausschuss für die Konferenz einzusetzen, mit dem
Auftrag, die organisatorischen und fachlichen Vorbereitun-
gen für die Konferenz zu überprüfen, das Arbeitsprogramm
der Konferenz zu billigen und eine von der Konferenz zu ver-
abschiedende Geschäftsordnung vorzuschlagen, und be-
schließt außerdem, dass der Vorbereitungsausschuss im An-
schluss an die halbjährlichen Tagungen der Interinstitutionel-
len Arbeitsgruppe für Katastrophenvorbeugung im Jahr 2004
jeweils für bis zu zwei Tage in Genf zusammentreten und er-
forderlichenfalls innerhalb des in Ziffer 8 genannten Zeit-
raums eine eintägige Tagung in Kobe abhalten wird;

10. beschließt außerdem, dass das Präsidium des zwi-
schenstaatlichen Vorbereitungsausschusses aus fünf Vertre-
tern der Mitgliedstaaten bestehen wird, die auf der Grundlage
einer ausgewogenen geografischen Vertretung gewählt wer-
den;

11. bittet die Regionalgruppen, bis Ende Januar 2004 ih-
re Kandidaten für das Präsidium des Vorbereitungsausschus-
ses zu benennen, sodass sie in die Vorbereitungen für die erste
Tagung des Vorbereitungsausschusses einbezogen werden
können, und dem Sekretariat der Konferenz diese Benennun-
gen mitzuteilen;

12. ersucht das interinstitutionelle Sekretariat für die In-
ternationale Katastrophenvorbeugungsstrategie, als Sekretari-
at der Konferenz zu fungieren und mit voller Unterstützung
durch die zuständigen Sekretariats-Hauptabteilungen die Vor-
bereitungstätigkeiten zu koordinieren, deren Kosten außer-
planmäßig durch den Treuhandfonds für die internationale
Katastrophenvorbeugungsstrategie und in enger Zusammen-
arbeit mit dem Gastland und dem Vorbereitungsausschuss für
die Konferenz finanziert werden;

13. geht davon aus, dass die in Ziffer 12 genannten Tä-
tigkeiten die sonstigen laufenden Tätigkeiten und Prioritäten
des interinstitutionellen Sekretariats für die Strategie nicht be-
hindern werden;

14. bittet die Mitgliedstaaten, alle Organe und Sonderor-
ganisationen der Vereinten Nationen und die sonstigen zu-
ständigen zwischenstaatlichen Einrichtungen und Organisa-
tionen, insbesondere die Mitglieder der Interinstitutionellen
Arbeitsgruppe für Katastrophenvorbeugung, aktiv an der
Konferenz und ihrem Vorbereitungsprozess teilzunehmen;

15. begrüßt Beiträge aus allen Regionen, die den Vorbe-
reitungsprozess und die Konferenz selbst sachlich unterstüt-
zen könnten;

16. befürwortet, dass die in der Agenda 21145 genannten
wichtigen Gruppen wirksame Beiträge leisten, bittet sie, die
Akkreditierung für die Konferenz und ihren Vorbereitungs-
prozess zu beantragen, und beschließt, dass ihre Akkreditie-
rung und Teilnahme im Einklang mit der Geschäftsordnung
der Kommission für Nachhaltige Entwicklung, der Geschäfts-
ordnung des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung sowie
der etablierten Praxis der Kommission betreffend die Mitwir-
kung und Einbeziehung wichtiger Gruppen erfolgen wird;

17. beschließt, dass die tatsächlichen Zusatzkosten des
Vorbereitungsprozesses und der Konferenz selbst ohne Be-
einträchtigung bereits geplanter Aktivitäten aus außerplanmä-
ßigen Mitteln und aus bestimmten freiwilligen Beiträgen zu
dem Treuhandfonds für die Strategie finanziert werden sollen;

18. ersucht das Sekretariat, Konferenzdienste für den
Vorbereitungsprozess und die Konferenz selbst zur Verfü-
gung zu stellen, deren Kosten vom Gastland getragen werden,
mit der Maßgabe, dass das Sekretariat dafür Sorge tragen
wird, dass seine vorhandenen personellen Ressourcen so weit
wie möglich genutzt werden, ohne dass dem Gastland weitere
Kosten entstehen; 

19. legt der internationalen Gemeinschaft nahe, die er-
forderlichen Finanzmittel für den Treuhandfonds für die Stra-
tegie sowie die erforderlichen wissenschaftlichen, techni-
schen, personellen und sonstigen Ressourcen bereitzustellen,
um zu gewährleisten, dass die Tätigkeiten des interinstitutio-
nellen Sekretariats für die Strategie und der Interinstitutionel-
len Arbeitsgruppe für Katastrophenvorbeugung und ihrer Un-
tergruppen angemessen unterstützt werden, und um die Vor-
bereitungen für die Konferenz zu erleichtern;

20. dankt denjenigen Ländern, die die Tätigkeiten im
Rahmen der Strategie durch freiwillige Beiträge an den Treu-
handfonds finanziell unterstützt haben;

21. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan-
denen Mittel ausreichende finanzielle und administrative Res-
sourcen für die wirksame Tätigkeit des interinstitutionellen
Sekretariats für die Strategie zur Verfügung zu stellen;

22. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung unter
dem Punkt "Umwelt und nachhaltige Entwicklung" einen Be-

145 Report of United Nations Conference on Environment and Develop-
ment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Vereinten
Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions adop-
ted by the Conference, Resolution 1, Anlage II. 
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
richt über die Durchführung dieser Resolution und insbeson-
dere über den Stand der Vorbereitungen für die Weltkonfe-
renz für Katastrophenvorbeugung vorzulegen.

RESOLUTION 58/215

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.5, Ziffer 15)146.

58/215. Naturkatastrophen und Anfälligkeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihren Beschluss 57/547 vom 20. De-
zember 2002,

unter Berücksichtigung der Erklärung von Johannesburg
über nachhaltige Entwicklung147 und des Durchführungsplans
des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchfüh-
rungsplan von Johannesburg")148,

in der Erkenntnis, dass es erforderlich ist, sich auch wei-
terhin um ein besseres Verständnis der sozioökonomischen
Aktivitäten, die die Anfälligkeit von Gesellschaften für Na-
turkatastrophen verstärken, zu bemühen und ihnen entgegen-
zuwirken, und dass lokale Kapazitäten zur Abwehr von Kata-
strophengefahren aufgebaut und weiter verstärkt werden müs-
sen,

feststellend, dass die Zerstörung der globalen Umwelt an-
hält, was die wirtschaftliche und soziale Anfälligkeit, insbe-
sondere in den Entwicklungsländern, verstärkt,

unter Berücksichtigung der verschiedenartigen Auswir-
kungen, die gravierende Naturgefahren, beispielsweise Erd-
beben, Vulkanausbrüche, extreme Wetterereignisse wie Hit-
zewellen, schwere Dürren, Überschwemmungen und Stürme
und El-Niño-/La-Niña-Ereignisse, die globale Dimensionen
annehmen, auf alle Länder, insbesondere die anfälligeren Ent-
wicklungsländer, haben,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Häufig-
keit und Schwere extremer Wetterereignisse und damit zu-
sammenhängender Naturkatastrophen,

sowie mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die
außerordentlich schädlichen Auswirkungen gravierender Na-
turgefahren, einschließlich extremer Wetterereignisse und da-
mit zusammenhängender Naturkatastrophen, die den sozialen
und wirtschaftlichen Fortschritt weiterhin behindern, insbe-
sondere in den Entwicklungsländern,

erneut darauf hinweisend, dass Naturkatastrophen die so-
ziale und wirtschaftliche Infrastruktur aller Länder schädigen,
ihre langfristigen Folgen jedoch für Entwicklungsländer be-
sonders drastisch sind und die Verwirklichung ihrer nachhal-
tigen Entwicklung behindern,

betonend, dass die einzelstaatlichen Behörden Maßnah-
men zur Katastrophenvorsorge und -milderung ergreifen
müssen, insbesondere mittels Umsetzung der Internationalen
Katastrophenvorbeugungsstrategie, um so die Widerstandsfä-
higkeit der Bevölkerung gegenüber Katastrophen zu stärken
und die Risiken für die Menschen, ihre Lebensgrundlagen, die
soziale und wirtschaftliche Infrastruktur und die Umweltres-
sourcen zu mindern,

daran erinnernd, dass die Internationale Katastrophenvor-
beugungsstrategie einen Rahmen für die Zusammenarbeit bei
der Entwicklung von Methoden zur systematischen Charakte-
risierung, Messung, Bewertung und Bewältigung von Natur-
katastrophen, einschließlich wetterbedingter Katastrophen,
Gefahren und Anfälligkeiten, darstellt, 

unter Berücksichtigung dessen, dass extreme Wetterereig-
nisse und damit zusammenhängende Naturkatastrophen und
die Vorbeugung dagegen ein kohärentes Vorgehen erfordern,

feststellend, dass es der internationalen Zusammenarbeit
bedarf, um die Länder verstärkt dazu zu befähigen, gegen die
schädlichen Auswirkungen aller Naturgefahren, einschließ-
lich extremer Wetterereignisse und damit zusammenhängen-
der Naturkatastrophen, insbesondere in Entwicklungsländern,
vorzugehen,

hervorhebend, wie wichtig es ist, das Bewusstsein der Ent-
wicklungsländer für die auf nationaler, regionaler und inter-
nationaler Ebene bestehenden Kapazitäten zu schärfen, die zu
ihrer Unterstützung eingesetzt werden könnten,

Kenntnis nehmend von den Ergebnissen der vom 16. bis
18. Oktober 2003 in Bonn (Deutschland) abgehaltenen Zwei-
ten Internationalen Konferenz über Frühwarnung,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Umsetzung der Internationalen Katastrophenvor-
beugungsstrategie149, insbesondere von dem Abschnitt über
die schädlichen Auswirkungen extremer Wetterereignisse
und damit zusammenhängender Naturkatastrophen auf dafür
anfällige Länder, insbesondere Entwicklungsländer, um den
die Versammlung in ihrem Beschluss 57/547 ersucht hatte;

2. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, auch weiterhin Möglichkeiten zu erkunden, nament-
lich durch Zusammenarbeit und technische Hilfe, um die
nachteiligen Auswirkungen von Naturkatastrophen, ein-
schließlich der durch extreme Wetterereignisse verursachten,
insbesondere in dafür anfälligen Entwicklungsländern, mit-
tels Umsetzung der Internationalen Katastrophenvorbeu-
gungsstrategie zu mindern, und legt der Interinstitutionellen
Arbeitsgruppe für Katastrophenvorbeugung nahe, ihre dies-
bezügliche Tätigkeit fortzusetzen;

3. legt den Regierungen nahe, wirksame nationale
Plattformen oder Koordinierungsstellen für die Katastrophen-
vorbeugung zu schaffen und bereits bestehende zu stärken;

146 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
147 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
148 Ebd., Resolution 2, Anlage. 149 A/58/277.
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4. legt den Regierungen außerdem nahe, in Zusam-
menarbeit mit dem System der Vereinten Nationen und ande-
ren Interessenträgern den Kapazitätsaufbau in den am meisten
gefährdeten Regionen zu verstärken, um sie in die Lage zu
versetzen, den sozioökonomischen Faktoren entgegenzuwir-
ken, die zu erhöhter Anfälligkeit führen, und legt der interna-
tionalen Gemeinschaft nahe, den Entwicklungsländern dies-
bezüglich wirksame Hilfe zu gewähren; 

5. legt der Interinstitutionellen Arbeitsgruppe für Kata-
strophenvorbeugung nahe, die Förderung der Katastrophen-
vorbeugung besser zu koordinieren und den zuständigen Stel-
len der Vereinten Nationen Informationen über die verschie-
denen Möglichkeiten der Vorbeugung gegen Naturkatastro-
phen, einschließlich gegen gravierende Naturgefahren und
durch extreme Wetterereignisse bedingte Katastrophen und
Anfälligkeiten, zur Verfügung zu stellen;

6. legt der Konferenz der Vertragsparteien des Rah-
menübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaän-
derungen150 und den Vertragsparteien des Protokolls von Kyo-
to zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen151 nahe, sich im Einklang mit den Bestim-
mungen des Rahmenübereinkommens auch weiterhin mit den
nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen, vor allem
in den besonders anfälligen Entwicklungsländern, zu befas-
sen, und legt außerdem der Zwischenstaatlichen Sachverstän-
digengruppe über Klimaänderungen nahe, auch weiterhin die
nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen auf die so-
zioökonomischen Systeme und die Katastrophenvorbeu-
gungssysteme der Entwicklungsländer zu bewerten;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung in einem gesonder-
ten Abschnitt seines Berichts über die Umsetzung der Interna-
tionalen Katastrophenvorbeugungsstrategie über die Durch-
führung dieser Resolution Bericht zu erstatten, und beschließt,
die Frage von Naturkatastrophen und der Anfälligkeit dafür
auf der genannten Tagung unter dem Unterpunkt "Internatio-
nale Katastrophenvorbeugungsstrategie" des Punktes "Um-
welt und nachhaltige Entwicklung" zu behandeln.

RESOLUTION 58/216

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.5, Ziffer 7)152.

58/216. Nachhaltige Entwicklung in Bergregionen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/24 vom 10. Novem-
ber 1998, mit der sie das Jahr 2002 zum Internationalen Jahr
der Berge erklärte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/189 vom
20. Dezember 2000 und 57/245 vom 20. Dezember 2002,

anerkennend, dass Kapitel 13 der Agenda 21153 sowie alle
einschlägigen Ziffern des Durchführungsplans des Weltgip-
fels für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von
Johannesburg")154, insbesondere seine Ziffer 42, den politi-
schen Gesamtrahmen für die nachhaltige Entwicklung in
Bergregionen bilden,

davon Kenntnis nehmend, dass die Internationale Partner-
schaft für nachhaltige Entwicklung in Bergregionen ("Berg-
partnerschaft"), die während des Weltgipfels für nachhaltige
Entwicklung mit der engagierten Unterstützung von achtund-
dreißig Ländern, fünfzehn zwischenstaatlichen Organisatio-
nen und achtunddreißig Organisationen aus den wichtigen
Gruppen ins Leben gerufen wurde, als wichtiger Ansatz zur
Behandlung der verschiedenen, miteinander verknüpften
Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung in Bergregionen
dient,

Kenntnis nehmend von der Plattform von Bischkek für
Berggebiete155, dem Ergebnisdokument des Weltgipfels über
Berggebiete, der vom 28. Oktober bis 1. November 2002 in
Bischkek als Abschlussveranstaltung des Internationalen Jah-
res der Berge stattfand,

1. nimmt Kenntnis von dem vom Generalsekretär über-
mittelten Bericht zum Internationalen Jahr der Berge 2002156;

2. begrüßt die während des Internationalen Jahres der
Berge erzielten bedeutsamen Ergebnisse, die das Bewusstsein
für die nachhaltige Entwicklung und die Beseitigung der Ar-
mut in Bergregionen erheblich verstärkt und das Interesse
daran erhöht haben und die auch als Katalysator für langfristig
wirksame Maßnahmen zur Umsetzung von Kapitel 13 der
Agenda 21153 und von Ziffer 42 des Durchführungsplans von
Johannesburg154 wirken;

3. stellt mit Befriedigung fest, dass immer mehr Regie-
rungen, Organisationen, wichtigen Gruppen und Einzelperso-
nen auf der ganzen Welt bewusst ist, dass die Berge als Quelle
eines Großteils des Süßwasseraufkommens der Erde, als Hü-
ter einer reichen biologischen Vielfalt, als beliebtes Freizeit-
und Tourismusziel und als Ort bedeutender kultureller Viel-
falt, kulturellen Wissens und kulturellen Erbes eine weltweit
wichtige Funktion besitzen;

4. stellt außerdem mit Befriedigung fest, dass die Re-
gierungen sowie wichtige Gruppen, akademische Einrichtun-
gen und internationale Organisationen und Organe bei den
Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Internationalen Jahr
der Berge, namentlich der Schaffung von achtundsiebzig Na-
tionalkomitees oder ähnlichen Mechanismen, eine wirksame
Rolle gespielt haben;

150 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822.
151 FCCC/CP/1997/7/Add.1, Beschluss 1/CP.3, Anlage.
152 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

153 Report of the United Nations Conference on Environment und De-
velopment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Verein-
ten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II.
154 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.
155 A/C.2/57/7, Anlage.
156 A/58/134.
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5. würdigt die Arbeit der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen als federführende
Stelle für das Internationale Jahr der Berge sowie die wertvol-
len Beiträge des Umweltprogramms der Vereinten Nationen,
der Universität der Vereinten Nationen, der Organisation der
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur,
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen und des
Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen;

6. unterstreicht, dass der Verwirklichung einer nach-
haltigen Entwicklung und der Beseitigung der Armut in Berg-
regionen nach wie vor bedeutende Hindernisse entgegenste-
hen und dass es noch immer Probleme im Bereich des einzel-
staatlichen Engagements, der internationalen Zusammenar-
beit, der Unterstützung von Partnerschaften und der Mobili-
sierung von Finanzmitteln gibt, und vor diesem Hintergrund 

a) legt sie dem System der Vereinten Nationen nahe,
erhöhte Anstrengungen zu unternehmen, um die interinstitu-
tionelle Zusammenarbeit zu stärken und so eine wirksamere
Umsetzung von Kapitel 13 der Agenda 21 und von Ziffer 42
des Durchführungsplans von Johannesburg zu erreichen;

b) befürwortet sie die weitere Einrichtung und den Aus-
bau von Nationalkomitees, Koordinierungsstellen und ande-
ren, mehrere Interessenträger vereinenden Mechanismen auf
nationaler Ebene, die sich mit der nachhaltigen Entwicklung
in Bergregionen befassen;

c) unterstützt sie die im Rahmen der nationalen Ent-
wicklungspläne unternommenen Anstrengungen, Ziele und
strategische Pläne zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung
der Berge sowie entsprechende Förderpolitiken, -gesetze,
-programme und -projekte auszuarbeiten;

d) befürwortet sie, falls die beteiligten Staaten zustim-
men, grenzüberschreitende Konzepte für die nachhaltige Ent-
wicklung von Gebirgsketten und einen diesbezüglichen Infor-
mationsaustausch;

e) ermutigt sie die Mitgliedstaaten, Informationen zum
Thema Berge zu sammeln und zu erzeugen und entsprechende
Datenbanken einzurichten, mit dem Ziel, das vorhandene
Wissen zu Gunsten interdisziplinärer Forschungen, Program-
me und Projekte zu nutzen und die Entscheidungsfindung und
Planung zu verbessern;

f) unterstützt sie die Ausarbeitung und Durchführung
globaler, regionaler und nationaler Kommunikationspro-
gramme, die auf den durch das Internationale Jahr der Berge
bewirkten Erkenntnissen und Impulsen für Veränderungen
aufbauen;

g) unterstreicht sie, wie wichtig Kapazitätsaufbau- und
Bildungsprogramme sind, um das Bewusstsein für wirksame
Praktiken zur nachhaltigen Entwicklung in Bergregionen und
für die Art der Beziehungen zwischen Hochland- und Tief-
landgebieten zu schärfen;

h) fordert sie die Verbesserung des Zugangs der in
Bergregionen lebenden Frauen zu Ressourcen und die Stär-
kung ihrer Rolle in ihren Gemeinschaften und Kulturen und
nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von den Empfeh-
lungen in der Erklärung von Thimphu, die auf der vom 1. bis

4. Oktober 2002 in Thimphu abgehaltenen Konferenz, die den
in Bergregionen lebenden Frauen gewidmet war, verabschie-
det wurde;

7. nimmt Kenntnis von dem Inkrafttreten der neun Pro-
tokolle zu dem Übereinkommen zum Schutz der Alpen, die
zur regionalen Zusammenarbeit zu Gunsten der nachhaltigen
Entwicklung in dieser Bergregion beitragen;

8. nimmt außerdem Kenntnis von der Annahme und
Unterzeichnung des Rahmenübereinkommens über den
Schutz und die nachhaltige Entwicklung der Karpaten durch
die Länder der Region;

9. stellt fest, dass mit allen Interessenträgern der Berg-
partnerschaft, insbesondere mit den Geberländern, Konsulta-
tionen geführt wurden, mit dem Ziel, die besten Optionen für
die weitere Unterstützung aller Interessenträger bei der
Durchführung der Partnerschaft zu bestimmen; 

10. nimmt Kenntnis von den Schlussfolgerungen der er-
sten Welttagung der Mitglieder der Bergpartnerschaft157, die
am 5. und 6. Oktober 2003 auf Einladung der Regierung Ita-
liens in Meran (Italien) abgehalten wurde;

11. stellt fest, dass die nächste Welttagung der Mitglie-
der der Bergpartnerschaft in der zweiten Hälfte des Jahres
2004 stattfinden wird, und begrüßt in dieser Hinsicht das An-
gebot der Regierung Perus, diese Tagung auszurichten;

12. stellt in diesem Zusammenhang außerdem fest, dass
die Bergpartnerschaft ein dynamischer, transparenter, flexi-
bler und partizipatorischer Kooperationsmechanismus ist, der
allen Regierungen, einschließlich Lokal- und Regionalbehör-
den, sowie zwischenstaatlichen, nichtstaatlichen und sonsti-
gen Organisationen, deren Ziele und Tätigkeiten mit der Vi-
sion und dem Auftrag der Partnerschaft übereinstimmen, of-
fen steht;

13. stellt ferner fest, dass die Mitglieder der Bergpart-
nerschaft sich darauf verpflichtet haben, die Partnerschaft im
Einklang mit Resolution 2003/61 des Wirtschafts- und Sozial-
rats vom 25. Juli 2003 durchzuführen, und fordert sie auf, die
Kriterien und Leitlinien einzuhalten, die in dem von der Kom-
mission für Nachhaltige Entwicklung auf ihrer elften Tagung
gefassten Beschluss vereinbart wurden158;

14. bittet die internationale Gemeinschaft und andere in
Betracht kommende Partner, zu erwägen, sich der Bergpart-
nerschaft anzuschließen;

15. legt allen zuständigen Stellen des Systems der Ver-
einten Nationen nahe, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats
ihre konstruktive Zusammenarbeit bei der Weiterverfolgung
des Internationalen Jahres der Berge fortzusetzen und dabei
zu berücksichtigen, dass es eine interinstitutionelle Gruppe
für Berggebiete gibt und dass es geboten ist, das System der
Vereinten Nationen stärker mit einzubeziehen, insbesondere

157 A/C.2/58/8, Anlage.
158 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschnitt A.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Verein-
ten Nationen, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen,
die Universität der Vereinten Nationen, das Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen, die Organisation der Verein-
ten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur und das
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, die internationalen
Finanzinstitutionen und andere zuständige internationale Or-
ganisationen, unter Berücksichtigung der in der Plattform von
Bischkek für Berggebiete155 formulierten Empfehlungen;

16. ermutigt die Regierungen, das System der Vereinten
Nationen, die internationalen Finanzinstitutionen, die Globale
Umweltfazilität und andere in Betracht kommende Finanzie-
rungsmechanismen der Vereinten Nationen, so etwa den Glo-
balen Mechanismus des Übereinkommens der Vereinten Na-
tionen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre
und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbe-
sondere in Afrika, sowie alle in Betracht kommenden Interes-
senträger aus Organisationen der Zivilgesellschaft und dem
Privatsektor, lokale, nationale und internationale Programme
und Projekte für die nachhaltige Entwicklung in Bergregionen
zu unterstützen, namentlich durch freiwillige Finanzbeiträge;

17. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung unter dem Unterpunkt
"Nachhaltige Entwicklung in Bergregionen" des Punktes
"Umwelt und nachhaltige Entwicklung" einen Bericht über
den Stand der nachhaltigen Entwicklung in Bergregionen vor-
zulegen, der eine umfassende Analyse der künftigen Heraus-
forderungen sowie geeignete Politikempfehlungen enthält.

RESOLUTION 58/217

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/485, Ziffer 14)159.

58/217. Internationale Aktionsdekade "Wasser – Quelle
des Lebens" 2005-2015

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/196 vom 20. De-
zember 2000, mit der sie das Jahr 2003 zum Internationalen
Jahr des Süßwassers erklärte,

betonend, dass Wasser für die nachhaltige Entwicklung,
einschließlich der Intakterhaltung der Umwelt und der Besei-
tigung von Armut und Hunger, von entscheidender Bedeu-
tung und für die menschliche Gesundheit und das menschli-
che Wohlergehen unverzichtbar ist,

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Agenda 21160,
auf das auf ihrer neunzehnten Sondertagung verabschiedete
Programm für die weitere Umsetzung der Agenda 21161, den

Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwick-
lung ("Durchführungsplan von Johannesburg")162 und auf die
mit Süßwasser zusammenhängenden Beschlüsse des Wirt-
schafts- und Sozialrats und der Kommission für Nachhaltige
Entwicklung auf ihrer sechsten Tagung163,

in Bekräftigung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele betreffend Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung, namentlich der in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen enthaltenen Ziele164, und entschlossen,
das Ziel zu verwirklichen, bis zum Jahr 2015 den Anteil der
Menschen, die hygienisches Trinkwasser nicht erreichen oder
es sich nicht leisten können, zu halbieren, sowie ein ähnliches,
im Durchführungsplan von Johannesburg festgelegtes Ziel zu
verwirklichen, nämlich den Anteil der Menschen zu halbie-
ren, die keinen Zugang zu grundlegenden sanitären Einrich-
tungen haben,

Kenntnis nehmend von dem Inhalt des Weltberichts der
Vereinten Nationen über die Entwicklung der Wasserressour-
cen: Wasser für Menschen, Wasser für Leben165, einem ge-
meinsamen Projekt von dreiundzwanzig Sonderorganisatio-
nen und anderen Stellen der Vereinten Nationen, sowie von
weiteren wasserbezogenen Kooperationsmechanismen und
-initiativen,

sowie Kenntnis nehmend von der Ministererklärung "Bot-
schaft vom Biwasee und vom Yodo-Flussbecken", die am
23. März 2003 auf der Ministerkonferenz anlässlich des in
Kyoto (Japan) abgehaltenen Dritten Weltwasserforums ver-
abschiedet wurde166, sowie von dem Wasserappell von
Duschanbe, der am 1. September 2003 auf dem Internationa-
len Süßwasser-Forum erlassen wurde167, das vom 29. August
bis 1. September 2003 in Duschanbe stattfand,

1. erklärt den Zeitraum 2005 bis 2015 zur Internationa-
len Aktionsdekade "Wasser – Quelle des Lebens", die am
22. März 2005, dem Weltwassertag, beginnen wird;

2. beschließt, dass die Ziele der Dekade darin bestehen,
wasserbezogene Fragen auf allen Ebenen sowie die Umset-
zung wasserbezogener Programme und Projekte stärker ins
Blickfeld zu rücken und gleichzeitig danach zu streben, die
Teilhabe und Mitwirkung von Frauen an wasserbezogenen
Entwicklungsanstrengungen zu gewährleisten sowie die Zu-
sammenarbeit auf allen Ebenen zu fördern, um zur Verwirkli-
chung der international vereinbarten wasserbezogenen Ziele
in der Agenda 21160, dem Programm für die weitere Umset-
zung der Agenda 21161, der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen164 und dem Durchführungsplan von Johan-

159 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
160 Report of the United Nations Conference on Environment und De-
velopment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Verein-
ten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II.
161 Resolution S-19/2, Anlage.

162 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.
163 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998,
Supplement No. 9 (E/1998/29).
164 Siehe Resolution 55/2.
165 United Nations World Water Development Report: Water for People,
Water for Life (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr.
E.03.II.A.2).
166 A/57/785, Anlage.
167 A/58/362, Anlage.
288



IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
nesburg162 und gegebenenfalls der auf der zwölften und drei-
zehnten Tagung der Kommission für Nachhaltige Entwick-
lung festgelegten Ziele beizutragen;

3. begrüßt den Beschluss, den die Kommission für
Nachhaltige Entwicklung auf ihrer elften Tagung getroffen
hat und der in ihrem mehrjährigen Arbeitsprogramm zum
Ausdruck kommt, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung
und menschliche Siedlungen als Themenkomplex des ersten
Zyklus (2004-2005) zu behandeln168, und bittet die Kommis-
sion, bei ihrer Behandlung des Themenkomplexes Wasserver-
sorgung, Abwasserentsorgung und menschliche Siedlungen
auf ihrer zwölften und dreizehnten Tagung, wie in ihrem
mehrjährigen Arbeitsprogramm vorgesehen, im Rahmen der
vorhandenen Mittel mögliche Aktivitäten und Programme zu
ermitteln, die im Zusammenhang mit der Dekade durchge-
führt werden können;

4. bittet den Generalsekretär, geeignete Schritte zu un-
ternehmen, um die Aktivitäten der Dekade zu organisieren,
unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Internationalen
Jahres des Süßwassers und der Arbeit der Kommission für
Nachhaltige Entwicklung auf ihrer zwölften und dreizehnten
Tagung;

5. fordert die zuständigen Organe der Vereinten Natio-
nen, die Sonderorganisationen, die Regionalkommissionen
und andere Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen zu koordinierten Antwortmaßnahmen unter Heranzie-
hung vorhandener Mittel und freiwilliger Beiträge auf, damit
die Dekade "Wasser – Quelle des Lebens" zu einer Aktions-
dekade wird.

RESOLUTION 58/218

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/485, Ziffer 14)169.

58/218. Umsetzung der Agenda 21, des Programms für
die weitere Umsetzung der Agenda 21 und der
Ergebnisse des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/199 vom 20. De-
zember 2000, 56/226 vom 24. Dezember 2001, 57/253 vom
20. Dezember 2002 und 57/270 A und B vom 20. Dezember
2002 beziehungsweise 23. Juni 2003,

sowie unter Hinweis auf die Rio-Erklärung über Umwelt
und Entwicklung170, die Agenda 21171, das Programm für die

weitere Umsetzung der Agenda 21172, die Erklärung von Jo-
hannesburg über nachhaltige Entwicklung173 und den Durch-
führungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
("Durchführungsplan von Johannesburg")174,

in Bekräftigung der Verpflichtung, den Durchführungs-
plan von Johannesburg, namentlich die termingebundenen
Ziele und Zielwerte, und die anderen international vereinbar-
ten Ziele umzusetzen, namentlich diejenigen, die in der Mill-
enniums-Erklärung der Vereinten Nationen175 aufgeführt sind,

ihrer Befriedigung darüber Ausdruck verleihend, dass
sich die Kommission für Nachhaltige Entwicklung auf ihrer
elften Tagung auf einen neuen Arbeitsplan und ein mehrjähri-
ges Arbeitsprogramm sowie neue Arbeitsmethoden geeinigt
hat, die die Umsetzung fördern und unterstützen sollen, und
dass bestimmt wurde, dass die Kommission in einer Reihe
von zweijährigen maßnahmenorientierten Umsetzungszyklen
arbeiten wird, wobei abwechselnd in einem Jahr die Überprü-
fung und im nächsten die Festlegung der Grundsatzpolitik
vorgenommen wird176,

feststellend, dass die Kommission auf ihrer elften Tagung
die Kriterien und Leitlinien für die von einigen Regierungen,
internationalen Organisationen und wichtigen Gruppen frei-
willig durchgeführten Partnerschaftsinitiativen verabschiede-
te, die auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung und in
den Folgemaßnahmen zu dem Gipfel bekannt gegeben und
vom Wirtschafts- und Sozialrat gebilligt wurden177,

bekräftigend, dass zwischen wirtschaftlicher Entwick-
lung, sozialer Entwicklung und Umweltschutz als voneinan-
der abhängige, sich gegenseitig verstärkende Stützpfeiler der
nachhaltigen Entwicklung ein Gleichgewicht sichergestellt
werden muss,

sowie bekräftigend, dass die Beseitigung der Armut, die
Veränderung nicht nachhaltiger Produktionsweisen und Kon-
sumgewohnheiten, der Schutz und die Pflege der natürlichen
Ressourcengrundlage für die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung übergreifende Ziele und unverzichtbare Vorausset-
zungen einer nachhaltigen Entwicklung darstellen,

davon Kenntnis nehmend, dass vom 16. bis 19. Juni 2003
in Marrakesch (Marokko) eine internationale Sachverständi-
gentagung über einen Zehnjahresrahmen für nachhaltige
Konsum- und Produktionsprogramme abgehalten wurde,

in der Erkenntnis, dass eine gute Regierungsführung in je-
dem Land und eine gute Weltordnungspolitik für die nachhal-
tige Entwicklung unabdingbar sind,

168 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschnitt A.
169 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
170 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Verein-
ten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage I. 
171 Ebd., Anlage II.

172 Resolution S-19/2, Anlage.
173 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
174 Ebd., Resolution 2, Anlage.
175 Siehe Resolution 55/2.
176 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschnitt A.
177 Siehe Resolution 2003/61 des Wirtschafts- und Sozialrats.
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1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs178 über die Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der
Umsetzung der Agenda 21171, des Programms für die weitere
Umsetzung der Agenda 21172 und der Ergebnisse des Weltgip-
fels für nachhaltige Entwicklung durchgeführt wurden;

2. erklärt erneut, dass die nachhaltige Entwicklung ein
Hauptbestandteil im Gesamtrahmen für die Tätigkeiten der
Vereinten Nationen ist, damit insbesondere die international
vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich die in der Millen-
niums-Erklärung175 und im Durchführungsplan von Johannes-
burg174 enthaltenen Ziele, verwirklicht werden;

3. fordert die Regierungen, alle zuständigen internatio-
nalen und regionalen Organisationen, den Wirtschafts- und
Sozialrat, die Fonds und Programme der Vereinten Nationen,
die Regionalkommissionen und die Sonderorganisationen,
die internationalen Finanzinstitutionen, die Globale Umwelt-
fazilität und andere zwischenstaatliche Organisationen, im
Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat, sowie wichtige Grup-
pen auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die wirksame Umset-
zung und Weiterverfolgung der auf dem Weltgipfel verab-
schiedeten Verpflichtungen, Programme und termingebunde-
nen Ziele sicherzustellen, und ermutigt sie, über die in dieser
Hinsicht erzielten konkreten Fortschritte Bericht zu erstatten;

4. verlangt, dass die auf dem Weltgipfel verabschiede-
ten Verpflichtungen, Programme und termingebundenen Zie-
le verwirklicht werden und dass zu diesem Zweck die in dem
Durchführungsplan von Johannesburg enthaltenen Bestim-
mungen in Bezug auf die Durchführungsinstrumente einge-
halten werden;

5. ersucht den Generalsekretär, die systemweite inter-
institutionelle Zusammenarbeit und Koordinierung zur Um-
setzung der Agenda 21, des Programms für die weitere Um-
setzung der Agenda 21 und des Durchführungsplans von Jo-
hannesburg zu verstärken und in diesem Zusammenhang der
Kommission für Nachhaltige Entwicklung und dem Wirt-
schafts- und Sozialrat im Jahr 2004 über diese interinstitutio-
nellen Kooperations- und Koordinationstätigkeiten Bericht zu
erstatten;

6. begrüßt den Beschluss der elften Tagung der Kom-
mission, die Regionalkommissionen zu bitten, in Zusammen-
arbeit mit dem Kommissionssekretariat die Veranstaltung re-
gionaler Umsetzungstagungen zu erwägen, als ein Beitrag zu
der Arbeit der Kommission176, und legt den Regionalkommis-
sionen in diesem Zusammenhang nahe, die im Arbeitspro-
gramm der Kommission enthaltenen einschlägigen Themen-
komplexe zu berücksichtigen und die von der Kommission
auf ihrer elften Tagung im Einzelnen genannten Beiträge zu
erbringen;

7. begrüßt außerdem den Beschluss der elften Tagung
der Kommission, andere regionale und subregionale Organe
und Institutionen innerhalb und außerhalb des Systems der
Vereinten Nationen zu bitten, zu den Vorbereitungen für die

Überprüfungs- und Grundsatztagungen der Kommission und
die zwischenstaatliche Vorbereitungstagung beizutragen176;

8. ersucht den Generalsekretär, bei seiner Berichter-
stattung an die Kommission auf ihrer zwölften Tagung über
den Stand der Umsetzung der Agenda 21, des Programms für
die weitere Umsetzung der Agenda 21 und des Durchfüh-
rungsplans von Johannesburg auf der Grundlage der von allen
Ebenen eingegangenen Beiträge, wie von der Kommission
auf ihrer elften Tagung festgelegt, Folgendes vorzulegen:

a) einen Bericht zu jedem der auf dieser Tagung inte-
griert zu behandelnden Themen, nämlich Wasserversorgung,
Abwasserentsorgung und menschliche Siedlungen, der eine
eingehende Überprüfung des Durchführungsstands in jedem
dieser Bereiche enthält, gegebenenfalls unter Berücksichti-
gung der zwischen ihnen bestehenden Zusammenhänge, und
der gleichzeitig die von der Kommission auf ihrer elften Ta-
gung benannten Querschnittsfragen behandelt;

b) einen Bericht über die Gesamtfortschritte bei der
Umsetzung der Agenda 21, des Programms für die weitere
Umsetzung der Agenda 21 und des Durchführungsplans von
Johannesburg, der Folgendes widerspiegelt: 

i) die von der Kommission auf ihrer elften Tagung be-
nannten Querschnittsfragen;

ii) die bei den drei Dimensionen der nachhaltigen Ent-
wicklung und ihrer Integration erzielten Fortschritte;

iii) die Zwänge, die Herausforderungen, die Chancen,
die besten Verfahrensweisen, den Informationsaustausch
und die gewonnenen Erfahrungen;

9. bittet den Vorstand der Kommission auf ihrer zwölf-
ten Tagung, der Kommission wieder spezifische Organisa-
tionsmodalitäten zu empfehlen, nach allen Mitgliedstaaten of-
fenstehenden, transparenten und zeitnah entsprechend der
festgelegten Verfahrensordnung der Vereinten Nationen ver-
anstalteten Konsultationen, und dabei zu bedenken, dass die
Tätigkeiten während der Kommissionstagungen die ausgewo-
gene Mitwirkung von Vertretern aus allen Regionen sowie ei-
ne ausgewogene Vertretung von Männern und Frauen vorse-
hen sollten;

10. beschließt, die vormals für die ehemaligen interses-
sionalen Ad-hoc-Arbeitsgruppen der Kommission vorgesehe-
nen Mittel bereitzustellen, um die Teilnahme von Vertretern
der Mitgliedstaaten der Kommission an einer ihrer jeweiligen
Regionaltagungen in einem jeden Umsetzungszyklus zu un-
terstützen;

11. bittet die Geberländer, zu erwägen, Sachverständi-
gen aus den Entwicklungsländern in den Bereichen Wasser-
versorgung, Abwasserentsorgung und menschliche Siedlun-
gen die Teilnahme an den nächsten Überprüfungs- und
Grundsatztagungen der Kommission zu ermöglichen;

12. beschließt, dass die Mittel, die nach der Beendigung
der Tätigkeit des Ausschusses für Energie und natürliche Res-
sourcen im Dienste der Entwicklung und ihrer Übertragung
auf die Kommission frei werden, zur Unterstützung der Arbeit
der Kommission eingesetzt werden;

178 A/58/210.
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13. ermutigt die Regierungen und die Organisationen
auf allen Ebenen sowie die wichtigen Gruppen, einschließlich
Wissenschaftler und Bildungssachverständiger, ergebnisori-
entierte Initiativen einzuleiten und Aktivitäten durchzufüh-
ren, um die Arbeit der Kommission zu unterstützen und die
Umsetzung der Agenda 21, des Programms für die weitere
Umsetzung der Agenda 21 und des Durchführungsplans von
Johannesburg zu fördern und zu erleichtern, namentlich auch
durch freiwillige, mehrere Interessengruppen vereinende
Partnerschaftsinitiativen;

14. ermutigt die Regierungen, sich auf entsprechender
Ebene durch Vertreter der für Wasserversorgung, Abwasser-
entsorgung und menschliche Siedlungen zuständigen Mini-
sterien und Organisationen an den nächsten Überprüfungs-
und Grundsatztagungen der Kommission zu beteiligen; 

15. ersucht das Sekretariat, der Kommission auf ihrer
zwölften Tagung im Einklang mit ihrem Arbeitsprogramm
und ihrer Arbeitsplanung einen zusammenfassenden Bericht
mit einer Synthese der Informationen über Partnerschaften
vorzulegen, unter Beachtung der besonderen Wichtigkeit sol-
cher Berichte in Überprüfungsjahren, mit dem Ziel, die bei
der Umsetzung der Agenda 21, des Programms für die weitere
Umsetzung der Agenda 21 und des Durchführungsplans von
Johannesburg gewonnenen Erfahrungen und besten Verfah-
rensweisen auszutauschen und die dabei aufgetretenen Pro-
bleme, Lücken und Zwänge aufzuzeigen und anzugeben; 

16. ersucht die Kommission, im Einklang mit der Reso-
lution der Generalversammlung 47/191 vom 22. Dezember
1992 und wie von der Kommission auf ihrer elften Tagung im
Einzelnen ausgeführt, die bei den Querschnittsfragen in den
einschlägigen Themenkomplexen erzielten Fortschritte zu
prüfen, unter Einbeziehung der von allen Ebenen eingegange-
nen Beiträge; 

17. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, die für sein
Mandat maßgeblichen Bestimmungen des Durchführungs-
plans von Johannesburg umzusetzen und durch die Stärkung
der systemweiten Koordinierung insbesondere die Umset-
zung der Agenda 21 zu fördern;

18. fordert das Sekretariat nachdrücklich auf, bei der Er-
stellung der in Ziffer 8 genannten Berichte des Generalsekre-
tärs den einzelstaatlichen Berichten gebührend Rechnung zu
tragen; 

19. beschließt, den Punkt "Umsetzung der Agenda 21,
des Programms für die weitere Umsetzung der Agenda 21 und
der Ergebnisse des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung"
in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen, und ersucht den Generalsekretär, auf der
genannten Tagung einen Bericht über die Durchführung die-
ser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 58/219

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/486, Ziffer 10)179.

58/219. Dekade der Vereinten Nationen "Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung"

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf Kapitel 36 der Agenda 21 über die För-
derung der Bildung, der Bewusstseinsbildung und der Aus-
und Fortbildung, das auf der vom 3. bis 14. Juni 1992 in Rio
de Janeiro (Brasilien) abgehaltenen Konferenz der Vereinten
Nationen über Umwelt und Entwicklung verabschiedet wur-
de180,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen
des Durchführungsplans des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung ("Durchführungsplan von Johannesburg") betref-
fend die Bildung, insbesondere seine Bestimmung 124 d) über
die Dekade der Vereinten Nationen "Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung"181,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/254 vom
20. Dezember 2002,

in Bekräftigung des international vereinbarten Entwick-
lungsziels der weltweiten Verwirklichung der allgemeinen
Grundschulbildung, bei dem es insbesondere darum geht, bis
zum Jahr 2015 sicherzustellen, dass alle Kinder, Jungen wie
Mädchen, eine Grundschulbildung vollständig abschließen
können,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generaldirektors
der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur über die Dekade der Vereinten Nationen
"Bildung für eine nachhaltige Entwicklung",

es begrüßend, dass die Kommission für Nachhaltige Ent-
wicklung auf ihrer elften Tagung die Bildung zu einem der
Querschnittsthemen ihres mehrjährigen Arbeitsprogramms
erklärt hat182,

betonend, dass die Bildung ein unverzichtbares Element
zur Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung ist,

1. nimmt Kenntnis von dem von der Organisation der
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
ausgearbeiteten Rahmen für den Entwurf eines internationa-
len Durchführungsplans, ersucht die zur federführenden Or-
ganisation bestimmte Organisation der Vereinten Nationen
für Bildung, Wissenschaft und Kultur, die Dekade der Verein-
ten Nationen "Bildung für eine nachhaltige Entwicklung" in
Abstimmung mit anderen zuständigen Einrichtungen und
Programmen der Vereinten Nationen zu fördern, und ersucht
sie ferner, den internationalen Durchführungsplan fertigzu-
stellen und dabei seine Beziehung zu den laufenden Bildungs-
prozessen klarzustellen, insbesondere zu dem auf dem Welt-

179 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

180 Siehe Report of the United Nations Conference on Environment and
Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Ver-
einten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II.
181 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.
182 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschnitt A.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
bildungsforum verabschiedeten Rahmenaktionsplan von Da-
kar183 und der Alphabetisierungsdekade der Vereinten Natio-
nen184, im Benehmen mit den Regierungen, den Vereinten Na-
tionen und den anderen zuständigen internationalen Organisa-
tionen, nichtstaatlichen Organisationen und sonstigen Interes-
senträgern;

2. bekräftigt, dass Bildung für eine nachhaltige Ent-
wicklung bei der Förderung der nachhaltigen Entwicklung
von ausschlaggebender Bedeutung ist, und ermutigt in dieser
Hinsicht die Regierungen, zu erwägen, bis zum Jahr 2005
Maßnahmen zur Durchführung der Dekade der Vereinten Na-
tionen "Bildung für eine nachhaltige Entwicklung" in ihre je-
weiligen Bildungsstrategien und nationalen Entwicklungsplä-
ne aufzunehmen;

3. bittet die Regierungen, die Sensibilisierung der Öf-
fentlichkeit für die Dekade der Vereinten Nationen "Bildung
für eine nachhaltige Entwicklung" und ihre breitere Mitwir-
kung daran zu fördern, namentlich durch Zusammenarbeit
und Initiativen unter Beteilung der Zivilgesellschaft und an-
derer maßgeblicher Interessenträger;

4. beschließt, den Unterpunkt "Dekade der Vereinten
Nationen 'Bildung für eine nachhaltige Entwicklung'" unter
dem Punkt "Umwelt und nachhaltige Entwicklung" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 58/220

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/487, Ziffer 13)185.

58/220. Wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit
zwischen Entwicklungsländern

Die Generalversammlung,

betonend, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit als wichti-
ges Element der internationalen Entwicklungszusammenar-
beit den Entwicklungs- und Transformationsländern erfolg-
versprechende Chancen für ihre individuellen und gemein-
schaftlichen Bemühungen um ein beständiges Wirtschafts-
wachstum und eine nachhaltige Entwicklung bietet,

in der Erwägung, dass die Entwicklungsländer die Haupt-
verantwortung für die Förderung und Verwirklichung der
Süd-Süd-Zusammenarbeit tragen und dass diese die Nord-
Süd-Zusammenarbeit nicht ersetzen, sondern vielmehr ergän-
zen soll, und in dieser Hinsicht erneut darauf hinweisend, dass
die internationale Gemeinschaft die Anstrengungen der Ent-
wicklungsländer im Hinblick auf den Ausbau der Süd-Süd-
Zusammenarbeit unterstützen muss,

Kenntnis nehmend von der Ministererklärung, die die Au-
ßenminister der Mitgliedstaaten der Gruppe der 77 auf ihrer
am 25. September 2003 in New York abgehaltenen sieben-
undzwanzigsten Jahrestagung verabschiedeten186 und in der
die gestiegene Bedeutung und Relevanz der Süd-Süd-Zusam-
menarbeit erneut hervorgehoben wurde,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Hochrangigen
Ausschusses für die Überprüfung der technischen Zusam-
menarbeit zwischen Entwicklungsländern über seine drei-
zehnte Tagung187, macht sich die von dem Hochrangigen Aus-
schuss auf der genannten Tagung verabschiedeten Beschlüs-
se188 zu eigen und beschließt, den Ausschuss ohne Änderung
seines Mandats oder seines Tätigkeitsbereichs in "Hochrangi-
ger Ausschuss für die Süd-Süd-Zusammenarbeit" umzube-
nennen;

2. nimmt außerdem Kenntnis von den Berichten des
Generalsekretärs über den Stand der Süd-Süd-Zusammenar-
beit189 und über die Erhöhung der Öffentlichkeitswirkung und
der Unterstützung für die Süd-Süd-Zusammenarbeit190;

3. bekräftigt, dass es geboten ist, die Sondergruppe für
Süd-Süd-Zusammenarbeit des Entwicklungsprogramms der
Vereinten Nationen als gesonderte Einheit und als Koordinie-
rungsstelle für die Süd-Süd-Zusammenarbeit innerhalb des
Systems der Vereinten Nationen im Rahmen der verfügbaren
Mittel weiter zu stärken, erkennt an, dass ihre Tätigkeit als fe-
ster Bestandteil der gesamten Entwicklungspolitik des Sy-
stems der Vereinten Nationen und des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen anzusehen ist, und fordert in
diesem Zusammenhang die Fonds und Programme der Ver-
einten Nationen und die anderen Stellen des Entwicklungssy-
stems der Vereinten Nationen auf, sich verstärkt um die Inte-
gration der technischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit
zwischen Entwicklungsländern in alle Politikbereiche zu be-
mühen, indem sie im Benehmen mit den Mitgliedstaaten die
in Betracht kommenden nationalen, regionalen und interna-
tionalen Mechanismen einsetzen;

4. stellt mit Interesse fest, dass die Süd-Süd-Zusam-
menarbeit eine positive Wirkung auf die globalen, regionalen
und nationalen politischen Handlungskonzepte und Maßnah-
men im Wirtschafts-, Sozial- und Entwicklungsbereich in den
Entwicklungsländern ausüben kann, und fordert die Entwick-
lungsländer und ihre Partner nachdrücklich auf, im Hinblick
auf ihren Beitrag zur Verwirklichung der international verein-
barten Entwicklungsziele, insbesondere derjenigen in der
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen191, die Süd-
Süd-Zusammenarbeit und die Dreieckskooperation auf diesen
Gebieten zu verstärken;

183 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Final Report of the World Education Forum, Dakar, Senegal,
26-28 April 2000 (Paris 2000).
184 Siehe Resolution 56/116.
185 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

186 A/58/413, Anlage.
187 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 39 (A/58/39).
188 Ebd., Anhang I.
189 A/58/319.
190 A/58/345.
191 Siehe Resolution 55/2.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
5. ist sich dessen bewusst, dass die Initiativen zur regio-
nalen Integration zwischen Entwicklungsländern eine wichti-
ge und wertvolle Form der Süd-Süd-Zusammenarbeit darstel-
len und dass die regionale Integration ein Schritt in Richtung
auf eine vorteilhafte Integration in die Weltwirtschaft ist;

6. ist sich außerdem der dringenden Notwendigkeit be-
wusst, die Entwicklungsländer, insbesondere die am wenig-
sten entwickelten Länder, verstärkt dazu zu befähigen, an den
Globalisierungs- und Liberalisierungsprozessen teilzuhaben
und Nutzen daraus zu ziehen, und begrüßt in dieser Hinsicht
die auf subregionaler, regionaler, interregionaler und globaler
Ebene unternommenen Initiativen zur Schaffung von Mecha-
nismen für öffentlich-private Partnerschaften mit dem Ziel,
die Süd-Süd-Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Handels
und der Investitionen zu verstärken und auszuweiten, und
nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von den Initiati-
ven des Welthandelsforums;

7. erklärt erneut, dass es dringend geboten ist, zur Stär-
kung der Institutionen und Kompetenzzentren des Südens bei-
zutragen, insbesondere auf regionaler und interregionaler
Ebene, um diese Einrichtungen im Hinblick auf einen besse-
ren Süd-Süd-Wissensaustausch, den Aufbau von Beziehungs-
netzen, den Kapazitätsaufbau, den Austausch von Informatio-
nen und besten Verfahrensweisen, die Politikanalyse und die
Abstimmung von Maßnahmen zwischen Entwicklungslän-
dern bei wichtigen Fragen von gemeinsamem Interesse wirk-
samer zu nutzen, und ermutigt in diesem Zusammenhang die-
se Institutionen und Kompetenzzentren sowie regionale und
subregionale wirtschaftliche Zusammenschlüsse, engere Ver-
bindungen und Brücken untereinander zu schaffen, nament-
lich durch das Informationsnetzwerk Entwicklung der Son-
dergruppe für Süd-Süd-Zusammenarbeit;

8. nimmt mit Interesse Kenntnis von der Abhaltung der
Konferenz auf hoher Ebene über Süd-Süd-Zusammenarbeit
vom 16. bis 19. Dezember 2003 in Marrakesch (Marokko)
und fordert die Entwicklungsländer auf und legt ihren Ent-
wicklungspartnern und den zuständigen internationalen Orga-
nisationen nahe, aktiv an der Konferenz mitzuwirken, um de-
ren Erfolg zu gewährleisten und die Dynamik und Intensität
der Süd-Süd-Zusammenarbeit zu erhöhen;

9. fordert alle zuständigen Organisationen der Verein-
ten Nationen und multilateralen Institutionen nachdrücklich
auf, sich verstärkt darum zu bemühen, die Nutzung der Süd-
Süd-Zusammenarbeit wirksam in die Konzeption, die Ausar-
beitung und die Durchführung ihrer regulären Programme zu
integrieren und die Aufstockung der für die Unterstützung
von Initiativen zur Süd-Süd-Zusammenarbeit veranschlagten
personellen, technischen und finanziellen Mittel zu erwägen,
und nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von den In-
itiativen, die in dem vom ersten Süd-Gipfel verabschiedeten
Havanna-Aktionsprogramm192 enthalten sind, von den Folge-
maßnahmen zu der Konferenz von Marrakesch auf hoher Ebe-
ne über Süd-Süd-Zusammenarbeit sowie von den Vorberei-
tungen für den zweiten Süd-Gipfel im Jahr 2005;

10. erkennt an, dass zusätzliche Ressourcen für die Ver-
stärkung der Süd-Süd-Zusammenarbeit mobilisiert werden
müssen, verweist in diesem Zusammenhang erneut auf ihren
Beschluss in Resolution 57/263 vom 20. Dezember 2002, den
Freiwilligen Treuhandfonds für die Förderung der Süd-Süd-
Zusammenarbeit, solange er besteht, in die Beitragsankündi-
gungskonferenz der Vereinten Nationen für Entwicklungsak-
tivitäten einzubeziehen, beschließt dementsprechend, den
Pérez-Guerrero-Treuhandfonds für wirtschaftliche und tech-
nische Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern in die
genannte Beitragsankündigungskonferenz einzubeziehen,
und bittet alle Länder, insbesondere die entwickelten Länder,
die Süd-Süd-Zusammenarbeit und die Dreieckskooperation
unter anderem durch diese Fonds zu unterstützen, mit der
Maßgabe, dass die Fonds die entsprechenden Mittel auch
künftig wirksam einsetzen müssen;

11. beschließt, den 19. Dezember, das Datum, an dem
sich die Generalversammlung den Aktionsplan von Buenos
Aires zur Förderung und Verwirklichung der technischen Zu-
sammenarbeit zwischen Entwicklungsländern193 zu eigen
machte, zum Tag der Vereinten Nationen für die Süd-Süd-Zu-
sammenarbeit zu erklären;

12. beschließt außerdem, den Unterpunkt "Süd-Süd-
Entwicklungszusammenarbeit" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen, und ersucht den
Generalsekretär, auf der genannten Tagung einen umfassen-
den Bericht über den Stand der Süd-Süd-Zusammenarbeit und
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 58/221

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/488, Ziffer 16)194.

58/221. Aktionsprogramm für das Internationale Jahr
der Kleinstkredite 2005

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/197 vom 15. De-
zember 1998, mit der sie das Jahr 2005 zum Internationalen
Jahr der Kleinstkredite erklärte und darum ersuchte, die Bege-
hung dieses Jahres als besonderen Anlass zu nehmen, um
Kleinstkreditprogrammen in allen Ländern, insbesondere den
Entwicklungsländern, Auftrieb zu geben,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 52/194 vom
18. Dezember 1997, in der sie die Rolle von Kleinstkrediten
und Mikrofinanzierung als wichtiges Instrument zur Armuts-
bekämpfung hervorhob, das zur Schaffung von Vermögens-
werten, Arbeitsplätzen und wirtschaftlicher Sicherheit bei-
trägt und in Armut lebende Menschen, insbesondere Frauen,
zur Eigenständigkeit befähigt,

192 A/55/74, Anlage II.

193 Report of the United Nations Conference on Technical Cooperation
among Developing Countries, Buenos Aires, 30 August - 12 September 1978
(Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.78.II.A.11 und
Korrigendum), Kap. I.
194 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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betonend, dass in Armut lebende Menschen in ländlichen
und in städtischen Gebieten Zugang zu Kleinstkrediten und
Mikrofinanzierung erhalten müssen, die sie verstärkt dazu be-
fähigen, ihr Einkommen zu erhöhen, Vermögenswerte aufzu-
bauen und ihre Existenzgefährdung in Krisenzeiten zu verrin-
gern,

eingedenk der wichtigen Rolle, die Mikrofinanzierungsin-
strumente wie Darlehens-, Spar- und damit zusammenhän-
gende wirtschaftliche Dienstleistungen dabei spielen, den in
Armut lebenden Menschen Zugang zu Kapital zu eröffnen,

anerkennend, dass es geboten ist, in Armut lebenden Men-
schen, insbesondere Frauen, den Zugang zu Kleinstkrediten
und Mikrofinanzierung zu erleichtern, um sie zur Gründung
von Kleinstunternehmen zu befähigen und so unternehmeri-
sche Tätigkeit zu ermöglichen und zur Verwirklichung der Ei-
genständigkeit beizutragen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs mit dem Entwurf des Aktionsprogramms für das Interna-
tionale Jahr der Kleinstkredite 2005195;

2. hebt hervor, dass die Begehung des Jahres 2005 als
Internationales Jahr der Kleinstkredite eine wichtige Gelegen-
heit dafür bieten wird, die Öffentlichkeit für die wichtige Rol-
le von Kleinstkrediten und Mikrofinanzierung bei der Besei-
tigung der Armut zu sensibilisieren, gute Verfahrensweisen
auszutauschen und Entwicklungen im Finanzsektor weiter zu
verstärken, die in allen Ländern nachhaltige Finanzdienste zu
Gunsten der Armen unterstützen;

3. bittet die Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftli-
che und Soziale Angelegenheiten und den Kapitalentwick-
lungsfonds der Vereinten Nationen, die Tätigkeiten des Sy-
stems der Vereinten Nationen betreffend die Vorbereitung
und Begehung des Jahres gemeinsam zu koordinieren;

4. erkennt an, wie wichtig es ist, die Kleinstkredit- und
Mikrofinanzierungsdienste auszuweiten und das Jahr als
Plattform zu nutzen, um auf dem Weg des Austauschs bester
Verfahrensweisen und gewonnener Erkenntnisse Möglichkei-
ten zur Verstärkung der Entwicklungswirkung und der Nach-
haltigkeit zu finden;

5. bittet die Mitgliedstaaten, die Schaffung nationaler
Koordinierungkomitees oder -stellen zu erwägen, die für die
Förderung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Vorbe-
reitung und Begehung des Jahres zuständig sind;

6. bittet die Mitgliedstaaten, die zuständigen Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen, die nichtstaatli-
chen Organisationen, den Privatsektor und die Zivilgesell-
schaft, bei der Vorbereitung und Begehung des Jahres zusam-
menzuarbeiten und in der Öffentlichkeit das Bewusstsein und
den Kenntnisstand in Bezug auf Kleinstkredite und Mikrofi-
nanzierung zu erweitern;

7. ist sich dessen bewusst, dass der Zugang zu Kleinst-
krediten und Mikrofinanzierung dazu beitragen kann, die Zie-

le und Zielvorgaben der großen Konferenzen und Gipfeltref-
fen der Vereinten Nationen, einschließlich der in der Millen-
niums-Erklärung der Vereinten Nationen196 enthaltenen Ziele,
zu verwirklichen, insbesondere die mit der Armutsbekämp-
fung, der Gleichstellung der Geschlechter und der Ermächti-
gung der Frau zusammenhängenden Zielvorgaben;

8. befürwortet die Abhaltung regionaler und subregio-
naler Veranstaltungen über Kleinstkredite und Mikrofinanzie-
rung und begrüßt in diesem Zusammenhang die Abhaltung
der Tagung der Räte des Kleinstkredit-Gipfels für die Asia-
tisch-Pazifische Region vom 16. bis 19. Februar 2004 in Dha-
ka;

9. ermutigt die Mitgliedstaaten, die zuständigen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, die nicht-
staatlichen Organisationen, den Privatsektor und die Stiftun-
gen, im Einklang mit den Richtlinien für internationale Jahre
freiwillige Beiträge zu entrichten und/oder das Jahr in anderer
Form zu unterstützen;

10. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den
Mitgliedstaaten, den zuständigen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen, nichtstaatlichen Organisationen, dem
Privatsektor und der Zivilgesellschaft einen Bericht über die
Vorbereitungen für das Internationale Jahr der Kleinstkredite
2005 zu erstellen und ihn der Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Durchführung
der ersten Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung
der Armut 1997-2006" vorzulegen.

RESOLUTION 58/222

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/488, Ziffer 16)197.

58/222. Durchführung der ersten Dekade der Vereinten
Nationen für die Beseitigung der Armut (1997-
2006)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/196 vom 22. De-
zember 1992, 48/183 vom 21. Dezember 1993, 50/107 vom
20. Dezember 1995, 56/207 vom 21. Dezember 2001 und
57/266 vom 20. Dezember 2002,

sowie unter Hinweis auf die von den Staats- und Regie-
rungschefs anlässlich des Millenniums-Gipfels verabschiede-
te Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen198 und die
von ihnen eingegangene Verpflichtung, die extreme Armut zu
beseitigen und bis zum Jahr 2015 den Anteil der Weltbevöl-
kerung, dessen Einkommen weniger als 1 Dollar pro Tag be-
trägt, und den Anteil der Menschen, die Hunger leiden, zu hal-
bieren,

unterstreichend, dass die Staats- und Regierungschefs der
Armutsbeseitigung Vorrang und Dringlichkeit einräumen,

195 A/58/179.

196 Siehe Resolution 55/2.
197 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
198 Siehe Resolution 55/2.
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wie dies in dem Konsens von Monterrey der Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung199 und den Ergeb-
nissen des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung200 zum
Ausdruck gebracht wurde, 

unter Hinweis auf die Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und
Sozialbereich,

eingedenk der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Ent-
wicklung201 und der vierundzwanzigsten Sondertagung der
Generalversammlung202,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, dass die
Zahl der in extremer Armut lebenden Menschen in vielen
Ländern weiter zunimmt, wobei Frauen und Kinder die Mehr-
heit und die am schwersten betroffene Gruppe stellen, vor al-
lem in den am wenigsten entwickelten Ländern und in Afrika
südlich der Sahara,

in der Erkenntnis, dass die Armutsrate in einigen Ländern
zwar zurückgegangen ist, dass aber einige Entwicklungslän-
der und benachteiligte Gruppen marginalisiert werden, wäh-
rend andere Gefahr laufen, marginalisiert und von den Vortei-
len der Globalisierung effektiv ausgeschlossen zu werden,
was die Einkommensdisparitäten innerhalb der Länder und
zwischen ihnen verstärkt, sodass die Anstrengungen zur Be-
seitigung der Armut behindert werden,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs203;

2. erklärt erneut, dass die Beseitigung der Armut die
größte Herausforderung darstellt, mit der die Welt heute kon-
frontiert ist, und eine unabdingbare Voraussetzung für die
nachhaltige Entwicklung, insbesondere der Entwicklungslän-
der, ist, dass jedes Land die Hauptverantwortung für seine ei-
gene nachhaltige Entwicklung und die Bekämpfung der Ar-
mut trägt, dass die Rolle der einzelstaatlichen Politiken und
Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden kann und
dass konzertierte und konkrete Maßnahmen auf allen Ebenen
erforderlich sind, damit die Entwicklungsländer die Armut
beseitigen und zu einer nachhaltigen Entwicklung gelangen
können;

3. ist sich dessen bewusst, dass die Entwicklungsländer
in die Weltwirtschaft integriert und gleichberechtigt an den
Vorteilen der Globalisierung beteiligt werden müssen, damit
sie die im Rahmen der einzelstaatlichen Entwicklungsstrate-
gien gesetzten Ziele zur Verwirklichung der international ver-
einbarten Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millen-

niums-Erklärung der Vereinten Nationen198 enthaltenen Ziele,
und insbesondere das Ziel der Armutsbeseitigung erreichen
können und diese Strategien zur Beseitigung der Armut wirk-
sam sind;

4. bekräftigt, dass im Rahmen der Gesamtmaßnahmen
zur Beseitigung der Armut dem multidimensionalen Charak-
ter der Armut und den nationalen und internationalen Bedin-
gungen und Politiken, die ihre Beseitigung begünstigen und
die unter anderem die soziale und wirtschaftliche Eingliede-
rung der in Armut lebenden Menschen fördern, sowie der För-
derung und dem Schutz aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten für alle, einschließlich des Rechts auf Entwicklung, be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte;

Weltweites Vorgehen zur Beseitigung der Armut

5. betont, wie wichtig die Weiterverfolgung der Ergeb-
nisse der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinan-
zierung ist, und fordert die vollinhaltliche und wirksame Um-
setzung des Konsenses von Monterrey199;

6. bekräftigt, dass eine gute Weltordnungspolitik eine
grundlegende Voraussetzung für die Armutsbeseitigung und
die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung ist, dass
es wichtig ist, durch die Auseinandersetzung mit den interna-
tionalen Finanz-, Handels-, Technologie- und Investitionsmu-
stern, die sich auf die Entwicklungsaussichten der Entwick-
lungsländer auswirken, eine weltweite wirtschaftliche Ord-
nungspolitik zu fördern, um ein dynamisches und förderliches
internationales wirtschaftliches Umfeld sicherzustellen, dass
die internationale Gemeinschaft zu diesem Zweck alle erfor-
derlichen und geeigneten Maßnahmen ergreifen sollte, na-
mentlich die Gewährleistung von Unterstützung für Struktur-
und makroökonomische Reformen, eine umfassende Lösung
des Problems der Auslandsverschuldung und die Erweiterung
des Marktzugangs für Entwicklungsländer, dass Anstrengun-
gen zur Reform der internationalen Finanzarchitektur mit ver-
stärkter Transparenz und unter effektiver Beteiligung der Ent-
wicklungsländer an Entscheidungsprozessen fortgesetzt wer-
den müssen und dass ein universales, auf Regeln gestütztes,
offenes, nichtdiskriminierendes und gerechtes multilaterales
Handelssystem und eine sinnvolle Handelsliberalisierung be-
deutsame Antriebsfaktoren für die weltweite Entwicklung
darstellen können, die Ländern aller Entwicklungsstufen zu-
gute käme;

7. bekräftigt außerdem, dass eine gute Regierungs- und
Verwaltungsführung auf einzelstaatlicher Ebene von grundle-
gender Bedeutung für die Armutsbeseitigung und eine nach-
haltige Entwicklung ist, dass eine solide Wirtschaftspolitik,
stabile demokratische Institutionen, die auf die Bedürfnisse
der Bevölkerung eingehen, und eine verbesserte Infrastruktur
die Grundlage für ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum, die
Armutsbeseitigung und die Schaffung von Arbeitsplätzen bil-
den und dass Freiheit, Frieden und Sicherheit, Stabilität im In-
neren, die Achtung der Menschenrechte, so auch des Rechts
auf Entwicklung, sowie Rechtsstaatlichkeit, die Gleichstel-
lung der Geschlechter, eine marktorientierte Politik und eine
allgemeine Verpflichtung auf eine gerechte und demokrati-
sche Gesellschaft ebenfalls von wesentlicher Bedeutung sind
und sich gegenseitig stärken;

199 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
200 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge, und Resolution 2, Anlage.
201 Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen,
6.-12. März 1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
202 Resolution S-24/2, Anlage.
203 A/58/179.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
8. erkennt die wichtige Rolle an, die der Handel als
Wachstums- und Entwicklungsmotor und bei der Armutsbe-
seitigung spielen kann, bedauert es, dass die vom 10. bis
14. September 2003 in Cancún (Mexiko) abgehaltene fünfte
Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation nicht zu einer
Einigung gelangte204, und fordert die Wiederaufnahme der
Verhandlungen und die Durchführung der Agenda von Doha,
die auf der vom 9. bis 14. November 2001 in Doha abgehalte-
nen vierten Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation
verabschiedet wurde205; 

9. erkennt außerdem die Verantwortung aller Regie-
rungen an, Politiken zu verabschieden, die auf die Verhütung
und Bekämpfung korrupter Praktiken auf nationaler und inter-
nationaler Ebene gerichtet sind, und begrüßt in dieser Hin-
sicht die Verabschiedung des Übereinkommens der Vereinten
Nationen gegen Korruption206;

10. unterstreicht, dass die internationale Zusammenar-
beit im Verein mit einer kohärenten und einheitlichen inner-
staatlichen Politik unerlässlich ist, wenn es darum geht, die
Anstrengungen zu ergänzen und zu unterstützen, die die Ent-
wicklungsländer unternehmen, um ihre eigenen Ressourcen
zu Gunsten der Entwicklung und der Armutsbeseitigung zu
nutzen, sowie sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, die in
der Millenniums-Erklärung vorgegebenen Entwicklungsziele
zu erreichen; 

11. erklärt erneut, dass die öffentliche Entwicklungshil-
fe und andere Mittel beträchtlich erhöht werden müssen,
wenn die Entwicklungsländer, insbesondere die am wenigsten
entwickelten Länder, die international vereinbarten Entwick-
lungsziele, namentlich die in der Millenniums-Erklärung ent-
haltenen Ziele, erreichen sollen, und dass es für den Aufbau
von Unterstützung für die öffentliche Entwicklungshilfe er-
forderlich ist, zusammenzuarbeiten, um die Politiken und Ent-
wicklungsstrategien national wie international zu verbessern
und so die Wirksamkeit der Hilfe zu steigern, ersucht in dieser
Hinsicht diejenigen Länder, die auf der Internationalen Kon-
ferenz über Entwicklungsfinanzierung eine Erhöhung der öf-
fentlichen Entwicklungshilfe angekündigt haben, diese Mittel
so bald wie möglich bereitzustellen, und vermerkt in diesem
Zusammenhang den seit kurzem zu verzeichnenden Auf-
wärtstrend in der öffentlichen Entwicklungshilfe; 

12. fordert die entwickelten Länder, soweit sie es noch
nicht getan haben, nachdrücklich auf, konkrete Anstrengun-
gen zu unternehmen, um das Ziel der Bereitstellung von
0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die öffentliche Ent-
wicklungshilfe für Entwicklungsländer und von 0,15 bis
0,20 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die am wenigsten
entwickelten Länder zu erreichen, das auf der vom 14. bis
20. Mai 2001 in Brüssel abgehaltenen Dritten Konferenz der

Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Län-
der erneut bekräftigt wurde207, ermutigt die Entwicklungslän-
der, auf den erzielten Fortschritten aufzubauen, um sicherzu-
stellen, dass die öffentliche Entwicklungshilfe effektiv einge-
setzt wird, um die Entwicklungsziele und -zielwerte erreichen
zu helfen, erkennt die Anstrengungen aller Geber an, spricht
denjenigen Gebern, deren Beiträge zur öffentlichen Entwick-
lungshilfe die Ziele überschreiten, erreichen oder sich darauf
zubewegen, ihre Anerkennung aus und unterstreicht, wie
wichtig es ist, die Mittel und Fristen für die Erreichung der
Ziele und Zielwerte zu überprüfen;

13. erkennt an, dass ein förderliches innerstaatliches
Umfeld unerlässlich dafür ist, einheimische Ressourcen zu
mobilisieren, die Produktivität zu steigern, die Kapitalflucht
einzudämmen, den Privatsektor anzuregen und internationale
Investitionen und Hilfe anzuziehen und wirksam zu nutzen,
und dass die Anstrengungen zur Schaffung eines solchen Um-
felds von der internationalen Gemeinschaft unterstützt wer-
den sollten;

14. erkennt außerdem an, dass Gläubiger und Schuldner
die Verantwortung für die Verhütung und Überwindung un-
tragbarer Verschuldungssituationen teilen müssen und dass
Schuldenerleichterungen eine entscheidende Rolle bei der
Freisetzung von Mitteln zur Verwendung für Tätigkeiten
spielen können, die mit der Armutsbeseitigung, der Herbei-
führung eines beständigen Wirtschaftswachstums und einer
nachhaltigen Entwicklung und mit der Verwirklichung der in-
ternational vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich der in
der Millenniums-Erklärung enthaltenen Ziele, vereinbar sind,
und fordert die Länder in diesem Zusammenhang nachdrück-
lich auf, die durch Schuldenerleichterung, insbesondere durch
die Streichung und Reduzierung von Schulden, freigesetzten
Mittel auf diese Ziele zu lenken;

15. fordert die entwickelten Länder auf, durch eine in-
tensivere und wirksame Zusammenarbeit mit den Entwick-
lungsländern den Kapazitätsaufbau zu fördern und den Zu-
gang insbesondere der Entwicklungsländer zu Technologien
und dem entsprechenden Wissen und den Technologie- und
Wissenstransfer an sie zu erleichtern, zu einvernehmlich fest-
gelegten günstigen Bedingungen, namentlich konzessionären
und Vorzugsbedingungen, unter Berücksichtigung der Not-
wendigkeit des Schutzes der geistigen Eigentumsrechte und
der besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsländer;

16. erkennt die entscheidende Rolle an, die Kleinstkre-
dite und die Mikrofinanzierung bei der Armutsbeseitigung,
der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, der Er-
mächtigung sozial schwacher Gruppen und der Entwicklung
ländlicher Gemeinschaften spielen können, legt den Regie-
rungen nahe, Politiken zu beschließen, die den Zugang zu
Kleinstkrediten sowie den Aufbau von Mikrofinanzierungsin-
stitutionen und deren Kapazitäten unterstützen, und fordert
die internationale Gemeinschaft auf, diese Bemühungen zu
unterstützen; 

204 Siehe A/58/15 (Teil V), Kap. II, Abschnitt B. Der endgültige Wortlaut
findet sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtund-
fünfzigste Tagung, Beilage 15. 
205 Siehe A/C.2/56/7, Anlage.
206 Resolution 58/4, Anlage. 207 Siehe A/CONF.191/13.
296



IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
Politiken zur Beseitigung der Armut

17. erklärt erneut, dass die Armutsbeseitigung in inte-
grierter Weise angegangen werden soll, wie in dem Durchfüh-
rungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
("Durchführungsplan von Johannesburg")208 vorgesehen, un-
ter Berücksichtung der besonderen Notwendigkeit der Er-
mächtigung der Frau sowie sektoraler Strategien auf Gebieten
wie Bildung, Erschließung der Humanressourcen, Gesund-
heit, menschliche Siedlungen, ländliche, lokale und gemein-
wesengestützte Entwicklung, produktive Beschäftigung, Be-
völkerung, Umwelt und natürliche Ressourcen, Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung, Landwirtschaft, Ernäh-
rungssicherheit, Energie und Migration sowie der konkreten
Bedürfnisse benachteiligter und sozial schwacher Gruppen,
und dass dies in einer Weise geschehen soll, die für die in Ar-
mut lebenden Menschen vermehrt Chancen und Wahlmög-
lichkeiten schafft und sie in die Lage versetzt, ihre Stärken
und Fähigkeiten zu entfalten und auszuweiten und auf diese
Weise Entwicklung, Sicherheit und Stabilität herbeizuführen,
und ermutigt die Länder in diesem Zusammenhang, ihre ein-
zelstaatlichen Politiken zur Armutsminderung im Einklang
mit ihren einzelstaatlichen Prioritäten auszuarbeiten, gegebe-
nenfalls auch durch Strategiedokumente zur Armutsbekämp-
fung;

18. unterstreicht in diesem Zusammenhang, wie wichtig
die weitere Einbeziehung der international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklä-
rung enthaltenen Ziele, in die einzelstaatlichen Entwicklungs-
strategien und -pläne ist, namentlich in die Strategiedokumen-
te zur Armutsbekämpfung, soweit vorhanden, und fordert die
internationale Gemeinschaft auf, die Entwicklungsländer bei
der Umsetzung dieser Entwicklungsstrategien und -pläne
auch weiterhin zu unterstützen;

19. erkennt an, wie wichtig es ist, die besten Vorgehens-
weisen für den Abbau der Armut in ihren verschiedenen Di-
mensionen zu verbreiten, wobei zu berücksichtigen ist, dass
diese Vorgehensweisen den sozialen, wirtschaftlichen, kultu-
rellen und historischen Bedingungen eines jeden Landes an-
gepasst werden müssen;

20. erklärt erneut, dass alle Regierungen und das Sy-
stem der Vereinten Nationen eine aktive und sichtbare Politik
der Integration einer Gleichstellungsperspektive in alle natio-
nalen wie internationalen Politiken und Programme fördern
sollen, die auf die Beseitigung der Armut gerichtet sind, und
regt dazu an, geschlechtsdifferenzierte Analysen als Instru-
ment zur Einbeziehung einer geschlechtsspezifischen Dimen-
sion in die Planung der Umsetzung von Politiken, Strategien
und Programmen zur Armutsbeseitigung zu verwenden;

21. bekräftigt außerdem, dass die Beseitigung der Ar-
mut, die Veränderung nicht nachhaltiger Produktionsweisen
und Konsumgewohnheiten sowie der Schutz und die Bewirt-
schaftung der natürlichen Ressourcenbasis, auf der die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung aufbaut, die übergeord-

neten Ziele und die wesentlichen Voraussetzungen einer
nachhaltigen Entwicklung darstellen;

22. verweist nachdrücklich auf die ausschlaggebende
Rolle, die der schulischen und außerschulischen Bildung, ins-
besondere der Grundbildung sowie der Berufsausbildung, ins-
besondere für Mädchen, bei der Befähigung der in Armut le-
benden Menschen zur Selbsthilfe zukommt, bekräftigt in die-
sem Zusammenhang den auf dem Weltbildungsforum verab-
schiedeten Rahmenaktionsplan von Dakar209 und erkennt an,
wie wichtig die Strategie der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Bildung, Wissenschaft und Kultur zur Bekämpfung
der Armut, insbesondere der extremen Armut, bei der Unter-
stützung der Programme der Bildung für alle ist und dass sie
so dazu beiträgt, bis 2015 das Millenniums-Entwicklungsziel
der allgemeinen Grundschulbildung zu verwirklichen;

23. ist sich dessen bewusst, welche verheerenden Aus-
wirkungen HIV/Aids, Malaria, Tuberkulose und andere In-
fektions- und ansteckende Krankheiten in allen Regionen,
insbesondere in Afrika südlich der Sahara, auf die menschli-
che Entwicklung, das Wirtschaftswachstum und die Anstren-
gungen zur Armutsminderung haben, fordert die Regierungen
und die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, der
Bekämpfung dieser Krankheiten dringend Vorrang einzuräu-
men, nimmt Kenntnis von der Einberufung der fünfzehnten
Internationalen Konferenz über HIV/Aids, die vom 11. bis
16. Juli 2004 in Thailand stattfinden wird, und begrüßt in die-
ser Hinsicht den kürzlich von den Mitgliedern der Welthan-
delsorganisation gefassten Beschluss über die Durchführung
von Ziffer 6 der Erklärung von Doha über das Übereinkom-
men über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen
Eigentums und die öffentliche Gesundheit210;

24. verweist nachdrücklich auf den Zusammenhang zwi-
schen der Armutsbeseitigung und der Verbesserung des Zu-
gangs zu hygienischem Trinkwasser und betont in dieser Hin-
sicht das in dem Durchführungsplan von Johannesburg be-
kräftigte Ziel, bis 2015 den Anteil der Menschen, die hygieni-
sches Trinkwasser nicht erreichen oder es sich nicht leisten
können, sowie auch den Anteil der Menschen, die keinen Zu-
gang zu grundlegender Abwasserentsorgung haben, zu hal-
bieren;

25. erkennt an, dass der Mangel an angemessenem
Wohnraum nach wie vor ein drängendes Problem im Kampf
um die Beseitigung der extremen Armut ist, insbesondere in
den städtischen Gebieten in Entwicklungsländern, bringt ihre
Besorgnis über die rasch wachsende Zahl von Slumbewoh-
nern in den städtischen Gebieten von Entwicklungsländern,
insbesondere in Afrika, zum Ausdruck, betont, dass die Zahl
der Slumbewohner, die ein Drittel der Stadtbevölkerung auf
der Welt ausmachen, weiter zunehmen wird, falls nicht drin-
gende und wirksame Maßnahmen auf nationaler und interna-
tionaler Ebene ergriffen werden, und unterstreicht, dass ver-

208 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.

209 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Final Report of the World Education Forum, Dakar, Senegal,
26-28 April 2000 (Paris 2000).
210 WT/L540. Unter http://docsonline.wto.org im Internet verfügbar.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
stärkte Anstrengungen unternommen werden müssen, um bis
2020 die Lebensbedingungen von mindestens 100 Millionen
Slumbewohnern erheblich zu verbessern;

Konkrete Initiativen im Kampf gegen die Armut

26. erkennt außerdem den wichtigen Beitrag an, den der
Weltsolidaritätsfonds zur Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele leisten könnte, insbesondere des Zieles,
bis zum Jahr 2015 den Anteil der Menschen, die von weniger
als 1 Dollar pro Tag leben, und den Anteil der Menschen, die
Hunger leiden, zu halbieren;

27. macht sich erneut den Beschluss des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung zu eigen, einen Weltsolidaritäts-
fonds zur Armutsbekämpfung und zur Förderung der sozialen
und menschlichen Entwicklung in den Entwicklungsländern
einzurichten, unter Hervorhebung des freiwilligen Charakters
der Beiträge und der Notwendigkeit, Überschneidungen mit
bestehenden Fonds der Vereinten Nationen zu vermeiden,
und neben den Regierungen verstärkt den Privatsektor und
Einzelpersonen für die Finanzierung der diesbezüglichen Be-
mühungen zu gewinnen, wie im Durchführungsplan von Jo-
hannesburg vorgesehen;

28. ermutigt die Mitgliedstaaten, die internationalen Or-
ganisationen, den Privatsektor sowie die in Betracht kommen-
den Institutionen, Stiftungen und Personen, zu dem Weltsoli-
daritätsfonds beizutragen;

29. ersucht in dieser Hinsicht den Administrator des
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, weitere
Maßnahmen zu ergreifen, um den Weltsolidaritätsfonds ein-
satzfähig zu machen, insbesondere indem er umgehend den
hochrangigen Ausschuss einsetzt, der die Aufgabe hat, die
Strategie des Fonds zu definieren und die Mittel zu mobilisie-
ren, die er braucht, um seine Arbeit auf dem Gebiet der Ar-
mutslinderung zu beginnen;

30. stellt fest, wie wichtig es ist, dass die Entwicklungs-
länder sich in stärkerem Maße an den gemeinsamen Anstren-
gungen, einschließlich derjenigen unter den Entwicklungslän-
dern, zur Überwindung der extremen Armut beteiligen, und
nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von den von den
Entwicklungsländern ergriffenen Initiativen, namentlich auch
von den auf der achtundfünfzigsten Tagung der Generalver-
sammlung angekündigten Initiativen; 

31.  begrüßt die von den regionalen und subregionalen
Organisationen ergriffenen Initiativen zur Überwindung der
extremen Armut;

Afrika, am wenigsten entwickelte Länder, Binnenent-
wicklungsländer und kleine Inselentwicklungsländer

32. betont die in der Millenniums-Erklärung anerkannte
Bedeutung der Deckung der besonderen Bedürfnisse Afrikas,
wo die Armut weiterhin eine große Herausforderung darstellt
und die meisten Länder die Chancen der Globalisierung nicht
in vollem Umfang haben nutzen können, was die Marginali-
sierung des Kontinents weiter verstärkt hat;

33. bekräftigt ihre Unterstützung der Neuen Partner-
schaft für die Entwicklung Afrikas211, ermutigt zu weiteren
Bemühungen um die Einhaltung der darin eingegangenen
Verpflichtungen auf politischem, wirtschaftlichem und sozia-
lem Gebiet und fordert die entwickelten Länder und das Sy-
stem der Vereinten Nationen auf, die Partnerschaften auch
weiterhin zu unterstützen, deren Hauptziel darin besteht, unter
afrikanischer Trägerschaft und Führung und auf der Grundla-
ge verstärkter Partnerschaften mit der internationalen Ge-
meinschaft die Armut zu beseitigen und eine nachhaltige Ent-
wicklung zu fördern, im Einklang mit den Grundsätzen, Zie-
len und Prioritäten der Partnerschaft; 

34. fordert die Regierungen der am wenigsten entwik-
kelten Länder und ihre Entwicklungspartner auf, die Ver-
pflichtungen voll zu erfüllen, die sie in der Erklärung von
Brüssel212 und dem Aktionsprogramm für die am wenigsten
entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010213, die von der
Dritten Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenig-
sten entwickelten Länder verabschiedet wurden, eingegangen
sind;

35. betont, dass die geografischen Nachteile der Binnen-
entwicklungsländer und die Anfälligkeit der kleinen Inselent-
wicklungsländer eine beträchtliche Herausforderung bei der
Armutsbekämpfung darstellen, begrüßt in diesem Zusam-
menhang die Verabschiedung des Aktionsprogramms von Al-
maty auf der am 28. und 29. August 2003 in Almaty (Kasach-
stan) abgehaltenen Internationalen Ministerkonferenz der
Binnen- und Transitentwicklungsländer, der Geberländer und
der internationalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen
über die Zusammenarbeit im Transitverkehr214 und unterstützt
die umfassende Überprüfung der Durchführung des Aktions-
programms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Insel-
entwicklungsstaaten215, die vom 30. August bis 3. September
2004 in Mauritius erfolgen soll;

Die Vereinten Nationen und der Kampf gegen die Armut

36. fordert die vollinhaltliche Durchführung ihrer Reso-
lution 57/270 B vom 23. Juni 2003 über die integrierte und ko-
ordinierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse
der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Na-
tionen im Wirtschafts- und Sozialbereich, die eine umfassen-
de Grundlage für die Weiterverfolgung der Ergebnisse dieser
Konferenzen und Gipfeltreffen darstellt und zur Verwirkli-
chung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-

211 A/57/304, Anlage.
212 A/CONF.191/13, Kap. I.
213 Ebd., Kap. II.
214 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and
Transit Developing Countries and Donor Countries and International
Financial and Development Institutions on Transit Transport Coopera-
tion, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), An-
lage I.
215 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May
1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und
Korrigenda), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. 
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
schließlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen
Ziele und insbesondere des Zieles der Beseitigung von Armut
und Hunger, beiträgt, und nimmt in diesem Zusammenhang
Kenntnis von dem Beschluss, im Jahr 2005 zu prüfen, welche
Fortschritte bei der Erfüllung aller in der Millenniums-Erklä-
rung eingegangenen Verpflichtungen erzielt wurden, sowie
davon, dass die Möglichkeit für die Ausrichtung einer größe-
ren Veranstaltung besteht;

37. bekräftigt die Rolle der Fonds und Programme der
Vereinten Nationen, insbesondere des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen und der ihm angegliederten
Fonds, bei der Unterstützung der einzelstaatlichen Bemühun-
gen der Entwicklungsländer, unter anderem bei der Armuts-
beseitigung, sowie die Notwendigkeit, ihre Finanzierung im
Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Vereinten
Nationen sicherzustellen;

38. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

39. beschließt, den Punkt "Durchführung der ersten De-
kade der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut
(1997-2006)" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/223

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses und in der mündlich abgeänderten
Fassung (A/58/489, Ziffer 16)216.

58/223. Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Verein-
ten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/188 vom 16. De-
zember 1996, 52/206 vom 18. Dezember 1997, 53/195 vom
15. Dezember 1998, 54/229 vom 22. Dezember 1999, 55/208
vom 20. Dezember 2000, 56/208 vom 21. Dezember 2001 und
57/268 vom 20. Dezember 2002,

mit Genugtuung über die jüngsten Fortschritte des Ausbil-
dungs- und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen bei
der Durchführung seiner verschiedenen Programme und Ak-
tivitäten, namentlich die verstärkte Zusammenarbeit mit an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
und mit regionalen und nationalen Einrichtungen,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierungen und
privaten Institutionen, die dem Institut finanzielle und sonsti-
ge Beiträge zur Verfügung gestellt oder zugesagt haben,

mit Besorgnis feststellend, dass die Beiträge zum Allge-
meinen Fonds nicht zugenommen haben, obwohl die Beteili-
gung der entwickelten Länder an Ausbildungsprogrammen in
New York und Genf ansteigt,

feststellend, dass der Großteil der beim Institut eingegan-
genen Mittel dem Fonds für zweckgebundene Zuschüsse und
nicht dem Allgemeinen Fonds zufließen, und betonend, dass
es gilt, sich mit dieser unausgewogenen Situation auseinan-
derzusetzen,

sowie feststellend, dass das Institut keinerlei Zuschüsse
aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen erhält
und dass es für alle Mitgliedstaaten unentgeltlich Ausbil-
dungsprogramme durchführt,

erneut erklärend, dass den Ausbildungstätigkeiten eine
sichtbarere und größere Rolle bei der Unterstützung der Ver-
waltung der internationalen Angelegenheiten und bei der
Durchführung der Programme des Systems der Vereinten Na-
tionen auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung zugewiesen werden soll,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs217;

2. bekräftigt die Wichtigkeit eines koordinierten, das
gesamte System der Vereinten Nationen umfassenden Ansat-
zes auf dem Gebiet der Forschung und Ausbildung, der auf ei-
ner wirksamen und kohärenten Strategie sowie auf einer wirk-
samen Arbeitsteilung zwischen den zuständigen Institutionen
und Organen beruht;

3. bekräftigt außerdem die Nützlichkeit des Ausbil-
dungs- und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen in
Anbetracht der zunehmenden Bedeutung der Ausbildung im
Rahmen der Vereinten Nationen und des Ausbildungsbedarfs
der Staaten sowie den Wert der Forschungstätigkeiten, die das
Institut im Rahmen seines Mandats im Zusammenhang mit
der Ausbildung durchführt;

4. begrüßt die Fortschritte, die im Hinblick auf eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit des Instituts mit anderen
Organisationen und Organen des Systems der Vereinten Na-
tionen bei ihren Ausbildungsprogrammen erzielt wurden, und
unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass diese partner-
schaftliche Zusammenarbeit insbesondere auf Landesebene
weiterentwickelt und ausgebaut werden muss;

5. begrüßt außerdem die Einrichtung des Büros des In-
stituts für Asien und den Pazifik in Hiroshima (Japan);

6. ersucht das Kuratorium des Instituts, auch künftig
für eine faire und ausgewogene geografische Verteilung und
für Transparenz bei der Ausarbeitung der Programme sowie
der Beschäftigung von Sachverständigen zu sorgen, und be-
tont in dieser Hinsicht, dass sich die Kurse des Instituts haupt-
sächlich auf Entwicklungsfragen und die Verwaltung der in-
ternationalen Angelegenheiten konzentrieren sollen;

7. appelliert erneut an alle Regierungen, insbesondere
diejenigen der entwickelten Länder, und an private Institutio-
nen, die dem Institut noch keine finanziellen oder sonstigen
Beiträge zur Verfügung gestellt haben, es finanziell und auf
sonstige Weise großzügig zu unterstützen, und fordert dieje-

216 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 217 A/58/183.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
nigen Staaten, die ihre freiwilligen Beiträge eingestellt haben,
nachdrücklich auf, in Anbetracht der erfolgreichen Neuglie-
derung und Neubelebung des Instituts die Wiederaufnahme
ihrer Beiträge in Erwägung zu ziehen;

8. legt dem Kuratorium des Instituts nahe, seine An-
strengungen zur Überwindung der kritischen Finanzlage des
Instituts fortzusetzen, insbesondere mit Blick auf die Erhö-
hung der Zahl der Geber und der an den Allgemeinen Fonds
geleisteten Beiträge;

9. legt dem Kuratorium außerdem nahe, eine weitere
Diversifizierung der Orte zu erwägen, an denen die Veranstal-
tungen des Instituts stattfinden, und die Gaststädte der Regio-
nalkommissionen einzubeziehen, um eine stärkere Beteili-
gung zu fördern und die Kosten zu senken;

10. unterstreicht die Notwendigkeit, angesichts der Fi-
nanzlage des Instituts Maßnahmen zur raschen Lösung der
Probleme im Zusammenhang mit der Miete, den Schulden,
den Mietsätzen und den Unterhaltskosten des Instituts zu er-
greifen, und begrüßt die Prüfung dieser Fragen durch den
Fünften Ausschuss; 

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution samt Angaben über den
Beitragsstand und die Finanzlage des Instituts vorzulegen.

RESOLUTION 58/224

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/489, Ziffer 16)218.

58/224. Fortbildungsakademie des Systems der Vereinten
Nationen in Turin (Italien)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/228 vom 22. De-
zember 1999, 55/207 vom 20. Dezember 2000 und 55/258
vom 14. Juni 2001,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 55/278 vom
7. August 2001, mit der sie die Satzung der Fortbildungsaka-
demie des Systems der Vereinten Nationen gebilligt hat, 

in Bekräftigung der Rolle der Fortbildungsakademie als
Institution für das systemweite Wissensmanagement und die
Aus- und Fortbildung der Bediensteten des Systems der Ver-
einten Nationen, insbesondere auf den Gebieten wirtschaftli-
che und soziale Entwicklung, Frieden und Sicherheit und in-
ternes Management,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von der Mitteilung des Ge-
neralsekretärs und dem beiliegenden Bericht219;

2. begrüßt die Fortschritte, die die Fortbildungsakade-
mie des Systems der Vereinten Nationen seit dem Inkrafttre-
ten ihrer Satzung am 1. Januar 2002 bei der Verfolgung der
darin verankerten Ziele gemacht hat;

3. fordert alle Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen auf, die Einrichtungen der Fortbildungsakade-
mie in vollem Umfang wirksam zu nutzen;

4. bittet die Fortbildungsakademie, sich bei der Ausar-
beitung und Durchführung ihres Arbeitsprogramms unter an-
derem auf Aktivitäten zu konzentrieren, durch die ein Höchst-
maß an systemweiter Kohärenz und Wirksamkeit bei der Un-
terstützung der koordinierten und integrierten Weiterverfol-
gung der Ergebnisse von Konferenzen, so insbesondere auch
der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen220, er-
reicht werden kann und die den Mitgliedstaaten geleisteten
Dienste verbessert werden können;

5. legt der Fortbildungsakademie nahe, die strategische
Führung zu übernehmen, um die operative Wirksamkeit zu er-
höhen, die interinstitutionelle Zusammenarbeit zu fördern und
die Managementkultur durch ihr eigenes Vorbild zu stärken,
insbesondere durch die Entwicklung neuer Systeme des Lei-
stungsmanagements, durch flexible und kooperative Arbeits-
strukturen sowie durch kostenwirksame Methoden der Lei-
stungserbringung an Kunden und Nutznießer;

6. fordert die zuständigen Institutionen der Vereinten
Nationen, namentlich die Universität der Vereinten Nationen,
das Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Na-
tionen und die Fortbildungsakademie, auf, zu diesem Zweck
eng zusammenzuarbeiten;

7. begrüßt die finanzielle und sonstige Unterstützung
der Tätigkeit der Fortbildungsakademie durch die Mitglied-
staaten und bittet die internationale Gemeinschaft, ihre Unter-
stützung der Akademie im Einklang mit Artikel VII der Sat-
zung durch freiwillige Beiträge zu verstärken, um die Akade-
mie in die Lage zu versetzen, ihren besonderen Beitrag zur
Förderung einer kohärenten, den Bedürfnissen der Mitglied-
staaten entsprechenden Managementkultur im gesamten Sy-
stem der Vereinten Nationen zu konsolidieren;

8. bittet den Koordinierungsrat der Leiter der Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen, im Einklang mit
Artikel X der Satzung zu empfehlen, dass der Bericht des Ge-
neralsekretärs gemäß Artikel IV Absatz 5 der Satzung nicht
der Generalversammlung, sondern dem Wirtschafts- und So-
zialrat vorgelegt wird. 

RESOLUTION 58/225

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/490, Ziffer 12)221.

58/225. Die Rolle der Vereinten Nationen bei der Förde-
rung der Entwicklung im Kontext der Globalisie-
rung und der Interdependenz

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/169 vom 15. De-
zember 1998, 54/231 vom 22. Dezember 1999, 55/212 vom

218 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
219 A/58/305 und Corr.1. 

220 Siehe Resolution 55/2.
221 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
20. Dezember 2000, 56/209 vom 21. Dezember 2001 und
57/274 vom 20. Dezember 2002 über die Rolle der Vereinten
Nationen bei der Förderung der Entwicklung im Kontext der
Globalisierung und der Interdependenz,

in Bekräftigung der in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen222 zum Ausdruck gebrachten Entschlos-
senheit, sicherzustellen, dass die Globalisierung zu einer po-
sitiven Kraft für alle Menschen der Welt wird, 

in der Erkenntnis, dass die Globalisierung und die Interde-
pendenz durch Handel, Investitionen, Kapitalströme und
technologischen Fortschritt, namentlich in der Informations-
technik, neue Chancen, aber auch neue Herausforderungen
für das Wachstum der Weltwirtschaft, die Entwicklung und
die Verbesserung des Lebensstandards auf der ganzen Welt
mit sich bringen, wobei einige Länder Fortschritte erzielt und
Nutzen aus der Globalisierung gezogen haben, während ande-
re sich bei der Bewältigung der damit verbundenen Heraus-
forderungen Schwierigkeiten gegenübersahen, 

mit Besorgnis feststellend, dass das Wachstum der Welt-
wirtschaft trotz der derzeit zu beobachtenden Verbesserung
der Lage seit der Verabschiedung der Millenniums-Erklärung
zurückgegangen ist, was die Entwicklungsaussichten der Ent-
wicklungsländer beeinträchtigt,

in Anerkennung dessen, wie wichtig es ist, dass alle Län-
der auf einzelstaatlicher Ebene angemessene grundsatzpoliti-
sche Maßnahmen erarbeiten, um den Herausforderungen der
Globalisierung zu begegnen, indem sie insbesondere eine ver-
nünftige Politik verfolgen, betonend, dass diese einzelstaatli-
che Politik mit internationaler Unterstützung und in einem
förderlichen internationalen Wirtschaftsumfeld bessere Er-
gebnisse erzielen kann, feststellend, dass die internationale
Gemeinschaft die Anstrengungen der am wenigsten entwik-
kelten Länder, insbesondere im Hinblick auf die Verbesse-
rung ihrer institutionellen und Managementkapazitäten, un-
terstützen muss, sowie anerkennend, dass alle Länder eine Po-
litik verfolgen sollten, die dem Wirtschaftswachstum und der
Herbeiführung eines günstigen globalen Wirtschaftsklimas
förderlich ist,

mit großer Besorgnis feststellend, dass eine Vielzahl von
Entwicklungsländern bisher nicht in der Lage war, die Vortei-
le des bestehenden multilateralen Handelssystems in vollem
Umfang zu nutzen, und unterstreichend, wie wichtig es ist, die
Einbindung der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft zu
fördern, um sie zu befähigen, die aus der Globalisierung und
der Liberalisierung erwachsenden Handelschancen im größt-
möglichen Umfang zu nutzen,

eingedenk der auf der vierten Ministerkonferenz der Welt-
handelsorganisation vom 9. bis 14. November 2001 in Doha
eingegangenen Verpflichtungen223, den Reformprozess und
die Liberalisierung der Handelspolitik aufrechtzuerhalten, um
sicherzustellen, dass das System seinen vollen Teil zur Förde-
rung der wirtschaftlichen Erholung, des Wachstums und der

Entwicklung beiträgt, die in dem Übereinkommen zur Errich-
tung der Welthandelsorganisation224 festgelegten Grundsätze
und Ziele nachdrücklich zu bekräftigen und sich zu verpflich-
ten, nicht auf Protektionismus zurückzugreifen und die Ent-
wicklung in den Mittelpunkt des Arbeitsprogramms von
Doha223 zu stellen, um zu gewährleisten, dass die Globalisie-
rung allen zugute kommt und dass die international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, namentlich diejenigen in der Millenni-
ums-Erklärung, verwirklicht werden, 

betonend, dass der Reformprozess, der auf die Stärkung
und Stabilisierung der internationalen Finanzarchitektur ge-
richtet ist, auf einer breiten Mitwirkung im Rahmen eines
wirklich multilateralen Konzepts gründen sollte, das alle Mit-
glieder der internationalen Gemeinschaft einbezieht, um si-
cherzustellen, dass die verschiedenartigen Bedürfnisse und
Interessen aller Länder angemessen vertreten sind,

unterstreichend, wie dringend erforderlich es ist, die wirk-
same Teilhabe aller Entwicklungsländer an dem Globalisie-
rungsprozess als ein Mittel zur Gewährleistung des Wirt-
schaftswachstums und zur Beseitigung der Armut sicherzu-
stellen, 

in Anbetracht dessen, dass alle Menschenrechte allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander
verknüpft sind,

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den zunehmenden
Verbindungen zwischen korrupten Praktiken und dem Trans-
fer unrechtmäßig erworbener Vermögenswerte, der Geldwä-
sche und damit zusammenhängender grenzüberschreitender
Kriminalität, sowie mit der Forderung nach gezielteren inter-
nationalen Anstrengungen, um diesen globalen Tendenzen
wirksam entgegenzutreten, namentlich durch den Erlass wirk-
samer wirtschafts- und bankenrechtlicher Vorschriften in al-
len Ländern und die Rückführung unrechtmäßig erworbener
Vermögenswerte in die Ursprungsländer, im Einklang mit
dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion225, und in dieser Hinsicht dessen Verabschiedung durch
die Generalversammlung begrüßend, 

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs226;

2. bekräftigt, dass den Vereinten Nationen eine zentrale
Rolle zukommt, wenn es darum geht, die internationale Ent-
wicklungszusammenarbeit und eine kohärentere Politik in
Bezug auf weltweite Entwicklungsfragen, namentlich im
Kontext der Globalisierung und der Interdependenz, zu för-
dern;

3. erklärt erneut, dass die erfolgreiche Verwirklichung
der Entwicklungsziele und der Ziele der Armutsbekämpfung
unter anderem von einer guten Staatsführung innerhalb eines

222 Siehe Resolution 55/2.
223 Siehe A/C.2/56/7, Anlage. 

224 Siehe Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round
of Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994
(Veröffentlichung des GATT-Sekretariats, Best.-Nr. GATT/1994-7).
225 Resolution 58/4, Anlage.
226 A/58/394.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
jeden Landes und einer guten Ordnungspolitik auf internatio-
naler Ebene sowie von einer soliden Wirtschaftspolitik, gefe-
stigten, auf die Bedürfnisse der Menschen eingehenden de-
mokratischen Institutionen und einer verbesserten Infrastruk-
tur abhängt, die allesamt die Grundlage für ein beständiges
Wirtschaftswachstum, für die Beseitigung der Armut und die
Schaffung von Arbeitsplätzen bilden, und dass Transparenz in
den Finanz-, Währungs- und Handelssystemen sowie das Be-
kenntnis zu einem offenen, fairen, regelgestützten, berechen-
baren und nichtdiskriminierenden multilateralen Handels-
und Finanzsystem ebenfalls unverzichtbar sind;

4. unterstreicht die Notwendigkeit, Ungleichgewichte
im derzeitigen globalen System zu beseitigen, insbesondere
soweit sie mit der Anfälligkeit bestimmter Länder für von au-
ßen herangetragene Schockeinwirkungen, mit der Konzentra-
tion technischer Innovationen in den Industrieländern und mit
der begrenzten internationalen Mobilität der Arbeitskräfte zu-
sammenhängen, sowie Fragen wie die Erhöhung des Zu-
stroms ausländischer Direktinvestitionen und die verstärkte
Beteiligung der Entwicklungsländer an den Welthandels- und
-finanzsystemen anzugehen;

5. begrüßt die im Konsens von Monterrey der Interna-
tionalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung227 enthal-
tene Verpflichtung aller Länder, auf den Grundsätzen der Ge-
rechtigkeit, Fairness, Demokratie, Partizipation, Transparenz,
Rechenschaftspflicht und Einbeziehung aller aufbauende na-
tionale und globale Wirtschaftssysteme zu fördern;

6. fordert die internationale Gemeinschaft mit allem
Nachdruck auf, alle erforderlichen geeigneten Maßnahmen,
namentlich Unterstützung für Strukturreformen und makro-
ökonomische Reformen, ausländische Direktinvestitionen,
verstärkte öffentliche Entwicklungshilfe, Suche nach einer
dauerhaften Lösung des Auslandsverschuldungsproblems,
Marktzugang, Kapazitätsaufbau und die Verbreitung von
Wissen und Technologie, zu ergreifen, um eine nachhaltige
Entwicklung herbeizuführen und die Teilhabe aller afrikani-
schen Länder sowie der am wenigsten entwickelten Länder,
der Binnen- und der kleinen Inselentwicklungsländer an der
Weltwirtschaft zu fördern;

7. betont, dass die zunehmende Globalisierung und In-
terdependendenz der Weltwirtschaft ein ganzheitliches Vor-
gehen zur Bewältigung der miteinander verbundenen einzel-
staatlichen, internationalen und systematischen Herausforde-
rungen der Entwicklungsfinanzierung erfordert und dass na-
mentlich eine nachhaltige, gleichstellungsorientierte Ent-
wicklung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, uner-
lässlich ist, wenn Chancen für alle eröffnet und wirksam ge-
nutzt sowie auf allen Ebenen stabile und rechenschaftspflich-
tige Institutionen geschaffen werden sollen;

8. betont außerdem, dass es besonders wichtig ist, mit-
tels energischer Kooperationsbemühungen seitens aller Län-

der und Institutionen ein günstiges internationales wirtschaft-
liches Umfeld zu schaffen, um eine ausgewogene wirtschaft-
liche Entwicklung in einer Weltwirtschaft zu fördern, die al-
len Menschen dient, und bittet in diesem Zusammenhang die
entwickelten Länder, insbesondere die großen Industriestaa-
ten, die das Wachstum der Weltwirtschaft maßgeblich beein-
flussen, bei der Formulierung ihrer makroökonomischen Po-
litik zu prüfen, ob diese sich im Hinblick auf das außenwirt-
schaftliche Klima positiv auf Wachstum und Entwicklung
auswirkt;

9. legt allen Ländern nahe, im Kontext der bestehenden
regionalen und subregionalen Abmachungen den Beitrag ih-
rer jeweiligen Finanz-, Handels-, Schuldenerleichterungs-
und sonstigen Politiken zur Verwirklichung der vereinbarten
Entwicklungsziele und entsprechenden Verpflichtungen zu
überprüfen;

10.  bekräftigt die hohe Bedeutung eines offenen, uni-
versellen, fairen, regelgestützten, berechenbaren, nichtdiskri-
minierenden und ausgewogenen multilateralen Handelssy-
stems im Dienste eines dauerhaften Wirtschaftswachstums,
der Armutsbeseitigung und einer nachhaltigen Entwicklung,
wie in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen222

dargelegt;

11. betont die Notwendigkeit, die unternehmerische
Verantwortung und Rechenschaftspflicht zu fördern, nament-
lich durch die sorgfältige Ausarbeitung und wirksame Durch-
führung zwischenstaatlicher Übereinkünfte und Maßnahmen,
internationaler Initiativen und öffentlich-privater Partner-
schaften sowie geeigneter einzelstaatlicher Regelungen, so-
wie die fortlaufende Verbesserung der Unternehmenspraxis
in allen Ländern zu unterstützen;

12. bittet alle Länder sowie die Vereinten Nationen, die
Bretton-Woods-Institutionen und die Welthandelsorganisa-
tion, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats die Interaktionen
mit der Zivilgesellschaft, einschließlich des Privatsektors und
der nichtstaatlichen Organisationen als wichtige Entwick-
lungspartner, weiter zu stärken;

13. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck über die Rück-
schläge auf der vom 10. bis 14. September 2003 in Cancún
(Mexiko) abgehaltenen fünften Ministerkonferenz der Welt-
handelsorganisation228 und betont, wie wichtig es ist, wie in
der Ministererklärung der vierten Ministerkonferenz der
Welthandelsorganisation ("Ministererklärung von Doha")223

dargelegt, mit neuer Entschlossenheit auf den erfolgreichen,
raschen und entwicklungsorientierten Abschluss der Ver-
handlungen von Doha bis spätestens zum 1. Januar 2005 hin-
zuarbeiten;

14. stellt fest, wie wichtig die Förderung der derzeitigen
Bemühungen um die im Konsens von Monterrey vorgesehene
Reform der internationalen Finanzarchitektur ist, betont, dass
im Rahmen dieser Bemühungen für die wirksame Teilhabe

227 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage. 

228 Siehe A/58/15 (Teil V), Kap. II, Abschnitt B. Der endgültige Wortlaut
findet sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtund-
fünfzigste Tagung, Beilage 15. 
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
der Entwicklungs- und der Transformationsländer gesorgt
werden muss, und legt in dieser Hinsicht dem Internationalen
Währungsfonds und der Weltbank nahe, die Frage des Gehörs
und der wirksamen Teilhabe dieser Länder weiter zu prüfen,
wie in den Kommuniqués vorgesehen, die der Internationale
Währungs- und Finanzausschuss und der Entwicklungsaus-
schuss auf ihren letzten, am 21. und 22. September 2003 in
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) abgehaltenen Tagun-
gen herausgegeben haben, und sieht der Prüfung eines "Fahr-
plans" zu dieser Thematik auf ihrer nächsten Tagung im April
2004 mit Interesse entgegen;

15. unterstreicht, wie wichtig es für den leichteren Zu-
gang der Entwicklungsländer zu den internationalen Finanz-
märkten ist, angesichts stark schwankender Kapitalflüsse an-
tizyklische makroökonomische Grundsatzmaßnahmen zu er-
wägen und die makroökonomische Stabilität zu stärken;

16. unterstreicht außerdem, dass bei der Prüfung der Zu-
sammenhänge zwischen Globalisierung und nachhaltiger Ent-
wicklung besonderes Gewicht auf die Erarbeitung und Um-
setzung von Politiken und Praktiken gelegt werden muss, die
die voneinander abhängigen und sich gegenseitig stützenden
Komponenten einer nachhaltigen Entwicklung, nämlich wirt-
schaftliche Entwicklung, soziale Entwicklung und Umwelt-
schutz, fördern und stärken, unter Berücksichtigung der
Grundsätze von Rio, namentlich des Grundsatzes einer ge-
meinsamen, wenngleich unterschiedlichen Verantwortung
gemäß Grundsatz 7 der Rio-Erklärung über Umwelt und Ent-
wicklung229, sowie eingedenk dessen, dass eine gute Staats-
führung sowie eine gute Ordnungspolitik auf internationaler
Ebene für eine nachhaltige Entwicklung und für die Erleich-
terung des Transfers umweltverträglicher Technologien zu
gegenseitig vereinbarten Konzessions- und Vorzugsbedin-
gungen unerlässlich sind;

17. betont, dass eine niemanden ausschließende Infor-
mationsgesellschaft geschaffen werden muss, die von ihrem
Wesen her globaler Natur ist, und dass daher die einzelstaat-
lichen Anstrengungen durch eine wirksame internationale
und regionale Zusammenarbeit zwischen den Regierungen,
dem Privatsektor, der Zivilgesellschaft und anderen Interes-
senträgern einschließlich der internationalen Finanzinstitutio-
nen unterstützt werden müssen, um unter anderem bei der
Überbrückung der digitalen Spaltung, bei der Förderung des
Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologi-
en, bei der Schaffung digitaler Chancen und bei der Nutzung
des Potenzials der Informations- und Kommunikationstech-
nologien im Dienste der Entwicklung behilflich zu sein, und
bittet den Weltgipfel über die Informationsgesellschaft, alle
Interessenträger zu einem entsprechenden Vorgehen zu ermu-
tigen;

18. erklärt erneut, dass den besonderen Anliegen und
Bedürfnissen der am wenigsten entwickelten Länder und der

kleinen Inselentwicklungsländer Rechnung getragen werden
muss, und fordert die am wenigsten entwickelten Länder und
ihre Entwicklungspartner, namentlich die multilateralen Fi-
nanzinstitutionen, auf, das Aktionsprogramm für die am we-
nigsten entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010230

auch weiterhin rasch umzusetzen und weitere Maßnahmen
zur wirksamen Einbindung der am wenigsten entwickelten
Länder in die Weltwirtschaft und das multilaterale Handelssy-
stem zu ergreifen;

19. begrüßt das Aktionsprogramm von Almaty, das auf
der am 28. und 29. August 2003 in Almaty (Kasachstan) ab-
gehaltenen Internationalen Ministerkonferenz der Binnen-
und Transitentwicklungsländer, der Geberländer und der in-
ternationalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen über die
Zusammenarbeit im Transitverkehr verabschiedet wurde231,
das den besonderen Bedürfnissen der Binnenentwicklungs-
länder innerhalb eines neuen globalen Rahmens für die Zu-
sammenarbeit im Transitverkehr zwischen Binnen- und Tran-
sitentwicklungsländern Rechnung trägt, und fordert alle Inter-
essenträger auf, das Aktionsprogramm voll und wirksam um-
zusetzen;

20. betont, wie wichtig es ist, dass die besonderen Anlie-
gen der Transformationsländer erkannt und angegangen wer-
den, damit ihnen geholfen werden kann, aus der Globalisie-
rung Nutzen zu ziehen und sich schließlich voll in die Welt-
wirtschaft zu integrieren;

21. bittet die zuständigen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen, unter anderem über den Koordinie-
rungsrat der Leiter der Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, im Rahmen der vorhandenen Mittel die Aus-
wirkungen seiner Tätigkeit auf die Verwirklichung der inter-
national vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich derjeni-
gen in der Millenniums-Erklärung, zu prüfen und die in dieser
Hinsicht erzielten Fortschritte in den Mittelpunkt seines Be-
richts an den Wirtschafts- und Sozialrat zu stellen;

22. hebt hervor, dass sich das System der Vereinten Na-
tionen auch weiterhin mit der sozialen Dimension der Globa-
lisierung auseinandersetzen muss, befürwortet in dieser Hin-
sicht die Tätigkeit der Internationalen Arbeitsorganisation auf
diesem Gebiet und nimmt Kenntnis von den laufenden Arbei-
ten ihrer Weltkommission für die sozialen Dimensionen der
Globalisierung;

23. hebt außerdem hervor, wie wichtig die Migration als
Begleiterscheinung der zunehmenden Globalisierung ist, ins-
besondere was ihre Auswirkungen auf Volkswirtschaften be-
trifft, und betont ferner die Notwendigkeit einer umfassende-
ren Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Län-
dern sowie den zuständigen regionalen und internationalen
Organisationen;

229 Siehe Report of the United Nations Conference on Environment and
Development, Rio de Janeiro, 3-14 Juni 1992 (Veröffentlichung der Ver-
einten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage I.

230 Siehe A/CONF. 191/13, Kap. II.
231 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and
Transit Developing Countries and International Financial and Develop-
ment Institutions on Transit Transport Cooperation, Almaty, Kazakhstan,
28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), Anlage I.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
24. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung im Kontext dieser
Resolution einen Bericht über Globalisierung und Interdepen-
denz vorzulegen, der sich auf die Möglichkeiten zur Herbei-
führung größerer Kohärenz im Hinblick auf die Förderung der
international vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich
auch soweit sie in der Millenniums-Erklärung enthalten sind,
konzentrieren sollte;

25. beschließt, den Punkt "Globalisierung und Interde-
pendenz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/226

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/491, Ziffer 15)232.

58/226. Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz der
Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungs-
wesen (Habitat II) sowie Stärkung des Pro-
gramms der Vereinten Nationen für menschliche
Siedlungen (VN-Habitat)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3327 (XXIX) vom
16. Dezember 1974, 32/162 vom 19. Dezember 1977, 34/115
vom 14. Dezember 1979, 56/205 und 56/206 vom 21. De-
zember 2001 und 57/275 vom 20. Dezember 2002,

Kenntnis nehmend von den Resolutionen 2002/38 und
2003/62 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 26. Juli 2002
beziehungsweise vom 25. Juli 2003, 

unter Hinweis auf die Habitat-Agenda233 und die Erklä-
rung über Städte und andere menschliche Siedlungen im neu-
en Jahrtausend234,

sowie unter Hinweis auf das in der Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen235 enthaltene Ziel, bis zum Jahr 2020
wie in der Initiative "Städte ohne Elendsviertel" vorgeschla-
gen, erhebliche Verbesserungen im Leben von mindestens
100 Millionen Slumbewohnern zu erzielen, sowie ferner unter
Hinweis auf das in dem Durchführungsplan des Weltgipfels
für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Jo-
hannesburg")236 enthaltene Ziel, bis zum Jahr 2015 den Anteil
der Menschen, die hygienisches Trinkwasser nicht erreichen
oder es sich nicht leisten können, sowie auch den Anteil der
Menschen, die keinen Zugang zu grundlegender Abwasser-
entsorung haben, zu halbieren,

unter Berücksichtigung der Erklärung von Johannesburg
über nachhaltige Entwicklung237 und des Durchführungsplans
von Johannesburg sowie des Konsenses von Monterrey der
Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung238,

in der Erkenntnis, dass das allgemeine Ziel der neuen stra-
tegischen Vision für das Programm der Vereinten Nationen
für menschliche Siedlungen (VN-Habitat) und ihre Schwer-
punktlegung auf zwei Weltkampagnen für sichere Nutzungs-
und Besitzrechte beziehungsweise für gute Stadtverwaltung
strategische Ansatzpunkte für eine wirksame Umsetzung der
Habitat-Agenda sind, vor allem für die Aufstellung von Leit-
linien für die internationale Zusammenarbeit im Hinblick auf
angemessenen Wohnraum für alle und die nachhaltige Sied-
lungsentwicklung,

sich dessen bewusst, dass bei der Umsetzung der Habitat-
Agenda, der Erklärung über Städte und andere menschliche
Siedlungen im neuen Jahrtausend und der entsprechenden in-
ternational vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich derje-
nigen in der Millenniums-Erklärung, größere Kohärenz und
Wirksamkeit erreicht werden muss,

in der Erkenntnis, dass die Stiftung der Vereinten Natio-
nen für Wohn- und Siedlungswesen im neuen Jahrtausend hö-
here und berechenbare finanzielle Beiträge benötigt, um
rechtzeitige, wirksame und konkrete Ergebnisse bei der Um-
setzung der Habitat-Agenda, der Erklärung über Städte und
andere menschliche Siedlungen im neuen Jahrtausend und der
entsprechenden international vereinbarten Entwicklungsziele,
namentlich der Ziele in der Millenniums-Erklärung und in der
Erklärung und dem Durchführungsplan von Johannesburg, si-
cherzustellen, insbesondere in den Entwicklungsländern,

erfreut darüber, dass die Exekutivdirektorin des VN-Habi-
tat einen Treuhandfonds für Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung als Finanzierungsmechanismus eingerichtet
hat, um die Schaffung eines förderlichen Umfelds für Investi-
tionen zu Gunsten der Armen in die Wasserversorgung und
die Abwasserentsorgung in den Städten der Entwicklungslän-
der zu unterstützen,

in Würdigung derjenigen Länder, die, wie im Bericht des
Generalsekretärs an den Wirtschafts- und Sozialrat239 ausge-
führt, Beiträge an die Stiftung der Vereinten Nationen für
Wohn- und Siedlungswesen entrichtet haben, 

mit der erneuten Aufforderung an die Exekutivdirektorin
des VN-Habitat, verstärkte Anstrengungen zur Stärkung der
Stiftung zu unternehmen, damit sie ihr in Resolution 3327
(XXIX) festgelegtes operatives Hauptziel erreichen kann, die
Umsetzung der Habitat-Agenda, namentlich die Bereitstel-
lung von Wohnraum, damit zusammenhängende Infrastruk-
turentwicklungsprogramme und Institutionen und Mechanis-

232 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
233 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Ha-
bitat II), Istanbul, 3-14 June 1996 (Veröffentlichung der Vereinten Na-
tionen, Best.-Nr. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
234 Resolution S-25/2, Anlage.
235 Siehe Resolution 55/2.
236 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage. 

237 Ebd., Resolution 1, Anlage. 
238 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22.März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage. 
239 E/2003/76.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
men für Wohnraumfinanzierung, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern, zu unterstützen,

unter Hinweis auf den von der Kommission für Nachhalti-
ge Entwicklung auf ihrer elften Tagung gefassten Beschluss,
sich auf ihren nächsten der Überprüfung der Grundsatzpolitik
gewidmeten Tagungen mit den Themen Wasserversorgung,
Abwasserentsorgung und menschliche Siedlungen zu befas-
sen240, 

Kenntnis nehmend von den vom VN-Habitat unternomme-
nen Anstrengungen zur Bildung von Partnerschaften mit Part-
nern der Habitat-Agenda, mit anderen Fonds und Program-
men der Vereinten Nationen sowie mit internationalen Fi-
nanzinstitutionen wie der Weltbank,

in der Erkenntnis, dass die Planung und Verwaltung von
Wohnraum und menschlichen Siedlungen wichtige Bereiche
humanitärer Tätigkeit darstellen,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierung Spani-
ens und die Stadt Barcelona beziehungsweise an die Regie-
rung Kanadas und die Stadt Vancouver für ihre Bereitschaft,
2004 die zweite Tagung des Welt-Städteforums beziehungs-
weise 2006 die dritte Tagung dieses Forums auszurichten,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Verwaltungs-
rats des Programms der Vereinten Nationen für menschliche
Siedlungen (VN-Habitat) über seine neunzehnte Tagung241

sowie von dem Bericht des Generalsekretärs über die Sonder-
tagung der Generalversammlung zur Gesamtüberprüfung und
-bewertung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Na-
tionen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) und die
Stärkung des VN-Habitat242;

2. erkennt an, dass die Regierungen die Hauptverant-
wortung für die vernünftige und wirksame Umsetzung der
Habitat-Agenda233 und der Erklärung über Städte und andere
menschliche Siedlungen im neuen Jahrtausend234 tragen, und
betont, dass die internationale Gemeinschaft ihrer Verpflich-
tung, die Regierungen der Entwicklungs- und Transforma-
tionsländer bei ihren Bemühungen zu unterstützen, in vollem
Umfang nachkommen soll, indem sie die erforderlichen Res-
sourcen bereitstellt, für den Aufbau von Kapazitäten und den
Transfer von Technologien sorgt und ein förderliches interna-
tionales Umfeld schafft;

3. legt den Regierungen nahe, die mit Wohnraum, zu-
kunftsfähigen menschlichen Siedlungen und der Armut in den
Städten zusammenhängenden Fragen in ihre einzelstaatlichen
Entwicklungsstrategien und, soweit vorhanden, auch in ihre
Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung aufzunehmen;

4. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, Investi-
tionen zu Gunsten der Armen in den Bereichen Dienstleistung
und Infrastruktur, insbesondere in die Wasserversorgung und

die Abwasserentsorgung, zu fördern, um die Lebensbedin-
gungen, insbesondere in Elendsvierteln und in informellen
Siedlungen, zu verbessern;

5. legt den Regierungen nahe, lokale, nationale und re-
gionale Städtebeobachtungszentren zu errichten und dem
VN-Habitat finanzielle und fachliche Unterstützung bei der
Weiterentwicklung von Methoden der Datensammlung, -ana-
lyse und -verbreitung zu gewähren;

6. legt den Regierungen außerdem nahe, die Mitwir-
kung von Jugendlichen an der Umsetzung der Habitat-Agen-
da durch soziale, kulturelle und wirtschaftliche Aktivitäten
auf städtischer Ebene sowie durch andere Aktivitäten auf na-
tionaler und lokaler Ebene zu unterstützen und zu ermögli-
chen; 

7. ermutigt die Regierungen und das VN-Habitat, auch
weiterhin Partnerschaften mit den Kommunen, den nichtstaat-
lichen Organisationen, dem Privatsektor und den anderen
Partnern der Habitat-Agenda, namentlich auch Frauengrup-
pen sowie akademischen Gruppen und beruflichen Fachver-
bänden, zu fördern, um sie im Rahmen der Rechtsordnung
und nach Maßgabe der Bedingungen des jeweiligen Landes
dazu zu befähigen, eine wirksamere Rolle bei der Bereitstel-
lung angemessenen Wohnraums für alle sowie bei der Ent-
wicklung zukunftsfähiger menschlicher Siedlungen in einer
von zunehmender Verstädterung geprägten Welt zu überneh-
men;

8. ermutigt das VN-Habitat, auch weiterhin eng mit
den anderen zuständigen Stellen innerhalb des Systems der
Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, insbesondere mit
den Mitgliedern und Beobachtern der Gruppe der Vereinten
Nationen für Entwicklungsfragen und den Mitgliedern des
Ständigen interinstitutionellen Ausschusses243;

9. ersucht das VN-Habitat, noch stärkere Anstrengun-
gen zu unternehmen, um die Initiative "Bündnis der Städte"
zu einem wirksamen Instrument für die Verwirklichung der
beiden Ziele der Habitat-Agenda, nämlich "angemessener
Wohnraum für alle" und "nachhaltige Siedlungsentwicklung
in einer von zunehmender Verstädterung geprägten Welt", zu
entwickeln;

10. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Anstren-
gungen, die die Partnerschaft im Rahmen des "Bündnisses der
Städte" zwischen der Weltbank und dem VN-Habitat sowie
andere Geberländer unternehmen, um auch weiterhin ein
wichtiges Forum für die Koordinierung und Entwicklung von
Grundsatzpolitiken zu bieten und die Ausarbeitung von Stadt-
entwicklungsstrategien und Slumsanierungsprogrammen zu
Gunsten der Armen im Einklang mit der Rechtsordnung des
jeweiligen Landes und den dort gegebenen Bedingungen zu
unterstützen;

11. bittet den Generalsekretär, die Bewertung der im
Hinblick auf die Erreichung des Ziels einer erheblichen Ver-
besserung der Lebensumstände von mindestens 100 Millio-

240 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschnitt A.
241 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 8 (A/58/8).
242 A/58/178. 243 Nach Resolution 46/182 vom 19. Dezember 1991.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
nen Slumbewohnern bis zum Jahr 2020 in seinen Bericht über
die für 2005 vorgesehene Überprüfung der Durchführung der
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen235 aufzuneh-
men;

12.  begrüßt die Anstrengungen, die die Exekutivdirek-
torin des VN-Habitat im Hinblick auf die Einwerbung von
Mitteln unternommen hat und die bewirkt haben, dass die
nicht zweckgebundenen Beiträge für das VN-Habitat und die
Stiftung der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswe-
sen für das Jahr 2003 angestiegen sind; 

13. fordert zur weiteren finanziellen Unterstützung des
VN-Habitat durch die Entrichtung höherer freiwilliger Beiträ-
ge zu der Stiftung auf und bittet die Regierungen, zur Unter-
stützung der Programmdurchführung Finanzmittel auf mehr-
jähriger Grundlage zur Verfügung zu stellen; 

14. ersucht das VN-Habitat, mit der Abteilung Nachhal-
tige Entwicklung der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaft-
liche und Soziale Angelegenheiten bei den Vorbereitungen
für die zwölfte Tagung der Kommission für Nachhaltige Ent-
wicklung zusammenzuarbeiten, um eine fruchtbare Erörte-
rung des Themenkomplexes Wasserversorgung, Abwasser-
entsorgung und menschliche Siedlungen zu fördern;

15. ersucht die Exekutivdirektorin des VN-Habitat, den
Verwaltungsrat des Programms der Vereinten Nationen für
menschliche Siedlungen von den Ergebnissen der auf der
zwölften Tagung der Kommission für Nachhaltige Entwick-
lung erfolgten Erörterung des Themenkomplexes Wasserver-
sorgung, Abwasserentsorgung und menschliche Siedlungen
in Kenntnis zu setzen;

16. stellt fest, dass die anstehenden Tagungen des Welt-
Städteforums, eines nicht beschlussfassenden Fachforums,
die 2004 in Barcelona und 2006 in Vancouver stattfinden wer-
den, den Sachverständigen Gelegenheit zum Austausch von
Erfahrungen, besten Verfahrensweisen und Erfahrungen auf
dem Gebiet des Wohn- und Siedlungswesens bieten werden;

17. bittet die Geberländer, die Teilnahme von Vertretern
der Entwicklungsländer an der zweiten und an künftigen Ta-
gungen des Welt-Städteforums zu unterstützen; 

18. ersucht den Generalsekretär, den Ressourcenbedarf
des VN-Habitat und des Büros der Vereinten Nationen in Nai-
robi weiter zu prüfen, um eine wirksame Bereitstellung der er-
forderlichen Dienste an das VN-Habitat und an die anderen
Organe und Organisationen der Vereinten Nationen in Nairo-
bi zu ermöglichen;

19. ersucht das VN-Habitat als Koordinierungsstelle für
die Entwicklung menschlicher Siedlungen und für die Koor-
dinierung der entsprechenden Aktivitäten im System der Ver-
einten Nationen, sich um die Koordinierung der Fragen auf
dem Gebiet des Wohn- und Siedlungswesens zu bemühen, um
zur Gesamtkoordinierung der humanitären Maßnahmen bei-
zutragen, namentlich durch seine Teilnahme, wenn sich der
Wirtschafts- und Sozialrat demnächst mit der Frage des Über-
gangs von der Nothilfe zur Entwicklung befasst;

20. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

21. beschließt, einen Punkt "Sondertagung der General-
versammlung zur Gesamtüberprüfung und -bewertung der
Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Na-
tionen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) sowie
Stärkung des Programms der Vereinten Nationen für mensch-
liche Siedlungen (VN-Habitat)" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/227

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/491, Ziffer 15)244.

58/227. Geschäftsordnung des Verwaltungsrats des Pro-
gramms der Vereinten Nationen für menschliche
Siedlungen (VN-Habitat)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 32/162 vom 19. De-
zember 1977, in der sie die Kommission für Wohn- und Sied-
lungswesen und das Zentrum der Vereinten Nationen für
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat) einsetzte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 56/206 vom
21. Dezember 2001, in der sie beschloss, das Zentrum der
Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen (Habitat)
in das Sekretariat des Programms der Vereinten Nationen für
menschliche Siedlungen (VN-Habitat) und die Kommission
für Wohn- und Siedlungswesen in den Verwaltungsrat von
VN-Habitat, ein Nebenorgan der Generalversammlung, um-
zuwandeln,

nach Behandlung der vom Verwaltungsrat in seiner Reso-
lution 19/1 vom 9. Mai 2003245 abgegebenen Empfehlung, die
Generalversammlung möge den in der Anlage zu der genann-
ten Resolution enthaltenen Entwurf seiner Geschäftsordnung
verabschieden, sowie der mündlichen Erklärung des Vorsit-
zenden der Arbeitsgruppe für die Geschäftsordnung des Ver-
waltungsrats246,

verabschiedet den in der Anlage zu der Resolution 19/1
des Verwaltungsrats enthaltenen Entwurf der Geschäftsord-
nung des Verwaltungsrats des Programms der Vereinten Na-
tionen für menschliche Siedlungen (VN-Habitat)245.

RESOLUTION 58/228

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/492, Ziffer 12)247.

244 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
245 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 8 (A/58/8), Anhang I.
246 Ebd., Anhang II, Anlage IV.
247 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
58/228. Dritte Konferenz der Vereinten Nationen über die
am wenigsten entwickelten Länder

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/279 vom 12. Juli
2001, in der sie sich die Erklärung von Brüssel248 und das Ak-
tionsprogramm für die am wenigsten entwickelten Länder für
die Dekade 2001-2010249 zu eigen machte, und auf ihre Reso-
lution 57/276 vom 20. Dezember 2002 über die Dritte Konfe-
renz der Vereinten Nationen über die am wenigsten entwik-
kelten Länder,

in Bekräftigung ihrer Resolution 55/2 vom 8. September
2000, mit der sie die Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen verabschiedete, insbesondere ihrer Ziffer 15, in der
die Staats- und Regierungschefs sich dazu verpflichteten, auf
die besonderen Bedürfnisse der am wenigsten entwickelten
Länder einzugehen,

unter Hinweis auf den Beschluss 2001/320 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 24. Oktober 2001, in dem der Rat
beschloss, den Unterpunkt "Überprüfung und Koordinierung
der Durchführung des Aktionsprogramms für die am wenig-
sten entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010" regel-
mäßig auf seine Tagesordnung zu setzen,

Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/17 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 22. Juli 2003, in der der Rat von
dem Zwischenbericht des Generalsekretärs über die Durch-
führung des Aktionsprogramms für die am wenigsten entwik-
kelten Länder250 Kenntnis nahm, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Beschluss 2003/287 des
Wirtschafts- und Sozialrats vom 24. Juli 2003, in dem der Rat
das Thema "Mobilisierung von Ressourcen und förderliches
Umfeld für die Armutsbekämpfung im Kontext der Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms für die am wenigsten entwickel-
ten Länder für die Dekade 2001-2010" als Thema seines Ta-
gungsteils auf hoher Ebene im Jahr 2004 festlegte,

ferner Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs250,

1. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die unzureichen-
de Durchführung des Aktionsprogramms für die am wenig-
sten entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010249 und be-
kundet ihre Erwartung, dass das Aktionsprogramm von allen
Partnern mit größerem Nachdruck durchgeführt wird;

2. erklärt erneut, dass das Aktionsprogramm einen
Rahmen für Partnerschaften bietet, der auf den von den am
wenigsten entwickelten Ländern und ihren Entwicklungspart-
nern eingegangenen gegenseitigen Verpflichtungen basiert,
konkrete Maßnahmen in mehreren miteinander verknüpften
Bereichen zu ergreifen, wie in dem Aktionsprogramm festge-
legt;

3. fordert die am wenigsten entwickelten Länder auf,
mit Unterstützung ihrer Entwicklungspartner auch künftig ih-
re Zusagen zu erfüllen und die Durchführung der in dem Ak-
tionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen zu fördern, indem
sie sie im Rahmen ihrer nationalen Entwicklungs-Rahmen-
pläne und Armutsbekämpfungsstrategien, insbesondere der
Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung, sofern diese
vorhanden sind, und unter Einbeziehung der Zivilgesell-
schaft, namentlich des Privatsektors, auf der Grundlage eines
breit angelegten und umfassenden Dialogs in konkrete Maß-
nahmen umsetzen, sowie auch weiterhin ein Umfeld zu för-
dern, das die wirksame Mobilisierung und Nutzung von Res-
sourcen begünstigt, entsprechend Ziffer 82 des Aktionspro-
gramms;

4. fordert die Entwicklungspartner der am wenigsten
entwickelten Länder, einschließlich der multilateralen Fi-
nanzinstitutionen, auf, ihre Zusagen betreffend die wirksame
und zügige Durchführung des Aktionsprogramms einzuhal-
ten, und fordert die entwickelten Länder nachdrücklich auf,
soweit noch nicht geschehen, konkrete Anstrengungen zu un-
ternehmen, um ihre in Ziffer 83 des Aktionsprogramms ent-
haltenen Verpflichtungen betreffend die Gewährung öffentli-
cher Entwicklungshilfe an die am wenigsten entwickelten
Länder zu erfüllen;

5. fordert die am wenigsten entwickelten Länder und
ihre Entwicklungspartner nachdrücklich auf, das Aktionspro-
gramm zu einem wirksamen Instrument für die Umsetzung
der Armutsbekämpfungsstrategien auf nationaler Ebene zu
machen, damit die international vereinbarten Entwicklungs-
ziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen enthaltenen Ziele, verwirklicht werden
können;

6. bittet das System der Vereinten Nationen, ein-
schließlich der Bretton-Woods-Institutionen, und alle anderen
internationalen Organisationen, im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats die Durchführung des Aktionsprogramms mit Vor-
rang zu unterstützen, so auch durch Programme für finanzielle
und technische Zusammenarbeit, die die am wenigsten ent-
wickelten Länder bei der Umsetzung ihrer nationalen Ent-
wicklungsprogramme, einschließlich ihrer Armutsbekämp-
fungsstrategien, unterstützen sollen;

7. betont die Notwendigkeit der wirksamen Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms und seiner jährlichen Bewertung
auf der Arbeitstagung des Wirtschafts- und Sozialrats und er-
kennt in diesem Zusammenhang an, dass die Beteiligung der
am wenigsten entwickelten Länder an dem Prozess der Be-
wertung des Aktionsprogramms von entscheidender Bedeu-
tung ist; 

8. ersucht den Generalsekretär, geeignete Maßnahmen
zu treffen, um Regierungsvertretern aus den am wenigsten
entwickelten Ländern die Teilnahme an der jährlichen Bewer-
tung des Aktionsprogramms durch den Wirtschafts- und So-
zialrat zu erleichtern, entsprechend den von der Generalver-
sammlung in ihrer Resolution 1798 (XVII) vom 11. Dezem-
ber 1962 und durch spätere Änderungen festgelegten allge-
meinen Finanzbestimmungen;

248 A/CONF.191/13, Kap. I.
249 Ebd., Kap. II.
250 A/58/86-E/2003/81. 
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
9. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Rahmen
der vorhandenen Mittel und unter voller Beteiligung der Re-
gionalkommissionen und der zuständigen Organe der Verein-
ten Nationen die Teilnahme der am wenigsten entwickelten
Länder an internationalen Tagungen sowie an deren Vorberei-
tungs- und Konsultationsprozessen zu unterstützen;

10. betont, wie wichtig es ist, die innerhalb des Systems
der Vereinten Nationen ergriffenen Maßnahmen zur Durch-
führung des Aktionsprogramms zu koordinieren, und fordert
den Generalsekretär auf, geeignete Maßnahmen zu treffen,
um die Effizienz und Wirksamkeit des Büros des Hohen Be-
auftragten für die am wenigsten entwickelten Länder, Binnen-
entwicklungsländer und kleinen Inselentwicklungsländer zu
gewährleisten, damit es seine Aufgaben im Einklang mit Re-
solution 56/227 der Generalversammlung vom 24. Dezember
2001 wahrnehmen kann;

11. fordert den Generalsekretär auf, über den Wirt-
schafts- und Sozialrat einen analytischeren und stärker ergeb-
nisorientierten jährlichen Zwischenbericht über die Durch-
führung des Aktionsprogramms vorzulegen, in dem größeres
Gewicht auf konkrete Ergebnisse gelegt wird und die bei der
Durchführung erzielten Fortschritte aufgezeigt werden.

RESOLUTION 58/229

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 157 Stimmen bei 4 Gegenstimmen und 10 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/493, Ziffer 9)251:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bah-
rain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien,
Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische
Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominica, Dschibuti, Ecuador, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frank-
reich, Gabun, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bis-
sau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island,
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde,
Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien,
Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Liba-
non, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Ma-
dagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland,
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama,
Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumä-
nien, Russische Föderation, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Seychellen, Simbabwe, Singa-
pur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabi-
sche Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Toba-
go, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine,
Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam,
Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Ver-
einigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Australien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Honduras,
Kamerun, Nauru, Nicaragua, Papua-Neuguinea, Salomonen, Tonga.

58/229. Ständige Souveränität des palästinensischen Vol-
kes in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, und der arabi-
schen Bevölkerung des besetzten syrischen Golan
über ihre natürlichen Ressourcen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/269 vom 20. Dezem-
ber 2002 und Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/59
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 24. Juli 2003,

in Bekräftigung des Grundsatzes der ständigen Souveräni-
tät der unter fremder Besetzung stehenden Völker über ihre
natürlichen Ressourcen,

geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten Na-
tionen, in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewaltsamen
Gebietserwerbs und unter Hinweis auf die einschlägigen Re-
solutionen des Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen
242 (1967) vom 22. November 1967, 465 (1980) vom 1. März
1980 und 497 (1981) vom 17. Dezember 1981,

in Bekräftigung der Anwendbarkeit des Genfer Abkom-
mens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen
in Kriegszeiten252 auf das besetzte palästinensische Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, und andere seit 1967 von Isra-
el besetzte arabische Gebiete,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Ausbeutung
der natürlichen Ressourcen des besetzten palästinensischen
Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, und anderer seit 1967
von Israel besetzter arabischer Gebiete durch die Besatzungs-
macht Israel,

sowie mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die von der
Besatzungsmacht Israel in jüngster Zeit angerichtete weitrei-
chende Zerstörung von Ackerland und Obstplantagen in dem
besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich des Ausrei-
ßens einer großen Zahl von Ölbäumen,

im Bewusstsein der nachteiligen Auswirkungen der israe-
lischen Siedlungen auf die palästinensischen und anderen ara-
bischen natürlichen Ressourcen, insbesondere der Enteignung
von Land und der zwangsweisen Abzweigung von Wasser-
vorkommen, und der katastrophalen wirtschaftlichen und so-
zialen Folgen, die dies nach sich zieht,

sowie im Bewusstsein der nachteiligen Auswirkungen der
gegenwärtig von Israel innerhalb des besetzten palästinensi-
schen Gebiets, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner
Umgebung, errichteten Mauer auf die palästinensischen na-
türlichen Ressourcen und ihrer gravierenden Wirkungen auf
die wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen des pa-
lästinensischen Volkes,

251 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Brunei Darussa-
lam, Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba,
Lesotho, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Namibia, Oman, Pakistan,
Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Sudan, Tschad, Tunesien und Palästi-
na. 252 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.
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erneut erklärend, dass die Verhandlungen im Rahmen des
Nahost-Friedensprozesses auf der Grundlage der Resolutio-
nen des Sicherheitsrats 242 (1967), 338 (1973) vom 22. Ok-
tober 1973, 425 (1978) vom 19. März 1978 und 1397 (2002)
vom 12. März 2002, des Grundsatzes "Land gegen Frieden"
und des von dem Quartett erarbeiteten ergebnisorientierten
"Fahrplans" für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung zur
Beilegung des israelisch-palästinensischen Konflikts253, den
sich der Sicherheitsrat in seiner Resolution 1515 (2003) vom
19. November 2003 zu eigen machte, unverzüglich wieder
aufgenommen werden müssen und dass bei allen Teilver-
handlungen eine endgültige Regelung erzielt werden muss,

unter Hinweis darauf, dass alle Gewalthandlungen, na-
mentlich die Akte des Terrors, der Provokation, der Aufwie-
gelung und der Zerstörung, beendet werden müssen,

Kenntnis nehmend von der Mitteilung des Generalsekre-
tärs zur Übermittlung des von der Wirtschafts- und Sozial-
kommission für Westasien erstellten Berichts über die wirt-
schaftlichen und sozialen Auswirkungen der israelischen Be-
setzung auf die Lebensbedingungen des palästinensischen
Volkes in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließ-
lich Jerusalems, sowie der arabischen Bevölkerung des be-
setzten syrischen Golan254,

1. bekräftigt die unveräußerlichen Rechte des palästi-
nensischen Volkes und der Bevölkerung des besetzten syri-
schen Golan auf ihre natürlichen Ressourcen, namentlich ihr
Recht auf Land und Wasser;

2. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die natürli-
chen Ressourcen in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, und dem besetzten syrischen
Golan weder auszubeuten noch zu gefährden noch ihren Ver-
lust oder ihre Erschöpfung zu verursachen;

3. erkennt das Recht des palästinensischen Volkes an,
im Falle der Ausbeutung, des Verlusts, der Erschöpfung oder
der Gefährdung seiner natürlichen Ressourcen Rückerstat-
tung zu verlangen, und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass die-
se Frage im Rahmen der den endgültigen Status betreffenden
Verhandlungen zwischen der palästinensischen und der israe-
lischen Seite behandelt wird;

4. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution
Bericht zu erstatten, und beschließt, den Punkt "Ständige Sou-
veränität des palästinensischen Volkes in dem besetzten palä-
stinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und der
arabischen Bevölkerung des besetzten syrischen Golan über
ihre natürlichen Ressourcen" in die vorläufige Tagesordnung
ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/230

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/494, Ziffer 15)255.

58/230. Weiterverfolgung und Umsetzung der Ergebnisse
der Internationalen Konferenz über Entwick-
lungsfinanzierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die vom 18. bis 22. März 2002 in Mon-
terrey (Mexiko) abgehaltene Internationale Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung und auf ihre Resolutionen
56/210 B vom 9. Juli 2002, 57/250 vom 20. Dezember 2002,
57/270 B vom 23. Juni 2003 und 57/272 und 57/273 vom
20. Dezember 2002 sowie die Resolutionen des Wirtschafts-
und Sozialrats 2002/34 vom 26. Juli 2002 und 2003/47 vom
24. Juli 2003,

Kenntnis nehmend von dem in Zusammenarbeit mit den
wichtigsten institutionellen Interessenträgern ausgearbeiteten
Bericht des Generalsekretärs über die Umsetzung und Weiter-
verfolgung der auf der Internationalen Konferenz über Ent-
wicklungsfinanzierung erzielten Zusagen und Vereinbarun-
gen256, 

nach Behandlung der vom Präsidenten der Generalver-
sammlung vorgelegten Zusammenfassung des am 29. und
30. Oktober 2003 in New York abgehaltenen Dialogs auf ho-
her Ebene über Entwicklungsfinanzierung257,

sowie nach Behandlung der vom Präsidenten des Wirt-
schafts- und Sozialrats vorgelegten Zusammenfassung der am
14. April 2003 in New York auf hoher Ebene abgehaltenen
Sondertagung des Rates mit den Bretton-Woods-Institutionen
und der Welthandelsorganisation258,

entschlossen, die auf der Internationalen Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung abgegebenen Zusagen und erziel-
ten Vereinbarungen auch weiterhin umzusetzen und darauf
aufzubauen und das koordinierte und kohärente Engagement
aller maßgeblichen Interessenträger für den Prozess der Ent-
wicklungsfinanzierung zu stärken,

1. begrüßt die Abhaltung des ersten Dialogs auf hoher
Ebene über Entwicklungsfinanzierung;

2. fordert erneut dazu auf, die auf der Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung abgegebenen Zu-
sagen und erzielten Vereinbarungen259 vollständig umzuset-
zen und weiter darauf aufzubauen;

3. nimmt Kenntnis von den Fortschritten bei der Umset-
zung dieser Zusagen und Vereinbarungen und stellt fest, dass
in dieser Hinsicht noch sehr viel zu tun bleibt;

4. betont den Zusammenhang zwischen der Entwick-
lungsfinanzierung und der Verwirklichung der international
vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich der in der Mill-
enniums-Erklärung der Vereinten Nationen260 enthaltenen
Ziele;

253 Siehe S/2003/529, Anlage.
254 A/58/75-E/2003/21.
255 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

256 A/58/216.
257 A/58/555 und Corr.1.
258 A/58/77-E/2003/62.
259 Siehe Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinan-
zierung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002.
260 Siehe Resolution 55/2.
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5. unterstreicht, wie wichtig es zur Ergänzung der ein-
zelstaatlichen Entwicklungsanstrengungen ist, dass die Ver-
pflichtung, die Kohärenz und Stimmigkeit des internationalen
Währungs-, Finanz- und Handelssystems weiter zu stärken,
vollständig erfüllt wird, und ersucht in diesem Zusammen-
hang den Generalsekretär, die diesbezüglich getroffenen
Maßnahmen weiter zu verfolgen;

6. anerkennt die Initiativen zur Erweiterung der Mit-
sprache, der Teilnahme und der Vertretung der Entwicklungs-
und Transformationsländer im Rahmen der Arbeit und der
Entscheidungsprozesse der zwischenstaatlichen Organe der
institutionellen Interessenträger und bittet diese, ihre Bemü-
hungen zur Herbeiführung diesbezüglicher Beschlüsse fortzu-
setzen und zu verstärken;

7. bittet die Welthandelsorganisation, ihre institutionel-
len Beziehungen mit den Vereinten Nationen zu stärken, ins-
besondere durch ihre aktive Beteiligung an den Sitzungen der
Generalversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats, die
der Entwicklungsfinanzierung gewidmet sind, sowie durch
ihre Mitwirkung an der Erstellung des jährlichen Berichts
über die Umsetzung und Weiterverfolgung der auf der Inter-
nationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung abge-
gebenen Zusagen und erzielten Vereinbarungen;

8. begrüßt die von den wichtigsten institutionellen In-
teressenträgern auf der Internationalen Konferenz über Ent-
wicklungsfinanzierung gefassten Beschlüsse, in die Tages-
ordnungen ihrer zwischenstaatlichen Organe entsprechende
Punkte betreffend die Umsetzung des auf der Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung verabschiedeten
Konsenses von Monterrey261 aufzunehmen, und bittet alle
wichtigen institutionellen Interessenträger, dies im Einklang
mit Ziffer 70 des Konsenses von Monterrey zu erwägen und
zu der Fortschrittsbewertung für den Dialog der Generalver-
sammlung auf hoher Ebene über Entwicklungsfinanzierung
und die Frühjahrstagung des Wirtschafts- und Sozialrats bei-
zutragen;

9. ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen, sich in Zusammenarbeit mit anderen
zuständigen Interessenträgern auch künftig in umfassender
Weise mit Rohstofffragen und ihren Auswirkungen auf die
Entwicklungsfinanzierung zu befassen;

10. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, sich bei sei-
ner Prüfung des Berichts der Ad-hoc-Sachverständigengrup-
pe für internationale Zusammenarbeit in Steuerangelegenhei-
ten auf seiner nächsten Arbeitstagung mit dem institutionellen
Rahmen für eine solche Zusammenarbeit zu befassen;

11. erinnert an Ziffer 69 des Konsenses von Monterrey
und ersucht, gestützt auf die aus der Frühjahrstagung auf ho-
her Ebene des Wirtschafts- und Sozialrats sowie aus dem Dia-
log auf hoher Ebene der Generalversammlung im Jahr 2003
gewonnenen Erfahrungen und im Kontext des integrierten

Ansatzes zur Weiterverfolgung und Umsetzung der auf der
Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung
abgegebenen Zusagen und erzielten Vereinbarungen, 

a) den Präsidenten der Generalversammlung, in Ab-
stimmung mit dem Präsidenten des Wirtschafts- und Sozial-
rats und im Benehmen mit allen Mitgliedstaaten die mit allen
wichtigen institutionellen und anderen Interessenträgern un-
ternommenen Vorbereitungen betreffend organisatorische
Fragen des Dialogs auf hoher Ebene zu verstärken;

b) den Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialrats, mit
Unterstützung der Vizepräsidenten das Zusammenwirken des
Rates mit den Bretton-Woods-Institutionen, der Welthandels-
organisation und der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen durch einen regelmäßigen Austausch
über organisatorische Fragen betreffend die Folgemaßnah-
men zu der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfi-
nanzierung zu verbessern, im Kontext der mit diesen Institu-
tionen unternommenen Vorbereitungen für die Tagung auf
hoher Ebene, eingedenk der Resolution 57/270 B der Gene-
ralversammlung und der Resolution 2003/47 des Wirtschafts-
und Sozialrats, und dem Rat darüber Bericht zu erstatten;

c) den Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialrats, im
Benehmen mit allen wichtigen institutionellen Interessenträ-
gern und im Rahmen des gesamtheitlichen, integrierten An-
satzes des Konsenses von Monterrey die jährliche Sonderta-
gung auf hoher Ebene auf konkrete Themen auszurichten und
dem Rat darüber Bericht zu erstatten;

12. bittet die Regionalkommissionen, gegebenenfalls
mit Unterstützung durch die regionalen Entwicklungsbanken
und in Zusammenarbeit mit den Fonds und Programmen der
Vereinten Nationen ihre regelmäßigen zwischenstaatlichen
Tagungen zum Anlass zu nehmen, nach Bedarf im Rahmen
der vorhandenen Mittel Sondersitzungen abzuhalten, um die
regionalen und interregionalen Aspekte der Folgemaßnahmen
zu der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung zu behandeln und so mitzuhelfen, etwaige Diskrepanzen
bei der Umsetzung des Konsenses von Monterrey auf nationa-
ler, regionaler und internationaler Ebene zu überwinden, und
zu dem Dialog auf hoher Ebene sowie zu der Frühjahrstagung
des Wirtschafts- und Sozialrats beizutragen;

13. begrüßt die Schaffung des Büros für Entwicklungs-
finanzierung in der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftli-
che und Soziale Angelegenheiten und erklärt in dieser Hin-
sicht erneut, dass die Resolution 57/273 vollständig durchge-
führt werden muss, um das Büro in die Lage zu versetzen, den
mit den Folgemaßnahmen zu der Internationalen Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung beauftragten zwischenstaatli-
chen Prozess wirksam zu unterstützen und die Teilnahme al-
ler Interessenträger im Einklang mit der Geschäftsordnung
der Vereinten Nationen, insbesondere der auf der Konferenz
und bei ihrem Vorbereitungsprozess angewandten Akkredi-
tierungsverfahren und Teilnahmemodalitäten, zu erleichtern
sowie auch künftig im Rahmen seines Mandats

a) Arbeitstagungen und Konsultationen mit mehreren
Interessenträgern, einschließlich Sachverständiger aus dem
öffentlichen und dem privaten Sektor sowie aus dem Hoch-

261 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
schulbereich und der Zivilgesellschaft, zu organisieren, um
Fragen im Zusammenhang mit der Mobilisierung von Mitteln
für die Entwicklungsfinanzierung und die Armutsbekämp-
fung zu untersuchen;

b) Aktivitäten zu organisieren, an denen verschiedene
Interessenträger mitwirken, gegebenenfalls einschließlich des
Privatsektors und der Zivilgesellschaft, mit dem Ziel, die be-
sten Praktiken zu fördern und Informationen über die Umset-
zung der auf der Internationalen Konferenz über Entwick-
lungsfinanzierung abgegebenen Zusagen und erzielten Ver-
einbarungen auszutauschen;

14. beschließt, auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung
mögliche innovative Quellen für die Entwicklungsfinanzie-
rung zu prüfen, und ersucht den Generalsekretär, das Ergebnis
der Analyse zu dieser Frage vorzulegen, wie in Ziffer 44 des
Konsenses von Monterrey gefordert;

15. bittet die Länder, bis 2005 unter anderem über die
bestehenden Berichterstattungsmechanismen über ihre An-
strengungen zur Umsetzung des Konsenses von Monterrey zu
berichten, eingedenk der Notwendigkeit, die international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der in der
Millenniums-Erklärung enthaltenen Ziele, zu verwirklichen;

16. beschließt, den Dialog auf hoher Ebene über Ent-
wicklungsfinanzierung des Jahres 2005 auf Ministerebene ab-
zuhalten; der Zeitpunkt und die Modalitäten des Dialogs auf
hoher Ebene werden von der Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung festgelegt, unter Berücksichti-
gung anderer Großveranstaltungen im selben Jahr sowie der
Notwendigkeit, angemessene Vorkehrungen für einen ver-
stärkten Dialog zu treffen;

17. beschließt außerdem, den Punkt "Weiterverfolgung
und Umsetzung der Ergebnisse der Internationalen Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen, und er-
sucht den Generalsekretär, eine jährliche analytische Bewer-
tung des Umsetzungsstands des Konsenses von Monterrey,
einschließlich der Durchführung dieser Resolution, vorzule-
gen, die in voller Zusammenarbeit mit den wichtigsten insti-
tutionellen Interessenträgern zu erstellen ist.

RESOLUTION 58/231

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/495 und Corr.1, Ziffer 17)262.

58/231. Öffentliche Verwaltung und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/225 vom 19. April
1996, 53/201 vom 15. Dezember 1998, 56/213 vom 21. De-
zember 2001 und 57/277 vom 20. Dezember 2002 über öf-
fentliche Verwaltung und Entwicklung sowie die Resolution

2001/45 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 20. Dezember
2001,

betonend, dass Kapazitätsaufbauinitiativen erforderlich
sind, die auf die Schaffung von Institutionen, die Erschlie-
ßung der Humanressourcen, die Stärkung des Finanzmanage-
ments und die Nutzung des Informations- und Technologie-
potenzials gerichtet sind,

unter Hinweis darauf, dass im Jahr 2006 der zehnte Jahres-
tag der wiederaufgenommenen fünfzigsten Tagung der Gene-
ralversammlung, die das Thema öffentliche Verwaltung und
Entwicklung behandelte, stattfinden wird,

es begrüßend, dass auf der am 26. and 27. Juni 2003 in
Santa Cruz de la Sierra (Bolivien) abgehaltenen fünften Ibe-
roamerikanischen Konferenz der Minister für öffentliche Ver-
waltung und Staatsreform die Iberoamerikanische Charta für
den öffentlichen Dienst263 verabschiedet wurde,

mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an die
Regierung Mexikos für ihre großzügige Ausrichtung des fünf-
ten Globalen Forums "Den Staat neu erfinden" vom 3. bis
7. November 2003 in Mexiko-Stadt,

unter Begrüßung der Initiativen für eine elektronische
Verwaltung als Mittel zur Entwicklungsförderung,

sowie unter Begrüßung der Verabschiedung des Überein-
kommens der Vereinten Nationen gegen Korruption264,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Rolle der öffentlichen Verwaltung bei der Um-
setzung der Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen265;

2. erklärt erneut, dass einer effizienten, rechenschafts-
pflichtigen, wirksamen und transparenten öffentlichen Ver-
waltung auf nationaler und internationaler Ebene eine Schlüs-
selrolle bei der Verwirklichung der international vereinbarten
Ziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen enthaltenen Ziele266, zukommt, und be-
tont in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit des Aus-
baus der einzelstaatlichen Verwaltungs- und Managementka-
pazitäten im öffentlichen Sektor, insbesondere in den Ent-
wicklungs- und Transformationsländern;

3. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Begehung
des 23. Juni als Tag des öffentlichen Dienstes und der Verlei-
hung der Preise der Vereinten Nationen für öffentliche Ver-
waltung, die Amtsträger auf der ganzen Welt dazu motivie-
ren, die öffentliche Verwaltung verstärkt in den Dienst der
Entwicklung zu stellen, und ermutigt in dieser Hinsicht die
Mitgliedstaaten, sich durch die Benennung von Kandidaten
an dem Auszeichnungsverfahren zu beteiligen;

4. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von der
Erklärung von Marrakesch, die auf dem vom 11. bis 13. De-

262 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

263 A/58/193, Anlage II.
264 Resolution 58/4, Anlage.
265 A/58/152.
266 Siehe Resolution 55/2.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
zember 2002 in Marrakesch (Marokko) abgehaltenen vierten
Globalen Forum "Den Staat neu erfinden" verabschiedet wur-
de267;

5. begrüßt mit Dank das Angebot der Regierung der
Republik Korea, das sechste Globale Forum "Den Staat neu
erfinden" im Jahr 2005 in Seoul auszurichten;

6. ersucht den Generalsekretär um Vorschläge für die
Begehung des zehnten Jahrestags der wiederaufgenommenen
fünfzigsten Tagung der Generalversammlung, die das Thema
öffentliche Verwaltung und Entwicklung behandelte, wäh-
rend der einundsechzigsten Tagung der Generalversammlung
im Jahr 2006;

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, Informa-
tionsaustausch und Forschung zu unterstützen und erfolgrei-
che Verfahrensweisen und beratende Dienste auf dem Gebiet
der öffentlichen Verwaltung bekannt zu machen, die zur Ver-
wirklichung der international vereinbarten Entwicklungszie-
le, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung enthalte-
nen Ziele, beitragen;

8. legt dem Generalsekretär nahe, auch künftig die in
der afrikanischen, asiatischen, zentralamerikanischen und ka-
ribischen Region ergriffenen Initiativen für eine elektronische
Verwaltung als Mittel zur Entwicklungsförderung zu unter-
stützen;

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 58/232

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/495 und Corr.1, Ziffer 17)268.

58/232. Abkommen zwischen den Vereinten Nationen
und der Weltorganisation für Tourismus

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2529 (XXIV) vom
5. Dezember 1969, 32/156 und 32/157 vom 19. Dezember
1977 sowie 36/41 vom 19. November 1981,

nach Behandlung der Resolution 2003/2 des Wirtschafts-
und Sozialrats vom 10. Juli 2003, deren Anlage den Wortlaut
des Abkommensentwurfs enthält, der von dem Ausschuss des
Wirtschafts- und Sozialrats für Verhandlungen mit den zwi-
schenstaatlichen Organisationen und von dem Ausschuss der
Weltorganisation für Tourismus für die Verhandlungen über
die Umwandlung der Organisation in eine Sonderorganisation
ausgehandelt wurde und mit dem die Weltorganisation für
Tourismus, eine zwischenstaatliche Organisation, im Ein-
klang mit den Artikeln 57 und 63 der Charta der Vereinten
Nationen in eine Sonderorganisation umgewandelt werden
soll,

billigt das in der Anlage zu dieser Resolution enthaltene
Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und der Welt-
organisation für Tourismus.

Anlage

Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und der 
Weltorganisation für Tourismus

Unter Hinweis auf die Resolutionen der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen 2529 (XXIV) vom 5. Dezember
1969 und 32/156 vom 19. Dezember 1977,

unter Berücksichtigung der Charta der Vereinten Nationen
und der Satzung der Weltorganisation für Tourismus,

ferner unter Berücksichtigung von Artikel 57 der Charta
der Vereinten Nationen sowie von Artikel 3 Absatz 3 und
Artikel 31 der Satzung der Weltorganisation für Tourismus,

kommen die Vereinten Nationen und die Weltorganisation
für Tourismus wie folgt überein:

Artikel 1
Anerkennung

1. Die Vereinten Nationen erkennen die Weltorganisation für
Tourismus als eine Sonderorganisation der Vereinten Natio-
nen an, die dafür verantwortlich ist, geeignete Maßnahmen
gemäß ihrer Satzung zur Verwirklichung der darin festgeleg-
ten Ziele zu ergreifen.

2. Die Vereinten Nationen erkennen die entscheidende und
zentrale Rolle an, die die Weltorganisation für Tourismus als
zwischenstaatliche Organisation, wie in ihrer Satzung festge-
legt, auf dem Gebiet des Welttourismus wahrnimmt.

3. In der Überzeugung, dass der Tourismus einen maßgebli-
chen Beitrag zu den gemeinsam angestrebten Zielen der Her-
beiführung einer nachhaltigen Entwicklung und der Beseiti-
gung der Armut leisten kann, stellen die Vereinten Nationen
fest, dass sich die Weltorganisation für Tourismus im Ein-
klang mit ihrer Satzung vor allem der Interessen der Entwick-
lungsländer auf dem Gebiet des Tourismus annehmen wird.

Artikel 2
Koordinierung und Zusammenarbeit

1. In ihren Beziehungen zu den Vereinten Nationen, deren
Organen und den Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen erkennt die Weltorganisation für Tourismus die Ko-
ordinierungsrolle sowie die umfassenden Aufgaben im Rah-
men der Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung an, die die Generalversammlung und der Wirt-
schafts- und Sozialrat nach der Charta der Vereinten Nationen
wahrnehmen.

2. Bei der Ausübung ihrer zentralen Koordinierungsrolle auf
dem Gebiet des Tourismus, die sie im Einklang mit ihrer Sat-
zung und im Hinblick auf das Ziel wahrnimmt, zur wirtschaft-
lichen und sozialen Entwicklung beizutragen, insbesondere
durch die Bereitstellung von Chancen für die Armutsbeseiti-
gung und die Schaffung von Arbeitsplätzen in den am wenig-
sten entwickelten Ländern, erkennt die Weltorganisation für
Tourismus die Notwendigkeit einer wirksamen Koordinie-
rung und Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, ihren

267 A/58/383, Anlage.
268 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
Organen und den Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen an.

3. Demgemäß erklärt sich die Weltorganisation für Touris-
mus bereit, mit den Vereinten Nationen so zusammenzuarbei-
ten, wie dies für die gebotene Koordinierung der Politiken und
Aktivitäten erforderlich ist.

4. Die Weltorganisation für Tourismus erklärt sich ferner be-
reit, in allen Organen, die von den Vereinten Nationen zum
Zweck der Erleichterung einer solchen Zusammenarbeit und
Koordinierung geschaffen wurden oder noch geschaffen wer-
den, mitzuwirken oder mit ihnen zusammenzuarbeiten, insbe-
sondere durch die Mitgliedschaft im Koordinierungsrat der
Leiter der Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen, und alle zu diesem Zweck erforderlichen Informationen
zur Verfügung zu stellen.

5. Die Weltorganisation für Tourismus unterrichtet den Wirt-
schafts- und Sozialrat über Angelegenheiten von interinstitu-
tionellem Interesse, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen,
sowie über jedes zwischen der Weltorganisation für Touris-
mus und einer anderen Organisation innerhalb des Systems
der Vereinten Nationen abgeschlossene formelle Abkommen
über solche Angelegenheiten.

Artikel 3
Gegenseitige Vertretung

1. Vertreter der Vereinten Nationen werden eingeladen, den
Sitzungen der Generalversammlung und des Exekutivrats der
Weltorganisation für Tourismus und ihrer Nebenorgane bei-
zuwohnen und ohne Stimmrecht an den Beratungen dieser
Organe teilzunehmen. Schriftliche Erklärungen der Vereinten
Nationen werden vom Sekretariat der Weltorganisation für
Tourismus im Einklang mit der jeweiligen Geschäftsordnung
an die Mitglieder der genannten Organe verteilt.

2. Vertreter der Weltorganisation für Tourismus werden ein-
geladen, den Sitzungen des Wirtschafts- und Sozialrats, seiner
Kommissionen und Ausschüsse, der Hauptausschüsse und an-
derer Organe der Generalversammlung sowie den Konferen-
zen und Tagungen der Vereinten Nationen beizuwohnen und
ohne Stimmrecht und im Einklang mit der jeweiligen Ge-
schäftsordnung an den Beratungen dieser Organe teilzuneh-
men, sofern die behandelten Tagesordnungspunkte Angele-
genheiten, die in den Tätigkeitsbereich der Weltorganisation
für Tourismus fallen, und andere Angelegenheiten von bei-
derseitigem Interesse betreffen. Schriftliche Erklärungen der
Weltorganisation für Tourismus werden vom Sekretariat der
Vereinten Nationen im Einklang mit der jeweiligen Ge-
schäftsordnung an die Mitglieder der genannten Organe ver-
teilt.

3. Vertreter der Weltorganisation für Tourismus werden ein-
geladen, zu Konsultationszwecken Sitzungen der Generalver-
sammlung beizuwohnen, wenn die in Absatz 2 genannten An-
gelegenheiten behandelt werden.

Artikel 4
Vorschlag von Tagesordnungspunkten

1. Erforderlichenfalls nach vorheriger Absprache veranlasst
die Weltorganisation für Tourismus die Aufnahme der von

den Vereinten Nationen vorgeschlagenen Gegenstände in die
Tagesordnung ihrer Generalversammlung beziehungsweise
ihres Exekutivrats oder ihrer Nebenorgane.

2. Erforderlichenfalls nach vorheriger Absprache veranlas-
sen die Vereinten Nationen die Aufnahme der von der Welt-
organisation für Tourismus vorgeschlagenen Gegenstände in
die Tagesordnung des Wirtschafts- und Sozialrats bezie-
hungsweise im Einklang mit der jeweiligen Geschäftsord-
nung auch in die Tagesordnung anderer Organe oder Gremien
der Vereinten Nationen.

Artikel 5
Empfehlungen der Vereinten Nationen

1. In Anbetracht der Verpflichtung der Vereinten Nationen,
die in Artikel 55 der Charta der Vereinten Nationen niederge-
legten Ziele zu fördern, sowie der Aufgaben und Befugnisse
des Wirtschafts- und Sozialrats nach Artikel 62 der Charta,
über internationale Angelegenheiten auf den Gebieten Wirt-
schaft, Sozialwesen, Kultur, Erziehung, Gesundheit und auf
verwandten Gebieten Untersuchungen durchzuführen oder zu
bewirken sowie Berichte abzufassen oder zu veranlassen, so-
wie in Anbetracht der den Vereinten Nationen in den Artikeln
58 und 63 der Charta übertragenen Aufgabe, Empfehlungen
zur Koordinierung der Politiken und Aktivitäten solcher Son-
derorganisationen abzugeben, erklärt sich die Weltorganisa-
tion für Tourismus bereit, dafür Sorge zu tragen, dass alle von
den Vereinten Nationen an sie gerichteten formellen Empfeh-
lungen so bald wie möglich dem zuständigen Organ der Welt-
organisation für Tourismus vorgelegt werden.

2. Die Weltorganisation für Tourismus erklärt sich bereit,
mit den Vereinten Nationen auf Ersuchen Konsultationen
über solche Empfehlungen aufzunehmen und den Vereinten
Nationen in angemessener Frist über die von der Weltorgani-
sation für Tourismus oder ihren Mitgliedern getroffenen Maß-
nahmen zur Umsetzung dieser Empfehlungen oder über son-
stige Ergebnisse ihrer Prüfung der Empfehlungen Bericht zu
erstatten. 

Artikel 6
Unterstützung der Vereinten Nationen

Im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und
der Satzung der Weltorganisation für Tourismus arbeitet die
Weltorganisation für Tourismus mit den Vereinten Nationen
zusammen, indem sie ihnen so weit wie möglich alle Sonder-
informationen und Studien zur Verfügung stellt und jede Hil-
fe gewährt, um die die Vereinten Nationen ersuchen.

Artikel 7
Regelmäßige Berichte

Die Weltorganisation für Tourismus legt den Vereinten
Nationen regelmäßige Berichte über ihre Tätigkeit vor.

Artikel 8
Austausch von Informationen und Dokumenten

Vorbehaltlich etwa erforderlicher Regelungen zum Schutz
vertraulicher Materialien findet zwischen den Vereinten Na-
tionen und der Weltorganisation für Tourismus ein umfassen-
der und unverzüglicher Austausch sachdienlicher Informatio-
nen und Dokumente statt.
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Artikel 9
Öffentlichkeitsarbeit

In Anbetracht des in Artikel 3 Absatz 1 ihrer Satzung be-
stimmten Zwecks der Weltorganisation für Tourismus und
mit dem Ziel, die Tätigkeiten der Weltorganisation für Touris-
mus auf diesem Gebiet mit den Tätigkeiten der Informations-
dienste der Vereinten Nationen abzustimmen, werden zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Weltorganisation für
Tourismus Zusatzvereinbarungen hinsichtlich dieser Angele-
genheiten geschlossen.

Artikel 10
Beziehungen zu dem Internationalen Gerichtshof

1. Die Weltorganisation für Tourismus erklärt sich bereit,
dem Internationalen Gerichtshof alle Informationen zur Ver-
fügung zu stellen, um die dieser gemäß Artikel 34 seines Sta-
tuts ersucht.

2. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen er-
mächtigt die Weltorganisation für Tourismus, den Internatio-
nalen Gerichtshof um Gutachten zu Rechtsfragen zu ersu-
chen, die in ihrem Zuständigkeitsbereich auftreten, sofern es
sich nicht um Fragen handelt, die die gegenseitigen Beziehun-
gen zwischen den Vereinten Nationen und der Weltorganisa-
tion für Tourismus oder anderen Sonderorganisationen betref-
fen.

3. Derartige Ersuchen können von der Generalversammlung
oder vom Exekutivrat der Weltorganisation für Tourismus,
der auf Grund einer Ermächtigung durch die Generalver-
sammlung der Weltorganisation für Tourismus handelt, an
den Internationalen Gerichtshof gerichtet werden.

4. Ersucht die Weltorganisation für Tourismus den Interna-
tionalen Gerichtshof um ein Gutachten, so hat sie den Wirt-
schafts- und Sozialrat davon zu unterrichten.

Artikel 11
Gebiete ohne Selbstregierung und andere Gebiete

Die Weltorganisation für Tourismus erklärt sich bereit, in-
nerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs mit den Vereinten Na-
tionen bei der Verwirklichung der in den Kapiteln XI, XII und
XIII der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten
Grundsätze und Verpflichtungen sowie anderer international
anerkannter Grundsätze und Verpflichtungen betreffend kolo-
niale Länder und Völker zusammenzuarbeiten und dabei die
einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung der
Vereinten Nationen zu berücksichtigen, insoweit es sich um
Angelegenheiten handelt, die das Wohl und die Entwicklung
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung und anderer Ge-
biete betreffen.

Artikel 12
Technische Hilfe

Die Vereinten Nationen und die Weltorganisation für Tou-
rismus verpflichten sich, bei der Gewährung technischer Hilfe
im Bereich des Tourismus und der Tourismusentwicklung zu-
sammenzuarbeiten. Insbesondere verpflichten sie sich, uner-
wünschte Überschneidungen ihrer Tätigkeiten und Dienste zu
vermeiden, und sie kommen überein, im Rahmen der beste-

henden Koordinierungsmechanismen im Bereich der techni-
schen Hilfe die erforderlichen Maßnahmen für eine wirksame
Koordinierung zu ergreifen, wobei die jeweilige Rolle und die
jeweiligen Aufgaben der Vereinten Nationen und der Weltor-
ganisation für Tourismus gemäß ihren jeweiligen Gründungs-
urkunden sowie die Rolle und die Aufgaben der anderen Or-
ganisationen, die sich an Tätigkeiten im Rahmen der techni-
schen Hilfe beteiligen, zu berücksichtigen sind. Zu diesem
Zweck erkennt die Weltorganisation für Tourismus die in den
einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung festge-
legte Gesamtverantwortung der residierenden Koordinatoren
für die operativen Entwicklungsaktivitäten an. Als eine der
kleineren Sonderorganisationen ohne Vertretung im Feld
kann die Weltorganisation für Tourismus die residierenden
Koordinatoren zur Wahrnehmung ihrer Vertretung und zur
Förderung ihrer Rolle heranziehen.

Artikel 13
Statistische Dienste

1. Die Vereinten Nationen und die Weltorganisation für Tou-
rismus kommen überein, sich bei der Sammlung, Analyse,
Veröffentlichung und Verbreitung statistischer Informationen
um ein Höchstmaß an Zusammenarbeit, die Vermeidung un-
erwünschter Doppelarbeit und die effizienteste Nutzung ihres
Personals zu bemühen. Sie kommen überein, ihre Anstren-
gungen zu bündeln, um die größtmögliche Nützlichkeit und
bestmögliche Verwertung statistischer Informationen sicher-
zustellen, eine enge Koordinierung im Rahmen ihrer jeweili-
gen statistischen Initiativen zu gewährleisten und die Bela-
stung der Regierungen und anderer Organisationen, bei denen
solche Informationen eingeholt werden, auf ein Mindestmaß
zu beschränken.

2. Die Weltorganisation für Tourismus erkennt an, dass die
Vereinten Nationen die Zentralstelle für die Sammlung, Ana-
lyse, Veröffentlichung, Standardisierung und Verbesserung
von Tourismusstatistiken sind, die den allgemeinen Zielen in-
ternationaler Organisationen dienen. 

3. Die Vereinten Nationen erkennen die Weltorganisation für
Tourismus als die zuständige Organisation für die Sammlung,
Analyse, Veröffentlichung, Standardisierung und Verbesse-
rung von Tourismusstatistiken und für die Förderung der In-
tegration dieser Statistiken im Rahmen des Systems der Ver-
einten Nationen an.

Artikel 14
Zusammenarbeit in Verwaltungsfragen

1. Die Vereinten Nationen und die Weltorganisation für Tou-
rismus erkennen die Zweckmäßigkeit der Zusammenarbeit in
Verwaltungsfragen von beiderseitigem Interesse an.

2. Dementsprechend verpflichten sich die Vereinten Natio-
nen und die Weltorganisation für Tourismus, sich von Zeit zu
Zeit untereinander und mit anderen beteiligten Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen in diesen Fragen ins
Benehmen zu setzen, vor allem was die effizienteste und har-
monischste Nutzung von Einrichtungen, Personal und Dien-
sten sowie geeignete Methoden betrifft, durch die die Schaf-
fung und der Einsatz konkurrierender oder sich überschnei-
dender Einrichtungen und Dienste vermieden werden kann,
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mit dem Ziel, in diesen Fragen die größtmögliche Einheitlich-
keit sicherzustellen.

3. Vorbehaltlich des Abschlusses entsprechender Zusatzver-
einbarungen ist im Rahmen der in diesem Artikel genannten
Konsultationen festzulegen, wie besondere Dienste oder Hil-
feleistungen, die die Weltorganisation für Tourismus den
Vereinten Nationen oder die Vereinten Nationen der Weltor-
ganisation für Tourismus auf Ersuchen erbringen, am gerech-
testen zu finanzieren sind.

4. Vorbehaltlich des Abschlusses entsprechender Zusatzver-
einbarungen ist im Rahmen der in diesem Artikel genannten
Konsultationen außerdem zu untersuchen, inwieweit gemein-
same Einrichtungen oder Dienste in bestimmten Bereichen
beibehalten oder neu geschaffen werden können, auch inwie-
weit die Möglichkeit besteht, dass eine Organisation einer
oder mehreren anderen Organisationen solche Einrichtungen
oder Dienste zur Verfügung stellt, und festzulegen, wie solche
Einrichtungen oder Dienste am gerechtesten zu finanzieren
sind.

Artikel 15
Regional- und Zweigbüros

Von der Weltorganisation für Tourismus eingerichtete Re-
gional- oder Zweigbüros arbeiten eng mit den von den Ver-
einten Nationen eingerichteten oder noch einzurichtenden Re-
gional- oder Zweigbüros zusammen, insbesondere mit den
Büros der Regionalkommissionen und der residierenden Ko-
ordinatoren.

Artikel 16
Vereinbarungen betreffend das Personal

1. Die Vereinten Nationen und die Weltorganisation für Tou-
rismus kommen überein, im Interesse einheitlicher Normen
für den Dienst in internationalen Organisationen so weit wie
möglich gemeinsame Normen, Methoden und Regelungen für
das Personal auszuarbeiten, um ungerechtfertigte Unterschie-
de in den Beschäftigungsbedingungen sowie Konkurrenz bei
der Personalrekrutierung zu vermeiden und einen für beide
Seiten wünschenswerten und nutzbringenden Austausch von
Personal zu erleichtern. Zu diesem Zweck erklärt sich die
Weltorganisation für Tourismus einverstanden, die Satzung
der Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst
anzuerkennen, sich an dem Gemeinsamen Pensionsfonds der
Vereinten Nationen im Einklang mit seiner Satzung zu betei-
ligen und die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts der Ver-
einten Nationen für Beschwerden über angebliche Verstöße
gegen diese Satzung anzuerkennen.

2. Die Vereinten Nationen und die Weltorganisation für Tou-
rismus kommen überein, im Hinblick auf die Erreichung die-
ser Ziele so umfassend wie möglich zusammenzuarbeiten,
und kommen insbesondere überein,

a) einander in Fragen gemeinsamen Interesses im Zu-
sammenhang mit den Beschäftigungsbedingungen der leiten-
den und sonstigen Bediensteten gelegentlich zu konsultieren,
mit dem Ziel, ein Höchstmaß an Einheitlichkeit in diesen An-
gelegenheiten sicherzustellen;

b) beim zeitweiligen oder dauerhaften Austausch von
Personal, falls dieser wünschenswert erscheint, zusammenzu-
arbeiten und dabei die erforderlichen Vorkehrungen zu tref-
fen, damit die auf Grund des Dienstalters erworbenen Ansprü-
che und die Ruhegehaltsansprüche erhalten bleiben;

c) bei der Schaffung und Anwendung geeigneter Ver-
fahren für die Beilegung von Streitigkeiten im Zusammen-
hang mit Personalfragen und damit zusammenhängenden An-
gelegenheiten mit den Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen zusammenzuarbeiten.

3. Die Bedingungen, zu denen die Vereinten Nationen und
die Weltorganisation für Tourismus einander im Zusammen-
hang mit den in diesem Artikel genannten Angelegenheiten
Einrichtungen oder Dienste zur Verfügung stellen, werden er-
forderlichenfalls Gegenstand von Zusatzvereinbarungen sein,
die nach Artikel 20 dieses Abkommens zu diesem Zweck ge-
troffen werden.

Artikel 17
Haushalts- und Finanzfragen

1. Die Weltorganisation für Tourismus erkennt an, dass es
wünschenswert ist, mit den Vereinten Nationen enge Haus-
halts- und Finanzbeziehungen herzustellen, damit die Verwal-
tungstätigkeiten der Vereinten Nationen und der Organisatio-
nen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen so effizi-
ent und wirtschaftlich wie möglich durchgeführt werden und
dabei ein Höchstmaß an Koordinierung und Einheitlichkeit
gewährleistet ist.

2. Die Weltorganisation für Tourismus erklärt sich einver-
standen, die Satzung der Gemeinsamen Inspektionsgruppe
anzuerkennen.

3. Die Weltorganisation für Tourismus erklärt sich einver-
standen, sich an die von den Vereinten Nationen empfohlenen
einheitlichen Verfahren und Methoden zu halten, soweit dies
durchführbar und zweckmäßig ist.

4. Finanz- und Haushaltsabmachungen zwischen den Ver-
einten Nationen und der Weltorganisation für Tourismus wer-
den im Einklang mit ihren jeweiligen Gründungsurkunden ge-
nehmigt.

5. Bei der Aufstellung des Haushalts der Weltorganisation
für Tourismus berät sich der Generalsekretär der Weltorgani-
sation für Tourismus mit dem Generalsekretär der Vereinten
Nationen, um, soweit möglich, eine einheitliche formale Ge-
staltung der Haushalte der Vereinten Nationen und der Orga-
nisationen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen zu
erreichen und so eine Vergleichsgrundlage für die verschiede-
nen Haushalte zu schaffen, ohne dadurch auszuschließen,
dass die beiden Organisationen ihren Haushalt in unterschied-
lichen Währungen aufstellen.

6. Die Weltorganisation für Tourismus erklärt sich einver-
standen, ihre Haushaltsentwürfe den Vereinten Nationen spä-
testens dann zu übermitteln, wenn sie auch ihren Mitgliedern
übermittelt werden, damit die Generalversammlung der Ver-
einten Nationen sie im Einklang mit Artikel 17 Absatz 3 der
Charta der Vereinten Nationen prüfen und Empfehlungen da-
zu abgeben kann.
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7. Vertreter der Weltorganisation für Tourismus sind berech-
tigt, jederzeit ohne Stimmrecht an den Beratungen der Gene-
ralversammlung oder eines ihrer Ausschüsse teilzunehmen,
wenn der Haushalt der Weltorganisation für Tourismus oder
allgemeine Verwaltungs- oder Finanzfragen, die sie betreffen,
behandelt werden.

Artikel 18
Passierscheine der Vereinten Nationen

Die Bediensteten der Weltorganisation für Tourismus sind
nach Maßgabe möglicher gesonderter Vereinbarungen zwi-
schen dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und dem
Generalsekretär der Weltorganisation für Tourismus berech-
tigt, den Passierschein der Vereinten Nationen zu benutzen.

Artikel 19
Durchführung des Abkommens

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen und der Ge-
neralsekretär der Weltorganisation für Tourismus können die
Zusatzvereinbarungen zur Durchführung dieses Abkommens
schließen, die wünschenswert erscheinen.

Artikel 20
Änderung und Revision

Dieses Abkommen kann durch Vereinbarung zwischen
den Vereinten Nationen und der Weltorganisation für Touris-
mus geändert oder revidiert werden; derartige Änderungen
oder Revisionen treten nach ihrer Billigung durch die Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen und die Generalver-
sammlung der Weltorganisation für Tourismus in Kraft.

Artikel 21
Inkrafttreten

Dieses Abkommen tritt nach Billigung durch die General-
versammlung der Vereinten Nationen und die Generalver-
sammlung der Weltorganisation für Tourismus in Kraft.

RESOLUTION 58/242

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.2, Ziffer 14)269.

58/242. Durchführung des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbil-
dung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in
Afrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/196 vom 21. De-
zember 2001 und 57/259 vom 20. Dezember 2002 und andere
Resolutionen im Zusammenhang mit dem Übereinkommen
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung
in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen
Ländern, insbesondere in Afrika270,

in Anerkennung dessen, dass sich die internationale Ge-
meinschaft, wie auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwick-
lung271 und der zweiten Versammlung der Globalen Umwelt-
fazilität unter Beweis gestellt wurde, nachdrücklich verpflich-
tet hat, die Fazilität als Finanzierungsmechanismus des Über-
einkommens gemäß Artikel 21 des Übereinkommens zur Ver-
fügung zu stellen,

sowie in Anerkennung der Rolle, die der Konferenz der
Vertragsparteien des Übereinkommens als dem höchsten be-
schlussfassenden Organ zukommt, wenn es darum geht, in
Fragen der Umsetzung des Übereinkommens Orientierungs-
hilfen zu bieten und den Finanzmechanismen nahe zu legen,
sich unter Achtung der jeweiligen Mandate der Mechanismen
um ein Höchstmaß an verfügbaren Mitteln für die betroffenen
Entwicklungsländer zu bemühen, 

erneut erklärend, dass das Übereinkommen ein wichtiges
Mittel zur Armutsbeseitigung, insbesondere in Afrika, ist, so-
wie in Anbetracht dessen, wie wichtig die Durchführung des
Übereinkommens für die Verwirklichung der international
vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich der in der Mill-
enniums-Erklärung der Vereinten Nationen272 enthaltenen
Ziele, ist, 

in Bekräftigung der universalen Mitgliedschaft des Über-
einkommens und in Anerkennung dessen, dass Wüstenbil-
dung und Dürre Probleme weltweiter Bedeutung sind, da sie
alle Regionen der Welt betreffen,

mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an die
Regierung Kubas für die Ausrichtung der sechsten Tagung
der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens
vom 25. August bis 5. September 2003 in Havanna, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs273;

2. begrüßt den auf ihrer sechsten Tagung gefassten Be-
schluss der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbil-
dung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer be-
troffenen Ländern, insbesondere in Afrika, die Globale Um-
weltfazilität als Finanzierungsmechanismus des Übereinkom-
mens gemäß Artikel 21 des Übereinkommens anzunehmen;

3. begrüßt außerdem den auf der Tagung des Rates der
Globalen Umweltfazilität vom 14. bis 16. Mai 2003 in Wa-
shington gefassten Beschluss, ein neues operatives Programm
für eine zukunftsfähige Flächenbewirtschaftung einzurichten,
und legt dem Exekutivsekretär in diesem Zusammenhang ein-
dringlich nahe, sich in Zusammenarbeit mit dem Geschäfts-
führenden Direktor des Globalen Mechanismus mit dem Ge-
schäftsführer und Vorsitzenden der Globalen Umweltfazilität

269 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Marokko (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, sowie Chi-
nas).

270 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480.
271 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge und Resolution 2, Anlage.
272 Siehe Resolution 55/2. 
273 A/58/158.
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ins Benehmen zu setzen, um entsprechend dem Auftrag der
Konferenz der Vertragsparteien eine einvernehmliche Verein-
barung auszuarbeiten, zur Prüfung und Verabschiedung durch
die Konferenz der Vertragsparteien und den Rat der Globalen
Umweltfazilität; 

4. begrüßt ferner die Ergebnisse der vom 16. bis
18. Oktober 2002 in Beijing abgehaltenen zweiten Versamm-
lung der Globalen Umweltfazilität, insbesondere den Be-
schluss, die Bodendegradation zu einem neuen Schwerpunkt
der Fazilität zu bestimmen, was unter anderem die Durchfüh-
rung des Übereinkommens fördern wird; 

5. stellt mit Anerkennung fest, dass eine größere Zahl
betroffener Entwicklungsländer ihre nationalen, subregiona-
len und regionalen Aktionsprogramme verabschiedet haben,
und fordert die betroffenen Entwicklungsländer, die dies noch
nicht getan haben, nachdrücklich auf, den Prozess der Ausar-
beitung und Verabschiedung ihrer Aktionsprogramme zu be-
schleunigen, damit sie so bald wie möglich abgeschlossen
werden;

6. bittet die betroffenen Entwicklungsländer, im Rah-
men ihres Dialogs mit ihren Entwicklungspartnern der Durch-
führung ihrer Aktionsprogramme zur Bekämpfung der Wü-
stenbildung hohen Vorrang einzuräumen;

7. fordert die betroffenen Parteien auf, in Zusammenar-
beit mit den zuständigen multilateralen Organisationen, na-
mentlich den Durchführungsorganisationen der Globalen
Umweltfazilität, die Bekämpfung der Wüstenbildung in ihre
Strategien für eine nachhaltige Entwicklung aufzunehmen;

8. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, im Zuge bilateraler und multilateraler Kooperations-
programme wirksame Maßnahmen zur Durchführung des
Übereinkommens zu ergreifen;

9. fordert die Fonds und Programme der Vereinten Na-
tionen, die Bretton-Woods-Institutionen, die Geberländer und
andere Entwicklungsorganisationen nachdrücklich auf, Maß-
nahmen zur Unterstützung des Übereinkommens zum Be-
standteil ihrer Strategien zur Verwirklichung der international
vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich derjenigen in der
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen272, zu ma-
chen;

10. begrüßt die verstärkte Zusammenarbeit zwischen
dem Sekretariat des Übereinkommens und dem Globalen Me-
chanismus durch die Erarbeitung und Umsetzung eines ge-
meinsamen Arbeitsplans mit dem Ziel, Ressourcen und Maß-
nahmen möglichst nutzbringend einzusetzen, Doppelarbeit
und Überschneidungen zu vermeiden sowie den vorhandenen
Sachverstand, den individuellen Wert und das Netzwerk jeder
einzelnen Organisation auf kooperative Weise bei der Durch-
führung der Aktionsprogramme zu nutzen; 

11. bittet alle Parteien, die erforderlichen Beiträge zu
dem Kernhaushalt des Übereinkommens für den Zweijahres-
zeitraum 2002-2003 pünktlich und in voller Höhe zu entrich-
ten, und fordert alle Parteien, die ihre Beiträge für das Jahr
1999 und/oder den Zweijahreszeitraum 2000-2001 noch nicht
entrichtet haben, nachdrücklich auf, dies so bald wie möglich
zu tun, um die stetige Liquiditätsversorgung zu gewährleisten,

die zur Finanzierung der laufenden Arbeiten der Konferenz
der Vertragsparteien, des Sekretariats und des Globalen Me-
chanismus erforderlich ist;

12. fordert die Regierungen auf und bittet die multilate-
ralen Finanzinstitutionen, die regionalen Entwicklungsban-
ken, die Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration
und alle anderen interessierten Organisationen sowie die
nichtstaatlichen Organisationen und den Privatsektor, großzü-
gige Beiträge an den Allgemeinen Fonds, den Zusatzfonds
und den Sonderfonds zu entrichten, im Einklang mit den ein-
schlägigen Absätzen der Finanzordnung der Konferenz der
Vertragsparteien274, und begrüßt die von einigen Ländern be-
reits geleistete finanzielle Unterstützung;

13. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 23/COP.6 der
Konferenz der Vertragsparteien vom 5. September 2003 be-
treffend das Programm und den Haushalt für den Zweijahres-
zeitraum 2004-2005275, der Teil des von der Konferenz der
Vertragparteien eingeleiteten Prozesses einer umfassenden
Überprüfung der Tätigkeit des Sekretariats gemäß Artikel 23
Absatz 2 des Übereinkommens ist; 

14. ersucht den Generalsekretär, in seinen Entwurf des
Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-
2005 Mittel für die Tagungen der Konferenz der Vertragspar-
teien und ihrer Nebenorgane einzustellen, namentlich für die
siebente ordentliche Tagung der Konferenz der Vertragspar-
teien und die Sitzungen ihrer Nebenorgane;

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

16. beschließt, den Unterpunkt "Durchführung des
Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung
der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 58/243

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.6, Ziffer 11)276.

58/243. Schutz des Weltklimas für die heutigen und die
kommenden Generationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 54/222 vom 22. De-
zember 1999, ihren Beschluss 55/443 vom 20. Dezember
2000 und ihre Resolutionen 56/199 vom 21. Dezember 2001
und 57/257 vom 20. Dezember 2002 sowie andere Resolutio-

274 ICCD/COP(1)/11/Add.1 und Corr.1, Beschluss 2/COP.1, Anlage,
Ziffern 7-11.
275 Siehe ICCD/COP(6)/11/Add.1.
276 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Marokko (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, sowie Chi-
nas).
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nen über den Schutz des Weltklimas für die heutigen und die
kommenden Generationen,

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen des Rahmen-
übereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaände-
rungen277, in dem unter anderem anerkannt wird, dass die Kli-
maänderungen globaler Natur sind und daher eine möglichst
breite Zusammenarbeit aller Länder und ihre Beteiligung an
wirksamen und angemessenen internationalen Antwortmaß-
nahmen erfordern, im Einklang mit ihrer gemeinsamen,
wenngleich unterschiedlichen Verantwortung, ihren jeweili-
gen Fähigkeiten und ihren sozialen und wirtschaftlichen Ge-
gebenheiten,

ferner unter Hinweis auf die Erklärung von Johannesburg
über nachhaltige Entwicklung278, den Durchführungsplan des
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungs-
plan von Johannesburg")279 und die Ministererklärung von
Delhi über Klimaänderungen und nachhaltige Entwicklung,
die von der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenüber-
einkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen
auf ihrer vom 23. Oktober bis 1. November 2002 in Neu-
Delhi abgehaltenen achten Tagung verabschiedet wurde280,

feststellend, dass einhundertachtundachtzig Staaten und
eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration das
Übereinkommen ratifiziert haben,

nach wie vor zutiefst besorgt darüber, dass alle Länder,
insbesondere die Entwicklungsländer, einschließlich der am
wenigsten entwickelten Länder und der kleinen Inselentwick-
lungsländer, durch die nachteiligen Auswirkungen der Klima-
änderungen einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind,

Kenntnis nehmend von der Tätigkeit der Zwischenstaatli-
chen Sachverständigengruppe über Klimaänderungen sowie
von der Notwendigkeit, wissenschaftlich-technische Kapazi-
täten auf- und auszubauen, unter anderem durch fortgesetzte
Unterstützung der Sachverständigengruppe im Hinblick auf
den Austausch wissenschaftlicher Daten und Informationen,
insbesondere in den Entwicklungsländern,

feststellend, dass für das Protokoll von Kyoto zum Rah-
menübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaän-
derungen281 bisher einhundertneunzehn Ratifikationen vorlie-
gen, so auch seitens der in Anhang I zu dem Übereinkommen
genannten Parteien, die für 44,2 Prozent der Emissionen ver-
antwortlich sind,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen282, in der die Staats- und Regierungschefs den
Beschluss trafen, alles zu tun, um sicherzustellen, dass das
Protokoll von Kyoto vorzugsweise bis zum zehnten Jahrestag

der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Ent-
wicklung im Jahre 2002 in Kraft tritt, und mit der verlangten
Senkung des Ausstoßes von Treibhausgasen zu beginnen283,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Exekutivsekretärs
des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen über die Arbeit der Konferenz der Ver-
tragsparteien des Übereinkommens284,

1. fordert die Staaten auf, gemeinsam auf die Verwirk-
lichung des Endziels des Rahmenübereinkommens der Ver-
einten Nationen über Klimaänderungen277 hinzuarbeiten;

2. stellt fest, dass die Staaten, die das Protokoll von
Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen
über Klimaänderungen281 ratifiziert haben, die Staaten, die
dies noch nicht getan haben, mit großem Nachdruck auffor-
dern, es rasch zu ratifizieren;

3. nimmt mit Interesse Kenntnis von den Vorbereitun-
gen, die zur Einrichtung der mit dem Protokoll von Kyoto ge-
schaffenen flexiblen Mechanismen getroffen werden;

4. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten der Ver-
bindungsgruppe der Sekretariate und Amtsträger der zustän-
digen Nebenorgane des Rahmenübereinkommens der Verein-
ten Nationen über Klimaänderungen, des Übereinkommens
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung
in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen
Ländern, insbesondere in Afrika285, und des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt286 und befürwortet die Zusam-
menarbeit zur Förderung der Komplementarität zwischen den
drei Sekretariaten bei gleichzeitiger Achtung ihrer unabhängi-
gen Rechtsstellung;

5. ersucht den Generalsekretär, in seinen Entwurf des
Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-
2005 Mittel für die Tagungen der Konferenz der Vertragspar-
teien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen
über Klimaänderungen und ihrer Nebenorgane einzustellen; 

6. bittet den Exekutivsekretär des Rahmenübereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, der Gene-
ralversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die
Arbeit der Konferenz der Vertragsparteien Bericht zu erstatten;

7. bittet die Konferenzen der Vertragsparteien der mul-
tilateralen Umweltübereinkommen, bei der Festlegung von
Tagungsterminen die Termine der Tagungen der Generalver-
sammlung und der Kommission für Nachhaltige Entwicklung
zu berücksichtigen, um die angemessene Vertretung der Ent-
wicklungsländer bei diesen Tagungen zu gewährleisten;

8. beschließt, den Unterpunkt "Schutz des Weltklimas
für die heutigen und die kommenden Generationen" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.277 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822.

278 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
279 Ebd., Resolution 2, Anlage. 
280 FCCC/CP/2002/7/Add.1, Beschluss 1/CP.8.
281 FCCC/CP/1997/7/Add.1, Beschluss 1/CP.3, Anlage.
282 Siehe Resolution 55/2.

283 Ebd., Ziffer 23.
284 A/58/308.
285 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480.
286 Ebd., Vol. 1760, Nr. 30619.
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RESOLUTION 58/15

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/497 (Teil I), Ziffer 18)1.

58/15. Vorbereitung und Begehung des zehnten Jahres-
tags des Internationalen Jahres der Familie im
Jahr 2004

Die Generalversammlung;

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/82 vom 8. De-
zember 1989, 45/133 vom 14. Dezember 1990, 46/92 vom
16. Dezember 1991, 47/237 vom 20. September 1993, 50/142
vom 21. Dezember 1995, 52/81 vom 12. Dezember 1997,
54/124 vom 17. Dezember 1999, 56/113 vom 19. Dezember
2001 und 57/164 vom 18. Dezember 2002 betreffend die Ver-
kündung, Vorbereitung und Begehung des Internationalen
Jahres der Familie im Jahr 1994 und seines zehnten Jahrestags
im Jahr 2004,

in dem Bewusstsein, dass der zehnte Jahrestag des
Internationalen Jahres der Familie eine wichtige Gelegenheit
bietet, die Wirksamkeit der Anstrengungen zu stärken und zu
verbessern, die auf allen Ebenen unternommen werden, um
im Rahmen der Ziele des Jahres konkrete Programme durch-
zuführen,

sowie in dem Bewusstsein, dass das Jahr 2004 als ein Ziel-
jahr zu betrachten ist, bis zu dem konkrete Ergebnisse dabei
zu erzielen sind, die Fragen zu ermitteln und zu formulieren,
die für Familien von unmittelbarem Interesse sind, und bis zu
dem Mechanismen zur Planung und Koordinierung der Akti-
vitäten der zuständigen staatlichen Organe und nichtstaatli-
chen Organisationen einzurichten und zu stärken sind,

betonend, dass die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern und die Achtung aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten aller Familienmitglieder für das Wohlergehen der Fa-
milien und der Gesellschaft als Ganzes unabdingbar sind,
feststellend, wie wichtig es ist, Berufs- und Familienleben
miteinander zu vereinbaren, und den Grundsatz anerkennend,
dass beide Eltern gemeinsam für die Erziehung und die Ent-
wicklung des Kindes verantwortlich sind,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der engen Zu-
sammenarbeit der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftli-
che und Soziale Angelegenheiten mit den auf dem Gebiet der

Familie tätigen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen, sowie von den Forschungsarbeiten und den
Vorbereitungen für den zehnten Jahrestag des Internationalen
Jahres der Familie,

in Anerkennung der aktiven Rolle der Regionalkommis-
sionen im Vorbereitungsprozess für den zehnten Jahrestag des
Internationalen Jahres der Familie, insbesondere hinsichtlich
der Erleichterung der regionalen Zusammenarbeit zu diesem
Zweck,

daran erinnernd, dass, anknüpfend an die Veranstaltun-
gen, die am 15. Mai 2004 anlässlich des Internationalen Tages
der Familie stattfinden werden, auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung im Jahr 2004 eine Plenarsitzung der Begehung des
zehnten Jahrestags des Internationalen Jahres der Familie ge-
widmet wird,

1. begrüßt den Beschluss Benins, im Mai 2004 in Zu-
sammenarbeit mit den Vereinten Nationen und im Rahmen
der vorhandenen Mittel eine regionale Vorbereitungskonfe-
renz in Benin auszurichten;

2. begrüßt außerdem den Beschluss des Staates Katar,
im November 2004 eine internationale Konferenz zur Bege-
hung des zehnten Jahrestags des Internationalen Jahres der
Familie auszurichten;

3. begrüßt es, dass der Generalsekretär die Begehung
des zehnten Jahrestags des Internationalen Jahres der Familie
am 4. Dezember 2003 eingeleitet hat;

4. begrüßt ferner die von den Mitgliedern der interna-
tionalen Gemeinschaft (Regierungen, nichtstaatlichen Orga-
nisationen, Zivilgesellschaft) gefassten Beschlüsse, zur Bege-
hung des zehnten Jahrestags des Internationalen Jahres der
Familie Veranstaltungen auszurichten;

5. legt den Regierungen nahe, alles daranzusetzen, um
die Ziele des zehnten Jahrestags des Internationalen Jahres der
Familie zu verwirklichen und eine Familienperspektive in den
Planungsprozess zu integrieren;

6. erinnert an ihre Bitte an alle Staaten, die Fertigstel-
lung eines Programms für die Begehung des zehnten Jahres-
tags des Internationalen Jahres der Familie bis zum Ende des
Jahres 2003 anzuvisieren;

7. erinnert außerdem an ihre Bitte an die Regierungen,
soweit noch nicht geschehen, nationale Koordinierungsaus-
schüsse oder gegebenenfalls ähnliche Mechanismen für den
zehnten Jahrestag des Internationalen Jahres der Familie ein-
zurichten, und bittet sie sowie die Regierungen der Länder, in
denen schon Gremien für die Vorbereitung und die Begehung
des Jahrestags bestehen, die laufenden Vorbereitungsmaß-
nahmen zu intensivieren;

8. empfiehlt, dass alle in Betracht kommenden Akteure,
so unter anderem die Regierungen, die Zivilgesellschaft ein-
schließlich der zuständigen nichtstaatlichen Organisationen,
die Forschungsinstitutionen und die Universitäten, zu den
Entwicklungsstrategien und -programmen beitragen, deren
Ziel es ist, die Existenzgrundlage der Familien zu stärken;

9. ermutigt die Organisationen und Organe der Verein-
ten Nationen einschließlich der Regionalkommissionen, die
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen so-

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt und geändert von: Afghanistan, Ägyp-
ten, Algerien, Angola, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangla-
desch, Belize, Benin, Bhutan, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, China,
Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Dominica, Dominikani-
sche Republik, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indonesien, Jemen, Kambo-
dscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Komoren, Kongo, Lesotho,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Mali, Marok-
ko, Mauritius, Mongolei, Myanmar, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Pa-
kistan, Panama, Ruanda, Russische Föderation, Sambia, Saudi-Arabien,
Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Surina-
me, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Tunesien,
Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania,
Vereinigte Staaten von Amerika und Zentralafrikanische Republik.
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wie die Forschungsinstitutionen und die Universitäten, mit
der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale
Angelegenheiten bei familienbezogenen Fragen eng und in
koordinierter Weise zusammenzuarbeiten, indem sie unter an-
derem Erfahrungen und Erkenntnisse austauschen, in Aner-
kennung ihrer wertvollen Rolle bei der Gestaltung der Fami-
lienpolitik auf allen Ebenen;

10. fordert die Organisationen und Organe der Verein-
ten Nationen einschließlich der Regionalkommissionen im
Rahmen der vorhandenen Mittel auf und bittet die zwischen-
staatlichen Organisationen, die Forschungseinrichtungen und
die Universitäten, die regionalen Veranstaltungen im Jahr
2004 zu unterstützen, um zu ihrem Erfolg beizutragen;

11. ersucht den Generalsekretär,

a) das die Familie betreffende Arbeitsprogramm der
Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten
zu stärken, entsprechend den Zielen des zehnten Jahrestags
des Internationalen Jahres der Familie im Kontext der die Ein-
zelstaaten betreffenden familienbezogenen Bestimmungen
der Ergebnisse der Konferenzen und Gipfeltreffen der Verein-
ten Nationen sowie im Kontext der international vereinbarten
Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Er-
klärung der Vereinten Nationen enthaltenen Ziele2, um der
einzigartigen Rolle der Familie in der Gesellschaft stärkeres
Gewicht zu verleihen, insbesondere durch

i) die Entwicklung und Stärkung einer gezielt auf die
Familie gerichteten Perspektive in den einschlägigen Poli-
tiken und Programmen der Organe der Vereinten Nationen
sowie bei der Weitererfolgung der Ergebnisse der ein-
schlägigen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten
Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich;

ii) die Bereitstellung grundsatzpolitischer Orientie-
rungshilfen zu neuen Fragen und Trends, die sich auf Fa-
milien auswirken, durch die Erstellung von Studien und
Forschungspapieren, die insbesondere darauf abzielen, die
Rolle der Familie in der Gesellschaft zu stärken;

iii) die Gewährung technischer Hilfe an Länder auf de-
ren Antrag, um gegebenenfalls ihre nationalen Kapazitä-
ten auf dem Gebiet familienbezogener Tätigkeiten auszu-
bauen;

b) wo dies angezeigt ist, Familienfragen in seinen Be-
richt über die integrierte und koordinierte Umsetzung und
Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und
Sozialbereich aufzunehmen;

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Kom-
mission für soziale Entwicklung auf ihrer zweiundvierzigsten
Tagungen einen Zwischenbericht und der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Sacharbeit betreffend die Durchführung dieser Resolution
sowie die Vorbereitung und die Begehung des zehnten Jahres-
tags des Internationalen Jahres der Familie auf allen Ebenen
vorzulegen.

RESOLUTION 58/130

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/496, Ziffer 15)3.

58/130. Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für so-
ziale Entwicklung und der vierundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf den Weltgipfel für soziale Entwicklung,
der vom 6. bis 12. März 1995 in Kopenhagen abgehalten wur-
de, und auf die vierundzwanzigste Sondertagung der General-
versammlung "Weltgipfel für soziale Entwicklung und der
Weg danach: Soziale Entwicklung für alle in einer zuneh-
mend globalen Welt", die vom 26. Juni bis 1. Juli 2000 in
Genf abgehalten wurde,

bekräftigend, dass die Kopenhagener Erklärung über so-
ziale Entwicklung und das Aktionsprogramm4 sowie die von
der Generalversammlung auf ihrer vierundzwanzigsten Son-
dertagung verabschiedeten Weiteren Initiativen für die sozia-
le Entwicklung5 den grundlegenden Rahmen für die Förde-
rung der sozialen Entwicklung für alle auf einzelstaatlicher
und internationaler Ebene bilden,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen6 und die darin enthaltenen Entwicklungsziele so-
wie auf die auf den großen Konferenzen, Sondertagungen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen eingegangenen Ver-
pflichtungen,

sowie unter Hinweis auf die Verpflichtung, auf den
Grundsätzen der Gerechtigkeit, Fairness, Demokratie, Partizi-
pation, Transparenz, Rechenschaftspflicht und Einbeziehung

2 Siehe Resolution 55/2.

3 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Anti-
gua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Bangladesch, Bar-
bados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi,
Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Finnland,
Frankreich, Gambia, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Kon-
go, Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mala-
wi, Malaysia, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niederlande, Niger,
Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Pe-
ru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ru-
mänien, Russische Föderation, Sambia, San Marino, Schweden, Sene-
gal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasiland,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Tschechi-
sche Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vietnam und Zypern.
4 Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen,
6.-12. März 1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
5 Resolution S-24/2, Anlage.
6 Siehe Resolution 55/2.
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aller aufbauende nationale und globale Wirtschaftssysteme zu
fördern,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003 über die integrierte und koordinierte Umset-
zung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konfe-
renzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich,

in der Erwägung, dass sich trotz der in einigen Bereichen
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung unternomme-
nen Anstrengungen und erzielten Fortschritte große Sektoren
unserer Gesellschaften, insbesondere in den Entwicklungs-
ländern und in den am wenigsten entwickelten Ländern, nach
wie vor ernsthaften Herausforderungen gegenübersehen, na-
mentlich gravierenden Finanzkrisen, Unsicherheit, Armut,
Ausgrenzung und Unausgewogenheiten beim Einkommens-
wachstum und bei der Einkommensverteilung, sowie im Bil-
dungs- und im Gesundheitsbereich,

feststellend, dass die Kommission für soziale Entwicklung
auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung im Jahr 2005 die "Über-
prüfung der weiteren Umsetzung der Ergebnisse des Weltgip-
fels für soziale Entwicklung und der vierundzwanzigsten Son-
dertagung der Generalversammlung" als vorrangiges Thema
behandeln wird,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Ge-
neralsekretärs7;

2. bekräftigt die Notwendigkeit, wirksame Maßnah-
men zu treffen, um die auf dem Weltgipfel für soziale Ent-
wicklung von den Staats- und Regierungschefs eingegange-
nen und in der Kopenhagener Erklärung über soziale Ent-
wicklung und dem Aktionsprogramm4 enthaltenen Verpflich-
tungen umzusetzen, mit denen ein neuer Konsens darüber
hergestellt wurde, die Menschen in den Mittelpunkt der Ent-
wicklungspolitik zu stellen, und gelobt wurde, die Armut zu
beseitigen und eine produktive Vollbeschäftigung und die so-
ziale Integration zu fördern, um stabile, sichere und gerechte
Gesellschaften für alle Menschen zu verwirklichen;

3. bekräftigt außerdem die auf der vierundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung gefassten Beschlüsse
über weitere Maßnahmen und Initiativen zur Beschleunigung
der sozialen Entwicklung für alle, die in den Weiteren Initia-
tiven für die soziale Entwicklung5enthalten sind;

4. bekräftigt ferner, dass das Ziel der sozialen Integra-
tion darin besteht, eine "Gesellschaft für alle" zu schaffen, in
der jedem einzelnen Menschen mit all seinen Rechten und
Pflichten eine aktive Rolle zukommt, und dass eine solche in-
tegrative Gesellschaft auf der Achtung aller Menschenrechte
und Grundfreiheiten, der kulturellen und religiösen Vielfalt,
der sozialen Gerechtigkeit und den besonderen Bedürfnissen
schwächerer und benachteiligter Gruppen, auf demokrati-
scher Partizipation und auf Rechtsstaatlichkeit aufgebaut sein
muss;

5. ist sich dessen bewusst, dass die Achtung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten gefördert werden muss, um
den drängendsten sozialen Bedürfnissen der in Armut leben-
den Menschen gerecht zu werden, namentlich durch die Ge-
staltung und Entwicklung geeigneter Mechanismen zur Stär-
kung und Festigung demokratischer Institutionen und einer
ebensolchen Regierungs- und Verwaltungsführung;

6. bekräftigt die Verpflichtung, durch die Beseitigung
fortbestehender Barrieren die Gleichstellung der Geschlechter
zu verwirklichen und die Politiken und Programme zu stär-
ken, die darauf gerichtet sind, die volle Teilhabe der Frauen
als gleichberechtigte Partner in allen Bereichen des politi-
schen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens zu
verbessern, zu gewährleisten und auszuweiten, und ihren Zu-
gang zu allen Ressourcen, die für die uneingeschränkte Wahr-
nehmung aller ihrer Menschenrechte und Grundfreiheiten er-
forderlich sind, zu verbessern;

7. betont, dass es über die Sozialpolitik hinaus einer
förderlichen und kohärenten kurzfristigen und langfristigen
Wirtschaftspolitik auf nationaler und internationaler Ebene
bedarf, wenn Fortschritte bei der Verwirklichung langfristiger
Ziele erreicht werden sollen, wie etwa Gerechtigkeit, sozialer
Zusammenhalt und ein angemessener Aufbau von Humanka-
pital;

8. betont, wie wichtig es ist, die Wirtschafts- und So-
zialpolitik in die Förderung der Erschließung der Humanres-
sourcen zu integrieren und den Entwicklungsprozess zu be-
schleunigen, bittet den Wirtschafts- und Sozialrat, auf höchst-
möglicher Ebene die Wirksamkeit einer derartigen Integra-
tion zu bewerten und der Generalversammlung diesbezüg-
liche Empfehlungen vorzulegen, ersucht die Kommission für
soziale Entwicklung, dieser Frage auf ihren anstehenden Ta-
gungen weiter besondere Aufmerksamkeit zu widmen, und
bittet die verschiedenen Stellen des Systems der Vereinten
Nationen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats die Integra-
tion der Wirtschafts- und Sozialpolitik in ihre jeweiligen Ar-
beitsbereiche zu berücksichtigen;

9. betont, dass es geboten ist, die wirksame Teilhabe
der Entwicklungsländer am internationalen wirtschaftlichen
Entscheidungsprozess sicherzustellen, unter anderem durch
eine stärkere Beteiligung an internationalen Wirtschaftsforen,
um so die Transparenz und Rechenschaftspflicht der interna-
tionalen Finanzinstitutionen sicherzustellen, wenn es darum
geht, der sozialen Entwicklung in ihren Politiken und Pro-
grammen eine zentrale Stellung einzuräumen;

10. bekräftigt, dass angesichts der zunehmenden und
vielgestaltigen Interdependenz aller Regionen und Länder ei-
ne kohärente und verstärkte Zusammenarbeit sowie ein för-
derliches externes Wirtschaftsumfeld unabdingbare Ergän-
zungen der Anstrengungen sind, die die Entwicklungsländer,
einschließlich der am wenigsten entwickelten Länder und der
Transformationsländer, unternehmen, um ihre soziale Ent-
wicklung zu fördern und die Armut zu beseitigen;

11. erkennt an, dass die Verwirklichung der internatio-
nal vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der in der
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen enthaltenen

7 A/58/172.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Ziele6, eine neue Partnerschaft zwischen entwickelten Län-
dern und Entwicklungsländern erfordert, und betont in diesem
Zusammenhang, wie wichtig es ist, solide politische Hand-
lungskonzepte, eine gute Regierungs- und Verwaltungsfüh-
rung auf allen Ebenen und die Rechtsstaatlichkeit zu verwirk-
lichen sowie einheimische Ressourcen zu mobilisieren, inter-
nationale Mittelzuflüsse anzuziehen, den internationalen
Handel als Motor der Entwicklung zu fördern, die internatio-
nale, die finanzielle und die technische Zusammenarbeit im
Dienste der Entwicklung, eine nachhaltige Schuldenfinanzie-
rung und die Erleichterung der Auslandsschulden auszuwei-
ten und die Kohärenz und Einheitlichkeit der internationalen
Währungs-, Finanz- und Handelssysteme zu stärken;

12. erkennt außerdem an, dass die Entwicklungsländer
die international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließ-
lich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen Ziele, nur
dann werden verwirklichen können, wenn die öffentliche Ent-
wicklungshilfe und andere Ressourcen erheblich aufgestockt
werden, und erkennt ferner an, dass sich die Staats- und Re-
gierungschefs, um mehr Unterstützung für die öffentliche
Entwicklungshilfe zu gewinnen, verpflichtet haben, die Poli-
tiken und Entwicklungsstrategien auf einzelstaatlicher wie
auf internationaler Ebene weiter zu verbessern, um die Wirk-
samkeit der Hilfe zu erhöhen;

13. fordert die entwickelten Länder, soweit noch nicht
geschehen, nachdrücklich auf, konkrete Anstrengungen zu
unternehmen, um die Zielwerte der Bereitstellung von
0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die öffentliche Ent-
wicklungshilfe an Entwicklungsländer und von 0,15 bis
0,20 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die öffentliche
Entwicklungshilfe an die am wenigsten entwickelten Länder
zu erreichen, die auf der vom 14. bis 20. Mai 2001 in Brüssel
abgehaltenen Dritten Konferenz der Vereinten Nationen über
die am wenigsten entwickelten Länder erneut bekräftigt wur-
den8, ermutigt die Entwicklungsländer, auf den erzielten Fort-
schritten aufzubauen, um sicherzustellen, dass die öffentliche
Entwicklungshilfe als wirksamer Beitrag zur Erreichung der
Entwicklungsziele eingesetzt wird, erkennt die Anstrengun-
gen aller Geber an, spricht denjenigen Gebern, deren Beiträge
zur öffentlichen Entwicklungshilfe die Zielwerte überschrei-
ten, erreichen oder sich darauf zubewegen, ihre Anerkennung
aus und unterstreicht, wie wichtig es ist, die Mittel und Fristen
für die Erreichung der Ziele und Zielwerte zu überprüfen;

14. bekräftigt, dass die Empfänger- und die Geberländer
wie auch die internationalen Institutionen darauf hinwirken
sollen, die Wirksamkeit der öffentlichen Entwicklungshilfe
zu steigern;

15. unterstreicht, wie wichtig es ist, wirksame Maßnah-
men zu verabschieden, darunter nach Bedarf auch neue Fi-
nanzmechanismen, um die Anstrengungen der Entwicklungs-
länder zur Verwirklichung eines beständigen Wirtschafts-
wachstums und einer nachhaltigen Entwicklung, zur Verrin-
gerung der Armut und zur Stärkung ihrer demokratischen
Systeme zu unterstützen, und bekräftigt gleichzeitig, dass je-

des Land die Hauptverantwortung für seine eigene wirtschaft-
liche und soziale Entwicklung trägt und dass der nationalen
Politik die Hauptrolle im Entwicklungsprozess zukommt;

16. bekräftigt, dass soziale Entwicklung die aktive Ein-
beziehung aller Akteure in den Entwicklungsprozess erfor-
dert, einschließlich der Organisationen der Zivilgesellschaft,
der Unternehmen und der Kleinbetriebe, und dass Partner-
schaften zwischen allen maßgeblichen Akteuren immer mehr
ein Teil der nationalen und internationalen Zusammenarbeit
im Dienste der sozialen Entwicklung werden, bekräftigt au-
ßerdem, dass innerhalb der Länder die Partnerschaften zwi-
schen der Regierung, der Zivilgesellschaft und dem Privat-
sektor wirksam zur Verwirklichung der sozialen Entwick-
lungsziele beitragen können, und unterstreicht, dass auf inter-
nationaler Ebene die jüngsten Initiativen zum Aufbau
freiwilliger Partnerschaften im Dienste der sozialen Entwick-
lung gefördert und unter anderem auf zwischenstaatlicher
Ebene weiter erörtert werden sollen;

17. unterstreicht die Verantwortung des Privatsektors
auf nationaler wie auf internationaler Ebene, einschließlich
Kleinbetrieben, Großunternehmen und transnationaler Unter-
nehmen, und zwar nicht nur hinsichtlich der wirtschaftlichen
und finanziellen, sondern auch hinsichtlich der Auswirkungen
ihrer Tätigkeiten auf die Entwicklung, die Gesellschaft, die
Gleichstellung und die Umwelt, sowie hinsichtlich ihrer Ver-
pflichtungen gegenüber ihren Arbeitnehmern und ihres Bei-
trags zur Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung, ein-
schließlich sozialer Entwicklung, und betont, dass es geboten
ist, innerhalb des Systems der Vereinten Nationen und unter
Beteiligung aller maßgeblichen Interessengruppen konkrete
Maßnahmen in Bezug auf die unternehmerische Verantwor-
tung und Rechenschaftspflicht zu ergreifen;

18. bekräftigt, dass Bildung, die Schaffung von Arbeits-
plätzen und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die zu
den unverzichtbaren Elementen der Armutsbeseitigung, der
sozialen Integration, der Gleichstellung der Geschlechter und
der Entwicklung insgesamt gehören, im Mittelpunkt der Ent-
wicklungsstrategien und der internationalen Zusammenarbeit
zur Unterstützung der einzelstaatlichen Politik stehen sollen,
und erkennt die Notwendigkeit an, Beschäftigungsverhältnis-
se zu fördern, die den in den einschlägigen Übereinkünften
der Internationalen Arbeitsorganisation und in anderen inter-
nationalen Rechtsinstrumenten festgelegten Arbeitsnormen
genügen;

19. befürwortet in diesem Zusammenhang die Initiati-
ven, die gegenwärtig  im System der Vereinten Nationen
durchgeführt werden, um umfassende Beschäftigungsstrate-
gien und Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung von
Jugendlichen auszuarbeiten, unter Berücksichtigung der ein-
schlägigen internationalen Rechtsinstrumente, die sich auf Ju-
gendliche beziehen;

20. bekräftigt die Forderung des Wirtschafts- und So-
zialrats nach einer stärkeren Koordinierung innerhalb des Sy-
stems der Vereinten Nationen sowie die aktuellen Anstren-
gungen, die derzeit laufenden Initiativen für Afrika zu harmo-
nisieren, und ersucht die Kommission für soziale Entwick-
lung, in ihrer Arbeit der sozialen Dimension der Neuen

8 Siehe A/CONF.191/13.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas9 auch weiterhin ei-
nen wichtigen Platz einzuräumen;

21. begrüßt den Beitrag der Kommission für soziale Ent-
wicklung zur Weiterverfolgung und Überprüfung der weite-
ren Erfüllung der auf dem Weltgipfel für soziale Entwicklung
eingegangenen Verpflichtungen und der auf der vierund-
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung verein-
barten Weiteren Initiativen, bekräftigt, dass die Kommission
dabei nach wie vor die Hauptverantwortung tragen wird, und
bittet die Regierungen, die zuständigen Sonderorganisatio-
nen, Fonds und Programme des Systems der Vereinten Natio-
nen sowie die Zivilgesellschaft, ihre Arbeit stärker zu unter-
stützen;

22. erinnert in dieser Hinsicht an das Ersuchen, das sie
an alle Fachkommissionen des Wirtschafts- und Sozialrats ge-
richtet hat, ihre Arbeitsmethoden im Hinblick auf eine bessere
Weiterverfolgung der Umsetzung der Ergebnisse der großen
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen zu un-
tersuchen, in dem Bewusstsein, dass kein einheitlicher Ansatz
erforderlich ist, da jede Fachkommission ihre besonderen
Merkmale hat, und gleichzeitig feststellend, dass moderne Ar-
beitsmethoden die Überprüfung der Fortschritte bei der Um-
setzung auf allen Ebenen besser gewährleisten können, unter
Zugrundelegung eines Berichts samt Empfehlungen, den der
Generalsekretär den einzelnen Fachkommissionen und den
zuständigen Nebenorganen des Rates zu ihren Arbeitsmetho-
den vorzulegen hat, im Einklang mit den Bestimmungen in
den jeweiligen Ergebnisdokumenten und den von jedem Or-
gan gefassten einschlägigen Beschlüssen, eingedenk der dies-
bezüglichen Fortschritte, die bestimmte Kommissionen in
jüngster Zeit erzielt haben, insbesondere die Kommission für
Nachhaltige Entwicklung; die Fachkommissionen und andere
zuständige Organe des Rates sollen ihm spätestens 2005 über
das Ergebnis dieser Untersuchung Bericht erstatten;

23. stellt fest, dass sie beschlossen hat, 2005 die Fort-
schritte bei der Erfüllung aller in der Millenniums-Erklärung
eingegangenen Verpflichtungen zu überprüfen, stellt außer-
dem fest, dass in diesem Kontext Raum für eine Großveran-
staltung besteht, und fordert in diesem Zusammenhang die
Kommission für soziale Entwicklung auf, der Generalver-
sammlung über den Wirtschafts- und Sozialrat die sachbezo-
genen Ergebnisse ihrer Überprüfung der weiteren Umsetzung
der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Entwicklung und
der vierundzwanzigsten Sondertagung der Generalversamm-
lung zur Behandlung im Jahr 2005 vorzulegen;

24. bittet den Generalsekretär, den Wirtschafts- und So-
zialrat, die Kommission für soziale Entwicklung, die Regio-
nalkommissionen, die zuständigen Sonderorganisationen,
Fonds und Programme des Systems der Vereinten Nationen
und andere zuständige zwischenstaatliche Foren, im Rahmen
ihrer jeweiligen Mandate die Verpflichtungen und Zusagen,
die in der Kopenhagener Erklärung und dem Aktionspro-
gramm sowie in den Weiteren Initiativen für die soziale Ent-

wicklung enthalten sind, weiter in ihre Arbeitsprogramme zu
integrieren und ihnen Vorrang einzuräumen, weiter aktiv an
ihrer Weiterverfolgung mitzuwirken und die Erfüllung dieser
Verpflichtungen und Zusagen zu überwachen;

25. beschließt, den Punkt "Umsetzung der Ergebnisse
des Weltgipfels für soziale Entwicklung und der vierund-
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen, und ersucht den Generalsekretär, der Ver-
sammlung auf der genannten Tagung einen Bericht über diese
Frage vorzulegen.

RESOLUTION 58/131

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/497 (Teil II), Ziffer 20)10.

58/131. Die Rolle der Genossenschaften in der sozialen
Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/90 vom 16. De-
zember 1992, 49/155 vom 23. Dezember 1994, 51/58 vom
12. Dezember 1996, 54/123 vom 17. Dezember 1999 und
56/114 vom 19. Dezember 2001 betreffend die Rolle der Ge-
nossenschaften in der sozialen Entwicklung,

in Anerkennung dessen, dass die Genossenschaften in ih-
ren verschiedenen Formen die breitestmögliche Mitwirkung
aller Menschen, namentlich auch von Frauen, Jugendlichen,
älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen, an der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung fördern und zu ei-
nem wichtigen Faktor dieser Entwicklung werden,

sowie in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den die Ge-
nossenschaften in allen Formen zu dem Folgeprozess des vom
6. bis 12. März 1995 in Kopenhagen abgehaltenen Weltgip-
fels für soziale Entwicklung, der vom 4. bis 15. September
1995 in Beijing abgehaltenen Vierten Weltfrauenkonferenz,
der vom 3. bis 14. Juni 1996 in Istanbul (Türkei) abgehalte-
nen zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn-
und Siedlungswesen (Habitat II) und ihrer jeweiligen Fünf-
jahresüberprüfungen, des vom 13. bis 17. November 1996 in
Rom abgehaltenen Welternährungsgipfels, der vom 8. bis
12. April 2002 in Madrid abgehaltenen Zweiten Weltver-
sammlung über das Altern, der vom 18. bis 22. März 2002 in
Monterrey (Mexiko) abgehaltenen Internationalen Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung und des vom 26. August bis
4. September 2002 in Johannesburg (Südafrika) abgehaltenen
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung leisten oder leisten
können,

9 A/57/304, Anlage.

10 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Äthiopien, Barbados, Benin, Brasilien, Burkina
Faso, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Domi-
nikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Gambia, Guatemala, Indien,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Kambodscha, Kame-
run, Kenia, Kirgisistan, Kongo, Madagaskar, Marokko, Mongolei, My-
anmar, Nigeria, Panama, Philippinen, Senegal, Sierra Leone, Sudan,
Thailand, Trinidad und Tobago und Vereinigte Republik Tansania.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs11;

2. macht die Mitgliedstaaten auf die Vorschläge in dem
Bericht des Generalsekretärs betreffend weitere Maßnahmen
zur Förderung eines dem Aufbau von Genossenschaften för-
derlichen Umfelds aufmerksam;

3. macht die Mitgliedstaaten außerdem auf die überar-
beiteten Richtlinien zur Schaffung eines dem Aufbau von Ge-
nossenschaften förderlichen Umfelds12 aufmerksam, die sie
bei der Aus- oder Überarbeitung ihrer einzelstaatlichen Poli-
tiken zum Thema Genossenschaften berücksichtigen sollen;

4. legt den Regierungen nahe, die rechtlichen und ver-
waltungstechnischen Bestimmungen, die die Tätigkeit von
Genossenschaften regeln, gegebenenfalls weiter zu prüfen,
mit dem Ziel, ein den Genossenschaften förderliches Umfeld
zu gewährleisten und ihr Potenzial zu schützen und zu fördern
und ihnen so bei der Verwirklichung ihrer Ziele behilflich zu
sein;

5. fordert die Regierungen, die zuständigen internatio-
nalen Organisationen und Sonderorganisationen nachdrück-
lich auf, in Zusammenarbeit mit den nationalen und interna-
tionalen Genossenschaftsorganisationen der Rolle und dem
Beitrag der Genossenschaften zur Umsetzung und Weiterver-
folgung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Entwick-
lung, der Vierten Weltfrauenkonferenz, der zweiten Konfe-
renz der Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen
(Habitat II) und ihrer Fünfjahresüberprüfungen, des Welter-
nährungsgipfels, der Zweiten Weltversammlung über das Al-
tern, der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinan-
zierung und des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ent-
sprechende Aufmerksamkeit zu widmen, indem sie unter an-
derem

a) die Möglichkeiten und den Beitrag der Genossen-
schaften im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der sozialen
Entwicklung, insbesondere der Beseitigung der Armut, der
Schaffung von produktiven Erwerbsmöglichkeiten mit dem
Ziel der Vollbeschäftigung und der Förderung der sozialen In-
tegration, in vollem Umfang nutzen und erschließen;

b) die Einrichtung und den Aufbau von Genossenschaf-
ten unterstützen und erleichtern, indem sie unter anderem
Maßnahmen ergreifen, die es Menschen, die in Armut leben
oder schwächeren Gesellschaftsgruppen angehören, ermögli-
chen, freiwillig an der Schaffung und dem Aufbau von Genos-
senschaften mitzuwirken;

c) geeignete Maßnahmen ergreifen, um ein unterstüt-
zendes und förderliches Umfeld für den Aufbau von Genos-
senschaften zu schaffen, unter anderem durch den Aufbau ei-
ner wirkungsvollen Partnerschaft zwischen den Regierungen
und der Genossenschaftsbewegung, die Förderung und An-
wendung von besseren Rechtsvorschriften, Ausbildung, For-

schung, Weitergabe bewährter Verfahrensweisen und die Er-
schließung der menschlichen Ressourcen;

6. bittet die Regierungen, in Zusammenarbeit mit der
Genossenschaftsbewegung Programme auszuarbeiten, die
darauf gerichtet sind, die Aus- und Fortbildung der Mitglieder
und der gewählten Führung sowie gegebenenfalls ein profes-
sionelles Genossenschaftsmanagement zu fördern und zu
stärken, und statistische Datenbanken über den Aufbau von
Genossenschaften und ihren volkswirtschaftlichen Beitrag
einzurichten oder zu verbessern;

7. bittet die Regierungen, die zuständigen internationa-
len Organisationen, die Sonderorganisationen und die loka-
len, nationalen und internationalen Genossenschaftsorganisa-
tionen, weiterhin jährlich am ersten Samstag im Juli den von
der Generalversammlung in ihrer Resolution 47/90 verkünde-
ten Internationalen Tag der Genossenschaften zu begehen;

8. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit
den zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und
anderen internationalen Organisationen sowie nationalen, re-
gionalen und internationalen Genossenschaftsorganisationen
die Mitgliedstaaten nach Bedarf bei ihren Bemühungen um
die Schaffung eines förderlichen Umfelds für den Aufbau von
Genossenschaften zu unterstützen, auch weiterhin Hilfe bei
der Erschließung der Humanressourcen, technische Beratung
und Ausbildung bereitzustellen und einen Austausch von Er-
fahrungen und besten Verfahrensweisen zu fördern, unter an-
derem durch die Veranstaltung von Konferenzen, Fachtagun-
gen und Seminaren auf nationaler und regionaler Ebene;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, in dessen
Mittelpunkt die Rolle der Genossenschaften bei der Beseiti-
gung der Armut steht.

RESOLUTION 58/132

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/497 (Teil II), Ziffer 20)13.

11 A/58/159.
12 A/56/73-E/2001/68, Anhang.

13 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Angola, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Bangladesch, Barbados,
Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland,
Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Finnland, Frankreich, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Guyana, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien,
Jamaika, Japan, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kongo, Kroatien,
Lesotho, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia,
Malta, Marokko, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mona-
co, Mongolei, Myanmar, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande,
Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Por-
tugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Sambia, San Mari-
no, Schweden, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Südafrika, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Trinidad und To-
bago, Tschechische Republik, Tunesien, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Viet-
nam, Zentralafrikanische Republik und Zypern.
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58/132. Durchführung des Weltaktionsprogramms für
Behinderte: Wege zu einer Gesellschaft für alle
im 21. Jahrhundert

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Ziele und Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen und in Bekräftigung der Verpflichtungen,
die in den maßgeblichen Menschenrechtsübereinkünften ent-
halten sind, namentlich in dem Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau14 und in dem
Übereinkommen über die Rechte des Kindes15,

sowie unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen,
insbesondere Resolution 37/52 vom 3. Dezember 1982, mit
der sie das Weltaktionsprogramm für Behinderte16 verab-
schiedete, Resolution 48/96 vom 20. Dezember 1993, mit der
sie die Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chan-
cengleichheit für Behinderte verabschiedete, und Resolution
56/115 vom 19. Dezember 2001 sowie die einschlägigen Re-
solutionen des Wirtschafts- und Sozialrats und seiner Fach-
kommissionen,

ferner unter Hinweis auf die am 8. September 2000 auf
dem Millenniums-Gipfel der Vereinten Nationen von den
Staats- und Regierungschefs verabschiedete Millenniums-Er-
klärung der Vereinten Nationen17, betonend, dass die volle
Ausübung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch
Menschen mit Behinderungen gefördert und geschützt wer-
den muss, und anerkennend, wie wichtig es ist, die Behinder-
tenperspektive in die Umsetzung der Ergebnisse der großen
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen einzu-
binden, um die international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen
Ziele, zu verwirklichen,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Initiativen
und Maßnahmen, die die Regierungen zur Durchführung der
einschlägigen Abschnitte der Rahmenbestimmungen und der
entsprechenden Resolutionen ergriffen haben, die sich insbe-
sondere mit der Schaffung einer behindertengerechten Um-
welt und Informations- und Kommunikationstechnologien,
der Gesundheit, der Bildung und sozialen Diensten, der Be-
schäftigung und dem dauerhaften Erwerb des Lebensunter-
halts befassen, einschließlich der Tätigkeit zwischenstaatli-
cher und nichtstaatlicher Organisationen auf diesem Gebiet,

in Bekräftigung der Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen sowie ihrer jeweili-
gen Folgeüberprüfungen,

feststellend, dass der von der Zweiten Weltversammlung
über das Altern verabschiedete Internationale Aktionsplan
von Madrid über das Altern 200218 das Thema "Ältere Men-

schen mit Behinderungen" als konkretes grundsatzpolitisches
Anliegen betrachtet,

Kenntnis nehmend von den Vorbereitungsarbeiten des Ad-
hoc-Ausschusses über ein umfassendes und integratives Inter-
nationales Übereinkommen über den Schutz und die Förde-
rung der Rechte und der Würde von Menschen mit Behinde-
rungen, der eine Arbeitsgruppe mit dem Auftrag eingesetzt
hat, einen Textentwurf auszuarbeiten und vorzulegen, der die
Verhandlungsgrundlage für den Entwurf eines Übereinkom-
mens bilden soll,

in Anbetracht des nachdrücklichen Eintretens der Regie-
rungen für die Chancengleichheit und für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen sowie für die Förderung und
den Schutz dessen, dass Menschen mit Behinderungen in den
vollen Genuss aller Menschenrechte kommen, namentlich im
Kontext der Entwicklung,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die den nichtstaatli-
chen Organisationen bei der Förderung und dem Schutz des
vollen Genusses aller Menschenrechte durch Menschen mit
Behinderungen zukommt, und in diesem Zusammenhang
Kenntnis nehmend von ihrer Tätigkeit zur Förderung der Aus-
arbeitung eines internationalen Übereinkommens über die
Rechte behinderter Menschen,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den wichtigen
Beiträgen der regionalen zwischenstaatlichen Organisationen
und der Regionalkommissionen der Vereinten Nationen bei
der Sensibilisierung und beim Aufbau von Kapazitäten für die
uneingeschränkte Teilhabe und Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen, sowie von den Ergebnissen der interna-
tionalen Konferenzen, die sich auf Menschen mit Behinde-
rungen beziehen,

eingedenk der Notwendigkeit, wirksame Politiken und
Strategien zu beschließen und durchzuführen, um die Rechte
und die volle und wirksame Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen auf allen Ebenen zu fördern,

in dem Bewusstsein, wie wichtig die behindertengerechte
Gestaltung der physischen Umwelt und von Informations-
und Kommunikationsmitteln ist, um Menschen mit Behinde-
rungen den vollen Genuss ihrer Menschenrechte zu ermögli-
chen,

erneut erklärend, dass die Technologie, insbesondere die
Informations- und Kommunikationstechnologien, neue Mög-
lichkeiten bietet, um eine behindertengerechtere Umwelt und
verbesserte Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit
Behinderungen zu schaffen und ihre volle und wirksame Teil-
habe und Gleichstellung zu erleichtern, und unter Begrüßung
der Initiativen der Vereinten Nationen und der Beiträge regio-
naler Gruppen zur Förderung der Informations- und Kommu-
nikationstechnologien als Instrument, mit dem das universelle
Ziel einer Gesellschaft für alle erreicht werden kann,

anerkennend, wie wichtig aktuelle und zuverlässige Daten
über Behindertenfragen sowie über eine behindertengerechte
Programmplanung und Evaluierung sind, und dass die prakti-
schen statistischen Methoden zur Erfassung und Kompilie-

14 Resolution 34/180, Anlage.
15 Resolution 44/25, Anlage.
16 A/37/351/Add.1 und Corr.1, Anhang, Abschnitt VIII, Empfehlung
I (IV).
17 Siehe Resolution 55/2.
18 Bericht der Zweiten Weltversammlung über das Altern, Madrid,
8.-12. April 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
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rung von Daten über die Behindertenpopulation weiterent-
wickelt werden müssen,

sowie die Herausforderung anerkennend, die darin liegt,
die Behindertenperspektive besser in die Tätigkeiten auf dem
Gebiet der Entwicklung und der technischen Zusammenarbeit
einzubinden,

ferner anerkennend, dass die Lebensqualität von Men-
schen mit Behinderungen weltweit verbessert werden muss,
indem das Bewusstsein und die Aufgeschlossenheit für Be-
hindertenfragen erhöht werden sowie dafür gesorgt wird, dass
Menschen mit Behinderungen in den vollen Genuss aller
Menschenrechte kommen,

anerkennend, dass bei der Ausarbeitung der nationalen
und internationalen Entwicklungsstrategien berücksichtigt
werden muss, wie sich Armut, insbesondere in ländlichen Ge-
bieten, auf die Lebensbedingungen von Menschen mit Behin-
derungen auswirkt,

tief besorgt darüber, dass in Situationen bewaffneter Kon-
flikte die Menschenrechte von Behinderten nach wie vor in
besonders verheerender Weise beeinträchtigt werden,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Ge-
neralsekretärs19 über die Umsetzung des Weltaktionspro-
gramms für Behinderte16, namentlich von den Empfehlungen
des Generalsekretärs zu politischen Maßnahmen zur Förde-
rung dessen, dass Menschen mit Behinderungen in den vollen
Genuss aller Menschenrechte kommen, im Kontext der Ent-
wicklung;

2. begrüßt die Tätigkeit des Sonderberichterstatters der
Kommission für soziale Entwicklung über Behindertenfra-
gen, durch die dafür gesorgt werden soll, dass Menschen mit
Behinderungen in den vollen Genuss aller Menschenrechte
kommen und ihre Chancengleichheit gefördert wird; 

3. fordert die Regierungen auf, alle erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um über die Verabschiedung ein-
zelstaatlicher Pläne für Menschen mit Behinderungen hinaus
weitere Fortschritte zu erzielen, unter anderem durch die
Schaffung oder Verstärkung von Abmachungen für die För-
derung von Behindertenthemen und die Sensibilisierung hier-
für sowie die Zuweisung ausreichender Mittel für die volle
Durchführung der bestehenden Pläne und Initiativen, und be-
tont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, die einzel-
staatlichen Bemühungen durch internationale Zusammenar-
beit zu unterstützen;

4. ermutigt die Regierungen, die zwischenstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen und gegebenenfalls den
Privatsektor, auch weiterhin durch konkrete Maßnahmen die
Behindertenperspektive durchgängig in den Entwicklungs-
prozess zu integrieren und die Durchführung der einschlägi-
gen Resolutionen der Vereinten Nationen und der in Bezug
auf Menschen mit Behinderungen vereinbarten internationa-
len Normen, insbesondere der Rahmenbestimmungen für die
Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte, zu fördern

und für eine weitere Verbesserung der Chancengleichheit für
Menschen mit Behinderungen zu sorgen;

5. ermutigt die Regierungen, nichtstaatliche Organisa-
tionen und andere Gruppen einschließlich Behindertenorgani-
sationen, die zur vollen Durchführung des Weltaktionspro-
gramms beitragen, auch künftig zu unterstützen;

6. ermutigt die Regierungen außerdem, Menschen mit
Behinderungen in die Ausarbeitung von Strategien und Plä-
nen einzubeziehen, insbesondere soweit diese für sie von Be-
lang sind;

7. fordert die zuständigen Organisationen und Organe
des Systems der Vereinten Nationen, namentlich die zustän-
digen Menschenrechts-Vertragsorgane und die Regionalkom-
missionen, sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen und Institutionen nachdrücklich auf, die
Behindertenperspektive, soweit angebracht, in ihre Tätigkeit
zu integrieren und bei der Förderung der vollen Ausübung al-
ler Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Menschen mit
Behinderungen eng mit der Sekretariats-Abteilung Sozialpo-
litik und Entwicklung zusammenzuarbeiten, so auch durch
Tätigkeiten auf Feldebene, indem sie Erfahrungen, Erkennt-
nisse und Empfehlungen über Menschen mit Behinderungen
austauschen;

8. betont, wie wichtig es ist, die Daten und Statistiken
über Menschen mit Behinderungen unter Einhaltung der in-
nerstaatlichen Datenschutzvorschriften zu verbessern, sodass
sie auf internationaler und innerstaatlicher Ebene für die
Zwecke der Politikgestaltung, der Planung und der Evaluie-
rung aus der Behindertenperspektive vergleichbar sind, for-
dert die Regierungen in dieser Hinsicht nachdrücklich auf, mit
der Statistikabteilung des Sekretariats bei der kontinuierli-
chen Weiterentwicklung globaler Statistiken und Indikatoren
über Behinderung zusammenzuarbeiten, und legt ihnen nahe,
beim Aufbau einzelstaatlicher Kapazitäten für nationale Da-
tenerhebungssysteme die technische Hilfe der Abteilung in
Anspruch zu nehmen;

9. fordert die Regierungen, die zwischenstaatlichen
und die nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich auf,
Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen,
die häufig mehrfachen oder besonders schwerwiegenden Dis-
kriminierungsformen ausgesetzt sind, besonderen Schutz zu
gewähren und dabei den Schwerpunkt auf ihre Eingliederung
in die Gesellschaft und den Schutz und die Förderung ihres
vollen Genusses aller Menschenrechte zu legen;

10. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, bei allen
Maßnahmen zur Durchführung bestehender Menschenrechts-
verträge, deren Vertragspartei sie sind, der Lage von Men-
schen mit Behinderungen Rechnung zu tragen;

11. bittet die Staaten, auch weiterhin aktiv an den Ver-
handlungen innerhalb des Ad-hoc-Ausschusses über ein um-
fassendes und integratives Internationales Übereinkommen
über den Schutz und die Förderung der Rechte und der Würde
von Menschen mit Behinderungen mitzuwirken;

12. legt den Regierungen, den zwischenstaatlichen Or-
ganisationen, den zuständigen nichtstaatlichen Organisatio-
nen und dem Privatsektor nahe, den Freiwilligen Behinder-

19 A/58/61-E/2003/5.
330



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
tenfonds der Vereinten Nationen auch künftig zu unterstüt-
zen, damit er verstärkt katalytische und innovative Maßnah-
men zur vollen Durchführung des Weltaktionsprogramms
und der Rahmenbestimmungen, einschließlich der Arbeit des
Sonderberichterstatters, und die Tätigkeiten für den einzel-
staatlichen Kapazitätsaufbau unterstützen kann, unter beson-
derer Berücksichtigung der in dieser Resolution benannten
Maßnahmenschwerpunkte;

13. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die Initia-
tiven zu unterstützen, die von den zuständigen Organisationen
und Organen des Systems der Vereinten Nationen sowie von
den regionalen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen und Institutionen unternommen werden, um den
vollen Genuss aller Menschenrechte durch Menschen mit Be-
hinderungen und ihre Nichtdiskriminierung zu fördern und
das Weltaktionsprogramm weiter durchzuführen, und auch
ihre Bemühungen um die Einbindung von Menschen mit Be-
hinderungen in Tätigkeiten der technischen Zusammenarbeit,
als Nutznießer wie auch als Entscheidungsträger, weiter zu
unterstützen;

14. dankt dem Generalsekretär für seine Bemühungen,
den Zugang für Menschen mit Behinderungen zu den Verein-
ten Nationen zu verbessern, und fordert ihn nachdrücklich
auf, die Pläne für die Schaffung einer hindernisfreien Umwelt
weiter durchzuführen;

15. begrüßt die in dem aktuellen Bericht des Generalse-
kretärs enthaltene Übersicht über die vierte fünfjährliche
Überprüfung und Bewertung des Weltaktionsprogramms19

und ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung dieser
Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/133

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/497 (Teil II), Ziffer 2020.

58/133. Jugendpolitiken und Jugendprogramme

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen sowie von
anderen einschlägigen internationalen Übereinkünften, na-
mentlich dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes21

und den beiden dazugehörigen Fakultativprotokollen22,

bekräftigend, dass die Staaten gehalten sind, die Men-
schenrechte und Grundfreiheiten und ihre volle Ausübung
durch Jugendliche zu fördern und zu schützen,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen23 und anerkennend, dass die Millenniums-Er-
klärung wichtige Ziele und Zielvorgaben in Bezug auf Ju-
gendliche enthält,

unter Hinweis auf die auf den großen Konferenzen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen seit 1990 und im Rah-
men ihrer Folgeprozesse eingegangenen Verpflichtungen,
insbesondere im Zusammenhang mit Jugendlichen, nament-
lich der Jugendbeschäftigung, und diese bekräftigend,

anerkennend, dass die Mitwirkung der Jugendlichen einen
Aktivposten und eine Voraussetzung für ein nachhaltiges
Wirtschaftswachstum und die soziale Entwicklung darstellt,
und mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über das Aus-
maß der Jugendarbeitslosigkeit und -unterbeschäftigung über-
all auf der Welt sowie deren tiefgreifende Auswirkungen auf
die Zukunft unserer Gesellschaften, insbesondere die Gesell-
schaften in Entwicklungsländern,

in der Erkenntnis, dass die Armut neben anderen Faktoren
ein ernsthaftes Hindernis für die volle und wirksame Teilhabe
junger Menschen an der Gesellschaft und ihren Beitrag dazu
darstellt,

unter Hinweis auf ihre Resolution 50/81 vom 14. Dezem-
ber 1995, mit der sie das Weltaktionsprogramm für die Jugend
bis zum Jahr 2000 und danach verabschiedete, das in der An-
lage zu der genannten Resolution enthalten ist,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 54/120 vom
17. Dezember 1999, in der sie mit Anerkennung von der Lis-
saboner Erklärung über Jugendpolitiken und Jugendprogram-
me Kenntnis nahm, die von der Weltkonferenz der Minister
für Jugendfragen 1998 verabschiedet wurde24, sowie auf ihre
Resolutionen 56/117 vom 19. Dezember 2001 und 57/165
vom 18. Dezember 2002,

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Gene-
ralsekretärs über den Weltjugendbericht 200325 und über die
Förderung der Jugendbeschäftigung26;

2. bekräftigt, dass die in dem Weltaktionsprogramm für
die Jugend bis zum Jahr 2000 und danach benannten zehn vor-

20 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Antigua und Barbu-
da, Argentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch,
Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Her-
zegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa
Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Finnland, Frankreich,
Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea-Bissau,
Haiti, Indonesien, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Kamerun, Ka-
nada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lett-
land, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malay-
sia, Mali, Malta, Marokko, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Na-
mibia, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich,
Peru, Polen, Portugal, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Sambia,
San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe,
Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen, Südafri-
ka, Swasiland, Thailand, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik,
Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Zentralafrikanische Republik und Zypern.

21 Resolution 44/25, Anlage.
22 Resolution 54/263, Anlagen I und II.
23 Siehe Resolution 55/2.
24 Siehe WCMRY/1998/28, Kap. I, Resolution 1.
25 E/CN.5/2003/4.
26 A/58/229.
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rangigen Bereiche, nämlich Bildung, Beschäftigung, Hunger
und Armut, Gesundheitsfragen, Umwelt, Drogenmissbrauch,
Jugendkriminalität, Freizeit, Mädchen und junge Frauen so-
wie Partizipation von Jugendlichen nach wie vor Bereiche
von entscheidend wichtiger Bedeutung sind;

3. nimmt Kenntnis von den in dem Weltjugendbericht
2003 ermittelten fünf Bereichen, die für Jugendliche von be-
sonderem Interesse sind, nämlich die unterschiedlichen Aus-
wirkung der Globalisierung auf junge Frauen und junge Män-
ner, der Einsatz der Informations- und Kommunikationstech-
nologien und der Zugang dazu, der drastische Anstieg der
HIV-Infektionen unter Jugendlichen und die Auswirkungen
der Epidemie auf ihr Leben, die aktive Beteiligung von Ju-
gendlichen an bewaffneten Konflikten, sowohl als Opfer wie
auch als Täter, und die gestiegene Bedeutung, die der Bewäl-
tigung von Generationskonflikten in einer alternden Gesell-
schaft zukommt;

4. erkennt an, wie wichtig die volle und wirksame Be-
teiligung der Jugendlichen und der Jugendorganisationen auf
örtlicher, nationaler, regionaler und internationaler Ebene an
der Förderung und Durchführung des Weltaktionsprogramms
sowie an der Beurteilung der erzielten Fortschritte und der bei
der Durchführung aufgetretenen Schwierigkeiten ist und dass
die Tätigkeiten der von Jugendlichen und Jugendorganisatio-
nen geschaffenen Einrichtungen unterstützt werden müssen,
eingedenk dessen, dass Mädchen, Jungen, junge Frauen und
junge Männer gleiche Rechte, aber unterschiedliche Bedürf-
nisse und Stärken haben und aktive Mitwirkende an den Ent-
scheidungsprozessen und Träger positiver Veränderungen
und der Entwicklung der Gesellschaft sind;

5. erkennt außerdem an, wie wichtig es ist, den Jugend-
lichen zu stärkerer Selbstbestimmung zu verhelfen, indem ih-
re Fähigkeit gestärkt wird, mehr Unabhängigkeit zu erlangen
und die Hindernisse zu überwinden, die ihrer Partizipation
entgegenstehen, und indem ihnen die Gelegenheit gegeben
wird, Entscheidungen zu treffen, die ihr Leben und ihr Wohl
berühren;

6. fordert alle Mitgliedstaaten, alle Organe der Verein-
ten Nationen, die Sonderorganisationen, die Regionalkom-
missionen und die betroffenen zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen, insbesondere die Jugendorganisa-
tionen, auf, ihr Möglichstes zu tun, um das Weltaktionspro-
gramm durchzuführen und dabei auf sektorübergreifende Ju-
gendpolitiken abzustellen, indem sie die Sichtweise Jugendli-
cher in alle jugendrelevanten Planungs- und Entscheidungs-
prozesse einbeziehen;

7. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Arbeit, die
die Regionalkommissionen geleistet haben, um das Weltak-
tionsprogramm durchzuführen, die Weltkonferenz der Mini-
ster für Jugendfragen in ihren jeweiligen Regionen in Abspra-
che mit den Regionaltagungen der Minister für Jugendfragen
und der regionalen nichtstaatlichen Jugendorganisationen
weiterzuverfolgen und Beratende Dienste zur Unterstützung
einzelstaatlicher Jugendpolitiken und -programme in jeder
Region zu erbringen, und ermutigt sie, dies auch künftig zu
tun;

8. empfiehlt dem System der Vereinten Nationen, auf
der Grundlage der positiven Erfahrungen mit der Partizipation
Jugendlicher an der Arbeit der Vereinten Nationen, unter an-
derem auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung und
der Sondertagung der Generalversammlung über Kinder,
auch künftig im Rahmen von Foren sowie von öffentlichen
Dialogen, Sitzungen und Aussprachen Gelegenheit zum Dia-
log zwischen Regierungen und Vertretern von Jugendorgani-
sationen mit Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozial-
rat zu bieten;

9. beschließt, dass die Veranstaltung eines künftigen
Weltjugendforums auf der Grundlage eines Beschlusses der
Generalversammlung erfolgen soll;

10. nimmt Kenntnis von dem von acht Ländern gefassten
Beschluss, bei der Ausarbeitung einzelstaatlicher Lageberich-
te und Aktionspläne in Bezug auf die Jugendbeschäftigung
freiwillig die Führungsrolle zu übernehmen;

11. legt den Mitgliedstaaten nahe, einzelstaatliche Lage-
berichte und Aktionspläne in Bezug auf die Jugendbeschäfti-
gung auszuarbeiten, entweder als Bestandteil ihrer einzel-
staatlichen Aktionspläne für Beschäftigung oder als geson-
derte Dokumente, die vorhandenen Daten und Statistiken in
vollem Umfang zu nutzen und Jugendliche und Jugendorga-
nisationen an diesem Prozess zu beteiligen, unter anderem un-
ter Berücksichtigung der von den Mitgliedstaaten in dieser
Hinsicht eingegangenen Verpflichtungen, insbesondere der-
jenigen im Weltaktionsprogramm, und dem Sekretariat diese
Lageberichte und Aktionspläne, soweit vorhanden, bis Sep-
tember 2004 vorzulegen;

12. bittet die Internationale Arbeitsorganisation im Kon-
text des Netzwerks für Jugendbeschäftigung, in Zusammenar-
beit mit dem Sekretariat und der Weltbank sowie anderen zu-
ständigen Sonderorganisationen die Regierungen auf Antrag
bei ihren Bemühungen um die Erstellung einzelstaatlicher La-
geberichte und Aktionspläne zu unterstützen und eine welt-
weite Analyse und Evaluierung der diesbezüglichen Fort-
schritte durchzuführen;

13. empfiehlt, auf ihrer sechzigsten Tagung im Jahr 2005
zwei Plenarsitzungen der Überprüfung der Lage von Jugend-
lichen und der Fortschritte zu widmen, die bei der Durchfüh-
rung des Weltaktionsprogramms zehn Jahre nach seiner Ver-
abschiedung erzielt wurden;

14. ersucht den Generalsekretär, im Zusammenhang mit
Ziffer 4 und unter Berücksichtigung einer ausgewogenen geo-
grafischen Verteilung die Abhaltung eines Konsultativtref-
fens mit Jugendorganisationen und Jugendvertretern zu erwä-
gen, auf dem die Fortschritte und Hindernisse bei der Durch-
führung des Weltaktionsprogramms bewertet werden sollen,
in Vorbereitung der beiden für 2005 anberaumten Plenarsit-
zungen der Generalversammlung, und die Ergebnisse des
Treffens in seinen Bericht an die Versammlung auf ihrer sech-
zigsten Tagung aufzunehmen;

15. bittet alle Regierungen und zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen, Beiträge an den Jugendfonds
der Vereinten Nationen zu entrichten, und ersucht den Gene-
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
ralsekretär, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um zur Ent-
richtung solcher Beiträge zu ermutigen;

16. nimmt mit Dank davon Kenntnis, dass einige Mit-
gliedstaaten Fachwissen und Finanzmittel zur Unterstützung
der Tätigkeit des Netzwerks für Jugendbeschäftigung zur
Verfügung gestellt haben, und bittet alle Mitgliedstaaten und
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, zu
dem Netzwerk beizutragen, um die auf Landesebene im Rah-
men des Netzwerks durchgeführten Maßnahmen zu unterstüt-
zen;

17. wiederholt die in dem Weltaktionsprogramm an die
Mitgliedstaaten gerichtete Aufforderung, zu erwägen, Ju-
gendvertreter in die Delegationen aufzunehmen, die sie zur
Generalversammlung und zu anderen einschlägigen Tagun-
gen der Vereinten Nationen entsenden, und auf diese Weise
die Kommunikationskanäle zu erweitern und die Erörterung
von Jugendfragen zu verbessern, und ersucht den Generalse-
kretär, diese Bitte erneut an die Mitgliedstaaten weiterzulei-
ten;

18. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Kommission für
soziale Entwicklung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung ei-
nen umfassenden Bericht zu unterbreiten, in dem unter ande-
rem die Umsetzung der in dem Weltaktionsprogramm be-
nannten Schwerpunktbereiche seit 1995 bewertet wird, ein-
schließlich der Maßnahmen, die von Mitgliedstaaten, Orga-
nen der Vereinten Nationen, Sonderorganisationen, Regional-
kommissionen und Jugendorganisationen in ihrer multidiszi-
plinären Arbeit für Jugendliche und mit diesen durchgeführt
wurden;

19. ersucht den Generalsekretär außerdem, bei der Aus-
arbeitung des in Ziffer 18 erbetenen Berichts die fünf in Zif-
fer 3 benannten Themen zu berücksichtigen und sie in einem
Anhang zu dem Bericht zu erörtern; 

20. ersucht den Generalsekretär ferner, in seinen Bericht
an die Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung ei-
ne globale Analyse und Bewertung der nationalen Aktions-
pläne in Bezug auf Jugendbeschäftigung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/134

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/498, Ziffer 10)27.

58/134. Folgemaßnahmen zur Zweiten Weltversamm-
lung über das Altern

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/167 vom 18. Dezem-
ber 2002, in der sie sich die Politische Erklärung und den In-
ternationalen Aktionsplan von Madrid über das Altern 200228

zu eigen machte und die Ausarbeitung eines "Fahrplans" für
den Prozess der Umsetzung des Aktionsplans von Madrid
durch das Programm für Fragen des Alterns der Abteilung So-
zialpolitik und Entwicklung der Sekretariats-Hauptabteilung
Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten begrüßte, sowie
auf ihre Resolution 57/177 vom 18. Dezember 2002, in der sie
unter anderem betonte, wie wichtig eine durchgängige Inte-
gration der Gleichstellungsperspektive ist,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 2003/14 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 21. Juli 2003, in der der Rat die
Regierungen, das System der Vereinten Nationen und die Zi-
vilgesellschaft bat, in einem "von unten nach oben" verlaufen-
den Ansatz an der Überprüfung und Bewertung des Aktions-
plans von Madrid mitzuwirken,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003, in der sie dem Rahmen für eine integrierte und
koordinierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnis-
se der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten
Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich zustimmte und
bekräftigte, wie wichtig es ist, die Fortschritte bei der Umset-
zung der auf den einzelnen großen Konferenzen und Gipfel-
treffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbe-
reich und auf damit zusammenhängenden Gebieten eingegan-
genen Verpflichtungen regelmäßig zu überprüfen,

in dem Bewusstsein, dass die Weiterverfolgung der Zwei-
ten Weltversammlung über das Altern und die Umsetzung ih-
rer Ergebnisse ein fester Bestandteil der integrierten und ko-
ordinierten Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse
der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Na-
tionen ist,

sowie in dem Bewusstsein, dass im Verlauf der nächsten
fünfzig Jahre weltweit mit enormen demografischen Verän-
derungen zu rechnen ist, in den Entwicklungsländern ebenso
wie in den entwickelten Ländern und den Transformations-
ländern, und dass es angesichts der Tatsache, dass diese Ver-
änderungen in den Entwicklungsländern, wo mit einer Ver-
vierfachung der älteren Bevölkerung in dem genannten Zeit-
raum gerechnet wird, am schnellsten vor sich gehen werden,
unabdingbar ist, das Altern zum festen Bestandteil der Ent-
wicklungspolitiken zu machen, die auf die Verwirklichung
der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließ-
lich der in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen29 enthaltenen Ziele, abstellen,

27 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Belarus, Bulgarien, Däne-
mark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenenland, Irland, Island,
Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Marok-
ko (im Nahmen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglie-
der der Gruppe der 77 sind, und Chinas), Mexiko, Monaco, Neuseeland,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Russische Föderation, San Marino, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland und Vereinigte Staaten.

28 Bericht der Zweiten Weltversammlung über das Altern, Madrid,
8.-12. April 2002 , Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
29 Siehe Resolution 55/2.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
sich dessen bewusst, dass der Mangel an nach Alter und
Geschlecht aufgeschlüsselten Daten für die Politik auf inter-
nationaler und auf nationaler Ebene ein Hindernis darstellt,
wenn es um die Behandlung von Fragen im Zusammenhang
mit dem Altern und der Lage älterer Menschen geht,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs30;

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem im Bericht des
Generalsekretärs enthaltenen "Fahrplan" für die Umsetzung
des Internationalen Aktionsplans von Madrid über das Altern
2002;

3. bittet die Mitgliedstaaten und die Organisationen
und Organe des Systems der Vereinten Nationen, die Frage
des Alterns gegebenenfalls in die Maßnahmen aufzunehmen,
die sie zur Verwirklichung der international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklä-
rung der Vereinten Nationen29 enthaltenen Ziele, durchführen,
insbesondere das Ziel der Beseitigung der Armut;

4. betont, dass zur Umsetzung des Aktionsplans von
Madrid31 Maßnahmen auf nationaler wie auf internationaler
Ebene getroffen sowie auch nationale und internationale Prio-
ritäten gesetzt und geeignete Konzepte ausgewählt werden
müssen, um sicherzustellen, dass die Länder eine Gesellschaft
für alle Altersgruppen verwirklichen;

5. spricht sich dafür aus, auf nationaler Ebene institu-
tionelle Verknüpfungen zwischen den innerstaatlichen Me-
chanismen zur Förderung der Frau und den für die Erarbei-
tung, Umsetzung und Koordinierung von Politiken und Pro-
grammen zur Frage des Alterns zuständigen Regierungsstel-
len zu schaffen;

6. betont, dass die Zivilgesellschaft, einschließlich der
nichtstaatlichen Organisationen, eine wichtige Rolle wahr-
nimmt, wenn es darum geht, die Regierungen bei der Durch-
führung, der Bewertung und der Weiterverfolgung des Ak-
tionsplans von Madrid zu unterstützen;

7. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, die Frage des
Alterns zu berücksichtigen, wenn er im Hinblick auf die Auf-
stellung des mehrjährigen Arbeitsprogramms für den Ta-
gungsteil für Koordinierungsfragen seiner Arbeitstagung eine
Liste sektorübergreifender Themenkomplexe erstellt, die den
Ergebnissen der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der
Vereinten Nationen gemeinsam sind;

8. ersucht die Kommission für soziale Entwicklung, in
ihre Behandlung der Schwerpunktthemen im Zusammenhang
mit der Weiterverfolgung des Weltgipfels für soziale Ent-
wicklung die Perspektive des Alterns aufzunehmen;

9. ersucht die Kommission für soziale Entwicklung
und die Kommission für die Rechtsstellung der Frau, im Rah-
men ihres jeweiligen mehrjährigen Arbeitsprogramms über

ihre Präsidien ihre Koordinierung und Zusammenarbeit hin-
sichtlich der Frage älterer Frauen zu verstärken; 

10. erinnert in dieser Hinsicht an ihr Ersuchen an alle
Fachkommissionen des Wirtschafts- und Sozialrats, ihre Ar-
beitsmethoden im Hinblick auf eine bessere Umsetzung der
Ergebnisse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der
Vereinten Nationen zu untersuchen, in dem Bewusstsein, dass
kein einheitlicher Ansatz erforderlich ist, da jede Fachkom-
mission ihre besonderen Merkmale hat, jedoch gleichzeitig
feststellend, dass moderne Arbeitsmethoden die Überprüfung
der Fortschritte bei der Umsetzung auf allen Ebenen besser
gewährleisten können, unter Zugrundlegung eines Berichts
samt Empfehlungen, den der Generalsekretär den einzelnen
Fachkommissionen und den zuständigen Nebenorganen des
Wirtschafts- und Sozialrats zu ihren Arbeitsmethoden vorzu-
legen hat, im Einklang mit den Bestimmungen in den jeweili-
gen Ergebnisdokumenten und den von jedem Organ gefassten
einschlägigen Beschlüssen, eingedenk der diesbezüglichen
Fortschritte, die bestimmte Kommissionen, insbesondere die
Kommission für Nachhaltige Entwicklung, in jüngster Zeit
erzielt haben, und daran erinnernd, dass die Fachkommissio-
nen und die anderen zuständigen Organe des Rates ihm späte-
stens 2005 über das Ergebnis dieser Untersuchung Bericht er-
statten sollen;

11. ersucht die Kommission für soziale Entwicklung,
sich auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung mit der Frage der
Häufigkeit und der formalen Gestaltung der Überprüfung der
Umsetzung des Aktionsplans von Madrid zu befassen und da-
bei die Bestimmungen der Resolution 57/270 B zu berück-
sichtigen;

12. betont, wie wichtig es ist, dass alle Länder zu allen
Aspekten der Politikformulierung nach Alter und Geschlecht
aufgeschlüsselte Daten erheben und entsprechende Bevölke-
rungsstatistiken erstellen, und legt den zuständigen Stellen
der Vereinten Nationen nahe, die einzelstaatlichen Anstren-
gungen, insbesondere der Entwicklungs- und der Transforma-
tionsländer, zum Aufbau von Kapazitäten zu unterstützen,
nimmt in diesem Zusammenhang davon Kenntnis, dass die
Vereinten Nationen eine über das Internet zugängliche Daten-
bank zur Frage des Alterns geschaffen haben, und bittet die
Staaten, wann immer dies möglich ist, Informationen zur Auf-
nahme in diese Datenbank vorzulegen;

13. ersucht die Statistische Kommission, den Mitglied-
staaten bei der Ausarbeitung von Modalitäten für die Auf-
schlüsselung von Daten nach Alter und Geschlecht behilflich
zu sein;

14. ersucht die Organisationen und Organe des Systems
der Vereinten Nationen und die Sonderorganisationen, die
Frage des Alterns, auch unter der Gleichstellungsperspektive,
in ihre Arbeitsprogramme aufzunehmen und der Kommission
für soziale Entwicklung über ihre Fortschritte Bericht zu er-
statten;

15. bittet die internationalen Finanzinstitutionen und die
regionalen Entwicklungsbanken, bei ihren Politiken und Pro-
jekten ältere Menschen zu berücksichtigen, als Teil der Be-
mühungen, die Entwicklungs- und die Transformationsländer

30 A/58/160.
31 Bericht der Zweiten Weltversammlung über das Altern, Madrid,
8.-12. April 2002 , Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
bei der Umsetzung des Aktionsplans von Madrid zu unterstüt-
zen;

16. empfiehlt, die institutionellen Verbindungen zwi-
schen den Koordinierungsstellen der Vereinten Nationen für
Gleichstellungsfragen und den Koordinierungsstellen für Fra-
gen des Alterns zu stärken, um Gleichstellungsaspekte bei der
Frage des Alterns stärker in das System zu integrieren;

17. begrüßt die Fortschritte, die einige Regionalkom-
missionen bei der Umsetzung der Ziele und Empfehlungen
des Aktionsplans von Madrid erzielt haben, und legt den an-
deren Regionalkommissionen nahe, diesbezügliche Fort-
schritte anzustreben;

18. ersucht den Generalsekretär, der Kommission für so-
ziale Entwicklung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung sei-
nen Bericht30 zu übermitteln und alle weiteren mit diesem
Thema zusammenhängenden sachdienlichen Informationen
zur Verfügung zu stellen, die der Kommission bei ihren Bera-
tungen von Nutzen sein können; 

19. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/135

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/499, Ziffer 32)32.

58/135. Internationale Zusammenarbeit bei der Bekämp-
fung der grenzüberschreitenden organisierten
Kriminalität: Unterstützung von Staaten beim
Aufbau von Kapazitäten mit dem Ziel, die Durch-
führung des Übereinkommens der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität und der dazugehörigen Proto-
kolle zu erleichtern

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/25 vom 15. Novem-
ber 2000, mit der sie das Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität, das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und
Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen-
und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität und das Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Mi-
granten auf dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkom-
men der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende
organisierte Kriminalität verabschiedete,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 55/255 vom
31. Mai 2001, mit der sie das Zusatzprotokoll gegen die uner-
laubte Herstellung von Feuerwaffen, deren Teilen, Kompo-
nenten und Munition sowie gegen den unerlaubten Handel da-
mit zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die

grenzüberschreitende organisierte Kriminalität verabschiede-
te,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 56/120 vom
19. Dezember 2001 über die Bekämpfung der grenzüber-
schreitenden organisierten Kriminalität: Unterstützung von
Staaten beim Aufbau von Kapazitäten mit dem Ziel, die
Durchführung des Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle zu erleichtern,

in Bekräftigung ihrer tiefen Besorgnis über die Auswir-
kungen der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität
auf die politische, soziale und wirtschaftliche Stabilität und
Entwicklung der Gesellschaft,

bekräftigend, dass die Verabschiedung des Übereinkom-
mens und der dazugehörigen Protokolle eine bedeutende Ent-
wicklung im internationalen Strafrecht darstellt und dass sie
wichtige Instrumente für die wirksame internationale Zusam-
menarbeit bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden or-
ganisierten Kriminalität sind,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs über die Ratifikation des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende
organisierte Kriminalität und der dazugehörigen Protokolle33;

2. begrüßt das Inkrafttreten des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität und nimmt Kenntnis von der Anzahl der
Unterzeichnungen und Ratifikationen der drei Zusatzproto-
kolle zu dem Übereinkommen, die erwarten lässt, dass das
Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung
des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinder-
handels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen
die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und das
Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Migranten auf
dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkommen der Ver-
einten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte
Kriminalität bald in Kraft treten werden;

3. würdigt es, dass das Zentrum für internationale Ver-
brechensverhütung des Büros der Vereinten Nationen für
Drogen- und Verbrechensbekämpfung die Ratifikation des
Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle fördert,
insbesondere durch die Ausarbeitung von Rechtsleitfäden zur
Erleichterung der Ratifikation und späteren Durchführung
dieser Rechtsinstrumente, und bittet das Zentrum, die Rechts-
leitfäden fertigzustellen und so weit wie möglich zu verbrei-
ten;

4. begrüßt es, dass der Generalsekretär in Zusammen-
arbeit mit dem Zentrum und dem Sekretariats-Bereich
Rechtsangelegenheiten vom 23. bis 26. September 2003 am
Amtssitz der Vereinten Nationen die Unterzeichnungsveran-
staltung "Brennpunkt 2003: Verträge zur Bekämpfung der
grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und des
Terrorismus" organisiert hat, im Einklang mit Resolution
57/173 der Generalversammlung vom 18. Dezember 2002,

32 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt. 33 E/CN.15/2003/5.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
begrüßt die Teilnahme der Mitgliedstaaten an dieser Veran-
staltung und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf,
soweit noch nicht geschehen, ihre Ratifikations-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunden zu dem Übereinkommen und
den dazugehörigen Protokollen zu hinterlegen, um eine mög-
lichst hohe Beteiligung an diesen Rechtsinstrumenten zu er-
reichen und so ihre Wirksamkeit zu maximieren;

5. begrüßt außerdem die finanzielle Unterstützung, die
mehrere Geber geleistet haben, um das Inkrafttreten und die
Durchführung des Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle zu fördern, und legt den Mitgliedstaaten nahe, aus-
reichende freiwillige Beiträge an den Fonds der Vereinten Na-
tionen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege sowie
Beiträge zur direkten Unterstützung der Tätigkeiten und Pro-
jekte des Zentrums zu entrichten, namentlich durch Beiträge
zu den Instituten des Verbunds des Programms der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der
Strafrechtspflege, um den Entwicklungs- und Transforma-
tionsländern technische Hilfe bei der Durchführung dieser
völkerrechtlichen Übereinkünfte zu gewähren;

6. ersucht das Zentrum in seiner Eigenschaft als Sekre-
tariat der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkom-
mens, alles Notwendige zu tun, um die effiziente Vorberei-
tung der Eröffnungssitzung der Konferenz der Vertragspartei-
en im Jahr 2004 sicherzustellen;

7. ersucht das Zentrum außerdem, die Erbringung der
mandatsmäßigen Dienste für die Konferenz der Vertragspar-
teien vorzubereiten, indem es im Rahmen vorhandener Mittel
aus dem ordentlichen Haushalt oder außerplanmäßiger Mittel
einen Leitfaden mit Elementen erarbeitet, die den Vertrags-
staaten bei der Erfüllung ihrer Berichtspflichten gegenüber
der Konferenz der Vertragsparteien von Nutzen sein können,
und die Abläufe bei Auslieferung und gegenseitiger Rechts-
hilfe im Rahmen bestehender Mechanismen, namentlich bila-
teraler, regionaler und multilateraler Vereinbarungen oder
Regelungen, zu untersuchen;

8. ersucht den Generalsekretär, das Zentrum weiterhin
mit den Ressourcen auszustatten, die es benötigt, um die
Durchführung des Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle wirksam fördern und seine Aufgaben als Sekreta-
riat der Konferenz der Vertragsparteien im Einklang mit sei-
nem Mandat erfüllen zu können;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seinem
Bericht über die Tätigkeit des Zentrums, der der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung vorzulegen
ist, über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstat-
ten.

RESOLUTION 58/136

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/499, Ziffer 32)34.

58/136. Verstärkung der internationalen Zusammenar-
beit und der technischen Hilfe zur Förderung der
Durchführung der universellen Übereinkommen
und Protokolle betreffend den Terrorismus im
Rahmen der Tätigkeit des Zentrums für interna-
tionale Verbrechensverhütung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen betref-
fend die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus sowie
die Resolutionen des Sicherheitsrats 1373 (2001) vom
28. September 2001, 1377 (2001) vom 12. November 2001
und 1456 (2003) vom 20. Januar 2003,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 56/1 vom
12. September 2001, in der sie die abscheulichen Terrorakte
vom 11. September 2001 nachdrücklich verurteilte, und auf
ihre Resolution 57/27 vom 19. November 2002, in der sie die-
jenigen in Bali und Moskau ebenfalls verurteilte und nach-
drücklich zu internationaler Zusammenarbeit aufforderte, um
Akte des Terrorismus zu verhüten und zu bekämpfen, sowie
auf die Resolution 1465 (2003) des Sicherheitsrats vom
13. Februar 2003, in der der Rat den Bombenanschlag in Bo-
gotá am 7. Februar 2003 verurteilte,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/173 vom
18. Dezember 2002, in der sie bestätigte, wie wichtig die Rol-
le des Zentrums für internationale Verbrechensverhütung des
Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung für die Erfüllung seines Mandats ist, namentlich
die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus und insbe-
sondere die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit
und die Bereitstellung technischer Hilfe auf Antrag, wodurch
die Tätigkeit des Ausschusses des Sicherheitsrats nach Reso-
lution 1373 (2001) betreffend die Bekämpfung des Terroris-
mus ergänzt wird,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/292 vom 20. De-
zember 2002, in deren Abschnitt IV sie die Stärkung der Se-
kretariats-Unterabteilung Terrorismusverhütung billigte, in
Anbetracht dessen, dass die Bekämpfung des Terrorismus ei-
ne der Prioritäten des mittelfristigen Plans für den Zeitraum
2002-2005 war,

eingedenk ihrer Resolution 56/261 vom 31. Januar 2002
über die Aktionspläne zur Umsetzung der Wiener Erklärung
über Verbrechen und Gerechtigkeit: Bewältigung der Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts, die einen Aktionsplan ge-
gen den Terrorismus enthält,

in Unterstützung der Anstrengungen, die der Exekutivdi-
rektor des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung fortlaufend unternimmt, um den in-
tegrierten Ansatz zur Bekämpfung des Terrorismus, des Dro-
genhandels, der grenzüberschreitenden organisierten Krimi-
nalität und anderer damit zusammenhängender Formen krimi-
neller Tätigkeiten zu verstärken,

in Betonung der Notwendigkeit einer engen Koordinie-
rung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten, den interna-
tionalen, regionalen und subregionalen Organisationen und
dem Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus sowie dem
Zentrum bei der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus

34 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt.
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und der kriminellen Tätigkeiten, die mit dem Ziel unternom-
men werden, den Terrorismus in allen seinen Arten und Er-
scheinungsformern zu fördern,

überzeugt von der Notwendigkeit, die von der Generalver-
sammlung und vom Sicherheitsrat in verschiedenen Resolu-
tionen, insbesondere der Ratsresolution 1373 (2001), bekräf-
tigt wurde, Akte des Terrorismus zu verhüten und zu bekämp-
fen, und mit tiefer Besorgnis Kenntnis nehmend von den Ver-
bindungen zwischen dem Terrorismus und der grenz-
überschreitenden organisierten Kriminalität, dem Drogenhan-
del, der Geldwäsche und dem Waffenhandel sowie den uner-
laubten Transfers nuklearen, chemischen und biologischen
Materials,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierung Öster-
reichs und das Zentrum für die Veranstaltung des Symposi-
ums "Bekämpfung des internationalen Terrorismus: der Bei-
trag der Vereinten Nationen", das am 3. und 4. Juni 2002 in
Wien abgehalten wurde, und Kenntnis nehmend von dem Be-
richt des Exekutivdirektors35,

daran erinnernd, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen
müssen, dass alle Maßnahmen, die sie zur Bekämpfung des
Terrorismus ergreifen, mit allen ihren Verpflichtungen nach
dem Völkerrecht im Einklang stehen und dass diese Maßnah-
men in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, je nach Sach-
lage insbesondere mit den internationalen Menschenrechts-
normen, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären
Völkerrecht, ergriffen werden,

mit Anerkennung feststellend, dass der Ad-hoc-Ausschuss
nach Resolution 51/210 der Generalversammlung vom
17. Dezember 1996 die Ausarbeitung des Entwurfs eines um-
fassenden Übereinkommens über den internationalen Terro-
rismus36 und des Entwurfs eines internationalen Übereinkom-
mens zur Bekämpfung von Akten des Nuklearterrorismus37

fortsetzt,

1. bestärkt das Zentrum für internationale Verbre-
chensbekämpfung des Büros der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung in seinen mandatsmäßigen
Tätigkeiten auf dem Gebiet der Verhütung des Terrorismus,
in deren Rahmen es Mitgliedstaaten auf Antrag technische
Hilfe gewährt, insbesondere bei der Durchführung der univer-
sellen Übereinkommen und Protokolle betreffend den Terro-
rismus, und dadurch die internationale Zusammenarbeit bei
der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus stärkt, in en-
ger Koordinierung mit dem Ausschuss des Sicherheitsrats
nach Resolution 1373 (2001) betreffend die Bekämpfung des
Terrorismus und dem Sekretariats-Bereich Rechtsangelegen-
heiten sowie mit den internationalen, regionalen und subre-
gionalen Organisationen;

2. begrüßt es, dass das Zentrum das Globale Programm
gegen den Terrorismus eingerichtet hat, das den geeigneten

Rahmen für Tätigkeiten zur Unterstützung der Mitgliedstaa-
ten bei ihrem Kampf gegen den Terrorismus bildet, insbeson-
dere auf dem Wege der Durchführung der universellen Über-
einkommen und Protokolle betreffend den Terrorismus;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, soweit noch nicht
geschehen, Vertragsparteien der universellen Übereinkom-
men und Protokolle betreffend den Terrorismus zu werden
und diese durchzuführen und das Zentrum gegebenenfalls um
Hilfe dabei zu ersuchen;

4. nimmt Kenntnis von der Ausarbeitung eines Rechts-
leitfadens der Vereinten Nationen zu den universellen Über-
einkommen und Protokollen betreffend den Terrorismus, der
auf einer vom Internationalen Institut für höhere kriminologi-
sche Studien in Syrakus (Italien) vom 3. bis 5. Dezember
2002 ausgerichteten Veranstaltung von einer Sachverständi-
gengruppe überprüft wurde, und bittet die Staaten, die die uni-
versellen Übereinkommen und Protokolle betreffend den Ter-
rorismus noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihnen
noch nicht beigetreten sind, den Rechtsleitfaden heranzuzie-
hen, wenn sie die Bestimmungen dieser Rechtsinstrumente in
ihr innerstaatliches Recht übernehmen;

5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich
auch weiterhin gemeinsam sowie auf regionaler und bilatera-
ler Ebene und in enger Zusammenarbeit mit den Vereinten
Nationen um die Verhütung und Bekämpfung von Akten des
Terrorismus zu bemühen, indem sie die internationale Zusam-
menarbeit und die technische Hilfe im Rahmen der Resolutio-
nen des Sicherheitsrats 1373 (2001), 1377 (2001) und
1456 (2003) und der sonstigen einschlägigen internationalen
Rechtsinstrumente sowie im Einklang mit der Charta der Ver-
einten Nationen und dem Völkerrecht verstärken;

6. ersucht das Zentrum, nach Maßgabe der Verfügbar-
keit von Mitteln aus dem ordentlichen Haushalt oder außer-
planmäßigen Mitteln Leitlinien für technische Hilfe auszuar-
beiten, nach denen das Zentrum innerhalb seines Zuständig-
keitsbereichs und in Absprache mit dem Ausschuss zur
Bekämpfung des Terrorismus Hilfe bei der Förderung der Ra-
tifikation der universellen Übereinkommen und Protokolle
betreffend den Terrorismus beziehungsweise des Beitritts da-
zu sowie ihrer Durchführung gewähren wird, und konkrete
Elemente einer solchen Hilfe zu benennen, mit dem Ziel, die
Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten bei der Bekämp-
fung des Terrorismus zu erleichtern, und den Mitgliedstaaten
diese Leitlinien zur Prüfung vorzulegen;

7. ersucht das Zentrum außerdem, sich vorbehaltlich
der Verfügbarkeit außerplanmäßiger Mittel verstärkt darum
zu bemühen, auf Antrag technische Hilfe bei der Verhütung
und Bekämpfung des Terrorismus auf dem Wege der Durch-
führung der universellen Übereinkommen und Protokolle be-
treffend den Terrorismus zu gewähren und dabei besonderes
Gewicht auf die Abstimmung seiner Arbeit mit dem Aus-
schuss zur Bekämpfung des Terrorismus und den internatio-
nalen, regionalen und subregionalen Organisationen zu legen;

8. dankt den Geberländern, die durch freiwillige Bei-
träge zu dem Fonds der Vereinten Nationen für Verbrechens-
verhütung und Strafrechtspflege oder durch direkte Beiträge
zu dem Verbund des Programms der Vereinten Nationen auf

35 Siehe A/57/152 und Corr.1 und Add.1 und Add.1/Corr.1 und 2 und
Add.2.
36 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 37 (A/58/37), Anhang II.A.
37 Ebd., Anhang II.B.
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dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechts-
pflege die Einrichtung des Globalen Programms gegen den
Terrorismus unterstützt haben, und bittet alle Staaten, ange-
messene freiwillige Beiträge zu dem Fonds zu entrichten, um
die Kapazität des Zentrums zu stärken, den Mitgliedstaaten
auf Antrag technische Hilfe zu gewähren, insbesondere für
die Förderung der Ratifikation der universellen Übereinkom-
men und Protokolle betreffend den Terrorismus beziehungs-
weise den Beitritt dazu sowie ihre Durchführung;

9. empfiehlt der Kommission für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege, in Abstimmung mit anderen Stel-
len der Vereinten Nationen, insbesondere dem Ausschuss zur
Bekämpfung des Terrorismus, regelmäßig zu überprüfen,
welche Fortschritte die Mitgliedstaaten dabei erzielt haben,
Vertragsparteien der universellen Übereinkommen und Proto-
kolle betreffend den Terrorismus zu werden und sie durchzu-
führen, und welche Bedürfnisse die Mitgliedstaaten haben,
die technische Hilfe beantragen;

10. ersucht den Generalsekretär, während der dreizehn-
ten Tagung der Kommission für Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege eine Diskussionsrunde auf hoher Ebene
über die Fortschritte bei den die Strafrechtspflege betreffen-
den Aspekten des Terrorismus und der internationalen Zu-
sammenarbeit sowie bei den universellen Übereinkommen
und Protokollen betreffend den Terrorismus zu veranstalten,
und bittet den Ausschuss für die Bekämpfung des Terroris-
mus und die zuständigen internationalen Organisationen, an
dieser Diskussionsrunde teilzunehmen;

11. bittet die Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär In-
formationen über die Art der Verbindungen zwischen dem
Terrorismus und anderen Formen der Kriminalität zu unter-
breiten, um stärkere Synergien bei der Gewährung techni-
scher Hilfe durch das Zentrum zu erreichen, und ersucht den
Generalsekretär, in seinen Bericht über die Durchführung die-
ser Resolution eine Analyse der genannten Informationen auf-
zunehmen;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/137

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/499, Ziffer 32)38.

58/137. Verstärkung der internationalen Zusammenar-
beit bei der Verhütung und Bekämpfung des
Menschenhandels und beim Schutz seiner Opfer

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Erklärung über Grundprinzipien der
rechtmäßigen Behandlung von Verbrechensopfern und Op-
fern von Machtmissbrauch39,

Kenntnis nehmend von der im Bericht des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte40 enthal-
tenen Leitlinie 8: Besondere Maßnahmen für den Schutz und
die Unterstützung der Opfer von Kinderhandel, 

unter Hinweis auf das Übereinkommen über die Rechte
des Kindes41 und Kenntnis nehmend von dem Inkrafttreten
des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen über die Rech-
te des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kin-
derprostitution und die Kinderpornografie42,

sowie unter Hinweis auf das Übereinkommen (Nr. 182)
der Internationalen Arbeitsorganisation über das Verbot und
unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit, 1999, das die Zwangs- oder Pflicht-
arbeit aller Personen unter 18 Jahren verbietet,

ferner unter Hinweis auf die Ziffern 25 und 27 der Wiener
Erklärung über Verbrechen und Gerechtigkeit: Bewältigung
der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts43,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/25 vom 15. Novem-
ber 2000, mit der sie das Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität44 verabschiedete, und insbesondere auf das Zusatzproto-
koll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Men-
schenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels,
zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität45, 

unter Verurteilung des Menschenhandels als verabscheu-
ungswürdige Form moderner Sklaverei und als ein im Wider-
spruch zu den allgemeinen Menschenrechten stehender Akt,

unter Missbilligung der Behandlung von Menschen als
Ware, die von Menschenhändlern, insbesondere Ausbeutern,
getauscht, gekauft oder verkauft wird,

tief besorgt über die weltweite Verbreitung des Menschen-
handels zum Zweck der Ausbeutung verschiedenster Art
durch grenzüberschreitende organisierte kriminelle Gruppen,
von denen viele auch an anderen Formen rechtswidriger Tä-
tigkeiten beteiligt sind, namentlich Handel mit Feuerwaffen,
Geldwäsche, Drogenhandel und Korruption,

zutiefst beunruhigt darüber, dass der Menschenhandel in
den meisten Teilen der Welt ein wachsendes und gewinn-
trächtiges Gewerbe ist, das unter anderem durch Armut, be-
waffnete Konflikte, schlechte soziale und wirtschaftliche Be-
dingungen und die Nachfrage auf den illegalen Arbeits- und
Sexmärkten verschlimmert wird,

mit dem Ausdruck der Bestürzung über die Fähigkeit kri-
mineller Netzwerke, eine Bestrafung zu vermeiden und
gleichzeitig die Anfälligkeit ihrer Opfer auszubeuten,

38 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt.
39 Resolution 40/34, Anlage.

40 Siehe E/2002/68/Add.1.
41 Resolution 44/25, Anlage.
42 Resolution 54/263, Anlage II.
43 Resolution 55/59, Anlage.
44 Resolution 55/25, Anlage I.
45 Ebd., Anlage II.
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Kenntnis nehmend von der Abgrenzung und den Querver-
bindungen zwischen den beiden kriminellen Verhaltenswei-
sen des Menschenhandels, Gegenstand des Zusatzprotokolls
zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschen-
handels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität, und der Schleu-
sung von Migranten, Gegenstand des Zusatzprotokolls gegen
die Schleusung von Migranten auf dem Land-, See- und Luft-
weg zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität46,

überzeugt von der dringenden Notwendigkeit einer breiten
und abgestimmten internationalen Zusammenarbeit zwischen
allen Mitgliedstaaten nach einem multidisziplinären, ausge-
wogenen und globalen Ansatz, einschließlich angemessener
technischer Hilfe, um den Menschenhandel zu verhüten und
zu bekämpfen,

sowie überzeugt davon, dass die Zivilgesellschaft, ein-
schließlich der nichtstaatlichen Organisationen, dazu beitra-
gen kann, die bestehenden und künftigen Möglichkeiten einer
Viktimisierung auf dem Gebiet des Menschenhandels zu ver-
ringern und die Regierungen bei der Förderung des Opfer-
schutzes durch umfassende und nicht stigmatisierende soziale
und angemessene wirtschaftliche Hilfe für die Opfer zu unter-
stützen, namentlich auf den Gebieten Gesundheit, Bildung,
Wohnung und Beschäftigung,

in Begrüßung der Anstrengungen, die Mitgliedstaaten,
insbesondere Herkunfts-, Transit- und Zielländer, unterneh-
men, um die Zivilgesellschaft für die Schwere des Verbre-
chens des Menschenhandels und seiner verschiedenen For-
men zu sensibilisieren, sowie der Rolle der Öffentlichkeit bei
der Verhütung der Viktimisierung und bei der Hilfe für Opfer
des Menschenhandels,

Kenntnis nehmend von der themenbezogenen Diskussion
über den Menschenhandel, insbesondere den Frauen- und
Kinderhandel, auf der zwölften Tagung der Kommission für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege,

1. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, zur
Bekämpfung des Menschenhandels einen umfassenden An-
satz anzuwenden, der auch die Rechtsdurchsetzung und gege-
benenfalls die Beschlagnahme und Einziehung der Erlöse aus
dem Menschenhandel, den Schutz der Opfer und Präventiv-
maßnahmen umfasst, namentlich Maßnahmen zur Bekämp-
fung von Tätigkeiten, die aus der Ausbeutung von Opfern des
Menschenhandels Gewinn ziehen;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, zusammenzuarbei-
ten, um Menschenhandel, insbesondere zum Zwecke der se-
xuellen Ausbeutung, zu verhüten, und zwar durch

a) bessere technische Zusammenarbeit zur Stärkung
der lokalen und nationalen Institutionen zur Verhütung des
Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhan-
dels, in den Herkunftsländern;

b) Informationskampagnen über die Techniken und
Methoden der Menschenhändler, Aufklärungsprogramme,
die sich an die potenziellen Zielgruppen richten, sowie Be-
rufsausbildung für soziale Kompetenzen und Hilfe bei der
Wiedereingliederung der Opfer des Menschenhandels in die
Gesellschaft;

c) die besondere Berücksichtigung von Postkonfliktre-
gionen, in denen sich der Menschenhandel als ein neues Phä-
nomen abzeichnet, und die Einbeziehung von Maßnahmen
gegen den Menschenhandel in frühzeitige Interventionen;

3. erkennt an, dass eine breit angelegte internationale
Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten und den zuständi-
gen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
unverzichtbar ist, um die Gefahr des Menschenhandels wirk-
sam zu bekämpfen;

4. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Maß-
nahmen zu treffen, um das Übereinkommen der Vereinten
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte
Kriminalität44, das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämp-
fung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des
Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Ver-
einten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte
Kriminalität45 und das Fakultativprotokoll zum Übereinkom-
men über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von
Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie42

zu ratifizieren beziehungsweise ihnen beizutreten, und diese
Übereinkünfte durchzuführen, indem sie unter anderem

a) den Menschenhandel unter Strafe stellen;

b) die Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbe-
hörden bei der Bekämpfung des Menschenhandels fördern;

c) den Straftatbestand des Menschenhandels als Haupt-
tat für Straftatbestände der Geldwäsche umschreiben;

5. bittet die Mitgliedstaaten, im Einklang mit ihrem in-
nerstaatlichen Recht und ihrer Kapazität, Maßnahmen zu be-
schließen, um unter anderem

a) die sexuelle Ausbeutung zu bekämpfen und letztend-
lich zu beseitigen, indem diejenigen, die sie praktizieren,
strafrechtlich verfolgt und bestraft werden;

b) insbesondere durch Schulung das Personal im Be-
reich der Strafrechtspflege und nach Bedarf in anderen Berei-
chen für die Bedürfnisse der Opfer des Menschenhandels und
für die wichtige Rolle der Opfer bei der Aufdeckung und
Strafverfolgung dieses Verbrechens zu sensibilisieren, indem
sie unter anderem

i) alle von Opfern gemeldeten Fälle untersuchen, um
so eine weitere Viktimisierung zu vermeiden, und die Op-
fer durchgängig mit Respekt behandeln;

ii) Opfer und Zeugen während aller Strafverfahren
rücksichtsvoll behandeln, im Einklang mit den Artikeln 24
und 25 des Übereinkommens der Vereinten Nationen ge-
gen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
und mit Artikel 6 Absatz 2 des Zusatzprotokolls zur Ver-
hütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhan-
dels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels;

46 Ebd., Anlage III.
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6. bittet die Mitgliedstaaten außerdem, im Einklang mit
ihrem innerstaatlichen Recht und ihrer Kapazität Maßnahmen
zu treffen, um unter anderem

a) Opfern des Menschenhandels Hilfe und Schutz zu
gewähren, so auch durch Maßnahmen, die es den Opfern des
Menschenhandels gegebenenfalls erlauben, vorübergehend
oder auf Dauer in ihrem Hoheitsgebiet zu bleiben;

b) die gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen zu
fördern, die erforderlich sind, um für die tatsächlichen Opfer
des Menschenhandels ein breites Spektrum von Hilfen, ein-
schließlich rechtlicher, psychologischer, medizinischer und
sozialer Hilfe, und gegebenenfalls eine Entschädigung oder
Rückerstattung bereitzustellen, vorbehaltlich der Feststel-
lung, dass eine Viktimisierung vorliegt;

c) alle Opfer des Menschenhandels human zu behan-
deln und dabei im Einklang mit Artikel 6 Absätze 3 und 4 des
Zusatzprotokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestra-
fung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und
Kinderhandels, ihr Alter, ihr Geschlecht und ihre besonderen
Bedürfnisse zu berücksichtigen;

d) bei der Wiedereingliederung von Opfern des Men-
schenhandels in die Gesellschaft behilflich zu sein;

7. bittet die Mitgliedstaaten ferner, gegebenenfalls
Richtlinien für den Schutz der Opfer des Menschenhandels
vor, während und nach Strafverfahren auszuarbeiten;

8. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, si-
cherzustellen, dass die gegen den Menschenhandel, insbeson-
dere den Frauen- und Kinderhandel, ergriffenen Maßnahmen
mit den international anerkannten Grundsätzen der Nichtdis-
kriminierung übereinstimmen und dass sie die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten der Opfer achten;

9. bittet die Mitgliedstaaten, Mechanismen für die Ko-
ordinierung und Zusammenarbeit zwischen staatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen einzurichten, um den unmit-
telbaren Bedürfnissen der Opfer des Menschenhandels ent-
sprechen zu können;

10. bittet die Mitgliedstaaten außerdem, angemessene
Ressourcen für Opferhilfeeinrichtungen, öffentliche Aufklä-
rungskampagnen und Strafverfolgungsmaßnahmen zu veran-
schlagen, mit denen Menschenhandel und Ausbeutung be-
kämpft und die internationale Zusammenarbeit gefördert wer-
den soll, einschließlich geeigneter Programme für technische
Hilfe und Kapazitätsaufbau, um die Mitgliedstaaten verstärkt
dazu zu befähigen, wirksame Maßnahmen gegen den Men-
schenhandel zu treffen;

11. legt den Mitgliedstaaten nahe, zu untersuchen, in-
wiefern die Ausnutzung der Prostitution anderer den Men-
schenhandel fördert;

12. legt den Mitgliedstaaten außerdem nahe, gesetzge-
berische oder andere Maßnahmen zu beschließen, um die
Nachfrage zu senken, die alle Formen des Menschenhandels
begünstigt, so auch indem sie mit nichtstaatlichen Organisa-
tionen und der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und die
Öffentlichkeit stärker dafür sensibilisieren, wie die sexuelle
und andere Formen der Ausbeutung ihre Opfer erniedrigen

und dass damit die Gefahr des Menschenhandels, insbesonde-
re des Frauen- und Kinderhandels, verbunden ist; 

13. legt den Mitgliedstaaten ferner nahe, im Einklang
mit Artikel 9 Absatz 5 des Zusatzprotokolls zur Verhütung,
Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbe-
sondere des Frauen- und Kinderhandels, unter anderem durch
Maßnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit dafür zu
sorgen, dass der die sexuelle Ausbeutung begünstigenden und
vor allem von Männern ausgehenden Nachfrage entgegenge-
wirkt wird;

14. legt den Mitgliedstaaten nahe, gegebenenfalls ge-
zielt gegen die Verbindung zwischen dem Menschenhandel
zum Zweck der sexuellen und anderer Formen der Ausbeu-
tung und anderen Arten von Straftaten vorzugehen;

15. legt dem Zentrum für internationale Verbrechens-
verhütung des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung nahe, seine enge Zusammenarbeit
und Koordinierung mit den zuständigen internationalen und
regionalen Organisationen auf diesem Gebiet fortzusetzen;

16. ermutigt die Mitgliedstaaten, freiwillige Beiträge zu
entrichten, um das Zentrum und sein Globales Programm ge-
gen den Menschenhandel zu unterstützen, insbesondere auf
dem Gebiet der technischen Hilfe;

17. ersucht den Generalsekretär, der Kommission für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf ihrer vier-
zehnten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Be-
richt zu erstatten.

RESOLUTION 58/138

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/499, Zffer 32)47.

58/138. Vorbereitungen für den Elften Kongress der Ver-
einten Nationen für Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/119 vom 19. De-
zember 2001 über die Rolle, Arbeitsweise, Häufigkeit und
Dauer der Kongresse der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und die Behandlung Straffälliger sowie ihre
Resolution 57/171 vom 18. Dezember 2002 über die Vorbe-
reitungen für den Elften Kongress der Vereinten Nationen für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege,

in Anbetracht dessen, dass der Elfte Kongress gemäß ihren
Resolutionen 415 (V) vom 1. Dezember 1950 und 46/152
vom 18. Dezember 1991 im Jahr 2005 abzuhalten ist,

eingedenk der in Ziffer 2 der Resolution 56/119 festgeleg-
ten Leitlinien für die Abhaltung und das neue Format der
Kongresse der Vereinten Nationen sowie der Ziffern 29 und
30 der Grundsatzerklärung und des Aktionsprogramms des
Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Ver-

47 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
brechensverhütung und der Strafrechtspflege, die der Resolu-
tion 46/152 als Anlage beigefügt sind,

in Anerkennung dessen, dass die Kongresse der Vereinten
Nationen einen bedeutenden Beitrag zur Förderung des Erfah-
rungsaustauschs auf dem Gebiet der Forschung, des Rechts
und der Politikformulierung zwischen Staaten, zwischenstaat-
lichen Organisationen und einzelnen sachverständigen Ver-
tretern verschiedener Berufsgruppen und Disziplinen sowie
zur Aufzeigung neuer Tendenzen und Probleme auf dem Ge-
biet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege lei-
sten,

unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution 57/171
die Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechts-
pflege auf ihrer zwölften Tagung ersucht hat, das Programm
für den Elften Kongress fertigzustellen und der Generalver-
sammlung über den Wirtschafts- und Sozialrat ihre abschlie-
ßenden Empfehlungen vorzulegen, 

sowie unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution
57/171 beschlossen hat, dass das Hauptthema des Elften Kon-
gresses "Synergien und Antworten: Strategische Allianzen
auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Straf-
rechtspflege" lauten wird,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/170 vom
18. Dezember 2002 über die Weiterverfolgung der Aktions-
pläne zur Umsetzung der Wiener Erklärung über Verbrechen
und Gerechtigkeit: Bewältigung der Herausforderungen des
21. Jahrhunderts48,

betonend, wie wichtig es ist, dass alle Vorbereitungen für
den Elften Kongress fristgerecht und konzertiert erfolgen,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs49,

1. nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die bei den
Vorbereitungen für den Elften Kongress der Vereinten Natio-
nen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege bisher
erzielt wurden;

2. beschließt, den Elften Kongress vom 18. bis
25. April 2005 und die dem Kongress vorangehenden Konsul-
tationen am 18. April 2005 abzuhalten;

3. beschließt außerdem, dass der Tagungsteil auf hoher
Ebene des Elften Kongresses an den drei letzten Kongressta-
gen stattfinden wird, damit sich die Staats- und Regierungs-
chefs beziehungsweise die Minister auf die wichtigsten Sach-
themen auf der Kongresstagesordnung konzentrieren können;

4. billigt die folgende vorläufige Tagesordnung für den
Elften Kongress, die von der Kommission für Verbrechens-
verhütung und Strafrechtspflege auf ihrer zwölften Tagung
fertiggestellt wurde:

1. Eröffnung des Kongresses

2. Organisatorische Fragen

3. Wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der grenz-
überschreitenden organisierten Kriminalität

4. Internationale Zusammenarbeit gegen den Terroris-
mus und Verbindungen zwischen dem Terrorismus
und anderen kriminellen Tätigkeiten im Kontext der
Arbeit des Büros der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung

5. Korruption: Bedrohungen und Tendenzen im
21. Jahrhundert

6. Wirtschafts- und Finanzkriminalität: Herausforde-
rungen für eine nachhaltige Entwicklung

7. Normen, die wirken: Fünfzig Jahre Normsetzung auf
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der
Strafrechtspflege

8. Annahme des Kongressberichts;

5. beschließt, dass folgende Fragen im Rahmen von
Fachtagungen auf dem Elften Kongress behandelt werden:

a) Verstärkung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Strafverfolgung, namentlich bei Auslieferungsmaßnah-
men;

b) Vorantreibung der Reformen auf dem Gebiet der
Strafrechtspflege, insbesondere auch auf dem Gebiet der wie-
dergutmachenden Justiz;

c) Strategien und beste Verfahren zur Verbrechensver-
hütung, insbesondere auch im Hinblick auf Kriminalität in
den Städten und gefährdete Jugendliche;

d) Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus unter
Bezugnahme auf die einschlägigen internationalen Überein-
kommen und Protokolle;

e) Maßnahmen zur Bekämpfung der Wirtschaftskrimi-
nalität, namentlich auch der Geldwäsche;

f) Maßnahmen zur Bekämpfung der Computerkrimi-
nalität;

6. ersucht den Generalsekretär erneut, in Zusammenar-
beit mit den Instituten des Verbunds des Programms der Ver-
einten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung
und der Strafrechtspflege einen Diskussionsleitfaden für die
regionalen Vorbereitungstreffen und die Fachtagungen des
Elften Kongresses zu erstellen;

7. fordert die regionalen Vorbereitungstreffen nach-
drücklich auf, die Sachgegenstände auf der Tagesordnung
und die Themen der Fachtagungen des Elften Kongresses zu
prüfen und maßnahmenorientierte Empfehlungen abzugeben,
die als Grundlage für den Entwurf der Empfehlungen und
Schlussfolgerungen dienen, die der Kongress und die Kom-
mission auf ihrer vierzehnten Tagung behandeln werden;

8. unterstreicht, wie wichtig die Fachtagungen sind,
und bittet die Mitgliedstaaten, die zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen und andere in Betracht kom-
mende Stellen, dem Zentrum für internationale Verbrechens-
verhütung des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung und den Instituten des Verbunds des

48 Resolution 56/261, Anlage.
49 A/58/87-E/2003/82.
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Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Ver-
brechensverhütung und der Strafrechtspflege bei den Vorbe-
reitungen für die Fachtagungen, namentlich auch der Erstel-
lung und Verbreitung des einschlägigen Hintergrundmateri-
als, finanzielle, organisatorische und fachliche Unterstützung
zu gewähren;

9. ersucht den Generalsekretär, in den in Ziffer 6 erbe-
tenen Diskussionsleitfaden auch die Behandlung von Ideen,
Projekten und Dokumenten der technischen Zusammenarbeit
aufzunehmen, die die bilateralen und multilateralen techni-
schen Hilfsmaßnahmen auf dem Gebiet der Verbrechensver-
hütung und der Strafrechtspflege verstärken sollen;

10. bittet die Geberländer, mit den Entwicklungsländern
zusammenzuarbeiten, um deren volle Mitwirkung an den
Fachtagungen zu gewährleisten;

11. billigt den Plan für die Dokumentation für den Elften
Kongress, den der Generalsekretär in seinem Bericht über die
Vorbereitungen für den Kongress vorgeschlagen hat50, unter
Berücksichtigung der diesbezüglichen Empfehlungen der
Kommission;

12. bittet die Regierungen und die zuständigen zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, den
Elften Kongress über ihre Aktivitäten zur Durchführung der
Aktionspläne zur Umsetzung der Wiener Erklärung über Ver-
brechen und Gerechtigkeit: Bewältigung der Herausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts48 zu unterrichten und sich bei der
Ausarbeitung von Rechtsvorschriften, Politiken und Pro-
grammen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der
Strafrechtspflege auf nationaler und internationaler Ebene
von ihnen leiten zu lassen;

13. ersucht den Generalsekretär erneut, im Einklang mit
der bisherigen Praxis die Mittel zur Verfügung zu stellen, die
notwendig sind, damit die am wenigsten entwickelten Länder
an den regionalen Vorbereitungstreffen für den Elften Kon-
gress und an dem Kongress selbst teilnehmen können;

14. ermutigt die Regierungen, frühzeitig mit allen geeig-
neten Mitteln, so auch, wo dies angezeigt ist, durch die Schaf-
fung von nationalen Vorbereitungsausschüssen, mit den Vor-
bereitungen für den Elften Kongress zu beginnen, mit dem
Ziel, einen Beitrag zu einer gezielten und produktiven Erörte-
rung der Themen zu leisten und an der Organisation und dem
Folgeprozess der Fachtagungen aktiv mitzuwirken;

15. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit der
hergebrachten Haushaltspraxis der Vereinten Nationen und
im Rahmen der Gesamtmittelbewilligungen des Programm-
haushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 nach
Bedarf Ressourcen bereitzustellen, um zu gewährleisten, dass
ein breit angelegtes, wirksames Programm zur Information
der Öffentlichkeit über die Vorbereitungen für den Elften
Kongress, den Kongress selbst und über die Weiterverfolgung
und Umsetzung seiner Empfehlungen durchgeführt wird;

16. bittet die Mitgliedstaaten erneut, auf dem Elften
Kongress auf möglichst hoher Ebene vertreten zu sein, bei-

spielsweise durch Staats- oder Regierungschefs, Justiz- und
andere Minister, die Erklärungen zum Hauptthema und zu den
anderen Themen des Kongresses abgeben und an themenbe-
zogenen interaktiven Runden Tischen teilnehmen;

17. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit der
bisherigen Praxis die Veranstaltung von Nebentagungen der
am Elften Kongress teilnehmenden nichtstaatlichen und be-
rufsständischen Organisationen sowie von Treffen von Be-
rufs- und geografischen Interessengruppen zu erleichtern und
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Vertreter aus Lehre
und Forschung zur Teilnahme an dem Kongress zu bewegen;

18. legt den zuständigen Sonderorganisationen, den Pro-
grammen der Vereinten Nationen, den zwischenstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen sowie sonstigen berufs-
ständischen Organisationen erneut nahe, bei den Vorbereitun-
gen für den Elften Kongress mit dem Zentrum für internatio-
nale Verbrechensverhütung zusammenzuarbeiten;

19. ersucht den Generalsekretär, einen Generalsekretär
und einen Exekutivsekretär des Elften Kongresses zu ernen-
nen, die im Einklang mit der bisherigen Praxis ihre Aufgaben
nach der Verfahrensordnung für die Kongresse der Vereinten
Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege
wahrnehmen werden;

20. ersucht die Kommission, auf ihrer dreizehnten Ta-
gung genügend Zeit für die Prüfung der bei den Vorbereitun-
gen für den Elften Kongress erzielten Fortschritte einzupla-
nen, alle notwendigen organisatorischen und sachbezogenen
Vorkehrungen rechtzeitig abzuschließen und der Generalver-
sammlung ihre Empfehlungen über den Wirtschafts- und So-
zialrat vorzulegen;

21. ersucht den Generalsekretär, für geeignete Folge-
maßnahmen zu dieser Resolution zu sorgen und der General-
versammlung über die Kommission für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege auf ihrer dreizehnten Tagung dar-
über Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/139

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/499, Ziffer 32)51.

58/139. Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen für
Verbrechensverhütung und die Behandlung
Straffälliger

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/172 vom 18. Dezem-
ber 2002 und alle anderen einschlägigen Resolutionen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs52,

50 Ebd., Ziffer 69.

51 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Ruanda (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten
sind).
52 A/58/223.
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eingedenk der dringenden Notwendigkeit, wirksame Ver-
brechensverhütungsstrategien für Afrika zu entwickeln, so-
wie der Bedeutung, die den Strafverfolgungsbehörden und
der rechtsprechenden Gewalt auf regionaler und subregiona-
ler Ebene zukommt,

feststellend, dass die Finanzlage des Afrikanischen Insti-
tuts der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und
die Behandlung Straffälliger seine Fähigkeit, in wirksamer
und umfassender Weise Dienste für die afrikanischen Mit-
gliedstaaten zu erbringen, stark beeinträchtigt hat,

1. beglückwünscht das Afrikanische Institut der Ver-
einten Nationen für Verbrechensverhütung und die Behand-
lung Straffälliger zu seinen Anstrengungen, die regionalen
Aktivitäten der technischen Zusammenarbeit zu fördern und
zu koordinieren, die sich mit den Systemen zur Verbrechens-
verhütung und Strafrechtspflege in Afrika befassen;

2. beglückwünscht den Generalsekretär zu seinen An-
strengungen, die erforderlichen Finanzmittel zu mobilisieren,
damit das Institut mit dem Kernbestand an Bediensteten des
Höheren Dienstes ausgestattet werden kann, den es benötigt,
um wirksam arbeiten und die ihm übertragenen Verpflichtun-
gen wirksam erfüllen zu können;

3. verweist erneut auf die Notwendigkeit, die Fähigkeit
des Instituts zur Unterstützung einzelstaatlicher Mechanis-
men zur Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in den
afrikanischen Ländern weiter auszubauen;

4. fordert die Mitgliedstaaten des Instituts nachdrück-
lich auf, ihr Möglichstes zu tun, um ihren Verpflichtungen ge-
genüber dem Institut nachzukommen;

5. fordert alle Mitgliedstaaten und nichtstaatlichen Or-
ganisationen auf, konkrete praktische Maßnahmen zu ergrei-
fen, um das Institut beim Aufbau der erforderlichen Kapazitä-
ten zu unterstützen und um seine Programme und Tätigkeiten
zur Stärkung der Systeme zur Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege in Afrika durchzuführen;

6. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt darum zu
bemühen, alle in Betracht kommenden Stellen des Systems
der Vereinten Nationen zu mobilisieren, damit das Institut die
erforderliche finanzielle und technische Unterstützung erhält,
die es ihm gestattet, seinen Auftrag zu erfüllen;

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, sich weiter
um die Mobilisierung der erforderlichen Finanzmittel zu be-
mühen, damit das Institut den Kernbestand an Bediensteten
des Höheren Dienstes aufrechterhalten kann, den es benötigt,
um wirksam arbeiten und die ihm übertragenen Verpflichtun-
gen erfüllen zu können;

8. fordert das Programm der Vereinten Nationen auf
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechts-
pflege und das Programm der Vereinten Nationen für interna-
tionale Drogenkontrolle auf, eng mit dem institut zusammen-
zuarbeiten;

9. ersucht den Generalsekretär, die regionale Koopera-
tion, Koordinierung und Zusammenarbeit im Kampf gegen
die Kriminalität verstärkt zu fördern, insbesondere gegen ihre
grenzüberschreitenden Formen, die durch einzelstaatliche

Maßnahmen allein nicht ausreichend bekämpft werden kön-
nen;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, konkrete
Vorschläge zum Ausbau der Programme und Tätigkeiten des
Instituts, namentlich die Aufstockung des Kernbestands an
Bediensteten des Höheren Dienstes, vorzulegen und der Ge-
neralversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über
die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/140

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/499, Ziffer 32)53.

58/140. Stärkung des Programms der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und
der Strafrechtspflege, insbesondere seiner Kapa-
zität zur technischen Zusammenarbeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/152 vom 18. De-
zember 1991 über die Schaffung eines wirksamen Programms
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensver-
hütung und der Strafrechtspflege, in der sie die Grundsatzer-
klärung und das Aktionsprogramm in der Anlage zu der ge-
nannten Resolution gebilligt hat,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/173 vom
18. Dezember 2002 über die Stärkung des Programms der
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhü-
tung und der Strafrechtspflege, insbesondere seiner Kapazität
zur technischen Zusammenarbeit,

eingedenk ihrer Resolution 58/135 vom 22. Dezember
2003 über internationale Zusammenarbeit bei der Bekämp-
fung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität:
Unterstützung von Staaten beim Aufbau von Kapazitäten mit
dem Ziel, die Durchführung des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte
Kriminalität und der dazugehörigen Protokolle zu erleichtern,

sowie eingedenk ihrer Resolution 58/136 vom 22. De-
zember 2003 über die Verstärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit und der technischen Hilfe zur Förderung der
Durchführung der universellen Übereinkommen und Proto-

53 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Argentinien, Armenien, Australien,
Bangladesch, Belarus, Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Dänemark, Demokra-
tische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecua-
dor, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eri-
trea, Estland, Finnland, Frankreich, Gambia, Ghana, Griechenland, Gua-
temala, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malta, Mexiko, Monaco, Mon-
golei, Namibia, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Öster-
reich, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Re-
publik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, San Marino,
Schweden, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Simbabwe, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Swasiland, Thailand, Tschechische
Republik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Venezuela, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam und Zypern.
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kolle betreffend den Terrorismus im Rahmen der Tätigkeit
des Zentrums für internationale Verbrechensverhütung des
Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung, 

unter Hinweis auf die Resolution 2003/24 des Wirtschafts-
und Sozialrats vom 22. Juli 2003 über die Tätigkeit des Zen-
trums für internationale Verbrechensverhütung, einschließ-
lich der Verwaltung des Fonds der Vereinten Nationen für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 2003/28 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 22. Juli 2003 über internationale
Zusammenarbeit zur Verhütung, Bekämpfung und Beseiti-
gung von Entführungen und die Gewährung von Opferhilfe,

unter Betonung der Rolle der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege,
insbesondere was die Verringerung der Kriminalität, eine ef-
fizientere und wirksamere Rechtsdurchsetzung und Rechts-
pflege, die Achtung vor den Menschenrechten und der Herr-
schaft des Rechts und die Förderung eines Höchstmaßes an
Fairness, Menschlichkeit und pflichtgemäßem Verhalten be-
trifft,

in der Erkenntnis, dass die Bekämpfung der weltweiten
Kriminalität eine gemeinsame und geteilte Verantwortung
darstellt,

überzeugt von der Zweckmäßigkeit einer engeren Koordi-
nierung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten bei der
Bekämpfung der Kriminalität, namentlich der organisierten
Kriminalität, der Korruption, der Schleusung von Migranten
und des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und
Kinderhandels, der mit Drogen zusammenhängenden Verbre-
chen, der Geldwäsche, der unerlaubten Herstellung von Feu-
erwaffen, deren Teilen, Komponenten und Munition sowie
des unerlaubten Handels damit, des kriminellen Missbrauchs
von Informationstechnologien sowie der kriminellen Tätig-
keiten, die auf die Förderung des Terrorismus in all seinen Ar-
ten und Erscheinungsformen gerichtet sind, eingedenk der
Rolle, die sowohl die Vereinten Nationen als auch die Regio-
nalorganisationen in dieser Hinsicht übernehmen können,

in Anerkennung der zur Zeit auf Regionalebene unternom-
menen Anstrengungen zur Ergänzung der Tätigkeit des Pro-
gramms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbre-
chensverhütung und der Strafrechtspflege bei der Bekämp-
fung der Schleusung von Migranten und des Menschenhan-
dels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, sowie in
diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend von den laufen-
den Arbeiten, die im Rahmen des Bali- und Puebla-Prozes-
ses54 stattfinden,

sowie in Anerkennung der derzeit unternommenen An-
strengungen zur Ergänzung der auf die Bekämpfung der Kor-
ruption gerichteten Tätigkeit des Programms der Vereinten

Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der
Strafrechtspflege sowie Kenntnis nehmend von den Ergebnis-
sen des dritten Globalen Forums über die Bekämpfung der
Korruption und die Wahrung der Integrität, das vom 28. bis
31. Mai 2003 in Seoul stattfand,

ferner in Anerkennung der Rolle der Regeln und Normen
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensver-
hütung und der Strafrechtspflege sowie ihrer Weiterentwick-
lung, wie in Resolution 2003/30 des Wirtschafts- und Sozial-
rats vom 22. Juli 2003 dargelegt,

 in Anerkennung der dringenden Notwendigkeit einer Aus-
weitung der Aktivitäten auf dem Gebiet der technischen Zu-
sammenarbeit, um den Ländern, insbesondere den Entwick-
lungs- und Transformationsländern, bei ihren Bemühungen
behilflich zu sein, die Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen und andere Rechtsinstrumente und grundsatzpolitische
Leitlinien in die Praxis umzusetzen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/25 vom 15. Novem-
ber 2000, mit der sie das Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität, das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und
Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen-
und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität und das Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Mi-
granten auf dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkom-
men der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende
organisierte Kriminalität verabschiedete, sowie auf ihre Reso-
lution 55/255 vom 31. Mai 2001, mit der sie das Zusatzproto-
koll gegen die unerlaubte Herstellung von Feuerwaffen, deren
Teilen, Komponenten und Munition sowie gegen den uner-
laubten Handel damit zum Übereinkommen der Vereinten
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimi-
nalität verabschiedete,

erfreut über die Verabschiedung ihrer Resolution 58/4
vom 31. Oktober 2003 über das Übereinkommen der Verein-
ten Nationen gegen Korruption,

in Anerkennung der Notwendigkeit, bei den Kapazitäten
für technische Zusammenarbeit, über die das Büro der Ver-
einten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung
verfügt, das Gleichgewicht zwischen allen von der General-
versammlung und vom Wirtschafts- und Sozialrat benannten
Prioritäten zu wahren,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, in de-
nen sie den Generalsekretär ersuchte, dem Programm der Ver-
einten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung
und der Strafrechtspflege entsprechend dem hohen Vorrang,
der dem Programm beigemessen wird, dringend ausreichende
Mittel für die vollständige Erfüllung seines Auftrags zur Ver-
fügung zu stellen,

eingedenk der Wiener Erklärung über Verbrechen und Ge-
rechtigkeit: Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts55,54 Zuletzt die vom 28. bis 30. April 2003 auf Bali (Indonesien) abgehal-

tene zweite Regionale Ministerkonferenz über Schleusung, Menschen-
handel und damit zusammenhängende grenzüberschreitende Kriminali-
tät und die am 29. und 30. Mai 2003 im Rahmen des Puebla-Prozesses in
Cancún (Mexiko) abgehaltene achte Regionalkonferenz über Migration. 55 Resolution 55/59, Anlage.
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unter Hinweis auf die Aktionspläne zur Umsetzung der
Wiener Erklärung über Verbrechen und Gerechtigkeit: Be-
wältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts56,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 2003/25 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 22. Juli 2003 über internationale
Zusammenarbeit, technische Hilfe und Beratende Dienste auf
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechts-
pflege,

sich dessen bewusst, dass dem Büro der Vereinten Natio-
nen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung aus am wenig-
sten entwickelten Ländern, Entwicklungs- und Transforma-
tionsländern sowie Ländern in Postkonfliktsituationen immer
mehr Anträge auf technische Hilfe zugehen,

mit Dank für die von bestimmten Mitgliedstaaten in den
Jahren 2002 und 2003 bereitgestellten Finanzmittel, dank de-
ren das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbre-
chensbekämpfung seine Kapazitäten zur Durchführung einer
größeren Zahl von Projekten auf dem Gebiet der Verbre-
chensverhütung und der Strafrechtspflege ausbauen konnte,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Ge-
neralsekretärs über die bei der Durchführung der Resolution
57/173 der Generalversammlung erzielten Fortschritte57;

2. erklärt, wie wichtig die Tätigkeit des Büros der Ver-
einten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung
bei der Wahrnehmung seines Auftrags auf dem Gebiet der
Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege ist, nament-
lich was die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus,
insbesondere durch die Verstärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit und die Gewährung technischer Hilfe auf ent-
sprechenden Antrag, angeht, durch die die Tätigkeit des Aus-
schusses des Sicherheitsrats nach Resolution 1373 (2001) be-
treffend die Bekämpfung des Terrorismus ergänzt wird;

3. bekräftigt, wie wichtig das Programm der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der
Strafrechtspflege für die Förderung wirksamer Maßnahmen
zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege
ist, da es auf die Bedürfnisse der internationalen Gemein-
schaft angesichts der innerstaatlichen wie auch der grenzüber-
schreitenden Kriminalität eingeht und den Mitgliedstaaten da-
bei behilflich ist, ihre Ziele in Bezug auf die Verbrechensver-
hütung auf innerstaatlicher und zwischenstaatlicher Ebene zu
erreichen und die Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung
zu verbessern;

4. begrüßt erneut den Beschluss der Kommission für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, in ihre Tätig-
keiten eine geschlechtsspezifische Perspektive einzubezie-
hen, sowie ihr an das Sekretariat gerichtetes Ersuchen, dafür
Sorge zu tragen, dass eine geschlechtsspezifische Perspektive
fester Bestandteil aller Tätigkeiten des Zentrums wird;

5. bekräftigt die Rolle des Büros der Vereinten Natio-
nen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, das den Mit-
gliedstaaten auf Antrag technische Zusammenarbeit, Beraten-
de Dienste und andere Formen der Hilfe auf dem Gebiet der
Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege zur Verfü-
gung stellt, namentlich im Bereich der Verhütung und Ein-
dämmung der grenzüberschreitenden organisierten Krimina-
lität, der Korruption und des Terrorismus, sowie auf dem Ge-
biet des Wiederaufbaus innerstaatlicher Strafjustizsysteme;

6. würdigt die Fortschritte, die bei der Durchführung
der weltweiten Programme zur Bekämpfung von Menschen-
handel, Korruption, organisierter Kriminalität und Terroris-
mus erzielt wurden, die auf der Grundlage enger Konsultatio-
nen mit den Mitgliedstaaten und nach Überprüfung durch die
Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege
ausgearbeitet wurden, und fordert den Generalsekretär auf,
diese Programme noch stärker bekannt zu machen und das
Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung zu stärken, indem er ihm die erforderlichen Mit-
tel zur vollständigen Erfüllung seines Auftrags auf dem Ge-
biet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege zur
Verfügung stellt;

7. unterstützt den hohen Vorrang, der der technischen
Zusammenarbeit und den Beratenden Diensten auf dem Ge-
biet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege, na-
mentlich auf dem Gebiet der Verhütung und Eindämmung der
grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität, der Kor-
ruption und des Terrorismus, beigemessen wird, und betont,
dass die operativen Tätigkeiten des Büros der Vereinten Na-
tionen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung verstärkt
werden müssen, damit es insbesondere Entwicklungs- und
Transformationsländern und Ländern in Postkonfliktsituatio-
nen behilflich sein kann;

8. fordert die Staaten und die zuständigen internationa-
len Organisationen nachdrücklich auf, zur wirksamen Aus-
einandersetzung mit den gravierenden Problemen, die durch
die Schleusung von Migranten und den Menschenhandel so-
wie damit zusammenhängende Aktivitäten entstehen, natio-
nale, regionale und internationale Strategien und weitere not-
wendige Maßnahmen auszuarbeiten, welche die diesbezügli-
che Arbeit des Programms der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege
ergänzen;

9. bittet alle Staaten, die operativen Tätigkeiten des
Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Ver-
brechensverhütung und der Strafrechtspflege durch freiwilli-
ge Beiträge an den Fonds der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege oder durch freiwillige
Beiträge zur unmittelbaren Unterstützung solcher Tätigkei-
ten, namentlich zu Gunsten der Gewährung technischer Hilfe
bei der Erfüllung der auf dem Zehnten Kongress der Verein-
ten Nationen für Verbrechensverhütung und die Behandlung
Straffälliger eingegangenen Verpflichtungen, einschließlich
der Maßnahmen, die in den Aktionsplänen zur Umsetzung der
Wiener Erklärung über Verbrechen und Gerechtigkeit: Be-
wältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts56 auf-
geführt sind, zu unterstützen;

56 Resolution 56/261, Anlage.
57 A/58/222.
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10. legt den zuständigen Programmen, Fonds und Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, den in-
ternationalen Finanzinstitutionen, insbesondere der Welt-
bank, sowie den regionalen und nationalen Finanzierungsor-
ganisationen nahe, die technischen operativen Tätigkeiten des
Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und
der Strafrechtspflege zu unterstützen;

11. fordert die Staaten und die Finanzierungsorganisa-
tionen nachdrücklich auf, gegebenenfalls ihre Vergabepolitik
für Entwicklungshilfemittel zu überprüfen und die Verbre-
chensverhütung und die Strafrechtspflege als Teilbereiche in
diese Hilfe mit einzubeziehen;

12. begrüßt die Anstrengungen, die die Kommission für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege unternommen
hat, um die ihr übertragene Aufgabe der Mobilisierung von
Ressourcen energischer zu verfolgen, und fordert die Kom-
mission auf, auch im Einklang mit der Resolution 2003/31 des
Wirtschafts- und Sozialrats vom 22. Juli 2003 über die Ar-
beitsweise der Kommission, ihre diesbezüglichen Tätigkeiten
weiter zu verstärken;

13. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Bes-
chluss, während der dreizehnten Tagung der Kommission für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf hochrangi-
ger Ebene eine Erörterung der Fortschritte zu veranstalten, die
hinsichtlich der die Strafrechtspflege betreffenden Aspekte
des Terrorismus und der internationalen Übereinkommen und
Protokolle mit Bezug auf den Terrorismus erzielt wurden;

14. dankt den nichtstaatlichen Organisationen und den
sonstigen maßgeblichen Sektoren der Zivilgesellschaft für ih-
re Unterstützung des Programms der Vereinten Nationen auf
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechts-
pflege;

15. bittet die zuständigen Stellen des Systems der Ver-
einten Nationen, namentlich das Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen und die Weltbank, sowie andere interna-
tionale Finanzierungsorganisationen, stärker mit dem Büro
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung zusammenzuarbeiten, um Synergien zu nutzen und
Doppelarbeit zu vermeiden, und sicherzustellen, dass Aktivi-
täten betreffend Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege,
namentlich Aktivitäten im Zusammenhang mit der Verhütung
von Korruption, nach Bedarf im Rahmen ihrer Agenda für ei-
ne nachhaltige Entwicklung geprüft werden und dass die
Sachkenntnisse des Büros im Hinblick auf Maßnahmen zur
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, namentlich
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verhütung von Kor-
ruption und der Förderung der Rechtsstaatlichkeit, in vollem
Umfang genutzt werden;

16. ersucht den Generalsekretär, alle erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um die Kommission für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege als das wichtigste
richtliniengebende Organ auf diesem Gebiet bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben, einschließlich der Zusammenarbeit
und Koordinierung mit dem Institutsverbund des Programms

der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensver-
hütung und der Strafrechtspflege und anderen zuständigen
Organen, angemessen zu unterstützen;

17. begrüßt das Inkrafttreten des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität (Übereinkommen von Palermo) und das
bevorstehende Inkrafttreten des Zusatzprotokolls zur Verhü-
tung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, ins-
besondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkom-
men der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende
organisierte Kriminalität sowie die Ergebnisse der vom Gene-
ralsekretär vom 23. bis 26. September 2003 in New York
durchgeführten Aktion "Brennpunkt 2003: Verträge zur Be-
kämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Krimina-
lität und des Terrorismus";

18. betont, wie wichtig das rasche Inkrafttreten der übri-
gen Zusatzprotokolle zu dem Übereinkommen ist;

19. fordert alle Staaten und regionalen Wirtschaftsorga-
nisationen nachdrücklich auf, soweit noch nicht geschehen,
das Übereinkommen so rasch wie möglich zu ratifizieren be-
ziehungsweise ihm beizutreten, damit sie an der Konferenz
der Vertragsstaaten auf ihrer vom 28. Juni bis 9. Juli 2004 in
Wien stattfindenden Eröffnungstagung teilnehmen können;

20. begrüßt es, dass bereits freiwillige Beiträge entrich-
tet wurden, und legt den Staaten nahe, über den in dem Über-
einkommen eigens für diesen Zweck vorgesehenen Finanzie-
rungsmechanismus der Vereinten Nationen beziehungsweise
durch direkte Unterstützung der Durchführungsaktivitäten
und -initiativen regelmäßig angemessene freiwillige Beiträge
zur Durchführung des Übereinkommens und der dazugehöri-
gen Protokolle zu entrichten;

21. begrüßt außerdem den Erfolg der Verhandlungen
über das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Kor-
ruption und die Teilnahme der Staaten und der zuständigen
Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration an der
vom 9. bis 11. Dezember 2003 in Mérida (Mexiko) abgehal-
tenen Konferenz auf hoher politischer Ebene zur Unterzeich-
nung des Übereinkommens und fordert sie nachdrücklich auf,
alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um das Überein-
kommen so bald wie möglich zu ratifizieren;

22. ersucht den Generalsekretär, alle notwendigen Maß-
nahmen zu ergreifen und das Büro der Vereinten Nationen für
Drogen- und Verbrechensbekämpfung angemessen zu unter-
stützen, damit es das rasche Inkrafttreten des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen gegen Korruption fördern kann;

23. legt den Staaten nahe, über den in dem Übereinkom-
men eigens für diesen Zweck vorgesehenen Finanzierungs-
mechanismus beziehungsweise durch direkte Unterstützung
der Durchführungsaktivitäten und -initiativen regelmäßig an-
gemessene freiwillige Beiträge zur Förderung des Inkrafttre-
tens des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen
Korruption zu entrichten;

24. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.
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RESOLUTION 58/141

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/500, Ziffer 11)58.

58/141. Internationale Zusammenarbeit zur Bekämp-
fung des Weltdrogenproblems

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen59, auf ihre Resolution 57/174 vom 18. Dezember
2002 und auf ihre anderen früheren Resolutionen,

in Bekräftigung ihrer Verpflichtung auf die Ergebnisse der
vom 8. bis 10. Juni 1998 in New York abgehaltenen zwanzig-
sten Sondertagung der Generalversammlung über die gemein-
same Bekämpfung des Weltdrogenproblems und erfreut über
die anhaltende Entschlossenheit der Regierungen, das Welt-
drogenproblem durch die vollständige und ausgewogene An-
wendung nationaler, regionaler und internationaler Strategien
zur Verringerung der Nachfrage nach unerlaubten Drogen, ih-
rer Herstellung und des Handels damit zu bewältigen, 

erneut erklärend, wie wichtig es ist, dass die Mitgliedstaa-
ten sich für die Erreichung der Zielvorgaben für 2003 und
2008 einsetzen, die in der von der Generalversammlung auf
ihrer zwanzigsten Sondertagung verabschiedeten Politischen
Erklärung60 genannt sind, und die Leitlinien und Elemente be-
grüßend, die die Suchtstoffkommission dem Exekutivdirektor
des Programms der Vereinten Nationen für internationale
Drogenkontrolle für die Erstellung der künftigen Berichte
über die Folgemaßnahmen zu der zwanzigsten Sondertagung
empfohlen hat61,

hervorhebend, wie wichtig der Aktionsplan62 für die Um-
setzung der Erklärung über die Leitgrundsätze für die Sen-
kung der Drogennachfrage63 ist, der ein neues weltweites
Konzept einführt, das gemäß dem Grundsatz einer gemein-
sam getragenen Verantwortung ein Gleichgewicht zwischen
der Verringerung des unerlaubten Angebots und der Senkung
der unerlaubten Nachfrage hält, und wie wichtig der Aktions-
plan für internationale Zusammenarbeit bei der Ausmerzung
des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmittelpflanzen und
für Alternative Entwicklung64 ist, der anerkennt, welche Be-
deutung der Verringerung des Angebots als fester Bestandteil
einer ausgewogenen Drogenkontrollstrategie zukommt,

in Anerkennung der Anstrengungen, die alle Länder, ins-
besondere diejenigen, die Suchtstoffe für wissenschaftliche
und medizinische Zwecke herstellen, sowie das Internationale
Suchtstoff-Kontrollamt unternehmen, um die Abzweigung
dieser Stoffe auf illegale Märkte zu verhindern und die Ge-
winnung auf einem der erlaubten Nachfrage entsprechenden
Stand zu halten, im Einklang mit dem Einheits-Übereinkom-
men von 1961 über Suchtstoffe65 und dem Übereinkommen
von 1971 über psychotrope Stoffe66,

sich dessen bewusst, dass die Fortschritte bei der Verwirk-
lichung der in der Politischen Erklärung festgelegten Ziele
uneinheitlich waren, wie auch aus den zweijährlichen Berich-
ten des Exekutivdirektors des Büros der Vereinten Nationen
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung67 hervorgeht, und
anerkennend, dass das Drogenproblem nach wie vor eine
weltweite Herausforderung darstellt, die die öffentliche Ge-
sundheit und Sicherheit und das Wohlergehen der Mensch-
heit, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, ernsthaft be-
droht, und dass es die sozioökonomische und politische Stabi-
lität und die nachhaltige Entwicklung, namentlich die An-
strengungen zur Verminderung der Armut, untergräbt sowie
Gewalt und Kriminalität verursacht, namentlich in städtischen
Gebieten, 

tief besorgt über die ernsten Herausforderungen und Be-
drohungen durch die weiterhin bestehenden Verbindungen
zwischen dem unerlaubten Drogenhandel und dem Terroris-
mus und anderen nationalen und grenzüberschreitenden kri-
minellen Tätigkeiten, wie etwa dem Menschenhandel, vor al-
lem dem Frauen- und Kinderhandel, der Geldwäsche, der
Korruption sowie dem Handel mit Waffen und chemischen
Vorläuferstoffen, und bekräftigend, dass es einer starken und
wirksamen internationalen Zusammenarbeit bedarf, um die-
sen Bedrohungen entgegenzuwirken, 

ernsthaft besorgt über politische und sonstige Aktivitäten
zu Gunsten der Legalisierung unerlaubter Suchtstoffe und
psychotroper Stoffe, die nicht mit den internationalen Sucht-

58 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Bahamas, Ban-
gladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bosnien und Herzegowi-
na, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso,
Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Finnland, Frankreich,
Gambia, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Indien, Indo-
nesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Kanada, Kap Verde,
Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon,
Libysche-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malta, Marokko, Mexiko, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Myanmar, Namibia, Neu-
seeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Pakistan,
Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, San Mari-
no, Schweden, Schweiz, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Sudan, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela,
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam und Zypern.
59 Siehe Resolution 55/2.
60 Resolution S-20/2, Anlage.
61 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Sup-
plement No. 8 (E/1999/28/Rev.1), zweiter Teil, Kap. I, Resolution 42/11;
und ebd., 2001, Supplement No. 8 (E/2001/28/Rev.1), Kap. I, Abschnitt C,
Resolution 44/2.

62 Resolution 54/132, Anlage.
63 Resolution S-20/3, Anlage.
64 Resolution S-20/4 E.
65 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 520, Nr. 7515.
66 Ebd., Vol. 1019, Nr. 14956.
67 E/CN.7/2001/2 und Add.1-3, E/CN.7/2001/16 und E/CN.7/2003/2 und
Add.1-6.
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stoffübereinkommen im Einklang stehen und die das interna-
tionale Drogenkontrollregime gefährden könnten,

in der Erkenntnis, dass die internationale Zusammenarbeit
bei der Bekämpfung des Drogenmissbrauchs, der unerlaubten
Herstellung von Drogen sowie des unerlaubten Handels damit
gezeigt hat, dass durch nachhaltige und gemeinsame Anstren-
gungen positive Ergebnisse erzielt werden können, und mit
dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die diesbezüglichen In-
itiativen,

es begrüßend, dass die Suchtstoffkommission den Ta-
gungsteil auf Ministerebene ihrer sechsundvierzigsten Ta-
gung am 16. und 17. April 2003 in Wien abgehalten hat,

I

Achtung vor den in der Charta der Vereinten Nationen
und im Völkerrecht verankerten Grundsätzen der Be-
kämpfung des Weltdrogenproblems

1. erklärt erneut, dass die Bekämpfung des Weltdro-
genproblems eine gemeinsame und geteilte Verantwortung
darstellt, die in einem multilateralen Rahmen angegangen
werden muss, einen integrierten und ausgewogenen Ansatz
erfordert und in voller Übereinstimmung mit den in der Char-
ta der Vereinten Nationen und im Völkerrecht verankerten
Zielen und Grundsätzen erfolgen muss, insbesondere unter
voller Achtung der Souveränität und territorialen Unversehrt-
heit der Staaten, des Grundsatzes der Nichteinmischung in die
inneren Angelegenheiten von Staaten sowie aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten, und ausgehend von den Grund-
sätzen der Gleichberechtigung und der gegenseitigen Ach-
tung;

2. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, das Einheits-
Übereinkommen von 1961 über Suchtstoffe in der durch das
Protokoll von 1972 geänderten Fassung68, das Übereinkom-
men von 1971 über psychotrope Stoffe66 und das Übereinkom-
men der Vereinten Nationen von 1988 gegen den unerlaubten
Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen69 zu rati-
fizieren beziehungsweise diesen Übereinkommen beizutreten
und alle ihre Bestimmungen anzuwenden;

II

Internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung des
Weltdrogenproblems und Folgemaßnahmen zu der
zwanzigsten Sondertagung

1. bekräftigt die während des Tagungsteils auf Mini-
sterebene der sechsundvierzigsten Tagung der Suchtstoff-
kommission verabschiedete Gemeinsame Ministererklärung
und die weiteren Maßnahmen zur Durchführung der aus der
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung hervor-
gegangenen Aktionspläne70, in der betont wird, dass das Welt-

drogenproblem im multilateralen, regionalen, bilateralen und
nationalen Rahmen angegangen werden muss, dass die Maß-
nahmen zur Bekämpfung dieses Problems nur dann erfolg-
reich sein können, wenn sich alle Mitgliedstaaten daran betei-
ligen, dass diese Maßnahmen durch eine intensive internatio-
nale Entwicklungszusammenarbeit gestützt und noch stärker
in die nationalen Entwicklungsprioritäten einbezogen werden
müssen und dass sie ein Gleichgewicht zwischen der Verrin-
gerung des Angebots und der Senkung der Nachfrage sowie
eine umfassende Strategie erfordern, die Alternative Entwick-
lung, so auch präventive Alternative Entwicklung, die Ver-
nichtung von Anbaukulturen, Verbote, Strafverfolgung, Ver-
hütung, Behandlung und Rehabilitation sowie Bildung kom-
biniert;

2. fordert alle maßgeblichen Akteure auf, ihre enge Zu-
sammenarbeit mit den Regierungen bei der Förderung und
Umsetzung der Ergebnisse der zwanzigsten Sondertagung
und des Tagungsteils auf Ministerebene der sechsundvierzig-
sten Tagung der Suchtstoffkommission fortzusetzen;

Nationale Drogenkontrollstrategien

3. betont, dass die Erhebung von Daten und die Analy-
se und Evaluierung der Ergebnisse der laufenden politischen
Maßnahmen unverzichtbare Instrumente sind, wenn es darum
geht, eine solide, auf Fakten gestützte Drogenkontrollpolitik
weiterzuentwickeln; 

Senkung der Nachfrage

4. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den
Aktionsplan62 zur Verwirklichung der Erklärung über die
Leitgrundsätze für die Senkung der Drogennachfrage63 umzu-
setzen und ihre einzelstaatlichen Anstrengungen zur Bekämp-
fung des Missbrauchs unerlaubter Drogen durch ihre Bevöl-
kerung, insbesondere Kinder und Jugendliche, zu verstärken,
wobei sie mit Sorge von deren zunehmendem Drogen-
missbrauch Kenntnis nimmt;

5. fordert die Staaten nachdrücklich auf, zur Verwirk-
lichung des Ziels einer erheblichen und messbaren Senkung
des Drogenmissbrauchs bis zum Jahr 2008

a) weiter umfassende Politiken und Programme zur
Nachfragesenkung, einschließlich Forschungsarbeiten, durch-
zuführen, die alle unter internationaler Kontrolle stehenden
Drogen erfassen, um die Öffentlichkeit verstärkt für das Dro-
genproblem zu sensibilisieren, unter besonderer Berücksich-
tigung von Präventiv- und Aufklärungsmaßnahmen, und vor
allem Jugendlichen und anderen Risikogruppen Informatio-
nen über den Erwerb von Lebenskompetenzen, über gesund-
heitsbewusste Entscheidungen und über drogenfreie Aktivitä-
ten zu vermitteln;

b) weiter umfassende politische Maßnahmen zur Nach-
fragesenkung auszuarbeiten und durchzuführen, einschließ-
lich Aktivitäten zur Risikoverringerung, die mit bewährten
medizinischen Verfahrensweisen und mit den internationalen
Suchtstoffübereinkommen im Einklang stehen und die die
schädlichen gesundheitlichen und sozialen Folgen des Dro-
genmissbrauchs verringern, und ein breites Spektrum umfas-
sender Dienstleistungen zur Behandlung, Rehabilitation und
sozialen Wiedereingliederung von Drogenabhängigen bereit-

68 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 976, Nr. 14152.
69 Siehe Official Records of the United Nations Conference for the Adop-
tion of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycho-
tropic Substances, Vienna, 25 November-20 December 1988, Vol. I (Ver-
öffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.XI.5).
70 A/58/124, Abschnitt II.A.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
zustellen und mit entsprechenden Ressourcen auszustatten, da
die soziale Ausgrenzung ein wichtiger Risikofaktor für den
Drogenmissbrauch ist;

c) verstärkt Frühinterventionsprogramme durchzufüh-
ren, die Kinder und Jugendliche vom Konsum unerlaubter
Drogen abbringen, namentlich vom gleichzeitigen Konsum
mehrerer Drogen und vom Freizeitkonsum von Suchtstoffen
wie Cannabis und synthetischen Drogen, insbesondere am-
phetaminähnlichen Stimulanzien, und die aktive Beteiligung
der jüngeren Generation an Kampagnen gegen den Drogen-
missbrauch zu fördern;

d) ein umfassendes Spektrum von Dienstleistungen zur
Verhütung der Übertragung von HIV/Aids und anderen mit
Drogenmissbrauch zusammenhängenden Infektionskrankhei-
ten bereitzustellen, einschließlich Aufklärung, Beratung und
Drogentherapie, und insbesondere die Entwicklungsländer
bei ihren Bemühungen um die Bewältigung dieser Probleme
zu unterstützen;

Unerlaubte synthetische Drogen

6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, ihre Anstren-
gungen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene
zu erneuern, um die in dem Aktionsplan gegen die unerlaubte
Herstellung von amphetaminähnlichen Stimulanzien und ih-
ren Vorläuferstoffen, den unerlaubten Verkehr damit und den
Missbrauch solcher Substanzen71 enthaltenen umfassenden
Maßnahmen durchzuführen, besondere Anstrengungen zu un-
ternehmen, um dem Missbrauch und dem Freizeitkonsum von
amphetaminähnlichen Stimulanzien, insbesondere durch Ju-
gendliche, entgegenzuwirken, und Informationen über die
schädlichen gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen
Folgen eines solchen Missbrauchs zu verbreiten;

Kontrolle der Vorläuferstoffe

7. legt den Staaten nahe,

a) Mechanismen zu schaffen oder zu stärken, um die
bestehenden Systeme möglichst wirksam zu nutzen und eine
strenge Kontrolle der zur Herstellung unerlaubter Drogen be-
nutzten chemischen Vorläuferstoffe sicherzustellen;

b) internationale Operationen zu unterstützen, die die
Abzweigung von bei der unerlaubten Herstellung von Koka-
in, Heroin und amphetaminähnlichen Stimulanzien verwen-
deten chemischen Vorläuferstoffen verhindern sollen, indem
sie Informationen mit anderen Staaten austauschen und früh-
zeitig gemeinsame Strafverfolgungsoperationen durchführen,
einschließlich des Einsatzes kontrollierter Lieferungen;

c) die internationale Zusammenarbeit bei der Umset-
zung des die Kontrolle von Vorläuferstoffen betreffenden Ar-
tikels 12 des Übereinkommens der Vereinten Nationen von
1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und
psychotropen Stoffen69 in enger Zusammenarbeit mit dem In-
ternationalen Suchtstoff-Kontrollamt sowie die auf der zwan-
zigsten Sondertagung vereinbarten Maßnahmen72 zu fördern;

Justizielle Zusammenarbeit

8. fordert alle Staaten auf, die internationale Zusam-
menarbeit zwischen den Justiz- und den Strafverfolgungsbe-
hörden auf allen Ebenen zu stärken, um den unerlaubten Dro-
genhandel zu verhüten und zu bekämpfen und um die besten
operativen Verfahrensweisen weiterzugeben und zu fördern,
mit dem Ziel, den unerlaubten Drogenhandel zu verbieten, na-
mentlich durch die Schaffung und Stärkung regionaler Me-
chanismen, die Gewährung technischer Hilfe und die Einfüh-
rung wirksamer Methoden der Zusammenarbeit, insbesonde-
re auf den Gebieten der Luftfahrt-, Schifffahrt- und Hafen-
kontrolle;

Bekämpfung der Geldwäsche

9. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Maßnah-
men zur Verhütung und Bekämpfung des Waschens der Erträ-
ge aus dem Drogenhandel und damit zusammenhängenden
kriminellen Tätigkeiten, insbesondere die internationale Zu-
sammenarbeit und technische Hilfe, zu verstärken, mit Unter-
stützung durch das System der Vereinten Nationen, interna-
tionale Institutionen wie die Weltbank und regionale Ent-
wicklungsbanken, umfassende internationale Systeme zur
Bekämpfung der Geldwäsche aufzubauen beziehungsweise
zu stärken und den Informationsaustausch zwischen Finanz-
institutionen und mit der Verhütung und Aufdeckung des Wa-
schens solcher Erträge beauftragten Einrichtungen zu verbes-
sern;

10. fordert die Staaten auf, zu erwägen, in ihre nationa-
len Drogenkontrollpläne Bestimmungen über die Schaffung
nationaler Netzwerke aufzunehmen, um ihre jeweiligen Ka-
pazitäten zur Verhütung, Überwachung, Kontrolle und Unter-
bindung schwerer Straftaten im Zusammenhang mit der Geld-
wäsche und der Finanzierung terroristischer Handlungen zu
stärken, und generell allen Akten der grenzüberschreitenden
organisierten Kriminalität entgegenzuwirken und die beste-
henden regionalen und internationalen Netzwerke zur Be-
kämpfung der Geldwäsche zu ergänzen;

Internationale Zusammenarbeit bei der Beseitigung des
unerlaubten Anbaus und bei der Alternativen Ent-
wicklung

11. fordert die Staaten auf, gegebenenfalls 

a) Programme für Alternative Entwicklung und für die
Beseitigung des unerlaubten Anbaus verstärkt zu unterstüt-
zen, so auch bei Bedarf durch die Bereitstellung neuer und zu-
sätzlicher Finanzmittel, die von Ländern durchgeführt wer-
den, die vom unerlaubten Anbau der Cannabispflanze, insbe-
sondere in Afrika, des Opiummohns und des Cocastrauchs be-
troffen sind, insbesondere einzelstaatliche Programme, die
die soziale Ausgrenzung verringern und eine nachhaltige
Wirtschaftsentwicklung fördern sollen;

b) gemeinsame Strategien durch internationale und re-
gionale Zusammenarbeit auszuweiten, um namentlich durch
Ausbildung und Aufklärung die Kapazitäten für Alternative
Entwicklung, Beseitigung des unerlaubten Anbaus und Ver-
bote zu stärken, mit dem Ziel, den unerlaubten Anbau von Be-
täubungsmittelpflanzen zu beseitigen;

71 Siehe Resolution S-20/4 A.
72 Siehe Resolution S-20/4 B.
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c) die internationale Zusammenarbeit und gegebenen-
falls auch eine präventive Alternative Entwicklung zu för-
dern, um zu verhindern, dass der unerlaubte Anbau von Be-
täubungsmittelpflanzen in anderen Gebieten einsetzt oder
dorthin verlagert wird;

d) im Einklang mit dem Grundsatz der geteilten Ver-
antwortung den Erzeugnissen aus Alternativen Entwicklungs-
programmen, die für die Schaffung von Arbeitsplätzen und
die Beseitigung der Armut notwendig sind, verstärkt Zugang
zu ihren Märkten zu gewähren;

e) nationale Mechanismen zur Überwachung und Veri-
fizierung des unerlaubten Anbaus zu schaffen beziehungswei-
se zu stärken;

f) auch weiterhin zur Aufrechterhaltung des Gleichge-
wichts zwischen dem erlaubten Angebot von Rohmaterialien
für Opiate für medizinische und wissenschaftliche Zwecke
und der erlaubten Nachfrage danach beizutragen und zusam-
menzuarbeiten, um die Ausbreitung von Produktionsquellen
von Rohmaterialien für Opiate zu verhindern;

12. begrüßt die Verabschiedung einer nationalen Dro-
genstrategie durch die Übergangsregierung Afghanistans und
stellt fest, dass eine fortgesetzte Koordinierung mit den auf in-
ternationaler Ebene unternommenen Anstrengungen geboten
ist;

13. empfiehlt, Afghanistan im Rahmen der unter ande-
rem unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und
durch andere multilaterale Foren durchgeführten umfassen-
den internationalen Strategie angemessene Hilfe zu gewäh-
ren, in Unterstützung des Engagements der Übergangsregie-
rung Afghanistans, wozu auch die Stärkung der "Sicherheits-
gürtel" in der Region gehört, und bekräftigt, dass die Antwort-
maßnahmen auf diese einzigartige Situation die Zusagen und
die eingesetzten Ressourcen für die Drogenbekämpfung in
anderen Teilen der Welt nicht beeinträchtigen werden;

III

Maßnahmen des Systems der Vereinten Nationen

1. betont, dass die Vieldimensionalität des Weltdro-
genproblems es erfordert, dass die Integration und Koordinie-
rung der Drogenkontrolltätigkeit im gesamten System der
Vereinten Nationen, namentlich bei den Folgemaßnahmen zu
den großen Konferenzen der Vereinten Nationen, sowie auch
bei anderen zuständigen multilateralen Institutionen und Or-
ganisationen gefördert wird;

2. bekräftigt ihre Entschlossenheit, die Mechanismen
der Vereinten Nationen für die internationale Drogenkontrol-
le weiter zu stärken, insbesondere die Suchtstoffkommission,
das Programm der Vereinten Nationen für internationale Dro-
genkontrolle und das Internationale Suchtstoff-Kontrollamt,
um sie zur Erfüllung ihrer Mandate zu befähigen, eingedenk
der Empfehlungen in der Resolution 1999/30 des Wirtschafts-
und Sozialrats vom 28. Juli 1999 sowie der von der Sucht-
stoffkommission auf ihrer vierundvierzigsten, fünfundvier-
zigsten und sechsundvierzigsten Tagung ergriffenen Maßnah-
men und abgegebenen Empfehlungen zur Verbesserung ihrer
Arbeitsabläufe, insbesondere in ihren Resolutionen 44/16

vom 29. März 200173, 45/17 vom 15. März 200274 und 46/8
vom 15. April 200375;

3. legt der Suchtstoffkommission in ihrer Eigenschaft
als globales Koordinierungsorgan für die internationale Dro-
genkontrolle und als Leitungsgremium des Programms der
Vereinten Nationen für internationale Drogenkontrolle sowie
dem Internationalen Suchtstoff-Kontrollamt nahe, ihre nützli-
che Arbeit im Hinblick auf die Kontrolle der Vorläuferstoffe
und anderer Chemikalien, die bei der unerlaubten Herstellung
von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen verwendet wer-
den, weiterzuführen;

4. stellt fest, dass das Internationale Suchtstoff-Kon-
trollamt ausreichende Ressourcen für die Durchführung aller
seiner Aufgaben benötigt, und fordert daher die Mitgliedstaa-
ten nachdrücklich auf, sich in einer gemeinsamen Anstren-
gung zu verpflichten, dem Amt im Einklang mit der Resolu-
tion 1996/20 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 23. Juli
1996 angemessene und ausreichende Haushaltsmittel zuzu-
weisen, und betont, dass seine Kapazität erhalten werden
muss, unter anderem durch die Bereitstellung geeigneter Mit-
tel durch den Generalsekretär und durch angemessene techni-
sche Unterstützung seitens des Programms der Vereinten Na-
tionen für internationale Drogenkontrolle, und fordert eine
stärkere Zusammenarbeit und eine bessere Verständigung
zwischen den Mitgliedstaaten und dem Amt, um es in die La-
ge zu versetzen, alle seine Aufgaben aus den internationalen
Suchtstoffübereinkommen durchzuführen;

5. begrüßt die Anstrengungen, die das Programm der
Vereinten Nationen für internationale Drogenkontrolle zur
Durchführung seines Mandats unternimmt, und ersucht das
Programm, auch weiterhin

a) den Dialog mit den Mitgliedstaaten zu verstärken so-
wie für die kontinuierliche Verbesserung des Managements
zu sorgen und auf diese Weise zu einer besseren und nachhal-
tigen Programmdurchführung beizutragen und den Exekutiv-
direktor weiter zu ermutigen, die Wirksamkeit des Pro-
gramms so weit wie möglich zu steigern, unter anderem durch
die vollständige Durchführung der Resolutionen 44/16 und
45/17 der Suchtstoffkommission, insbesondere der darin ent-
haltenen Empfehlungen;

b) verstärkt mit den Mitgliedstaaten und mit den Pro-
grammen, Fonds und zuständigen Stellen der Vereinten Na-
tionen sowie den zuständigen Regionalorganisationen und
-einrichtungen und nichtstaatlichen Organisationen zusam-
menzuarbeiten und auf Antrag bei der Umsetzung der Ergeb-
nisse der zwanzigsten Sondertagung behilflich zu sein;

c) im Rahmen der verfügbaren freiwilligen Mittel den-
jenigen Ländern verstärkt Hilfe zu gewähren, die Anstrengun-
gen zur Bekämpfung des unerlaubten Anbaus von Betäu-

73 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, Sup-
plement No. 8 (E/2001/28/Rev.1), Kap. I, Abschnitt C.
74 Ebd., 2002, Supplement No. 8 und Korrigenda (E/2002/28 und Corr.1
und 2), Kap. I, Abschnitt C.
75 Ebd., 2003, Supplement No. 8 (E/2003/28), Kap. I, Abschnitt C.
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bungsmittelpflanzen unternehmen, insbesondere indem sie
Alternative Entwicklungsprogramme durchführen, und neue
und innovative Finanzierungsmechanismen zu erkunden;

d) unter Aufrechterhaltung des Gleichgewichts zwi-
schen Programmen zur Verringerung des Angebots und zur
Senkung der Nachfrage ausreichende Mittel bereitzustellen,
um es zu befähigen, seine Aufgaben bei der Umsetzung des
Aktionsplans62 für die Verwirklichung der Erklärung über die
Leitgrundsätze für die Senkung der Drogennachfrage63 zu er-
füllen, und die Länder auf Antrag bei der Weiterentwicklung
und Durchführung von Maßnahmen zur Senkung der Drogen-
nachfrage zu unterstützen;

e) den Dialog und die Zusammenarbeit mit den multi-
lateralen Entwicklungsbanken und den internationalen Fi-
nanzinstitutionen zu verstärken, damit diese in interessierten
und betroffenen Ländern mit der Drogenkontrolle zusammen-
hängende Kreditvergabe- und Programmierungsaktivitäten
durchführen können, die es diesen Ländern gestatten, die Er-
gebnisse der zwanzigsten Sondertagung umzusetzen, und die
Suchtstoffkommission über weitere Fortschritte auf diesem
Gebiet unterrichtet zu halten;

f) unter Berücksichtigung der Ergebnisse der zwanzig-
sten Sondertagung eine aktualisierte, objektive und umfassen-
de Bewertung der weltweiten Tendenzen auf dem Gebiet des
unerlaubten Verkehrs mit und Transits von Suchtstoffen und
psychotropen Stoffen, einschließlich der dabei verwendeten
Methoden und Routen, in seinen Bericht über den unerlaubten
Drogenhandel aufzunehmen und Mittel und Wege zu empfeh-
len, wie die Kapazität der an diesen Routen liegenden Staaten
zur Bewältigung aller Aspekte des Drogenproblems verbes-
sert werden kann;

g) den World Drug Report (Weltdrogenbericht), der
umfassende und ausgewogene Informationen über das Welt-
drogenproblem enthält, zu veröffentlichen und sich um zu-
sätzliche außerplanmäßige Mittel für seine Veröffentlichung
in allen Amtssprachen zu bemühen;

h) im Rahmen der für diesen Zweck verfügbaren frei-
willigen Beiträge denjenigen Staaten technische Hilfe zu ge-
währen, die von den zuständigen internationalen Stellen als
die am meisten vom Drogentransit betroffenen Staaten identi-
fiziert werden, insbesondere den Entwicklungsländern, die ei-
ner derartigen Hilfe und Unterstützung bedürfen;

i) maßnahmenorientierte Strategien zur Unterstützung
der Mitgliedstaaten bei der Durchführung des Aktionsplans
zur Verwirklichung der Erklärung zu entwickeln und der
Suchtstoffkommission auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung
über die Folgemaßnahmen zu dem Aktionsplan Bericht zu er-
statten;

j) vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Mitteln auf An-
trag der Staaten und unter voller Achtung ihrer Souveränität
und territorialen Unversehrtheit und unter anderem mit Unter-
stützung seitens des Büros der Vereinten Nationen für Welt-
raumfragen und der Europäischen Weltraumorganisation Hil-
fe bei der rechtzeitigen Aufdeckung des Einsetzens oder der
Verlagerung des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmittel-
pflanzen zu gewähren;

6. begrüßt die Abhaltung der Konferenz über die Rou-
ten des Drogenhandels von Zentralasien nach Europa am
21. und 22. Mai 2003 in Paris und legt dem Büro der Verein-
ten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und
den sonstigen zuständigen internationalen Institutionen nahe,
ihre Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen der Konferenz
(Pariser Pakt)76 fortzusetzen;

7. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung, vorbehaltlich der Verfüg-
barkeit von Mitteln und unter Berücksichtigung der Leitlinien
der Suchtstoff-Kommission für die Verwendung nicht zweck-
gebundener Mittel, zusammen mit internationalen Finanzin-
stitutionen und den an der Verhütung und Unterbindung der
Geldwäsche und des Drogenhandels beteiligten Organisatio-
nen auf Antrag die Bereitstellung von Ausbildung und Bera-
tung durch technische Zusammenarbeit in den Staaten zu er-
leichtern und dabei unter anderem die Empfehlungen betref-
fend Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu berück-
sichtigen, die von der Arbeitsgruppe "Finanzielle Maß-
nahmen gegen die Geldwäsche" und ihren Regionalgruppen
ausgearbeitet wurden;

8. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, dem
Programm der Vereinten Nationen für internationale Drogen-
kontrolle größtmögliche finanzielle und politische Unterstüt-
zung zu gewähren, indem sie die Zahl der Geber erhöhen und
mehr freiwillige Beiträge entrichten, insbesondere nicht
zweckgebundene Beiträge, damit es seine operativen Tätig-
keiten und die Aktivitäten auf dem Gebiet der technischen Zu-
sammenarbeit fortsetzen, ausweiten und verstärken kann, und
empfiehlt, dem Programm einen ausreichenden Anteil am or-
dentlichen Haushalt der Vereinten Nationen zuzuweisen, da-
mit es seine Aufgaben erfüllen und auf eine gesicherte und be-
rechenbare Finanzierung hinwirken kann;

9. ermutigt die Tagungen der Leiter nationaler Drogen-
bekämpfungsbehörden und der Unterkommission der Sucht-
stoffkommission für unerlaubten Drogenverkehr und damit
zusammenhängende Fragen im Nahen und Mittleren Osten,
auch künftig zur Stärkung der regionalen und internationalen
Zusammenarbeit beizutragen und dabei die Ergebnisse der
zwanzigsten Sondertagung und des Tagungsteils auf Mini-
sterebene der sechsundvierzigsten Tagung der Suchtstoff-
kommission zu berücksichtigen;

10. fordert die zuständigen Organisationen und Stellen
der Vereinten Nationen, die sonstigen internationalen Organi-
sationen und die internationalen Finanzinstitutionen, ein-
schließlich der regionalen Entwicklungsbanken, auf, Drogen-
kontrollfragen durchgängig in ihre Programme aufzunehmen;

11. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Suchstoffkom-
mission77 und von dem Bericht des Generalsekretärs78 und er-
sucht den Generalsekretär im Hinblick auf die Förderung der
integrierten Berichterstattung, der Generalversammlung auf

76 Siehe S/2003/641.
77 A/58/124.
78 A/58/253.
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ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 58/142

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung  am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/501, Ziffer 43)79.

58/142. Teilhabe der Frau am politischen Leben

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass alle Staaten verpflichtet sind, die in
der Charta der Vereinten Nationen verankerten Menschen-
rechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, sowie
geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Rechtsakte auf
dem Gebiet der Menschenrechte,

sowie erneut erklärend, dass es in der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte80 heißt, dass jeder das Recht hat,
an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines
Landes mitzuwirken, sowie das Recht auf gleichen Zugang zu
öffentlichen Ämtern in seinem Lande, 

unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte81, in dem es unter anderem heißt,
dass jeder Staatsbürger das Recht und die Möglichkeit hat, an
der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten unmittelbar
oder durch frei gewählte Vertreter teilzunehmen, bei echten,
wiederkehrenden Wahlen zu wählen und gewählt zu werden
und unter allgemeinen Gesichtspunkten der Gleichheit zu öf-
fentlichen Ämtern seines Landes Zugang zu haben, 

sowie unter Hinweis auf das Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau82, in dem es
unter anderem heißt, dass die Vertragsstaaten alle geeigneten

Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau im
politischen und öffentlichen Leben ihres Landes treffen,

ferner unter Hinweis auf das Übereinkommen über die
politischen Rechte der Frau83, in dem es heißt, dass Frauen bei
allen Wahlen unter den gleichen Bedingungen wie Männer
ohne irgendeine Zurücksetzung stimmberechtigt, zu allen öf-
fentlich gewählten Körperschaften, die auf Grund des inländi-
schen Rechts geschaffen wurden, wählbar und berechtigt
sind, öffentliche Ämter zu bekleiden und alle öffentlichen
Funktionen auszuüben, die auf Grund des inländischen
Rechts geschaffen wurden, 

unter Hinweis auf die Erklärung und die Aktionsplattform
von Beijing84, die Ergebnisdokumente der dreiundzwanzig-
sten Sondertagung der Generalversammlung "Frauen 2000:
Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahr-
hundert"85, die Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen86 und die einvernehmlichen Schlussfolgerungen 1997/2
über Frauen in Macht- und Entscheidungspositionen, die von
der Kommission für die Rechtsstellung der Frau am 21. März
1997 verabschiedet wurden87,

erklärend, dass die Machtgleichstellung und Eigenstän-
digkeit der Frau sowie die Verbesserung ihrer politischen, so-
zialen und wirtschaftlichen Stellung Voraussetzung für eine
repräsentative, transparente und verantwortliche Regierungs-
und Verwaltungsführung, demokratische Institutionen und ei-
ne nachhaltige Entwicklung in allen Lebensbereichen sind,

sowie erklärend, dass die aktive und gleichberechtigte
Mitwirkung der Frau auf allen Entscheidungsebenen Voraus-
setzung für die Herbeiführung von Gleichstellung, nachhalti-
ger Entwicklung, Frieden und Demokratie ist,

besorgt darüber, dass die Notwendigkeit einer ausgewoge-
nen Vertretung von Frauen und Männern auf allen Ebenen be-
schlussfassender Organe zwar allgemein akzeptiert wird, dass
Frauen jedoch auf den meisten staatlichen Ebenen, insbeson-
dere in Minister- und anderen Exekutivorganen sowie in ge-
setzgebenden Organen, weiterhin stark unterrepräsentiert
sind, 

in Anerkennung dessen, dass Frauen in Gemeinwesen, in
informellen Organisationen und in öffentlichen Ämtern be-
trächtliches Führungspotenzial bewiesen haben,

sowie in Anerkennung dessen, dass die uneingeschränkte
und gleichberechtigte Teilhabe der Frau am politischen Pro-
zess und an der Entscheidungsfindung ein Gleichgewicht be-
wirken wird, das die Zusammensetzung der Gesellschaft bes-
ser widergibt, das zur Stärkung der Demokratie und zur För-
derung ihres ordnungsgemäßen Funktionierens notwendig ist,

79 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Aserbeidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bangladesch,
Barbados, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bulga-
rien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demo-
kratische Republik Kongo, Dominikanische Republik, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Ghana,
Griechenland, Guatemala, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Indien, In-
donesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kamerun, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Lesotho, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Marshallinseln, Mauritius,
Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mongolei, Mosambik,
Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Pa-
raguay, Peru, Philippinen, Polen, Republik Korea, Republik Moldau, Ru-
anda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa,
San Marino, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leo-
ne, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Vincent und die Gre-
nadinen, Südafrika, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Ti-
mor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikanische Republik und
Zypern.
80 Resolution 217 A (III).
81 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
82 Resolution 34/180, Anlage.

83 Resolution 640 (VII), Anlage.
84 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
85 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
86 Siehe Resolution 55/2.
87 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1997, Sup-
plement No.7 (E/1997/27), Kap. I, Abschnitt C.1. 
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das eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Gleich-
stellung der Frau, insbesondere bei der Verbesserung ihrer so-
zioökonomischen Stellung, spielt, zur Neubestimmung politi-
scher Prioritäten beiträgt und neue Sichtweisen politischer
Fragen eröffnet, 

ferner in Anerkennung dessen, dass die Teilhabe der Frau-
en an der Entscheidungsfindung sowie am politischen, bür-
gerlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben
durch die Armut beeinträchtigt wird, von der Frauen, insbe-
sondere in den Entwicklungsländern, unverhältnismäßig stark
betroffen sind, 

erneut erklärend, welche wichtige Rolle Frauen bei der
Verhütung und Beilegung von Konflikten und bei der Frie-
denskonsolidierung zukommt, und betonend, wie wichtig es
ist, dass sie an allen Anstrengungen zur Wahrung und Förde-
rung von Frieden und Sicherheit gleichberechtigt und in vol-
lem Umfang teilhaben und dass ihre Mitwirkung an der Ent-
scheidungsfindung im Hinblick auf die Verhütung und Beile-
gung von Konflikten und am Wiederaufbau der Gesellschaft
in der Konfliktfolgezeit im Einklang mit der Resolution 1325
(2000) des Sicherheitsrats vom 31. Oktober 2000 und den ein-
schlägigen Resolutionen der Generalversammlung ausgebaut
werden muss,

anerkennend, wie wichtig es ist, dass Frauen sehr frühzei-
tig in Staats- und Regierungsführung, in Politik, Wirtschaft,
Staatsbürgerkunde, Informationstechnologien und den Wis-
senschaften unterwiesen werden, damit sichergestellt ist, dass
sie die Kenntnisse, die Fertigkeiten, das Selbstvertrauen und
die ethischen Werthaltungen entwickeln, die sie für eine volle
Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben benöti-
gen,  

1. fordert die Staaten nachdrücklich auf,

a) das Recht der Frauen auf Vereinigungsfreiheit, die
öffentliche Äußerung ihrer Ansichten, die offene Erörterung
der Politik sowie ihr Recht zu fördern und zu schützen, an Re-
gierungsstellen aller Ebenen Petitionen zu richten und gleich-
berechtigt an der Regierungsarbeit mitzuwirken, namentlich
an der Formulierung und Umsetzung staatlicher Politik;

b) Gesetze, Vorschriften und Praktiken abzuschaffen,
die die Teilhabe der Frauen am politischen Prozess in diskri-
minierender Weise verhindern oder einschränken, und För-
dermaßnahmen zu ergreifen, durch die die Gleichstellung von
Männern und Frauen rascher verwirklicht würde;

c) den gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Eigen-
tums- und Erbrechten sicherzustellen und den gleichberech-
tigten Zugang zu Informationstechnologien, geschäftlichen
und wirtschaftlichen Chancen, so auch im internationalen
Handel, zu fördern, um Frauen das notwendige Instrumenta-
rium zu geben, um an den Entscheidungsprozessen auf allen
Ebenen uneingeschränkt und gleichberechtigt mitwirken zu
können; 

d) gegebenenfalls negativen gesellschaftlichen Einstel-
lungen hinsichtlich der Fähigkeit der Frau zur gleichberech-
tigten Teilhabe am politischen Prozess entgegenzuwirken, die
zum Teil für den niedrigen Frauenanteil unter den politischen

Entscheidungsträgern auf lokaler, nationaler und internatio-
naler Ebene verantwortlich sind; 

e) das Ziel der ausgewogenen Vertretung von Frauen
und Männern in allen öffentlichen Ämtern zu fördern und die
politischen Parteien durch geeignete Maßnahmen dazu zu be-
wegen, sicherzustellen, dass sich Frauen fair und gleichbe-
rechtigt um alle durch Wahl oder frei zu besetzenden öffentli-
chen Ämter bewerben können;

f) den unterschiedlichen Einfluss ihrer Wahlsysteme
auf die politische Vertretung von Frauen in gewählten Gremi-
en zu untersuchen und diese Systeme gegebenenfalls anzu-
passen oder zu reformieren;

g) in die Lehrpläne der Schulen gegebenenfalls Bil-
dungsprogramme aufzunehmen, die Jugendliche für die
Gleichberechtigung der Frau sensibilisieren, sie über ihre
staatsbürgerliche Verantwortung aufklären, ein Klima des
Vertrauens schaffen und den negativen gesellschaftlichen
Einstellungen entgegenwirken, die Frauen von der politischen
Partizipation abhalten;

h) durch die regelmäßige Sammlung, Analyse und Ver-
breitung von Daten zur politischen Partizipation von Frauen
und Männern auf allen Ebenen die Fortschritte bei ihrer Ver-
tretung sowie die Fortschritte zu überwachen, die die politi-
schen Parteien im Hinblick auf eine gleichberechtigte und fai-
re Beteiligung der Frauen am politischen Leben erzielen;

i) mehr Frauen als Kandidatinnen für Leitungs- und
Entscheidungspositionen im System der Vereinten Nationen
und für die Ernennung oder Wahl in zwischenstaatliche Sach-
verständigen- und Vertragsorgane zu benennen und vorzu-
schlagen sowie mehr Frauen zu ermutigen, sich um solche Po-
sitionen zu bewerben;

j) eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Män-
nern in den Delegationen zu fördern, die sie zu Tagungen und
Konferenzen der Vereinten Nationen sowie anderer interna-
tionaler Organisationen entsenden;

k) die verstärkte Mitwirkung indigener und anderer
marginalisierter Frauen an der Entscheidungsfindung auf al-
len Ebenen zu fördern und die Hindernisse abzubauen, denen
sich marginalisierte Frauen beim Zugang zu Politik und Ent-
scheidungsfindung und bei ihrer Teilhabe daran gegenüberse-
hen;

l) sicherzustellen, dass Maßnahmen zur Vereinbarung
von Familien- und Berufsleben auf Frauen wie Männer glei-
chermaßen Anwendung finden, eingedenk dessen, dass die
gemeinsame Wahrnehmung von Familienpflichten ein günsti-
ges Umfeld für die Teilhabe der Frau am politischen Leben
schafft;

2. bittet die Regierungen sowie den Privatsektor, die
nichtstaatlichen Organisationen und andere Akteure der Zivil-
gesellschaft,

a) Mechanismen und Ausbildungsprogramme zu ent-
wickeln, die Frauen zur Beteiligung am Wahlprozess ermuti-
gen und sie besser befähigen, in freien und fairen Wahlen in
Kenntnis der Sachlage abzustimmen; 
353



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
b) den politischen Parteien nahe zu legen, alle Hinder-
nisse auszuräumen, die sich der Partizipation der Frau direkt
oder indirekt entgegenstellen, um zu gewährleisten, dass
Frauen das Recht haben, auf allen Ebenen der Entscheidungs-
findung an allen internen politiksetzenden Strukturen und No-
minierungsprozessen sowie an der Parteiführung gleichbe-
rechtigt mitzuwirken;  

c) den politischen Parteien nahe zu legen, aktiv qualifi-
zierte Kandidatinnen ausfindig zu machen, sie in der Durch-
führung von politischen Kampagnen, in der Rhetorik, der Ein-
werbung von Mitteln und den parlamentarischen Verfahren
zu schulen und qualifizierte Frauen und Männer in die Wahl-
listen ihrer Parteien aufzunehmen, sofern solche Listen ge-
führt werden;

d) dafür zu sorgen, dass Informationen über Kandida-
ten, Parteiplattformen, Abstimmungsverfahren, einschließ-
lich der Eintragung in die Wählerverzeichnisse, und das
Wahlrecht Frauen wie Männern gleichermaßen zur Verfü-
gung stehen; 

e) Initiativen, so auch öffentlich-private Partnerschaf-
ten und Austauschprogramme, zu unterstützen, die Frauen
weiterreichende politische Kompetenzen vermitteln sollen, so
unter anderem über die Stimmabgabe, über Interessenvertre-
tung, über die Wahrnehmung von Verwaltungs- und Lei-
tungsfunktionen, über die Bewerbung für öffentliche Ämter
und die Tätigkeit als gewählte oder ernannte Amtsträgerin-
nen; 

f) die Mitwirkung Jugendlicher, insbesondere junger
Frauen, in Organisationen der Zivilgesellschaft zu fördern,
wodurch sie sich Erfahrungen, Kenntnisse und Fähigkeiten
aneignen können, die auf das Gebiet der politischen Partizipa-
tion übertragbar sind; 

g) die Schaffung beziehungsweise die Unterstützung
bestehender nichtstaatlicher Organisationen zu fördern, die
Führungsqualitäten, Entscheidungsfähigkeit, rhetorische Fer-
tigkeiten, den Umgang mit Informations- und Kommunika-
tionstechnologien sowie die Fähigkeit zur Vertrauensbildung
und zur Durchführung von politischen Kampagnen vermit-
teln;

h) sich verstärkt um die Anhebung der Zahl der in öf-
fentlichen Gremien tätigen Frauen zu bemühen, namentlich
auch durch die Analyse der Hindernisse, die sich Frauen beim
Zugang zu hochrangigen öffentlichen Ämtern entgegenstel-
len; 

i) Rekrutierungs- und Laufbahnentwicklungsprogram-
me zu fördern, die Frauen gleichen Zugang zu einer Ausbil-
dung auf den Gebieten Management, Unternehmensführung
und Technik sowie zum Erwerb von Führungsqualitäten ver-
schaffen, damit sie besser für die Wahrnehmung von Funktio-
nen in der Legislative, der Judikative und der Exekutive gerü-
stet sind;

j) die Zusammenhänge zwischen Armutsbeseitigung
und der Ermächtigung der Frau, insbesondere im Hinblick auf
ihre politische Partizipation, auch weiterhin zu untersuchen

und gute Verfahrensweisen und die entsprechenden Erfahrun-
gen zusammenzustellen und weit zu verbreiten;

k) die Chancengleichheit zu fördern, damit Frauen in
beratende und beschlussfassende Organe ernannt und auf her-
ausgehobene Positionen befördert werden, unter anderem
durch die Überprüfung der Rekrutierungs-, Ernennungs- und
Beförderungskriterien, um sicherzustellen, dass die Kriterien
relevant sind und Frauen nicht diskriminieren;

l) für Frauen und Mädchen bestimmte Bildungs- und
Ausbildungsprogramme für die Nutzung der Medien sowie
der Informations- und Kommunikationstechnologien zu ent-
wickeln, die es ihnen ermöglichen, sich Informationen zu be-
schaffen und weiterzugeben, sachkundige Wählerinnen zu
sein, Informationsnetzwerke zu schaffen, mit potenziellen
Wählern in Kontakt zu treten und Mittel für Wahlkampagnen
zu mobilisieren;

m) die Medien dazu anzuhalten, anzuerkennen, wie
wichtig die Teilhabe der Frau am politischen Prozess ist, fair
und ausgewogen über männliche und weibliche Kandidaten
zu berichten, die Mitwirkung in politischen Frauenorganisa-
tionen zu behandeln und die Berichterstattung über Fragen zu
gewährleisten, die insbesondere für Frauen von Bedeutung
sind;

3. legt den Staaten und dem System der Vereinten Na-
tionen eindringlich nahe, Frauen auf allen Entscheidungsebe-
nen stärker an der Lösung von Konflikten und an Friedenspro-
zessen zu beteiligen; 

4. bittet die nichtstaatlichen Organisationen und andere
Akteure der Zivilgesellschaft,

a) sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, dass Frau-
en, insbesondere durch die Schaffung und den Ausbau von
Frauennetzwerken, politische, wirtschaftliche und soziale
Entscheidungen, Prozesse und Systeme beeinflussen können;

b) im Einklang mit der Datenschutzgesetzgebung Da-
tenbanken über Frauen und ihre Qualifikationen einzurichten,
die bei der Besetzung von herausgehobenen Entscheidungs-
und Beratungspositionen herangezogen und an Regierungs-
stellen, regionale und internationale Organisationen, Privat-
unternehmen, politische Parteien und andere in Betracht kom-
mende Gremien weitergegeben werden können;

c) die Koordinierung und die Zusammenarbeit bei der
Unterstützung der Frauen zu verstärken und den Regierungen
weiter die Anliegen und Erfahrungen von Frauen zu vermit-
teln;

5. ersucht den Generalsekretär, in seinen Bericht an die
Kommission für die Rechtsstellung der Frau auf ihrer fünfzig-
sten Tagung Informationen über die Teilhabe der Frau am po-
litischen Leben auf allen Ebenen aufzunehmen, unter Berück-
sichtigung dessen, dass die Kommission im Jahr 2006 den
Punkt "Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern
an den Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen" behandeln
wird, und bittet die Regierungen, mit dem Generalsekretär zu-
sammenzuarbeiten, indem sie präzise Daten zur politischen
Partizipation der Frau auf allen Ebenen bereitstellen.
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RESOLUTION 58/143

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/501, Ziffer 43)88.

58/143. Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle von der Generalversammlung, der
Kommission für die Rechtsstellung der Frau, der Menschen-
rechtskommission und der Kommission für Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege verabschiedeten früheren Reso-
lutionen über Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen sowie
auf die Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen
Frauen89,

in Bekräftigung der Wanderarbeitnehmerinnen betreffen-
den Bestimmungen in den Ergebnisdokumenten der Weltkon-
ferenz über Menschenrechte90, der Internationalen Konferenz
über Bevölkerung und Entwicklung91, der Vierten Weltfrau-
enkonferenz92 und des Weltgipfels für soziale Entwicklung93

und ihrer fünfjährlichen Überprüfungen,

Kenntnis nehmend von den verschiedenen Aktivitäten, die
von Stellen im System der Vereinten Nationen in Angriff ge-
nommen wurden, beispielsweise die von der Wirtschaftskom-
mission für Lateinamerika und die Karibik und der Internatio-
nalen Organisation für Migrationen veranstaltete Panamerika-
nische Konferenz über internationale Migrationen: Men-
schenrechte und der Menschenhandel in den Amerikas, die
vom 20. bis 22. November 2002 in Santiago stattfand, sowie
von anderen Aktivitäten, mit denen die Not der Wanderarbeit-
nehmerinnen weiter bewertet und erleichtert werden soll, 

hervorhebend, dass es notwendig ist, über objektive, um-
fassende Informationen aus einer Vielzahl von Quellen zu
verfügen, eventuell einschließlich einer Datenbank für For-
schungs- und Analysezwecke, und einen breit angelegten
Austausch der Erfahrungen und Erkenntnisse der einzelnen
Mitgliedstaaten und der Zivilgesellschaft bei der Formulie-
rung von Politiken und konkreten Strategien zur Behebung
des Problems der Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen
vorzunehmen,

die Zivilgesellschaft ermutigend, weiter an der Entwick-
lung und Durchführung geeigneter Maßnahmen zur Unter-
stützung innovativer Partnerschaften zwischen öffentlichen
Stellen, nichtstaatlichen Organisationen und anderen Teilen
der Zivilgesellschaft mitzuwirken, deren Ziel es ist, Gewalt
gegen Wanderarbeitnehmerinnen zu bekämpfen,

feststellend, dass Armut, Arbeitslosigkeit und andere so-
zioökonomische Gegebenheiten Frauen aus Entwicklungslän-
dern und aus einigen Transformationsländern nach wie vor
dazu veranlassen, sich in großer Zahl auf der Suche nach ei-
nem Lebensunterhalt für sich und ihre Familien in Länder zu
begeben, in denen größerer Wohlstand herrscht, und gleich-
zeitig anerkennend, dass es Pflicht der Herkunftsländer ist,
auf die Schaffung von Bedingungen hinzuwirken, die ihren
Bürgern Arbeitsplätze und wirtschaftliche Sicherheit bieten,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die anhal-
tenden Berichte über schwere Misshandlungen und Gewalttä-
tigkeiten gegen Wanderarbeitnehmerinnen,

in der Erkenntnis, dass die Verbringung einer erheblichen
Anzahl von Wanderarbeitnehmerinnen mit Hilfe gefälschter
oder nicht ordnungsgemäßer Ausweispapiere und durch
Scheinheiraten zum Zweck der Migration erleichtert oder er-
möglicht werden kann, dass diese Aktivitäten unter anderem
durch das Internet erleichtert werden können und dass diese
Wanderarbeitnehmerinnen anfälliger für Missbrauch und
Ausbeutung sind,

in Anerkennung der wirtschaftlichen Vorteile, die den
Herkunftsländern und den Aufnahmeländern aus der Er-
werbstätigkeit von Wanderarbeitnehmerinnen erwachsen,

in der Erwägung, dass es wichtig ist, auf bilateraler, regio-
naler, interregionaler und internationaler Ebene mittels ge-
meinsamer und kooperativer Maßnahmen und Strategien die
Rechte und das Wohl von Wanderarbeitnehmerinnen zu
schützen und zu fördern,

sowie in der Erwägung, dass es wichtig ist, den Zusam-
menhang zwischen Migration und Menschenhandel zu unter-
suchen,

ermutigt durch Maßnahmen, die einige Aufnahmeländer
ergriffen haben, um die Not von Wanderarbeitnehmerinnen
zu lindern, die sich in ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Ge-
bieten aufhalten,

unter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die den zustän-
digen Vertragsorganen der Vereinten Nationen bei der Über-
wachung der Umsetzung der Menschenrechtsübereinkünfte
und der einschlägigen Sonderverfahren im Rahmen ihres je-
weiligen Mandats, bei der Auseinandersetzung mit dem Pro-
blem der Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen sowie
beim Schutz und bei der Förderung ihrer Rechte und ihres
Wohls zukommt,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs94;

88 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangla-
desch, Bolivien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Demokratische Repu-
blik Kongo, Ecuador, El Salvador, Gambia, Ghana, Guatemala, Haiti,
Honduras, Indonesien, Kambodscha, Kap Verde, Kirgisistan, Kroatien,
Madagaskar, Mali, Marokko, Mexiko, Mongolei, Nicaragua, Nigeria,
Pakistan, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Senegal, Sierra Leone,
Sri Lanka, St. Vincent und die Grenadinen, Swasiland, Timor-Leste, To-
go, Tunesien und Uruguay.
89 Siehe Resolution 48/104.
90 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
91 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5-13 September 1994, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
92 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
93 Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen,
6.-12. März 1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. 94 A/58/161.
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2. nimmt außerdem Kenntnis von den Berichten der
Sonderberichterstatterin der Menschenrechtskommission
über die Menschenrechte von Migranten95 beziehungsweise
der Sonderberichterstatterin der Menschenrechtskommission
über Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen und deren Fol-
gen96 betreffend Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen und
ermutigt sie, sich auch weiterhin mit der Frage der Gewalt ge-
gen Wanderarbeitnehmerinnen und ihrer Menschenrechte
auseinanderzusetzen, insbesondere mit dem Problem der ge-
schlechtsspezifischen Gewalt, der Diskriminierung und des
Frauenhandels;

3. nimmt mit Anerkennung Kenntnis vom Inkrafttreten
der Internationalen Konvention zum Schutz der Rechte aller
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen97 am
1. Juli 2003;

4. ersucht alle Regierungen, auch künftig mit beiden
Sonderberichterstatterinnen bei der Erfüllung der ihnen über-
tragenen Aufgaben und Pflichten voll zusammenzuarbeiten
und ihnen alle erbetenen Informationen zur Verfügung zu
stellen, so auch indem sie rasch auf die dringenden Appelle
der Sonderberichterstatterinnen reagieren;

5. legt den Regierungen, insbesondere den Regierun-
gen der Herkunfts- und Aufnahmeländer, nahe, der Sonderbe-
richterstatterin über die Menschenrechte von Migranten In-
formationen über Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen
zukommen zu lassen, mit dem Ziel, die Sonderberichterstatte-
rin um Empfehlungen zu konkreten Maßnahmen und Aktio-
nen zu ersuchen, mit denen Abhilfe für dieses Problem ge-
schaffen werden kann;

6. legt den Regierungen außerdem nahe, ernsthaft die
Möglichkeit zu prüfen, die Sonderberichterstatterin in ihre
Länder einzuladen, damit sie ihren Auftrag wirksam erfüllen
kann;

7. fordert die Regierungen, die es betrifft, insbesondere
die Regierungen der Herkunfts- und Aufnahmeländer, nach-
drücklich auf, noch stärkere innerstaatliche Anstrengungen zu
unternehmen, um die Rechte und das Wohl von Wanderar-
beitnehmerinnen zu schützen und zu fördern, namentlich in-
dem sie auf bilateraler, regionaler, interregionaler und inter-
nationaler Ebene beständig zusammenarbeiten, Strategien
und gemeinsame Maßnahmen ausarbeiten und die innovati-
ven Vorgehensweisen und Erfahrungen der einzelnen Mit-
gliedstaaten berücksichtigen, und fordert sie ferner nach-
drücklich auf, einen fortlaufenden Dialog aufzunehmen und
weiterzuführen, um den Informationsaustausch zu erleich-
tern;

8. fordert die Regierungen, die es betrifft, insbesondere
die Regierungen der Herkunfts- und Aufnahmeländer, außer-
dem nachdrücklich auf, Programme zu unterstützen, deren
Ziel darin besteht, mehr Präventivmaßnahmen zu treffen, ins-
besondere bestimmte Zielgruppen zu informieren und in Zu-
sammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen auf natio-
naler Ebene und an der Basis Aufklärungsarbeit zu leisten und
Kampagnen zu organisieren, um das Bewusstsein der Öffent-
lichkeit für diese Frage zu schärfen, und dafür entsprechende
Mittel bereitzustellen;

9. stellt mit Anerkennung fest, dass einige Mitgliedstaa-
ten, einschließlich Herkunfts-, Transit- und Aufnahmelän-
dern, Maßnahmen beschlossen haben, um Wanderarbeitneh-
merinnen über ihre Rechte und die Leistungen, auf die sie An-
spruch haben, aufzuklären, und legt den anderen Mitglied-
staaten nahe, geeignete diesbezügliche Maßnahmen zu
beschließen;

10. fordert die Regierungen, die es betrifft, insbesondere
die Regierungen der Herkunfts- und Aufnahmeländer, auf, so-
weit noch nicht geschehen, strafrechtliche Sanktionen zur Be-
strafung derjenigen festzulegen, die Gewalt gegen Wanderar-
beitnehmerinnen verüben, und im Rahmen des Möglichen
den Opfern von Gewalt das gesamte Spektrum sofortiger
Hilfs- und Schutzmaßnahmen anzubieten und die nichtstaatli-
chen Organisationen zu ermutigen, ihrerseits solche Maßnah-
men anzubieten, etwa die Bereitstellung von Beratungs-,
Rechtsschutz- und konsularischen Diensten, vorübergehende
Unterbringung und andere Maßnahmen, die ihnen während
des Gerichtsverfahrens den Aufenthalt im Lande ermögli-
chen, sowie auch Wiedereingliederungs- und Rehabilitations-
programme für in ihr Herkunftsland zurückkehrende Wander-
arbeitnehmerinnen einzurichten;

11. ermutigt die Regierungen, die es betrifft, insbeson-
dere die Regierungen der Herkunfts- und Aufnahmeländer,
Ausbildungsprogramme für Beamte mit Polizeibefugnissen,
Staatsanwälte und Dienstleister zu unterstützen beziehungs-
weise, soweit noch nicht vorhanden, zu entwickeln und
durchzuführen, mit dem Ziel, diesen öffentlichen Bedienste-
ten die notwendigen Qualifikationen und Einstellungen zu
vermitteln, die gewährleisten, dass sie sachgerechte und pro-
fessionelle Maßnahmen zu Gunsten von Wanderarbeitnehme-
rinnen ergreifen, die Opfer von Missbrauch und Gewalt sind; 

12. ermutigt die Regierungen, die es betrifft, insbeson-
dere die Regierungen der Herkunfts- und Aufnahmeländer,
außerdem, Maßnahmen zu ergreifen oder zu verstärken, die
die Anwerbung und den Einsatz von Wanderarbeitnehmerin-
nen regulieren, und die Verabschiedung geeigneter gesetzli-
cher Maßnahmen gegen Mittelspersonen zu erwägen, die vor-
sätzlich die heimliche Verbringung von Arbeitern fördern und
Wanderarbeitnehmerinnen ausbeuten;

13. bittet die Regierungen, die Ursachen der illegalen
Migration und ihre wirtschaftlichen, sozialen und demografi-
schen Folgen sowie ihre Auswirkungen auf die Ausarbeitung
und Anwendung von Sozial-, Wirtschafts- und Migrationspo-
litiken, auch soweit sie sich auf Wanderarbeitnehmerinnen
beziehen, aufzuzeigen;

95 E/CN.4/2003/85 und Add.1 und Add.1/Corr.1, Add.2, Add.3 und
Add.3/Corr.1 und Add.4.
96 E/CN.4/2003/75 und Corr.1 und Add.1, Add.2 und Add.2/Corr.1,
Add.3 und Add.4.
97 Resolution 45/158, Anlage. 
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
14. ermutigt die Regierungen, die es betrifft, insbeson-
dere die Regierungen der Herkunfts-, Transit- und Aufnahme-
länder, das Fachwissen der Vereinten Nationen, darunter das-
jenige der Statistikabteilung des Sekretariats und anderer in
Frage kommender Stellen, wie etwa des Internationalen For-
schungs- und Ausbildungsinstituts zur Förderung der Frau, in
Anspruch zu nehmen, um geeignete Methoden zur einzel-
staatlichen Datenerhebung zu entwickeln, die es gestatten
werden, vergleichbare Daten über Gewalt gegen Wanderar-
beitnehmerinnen als Grundlage für Forschungs- und Analyse-
arbeiten zu diesem Thema zu sammeln;

15. legt den Mitgliedstaaten nahe, die Unterzeichnung
und Ratifikation der einschlägigen Übereinkommen der
Internationalen Arbeitsorganisation sowie der Internationalen
Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitneh-
mer und ihrer Familienangehörigen und des Übereinkom-
mens von 1926 betreffend die Sklaverei98 beziehungsweise
den Beitritt zu diesen Übereinkünften zu erwägen;

16. begrüßt das unmittelbar bevorstehende Inkrafttreten
des Zusatzprotokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Be-
strafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und
Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität99

und die durch die Generalversammlung erfolgte Verabschie-
dung des Zusatzprotokolls gegen die Schleusung von Migran-
ten auf dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkommen
der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende orga-
nisierte Kriminalität99, und legt den Regierungen nahe, die
Unterzeichnung und Ratifikation der Zusatzprotokolle bezie-
hungsweise den Beitritt dazu zu erwägen;

17. legt dem Ausschuss für die Beseitigung der Diskri-
minierung der Frau nahe, die Ausarbeitung einer allgemeinen
Empfehlung betreffend die Situation von Wanderarbeitneh-
merinnen in Erwägung zu ziehen;

18. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über das Pro-
blem der Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen und über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, unter Be-
rücksichtigung aktueller Informationen von den Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere von
der Internationalen Arbeitsorganisation, dem Entwicklungs-
programm der Vereinten Nationen, dem Entwicklungsfonds
der Vereinten Nationen für die Frau, dem Internationalen For-
schungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau so-
wie der Internationalen Organisation für Migrationen und an-
deren einschlägigen Quellen, so auch den nichtstaatlichen Or-
ganisationen.

RESOLUTION 58/144

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/501, Ziffer 43)100.

58/144. Verbesserung der Situation der Frauen im Sy-
stem der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Artikel 1 und 101 der Charta der
Vereinten Nationen sowie auf Artikel 8, der bestimmt, dass
die Vereinten Nationen die Gleichberechtigung von Männern
und Frauen hinsichtlich der Anwartschaft auf alle Stellen in
ihren Haupt- und Nebenorganen nicht einschränken werden,

sowie unter Hinweis auf das Ziel einer allgemeinen
Gleichstellung von Männern und Frauen, insbesondere im
Höheren Dienst und den oberen Führungsebenen, bis zum
Jahr 2000, das in der von der Vierten Weltfrauenkonferenz
verabschiedeten Aktionsplattform101 enthalten ist, und auf die
weiteren Maßnahmen und Initiativen, die in dem von der Ge-
neralversammlung auf ihrer dreiundzwanzigsten Sonderta-
gung "Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden
für das 21. Jahrhundert" verabschiedeten Ergebnisdoku-
ment102 aufgeführt sind,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/180 vom
18. Dezember 2002 sowie ihre Resolution 57/305 vom
15. April 2003, insbesondere Abschnitt II Ziffern 39 bis 41,

Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/44 der Men-
schenrechtskommission vom 23. April 2003 über die Integra-
tion der Menschenrechte der Frau im gesamten System der 

98 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 212, Nr. 2861.
99 Siehe Resolution 55/25.

100 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Andorra, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Fa-
so, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demo-
kratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finn-
land, Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guyana,
Haiti, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Ko-
lumbien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Mongolei, Mosambik, Myanmar, Nami-
bia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Öster-
reich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Sambia, Samoa, San Ma-
rino, Schweden, Schweiz, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Südafrika,
Sudan, Suriname, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Trinidad und Toba-
go, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika,
Vietnam, Zentralafrikanische Republik und Zypern.
101 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
102 Resolution S-23/3, Anlage.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Vereinten Nationen103, insbesondere ihrer Ziffer 15, in der die
Kommission anerkennt, dass die verstärkte und umfassende
Teilhabe von Frauen, namentlich auf den höheren Entschei-
dungsebenen im System der Vereinten Nationen, sich auf die
durchgängige Berücksichtigung einer Gleichstellungsper-
spektive äußerst positiv auswirken wird,

berücksichtigend, dass Frauen aus bestimmten Ländern,
insbesondere aus Entwicklungsländern und namentlich aus
am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselent-
wicklungsländern, Transformationsländern sowie nicht ver-
tretenen oder weitgehend unterrepräsentierten Mitgliedstaa-
ten, noch immer entweder nicht vertreten oder unterrepräsen-
tiert sind,

mit Befriedigung über die Bemühungen, die der Bereich
Programmplanung, Haushalt und Rechnungswesen, der Be-
reich Personalmanagement, die Hauptabteilung Presse und
Information, das Büro des Untergeneralsekretärs für Manage-
ment, das Exekutivbüro des Generalsekretärs und das Ausbil-
dungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen unter-
nommen haben, um das Ziel der ausgewogenen Vertretung
von Männern und Frauen zu verwirklichen beziehungsweise
aufrechtzuerhalten, sowie über diejenigen Hauptabteilungen
und Bereiche, die im vergangenen Jahr das Ziel, 50 Prozent
der freien Stellen mit weiblichen Kandidaten zu besetzen, er-
reicht oder überschritten haben,

mit dem Ausdruck ihrer besonderen Besorgnis darüber,
dass sich die Fortschritte im Hinblick auf die Erreichung des
Ziels der zahlenmäßigen Gleichstellung von Männern und
Frauen im zweiten aufeinander folgenden Jahr verlangsamt
haben und dass zwischen 1998 und 2003 der Anteil der Frau-
en mit einem Anstellungsvertrag von mindestens einem Jahr
im Höheren Dienst und den oberen Führungsebenen kaum zu-
genommen hat,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass es unter
den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs nach wie vor
nur eine einzige Frau gibt,

es begrüßend, dass die Sekretariats-Hauptabteilung Frie-
denssicherungseinsätze Leitlinien für Feldmissionen heraus-
gegeben hat, in denen sie die Verfahren festlegt, nach denen
in Disziplinarangelegenheiten und in Fällen vorzugehen ist, in
denen Missionsbedienstete schwerer Verfehlungen bezichtigt
werden, und erfreut darüber, dass sich der Koordinierungs-
ausschuss Leitung/Personal darauf geeinigt hat, dass das Ver-
fahren zur Behandlung aller Fälle von sexueller Belästigung
überprüft und in eine neue Verwaltungsanweisung aufgenom-
men wird, die sich mit allen Formen der Belästigung befasst,

sowie die neuen flexiblen Arbeitsregelungen begrüßend,
die in allen Sekretariats-Hauptabteilungen und -Bereichen ge-
nehmigt wurden104,

mit Besorgnis feststellend, dass die Statistiken über den
Stellenanteil der Frauen in einigen Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen nicht ganz auf dem neuesten
Stand sind,

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs105 und den darin beschriebenen Maßnah-
men;

2. bedauert, dass das Ziel der zahlenmäßigen Gleich-
stellung von Männern und Frauen bis zum Ende des Jahres
2000 nicht erreicht wurde, und fordert den Generalsekretär
nachdrücklich auf, seine Anstrengungen zu verstärken, um in
naher Zukunft deutliche Fortschritte in Richtung auf dieses
Ziel zu erreichen;

3. bekräftigt das vordringliche Ziel der zahlenmäßigen
Gleichstellung von Männern und Frauen in allen Laufbahn-
gruppen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere
auf den herausgehobenen und führenden Rangebenen, unter
voller Achtung des Grundsatzes der ausgewogenen geografi-
schen Verteilung im Einklang mit Artikel 101 Absatz 3 der
Charta der Vereinten Nationen sowie unter Berücksichtigung
dessen, dass Frauen aus bestimmten Ländern, insbesondere
Entwicklungs- und Transformationsländern sowie nicht ver-
tretenen oder weitgehend unterrepräsentierten Mitgliedstaa-
ten, noch immer entweder nicht vertreten oder unterrepräsen-
tiert sind;

4. bekundet ihre Besorgnis darüber, dass in drei Sekre-
tariats-Hauptabteilungen und -Bereichen immer noch weniger
als 30 Prozent der Bediensteten des Höheren Dienstes Frauen
sind und dass in drei Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen immer noch weniger als 20 Prozent der Bedien-
steten des Höheren Dienstes Frauen sind, und legt dem Gene-
ralsekretär und den Leitern der Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen nahe, ihre Anstrengungen zur Ver-
wirklichung des Ziels der ausgewogenen Vertretung von
Männern und Frauen im System der Vereinten Nationen zu
verstärken;

5. begrüßt es,

a) dass der Generalsekretär sich nach wie vor persön-
lich für die Erreichung des Ziels der Gleichstellung von Män-
nern und Frauen einsetzt und zugesichert hat, dass der ausge-
wogenen Vertretung von Männern und Frauen bei seinen wei-
ter andauernden Bemühungen um die Herbeiführung einer
neuen Managementkultur in der Organisation höchster Vor-
rang eingeräumt werden wird;

b) dass die Leiter der Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen zugesagt haben, ihre Bemühungen zur
Erreichung der in der Erklärung106 und der Aktionsplattform101

von Beijing enthaltenen Gleichstellungsziele zu verstärken;

c) dass das Ziel der Herstellung größerer Ausgewogen-
heit zwischen Männern und Frauen in die Personalverwal-

103 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
104 Siehe ST/SGB/2003/4.

105 A/58/374.
106 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
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tungs-Aktionspläne der einzelnen Hauptabteilungen und Be-
reiche aufgenommen wurde, und befürwortet die weitere Zu-
sammenarbeit, namentlich den Austausch der besten Verfah-
rensweisen, zwischen den Hauptabteilungs- und Bereichs-
leitern, der Sonderberaterin für Gleichstellungsfragen und
Frauenförderung und dem Sekretariats-Bereich Personalma-
nagement bei der Durchführung dieser Pläne, die konkrete
Zielwerte und Strategien für eine stärkere Vertretung von
Frauen in den einzelnen Hauptabteilungen und Bereichen ent-
halten;

d) dass im Rahmen des neuen Personalauswahlsys-
tems107 beschlossen wurde, die Hauptabteilungs- und Be-
reichsleiter im Rahmen ihrer Leistungsvereinbarungen für die
Verwirklichung der Gleichstellungsziele in den Personalver-
waltungs-Aktionsplänen der Hauptabteilungen verantwort-
lich zu machen;

e) dass weiterhin Koordinierungsstellen für Frauen im
System der Vereinten Nationen bestimmt werden, und ersucht
den Generalsekretär, sicherzustellen, dass die Koordinie-
rungsstellen auf ausreichend hoher Rangebene bestimmt wer-
den und vollen Zugang zu dem hochrangigen Leitungsperso-
nal am Amtssitz und im Feld haben;

f) dass weiterhin konkrete Ausbildungsprogramme zur
durchgängigen Integration der Gleichstellungsperspektive
und über Gleichstellungsfragen am Arbeitsplatz durchgeführt
werden, die auf die besonderen Bedürfnisse der einzelnen
Hauptabteilungen zugeschnitten sind, lobt diejenigen Haupt-
abteilungs- und Bereichsleiter, die für ihr Führungspersonal
und ihre Mitarbeiter eine Ausbildung in Gleichstellungsfra-
gen eingeleitet haben, und legt denjenigen, die noch keine
derartige Ausbildung abgehalten haben, eindringlich nahe,
dies so bald wie möglich zu tun;

g) dass das Büro des Untergeneralsekretärs für Ma-
nagement ein Projekt erarbeitet, um die Bemühungen des Ge-
neralsekretärs zur Herbeiführung einer ausgewogenen Vertre-
tung von Männern und Frauen durch eine besser koordinierte
und integrierte Vorgehensweise zu verstärken, mit dem Ziel,
verifizierbare Ziele festzulegen und zu erreichen und auf diese
Weise sicherzustellen, dass die Zielvorgaben zur Herbeifüh-
rung einer ausgewogenen Vertretung von Frauen und Män-
nern bis 2006 verwirklicht werden;

h) dass das Büro der Sonderberaterin für Gleichstel-
lungsfragen und Frauenförderung eine der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung vorzulegende, auf
Forschungsarbeiten gestützte Analyse der wahrscheinlichen
Ursachen für die langsamen Fortschritte bei der Verbesserung
der Situation der Frauen im System der Vereinten Nationen
erstellt, mit dem Ziel, neue Strategien zur Herbeiführung der
Gleichstellung auszuarbeiten;

i) dass der Bereich Personalmanagement und das Büro
der Sonderberaterin für Gleichstellungsfragen und Frauenför-
derung entschlossen sind, zu untersuchen, wie die Koordinie-

rungsstellen der Hauptabteilungen besser in das neue Perso-
nalbesetzungssystem integriert werden können, damit diese
auch künftig eine wichtige Rolle bei der periodischen und sy-
stematischen Überwachung der Einstellung, dauerhaften Bin-
dung und Laufbahnförderung von Frauen spielen können108,
und sieht den Informationen, die im nächsten Bericht zu die-
ser Angelegenheit vorgelegt werden sollen, mit Interesse ent-
gegen;

6. ersucht den Generalsekretär, im Hinblick auf die
Verwirklichung und Aufrechterhaltung des Ziels der zahlen-
mäßigen Gleichstellung von Männern und Frauen unter voller
Achtung des Grundsatzes der ausgewogenen geografischen
Verteilung im Einklang mit Artikel 101 Absatz 3 der Charta

a) weiter innovative Rekrutierungsstrategien auszuar-
beiten, um entsprechend qualifizierte Bewerberinnen namhaft
zu machen und zu gewinnen, insbesondere aus beziehungs-
weise in Entwicklungs- und Transformationsländern, anderen
Mitgliedstaaten, die im Sekretariat nicht vertreten oder unter-
repräsentiert sind, sowie in Verwendungsgruppen, in denen
Frauen unterrepräsentiert sind;

b) das System der Vereinten Nationen und seine Orga-
nisationen und Hauptabteilungen zu ermutigen, die bestehen-
den informationstechnischen Ressourcen und Systeme und
die sonstigen herkömmlichen Methoden zur Verbreitung von
Informationen über Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen
wirksamer zu nutzen und die Listen potenzieller Bewerberin-
nen besser zu koordinieren;

c) die Fortschritte der Hauptabteilungen und Bereiche
bei der Verwirklichung des Ziels der ausgewogenen Vertre-
tung von Frauen und Männern weiterhin genau zu überwa-
chen, um sicherzustellen, dass die Einstellung und Beförde-
rung von entsprechend qualifizierten Frauen nicht weniger als
50 Prozent aller Einstellungen und Beförderungen beträgt, bis
das Ziel der zahlenmäßigen Gleichstellung von Frauen und
Männern erreicht ist;

d) es den Hauptabteilungs- und Bereichsleitern ein-
dringlich nahe zu legen, auch künftig weibliche Bewerber
auszuwählen, wenn sie über die gleichen oder bessere Quali-
fikationen als die männlichen Bewerber verfügen, und die
Leistungen der Manager bei der Verwirklichung der Zielwer-
te für eine bessere Vertretung von Frauen in wirksamer Weise
zu fördern, zu überwachen und zu beurteilen;

e) während des Auswahlprozesses Konsultationen der
Hauptabteilungs- und Bereichsleiter mit den Koordinierungs-
stellen für Frauen in den Hauptabteilungen zu fördern und si-
cherzustellen, dass die Koordinierungsstellen auf ausreichend
hoher Rangebene bestimmt werden und vollen und effektiven
Zugang zu dem hochrangigen Leitungspersonal haben;

f) das Leitungspersonal auch künftig in Gleichstel-
lungsfragen ausbilden zu lassen und es dafür zu sensibilisie-
ren;

107 Siehe ST/AI/2002/4. 108 Siehe A/58/374, Ziffer 76.
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g) das Büro der Sonderberaterin für Gleichstellungsfra-
gen und Frauenförderung in die Lage zu versetzen, die Festle-
gung und Verwirklichung von Gleichstellungszielen in den
Personalverwaltungs-Aktionsplänen wirksam zu unterstüt-
zen, zu überwachen und zu erleichtern, indem er unter ande-
rem den Zugang zu den Informationen sicherstellt, die zur
Wahrnehmung dieser Aufgaben benötigt werden;

h) verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um im
Rahmen der vorhandenen Ressourcen ein gleichstellungsori-
entiertes Arbeitsumfeld zu schaffen, das den Bedürfnissen
seiner Mitarbeiter, Frauen wie Männer, entspricht, unter an-
derem durch die aktive Verfolgung einer angemessenen Poli-
tik zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, etwa durch
Regelungen für Gleitzeit, Flexibilisierung des Arbeitsplatzes,
Laufbahnförderung, Mentorprogramme, Betreuung von Kin-
dern und älteren Angehörigen, sowie durch die Bereitstellung
umfassenderer Informationen für potenzielle Bewerber und
neu eingestellte Bedienstete über Beschäftigungsmöglichkei-
ten für Ehegatten, die Unterstützung der Tätigkeit von Frau-
ennetzwerken und -organisationen innerhalb des Systems der
Vereinten Nationen und die Ausweitung der gleichstellungs-
orientierten Schulung in allen Hauptabteilungen, Bereichen
und Dienstorten, wozu auch die verstärkte Aufklärung der Be-
diensteten und Führungskräfte über die positiven Effekte der
Politik zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben auf die
Produktivität und die Leistungswirksamkeit gehört;

i) sich auch künftig um die weitere Verstärkung der
Politik gegen Belästigung, namentlich sexuelle Belästigung,
zu bemühen, indem er unter anderem die umfassende Umset-
zung der Richtlinien für die Anwendung dieser Politik am
Amtssitz und im Feld sicherstellt;

7. legt dem Generalsekretär im Kontext der von ihm
eingegangenen Verpflichtung, zur Verwirklichung des Ziels
der zahlenmäßigen Gleichstellung von Frauen und Männern
bis zum Jahr 2015 konkrete Zielwerte für die Ernennung von
Frauen zu Sonderbeauftragten und Sonderbotschafterin-
nenfestzusetzen109, eindringlich nahe, verstärkte Anstrengun-
gen zu unternehmen, um mehr Frauen zu Sonderbeauftragten
und Sonderbotschafterinnen zu ernennen und mit der Durch-
führung von Guten Diensten in seinem Namen zu beauftra-
gen, insbesondere im Bereich der Friedenssicherung, der Frie-
denskonsolidierung, der vorbeugenden Diplomatie und der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie bei operati-
ven Tätigkeiten, so auch durch Ernennung zu residierenden
Koordinatorinnen, und andere hochrangige Stellen vermehrt
mit Frauen zu besetzen;

8. legt dem Generalsekretär und den Leitern der Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen nahe, weiter
gemeinsame Konzepte zu entwickeln, um Frauen an die Or-
ganisation zu binden, die interinstitutionelle Mobilität zu för-
dern und die Chancen für eine Laufbahnförderung zu verbes-
sern;

9. ermutigt die Vereinten Nationen und die Mitglied-
staaten, die Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung
der Generalversammlung "Frauen 2000: Gleichstellung, Ent-
wicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert", die die Ver-
besserung der Situation der Frauen im System der Vereinten
Nationen betreffen102, auch weiterhin umzusetzen;

10. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe,

a) die Anstrengungen zu unterstützen, die die Verein-
ten Nationen und die Sonderorganisationen, Fonds und Pro-
gramme unternehmen, um die zahlenmäßige Gleichstellung
von Männern und Frauen, insbesondere auf den herausgeho-
benen und führenden Rangebenen, zu erreichen, indem sie re-
gelmäßig mehr Bewerberinnen für Stellen im System der Ver-
einten Nationen namhaft machen und dafür vorstellen, indem
sie einzelstaatliche Rekrutierungsquellen benennen und vor-
schlagen, so auch durch die Schaffung von Netzwerken mit
berufsständischen Organisationen, die den Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen behilflich sein werden,
geeignete Bewerberinnen, vor allem aus Entwicklungs- und
Transformationsländern, namhaft zu machen, indem sie ihre
Staatsangehörigen, insbesondere Frauen, auf freie Stellen im
System der Vereinten Nationen aufmerksam machen, und in-
dem sie mehr Frauen ermutigen, sich im Sekretariat, in den
Sonderorganisationen, Fonds und Programmen sowie in den
Regionalkommissionen um Stellen zu bewerben, namentlich
in denjenigen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert
sind, wie beispielsweise auf dem Gebiet der Friedenssiche-
rung, der Friedenskonsolidierung und auf anderen nichttradi-
tionellen Gebieten;

b) Bewerberinnen für die Verwendung bei Friedenssi-
cherungsmissionen namhaft zu machen und den Frauenanteil
in Militär- und Zivilpolizeikontingenten zu erhöhen;

c) regelmäßig mehr Bewerberinnen für die Ernennung
oder Wahl auf Positionen in zwischenstaatlichen, Sachver-
ständigen- und Vertragsorganen namhaft zu machen und da-
für vorzustellen;

d) mehr Bewerberinnen für die Ernennung oder Wahl
zu Richtern oder auf andere hohe Positionen an internationa-
len Gerichtshöfen namhaft zu machen und dafür vorzustellen;

e) mit den Vereinten Nationen eng zusammenzuarbei-
ten, um die Beschäftigung von Ehegatten in allen großen
Dienstorten des Sekretariats und der Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen zu erleichtern;

11. ersucht den Generalsekretär, der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau auf ihrer achtundvierzigsten Tagung
mündlich aktuelle Informationen vorzulegen110 und der Gene-
ralversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über
die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten und
dabei auch aktuelle Statistiken über die Anzahl und den Pro-
zentsatz von Frauen in allen Organisationseinheiten und auf
allen Rangstufen im gesamten System der Vereinten Nationen

109 Siehe S/2002/1154, Ziffer 44. 110 Siehe E/CN.6/2003/8, Ziffern 24 und 49.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
sowie über den anteilmäßig nach Geschlecht aufgeschlüssel-
ten natürlichen Personalabgang in allen Organisationseinhei-
ten und in allen Rangstufen sowie über die Umsetzung der
Personalverwaltungs-Aktionspläne der Hauptabteilungen,
insbesondere zur Verwirklichung der Gleichstellungsziele,
vorzulegen;

12. ersucht die Vereinten Nationen und die Sonderorga-
nisationen, Fonds und Programme des Systems der Vereinten
Nationen, zur Erleichterung der Erstellung des genannten Be-
richts Personaldaten zu allen Ernennungen, Beförderungen
und Versetzungen vorzulegen und diese Daten zeitnah zu
sammeln und vorzulegen, damit die Fortschritte im Hinblick
auf die zahlenmäßige Gleichstellung der männlichen und
weiblichen Bediensteten genau gemessen werden können.

RESOLUTION 58/145

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/501, Ziffer 43)111.

58/145. Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/178 vom 18. Dezem-
ber 2002 sowie ihre früheren Resolutionen über die Beseiti-
gung der Diskriminierung der Frau,

in Anbetracht dessen, dass nach den Artikeln 1 und 55 der
Charta eines der Ziele der Vereinten Nationen darin besteht,
die allgemeine Achtung vor den Menschenrechten und
Grundfreiheiten für alle ohne irgendeinen Unterschied, insbe-
sondere auch ohne Unterschied nach Geschlecht, zu fördern,

unter nochmaligem Hinweis auf die Notwendigkeit, die
Anstrengungen zur weltweiten Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau zu verstärken,

erklärend, dass Frauen und Männer gleichberechtigt an
der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung
teilnehmen, gleichberechtigt zu ihr beitragen und gleichbe-
rechtigt an besseren Lebensbedingungen teilhaben sollen,

unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonfe-
renz über Menschenrechte verabschiedet wurden112 und in de-
nen die Konferenz bekräftigte, dass die Menschenrechte von
Frauen und Mädchen ein unveräußerlicher, fester und unteil-
barer Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte sind,

in Anerkennung der Notwendigkeit eines umfassenden
und integrierten Ansatzes für die Förderung und den Schutz
der Menschenrechte von Frauen, der auch die konsequente
Berücksichtigung der Menschenrechte von Frauen in den Tä-
tigkeiten des gesamten Systems der Vereinten Nationen ein-
schließt,

in Bekräftigung der Verpflichtungen, die in der Politischen
Erklärung113 und dem Ergebnisdokument114 der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung der Generalversammlung "Frauen
2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das
21. Jahrhundert" eingegangen wurden, insbesondere in den
Ziffern 68 c) und d) betreffend das Übereinkommen zur Be-
seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau115 und das
dazugehörige Fakultativprotokoll116,

unter Hinweis darauf, dass die Staats- und Regierungs-
chefs in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen117

den Beschluss zur Durchführung des Übereinkommens tra-
fen,

in der Erkenntnis, dass der gleichberechtigte Genuss aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten der Frauen die Ver-
wirklichung der Rechte des Kindes fördern wird, eingedenk
der besonderen Bedürfnisse von Mädchen, und in Anerken-
nung der Synergien zwischen der Durchführung des Überein-
kommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung
der Frau und der Durchführung des Übereinkommens über
die Rechte des Kindes118 und des dazugehörigen Fakultativ-
protokolls119,

unter Begrüßung der Fortschritte bei der Durchführung
des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau, jedoch mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis
über die verbleibenden Herausforderungen,

sowie unter Begrüßung der zunehmenden Zahl der Ver-
tragsstaaten des Übereinkommens, die sich nunmehr auf ein-
hundertfünfundsiebzig beläuft,

111 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Antigua und Barbuda, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch, Barbados, Belarus,
Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China,
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finn-
land, Frankreich, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland,
Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kambodscha, Kamerun,
Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien,
Kuba, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malawi, Malta, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Namibia,
Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien,
Sambia, Samoa, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Sierra
Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Suriname, Thailand, Timor-
Leste, Togo, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukrai-
ne, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik und Zypern.

112 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
113 Resolution S-23/2, Anlage.
114 Resolution S-23/3, Anlage.
115 Resolution 34/180, Anlage.
116 Resolution 54/4, Anlage.
117 Siehe Resolution 55/2.
118 Resolution 44/25, Anlage.
119 Resolution 54/263, Anlagen I und II.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
unter Hinweis darauf, dass am 22. Dezember 2000 das Fa-
kultativprotokoll zu dem Übereinkommen zur Beseitigung je-
der Form von Diskriminierung der Frau in Kraft getreten ist,

eingedenk der Empfehlung des Ausschusses für die Besei-
tigung der Diskriminierung der Frau, wonach die Staatenbe-
richte Angaben über die Umsetzung der Aktionsplattform von
Beijing120 enthalten sollen, im Einklang mit Ziffer 323 der
Plattform,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses über seine
achtundzwanzigste und neunundzwanzigste Tagung121,

mit dem Ausdruck der Besorgnis über die große Anzahl
der nach wie vor überfälligen Berichte, insbesondere Erstbe-
richte, was ein Hindernis für die volle Durchführung des
Übereinkommens darstellt,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs122 über den
Stand des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau115;

2. bekundet ihre Enttäuschung darüber, dass die uni-
verselle Ratifikation des Übereinkommens bis zum Jahr 2000
nicht erreicht wurde, und fordert alle Staaten, die das Überein-
kommen bisher noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise
ihm noch nicht beigetreten sind, nachdrücklich auf, dies zu
tun;

3. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ihren
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen und dem dazuge-
hörigen Fakultativprotokoll116 in vollem Umfang nachzukom-
men und die abschließenden Bemerkungen sowie die allge-
meinen Empfehlungen des Ausschusses für die Beseitigung
der Diskriminierung der Frau zu berücksichtigen;

4. legt allen zuständigen Stellen des Systems der Ver-
einten Nationen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats sowie
gegebenenfalls den Regierungen und den zwischenstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen, insbesondere den Frau-
enorganisationen, nahe, Vertragsstaaten auf deren Ersuchen
bei der Durchführung des Übereinkommens verstärkt behilf-
lich zu sein;

5. begrüßt den raschen Anstieg der Zahl der Vertrags-
staaten des Fakultativprotokolls auf nunmehr neunundfünfzig
und fordert die anderen Vertragsstaaten des Übereinkommens
nachdrücklich auf, die Unterzeichnung und Ratifikation des
Fakultativprotokolls beziehungsweise den Beitritt dazu zu er-
wägen;

6. nimmt Kenntnis von der nichtöffentlichen Sitzung,
die der Ausschuss am 16. Juli 2003 mit den Vertragsstaaten
abhielt, deren Berichte seit mehr als fünf Jahren überfällig wa-
ren;

7. nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass der Aus-
schuss seine Tätigkeit gemäß dem Fakultativprotokoll aufge-
nommen hat;

8. nimmt davon Kenntnis, dass einige Vertragsstaaten
ihre Vorbehalte abgewandelt haben, bringt ihre Befriedigung
darüber zum Ausdruck, dass einige Vorbehalte zurückgenom-
men wurden, und fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich
auf, den Umfang der Vorbehalte, die sie zu dem Übereinkom-
men einlegen, zu begrenzen, diese Vorbehalte so genau und
eng gefasst wie möglich zu formulieren, um sicherzustellen,
dass kein Vorbehalt mit dem Ziel und Zweck des Überein-
kommens unvereinbar ist, ihre Vorbehalte im Hinblick auf ih-
re Zurücknahme regelmäßig zu überprüfen und Vorbehalte
zurückzunehmen, die im Widerspruch zu dem Ziel und
Zweck des Übereinkommens stehen;

9. begrüßt es, dass der Ausschuss die überarbeiteten
Richtlinien für die Berichterstattung123 verabschiedet hat, und
fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, sich an die
überarbeiteten Richtlinien zu halten, insbesondere im Hin-
blick auf den Inhalt und die Länge der Berichte;

10. erinnert an die große Zahl der überfälligen Berichte,
insbesondere Erstberichte, und fordert die Vertragsstaaten des
Übereinkommens nachdrücklich auf, alles daranzusetzen, um
ihre Berichte über die Durchführung des Übereinkommens im
Einklang mit Artikel 18 rechtzeitig vorzulegen;

11. legt dem Sekretariat nahe, den Vertragsstaaten auf
deren Ersuchen weitere technische Hilfe zu gewähren, um sie
verstärkt zur Erstellung von Berichten, insbesondere Erstbe-
richten, zu befähigen, und bittet die Regierungen, zu diesen
Anstrengungen beizutragen;

12. bittet die Vertragsstaaten, die vom Sekretariat bereit-
gestellte technische Hilfe zur Erleichterung der Ausarbeitung
von Berichten, insbesondere Erstberichten, zu nutzen;

13. würdigt die Beiträge, die der Ausschuss zur wirksa-
men Durchführung des Übereinkommens geleistet hat;

14. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens mit
allem Nachdruck auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, da-
mit so bald wie möglich eine Zweidrittelmehrheit der Ver-
tragsstaaten die Änderung von Artikel 20 Absatz 1 des Über-
einkommens annimmt und diese in Kraft treten kann;

15. dankt dem Ausschuss für seine bisherigen Anstren-
gungen, seine Arbeitsmethoden effizienter zu gestalten, und
ermutigt ihn zu weiteren diesbezüglichen Anstrengungen;

16. legt den Mitgliedern des Ausschusses nahe, weiter
an den ausschussübergreifenden Tagungen sowie den Tagun-
gen der Vorsitzenden der Menschenrechts-Vertragsorgane
teilzunehmen, so auch an den Tagungen über die Arbeitsme-
thoden im Zusammenhang mit dem System der Staatenbe-
richte;120 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September

1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
121 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 38 (A/58/38).
122 A/58/341.

123 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünf-
zigste Tagung, Beilage 38 (A/57/38).
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17. legt dem Ausschuss nahe, im Rahmen seines Man-
dats auch weiterhin zu den Bemühungen um die Stärkung der
Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den Vertrags-
organen beizutragen;

18. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Reso-
lution 54/4 der Generalversammlung vom 6. Oktober 1999
die Ressourcen, einschließlich Personals und Einrichtungen,
bereitzustellen, die der Ausschuss benötigt, um im Rahmen
seines Gesamtmandats effektiv arbeiten zu können, insbeson-
dere unter Berücksichtigung des Inkrafttretens des Fakultativ-
protokolls;

19. fordert die Regierungen, die Organisationen und Or-
gane des Systems der Vereinten Nationen sowie die zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen nach-
drücklich auf, das Übereinkommen und das dazugehörige Fa-
kultativprotokoll zu verbreiten;

20. legt den Vertragsstaaten nahe, die im Zusammen-
hang mit der Prüfung ihrer Berichte verabschiedeten abschlie-
ßenden Bemerkungen sowie die allgemeinen Empfehlungen
des Ausschusses zu verbreiten;

21. legt allen zuständigen Stellen des Systems der Ver-
einten Nationen nahe, auch weiterhin dazu beizutragen, dass
Frauen die Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte,
insbesondere das Übereinkommen und das dazugehörige Fa-
kultativprotokoll, kennen lernen, besser verstehen und sich
besser zunutze machen können;

22. fordert die Sonderorganisationen nachdrücklich auf,
auf Bitte des Ausschusses Berichte über die Durchführung
des Übereinkommens auf den Gebieten vorzulegen, die in ih-
ren Tätigkeitsbereich fallen;

23. begrüßt den Beitrag nichtstaatlicher Organisationen
zur Tätigkeit des Ausschusses;

24. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über den
Stand des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau und über die Durchführung dieser
Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 58/146

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/501, Ziffer 43)124.

58/146. Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen
Gebieten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/129 vom 19. De-
zember 2001,

sowie unter Hinweis auf die Bedeutung, die den Proble-
men der Frauen in ländlichen Gebieten in den Zukunftsstrate-
gien von Nairobi zur Förderung der Frau125, in der Erklärung126

und der Aktionsplattform von Beijing127, die von der Vierten
Weltfrauenkonferenz verabschiedet wurden, in den Ergebnis-
dokumenten der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Gene-
ralversammlung "Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung
und Frieden für das 21. Jahrhundert"128 sowie in dem Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau129 beigemessen wird,

ferner unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen130, in der die Mitgliedstaaten unter ande-
rem den Beschluss trafen, die Gleichstellung der Geschlechter
und die Ermächtigung der Frau als wirksame Mittel zur Be-
kämpfung von Armut, Hunger und Krankheit und zur Herbei-
führung einer wirklich nachhaltigen Entwicklung zu fördern,

unter Begrüßung des Konsenses von Monterrey der Inter-
nationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung131 so-
wie der Erklärung von Johannesburg über nachhaltige Ent-
wicklung132 und des Durchführungsplans des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Johannes-
burg")133, in denen die Regierungen aufgefordert wurden, eine
Gleichstellungsperspektive in die Entwicklungspolitiken auf
allen Ebenen und in allen Sektoren zu integrieren,

sowie unter Begrüßung der von der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau auf ihrer siebenundvierzigsten Ta-
gung verabschiedeten einvernehmlichen Schlussfolgerungen
über die Teilhabe der Frau an und ihren Zugang zu den Medi-
en und den Informations- und Kommunikationstechnologien
sowie über deren Auswirkungen auf und Nutzung für die För-
derung und Ermächtigung der Frau134,

124 Der im Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss
eingebracht von: Angola, Argentinien, Äthiopien, Bangladesch, Benin,
Bolivien, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Dominikanische Repu-
blik, Ecuador, El Salvador, Fidschi, Ghana, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Kambodscha, Kamerun, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Ko-
lumbien, Kongo, Kroatien, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Malaysia,
Mali, Marokko, Mexiko, Mongolei, Myanmar, Namibia, Niger, Nigeria,
Panama, Peru, Philippinen, Ruanda, Sambia, Senegal, Sierra Leone,
Simbabwe, Südafrika, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Tunesien,
Uganda, Uruguay und Vereinigte Republik Tansania.

125 Report of the World Conference to Review and Appraise the Achieve-
ments of the United Nations Decade for Women: Equality, Development
and Peace, Nairobi, 15-26 July 1985 (Veröffentlichung der Vereinten
Nationen, Best.-Nr. E.85.IV.10), Kap. I, Abschnitt A.
126 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
127 Ebd., Anlage II.
128 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
129 Resolution 34/180, Anlage.
130 Siehe Resolution 55/2.
131 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
132 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge.
133 Ebd., Resolution 2, Anlage.
134 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 7 (E/2003/27), Kap. I, Abschnitt A; siehe auch Resolu-
tion 2003/44 des Wirtschafts- und Sozialrats.
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ferner unter Begrüßung der am 2. Juli 2003 auf dem Ta-
gungsteil auf hoher Ebene der Arbeitstagung 2003 des Wirt-
schafts- und Sozialrats verabschiedeten Ministererklärung135,
in der betont wurde, dass die ländliche Entwicklung ein fester
Bestandteil der nationalen und internationalen Entwicklungs-
politiken sowie der Tätigkeiten und Programme des Systems
der Vereinten Nationen werden muss, und in der gefordert
wurde, dass Frauen in ländlichen Gebieten auf allen Ebenen
der ländlichen Entwicklung, einschließlich im Entschei-
dungsprozess, eine größere Rolle übernehmen,

in Anerkennung dessen, dass Frauen in ländlichen Gebie-
ten eine entscheidende Rolle bei der Förderung der landwirt-
schaftlichen und ländlichen Entwicklung, der Verbesserung
der Ernährungssicherheit und der Bekämpfung der ländlichen
Armut zukommt und dass sie einen wesentlichen Beitrag dazu
leisten,

in Anbetracht dessen, dass einige Auswirkungen der Glo-
balisierung die sozioökonomische Randstellung der Frauen in
ländlichen Gebieten vertiefen können,

sowie in Anbetracht dessen, dass der Globalisierungspro-
zess einen gewissen Nutzen gebracht hat, indem er Erwerbs-
möglichkeiten in neuen Sektoren für Frauen in ländlichen Ge-
bieten geschaffen hat,

eingedenk dessen, dass die verfügbaren Daten und das
vorhandene Mess- und Analyseinstrumentarium nicht ausrei-
chen, um zu einem vollen Verständnis der Folgen der Globa-
lisierung und des ländlichen Wandels für die Geschlechter
und der Auswirkungen dieser Prozesse auf Frauen in ländli-
chen Gebieten zu gelangen,

in der Erkenntnis, dass dringend geeignete Maßnahmen
zur weiteren Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen
Gebieten ergriffen werden müssen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs136;

2. ersucht den Generalsekretär und alle zuständigen
Organe der Vereinten Nationen, bei der Ausarbeitung künfti-
ger Politiken, Pläne und Tätigkeiten die Auffassungen der
Mitgliedstaaten zu der Frage einzuholen, ob es wünschens-
wert ist, ein grundsatzpolitisches Konsultationstreffen auf ho-
her Regierungsebene einzuberufen, um die Prioritäten festzu-
setzen und die grundlegenden Strategien auszuarbeiten, mit
denen den vielfältigen Problemen von Frauen in ländlichen
Gebieten begegnet werden kann;

3. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit
den Organisationen der Vereinten Nationen und gegebenen-
falls der Zivilgesellschaft auch weiterhin Anstrengungen zu
unternehmen, um die Ergebnisse der Konferenzen und Gip-
feltreffen der Vereinten Nationen, einschließlich ihrer fünf-
jährlichen Überprüfungen, umzusetzen und eine integrierte

und koordinierte Weiterverfolgung sicherzustellen und der
Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen Gebieten in
ihren nationalen, regionalen und globalen Entwicklungsstra-
tegien höhere Bedeutung beizumessen, unter anderem durch
folgende Maßnahmen:

a) Schaffung eines förderlichen Umfelds für die Ver-
besserung der Lage von Frauen in ländlichen Gebieten, na-
mentlich die Integration einer Gleichstellungsperspektive in
die makroökonomischen Politiken und der Aufbau angemes-
sener sozialer Unterstützungssysteme;

b) politische und sozioökonomische Ermächtigung der
Frauen in ländlichen Gebieten durch die Unterstützung ihrer
umfassenden und gleichberechtigten Teilhabe an der Ent-
scheidungsfindung auf allen Ebenen, namentlich in den länd-
lichen Institutionen, unter anderem durch die Bereitstellung
von Ausbildungs- und Kapazitätsaufbauprogrammen, ein-
schließlich zur Vermittlung rechtlichen Grundwissens;

c) Integration einer Gleichstellungsperspektive in die
Gestaltung, Umsetzung, Überwachung und Bewertung von
Entwicklungspolitiken und -programmen, einschließlich der
Haushaltspolitik, unter stärkerer Beachtung der Bedürfnisse
von Frauen in ländlichen Gebieten, um sicherzustellen, dass
ihnen die in allen Bereichen beschlossenen Politiken und Pro-
gramme zugute kommen und dass die unverhältnismäßig ho-
he Anzahl der Frauen in ländlichen Gebieten, die in Armut le-
ben, verringert wird;

d) Sicherstellung dessen, dass die Perspektiven von
Frauen in ländlichen Gebieten berücksichtigt werden und dass
sie an der Gestaltung, Umsetzung, Überwachung und Bewer-
tung von Politiken und Tätigkeiten im Zusammenhang mit
Notsituationen, Naturkatastrophen, humanitärer Hilfe, Frie-
denskonsolidierung und Wiederaufbau nach Konflikten mit-
wirken;

e) Verstärkung der Anstrengungen sowie entsprechen-
de Investitionen zur Deckung der Grundbedürfnisse der Frau-
en in ländlichen Gebieten durch den Aufbau von Kapazitäten
und durch Maßnahmen zur Erschließung der menschlichen
Ressourcen, die Bereitstellung einer sicheren und zuverlässi-
gen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Ernäh-
rungs-, Bildungs- und Alphabetisierungsprogramme sowie
durch gesundheitliche und soziale Unterstützungsmaßnah-
men, so auch im Bereich der sexuellen und reproduktiven Ge-
sundheit und der Behandlung, Betreuung und Unterstützung
bei HIV/Aids;

f) Konzeption und Umsetzung von Politiken zur För-
derung und zum Schutz der Ausübung aller Menschenrechte
und Grundfreiheiten durch Frauen und Schaffung eines Um-
felds, das keine Verletzungen der Rechte von Frauen und
Mädchen, einschließlich häuslicher Gewalt, duldet;

g) Ausarbeitung konkreter Hilfsprogramme und Bera-
tender Dienste zur Förderung der wirtschaftlichen Fertigkei-
ten von Frauen in ländlichen Gebieten, namentlich im Hin-
blick auf Bankgeschäfte und moderne Verfahren im Handels-
und Finanzbereich, sowie Gewährung von Kleinstkrediten
und Bereitstellung weiterer Finanz- und Wirtschaftsdienstlei-

135 Siehe A/58/3 (Teil I), Kap. III, Ziffer 35. Der endgültige Wortlaut fin-
det sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünf-
zigste Tagung, Beilage 3.
136 A/58/167 und Add.1.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
stungen an mehr Frauen in ländlichen Gebieten, mit dem Ziel,
sie mit wirtschaftlicher Macht auszustatten;

h) Ergreifung von Maßnahmen zur Sicherstellung des-
sen, dass die unbezahlte Arbeit und die Beiträge der Frauen
zur landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Pro-
duktion, einschließlich des Einkommens aus dem informellen
Sektor, sichtbar gemacht werden, und Bewertung der Prakti-
kabilität der Erarbeitung und Verbesserung von Mechanis-
men, wie beispielsweise des Zeitnutzungskonzepts, zur Quan-
tifizierung der unbezahlten Arbeit, unter Anerkennung der
Möglichkeit, sie bei der Ausarbeitung und Durchführung von
Politiken und Programmen auf nationaler und regionaler Ebe-
ne zu berücksichtigen;

i) Formulierung und Überarbeitung von Gesetzen, die
gewährleisten, dass die in ländlichen Gebieten lebenden Frau-
en dort, wo es Privateigentum an Grund und Boden sowie
Vermögenswerten gibt, volle und gleiche Rechte auf Eigen-
tum an Grund und Boden und anderen Vermögenswerten er-
halten, namentlich auch im Wege des Erbrechts, und Einlei-
tung von Verwaltungsreformen und anderen notwendigen
Maßnahmen, um Frauen das gleiche Recht wie Männern auf
den Zugang zu Krediten, Kapital, geeigneten Technologien,
Märkten und Informationen zu gewähren;

j) Förderung von Programmen, die Frauen und Männer
in ländlichen Gebieten in die Lage versetzen, Berufstätigkeit
und Familienpflichten miteinander zu vereinbaren, und die
Männer dazu ermutigen, sich zu gleichen Teilen an der Haus-
haltsarbeit und der Kinderbetreuung zu beteiligen;

4. bittet die Kommission für die Rechtsstellung der
Frau, bei der Behandlung der in ihrem mehrjährigen Arbeits-
programm für den Zeitraum 2002-2006 festgelegten Schwer-
punktthemen der Lage der Frauen in ländlichen Gebieten ge-
bührende Aufmerksamkeit zu widmen;

5. bittet die mit Entwicklungsfragen befassten Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, die Ermächti-
gung der Frauen in ländlichen Gebieten und ihre besonderen
Bedürfnisse in ihren Programmen und Strategien zu berück-
sichtigen und zu unterstützen, einschließlich im Kontext der
Globalisierung;

6. betont die Notwendigkeit, unter anderem durch ge-
zielte Studien zu ermitteln, wie am besten sichergestellt wer-
den kann, dass Frauen in ländlichen Gebieten Zugang zu In-
formations- und Kommunikationstechnologien erhalten und
in vollem Umfang daran teilhaben, und bittet den Weltgipfel
über die Informationsgesellschaft in Genf und Tunis, bei der
Behandlung von Gleichstellungsfragen die Prioritäten und
Bedürfnisse der in ländlichen Gebieten lebenden Frauen und
Mädchen als aktive Nutzerinnen von Informationen zu be-
rücksichtigen und ihre Mitwirkung an der Ausarbeitung und
Umsetzung globaler Strategien im Bereich der Informations-
und Kommunikationstechnologien sicherzustellen;

7. bittet die Mitgliedstaaten, die Vereinten Nationen
und die zuständigen Organisationen ihres Systems, dafür zu
sorgen, dass die Bedürfnisse der in ländlichen Gebieten leben-
den Frauen bei der integrierten Weiterverfolgung der großen
Gipfeltreffen und Konferenzen auf wirtschaftlichem und so-

zialen Gebiet, insbesondere des Weltgipfels für nachhaltige
Entwicklung und der Internationalen Konferenz über Ent-
wicklungsfinanzierung, sowie bei der 2005 stattfindenden
Überprüfung der Fortschritte bei der Umsetzung aller in der
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen130, der Akti-
onsplattform von Beijing127 und den Ergebnisdokumenten der
dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung
"Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für
das 21. Jahrhundert"128 eingegangenen Verpflichtungen durch-
gängig berücksichtigt werden;

8. bittet die Mitgliedstaaten, bei der Formulierung von
Politiken und der Gestaltung von Programmen zur Verbesse-
rung der Lage der Frauen in ländlichen Gebieten, einschließ-
lich derjenigen, die in Zusammenarbeit mit einschlägigen in-
ternationalen Organisationen ausgearbeitet und umgesetzt
werden, die ihre Berichte betreffenden abschließenden Be-
merkungen und Empfehlungen des Ausschusses für die Be-
seitigung der Diskriminierung der Frau zu berücksichtigen;

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten und dabei auf die verschie-
denen Aspekte der Ermächtigung der Frauen in ländlichen
Gebieten einzugehen, einschließlich auf die Auswirkungen
der makroökonomischen Rahmenpolitik auf ihre Lage.

RESOLUTION 58/147

Verabschiedet auf der der 77. Plenarsitzung  am 22. Dezember 2003, ohne Ab-
stimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/501, Ziffer 43)137.

58/147. Beseitigung der häuslichen Gewalt gegen Frauen

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass alle Staaten verpflichtet sind, alle
Menschenrechte und Grundfreiheiten, wie in der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte138 und in anderen einschlägi-
gen internationalen Übereinkünften aufgeführt, zu fördern
und zu schützen, sowie bekräftigend, dass die Diskriminie-
rung auf Grund des Geschlechts gegen die Charta der Verein-
ten Nationen, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder

137 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan,
Australien, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Domi-
nica, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Geor-
gien, Griechenland, Guatemala, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel,
Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kongo, Kroa-
tien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malawi, Malta, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Namibia, Nepal,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien,
San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südaf-
rika, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tschechische Republik,
Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Zentralafrikanische Republik und Zy-
pern.
138 Resolution 217 A (III).
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Form von Diskriminierung der Frau139 und andere internatio-
nale Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte verstößt
und dass ihre Beseitigung ein fester Bestandteil der Bemü-
hungen zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen ist,

unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Wien, die auf der Weltkonferenz über Menschen-
rechte verabschiedet wurden140, die Erklärung über die Besei-
tigung der Gewalt gegen Frauen141, die Erklärung und die Ak-
tionsplattform von Beijing, die auf der Vierten Weltfrauen-
konferenz verabschiedet wurden142, und das Aktionspro-
gramm der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und
Entwicklung143 sowie auf die von der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau getroffenen Folgemaßnahmen betref-
fend Gewalt gegen Frauen und die Ergebnisdokumente der
dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung
"Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für
das 21. Jahrhundert"144,

sowie unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen
über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen,

Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/45 der Men-
schenrechtskommission vom 23. April 2003 über die Beseiti-
gung der Gewalt gegen Frauen145 sowie von allen ihren frühe-
ren Resolutionen zu dieser Frage,

eingedenk dessen, dass häusliche Gewalt gegen Frauen
und Mädchen ein Menschenrechtsproblem darstellt,

in der Erkenntnis, dass häusliche Gewalt gegen Frauen un-
ter anderem ein gesellschaftliches Problem darstellt und Aus-
druck eines ungleichen Machtverhältnisses zwischen Frauen
und Männern ist,

sowie in der Erkenntnis, dass sowohl Männer als auch
Frauen für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter
verantwortlich sind und diese Verantwortung übernehmen
sollen,

im Bewusstsein der gravierenden Sofort- und Langzeitwir-
kungen auf die Gesundheit, einschließlich der sexuellen und
reproduktiven Gesundheit, die häusliche Gewalt gegen Frau-
en für Einzelpersonen und Familien haben kann,

sowie im Bewusstsein der Auswirkungen häuslicher Ge-
walt auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Ge-
meinwesen und Staaten,

unterstreichend, wie wichtig die Ermächtigung der Frau
und ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit als unverzichtbare

Instrumente der Verhütung und Beseitigung häuslicher Ge-
walt gegen Frauen sind,

1. stellt fest,

a) dass es sich bei häuslicher Gewalt um eine Form der
Gewalt handelt, die sich innerhalb der Privatsphäre ereignet,
im Allgemeinen zwischen Personen, die blutsverwandt oder
intim miteinander verbunden sind;

b) dass häusliche Gewalt eine der häufigsten und ver-
stecktesten Formen der Gewalt gegen Frauen ist und sich auf
viele Lebensbereiche der Opfer auswirkt;

c) dass häusliche Gewalt viele verschiedene Formen
annehmen kann, darunter körperliche, psychische und sexuel-
le Gewalt;

d) dass häusliche Gewalt eine Angelegenheit von öf-
fentlichem Interesse ist, die die Staaten dazu verpflichtet,
ernsthafte Maßnahmen zum Schutz der Opfer und zur Verhü-
tung häuslicher Gewalt zu ergreifen;

e) dass häusliche Gewalt wirtschaftliche Entbehrung
und Isolation einschließen kann und dass ein derartiges Ver-
halten der Sicherheit, der Gesundheit und dem Wohlergehen
von Frauen unmittelbar schaden kann;

2. begrüßt

a) die von den Staaten unternommenen Aktivitäten und
Initiativen zur Beseitigung der häuslichen Gewalt gegen Frau-
en, darunter rechtliche, pädagogische, wirtschaftliche, soziale
und andere Maßnahmen;

b) die Tätigkeit der Sonderberichterstatterin der Men-
schenrechtskommission über Gewalt gegen Frauen, deren Ur-
sachen und deren Folgen und nimmt Kenntnis von dem Be-
richt "Entwicklungen auf dem Gebiet der Gewalt gegen
Frauen (1994-2002)"146;

c) die von den Organen, Fonds und Programmen der
Vereinten Nationen, einschließlich des Kinderhilfswerks der
Vereinten Nationen und des Bevölkerungsfonds der Verein-
ten Nationen, unternommenen Anstrengungen zur Bewälti-
gung des Problems der häuslichen Gewalt, legt ihnen nahe, ih-
re Anstrengungen zu koordinieren, und dankt insbesondere
dem Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau
für seine Initiativen zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frau-
en auf internationaler, regionaler und nationaler Ebene sowie
der Weltgesundheitsorganisation für ihren 2002 veröffent-
lichten Weltbericht über Gewalt und Gesundheit, insbesonde-
re ihre Behandlung der Frage der geschlechtsspezifischen Ge-
walt;

d) die von der Zivilgesellschaft, einschließlich nicht-
staatlicher Organisationen, wie etwa Frauenorganisationen,
sowie Gemeinwesenorganisationen und Einzelpersonen, ge-
leistete Arbeit zur Beseitigung der häuslichen Gewalt gegen
Frauen, unter anderem mittels Aufklärung über ihre schädli-

139 Resolution 34/180, Anlage.
140 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
141 Siehe Resolution 48/104.
142 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
143 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Na-
tionen, Best.-Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
144 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
145 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.

146 Developments in the area of violence against women (1994-2002)
(E/CN.4/2003/75 und Corr.1 und Add.1, Add.2 und Add.2/Corr.1, Add.3
und Add.4).
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chen Auswirkungen, und zur Bereitstellung von Unterstüt-
zungsdiensten für weibliche Gewaltopfer;

3. verurteilt nachdrücklich alle Formen häuslicher Ge-
walt gegen Frauen und Mädchen und fordert in diesem Zu-
sammenhang die Beseitigung aller Formen geschlechtsspezi-
fischer Gewalt in der Familie, einschließlich dort, wo sie vom
Staat geduldet werden;

4. verleiht ihrer Besorgnis darüber Ausdruck,

a) dass Frauen weiterhin Opfer häuslicher Gewalt wer-
den, dass in allen Regionen der Welt derartige Gewalt weiter
vorkommt und viele verschiedene Formen annimmt und dass
die Täter nicht strafrechtlich verfolgt und bestraft werden;

b) dass häusliche Gewalt, namentlich sexuelle Gewalt
in der Ehe, in einigen Ländern noch immer als Privatsache be-
handelt wird;

5. betont, dass die Staaten verpflichtet sind, die nötige
Sorgfalt walten zu lassen, um häusliche Gewalt gegen Frauen
zu verhüten und zu untersuchen, die Täter zu bestrafen und
die Opfer zu schützen, und betont außerdem, dass die Nicht-
einhaltung dieser Verpflichtungen ihre Menschenrechte und
Grundfreiheiten verletzt und deren Ausübung beeinträchtigt
oder verhindert;

6. erklärt erneut, dass die Staaten verpflichtet sind,
zum Zwecke der Handhabung strafrechtlicher Angelegenhei-
ten im Zusammenhang mit allen Formen häuslicher Gewalt,
namentlich Vergewaltigung in der Ehe und sexuellem Miss-
brauch von Frauen und Mädchen, entsprechende Rechtsvor-
schriften zu erlassen und/oder geeignete Mechanismen zu
stärken sowie sicherzustellen, dass solche Fälle unverzüglich
vor Gericht gebracht werden;

7. fordert die Staaten auf,

a) Rechtsvorschriften zu erlassen, zu stärken und anzu-
wenden, die häusliche Gewalt verbieten, entsprechende Straf-
maßnahmen vorschreiben und einen ausreichenden rechtli-
chen Schutz vor häuslicher Gewalt gewähren, und die jewei-
ligen Gesetze und sonstigen Vorschriften in regelmäßigen
Abständen zu überprüfen, zu evaluieren und zu überarbeiten,
um ihre Wirksamkeit im Hinblick auf die Beseitigung der
häuslichen Gewalt sicherzustellen;

b) die häusliche sexuelle Gewalt als Straftatbestand zu
umschreiben und ordnungsgemäße Ermittlungen und die
strafrechtliche Verfolgung der Täter sicherzustellen;

c) Politiken und Rechtsvorschriften zu erlassen
und/oder zu stärken, die darauf gerichtet sind, Präventivmaß-
nahmen zu verstärken, die Menschenrechte der Opfer zu
schützen, ordnungsgemäße Ermittlungen und die strafrechtli-
che Verfolgung der Täter sicherzustellen und den Opfern
häuslicher Gewalt rechtliche und soziale Hilfe zu gewähren,
sowie Politiken im Hinblick auf die Rehabilitation der Täter
zu verabschieden;

d) die Maßnahmen zur Verhütung häuslicher Gewalt
gegen Frauen zu verstärken;

e) einen besseren Schutz der Frauen zu gewährleisten,
unter anderem indem bei Bedarf einstweilige Verfügungen er-

lassen werden, mit denen gewalttätige Ehegatten am Betreten
der Familienwohnung gehindert werden sollen, oder ihnen die
Kontaktaufnahme mit dem Opfer untersagt wird;

f) allen Fachkräften, die sich mit häuslicher Gewalt,
insbesondere mit Opfern häuslicher Gewalt, befassen, Polizi-
sten, Justizbeamten und Juristen, Gesundheitsfachkräften,
Pädagogen sowie Jugend- und Sozialarbeitern eine angemes-
sene Aus- und Fortbildung, unter anderem in geschlechtsspe-
zifischen Fragen, bereitzustellen beziehungsweise ihre Be-
reitstellung zu erleichtern;

g) den Opfern häuslicher Gewalt dabei zu helfen, bei
der Polizei Anzeige zu erstatten und Betreuung und Unterstüt-
zung zu erhalten, beziehungsweise die Bereitstellung derarti-
ger Hilfe zu erleichtern, darunter gegebenenfalls durch die
Schaffung zentraler Anlaufstellen und die Einrichtung siche-
rer Zufluchtsorte und Zentren für die Opfer häuslicher Ge-
walt;

h) die Frauen zu schützen, die für ihre weitere Viktimi-
sierung auf Grund von Rechtsvorschriften oder Praktiken, die
ihre Belange nicht hinlänglich berücksichtigen, Entschädi-
gung verlangen;

i) Protokolle und Verfahren für ein polizeiliches Ein-
greifen aufzustellen und/oder zu verstärken, um zu gewährlei-
sten, dass alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz der Opfer
häuslicher Gewalt und zur Verhütung weiterer Akte häusli-
cher Gewalt ergriffen werden;

j) Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz weiblicher
Gewaltopfer und ihren Zugang zu gerechten und wirksamen
Rechtsmitteln, einschließlich Entschädigung und Wiedergut-
machung und Heilung der Opfer, sowie die Rehabilitation der
Täter zu gewährleisten;

k) die Anstrengungen zur Sensibilisierung des Einzel-
nen und der Gemeinschaft in Bezug auf Gewalt gegen Frauen
zu verstärken, einschließlich durch Menschenrechtserzie-
hung, die Rolle hervorzuheben, die Männern und Jungen bei
der Verhütung und Beseitigung häuslicher Gewalt gegen
Frauen zukommt, und Initiativen zur Förderung des Wandels
in den Einstellungen und im Verhalten derjenigen, die Gewalt
gegen Frauen verüben, sowie zu ihrer Rehabilitation anzure-
gen und zu unterstützen;

l) die Bemühungen der Medien um die Durchführung
von Sensibilisierungskampagnen zu fördern;

m) sämtliche Maßnahmen zur Ermächtigung der Frau
und zur Stärkung ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu er-
greifen, namentlich durch die Anwendung des Grundsatzes
"gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit", die Schaffung von
mehr Arbeitsplätzen für Frauen und ihren gleichen Zugang zu
wirtschaftlichen Ressourcen und ihre gleiche Verfügungsge-
walt über diese Ressourcen, einschließlich Grund und Bo-
dens, Krediten, Kleinstkrediten und traditioneller Sparsyste-
me wie etwa Frauenbanken und -genossenschaften, sowie
durch die Sicherung von Eigentums- und Erbrechten, mit dem
Ziel, die von allen Formen der Gewalt, einschließlich häusli-
cher Gewalt, ausgehende Bedrohung für Frauen zu verrin-
gern;
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n) keinerlei Brauch, Tradition oder religiöse Erwägung
geltend zu machen, um sich ihren Verpflichtungen im Hin-
blick auf die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen zu entzie-
hen;

o) mit Vorrang zu erwägen, Vertragspartei des Über-
einkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie-
rung der Frau139 zu werden;

p) falls sie Vertragspartei des Übereinkommens sind, in
ihre Berichte an den Ausschuss für die Beseitigung der Dis-
kriminierung der Frau Informationen über rechtliche und
grundsatzpolitische Maßnahmen aufzunehmen, die sie im
Rahmen ihrer Bemühungen um die Verhütung und Bekämp-
fung häuslicher Gewalt gegen Frauen verabschiedet und
durchgeführt haben, und sich in den Berichten an andere Men-
schenrechts-Vertragsorgane gegebenenfalls auf diese Infor-
mationen zu beziehen;

q) mit den zuständigen Sonderorganisationen und den
Fonds und Programmen der Vereinten Nationen sowie gege-
benenfalls mit den regionalen zwischenstaatlichen Organisa-
tionen und den zuständigen lokalen Verbänden und nicht-
staatlichen Organisationen, einschließlich Frauenorganisatio-
nen, eng zusammenzuarbeiten, in dem Bestreben, die Gewalt
gegen Frauen zu beseitigen;

r) Daten über die Gewalt gegen Frauen zu sammeln
und zu aktualisieren und die Erfassung dieser Daten zu ver-
bessern, namentlich durch Informationssysteme zur Auf-
schlüsselung der Daten nach Geschlecht, und solche Daten zu
veröffentlichen und weit zu verbreiten;

8. betont, dass es notwendig ist, dass die Fonds und
Programme der Vereinten Nationen, die internationalen und
regionalen Finanzinstitutionen, bilaterale und multilaterale
Geber sowie die Zivilgesellschaft den Entwicklungsländern,
die sich um die Beseitigung der häuslichen Gewalt gegen
Frauen bemühen, technische und finanzielle Hilfe gewähren
und dass die internationale Gemeinschaft den auf diesem Ge-
biet tätigen nichtstaatlichen Organisationen und gemeinwe-
sengestützten Gruppen Hilfe gewährt;

9. legt den Staaten nahe, zu den vom Entwicklungs-
fonds der Vereinten Nationen für die Frau verwalteten Treu-
handfonds zur Unterstützung von Maßnahmen zur Beseiti-
gung der Gewalt gegen Frauen beizutragen beziehungsweise
ihre Beiträge zu erhöhen;

10. bittet

a) die zuständigen Sonderorganisationen, Organe der
Vereinten Nationen, regionalen zwischenstaatlichen Organi-
sationen und nichtstaatlichen Organisationen, Informationen
zum Thema dieser Resolution auszutauschen, und ermutigt
zum Austausch derartiger Informationen zwischen den auf
diesem Gebiet tätigen nichtstaatlichen Organisationen und
den zuständigen Menschenrechts-Vertragsorganen;

b) die zuständigen Menschenrechts-Vertragsorgane,
sich mit diesem Problem gegebenenfalls weiter auseinander-
zusetzen;

11. beschließt, ihre Behandlung dieser Frage auf ihrer
sechzigsten Tagung unter dem Punkt "Förderung der Frau"
fortzusetzen.

RESOLUTION 58/148

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung  am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/502, Ziffer 10)147.

58/148. Folgemaßnahmen zur Vierten Weltfrauenkonfe-
renz und volle Umsetzung der Erklärung und der
Aktionsplattform von Beijing sowie der Ergeb-
nisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der
Generalversammlung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser
Frage, namentlich die Resolution 57/182 vom 18. Dezember
2002,

sowie unter Hinweis auf die Ergebnisse der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung der Generalversammlung "Frauen
2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das
21. Jahrhundert"148 und die vorgeschlagenen Maßnahmen und
Initiativen zur Überwindung der bestehenden Hindernisse
und Herausforderungen,

zutiefst davon überzeugt, dass die Erklärung und die Akti-
onsplattform von Beijing149 und die Ergebnisse der dreiund-
zwanzigsten Sondertagung wichtige Beiträge zur Förderung
der Frau in der ganzen Welt im Hinblick auf die Herbeifüh-
rung der Gleichstellung von Männern und Frauen darstellen
und dass sie von allen Staaten, dem System der Vereinten Na-
tionen und anderen in Betracht kommenden Organisationen
sowie von den nichtstaatlichen Organisationen in wirksame
Maßnahmen umgesetzt werden müssen,

hervorhebend, wie wichtig ein fester, nachhaltiger politi-
scher Wille und ein entsprechendes Engagement auf nationa-
ler, regionaler und internationaler Ebene sind, um die vollin-
haltliche und beschleunigte Umsetzung der Erklärung und der
Aktionsplattform von Beijing sowie der Ergebnisse der drei-
undzwanzigsten Sondertagung zu erreichen,

in der Erwägung, dass die Verantwortung für die Umset-
zung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing so-
wie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung in
erster Linie auf der einzelstaatlichen Ebene liegt und dass in
dieser Hinsicht verstärkte Anstrengungen unternommen wer-
den müssen, und erneut erklärend, dass eine verstärkte inter-
nationale Zusammenarbeit für die wirksame Umsetzung der
Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing sowie der
Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung unerläss-
lich ist,

147 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
148 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
149 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
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unter Begrüßung der erhöhten Aufmerksamkeit für die Si-
tuation von Frauen und Mädchen sowie der Integration einer
Gleichstellungsperspektive in die Arbeit der Vereinten Natio-
nen, insbesondere in die Ergebnisse der großen Konferenzen,
Sondertagungen und Gipfelkonferenzen und ihre Folgepro-
zesse, und in Bekräftigung ihrer Zusage, auf den diesbezüg-
lich erreichten Fortschritten aufzubauen,

betonend, wie wichtig der Beschluss 2003/287 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 24. Juli 2003 ist, in dem der Rat
beschloss, während des Tagungsteils für Koordinierungsfra-
gen seiner Arbeitstagung 2004 eine Überprüfung und Bewer-
tung der systemweiten Umsetzung der am 18. Juli 1997 vom
Rat verabschiedeten einvernehmlichen Schlussfolgerungen
1997/2 über die durchgängige Integration einer Gleichstel-
lungsperspektive in alle Politiken und Programme im System
der Vereinten Nationen150 vorzunehmen, und Kenntnis neh-
mend von der Ratsresolution 2003/49 vom 24. Juli 2003,

in Bekräftigung der vorrangigen und wesentlichen Rolle
der Generalversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats
bei der Förderung der Frau und der Gleichstellung der Ge-
schlechter und gleichzeitig Kenntnis nehmend von der am
28. und 29. Oktober 2002151 und am 29. Oktober 2003152 im
Sicherheitsrat abgehaltenen öffentlichen Aussprache über
Frauen, Frieden und Sicherheit,

eingedenk ihrer einschlägigen Resolutionen sowie der Re-
solution 1325 (2000) des Sicherheitsrats vom 31. Oktober
2000,

1. bekräftigt die Ziele, Zielvorgaben und Verpflichtun-
gen in der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing149

sowie in der "Politischen Erklärung" und den "Weiteren Maß-
nahmen und Initiativen zur Umsetzung der Erklärung und der
Aktionsplattform von Beijing", die von der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundzwanzigsten Sondertagung verabschie-
det wurden148;

2. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs über den Folgeprozess der Erklärung
und der Aktionsplattform von Beijing und der Ergebnisse der
dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung
sowie die bei ihrer Umsetzung erzielten Fortschritte153;

3. fordert die Regierungen, die zuständigen Stellen des
Systems der Vereinten Nationen im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats und alle in Betracht kommenden Akteure der Zivil-
gesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisatio-
nen, auf, auch künftig wirksame Maßnahmen zu ergreifen, da-
mit die Erklärung und die Aktionsplattform von Beijing und
die Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung vollin-
haltlich und wirksam umgesetzt werden;

4. bekräftigt ihren Beschluss, dass die Generalver-
sammlung, der Wirtschafts- und Sozialrat und die Kommis-
sion für die Rechtsstellung der Frau im Einklang mit ihrem je-
weiligen Mandat sowie mit den Resolutionen der Generalver-
sammlung 48/162 vom 20. Dezember 1993 und 57/270 B
vom 23. Juni 2003 und anderen einschlägigen Resolutionen
einen dreistufigen zwischenstaatlichen Mechanismus bilden,
dem die Hauptrolle bei der gesamten Richtliniengebung und
den Folgemaßnahmen sowie bei der Koordinierung der Um-
setzung und Überwachung der Aktionsplattform von Beijing
und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung zu-
kommt;

5. bekräftigt außerdem, dass die Folgemaßnahmen zu
der Vierten Weltfrauenkonferenz und der dreiundzwanzigsten
Sondertagung im Rahmen eines integrierten und koordinier-
ten Folgeprozesses zu den großen internationalen Konferen-
zen und Gipfeltreffen im Wirtschafts- und Sozialbereich und
auf damit zusammenhängenden Gebieten durchgeführt wer-
den;

6. legt den Regierungen eindringlich nahe, die Rolle
und den Beitrag der Zivilgesellschaft, insbesondere der nicht-
staatlichen Organisationen und der Frauenorganisationen, bei
der Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von
Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Son-
dertagung auch künftig zu unterstützen;

7. fordert die Regierungen und alle anderen in Betracht
kommenden Akteure auf, auch künftig eine Gleichstellungs-
perspektive in die Umsetzung und die Folgemaßnahmen zu
den jüngsten Konferenzen, Gipfeltreffen und Sondertagungen
der Vereinten Nationen sowie in künftige Berichte zu diesem
Thema zu integrieren;

8. bittet die Vertragsstaaten des Übereinkommens zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau154, in
ihre Berichte an den Ausschuss für die Beseitigung der Dis-
kriminierung der Frau nach Artikel 18 des Übereinkommens
Informationen über Maßnahmen aufzunehmen, die sie zur
Umsetzung der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sonderta-
gung sowie der Aktionsplattform von Beijing ergriffen haben;

9. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, die Un-
terzeichnung und Ratifikation des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte
Kriminalität und der dazugehörigen Protokolle155, vor allem
des Zusatzprotokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Be-
strafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und
Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität be-
ziehungsweise den Beitritt dazu zu erwägen, und begrüßt das
unmittelbar bevorstehende Inkrafttreten dieses Protokolls am
25. Dezember 2003;

10. bittet die Mitgliedstaaten, im Rahmen der Vorberei-
tungen für die in dem mehrjährigen Arbeitsprogramm der
Kommission für die Rechtsstellung der Frau verlangte Über-150 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünfzig-

ste Tagung, Beilage 3 (A/52/3/Rev.1), Kap. IV, Ziffer 4.
151 Siehe S/PV.4635 und S/PV.4635 (Erste Wiederaufnahme).
152 Siehe S/PV.4852 und S/PV.4852 (Erste Wiederaufnahme).
153 A/58/166.

154 Resolution 34/180, Anlage.
155 Resolution 55/25, Anlagen I-III, und Resolution 55/255, Anlage.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
prüfung und Bewertung156 bis zum 30. April 2004 ihre Ant-
worten zu dem Fragebogen des Sekretariats über die Umset-
zung der Aktionsplattform von Beijing und der Ergebnisse
der dreiundzwanzigsten Sondertagung vorzulegen;

11. bittet den Wirtschafts- und Sozialrat, auch weiterhin
dafür zu sorgen, dass die durchgängige Integration der
Gleichstellungsperspektive fester Bestandteil aller seiner Tä-
tigkeiten und der seiner Nebenorgane ist, aufbauend auf den
am 18. Juli 1997 durch den Rat verabschiedeten einvernehm-
lichen Schlussfolgerungen 1997/2150, und begrüßt in dieser
Hinsicht die Aufnahme der Frage der durchgängigen Integra-
tion der Gleichstellungsperspektive in seine Tagesordnung,
die Behandlung der jährlichen Fortschritte bei der Integration
der Gleichstellungsperspektive sowie die Aufmerksamkeit,
die der Rat in den Ergebnissen seiner Arbeitstagung 2003 der
Gleichstellungsperspektive widmete;

12. ermutigt den Wirtschafts- und Sozialrat, die Regio-
nalkommissionen zu ersuchen, sich im Rahmen ihrer jeweili-
gen Mandate und Ressourcen verstärkt um den Aufbau einer
regelmäßig zu aktualisierenden Datenbank zu bemühen, in
der alle Programme und Projekte erfasst sind, die in ihrer je-
weiligen Region von Organisationen oder Organen des Sy-
stems der Vereinten Nationen durchgeführt werden, und die
Verbreitung von Informationen über diese Programme und
Projekte sowie die Bewertung ihrer Auswirkungen auf die Er-
mächtigung der Frau durch die Umsetzung der Aktionsplatt-
form von Beijing zu erleichtern;

13. begrüßt den Beitrag der Kommission für die Rechts-
stellung der Frau zu den Folgemaßnahmen und zur Überprü-
fung der künftigen Umsetzung der in der Erklärung und der
Aktionsplattform von Beijing und in den Ergebnissen der
dreiundzwanzigsten Sondertagung eingegangenen Verpflich-
tungen, bekräftigt, dass der Kommission in dieser Hinsicht
auch künftig eine zentrale Rolle zukommen wird, und legt den
Regierungen, den zuständigen Sonderorganisationen, Fonds
und Programmen des Systems der Vereinten Nationen und
der Zivilgesellschaft nahe, ihre Arbeit auch weiterhin zu un-
terstützen;

14. ist sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, dass die
Regionalkommissionen und andere regionale oder subregio-
nale Strukturen im Rahmen ihres Mandats und im Benehmen
mit den Regierungen die weltweiten und regionalen Aktions-
plattformen und die Umsetzung der Ergebnisse der dreiund-
zwanzigsten Sondertagung regional und subregional überwa-
chen, und fordert die Förderung der weiteren diesbezüglichen
Zusammenarbeit zwischen den Regierungen und gegebenen-
falls den einzelstaatlichen Mechanismen in ein und derselben
Region;

15. ist sich außerdem dessen bewusst, dass ein fester,
nachhaltiger politischer Wille und ein entsprechendes Enga-
gement auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene
unerlässlich sind, um die vollinhaltliche und beschleunigte
Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von

Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Son-
dertagung zu erreichen;

16. betont, dass die Förderung der Gleichstellung der
Geschlechter, der Ermächtigung der Frau und ihrer Teilhabe
sowie die Integration einer Gleichstellungsperspektive we-
sentliche Bestandteile der Förderung der Verwirklichung der
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen157 sind, insbe-
sondere mit dem Ziel, die international vereinbarten Entwick-
lungsziele zu verwirklichen, einschließlich derjenigen, die in
der Millenniums-Erklärung und in den Ergebnissen der Gip-
feltreffen, Konferenzen und Sondertagungen der Vereinten
Nationen enthalten sind;

17. ist sich dessen bewusst, dass es ebenfalls erforderlich
sein wird, auf nationaler und internationaler Ebene ausrei-
chende Mittel sowie neue und zusätzliche Mittel zu Gunsten
der Entwicklungsländer, namentlich der am wenigsten ent-
wickelten Länder, und der Transformationsländer aus allen
verfügbaren Finanzierungsmechanismen, so auch aus multila-
teralen, bilateralen und privaten Quellen, zu mobilisieren;

18. betont, dass auf nationaler und internationaler Ebene
ein förderliches Umfeld geschaffen werden muss, namentlich
durch die Sicherstellung der gleichberechtigten Mitwirkung
der Frauen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung, um
die volle Teilhabe der Frauen an Wirtschaftstätigkeiten zu ge-
währleisten, und fordert die Staaten auf, die Hindernisse zu
beseitigen, die sich der vollinhaltlichen Umsetzung der Erklä-
rung und der Aktionsplattform von Beijing sowie der Ergeb-
nisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung entgegenstellen;

19. erklärt erneut, dass das System der Vereinten Natio-
nen zur Sicherstellung der wirksamen Umsetzung der strate-
gischen Ziele der Aktionsplattform von Beijing und der Er-
gebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung eine aktive
und deutlich sichtbare Politik der konsequenten Berücksichti-
gung einer Gleichstellungsperspektive fördern sollte, so auch
durch die Arbeit der Abteilung Frauenförderung und des Bü-
ros der Sonderberaterin für Gleichstellungsfragen und Frau-
enförderung und durch die Beibehaltung von Gleichstellungs-
stellen und -beauftragten;

20. erklärt außerdem erneut, dass den Organen der Ver-
einten Nationen, die sich mit Gleichstellungsfragen befassen,
wie etwa dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen,
dem Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau,
dem Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur
Förderung der Frau und dem Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen, eine entscheidend wichtige Rolle bei der Verwirk-
lichung der Ziele der Erklärung und der Aktionsplattform von
Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Son-
dertagung zukommt, und erkennt an, dass den Gleichstel-
lungssachverständigen im gesamten System der Vereinten
Nationen diesbezüglich ebenfalls eine wichtige Rolle zu-
kommt;

21. erkennt an, welche wichtige Rolle Frauen bei der
Verhütung und Beilegung von Konflikten und bei der Frie-

156 Siehe Resolution 2001/4 des Wirtschafts- und Sozialrats. 157 Siehe Resolution 55/2.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
denskonsolidierung zukommt und wie wichtig es ist, dass sie
an allen Anstrengungen zur Wahrung und Förderung von
Frieden und Sicherheit gleichberechtigt und in vollem Um-
fang teilhaben und dass ihre Mitwirkung an den Entscheidun-
gen im Hinblick auf die Verhütung und Beilegung von Kon-
flikten ausgebaut werden muss, und fordert das System der
Vereinten Nationen und die Regierungen nachdrücklich auf,
weitere diesbezügliche Anstrengungen zu unternehmen und
Maßnahmen zu ergreifen, um die volle Mitwirkung der Frau-
en an der Entscheidungsfindung auf allen Ebenen und bei der
Durchführung von Entwicklungsaktivitäten und Friedenspro-
zessen, namentlich der Konfliktverhütung und -beilegung,
dem Wiederaufbau in der Konfliktfolgezeit, der Friedens-
schaffung, der Friedenssicherung und der Friedenskonsolidie-
rung, zu gewährleisten und zu unterstützen, so auch indem sie
eine Gleichstellungsperspektive in diese Prozesse der Verein-
ten Nationen integrieren;

22. dankt allen in Betracht kommenden Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen für ihre Anstrengungen
zur Förderung der Rolle der Frauen auf dem Gebiet der Kon-
fliktverhütung und -beilegung;

23. begrüßt die Einberufung des Weltgipfels über die In-
formationsgesellschaft 2003 in Genf und 2005 in Tunis und
legt den Regierungen und allen anderen Interessenträgern na-
he, eine Gleichstellungsperspektive in die Vorbereitungspro-
zesse und die Ergebnisdokumente zu integrieren und dabei
die von der Kommission für die Rechtsstellung der Frau auf
ihrer siebenundvierzigsten Tagung verabschiedeten einver-
nehmlichen Schlussfolgerungen über die Teilhabe der Frau an
und ihren Zugang zu den Medien und Informations- und
Kommunikationstechnologien sowie über deren Auswirkun-
gen auf und Nutzung für die Förderung und Ermächtigung der
Frau158 und den Bericht des Generalsekretärs153 zu berücksich-
tigen;

24. begrüßt außerdem das Inkrafttreten des Fakultativ-
protokolls zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau159 und legt den Vertragsstaaten
des Übereinkommens eindringlich nahe, soweit nicht bereits
geschehen, die Unterzeichnung und Ratifikation des Fakulta-
tivprotokolls beziehungsweise den Beitritt dazu zu erwägen;

25. ersucht alle mit Programm- und Haushaltsangele-
genheiten befassten Organe, einschließlich des Programm-
und Koordinierungsausschusses, sicherzustellen, dass alle
Programme, mittelfristigen Pläne und Programmhaushalts-
pläne konsequent und deutlich sichtbar eine Gleichstellungs-
perspektive berücksichtigen;

26. ersucht den Generalsekretär, die Erklärung und die
Aktionsplattform von Beijing sowie die Ergebnisse der drei-
undzwanzigsten Sondertagung auch weiterhin in allen Amts-
sprachen der Vereinten Nationen so weit wie möglich zu ver-
breiten;

27. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seine Be-
richte an die Generalversammlung eine Gleichstellungsper-
spektive aufzunehmen, um die Berücksichtigung von Gleich-
stellungsaspekten bei der Formulierung der Grundsatzpolitik
zu unterstützen;

28. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und der Kommis-
sion für die Rechtsstellung der Frau jährlich über den Folge-
prozess der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing
und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung
und die bei ihrer Umsetzung erzielten Fortschritte Bericht zu
erstatten und dabei eine Bewertung der Fortschritte bei der
durchgängigen Integration einer Gleichstellungsperspektive
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen vorzunehmen,
namentlich indem er Informationen über wichtige Erfolge,
Lernerfahrungen und beste Verfahrensweisen vorlegt, sowie
weitere Maßnahmen und Strategien zur künftigen Anwen-
dung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen zu emp-
fehlen;

29. ersucht den Generalsekretär, in seine jährlichen und
fünfjährlichen Berichte über die Weiterverfolgung der Mill-
enniums-Erklärung der Vereinten Nationen eine Bewertung
der Fortschritte bei der Förderung des Ziels der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern aufzunehmen, vor allem in Be-
zug auf die in der Millenniums-Erklärung enthaltenen Ent-
wicklungsziele, und Empfehlungen zur Verbesserung der
Messung und des Erfassungsumfangs der Indikatoren abzuge-
ben, sodass die Fortschritte in Richtung auf die Gleichstellung
über einen längeren Zeitraum hinweg bewertet werden kön-
nen;

30. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzustel-
len, dass alle Bediensteten und Amtsträger der Vereinten Na-
tionen am Amtssitz und im Feld, insbesondere in Feldeinsät-
zen, eine Ausbildung zur Integration einer geschlechtsspezifi-
schen Perspektive in ihre Tätigkeit erhalten, namentlich was
die Analyse geschlechtsspezifischer Auswirkungen angeht,
sowie eine angemessene weiterführende Ausbildung auf die-
sem Gebiet sicherzustellen;

31. ersucht den Generalsekretär ferner, bis Ende 2004
eine Zusammenstellung aktueller und nachweisbarer Statisti-
ken aus Mitgliedstaaten und anderen relevanten Quellen über
die Lage von Frauen und Mädchen, einschließlich älterer
Frauen, in allen Ländern der Erde vorzulegen, so auch durch
Veröffentlichung einer Neuausgabe von The World's Women:
Trends and Statistics (Frauen der Welt: Trends und Statisti-
ken);

32. erkennt die Notwendigkeit an, in die Arbeit ihrer
Hauptausschüsse auch weiterhin eine Gleichstellungsper-
spektive einzubeziehen;

33. erinnert in diesem Zusammenhang an ihr Ersuchen
an alle Fachkommissionen des Wirtschafts- und Sozialrats,
ihre Arbeitsmethoden im Hinblick auf eine bessere Umset-
zung der Ergebnisse der großen Konferenzen und Gipfeltref-
fen der Vereinten Nationen zu untersuchen, in dem Bewusst-
sein, dass kein einheitlicher Ansatz erforderlich ist, da jede
Fachkommission ihre besonderen Merkmale hat, und gleich-

158 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 7 (E/2003/27), Kap. I, Abschnitt A; siehe auch Resolu-
tion 2003/44 des Wirtschafts- und Sozialrats.
159 Resolution 54/4, Anlage.
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zeitig feststellend, dass moderne Arbeitsmethoden die Über-
prüfung der Fortschritte bei der Umsetzung auf allen Ebenen
besser gewährleisten können, unter Zugrundelegung eines
Berichts samt Empfehlungen, den der Generalsekretär den
einzelnen Fachkommissionen und den zuständigen Nebenor-
ganen des Wirtschafts- und Sozialrats zu ihren Arbeitsmetho-
den vorzulegen hat, im Einklang mit den Bestimmungen in
den jeweiligen Ergebnisdokumenten und den von jedem Or-
gan gefassten einschlägigen Beschlüssen, eingedenk der dies-
bezüglichen Fortschritte, die bestimmte Kommissionen in
jüngster Zeit erzielt haben, insbesondere die Kommission für
Nachhaltige Entwicklung, und unter Hinweis darauf, dass die
Fachkommissionen und anderen zuständigen Organe des
Wirtschafts- und Sozialrats ihm spätestens 2005 über das Er-
gebnis dieser Untersuchung Bericht erstatten sollen;

34. beschließt, den Punkt "Umsetzung der Ergebnisse
der Vierten Weltfrauenkonferenz und der dreiundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung 'Frauen 2000: Gleich-
stellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert'" in
die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/149

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung  am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/503, Ziffer 34)160.

58/149. Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebe-
ne in Afrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/183 vom 18. De-
zember 2002,

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen ihrer Resolu-
tion 2312 (XXII) vom 14. Dezember 1967, mit der sie die Er-
klärung über territoriales Asyl verabschiedete,

ferner unter Hinweis auf das Übereinkommen der Organi-
sation der afrikanischen Einheit von 1969 zur Regelung der
spezifischen Aspekte der Flüchtlingsprobleme in Afrika161

und die Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte
der Völker162,

unter Hinweis auf die Erklärung von Khartum163 und die
Empfehlungen betreffend Flüchtlinge, Rückkehrer und Bin-
nenvertriebene in Afrika164, die von der Organisation der afri-

kanischen Einheit165 auf ihrer am 13. und 14. Dezember 1998
in Khartum abgehaltenen Ministertagung verabschiedet wur-
den,

mit Genugtuung über den Beschluss EX/CL/Dec.46 (III)
über die Lage der Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebenen
in Afrika, der vom Exekutivrat der Afrikanischen Union auf
seiner dritten ordentlichen Tagung vom 4. bis 8. Juli 2003 in
Maputo verabschiedet wurde166,

sowie unter Begrüßung des Beschlusses AHG/Dec.165
(XXXVII) betreffend den fünfzigsten Jahrestag der Verab-
schiedung des Abkommens von 1951 über die Rechtsstellung
der Flüchtlinge, der von der Versammlung der Staats- und Re-
gierungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit auf
ihrer vom 9. bis 11. Juli 2001 in Lusaka abgehaltenen sieben-
unddreißigsten ordentlichen Tagung verabschiedet wurde167,

unter Hinweis auf die Resolution 57/2 der Generalver-
sammlung vom 16. September 2002 über die Erklärung der
Vereinten Nationen über die Neue Partnerschaft für die Ent-
wicklung Afrikas und erklärend, dass internationale Unter-
stützung für die Durchführung der Neuen Partnerschaft für die
Entwicklung Afrikas168 unverzichtbar ist, vor allem soweit sie
sich auf Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene bezieht,

erneut erklärend, dass das Abkommen von 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge169 zusammen mit dem dazuge-
hörigen Protokoll von 1967170, ergänzt durch das Überein-
kommen der Organisation der afrikanischen Einheit von
1969, auch weiterhin die Grundlage des Regimes für den in-
ternationalen Rechtsschutz der Flüchtlinge in Afrika bildet,

in Anerkennung dessen, dass die in den genannten Über-
einkünften verankerten grundlegenden Prinzipien und Rechte
ein solides Schutzregime bilden, das es Millionen von Flücht-
lingen ermöglicht hat, Schutz vor bewaffneten Konflikten und
Verfolgung zu finden,

in diesem Zusammenhang die Erklärung begrüßend, die
auf der am 12. und 13. Dezember 2001 in Genf abgehaltenen
Ministertagung der Vertragsstaaten des Abkommens von
1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und/oder seines
Protokolls von 1967 als Ausdruck ihres gemeinschaftlichen
Bekenntnisses zu einer umfassenden und wirksamen Durch-
führung des Abkommens und des Protokolls verabschiedet
wurde171,

unter Hinweis auf den Umfassenden Umsetzungsplan, den
die von der Organisation der afrikanischen Einheit und dem
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Natio-
nen anlässlich des dreißigsten Jahrestags der Verabschiedung160 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-

schuss eingebracht von: Belgien, Dänemark, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Japan,
Kroatien, Litauen, Luxemburg, Malta, Norwegen, Portugal, Schweden,
Spanien, Sudan (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen,
die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten sind), Tschechische
Republik, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und
Zypern.
161 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1001, Nr. 14691.
162 Ebd., Vol. 1520, Nr. 26363.
163 A/54/682, Anhang I.
164 Ebd., Anhang II.

165 Die Organisation der afrikanischen Einheit hörte am 8. Juli 2002 auf
zu bestehen. An ihre Stelle trat am 9. Juli 2002 die Afrikanische Union.
166 Siehe A/58/626, Anhang II.
167 Siehe A/56/457, Anhang I.
168 A/57/304, Anhang.
169 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545.
170 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791.
171 HCR/MMSP/2001/10, Anhang I.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
des Übereinkommens der Organisation der afrikanischen Ein-
heit zur Regelung der spezifischen Aspekte der Flüchtlings-
probleme in Afrika vom 27. bis 29. März 2000 in Conakry ab-
gehaltene Sondertagung der staatlichen und nichtstaatlichen
technischen Sachverständigen verabschiedet hat, und feststel-
lend, dass der Ministerrat der Organisation der afrikanischen
Einheit den Plan auf seiner zweiundsiebzigsten ordentlichen
Tagung, die vom 6. bis 8. Juli 2000 in Lomé abgehalten wur-
de, gebilligt hat172,

mit Lob für die erste Ministerkonferenz der Afrikanischen
Union über Menschenrechte in Afrika, die am 8. Mai 2003 in
Kigali stattfand, und unter Hinweis auf die Aufmerksamkeit,
die in der von der Konferenz verabschiedeten Erklärung von
Kigali173 den für Flüchtlinge und Vertriebene relevanten Fra-
gen gewidmet wird,

die Beiträge anerkennend, die afrikanische Staaten zur
Ausarbeitung regionaler Normen für den Schutz von Flücht-
lingen und Rückkehrern leisten, und mit Genugtuung feststel-
lend, dass die Asylländer in humanitärer Gesinnung und im
Geiste afrikanischer Solidarität und Brüderlichkeit Flüchtlin-
ge aufgenommen haben,

sowie anerkennend, dass die Staaten entschlossen gegen
die tieferen Ursachen von Vertreibungen vorgehen und Be-
dingungen schaffen müssen, die dauerhafte Lösungen für
Flüchtlinge und Vertriebene ermöglichen, und in dieser Hin-
sicht betonend, dass die Staaten auf dem gesamten afrikani-
schen Kontinent Frieden, Stabilität und Wohlstand fördern
müssen, um großen Flüchtlingsströmen vorzubeugen,

überzeugt davon, dass die Fähigkeit der Staaten zur Ge-
währung von Hilfe und Schutz für Flüchtlinge, Rückkehrer
und Vertriebene gestärkt werden muss, sowie davon, dass die
internationale Gemeinschaft im Rahmen der Lastenteilung ih-
re materielle, finanzielle und technische Hilfe für die Länder,
in denen sich Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene auf-
halten, aufstocken, gleichzeitig die Unzulänglichkeiten der
gegenwärtigen Hilfsvorkehrungen ausräumen und diesbezüg-
liche Initiativen unterstützen muss,

mit Dank anerkennend, dass die internationale Gemein-
schaft bereits ein gewisses Maß an Hilfe für Flüchtlinge,
Rückkehrer und Vertriebene sowie für die Gastländer in Afri-
ka leistet,

Kenntnis nehmend von der "Convention Plus"-Initiative
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlin-
ge, mit deren Hilfe das internationale Schutzregime durch die
Entwicklung umfassender Ansätze zur Bewältigung von
Flüchtlingssituationen gestärkt werden soll, wozu auch eine
bessere internationale Lasten- und Aufgabenteilung und die
Herbeiführung von Dauerlösungen gehören,

zutiefst besorgt über die nach wie vor kritische humanitäre
Lage in den afrikanischen Ländern, insbesondere am Horn
von Afrika und im südlichen Afrika, die unter anderem durch

häufige Naturkatastrophen, namentlich Dürren, Über-
schwemmungen und Wüstenbildung, verschärft wird, wo-
durch die Vertreibung von Menschen ausgelöst oder be-
schleunigt werden kann,

mit großer Sorge feststellend, dass die Lage der Flüchtlin-
ge und Vertriebenen in Afrika trotz aller Anstrengungen, die
die Vereinten Nationen, die Afrikanische Union und andere
bisher unternommen haben, nach wie vor prekär ist,

betonend, dass die Gewährung von Soforthilfe und Unter-
stützung für die afrikanischen Flüchtlinge seitens der interna-
tionalen Gemeinschaft ausgewogen und ohne Diskriminie-
rung erfolgen soll,

in der Erwägung, dass unter den Flüchtlingen, Rückkeh-
rern und Binnenvertriebenen Frauen und Kinder die Mehrzahl
der von einem Konflikt betroffenen Bevölkerung ausmachen
und dass sie die Hauptopfer von Greueltaten und anderen
Konfliktfolgen sind,

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalse-
kretärs174 und des Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-
ten Nationen175;

2. stellt mit Besorgnis fest, dass die sich verschlech-
ternde sozioökonomische Lage, verschärft durch politische
Instabilität, interne Konflikte, Menschenrechtsverletzungen
und Naturkatastrophen, zu einer erhöhten Zahl von Flüchtlin-
gen und Vertriebenen in einigen Ländern Afrikas geführt hat,
und ist insbesondere weiterhin besorgt über die Auswirkun-
gen umfangreicher Flüchtlingspopulationen auf die Sicher-
heit, die sozioökonomische Lage und die Umwelt der Asyl-
länder;

3. ermutigt die afrikanischen Staaten, die vollinhaltli-
che Umsetzung und Weiterverfolgung des Umfassenden Um-
setzungsplans sicherzustellen, den die von der Organisation
der afrikanischen Einheit und dem Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen anlässlich des drei-
ßigsten Jahrestags der Verabschiedung des Übereinkommens
der Organisation der afrikanischen Einheit von 1969 zur Re-
gelung der spezifischen Aspekte der Flüchtlingsprobleme in
Afrika161 vom 27. bis 29. März 2000 in Conakry abgehaltene
Sondertagung der staatlichen und nichtstaatlichen techni-
schen Sachverständigen verabschiedete;

4. fordert eingedenk dessen, dass bewaffnete Konflikte
eine der Hauptursachen von Vertreibung in Afrika sind, die
Staaten und sonstige an bewaffneten Konflikten beteiligte
Parteien auf, Buchstaben und Geist des humanitären Völker-
rechts genauestens zu befolgen;

5. spricht dem Hohen Flüchtlingskommissar der Ver-
einten Nationen ihre Anerkennung für die Führungskompe-
tenz aus, die er seit seinem Amtsantritt im Januar 2001 unter
Beweis gestellt hat, und würdigt das Amt des Hohen Kommis-
sars für die Bemühungen, die es mit Unterstützung der inter-

172 Siehe A/55/286, Anhang I, Beschluss CM/Dec.531 (LXXII), Ziffer 8.
173 Siehe MIN/CONF/HRA/Decl.1 (I).

174 A/58/353.
175 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 12 (A/58/12). 
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
nationalen Gemeinschaft unternimmt, um afrikanischen Asyl-
ländern Beistand zu leisten und den Flüchtlingen, Rückkeh-
rern und Vertriebenen in Afrika die Hilfe und den Schutz zu
gewähren, die sie benötigen;

6. erklärt erneut, dass der völkerrechtliche Schutz und
die Suche nach Dauerlösungen für Flüchtlinge und gegebe-
nenfalls auch andere unter der Obhut des Amtes des Hohen
Kommissars stehende Personen, die unter anderem im Rah-
men des Prozesses der Globalen Konsultationen über interna-
tionalen Schutz behandelt wurden und ihren Niederschlag in
der Agenda für den Flüchtlingsschutz176 gefunden haben, den
Kern des Mandats des Amtes ausmachen; 

7. begrüßt es, dass das Amt des Hohen Kommissars be-
müht ist, seine Verbindungen zu anderen Teilen des Systems
der Vereinten Nationen zu stärken, um den Flüchtlingsschutz
zu verbessern und Dauerlösungen für Flüchtlinge und andere
unter der Obhut des Amtes stehende Personen zu finden und
umzusetzen, und begrüßt die Bemühungen des Amtes zur
Verstärkung der Partnerschaften mit operativen Partnern und
Durchführungspartnern;

8. nimmt Kenntnis von der Ministertagung der Ver-
tragsstaaten des Abkommens von 1951 über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge und/oder seines Protokolls von 1967 als
Ausdruck ihres gemeinschaftlichen Bekenntnisses zur vollin-
haltlichen und wirksamen Durchführung des Abkommens169

und des Protokolls170;

9. erklärt erneut, dass das Abkommen von 1951 und
das Protokoll von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlin-
ge, ergänzt durch das Übereinkommen der Organisation der
afrikanischen Einheit von 1969, auch weiterhin die Grundlage
des Regimes für den internationalen Schutz der Flüchtlinge in
Afrika bilden, legt den afrikanischen Staaten nahe, soweit
noch nicht geschehen, diesen Übereinkünften beizutreten,
und fordert die Vertragsstaaten der Übereinkünfte auf, ihre
Verpflichtung auf ihre Ideale erneut zu bekräftigen und ihre
Bestimmungen zu achten und einzuhalten;

10. stellt fest, dass die Staaten sich mit den tieferen Ur-
sachen der Vertreibungen in Afrika auseinandersetzen müs-
sen, und fordert die afrikanischen Staaten, die internationale
Gemeinschaft und die zuständigen Organisationen der Ver-
einten Nationen auf, durch konkrete Maßnahmen den Flücht-
lingen, Rückkehrern und Vertriebenen den Schutz und die
Hilfe zu gewähren, die sie benötigen, und großzügige Beiträ-
ge zu einzelstaatlichen Projekten und Programmen zur Linde-
rung ihrer Not zu leisten;

11. stellt außerdem fest, dass unter anderem zwischen
Menschenrechtsverletzungen, Armut, Naturkatastrophen, Um-
weltschäden und der Vertreibung von Bevölkerungsteilen ein
Zusammenhang besteht, und fordert verstärkte konzertierte
Bemühungen von Seiten der Staaten, um in Zusammenarbeit
mit der Afrikanischen Union die Menschenrechte für alle zu
fördern und zu schützen und diese Probleme anzugehen;

12. ermutigt das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars
der Vereinten Nationen, mit dem Amt des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte und der Afrikani-
schen Kommission für Menschenrechte und Rechte der Völ-
ker im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate auch weiterhin bei
der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten von Flüchtlingen, Rückkehrern und Vertrie-
benen in Afrika zusammenzuarbeiten, und begrüßt in dieser
Hinsicht die Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen der
Afrikanischen Kommission für Menschenrechte und Rechte
der Völker und dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars
der Vereinten Nationen am 26. Mai 2003;

13. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den derzeit
von den afrikanischen Staaten, der Afrikanischen Union und
den subregionalen Organisationen unternommenen Anstren-
gungen zur Vermittlung und Konfliktbeilegung sowie von der
Einrichtung regionaler Mechanismen zur Verhütung und Bei-
legung von Konflikten und fordert alle in Betracht kommen-
den Parteien nachdrücklich auf, sich mit den humanitären Fol-
gen von Konflikten auseinanderzusetzen;

14. spricht denjenigen afrikanischen Regierungen und
der jeweiligen Ortsbevölkerung ihren Dank und ihre nach-
drückliche Unterstützung aus, die trotz der allgemeinen Ver-
schlechterung der sozioökonomischen Gegebenheiten und der
Umweltbedingungen und trotz der bereits übermäßig in An-
spruch genommenen einzelstaatlichen Ressourcen in Über-
einstimmung mit den einschlägigen Asylgrundsätzen auch
weiterhin die zusätzlichen Belastungen auf sich nehmen, die
mit der Zunahme der Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen
verbunden sind;

15. begrüßt den Beschluss der afrikanischen Staats- und
Regierungschefs, die Lage der Flüchtlinge, Rückkehrer und
Vertriebenen in Afrika im Rahmen der Neuen Partnerschaft
für die Entwicklung Afrikas168 anzugehen;

16. verleiht ihrer Besorgnis über Situationen Ausdruck,
in denen das Grundprinzip des Asyls durch widerrechtliche
Ausweisungen, Zurückweisungen oder die Bedrohung des
Lebens, der körperlichen Sicherheit und Unversehrtheit, der
Würde und des Wohls der Flüchtlinge gefährdet ist;

17. erklärt erneut, dass es in erster Linie Aufgabe der
Gaststaaten ist, den zivilen und humanitären Charakter des
Asyls sicherzustellen, und fordert die Staaten auf, in Zusam-
menarbeit mit den internationalen Organisationen im Rahmen
ihrer Mandate alles Erforderliche zu tun, um die Achtung der
Grundsätze des Flüchtlingsschutzes zu gewährleisten, und
insbesondere dafür zu sorgen, dass der zivile und humanitäre
Charakter von Flüchtlingslagern nicht durch die Anwesenheit
oder die Aktivitäten bewaffneter Elemente in Frage gestellt
oder für Zwecke benutzt wird, die mit ihrem zivilen Charakter
nicht vereinbar sind;

18. beklagt die Verluste an Menschenleben, die Verlet-
zungen und anderen Formen der Gewalt, die Bedienstete des
Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen erlitten haben, fordert die Staaten, Konfliktparteien
und alle anderen maßgeblichen Akteure nachdrücklich auf,
alles Erforderliche zu tun, um humanitäre Hilfsaktivitäten zu

176 Ebd., Siebenundfünfzigste Tagung, Beilage 12A (A/57/12/Add.1), An-
hang IV. 
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
schützen, Angriffe auf nationale und internationale humanitä-
re Helfer und ihre Entführung zu verhindern sowie ihre Si-
cherheit zu gewährleisten, fordert die Staaten auf, an humani-
tärem Personal begangene Verbrechen in vollem Umfang zu
untersuchen und die für derartige Verbrechen Verantwortli-
chen vor Gericht zu stellen, und fordert die Hilfsorganisatio-
nen und ihre Mitarbeiter auf, die innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften der Länder zu befolgen, in denen sie im Einsatz sind;

19. verurteilt jede Form der Ausbeutung von Flüchtlin-
gen, insbesondere ihren sexuellen Missbrauch und ihre sexu-
elle Ausbeutung, fordert, dass alle für diese beklagenswerten
Handlungen Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden,
begrüßt in dieser Hinsicht die vom Exekutivausschuss des
Programms des Hohen Flüchtlingskommissars auf seiner
vierundfünfzigsten Tagung verabschiedete Schlussfolgerung
über den Schutz vor sexuellem Missbrauch und sexueller
Ausbeutung177 und stellt mit tiefer Besorgnis fest, dass unzu-
reichender Schutz und/oder nicht angemessene Hilfeleistung,
insbesondere was die Menge und die Qualität von Nahrungs-
mitteln und sonstiger materieller Hilfe betrifft, die Anfällig-
keit der Flüchtlinge und Asylsuchenden für sexuellen Miss-
brauch und sexuelle Ausbeutung erhöht; 

20. begrüßt den Beschluss des Amtes des Hohen Kom-
missars, einen Verhaltenskodex für das humanitäre Personal
einzuführen, der die Ausbeutung von Flüchtlingen, vor allem
die sexuelle Ausbeutung, verhindern soll;

21. fordert das Amt des Hohen Kommissars, die Afrika-
nische Union, die subregionalen Organisationen und alle afri-
kanischen Staaten auf, in Zusammenarbeit mit den Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen, den zwischen-
staatlichen und den nichtstaatlichen Organisationen und der
internationalen Gemeinschaft die bestehenden Partnerschaf-
ten zur Unterstützung des Systems des internationalen Flücht-
lingsschutzes zu stärken und neu zu beleben beziehungsweise
neue solche Partnerschaften aufzubauen;

22. fordert das Amt des Hohen Kommissars, die interna-
tionale Gemeinschaft und andere in Betracht kommende Stel-
len auf, die afrikanischen Regierungen durch geeignete Maß-
nahmen zum Kapazitätsaufbau verstärkt zu unterstützen, so
auch durch die Ausbildung zuständiger Beamter, die Verbrei-
tung von Informationen über Flüchtlinge betreffende Rechts-
instrumente und Grundsätze, die Bereitstellung von Finanz-,
Fach- und Beratenden Diensten zur Beschleunigung des Er-
lasses beziehungsweise der Änderung und Anwendung der
die Flüchtlinge betreffenden Rechtsvorschriften, die Stärkung
von Notfallmaßnahmen und die Erweiterung der Kapazitäten
zur Koordinierung humanitärer Tätigkeiten;

23. bekräftigt das Recht auf Rückkehr sowie den Grund-
satz der freiwilligen Rückführung, appelliert an die Her-
kunfts- und die Asylländer, Bedingungen zu schaffen, die der
freiwilligen Rückführung förderlich sind, und erkennt an,
dass die freiwillige Rückführung zwar nach wie vor die vor-
rangige Lösung ist, dass jedoch die Integration im Asylland

und die Wiederansiedlung in einem Drittland, soweit ange-
messen und durchführbar, ebenfalls tragfähige Alternativen
zur Bewältigung der Situation afrikanischer Flüchtlinge sein
können, die wegen der in ihrem jeweiligen Herkunftsland
herrschenden Bedingungen nicht dorthin zurückkehren kön-
nen;

24. stellt mit Befriedigung fest, dass dank der vom Amt
des Hohen Kommissars in Zusammenarbeit mit den Aufnah-
me- und den Herkunftsländern erfolgreich durchgeführten
Rückführungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen Mil-
lionen von Flüchtlingen freiwillig in ihre Heimatländer zu-
rückgekehrt sind, und begrüßt die zur Zeit in Zusammenarbeit
mit anderen Organisationen der Vereinten Nationen und Ent-
wicklungsakteuren unternommenen Bemühungen, einen Rah-
men für Dauerlösungen, insbesondere bei seit langem beste-
henden Flüchtlingssituationen, zu fördern, der im Hinblick
auf eine bestandfähige Rückführung auch den viergliedrigen
Ansatz Rückführung, Wiedereingliederung, Wiederherstel-
lung und Wiederaufbau umfasst; 

25. appelliert an die internationale Gemeinschaft, im
Geiste der Solidarität und der Lastenteilung auf die Anträge
afrikanischer Flüchtlinge auf Wiederansiedlung in Drittlän-
dern positiv zu reagieren, und stellt mit Anerkennung fest,
dass einige afrikanische Länder Wiederansiedlungsorte für
Flüchtlinge angeboten haben;

26. fordert die internationale Gebergemeinschaft auf,
nach Bedarf finanzielle und materielle Hilfe bereitzustellen,
die in Absprache mit den Gastländern und in Übereinstim-
mung mit humanitären Zielsetzungen die Durchführung ge-
meinwesengestützter Entwicklungsprogramme ermöglicht,
die sowohl den Flüchtlingen als auch den Gastgemeinden zu-
gute kommen;

27. begrüßt die Programme, die das Amt des Hohen
Kommissars mit den Gastregierungen, den Vereinten Natio-
nen, den nichtstaatlichen Organisationen und der internatio-
nalen Gemeinschaft durchführt, um gegen die durch die An-
wesenheit von Flüchtlingspopulationen verursachten Um-
weltfolgen und sozioökonomischen Folgen anzugehen;

28. fordert die internationale Gebergemeinschaft auf,
materielle und finanzielle Hilfe für die Durchführung von
Programmen zur Sanierung der von der Anwesenheit von
Flüchtlingen betroffenen Umwelt und Infrastruktur in Asyl-
ländern bereitzustellen;

29. bekundet ihre Besorgnis über die hohe Verweildauer
von Flüchtlingen in bestimmten afrikanischen Ländern und
fordert das Amt des Hohen Kommissars auf, seine Program-
me in Übereinstimmung mit seinem Mandat in den Gastlän-
dern laufend zu überprüfen und dabei den wachsenden Be-
dürfnissen der Flüchtlinge Rechnung zu tragen;

30. nimmt Kenntnis von der vom Exekutivausschuss des
Programms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten
Nationen auf seiner vierundfünfzigsten Tagung verabschiede-
ten Schlussfolgerung über die Wichtigkeit frühzeitig greifen-
der, wirksamer Registrierungs- und Zensussysteme als Mittel
zur Gewährleistung des Schutzes, zur Quantifizierung und Eva-
luierung des Bedarfs an humanitärer Hilfe im Hinblick auf ih-

177 Ebd., Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 12 A (A/58/12/Add.1),
Kap. III, Abschnitt E.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
re Bereitstellung und Verteilung und zur Verwirklichung ge-
eigneter dauerhafter Lösungen178;

31. betont, dass es dem Amt des Hohen Kommissars ob-
liegt, regelmäßig Statistiken über die Zahl der außerhalb der
Flüchtlingslager lebenden Flüchtlinge in bestimmten afrikani-
schen Ländern zusammenzustellen, damit die Bedürfnisse
dieser Flüchtlinge evaluiert und berücksichtigt werden kön-
nen;

32. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, im Geiste der internationalen Solidarität und der La-
stenteilung die Flüchtlingsprogramme des Amtes des Hohen
Kommissars auch weiterhin großzügig zu finanzieren und un-
ter Berücksichtigung des stark angestiegenen Bedarfs der Pro-
gramme in Afrika dafür zu sorgen, dass Afrika einen fairen
und ausgewogenen Anteil der für Flüchtlinge bestimmten
Ressourcen erhält;

33. ersucht alle Regierungen sowie die zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen, der Deckung der
besonderen Bedürfnisse von Flüchtlingsfrauen und -kindern
und von Vertriebenen, namentlich denjenigen, die eines spe-
ziellen Schutzes bedürfen, besondere Aufmerksamkeit zu
widmen;

34. fordert die Staaten und das Amt des Hohen Kommis-
sars auf, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um si-
cherzustellen, dass die Rechte, die Bedürfnisse und die Würde
älterer Flüchtlinge voll geachtet werden und dass im Rahmen
geeigneter Programmaktivitäten darauf eingegangen wird;

35. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die Not der Bin-
nenvertriebenen in Afrika, fordert die Staaten auf, durch kon-
krete Maßnahmen der Binnenvertreibung vorzubeugen und
den Bedürfnissen der Binnenvertriebenen an Schutz und Hilfe
zu entsprechen, erinnert in diesem Zusammenhang an die
Leitgrundsätze betreffend Binnenvertreibungen179 und fordert
die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, unter der
Führung der zuständigen Organisationen der Vereinten Natio-
nen großzügige Beiträge zu einzelstaatlichen Projekten und
Programmen zur Linderung der Not der Binnenvertriebenen
zu leisten;

36. bittet den Beauftragten des Generalsekretärs für Bin-
nenvertriebene, seinen laufenden Dialog mit den Mitglied-
staaten und den zuständigen zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen im Einklang mit seinem Mandat
fortzusetzen und im Rahmen seiner Berichte an die Men-
schenrechtskommission und die Generalversammlung dar-
über zu informieren;

37. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung unter voller Be-
rücksichtigung der von den Asylländern unternommenen An-
strengungen unter dem Punkt "Bericht des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen: Fragen im Zusam-
menhang mit Flüchtlingen, Rückkehrern und Vertriebenen

sowie humanitäre Fragen" einen umfassenden Bericht über
Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene in Afrika
vorzulegen und dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner Ar-
beitstagung 2004 mündlich Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/150

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/503, Ziffer 34)180.

58/150. Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/172 vom 23. De-
zember 1994, 50/150 vom 21. Dezember 1995, 51/73 vom
12. Dezember 1996, 52/105 vom 12. Dezember 1997, 53/122
vom 9. Dezember 1998, 54/145 vom 17. Dezember 1999 und
56/136 vom 19. Dezember 2001,

im Bewusstsein dessen, dass die Mehrzahl der Flüchtlinge
Kinder und Frauen sind,

in Anbetracht dessen, dass unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge zu den schutzbedürftigsten Flüchtlingen zählen
und am meisten Gefahr laufen, Opfer von Vernachlässigung,
Gewalt, militärischer Zwangsrekrutierung, sexueller Nöti-
gung und sexuellen Missbrauchs zu werden, und besonders
anfällig für Infektionskrankheiten wie HIV/Aids, Malaria und
Tuberkulose sind und daher besondere Hilfe und Betreuung
benötigen,

sowie in Anbetracht dessen, dass die Not dieser unbeglei-
teten Minderjährigen am ehesten durch die Rückkehr zu ihren
Familien und die Wiedervereinigung mit diesen ein Ende fin-
det,

eingedenk dessen, dass das Wichtigste bei der Arbeit mit
unbegleiteten Minderjährigen die schnelle Feststellung ihrer
Identität, ihre sofortige Registrierung und Versorgung mit den
erforderlichen Dokumenten sowie die Ausfindigmachung ih-
rer Familien ist,

unter Hinweis darauf, dass die Generalversammlung am
10. Mai 2002 auf ihrer siebenundzwanzigsten Sondertagung
das Ergebnisdokument "Eine kindergerechte Welt" verab-
schiedet hat181,

mit Dank Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die
das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars und das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen unternehmen, um unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge zu identifizieren und ausfindig

178 Ebd., Abschnitt B.
179 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang.

180 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Angola, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Bangladesch, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Côte d'Ivoire,
Demokratische Republik Kongo, Iran (Islamische Republik), Jemen,
Kamerun, Katar, Kenia, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Marokko,
Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Pakistan, Panama, Ruanda, Sam-
bia, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, St. Vincent und die
Grenadinen, Sudan, Swasiland, Türkei und Vereinigte Republik Tansa-
nia.
181 Resolution S-27/2, Anlage.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
zu machen, und erfreut über ihre Bemühungen um die Wie-
dervereinigung der Flüchtlinge mit ihren Familien,

erfreut über die Bemühungen, die der Hohe Flüchtlings-
kommissar der Vereinten Nationen unternimmt, um Flücht-
linge wieder mit ihren Familien zu vereinigen,

Kenntnis nehmend von den Bemühungen, die der Hohe
Kommissar unternimmt, um sicherzustellen, dass Flüchtlin-
gen, insbesondere Kindern und unbegleiteten Minderjährigen,
Schutz und Hilfe zuteil wird, sowie der Auffassung, dass in
dieser Hinsicht weitere verstärkte Anstrengungen unternom-
men werden müssen,

unter Hinweis auf die Bestimmungen des Übereinkom-
mens über die Rechte des Kindes182 sowie des Abkommens
von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge183 und des
dazugehörigen Protokolls von 1967184,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs185; 

2. verleiht ihrer tiefen Besorgnis über die weiter beste-
hende Not unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge Ausdruck
und unterstreicht nochmals, dass es dringend notwendig ist,
frühzeitig ihre Identität festzustellen sowie rechtzeitig über
detaillierte und genaue Informationen über ihre Anzahl und
ihren Aufenthaltsort zu verfügen;

3. betont, wie wichtig es ist, dass ausreichende Res-
sourcen für Programme zur Identifikation, Registrierung, Do-
kumentation und Ausfindigmachen unbegleiteter Minderjäh-
riger sowie zur Familienzusammenführung zur Verfügung
gestellt werden;

4. fordert das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars
der Vereinten Nationen auf, in Anbetracht der Wichtigkeit der
Wahrung der Familieneinheit in Zusammenarbeit mit den an-
deren zuständigen Organen der Vereinten Nationen Politiken
in seine Programme einzubeziehen, die darauf abzielen, die
Trennung von Flüchtlingsfamilien zu verhindern;

5. fordert alle Regierungen, den Generalsekretär, das
Amt des Hohen Kommissars, alle Organisationen der Verein-
ten Nationen sowie andere internationale Organisationen und
zuständige nichtstaatliche Organisationen auf, ihr Möglich-
stes zu tun, um minderjährigen Flüchtlingen Hilfe und Schutz
zu gewähren und die Rückkehr unbegleiteter minderjähriger
Flüchtlinge zu ihren Familien und die Wiedervereinigung mit
diesen zu beschleunigen;

6. fordert das Amt des Hohen Kommissars, alle Orga-
nisationen der Vereinten Nationen, andere internationale Or-

ganisationen und die zuständigen nichtstaatlichen Organisa-
tionen nachdrücklich auf, geeignete Maßnahmen zu ergrei-
fen, um Mittel zu mobilisieren, die den Bedürfnissen und In-
teressen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge angemes-
sen sind und die Familienzusammenführung ermöglichen;

7. fordert alle Staaten und andere an bewaffneten Kon-
flikten beteiligte Parteien auf, ihren Verpflichtungen aus dem
humanitären Völkerrecht, den Menschenrechten und dem
Flüchtlingsvölkerrecht nachzukommen, fordert in diesem Zu-
sammenhang die Vertragsstaaten auf, die Bestimmungen der
Genfer Abkommen vom 12. August 1949186 und der damit zu-
sammenhängenden Rechtsinstrumente sowie die Bestimmun-
gen des Übereinkommens über die Rechte des Kindes182, die
den von bewaffneten Konflikten betroffenen Kindern beson-
deren Schutz und eine Sonderbehandlung einräumen, voll
einzuhalten;

8. verurteilt jedwede Ausbeutung unbegleiteter min-
derjähriger Flüchtlinge, namentlich ihren Einsatz als Soldaten
oder menschliche Schilde in bewaffneten Konflikten und ihre
Zwangsrekrutierung in Streitkräfte, sowie alle anderen Hand-
lungen, die ihre Sicherheit und ihr Leben bedrohen;

9. erkennt an, dass Bildung eine der wirksamsten er-
sten Maßnahmen zur Gewährleistung des Schutzes von unbe-
gleiteten Minderjährigen, insbesondere von Mädchen, dar-
stellt, da sie sie vor Formen der Ausbeutung wie Kinderarbeit,
Rekrutierung als Soldaten sowie sexueller Ausbeutung und
sexuellem Missbrauch schützt; 

10. fordert den Generalsekretär, den Hohen Flüchtlings-
kommissar der Vereinten Nationen, das Sekretariats-Amt für
die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen und die übrigen Organisa-
tionen der Vereinten Nationen sowie andere internationale
Organisationen auf, unbegleiteten minderjährigen Flüchtlin-
gen angemessene Hilfe auf dem Gebiet der Soforthilfe, der
Bildung, der Freizeitaktivitäten, der Gesundheit und der psy-
chologischen Rehabilitation angedeihen zu lassen;

11. ermutigt den Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs für Kinder und bewaffnete Konflikte in seinen Bemühun-
gen um eine stärkere weltweite Bewusstseinsbildung und die
Mobilisierung der Behörden und der Öffentlichkeit für den
Schutz von Kindern, die von bewaffneten Konflikten betrof-
fen sind, namentlich minderjährigen Flüchtlingen;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten und in seinem Bericht den
Mädchen unter den Flüchtlingen besondere Aufmerksamkeit
zu schenken.

182 Resolution 44/25, Anlage.
183 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545.
184 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791.
185 A/58/299. 186 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
RESOLUTION 58/151

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember
2003, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/58/503, Ziffer 34)187.

58/151.  Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen über die Tätigkeit seines
Amtes188 und des Berichts des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen über seine vierundfünfzigste Tagung189 und der darin
enthaltenen Schlussfolgerungen und Beschlüsse,

unter Hinweis auf ihre früheren, seit der Einrichtung des
Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen durch die Generalversammlung jährlich verabschiede-
ten Resolutionen über seine Tätigkeit,

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die Führungs-
kompetenz, die der Hohe Kommissar unter Beweis gestellt
hat, mit Lob für die Kompetenz, den Mut und die Einsatzbe-
reitschaft, die die Mitarbeiter und Durchführungspartner des
Amtes des Hohen Kommissars bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben beweisen, sowie unter Betonung ihrer nachdrückli-
chen Verurteilung aller Formen der Gewalt, denen das huma-
nitäre Personal, das Personal der Vereinten Nationen sowie
das beigeordnete Personal in zunehmendem Maße ausgesetzt
sind, 

1. billigt den Bericht des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen über seine vierundfünfzigste Tagung189;

2. begrüßt die vom Amt des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen und seinem Exekutivaus-
schuss im Laufe des Jahres geleistete wichtige Arbeit und
nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von dessen
Schlussfolgerungen zu den Themen internationaler Schutz,
Rückführung von des internationalen Schutzes nicht für be-
dürftig befundenen Personen, Schutzgarantien bei Abfang-
maßnahmen sowie Schutz vor sexuellem Missbrauch und se-
xueller Ausbeutung190, die das Regime für internationalen
Schutz im Einklang mit der aus den Globalen Konsultationen
über internationalen Schutz hervorgegangenen Agenda für
den Flüchtlingsschutz191 stärken und den Staaten helfen sol-
len, ihren Schutzaufgaben in unserem sich wandelnden inter-
nationalen Umfeld nachzukommen;

3. bekräftigt, dass das Abkommen von 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge192 und das dazugehörige Proto-
koll von 1967193 weiterhin die Grundlage des Regimes für den
internationalen Schutz von Flüchtlingen bilden, und erkennt
an, wie wichtig ihre vollinhaltliche und wirksame Anwen-
dung durch die Vertragsstaaten ist, ebenso wie die in ihnen
verankerten Werte, stellt mit Befriedigung fest, dass inzwi-
schen einhundertfünfundvierzig Staaten Vertragsstaaten eines
oder beider Rechtsakte sind, ermutigt die Staaten, die keine
Vertragsstaaten sind, den Beitritt zu diesen Rechtsakten zu er-
wägen, unterstreicht insbesondere, wie wichtig die uneinge-
schränkte Achtung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung
ist, und erkennt an, dass sich einige Staaten, die nicht Ver-
tragsstaaten der internationalen Rechtsakte zu Flüchtlingsfra-
gen sind, bei der Aufnahme von Flüchtlingen großzügig ge-
zeigt haben;

4. nimmt davon Kenntnis, dass jetzt fünfundfünfzig
Staaten Vertragsstaaten des Übereinkommens von 1954 über
die Rechtsstellung der Staatenlosen194 sind und dass sieben-
undzwanzig Staaten Vertragsstaaten des Übereinkommens
von 1961 zur Verminderung der Staatenlosigkeit195 sind, und
ermutigt den Hohen Kommissar, seine Tätigkeiten zu Gun-
sten der Staatenlosen fortzusetzen;

5. betont erneut, dass die Verantwortung für den
Schutz von Flüchtlingen hauptsächlich bei den Staaten liegt,
deren volle und wirksame Zusammenarbeit, deren Tätigwer-
den und deren politische Entschlossenheit gefordert sind, da-
mit das Amt des Hohen Kommissars seine mandatsmäßigen
Aufgaben erfüllen kann;

6. betont, dass der internationale Schutz eine dynami-
sche, aktionsorientierte Aufgabe ist, die den Kern des Man-
dats des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars ausmacht
und zu der in Zusammenarbeit mit den Staaten und anderen
Partnern unter anderem die Förderung und Erleichterung der

187 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan,
Äthiopien, Australien, Bahamas, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Fa-
so, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demo-
kratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador,
Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Gambia, Georgien, Ghana, Gre-
nada, Griechenland, Guatemala, Guinea-Bissau, Haiti, Irland, Island, Ita-
lien, Japan, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Marokko, Maure-
tanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia,
Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sambia,
Samoa, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra
Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasiland, Tadschikistan, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika, Zentralafrikanische Republik und Zypern.
188 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 12 (A/58/12).
189 Ebd., Beilage 12A (A/58/12/Add.1).

190 Ebd., Kap. III, Abschnitt B-E.
191 Ebd., Siebenundfünfzigste Tagung, Beilage 12 A (A/57/12/Add.1), An-
hang IV.
192 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545.
193 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791.
194 Ebd., Vol. 360, Nr. 5158.
195 Ebd., Vol. 989, Nr. 14458.
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Zulassung, Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen und
die Gewährleistung von dauerhaften, schutzorientierten Lö-
sungen gehört, unter Berücksichtigung der besonderen Inter-
essen gefährderter Gruppen, und stellt in diesem Zusammen-
hang fest, dass es sich beim internationalen Schutz um einen
personalintensiven Dienst handelt, der insbesondere auf Fel-
debene eine ausreichende Zahl von Mitarbeitern verlangt, die
über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen;

7. begrüßt die vom Hohen Kommissar eingeleitete
"Convention-Plus"-Initiative196 und legt dem Hohen Kommis-
sar und den Staaten, die sich bereit erklärt haben, Convention-
Plus-Vereinbarungen zu erleichtern, nahe, das internationale
Schutzregime durch die Entwicklung umfassender Ansätze
zur Bewältigung von Flüchtlingssituationen zu stärken, wozu
auch eine bessere internationale Lasten- und Aufgabenteilung
und die Herbeiführung von Dauerlösungen gehören;

8. erinnert daran, wie wichtig funktionierende Partner-
schaften und eine wirksame Koordinierung sind, wann immer
es darum geht, den Bedürfnissen von Flüchtlingen und Ver-
triebenen Rechnung zu tragen und Dauerlösungen zur Bewäl-
tigung ihrer Lage zu finden, und begrüßt die derzeitigen Be-
mühungen, in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen
der Vereinten Nationen und Entwicklungsakteuren einen
Rahmen für Dauerlösungen zu entwickeln, insbesondere in
seit langem bestehenden Flüchtlingssituationen, der auch den
viergliedrigen Ansatz für eine bestandfähige Rückführung
(Repatriierung, Wiedereingliederung, Wiederherstellung und
Wiederaufbau) umfasst;

9. fordert alle Staaten und die zuständigen nichtstaatli-
chen und sonstigen Organisationen nachdrücklich auf, ge-
meinsam mit dem Amt des Hohen Kommissars und im Geiste
der internationalen Solidarität und der Lasten- und Aufgaben-
teilung zusammenzuarbeiten und Ressourcen zu mobilisieren,
um die Kapazitäten der Länder, die eine große Anzahl von
Flüchtlingen und Asylsuchenden aufgenommen haben, aus-
zubauen und ihre schwere Last zu erleichtern, und fordert das
Amt des Hohen Kommissars auf, auch weiterhin als Kataly-
sator für die Mobilisierung von Hilfe seitens der internationa-
len Gemeinschaft zu wirken, um die tieferen Ursachen sowie
die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Folgen der
Präsenz großer Flüchtlingspopulationen in Entwicklungslän-
dern, vor allem in den am wenigsten entwickelten Ländern,
sowie in Transformationsländern anzugehen;

10. bekräftigt mit Nachdruck die grundlegende Bedeu-
tung sowie den rein humanitären und unpolitischen Charakter
der Aufgabe des Amtes des Hohen Kommissars, die darin be-
steht, Flüchtlingen internationalen Schutz zu gewähren und
nach dauerhaften Lösungen für Flüchtlingsprobleme zu su-
chen, erinnert daran, dass zu diesen Lösungen die freiwillige
Rückführung und, soweit zweckmäßig und durchführbar, die
Eingliederung im Asylland und die Neuansiedlung in Dritt-
ländern gehören, und bekräftigt, dass die freiwillige Rückfüh-
rung, unterstützt durch die erforderliche Wiederaufbau- und

Entwicklungshilfe, nach wie vor die bevorzugte Lösung zur
Förderung einer nachhaltigen Wiedereingliederung ist;

11. betont, dass alle Staaten verpflichtet sind, die Rück-
kehr ihrer Staatsangehörigen zu akzeptieren, fordert alle Staa-
ten auf, die Rückkehr ihrer nicht des internationalen Schutzes
für bedürftig befundenen Staatsangehörigen zu erleichtern,
und betont, dass die Rückkehr unabhängig von der Rechtsstel-
lung der Betroffenen auf sichere und humane Weise und unter
voller Achtung ihrer Menschenrechte und Würde erfolgen
muss;

12. ermutigt das Amt des Hohen Kommissars, seine Ma-
nagementsysteme weiter zu verbessern und für einen wirksa-
men und transparenten Einsatz seiner Mittel zu sorgen, er-
kennt an, dass rechtzeitig ausreichende Mittel zur Verfügung
stehen müssen, damit das Amt das ihm auf Grund seiner Sat-
zung197 und der darauf folgenden Resolutionen der General-
versammlung über Flüchtlinge und andere unter seiner Obhut
stehende Personen übertragene Mandat auch künftig erfüllen
kann, und fordert die Regierungen und die anderen Geber
nachdrücklich auf, umgehend auf die von dem Amt erlasse-
nen jährlichen Appelle und die Zusatzappelle zur Deckung
des Mittelbedarfs für seine Programme zu reagieren;

13. ersucht den Hohen Kommissar, der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über seine
Tätigkeit Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/152

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/503, Ziffer 34)198.

58/152. Erweiterung des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der
Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von den Beschlüssen 2003/285 und
2003/286 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 24. Juli 2003
betreffend die Erweiterung des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen,

sowie Kenntnis nehmend von den die Erweiterung des
Exekutivausschusses betreffenden Anträgen in dem vom 23.
September 2002 datierten und an den Generalsekretär gerich-
teten Schreiben des Ständigen Vertreters Ägyptens bei den
Vereinten Nationen199 sowie von der vom 25. April 2003 da-
tierten und an den Generalsekretär gerichteten Verbalnote der
Ständigen Vertretung Sambias beim Büro der Vereinten Na-
tionen in Genf200,

196 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 12 (A/58/12), Ziffer 24.

197 Resolution 428 (V), Anlage.
198 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Äthiopien, Kamerun, Kenia, Niger,
Nigeria, Sambia, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia und Sudan.
199 E/2003/3.
200 E/2003/77.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
1. beschließt, die Zahl der Mitglieder des Exekutivaus-
schusses des Programms des Hohen Flüchtlingskommissars
der Vereinten Nationen von vierundsechzig auf sechsund-
sechzig Staaten zu erhöhen;

2. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, die zusätzli-
chen Mitglieder auf seiner wiederaufgenommenen Organisa-
tionstagung 2004 zu wählen.

RESOLUTION 58/153

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/503, Ziffer 34)201.

58/153. Durchführung der vom Hohen Flüchtlingskom-
missar der Vereinten Nationen vorgeschlagenen
Maßnahmen zur Stärkung der Kapazitäten sei-
nes Amtes zur Wahrnehmung seines Mandats

Die Generalversammlung,

 unter Hinweis auf ihre Resolution 428 (V) vom 14. De-
zember 1950, deren Anlage das Statut des Amtes des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen enthält, sowie
auf ihre Resolution 57/186 vom 18. Dezember 2002 über die
Beibehaltung des Amtes des Hohen Kommissars, 

 die konzertierten Anstrengungen anerkennend, die der
Hohe Kommissar im Hinblick auf Konsultationen mit dem
Generalsekretär, den Mitgliedern des Exekutivausschusses
des Programms des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen und den Beobachtern seines Ständigen Aus-
schusses im Rahmen des Prozesses "UNHCR 2004" zu der
Frage unternommen hat, wie das Amt des Hohen Kommissars
in dem sich wandelnden Kontext der Weltlage besser für die
Wahrnehmung seines Mandats gerüstet werden kann, sowie
feststellend, dass dies in Unterstützung und im Kontext der in
der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen202 enthal-
tenen Gesamt- und Einzelziele und Verpflichtungen sowie im
Rahmen der Bemühungen des Generalsekretärs um die Stär-
kung des Systems der Vereinten Nationen geschieht,

 1.  begrüßt den Bericht des Hohen Flüchtlingskommis-
sars der Vereinten Nationen über die Stärkung der Kapazitä-
ten des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-

ten Nationen zur Wahrnehmung seines Mandats203, wie in Re-
solution 57/186 gefordert; 

 2. erklärt erneut, dass der internationale Schutz und die
Suche nach Dauerlösungen für Flüchtlinge und gegebenen-
falls für andere unter der Obhut des Amtes des Hohen Kom-
missars stehende Personen, die unter anderem im Rahmen des
Prozesses der Globalen Konsultationen über internationalen
Schutz geprüft wurden und in der Agenda für den Flüchtlings-
schutz204 zum Ausdruck kommen, den Kern des Mandats des
Amtes bilden;

 3. begrüßt die Anstrengungen, die das Amt des Hohen
Kommissars zur Stärkung seiner Verbindungen zu den ande-
ren Teilen des Systems der Vereinten Nationen unternimmt,
um den Flüchtlingsschutz zu verbessern und Dauerlösungen
für Flüchtlinge und andere unter der Obhut des Amtes stehen-
de Personen zu finden und umzusetzen, und würdigt die Be-
mühungen des Amtes um die Konsolidierung seiner Partner-
schaften mit operativen und Durchführungspartnern;

 4. begrüßt die Aufnahme des Amtes in die Gruppe der
Vereinten Nationen für Entwicklungsfragen und bittet diese,
über das System der residierenden Koordinatoren und in en-
gem Benehmen mit der jeweiligen Regierung die Prüfung der
Bedürfnisse der Flüchtlinge und gegebenenfalls anderer unter
der Obhut des Amtes des Hohen Kommissars stehender Per-
sonen in den Prozess der gemeinsamen Landesbewertungen
und in die anschließende Formulierung und Durchführung ih-
rer Entwicklungsprogramme aufzunehmen;

 5. vermerkt, wie wichtig die Unterstützung ist, die das
Amt des Hohen Kommissars im Rahmen seines Mandats dem
Nothilfekoordinator bei seinen Anstrengungen gewährt, bere-
chenbare und rechtzeitige Strategien der Vereinten Nationen
zu fördern, durch die unter anderem Dauerlösungen für
Flüchtlinge und für Binnenvertriebene integriert werden;

 6. unterstreicht die Wichtigkeit der gemeinsamen An-
strengungen der Hauptabteilung Politische Angelegenheiten
und der Sekretariats-Hauptabteilung Friedenssicherungsein-
sätze sowie des Amtes des Hohen Kommissars, die zu Dauer-
lösungen für Flüchtlinge in Konflikt- und Postkonfliktsitua-
tionen beitragen, ermutigt das Amt, unter anderem durch den
Austausch von Informationen mit den zuständigen Foren der
Vereinten Nationen eine aktivere Rolle zu übernehmen, und
betont, dass alle diese Aktivitäten so durchgeführt werden sol-
len, dass sie mit dem Mandat des Amtes vereinbar sind;

 7. erinnert an Ziffer 20 der Satzung des Amtes des Ho-
hen Kommissars und fordert ihre Anwendung;

 8. bekräftigt, dass die Finanzierung des Amtes des Ho-
hen Kommissars im Einklang mit seiner Satzung weiterhin
auf freiwilliger Basis erfolgt, erkennt gleichzeitig an, wie
wichtig die Beiträge der Länder sind, insbesondere der Ent-
wicklungsländer, die Flüchtlinge aufnehmen, vermerkt die

201 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Botsuana, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Côte d'Ivoire, Dänemark,
Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Repu-
blik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Finnland,
Frankreich, Ghana, Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Jordani-
en, Kamerun, Kanada, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Monaco, Namibia, Neusee-
land, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Sambia,
Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Südafrika, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, To-
go, Tschechische Republik, Tunesien, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.
202 Siehe Resolution 55/2.

203 Siehe A/58/410
204 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste
Tagung, Beilage 12A (A/57/12/Add.1), Anlage IV.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Notwendigkeit einer ausgewogeneren internationalen Verant-
wortung und Lastenteilung und bekundet ihre Besorgnis über
die immer wiederkehrenden Finanzierungslücken des Amtes,
ersucht die Staaten, im Rahmen ihrer Kapazitäten zur vollen
Deckung des vom Exekutivausschuss gebilligten Haushalts-
niveaus beizutragen, und legt dem Amt nahe, sich weiter um
die Erhöhung seiner Geberzahl zu bemühen und seine Finan-
zierungsquellen zu diversifizieren, so auch mittels des Privat-
sektors; 

 9. beschließt, die in ihrer Resolution 57/186 enthaltene
Befristung der Beibehaltung des Amtes des Hohen Kommis-
sars aufzuheben und das Amt beizubehalten, bis das Flücht-
lingsproblem gelöst ist;

 10. beschließt außerdem, dass der Hohe Kommissar
dem Wirtschafts- und Sozialrat jährlich mündlich Bericht er-
stattet, um ihn über Koordinierungsfragen bei der Tätigkeit
des Amtes unterrichtet zu halten, und dass er seine bisherige,
in Ziffer 11 seiner Satzung verankerte Praxis, der Generalver-
sammlung einen schriftlichen Jahresbericht vorzulegen, fort-
setzt, mit der Maßgabe, dass der Bericht, beginnend mit der
achtundsechzigsten Tagung, alle zehn Jahre eine im Beneh-
men mit dem Generalsekretär und dem Exekutivausschuss er-
stellte strategische Prüfung der globalen Flüchtlingssituation
und der Rolle des Amtes enthält. 

RESOLUTION 58/154

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/503, Ziffer 34)205.

58/154. Folgemaßnahmen zu der Regionalkonferenz
über die Probleme der Flüchtlinge, Vertriebenen,
anderen unfreiwilligen Migranten und Rückkeh-
rer in den Ländern der Gemeinschaft Unabhängi-
ger Staaten und den betroffenen Nachbarstaaten

 Die Generalversammlung,

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/113 vom 20. De-
zember 1993, 49/173 vom 23. Dezember 1994, 50/151 vom
21. Dezember 1995, 51/70 vom 12. Dezember 1996, 52/102
vom 12. Dezember 1997, 53/123 vom 9. Dezember 1998 und
insbesondere die Resolutionen 54/144 vom 17. Dezember
1999 und 56/134 vom 19. Dezember 2001,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs206,

 nach Behandlung des Berichts des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen207,

 erneut erklärend, dass das 1996 von der Regionalkonfe-
renz über die Probleme der Flüchtlinge, Vertriebenen, ande-
ren unfreiwilligen Migranten und Rückkehrer in den Ländern
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und den betroffenen
Nachbarstaaten verabschiedete Aktionsprogramm208 als
grundlegendes Orientierungsinstrument für künftige Aktivitä-
ten wichtig und weiterhin gültig ist,

 in Anerkennung der nach wie vor akuten Probleme im Zu-
sammenhang mit Migration und Vertreibung in den Ländern
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten sowie der Notwen-
digkeit von Folgemaßnahmen zu der Konferenz,

 unter Hinweis auf den von der Lenkungsgruppe der Kon-
ferenz auf ihrer fünften Tagung gefassten Beschluss, ihre Ak-
tivitäten im Rahmen des Prozesses der "Weiterverfolgung der
Genfer Konferenz von 1996 über die Problembereiche Flücht-
linge, Vertriebene, Migration und Asylfragen" für einen Zeit-
raum von fünf Jahren fortzusetzen,

 sowie unter Hinweis auf den Arbeitsplan für die Themen-
bereiche, den das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der
Vereinten Nationen, die Internationale Organisation für Mi-
grationen, die Organisation für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa und der Europarat im Einklang mit den von der
Lenkungsgruppe auf ihrer fünften Tagung verabschiedeten
Empfehlungen gemeinsam erstellt haben,

 unter Begrüßung der vom 20. bis 23. November 2001 in
Moskau abgehaltenen zweiten Sachverständigentagung im
Rahmen des Arbeitsplans für die Themenbereiche über die
Entwicklung des Asylsystems und die Behandlung von Asyl-
suchenden sowie über die internationalen Anstrengungen zur
Verbesserung der Migrations- und Grenzkontrolle, unter ge-
bührender Beachtung von Fragen des Flüchlingsschutzes, und
alle federführenden Organisationen ermutigend, den Arbeits-
plan weiter umzusetzen,

 sowie unter Begrüßung der im Rahmen der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit auf subregionaler Ebene unter-
nommenen Initiativen und der Einberufung der Überprü-
fungstagung auf hoher Ebene im September 2002 in Kolmår-
den (Schweden), 

 in Bekräftigung der Auffassung der Konferenz, dass zwar
die betroffenen Länder selbst die Hauptverantwortung für die
Auseinandersetzung mit den durch die Vertreibung von Be-
völkerungsteilen hervorgerufenen Problemen tragen und dass
diese Fragen als einzelstaatliche Prioritäten angesehen wer-
den müssen, jedoch gleichzeitig in Anerkennung der Notwen-
digkeit verstärkter internationaler Unterstützung für die ein-
zelstaatlichen Anstrengungen, die die Länder der Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten unternehmen, um diesen Ver-

205 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Armenien, Belarus, Belgien, Bos-
nien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Irland, Italien, Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niger, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Repu-
blik Moldau, Russische Föderation, Schweden, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tadschikistan, Tschechische Republik, Turkmenistan, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,Vereinigte Staaten von
Amerika und Zypern.
206 A/58/281.

207 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 12 (A/58/12).
208 A/51/341 und Corr.1, Anhang.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
pflichtungen im Rahmen des Aktionsprogramms der Konfe-
renz wirksam nachzukommen,

 erfreut über die Anstrengungen, die das Amt des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, die Interna-
tionale Organisation für Migrationen und die Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unternehmen,
wenn es um die Erarbeitung von Strategien und praktischen
Instrumenten für einen wirksameren Kapazitätsaufbau in den
Herkunftsländern und um den Ausbau von Programmen zur
Behandlung der verschiedenen Problemfelder geht, die für die
Länder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten von Belang
sind,

 Kenntnis nehmend von den positiven Ergebnissen, die die
Umsetzung des Aktionsprogramms gezeitigt hat,

 überzeugt davon, dass die praktischen Maßnahmen wei-
ter verstärkt werden müssen und der regionale Ansatz weiter
beibehalten werden muss, damit das Aktionsprogramm wirk-
sam umgesetzt werden kann,

 besorgt über den Beschluss, die Überprüfungstagung auf
hoher Ebene über die Umsetzung der Beschlüsse der Konfe-
renz zu verschieben, 

 daran erinnernd, dass der Schutz und die Förderung der
Menschenrechte sowie die Stärkung der demokratischen In-
stitutionen unerlässlich sind, wenn Massenvertreibungen der
Bevölkerung verhindert werden sollen,

 eingedenk dessen, dass die Befolgung der in dem Aktions-
programm enthaltenen Grundsätze und Empfehlungen er-
leichtert werden soll und dass sie nur dadurch sichergestellt
werden kann, dass alle interessierten Staaten, zwischenstaat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen und anderen Ak-
teure in dieser Hinsicht zusammenarbeiten und koordinierte
Maßnahmen ergreifen,

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen207;

 2. fordert die Regierungen der Länder der Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten auf, in Zusammenarbeit mit dem
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Natio-
nen, der Internationalen Organisation für Migrationen und der
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
verstärkte Anstrengungen zu unternehmen und bei den Folge-
maßnahmen zu der Regionalkonferenz über die Probleme der
Flüchtlinge, Vertriebenen, anderen unfreiwilligen Migranten
und Rückkehrer in den Ländern der Gemeinschaft Unabhän-
giger Staaten und den betroffenen Nachbarstaaten stärker zu-
sammenzuarbeiten, und begrüßt die positiven Ergebnisse, die
sie bei der Umsetzung des Aktionsprogramms der Konfe-
renz208 erzielt haben;

 3. bittet alle Staaten, soweit nicht bereits geschehen,
dem Abkommen von 1951209 und dem Protokoll von 1967210

über die Rechtsstellung der Flüchtlinge beizutreten und sie
voll umzusetzen;

 4. fordert die Staaten und die interessierten internatio-
nalen Organisationen auf, die Folgemaßnahmen zu dem Akti-
onsprogramm auf geeignete Weise und in angemessenem
Umfang in einem Geist der Solidarität und der Lastenteilung
zu unterstützen;

 5. bittet die internationalen Finanz- und sonstigen Insti-
tutionen, zur Finanzierung von Projekten und Programmen
beizutragen, die im Rahmen dieser Folgemaßnahmen unter-
nommen werden;

 6. bittet die Länder der Gemeinschaft Unabhängiger
Staaten, ihre bilaterale, subregionale und regionale Zusam-
menarbeit zu verstärken und gleichzeitig bei der Durchfüh-
rung dieser Maßnahmen ein Gleichgewicht zwischen ihren
Verpflichtungen und ihren Interessen zu wahren;

 7. fordert die Regierungen der Länder der Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten auf, künftig noch stärker für die
dem Aktionsprogramm zugrunde liegenden Grundsätze ein-
zutreten, insbesondere für die Grundsätze des Menschen-
rechts- und des Flüchtlingsschutzes, und durch Unterstützung
auf hoher politischer Ebene dafür zu sorgen, dass die Folge-
maßnahmen zu dem Aktionsprogramm durchgeführt werden;

 8. bittet das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der
Vereinten Nationen und die Internationale Organisation für
Migrationen, ihre Beziehungen zu den anderen internationa-
len Schlüsselakteuren, wie beispielsweise dem Europarat, der
Europäischen Kommission und anderen Menschenrechts-,
Entwicklungs- und Finanzinstitutionen, zu vertiefen, um die
breit gefächerten und komplexen Problemfelder bei der
Durchführung der Folgemaßnahmen zu dem Aktionspro-
gramm besser angehen zu können;

 9. begrüßt die Fortschritte, die beim Aufbau einer Zi-
vilgesellschaft erzielt wurden, insbesondere durch den Auf-
bau des nichtstaatlichen Sektors und den Ausbau der Zusam-
menarbeit zwischen nichtstaatlichen Organisationen und den
Regierungen in einer Reihe von Ländern der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten, und stellt in dieser Hinsicht fest, dass
zwischen der Einhaltung der Grundsätze des Aktionspro-
gramms und den bei der Förderung einer Zivilgesellschaft er-
zielten Fortschritten, insbesondere auf dem Gebiet der Men-
schenrechte, ein Zusammenhang besteht;

 10. legt den zwischenstaatlichen und den nichtstaatli-
chen Organisationen nahe, sich an dem Folgeprozess der
Konferenz zu beteiligen, und bittet sie, den Prozess des kon-
struktiven multinationalen Dialogs zwischen einer großen
Anzahl betroffener Länder stärker zu unterstützen;

 11. unterstreicht die Notwendigkeit, Folgemaßnahmen
zu dem Aktionsprogramm durchzuführen, die die Achtung
vor den Menschenrechten gewährleisten sollen, da dies ein
wichtiger Faktor bei der Bewältigung von Migrationsbewe-
gungen, der Festigung der Demokratie und der Förderung der
Rechtsstaatlichkeit und Stabilität ist;

 12. erkennt an, wie wichtig es ist, Maßnahmen auf der
Grundlage der strikten Einhaltung aller Grundsätze des Völ-

209 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545.
210 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
kerrechts, namentlich des humanitären Rechts, der Men-
schenrechte und des Flüchtlingsrechts, zu ergreifen, um Situa-
tionen zu verhindern, die zu neuen Strömen von Flüchtlingen
und Vertriebenen und zu anderen Formen der unfreiwilligen
Migration führen;

 13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Fortschritte bei der
Durchführung der Folgemaßnahmen zu dem Aktionspro-
gramm Bericht zu erstatten;

 14. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
sechzigsten Tagung fortzusetzen.

RESOLUTION 58/155

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 106 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 65 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/504, Ziffer 65)211:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barba-
dos, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bo-
tsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Chile, China, Côte d’Ivoire,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica,
Dschibuti, Ecuador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik),
Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Ken-
ia, Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische
Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Paki-
stan, Panama, Paraguay, Philippinen, Russische Föderation, Sambia, Sau-
di-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia,
Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Syrische
Arabische Republik, Thailand, Togo, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda,
Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Viet-
nam.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Pa-
lau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Costa
Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, ehemalige jugos-
lawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich,
Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island, Italien, Japan,
Kamerun, Kanada, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Monaco, Nauru, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Papua-Neuguinea, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, Ruanda, Rumänien, Salomonen, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz,
Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Suriname, Tonga,
Tschechische Republik, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zentralafrikanische Republik
und Zypern.

58/155. Die Lage der palästinensischen Kinder und die
Hilfe für sie

 Die Generalversammlung,

 unter Hinweis auf das Übereinkommen über die Rechte
des Kindes212,

 sowie unter Hinweis auf die Welterklärung über das Über-
leben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder und den
Aktionsplan zur Verwirklichung der Welterklärung über das
Überleben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder in den
neunziger Jahren, die von dem am 29. und 30. September
1990 in New York abgehaltenen Weltkindergipfel verab-
schiedet wurden213,

 ferner unter Hinweis auf die Erklärung und den Aktions-
plan, die von der Generalversammlung auf ihrer siebenund-
zwanzigsten Sondertagung verabschiedet wurden214,

 besorgt darüber, dass den unter israelischer Besatzung le-
benden palästinensischen Kindern nach wie vor zahlreiche
Grundrechte vorenthalten werden, die ihnen nach dem Über-
einkommen zustehen,

 sowie besorgt über die anhaltende ernste Verschlechte-
rung der Lage der palästinensischen Kinder in dem besetzten
palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und
über die schwerwiegenden Folgen der anhaltenden israeli-
schen Angriffe und Belagerungen, denen die palästinensi-
schen Städte, Dörfer und Flüchtlingslager ausgesetzt sind und
die zu einer katastrophalen humanitären Krise geführt haben,

 betonend, wie wichtig die Sicherheit und das Wohl aller
Kinder in der gesamten Nahostregion sind,

 unter Verurteilung aller Gewalthandlungen, die viele Tote
und Verletzte gefordert haben, so auch unter den palästinensi-
schen Kindern,

 tief besorgt über die gravierenden Folgen, einschließlich
der psychologischen Folgen, der israelischen Militäraktionen
für das gegenwärtige und künftige Wohl der palästinensi-
schen Kinder,

 1. betont, dass es dringend notwendig ist, dass die palä-
stinensischen Kinder ein normales, von ausländischer Besat-
zung, Zerstörung und Furcht freies Leben in ihrem eigenen
Staat führen können;

 2. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel bis dahin
die einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens über
die Rechte des Kindes212 achtet und die Bestimmungen des
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von
Zivilpersonen in Kriegszeiten215 vollständig einhält, um das
Wohlergehen und den Schutz der palästinensischen Kinder
und ihrer Familien zu gewährleisten;

211 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Belize, Benin, Brunei Darussalam, Burkina Faso,
China, Demokratische Republik Kongo, Dschibuti, Indonesien, Iran (Is-
lamische Republik), Jemen, Jordanien, Katar, Kuba, Kuwait, Libanon,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Malawi, Malaysia, Marokko, Nami-
bia, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Saudi-Arabien, Senegal, Simbab-
we, Südafrika, Sudan, Togo, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate
und Palästina.

212 Resolution 44/25, Anlage.
213 A/45/625, Anlage.
214 Siehe Resolution S-27/2, Anlage.
215 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.
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 3. fordert die internationale Gemeinschaft zur Bereit-
stellung dringend benötigter Hilfe und Dienste auf, um die ka-
tastrophale humanitäre Krise abzumildern, in der sich die pa-
lästinensischen Kinder und ihre Familien befinden, und zum
Wiederaufbau der maßgeblichen palästinensischen Institutio-
nen beizutragen.

RESOLUTION 58/156

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/504, Ziffer 65)216.

58/156. Mädchen

 Die Generalversammlung,

 unter Hinweis auf ihre Resolution 57/189 vom 18. Dezem-
ber 2002 und alle einschlägigen Resolutionen, einschließlich
der einvernehmlichen Schlussfolgerungen der Kommission
für die Rechtsstellung der Frau, insbesondere soweit sie sich
auf Mädchen beziehen,

 in Bekräftigung der Gleichberechtigung von Frau und
Mann, die unter anderem in der Präambel zur Charta der Ver-
einten Nationen, dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau217 und dem Übereinkom-
men über die Rechte des Kindes218 verankert ist,

 unter Begrüßung des Inkrafttretens der Fakultativproto-
kolle zu dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes,
betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Kon-
flikten und betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinder-
prostitution und die Kinderpornografie219,

 sowie unter Begrüßung des unmittelbar bevorstehenden
Inkrafttretens des Zusatzprotokolls zur Verhütung, Bekämp-
fung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des
Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Ver-

einten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte
Kriminalität am 25. Dezember 2003220,

 unter Hinweis auf die am 8. September 2000 verabschie-
dete Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen221,

 in Bekräftigung des Ergebnisdokuments "Eine kinderge-
rechte Welt", das die Generalversammlung am 10. Mai 2002
auf ihrer Sondertagung über Kinder verabschiedete222,

 sowie in Bekräftigung der Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids, die die Generalversammlung am 27. Juni 2001 auf
ihrer sechsundzwanzigsten Sondertagung verabschiedete223,

 unter Hinweis auf alle anderen einschlägigen Konferenzen
der Vereinten Nationen, die Erklärung224 und die Aktions-
plattform225 von Beijing, die auf der Vierten Weltfrauenkonfe-
renz verabschiedet wurden, das Ergebnisdokument der drei-
undzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung
"Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für
das 21. Jahrhundert"226 sowie die Ergebnisdokumente der
jüngsten fünfjährlichen Überprüfungen der Durchführung des
Aktionsprogramms der Internationalen Konferenz über Be-
völkerung und Entwicklung227 und des Aktionsprogramms
des Weltgipfels für soziale Entwicklung228,

 in Bekräftigung des auf dem Weltbildungsforum verab-
schiedeten Rahmenaktionsplans von Dakar229,

 unter Hinweis auf die Erklärung und den Aktionsplan, die
auf dem vom 27. bis 31. August 1996 in Stockholm abgehal-
tenen Weltkongress gegen die gewerbsmäßige sexuelle Aus-
beutung von Kindern verabschiedet wurden230, und die Globa-
le Verpflichtung von Yokohama 2001 begrüßend, die auf dem
vom 17. bis 20. Dezember 2001 in Yokohama (Japan) abge-
haltenen Zweiten Weltkongress gegen die gewerbsmäßige se-
xuelle Ausbeutung von Kindern verabschiedet wurde231,

 in Anerkennung der Anstrengungen, die die internationale
Gemeinschaft unternimmt, um die Normen für die Bekämp-
fung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeu-
tung zu stärken, sowie in diesem Zusammenhang Kenntnis
nehmend von dem Bulletin des Generalsekretärs über Sonder-
maßnahmen zum Schutz vor sexueller Ausbeutung und sexu-

216 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Fa-
so, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demo-
kratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana,
Griechenland, Guatemala, Guinea, Indonesien, Irland, Island, Israel, Ita-
lien, Jamaika, Japan, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kolumbien,
Kongo, Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexiko,
Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland,
Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruan-
da, Rumänien, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Ser-
bien und Montenegro, Seychellen, Simbabwe, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Südafrika, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tschechi-
sche Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Zentralafrikanische Republik und Zypern.
217 Resolution 34/180, Anlage.
218 Resolution 44/25, Anlage.
219 Resolution 54/263, Anlagen I und II.

220 Resolution 55/25, Anlage II.
221 Siehe Resolution 55/2.
222 Resolution S-27/2, Anlage.
223 Resolution S-26/2, Anlage.
224 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
225 Ebd., Anlage II.
226 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
227 Resolution S-21/2, Anlage.
228 Resolution S-24/2, Anlage.
229 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Final Report of the World Education Forum, Dakar, Senegal,
26-28 April 2000 (Paris 2000).
230 A/51/385, Anlage.
231 Siehe A/S-27/12, Anlage.
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ellem Missbrauch232 und anderen Politiken und Verhaltensko-
dexen, die das System der Vereinten Nationen zur Verhinde-
rung solcher Fälle und zu ihrer Bekämpfung entwickelt hat, 

 unter Hinweis auf die Internationale Konferenz über vom
Krieg betroffene Kinder, die vom 10. bis 17. September 2000
in Winnipeg (Kanada) stattfand, und bekräftigend, wie wich-
tig die Agenda von Winnipeg für vom Krieg betroffene Kin-
der233 auch weiterhin für alle von bewaffneten Konflikten be-
troffenen Kinder ist,

 anerkennend, dass es notwendig ist, die Gleichstellung der
Geschlechter zu verwirklichen, um zu gewährleisten, dass
Mädchen in einer gerechten, fairen Welt aufwachsen,

 zutiefst besorgt über die Diskriminierung von Mädchen
und die Verletzung ihrer Rechte, was oftmals dazu führt, dass
Mädchen weniger Zugang zu Bildung und Nahrung sowie zu
Gesundheitsversorgung bei körperlichen und psychischen
Krankheiten haben und dass sie in der Kindheit und der Ju-
gend weniger Rechte, Chancen und Vorteile als Jungen genie-
ßen und oftmals zu Opfern verschiedener Formen kultureller,
sozialer, sexueller und wirtschaftlicher Ausbeutung sowie
von Gewalt und schädlichen Praktiken wie der Tötung weib-
licher Neugeborener, dem Inzest, der verfrühten Heirat, der
vorgeburtlichen Geschlechtsselektion und der Genitalver-
stümmelung werden,

 sowie zutiefst besorgt darüber, dass Mädchen zu den am
schwersten betroffenen Opfern von Armut, Krieg und bewaff-
neten Konflikten gehören und aus diesem Grund ihre Fähig-
keiten nicht voll entfalten können,

 besorgt darüber, dass Mädchen außerdem Opfer sexuell
übertragbarer Krankheiten und zunehmend auch des HI-Virus
werden, wodurch ihre Lebensqualität ernsthaft beeinträchtigt
wird und sie weiterer Diskriminierung ausgesetzt sind,

 sowie besorgt über die ständig wachsende Zahl von Haus-
halten, denen Kinder vorstehen, insbesondere verwaiste Mäd-
chen, namentlich auch durch die HIV/Aids-Pandemie zu Wai-
sen gewordene Mädchen,

 davon überzeugt, dass Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz gegenüber Frauen und Mädchen in differenzierter Weise
zutage treten und zu den Faktoren gehören können, die für die
Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen, Armut, Gewalt,
vielfältige Formen der Diskriminierung und die Einschrän-
kung oder Verweigerung ihrer Menschenrechte verantwort-
lich sind,

 1. betont, dass die Rechte, die den Mädchen in allen
Menschenrechtsübereinkünften, namentlich in dem Überein-
kommen über die Rechte des Kindes218 und dem Übereinkom-
men zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau217, gewährleistet werden, in vollem Umfang umgehend
verwirklicht werden müssen und dass diese Übereinkünfte
von allen Staaten ratifiziert werden müssen;

 2. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Unter-
zeichnung und Ratifikation des Fakultativprotokolls zu dem
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau234 und der Fakultativprotokolle zu dem Über-
einkommen über die Rechte des Kindes219 beziehungsweise
den Beitritt dazu zu erwägen;

 3. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, alle erforder-
lichen Maßnahmen zu ergreifen und Gesetzesreformen einzu-
leiten, um sicherzustellen, daß Mädchen alle Menschenrechte
und Grundfreiheiten voll und gleichberechtigt wahrnehmen
können, und wirksame Schritte gegen Verletzungen dieser
Rechte und Freiheiten zu unternehmen;

 4. fordert alle Regierungen und das System der Verein-
ten Nationen nachdrücklich auf, auf bilateraler Ebene und zu-
sammen mit internationalen Organisationen und privaten Ge-
bern verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um die Ziele
des Weltbildungsforums229, insbesondere die Beseitigung ge-
schlechtsspezifischer Disparitäten bei der Grund- und Se-
kundarschulbildung bis zum Jahr 2005, zu verwirklichen und
zu diesem Zweck die Initiative der Vereinten Nationen für
Mädchenbildung umzusetzen, und bekräftigt die in der Mill-
enniums-Erklärung der Vereinten Nationen221 enthaltene dies-
bezügliche Verpflichtung;

 5. fordert alle Staaten auf, Maßnahmen zur Beseitigung
der in Ziffer 33 der Weiteren Maßnahmen und Initiativen zur
Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von
Beijing235 genannten Hindernisse zu ergreifen, die die Ver-
wirklichung der in der Erklärung und der Aktionsplattform
von Beijing225 festgelegten Ziele auch weiterhin erschweren,
gegebenenfalls auch durch die Verstärkung der einzelstaatli-
chen Mechanismen für die Durchführung von Politiken und
Programmen zu Gunsten von Mädchen, und in einigen Fällen
die Koordinierung zwischen den für die Verwirklichung der
Menschenrechte von Mädchen verantwortlichen Institutionen
zu verbessern, wie in den Weiteren Maßnahmen und Initiati-
ven angegeben;

 6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Gesetze zu er-
lassen und strikt durchzusetzen, die sicherstellen, dass eine
Ehe nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der
künftigen Ehegatten geschlossen wird, sowie Gesetze zu er-
lassen und strikt durchzusetzen, die das gesetzliche Mindest-
alter für die Erklärung des Ehewillens und das Heiratsmin-
destalter festlegen, und letzteres gegebenenfalls anzuheben;

 7. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, die
Verpflichtungen zu erfüllen, die sie mit dem Übereinkommen
über die Rechte des Kindes und dem Übereinkommen über
die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau ein-
gegangen sind, und die Zusage zur Umsetzung der Aktions-
plattform von Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung der Generalversammlung "Frauen 2000:
Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahr-
hundert"226 und der Sondertagung über Kinder222 einzuhalten;

232  ST/SGB/2003/13.
233 A/55/467-S/2000/973, Anlage.

234 Resolution 54/4, Anlage.
235 Resolution S-23/3, Anlage.
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 8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die Gleich-
stellung der Geschlechter und den gleichberechtigten Zugang
zu grundlegenden sozialen Diensten wie Bildung, Ernährung,
Gesundheitsversorgung, namentlich auf dem Gebiet der sexu-
ellen und der reproduktiven Gesundheit, Impfungen und
Schutz vor den Krankheiten, die die Hauptursachen der Sterb-
lichkeit sind, zu fördern und die Gleichstellungsperspektive in
alle Entwicklungspolitiken und -programme zu integrieren;

 9. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf,
Gesetze zu erlassen und durchzusetzen, die Mädchen vor jeg-
licher Form der Gewalt und der Ausbeutung schützen, na-
mentlich vor der Tötung weiblicher Neugeborener und der
vorgeburtlichen Geschlechtsselektion, vor Genitalverstüm-
melung, Vergewaltigung, Gewalt in der Familie, Inzest, sexu-
ellem Missbrauch, sexueller Ausbeutung, Kinderprostitution
und Kinderpornografie, Kinderhandel und Zwangsarbeit, und
altersgerechte, sichere und vertrauliche Programme sowie
medizinische, soziale und psychologische Betreuungsdienste
einzurichten, um Mädchen zu helfen, die Opfer von Gewalt
sind;

 10. fordert die Staaten nachdrücklich auf, umfassende,
disziplinübergreifende und koordinierte einzelstaatliche Plä-
ne, Programme oder Strategien zur Beseitigung aller Formen
von Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu erarbeiten, die
weit verbreitet werden und in denen Ziele und Zeitpläne für
die Umsetzung ebenso festgelegt werden sollten wie wirksa-
me innerstaatliche Verfahren für den Vollzug der Rechtsvor-
schriften durch die Schaffung von Überwachungsmechanis-
men unter Einbeziehung aller Beteiligten, namentlich auch
durch Konsultationen mit Frauenorganisationen, unter Be-
rücksichtigung der sich auf Mädchen beziehenden Empfeh-
lungen der Sonderberichterstatterin der Menschenrechtskom-
mission über Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen und deren
Folgen;

 11. fordert alle Staaten sowie die internationalen und
nichtstaatlichen Organisationen auf, einzeln und gemeinsam
die Aktionsplattform von Beijing, insbesondere die strategi-
schen Ziele, die sich auf Mädchen beziehen, und die Weiteren
Maßnahmen und Initiativen zur Umsetzung der Erklärung
und der Aktionsplattform von Beijing weiter umsetzen;

 12. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sicherzustel-
len, dass Mädchen das Recht der Kinder, sich entsprechend
ihrem Alter und ihrer Reife zu äußern und an allen sie betref-
fenden Angelegenheiten mitzuwirken, in vollem Umfang und
gleichberechtigt wahrnehmen können;

 13. ist sich dessen bewusst, dass eine beträchtliche Zahl
von Kindern, namentlich Waisen, Straßenkinder, binnenver-
triebene und Flüchtlingskinder, vom Kinderhandel sowie von
sexueller und wirtschaftlicher Ausbeutung betroffene sowie
inhaftierte Kinder, ohne elterliche Unterstützung leben, und
fordert die Staaten in diesem Zusammenhang nachdrücklich
auf, besondere Maßnahmen zur Unterstützung dieser Kinder
sowie der Institutionen, Einrichtungen und Dienste, die sie
betreuen, zu treffen, und die Fähigkeit der Kinder, sich selbst
zu schützen, aufzubauen und zu stärken; 

 14. fordert die Staaten nachdrücklich auf, geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, um durch die Umsetzung von ein-
zelstaatlichen Politiken und Strategien den Bedürfnissen ver-
waister Mädchen gerecht zu werden, mit dem Ziel, Regierun-
gen, Familien und Gemeinwesen besser in die Lage zu verset-
zen, ein unterstützendes Umfeld für Aids-Waisen und mit
HIV/Aids infizierte oder davon betroffene Jungen und Mäd-
chen zu schaffen, so auch durch die Bereitstellung einer ge-
eigneten Beratung und psychosozialen Unterstützung, und in-
dem sichergestellt wird, dass sie eine Schule besuchen und
gleichberechtigt mit anderen Kindern Zugang zu Unterkunft,
guter Ernährung sowie Gesundheits- und Sozialdiensten ha-
ben; und Waisen und gefährdete Kinder vor allen Formen des
Missbrauchs, der Gewalt, der Ausbeutung, der Diskriminie-
rung, des Menschenhandels und des Verlusts von Erbschaften
zu schützen;

 15. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, be-
sondere Maßnahmen zum Schutz der von bewaffneten Kon-
flikten betroffenen Mädchen zu ergreifen und sie insbesonde-
re vor sexuell übertragbaren Krankheiten wie beispielsweise
HIV/Aids, vor geschlechtsbezogener Gewalt, namentlich
Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch, vor sexueller
Ausbeutung, Folter, Entführung und Zwangsarbeit zu schüt-
zen, unter besonderer Berücksichtigung von Mädchen, die
Flüchtlinge oder Vertriebene sind, und bei der Leistung hu-
manitärer Hilfe, der Hilfe bei der Entwaffnung, der Demobi-
lisierung und der Rehabilitierung sowie bei Wiedereingliede-
rungsprozessen auf die besonderen Bedürfnisse der von be-
waffneten Konflikten betroffenen Mädchen einzugehen;

 16. beklagt alle Fälle von sexueller Ausbeutung und se-
xuellem Missbrauch von Frauen und Kindern, insbesondere
Mädchen, in humanitären Krisensituationen, namentlich auch
die Fälle, in die humanitäre Helfer und Friedenssicherungs-
kräfte verwickelt sind;

 17. fordert alle Staaten und die internationale Gemein-
schaft nachdrücklich auf, die Rechte des Kindes zu achten, zu
schützen und zu fördern, unter Berücksichtigung der besonde-
ren Schutzbedürftigkeit von Mädchen in Situationen vor,
während und nach Konflikten, und fordert die Ergreifung von
Sonderinitiativen, um allen Rechten und Bedürfnissen der
von bewaffneten Konflikten betroffenen Mädchen gerecht zu
werden;

 18. fordert die Regierungen, die Zivilgesellschaft, ein-
schließlich der Medien, sowie die nichtstaatlichen Organisa-
tionen auf, die Menschenrechtserziehung sowie die volle
Achtung und Wahrnehmung der Menschenrechte der Mäd-
chen zu fördern, unter anderem durch die Übersetzung und
Erstellung von altersgerechtem Informationsmaterial über
diese Rechte sowie dessen Verteilung an alle Bereiche der
Gesellschaft, insbesondere an Kinder;

 19. fordert die Staaten, die internationalen und die nicht-
staatlichen Organisationen auf, alle erforderlichen Ressour-
cen, Unterstützungsmaßnahmen und Bemühungen zu mobili-
sieren, um die in der Aktionsplattform von Beijing und den
Weiteren Maßnahmen und Initiativen zur Umsetzung der Er-
klärung und der Aktionsplattform von Beijing enthaltenen
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Zielvorstellungen, strategischen Ziele und Maßnahmen zu
verwirklichen;

 20. ersucht den Generalsekretär in seiner Eigenschaft als
Vorsitzender des Koordinierungsrats der Leiter der Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen, dafür Sorge zu
tragen, dass alle Organisationen und Organe des Systems der
Vereinten Nationen, insbesondere das Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen, die Organisation der Vereinten Nationen
für Bildung, Wissenschaft und Kultur, das Welternährungs-
programm, der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen,
der Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau,
die Weltgesundheitsorganisation, das Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen, das Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen und die Internatio-
nale Arbeitsorganisation, bei Landeskooperationsprogram-
men im Einklang mit den einzelstaatlichen Prioritäten, so
auch durch den Entwicklungshilfe-Programmrahmen der
Vereinten Nationen236, einzeln und gemeinsam die Rechte und
die besonderen Bedürfnisse von Mädchen berücksichtigen;

 21. ersucht alle Menschenrechts-Vertragsorgane, Son-
derverfahren und sonstigen Menschenrechtsmechanismen der
Menschenrechtskommission und ihrer Unterkommission für
die Förderung und den Schutz der Menschenrechte, im Rah-
men der Wahrnehmung ihrer Mandate regelmäßig und syste-
matisch geschlechtsspezifische Aspekte zu berücksichtigen
und in ihre Berichte Angaben über die qualitative Analyse
von Verletzungen der Menschenrechte von Frauen und Mäd-
chen aufzunehmen, und befürwortet die Stärkung der diesbe-
züglichen Zusammenarbeit und Koordinierung;

 22. betont, dass es geboten ist, eine sachbezogene Be-
wertung der Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing un-
ter dem Blickwinkel aller Lebensphasen durchzuführen, um
Lücken und Hindernisse im Umsetzungsprozess aufzuzeigen
und weitere Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele der
Aktionsplattform auszuarbeiten;

 23. ersucht die Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass bei
der Verhütung und Bekämpfung von HIV/Aids Mädchen, die
mit HIV/Aids infiziert beziehungsweise davon betroffen sind,
besondere Aufmerksamkeit gilt; 

 24. beschließt, die Fortschritte beim Schutz und der För-
derung der Rechte und des Wohls von Mädchen zu überprü-
fen, und ersucht den Generalsekretär, in seinen Bericht über
die Weiterverfolgung und Umsetzung der Ergebnisse der
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, der
auf der sechzigsten Tagung der Generalversammlung behan-
delt wird, Mädchen betreffende Informationen aufzunehmen.     

RESOLUTION 58/157

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 179 Stimmen bei 1 Gegenstimme und ohne Enthal-
tung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/504, Ziffer 65)237.

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brasilien, Bru-
nei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische
Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, Ecuador, Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eri-
trea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabon, Gambia, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel,
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Libysch-Arabische  Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mar-
shallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pa-
kistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Födera-
tion, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Rebublik,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emira-
te, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Keine.

236 Siehe A/53/226, Ziffern 72-77, und A/53/226/Add.1, Ziffern 88-98.

237 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien,
Äthiopien, Australien, Belarus, Belgien, Belize, Bhutan, Bolivien, Bos-
nien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso,
Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokra-
tische Republik Kongo, Deutschland, Dominica, Dominikanische Repu-
blik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salva-
dor, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonesien, Irland, Island, Itali-
en, Jamaika, Japan, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Kolumbien, Kongo,
Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malawi, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mo-
sambik, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger,
Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Por-
tugal, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation,
Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Simbabwe, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, St. Kitts und Nevis, Südafrika, Suriname, Swasiland,
Thailand, Timor-Leste, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukrai-
ne, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik
und Zypern.
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58/157. Rechte des Kindes

 Die Generalversammlung,

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die
Rechte des Kindes, zuletzt Resolution 57/190 vom
18. Dezember 2002, sowie auf die Resolution 2003/86 der
Menschenrechtskommission vom 25. April 2003238,

 betonend, dass das Übereinkommen über die Rechte des
Kindes239 die Norm für die Förderung und den Schutz der
Rechte des Kindes bilden muss, und eingedenk der Bedeutung
der Fakultativprotokolle zu dem Übereinkommen über die
Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an
bewaffneten Konflikten und betreffend den Verkauf von Kin-
dern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie240 so-
wie anderer einschlägiger Rechtsakte auf dem Gebiet der
Menschenrechte,

 erneut erklärend, dass die allgemeinen Grundsätze, die
unter anderem das Wohl des Kindes, die Nichtdiskriminie-
rung, die Teilhabe, das Überleben und die Entwicklung be-
treffen, den Rahmen für alle Maßnahmen bilden, die in Bezug
auf Kinder, einschließlich Jugendlicher, ergriffen werden, 

 in Bekräftigung der Welterklärung über das Überleben,
den Schutz und die Entwicklung der Kinder und des Aktions-
plans zur Verwirklichung der Welterklärung über das Überle-
ben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder in den neun-
ziger Jahren, die auf dem am 29. und 30. September 1990 in
New York abgehaltenen Weltkindergipfel verabschiedet wur-
den241, sowie der Erklärung und des Aktionsprogramms von
Wien, die auf der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehal-
tenen Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet
wurden242,

 sowie in Bekräftigung der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen243 und der Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids244,

 ferner in Bekräftigung des Ergebnisdokuments der Son-
dertagung der Generalversammlung über Kinder mit dem Ti-
tel "Eine kindergerechte Welt"245 und der darin enthaltenen
Verpflichtungen, die Rechte aller Kinder, das heißt aller Men-
schen unter 18 Jahren, einschließlich Jugendlicher, zu fördern
und zu schützen und Fragen der Kinderrechte in die Ergebnis-
dokumente aller großen Konferenzen, Sondertagungen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen einzubeziehen,

 in Bekräftigung der wesentlichen Rolle, die der General-
versammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und der Men-

schenrechtskommission bei der Förderung und dem Schutz
der Rechte und des Wohls der Kinder zukommt, und im Be-
wusstsein der Bedeutung der im Sicherheitsrat abgehaltenen
Aussprachen über Kinder und bewaffnete Konflikte, der Rats-
resolutionen 1379 (2001) vom 20. November 2001 und 1460
(2003) vom 30. Januar 2003 sowie der vom Rat eingegange-
nen Verpflichtung, dem Schutz, dem Wohl und den Rechten
der Kinder in bewaffneten Konflikten besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken, wenn er zur Wahrung des Friedens und
der Sicherheit tätig wird, namentlich durch die Aufnahme von
Kinderschutzbestimmungen in die Mandate von Friedenssi-
cherungseinsätzen und die Einbeziehung von Kinderschutz-
Beratern in diese Einsätze,

 unter Begrüßung der Berichte des Generalsekretärs über
den Stand des Übereinkommens über die Rechte des Kindes246

und über die Fortschritte bei der Umsetzung der in dem Do-
kument "Eine kindergerechte Welt"247 eingegangenen Ver-
pflichtungen sowie des Berichts des Sonderbeauftragten des
Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte248,

 sowie unter Begrüßung der Arbeit des Ausschusses für die
Rechte des Kindes betreffend die Prüfung der Fortschritte der
Vertragsstaaten des Übereinkommens bei der Erfüllung der in
dem Übereinkommen eingegangenen Verpflichtungen, die
Abgabe von Empfehlungen an die Vertragsstaaten über die
Durchführung des Übereinkommens und die in Zusammenar-
beit mit dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte angestrebte stärkere Sensibilisie-
rung für die Grundsätze und Bestimmungen des Übereinkom-
mens,

 ferner unter Begrüßung der Erhöhung der Zahl der Mit-
glieder des Ausschusses für die Rechte des Kindes von zehn
auf achtzehn,

 erfreut darüber, dass der Generalsekretär den unabhängi-
gen Experten für die Studie der Vereinten Nationen über Ge-
walt gegen Kinder ernannt hat,

 zutiefst besorgt darüber, dass die Situation der Kinder in
vielen Teilen der Welt infolge des Fortbestehens von Armut,
sozialer Ungleichheit, unbefriedigenden sozialen und wirt-
schaftlichen Verhältnissen in einem zunehmend globalen
wirtschaftlichen Umfeld, Pandemien, insbesondere HIV/Aids,
Malaria und Tuberkulose, Umweltschäden, Naturkatastro-
phen, bewaffneten Konflikten, Vertreibung, Ausbeutung, An-
alphabetentum, Hunger, Intoleranz, Diskriminierung, Un-
gleichstellung der Geschlechter, Behinderungen sowie unzu-
reichendem Rechtsschutz nach wie vor kritisch ist, und davon
überzeugt, dass dringend wirksame nationale und internatio-
nale Maßnahmen getroffen werden müssen,

 eingedenk der Internationalen Dekade für eine Kultur des
Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der
Welt 2001-2010 und unter Hinweis auf die Erklärung und den

238 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
239 Resolution 44/25, Anlage.
240 Resolution 54/263, Anlagen I und II.
241 A/45/625, Anlage.
242 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
243 Siehe Resolution 55/2.
244 Resolution S-26/2, Anlage.
245 Resolution S-27/2, Anlage.

246 A/58/282.
247 A/58/333.
248 Siehe A/58/328 und Corr.1.
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Aktionsplan über eine Kultur des Friedens249, die die Grundla-
ge für die Dekade bilden,

 in dem Bewusstsein, dass die Familie die Grundeinheit der
Gesellschaft und als solche zu stärken ist, dass sie auf umfas-
senden Schutz und umfassende Unterstützung Anspruch hat,
dass die Hauptverantwortung für den Schutz, die Erziehung
und die Entwicklung der Kinder bei der Familie liegt und dass
alle gesellschaftlichen Institutionen die Rechte der Kinder
achten, ihr Wohl sicherstellen sowie Eltern, Familien, Vor-
munden und anderen Betreuungspersonen angemessene Hilfe
gewähren sollen, sodass Kinder in einem sicheren, stabilen
Umfeld und in einer Atmosphäre des Glücks, der Liebe und
des Verständnisses aufwachsen und sich entfalten können,
wobei zu berücksichtigen ist, dass es in den verschiedenen
kulturellen, sozialen und politischen Systemen unterschiedli-
che Formen der Familie gibt,

 sowie in dem Bewusstsein, dass Partnerschaften zwischen
Regierungen, internationalen Organisationen und den zustän-
digen Organen und Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen, insbesondere dem Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen, und allen Akteuren der Zivilgesellschaft, ein-
schließlich der nichtstaatlichen Organisationen, sowie dem
Privatsektor für die Verwirklichung der Rechte des Kindes
wichtig sind,

 betonend, dass es notwendig ist, in alle Politiken und Pro-
gramme, die Kinder betreffen, eine Gleichstellungsperspekti-
ve einzubeziehen,

Durchführung des Übereinkommens über die Rechte des
Kindes und der dazugehörigen Fakultativprotokolle
betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten
Konflikten und betreffend den Verkauf von Kindern,
die Kinderprostitution und die Kinderpornografie

 1. fordert die Staaten nachdrücklich auf, soweit noch
nicht geschehen, das Übereinkommen über die Rechte des
Kindes239 mit Vorrang zu unterzeichnen und zu ratifizieren be-
ziehungsweise ihm beizutreten und fordert die Vertragsstaa-
ten mit Nachdruck auf, es vollinhaltlich durchzuführen, wobei
sie betont, dass die Durchführung des Übereinkommens und
die Verwirklichung der Ziele des Weltkindergipfels und der
Sondertagung der Generalversammlung über Kinder sich ge-
genseitig verstärken;

 2. bringt ihre Besorgnis über die zahlreichen Vorbehal-
te gegen das Übereinkommen zum Ausdruck und legt den
Vertragsstaaten eindringlich nahe, diejenigen Vorbehalte zu-
rückzuziehen, die mit dem Ziel und Zweck des Übereinkom-
mens unvereinbar sind, und eine Überprüfung anderer Vorbe-
halte zu erwägen, mit dem Ziel, diese zurückzuziehen;

 3. fordert die Staaten nachdrücklich auf, soweit noch
nicht geschehen, die Unterzeichnung und Ratifikation der Fa-
kultativprotokolle zum Übereinkommen über die Rechte des
Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffne-
ten Konflikten und betreffend den Verkauf von Kindern, die

Kinderprostitution und die Kinderpornografie240 beziehungs-
weise den Beitritt dazu zu erwägen, und legt den Vertragsstaa-
ten eindringlich nahe, sie vollinhaltlich durchzuführen;

 4. fordert die Vertragsstaaten auf, sicherzustellen, dass
die in dem Übereinkommen festgeschriebenen Rechte ohne
jegliche Diskriminierung geachtet werden und dass bei allen
Maßnahmen, die Kinder betreffen, das Wohl des Kindes ein
vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt ist, das dem
Kind angeborene Recht auf Leben anzuerkennen und das
Überleben und die Entwicklung des Kindes so weit wie mög-
lich zu gewährleisten und außerdem sicherzustellen, dass das
Kind in der Lage ist, seine Meinung in allen es berührenden
Angelegenheiten frei zu äußern und dass diese Ansichten Ge-
hör finden und angemessen und entsprechend seinem Alter
und seiner Reife berücksichtigt werden;

 5. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, alle
geeigneten Maßnahmen zur Verwirklichung der in dem Über-
einkommen anerkannten Rechte zu treffen, eingedenk des
Artikels 4 des Übereinkommens, indem sie

 a) wirksame innerstaatliche Gesetze erlassen und natio-
nale Politiken und Aktionspläne einleiten sowie die für Kin-
der zuständigen staatlichen Strukturen stärken, so auch die für
Kinderfragen zuständigen Minister und unabhängigen Beauf-
tragten für die Rechte des Kindes;

 b) für Berufsgruppen, die mit Kindern und für sie arbei-
ten, namentlich Sonderrichter, Polizeibeamte, Anwälte, Sozi-
alarbeiter, Ärzte, Gesundheitspersonal und Lehrer, eine ange-
messene und systematische Ausbildung auf dem Gebiet der
Rechte des Kindes sicherstellen und für eine Koordinierung
zwischen den verschiedenen staatlichen Organen sorgen, die
sich mit den Rechten des Kindes befassen, und legt den Staa-
ten und den zuständigen Organen und Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen nahe, die Bildung und Ausbil-
dung auf diesem Gebiet auch weiterhin zu fördern;

 6. fordert die Vertragsstaaten auf,

 a) sicherzustellen, dass die Mitglieder des Ausschusses
für die Rechte des Kindes ein hohes sittliches Ansehen und
anerkannte Sachkenntnis auf dem von dem Übereinkommen
erfassten Gebiet besitzen und in ihrer persönlichen Eigen-
schaft tätig sind, wobei auf eine ausgewogenen geografische
Verteilung zu achten ist sowie die hauptsächlichen Rechtssy-
steme zu berücksichtigen sind;

 b) verstärkt mit dem Ausschuss zusammenzuarbeiten
und im Einklang mit den von dem Ausschuss aufgestellten
Richtlinien den Berichtspflichten, die ihnen auf Grund des
Übereinkommens und der dazugehörigen Fakultativprotokol-
le obliegen, pünktlich nachzukommen, sowie die Empfehlun-
gen zu berücksichtigen, die der Ausschuss in Durchführung
der Bestimmungen des Übereinkommens abgibt;

 7. fordert alle Staaten und die betroffenen Akteure auf,
auch künftig mit den Sonderberichterstattern und Sonderbe-
auftragten des Systems der Vereinten Nationen bei der Wahr-
nehmung ihrer Mandate zusammenzuarbeiten, ersucht den
Generalsekretär, ihnen das entsprechende Personal und die

249 Resolutionen 53/243 A und B.
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entsprechenden Einrichtungen aus dem ordentlichen Haushalt
der Vereinten Nationen zur Verfügung zu stellen, sofern dies
mit ihren jeweiligen Mandaten im Einklang steht, bittet die
Staaten, nach Bedarf auch weiterhin freiwillige Beiträge zu
entrichten, und fordert alle zuständigen Stellen des Systems
der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, den Sonderbe-
richterstattern und Sonderbeauftragten umfassende Berichte
zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Mandate in vollem
Umfang erfüllen können;

 8. fordert alle Staaten auf, der Straflosigkeit für die Ur-
heber von Verbrechen gegen Kinder ein Ende zu setzen, in
dem Bewusstsein, dass die Schaffung des Internationalen
Strafgerichtshofs dazu beiträgt, Menschenrechtsverletzungen
und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zu verhüten,
insbesondere, wenn Kinder Opfer schwerer Verbrechen wer-
den, einschließlich des Verbrechens des Völkermordes, von
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen,
sowie die Urheber dieser Verbrechen vor Gericht zu stellen
und für solche Verbrechen keine Amnestie zu gewähren;

 9. legt allen Staaten nahe,

 a) ihre innerstaatlichen statistischen Kapazitäten aus-
zubauen und für die Aufstellung und Bewertung der Sozialpo-
litik und Sozialprogramme Statistiken, die unter anderem
nach Alter, Geschlecht und anderen relevanten Faktoren, die
zu Disparitäten führen könnten, aufgeschlüsselt sind, sowie
andere nationale, subregionale, regionale und internationale
statistische Indikatoren zu verwenden, damit die wirtschaftli-
chen und sozialen Ressourcen effizient und wirkungsvoll für
die uneingeschränkte Verwirklichung der Rechte des Kindes
eingesetzt werden;

 b) ihre Partnerschaft mit den Organen der Vereinten
Nationen im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate, mit den Bret-
ton-Woods-Institutionen und anderen multilateralen Organi-
sationen sowie mit anderen maßgeblichen Akteuren auszu-
bauen;

 10. ersucht alle zuständigen Organe des Systems der
Vereinten Nationen, das Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte und die Mechanis-
men der Vereinten Nationen, die Perspektive der Kinderrech-
te regelmäßig, systematisch und mit Nachdruck in alle zur Er-
füllung ihrer Mandate unternommenen Tätigkeiten einzube-
ziehen sowie sicherzustellen, dass ihr Personal in Kinder-
schutzfragen geschult wird, und fordert die Staaten auf, eng
mit ihnen zusammenzuarbeiten;

 11. legt den Regierungen und den zuständigen Organen
der Vereinten Nationen sowie den in Betracht kommenden
nichtstaatlichen Organisationen und Verfechtern der Rechte
des Kindes nahe, gegebenenfalls weiter zu der vom Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen aufgebauten Internet-Da-
tenbank beizutragen, damit auch weiterhin Informationen
über Gesetze, Strukturen, Politiken und Prozesse bereitge-
stellt werden, mit denen das Übereinkommen auf einzelstaat-
licher Ebene in die Praxis umgesetzt wird, und würdigt das
Kinderhilfswerk in diesem Zusammenhang für seine Arbeit
zur Verbreitung der aus der Durchführung des Übereinkom-
mens gewonnenen Erkenntnisse;

Förderung und Schutz der Rechte der Kinder und Nicht-
diskriminierung von Kindern, namentlich von Kin-
dern in besonders schwierigen Situationen

Identität, Familienbeziehungen und Geburtenregistrierung

 12. fordert alle Staaten auf, verstärkte Anstrengungen
zur Registrierung aller Kinder unverzüglich nach ihrer Geburt
zu unternehmen, so auch indem sie vereinfachte, rasche und
wirksame Verfahren in Betracht ziehen;

 13. fordert alle Staaten außerdem auf, sich zu verpflich-
ten, das Recht des Kindes zu achten, seine Identität, ein-
schließlich seiner Staatsangehörigkeit, seines Namens und
seiner gesetzlich anerkannten Familienbeziehungen, ohne
rechtswidrige Eingriffe zu behalten, und, falls einem Kind wi-
derrechtlich einige oder alle Bestandteile seiner Identität ge-
nommen werden, ihm angemessenen Beistand und Schutz zu
gewähren, mit dem Ziel, seine Identität so schnell wie mög-
lich wiederherzustellen;

 14. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, so weit wie
möglich das Recht des Kindes zu gewährleisten, seine Eltern
zu kennen und von ihnen betreut zu werden;

 15. fordert die Staaten auf, sofern mit den Verpflichtun-
gen eines jeden Staates vereinbar, das Recht eines Kindes,
dessen Eltern ihren Aufenthalt in verschiedenen Staaten ha-
ben, regelmäßige persönliche Beziehungen und unmittelbare
Kontakte zu beiden Elternteilen zu pflegen, soweit nicht au-
ßergewöhnliche Umstände vorliegen, zu garantieren, indem
Zugangs- und Besuchsmöglichkeiten in beiden Staaten einge-
räumt werden und der Grundsatz geachtet wird, dass beide El-
ternteile gemeinsam für die Erziehung und Entwicklung ihrer
Kinder verantwortlich sind;

 16. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sicherzustel-
len, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von
diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behör-
den in einer gerichtlich nachprüfbaren Entscheidung nach den
anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren bestim-
men, dass diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig
ist, und, falls eine andere Form der Betreuung notwendig ist,
der Betreuung durch die Familie oder Gemeinschaft den Vor-
zug vor der Unterbringung in einer Einrichtung zu geben, in
der Erkenntnis, dass eine solche Entscheidung im Einzelfall
notwendig werden kann, wie etwa wenn das Kind durch die
Eltern misshandelt oder vernachlässigt wird oder wenn bei
getrennt lebenden Eltern eine Entscheidung über den Aufent-
haltsort des Kindes zu treffen ist;

 17. fordert die Staaten auf, alles Erforderliche zu tun, um
sicherzustellen, dass bei Adoptionen das Wohl des Kindes
vorrangige Berücksichtigung findet, und alles Erforderliche
zu tun, um rechtswidrige Adoptionen und Adoptionen, bei de-
nen die normalen Verfahren nicht befolgt werden, zu verhin-
dern und zu bekämpfen;

 18. fordert die Staaten außerdem auf, alles Erforderliche
zu tun, um sich mit dem Problem der Kinder auseinanderzu-
setzen, die ohne Eltern aufwachsen, insbesondere der Waisen-
kinder und der Kinder, die Opfer von familiärer und sozialer
Gewalt, Vernachlässigung und Missbrauch sind;
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 19. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sich mit Fäl-
len der internationalen Entführung von Kindern durch einen
Elternteil zu befassen;

Armut

 20. bekräftigt, dass Investitionen in Kinder und die Ver-
wirklichung ihrer Rechte zu den wirksamsten Wegen zur Be-
seitigung der Armut gehören;

 21. fordert die Staaten und die internationale Gemein-
schaft auf, bei den weltweiten Anstrengungen zur Beseitigung
der Armut auf globaler, regionaler und Landesebene zusam-
menzuarbeiten, sie zu unterstützen und daran mitzuwirken, in
der Erkenntnis, dass auf all diesen Ebenen die Verfügbarkeit
von Ressourcen erhöht und ihre wirksame Zuweisung sicher-
gestellt werden muss, um zu gewährleisten, dass alle in der
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen243 aufgeführ-
ten Ziele der Entwicklung und Armutsbekämpfung in dem
entsprechenden Zeitrahmen verwirklicht werden, und den Ge-
nuss der Rechte des Kindes zu fördern;

Gesundheit

 22. fordert alle Staaten auf, alle geeigneten Maßnahmen
zu treffen, um zukunftsfähige Gesundheitssysteme und sozia-
le Dienste aufzubauen und sicherzustellen, dass der Zugang
zu diesen Systemen und Diensten ohne Diskriminierung mög-
lich ist, und besondere Aufmerksamkeit auf eine ausreichende
und angemessene Ernährung zu richten, um Krankheit und
Mangelernährung zu vermeiden, auf Schwangerschaftsvor-
und -nachsorge, auf die besonderen Bedürfnisse Jugendlicher,
auf die reproduktive und sexuelle Gesundheit sowie auf die
Gefährdung durch Suchtstoffmissbrauch und Gewalt, insbe-
sondere bei allen besonders gefährdeten Gruppen, und fordert
alle Vertragsstaaten auf, alles Erforderliche zu tun, um das
Recht aller Kinder ohne Diskriminierung auf das erreichbare
Höchstmaß an Gesundheit zu gewährleisten;

 23. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den Aktivitä-
ten und Programmen Vorrang einzuräumen, die darauf ge-
richtet sind, den Missbrauch von Suchtstoffen, psychotropen
Stoffen und Inhalaten sowie andere Suchtkrankheiten, insbe-
sondere die Alkohol- und Tabaksucht, unter Kindern und Ju-
gendlichen, vor allem unter denjenigen, die besonders gefähr-
det sind, zu verhüten, sowie den Einsatz von Kindern und Ju-
gendlichen bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen
und psychotropen Stoffen und dem unerlaubten Handel damit
zu bekämpfen;

 24. fordert alle Staaten auf, Unterstützung und Rehabili-
tation für die von HIV/Aids betroffenen Kinder und ihre Fa-
milien bereitzustellen und Kinder und ihre Betreuer sowie den
Privatsektor einzubeziehen, wenn es darum geht, HIV-Infek-
tionen durch zutreffende Informationen und Zugang zu frei-
williger und vertraulicher Betreuung, Behandlung und Test-
durchführung sowie zu Pharmazeutika und medizinischen
Technologien, die für alle erschwinglich sind, wirksam zu
verhüten, wobei der Prävention der Mutter-Kind-Übertragung
des Virus gebührende Bedeutung beizumessen ist;

Bildung

 25. fordert alle Staaten außerdem auf,

 a) das Recht auf Bildung auf der Grundlage der Chan-
cengleichheit anzuerkennen, indem die Grundschulbildung
obligatorisch und für alle ohne Diskriminierung kostenlos zu-
gänglich gemacht wird, indem sichergestellt wird, dass alle
Kinder, namentlich Mädchen, besonders schutzbedürftige
Kinder, behinderte Kinder, indigene Kinder, Kinder, die Min-
derheiten angehören und Kinder unterschiedlicher ethnischer
Herkunft ohne Diskriminierung Zugang zu hochwertiger Bil-
dung haben, und indem dafür gesorgt wird, dass eine Se-
kundarschulbildung allgemein verfügbar und für alle zugäng-
lich ist, insbesondere durch die schrittweise Einführung der
kostenlosen Bildung, eingedenk dessen, dass besondere Maß-
nahmen zur Gewährleistung des gleichberechtigten Zugangs,
einschließlich gezielter Fördermaßnahmen, zur Herbeifüh-
rung der Chancengleichheit und zur Bekämpfung der Aus-
grenzung beitragen, und sicherzustellen, dass die Bildung des
Kindes sowie die Ausarbeitung und Durchführung der Pro-
gramme der Vertragsstaaten für die Bildung des Kindes im
Einklang mit den Artikeln 28 und 29 des Übereinkommens er-
folgt;

 b) einzelstaatliche Aktionspläne auszuarbeiten bezie-
hungsweise bestehende zu stärken, um die Ziele der Bildung
für alle zu verwirklichen und so sicherzustellen, dass alle Jun-
gen und Mädchen eine Grundschulbildung vollständig ab-
schließen, und bekräftigt, dass der Organisation der Vereinten
Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur dabei die Ko-
ordinierungsrolle zukommt;

 c) Programme zur Bereitstellung sozialer Dienste und
Unterstützung für jugendliche Schwangere und Mütter zu ent-
werfen und durchzuführen, insbesondere um ihnen die Fort-
setzung und den Abschluss ihrer Schulausbildung zu ermög-
lichen;

 d) ein Bildungsumfeld zu fördern, das alle Hindernisse
für den Schulbesuch jugendlicher Schwangerer und Mütter
beseitigt;

 e) alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um Rassis-
mus und diskriminierende und fremdenfeindliche Einstellun-
gen und Verhaltensweisen mittels Bildung zu verhüten und
dabei zu berücksichtigen, welche wichtige Rolle Kindern bei
der Änderung solcher Einstellungen und Verhaltensweisen
zukommt;

 f) sicherzustellen, dass Kinder schon früh in den Ge-
nuss einer entsprechenden Erziehung und der Beteiligung an
Aktivitäten kommen, die die Achtung der Menschenrechte
entwickeln und die Praxis der Gewaltlosigkeit betonen, mit
dem Ziel, ihnen die Werte und Ziele einer Kultur des Friedens
einzuprägen, und bittet die Staaten, auf nationaler Ebene um-
fassende, partizipatorische und wirksame Strategien für die
Menschenrechtserziehung auszuarbeiten;

 g) sicherzustellen, dass in Bildungsprogrammen und 
-materialien die Förderung und der Schutz der Menschenrech-
te und der Werte des Friedens, der Toleranz und der Gleich-
stellung der Geschlechter in vollem Umfang zum Ausdruck
kommen und dass dabei jede Gelegenheit genutzt wird, die
391



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
sich durch die Internationale Dekade für eine Kultur des Frie-
dens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der Welt
2001-2010 bietet;

 h) die sich rasch entwickelnden Informations- und
Kommunikationstechnologien in den Dienst einer erschwing-
lichen Bildung zu stellen, einschließlich offener Bildung und
Bildung durch Fernunterricht, und gleichzeitig die Disparitä-
ten hinsichtlich des Zugangs und der Qualität abzubauen;

 26. fordert die Staaten nachdrücklich auf,

 a) Maßnahmen zu treffen, um Schüler vor Gewalt, Ver-
letzungen oder Missbrauch zu schützen, einschließlich sexu-
ellen Missbrauchs und Einschüchterung oder Misshandlung
in Schulen, altersgerechte und für Kinder zugängliche Be-
schwerdemechanismen zu schaffen und alle Akte der Gewalt
und der Diskriminierung eingehend und unverzüglich zu un-
tersuchen;

 b) dafür zu sorgen, dass die körperliche Züchtigung in
Schulen abgeschafft wird;

Freiheit von Gewalt

 27. fordert die Staaten auf, alle geeigneten Maßnahmen
zu ergreifen, um Kinder vor jeder Form der Gewalt, nament-
lich körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt, Folter,
Kindesmissbrauch, Missbrauch durch die Polizei, andere Be-
hörden und Bedienstete mit Polizeibefugnissen und das Per-
sonal von Haft- oder Fürsorgeeinrichtungen, einschließlich
Waisenhäusern, sowie vor häuslicher Gewalt zu schützen;

 28. fordert die Staaten außerdem auf, Fälle von Folter
und anderen Formen der Gewalt gegen Kinder zu untersuchen
und den zuständigen Behörden zum Zweck der Strafverfol-
gung zuzuleiten und gegen die für solche Taten Verantwortli-
chen geeignete Disziplinar- oder Strafmaßnahmen zu verhän-
gen;

 29. ersucht alle in Betracht kommenden Menschen-
rechtsmechanismen, insbesondere die Sonderberichterstatter
und Arbeitsgruppen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats
und unter Berücksichtigung ihrer einschlägigen Erfahrungen
konkreten Situationen der Gewalt gegen Kinder ihre Auf-
merksamkeit zu schenken;

Nichtdiskriminierung

 30. fordert alle Staaten auf, dafür zu sorgen, dass Kinder
ohne jegliche Diskriminierung Anspruch auf ihre bürgerli-
chen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte haben;

 31. stellt mit Besorgnis fest, dass zahlreiche Kinder, ins-
besondere Mädchen, Opfer von Rassismus, Rassendiskrimi-
nierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängen-
der Intoleranz sind, und betont die Notwendigkeit, im Ein-
klang mit dem Grundsatz des Wohls des Kindes und der Ach-
tung seiner Meinung, in die Programme zur Bekämpfung von
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängender Intoleranz besondere Maßnah-
men aufzunehmen mit dem Ziel, den Rechten und der Lage
der Kinder, die Opfer dieser Praktiken sind, vorrangige Auf-
merksamkeit zu widmen, und fordert die Staaten auf, beson-

dere Unterstützung für diese Kinder zu gewähren und ihren
gleichberechtigten Zugang zu entsprechenden Diensten si-
cherzustellen;

 32. fordert alle Staaten auf, in denen ethnische, religiöse
oder sprachliche Minderheiten oder Personen indigener Her-
kunft leben, keinem Kind, das einer solchen Minderheit ange-
hört, und keinem indigenen Kind das Recht zu verweigern,
gemeinsam mit den anderen Angehörigen seiner Gruppe seine
eigene Kultur auszuüben, sich zu seiner eigenen Religion zu
bekennen und diese auszuüben und seine eigene Sprache zu
verwenden;

Mädchen

 33. fordert alle Staaten auf, alle erforderlichen Maßnah-
men, so nach Bedarf auch Gesetzesreformen, zu ergreifen,

 a) um die volle und gleichberechtigte Ausübung aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Mädchen zu ge-
währleisten, wirksame Maßnahmen gegen Verletzungen die-
ser Rechte und Freiheiten zu treffen und ihren Programmen
und Politiken die Rechte des Kindes zugrunde zu legen und
dabei die besondere Lage von Mädchen zu berücksichtigen;

 b) um alle Formen der Diskriminierung von Mädchen
und alle Formen der Gewalt, einschließlich der Tötung weib-
licher Neugeborener, der vorgeburtlichen Geschlechtsselekti-
on, der Vergewaltigung, des sexuellen Missbrauchs und
schädlicher traditioneller Praktiken oder Bräuche, namentlich
der Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane, der
tieferen Ursachen der Bevorzugung von Söhnen, der Heiraten
ohne die freie und uneingeschränkte Willenseinigung der
künftigen Ehegatten, verfrühter Heiraten und Zwangssterili-
sierung, zu beseitigen, indem sie Gesetze erlassen und anwen-
den und gegebenenfalls umfassende, multidisziplinäre und
koordinierte nationale Pläne, Programme oder Strategien zum
Schutz von Mädchen erarbeiten;

Behinderte Kinder

 34. fordert alle Staaten außerdem auf, alles Erforderli-
che zu tun, damit behinderte Kinder im öffentlichen wie im
privaten Leben alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll
und gleichberechtigt ausüben können, einschließlich des Zu-
gangs zu hochwertiger Bildung und Gesundheitsversorgung
und des Schutzes vor Gewalt, Missbrauch und Vernachlässi-
gung, und neue Rechtsvorschriften auszuarbeiten beziehungs-
weise bestehende durchzusetzen, um ihre Diskriminierung zu
verbieten und so ihre Würde zu gewährleisten, ihre Eigenstän-
digkeit zu fördern und ihre aktive Mitwirkung in der Gemein-
schaft und ihre Eingliederung in diese zu erleichtern, unter
Berücksichtigung der besonders schwierigen Lage der in Ar-
mut lebenden behinderten Kinder;

 35. ermutigt den Ad-hoc-Ausschuss über ein umfassen-
des und integratives Internationales Übereinkommen über
den Schutz und die Förderung der Rechte und der Würde von
Menschen mit Behinderungen, in seinen Beratungen die Fra-
ge behinderter Kinder zu behandeln;

Migrantenkinder

 36. fordert alle Staaten auf, dafür zu sorgen, dass Mi-
grantenkinder in den Genuss aller Menschenrechte kommen
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
und Zugang zu Gesundheitsversorgung, sozialen Diensten
und einer hochwertigen Bildung erhalten, und dafür zu sor-
gen, dass Migrantenkinder, insbesondere die unbegleiteten
und vor allem die Opfer von Gewalt und Ausbeutung, beson-
deren Schutz und besondere Hilfe erhalten;

Kinder, die auf der Straße arbeiten und/oder leben

 37. fordert alle Staaten außerdem auf, Verletzungen der
Rechte von Kindern, die auf der Straße arbeiten und/oder le-
ben, zu verhindern, einschließlich Diskriminierung, willkürli-
cher Verhaftung und außergerichtlicher, willkürlicher und
summarischer Hinrichtungen, Folter, aller Arten von Gewalt
und Ausbeutung, und die Täter vor Gericht zu bringen, grund-
satzpolitische Maßnahmen zum Schutz, zur sozialen und psy-
chosozialen Rehabilitation und zur Wiedereingliederung die-
ser Kinder zu beschließen und anzuwenden und wirtschaftli-
che, soziale und bildungsbezogene Strategien einzuführen,
um die Probleme der Kinder anzugehen, die auf der Straße ar-
beiten und/oder leben;

Flüchtlings- und binnenvertriebene Kinder

 38. fordert alle Staaten ferner auf, Flüchtlingskinder,
asylsuchende und binnenvertriebene Kinder zu schützen, ins-
besondere die unbegleiteten, die Gefahren im Zusammenhang
mit bewaffneten Konflikten, wie etwa Rekrutierung, sexueller
Gewalt und Ausbeutung, besonders ausgesetzt sind, Program-
men für freiwillige Repatriierung und, wo immer möglich, lo-
kale Integration und Neuansiedlung besondere Aufmerksam-
keit zu widmen, Familiensuch- und -zusammenführungspro-
grammen Vorrang zu geben und bei Bedarf mit internationa-
len humanitären Organisationen und Flüchtlingsorganisatio-
nen zusammenzuarbeiten, so auch indem sie deren Arbeit er-
leichtern;

Kinderarbeit

 39. fordert alle Staaten auf, ihre Selbstverpflichtung zur
schrittweisen und wirksamen Beseitigung von Kinderarbeit,
die für das Kind Gefahren mit sich bringen, die Erziehung des
Kindes behindern oder die Gesundheit des Kindes oder seine
körperliche, geistige, seelische, sittliche oder soziale Ent-
wicklung schädigen könnte, in konkrete Maßnahmen umzu-
setzen, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit sofort zu
beseitigen, die Bildung als die wichtigste Strategie hierfür zu
fördern, einschließlich der Einrichtung von Programmen für
Berufs- und Lehrlingsausbildung sowie der Einbindung arbei-
tender Kinder in das formale Bildungssystem, und in Zusam-
menarbeit mit der internationalen Gemeinschaft nach Bedarf
wirtschaftspolitische Maßnahmen zu erwägen und zu erarbei-
ten, die gegen die zu diesen Formen der Kinderarbeit beitra-
genden Faktoren angehen;

 40. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, soweit noch
nicht geschehen, die Ratifikation des Übereinkommens der
Internationalen Arbeitsorganisation von 1973 über das Min-
destalter für die Zulassung zur Beschäftigung (Übereinkom-
men 138) und ihres Übereinkommens von 1999 über das Ver-
bot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit (Übereinkommen 182)
in Erwägung zu ziehen, und fordert die Vertragsstaaten dieser

Übereinkommen auf, sie uneingeschränkt durchzuführen und
ihre Berichtspflichten pünktlich zu erfüllen;

Kinder, die der Verletzung der Strafgesetze verdächtigt oder
überführt werden

 41. fordert alle Staaten auf,

 a) insbesondere diejenigen, in denen die Todesstrafe
noch nicht abgeschafft wurde, den Verpflichtungen nachzu-
kommen, die sie nach den einschlägigen Bestimmungen der
internationalen Menschenrechtsübereinkünfte, insbesondere
Artikel 37 und 40 des Übereinkommens über die Rechte des
Kindes233 und Artikel 6 und 14 des Internationalen Paktes über
bürgerliche und politische Rechte250, eingegangen sind, einge-
denk der in den Resolutionen des Wirtschafts- und Sozialrats
1984/50 vom 25. Mai 1984 und 1989/64 vom 24. Mai 1989
festgelegten Garantien zum Schutz der Rechte von Personen,
denen die Todesstrafe droht, und fordert diese Staaten auf, die
Todesstrafe für Personen, die zum Zeitpunkt der Straftat jün-
ger als 18 Jahre waren, so bald wie möglich per Gesetz abzu-
schaffen;

 b) Kinder, denen ihre Freiheit entzogen ist, vor Folter
und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe zu schützen;

 c) im Einklang mit ihren Verpflichtungen aus dem
Übereinkommen geeignete Schritte zu unternehmen, um die
Einhaltung des Grundsatzes sicherzustellen, dass Kindern die
Freiheit nur als letztes Mittel und für die kürzeste angemesse-
ne Zeit entzogen wird, vor allem vor einem Gerichtsverfah-
ren, und dafür zu sorgen, dass Kinder, bei denen Festnahme,
Freiheitsentziehung oder Freiheitsstrafe angewandt wird, an-
gemessenen rechtskundigen Beistand erhalten und soweit wie
möglich von Erwachsenen getrennt werden, sofern nicht ein
anderes Vorgehen als dem Wohl des Kindes dienlich erachtet
wird, sowie geeignete Schritte zu unternehmen, um sicherzu-
stellen, dass kein in Haft gehaltenes Kind zu Zwangsarbeit
oder körperlicher Züchtigung verurteilt wird oder dass ihm
der Zugang zu und die Bereitstellung von Gesundheitsdien-
sten, Hygiene und Sauberhaltung der Umwelt, Bildung, Un-
terweisung in Grundfertigkeiten und Berufsausbildung vor-
enthalten wird, unter Berücksichtigung der besonderen Be-
dürfnisse in Haft gehaltener behinderter Kinder;

Genesung und Wiedereingliederung in die Gesellschaft

 42. legt den Staaten nahe, namentlich durch bilaterale
und multilaterale technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe
bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach dem Überein-
kommen zu kooperieren, so auch bei der Verhütung von den
Rechten des Kindes zuwiderlaufenden Tätigkeiten und bei der
Rehabilitation und der Wiedereingliederung der Opfer in die
Gesellschaft, wobei diese Hilfe und Zusammenarbeit im Be-
nehmen mit den betroffenen Staaten und zuständigen interna-
tionalen Organisationen sowie mit anderen einschlägigen Ak-
teuren zu erfolgen haben;

250 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
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Verhütung und Abschaffung des Verkaufs von Kindern,
der Kinderprostitution und der Kinderpornografie

 43. fordert alle Staaten auf,

 a) alle geeigneten nationalen, bilateralen und multilate-
ralen Maßnahmen zu ergreifen, um unter anderem innerstaat-
liche Gesetze auszuarbeiten und Ressourcen für die Entwick-
lung langfristiger Politiken, Programme und Praktiken zu ver-
anschlagen sowie umfassende, nach Alter, Geschlecht und an-
deren maßgeblichen Faktoren aufgeschlüsselte Daten zu
sammeln, die Mitwirkung von Kindern, die Opfer sexueller
Ausbeutung geworden sind, an der Strategieentwicklung zu
erleichtern, unter Berücksichtigung ihres Alters und ihrer Rei-
fe, und die wirksame Durchführung der einschlägigen inter-
nationalen Übereinkünfte betreffend die Verhütung und Be-
kämpfung des Kinderhandels und des Verkaufs von Kindern,
gleich zu welchem Zweck oder in welcher Form, einschließ-
lich der Übertragung von Organen des Kindes zu Gewinn-
zwecken, der Kinderprostitution und der Kinderpornografie,
sicherzustellen, und legt allen Akteuren der Zivilgesellschaft,
dem Privatsektor und den Medien nahe, an diesbezüglichen
Bemühungen mitzuarbeiten;

 b) die Zusammenarbeit auf allen Ebenen zu verstärken,
um Kinderhändlerringe zu verhindern und zu zerschlagen;

 c) zu erwägen, das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Be-
kämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesonde-
re des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität251 zu ratifizieren beziehungsweise ihm bei-
zutreten;

 d) alle Formen der sexuellen Ausbeutung und des sexu-
ellen Missbrauchs von Kindern, einschließlich innerhalb der
Familie oder zu gewerblichen Zwecken, der Kinderpornogra-
fie und der Kinderprostitution, des Kindersextourismus, des
Verkaufs von Kindern und ihrer Organe und die Nutzung des
Internets zu diesen Zwecken unter Strafe zu stellen und wirk-
sam zu bestrafen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Straf-
justizsysteme bei der Behandlung von Kindern, die Opfer sol-
cher Praktiken sind, das Wohl des Kindes vorrangig berück-
sichtigen, und wirksame Maßnahmen gegen die Kriminalisie-
rung von Kindern zu ergreifen, die Opfer von Ausbeutung
geworden sind, sowie wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um
sicherzustellen, dass die Täter, gleichviel ob aus dem Inland
oder dem Ausland, von den zuständigen nationalen Behörden
entweder in dem Land, in dem die Straftat begangen wurde,
oder in dem Land, dessen Staatsangehörigkeit der Täter be-
sitzt oder in dem er seinen Wohnsitz hat, oder in dem Land,
dessen Staatsangehörigkeit das Opfer besitzt, oder auf jeder
anderen nach innerstaatlichem Recht zulässigen Grundlage in
einem ordnungsgemäßen Verfahren strafrechtlich verfolgt
werden;

 e) in Fällen des Verkaufs von Kindern, der Kinderpro-
stitution und der Kinderpornografie den Bedürfnissen der Op-
fer wirksam Rechnung zu tragen, namentlich ihrer physischen

und psychischen Genesung und ihrer vollen Wiedereingliede-
rung in ihre Familie und Gesellschaft;

 f) das Bestehen eines Marktes zu bekämpfen, der ge-
gen Kinder verübte kriminelle Praktiken dieser Art fördert, so
auch durch die Verabschiedung, wirksame Anwendung und
Durchsetzung von Vorbeugungs-, Rehabilitations- und Straf-
maßnahmen gegen die Kunden oder gegen diejenigen Perso-
nen, die Kinder sexuell ausbeuten oder sexuell missbrauchen,
und durch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit;

 g) einander ein Höchstmaß an Hilfe im Zusammenhang
mit Ermittlungen beziehungsweise mit Strafverfahren oder
Auslieferungsverfahren zu leisten, die in Bezug auf die in
Artikel 3 Absatz 1 des Fakultativprotokolls zum Übereinkom-
men über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von
Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie252

genannten Straftaten eingeleitet werden, einschließlich der
Hilfe bei der Beschaffung der ihnen zur Verfügung stehenden
Beweismittel für die Verfahren;

 h) zur Beseitigung des Verkaufs von Kindern, der Kin-
derprostitution und der Kinderpornografie durch die Verfol-
gung eines ganzheitlichen Ansatzes beizutragen, der die Fak-
toren berücksichtigt, die zu diesen Erscheinungen beitragen,
namentlich Unterentwicklung, Armut, wirtschaftliche Dispa-
ritäten, ungleiche sozioökonomische Strukturen, dysfunktio-
nale Familien, fehlende Bildung, Land-Stadt-Wanderung,
Diskriminierung auf Grund der Geschlechtszugehörigkeit,
verantwortungsloses sexuelles Verhalten Erwachsener,
schädliche traditionelle Praktiken, bewaffnete Konflikte und
Kinderhandel;

Kinder in bewaffneten Konflikten

 44. ist sich dessen bewusst, dass Straftaten, bei denen es
um sexuelle Gewalt geht, sowie Straftaten wie die Zwangs-
verpflichtung oder Rekrutierung von Kindern unter 15 Jahren
oder ihre Verwendung zur aktiven Teilnahme an Feindselig-
keiten in internationalen und nichtinternationalen bewaffne-
ten Konflikten als Kriegsverbrechen in das Römische Statut
des Internationalen Strafgerichtshofs253 aufgenommen wur-
den;

 45. fordert alle Staaten und alle anderen Parteien be-
waffneter Konflikte nachdrücklich auf, die Rekrutierung und
die Verwendung von Kindern in Situationen bewaffneter
Konflikte unter Verstoß gegen das Völkerrecht zu beenden
und ihre Demobilisierung, wirksame Entwaffnung und Reha-
bilitation, ihre physische und psychische Genesung und ihre
Wiedereingliederung in die Gesellschaft sicherzustellen;

 46. fordert alle Staaten nachdrücklich auf,

 a) anlässlich der Ratifikation des Fakultativprotokolls
zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend

251 Resolution 55/25, Anlage II.

252 Resolution 54/263, Anlage II.
253 Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Ple-
nipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court,
Rome, 15 June-17 July 1998, Vol. I: Final documents (Veröffentlichung
der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.02.I.5), Abschnitt A.
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die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten254 das
Mindestalter für die Einziehung von Freiwilligen zu ihren na-
tionalen Streitkräften gegenüber dem in Artikel 38 Absatz 3
des Übereinkommens genannten Alter anzuheben, einge-
denk dessen, dass nach dem Übereinkommen Personen unter
18 Jahren Anspruch auf besonderen Schutz haben, und Siche-
rungsmaßnahmen zu beschließen, um zu gewährleisten, dass
eine solche Einziehung ohne Zwang oder Nötigung erfolgt;

 b) von bewaffneten Konflikten betroffene Kinder zu
schützen, und zwar insbesondere vor Handlungen, die Verstö-
ße gegen das humanitäre Völkerrecht und das Recht der Men-
schenrechte darstellen, und zu gewährleisten, dass sie rasch
wirksame und ungehinderte humanitäre Hilfe sowie Unter-
stützung für ihre physische und psychische Genesung erhal-
ten;

 47. betont, wie wichtig es ist, den Rechten, den speziel-
len Bedürfnissen und der besonderen Schutzbedürftigkeit von
Mädchen während Konflikten und in Postkonfliktsituationen
systematisch Rechnung zu tragen;

 48. bedauert es, dass der in Resolution 57/190 erbetene
Bericht über eine umfassende Bewertung der Antwortmaß-
nahmen der Vereinten Nationen auf die Frage der von bewaff-
neten Konflikten betroffenen Kinder noch nicht vorgelegt
wurde, und ersucht den Generalsekretär erneut, so bald wie
möglich seinen Bericht zur Behandlung vorzulegen;

Weiterverfolgung
 49. fordert die Staaten nachdrücklich auf, soweit noch
nicht geschehen, einen nationalen Aktionsplan fertigzustel-
len, der die auf der Sondertagung der Generalversammlung
über Kinder vereinbarten und in ihrem Ergebnisdokument
"Eine kindergerechte Welt"245 aufgeführten Ziele einbezieht,
und diese Ziele in den Rahmen des Übereinkommens über die
Rechte des Kindes239 zu stellen;

 50. beschließt,

 a) den Generalsekretär zu ersuchen, einen aktualisier-
ten Bericht über die Fortschritte bei der Verwirklichung der in
dem Dokument "Eine kindergerechte Welt" enthaltenen Ver-
pflichtungen zu erstellen, mit dem Ziel, Probleme und Zwän-
ge zu benennen und Empfehlungen zu den Maßnahmen abzu-
geben, die für weitere Fortschritte erforderlich sind, und der
Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung
seinen Bericht vorzulegen;

 b) den Generalsekretär zu ersuchen, der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Rechte des Kindes vorzulegen, der Angaben
über den Stand des Übereinkommens und die in dieser Reso-
lution angesprochenen Probleme enthält;

 c) den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für
Kinder und bewaffnete Konflikte zu ersuchen, der General-
versammlung, dem Sicherheitsrat und der Menschenrechts-
kommission auch weiterhin Berichte vorzulegen, die sach-

dienliche Informationen zur Lage der von bewaffneten Kon-
flikten betroffenen Kinder enthalten, und dabei das von der
Generalversammlung auf ihrer Sondertagung über Kinder
verabschiedete Ergebnisdokument sowie die bestehenden
Mandate der zuständigen Organe und deren Berichte zu be-
rücksichtigen;

 d) den unabhängigen Experten für die Studie der Ver-
einten Nationen über Gewalt gegen Kinder zu ersuchen, die
Studie so bald wie möglich durchzuführen, bittet die Mit-
gliedstaaten, die Organe und Organisationen der Vereinten
Nationen, namentlich den Ausschuss für die Rechte des Kin-
des, sowie die anderen zuständigen zwischenstaatlichen Or-
ganisationen, fachliche und gegebenenfalls auch finanzielle
Unterstützung, einschließlich freiwilliger Beiträge, für die
wirksame Durchführung der Studie zu gewähren, bittet die
nichtstaatlichen Organisationen, zu der Studie beizutragen
und dabei die Empfehlungen zu berücksichtigen, die der Aus-
schuss im Anschluss an die im September 2000 und 2001 ab-
gehaltenen allgemeinen Aussprachen über Gewalt gegen Kin-
der abgegeben hat, und legt dem unabhängigen Experten na-
he, sich auch um die Mitwirkung von Kindern an der Studie
zu bemühen, unter Berücksichtigung ihres Alters und ihrer
Reife;

 e) den unabhängigen Experten für die Studie der Ver-
einten Nationen über Gewalt gegen Kinder zu bitten, der Ge-
neralversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung ei-
nen mündlichen Zwischenbericht über die Studie vorzutra-
gen;

 f) den Generalsekretär zu ersuchen, für die Bereitstel-
lung des entsprechenden Personals und der entsprechenden
Einrichtungen im Rahmen des ordentlichen Haushalts der
Vereinten Nationen zu sorgen, damit der Ausschuss seine
Aufgaben wirkungsvoll und rasch erfüllen kann, und bittet
den Ausschuss, seinen konstruktiven Dialog mit den Ver-
tragsstaaten des Übereinkommens weiter zu verstärken und
seine Arbeitsweise noch transparenter und wirksamer zu ge-
stalten;

 g) die Behandlung dieser Frage auf ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung unter dem Punkt "Förderung und Schutz der
Rechte des Kindes" fortzusetzen.

RESOLUTION 58/158

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/505, Ziffer 8)255.

254 Resolution 54/263, Anlage I.

255 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Armenien, Australien, Belgien,
Belize, Bolivien, Brasilien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Dä-
nemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominica, Do-
minikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Grie-
chenland, Guatemala, Irland, Island, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Russische Föderation,
Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Timor-
Leste, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Zentralafrikanische Republik und Zypern.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
58/158. Internationale Dekade der autochthonen Bevöl-
kerungsgruppen der Welt

 Die Generalversammlung,

 unter Hinweis auf ihre Resolution 57/192 vom 18. Dezem-
ber 2002 und frühere Resolutionen über die Internationale
Dekade der autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt, na-
mentlich die Resolution 50/157 vom 21. Dezember 1995, mit
der sie das Aktivitätenprogramm für die Dekade verabschie-
dete,

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 40/131 vom
13. Dezember 1985, mit der sie den Freiwilligen Fonds der
Vereinten Nationen für indigene Bevölkerungsgruppen ge-
schaffen hat, sowie ihre Resolution 57/191 vom 18. Dezem-
ber 2002, auf Grund deren der Treuhandfonds zur Unterstüt-
zung des Ständigen Forums für indigene Fragen geschaffen
wurde, 

 ferner unter Hinweis darauf, dass das Ziel der Dekade dar-
in besteht, die internationale Zusammenarbeit zur Lösung der
Probleme zu verstärken, denen sich indigene Bevölkerungs-
gruppen auf Gebieten wie den Menschenrechten, der Umwelt,
der Entwicklung, der Bildung und der Gesundheit gegenüber-
sehen, und dass die Dekade unter dem Motto "Autochthone
Bevölkerungsgruppen: Partnerschaft in der Aktion" steht,

 in dieser Hinsicht erfreut über die Beiträge, die das Stän-
dige Forum für indigene Fragen auf seiner ersten und zweiten
Tagung vom 13. bis 24. Mai 2002 beziehungsweise vom 12.
bis 23. Mai 2003 in New York zur Verwirklichung der Ziele
der Dekade leistete,

 sowie erfreut über die Beiträge, die die vom 31. August bis
8. September 2001 in Durban (Südafrika) veranstaltete Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
sowie der vom 26. August bis 4. September 2002 in Johannes-
burg (Südafrika) veranstaltete Weltgipfel für nachhaltige Ent-
wicklung zur Verwirklichung der Ziele der Dekade leisteten,

 ferner erfreut über die Berichte des Sonderberichterstat-
ters der Menschenrechtskommission über die Situation der
Menschenrechte und Grundfreiheiten der Angehörigen indi-
gener Bevölkerungsgruppen, die der Menschenrechtskom-
mission auf ihrer achtundfünfzigsten256 und neunundfünfzig-
sten257 Tagung vorgelegt wurden,

 in der Erwägung, dass es geboten ist, die indigenen Bevöl-
kerungsgruppen bei der Planung und Durchführung des Akti-
vitätenprogramms für die Dekade zu konsultieren und mit ih-
nen zusammenzuarbeiten, und dass eine angemessene finan-
zielle Unterstützung seitens der internationalen Gemein-
schaft, so auch Unterstützung seitens des Systems der Ver-
einten Nationen, sowie geeignete Koordinierungs- und Kom-
munikationswege erforderlich sind,

 alle Parteien nachdrücklich auffordernd, auch weiterhin
größtmögliche Anstrengungen zur Verwirklichung der Ziele
der Dekade zu unternehmen,

 1. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Generalse-
kretärs zur Übermittlung des Berichts des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte über die Durch-
führung des Aktivitätenprogramms der Internationalen Deka-
de der autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt258;

 2. erklärt, dass sie sich des Wertes und der Vielfalt der
Kulturen und der gesellschaftlichen Organisationsformen der
indigenen Bevölkerungsgruppen bewusst und davon über-
zeugt ist, dass die Entwicklung der indigenen Bevölkerungs-
gruppen in ihren Ländern zum sozioökonomischen, kulturel-
len und ökologischen Fortschritt in allen Ländern der Welt
beitragen wird;

 3. hebt hervor, wie wichtig die Stärkung der Human-
ressourcen und der institutionellen Kapazität der indigenen
Bevölkerungsgruppen ist, damit sie eigene Lösungen für ihre
Probleme erarbeiten können;

 4. ersucht den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte als Koordinator der Dekade,

 a) die Ziele der Dekade weiter zu fördern und bei der
Wahrnehmung seiner Aufgaben den besonderen Belangen in-
digener Bevölkerungsgruppen Rechnung zu tragen;

 b) im Rahmen der vorhandenen Mittel und mit freiwil-
ligen Beiträgen der Verbreitung von Informationen über die
Lage, die Kulturen, die Sprachen, die Rechte und die Bestre-
bungen indigener Bevölkerungsgruppen gebührende Auf-
merksamkeit zu widmen und in diesem Zusammenhang die
Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, für die Öffentlichkeit,
insbesondere für Jugendliche, bestimmte Projekte, Sonder-
veranstaltungen, Ausstellungen und andere Aktivitäten zu or-
ganisieren;

 c) der Generalversammlung über den Generalsekretär
einen jährlichen Bericht über die Durchführung des Aktivitä-
tenprogramms für die Dekade vorzulegen;

 5. erklärt erneut, dass die Verabschiedung einer Erklä-
rung über die Rechte indigener Bevölkerungsgruppen eines
der Hauptziele der Dekade darstellt, und unterstreicht, wie
wichtig es ist, dass Vertreter der indigenen Bevölkerungs-
gruppen wirksam an der gemäß der Resolution 1995/32 der
Menschenrechtskommission vom 3. März 1995259 eingerich-
teten, allen Mitgliedstaaten offen stehenden intersessionalen
Arbeitsgruppe der Kommission mitwirken, die damit beauf-
tragt ist, den Entwurf einer Erklärung über die Rechte indige-
ner Bevölkerungsgruppen zu erarbeiten;

 6. begrüßt es, dass das Ständige Forum für indigene
Fragen einige mit der Dekade zusammenhängende Fragen ak-
tiv geprüft hat, wie aus seinem Bericht an den Wirtschafts-

256 E/CN.4/2002/97 und Add.1. 
257 E/CN.4/2003/90 und Add.1-3.

258 A/58/289.
259 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1995,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/1995/23 und Corr.1 und 2), Kap. II,
Abschnitt A.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
und Sozialrat über seine zweite Tagung260 hervorgeht, und er-
mutigt das Forum, sich weiter für die Verwirklichung der Zie-
le der Dekade einzusetzen;

 7. legt den Regierungen nahe, die Dekade zu unterstüt-
zen, indem sie

 a) im Benehmen mit den indigenen Bevölkerungsgrup-
pen entsprechende Programme, Pläne und Berichte im Zu-
sammenhang mit der Dekade ausarbeiten;

 b) sich im Benehmen mit den indigenen Bevölkerungs-
gruppen bemühen, diesen Gruppen mehr Verantwortung für
ihre eigenen Angelegenheiten zu übertragen und ihnen bei
Entscheidungen über die sie betreffenden Angelegenheiten
ein wirksames Mitspracherecht einzuräumen;

 c) nationale Komitees oder andere Mechanismen unter
Beteiligung indigener Bevölkerungsgruppen schaffen, um si-
cherzustellen, dass die Ziele und Aktivitäten der Dekade auf
der Grundlage der vollen Partnerschaft mit den indigenen Be-
völkerungsgruppen geplant und durchgeführt werden;

 d) Beiträge an die folgenden Fonds entrichten:

i) Treuhandfonds der Vereinten Nationen für die Inter-
nationale Dekade der autochthonen Bevölkerungsgruppen der
Welt;

ii) Freiwilliger Fonds der Vereinten Nationen für indigene
Bevölkerungsgruppen, um Vertretern indigener Bevölke-
rungsgruppen dabei behilflich zu sein, an dem Ständigen Fo-
rum für indigene Fragen, der Arbeitsgruppe für indigene Be-
völkerungsgruppen der Unterkommission für die Förderung
und den Schutz der Menschenrechte und an der allen Mit-
gliedstaaten offen stehenden intersessionalen Arbeitsgruppe
der Menschenrechtskommission mitzuwirken, die damit be-
auftragt ist, den Entwurf einer Erklärung über die Rechte in-
digener Bevölkerungsgruppen zu erarbeiten;

iii) Treuhandfonds zur Unterstützung des Ständigen Forums
für indigene Fragen;

iv) Fonds für die Entwicklung der indigenen Völker La-
teinamerikas und der Karibik;

 e) in Zusammenarbeit mit indigenen Bevölkerungs-
gruppen sowie zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen Ressourcen für Aktivitäten zur Verwirklichung
der Ziele der Dekade benennen;

 8. bittet die Finanz- und Entwicklungsinstitutionen, die
operativen Programme und die Sonderorganisationen und Se-
kretariate der Vereinten Nationen sowie die sonstigen regio-
nalen und internationalen Organisationen, im Einklang mit
den bestehenden Verfahren ihrer Leitungsgremien

 a) im Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs
der Verbesserung der Lebensbedingungen der indigenen Be-
völkerungsgruppen höhere Priorität einzuräumen und mehr
Mittel dafür bereitzustellen, unter besonderer Berücksichti-
gung der Bedürfnisse der in den Entwicklungsländern leben-

den indigenen Bevölkerungsgruppen, unter anderem indem
sie gezielte Aktionsprogramme zur Verwirklichung der Ziele
der Dekade erstellen;

 b) auf geeignetem Wege und in Zusammenarbeit mit
den indigenen Bevölkerungsgruppen Sonderprojekte zur Stär-
kung ihrer Initiativen auf Gemeinwesenebene einzuleiten und
den Austausch von Informationen und Fachwissen zwischen
Angehörigen indigener Bevölkerungsgruppen und anderen in
Frage kommenden Sachverständigen zu erleichtern;

 c) Anlaufstellen für die Koordinierung der Aktivitäten
im Rahmen der Dekade mit dem Amt des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte zu bestimmen;

und lobt diejenigen Institutionen, Programme, Organisationen
sowie die regionalen und internationalen Organisationen, die
dies bereits getan haben;

 9. empfiehlt, der Generalsekretär möge sicherstellen,
dass koordinierte Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen be-
treffend indigene Bevölkerungsgruppen getroffen werden, die
auf einschlägigen Konferenzen der Vereinten Nationen abge-
geben wurden;

 10. ersucht den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, der Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung über den Generalsekretär einen
Bericht über die Durchführung des Aktivitätenprogramms für
die Dekade vorzulegen;

 11. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 2003/306 des
Wirtschafts- und Sozialrats vom 25. Juli 2003 betreffend den
Beginn seiner Überprüfung der Dekade gemäß Resolution
50/157 der Generalversammlung; 

 12. beschließt, einen Punkt "Aktivitätenprogramm der
Internationalen Dekade der autochthonen Bevölkerungsgrup-
pen der Welt 1995-2004" in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/159

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/506, Ziffer 24)261.

58/159. Die Unvereinbarkeit von Demokratie und Rassis-
mus

 Die Generalversammlung,

geleitet von der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte262, der Charta der Vereinten Nationen, den Internatio-
nalen Menschenrechtspakten263 und dem Internationalen
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung264,

260 Ebd., 2003, Beilage 23 (E/2003/43).

261 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Argentinien, Barbados, Bolivien, Bra-
silien, Chile, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Re-
publik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Kenia, Kuba, Mexiko,
Monaco, Paraguay, Peru, Timor-Leste und Uruguay.
262 Resolution 217 A (III).
263 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
264 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
  unter Hinweis auf die in der Erklärung und dem Aktions-
programm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkon-
ferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden265, einge-
gangene Verpflichtung betreffend die Beseitigung von Ras-
sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängender Intoleranz,

 sowie unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktions-
programm von Durban, die am 8. September 2001 von der
Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz verabschiedet wurden266,

 Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/41 der Men-
schenrechtskommission vom 23. April 2003267,

 eingedenk dessen, dass die Regierungen dafür verantwort-
lich sind, die Gleichheit zu gewährleisten, die in den einschlä-
gigen internationalen und regionalen Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte verankert ist, unter anderem in
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, den Interna-
tionalen Menschenrechtspakten und dem Internationalen
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung, 

 bekräftigend, dass Akte rassistischer Gewalt und Diskri-
minierung keine legitimen Meinungsäußerungen, sondern
vielmehr strafbare Handlungen darstellen,

 bestürzt über die Zunahme von Rassismus, Rassendiskri-
minierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gender Intoleranz in politischen Kreisen, in der öffentlichen
Meinung und in der Gesellschaft überhaupt,

 in Anerkennung der grundlegenden Rolle, die der Bildung
und anderen aktiven Politiken bei der Förderung der Toleranz
und der Achtung anderer und beim Aufbau pluralistischer, al-
le einbeziehender Gesellschaften zukommt, 

 1. verurteilt alle auf Rassismus, Fremdenfeindlichkeit
oder Doktrinen der rassischen Überlegenheit und damit zu-
sammenhängender Diskriminierung gründenden politischen
Programme und Organisationen sowie alle auf Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz beruhenden Rechtsvorschriften
und Praktiken als mit der Demokratie und einer transparenten
und rechenschaftspflichtigen Staatsführung unvereinbar;

 2. erklärt, dass Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz, die von der Regierungspolitik sanktioniert werden, die
Menschenrechte verletzen und die freundschaftlichen Bezie-
hungen zwischen den Völkern, die Zusammenarbeit zwischen
den Nationen, den Weltfrieden und die internationale Sicher-
heit sowie die Eintracht unter den Menschen, die Seite an Sei-
te in ein- und demselben Staat leben, gefährden können;

 3. erklärt außerdem, dass jede Form der von den staat-
lichen Behörden geduldeten Straflosigkeit bei Verbrechen,
die durch rassistische und fremdenfeindliche Einstellungen
motiviert sind, zur Schwächung der Rechtsstaatlichkeit und
der Demokratie beiträgt und dazu angetan ist, das Wiederauf-
treten solcher Handlungen zu begünstigen;

 4. verurteilt den Fortbestand und das Wiederaufleben
von Neonazismus, Neofaschismus und gewalttätigen nationa-
listischen Ideologien, die auf rassischen oder nationalen Vor-
urteilen gründen, und erklärt, dass diese Erscheinungen nie-
mals und unter keinen Umständen zu rechtfertigen sind;

 5. nimmt mit tiefer Sorge Kenntnis von der Zunahme
des Antisemitismus und der Islamophobie in verschiedenen
Teilen der Welt sowie von dem Aufkommen rassisch moti-
vierter und gewalttätiger Bewegungen auf der Grundlage von
Rassismus und diskriminierendem Gedankengut gegenüber
arabischen, jüdischen und muslimischen Gemeinschaften so-
wie Gemeinschaften von Menschen afrikanischer und asiati-
scher Herkunft sowie anderen Gemeinschaften;

 6. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Beseitigung
jeder Form der Diskriminierung, insbesondere der Diskrimi-
nierung auf Grund des Geschlechts, der Volksgruppenzuge-
hörigkeit und der Rasse, sowie verschiedener Formen der In-
toleranz, die Förderung und der Schutz der Menschenrechte
von Personen indigener Herkunft, Mitgliedern indigener Ge-
meinschaften und Migranten sowie die Achtung der ethni-
schen, kulturellen und religiösen Vielfalt zur Stärkung und
Förderung der Demokratie und der Beteiligung am politi-
schen Leben beitragen;  

 7. fordert die Staaten nachdrücklich auf, ihr Eintreten
für die Förderung der Toleranz und der Menschenrechte und
für die Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz als Mittel zur Stärkung der Demokratie, der Rechtsstaat-
lichkeit und einer transparenten und rechenschaftspflichtigen
Staatsführung zu verstärken, und empfiehlt in diesem Zusam-
menhang Maßnahmen wie die Einführung beziehungsweise
den Ausbau der Menschenrechtserziehung in den Schulen und
Hochschulen;

 8. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, si-
cherzustellen, dass ihr politisches System und ihre Rechtsord-
nung die multikulturelle Vielfalt innerhalb ihrer Gesellschaf-
ten widerspiegeln, und gegebenenfalls ihre demokratischen
Institutionen so zu verbessern, dass sie partizipatorischer wer-
den und die Marginalisierung, Ausgrenzung und Diskriminie-
rung bestimmter Teile der Gesellschaft vermeiden;

 9. hebt hervor, dass führende Politiker und politische
Parteien bei der Förderung der Demokratie durch die Be-
kämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz eine
Schlüsselrolle spielen können und sollten, und legt den politi-
schen Parteien nahe, konkrete Maßnahmen zur Förderung der
Solidarität, Toleranz und Achtung zu ergreifen, indem sie un-
ter anderem freiwillige Verhaltenskodizes aufstellen, die auch
interne Disziplinarmaßnahmen für Verstöße umfassen, damit
sich ihre Mitglieder öffentlicher Erklärungen oder Handlun-

265 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
266 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I.
267 Siehe Official Reords of the Economic and Social Council, 2003, Sup-
plement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
gen enthalten, die zu Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz ermutigen oder anstiften;

 10. bittet die Interparlamentarische Union und andere in
Frage kommende interparlamentarische Organisationen, die
Parlamente zu Debatten und konkretem Handeln hinsichtlich
verschiedener Maßnahmen, einschließlich Gesetzen und Poli-
tiken, zur Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz zu ermutigen;

 11. bittet die Mechanismen der Menschenrechtskom-
mission und die Vertragsorgane, Menschenrechtsverletzun-
gen, die auf die Zunahme von Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit in politischen Kreisen und in der Gesellschaft über-
haupt zurückzuführen sind, auch weiterhin besondere Auf-
merksamkeit zu widmen und dabei die Gleichstellungs-
perspektive gebührend zu berücksichtigen, insbesondere was
die Unvereinbarkeit dieser Menschenrechtsverletzungen mit
der Demokratie angeht;

 12. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte über die
Unvereinbarkeit von Demokratie und Rassismus268;

 13. nimmt außerdem Kenntnis von den Ergebnissen des
Sachverständigenseminars über die Interdependenz zwischen
Demokratie und Menschenrechten, das das Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte am
25. und 26. November 2002 in Genf veranstaltete269;

 14. bittet den Sonderberichterstatter der Menschen-
rechtskommission über zeitgenössische Formen des Rassis-
mus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängender Intoleranz, der Generalver-
sammlung die von der Kommission in ihrer Resolution
2003/41267 erbetene und gegebenenfalls aktualisierte und er-
weiterte Studie über politische Programme vorzulegen, die
die Rassendiskriminierung fördern oder dazu aufstacheln;

 15. beschließt, die Behandlung dieser Angelegenheit auf
ihrer neunundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Beseiti-
gung von Rassismus und Rassendiskriminierung" fortzuset-
zen.

RESOLUTION 58/160

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 174 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/506, Ziffer 24)270:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bah-
rain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien,

Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokrati-
sche Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Domi-
nica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frank-
reich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Isla-
mische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Ko-
lumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikrone-
sien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Nami-
bia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwe-
gen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumä-
nien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Sau-
di-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen,
Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische
Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trini-
dad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tu-
valu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emi-
rate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik und Zypern.

Dagegen: Israel, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Australien,  Kanada.

58/160. Weltweite Bemühungen um die vollständige Be-
seitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gender Intoleranz und umfassende Verwirkli-
chung und Weiterverfolgung der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Durban

 Die Generalversammlung,

 unter Hinweis auf ihre Resolution 56/266 vom 27. März
2002, in der sie sich die Erklärung und das Aktionsprogramm
von Durban zu eigen machte, die auf der vom 31. August bis
8. September 2001 in Durban (Südafrika) abgehaltenen Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
verabschiedet wurden271 und eine feste Grundlage für weitere
Maßnahmen und Initiativen zur völligen Beseitigung der Gei-
ßel des Rassismus bilden,

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/195 vom
18. Dezember 2002, in der sie die wichtigen Rollen und Auf-
gaben der verschiedenen Organe der Vereinten Nationen und
anderer Interessenträger auf internationaler, regionaler und
nationaler Ebene, so insbesondere der Menschenrechtskom-
mission, aufzeigte,

 Kenntnis nehmend von den Resolutionen der Menschen-
rechtskommission 2002/68 vom 25. April 2002272 und
2003/30 vom 23. April 2003273,

268 E/CN.4/2003/62 und Add.1.
269 Siehe E/CN.4/2003/59.
270 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Marokko (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas),
und von Mexiko.

271 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I.
272 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2002,
Supplement No. 3 (E/2002/23), Kap. II, Abschnitt A.
273 Ebd., 2003, Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
399



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
 betonend, dass in der Erklärung und dem Aktionspro-
gramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonfe-
renz über Menschenrechte verabschiedet wurden274, die Be-
seitigung des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der
Fremdenfeindlichkeit und anderer Formen der Intoleranz für
wichtig befunden wird,

 anerkennend, dass Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz auf Grund der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung
oder der nationalen beziehungsweise ethnischen Herkunft
auftreten und dass die Opfer vielfältige beziehungsweise ver-
schärfte Formen der Diskriminierung aus anderen damit zu-
sammenhängenden Gründen erleiden können, wie etwa auf
Grund des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politi-
schen oder sonstigen Anschauung, der sozialen Herkunft, des
Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status,

 erneut darauf hinweisend, dass alle Menschen frei und
gleich an Würde und Rechten geboren sind und konstruktiv an
der Entwicklung und dem Wohl ihrer Gesellschaften mitwir-
ken können und dass jede Doktrin der Überlegenheit einer
Rasse wissenschaftlich falsch, moralisch zu verurteilen sowie
sozial ungerecht und gefährlich ist und ebenso wie Theorien,
die die Existenz separater menschlicher Rassen nachzuweisen
versuchen, abgelehnt werden muss,

 in Bekräftigung ihres Engagements für eine weltweite
Kampagne zur vollständigen Beseitigung von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz,

 erneut erklärend, dass der universelle Beitritt zu dem In-
ternationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung275 und seine vollinhaltliche Durch-
führung von höchster Wichtigkeit für die Förderung der
Gleichheit und Nichtdiskriminierung in der Welt sind,

 davon überzeugt, dass Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz gegenüber Frauen und Mädchen in differenzierter Weise
zutage treten und zu den Faktoren gehören können, die für die
Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen, Armut, Gewalt,
vielfältige Formen der Diskriminierung und die Einschrän-
kung oder Verweigerung ihrer Menschenrechte verantwort-
lich sind, sowie die Notwendigkeit anerkennend, eine Gleich-
stellungsperspektive in die einschlägigen Politiken, Strategi-
en und Aktionsprogramme zur Bekämpfung von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz zu integrieren, um vielfältige
Formen der Diskriminierung anzugehen,

 in Bekräftigung ihrer festen Entschlossenheit und ihres
Willens, den Rassismus und die Rassendiskriminierung voll-
ständig und bedingungslos zu beseitigen, sowie ihrer Über-
zeugung, dass Rassismus und Rassendiskriminierung eine
Negierung der Ziele und Grundsätze der Charta der Verein-

ten Nationen und der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte276 darstellen,

 in der Erkenntnis, dass die erfolgreiche Durchführung des
Aktionsprogramms von Durban politischen Willen, interna-
tionale Zusammenarbeit sowie eine ausreichende Finanzie-
rung auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene er-
fordert,

 tief besorgt darüber, dass Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz sowie Gewaltakte trotz anhaltender Bemühungen
nicht nur weiter bestehen, sondern sogar noch zunehmen und
dabei ständig neue Formen annehmen, wozu auch die Ten-
denz gehört, eine Politik zu verfolgen, die sich auf rassische,
religiöse, ethnische, kulturelle und nationale Überlegenheit
oder Exklusivität gründet,

 besonders bestürzt über die Zunahme rassistischer Gewalt
und fremdenfeindlichen Gedankenguts in vielen Teilen der
Welt, in politischen Kreisen, in der öffentlichen Meinung und
in der Gesellschaft überhaupt, unter anderem infolge wieder
auflebender Aktivitäten von auf Grund rassistischer und frem-
denfeindlicher Programme und Satzungen gegründeten Ver-
einigungen und der anhaltenden Nutzung dieser Programme
und Satzungen zur Förderung rassistischer Ideologien oder
zur Aufstachelung dazu,

 unterstreichend, wie wichtig und dringend es ist, die wei-
ter anhaltenden gewaltsamen Tendenzen in Verbindung mit
dem Rassismus und der Rassendiskriminierung zu beseitigen,
und sich dessen bewusst, dass jede Form der Straflosigkeit bei
strafbaren Handlungen, die durch rassistische und fremden-
feindliche Einstellungen motiviert sind, zur Schwächung der
Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie beiträgt, das Wieder-
auftreten solcher Handlungen oft begünstigt und nur durch
entschlossenes Handeln und Zusammenarbeit beseitigt wer-
den kann,

 in der Erkenntnis, dass die Staaten geeignete und wirksa-
me gesetzgeberische, gerichtliche, regulatorische und admini-
strative Maßnahmen zur Verhütung von und zum Schutz vor
rassistischen Handlungen, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz erlas-
sen und durchsetzen sollten, um damit zur Verhütung von
Menschenrechtsverletzungen beizutragen,

 betonend, dass Armut, Unterentwicklung, Marginalisie-
rung, soziale Ausgrenzung und wirtschaftliche Disparitäten
unmittelbar mit Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz zu
tun haben und zum Fortbestehen rassistischer Einstellungen
und Praktiken beitragen, die ihrerseits noch mehr Armut er-
zeugen,

 tief besorgt darüber, dass die Verfechter von Rassismus
und Rassendiskriminierung die neuen Kommunikationstech-
nologien, namentlich das Internet, missbrauchen, um ihre ab-
scheulichen Ansichten zu verbreiten,

274 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
275 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 276 Resolution 217 A (III).
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
 feststellend, dass der Einsatz dieser Technologien auch zur
Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz
beitragen kann,

 Kenntnis nehmend von den Entwicklungen, die im Rah-
men der Menschenrechtskommission über ihre intersessiona-
len Arbeitsgruppen und andere Mechanismen stattgefunden
haben, die zur wirksamen Umsetzung der Erklärung und des
Aktionsprogramms von Durban geschaffen wurden, insbe-
sondere von der Arbeit der Gruppe unabhängiger namhafter
Experten, der Arbeitsgruppe von Sachverständigen für Men-
schen afrikanischer Abstammung und der Zwischenstaatli-
chen Arbeitsgruppe für die wirksame Umsetzung der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Durban,

 unter Begrüßung aller regionalen Initiativen zur Umset-
zung der in Durban eingegangenen Verpflichtungen und in
diesem Zusammenhang mit Dank an die Regierungen Mexi-
kos, Kenias und der Tschechischen Republik für die Ausrich-
tung der im Hinblick auf die Umsetzung der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Durban in ihren jeweiligen Re-
gionen veranstalteten regionalen Expertenseminare, sowie die
anderen Regionen zur Durchführung der in dieser Hinsicht er-
forderlichen Maßnahmen ermutigend,

I
Allgemeine Grundsätze

 1. erkennt an, dass das Verbot der Rassendiskriminie-
rung, des Völkermordes, des Verbrechens der Apartheid oder
der Sklaverei, wie in den Verpflichtungen aus den einschlägi-
gen Menschenrechtsübereinkünften festgelegt, nicht außer
Kraft gesetzt werden darf;

 2. bekundet ihre tiefe Besorgnis über alle Formen des
Rassismus und der Rassendiskriminierung, einschließlich da-
mit zusammenhängender Handlungen rassistisch motivierter
Gewalt, der Fremdenfeindlichkeit und der Intoleranz, sowie
über Propagandatätigkeiten und Organisationen, die versu-
chen, Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz in irgendeiner
Form zu rechtfertigen oder zu fördern, und verurteilt sie un-
missverständlich;

 3. bekräftigt, dass Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz, sofern sie auf Rassismus und Rassendiskriminierung
hinauslaufen, schwere Verstöße gegen den vollen Genuss al-
ler Menschenrechte darstellen und diesen behindern;

 4. betont, dass die Staaten und internationalen Organi-
sationen dafür verantwortlich sind, sicherzustellen, dass die
im Kampf gegen den Terrorismus ergriffenen Maßnahmen
keine Diskriminierung auf Grund der Rasse, der Hautfarbe,
der Abstammung oder der nationalen beziehungsweise ethni-
schen Herkunft bezwecken oder bewirken, und fordert alle
Staaten nachdrücklich auf, alle Formen von Ermittlungen
oder Kontrollen auf der Basis der Rasse einzustellen bezie-
hungsweise zu unterlassen;

 5. erkennt an, dass die Staaten geeignete und wirksame
gesetzgeberische, gerichtliche, regulatorische und administra-

tive Maßnahmen zur Verhütung von und zum Schutz vor ras-
sistischen Handlungen, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zu sammenhängender Intoleranz er-
lassen und durchsetzen sollen, um damit zur Verhütung von
Menschenrechtsverletzungen beizutragen;

 6. betont, dass es Aufgabe der Staaten ist, wirksame
Maßnahmen zur Bekämpfung krimineller Handlungen zu
treffen, die durch Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
motiviert sind, namentlich Maßnahmen, die sicherstellen,
dass derartige Beweggründe bei der Strafzumessung als er-
schwerende Umstände angesehen werden, die verhindern,
dass diese Verbrechen straflos bleiben und die die Rechts-
staatlichkeit gewährleisten;

 7. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, ihr Einwan-
derungsrecht und ihre Einwanderungspolitik und -praxis zu
überprüfen und erforderlichenfalls dahin gehend zu ändern,
dass sie frei von Rassendiskriminierung sind und mit ihren
Verpflichtungen aus den internationalen Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte im Einklang stehen;

 8. verurteilt den Missbrauch der Druck-, der audiovisu-
ellen und der elektronischen Medien sowie der neuen Kom-
munikationstechnologien, namentlich des Internet, um zu
durch Rassenhass motivierter Gewalt aufzustacheln, und for-
dert die Staaten auf, im Einklang mit den Verpflichtungen, die
sie gemäß der Erklärung und dem Aktionsprogramm von
Durban271, insbesondere gemäß Ziffer 147 des Aktionspro-
gramms, eingegangen sind, alle notwendigen Maßnahmen zu
ergreifen, um diese Form des Rassismus im Einklang mit den
bestehenden internationalen und regionalen Normen für das
Recht der freien Meinungsäußerung zu bekämpfen, wobei al-
le notwendigen Maßnahmen zu ergreifen sind, um die Mei-
nungsfreiheit und das Recht der freien Meinungsäußerung zu
garantieren;

 9. verurteilt außerdem alle auf Rassismus, Fremden-
feindlichkeit, Doktrinen der rassischen Überlegenheit oder
damit zusammenhängender Diskriminierung gründenden po-
litischen Programme und Organisationen sowie alle auf Ras-
sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängender Intoleranz beruhenden Rechts-
vorschriften und Praktiken als mit der Demokratie und einer
transparenten und rechenschaftspflichtigen Staatsführung un-
vereinbar;

 10. legt allen Staaten nahe, in ihre Lehrpläne und Sozi-
alprogramme auf allen Ebenen je nach den Gegebenheiten die
Vermittlung von Kenntnissen über fremde Kulturen, Völker
und Länder und von Toleranz und Achtung für diese aufzu-
nehmen;

 11. betont, dass es Aufgabe der Staaten ist, bei der Ge-
staltung und Ausarbeitung von Präventiv-, Ausbildungs- und
Schutzmaßnahmen zur Beseitigung von Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängender Intoleranz auf allen Ebenen die Gleichstellungs-
perspektive durchgängig zu integrieren, um zu gewährleisten,
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
dass diese Maßnahmen der unterschiedlichen Situation von
Frauen und Männern gerecht werden;

 12. verleiht ihrer Besorgnis über die stetige Zunahme
rassistischer Zwischenfälle bei verschiedenen Sportveranstal-
tungen Ausdruck;

 13. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Anstren-
gungen, die einige Sportgremien unternehmen, um den Ras-
sismus zu bekämpfen, und legt anderen derartigen Gremien
nahe, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen;

II

Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung

 14. fordert die Staaten, soweit nicht bereits geschehen,
nachdrücklich auf, die Ratifikation der internationalen Men-
schenrechtsübereinkünfte zur Bekämpfung von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz beziehungsweise den Beitritt zu
diesen Übereinkünften zu erwägen und insbesondere dem In-
ternationalen Übereinkommen über die Beseitigung jeder
Form von Rassendiskriminierung275 dringend beizutreten, da-
mit das Ziel seiner weltweiten Ratifikation bis 2005 erreicht
werden kann, und die Abgabe der in Artikel 14 des Überein-
kommens vorgesehenen Erklärung zu erwägen, ihre Berichts-
pflichten einzuhalten, die abschließenden Bemerkungen des
Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung
zu veröffentlichen und danach zu handeln, Vorbehalte zu-
rückzunehmen, die im Widerspruch zu dem Ziel und Zweck
des Übereinkommens stehen, und die Zurücknahme sonstiger
Vorbehalte zu erwägen;

 15. bittet die Vertragsstaaten, die Änderung des Arti-
kels 8 des Übereinkommens betreffend die Finanzierung des
Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung
zu ratifizieren, und fordert ausreichende zusätzliche Mittel
aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen, um
dem Ausschuss die uneingeschränkte Wahrnehmung seines
Mandats zu ermöglichen;

 16. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens
nachdrücklich auf, unter gebührender Berücksichtigung der
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte276 nieder-
gelegten Grundsätze sowie des Artikels 5 des Übereinkom-
mens verstärkte Anstrengungen zur Erfüllung der Verpflich-
tungen zu unternehmen, die sie gemäß Artikel 4 des Überein-
kommens eingegangen sind;

 17. stellt fest, dass der Ausschuss für die Beseitigung der
Rassendiskriminierung die Auffassung vertritt, dass das Ver-
bot der Verbreitung jeglichen auf rassischer Überlegenheit
oder Rassenhass beruhenden Gedankenguts mit dem Recht
auf Meinungsfreiheit und dem Recht der freien Meinungsäu-
ßerung nach Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte und Artikel 5 des Übereinkommens vereinbar ist;

 18. begrüßt es, dass der Ausschuss für die Beseitigung
der Rassendiskriminierung betont hat, wie wichtig die Wei-
terverfolgung der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-

hängende Intoleranz ist, und Maßnahmen zur besseren Durch-
führung des Übereinkommens sowie zur Stärkung der Ar-
beitsweise des Ausschusses empfohlen hat277;

III

Umfassende Verwirklichung und Weiterverfolgung der 
Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban

 19. betont, dass die grundlegende Verantwortung für die
wirksame Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz bei den Staaten liegt und dass sie in dieser Hinsicht
die Hauptverantwortung dafür tragen, die vollinhaltliche und
wirksame Umsetzung aller in der Erklärung und dem Aktions-
programm von Durban271 enthaltenen Verpflichtungen und
Empfehlungen sicherzustellen;

 20. betont in diesem Zusammenhang außerdem die
grundlegende und ergänzende Rolle der nationalen Men-
schenrechtsinstitutionen, der regionalen Stellen und Zentren
sowie der Zivilgesellschaft, die gemeinsam mit den Staaten
darauf hinwirken, die Ziele der Erklärung und des Aktions-
programms von Durban zu verwirklichen;

 21. fordert die Staaten auf, im Benehmen mit den natio-
nalen Menschenrechtsinstitutionen, anderen per Gesetz ge-
schaffenen Institutionen zur Bekämpfung des Rassismus und
mit der Zivilgesellschaft Aktionspläne auszuarbeiten und die-
se Pläne sowie andere einschlägige Materialien über die Maß-
nahmen, die zur Umsetzung der Bestimmungen der Erklärung
und des Aktionsprogramms von Durban ergriffen werden,
dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte vorzulegen;

 22. fordert alle Staaten auf, unverzüglich auf nationaler,
regionaler und internationaler Ebene Politiken und Aktions-
pläne auszuarbeiten und durchzuführen, um Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängende Intoleranz, namentlich ihre geschlechtsspezifi-
schen Ausprägungen, zu bekämpfen;

 23. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Tätigkeit
der bestehenden regionalen Stellen und Zentren, die Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängende Intoleranz bekämpfen, in ihren je-
weiligen Regionen zu unterstützen, und empfiehlt die Ein-
richtung solcher Stellen oder Zentren in allen Regionen, in de-
nen es sie noch nicht gibt;

 24. erkennt die grundlegende Rolle an, die der Zivilge-
sellschaft im Kampf gegen Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz zukommt, insbesondere durch ihre Unterstützung
der Staaten bei der Ausarbeitung von Vorschriften und Strate-
gien, durch Maßnahmen und Aktionen gegen diese Formen
der Diskriminierung und durch die Durchführung von Folge-
maßnahmen;

277 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünf-
zigste Tagung, Beilage 18 (A/57/18), Kap. XI.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
 25. betont, dass die Staaten im Einklang mit der Erklä-
rung und dem Aktionsprogramm von Durban gemeinsam die
Verantwortung dafür tragen, auf internationaler Ebene und im
Rahmen des Systems der Vereinten Nationen die Modalitäten
für die allgemeine Überprüfung der Umsetzung der Erklärung
und des Aktionsprogramms festzulegen;

 26. betont und bekräftigt, dass sie nach Kapitel IX der
Charta der Vereinten Nationen die höchste zwischenstaatliche
Instanz für die Ausarbeitung und Bewertung von Politiken im
Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhän-
genden Gebieten ist, so auch im Hinblick auf die umfassende
Verwirklichung und Weiterverfolgung der auf allen großen
Konferenzen, Gipfeltreffen und Sondertagungen der Verein-
ten Nationen festgelegten Ziele und Zielvorgaben;

 27. erkennt an, dass die Ergebnisse der Weltkonferenz
gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz auf einer Stufe
mit den Ergebnissen aller großen Konferenzen, Gipfeltreffen
und Sondertagungen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet
der Menschenrechte und auf sozialem Gebiet stehen;

 28. bittet alle in Betracht kommenden Organe, Organisa-
tionen und Gremien des Systems der Vereinten Nationen, sich
an den Folgemaßnahmen zu der Weltkonferenz gegen Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängende Intoleranz zu beteiligen, und bittet
die Sonderorganisationen und verwandte Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, im Rahmen ihrer jeweiligen
Mandate ihre Aktivitäten, Programme und mittelfristigen
Strategien zu verstärken und anzupassen, um den Folgemaß-
nahmen zu der Konferenz Rechnung zu tragen;

 29. bittet alle Organe zur Überwachung der Einhaltung
der Menschenrechtsverträge und alle Mechanismen und Ne-
benorgane der Menschenrechtskommission, bei der Erfüllung
ihres jeweiligen Mandats die einschlägigen Bestimmungen
der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban zu be-
achten;

 30. bekräftigt, dass der Wirtschafts- und Sozialrat die
systemweite Koordinierung der Verwirklichung der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Durban überwacht;

 31. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen, die die Zwi-
schenstaatliche Arbeitsgruppe für die wirksame Umsetzung
der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban auf ih-
rer ersten Tagung am 21. März 2003278 im Konsens verab-
schiedet hat;

 32. vermerkt, dass die Arbeitsgruppe ihre künftigen Ta-
gungen weiter nach dem auf ihrer ersten Tagung verabschie-
deten thematischen Konzept gestalten wird, und nimmt mit
Befriedigung davon Kenntnis, dass die Arbeitsgruppe zu die-
sem Zweck auf ihrer nächsten Tagung, an deren Vorsitz der
Vertreter Chiles Interesse geäußert hat, die mit Armutsbesei-
tigung und Bildung zusammenhängenden Themen untersu-
chen wird;

 33. vermerkt außerdem die Einberufung der Tagungen
der Arbeitsgruppe von Sachverständigen für Menschen afri-
kanischer Herkunft, die Verlängerung ihres Mandats und die
daran vorgenommenen Änderungen;

 34. begrüßt die Eröffnungstagung der Gruppe unabhän-
giger namhafter Experten vom 16. bis 18. September 2003 in
Genf unter Beteiligung von Vertretern der Mitgliedstaaten,
des Systems der Vereinten Nationen und der Zivilgesell-
schaft, nimmt Kenntnis von den dabei erzielten Sachergebnis-
sen und ersucht in diesem Zusammenhang den Hohen Kom-
missar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, wie von
der Gruppe unabhängiger namhafter Sachverständiger vorge-
schlagen, die Möglichkeit der Erarbeitung eines Rassen-
gleichstellungsindexes in Erwägung zu ziehen und der Men-
schenrechtskommission darüber Bericht zu erstatten;

 35. nimmt anerkennend Kenntnis von dem Inkrafttreten
der Internationalen Konvention zum Schutz der Rechte aller
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen279 am
1. Juli 2003 und bittet alle Staaten, soweit noch nicht gesche-
hen, den Beitritt zu diesem wichtigen Rechtsinstrument in Er-
wägung zu ziehen;

 36.  nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Fort-
schritten, die der Ad-hoc-Ausschuss über ein umfassendes
und integratives Internationales Übereinkommen über den
Schutz und die Förderung der Rechte und der Würde von
Menschen mit Behinderungen auf seiner ersten und zweiten
Tagung vom 29. Juli bis 9. August 2002 beziehungsweise
vom 16. bis 27. Juni 2003 in New York erzielt hat;

 37. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der ersten und
zweiten Tagung des Ständigen Forums für indigene Fragen
vom 13. bis 24. Mai 2002 beziehungsweise vom 12. bis 23.
Mai 2003 in New York;

 38. betont, dass dem Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte ausreichende finan-
zielle und personelle Ressourcen bereitgestellt werden müs-
sen, namentlich über den ordentlichen Haushalt der Vereinten
Nationen, damit es seine Aufgaben bei der Umsetzung der Er-
klärung und des Aktionsprogramms von Durban effizient
wahrnehmen kann;

 39. ermutigt die Antidiskriminierungs-Gruppe des Am-
tes des Hohen Kommissars, ihre gegenwärtig unternommenen
Bemühungen um eine stärkere Führungsrolle und Unterstüt-
zung gegenüber den von der Menschenrechtskommission zur
Weiterverfolgung der Umsetzung der Erklärung und des Ak-
tionsprogramms von Durban geschaffenen Mechanismen zu
verbessern; 

IV
Durchführung des Aktionsprogramms für die Dritte De-

kade zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendis-
kriminierung und Koordinierung der Aktivitäten

 40. stellt mit großer Besorgnis fest, dass die Ziele des
Aktionsprogramms für die Dritte Dekade zur Bekämpfung

278 Siehe E/CN.4/2003/20, Abschnitt III, Ziffer 33. 279 Resolution 45/158, Anlage.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
von Rassismus und Rassendiskriminierung trotz der zahlrei-
chen Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zu ei-
nem großen Teil nicht erreicht wurden, begrüßt deshalb die
Verabschiedung der Erklärung und des Aktionsprogramms
von Durban271 und fordert ihre vollinhaltliche Umsetzung auf
nationaler, regionaler und internationaler Ebene;

 41. beschließt nach Behandlung des Berichts des Gene-
ralsekretärs über den Umfang der Durchführung des Aktions-
programms für die Dritte Dekade280, die Dritte Dekade zu be-
enden;

 42. beschließt außerdem, im Rahmen der Aktivitäten zur
Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz
besonderes Gewicht auf die konkrete Umsetzung der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Durban zu legen, da die-
se eine solide Grundlage für einen breit angelegten Konsens
für weitere Maßnahmen und Initiativen zur vollständigen Be-
seitigung der Geißel des Rassismus bieten;

V
Sonderberichterstatter der Menschenrechtskommission

über zeitgenössische Formen des Rassismus, der Ras-
sendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängender Intoleranz und Folgemaß-
nahmen zu seinen Besuchen

 43. bekundet ihre volle Unterstützung und Anerkennung
für die Arbeit des Sonderberichterstatters der Menschenrechts-
kommission über zeitgenössische Formen des Rassismus, der
Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz und befürwortet ihre Fortset-
zung;

 44. fordert alle Mitgliedstaaten, zwischenstaatlichen Or-
ganisationen, zuständigen Organisationen der Vereinten Na-
tionen und nichtstaatlichen Organisationen erneut auf, mit
dem Sonderberichterstatter voll zusammenzuarbeiten;

 45. ersucht den Sonderberichterstatter, seinen Mei-
nungsaustausch mit den Mitgliedstaaten und den in Betracht
kommenden Mechanismen und Vertragsorganen im Rahmen
des Systems der Vereinten Nationen fortzusetzen, damit ihre
Wirksamkeit und ihre gegenseitige Zusammenarbeit weiter
gestärkt werden;

 46. nimmt mit tiefer Sorge Kenntnis von der Zunahme
des Antisemitismus, der Christen- und der Islamfeindlichkeit
in verschiedenen Teilen der Welt sowie von dem Aufkommen
von rassistischen und gewalttätigen Bewegungen auf der
Grundlage von Rassismus und diskrimnierendem Gedanken-
gut gegenüber arabischen, christlichen, jüdischen und musli-
mischen Gemeinschaften, Gemeinschaften von Menschen
afrikanischer und asiatischer Herkunft und anderen Gemein-
schaften;

 47. ersucht den Sonderberichterstatter, von allen Betrof-
fenen Informationen zu sammeln, auf die ihm zugeleiteten
verlässlichen Informationen wirksam zu reagieren, Folge-
maßnahmen zu den Kommunikationen und den Besuchen in
den betreffenden Ländern zu treffen und die Auffassungen
und Stellungnahmen der Regierungen einzuholen und gege-
benenfalls in seine Berichte aufzunehmen;

 48. fordert die Staaten auf, mit dem Sonderberichterstat-
ter zusammenzuarbeiten und ernsthaft seine Ersuchen zu prü-
fen, ihre Länder zu besuchen, damit er sein Mandat uneinge-
schränkt und wirksam erfüllen kann;

 49. befürwortet eine engere Zusammenarbeit zwischen
dem Sonderberichterstatter und dem Amt des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, insbe-
sondere der Antidiskriminierungs-Gruppe;

 50. fordert den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte nachdrücklich auf, den Staaten auf
ihr Ersuchen hin Beratende Dienste und technische Hilfe zur
Verfügung zu stellen, damit sie die Empfehlungen des Son-
derberichterstatters in vollem Umfang umsetzen können; 

 51. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderberichter-
statter jede erforderliche personelle und finanzielle Hilfe zu
gewähren, damit er seinen Auftrag effizient, wirksam und
rasch erfüllen und der Generalversammlung auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung einen Zwischenbericht vorlegen
kann;

 52. nimmt mit Dank Kenntnis von den Empfehlungen in
dem Zwischenbericht des Sonderberichterstatters281 und be-
fürwortet die Fortsetzung seiner Tätigkeit;

 53. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die
Umsetzung der Empfehlungen in den Berichten des Sonder-
berichterstatters zu erwägen, und bittet andere in Betracht
kommende Interessenträger, diese Empfehlungen umzuset-
zen;

 54. fordert den Sonderberichterstatter auf, bei der Erfül-
lung seines Mandats dem immer häufigeren Auftreten von
rassistischen Zwischenfällen bei verschiedenen Sportveran-
staltungen besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

VI

Allgemeines

 55. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

 56. beschließt, mit der Behandlung dieser wichtigen An-
gelegenheit auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung unter dem
Punkt "Beseitigung von Rassismus und Rassendiskriminie-
rung" befasst zu bleiben. 

280 Siehe A/58/80-E/2003/71. 281 Siehe A/58/313.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
RESOLUTION 58/161

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 109 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 61 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/507, Ziffer 25)282:

Dafür: Ägypten, Albanien, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Argenti-
nien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsua-
na, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa
Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepu-
blik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salva-
dor, Eritrea, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Hai-
ti, Honduras, Iran (Islamische Republik), Irland, Jamaika, Japan, Jemen, Jorda-
nien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan,
Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Leso-
tho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Mali,
Marokko, Mauretanien, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Neuseeland,
Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neu-
guinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Republik Korea, Salomonen,
Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische Republik,
Thailand, Togo, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uruguay, Venezuela, Vereinig-
te Arabische Emirate, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Bhutan,  Indien,  Mauritius.
Enthaltungen: Andorra, Belarus, Belgien, Burundi, Dänemark, Deutschland,

ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Georgien, Griechenland, Guyana, Indonesien, Island, Israel, Italien,
Kolumbien, Komoren, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Ma-
lediven, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,
Namibia, Nauru, Niederlande, Norwegen, Palau, Polen, Republik Moldau, Ruan-
da, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien und Montenegro, Slowakei, Spanien, Sri Lanka, Suriname, Tadschi-
kistan, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

58/161. Universale Verwirklichung des Selbstbestim-
mungsrechts der Völker

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, wie wichtig für die tatsächliche Gewähr-
leistung und Einhaltung der Menschenrechte die universale
Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker ist,
das in der Charta der Vereinten Nationen verankert und in den
Internationalen Menschenrechtspakten283 sowie in der in Re-
solution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. De-
zember 1960 enthaltenen Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker festgeschrie-
ben ist,

den Umstand begrüßend, dass die unter kolonialer, frem-
der oder ausländischer Besetzung stehenden Völker in zuneh-

mendem Maß das Selbstbestimmungsrecht ausüben und sich
zu souveränen und unabhängigen Staaten entwickeln,

zutiefst besorgt darüber, dass es nach wie vor zu fremder
militärischer Intervention und Besetzung beziehungsweise
zur Androhung solcher Handlungen kommt, wodurch das
Selbstbestimmungsrecht von Völkern und Nationen unter-
drückt zu werden droht oder bereits unterdrückt worden ist,

mit dem Ausdruck großer Besorgnis darüber, dass als Fol-
ge des weiteren Vorkommens solcher Handlungen Millionen
von Menschen als Flüchtlinge und Vertriebene heimatlos ge-
worden sind beziehungsweise heimatlos werden, und nach-
drücklich darauf hinweisend, dass konzertierte internationale
Maßnahmen zur Erleichterung ihrer Lage dringend erforder-
lich sind,

unter Hinweis auf die von der Menschenrechtskommissi-
on auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung284 und vorangegan-
genen Tagungen verabschiedeten einschlägigen Resolutionen
betreffend die Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker und anderer Menschenrechte infolge fremder militäri-
scher Intervention, Aggression und Besetzung,

in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen über die uni-
versale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker, einschließlich der Resolution 57/197 vom 18. Dezem-
ber 2002,

sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 55/2 vom
8. September 2000 mit der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen, die unter anderem für das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker eintritt, die unter kolonialer Herr-
schaft und ausländischer Besetzung stehen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über das Selbstbestimmungsrecht der Völker285,

1. erklärt erneut, dass die universale Verwirklichung
des Selbstbestimmungsrechts aller Völker, einschließlich der-
jenigen, die unter kolonialer, fremder oder ausländischer
Herrschaft stehen, eine Grundvoraussetzung für die tatsächli-
che Gewährleistung und Einhaltung der Menschenrechte und
für die Wahrung und Förderung dieser Rechte darstellt;

2. bekundet ihre entschiedene Zurückweisung fremder
militärischer Intervention, Aggression und Besetzung, da die-
se in bestimmten Teilen der Welt zur Unterdrückung des
Selbstbestimmungsrechts der Völker und anderer Menschen-
rechte geführt haben;

3. fordert die dafür verantwortlichen Staaten auf, ihre
militärische Intervention in fremden Ländern und Hoheitsge-
bieten und deren Besetzung sowie jede Unterdrückung, Dis-
kriminierung, Ausbeutung und Misshandlung sofort einzu-
stellen, insbesondere die brutalen und unmenschlichen Me-
thoden, die Berichten zufolge bei der Begehung dieser Hand-
lungen gegen die betroffenen Völker angewandt werden;

282 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Armenien, Aserbaidschan,
Bahrain, Bangladesch, Bosnien und Herzegowina, Brunei Darussalam,
Burkina Faso, Demokratische Republik Kongo, El Salvador, Eritrea,
Irak, Iran (Islamische Republik), Kamerun, Katar, Komoren, Kuwait, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Mauretanien,
Mosambik, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Sambia, Saudi-Arabien,
Simbabwe, Singapur, Somalia, St. Lucia, Suriname, Thailand, Togo,
Vereinigte Arabische Emirate und Vietnam.
283 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.

284 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
285 A/58/180.
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4. beklagt das Leid der Millionen von Flüchtlingen und
Vertriebenen, die infolge der genannten Handlungen entwur-
zelt worden sind, und bekräftigt ihr Recht auf freiwillige, si-
chere und ehrenvolle Rückkehr in ihre Heimat;

5. ersucht die Menschenrechtskommission, der Frage
der Verletzung der Menschenrechte, insbesondere des Selbst-
bestimmungsrechts, als Folge fremder militärischer Interven-
tion, Aggression oder Besetzung auch künftig besondere Auf-
merksamkeit zu widmen;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt
"Selbstbestimmungsrecht der Völker" über diese Frage Be-
richt zu erstatten.

RESOLUTION 58/162

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 125 Stimmen bei 26 Gegenstimmen und 29 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/507, Ziffer 25)286:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea,
Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamai-
ka, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kirgi-
sistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagas-
kar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua,
Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, Sau-
di-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische
Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesi-
en, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische
Republik.

Dagegen: Albanien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Däne-
mark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Island, Israel, Italien, Japan,
Kanada, Litauen, Luxemburg, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,
Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Tschechische Republik, Ungarn,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika.

Enthaltungen: Andorra, Australien, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Georgien, Griechenland, Irland, Kasachstan, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Malta, Nauru, Neuseeland, Österreich, Palau, Portugal, Republik

Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweiz, Serbien und Monte-
negro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tonga, Türkei, Usbekistan, Zypern.

58/162. Der Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verlet-
zung der Menschenrechte und zur Behinderung
der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/196 vom 18. Dezem-
ber 2002 und Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/2
der Menschenrechtskommission vom 14. April 2003287,

sowie unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutio-
nen, in denen sie unter anderem alle Staaten verurteilt hat, die
die Anwerbung, die Finanzierung, die Ausbildung, die Zu-
sammenziehung, die Durchreise und den Einsatz von Söld-
nern zulassen oder dulden, mit dem Ziel, die Regierung eines
Mitgliedstaats der Vereinten Nationen, insbesondere eines
Entwicklungslandes, zu stürzen oder gegen nationale Befrei-
ungsbewegungen zu kämpfen, sowie ferner unter Hinweis auf
die vom Sicherheitsrat, dem Wirtschafts- und Sozialrat und
der Organisation der afrikanischen Einheit verabschiedeten
einschlägigen Resolutionen und internationalen Rechtsinstru-
mente, unter anderem das Übereinkommen der Organisation
der afrikanischen Union über die Beseitigung des Söldner-
tums in Afrika288,

in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Nationen
verankerten Ziele und Grundsätze betreffend die strikte Ein-
haltung der Grundsätze der souveränen Gleichheit, politi-
schen Unabhängigkeit und territorialen Unversehrtheit der
Staaten, der Selbstbestimmung der Völker, der Nichtanwen-
dung und Nichtandrohung von Gewalt in den internationalen
Beziehungen sowie der Nichteinmischung in die inneren An-
gelegenheiten von Staaten,

sowie bekräftigend, dass alle Völker gemäß dem Grund-
satz der Selbstbestimmung das Recht haben, ihren politischen
Status frei zu bestimmen und ihre wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Entwicklung zu verfolgen, und dass jeder Staat die
Pflicht hat, dieses Recht im Einklang mit den Bestimmungen
der Charta zu achten,

ferner in Bekräftigung der Erklärung über Grundsätze des
Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen289,

höchst beunruhigt und besorgt über die Gefahr, die die
Aktivitäten von Söldnern für den Frieden und die Sicherheit
in den Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika und in
den kleinen Staaten, bedeuten,

tief besorgt über die Verluste an Menschenleben, die be-
trächtlichen Sachschäden und die schädlichen Auswirkungen

286 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Benin,
Burundi, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik
Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik,
Ecuador, El Salvador, Eritrea, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Indien,
Iran (Islamische Republik), Kambodscha, Kenia, Komoren, Kongo, Ku-
ba, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Myanmar, Namibia, Nigeria,
Pakistan, Peru, Russische Föderation, Sambia, Simbabwe, Sudan, Suri-
name, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Togo, Vereinigte Repu-
blik Tansania und Vietnam.

287 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
288 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1490, Nr. 25573.
289 Resolution 2625 (XXV), Anlage.
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von kriminellen Aktivitäten von Söldnern auf die politische
Ordnung und die Volkswirtschaft der betroffenen Länder,

überzeugt, dass Söldner und Söldneraktivitäten, gleichviel
wie sie eingesetzt werden oder welche Form sie annehmen,
um den Anschein der Rechtmäßigkeit zu erwecken, eine Be-
drohung des Friedens, der Sicherheit und der Selbstbestim-
mung der Völker darstellen und die Völker daran hindern, ihre
Menschenrechte auszuüben,

1. begrüßt den Bericht des Sonderberichterstatters der
Menschenrechtskommission über die Frage des Einsatzes von
Söldnern als Mittel zur Behinderung der Ausübung des
Selbstbestimmungsrechts der Völker290;

2. erklärt erneut, dass der Einsatz von Söldnern sowie
ihre Anwerbung, Finanzierung und Ausbildung allen Staaten
ernste Sorge bereiten und gegen die in der Charta der Verein-
ten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze verstoßen;

3. ist sich dessen bewusst, dass unter anderem bewaff-
nete Konflikte, Terrorismus, Waffenhandel und verdeckte
Operationen von Drittstaaten die Nachfrage nach Söldnern
auf dem Weltmarkt stimulieren;

4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die notwendi-
gen Schritte einzuleiten und gegenüber der Bedrohung durch
Söldneraktivitäten höchste Wachsamkeit an den Tag zu legen
und durch den Erlass von Rechtsvorschriften sicherzustellen,
dass ihr Hoheitsgebiet und andere ihrer Kontrolle unterste-
hende Gebiete sowie ihre Staatsangehörigen nicht für die An-
werbung, die Zusammenziehung, die Finanzierung, die Aus-
bildung und die Durchreise von Söldnern zur Planung von
Aktivitäten benutzt werden, die Völker in ihrem Recht auf
Selbstbestimmung behindern sollen, die auf die Destabilisie-
rung oder den Sturz der Regierung eines Staates gerichtet sind
oder die territoriale Unversehrtheit oder die politische Einheit
souveräner und unabhängiger Staaten, deren Verhalten mit
dem Recht der Völker auf Selbstbestimmung im Einklang
steht, ganz oder teilweise zerstören oder beeinträchtigen sol-
len;

5. ersucht alle Staaten, gegenüber jedweder Form der
Rekrutierung, der Ausbildung, der Einstellung oder Finanzie-
rung von Söldnern durch Privatunternehmen, die internatio-
nale militärische Beratungs- und Sicherheitsdienste anbieten,
höchstmögliche Wachsamkeit an den Tag zu legen, sowie die-
sen Unternehmen die Einmischung in bewaffnete Konflikte
oder Maßnahmen zur Destabilisierung verfassungsmäßiger
Regime ausdrücklich zu untersagen; 

6. begrüßt es, dass die Internationale Konvention ge-
gen die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die
Ausbildung von Söldnern291 in Kraft getreten ist, und fordert
alle Staaten auf, soweit nicht bereits geschehen, die notwen-
digen Schritte zu ihrer Unterzeichnung beziehungsweise Ra-
tifikation zu erwägen;

7. begrüßt außerdem die Kooperationsbereitschaft, die
diejenigen Länder bewiesen haben, denen der Sonderbericht-
erstatter einen Besuch abgestattet hat;

8. begrüßt es ferner, dass einige Staaten einzelstaatli-
che Rechtsvorschriften zur Einschränkung der Anwerbung,
der Zusammenziehung, der Finanzierung, der Ausbildung
und der Durchreise von Söldnern erlassen haben;

9. fordert die Staaten auf, die Möglichkeit einer Betei-
ligung von Söldnern zu untersuchen, wann und wo immer es
zu kriminellen Handlungen terroristischer Art kommt, und die
für verantwortlich Befundenen vor Gericht zu stellen oder auf
Antrag ihre Auslieferung im Einklang mit dem innerstaatli-
chen Recht und den anwendbaren bilateralen oder internatio-
nalen Verträgen in Erwägung zu ziehen;

10. begrüßt es, dass im Einklang mit der Resolution
56/232 vom 24. Dezember 2001 in Genf die zweite Sachver-
ständigentagung über herkömmliche und neue Formen von
Söldneraktivitäten als Mittel zur Verletzung der Menschen-
rechte und zur Behinderung der Ausübung des Rechts der
Völker auf Selbstbestimmung veranstaltet wurde, und nimmt
Kenntnis von ihren Schlussfolgerungen292; 

11. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Vorschlag betref-
fend die Erarbeitung einer klareren rechtlichen Definition des
Söldnerbegriffs in dem Bericht des Sonderberichterstatters
und ersucht den Generalsekretär, diese unter den Mitglied-
staaten zu zirkulieren und ihre Auffassungen dazu einzuho-
len, damit sie in den Bericht des Sonderberichterstatters an die
neunundfünfzigste Tagung der Generalversammlung aufge-
nommen werden können;

12. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte, der Öffentlichkeit die
nachteiligen Auswirkungen von Söldneraktivitäten auf das
Recht der Völker auf Selbstbestimmung mit Vorrang be-
kanntzumachen und den von Söldneraktivitäten betroffenen
Staaten nach Bedarf und auf entsprechendes Ersuchen Bera-
tende Dienste zu leisten;

13. ersucht den Sonderberichterstatter, bei der Wahr-
nehmung seines Mandats auch weiterhin zu berücksichtigen,
dass Söldneraktivitäten nach wie vor in vielen Teilen der Welt
auftreten und neue Formen, Ausprägungen und Modalitäten
annehmen;

14. empfiehlt, dass die Menschenrechtskommission das
Mandat des Sonderberichterstatters um einen Zeitraum von
drei Jahren verlängert;

15. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit dem Son-
derberichterstatter bei der Wahrnehmung seines Mandats voll
zusammenzuarbeiten;

16. ersucht den Generalsekretär und den Hohen Kom-
missar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, dem Son-
derberichterstatter jede erforderliche fachliche und finanzielle
Hilfe und Unterstützung zur Wahrnehmung seines Mandats

290 Siehe A/58/115.
291 Resolution 44/34, Anlage. 292 Siehe E/CN.4/2003/4.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
zu gewähren, namentlich durch die Förderung der Zusam-
menarbeit zwischen dem Sonderberichterstatter und anderen
Teilen des Systems der Vereinten Nationen, die sich mit der
Bekämpfung von Söldneraktivitäten befassen;

17. ersucht den Sonderberichterstatter, die Staaten so-
wie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen bei der Durchführung dieser Resolution zu konsultieren
und der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung einen Bericht mit konkreten Empfehlungen vorzule-
gen, der seine Erkenntnisse in Bezug auf den Einsatz von
Söldnern zur Untergrabung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker enthält;

18. beschließt, auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung die
Frage des Einsatzes von Söldnern als Mittel zur Verletzung
der Menschenrechte und zur Behinderung der Ausübung des
Selbstbestimmungsrechts der Völker unter dem Tagesord-
nungspunkt "Selbstbestimmungsrecht der Völker" zu behan-
deln.

RESOLUTION 58/163

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 169 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und keiner Ent-
haltung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/507, Ziffer 25)293:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finn-
land, Frankreich, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatema-
la, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran
(Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksde-
mokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Male-
diven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei,

Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sam-
bia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien
und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Sudan, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trini-
dad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik und Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Pa-
lau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Keine.

58/163. Das Recht des palästinensischen Volkes auf
Selbstbestimmung

Die Generalversammlung,

im Bewusstsein dessen, dass die Entwicklung freund-
schaftlicher, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleich-
berechtigung und der Selbstbestimmung der Völker beruhen-
der Beziehungen zwischen den Nationen zu den Zielen und
Grundsätzen der Vereinten Nationen gehört, die in ihrer Char-
ta festgelegt sind,

unter Hinweis auf die Internationalen Menschenrechts-
pakte294, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte295, die
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker296 sowie die Erklärung und das Ak-
tionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 auf der Welt-
konferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden297,

sowie unter Hinweis auf die Erklärung anlässlich des fünf-
zigsten Jahrestags der Vereinten Nationen298,

ferner unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen299,

unter Hinweis auf die dringende Notwendigkeit der Wie-
deraufnahme der Verhandlungen im Rahmen des Nahost-
Friedensprozesses auf der vereinbarten Grundlage und der ra-
schen Herbeiführung einer endgültigen Regelung zwischen
der palästinensischen und der israelischen Seite,

in Bekräftigung des Rechts aller Staaten der Region, in
Frieden innerhalb sicherer und international anerkannter
Grenzen zu leben,

1. bekräftigt das Recht des palästinensischen Volkes
auf Selbstbestimmung, einschließlich des Rechts auf einen
unabhängigen Staat Palästina;

2. fordert alle Staaten sowie die Sonderorganisationen
und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen

293 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Anti-
gua und Barbuda, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain, Ban-
gladesch, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herze-
gowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Fa-
so, Chile, China, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Finnland,
Frankreich, Gambia, Griechenland, Guinea-Bissau, Guyana, Indien, In-
donesien, Irland, Island, Japan, Jemen, Jordanien, Kap Verde, Katar, Ke-
nia, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemo-
kratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretani-
en, Monaco, Mosambik, Namibia, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwe-
gen, Oman, Österreich, Pakistan, Polen, Portugal, Sambia, San Marino,
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe,
Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Ver-
einigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zy-
pern und Palästina.

294 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
295 Resolution 217 A (III).
296 Resolution 1514 (XV).
297 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
298 Siehe Resolution 50/6.
299 Siehe Resolution 55/2
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
nachdrücklich auf, das palästinensische Volk im Hinblick auf
die baldige Verwirklichung seines Selbstbestimmungsrechts
auch weiterhin zu unterstützen und ihm dabei Hilfe zu gewäh-
ren.

RESOLUTION 58/164

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.1 und Corr.1,
Ziffer 23)300.

58/164. Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte301, Artikel 7 des Internationalen Paktes
über bürgerliche und politische Rechte302, die Erklärung über
den Schutz aller Personen vor Folter und anderer grausamer,
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Stra-
fe303 und ihre Resolution 39/46 vom 10. Dezember 1984, mit
der sie das Übereinkommen gegen Folter und andere grausa-
me, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Stra-
fe verabschiedete und zur Unterzeichnung, zur Ratifikation
und zum Beitritt auflegte,

sowie unter Hinweis darauf, dass die Freiheit von Folter
und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe ein Recht ist, das nicht außer Kraft
gesetzt werden darf und das unter allen Umständen geschützt
werden muss, auch in Zeiten innerer oder internationaler Un-
ruhen oder bewaffneter Konflikte, und dass das Verbot der
Folter in allen einschlägigen internationalen Übereinkünften
ausdrücklich bekräftigt wird,

ferner unter Hinweis auf alle früheren Resolutionen oder
Beschlüsse der Generalversammlung, des Wirtschafts- und
Sozialrats und der Menschenrechtskommission betreffend
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigen-

de Behandlung oder Strafe, insbesondere die Versammlungs-
resolution 57/200 vom 18. Dezember 2002 und die
Kommissionsresolution 2003/32 vom 23. April 2003304,

unter Hinweis auf die Empfehlung in der Erklärung und
dem Aktionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von
der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wur-
den305, wonach der Bereitstellung der erforderlichen Ressour-
cen für die Unterstützung von Opfern der Folter sowie von
wirksamen Mitteln für ihre physische, psychologische und so-
ziale Rehabilitation, unter anderem durch zusätzliche Beiträ-
ge zu dem Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen für Op-
fer der Folter, Vorrang eingeräumt werden sollte,

mit Befriedigung feststellend, dass ein umfangreiches in-
ternationales Netz von Rehabilitationszentren für Opfer der
Folter besteht, das bei der Gewährung von Hilfe für Opfer der
Folter eine wichtige Rolle spielt, und dass der Fonds mit die-
sen Zentren zusammenarbeitet,

in Würdigung der beharrlichen Anstrengungen nichtstaat-
licher Organisationen zur Bekämpfung der Folter und zur
Linderung der Leiden der Opfer von Folter,

eingedenk dessen, dass sie in ihrer Resolution 52/149 vom
12. Dezember 1997 den 26. Juni zum Internationalen Tag der
Vereinten Nationen zur Unterstützung der Opfer der Folter er-
klärt hat,

1. verurteilt jede Form der Folter, einschließlich durch
Einschüchterung, im Sinne von Artikel 1 des Übereinkom-
mens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe;

2. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, die voll-
inhaltliche Verwirklichung der Erklärung und des Aktions-
programms von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkon-
ferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden305, zu för-
dern, betont insbesondere, dass alle Anschuldigungen betref-
fend Folter oder andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe umgehend und unpar-
teiisch von der zuständigen einzelstaatlichen Behörde unter-
sucht werden sollen, dass jene, die zu Folterhandlungen ermu-
tigen, diese befehlen, dulden oder verüben, einschließlich der
für die Haftanstalt, in der die verbotene Handlung stattfand,
verantwortlichen Amtsträger, zur Verantwortung gezogen
und hart bestraft werden müssen und dass innerstaatliche
Rechtsordnungen gewährleisten sollen, dass die Opfer dieser
Handlungen Wiedergutmachung, eine gerechte und angemes-
sene Entschädigung sowie geeignete soziale und medizini-
sche Rehabilitation erhalten, und befürwortet die Einrichtung
von Rehabilitationszentren für Opfer der Folter;

3. nimmt Kenntnis von den in der Anlage zu ihrer Re-
solution 55/89 vom 4. Dezember 2000 enthaltenen Grundsät-
zen für die wirksame Untersuchung und Dokumentation von
Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedri-

300 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Angola, Argentinien, Ar-
menien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch, Belarus,
Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgari-
en, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland,
Frankreich, Ghana, Griechenland, Guatemala, Irland, Island, Italien, Ja-
pan, Jordanien, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kongo, Kroatien,
Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Mali,
Malta, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mona-
co, Mongolei, Mosambik, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlan-
de, Niger, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Sambia, San Marino,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra Leone,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Timor-Leste, Tschechische
Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika und Zypern.
301 Resolution 217 A (III).
302 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
303 Resolution 3452 (XXX), Anlage.

304 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
305 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
gender Behandlung oder Strafe als ein nützliches Hilfsmittel
bei den Anstrengungen zur Bekämpfung der Folter;

4. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, durch
wirksame Maßnahmen für Wiedergutmachung zu sorgen und
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigen-
de Behandlung oder Strafe, namentlich ihre geschlechtsspezi-
fischen Ausprägungen, zu verhüten;

5. unterstreicht, dass nach Artikel 4 des Übereinkom-
mens dafür gesorgt werden muss, dass Folter nach dem inner-
staatlichen Strafrecht als Straftat gilt, und hebt hervor, dass
Folterhandlungen schwere Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht darstellen und dass die Täter strafrechtlicher Ver-
folgung und Bestrafung unterliegen;

6. stellt anerkennend fest, dass mittlerweile einhundert-
vierunddreißig Staaten Vertragsparteien des Übereinkom-
mens sind, und fordert alle Staaten nachdrücklich auf, soweit
noch nicht geschehen, mit Vorrang Vertragsparteien des
Übereinkommens zu werden;

7. bittet alle Staaten, die das Übereinkommen ratifizie-
ren beziehungsweise ihm beitreten, und alle Vertragsparteien
des Übereinkommens, soweit noch nicht geschehen, zu erwä-
gen, sich den Staaten anzuschließen, die die in den Artikeln 21
und 22 des Übereinkommens vorgesehenen Erklärungen be-
reits abgegeben haben, und zu erwägen, ihre Vorbehalte zu
Artikel 20 zurückzuziehen;

8. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens
nachdrücklich auf, dem Generalsekretär möglichst bald ihre
Annahme der Änderungen der Artikel 17 und 18 des Überein-
kommens zu notifizieren;

9. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ihren
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen genauestens nach-
zukommen und angesichts der hohen Anzahl der ausstehen-
den Berichte namentlich ihre Verpflichtung zu erfüllen, Be-
richte im Einklang mit Artikel 19 des Übereinkommens vor-
zulegen, und bittet die Vertragsstaaten, in ihre Berichte an den
Ausschuss gegen Folter eine geschlechtsspezifische Perspek-
tive sowie Informationen betreffend Kinder und Jugendliche
aufzunehmen;

10. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Vertrags-
staaten nach Artikel 10 des Übereinkommens verpflichtet
sind, für die Unterweisung und Ausbildung des Personals Sor-
ge zu tragen, das mit dem Gewahrsam, der Vernehmung oder
der Behandlung einer Person befasst werden kann, die der
Festnahme, der Haft, dem Strafvollzug oder irgendeiner ande-
ren Form der Freiheitsentziehung unterworfen ist;

11. betont in diesem Zusammenhang, dass die Staaten
das in Ziffer 10 genannte Personal nicht bestrafen dürfen,
wenn es sich weigert, auf Befehl Handlungen zu begehen oder
zu verheimlichen, die Folter oder eine andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe dar-
stellen;

12. fordert die Vertragsstaaten auf, die Unterzeichnung
und Ratifikation des von der Generalversammlung in ihrer
Resolution 57/199 vom 18. Dezember 2002 verabschiedeten
Fakultativprotokolls zum Übereinkommen gegen Folter und

andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe in Erwägung zu ziehen, das weitere Maßnah-
men zum Kampf gegen die Folter und zu ihrer Verhütung vor-
sieht, und stellt in diesem Zusammenhang fest, dass Ratifika-
tionen durch zwanzig Vertragsstaaten erforderlich sind, damit
das Fakultativprotokoll in Kraft treten kann, und dass einund-
zwanzig Staaten das Protokoll bereits unterzeichnet und zwei
Staaten es ratifiziert haben; 

13. fordert alle Regierungen auf, geeignete und wirksa-
me gesetzgeberische, administrative, justizielle oder andere
Maßnahmen zu ergreifen, um die Herstellung, die Ausfuhr
und den Einsatz von Gerät beziehungsweise den Handel da-
mit zu verhüten und zu verbieten, das speziell dazu bestimmt
ist, Folter oder eine andere grausame, unmenschliche oder er-
niedrigende Behandlung zuzufügen;

14. begrüßt die Tätigkeit des Ausschusses gegen Folter
und den gemäß Artikel 24 des Übereinkommens vorgelegten
Bericht des Ausschusses306;

15. fordert den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte auf, im Einklang mit seinem in der
Resolution 48/141 der Generalversammlung vom 20. De-
zember 1993 festgelegten Mandat auch weiterhin auf Antrag
der Regierungen Beratende Dienste bei der Erstellung der ein-
zelstaatlichen Berichte an den Ausschuss und bei der Verhü-
tung der Folter sowie technische Hilfe bei der Ausarbeitung,
Herstellung und Verbreitung von Lehrmaterial für diesen
Zweck bereitzustellen;

16. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, die
Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die der Ausschuss
nach Prüfung ihrer Berichte abgibt, uneingeschränkt zu be-
rücksichtigen;

17. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Zwischen-
bericht des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskom-
mission über Folter307, in dem die sein Mandat betreffenden
allgemeinen Trends und Entwicklungen dargelegt sind, und
legt dem Sonderberichterstatter nahe, in seine Empfehlungen
auch weiterhin Vorschläge zur Verhütung der Folter und zur
Untersuchung der Fälle von Folter aufzunehmen;

18. bittet den Sonderberichterstatter, die Frage der Folter
und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe, die gegen Frauen gerichtet sind, so-
wie die Bedingungen, die diese Art von Folter begünstigen,
auch weiterhin zu untersuchen und geeignete Empfehlungen
zur Verhütung und Beseitigung geschlechtsspezifischer For-
men der Folter einschließlich Vergewaltigung oder jeder an-
deren Form sexueller Gewalt abzugeben sowie mit der Son-
derberichterstatterin der Menschenrechtskommission über
Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen und deren Folgen Mei-
nungen auszutauschen, mit dem Ziel, ihre Wirksamkeit und
gegenseitige Zusammenarbeit weiter zu verbessern;

306 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 44 (A/58/44).
307 Siehe A/58/120.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
19. bittet den Sonderberichterstatter außerdem, sich
auch weiterhin mit den Fragen im Zusammenhang mit der
Folter von Kindern und den Bedingungen, die diese Art von
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigen-
de Behandlung oder Strafe begünstigen, zu befassen und ge-
eignete Empfehlungen zur Verhütung dieser Art von Folter
abzugeben;

20. fordert alle Regierungen auf, mit dem Sonderbe-
richterstatter bei der Wahrnehmung seiner Aufgabe zusam-
menzuarbeiten und ihm dabei behilflich zu sein, alle von dem
Sonderberichterstatter erbetenen notwendigen Informationen
bereitzustellen, angemessen und rasch auf seine dringenden
Appelle zu reagieren und die Ersuchen des Sonderberichter-
statters, ihren Ländern einen Besuch abzustatten, ernsthaft zu
erwägen, und legt ihnen eindringlich nahe, im Hinblick auf
die Weiterverfolgung seiner Empfehlungen in einen kon-
struktiven Dialog mit dem Sonderberichterstatter einzutreten;

21. erklärt erneut, dass der Sonderberichterstatter in der
Lage sein muss, vor allem bei dringenden Appellen wirksam
auf ihm vorgelegte glaubwürdige und zuverlässige Informa-
tionen zu reagieren, und bittet den Sonderberichterstatter,
auch weiterhin die Auffassungen und Stellungnahmen aller
Betroffenen, insbesondere der Mitgliedstaaten, einzuholen;

22. ersucht den Sonderberichterstatter, auch künftig zu
erwägen, in seinen Bericht Informationen über die Folgemaß-
nahmen der Regierungen zu seinen Empfehlungen, Besuchen
und Mitteilungen aufzunehmen, namentlich über die erzielten
Fortschritte und die aufgetretenen Probleme;

23. betont, dass es zwischen dem Ausschuss gegen Fol-
ter, dem Sonderberichterstatter und den anderen zuständigen
Mechanismen und Organen der Vereinten Nationen auch wei-
terhin zu einem regelmäßigen Gedankenaustausch kommen
und die Zusammenarbeit mit den zuständigen Programmen
der Vereinten Nationen, namentlich dem Programm der Ver-
einten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung
und der Strafrechtspflege, fortgeführt werden muss, mit dem
Ziel, ihre Wirksamkeit und Zusammenarbeit in Fragen im Zu-
sammenhang mit der Folter unter anderem durch eine bessere
Koordinierung weiter zu verbessern;

24. spricht den Regierungen, Organisationen und Ein-
zelpersonen, die bereits Beiträge an den Freiwilligen Fonds
der Vereinten Nationen für Opfer der Folter entrichtet ha-
ben308, ihren Dank und ihre Anerkennung aus;

25. betont, wie wichtig die Tätigkeit des Treuhänderaus-
schusses des Fonds ist, und appelliert an alle Regierungen und
Organisationen, alljährlich Beiträge an den Fonds zu entrich-
ten, vorzugsweise bis zum 1. März vor der Jahrestagung des
Ausschusses, und ihre Beiträge nach Möglichkeit beträchtlich

zu erhöhen, um ein Eingehen auf die ständig zunehmende
Hilfsnachfrage zu ermöglichen;

26. ersucht den Generalsekretär, den Appell der Gene-
ralversammlung, Beiträge an den Fonds zu entrichten, an alle
Regierungen zu übermitteln und den Fonds auch künftig jähr-
lich in die Programme aufzunehmen, für die auf der Beitrags-
ankündigungskonferenz der Vereinten Nationen für Entwick-
lungsaktivitäten Mittel angekündigt werden;

27. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Treu-
händerausschuss des Fonds bei seinem Beitragsappell und
seinen Bemühungen zu unterstützen, die Existenz des Fonds
und die ihm derzeit zur Verfügung stehenden Finanzmittel
besser bekannt zu machen, und ihm dabei behilflich zu sein,
den Gesamtumfang der Mittel zu bewerten, die auf internatio-
naler Ebene aufgebracht werden müssen, um Rehabilitations-
dienste für Opfer der Folter zu finanzieren, und diesbezüglich
alle bestehenden Möglichkeiten auszuschöpfen, einschließ-
lich der Zusammenstellung, Herstellung und Verbreitung von
Informationsmaterial;

28. ersucht den Generalsekretär ferner, im Einklang mit
der nachdrücklichen Unterstützung, die die Mitgliedstaaten
für die Bekämpfung der Folter und die Gewährung von Hilfe
an die Opfer der Folter bekundet haben, dafür zu sorgen, dass
die Organe und Mechanismen, die die Folter bekämpfen und
den Opfern der Folter helfen, im Rahmen des Gesamthaus-
halts der Vereinten Nationen über ausreichendes Personal und
ausreichende Einrichtungen verfügen;

29. bittet die Geber- und die Empfängerländer, zu erwä-
gen, in ihre bilateralen Programme und Projekte im Zusam-
menhang mit der Ausbildung von Streitkräften, Sicherheits-
kräften, Personal von Haftanstalten und Polizei sowie Ge-
sundheitspersonal Angelegenheiten im Zusammenhang mit
dem Schutz der Menschenrechte und der Verhütung der Fol-
ter aufzunehmen und dabei eine geschlechtsspezifische Per-
spektive zu berücksichtigen;

30. ersucht den Generalsekretär, der Menschenrechts-
kommission auf ihrer sechzigsten Tagung und der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über den Stand des Übereinkommens sowie einen Be-
richt über die Tätigkeit des Fonds vorzulegen;

31. fordert alle Regierungen, das Amt des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte sowie die
anderen Organe und Organisationen der Vereinten Nationen
wie auch die zuständigen zwischenstaatlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen auf, am 26. Juni den Internationalen
Tag der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Opfer der
Folter zu begehen;

32. beschließt, die Berichte des Generalsekretärs, na-
mentlich den Bericht über den Freiwilligen Fonds der Verein-
ten Nationen für Opfer der Folter, den Bericht des Ausschus-
ses gegen Folter und den Zwischenbericht des Sonderbericht-
erstatters der Menschenrechtskommission über Folter auf ih-
rer neunundfünfzigsten Tagung zu behandeln.

308 Siehe A/58/284.
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RESOLUTION 58/165

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.1 und Corr.1,
Ziffer 23)309.

58/165. Internationale Menschenrechtspakte

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/144 vom 19. Dezem-
ber 2001 und die Resolution 2002/78 der Menschenrechts-
kommission vom 25. April 2002310,

eingedenk dessen, dass die Internationalen Menschen-
rechtspakte311 die ersten allumfassenden und rechtsverbindli-
chen internationalen Verträge auf dem Gebiet der Menschen-
rechte darstellen und zusammen mit der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte312 den Kern der Internationalen
Menschenrechtscharta bilden,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs313 über den Stand des Internationalen Paktes über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte311, des Internationa-
len Paktes über bürgerliche und politische Rechte311 und der
Fakultativprotokolle zum Internationalen Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte314,

unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte und den Internatio-
nalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und erneut
erklärend, dass alle Menschenrechte und Grundfreiheiten all-
gemein gültig und unteilbar sind, einander bedingen und mit-
einander verknüpft sind und dass die Förderung und der
Schutz einer Kategorie von Rechten die Staaten niemals der
Verpflichtung zur Förderung und zum Schutz der anderen
Rechte entheben oder davon entbinden darf,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die dem Menschen-
rechtsausschuss und dem Ausschuss für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte im Hinblick auf die Prüfung der
von den Vertragsstaaten erzielten Fortschritte bei der Erfül-
lung der in den Internationalen Menschenrechtspakten und
den Fakultativprotokollen zum Internationalen Pakt über bür-

gerliche und politische Rechte eingegangenen Verpflichtun-
gen sowie im Hinblick auf die Abgabe von Empfehlungen an
die Vertragsstaaten bezüglich der Anwendung dieser Rechts-
akte zukommt,

in der Erwägung, dass es für die volle und wirksame
Durchführung der Internationalen Menschenrechtspakte un-
verzichtbar ist, dass der Menschenrechtsausschuss und der
Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
wirksam arbeiten,

in dem Bewusstsein, wie wichtig die regionalen Men-
schenrechtsübereinkünfte und Überwachungsmechanismen
als Ergänzung des universalen Systems der Förderung und
des Schutzes der Menschenrechte sind,

1. bekräftigt die Bedeutung der Internationalen
Menschenrechtspakte311 als wesentliche Bestandteile der in-
ternationalen Bemühungen um die Förderung der allgemei-
nen Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten;

2. begrüßt abermals die Initiative des Generalsekre-
tärs, die Staats- und Regierungschefs auf der Millenniums-
Versammlung der Vereinten Nationen einzuladen, die Inter-
nationalen Menschenrechtspakte zu unterzeichnen, zu ratifi-
zieren beziehungsweise ihnen beizutreten, und dankt den
Staaten, die dies getan haben;

3. appelliert nachdrücklich an alle Staaten, soweit
nicht bereits geschehen, Vertragsparteien des Internationalen
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte311

und des Internationalen Paktes über bürgerliche und politi-
sche Rechte314 zu werden sowie den Beitritt zu den Fakultativ-
protokollen zum Internationalen Pakt über bürgerliche und
politische Rechte311 als vorrangig zu betrachten und die in
Artikel 41 des Paktes vorgesehene Erklärung abzugeben;

4. bittet den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen
für Menschenrechte, verstärkt systematische Anstrengungen
zu unternehmen, um die Staaten zu ermutigen, Vertragspartei-
en der Internationalen Menschenrechtspakte zu werden, und
diesen Staaten auf Ersuchen über das Programm für Beraten-
de Dienste auf dem Gebiet der Menschenrechte bei der Rati-
fikation der Pakte und der Fakultativprotokolle zum Interna-
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte bezie-
hungsweise beim Beitritt zu diesen Rechtsakten behilflich zu
sein, mit dem Ziel, ihre Universalität herbeizuführen;

5. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass die Vertragsstaa-
ten ihre Verpflichtungen aus dem Internationalen Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und dem Inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie
gegebenenfalls den Fakultativprotokollen zum Internationa-
len Pakt über bürgerliche und politische Rechte genauestens
einhalten;

6. hebt außerdem hervor, dass die Staaten sicherstellen
müssen, dass jede Maßnahme, die sie zur Bekämpfung des
Terrorismus ergreifen, mit ihren Verpflichtungen aus dem
einschlägigen Völkerrecht im Einklang steht, insbesondere
mit ihren Verpflichtungen aus den internationalen Menschen-
rechtspakten;

309 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Aserbaidschan, Australien, Belgi-
en, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Irland, Island, Italien, Kanada, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Peru, Polen, Rumänien,
Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Südafrika, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Venezue-
la, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
310 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2002,
Supplement No .3 (E/2002/23), Kap. II, Abschnitt A.
311 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
312 Resolution 217 A (III).
313 A/58/307.
314 Siehe Resolution 2200 A(XXI), Anlage, und Resolution 44/128, An-
lage. 
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7. betont, dass es wichtig ist, eine Aushöhlung der
Menschenrechte durch die Außerkraftsetzung von Verpflich-
tungen zu vermeiden, und unterstreicht die Notwendigkeit der
genauen Beachtung der vereinbarten Voraussetzungen und
Verfahren für eine Außerkraftsetzung gemäß Artikel 4 des In-
ternationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte,
wobei zu berücksichtigen ist, dass die Vertragsstaaten in Not-
standssituationen möglichst ausführliche Informationen vor-
legen sollen, damit festgestellt werden kann, ob die unter die-
sen Umständen ergriffenen Maßnahmen gerechtfertigt und
angemessen sind, und nimmt in diesem Zusammenhang ins-
besondere Kenntnis von der vom Menschenrechtsausschuss
verabschiedeten Allgemeinen Bemerkung 29315;

8. ermutigt die Vertragsstaaten zu erwägen, den Um-
fang der Vorbehalte, die sie gegen die Internationalen Men-
schenrechtspakte einlegen, zu begrenzen, diese so genau und
eng gefasst wie möglich zu formulieren und sicherzustellen,
dass sie mit dem Ziel und Zweck des betreffenden Vertrags
nicht unvereinbar sind;

9. ermutigt die Vertragsstaaten außerdem, etwaige
Vorbehalte, die sie gegen die Bestimmungen der Internationa-
len Menschenrechtspakte und der Fakultativprotokolle zum
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte
eingelegt haben, regelmäßig im Hinblick auf ihre mögliche
Zurückziehung zu überprüfen;

10. begrüßt die Jahresberichte, die der Menschenrechts-
ausschuss der Generalversammlung auf ihrer siebenundfünf-
zigsten316 und achtundfünfzigsten317 Tagung vorgelegt hat, und
nimmt Kenntnis von den Allgemeinen Bemerkungen des
Ausschusses318;

11. begrüßt außerdem die Berichte des Ausschusses für
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte über seine fünf-
undzwanzigste, sechsundzwanzigste und siebenundzwanzig-
ste Tagung319 sowie über seine achtundzwanzigste und neun-
undzwanzigste Tagung320 und nimmt Kenntnis von den Allge-
meinen Bemerkungen des Ausschusses318;

12. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ihren
Berichtspflichten nach Artikel 40 des Internationalen Pakts
über bürgerliche und politische Rechte fristgemäß nachzu-
kommen und auf entsprechendes Ersuchen an der Behandlung
der Berichte durch den Menschenrechtsausschuss teilzuneh-
men, und nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von der
von dem Ausschuss verabschiedeten Allgemeinen Bemer-
kung 30318;

13. fordert die Vertragsstaaten außerdem nachdrücklich
auf, ihren Berichtspflichten nach Artikel 16 des Internationa-

len Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
fristgemäß nachzukommen und auf entsprechendes Ersuchen
an der Behandlung der Berichte durch den Ausschuss für wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte teilzunehmen;

14. fordert die Staaten ferner nachdrücklich auf, in ihren
Berichten geschlechtsspezifische Daten heranzuziehen, und
betont, wie wichtig es ist, dass bei der Anwendung der Inter-
nationalen Menschenrechtspakte auf innerstaatlicher Ebene,
namentlich in den nationalen Berichten der Vertragsstaaten
und bei der Arbeit des Menschenrechtsausschusses und des
Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
die Geschlechterperspektive voll berücksichtigt wird;

15. fordert die Vertragsstaaten, die dem Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
noch keine Grundlagendokumente vorgelegt haben, mit äu-
ßerstem Nachdruck auf, dies zu tun, und bittet alle Vertrags-
staaten, ihre Grundlagendokumente regelmäßig zu überprü-
fen und zu aktualisieren321;

16. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, bei
der Umsetzung der Bestimmungen der Internationalen Men-
schenrechtspakte den vom Menschenrechtsausschuss und
vom Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte während der Behandlung ihrer Berichte abgegebenen
Empfehlungen und Bemerkungen sowie den vom Menschen-
rechtsausschuss gemäß dem ersten Fakultativprotokoll zum
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte
geäußerten Auffassungen gebührend Rechnung zu tragen;

17. bittet die Vertragsstaaten, besonders darauf zu ach-
ten, dass ihre Berichte, die sie dem Menschenrechtsausschuss
und dem Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte vorgelegt haben, die Kurzprotokolle über die Prüfung
der genannten Berichte durch die Ausschüsse und die von den
Ausschüssen nach der Prüfung dieser Berichte abgegebenen
Empfehlungen und Bemerkungen auf innerstaatlicher Ebene
verbreitet werden;

18. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den Wortlaut
des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte, des Internationalen Paktes über bürgerliche
und politische Rechte und der Fakultativprotokolle zum Inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte in
möglichst vielen Lokalsprachen zu veröffentlichen und zu
verbreiten und dafür Sorge zu tragen, dass er in ihrem Ho-
heitsgebiet möglichst weit bekannt gemacht wird;

19. fordert jeden Vertragsstaat nachdrücklich auf, den
vollen Wortlaut der abschließenden Bemerkungen zu seinen
Berichten an den Menschenrechtsausschuss und den Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte über-
setzen, veröffentlichen und durch geeignete Mittel in seinem
Hoheitsgebiet verbreiten zu lassen;

20. erklärt erneut, dass die Vertragsstaaten bei der Be-
nennung von Mitgliedern des Menschenrechtsausschusses
und des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturel-

315 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste
Tagung, Beilage 40 (A/56/40), Bd. I, Anhang VI.
316 Ebd., Siebenundfünfzigste Tagung, Beilage 40 (A/57/40).
317 Ebd., Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 40 (A/58/40).
318 Siehe HRI/GEN/1/Rev. 6.
319 Official Records of the Economic and Social Council, 2002, Supple-
ment No. 2 (E/2002/22).
320 Ebd., 2003, Supplement No. 2 (E/2003/22). 321 Siehe HRI/CORE/I und Addenden.
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le Rechte darauf achten sollen, dass die Ausschüsse sich aus
Personen von hohem sittlichem Ansehen und anerkannter
Sachkenntnis auf dem Gebiet der Menschenrechte zusam-
mensetzen, wobei die Nützlichkeit der Mitwirkung von Per-
sonen mit juristischer Erfahrung sowie die gleiche Vertretung
von Frauen und Männern in Betracht zu ziehen ist, und dass
die Mitglieder in persönlicher Eigenschaft tätig sind, und er-
klärt außerdem erneut, dass bei den Wahlen zu den Ausschüs-
sen der ausgewogenen geografischen Verteilung der Mitglie-
der und der Vertretung der verschiedenen Kulturkreise und
der hauptsächlichen Rechtssysteme Rechnung zu tragen ist;

21. bittet den Menschenrechtsausschuss und den Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, bei
der Behandlung der Berichte der Vertragsstaaten auch künftig
die konkreten Bedürfnisse zu ermitteln, auf die die Hauptab-
teilungen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen und
die Sonderorganisationen eingehen könnten, namentlich im
Rahmen des Programms für Beratende Dienste und techni-
sche Hilfe des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen für Menschenrechte;

22. betont, dass die zuständigen Mechanismen und Or-
gane der Vereinten Nationen ihre Koordinierung verbessern
müssen, wenn es darum geht, die Vertragsstaaten auf Antrag
bei der Anwendung der Internationalen Menschenrechtspakte
und der Fakultativprotokolle zum Internationalen Pakt über
bürgerliche und politische Rechte zu unterstützen, und ermu-
tigt zu weiteren Anstrengungen in dieser Richtung;

23. begrüßt das im Oktober 2002 abgehaltene Treffen
zwischen dem Menschenrechtsausschuss und den Vertrags-
staaten sowie das im Mai 2003 zwischen dem Ausschuss für
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und den Ver-
tragsstaaten abgehaltene Treffen, auf denen ein Gedankenaus-
tausch darüber geführt wurde, wie die Arbeitsmethoden des
Ausschusses effizienter gestaltet werden können, und legt al-
len Vertragsstaaten nahe, auch künftig zu diesem Dialog bei-
zutragen, indem sie praktische und konkrete Vorschläge und
Ideen dazu einbringen, wie die Arbeitsweise des Menschen-
rechtsausschusses und des Ausschusses für wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte verbessert werden kann;

24. begrüßt außerdem die Anstrengungen, die der Men-
schenrechtsausschuss und der Ausschuss für wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte auch weiterhin unternehmen,
um einheitliche Normen für die Anwendung der Bestimmun-
gen der Internationalen Menschenrechtspakte zu entwickeln,
und appelliert an die anderen Organe, die sich mit ähnlichen
Menschenrechtsfragen befassen, die in den allgemeinen Be-
merkungen beider Ausschüsse dargelegten einheitlichen Nor-
men zu respektieren;

25. vermerkt, dass es notwendig ist, die Frage der Anru-
fung der Gerichte zur Durchsetzung der im Internationalen
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte auf-
geführten Rechte weiter zu prüfen und sich weiter um die Er-
arbeitung von Indikatoren und Richtwerten zur Messung der

Fortschritte zu bemühen, die die Vertragsstaaten auf einzel-
staatlicher Ebene bei der Verwirklichung der Rechte erzielen,
die durch den Pakt geschützt werden;

26. nimmt mit Interesse davon Kenntnis, dass die Men-
schenrechtskommission auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung
eine offene Arbeitsgruppe eingesetzt hat, mit dem Ziel, die
Möglichkeiten im Hinblick auf die Erarbeitung eines Fakulta-
tivprotokolls zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte zu prüfen und präzise Empfeh-
lungen zu ihrem Vorgehen im Hinblick auf die Frage eines
solchen Fakultativprotokolls abzugeben, und legt allen Partei-
en nahe, sich aktiv an der ersten Tagung der Arbeitsgruppe zu
beteiligen;

27. bittet die Sonderorganisationen, soweit noch nicht
geschehen, im Einklang mit Artikel 18 des Pakts ihre Berichte
über die Fortschritte vorzulegen, die sie dabei erzielt haben,
die Einhaltung der Bestimmungen des Internationalen Paktes
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte zu bewir-
ken, und dankt allen, die dies bereits getan haben; 

28. ermutigt den Generalsekretär, den Vertragsstaaten
der Internationalen Menschenrechtspakte bei der Ausarbei-
tung ihrer Berichte auch künftig behilflich zu sein, so auch
durch die Abhaltung von Seminaren und Arbeitstagungen auf
nationaler Ebene zur Schulung von Regierungsbeamten, die
mit der Ausarbeitung dieser Berichte befasst sind, sowie
durch die Untersuchung anderer Möglichkeiten, die sich im
Rahmen des Programms für Beratende Dienste auf dem Ge-
biet der Menschenrechte bieten;

29. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass
das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte den Menschenrechtsausschuss und den Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte bei
der Erfüllung ihres jeweiligen Auftrags tatkräftig unterstützt,
unter anderem auch durch die Bereitstellung ausreichender
Mittel für Sekretariatspersonal sowie für Konferenz- und an-
dere wesentliche Unterstützungsdienste;

30. begrüßt die Initiative des Generalsekretärs, unter Be-
rücksichtigung der Anregungen des Menschenrechtsaus-
schusses entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, insbesonde-
re über die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Informa-
tion, um die Tätigkeit dieses Ausschusses und sowie die Tä-
tigkeit des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu ma-
chen;

31. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung unter dem Punkt "Men-
schenrechtsfragen" einen Bericht über den Stand des Interna-
tionalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte, des Internationalen Paktes über bürgerliche und poli-
tische Rechte und der Fakultativprotokolle zum Internationa-
len Pakt über bürgerliche und politische Rechte, einschließ-
lich aller Vorbehalte und Erklärungen, vorzulegen.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
RESOLUTION 58/166

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.1 und Corr.1,
Ziffer 23)322.

58/166. Internationale Konvention zum Schutz der Rech-
te aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien-
angehörigen

Die Generalversammlung,

geleitet von den grundlegenden Rechtsakten über den völ-
kerrechtlichen Schutz der Menschenrechte, insbesondere der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte323, den Interna-
tionalen Menschenrechtspakten324, dem Internationalen Über-
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimi-
nierung325, dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau326 und dem Übereinkommen
über die Rechte des Kindes327, und in Bekräftigung der Ver-
pflichtung der Staaten zur Förderung und zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten,

eingedenk der im Rahmen der Internationalen Arbeitsor-
ganisation festgelegten Grundsätze und Normen sowie der
Bedeutung der in anderen Sonderorganisationen und in ver-
schiedenen Organen der Vereinten Nationen im Zusammen-
hang mit Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehöri-
gen geleisteten Arbeit,

daran erinnernd, dass trotz des Vorhandenseins eines Ka-
talogs bereits festgeschriebener Grundsätze und Normen drin-
gend weitere weltweite Anstrengungen zur Verbesserung der
Lage aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehöri-
gen und zur Gewährleistung der Achtung ihrer Menschen-
rechte und Menschenwürde unternommen werden müssen,

im Bewusstsein der beträchtlichen Zunahme der Wander-
bewegungen, zu denen es insbesondere in bestimmten Teilen
der Welt gekommen ist,

zutiefst besorgt über die äußerst schwierige Lage, in der
sich Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehörigen auf
Grund ihrer besonderen Risikoanfälligkeit befinden,

in Anbetracht dessen, dass in der Erklärung und dem Ak-
tionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Welt-
konferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden328, alle
Staaten nachdrücklich aufgefordert werden, den Schutz der

Menschenrechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Famili-
enangehörigen zu gewährleisten,

betonend, wie wichtig es ist, dass Bedingungen geschaffen
und gefördert werden, die zu größerer Harmonie und mehr
Toleranz zwischen den Wanderarbeitnehmern und dem Rest
der Gesellschaft des Staates führen, in dem sie leben, damit
die Erscheinungsformen des Rassismus und der Fremden-
feindlichkeit beseitigt werden, die in Teilen vieler Gesell-
schaften immer häufiger auftreten und von Einzelpersonen
oder Gruppen gegen Wanderarbeitnehmer verübt werden, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/158 vom
18. Dezember 1990, mit der sie die Internationale Konvention
zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer
Familienangehörigen verabschiedete und zur Unterzeich-
nung, zur Ratifikation und zum Beitritt auflegte,

eingedenk dessen, dass die Staaten in der Erklärung und
dem Aktionsprogramm von Wien gebeten werden, die mög-
lichst baldige Unterzeichnung und Ratifikation der Konventi-
on zu erwägen,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Inkrafttreten der
Internationalen Konvention zum Schutz der Rechte aller
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen am
1. Juli 2003;

2. bekundet ihre tiefe Besorgnis über das in verschiede-
nen Teilen der Welt immer häufigere Auftreten von Rassis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und anderen gegen Wanderarbeit-
nehmer gerichteten Formen von Diskriminierung und un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung;

3. begrüßt es, dass einige Staaten die Konvention un-
terzeichnet oder ratifiziert haben beziehungsweise ihr beige-
treten sind, und nimmt Kenntnis von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über den Stand der Konvention329;

4. fordert alle Mitgliedstaaten, die die Konvention
noch nicht ratifiziert haben, erneut auf, die Unterzeichnung
und Ratifikation beziehungsweise den Beitritt dazu dringend
zu erwägen;

5. nimmt Kenntnis von den Vorkehrungen für die am
11. Dezember 2003 veranstaltete erste Tagung der Vertrags-
staaten der Konvention;

6. ersucht den Generalsekretär, alle Vorkehrungen für
die rechtzeitige Einsetzung des in Artikel 72 der Konvention
genannten Ausschusses für den Schutz der Rechte aller Wan-
derarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen zu treffen; 

7. fordert die Vertragsstaaten der Konvention auf, ih-
ren ersten periodischen Bericht, wie in Artikel 73 der Konven-
tion vorgesehen, fristgerecht vorzulegen;

8. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der Weltin-
formationskampagne über die Menschenrechte und des Pro-
gramms für Beratende Dienste auf dem Gebiet der Menschen-

322 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangla-
desch, Bolivien, Burkina Faso, Demokratische Republik Kongo, Ecua-
dor, El Salvador, Gambia, Guatemala, Honduras, Kap Verde, Kolumbi-
en, Kuba, Mali, Marokko, Mexiko, Nicaragua, Niger, Nigeria, Paraguay,
Peru, Philippinen, Senegal, Sudan, Tunesien, Uganda und Uruguay.
323 Resolution 217 A (III).
324 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
325 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
326 Resolution 34/180, Anlage.
327 Resolution 44/25, Anlage.
328 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 329 A/58/221.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
rechte alle erforderlichen Einrichtungen und Hilfen zur Wer-
bung für die Konvention zur Verfügung zu stellen;

9. begrüßt die Ausweitung der Aktivitäten im Rahmen
der Weltkampagne zu Gunsten des Inkrafttretens der Konven-
tion und bittet die Organisationen und Organe des Systems
der Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen, weiter verstärkte Anstren-
gungen zu unternehmen, um Informationen über die Konven-
tion zu verbreiten und das Verständnis für ihre Bedeutung zu
fördern;

10. begrüßt außerdem die Tätigkeit der Sonderberichter-
statterin der Menschenrechtskommission über die Menschen-
rechte von Migranten in Bezug auf die Konvention und ermu-
tigt sie, diese Bemühungen fortzusetzen;

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen aktualisier-
ten Bericht über den Stand der Konvention vorzulegen;

12. beschließt, den Bericht des Generalsekretärs auf ih-
rer neunundfünfzigsten Tagung unter dem Unterpunkt "An-
wendung der Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrech-
te" zu behandeln.

RESOLUTION 58/167

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131).330

58/167. Menschenrechte und kulturelle Vielfalt

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte331, den Internationalen Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte332 und den Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte332 sowie die anderen
einschlägigen Menschenrechtsübereinkünfte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/160 vom
17. Dezember 1999, 55/91 vom 4. Dezember 2000 und
57/204 vom 18. Dezember 2002, und ferner unter Hinweis auf
ihre Resolutionen 54/113 vom 10. Dezember 1999 und 55/23
vom 13. November 2000 über das Jahr des Dialogs zwischen
den Kulturen,

feststellend, dass zahlreiche Rechtsinstrumente innerhalb
des Systems der Vereinten Nationen die kulturelle Vielfalt so-

wie die Erhaltung und Weiterentwicklung der Kultur fördern,
insbesondere die Erklärung über die Grundsätze der interna-
tionalen kulturellen Zusammenarbeit, die am 4. November
1966 von der Generalkonferenz der Organisation der Verein-
ten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur auf ihrer
vierzehnten Tagung verabschiedet wurde333,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs334,

erfreut darüber, dass die Globale Agenda für den Dialog
zwischen den Kulturen mit ihrer Resolution 56/6 vom
9. November 2001 verabschiedet wurde,

sowie erfreut über den Beitrag, den die vom 31. August bis
8. September 2001 in Durban (Südafrika) veranstaltete Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
zur Förderung der Achtung der kulturellen Vielfalt geleistet
hat,

ferner erfreut über die Allgemeine Erklärung zur kulturel-
len Vielfalt der Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur335, die zusammen mit ihrem
Aktionsplan336 am 2. November 2001 von der Generalkonfe-
renz der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur auf ihrer einunddreißigsten Tagung
verabschiedet wurde und in der die Mitgliedstaaten das Sy-
stem der Vereinten Nationen und die anderen in Betracht
kommenden zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Orga-
nisationen baten, mit der Organisation der Vereinten Natio-
nen für Bildung, Wissenschaft und Kultur bei der Förderung
der in der Erklärung und in ihrem Aktionsplan festgelegten
Grundsätze zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, die Synergie
der Maßnahmen zu Gunsten der kulturellen Vielfalt zu ver-
stärken,

erneut erklärend, dass alle Menschenrechte allgemein gül-
tig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander
verknüpft sind, dass die internationale Gemeinschaft die
Menschenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise,
auf derselben Grundlage und mit demselben Nachdruck be-
handeln muss und dass es, obschon die Bedeutung nationaler
und regionaler Besonderheiten und unterschiedlicher histori-
scher, kultureller und religiöser Voraussetzungen im Auge zu
behalten ist, die Pflicht der Staaten ist, ohne Rücksicht auf ih-
re jeweilige politische, wirtschaftliche und kulturelle Ord-
nung alle Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern
und zu schützen,

330 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Aserbaid-
schan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Benin, Bosnien und Herzego-
wina, Burkina Faso, China, Demokratische Republik Kongo, Dominika-
nische Republik, Dschibuti, El Salvador, Eritrea, Indien, Indonesien, Iran
(Islamische Republik), Kambodscha, Kamerun, Kasachstan, Katar, Ke-
nia, Kongo, Kuba, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Malaysia, Marokko, Mauretanien, Myanmar, Niger, Nigeria, Oman, Pa-
kistan, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudan, Surina-
me, Syrische Arabische Republik, Thailand, Turkmenistan, Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania und Vietnam.
331 Resolution 217 A (III).
332 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.

333 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Records of the General Conference, Fourteenth Session, Pa-
ris, 1966, Resolutions.
334 A/58/309.
335 Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur, Records of the General Conference, Thirty-first Session, Paris,
15 October-3 November 2001, Vol. I: Resolutions, Kap. V, Resolu-
tion 25, Anlage I.
336 Ebd., Anlage II.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
in der Erkenntnis, dass die kulturelle Vielfalt und das Stre-
ben aller Völker und Nationen nach kultureller Entwicklung
eine Quelle der gegenseitigen Bereicherung des kulturellen
Lebens der Menschen darstellt,

unter Berücksichtigung dessen, dass eine Kultur des Frie-
dens die Gewaltlosigkeit und die Achtung vor den Menschen-
rechten aktiv fördert und die Solidarität zwischen den Völ-
kern und Nationen und den Dialog zwischen den Kulturen
stärkt,

in dem Bewusstsein, dass alle Kulturen und Zivilisationen
einen gemeinsamen Katalog universeller Werte teilen,

sowie in dem Bewusstsein, dass die Förderung der Rechte
indigener Bevölkerungsgruppen und ihrer Kulturen und Tra-
ditionen zur Achtung und Erhaltung der kulturellen Vielfalt
aller Völker und Nationen beitragen wird,

die Auffassung vertretend, dass Toleranz für kulturelle,
ethnische, religiöse und sprachliche Vielfalt sowie Dialog in-
nerhalb der Kulturen und zwischen ihnen eine wesentliche
Voraussetzung für Frieden, Verständnis und Freundschaft
zwischen Einzelpersonen und Völkern sind, die verschiede-
nen Kulturen und Nationen der Welt angehören, während
Ausprägungen von kulturellen Vorurteilen, Intoleranz und
Fremdenfeindlichkeit gegenüber verschiedenen Kulturen und
Religionen überall auf der Welt zu Hass und Gewalt zwischen
den Völkern und Nationen führen,

anerkennend, dass jede Kultur eine Würde und einen Wert
besitzt, die Anerkennung, Achtung und Erhaltung verdienen,
sowie in der Überzeugung, dass alle Kulturen angesichts ihrer
reichen Vielfalt und Diversität und ihrer wechselseitigen Be-
einflussung Teil des gemeinsamen Erbes aller Menschen sind,

in der Überzeugung, dass die Förderung des kulturellen
Pluralismus, der Toleranz gegenüber den verschiedenen Kul-
turen und Zivilisationen und des Dialogs zwischen ihnen ei-
nen Beitrag zu den Anstrengungen leisten kann, die alle Völ-
ker und Nationen unternehmen, um ihre Kulturen und Tradi-
tionen durch einen sich gegenseitig befruchtenden Austausch
von Wissen und geistigen, sittlichen und materiellen Errun-
genschaften zu bereichern,

1. bekräftigt, wie wichtig es ist, dass alle Völker und
Nationen ihr kulturelles Erbe und ihre kulturellen Traditionen
in einem nationalen und internationalen Klima des Friedens,
der Toleranz und der gegenseitigen Achtung pflegen, weiter-
entwickeln und erhalten; 

2. begrüßt die Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen vom 8. September 2000337, die unter anderem die
Auffassung vertritt, dass die Toleranz zu den unverzichtbaren
Grundwerten in den internationalen Beziehungen des
21. Jahrhunderts gehört und dass sie die aktive Förderung ei-
ner Kultur des Friedens und des Dialogs zwischen den Kultu-
ren umfassen soll, in der die Menschen einander in der gesam-
ten Vielfalt ihrer Glaubensüberzeugungen, Kulturen und
Sprachen achten und in der die Unterschiede innerhalb der

Gesellschaften und zwischen ihnen weder gefürchtet noch un-
terdrückt, sondern vielmehr als kostbares Gut der Menschheit
geschätzt werden;

3. erkennt an, dass jeder Mensch das Recht hat, am kul-
turellen Leben teilzuhaben und die Vorteile wahrzunehmen,
die sich aus dem wissenschaftlichen Fortschritt und seinen
Anwendungen ergeben;

4. bekräftigt, dass die internationale Gemeinschaft da-
nach streben sollte, den Herausforderungen und Chancen der
Globalisierung in einer Weise zu begegnen, die die Achtung
der kulturellen Vielfalt aller Menschen gewährleistet;

5. bekundet ihre Entschlossenheit, die kulturelle Ho-
mogenisierung im Kontext der Globalisierung durch verstärk-
ten interkulturellen Austausch im Zeichen der Förderung und
des Schutzes der kulturellen Vielfalt zu verhindern und zu
mildern;

6. bekräftigt, dass der interkulturelle Dialog das ge-
meinsame Verständnis der Menschenrechte wesentlich berei-
chert und dass aus der Förderung und dem Ausbau der inter-
nationalen Kontakte und der Zusammenarbeit auf kulturellem
Gebiet wichtige Vorteile gezogen werden können;

7. begrüßt es, dass die Weltkonferenz gegen Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängende Intoleranz die Notwendigkeit aner-
kannt hat, die Vorteile der Vielfalt innerhalb und zwischen al-
len Nationen zu achten und bestmöglich zu nutzen, wenn sie
gemeinsam am Aufbau einer harmonischen und produktiven
Zukunft arbeiten, indem sie Werte und Grundsätze wie Ge-
rechtigkeit, Gleichstellung und Nichtdiskriminierung, Demo-
kratie, Fairness und Freundschaft, Toleranz und Respekt in-
nerhalb von und zwischen Gemeinwesen und Nationen prak-
tisch verwirklichen und fördern, insbesondere durch öffentli-
che Aufklärungs- und Bildungsprogramme, um das Bewusst-
sein und das Verständnis für die Vorteile der kulturellen Viel-
falt zu fördern, namentlich Programme, bei denen die Behör-
den Partnerschaften mit internationalen und nichtstaatlichen
Organisationen sowie anderen Teilen der Zivilgesellschaft
eingehen;

8. erkennt an, dass die Achtung der kulturellen Vielfalt
und der kulturellen Rechte aller Menschen den Pluralismus
der Kulturen verstärkt und so zu einem breiteren Austausch
von Wissen und zu einem besseren Verständnis der kulturel-
len Voraussetzungen beiträgt, die Anwendung und Ausübung
der allgemein akzeptierten Menschenrechte überall auf der
Welt fördert und weltweit den Aufbau stabiler freundschaftli-
cher Beziehungen zwischen den Völkern und Nationen be-
günstigt;

9. betont, dass die Förderung des kulturellen Pluralis-
mus und der Toleranz auf nationaler, regionaler und interna-
tionaler Ebene wichtig ist, um eine stärkere Achtung der kul-
turellen Rechte und der kulturellen Vielfalt zu erreichen;

10. betont außerdem, dass Toleranz und Achtung der
Vielfalt die allgemeine Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte, einschließlich der Gleichstellung von Mann und
Frau und des Genusses aller Menschenrechte durch alle Men-
schen, erleichtern, und hebt hervor, dass sich Toleranz und die337 Siehe Resolution 55/2.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Achtung der kulturellen Vielfalt und die allgemeine Förde-
rung und der Schutz der Menschenrechte gegenseitig stützen;

11. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Akteu-
re nachdrücklich auf, eine internationale Ordnung zu errich-
ten, die auf Inklusion, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und
Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitigem Verständnis
sowie der Förderung und Achtung der kulturellen Vielfalt und
der universalen Menschenrechte beruht, und alle Ausgren-
zungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, Rassendiskri-
minierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gender Intoleranz gründen;

12. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sicherzustel-
len, dass ihr politisches System und ihre Rechtsordnung die
multikulturelle Vielfalt innerhalb ihrer Gesellschaften wider-
spiegeln, und gegebenenfalls ihre demokratischen Institutio-
nen so zu verbessern, dass sie partizipatorischer werden und
die Marginalisierung, Ausgrenzung und Diskriminierung be-
stimmter Teile der Gesellschaft vermeiden;

13. fordert die Staaten, die internationalen Organisatio-
nen und die Organisationen der Vereinten Nationen auf und
bittet die Zivilgesellschaft, namentlich die nichtstaatlichen
Organisationen, die kulturelle Vielfalt anzuerkennen und ihre
Achtung zu fördern, um so die Ziele des Friedens, der Ent-
wicklung und der allgemein akzeptierten Menschenrechte zu
fördern;

14. ersucht den Generalsekretär, im Lichte dieser Reso-
lution einen Bericht über Menschenrechte und kulturelle Viel-
falt zu erstellen, der die Auffassungen der Mitgliedstaaten,
der zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und
der nichtstaatlichen Organisationen sowie die in dieser Reso-
lution enthaltenen Erwägungen im Hinblick auf die Anerken-
nung und die Bedeutung der kulturellen Vielfalt zwischen al-
len Völkern und Nationen der Welt berücksichtigt, und den
Bericht der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Ta-
gung vorzulegen;

15. beschließt, diese Frage auf ihrer sechzigsten Tagung
unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen, einschließlich
anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der effektiven
Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten" weiter
zu behandeln.

RESOLUTION 58/168

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)338.

58/168. Stärkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Menschenrechte durch die
Förderung der internationalen Zusammenarbeit
und Wichtigkeit der Nichtselektivität, Unpartei-
lichkeit und Objektivität

Die Generalversammlung,

eingedenk dessen, dass eines der Ziele der Vereinten Na-
tionen darin besteht, freundschaftliche, auf der Achtung vor
dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestim-
mung der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Na-
tionen zu entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur
Festigung des Weltfriedens zu ergreifen und eine internatio-
nale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale Pro-
bleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller oder humanitärer
Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und
Grundfreiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, Ge-
schlecht, Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen,

in dem Wunsche, weitere Fortschritte bei der internationa-
len Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der Ach-
tung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu erzie-
len,

die Auffassung vertretend, dass sich diese internationale
Zusammenarbeit auf die Grundsätze stützen soll, die im Völ-
kerrecht, insbesondere in der Charta der Vereinten Nationen
sowie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte339,
den Internationalen Menschenrechtspakten340 und anderen
einschlägigen Dokumenten verankert sind,

zutiefst davon überzeugt, dass das Vorgehen der Vereinten
Nationen auf diesem Gebiet nicht nur von einem eingehenden
Verständnis der breiten Vielfalt der Probleme getragen wer-
den soll, die in allen Gesellschaften bestehen, sondern auch
von der uneingeschränkten Achtung der politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Gegebenheiten in diesen Gesell-
schaften, in strikter Übereinstimmung mit den Zielen und
Grundsätzen der Charta und mit dem grundlegenden Ziel der
Förderung und Festigung der Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten durch internationale Zusammen-
arbeit,

unter Hinweis auf ihre früheren diesbezüglichen Resolu-
tionen,

erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Universalität, Ob-
jektivität und Nichtselektivität der Behandlung von Men-
schenrechtsfragen sicherzustellen, wie in der Erklärung und
dem Aktionsprogramm von Wien bekräftigt, die am 25. Juni
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verab-
schiedet wurden341,

erklärend, wie wichtig es ist, dass die Sonderberichterstat-
ter und Sonderbeauftragten für bestimmte Fragen und Länder
sowie die Mitglieder der Arbeitsgruppen bei der Wahrneh-

338 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Bangla-
desch, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, China, Côte d'Ivoire,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominikanische Republik, El Salvador, Eritrea, Ghana, Haiti, Indonesi-
en, Iran (Islamische Republik), Kambodscha, Kamerun, Katar, Kenia,
Kolumbien, Kongo, Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mau-
ritius, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nigeria, Pakistan, Peru, Sambia,
Simbabwe, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tunesien, Turkmenistan, Ver-
einigte Republik Tansania und Vietnam.

339 Resolution 217 A (III).
340 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
341 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
mung ihres Mandats Objektivität, Unabhängigkeit und Dis-
kretion beweisen,

unterstreichend, dass die Regierungen verpflichtet sind,
die Menschenrechte zu fördern und zu schützen und den Ver-
antwortlichkeiten nachzukommen, die sie nach dem Völker-
recht, insbesondere der Charta, sowie mit verschiedenen in-
ternationalen Übereinkünften auf dem Gebiet der Menschen-
rechte eingegangen sind,

1. erklärt erneut, dass alle Völker auf Grund des in der
Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker das
Recht haben, ihren politischen Status frei und ohne Einmi-
schung von außen zu bestimmen und frei ihrer wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Entwicklung nachzugehen, und
dass jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht gemäß den Be-
stimmungen der Charta zu achten, was auch die Achtung der
territorialen Unversehrtheit mit einschließt;

2. bekräftigt, dass es eines der Ziele der Vereinten Na-
tionen und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in Zusammenar-
beit mit der Organisation die Achtung vor den Menschenrech-
ten und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen und in Be-
zug auf Menschenrechtsverletzungen wachsam zu bleiben,
wo immer diese vorkommen;

3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre Tätigkeit zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte, insbesonde-
re auch zum Ausbau der weiteren internationalen Zusammen-
arbeit auf diesem Gebiet, auf die Charta der Vereinten Natio-
nen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte339, den In-
ternationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte340, den Internationalen Pakt über bürgerliche und poli-
tische Rechte340 und andere einschlägige internationale
Rechtsakte zu stützen und Handlungen zu unterlassen, die mit
diesem internationalen Instrumentarium unvereinbar sind;

4. vertritt die Auffassung, dass die internationale Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet wirkungsvoll und konkret
zur dringend gebotenen Verhütung massenhafter und flagran-
ter Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten für
alle und zur Festigung des Weltfriedens und der internationa-
len Sicherheit beitragen soll;

5. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und
die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten als legitime Anliegen der Weltgemeinschaft von
den Grundsätzen der Nichtselektivität, der Unparteilichkeit
und der Objektivität geleitet sein und nicht in den Dienst po-
litischer Ziele gestellt werden sollen;

6. ersucht alle Menschenrechtsorgane des Systems der
Vereinten Nationen sowie die Sonderberichterstatter, Sonder-
beauftragten, unabhängigen Experten und Arbeitsgruppen,
bei der Wahrnehmung ihres Mandats den Inhalt dieser Reso-
lution gebührend zu berücksichtigen;

7. gibt ihrer Überzeugung Ausdruck, dass eine unvor-
eingenommene und faire Auseinandersetzung mit Menschen-
rechtsfragen zur Förderung der internationalen Zusammenar-
beit sowie zur wirksamen Förderung, zum wirksamen Schutz
und zur tatsächlichen Verwirklichung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten beiträgt;

8. betont in diesem Zusammenhang, dass auch künftig
unparteiische und objektive Informationen über die politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten und Er-
eignisse in allen Ländern verfügbar sein müssen;

9. bittet die Mitgliedstaaten, zu erwägen, nach Bedarf
im Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsordnung und entsprechend
ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere
der Charta, sowie den internationalen Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte diejenigen Maßnahmen zu ergrei-
fen, die sie für angebracht halten, um weitere Fortschritte bei
der internationalen Zusammenarbeit zur Förderung und Festi-
gung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfrei-
heiten zu erzielen;

10. ersucht die Menschenrechtskommission, diese Re-
solution gebührend zu berücksichtigen und weitere Vorschlä-
ge zu prüfen, die darauf gerichtet sind, die Tätigkeit der Ver-
einten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte durch
die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und der
Wichtigkeit der Nichtselektivität, Unparteilichkeit und Ob-
jektivität zu stärken;

11. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs342 und ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten
um die Vorlage praktischer Vorschläge und Ideen zu bitten,
die dazu beitragen würden, die Tätigkeit der Vereinten Natio-
nen auf dem Gebiet der Menschenrechte durch die Förderung
der internationalen Zusammenarbeit auf der Grundlage der
Grundsätze der Nichtselektivität, Unparteilichkeit und Objek-
tivität zu stärken, und der Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung einen umfassenden Bericht über
diese Frage vorzulegen;

12. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behan-
deln.

RESOLUTION 58/169

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)343.

58/169. Menschenrechte und Massenabwanderungen

Die Generalversammlung,

zutiefst beunruhigt darüber, dass es in vielen Regionen der
Welt in großem Maßstab und Umfang zu Abwanderungen
und Vertreibungen kommt, und zutiefst beunruhigt über das

342 A/58/185 und Add.1 und 2.
343 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Argentinien, Australien, Belgien,
Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Monaco, Neusee-
land, Niederlande, Norwegen, Österreich, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Südafrika, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika
und Zypern.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
menschliche Leid der Flüchtlinge und Vertriebenen, unter de-
nen sich ein hoher Anteil von Frauen und Kindern befindet,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu diesem
Thema sowie auf die Resolutionen der Menschenrechtskom-
mission und auf die Schlussfolgerungen der Weltkonferenz
über Menschenrechte344, in denen unter anderem anerkannt
wurde, dass schwere Menschenrechtsverletzungen, Verfol-
gung, politische und ethnische Konflikte, Hungersnot und
wirtschaftliche Unsicherheit, Armut und weit verbreitete Ge-
walt zu den tieferen Ursachen von Massenabwanderungen
und Vertreibungen gehören,

eingedenk der im Sicherheitsrat geführten öffentlichen
Aussprachen über den Schutz von Zivilpersonen in bewaffne-
ten Konflikten, der drei Berichte des Generalsekretärs zu die-
sem Thema345 und der diesbezüglich verabschiedeten Resolu-
tionen, 

bekräftigend, dass die Bestimmungen des Abkommens
von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge346 und des
dazugehörigen Protokolls von 1967347 für die Lage der Men-
schen bei Massenabwanderungen nach wie vor von Bedeu-
tung sind, und in dieser Hinsicht den Prozess der Globalen
Konsultationen über internationalen Schutz und die Agenda
für dem Flüchtlingsschutz348 sowie die daraus hervorgehen-
den, von den Staaten unterstützten weiteren Folgeprozesse
begrüßend, die unter anderem darauf gerichtet waren, die in-
ternationalen Antwortmaßnahmen auf Situationen von Mas-
senzuwanderungen zu stärken,

es begrüßend, dass die Vereinten Nationen dem Problem
der Sicherheit von Flüchtlingslagern verstärkte Aufmerksam-
keit widmen, namentlich durch die Ausarbeitung operativer
Leitlinien für die Trennung bewaffneter Elemente von der
Flüchtlingsbevölkerung, und dass der Registrierung sowie der
Anlage und Gestaltung der Lager ihre zunehmende Aufmerk-
samkeit gilt,

betonend, wie wichtig die Einhaltung des humanitären
Völkerrechts, des internationalen Rechts auf dem Gebiet der
Menschenrechte und des Flüchtlingsvölkerrechts zur Verhin-
derung von Massenabwanderungen und zum Schutz von
Flüchtlingen und Binnenvertriebenen ist, und mit dem Aus-
druck ihrer tiefen Besorgnis über die mangelnde Achtung die-
ser Rechte und Grundsätze, insbesondere bei bewaffneten
Konflikten, namentlich auch über die Verweigerung des si-
cheren und ungehinderten Zugangs zu den Vertriebenen,

erneut erklärend, dass es in erster Linie Aufgabe der Staa-
ten ist, den Schutz von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen
zu gewährleisten,

mit Befriedigung über die Anstrengungen des Systems der
Vereinten Nationen, eine umfassende Vorgehensweise hin-
sichtlich der Grundursachen und Auswirkungen von Flücht-
lings- und anderen Vertriebenenbewegungen und der Stär-
kung der Mechanismen für Notfallvorsorge und Notfallmaß-
nahmen zu entwickeln,

in der Erwägung, dass die Mechanismen der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte, einschließlich
derjenigen der Menschenrechtskommission und der Men-
schenrechts-Vertragsorgane, über bedeutende Kapazitäten
zur Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen verfügen,
durch die Bewegungen von Flüchtlingen und Vertriebenen
ausgelöst oder dauerhafte Lösungen ihrer schwierigen Lage
verhindert werden,

Kenntnis nehmend von den Arbeiten, die das System der
Vereinten Nationen gegenwärtig durchführt, um zu klären,
welche Rolle die Vereinten Nationen in Übergangssituationen
nach dem Ende von Konflikten, so auch in Situationen von
Massenabwanderungen, übernehmen können,

in Anbetracht der Komplementarität zwischen den Syste-
men für den Schutz der Menschenrechte und für humanitäre
Maßnahmen, insbesondere der Mandate des Hohen Kommis-
sars der Vereinten Nationen für Menschenrechte und des Ho-
hen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, sowie
der Tätigkeit des Sekretariats-Amtes für die Koordinierung
humanitärer Angelegenheiten, des Beauftragten des General-
sekretärs für Binnenvertriebene und des Sonderbeauftragten
des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte,
sowie in Anbetracht des Umstands, dass ihre Zusammenarbeit
im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat ebenso wie die Ko-
ordinierung zwischen den Menschenrechts-, den humanitä-
ren, den Entwicklungs-, Politik- und Sicherheitskomponenten
des Systems der Vereinten Nationen wichtige Beiträge zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte von Personen
leisten, die zur Massenabwanderung gezwungen oder vertrie-
ben wurden,

in dankbarer Anerkennung der wichtigen und unabhängi-
gen Tätigkeit der Internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Bewegung und anderer humanitärer Organisationen
zum Schutz und zur Unterstützung von Flüchtlingen und Bin-
nenvertriebenen, die sie in Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen internationalen Stellen durchführen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs349;

2. missbilligt entschieden ethnische Intoleranz und an-
dere Formen der Intoleranz als eine der Hauptursachen für er-
zwungene Wanderbewegungen und fordert die Staaten nach-
drücklich auf, alles Notwendige zu tun, um die Achtung vor
den Menschenrechten, insbesondere den Rechten der Ange-
hörigen von Minderheiten, zu gewährleisten;

3. erklärt erneut, dass alle Regierungen, zwischenstaat-
lichen Organe und in Betracht kommenden internationalen

344 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
345 S/1999/957, S/2001/331 und S/2002/1300.
346 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545.
347 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791.
348 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste
Tagung, Beilage 12A (A/57/12/Add.1), Anhang IV. 349 A/58/186.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Organisationen ihre Zusammenarbeit und Hilfe im Rahmen
der weltweiten Bemühungen um die Auseinandersetzung mit
Menschenrechtssituationen verstärken müssen, die zur Mas-
senabwanderung von Flüchtlingen und Vertriebenen führen,
sowie mit den sich daraus ergebenden schwerwiegenden Pro-
blemen in Bezug auf Schutz und Hilfe;

4. legt dem Generalsekretär eindringlich nahe, der
Konsolidierung und Verstärkung der Mechanismen für Not-
fallvorsorge und Notfallmaßnahmen, namentlich den Früh-
warntätigkeiten auf humanitärem Gebiet, auch weiterhin hohe
Priorität zuzuweisen, damit unter anderem wirksame Maß-
nahmen ergriffen werden, um alle Menschenrechtsverletzun-
gen aufzuzeigen, die zu Massenabwanderungen beitragen;

5. legt den Staaten nahe, soweit noch nicht geschehen,
den Beitritt zu dem Abkommen von 1951346 und dem Proto-
koll von 1967347 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie
zu anderen einschlägigen regionalen Rechtsinstrumenten über
Flüchtlinge, soweit anwendbar, und zu einschlägigen interna-
tionalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte und
des humanitären Rechts in Erwägung zu ziehen, geeignete
Maßnahmen zur innerstaatlichen Verbreitung und Anwen-
dung dieser Rechtsakte zu ergreifen, die Einhaltung der Be-
stimmungen gegen willkürliche und erzwungene Vertreibun-
gen und eine größere Achtung vor den Rechten derjenigen zu
fördern, die sich auf die Flucht begeben, und sich gegebenen-
falls in ihren Berichten an die Menschenrechts-Vertragsorga-
ne mit der Situation der Zwangsvertriebenen zu befassen;

6. fordert die Staaten auf, den wirksamen Schutz von
Flüchtlingen unter anderem durch die Achtung des Grundsat-
zes der Nichtzurückweisung zu gewährleisten, betont, dass es
allen Staaten und internationalen Organisationen obliegt, mit
denjenigen Ländern, insbesondere Entwicklungsländern, zu-
sammenzuarbeiten, die von Massenabwanderungen von
Flüchtlingen und Vertriebenen betroffen sind, und fordert au-
ßerdem alle zuständigen internationalen und nichtstaatlichen
Organisationen auf, den Hilfe- und Schutzbedürfnissen von
Flüchtlingen und Vertriebenen auch weiterhin zu entspre-
chen, namentlich durch die Förderung dauerhafter Lösungen
für ihre schwierige Lage;

7. fordert die Staaten nachdrücklich auf, im Einklang
mit dem Völkerrecht den zivilen und humanitären Charakter
von Flüchtlingslagern und -siedlungen zu wahren, unter ande-
rem indem sie wirksame Maßnahmen ergreifen, um die Infil-
tration bewaffneter Elemente zu verhindern, solche bewaffne-
ten Elemente zu identifizieren und von der Flüchtlingsbevöl-
kerung zu trennen, die Flüchtlinge an sicheren Orten und
möglichst nicht im Grenzgebiet anzusiedeln und den raschen
und ungehinderten Zugang der humanitären Helfer zu diesen
Personen zu gewährleisten;

8. verurteilt alle Vorfälle von sexueller Ausbeutung
und sexuellem Missbrauch und von Gewalt gegenüber Flücht-
lingen und Binnenvertriebenen, legt den Regierungen nahe,
Initiativen zu beschließen und durchzuführen, die darauf ge-
richtet sind, sexuelle Ausbeutung und sexuellen Missbrauch
in Notstandssituationen zu verhüten und entsprechenden An-
schuldigungen nachzugehen, und fordert alle zuständigen Or-
ganisationen der Vereinten Nationen auf, die wirksame Um-

setzung und Überwachung des Bulletins des Generalsekre-
tärs350, des Aktionsplans des Ständigen interinstitutionellen
Ausschusses zum Schutz vor sexueller Ausbeutung und sexu-
ellem Missbrauch in humanitären Krisen351 und sonstiger
maßgeblicher Verhaltenskodizes sicherzustellen;

9. legt den Sonderberichterstattern, Sonderbeauftrag-
ten und Arbeitsgruppen der Menschenrechtskommission und
den Menschenrechts-Vertragsorganen der Vereinten Natio-
nen nahe, sich im Rahmen ihres jeweiligen Mandats, soweit
angezeigt, um Informationen über Menschenrechtsprobleme
zu bemühen, die zur Massenabwanderung von Bevölkerungs-
gruppen führen oder diese an der freiwilligen Rückkehr an ih-
re Heimstätten hindern können, und diese Informationen ge-
gebenenfalls zusammen mit diesbezüglichen Empfehlungen
in ihre Berichte aufzunehmen und dem Hohen Kommissar der
Vereinten Nationen für Menschenrechte zur Kenntnis zu brin-
gen, damit er im Rahmen seines Mandats und im Benehmen
mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Natio-
nen entsprechende Maßnahmen ergreifen kann;

10. ersucht alle Organe der Vereinten Nationen im Rah-
men ihres jeweiligen Mandats, die Sonderorganisationen und
die staatlichen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen, mit allen Mechanismen der Menschenrechts-
kommission uneingeschränkt zusammenzuarbeiten und ihnen
insbesondere alle in ihrem Besitz befindlichen sachdienlichen
Informationen über Menschenrechtssituationen zu übermit-
teln, die Flüchtlings- oder Vertriebenenströme hervorrufen
beziehungsweise sich auf diese auswirken, und derartige In-
formationen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats unterein-
ander auszutauschen, um wirksame internationale Antwort-
maßnahmen zu fördern;

11. ersucht den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, bei der Wahrnehmung seines in Re-
solution 48/141 der Generalversammlung vom 20. Dezember
1993 enthaltenen Mandats und in Zusammenarbeit mit dem
Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen denje-
nigen Situationen besondere Aufmerksamkeit zu schenken,
die Massenabwanderungen oder Vertreibungen hervorrufen
oder hervorzurufen drohen, und zu den Anstrengungen beizu-
tragen, die zur wirksamen Bewältigung dieser Situationen
und zur Förderung einer Rückkehr auf Dauer durch Förde-
rungs- und Schutzmaßnahmen unternommen werden, darun-
ter die Überwachung der Einhaltung der Menschenrechte in
Bezug auf diejenigen, die im Zusammenhang mit Massenab-
wanderungen geflohen oder zurückgekehrt sind, Mechanis-
men für Notfallvorsorge und Notfallmaßnahmen, Frühwarn-
mechanismen und Informationsaustausch, technische Bera-
tung, Bereitstellung von technischem Fachwissen sowie die
Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und den Gastländern;

12. begrüßt die Anstrengungen, die der Hohe Kommis-
sar der Vereinten Nationen für Menschenrechte unternimmt,
um durch Initiativen wie die Wiederherstellung des Justizsy-
stems, die Schaffung einzelstaatlicher Institutionen, die in der

350 ST/SGB/2003/13.
351 Siehe A/57/465, Anlage I.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Lage sind, die Menschenrechte zu verteidigen, breit angelegte
Programme für Menschenrechtserziehung und die Stärkung
lokaler nichtstaatlicher Organisationen durch eine entspre-
chende Präsenz im Feld sowie Programme auf dem Gebiet der
Beratenden Dienste und der technischen Zusammenarbeit zur
Schaffung eines Umfelds beizutragen, das der dauerhaften
Rückkehr Vertriebener in Postkonfliktgesellschaften förder-
lich ist;

13. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution zu erstellen, soweit sie alle
Aspekte der Menschenrechte und der Massenabwanderungen
betrifft, der sich besonders mit den Anstrengungen des Sy-
stems der Vereinten Nationen befasst, den Schutz derjenigen,
die während Massenabwanderungen vertrieben werden, zu
verstärken und ihre Rückkehr und Wiedereingliederung zu er-
leichtern, und der Informationen über die Anstrengungen ent-
hält, die unternommen wurden, um die Kapazitäten der Ver-
einten Nationen auszubauen, wenn es darum geht, neue Strö-
me von Flüchtlingen und sonstigen Vertriebenen zu vermei-
den und die tieferen Ursachen anzugehen, und der General-
versammlung diesen Bericht auf ihrer sechzigsten Tagung
vorzulegen;

14. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
sechzigsten Tagung fortzusetzen.

RESOLUTION 58/170

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)352.

58/170. Stärkung der internationalen Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Menschenrechte

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, im Sinne der
Charta der Vereinten Nationen, insbesondere des Artikels 1
Absatz 3, sowie der einschlägigen Bestimmungen der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Wien, die am 25. Juni
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verab-
schiedet wurden353, die internationale Zusammenarbeit zu för-
dern, damit es in stärkerem Umfang zu einer echten Zusam-
menarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der
Menschenrechte kommt,

unter Hinweis auf ihre Verabschiedung der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen am 8. September 2000354

und ihrer Resolution 57/224 vom 18. Dezember 2002 sowie
Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/60 der Men-
schenrechtskommission vom 24. April 2003 über die Stär-
kung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Menschenrechte355,

sowie unter Hinweis auf die vom 31. August bis 8. Sep-
tember 2001 in Durban (Südafrika) veranstaltete Weltkonfe-
renz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz und
ihre Rolle bei der Stärkung der internationalen Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der Menschenrechte,

anerkennend, dass die Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte für die
volle Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen, na-
mentlich für die wirksame Förderung und den wirksamen
Schutz aller Menschenrechte, unabdingbar ist,

erneut erklärend, dass der Dialog zwischen den Religio-
nen, Kulturen und Zivilisationen auf dem Gebiet der Men-
schenrechte in hohem Maße zur Stärkung der internationalen
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet beitragen könnte, und un-
ter Hinweis auf ihren Beschluss, das Jahr 2001 zum Jahr des
Dialogs zwischen den Kulturen zu erklären, sowie auf ihre
Resolution 56/6 vom 9. November 2001 mit dem Titel "Glo-
bale Agenda für den Dialog zwischen den Kulturen",

hervorhebend, dass es gilt, weitere Fortschritte bei der
Förderung und Festigung der Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten zu erzielen, unter anderem durch
internationale Zusammenarbeit,

die Tatsache unterstreichend, dass gegenseitiges Ver-
ständnis, Dialog, Zusammenarbeit, Transparenz und Vertrau-
ensbildung wichtige Bestandteile aller Tätigkeiten zur Förde-
rung und zum Schutz der Menschenrechte sind,

unter Hinweis auf die Verabschiedung der Resolution
2000/22 vom 18. August 2000 "Förderung des Dialogs über
Menschenrechtsfragen" durch die Unterkommission für die
Förderung und den Schutz der Menschenrechte auf ihrer
zweiundfünfzigsten Tagung356,

1. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und
die Festigung der Achtung vor den Menschenrechten und
Grundfreiheiten unter anderem durch internationale Zusam-
menarbeit eines der Ziele der Vereinten Nationen und die
Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist;

2. erkennt an, dass die Staaten neben ihren eigenen
Verantwortlichkeiten gegenüber ihrer jeweiligen Gesellschaft
gemeinschaftlich dafür verantwortlich sind, weltweit die
Grundsätze der Menschenwürde, der Gleichberechtigung und
der Billigkeit zu wahren;

3. erklärt erneut, dass der Dialog zwischen den Kultu-
ren und Zivilisationen die Förderung einer Kultur der Tole-
ranz und der Achtung vor der Vielfalt erleichtert, und begrüßt
in diesem Zusammenhang die Veranstaltung von Konferen-
zen und Tagungen auf nationaler, regionaler und internationa-
ler Ebene über den Dialog zwischen den Kulturen;

4. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Akteu-
re nachdrücklich auf, eine internationale Ordnung zu errich-
ten, die auf Nichtausgrenzung, Gerechtigkeit, Gleichberechti-

352 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von China und Malaysia (im Namen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nicht-
gebundenen Länder sind).
353 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
354 Siehe Resolution 55/2.
355 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A. 356 Siehe E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46, Kap. II, Abschnitt A.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
gung und Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitigem
Verständnis sowie der Förderung und Achtung der kulturellen
Vielfalt und der allgemeinen Menschenrechte beruht, und alle
Ausgrenzungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängender Intoleranz gründen;

5. bekräftigt, wie wichtig es für die Förderung und den
Schutz der Menschenrechte und für die Verwirklichung der
Ziele des Kampfes gegen Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz ist, dass die internationale Zusammenarbeit verstärkt
wird;

6. vertritt die Auffassung, dass die internationale Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet im Einklang mit den in der
Charta der Vereinten Nationen verankerten Zielen und
Grundsätzen und mit dem Völkerrecht wirkungsvoll und kon-
kret zur dringend gebotenen Verhütung von Verletzungen der
Menschenrechte und Grundfreiheiten beitragen sollte;

7. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und
die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten von den Grundsätzen der Universalität, der Nicht-
selektivität, der Objektivität und der Transparenz geleitet sein
sollen, in einer Art und Weise, die mit den in der Charta ver-
ankerten Zielen und Grundsätzen vereinbar ist;

8. fordert die Mitgliedstaaten, die Sonderorganisatio-
nen und die zwischenstaatlichen Organisationen auf, auch
weiterhin einen konstruktiven Dialog und Konsultationen zur
Vertiefung des Verständnisses und zur Förderung und zum
Schutz aller Menschenrechte und Grundfreiheiten zu führen,
und ermutigt die nichtstaatlichen Organisationen, aktiv dazu
beizutragen;

9. bittet die Staaten und die zuständigen Einrichtungen
und Verfahren der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Menschenrechte, auch weiterhin die Bedeutung der wechsel-
seitigen Zusammenarbeit, des gegenseitigen Verständnisses
und des Dialogs miteinander zu beachten, wenn es darum
geht, die Förderung und den Schutz aller Menschenrechte zu
gewährleisten;

10. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung fortzusetzen.

RESOLUTION 58/171

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 125 Stimmen bei 53 Gegenstimmen und keiner Ent-
haltung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)357:

Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussa-
lam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokrati-
sche Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Domini-

kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun,
Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jor-
danien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagas-
kar, Malawi, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman,
Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda,
Russische Föderation, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone,
Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grena-
dinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschiki-
stan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turk-
menistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island,
Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Ser-
bien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.

Enthaltungen: Keine.

58/171. Menschenrechte und einseitige Zwangsmaßnah-
men

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen, zuletzt
Resolution 57/222 vom 18. Dezember 2002, sowie auf die
Resolution 2003/17 der Menschenrechtskommission vom
22. April 2003358,

in Bekräftigung der einschlägigen Grundsätze und Bestim-
mungen in der von der Generalversammlung in ihrer Resolu-
tion 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 1974 verkündeten
Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten,
insbesondere ihres Artikels 32, in dem es heißt, dass kein
Staat wirtschaftliche, politische oder sonstige Maßnahmen
gegen einen anderen Staat anwenden oder zu ihrer Anwen-
dung ermutigen darf, um von ihm die Unterordnung bei der
Ausübung seiner souveränen Rechte zu erlangen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs359, der gemäß der Resolution 1999/21 der Menschen-
rechtskommission vom 23. April 1999360 vorgelegt wurde,
und den Berichten des Generalsekretärs über die Durchfüh-
rung der Resolutionen 52/120 vom 12. Dezember 1997361 und
55/110 vom 4. Dezember 2000362,

357 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind).

358 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
359 E/CN.4/2000/46 und Add.1.
360 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999,
Supplement No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A.
361 A/53/293 und Add.1.
362 A/56/207 und Add.1.
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in Anbetracht dessen, dass alle Menschenrechte allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander
verknüpft sind, und in diesem Zusammenhang erneut erklä-
rend, dass das Recht auf Entwicklung ein fester Bestandteil al-
ler Menschenrechte ist,

daran erinnernd, dass die vom 14. bis 25. Juni 1993 in
Wien abgehaltene Weltkonferenz über Menschenrechte die
Staaten aufforderte, alle nicht im Einklang mit dem Völker-
recht und der Charta der Vereinten Nationen stehenden einsei-
tigen Zwangsmaßnahmen zu unterlassen, die die Handelsbe-
ziehungen zwischen den Staaten behindern und der vollen
Verwirklichung aller Menschenrechte im Wege stehen363,

eingedenk aller Bezugnahmen auf diese Frage in der am
12. März 1995 vom Weltgipfel für soziale Entwicklung ver-
abschiedeten Kopenhagener Erklärung über soziale Entwick-
lung364, der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing,
die am 15. September 1995 von der Vierten Weltfrauenkonfe-
renz verabschiedet wurden365, der Istanbul-Erklärung über
menschliche Siedlungen und der Habitat-Agenda, die am
14. Juni 1996 von der zweiten Konferenz der Vereinten Na-
tionen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) verab-
schiedet wurden366, sowie in ihren fünfjährlichen Überprüfun-
gen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die schädlichen
Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die inter-
nationalen Beziehungen, den Handel, die Investitionen und
die Zusammenarbeit,

mit dem Ausdruck ihrer ernsthaften Besorgnis darüber,
dass die Lage der Kinder in einigen Ländern durch einseitige
Zwangsmaßnahmen beeinträchtigt wird, die weder mit dem
Völkerrecht noch mit der Charta im Einklang stehen und die
Hindernisse für die Handelsbeziehungen zwischen Staaten
schaffen, die volle Verwirklichung der sozialen und wirt-
schaftlichen Entwicklung behindern und dem Wohlergehen
der Bevölkerung in den betroffenen Ländern entgegenstehen,
mit besonders schweren Folgen für Frauen und Kinder, ein-
schließlich Jugendlicher,

tief besorgt darüber, dass trotz der Empfehlungen, die von
der Generalversammlung und den in jüngster Zeit veranstal-
teten großen Konferenzen der Vereinten Nationen zu dieser
Frage verabschiedet wurden, und im Widerspruch zu dem all-
gemeinen Völkerrecht und der Charta auch weiterhin einseiti-
ge Zwangsmaßnahmen erlassen und angewandt werden, mit
all ihren schädlichen Auswirkungen, namentlich ihren Extra-
territorialwirkungen, auf die sozialen und humanitären Tätig-
keiten und auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
der Entwicklungsländer, wodurch zusätzliche Hindernisse für

den vollen Genuss aller Menschenrechte durch Völker und
Einzelpersonen errichtet werden, die der Herrschaftsgewalt
von Drittstaaten unterstehen,

eingedenk aller Extraterritorialwirkungen einseitiger ge-
setzgeberischer, administrativer und wirtschaftlicher Maß-
nahmen, Politiken und Praktiken mit Zwangscharakter, die
sich gegen den Entwicklungsprozess und die verstärkte Gel-
tendmachung der Menschenrechte in den Entwicklungslän-
dern richten und die volle Verwirklichung aller Menschen-
rechte behindern,

Kenntnis nehmend von den fortlaufenden Bemühungen
der Allen Mitgliedstaaten offen stehenden Arbeitsgruppe der
Menschenrechtskommission über das Recht auf Entwicklung
und insbesondere in Bekräftigung ihrer Kriterien, nach denen
einseitige Zwangsmaßnahmen eines der Hindernisse für die
Verwirklichung der Erklärung über das Recht auf Entwick-
lung367 darstellen,

1. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, keinerlei ein-
seitige Maßnahmen zu verabschieden oder anzuwenden, die
nicht im Einklang mit dem Völkerrecht und der Charta der
Vereinten Nationen stehen, insbesondere keine Zwangsmaß-
nahmen mit allen ihren Extraterritorialwirkungen, welche die
Handelsbeziehungen zwischen den Staaten behindern und so
der vollen Verwirklichung der in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte368 und anderen internationalen Rechtsak-
ten auf dem Gebiet der Menschenrechte verkündeten Rechte
im Weg stehen, insbesondere dem Recht von Einzelpersonen
und Völkern auf Entwicklung;

2. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf,
Schritte zu unternehmen, um einseitige Maßnahmen zu ver-
meiden und zu unterlassen, die nicht mit dem Völkerrecht und
der Charta im Einklang stehen und die die umfassende Ver-
wirklichung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
der Bevölkerung, insbesondere der Kinder und Frauen, in den
betroffenen Ländern verhindern, ihr Wohlergehen einschrän-
ken und Hindernisse für den vollen Genuss ihrer Menschen-
rechte aufwerfen, einschließlich des Rechts eines jeden Men-
schen auf einen für seine Gesundheit und sein Wohlergehen
angemessenen Lebensstandard sowie seines Rechts auf Nah-
rung, medizinische Versorgung und die notwendigen sozialen
Dienste, sowie sicherzustellen, dass Nahrungsmittel und Me-
dikamente nicht als Instrument zur Ausübung politischen
Drucks eingesetzt werden;

3. bittet alle Staaten, gegebenenfalls die Verabschie-
dung administrativer oder gesetzgeberischer Maßnahmen zu
erwägen, um der extraterritorialen Anwendung oder den Ex-
traterritorialwirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen entge-
genzutreten;

4. verwirft einseitige Zwangsmaßnahmen mit allen ih-
ren Extraterritorialwirkungen als ein Mittel politischer oder
wirtschaftlicher Druckausübung gegen ein Land, insbesonde-
re gegen Entwicklungsländer, wegen ihrer schädlichen Aus-

363 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III, Abschnitt I, Ziffer 31.
364 Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen,
6.-12. März 1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
365 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
366 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Ha-
bitat II), Istanbul, 3-14 June 1996 (Veröffentlichung der Vereinten Na-
tionen, Best.-Nr. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.

367 Resolution 41/128, Anlage.
368 Resolution 217 A (III).
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
wirkungen auf die Verwirklichung aller Menschenrechte wei-
ter Kreise ihrer Bevölkerung, insbesondere von Kindern,
Frauen und älteren Menschen;

5. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die derartige
Maßnahmen ergriffen haben, auf, ihre Verpflichtungen und
Verantwortlichkeiten aus den internationalen Rechtsakten auf
dem Gebiet der Menschenrechte, deren Vertragspartei sie
sind, zu erfüllen, indem sie diese Maßnahmen so bald wie
möglich aufheben;

6. bekräftigt in diesem Zusammenhang das Recht aller
Völker auf Selbstbestimmung, kraft dessen sie ihren politi-
schen Status frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Entwicklung frei nachgehen können;

7. fordert die Menschenrechtskommission nachdrück-
lich auf, bei ihren Arbeiten im Zusammenhang mit der Ver-
wirklichung des Rechts auf Entwicklung die schädlichen Aus-
wirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen, einschließlich des
Erlasses einzelstaatlicher Gesetze und ihrer extraterritorialen
Anwendung, voll zu berücksichtigen;

8. ersucht den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, bei der Erfüllung seiner Aufgaben
im Zusammenhang mit der Förderung, der Verwirklichung
und dem Schutz des Rechts auf Entwicklung und angesichts
der Wirkungen, die einseitige Zwangsmaßnahmen nach wie
vor auf die Bevölkerung von Entwicklungsländern ausüben,
in seinem Jahresbericht an die Generalversammlung vorran-
gig auf diese Resolution einzugehen;

9. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit
aller Mitgliedstaaten auf diese Resolution zu lenken, weiter-
hin ihre Auffassungen und Auskünfte über die Implikationen
und schädlichen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnah-
men auf ihre Bevölkerung einzuholen und der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen analy-
tischen Bericht hierzu vorzulegen, der praktische Präventiv-
maßnahmen in dieser Hinsicht hervorhebt;

10. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen, ein-
schließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der
effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten" mit Vorrang zu behandeln. 

RESOLUTION 58/172

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 173 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 5 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)369:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bah-
rain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien,
Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, De-

mokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Gui-
nea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komo-
ren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlan-
de, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sam-
bia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweiz, Senegal, Serbien und Monte-
negro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien,
Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafri-
ka, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Ti-
mor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesi-
en, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbeki-
stan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik und Zypern.

Dagegen: Israel, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Australien, Georgien, Japan, Kanada, Schweden.

58/172. Recht auf Entwicklung

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, die insbe-
sondere die Entschlossenheit bekundet, den sozialen Fort-
schritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit
zu fördern und den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt
aller Völker durch internationale Einrichtungen zu fördern,

in Bekräftigung des Ziels, das Recht auf Entwicklung für
jeden zur Wirklichkeit werden zu lassen, wie in der von der
Generalversammlung am 8. September 2000 verabschiedeten
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen370 dargelegt,

betonend, dass dringend Maßnahmen ergriffen werden
müssen, um die in allen großen Konferenzen und Gipfeltref-
fen der Vereinten Nationen und den dazugehörigen Überprü-
fungsprozessen festgelegten Ziele und Zielvorgaben zu errei-
chen, welche für den Prozess der Verwirklichung des Rechts
auf Entwicklung von größter Bedeutung sind,

Kenntnis nehmend von den Ergebnissen der vom 9. bis 14.
November 2001 in Doha abgehaltenen vierten Ministerkonfe-
renz der Welthandelsorganisation371,

daran erinnernd, dass die von der Generalversammlung in
ihrer Resolution 41/128 vom 4. Dezember 1986 verabschie-
dete Erklärung über das Recht auf Entwicklung bestätigte,
dass das Recht auf Entwicklung ein unveräußerliches Men-
schenrecht ist und dass die Gleichheit der Entwicklungschan-
cen ein Vorrecht der Nationen wie der Einzelpersonen, aus
denen die Nationen sich zusammensetzen, sowie auch des

369 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von China und Malaysia (im Namen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nicht-
gebundenen Länder sind).

370 Siehe Resolution 55/2.
371 A/C.2/56/7, Anlage.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
einzelnen Menschen als zentrales Subjekt und Nutznießer der
Entwicklung ist,

betonend, dass die Erklärung und das Aktionsprogramm
von Wien372 das Recht auf Entwicklung als universelles und
unveräußerliches Recht und als festen Bestandteil aller Men-
schenrechte bekräftigten und erneut erklärten, dass der einzel-
ne Mensch zentrales Subjekt und Nutznießer der Entwicklung
ist,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen sowie
diejenigen der Menschenrechtskommission über das Recht
auf Entwicklung, insbesondere die Kommissionsresolution
1998/72 vom 22. April 1998373 über die dringende Notwen-
digkeit weiterer Fortschritte bei der Verwirklichung des
Rechts auf Entwicklung, wie in der Erklärung über das Recht
auf Entwicklung dargelegt,

erfreut darüber, dass sie das Übereinkommen der Verein-
ten Nationen gegen Korruption374 am 31. Oktober 2003 verab-
schiedet hat,

unter Hinweis auf die Plenarsitzungen auf hoher Ebene,
die die Generalversammlung am 22. September 2003 zur
Weiterverfolgung der Ergebnisse ihrer sechsundzwanzigsten
Sondertagung und zur Durchführung der Verpflichtungser-
klärung über HIV/Aids375 abgehalten hat,

sowie unter Hinweis auf die dreizehnte Konferenz der
Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder, die
vom 20. bis 25. Februar 2003 in Kuala Lumpur stattfand, 

erneut ihre weitere Unterstützung für die Neue Partner-
schaft für die Entwicklung Afrikas376 als Entwicklungsrahmen
für Afrika bekundend,

in Anerkennung dessen, dass historische Ungerechtigkei-
ten zweifellos zu Armut, Unterentwicklung, Marginalisie-
rung, sozialer Ausgrenzung, wirtschaftlichen Disparitäten, In-
stabilität und Unsicherheit beigetragen haben, unter denen
viele Menschen in verschiedenen Teilen der Welt, insbeson-
dere in den Entwicklungsländern, zu leiden haben,

betonend, dass die Beseitigung der Armut ein entschei-
dend wichtiger Bestandteil der Förderung und Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung ist, dass Armut ein mehr-
dimensionales Problem ist, das einen mehrdimensionalen,
ganzheitlichen Ansatz erfordert, um auf die wirtschaftlichen,
politischen, sozialen, ökologischen und institutionellen
Aspekte auf allen Ebenen einzugehen, insbesondere im Rah-
men des Millenniums-Entwicklungsziels, bis 2015 den Anteil
der Weltbevölkerung, dessen Einkommen weniger als einen
Dollar pro Tag beträgt, und den Anteil der Menschen, die
Hunger leiden, zu halbieren,

mit dem Ausdruck des Bedauerns darüber, dass die Ar-
beitsgruppe für das Recht auf Entwicklung auf ihrer vierten
Tagung nicht zu einer Schlussfolgerung gelangt ist, insbeson-
dere im Hinblick auf die Umsetzung der Schlussfolgerungen
der dritten Tagung der Arbeitsgruppe377, wobei sie sich jedoch
der Auffassungen und Bemerkungen des Vorsitzenden/Be-
richterstatters378 bewusst ist,

1. macht sich die Schlussfolgerungen der dritten Ta-
gung der Arbeitsgruppe für das Recht auf Entwicklung377zu ei-
gen, die von der Menschenrechtskommission in ihrer Resolu-
tion 2002/69 vom 25. April 2002379 verabschiedet wurden und
die eine solide Grundlage für weitere Initiativen zur Förde-
rung und Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung bilden;

2. ersucht die Arbeitsgruppe, auf ihrer fünften Tagung
im Hinblick auf eine konstruktive und erfolgreiche Erfüllung
ihres Mandats die Schlussfolgerungen ihrer dritten Tagung
wieder aufzugreifen und weiter auszubauen, eingedenk des-
sen, dass sie auf ihrer vierten Tagung nicht zu einer
Schlussfolgerung gelangt ist;

3. hebt hervor, dass die in den Schlussfolgerungen der
dritten Tagung enthaltenen Kerngrundsätze, die mit dem
Zweck der internationalen Menschenrechtsübereinkünfte
übereinstimmen, wie etwa Gleichstellung, Nichtdiskriminie-
rung, Rechenschaftspflicht, Partizipation und internationale
Zusammenarbeit, von entscheidender Bedeutung sind, wenn
es darum geht, das Recht auf Entwicklung auf internationaler
Ebene zu einer Querschnittsaufgabe zu machen, und unter-
streicht, wie wichtig die Grundsätze der Gerechtigkeit und
Transparenz sind;

4. bekräftigt die Verpflichtung zur Verwirklichung der
in allen Ergebnisdokumenten der wichtigsten Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen und den dazugehö-
rigen Überprüfungsprozessen genannten Ziele und Vorgaben,
insbesondere soweit sie die Verwirklichung des Rechts auf
Entwicklung betreffen, in der Erkenntnis, dass die Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung Grundvoraussetzung für
die Ereichung der in diesen Ergebnisdokumenten genannten
Gesamt- und Einzelziele und Vorgaben ist;

5. bekräftigt außerdem, dass die Verwirklichung des
Rechts auf Entwicklung für die Umsetzung der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Wien372 unabdingbar ist, wonach
alle Menschenrechte allgemein gültig und unteilbar sind, ein-
ander bedingen und miteinander verknüpft sind und die au-
ßerdem den Menschen in den Mittelpunkt der Entwicklung
stellen, und erkennt an, dass die Entwicklung zwar die Wahr-
nehmung aller Menschenrechte erleichtert, dass jedoch ein
Mangel an Entwicklung nicht als Rechtfertigung für die
Schmälerung international anerkannter Menschenrechte an-
geführt werden darf;

372 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
373 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998,
Supplement No. 3 (E/1998/23), Kap. II, Abschnitt A.
374 Resolution 58/4, Anlage.
375 Resolution S-26/2, Anlage.
376 A/57/304, Anlage.

377 E/CN.4/2002/28/Rev.1, Abschnitt VIII.A.
378 ECN.4/2003/26 und Corr.1, Anhang I.
379 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2002,
Supplement No. 3 (E/2002/23), Kap. II, Abschnitt A.
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6. hebt hervor, dass die Grundverantwortung für die
Förderung und den Schutz aller Menschenrechte beim Staat
liegt, und erklärt erneut, dass die Staaten die Hauptverantwor-
tung für ihre eigene wirtschaftliche und soziale Entwicklung
tragen und dass die Rolle der einzelstaatlichen Politiken und
Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden kann;

7. bekräftigt, dass die Staaten die Hauptverantwortung
für die Schaffung nationaler und internationaler Bedingungen
tragen, die der Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung
förderlich sind, und dass sie sich zu diesem Zweck zur Zu-
sammenarbeit miteinander verpflichtet haben;

8. bekräftigt außerdem, dass es eines der Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung förderlichen internationa-
len Umfelds bedarf;

9. betont, dass auf eine breitere Akzeptanz, die Opera-
tionalisierung und die Verwirklichung des Rechts auf Ent-
wicklung auf internationaler und nationaler Ebene hingear-
beitet werden muss, und fordert die Staaten auf, die Maßnah-
men zu ergreifen, die für die Verwirklichung des Rechts auf
Entwicklung als grundlegendes Menschenrecht erforderlich
sind;

10. hebt hervor, dass es entscheidend wichtig ist, die
Hindernisse aufzuzeigen und zu analysieren, die sich der vol-
len Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung auf nationa-
ler und internationaler Ebene entgegenstellen;

11. bekräftigt, dass die Globalisierung zwar Chancen
wie auch Herausforderungen mit sich bringt, dass der Globa-
lisierungsprozess jedoch das Ziel der Integration aller Länder
in eine globalisierte Welt bislang verfehlt hat, und betont, dass
es als Antwort auf die Herausforderungen und Chancen der
Globalisierung grundsatzpolitischer und sonstiger Maßnah-
men auf nationaler und globaler Ebene bedarf, wenn dieser
Prozess alle Seiten einschließen und ausgewogen sein soll;

12. ist sich dessen bewusst, dass die Kluft zwischen den
entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern trotz
kontinuierlicher Anstrengungen der internationalen Gemein-
schaft nach wie vor unannehmbar groß ist, dass die Entwick-
lungsländer sich auch weiterhin Schwierigkeiten in Bezug auf
ihre Teilhabe am Globalisierungsprozess gegenübersehen und
dass viele von ihnen Gefahr laufen, ausgegrenzt und von sei-
nen Vorteilen effektiv ausgeschlossen zu werden;

13. bekräftigt die eingegangene Verpflichtung und for-
dert die entwickelten Länder, soweit sie es noch nicht getan
haben, nachdrücklich auf, konkrete Anstrengungen zu unter-
nehmen, um das Ziel der Bereitstellung von 0,7 Prozent ihres
Bruttosozialprodukts für öffentliche Entwicklungshilfe für
Entwicklungsländer und von 0,15 bis 0,20 Prozent ihres Brut-
tosozialprodukts für die am wenigsten entwickelten Länder zu
erreichen, und ermutigt die Entwicklungsländer, auf den er-
zielten Fortschritten aufzubauen, um sicherzustellen, dass die
öffentliche Entwicklungshilfe effektiv eingesetzt wird, um die
Entwicklungsziele und -zielvorgaben erreichen zu helfen;

14. erkennt an, dass die Frage des Marktzugangs für
Entwicklungsländer angegangen werden muss, namentlich im
Bereich der Landwirtschaft, der Dienstleistungen und der

nichtlandwirtschaftlichen Erzeugnisse, insbesondere derjeni-
gen, die für die Entwicklungsländer von Interesse sind;

15. vertritt die Auffassung, dass eine in angemessenem
Tempo vonstatten gehende sinnvolle Handelsliberalisierung,
namentlich in den zur Verhandlung stehenden Bereichen, die
Einhaltung der in Bezug auf Durchführungsfragen und -anlie-
gen eingegangenen Verpflichtungen, die Überprüfung der Be-
stimmungen über besondere und differenzierte Behandlung
mit dem Ziel, sie zu stärken und präziser, wirksamer und ope-
rativer zu machen, die Vermeidung neuer Formen des Protek-
tionismus sowie der Kapazitätsaufbau und die technische Hil-
fe für Entwicklungsländer wichtige Themen sind, wenn es
darum geht, Fortschritte in Richtung auf eine wirksame Ver-
wirklichung des Rechts auf Entwicklung zu erzielen;

16. unterstreicht die Tatsache, dass die internationale
Gemeinschaft weit davon entfernt ist, das in der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen370 gesetzte Ziel zu errei-
chen, die Zahl der in Armut lebenden Menschen bis zum Jahr
2015 zu halbieren, und betont im Hinblick auf die Erreichung
dieses Ziels den Grundsatz der internationalen Zusammenar-
beit, einschließlich der Partnerschaft und gegenseitigen Bin-
dung zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungslän-
dern;

17. erkennt den bedeutsamen Zusammenhang zwischen
dem internationalen Wirtschafts-, Handels- und Finanzbe-
reich und der Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung an
und unterstreicht in dieser Hinsicht die Notwendigkeit, die
Entscheidungsgrundlage auf internationaler Ebene für Ent-
wicklungsfragen zu erweitern und organisatorische Lücken
zu schließen sowie das System der Vereinten Nationen und
andere multilaterale Institutionen zu stärken, und unterstreicht
außerdem die Notwendigkeit, die Teilhabe der Entwicklungs-
und Transformationsländer an der wirtschaftlichen Entschei-
dungsfindung und Normsetzung auf internationaler Ebene
auszuweiten und zu stärken;

18. erkennt außerdem an, dass eine gute Staatsführung
und die Herrschaft des Rechts auf nationaler Ebene allen Staa-
ten hilft, die Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf
Entwicklung, zu fördern und zu schützen, und ist sich darüber
einig, wie wertvoll die von den Staaten derzeit unternomme-
nen Anstrengungen sind, um gute Verfahrensweisen auf dem
Gebiet der Staatsführung aufzuzeigen und zu stärken, ein-
schließlich einer transparenten, verantwortungsvollen, re-
chenschaftspflichtigen und partizipatorischen Regierungsfüh-
rung, die ihren Bedürfnissen und Bestrebungen gerecht wer-
den und angemessen sind, so auch im Rahmen einvernehmli-
cher partnerschaftlicher Konzepte für Entwicklung, Kapazi-
tätsaufbau und technische Hilfe;

19. anerkennt ferner die wichtige Rolle und die Rechte
der Frauen sowie die Anwendung einer Gleichstellungsper-
spektive als Querschnittsaufgabe im Prozess der Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung, und nimmt insbesondere
Kenntnis von den positiven Beziehungen zwischen der Bil-
dung von Frauen, ihrer gleichberechtigten Teilhabe an den
bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Aktivitäten der Gemeinschaft und der Förderung des
Rechts auf Entwicklung;
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20. hebt hervor, dass es geboten ist, die Rechte der Kin-
der, der Jungen ebenso wie der Mädchen, in alle Politiken und
Programme zu integrieren und den Schutz und die Förderung
dieser Rechte zu gewährleisten, vor allem in Bereichen, die
mit Gesundheit, Bildung und der vollen Entfaltung ihres Po-
tenzials zusammenhängen;

21. hebt außerdem hervor, dass auf nationaler und inter-
nationaler Ebene Maßnahmen zur Bekämpfung von
HIV/Aids und anderen übertragbaren Krankheiten ergriffen
und dabei die laufenden Anstrengungen und Programme be-
rücksichtigt werden müssen, und wiederholt, dass in diesem
Zusammenhang internationale Hilfe gebraucht wird;

22. erkennt außerdem an, dass es auf einzelstaatlicher
Ebene starker Partnerschaften mit Organisationen der Zivil-
gesellschaft, einschließlich des Privatsektors, zur Bekämp-
fung der Armut und zur Herbeiführung der Entwicklung so-
wie einer guten Unternehmensführung bedarf;

23. unterstreicht, wie dringend notwendig konkrete
Maßnahmen zur Bekämpfung sämtlicher Formen der Korrup-
tion auf nationaler und internationaler Ebene sind, um inter-
nationale Transfers illegal erworbener Vermögenswerte wirk-
samer zu verhindern, aufzudecken und ihnen entgegenzuwir-
ken sowie die internationale Zusammenarbeit zur Rückge-
winnung dieser Vermögenswerte zu verstärken, betont, wie
wichtig ein echtes politisches Engagement seitens aller Regie-
rungen innerhalb eines soliden rechtlichen Rahmens ist und
fordert die Staaten in diesem Zusammenhang nachdrücklich
auf, das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen
Korruption374 so bald wie möglich zu unterzeichnen und zu ra-
tifizieren;

24. erwartet mit Interesse die Behandlung des von der
Unterkommission für die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte zu erarbeitenden Konzeptdokuments, das Mög-
lichkeiten für die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung
und deren Umsetzbarkeit aufzeigen soll, durch die Menschen-
rechtskommission auf ihrer einundsechzigsten Tagung;

25. hebt hervor, dass die auf die Förderung und Ver-
wirklichung des Rechts auf Entwicklung gerichteten Tätig-
keiten des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte weiter verbessert werden müssen,
namentlich indem der wirksame Einsatz der zur Wahrneh-
mung seines Mandats erforderlichen Finanzmittel und Perso-
nalressourcen sichergestellt wird und die Betreuungs- und
Unterstützungsdienste für die Arbeitsgruppe für das Recht auf
Entwicklung verbessert werden;

26. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass
das Amt des Hohen Kommissars die Umsetzung der Empfeh-
lungen in den Schlussfolgerungen der dritten Tagung der Ar-
beitsgruppe für das Recht auf Entwicklung377 wirksam unter-
stützt, indem es für eine sinnvolle Teilnahme aller zuständi-
gen Organisationen, Fonds und Programme der Vereinten
Ntionen sowie der Sonderorganisationen und internationalen
Organisationen an der nächsten Tagung der Arbeitsgruppe
und ihre Beiträge dazu Sorge trägt;

27. fordert die Organisationen, Fonds und Programme
der Vereinten Nationen sowie die Sonderorganisationen auf,

das Recht auf Entwicklung zum festen Bestandteil ihrer Ar-
beitsprogramme und -ziele zu machen, und betont, dass die
internationalen Finanz- und multilateralen Handelssysteme
das Recht auf Entwicklung in ihre Politiken und Ziele inte-
grieren müssen;

28. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Mitgliedstaaten, den Organen und Gremien der Vereinten Na-
tionen, den Sonderorganisationen, Fonds und Programmen,
den internationalen Entwicklungs- und Finanzinstitutionen,
insbesondere den Bretton-Woods-Institutionen, und den
nichtstaatlichen Organisationen zur Kenntnis zu bringen;

29. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt und der Menschenrechtskommission auf ihrer sechzig-
sten Tagung einen Zwischenbericht über die Durchführung
dieser Resolution vorzulegen, in denen insbesondere ausge-
führt wird, welche Anstrengungen auf nationaler, regionaler
und internationaler Ebene zur Förderung und Verwirklichung
des Rechts auf Entwicklung unternommen werden.

RESOLUTION 58/173

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 174 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 4 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)380:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bah-
rain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien,
Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, De-
mokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guate-
mala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran
(Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jor-
danien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokra-
tische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Öster-
reich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische
Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweiz,
Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singa-
pur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik,

380 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Aserbaidschan, Bolivien, Brasilien, Burkina Fa-
so, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Deutschland, Dominikani-
sche Republik, Ecuador, El Salvador, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Guatemala, Honduras, Irland, Italien, Kamerun, Kanada, Kap Ver-
de, Kenia, Kolumbien, Kuba, Liechtenstein, Litauen, Mali, Mexiko, Mo-
sambik, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru,
Portugal, Sambia, Schweiz, Senegal, Sierra Leone, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, Uru-
guay und Vereinigte Republik Tansania.
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Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tune-
sien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbe-
kistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania,
Vietnam, Zentralafrikanische Republik und Zypern.

Dagegen: Marshallinseln, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Australien, Schweden, Tschechische Republik, Vereinigtes

Königreich Großbritannien und Nordirland.

58/173. Das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare
Höchstmaß an körperlicher und geistiger Ge-
sundheit

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte381, des Internationalen Paktes über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte382, des Internationalen
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung383, des Übereinkommens zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau384 und des Übereinkom-
mens über die Rechte des Kindes385,

sowie in Bekräftigung dessen, dass das Recht eines jeden
auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und
geistiger Gesundheit ein Menschenrecht ist und dass sich die-
ses Recht aus der dem Menschen innewohnenden Würde ab-
leitet,

unter Hinweis darauf, dass nach der Satzung der Weltge-
sundheitsorganisation386 Gesundheit der Zustand des vollstän-
digen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens
und nicht nur des Freiseins von Krankheit und Gebrechen ist,

anerkennend, dass die volle Verwirklichung des Rechts ei-
nes jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperli-
cher und geistiger Gesundheit zunehmend verwirklicht wer-
den muss,

unter Hinweis auf die einschlägigen Erklärungen und Ak-
tionsprogramme der wichtigsten Konferenzen, Gipfeltreffen
und Sondertagungen der Vereinten Nationen sowie ihrer Fol-
getagungen, insbesondere auf die vier gesundheitsbezogenen
Entwicklungsziele in der Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen387,

im Hinblick auf die Resolution 2003/28 der Menschen-
rechtskommission vom 22. April 2003388 und alle vorherge-
henden Resolutionen der Kommission betreffend die Ver-
wirklichung des Rechts eines jeden auf das für ihn erreichbare
Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit,

erfreut über die Verabschiedung des Rahmenübereinkom-
mens der Weltgesundheitsorganisation zur Bekämpfung des

Tabakkonsums durch die sechsundfünfzigste Weltgesund-
heitsversammlung am 21. Mai 2003389,

in Anerkennung des wichtigen Beitrags aller regionalen
und subregionalen zwischenstaatlichen Initiativen zum The-
ma HIV/Aids, namentlich auch der Initiativen, die auf die
Verstärkung der horizontalen technischen Zusammenarbeit
und die Verbreitung bester Verfahrensweisen gerichtet sind,

sich dessen bewusst, dass für Millionen Menschen in der
ganzen Welt die volle Verwirklichung des Rechts eines jeden
auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und
geistiger Gesundheit immer noch in weiter Ferne liegt, und
dass für viele von ihnen, insbesondere die Menschen, die in
Armut leben, dieses Ziel immer weiter in die Ferne rückt,

in Anerkennung dessen, dass die Staaten in Zusammenar-
beit mit internationalen Organisationen und der Zivilgesell-
schaft, namentlich auch den nichtstaatlichen Organisationen
und dem Privatsektor, auf nationaler, regionaler und interna-
tionaler Ebene günstige Bedingungen schaffen müssen, die
die volle und effektive Verwirklichung des Rechts eines jeden
auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und
geistiger Gesundheit sicherstellen,

sowie die wichtige Rolle anerkennend, die in diesem Zu-
sammenhang der Zivilgesellschaft, namentlich den nichtstaat-
lichen Organisationen, sowie insbesondere auch den Men-
schen mit HIV/Aids im Kampf gegen diese Pandemie zu-
kommt, 

ferner in Anerkennung der unverzichtbaren Rolle, die den
im Gesundheitsbereich tätigen Fachkräften im Hinblick auf
die Förderung und den Schutz des Rechts eines jeden auf das
für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger
Gesundheit zukommt, 

erfreut über die Initiativen des Generalsekretärs und der
zuständigen Gremien und Programme der Vereinten Natio-
nen, so auch der Weltgesundheitsorganisation und des Ge-
meinsamen Programms der Vereinten Nationen für HIV/Aids
sowie der Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und pri-
vaten Sektor wie des Globalen Fonds zur Bekämpfung von
HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria, die zu einer gezielteren
weltweiten Auseinandersetzung mit Gesundheitsproblemen,
insbesondere auch in den Entwicklungsländern, beitragen, je-
doch feststellend, dass weitere Fortschritte auf diesem Gebiet,
insbesondere auch bei der Mobilisierung von Ressourcen, er-
zielt werden sollten,

besorgt über die Zusammenhänge zwischen Armut und
der Verwirklichung des Rechts eines jeden auf das für ihn er-
reichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesund-
heit, und insbesondere über die Tatsache, dass ein schlechter
Gesundheitszustand sowohl Ursache als auch Folge von Ar-
mut sein kann,

381 Resolution 217 A ( III).
382 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
383 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
384 Resolution 34/180, Anlage.
385 Resolution 44/25, Anlage.
386 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 14, Nr. 221.
387 Siehe Resolution 55/2.
388 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement Nr. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.

389 Siehe Weltgesundheitsorganisation, Fifty-sixth World Health Assem-
bly, Geneva, 19-28 May 2003, Resolutions and Decisions, Annexes
(WHA56/2003/REC/1), Resolution 56.1, Anlage.
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in der Auffassung, dass die sexuelle und reproduktive Ge-
sundheit integraler Bestandteil des Rechts eines jeden auf das
für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger
Gesundheit ist,

unter Hinweis auf die Erklärung über das Übereinkommen
über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Ei-
gentums (TRIPS-Übereinkommen) und die öffentliche Ge-
sundheit, die im November 2001 in Doha von der vierten Mi-
nisterkonferenz der Welthandelsorganisation verabschiedet
wurde390, sowie erfreut über den Beschluss des Allgemeinen
Rats der Welthandelsorganisation vom 30. August 2003 über
die Durchführung der Ziffer 6 der Erklärung391,

1. fordert die Staaten nachdrücklich auf, soweit es ihre
Mittel irgend zulassen, einzeln und im Wege der internationa-
len wirtschaftlichen und technischen Unterstützung und Zu-
sammenarbeit die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen,
um allmählich durch alle geeigneten Mittel, insbesondere
auch durch die Ergreifung gesetzgeberischer Maßnahmen,
das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß
an körperlicher und geistiger Gesundheit in vollem Umfang
zu verwirklichen;

2. fordert die internationale Gemeinschaft auf, insbe-
sondere durch finanzielle und technische Unterstützung sowie
die Ausbildung des entsprechende Personals den Entwick-
lungsländern auch weiterhin bei der Förderung der vollen
Verwirklichung des Rechts eines jeden auf das für ihn erreich-
bare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit be-
hilflich zu sein, im Bewusstsein dessen, dass die Hauptverant-
wortung für die Förderung und den Schutz aller Menschen-
rechte bei den Staaten liegt; 

3. fordert die Staaten auf, zu garantieren, dass das
Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an
körperlicher und geistiger Gesundheit ohne jede wie auch im-
mer geartete Diskriminierung ausgeübt werden kann;

4. bekräftigt, dass die Erreichung eines Höchstmaßes
an Gesundheit ein universelles soziales Ziel von größter
Wichtigkeit darstellt, dessen Verwirklichung über die Maß-
nahmen im Gesundheitswesen hinaus Maßnahmen in vielen
anderen sozialen und wirtschaftlichen Bereichen erfordert;

5. erklärt, dass eine gute Staats- und Verwaltungsfüh-
rung auf allen Ebenen, eine vernünftige Wirtschaftspolitik
und solide demokratische Institutionen, die auf die Bedürfnis-
se der Bevölkerung eingehen, ebenfalls unverzichtbare Vor-
aussetzungen für die volle Verwirklichung des Rechts eines
jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher
und geistiger Gesundheit ist; 

6. fordert die Staaten auf, namentlich durch die Ergrei-
fung positiver Maßnahmen, der Lage schutzbedürftiger Grup-
pen besondere Aufmerksamkeit zu widmen, um die volle Ver-
wirklichung des Rechts eines jeden auf das für ihn erreichbare

Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit zu ge-
währleisten; 

7. fordert die Staaten außerdem auf, eine Gleichstel-
lungsperspektive zum Mittelpunkt aller die Gesundheit von
Frauen betreffenden Politiken und Programme zu machen;

8. fordert die Staaten ferner auf, die sexuelle und repro-
duktive Gesundheit als integralen Bestandteil des Rechts ei-
nes jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperli-
cher und geistiger Gesundheit zu schützen und zu fördern; 

9. bittet die Staaten, die Unterzeichnung und Ratifika-
tion des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorga-
nisation zur Bekämpfung des Tabakkonsums389 in Erwägung
zu ziehen;

10. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Zwischenbe-
richt des Sonderberichterstatters über das Recht eines jeden
auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und
geistiger Gesundheit392;

11. nimmt außerdem mit Interesse Kenntnis von dem
vom Sonderberichterstatter vorgeschlagenen Konzept, die
Aufgaben der Staaten auf allen Ebenen in seine künftige Tä-
tigkeit zur Evaluierung der fortschreitenden Verwirklichung
des Rechts eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß
an körperlicher und geistiger Gesundheit einzubeziehen, so-
wie von seinen Bemühungen, dieses Konzept auf Spezialbe-
reiche der Gesundheitsversorgung wie unentbehrliche Arz-
neimittel, sexuelle und reproduktive Gesundheit, HIV/Aids,
Gesundheit der Kinder sowie Trinkwasserversorgung und
Abwasserentsorgung anzuwenden;

12. begrüßt die besondere Aufmerksamkeit, die der Son-
derberichterstatter der Identifizierung guter Verfahrenswei-
sen für die konkrete Verwirklichung des Rechts eines jeden
auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und
geistiger Gesundheit widmet;

13. ist sich dessen bewusst, dass internationale Zusam-
menarbeit und Forschung weiterhin notwendig sind, um die
Entwicklung neuer Medikamente, Impfstoffe und Diagnose-
instrumente für Krankheiten zu fördern, die in den Entwick-
lungsländern zu schweren Belastungen führen, und betont,
dass die Entwicklungsländer angesichts dessen, dass das Ver-
sagen der Marktkräfte, diese Krankheiten auszuräumen, sich
unmittelbar negativ auf die fortschreitende Verwirklichung
des Rechts eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß
an körperlicher und geistiger Gesundheit in diesen Ländern
auswirkt, in ihren diesbezüglichen Anstrengungen unterstützt
werden müssen;

14. ersucht den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, aus vorhandenen Ressourcen die er-
forderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit der Son-
derberichterstatter sein Mandat erfolgreich erfüllen kann;

15. fordert die Staaten auf, mit dem Sonderberichterstat-
ter bei der Durchführung seines Mandats uneingeschränkt zu-

390 WT/MIN/(01)/DEC/2. Unter http://docsonline.wto.org im Internet
verfügbar.
391 WT/L.540. Unter Unter http://docsonline.wto.org im Internet verfüg-
bar. 392 E/CN.4/2003/58.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
sammenzuarbeiten, ihm alle erbetenen Informationen zur
Verfügung zu stellen und unverzüglich auf seine Mitteilungen
zu reagieren;

16. nimmt Kenntnis von der Bitte der Menschenrechts-
kommission an den Sonderberichterstatter, jährlich der Kom-
mission einen Bericht und der Generalversammlung einen
Zwischenbericht über die im Rahmen seines Mandats durch-
geführten Arbeiten vorzulegen;

17. ersucht die Menschenrechtskommission, die Be-
handlung dieser Angelegenheit auf ihrer sechzigsten Tagung
unter demselben Tagesordnungspunkt fortzusetzen.

RESOLUTION 58/174

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 120 Stimmen bei 42 Gegenstimmen und 18 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)393:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Aser-
baidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Be-
lize, Benin, Bhutan, Brunei Darussalam, Burkina Faso, China, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea,
Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bis-
sau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik),
Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua,
Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal,
Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Tadschikistan,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu,
Uganda, Ukraine, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emi-
rate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulga-
rien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kanada,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mi-
kronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Schweden, Schweiz,
Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Un-
garn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika.

Enthaltungen: Andorra, Argentinien, Armenien, Bolivien, Botsuana, Brasili-
en, Chile, Fidschi, Israel, Japan, Nauru, Neuseeland, Papua-Neuguinea, Repu-
blik Moldau, San Marino, Spanien, Syrische Arabische Republik, Zypern.

58/174. Menschenrechte und Terrorismus

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte394, der Erklärung über
völkerrechtliche Grundsätze für freundschaftliche Beziehun-
gen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang
mit der Charta der Vereinten Nationen395 und den Internatio-
nalen Menschenrechtspakten396,

unter Hinweis auf die Erklärung anlässlich des fünfzigsten
Jahrestags der Vereinten Nationen397 sowie auf die Erklärung
über Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terro-
rismus398,

sowie unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktions-
programm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkon-
ferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden399 und in
denen die Konferenz bekräftigte, dass die Handlungen, Me-
thoden und Praktiken des Terrorismus in allen seinen Arten
und Erscheinungsformen sowie seine in einigen Ländern be-
stehenden Verbindungen zum Drogenhandel Tätigkeiten
sind, die auf die Beseitigung der Menschenrechte, der Grund-
freiheiten und der Demokratie gerichtet sind, die territoriale
Unversehrtheit und die Sicherheit der Staaten bedrohen und
rechtmäßig konstituierte Regierungen destabilisieren, und
dass die internationale Gemeinschaft die notwendigen Schrit-
te unternehmen soll, um die Zusammenarbeit bei der Verhü-
tung und Bekämpfung des Terrorismus zu verstärken,

ferner unter Hinweis auf die von der Generalversammlung
verabschiedete Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen400,

in diesem Zusammenhang unter Hinweis darauf, dass in
dem Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der
Milleniums-Erklärung darauf verwiesen wird, dass der Terro-
rismus selbst eine Verletzung der Menschenrechte darstellt
und als solche bekämpft werden muss und dass die Anstren-
gungen zu seiner Bekämpfung unter voller Einhaltung der
gültigen internationalen Normen unternommen werden müs-
sen401,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/122 vom
20. Dezember 1993, 49/185 vom 23. Dezember 1994, 50/186
vom 22. Dezember 1995, 52/133 vom 12. Dezember 1997,
54/109 und 54/110 vom 9. Dezember 1999, 54/164 vom 17. De-
zember 1999, 55/158 vom 12. Dezember 2000, 56/160 vom
19. Dezember 2001 sowie 57/219 und 57/220 vom 18. De-
zember 2002, 

393 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Aserbaidschan, Äthiopien,
Belarus, Bhutan, China, Demokratische Republik Kongo, Ecuador, El
Salvador, Eritrea, Georgien, Indien, Indonesien, Kamerun, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kuba, Madagaskar, Mauretanien,
Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippinen, Russische Föderation, Sau-
di-Arabien, Senegal, Simbabwe, Sri Lanka, Sudan, Swasiland, Tadschi-
kistan, Togo, Tunesien, Türkei, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania
und Vietnam.

394 Resolution 217 A (III).
395 Resolution 2625 (XXV), Anlage.
396 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
397 Siehe Resolution 50/6.
398 Resolution 49/60, Anlage.
399 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
400 Siehe Resolution 55/2.
401 Siehe A/58/323, Ziffer 28.
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insbesondere unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Reso-
lution 52/133 den Generalsekretär ersucht hat, die Auffassun-
gen der Mitgliedstaaten zu den Auswirkungen des Terroris-
mus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen auf den
vollen Genuss der Menschenrechte und Grundfreiheiten ein-
zuholen,

unter Hinweis auf frühere Resolutionen der Menschen-
rechtskommission,

eingedenk aller weiteren einschlägigen Resolutionen der
Generalversammlung,

sowie eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats,

sich dessen bewusst, dass die Welt mit Anbruch des
21. Jahrhunderts historische und weitreichende Umwälzun-
gen erlebt, in deren Verlauf Kräfte des aggressiven Nationa-
lismus und des religiösen und ethnischen Extremismus immer
wieder neue Herausforderungen schaffen,

höchst beunruhigt darüber, dass trotz der Maßnahmen, die
auf nationaler und internationaler Ebene ergriffen werden,
nach wie vor terroristische Handlungen jeder Art und Erschei-
nungsform vorkommen, deren Ziel darin besteht, die Men-
schenrechte zunichte zu machen,

eingedenk dessen, dass das Recht auf Leben das grundle-
gende Menschenrecht ist, ohne das kein Mensch ein anderes
Recht ausüben kann,

sowie eingedenk dessen, dass Terrorismus ein Umfeld
schafft, das das Recht der Menschen auf ein Leben frei von
Furcht zunichte macht,

erneut erklärend, dass alle Staaten verpflichtet sind, alle
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen und die wirksame Erfüllung ihrer Verpflichtungen
nach dem Völkerrecht sicherzustellen, 

ernsthaft besorgt über die flagranten Verletzungen der
Menschenrechte, die von terroristischen Gruppen begangen
werden,

allen Opfern des Terrorismus und ihren Angehörigen ihre
tiefempfundene Anteilnahme und ihr Beileid bekundend,

insbesondere zutiefst beunruhigt über die Möglichkeit,
dass terroristische Gruppen neue Technologien zur Erleichte-
rung terroristischer Handlungen nutzen können, die massive
Schäden einschließlich hoher Verluste an Menschenleben
verursachen können,

hervorhebend, dass es geboten ist, den Kampf gegen den
Terrorismus auf einzelstaatlicher Ebene zu verstärken, die
wirksame internationale Zusammenarbeit bei der Bekämp-
fung des Terrorismus im Einklang mit dem Völkerrecht, na-
mentlich auch den einschlägigen Verpflichtungen der Staaten
aus den internationalen Menschenrechtsnormen und dem hu-
manitären Völkerrecht, auszuweiten und die diesbezügliche
Rolle der Vereinten Nationen zu stärken,

sowie hervorhebend, dass die Staaten denjenigen, die ter-
roristische Handlungen finanzieren, planen, unterstützen oder

begehen oder die den Tätern Unterschlupf gewähren, einen si-
cheren Zufluchtsort verweigern werden,

erneut erklärend, dass alle Maßnahmen zur Bekämpfung
des Terrorismus unter strikter Einhaltung des Völkerrechts, ins-
besondere der internationalen Menschenrechtsnormen und -ver-
pflichtungen, erfolgen müssen,

eingedenk der Notwendigkeit, die Menschenrechte, insbe-
sondere das Recht auf Leben, sowie die Garantien zu schüt-
zen, die die einschlägigen Grundsätze und Übereinkünfte auf
dem Gebiet der Menschenrechte dem Einzelnen geben,

angesichts des wachsenden Bewusstseins innerhalb der in-
ternationalen Gemeinschaft für die schädlichen Auswirkun-
gen des Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungs-
formen auf die volle Ausübung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten und auf die Einführung der in der Charta der
Vereinten Nationen und in den Internationalen Menschen-
rechtspakten verankerten Rechtsstaatlichkeit und demokrati-
schen Freiheiten,

sowie angesichts der Entwicklungen, die seit ihrer sechs-
undfünfzigsten Tagung im Hinblick auf die Handhabung der
Frage der Menschenrechte und des Terrorismus auf nationa-
ler, regionaler und internationaler Ebene eingetreten sind,

1. verurteilt erneut unmissverständlich alle Handlun-
gen, Methoden und Praktiken des Terrorismus in allen seinen
Arten und Erscheinungsformen als Aktivitäten, die darauf ge-
richtet sind, die Menschenrechte, die Grundfreiheiten und die
Demokratie zu zerstören, wobei sie die territoriale Unver-
sehrtheit und Sicherheit der Staaten bedrohen, rechtmäßig
konstituierte Regierungen destabilisieren, die pluralistische
Zivilgesellschaft untergraben und schädliche Folgen für die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Staaten nach sich
ziehen;

2. verurteilt nachdrücklich die Verletzungen des
Rechts auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person;

3. beklagt zutiefst, dass mehr und mehr unschuldige
Menschen, darunter auch Frauen, Kinder und ältere Men-
schen, von Terroristen im Zuge wahlloser und willkürlicher
Gewalt- und Terrorhandlungen, die unter keinerlei Umstän-
den gerechtfertigt werden können, getötet, massakriert und
verstümmelt werden,

4. bekundet ihre Solidarität mit den Opfern des Terro-
rismus;

5. bekräftigt den in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen400 enthaltenen Beschluss der Staats- und
Regierungschefs, konzertierte Maßnahmen gegen den inter-
nationalen Terrorismus zu ergreifen und so bald wie möglich
allen diesbezüglichen regionalen und internationalen Über-
einkünften beizutreten;

6. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, auf regionaler und internationaler Ebene im Einklang
mit den einschlägigen internationalen Rechtsakten, nament-
lich auf dem Gebiet der Menschenrechte, beim Kampf gegen
den Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsfor-
men verstärkt mit dem Ziel zusammenzuarbeiten, den Terro-
rismus letztendlich zu beseitigen;
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7. fordert die Staaten auf, alle notwendigen und wirk-
samen Maßnahmen im Einklang mit den einschlägigen Be-
stimmungen des Völkerrechts einschließlich der internationa-
len Menschenrechtsnormen zu ergreifen, um den Terrorismus
in allen seinen Arten und Erscheinungsformen, gleichviel, wo
und von wem er begangen wird, zu verhindern, zu bekämpfen
und zu beseitigen, und fordert die Staaten außerdem auf, ge-
gebenenfalls ihre auf die Bekämpfung des Terrorismus in al-
len seinen Arten und Erscheinungsformen gerichteten Rechts-
vorschriften zu verstärken;

8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, Terroristen
sichere Zufluchtsorte zu verwehren;

9. fordert die Staaten auf, im Einklang mit den ein-
schlägigen Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts und
des Völkerrechts, einschließlich der internationalen Men-
schenrechtsnormen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um
vor einer Zuerkennung des Flüchtlingsstatus sicherzustellen,
dass ein Asylsuchender terroristische Handlungen, ein-
schließlich Mordanschläge, weder geplant, erleichtert noch an
ihrer Begehung mitgewirkt hat, und fordert in diesem Zusam-
menhang diejenigen Staaten, die Personen den Flüchtlingssta-
tus zuerkannt oder Asyl gewährt haben, die an terroristischen
Handlungen beteiligt waren oder behaupten, sie begangen zu
haben, nachdrücklich auf, diese Situationen zu überprüfen;

10. verurteilt die Aufstachelung zu ethnisch motiviertem
Hass, Gewalttätigkeit und Terrorismus;

11. betont, dass jeder ohne irgendeinen Unterschied et-
wa nach nationaler Herkunft, Rasse, Geschlecht oder Religion
Anspruch auf Schutz vor Terrorismus und terroristischen
Handlungen hat; 

12. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck über die immer
enger werdenden Verbindungen zwischen terroristischen
Gruppen und anderen kriminellen Organisationen, die auf na-
tionaler und internationaler Ebene illegalen Waffen- und Dro-
genhandel betreiben, sowie über die sich daraus ergebende
Begehung von schweren Verbrechen wie Mord, Erpressung,
Entführung, Körperverletzung, Geiselnahme und Raub, und
ersucht die zuständigen Gremien der Vereinten Nationen, die-
ser Frage weiter besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

13. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über Men-
schenrechte und Terrorismus402 und ersucht ihn, auch weiter-
hin die Auffassungen der Mitgliedstaaten zu den Auswirkun-
gen des Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungs-
formen auf den vollen Genuss aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten und zu der möglichen Einrichtung eines frei-
willigen Fonds für die Opfer des Terrorismus sowie zu Mit-
teln und Wegen zur Rehabilitation von Opfern des Terroris-
mus und zu ihrer Wiedereingliederung in die Gesellschaft ein-
zuholen, mit dem Ziel, seine Erkenntnisse in seinen Bericht an
die Generalversammlung aufzunehmen;

14. beschließt, diese Frage auf ihrer sechzigsten Tagung
unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln.

RESOLUTION 58/175

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)403.

58/175. Nationale Institutionen zur Förderung und zum
Schutz der Menschenrechte

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen und diejenigen der
Menschenrechtskommission über nationale Institutionen zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte,

unter Begrüßung des weltweit rasch wachsenden Interes-
ses an der Schaffung und Stärkung unabhängiger, pluralisti-
scher nationaler Institutionen zur Förderung und zum Schutz
der Menschenrechte,

überzeugt von der wichtigen Rolle, die diesen nationalen
Institutionen jetzt und auch künftig dabei zukommt, die Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen
und diese Rechte und Freiheiten stärker ins Bewusstsein der
Öffentlichkeit zu rücken,

in der Erwägung, dass die Vereinten Nationen bei der Un-
terstützung des Ausbaus nationaler Institutionen eine wichti-
ge Rolle gespielt haben und dass sie künftig eine noch wich-
tigere Rolle dabei spielen sollen,

unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonfe-
renz über Menschenrechte verabschiedet wurden404 und in de-
nen die wichtige und konstruktive Rolle der nationalen Men-
schenrechtsinstitutionen bekräftigt wurde, insbesondere so-
weit es dabei um die Beratung der zuständigen Behörden, ihre
Rolle bei der Behebung von Menschenrechtsverletzungen, bei
der Verbreitung von Informationen über die Menschenrechte
und bei der Menschenrechtserziehung geht,

sowie unter Hinweis auf die Aktionsplattform von Bei-
jing405, in der die Regierungen nachdrücklich aufgefordert
wurden, unabhängige nationale Institutionen zur Förderung
und zum Schutz der Menschenrechte, einschließlich der Men-
schenrechte von Frauen, zu schaffen oder zu stärken,

402 A/58/533.

403 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Argentinien, Armenien,
Äthiopien, Australien, Bangladesch, Belarus, Benin, Bhutan, Bolivien,
Brasilien, Chile, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik
Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gam-
bia, Ghana, Griechenland, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien,
Irland, Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Kenia, Kolumbien, Kongo,
Kroatien, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malta, Marokko, Mauritius,
Mexiko, Mongolei, Nepal, Neuseeland, Niger, Nigeria, Norwegen, Pana-
ma, Peru, Philippinen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ru-
mänien, Russische Föderation, Sambia, Schweden, Schweiz, Senegal,
Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Sri Lanka, Südafrika, Thailand,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Venezuela,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staa-
ten von Amerika und Zypern.
404 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
405 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
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in Anbetracht der unterschiedlichen Methoden, die welt-
weit zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte auf
nationaler Ebene angewandt werden, unter Betonung der Uni-
versalität, der Unteilbarkeit und der Interdependenz aller
Menschenrechte sowie unter Betonung und in Anerkennung
der Nützlichkeit dieser Methoden für die Förderung der allge-
meinen Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten,

unter Hinweis auf das von den nationalen Institutionen zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte auf ihrer Ta-
gung vom 14. bis 16. Juni 1993 während der Weltkonferenz
über Menschenrechte in Wien verabschiedete Aktionspro-
gramm406, in dem empfohlen wurde, die Aktivitäten und Pro-
gramme der Vereinten Nationen auszubauen, um den Ersu-
chen von Staaten um Hilfe bei der Schaffung beziehungswei-
se beim Ausbau ihrer eigenen nationalen Institutionen zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte nachkommen
zu können, 

feststellend, dass die nationalen Institutionen bei den Ta-
gungen der Vereinten Nationen über Menschenrechte eine
wichtige Rolle spielen und wertvolle Beiträge leisten und dass
ihre weitere entsprechende Mitarbeit wichtig ist,

es begrüßend, dass die regionale Zusammenarbeit zwi-
schen den nationalen Menschenrechtsinstitutionen sowie zwi-
schen den nationalen Menschenrechtsinstitutionen und ande-
ren regionalen Menschenrechtsforen in allen Regionen ver-
stärkt wurde,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bestehen regionaler
Menschenrechtsnetzwerke in Europa und Afrika, von der
kontinuierlichen Arbeit des Netzwerks nationaler Institutio-
nen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte in
den Amerikas und der Tätigkeit des Asiatisch-Pazifischen Fo-
rums nationaler Menschenrechtsinstitutionen,

erfreut über die Verstärkung der internationalen Zusam-
menarbeit zwischen den nationalen Menschenrechtsinstitutio-
nen, namentlich über den Internationalen Koordinierungsaus-
schuss der nationalen Institutionen,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs407;

2. bekräftigt, wie wichtig die Schaffung wirksamer, un-
abhängiger und pluralistischer nationaler Institutionen zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte ist, im Ein-
klang mit den Grundsätzen betreffend die Stellung nationaler
Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Menschen-
rechte ("Pariser Grundsätze") in der Anlage zu Resolution
48/134 vom 20. Dezember 1993;

3. erklärt anlässlich des zehnten Jahrestags ihrer Aner-
kennung durch die Generalversammlung erneut, wie wichtig
die Pariser Grundsätze nach wie vor sind, erkennt den Nutzen
ihrer nach Bedarf weiter verstärkten Anwendung an und er-
mutigt die Staaten, die nationalen Institutionen und andere in

Betracht kommende Parteien, zu prüfen, wie dies erreicht
werden kann;

4. erkennt an, dass jeder Staat gemäß der Erklärung
und dem Aktionsprogramm von Wien404 das Recht hat, den
Rahmen für die nationalen Institutionen zu wählen, der seinen
besonderen einzelstaatlichen Bedürfnissen im Hinblick auf
die Förderung der Menschenrechte im Einklang mit den inter-
nationalen Menschenrechtsnormen am besten gerecht wird;

5. legt den Mitgliedstaaten nahe, nationale Institutio-
nen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte zu
schaffen beziehungsweise zu stärken, soweit sie bereits beste-
hen, wie in der Erklärung und dem Aktionsprogramm von
Wien dargelegt;

6. begrüßt es, dass eine wachsende Zahl von Staaten
nationale Institutionen zur Förderung und zum Schutz der
Menschenrechte schaffen beziehungsweise ihre Schaffung in
Erwägung ziehen;

7. ermutigt die von den Mitgliedstaaten geschaffenen
nationalen Institutionen zur Förderung und zum Schutz der
Menschenrechte, bei der Verhinderung und Bekämpfung aller
in der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien und in
den einschlägigen internationalen Rechtsakten aufgezählten
Menschenrechtsverletzungen auch künftig eine aktive Rolle
zu spielen;

8. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Anstren-
gungen derjenigen Staaten, die ihren nationalen Institutionen
mehr Autonomie und Unabhängigkeit eingeräumt haben, na-
mentlich indem sie ihnen Ermittlungsfunktionen übertragen
beziehungsweise diese Funktionen gestärkt haben, und legt
den anderen Regierungen nahe, ähnliche Schritte zu erwägen;

9. erklärt erneut, dass die nationalen Institutionen, so-
weit sie bestehen, unter anderem die geeigneten Stellen für die
Verbreitung von Menschenrechtsdokumentation und andere
Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit sind, darunter auch die
der Vereinten Nationen, insbesondere im Zusammenhang mit
der Dekade der Vereinten Nationen für Menschenrechtserzie-
hung 1995-2004;

10. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, den
Ersuchen von Mitgliedstaaten um Hilfe bei der Schaffung und
Stärkung nationaler Menschenrechtsinstitutionen als Teil des
Programms der Vereinten Nationen für Beratende Dienste
und technische Hilfe auf dem Gebiet der Menschenrechte
auch künftig hohen Vorrang einzuräumen;

11. begrüßt den hohen Vorrang, den das Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte der
Arbeit an nationalen Institutionen einräumt, legt dem Hohen
Kommissar angesichts der Ausweitung der mit nationalen In-
stitutionen zusammenhängenden Aktivitäten nahe, für geeig-
nete Regelungen und die Bereitstellung von Haushaltsmitteln
zu sorgen, damit die Aktivitäten zur Unterstützung der natio-
nalen Menschenrechtsinstitutionen weitergeführt und ausge-
baut werden können, und bittet die Regierungen, zu diesem
Zweck zusätzliche Mittel für den Freiwilligen Fonds der Ver-
einten Nationen für technische Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der Menschenrechte beizusteuern;

406 Siehe A/CONF.157/NI/6.
407 A/58/261.
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12. begrüßt die Einrichtung einer Internetseite der na-
tionalen Institutionen408 als wichtiges Mittel zur Weitergabe
von Informationen an die nationalen Institutionen und zum
Austausch bester Verfahrensweisen, und stellt ferner mit Be-
friedigung fest, dass das Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte beabsichtigt, ein Kom-
pendium der für die nationalen Institutionen maßgeblichen
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zu veröffentlichen;

13. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der mit Reso-
lution 1994/54 der Menschenrechtskommission vom 4. März
1994409 anerkannten zunehmend aktiven und wichtigen Rolle
des Internationalen Koordinierungsausschusses der nationa-
len Institutionen, die darin besteht, den Regierungen und den
nationalen Institutionen auf Antrag in enger Zusammenarbeit
mit dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte dabei behilflich zu sein, die einschlägi-
gen Resolutionen und Empfehlungen betreffend die Stärkung
der nationalen Institutionen weiterzuverfolgen;

14. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von den
regelmäßigen Sitzungen des Internationalen Koordinierungs-
ausschusses und von den Vorkehrungen für die Mitwirkung
nationaler Menschenrechtsinstitutionen an den Jahrestagun-
gen der Menschenrechtskommission;

15. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit
dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte auch künftig die erforderliche Unterstützung
für die Abhaltung von Sitzungen des Internationalen Koordi-
nierungsausschusses während der Tagungen der Menschen-
rechtskommission bereitzustellen;

16. begrüßt die Fortführung der Praxis der nationalen In-
stitutionen, Regionaltagungen in bestimmten Regionen abzu-
halten, sowie die Einführung dieser Praxis in anderen Regio-
nen, und legt den nationalen Institutionen nahe, in Zusam-
menarbeit mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte in ihren eigenen Regionen ähnliche
Veranstaltungen gemeinsam mit Regierungen und nichtstaat-
lichen Organisationen abzuhalten;

17. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die erfor-
derliche Unterstützung für die Abhaltung internationaler und
regionaler Tagungen nationaler Institutionen bereitzustellen,
namentlich aus Mitteln des Freiwilligen Fonds für technische
Zusammenarbeit;

18. erkennt die wichtige und konstruktive Rolle an, die
die nichtstaatlichen Organisationen in Zusammenarbeit mit
den nationalen Institutionen im Hinblick auf die bessere För-
derung und den besseren Schutz der Menschenrechte spielen
können;

19. dankt den Regierungen, die zusätzliche Mittel für die
Schaffung und den Ausbau nationaler Menschenrechtsinstitu-
tionen bereitgestellt haben; 

20. ermutigt alle Mitgliedstaaten, geeignete Maßnahmen
zu ergreifen, um den Austausch von Informationen und Erfah-
rungen in Bezug auf die Schaffung und die wirksame Arbeits-
weise der nationalen Institutionen zu fördern;

21. legt allen Organen, Fonds und Organisationen der
Vereinten Nationen nahe, bei der Förderung und dem Schutz
der Menschenrechte eng mit den nationalen Institutionen zu-
sammenzuarbeiten;

22. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/176

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)410.

58/176. Subregionales Zentrum für Menschenrechte und
Demokratie in Zentralafrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/105 vom 4. Dezem-
ber 2000 über regionale Abmachungen zur Förderung und
zum Schutz der Menschenrechte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/34 B vom
20. November 2000 und 55/233 vom 23. Dezember 2000 so-
wie Abschnitt III ihrer Resolution 55/234 vom 23. Dezember
2000,

daran erinnernd, dass die Weltkonferenz über Menschen-
rechte empfohlen hat, dass für den Ausbau regionaler Abma-
chungen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte
im Rahmen des Programms für technische Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Menschenrechte des Amtes des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
mehr Ressourcen bereitgestellt werden sollten411,

unter Hinweis auf den Bericht der Hohen Kommissarin
der Vereinten Nationen für Menschenrechte412,

Kenntnis nehmend von der Abhaltung der zwanzigsten
Ministertagung des Ständigen beratenden Ausschusses der
Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika
vom 27. bis 31. Oktober 2003 in Malabo,

1. begrüßt die Tätigkeit des Subregionalen Zentrums
für Menschenrechte und Demokratie in Zentralafrika in Jaun-
de;

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Unterstüt-
zung, die das Gastland bei der Einrichtung des Zentrums ge-
währt hat;

408 www.nhri.net (National Human Rights Institutions Forum).
409 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1994,
Supplement No. 4 und Korrigendum (E/1994/24 und Corr.1), Kap. II,
Abschnitt A.

410 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Angola, Äquatorialguinea, Benin, Burundi, De-
mokratische Republik Kongo, Gabun, Kamerun, Kongo, Niger, Ruanda,
São Tomé und Príncipe,Tschad und Zentralafrikanische Republik.
411 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
412 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste
Tagung, Beilage 36 und Korrigendum (A/56/36 und Corr.1 und Add.1).
435



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
3. ersucht den Generalsekretär und den Hohen Kom-
missar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, auch wei-
terhin ihre volle Unterstützung für den ordnungsgemäßen Be-
trieb des Zentrums zu gewähren;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 58/177

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)413.

58/177. Schutz und Unterstützung von Binnenvertriebe-
nen

Die Generalversammlung,

zutiefst beunruhigt über die bestürzend hohe Zahl der Bin-
nenvertriebenen in der ganzen Welt, für die unter anderem be-
waffnete Konflikte, Menschenrechtsverletzungen sowie Na-
tur- und anthropogene Katastrophen verantwortlich sind und
denen in nur unzureichendem Maße Schutz und Hilfe zuteil
wird, sowie im Bewusstsein der ernsten Herausforderungen,
die der internationalen Gemeinschaft daraus erwachsen,

im Bewusstsein der Menschenrechtsdimension und der hu-
manitären Dimension des Problems der Binnenvertriebenen
sowie der Verantwortung der Staaten und der internationalen
Gemeinschaft für die weitere Verstärkung des Schutzes und
der Unterstützung für diese Personen,

betonend, dass die Staaten die Hauptverantwortung dafür
tragen, dass Binnenvertriebene in ihrem Hoheitsgebiet Schutz
und Unterstützung erhalten und dass die tieferen Ursachen
des Vertreibungsproblems in Zusammenarbeit mit der inter-
nationalen Gemeinschaft behoben werden,

im Hinblick auf die zunehmende Sensibilisierung der in-
ternationalen Gemeinschaft für die Frage der Binnenvertrie-
benen in der ganzen Welt und die dringende Notwendigkeit,
die tieferen Ursachen ihrer Vertreibung anzugehen und dauer-
hafte Lösungen zu finden, darunter namentlich die freiwillige
Rückkehr in Sicherheit und Würde oder die Integration vor
Ort,

unter Hinweis auf die einschlägigen Normen des interna-
tionalen Rechts der Menschenrechte, des humanitären Völ-
kerrechts und des Flüchtlingsvölkerrechts sowie anerken-
nend, dass der Schutz von Binnenvertriebenen durch die Fest-
legung, Bekräftigung und Konsolidierung konkreter Schutz-
normen gestärkt wurde, insbesondere durch die Leitgrund-
sätze betreffend Binnenvertreibungen414,

unter Betonung der zentralen Rolle des Nothilfekoordina-
tors bei der interinstitutionellen Koordinierung des Schutzes
und der Unterstützung für Binnenvertriebene sowie erfreut
über die Initiativen, die ergriffen wurden, um bessere Schutz-,
Unterstützungs- und Entwicklungsstrategien zu Gunsten von
Binnenvertriebenen und eine bessere Koordinierung der sie
betreffenden Aktivitäten zu gewährleisten,

mit Lob für den Beauftragten des Generalsekretärs für Bin-
nenvertriebene für die bisher durchgeführten Maßnahmen, für
die Katalysatorfunktion, die er wahrnimmt, indem er der Öf-
fentlichkeit die Not der Binnenvertriebenen stärker bewusst
macht, sowie für die Anstrengungen, die er zur Förderung ei-
ner umfassenden Strategie unternimmt, die sowohl auf die
Prävention als auch auf die Verbesserung des Schutzes und
der Unterstützung sowie der Deckung des Entwicklungsbe-
darfs von Binnenvertriebenen ausgerichtet ist,

Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/51 der Men-
schenrechtskommission vom 23. April 2003415 sowie unter
Hinweis auf die Erklärung und das Aktionsprogramm von
Wien, die am 25. Juni 1993 auf der Weltkonferenz über Men-
schenrechte verabschiedet wurden416, betreffend die Notwen-
digkeit der Entwicklung globaler Strategien zur Auseinander-
setzung mit dem Problem der Binnenvertreibung,

unter Missbilligung der Praktiken der Zwangsvertreibung
und deren negativer Auswirkungen auf die Ausübung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch große Bevölke-
rungsgruppen sowie feststellend, dass das Römische Statut
des Internationalen Strafgerichtshofs417 die Vertreibung oder
zwangsweise Überführung der Bevölkerung als Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und die rechtswidrige Vertreibung
oder Überführung der Zivilbevölkerung sowie die Anordnung
der Verlegung der Zivilbevölkerung als Kriegsverbrechen de-
finiert, 

Kenntnis nehmend von der zunehmenden Verbreitung,
Förderung und Anwendung der Leitgrundsätze betreffend
Binnenvertreibungen bei der Auseinandersetzung mit Situa-
tionen der Binnenvertreibung, 

erfreut über die Zusammenarbeit, die zwischen dem Be-
auftragten des Generalsekretärs und den Vereinten Nationen

413 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Angola, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Belgien, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Finnland,
Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Irland, Island, Italien,
Japan, Kanada, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Mali, Malta, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Monaco, Mosambik, Niederlande, Niger, Norwegen, Österreich, Pana-
ma, Papua-Neuguinea, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Sierra
Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Thailand, Timor-Le-
ste, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich
Grobritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zy-
pern.

414 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang.
415 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
416 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
417 Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Ple-
nipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court,
Rome, 15 June-17 July 1998, Vol. I: Final documents (Veröffentlichung
der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.02.I.5), Abschnitt A. 
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sowie anderen internationalen und regionalen Organisationen
hergestellt wurde, und zur weiteren Stärkung dieser Zusam-
menarbeit ermutigend, mit dem Ziel, bessere Schutz-, Unter-
stützungs- und Entwicklungsstrategien zu Gunsten von Bin-
nenvertriebenen zu fördern,

in dankbarer Anerkennung des wichtigen und unabhängi-
gen Beitrags der Internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Bewegung und anderer humanitärer Organisationen
zum Schutz und zur Unterstützung von Binnenvertriebenen in
Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen Stellen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/164 vom 19. De-
zember 2001,

1. begrüßt den Bericht des Beauftragten des General-
sekretärs für Binnenvertriebene418;

2. dankt den Regierungen und zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen, die Binnenvertriebenen
Schutz und Unterstützung gewährt und die Arbeit des Beauf-
tragten des Generalsekretärs unterstützt haben;

3. legt dem Beauftragten des Generalsekretärs nahe, im
Wege eines fortlaufenden Dialogs mit den Regierungen und
allen in Betracht kommenden zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen seine Analyse der Ursachen für die
Binnenvertreibung, der Bedürfnisse und Rechte der Vertrie-
benen, der Präventivmaßnahmen und der Möglichkeiten für
die Verbesserung des Schutzes, der Unterstützung und der
Lösungen für Binnenvertriebene fortzusetzen und dabei je-
weils die konkrete Situation zu berücksichtigen sowie in seine
Berichte an die Menschenrechtskommission und die General-
versammlung diesbezügliche Informationen aufzunehmen;

4. verleiht ihrer besonderen Besorgnis über die
schwerwiegenden Probleme Ausdruck, denen sich viele bin-
nenvertriebene Frauen und Kinder gegenübersehen, nament-
lich Gewalt und Missbrauch, sexuelle Ausbeutung, Zwangs-
rekrutierung und Entführung, und begrüßt die Entschlossen-
heit des Beauftragten des Generalsekretärs, ihren besonderen
Unterstützungs-, Schutz- und Entwicklungsbedürfnissen so-
wie anderen Gruppen mit besonderen Bedürfnissen, wie älte-
re Menschen und Menschen mit Behinderungen, systemati-
schere und eingehendere Aufmerksamkeit zu widmen, unter
Berücksichtigung der einschlägigen Resolutionen der Gene-
ralversammlung und eingedenk der Resolution 1325 (2000)
des Sicherheitsrats vom 31. Oktober 2000; 

5. nimmt mit Anerkennung von der immer wichtigeren
Rolle Kenntnis, die den einzelstaatlichen Menschenrechtsin-
stitutionen bei der Unterstützung von Binnenvertriebenen und
bei der Förderung und dem Schutz ihrer Menschenrechte zu-
kommt;

6. stellt fest, wie wichtig es ist, dass in Friedens-, Wie-
dereingliederungs- und Rehabilitationsprozessen gegebenen-
falls den besonderen Schutz- und Unterstützungsbedürfnissen
der Binnenvertriebenen Rechnung getragen wird; 

7. bekundet ihre Anerkennung für die Leitgrundsätze
betreffend Binnenvertreibungen414 als ein wichtiges Instru-
ment zur Bewältigung von Situationen der Binnenvertrei-
bung, begrüßt es, dass immer mehr Staaten, Organisationen
der Vereinten Nationen sowie regionale und nichtstaatliche
Organisationen diese Grundsätze als Norm anwenden, und
legt allen maßgeblichen Akteuren nahe, die Leitgrundsätze
anzuwenden, wenn sie sich mit Situationen der Binnenvertrei-
bung befassen; 

8. begrüßt es, dass der Beauftragte des Generalsekre-
tärs in seinem Dialog mit Regierungen, mit zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen und mit anderen
maßgeblichen Akteuren weiter die Leitgrundsätze heranzieht,
und ersucht ihn, seine Bemühungen um die Verbreitung, För-
derung und Anwendung der Leitgrundsätze fortzusetzen;

9. fordert alle Regierungen, insbesondere die Regie-
rungen von Ländern, in denen es zu Binnenvertreibungen
kommt, nachdrücklich auf, die Tätigkeit des Beauftragten des
Generalsekretärs auch künftig zu erleichtern, sowie ernsthaft
in Erwägung zu ziehen, den Beauftragten zu einem Besuch ih-
res Landes einzuladen, damit er die dort auftretenden Proble-
me gründlicher untersuchen und analysieren kann, und dankt
den Regierungen, die dies bereits getan haben;

10. bittet die Regierungen, im Dialog mit dem Beauf-
tragten des Generalsekretärs den Empfehlungen und Anre-
gungen, die er ihnen im Einklang mit seinem Mandat unter-
breitet hat, gebührende Aufmerksamkeit zu widmen und ihn
über die daraufhin ergriffenen Maßnahmen zu unterrichten;

11. fordert die Regierungen auf, Binnenvertriebenen
Schutz und Unterstützung zu gewähren, namentlich Unter-
stützung bei der Wiedereingliederung und Entwicklung, und
die diesbezüglichen Anstrengungen der zuständigen Organi-
sationen der Vereinten Nationen und der humanitären Organi-
sationen zu erleichtern, namentlich durch die weitere Verbes-
serung des Zugangs zu Binnenvertriebenen;

12. unterstreicht die zentrale Rolle, die dem Nothilfeko-
ordinator bei der interinstitutionellen Koordinierung des
Schutzes und der Unterstützung von Binnenvertriebenen zu-
kommt, nimmt Kenntnis von der Tätigkeit der Gruppe für
Binnenvertreibungen im Sekretariats-Amt für die Koordinie-
rung humanitärer Angelegenheiten und befürwortet die weite-
re Verstärkung der Zusammenarbeit mit dem Beauftragten
des Generalsekretärs im Einklang mit der am 17. April 2002
zwischen dem Beauftragten und dem Nothilfekoordinator ge-
troffenen Vereinbarung;

13. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit, die inter-
institutionellen Regelungen und die Kapazitäten der Organi-
sationen der Vereinten Nationen und anderer maßgeblicher
Akteure zur Bewältigung der enormen mit der Binnenvertrei-
bung verbundenen humanitären Herausforderungen weiter
auszubauen, und unterstreicht in dieser Hinsicht die Wichtig-
keit eines wirksamen, rechenschaftspflichtigen und berechen-
baren kooperativen Ansatzes; 

14. legt allen in Betracht kommenden Organisationen
der Vereinten Nationen und den auf dem Gebiet der humani-
tären Hilfe, der Menschenrechte und Entwicklung tätigen Or-418 Siehe A/58/393.
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ganisationen nahe, ihre Zusammenarbeit und Koordinierung
über den Ständigen interinstitutionellen Ausschuss und mit
Ländern, in denen Situationen der Binnenvertreibung herr-
schen, weiter zu verstärken und dem Beauftragten des Gene-
ralsekretärs jede erdenkliche Hilfe und Unterstützung zukom-
men zu lassen;

15. stellt mit Anerkennung fest, dass der Frage der Bin-
nenvertriebenen in dem Prozess der konsolidierten interinsti-
tutionellen Beitragsappelle verstärkte Aufmerksamkeit gilt,
und fordert zu weiteren diesbezüglichen Anstrengungen auf; 

16. ist sich bewusst, wie wichtig die globale Datenbank
über Binnenvertriebene ist, für die sich der Beauftragte des
Generalsekretärs eingesetzt hat, und legt den Mitgliedern des
Ständigen interinstitutionellen Ausschusses und den Regie-
rungen nahe, bei diesem Vorhaben weiter zusammenzuarbei-
ten und es unter anderem durch die Lieferung einschlägiger
Daten über Situationen der Binnenvertreibung sowie die Be-
reitstellung von Finanzmitteln zu unterstützen;

17. begrüßt die Initiativen der Regionalorganisationen,
wie beispielsweise der Afrikanischen Union, der Organisation
der amerikanischen Staaten, der Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa, der Zwischenstaatlichen Be-
hörde für Entwicklung, des Europarats, des Commonwealth
und der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staa-
ten, die auf die Schutz-, Unterstützungs- und Entwicklungsbe-
dürfnisse von Binnenvertriebenen eingehen, und ermutigt die-
se und andere Regionalorganisationen, ihre Aktivitäten und
ihre Zusammenarbeit mit dem Beauftragten des Generalse-
kretärs zu verstärken;

18. ersucht den Generalsekretär, seinem Beauftragten
im Rahmen der vorhandenen Mittel jede erforderliche Unter-
stützung bei der wirksamen Wahrnehmung seines Mandats zu
gewähren, und legt dem Beauftragten nahe, sich weiter um
Beiträge der Staaten sowie der zuständigen Organisationen
und Institutionen zu bemühen, damit seine Tätigkeit auf eine
solidere Grundlage gestellt wird;

19. ersucht den Beauftragten des Generalsekretärs, zur
Behandlung durch die Generalversammlung auf ihrer sech-
zigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser
Resolution zu erstellen;

20. beschließt, ihre Behandlung der Frage des Schutzes
und der Unterstützung von Binnenvertriebenen auf ihrer sech-
zigsten Tagung fortzusetzen.

RESOLUTION 58/178

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)419.

58/178. Erklärung über das Recht und die Verpflichtung
von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der
Gesellschaft, die allgemein anerkannten Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und
zu schützen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/144 vom 9. Dezem-
ber 1998, mit der sie die in der Anlage zu der genannten Re-

solution enthaltene Erklärung über das Recht und die Ver-
pflichtung von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der
Gesellschaft, die allgemein anerkannten Menschenrechte und
Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, im Konsens ver-
abschiedete,

erneut auf die Bedeutung hinweisend, die der Erklärung
zukommt, und betonend, wie wichtig ihre weite Verbreitung
ist,

unter Hinweis auf frühere Resolutionen zu dieser Frage,
insbesondere ihre Resolution 57/209 vom 18. Dezember 2002
und die Resolution 2003/64 der Menschenrechtskommission
vom 24. April 2003420,

mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis nehmend, dass in vie-
len Ländern Personen und Organisationen, die sich für die
Förderung und Verteidigung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten einsetzen, auf Grund dieser Tätigkeiten Drohungen,
Drangsalierungen und Unsicherheit ausgesetzt sind,

in ernster Besorgnis über die Menschenrechtsverletzun-
gen, die an Personen begangen werden, die sich für die Förde-
rung und Verteidigung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten überall auf der Welt einsetzen,

unter Hinweis darauf, dass Menschenrechtsverteidiger
Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz haben, und
tief besorgt über jeden Missbrauch von Zivil- oder Strafver-
fahren, die wegen ihrer Aktivitäten zur Förderung und zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten gegen sie
angestrengt werden,

besorgt über die erhebliche Zahl von Mitteilungen an die
Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für die Lage von
Menschenrechtsverteidigern, die zusammen mit den von eini-
gen Mandatsträgern der besonderen Verfahren vorgelegten
Berichten nahe legen, dass Menschenrechtsverteidiger, insbe-
sondere soweit sie auf Orts- und Gemeinwesenebene tätig
sind, ernsthaften Risiken ausgesetzt sind und den Frauen unter
ihnen sowie denjenigen, die die Rechte der Angehörigen von
Minderheiten verteidigen, besonders schwere Konsequenzen
drohen,

419 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Au-
stralien, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische
Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Hon-
duras, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Marokko, Mauritius,
Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neuseeland,
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Peru, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Mari-
no, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra Leo-
ne, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Thailand, Timor-Leste,
Tschechische Republik, Uganda, Ukraine, Ungarn, Venezuela, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika und Zypern.
420 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis nehmend, dass in ei-
nigen Ländern in allen Regionen der Welt Drohungen, An-
griffe und Einschüchterungshandlungen gegen Menschen-
rechtsverteidiger nach wie vor straflos bleiben und dass dies
nachteilige Auswirkungen auf ihre Arbeit und ihre Sicherheit
hat,

die wichtige Rolle betonend, die Einzelpersonen, nicht-
staatlichen Organisationen und Gruppen im Hinblick auf die
Förderung und den Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten zukommt, namentlich auch bei der Bekämpfung der
Straflosigkeit und der Förderung, Stärkung und Erhaltung der
Demokratie,

 unter Hinweis darauf, dass nach dem Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte421 bestimmte Rechte
nicht außer Kraft gesetzt werden können, und betonend, dass
die Außerkraftsetzung anderer Rechte und Freiheiten nur un-
ter strikter Einhaltung der in Artikel 4 des Paktes genannten
vereinbarten Bedingungen und Verfahren erfolgen kann,

zutiefst besorgt darüber, dass in einigen Fällen Gesetze
zum Schutz der nationalen Sicherheit und zur Bekämpfung
des Terrorismus sowie andere Maßnahmen missbraucht wur-
den, um Menschenrechtsverteidiger anzugreifen beziehungs-
weise ihre Arbeit und Sicherheit in völkerrechtswidriger Wei-
se behindert haben, 

in Anerkennung der bedeutsamen Arbeit, die die Sonder-
beauftragte des Generalsekretärs während der ersten drei Jah-
re ihres Mandats geleistet hat, 

unter Begrüßung der Zusammenarbeit zwischen der Son-
derbeauftragten und den Mandatsträgern der anderen beson-
deren Verfahren der Menschenrechtskommission,

sowie unter Begrüßung der regionalen Initiativen zur För-
derung und zum Schutz der Menschenrechte wie auch der Zu-
sammenarbeit zwischen internationalen und regionalen Me-
chanismen zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern und
zu weiteren Fortschritten in dieser Hinsicht anregend,

daran erinnernd, dass die Staaten die Hauptverantwortung
für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte tragen,
und mit tiefer Besorgnis feststellend, dass die Aktivitäten
mancher nichtstaatlicher Akteure die Sicherheit der Men-
schenrechtsverteidiger in erheblichem Maße bedrohen,

hervorhebend, dass es robuster und wirksamer Maßnah-
men zum Schutz der Menschenrechtsverteidiger bedarf,

1. fordert alle Staaten auf, für die Erklärung über das
Recht und die Verpflichtung von Einzelpersonen, Gruppen
und Organen der Gesellschaft, die allgemein anerkannten
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen, einzutreten und sie in vollem Umfang zu verwirkli-
chen, namentlich auch indem sie gegebenenfalls konkrete
Maßnahmen zu diesem Zweck ergreifen;

2. begrüßt die Berichte der Sonderbeauftragten des Ge-
neralsekretärs für die Lage von Menschenrechtsverteidi-

gern422 und ihren Beitrag zur wirksamen Förderung der Er-
klärung und zur Verbesserung des Schutzes von Menschen-
rechtsverteidigern überall auf der Welt;

3. legt allen Staaten nahe, ein Umfeld zu schaffen und
zu bewahren, das der Arbeit der Menschenrechtsverteidiger
förderlich ist; 

4. verurteilt alle Menschenrechtsverletzungen an Per-
sonen, die sich für die Förderung und Verteidigung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten überall auf der Welt einset-
zen, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle geeigne-
ten, mit der Erklärung und allen weiteren einschlägigen
Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte im Einklang
stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um derartigen Men-
schenrechtsverletzungen ein Ende zu setzen;

5. fordert alle Staaten auf, alle erforderlichen Maßnah-
men zu ergreifen, um den Schutz der Menschenrechtsverteidi-
ger sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene zu ge-
währleisten;

6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, dafür Sorge
zu tragen, dass alle ihre Maßnahmen zur Bekämpfung des
Terrorismus und zur Wahrung der nationalen Sicherheit ihren
völkerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere aus dem in-
ternationalen Recht der Menschenrechte, entsprechen und
weder die Arbeit noch die Sicherheit der Menschenrechtsver-
teidiger behindern;

7. hebt hervor, wie wichtig die Bekämpfung der Straf-
losigkeit ist, und fordert die Staaten in diesem Zusammen-
hang nachdrücklich auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen,
um die Frage der Straflosigkeit für Drohungen, Angriffe und
Einschüchterungshandlungen gegen Menschenrechtsverteidi-
ger anzugehen;

8. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, mit der
Sonderbeauftragten zusammenzuarbeiten und sie bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben zu unterstützen und ihr auf Anfrage al-
le zur Wahrnehmung ihres Mandats erforderlichen Informa-
tionen zu übermitteln;

9. fordert die Regierungen auf, ernsthaft in Erwägung
zu ziehen, den Anträgen der Sonderbeauftragten auf Besuch
ihres Landes zu entsprechen, und fordert sie nachdrücklich
auf, mit der Sonderbeauftragten im Hinblick auf die Weiter-
verfolgung ihrer Empfehlungen in einen konstruktiven Dialog
einzutreten, um ihr die noch wirksamere Erfüllung ihres Man-
dats zu ermöglichen; 

10. fordert diejenigen Regierungen, die die ihnen von
der Sonderbeauftragten übermittelten Mitteilungen noch nicht
beantwortet haben, nachdrücklich auf, dies ohne weitere Ver-
zögerung zu tun;

11. bittet die Regierungen, die Übersetzung der Erklä-
rung in die Landessprachen zu erwägen, und legt ihnen nahe,
sie weit zu verbreiten;

421 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.

422 E/CN.4/2001/94 und E/CN.4/2002/106 und Add.1 und 2; siehe auch
A/56/341 und A/57/182.
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12. ersucht alle zuständigen Einrichtungen und Organi-
sationen der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres Mandats
der Sonderbeauftragten bei der Durchführung ihres Tätig-
keitsprogramms jede erdenkliche Hilfe und Unterstützung zu
gewähren;

13. bittet die zuständigen Organe der Vereinten Natio-
nen, einschließlich auf Landesebene, im Rahmen ihrer Man-
date und in Zusammenarbeit mit den Staaten die Erklärung
und die Berichte der Sonderbeauftragten gebührend in Erwä-
gung zu ziehen, und ersucht das Amt des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte, die Aufmerk-
samkeit aller zuständigen Organe der Vereinten Nationen, so
auch auf Landesebene, auf die Berichte der Sonderbeauftrag-
ten zu lenken; 

14. ersucht den Generalsekretär, die Sonderbeauftragte
ausreichend mit Personal sowie Sach- und Finanzmitteln aus-
zustatten, damit sie ihr Mandat weiterhin wirksam wahrneh-
men kann, so auch durch Besuche in den betreffenden Län-
dern;

15. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behan-
deln.

RESOLUTION 58/179

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 181 Stimmen bei 1 Gegenstimme und keiner Ent-
haltung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)423:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln,

Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicara-
gua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sa-
lomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz,
Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singa-
pur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emira-
te, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Keine.

58/179. Zugang zu Medikamenten im Kontext von Pan-
demien wie HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte424 und des Internationalen Paktes über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte425,

sowie bekräftigend, dass das Recht eines jeden auf das für
ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Ge-
sundheit ein Menschenrecht ist,

unter Hinweis auf die Resolutionen der Menschenrechts-
kommission 2001/33 vom 23. April 2001426, 2002/32 vom
22. April 2002427 und 2003/29 vom 22. April 2003428,

in dem Bewusstsein, dass Prävention sowie umfassende
Betreuung und Unterstützung, namentlich Behandlung und
Zugang zu Medikamenten für Personen, die mit einer pande-
mischen Krankheit wie HIV/Aids, Tuberkulose oder Malaria
infiziert oder davon betroffen sind, untrennbare Bestandteile
wirksamer Gegenmaßnahmen sind und in einen umfassenden
Ansatz zur Bekämpfung solcher Pandemien integriert werden
müssen,

betonend, wie wichtig die vollständige Umsetzung der
Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids "Globale Krise – Glo-
bale Antwort"429 ist, und Kenntnis nehmend von dem Bericht
des Generalsekretärs430,

das fortbestehende politische Engagement begrüßend, das
auf den am 22. September 2003 abgehaltenen Plenarsitzun-
gen der Generalversammlung auf hoher Ebene, die der Wei-
terverfolgung der Ergebnisse ihrer sechsundzwanzigsten Son-
dertagung und der Umsetzung der Verpflichtungserklärung

423 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Argen-
tinien, Äthiopien, Barbados, Belgien, Benin, Bolivien, Botsuana, Brasi-
lien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, De-
mokratische Republik Kongo, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, El Salvador, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Hai-
ti, Honduras, Indonesien, Irland, Jamaika, Kamerun, Kanada, Kap Verde,
Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Lesotho, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Monaco, Mosambik, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Ruanda,
Sambia, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, St. Lucia, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Südafrika, Swasiland, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Uganda, Uruguay und Vereinigte
Republik Tansania.

424 Resolution 217 A (III).
425 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
426 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001,
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A.
427 Ebd., 2002, Supplement No. 3 (E/2002/23), Kap. II, Abschnitt A.
428 Ebd., 2003, Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
429 Resolution S-26/2, Anlage.
430 A/58/184.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
zu HIV/Aids "Globale Krise – Globale Antwort" gewidmet
waren, zum Ausdruck kam,

mit dem Ausdruck ihrer Unterstützung für die Tätigkeit
des Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose
und Malaria und der anderen internationalen Organe, die die-
se Pandemien bekämpfen,

eingedenk der Resolutionen der Weltgesundheitsver-
sammlung WHA55.12 und WHA55.14 vom 18. Mai 2002431

sowie WHA56.30 vom 28. Mai 2003432,

sowie eingedenk der Richtliniensammlung der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation über HIV/Aids und die Welt der
Arbeit, die im Juni 2001 vom Verwaltungsrat der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation verabschiedet wurde433,

Kenntnis nehmend von der Allgemeinen Bemerkung 14
(2000) betreffend das Recht auf das erreichbare Höchstmaß
an körperlicher und geistiger Gesundheit (Artikel 12 des In-
ternationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte), die der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte auf seiner zweiundzwanzigsten Tagung
verabschiedete434,

sowie Kenntnis nehmend von der Allgemeinen Bemer-
kung 3 (2003) betreffend HIV/Aids und die Rechte des Kin-
des, die der Ausschuss für die Rechte des Kindes auf seiner
zweiunddreißigsten Tagung verabschiedete435,

höchst beunruhigt darüber, dass die HIV/Aids-Pandemie
im Jahr 2002 3,1 Millionen Menschenleben gefordert hat,
dass Ende 2002 rund 42 Millionen Menschen mit HIV lebten
und dass voraussichtlich 25 Millionen Kinder unter 15 Jahren,
davon 20 Millionen in Afrika, bis 2010 auf Grund von
HIV/Aids einen oder beide Elternteile verlieren werden,

sich dessen voll bewusst, dass es einem weltweiten Ge-
sundheitsnotstand gleichkommt, wenn es nicht gelingt, Mil-
lionen Menschen die benötigte antiretrovirale Behandlung ge-
gen HIV/Aids zukommen zu lassen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/294 vom 20. De-
zember 2002 mit dem Titel "2001-2010: Dekade zur Zurück-
drängung der Malaria in den Entwicklungsländern, insbeson-
dere in Afrika",

höchst beunruhigt darüber, dass der weltweiten Partner-
schaft zur Zurückdrängung der Malaria zufolge Malaria jähr-
lich mehr als 1 Million Todesfälle verursacht, rund 90 Prozent
davon in Afrika, dass sie die häufigste Todesursache bei
Kleinkindern ist und dass sie jedes Jahr mindestens 300 Mil-
lionen akute Krankheitsfälle verursacht,

außerdem höchst beunruhigt darüber, dass dem Bericht
der Weltgesundheitsorganisation von 2003 über die weltweite
Tuberkulosebekämpfung436 zufolge jedes Jahr rund 2 Millio-
nen Menschen an Tuberkulose sterben, dass weltweit 7 bis
8 Millionen Menschen jedes Jahr an Tuberkulose erkranken
und dass voraussichtlich 36 Millionen Menschen zwischen
2002 und 2020 an Tuberkulose sterben werden, wenn die Ein-
dämmungsmaßnahmen nicht weiter verstärkt werden,

im Bewusstsein der maßgeblichen Rolle von HIV/Aids bei
der Zunahme von Tuberkulose und anderen opportunistischen
Krankheiten,

unter Begrüßung der Initiativen, die der Generalsekretär
und die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen,
die Staaten und die Zivilgesellschaft, einschließlich des Pri-
vatsektors, unternommen haben, um Medikamente gegen
HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria für infizierte Personen,
insbesondere in Entwicklungsländern, leichter zugänglich
und erschwinglicher zu machen, und feststellend, dass in die-
ser Hinsicht noch sehr viel mehr getan werden könnte,

unter Hinweis auf die von der vierten Ministerkonferenz
der Welthandelsorganisation im November 2001 verabschie-
dete Erklärung von Doha über das Übereinkommen über han-
delsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
(TRIPS-Übereinkommen) und die öffentliche Gesundheit437

und den Beschluss des Allgemeinen Rates der Welthandelsor-
ganisation vom 30. August 2003 über die Umsetzung von Zif-
fer 6 der Erklärung438 begrüßend,

in der Erkenntnis, dass die Ausbreitung von HIV/Aids ein-
zigartig verheerende Auswirkungen auf alle Sektoren und
Schichten der Gesellschaft haben kann, und betonend, dass
die HIV/Aids-Pandemie die Stabilität und die Sicherheit ge-
fährden kann, wenn ihr nicht Einhalt geboten wird, wie es in
der Resolution 1308 (2000) des Sicherheitsrats vom 17. Juli
2000 heißt,

betonend, dass angesichts der immer größeren Herausfor-
derungen durch Pandemien wie HIV/Aids, Tuberkulose und
Malaria verstärkt Anstrengungen unternommen werden müs-
sen, um die allgemeine Achtung und Einhaltung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten aller sicherzustellen, indem
namentlich die Anfälligkeit für Pandemien wie HIV/Aids,
Tuberkulose und Malaria vermindert und der damit zusam-
menhängenden Diskriminierung und Stigmatisierung vorge-
beugt wird,

1. erkennt an, dass der Zugang zu Medikamenten im
Kontext von Pandemien wie HIV/Aids, Tuberkulose und Ma-
laria eine der grundlegenden Voraussetzungen für die schritt-
weise volle Verwirklichung des Rechts eines jeden auf das für
ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Ge-
sundheit ist;

431 Siehe Weltgesundheitsorganisation, Fifty-fifth World Health Assem-
bly, Geneva, 13-18 May 2002, Resolutions and Decisions, Annexes
(WHA55/2002/REC/1).
432 Ebd., Fifty-sixth World Health Assembly, Geneva, 19-28 May 2003,
Resolutions and Decisions, Annexes (WHA56/2003/REC/1).
433 ILO/AIDS/2001/2.
434 Official Records of the Economic and Social Council, 2001, Supple-
ment No. 2 (E/2001/22), Anhang IV.
435 CRC/GC/2003/3.

436 WHO/CDS/TB/2003/316.
437 WT/MIN(01)/DEC/2. Unter http://docsonline.wto.org im Internet ver-
fügbar. 
438 WT/L/540. Unter http://docsonline.wto.org im Internet verfügbar.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
2. begrüßt die Zusage der Weltgesundheitsorganisation
und des Gemeinsamen Programms der Vereinten Nationen
für HIV/Aids, in Zusammenarbeit mit der internationalen Ge-
meinschaft die Entwicklungsländer dabei zu unterstützen, bis
Ende 2005 das Ziel, weltweit 3 Millionen HIV/Aids-infizierte
Menschen mit antiretroviralen Medikamenten zu versorgen
("3 bis 5"-Ziel), zu erreichen;

3. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Zwischenbe-
richt des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskommis-
sion über das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare
Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit439;

4. fordert die Staaten auf, im Einklang mit dem an-
wendbaren Völkerrecht, einschließlich der internationalen
Übereinkünfte, denen sie beigetreten sind, nationale Strategi-
en auszuarbeiten und durchzuführen, die sicherstellen, dass
der Zugang aller zu Gütern, Dienstleistungen und Informatio-
nen im Zusammenhang mit der Prävention sowie der Zugang
aller Personen, die mit einer pandemischen Krankheit wie
HIV/Aids, Tuberkulose oder Malaria infiziert oder davon be-
troffen sind, zu umfassender Behandlung, Betreuung und Un-
terstützung schrittweise verwirklicht wird;

5. fordert die Staaten außerdem auf, erforderlichenfalls
mit Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft die
nationalen Infrastrukturen im Gesundheits- und Sozialwesen
und die nationalen Gesundheitssysteme zu schaffen bezie-
hungsweise zu stärken, die die wirksame Bereitstellung von
Präventions-, Behandlungs-, Betreuungs- und Unterstüt-
zungsdiensten zur Bekämpfung von Pandemien wie
HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria gewährleisten;

6. fordert die Staaten ferner auf, im Einklang mit dem
anwendbaren Völkerrecht, einschließlich der internationalen
Übereinkünfte, denen sie beigetreten sind, eine Politik zu ver-
folgen, die dazu beiträgt,

a) dass pharmazeutische Produkte und medizinische
Technologien zur Behandlung pandemischer Krankheiten wie
HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria oder der häufigsten mit
ihnen einhergehenden opportunistischen Infektionen in aus-
reichender Menge verfügbar sind;

b) dass pharmazeutische Produkte oder medizinische
Technologien zur Behandlung pandemischer Krankheiten wie
HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria oder der häufigsten mit
ihnen einhergehenden opportunistischen Infektionen für alle,
einschließlich der besonders gefährdeten oder sozial benach-
teiligten Bevölkerungsgruppen, ohne jede Diskriminierung
zugänglich und erschwinglich sind;

c) dass gewährleistet ist, dass die pharmazeutischen
Produkte oder medizinischen Technologien, die zur Behand-
lung pandemischer Krankheiten wie HIV/Aids, Tuberkulose
und Malaria oder der häufigsten mit ihnen einhergehenden
opportunistischen Infektionen eingesetzt werden, ungeachtet
ihrer Quellen und Herkunftsländer wissenschaftlich und me-
dizinisch geeignet und von hoher Qualität sind;

7. fordert die Staaten auf, im Einklang mit dem an-
wendbaren Völkerrecht, einschließlich der internationalen
Übereinkünfte, denen sie beigetreten sind, auf nationaler Ebe-
ne und ohne jede Diskriminierung

a) Maßnahmen zu unterlassen, die den gleichberechtig-
ten Zugang aller Menschen zu vorbeugenden, heilenden oder
lindernden pharmazeutischen Produkten oder medizinischen
Technologien, die zur Behandlung pandemischer Krankhei-
ten wie HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria oder der häufig-
sten mit ihnen einhergehenden opportunistischen Infektionen
eingesetzt werden, verwehren oder einschränken;

b) Rechtsvorschriften oder andere Maßnahmen zu er-
lassen und anzuwenden, um den Zugang zu solchen vorbeu-
genden, heilenden oder lindernden pharmazeutischen Produk-
ten oder medizinischen Technologien gegen jegliche Ein-
schränkungen durch Dritte abzusichern;

c) unter Ausschöpfung aller für diesen Zweck veran-
schlagten Mittel alle geeigneten positiven Maßnahmen zu
treffen, um den wirksamen Zugang zu solchen vorbeugenden,
heilenden, oder lindernden pharmazeutischen Produkten oder
medizinischen Technologien zu fördern;

8. fordert die Staaten außerdem auf, sich im Hinblick
auf die Förderung der Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids429 mit den Faktoren auseinanderzusetzen, die die
Bereitstellung von Medikamenten für die Behandlung pande-
mischer Krankheiten wie HIV/Aids und der häufigsten mit ih-
nen einhergehenden opportunistischen Infektionen beein-
trächtigen, sowie integrierte Strategien zur Stärkung der Ge-
sundheitssysteme zu entwickeln, namentlich durch freiwillige
Beratung und Tests, den Aufbau von Laborkapazitäten und
die Aus- und Fortbildung von Leistungserbringern und Fach-
kräften im Gesundheitswesen, mit dem Ziel, eine Behandlung
zu gewährleisten und den Einsatz von Medikamenten, die
Diagnostik und die damit zusammenhängenden Verfahren zu
überwachen;

9. fordert die Staaten ferner auf, im Einklang mit dem
anwendbaren Völkerrecht, einschließlich der internationalen
Übereinkünfte, denen sie beigetreten sind, auf nationaler Ebe-
ne und im Wege der Zusammenarbeit alle geeigneten Maß-
nahmen zu treffen, um die Erforschung und Entwicklung neu-
er und wirksamerer vorbeugender, heilender oder lindernder
pharmazeutischer Produkte und diagnostischer Verfahren zu
fördern;

10. fordert die Staaten auf, im Einklang mit dem an-
wendbaren Völkerrecht, einschließlich der internationalen
Übereinkünfte, denen sie beigetreten sind, auf internationaler
Ebene einzeln und/oder im Wege der internationalen Zusam-
menarbeit

a) soweit möglich den Zugang in anderen Ländern zu
unverzichtbaren vorbeugenden, heilenden oder lindernden
pharmazeutischen Produkten oder medizinischen Technolo-
gien zu erleichtern, die zur Behandlung pandemischer Krank-
heiten wie HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria oder der häu-
figsten mit ihnen einhergehenden opportunistischen Infektio-
nen eingesetzt werden, und soweit möglich die erforderliche
Zusammenarbeit anzubieten, vor allem in Notzeiten;439 Siehe A/58/427.
442



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
b) sicherzustellen, dass die Maßnahmen, die sie als
Mitglieder internationaler Organisationen treffen, dem Recht
eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körper-
licher und geistiger Gesundheit gebührend Rechnung tragen,
und dass die Anwendung der internationalen Übereinkünfte
eine öffentliche Gesundheitspolitik begünstigt, die den brei-
ten Zugang zu sicheren, wirksamen und erschwinglichen vor-
beugenden, heilenden oder lindernden pharmazeutischen Pro-
dukten oder medizinischen Technologien fördert;

11. begrüßt die Finanzbeiträge, die bisher an den Globa-
len Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Mala-
ria entrichtet wurden, fordert nachdrücklich die Entrichtung
weiterer Beiträge, um das Fortbestehen des Fonds sicherzu-
stellen, und fordert alle Staaten auf, mit Vorrang den Privat-
sektor zu Beiträgen an den Fonds zu ermutigen;

12. fordert das Gemeinsame Programm der Vereinten
Nationen für HIV/Aids auf, weitere Mittel zur Bekämpfung
der HIV/Aids-Pandemie zu mobilisieren, und fordert alle Re-
gierungen auf, dafür zu sorgen, dass dem Programm in Über-
einstimmung mit der Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids
die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden;

13. fordert die Staaten auf, sicherzustellen, dass malaria-
gefährdete Personen, insbesondere Schwangere und Kinder
unter fünf Jahren, in den Genuss der am besten geeigneten
Kombination von individuellen wie gemeinwesenorientierten
Schutzmaßnahmen kommen, wie etwa mit Insektiziden be-
handelte Moskitonetze und andere leicht zugängliche und er-
schwingliche Maßnahmen, um Infektionen und Leid zu ver-
hüten;

14. fordert die Staaten außerdem auf, den von der Welt-
gesundheitsorganisation eingeleiteten Partnerschaften zur Zu-
rückdrängung der Malaria und zum Stopp der Tuberkulose
die erforderliche Unterstützung bei ihren laufenden Maßnah-
men zur Bekämpfung von Malaria und Tuberkulose zu ge-
währen;

15. fordert die internationale Gemeinschaft, insbesonde-
re die entwickelten Länder, auf, den Entwicklungsländern bei
ihrem Kampf gegen Pandemien wie HIV/Aids, Tuberkulose
und Malaria auch künftig mittels finanzieller und technischer
Unterstützung sowie durch die Ausbildung von Personal be-
hilflich zu sein;

16. bittet den Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte, sich mit der Frage des Zugangs zu Medika-
menten im Kontext von Pandemien wie HIV/Aids, Tuberku-
lose und Malaria zu befassen, und bittet die Staaten, in ihre
Berichte an den Ausschuss entsprechende Auskünfte zu die-
ser Frage aufzunehmen. 

RESOLUTION 58/180

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 169 Stimmen ohne Gegenstimme bei 8 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)440:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Baha-
mas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Fa-

so, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Repu-
blik Kongo, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecua-
dor, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Est-
land, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel,
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mar-
shallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nica-
ragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Pa-
lau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation,
Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbi-
en und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Sudan, Suriname, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Tuvalu, Ugan-
da, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Republik Tan-
sania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Keine.

Enthaltungen: Brunei Darussalam, China, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Kuba, Libysch-Arabische Dschamahirija, Myanmar, Syrische Arabische Re-
publik, Vietnam.

58/180. Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen bei
der Steigerung der Wirksamkeit des Grundsatzes
regelmäßiger und unverfälschter Wahlen und der
Förderung der Demokratisierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu diesem
Thema, insbesondere die Resolution 56/159 vom 19. Dezem-
ber 2001,

erneut erklärend, dass Wahlhilfe und Unterstützung zur
Förderung der Demokratisierung von den Vereinten Nationen
nur auf ausdrücklichen Antrag des betreffenden Mitglied-
staats gewährt werden,

440 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bangladesch, Belgien, Benin, Bo-
livien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Ri-
ca, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatema-
la, Honduras, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kambodscha,
Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Malta, Marshall-
inseln, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Nauru,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Pa-
nama, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Ru-
mänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Thailand, Togo, Tsche-
chische Republik, Ukraine, Ungarn, Venezuela, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika und Zypern.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
mit Befriedigung feststellend, dass immer mehr Mitglied-
staaten Wahlen als friedliches Mittel zur Ermittlung des
Volkswillens einsetzen, was Vertrauen in ein repräsentatives
Regierungssystem schafft und so zu mehr Frieden und Stabi-
lität in ihrem Land beiträgt,

unter Hinweis auf die am 10. Dezember 1948 verabschie-
dete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte441, insbeson-
dere auf den Grundsatz, dass der Wille des Volkes, der durch
regelmäßige und unverfälschte Wahlen zum Ausdruck
kommt, die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Ge-
walt bildet, sowie das Recht auf freie Wahl von Vertretern
durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche
Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder ein gleichwertiges
freies Wahlverfahren,

mit Interesse Kenntnis nehmend von der Resolution
2003/36 der Menschenrechtskommission vom 23. April
2003442,

in der Erkenntnis, dass die demokratischen Prozesse, die
Wahleinrichtungen und der Aufbau einzelstaatlicher Kapazi-
täten, namentlich der Kapazität zur Abhaltung fairer Wahlen,
zur Verstärkung der Bürgerbeteiligung und zur staatsbürger-
lichen Bildung, in den antragstellenden Ländern gestärkt wer-
den müssen, damit das durch frühere Wahlen Erreichte kon-
solidiert und stabilisiert wird und spätere Wahlen erleichtert
werden,

unter Begrüßung der Unterstützung, welche die Staaten
den Aktivitäten der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Wahlhilfe gewährt haben, indem sie unter anderem Wahl-
sachverständige, einschließlich Mitglieder von Wahlkommis-
sionen, und Wahlbeobachter zur Verfügung gestellt und Bei-
träge an den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Wahl-
beobachtung entrichtet haben,

sowie unter Begrüßung der Beiträge, die internationale
und regionale Organisationen sowie nichtstaatliche Organisa-
tionen geleistet haben, um die Wirksamkeit des Grundsatzes
regelmäßiger und unverfälschter Wahlen zu steigern und die
Demokratisierung stärker zu fördern,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Aktivitäten der Vereinten Nationen zur Steigerung der
Wirksamkeit des Grundsatzes regelmäßiger und unverfälsch-
ter Wahlen und zur Förderung der Demokratisierung443,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs443;

2. würdigt die Wahlhilfe, die Mitgliedstaaten auf An-
trag von den Vereinten Nationen gewährt wird, und ersucht
darum, dass diese Hilfe fallweise und entsprechend dem Be-
darf, der sich für die antragstellenden Länder im Hinblick auf
den Aufbau, die Verbesserung und die Verfeinerung ihrer

Wahleinrichtungen und -vorgänge jeweils ergibt, fortgesetzt
wird, wobei anerkannt wird, dass die grundlegende Verant-
wortung für die Veranstaltung freier und fairer Wahlen bei
den Regierungen liegt;

3. ersucht die Abteilung Wahlhilfe der Sekretariats-
Hauptabteilung Politische Angelegenheiten, in ihrer Rolle als
Koordinatorin der von den Vereinten Nationen gewährten
Wahlhilfe die Mitgliedstaaten auch weiterhin regelmäßig
über die eingegangenen Anträge und die Art der gewährten
Hilfe zu unterrichten;

4. ersucht die Vereinten Nationen, auch weiterhin da-
nach zu trachten, vor einer Zusage zur Gewährung von Wahl-
hilfe an einen antragstellenden Staat sicherzustellen, dass aus-
reichend Zeit für die Organisation und Durchführung einer
wirksamen Wahlhilfemission, einschließlich der Bereitstel-
lung einer langfristigen technischen Zusammenarbeit, zur
Verfügung steht, dass die Bedingungen für eine freie und faire
Wahl gegeben sind und dass eine umfassende und einheitliche
Berichterstattung über die Ergebnisse der Mission erfolgt;

5. empfiehlt, dass die Vereinten Nationen während der
gesamten Zeitdauer des Wahlprozesses, so auch nach Bedarf
vor und nach den Wahlen, auf Grund der Ergebnisse von Be-
darfsermittlungsmissionen den darum ersuchenden Staaten
und Wahleinrichtungen weiterhin technischen Rat und andere
Hilfe gewähren, um zur Stärkung ihrer demokratischen Pro-
zesse beizutragen;

6. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den zusätzli-
chen Bemühungen, die derzeit unternommen werden, um die
Zusammenarbeit mit anderen internationalen, staatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen zu verstärken, damit Wahl-
hilfeanträgen umfassender und in einer Weise entsprochen
werden kann, die stärker auf die jeweiligen Bedürfnisse ein-
geht, ermutigt diese Organisationen, ihr Wissen und ihre Er-
fahrungen weiterzugeben, um bei der von ihnen gewährten
Hilfe und bei ihrer Berichterstattung über die Wahlprozesse
die besten Verfahrensweisen zu fördern, und dankt denjeni-
gen Mitgliedstaaten, Regionalorganisationen und nichtstaatli-
chen Organisationen, die Beobachter oder technische Sach-
verständige zur Unterstützung der Tätigkeiten der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der Wahlhilfe zur Verfügung ge-
stellt haben;

7. erinnert daran, dass der Generalsekretär den Treu-
handfonds der Vereinten Nationen für Wahlbeobachtung ge-
schaffen hat, und fordert die Mitgliedstaaten auf, die Entrich-
tung von Beiträgen an den Fonds in Erwägung zu ziehen;

8. ermutigt den Generalsekretär, über die Abteilung
Wahlhilfe auf die sich ändernde Art der Hilfeanträge und den
zunehmenden Bedarf an bestimmten Formen der mittelfristi-
gen Sachverständigenhilfe einzugehen, die darauf ausgerich-
tet ist, die vorhandene Kapazität der antragstellenden Regie-
rung zu unterstützen und zu stärken, insbesondere durch die
Verbesserung der Kapazität ihrer Wahleinrichtungen;

9. ersucht den Generalsekretär, die Abteilung Wahlhil-
fe personell und finanziell angemessen auszustatten, damit sie
ihren Auftrag erfüllen kann, und auch weiterhin dafür Sorge

441 Resolution 217 A (III).
442 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
443 A/58/212.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
zu tragen, dass das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen für Menschenrechte im Rahmen seines Auftrags
und in enger Abstimmung mit der Abteilung den zahlreichen
und zunehmend komplexen und umfassenden Anträgen von
Mitgliedstaaten auf Beratende Dienste entsprechen kann;

10. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der umfassen-
den Koordinierung zwischen der Abteilung Wahlhilfe und
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und be-
fürwortet ein noch stärkeres Engagement des Amtes des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
in dieser Hinsicht;

11. ersucht das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen, seine Programme für Hilfe bei der Regierungs- und
Verwaltungsführung in Zusammenarbeit mit anderen zustän-
digen Organisationen weiter durchzuführen, insbesondere
diejenigen, die die demokratischen Institutionen sowie die
Verbindungen zwischen der Zivilgesellschaft und den Regie-
rungen stärken;

12. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass die diesbezüg-
liche Koordinierung innerhalb und außerhalb des Systems der
Vereinten Nationen verstärkt wird;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution, insbesondere über den Stand der von den Mit-
gliedstaaten gestellten Anträge auf Wahlhilfe, sowie über die
Maßnahmen Bericht zu erstatten, die er ergriffen hat, um si-
cherzustellen, dass der Demokratisierungsprozess in den Mit-
gliedstaaten von der Organisation stärker unterstützt wird.

RESOLUTION 58/181

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)444.

58/181. Dekade der Vereinten Nationen für Menschen-
rechtserziehung 1995-2004

Die Generalversammlung,

geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen und
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte445 veranker-
ten grundlegenden und universellen Prinzipien,

in Bekräftigung des Artikels 26 der Allgemeinen Erklä-
rung, dem zufolge "die Bildung auf die volle Entfaltung der
menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Ach-
tung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerich-
tet" zu sein hat, sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen
anderer einschlägiger internationaler Menschenrechtsüber-
einkünfte, in denen die Ziele dieses Artikels zum Ausdruck
kommen,

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen der Ge-
neralversammlung und der Menschenrechtskommission be-
treffend die Dekade der Vereinten Nationen für Menschen-
rechtserziehung 1995-2004,

die Auffassung vertretend, dass die Menschenrechtserzie-
hung ein wichtiges Mittel ist, um Diskriminierung auf Grund
des Geschlechts zu beseitigen und durch die Förderung und
den Schutz der Menschenrechte der Frauen Chancengleich-
heit zu gewährleisten,

in der Überzeugung, dass die Menschenrechtserziehung
ein umfassender, lebenslanger Prozess sein sollte, durch den
alle Menschen lernen, die Würde anderer zu achten, und dar-
über aufgeklärt werden, mit welchen Mitteln und Methoden
diese Achtung in allen Gesellschaften gewährleistet werden
kann,

sowie in der Überzeugung, dass sich Frauen, Männer und
Kinder nur dann voll als Menschen entfalten können, wenn ih-
nen alle ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten und die
entsprechende Verantwortlichkeit der Staaten bewusst ge-
macht werden,

in der Erwägung, dass die Menschenrechtserziehung für
die Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
unverzichtbar ist und dass sorgfältig gestaltete Ausbildungs-,
Bekanntmachungs- und Informationsprogramme als Kataly-
satoren für nationale, regionale und internationale Initiativen
zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte und zur
Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen wirken kön-
nen,

in der Überzeugung, dass die Menschenrechtserziehung
zu einem ganzheitlichen Entwicklungsbegriff beiträgt, der mit
der Würde von Menschen aller Altersgruppen im Einklang
steht und der zur Förderung der Rechte der besonders schutz-
bedürftigen Untergruppen der Gesellschaft, wie Kinder, Ju-
gendliche, ältere Menschen, indigene Bevölkerungsgruppen,
Minderheiten, arme Menschen in den Städten und auf dem
Land, Wanderarbeitnehmer, Flüchtlinge, Menschen mit
HIV/Aids und behinderte Menschen, beiträgt,

sowie in der Überzeugung, dass die Wirksamkeit der der-
zeit durchgeführten Tätigkeiten auf dem Gebiet der Men-

444 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argenti-
nien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Ri-
ca, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutsch-
land, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gambia, Ghana, Griechenland, Guatemala, Indien, Irland,
Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mala-
wi, Mali, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nauru, Nepal,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich,
Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, San Mari-
no, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra Leo-
ne, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika,
und Zypern. 445 Resolution 217 A (III).
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
schenrechtserziehung und der Öffentlichkeitsarbeit auf dem
Gebiet der Menschenrechte durch eine bessere Koordinierung
und Zusammenarbeit auf nationaler, regionaler und interna-
tionaler Ebene erhöht würde,

in Anerkennung der unschätzbaren kreativen und aktiven
Rolle, welche die nichtstaatlichen und die lokalen Organisa-
tionen der Gemeinwesen bei der Förderung und dem Schutz
der Menschenrechte spielen, indem sie Informationen in der
Öffentlichkeit verbreiten und sich in der Menschenrechtser-
ziehung engagieren, insbesondere an der Basis,

im Bewusstsein der Rolle, die der Privatsektor bei der
Menschenrechtserziehung übernehmen kann, sei es durch fi-
nanzielle Unterstützung staatlicher und nichtstaatlicher Tätig-
keiten oder durch eigene kreative und wirkungsvolle Initiati-
ven,

mit Dank Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die
das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte bislang unternommen hat, um den Aktions-
plan für die Dekade der Vereinten Nationen für Menschen-
rechtserziehung 1995-2004446 durchzuführen und den Infor-
mationsaustausch auf dem Gebiet der Menschenrechtserzie-
hung auszuweiten,

unter Begrüßung der sonstigen Öffentlichkeitsarbeit der
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte,

Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/70 der Men-
schenrechtskommission vom 25. April 2003447, in der die
Kommission das Amt des Hohen Kommissars ersuchte, zu-
sammen mit der Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur über die Erfolge und Misser-
folge im Rahmen der laufenden Dekade der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechtserziehung Bericht zu erstatten,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
über die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet
der Menschenrechte448;

2. begrüßt die Maßnahmen, die die Regierungen und
die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
ergriffen haben, um den Aktionsplan für die Dekade der Ver-
einten Nationen für Menschenrechtserziehung 1995-2004446

durchzuführen und die Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet
der Menschenrechte weiterzuentwickeln;

3. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, die Aus-
arbeitung umfassender, partizipatorischer und nachhaltiger
einzelstaatlicher Strategien für die Menschenrechtserziehung
zu fördern und das Wissen über die Menschenrechte in seiner
theoretischen Dimension und seiner praktischen Anwendung
in der Bildungspolitik zu verankern und zu stärken;

4. fordert alle Regierungen außerdem nachdrücklich
auf, mit verstärkten Anstrengungen zur Durchführung des
Aktionsplans beizutragen und insbesondere die Vorschläge in

den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung
und der Menschenrechtskommission über Aktivitäten, die in
die einzelstaatlichen Strategien zur Menschenrechtserziehung
aufgenommen werden könnten, durchzuführen; 

5. legt den Regierungen nahe, die vom Amt des Hohen
Kommissars im Rahmen des Aktionsplans unternommenen
Anstrengungen im Bereich der Bildungs- und Öffentlichkeits-
arbeit durch freiwillige Beiträge weiter zu unterstützen;

6. legt dem Amt des Hohen Kommissars nahe, durch
sein Programm der technischen Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der Menschenrechte auch weiterhin die einzelstaatlichen
Kapazitäten im Bereich der Menschenrechtserziehung und -auf-
klärung zu unterstützen; 

7. fordert die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und
Information nachdrücklich auf, auch weiterhin über die Infor-
mationszentren der Vereinten Nationen für die rasche Ver-
breitung grundlegender Informations-, Nachschlage- und au-
diovisueller Materialien über die Menschenrechte und Grund-
freiheiten zu sorgen;

8. ersucht den Hohen Kommissar, die Strategien zur
Menschenrechtserziehung und zur Information auf dem Ge-
biet der Menschenrechte sowie die Durchführung des Ak-
tionsplans und der Weltinformationskampagne über die Men-
schenrechte innerhalb des Systems der Vereinten Nationen
unter anderem in Zusammenarbeit mit der Organisation der
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
und der Hauptabteilung Presse und Information auch künftig
zu koordinieren und zu harmonisieren und dafür zu sorgen,
dass bei der Zusammenstellung sowie beim Einsatz, der Ver-
arbeitung, der Verwaltung und der Verteilung von Informati-
ons- und Aufklärungsmaterial zum Thema Menschenrechte,
einschließlich auf elektronischem Weg, ein Höchstmaß an
Wirksamkeit und Effizienz gewährleistet ist;

9. ermutigt alle zuständigen Organe, Einrichtungen
und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, alle
Bediensteten und Amtsträger der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet der Menschenrechte aus- und fortzubilden;

10. legt den Menschenrechts-Vertragsorganen nahe, im
Rahmen ihres jeweiligen Mandats bei der Prüfung der Berich-
te der Vertragsstaaten ihr Augenmerk auf deren Tätigkeiten
auf dem Gebiet der Menschenrechtserziehung zu richten;

11. ermutigt alle zuständigen Mechanismen der Men-
schenrechtskommission, in ihre Berichte systematisch einen
speziellen Abschnitt über die Menschenrechtserziehung auf-
zunehmen, soweit sie für ihr Mandat relevant ist, und die
Menschenrechtserziehung auch zu einem Tagesordnungs-
punkt ihrer Jahrestagungen zu machen, mit dem Ziel, einen
verstärkten Beitrag zur Menschenrechtserziehung zu leisten;

12. fordert die internationalen, regionalen und nationa-
len nichtstaatlichen Organisationen und zwischenstaatlichen
Organisationen auf, im Rahmen der Durchführung des Ak-
tionsplans Programme für Menschenrechtserziehung auszuar-
beiten;

13. begrüßt die Initiativen, die darauf gerichtet sind,
Vertreter der Zivilgesellschaft und nichtstaatlicher Organisa-
tionen sowie Kinder- und Jugendvertreter in die zu den Ta-

446 A/51/506/Add.1, Anhang.
447 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
448 Siehe A/58/318.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
gungen der Vereinten Nationen entsandten einzelstaatlichen
Delegationen aufzunehmen, als einen wichtigen Bestandteil
der Menschenrechtserziehung;

14. ermutigt die Regierungen, die Regionalorganisatio-
nen und die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen, sich im Hinblick auf die Ausarbeitung von Strategi-
en zur Menschenrechtserziehung um die Zusammenarbeit des
Privatsektors, der Entwicklungs-, Handels- und Finanzinstitu-
tionen sowie der Medien zu bemühen;

15. ermutigt die Regionalorganisationen, Strategien für
die weitere Verbreitung von Materialien über die Menschen-
rechtserziehung in allen in Betracht kommenden Sprachen zu
entwickeln und die größtmögliche Beteiligung einzelstaatli-
cher Stellen an Regionalprogrammen zur Menschenrechtser-
ziehung sicherzustellen;

16. ersucht den Hohen Kommissar, diese Resolution al-
len Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft und den mit
Fragen der Menschenrechtserziehung und der Öffentlich-
keitsarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte befassten zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zur
Kenntnis zu bringen;

17. beschließt, während der neunundfünfzigsten Tagung
der Generalversammlung anlässlich des Menschenrechtstags
am 10. Dezember 2004 der Prüfung der Erfolge im Rahmen
der Dekade der Vereinten Nationen für Menschenrechtserzie-
hung 1995-2004 eine als interaktiver Dialog gestaltete Plenar-
sitzung zu widmen und mögliche künftige Tätigkeiten zur
Verstärkung der Menschenrechtserziehung zu erörtern.

RESOLUTION 58/182

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)449.

58/182. Wirksame Förderung der Erklärung über die
Rechte von Personen, die nationalen oder ethni-
schen, religiösen und sprachlichen Minderheiten
angehören

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/135 vom 18. De-
zember 1992 sowie ihre später verabschiedeten Resolutionen
über die Erklärung über die Rechte von Personen, die nationa-
len oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderhei-
ten angehören,

in der Erwägung, dass die Förderung und der Schutz der
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiö-
sen und sprachlichen Minderheiten angehören, zur politischen
und sozialen Stabilität und zum Frieden beitragen und in den
Staaten, in denen sie leben, die kulturelle Vielfalt und das Er-
be der Gesellschaft als Ganzes bereichern,

besorgt über die Häufigkeit und Schwere der Minderhei-
ten betreffenden Streitigkeiten und Konflikte und deren oft-
mals tragische Folgen sowie besorgt darüber, dass Angehöri-
ge von Minderheiten für Vertreibung besonders anfällig sind, 

in der Erkenntnis, dass die wirksame Förderung und der
wirksame Schutz der Rechte von Angehörigen von Minder-
heiten grundlegende Bestandteile der Förderung und des
Schutzes der Menschenrechte sind, und in dem Bewusstsein,
dass Maßnahmen in diesem Bereich auch maßgeblich zur
Konfliktprävention beitragen können,

unter Betonung der Rolle, die einzelstaatliche Institutio-
nen bei der Frühwarnung vor problematischen Situationen im
Zusammenhang mit Minderheiten übernehmen können,

hervorhebend, wie wichtig die Menschenrechtserziehung
als wirksames Instrument zur Förderung einer integrativen
Gesellschaft, der Verständigung und der Toleranz für Ange-
hörige von Minderheiten und zwischen ihnen ist,

anerkennend, dass den Vereinten Nationen beim Schutz
von Minderheiten eine wichtige Rolle zukommt, unter ande-
rem indem sie der Erklärung gebührend Rechnung tragen und
sie verwirklichen,

feststellend, dass die Arbeitsgruppe für Minderheiten der
Unterkommission für die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte ihre achte und neunte Tagung vom 27. bis
31. Mai 2002 beziehungsweise vom 12. bis 16. Mai 2003 ab-
gehalten hat,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs450;

2. erkennt an, dass die Achtung vor den Menschenrech-
ten und die Förderung von Verständigung und Toleranz durch
die Regierungen sowie zwischen den Minderheiten für den
Schutz und die Förderung der Rechte der Angehörigen von
Minderheiten von zentraler Bedeutung sind;

3. erklärt erneut, dass die Staaten verpflichtet sind, si-
cherzustellen, dass Angehörige von Minderheiten alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten ohne jede Diskriminierung
und in voller Gleichheit vor dem Gesetz voll und wirksam
ausüben können, im Einklang mit der Erklärung über die
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiö-
sen und sprachlichen Minderheiten angehören451, und wie auf
der vom 31. August bis 8. September 2001 in Durban (Südaf-
rika) abgehaltenen Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz betont;

4. legt den Staaten nahe, bei ihren Folgemaßnahmen zu
der Weltkonferenz mit Minderheiten zusammenhängende

449 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Argentinien, Armenien, Äthiopien,
Australien, Belarus, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasi-
lien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Ecuador, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Finnland, Geor-
gien, Griechenland, Guatemala, Irland, Island, Italien, Kanada, Kap Ver-
de, Kolumbien, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Mauritius, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Peru,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien,
Russische Föderation, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und
Montenegro, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Sudan, Suriname, Thai-
land, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordlirland und Zypern.

450 A/58/255.
451 Resolution 47/135, Anlage.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Aspekte in ihre nationalen Aktionspläne aufzunehmen und in
diesem Kontext die Formen der Mehrfachdiskriminierung in
vollem Umfang zu berücksichtigen;

5. fordert die Staaten und die internationale Gemein-
schaft nachdrücklich auf, die in der Erklärung festgelegten
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiö-
sen und sprachlichen Minderheiten angehören, zu fördern und
zu schützen, namentlich indem sie eine angemessene Bildung
bereitstellen und ihnen die Teilhabe an allen Aspekten des po-
litischen, wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturel-
len Lebens der Gesellschaft sowie am wirtschaftlichen Fort-
schritt und an der Entwicklung ihres Landes erleichtern und
dabei eine geschlechtsspezifische Perspektive anwenden;

6. fordert die Staaten auf, der Förderung und dem
Schutz der Menschenrechte von Kindern, die Minderheiten
angehören, besondere Aufmerksamkeit zu widmen und dabei
zu berücksichtigen, dass Mädchen und Jungen möglicherwei-
se unterschiedlich gearteten Risiken ausgesetzt sind;

7. fordert die Staaten nachdrücklich auf, gegebenen-
falls alle erforderlichen verfassungsmäßigen, gesetzgeberi-
schen, administrativen und sonstigen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Erklärung zu fördern und zu verwirklichen, und
appelliert an die Staaten, im Einklang mit der Erklärung bila-
teral und multilateral zusammenzuarbeiten, um die Rechte
von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und
sprachlichen Minderheiten angehören, zu fördern und zu
schützen;

8. fordert die Staaten auf, alle geeigneten Maßnahmen
zu ergreifen, um die kulturellen und religiösen Stätten natio-
naler oder ethnischer, religiöser und sprachlicher Minderhei-
ten zu schützen;

9. fordert den Generalsekretär auf, interessierten Re-
gierungen auf Antrag die Dienste qualifizierter Sachverstän-
diger für Minderheitenfragen, namentlich für die Verhütung
und Beilegung von Streitigkeiten, zur Verfügung zu stellen,
damit diese ihnen in Situationen helfen, die bereits bestehen
oder sich entwickeln könnten und bei denen es um Minderhei-
ten geht;

10. fordert den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte auf, im Rahmen seines Mandats die
Verwirklichung der Erklärung zu fördern, zu diesem Zweck
auch weiterhin einen Dialog mit den Regierungen zu führen
und den Leitfaden der Vereinten Nationen für Minderheiten
weit zu verbreiten;

11. ersucht den Hohen Kommissar, seine Bemühungen
um die Verbesserung der Koordinierung und Zusammenar-
beit zwischen den Programmen und Organisationen der Ver-
einten Nationen im Rahmen der mit der Förderung und dem
Schutz der Rechte der Angehörigen von Minderheiten zusam-
menhängenden Tätigkeiten fortzusetzen und die Arbeit der
auf dem Gebiet der Menschenrechte tätigen Regionalorgani-
sationen bei seinen Bemühungen zu berücksichtigen;

12. begrüßt die interinstitutionellen Konsultationen, die
der Hohe Kommissar mit den Programmen und Organisatio-
nen der Vereinten Nationen in Minderheitenfragen führt, und
fordert diese Programme und Organisationen auf, aktiv zu
diesem Prozess beizutragen;

13. bittet die Menschenrechts-Vertragsorgane, bei der
Prüfung der von Vertragsstaaten vorgelegten Berichte sowie
der Berichte der Sonderbeauftragten, Sonderberichterstatter
und Arbeitsgruppen der Menschenrechtskommission im Rah-
men ihres jeweiligen Mandats ihr Augenmerk auch künftig
auf die Situation und die Rechte der Personen, die nationalen
oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten
angehören, zu richten;

14. ermutigt die zwischenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen, auch weiterhin zur Förderung und zum
Schutz der Rechte der Personen, die nationalen oder ethni-
schen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören,
beizutragen;

15. fordert die Arbeitsgruppe für Minderheiten der Un-
terkommission für die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte auf, unter Einbeziehung eines breiten Spektrums
von Mitwirkenden ihr Mandat in vollem Umfang wahrzuneh-
men, indem sie unter anderem auf der Grundlage ihrer Er-
kenntnisse gegebenenfalls weitere Maßnahmen zur Förde-
rung und zum Schutz der Rechte der Personen empfiehlt, die
nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Min-
derheiten angehören; 

16. bittet den Hohen Kommissar, sich um freiwillige
Beiträge zu bemühen, um die wirksame Teilhabe von Vertre-
tern nichtstaatlicher Organisationen und Angehörigen von
Minderheiten, insbesondere aus Entwicklungsländern, an der
Tätigkeit der Arbeitsgruppe für Minderheiten zu erleichtern,
namentlich durch Schulungsseminare;

17. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten und dabei weiterhin Bei-
spiele für gute Verfahrensweisen im Bereich der Bildung und
der wirksamen Teilhabe von Minderheiten an Entscheidungs-
prozessen aufzunehmen;

18. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
sechzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfra-
gen" fortzusetzen.

RESOLUTION 58/183

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)452.

452 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Australien, Belarus, Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Domi-
nikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Gua-
temala, Irland, Island, Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Ke-
nia, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mo-
naco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Para-
guay, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro,
Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Suriname, Thailand,
Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland und Zypern.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
58/183. Menschenrechte in der Rechtspflege

Die Generalversammlung,

eingedenk der in den Artikeln 3, 5, 8, 9 und 10 der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte453 verankerten Grund-
sätze sowie der einschlägigen Bestimmungen des Internatio-
nalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte und der
dazugehörigen Fakultativprotokolle454, insbesondere des Arti-
kels 6 des Paktes, in dem es unter anderem heißt, dass nie-
mand willkürlich seines Lebens beraubt werden darf und dass
wegen strafbarer Handlungen, die von Jugendlichen unter
18 Jahren begangen worden sind, nicht die Todesstrafe ver-
hängt werden darf, sowie des Artikels 10, der vorsieht, dass
jeder, dem seine Freiheit entzogen ist, menschlich und mit
Achtung vor der dem Menschen innewohnenden Würde be-
handelt werden muss,

sowie eingedenk der einschlägigen Bestimmungen des
Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe455,
des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder
Form von Rassendiskriminierung456, insbesondere des Rechts
auf Gleichbehandlung vor den Gerichten und allen sonstigen
Organen der Rechtspflege, des Übereinkommens über die
Rechte des Kindes457, insbesondere des Artikels 37, wonach
jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, unter Berücksichti-
gung der Bedürfnisse von Personen seines Alters zu behan-
deln ist, sowie des Übereinkommens über die Beseitigung je-
der Form von Diskriminierung der Frau458, insbesondere der
Verpflichtung, Männer und Frauen in allen Phasen von Ge-
richts- und Strafverfahren gleich zu behandeln,

unter Hinweis auf die zahlreichen internationalen Normen
im Bereich der Rechtspflege,

in der Überzeugung, dass die Unabhängigkeit und die Un-
parteilichkeit der Rechtsprechung unabdingbare Vorausset-
zungen für den Schutz der Menschenrechte sowie für die Ge-
währleistung einer Rechtspflege ohne jede Diskriminierung
sind und dass sie daher unter allen Umständen zu achten sind,

betonend, dass das in den anwendbaren internationalen
Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte verankerte
Recht auf Zugang zur Justiz eine wichtige Grundlage für die
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit durch die Rechtspflege bil-
det,

eingedenk dessen, dass es wichtig ist, als einen entschei-
denden Beitrag zur Schaffung von Frieden und Gerechtigkeit
und zur Beendigung der Straflosigkeit die Achtung der
Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte in der Rechts-

pflege zu gewährleisten, insbesondere in Postkonfliktsituatio-
nen,

unter Hinweis auf die Aktionsleitlinien betreffend Kinder
im Strafjustizsystem459 und die Einsetzung der Gruppe für die
Koordinierung der technischen Beratung und Hilfe in der Ju-
gendrechtspflege und die von ihr abgehaltenen Tagungen,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen
der Wiener Erklärung über Verbrechen und Gerechtigkeit:
Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts460

und die Aktionspläne für ihre Verwirklichung und Weiterver-
folgung461,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 56/161 vom
19. Dezember 2001 sowie auf die Resolution 2002/47 der
Menschenrechtskommission vom 23. April 2002462 und die
Resolution 2003/30 des Wirtschafts- und Sozialrats vom
22. Juli 2003 "Regeln und Normen der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und Strafrechts-
pflege",

1. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass alle die Men-
schenrechte in der Rechtspflege betreffenden Normen der
Vereinten Nationen voll und wirksam angewandt werden;

2. fordert alle Mitgliedstaaten abermals auf, alles zu
tun, um für wirksame Mechanismen und Verfahren auf dem
Gebiet der Gesetzgebung und auf anderen Gebieten sowie für
ausreichende Finanzmittel zu sorgen, damit die volle Anwen-
dung dieser Normen gewährleistet ist;

3. bekräftigt, dass die Staaten sicherstellen müssen,
dass jede Maßnahme, die sie zur Bekämpfung des Terroris-
mus ergreifen, so auch im Rahmen der Rechtspflege, mit ih-
ren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht im Einklang steht,
insbesondere mit den internationalen Menschenrechtsnor-
men, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären Völ-
kerrecht;

4. bittet die Regierungen, allen Richtern, Anwälten,
Staatsanwälten, Sozialarbeitern, Einwanderungs- und Polizei-
beamten sowie anderen in Betracht kommenden Berufsgrup-
pen, einschließlich in internationalen Feldeinsätzen tätigen
Personals, eine Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der
Menschenrechte in der Rechtspflege, einschließlich der Ju-
gendrechtspflege, angedeihen zu lassen, die unter anderem
auch antirassistische, multikulturelle und geschlechtsspezifi-
sche Aspekte berücksichtigt;

5. bittet die Staaten, von der technischen Hilfe Ge-
brauch zu machen, die von den zuständigen Programmen der
Vereinten Nationen angeboten wird, um ihre einzelstaatlichen

453 Resolution 217 A (III).
454 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage, und Resolution 44/128, An-
lage.
455 Resolution 39/46, Anlage.
456 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
457 Resolution 44/25, Anlage.
458 Resolution 34/180, Anlage.

459 Resolution 1997/30 des Wirtschafts- und Sozialrats, Anlage.
460 Resolution 55/59, Anlage.
461 Resolution 56/261, Anlage.
462 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2002,
Supplement No. 3 (E/2002/23), Kap. II, Abschnitt A.
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Kapazitäten und ihre Infrastruktur auf dem Gebiet der Rechts-
pflege zu stärken;

6. appelliert an die Regierungen, die Rechtspflege als
festen Bestandteil des Entwicklungsprozesses in ihre nationa-
len Entwicklungspläne einzubeziehen und im Hinblick auf die
Förderung und den Schutz der Menschenrechte ausreichende
Ressourcen für die Gewährung von Rechtsberatungsdiensten
zur Verfügung zu stellen, und bittet die internationale Ge-
meinschaft, Anträgen auf finanzielle und technische Hilfe bei
der Verbesserung und Stärkung der Rechtspflege zu entspre-
chen;

7. legt den Regionalkommissionen, den Sonderorgani-
sationen und den Instituten der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet der Menschenrechte, der Verbrechensverhütung und
der Strafrechtspflege und anderen zuständigen Teilen des Sy-
stems der Vereinten Nationen, den zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen, einschließlich der einzel-
staatlichen Berufsverbände, die sich mit der Förderung der
Normen der Vereinten Nationen auf diesem Gebiet befassen,
sowie anderen Bereichen der Zivilgesellschaft, einschließlich
der Medien, nahe, ihre Aktivitäten zur Förderung der Men-
schenrechte in der Rechtspflege weiterzuentwickeln;

8. nimmt mit Interesse Kenntnis von den Aussprachen
im Sicherheitsrat über den Tagesordnungspunkt "Gerechtig-
keit und Rechtsstaatlichkeit: Die Rolle der Vereinten Natio-
nen"; 

9. bittet die Menschenrechtskommission und die Kom-
mission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege so-
wie das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte und das Verbrechensbekämpfungspro-
gramm des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung, ihre die Rechtspflege betreffenden
Tätigkeiten eng miteinander abzustimmen;

10. fordert die Mechanismen der Menschenrechtskom-
mission und ihre Nebenorgane, namentlich die Sonderbericht-
erstatter, Sonderbeauftragten und Arbeitsgruppen, auf, Fra-
gen im Zusammenhang mit der wirksamen Förderung und
dem wirksamen Schutz der Menschenrechte in der Rechts-
pflege, einschließlich der Jugendrechtspflege, auch weiterhin
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und nach Bedarf kon-
krete diesbezügliche Empfehlungen zu unterbreiten, nament-
lich Vorschläge für Maßnahmen im Rahmen der Beratenden
Dienste und der technischen Hilfe;

11. fordert den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte auf, im Rahmen seines Mandats sei-
ne Tätigkeiten in Bezug auf den einzelstaatlichen Kapazitäts-
aufbau auf dem Gebiet der Rechtspflege, insbesondere in
Postkonfliktsituationen, zu verstärken;

12. legt dem Amt des Hohen Kommissars nahe, auch
künftig Aus- und Fortbildungskurse und andere einschlägige
Maßnahmen durchzuführen, die darauf abzielen, die Förde-
rung und den Schutz der Menschenrechte auf dem Gebiet der
Rechtspflege zu verstärken, und begrüßt die Veröffentlichung
des Menschenrechtshandbuchs für Richter, Staatsanwälte und

Anwälte im Rahmen der Dekade der Vereinten Nationen für
Menschenrechtserziehung 1995-2004;

13. begrüßt es, dass der Hohe Kommissar und das Kin-
derhilfswerk der Vereinten Nationen der Frage der Jugend-
rechtspflege erhöhte Aufmerksamkeit widmen, insbesondere
durch Tätigkeiten der technischen Hilfe, und befürwortet an-
gesichts des Vorrangs, den das System der Vereinten Natio-
nen der internationalen Zusammenarbeit zur Förderung der
Reform der Jugendrechtspflege beimisst, weitere diesbezügli-
che Tätigkeiten des Hohen Kommissars und des Kinderhilfs-
werks der Vereinten Nationen im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats;

14. fordert die Gruppe für die Koordinierung der techni-
schen Beratung und Hilfe in der Jugendrechtspflege auf, die
Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Partnern weiter zu
verstärken, Informationen auszutauschen und ihre Kapazitä-
ten und Interessen zu vereinen, um die Wirksamkeit der Pro-
grammausführung zu erhöhen;

15. bittet die Regierungen, die zuständigen internationa-
len und regionalen Organe, die nationalen Menschenrechtsin-
stitutionen und die nichtstaatlichen Organisationen, der Pro-
blematik weiblicher Häftlinge, einschließlich ihrer Kinder, er-
höhte Aufmerksamkeit zu widmen, mit dem Ziel, die wichtig-
sten Probleme und Wege zur ihrer Überwindung aufzuzeigen,
und nimmt Kenntnis von dem Vorschlag der Unterkommissi-
on für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte, ein
Arbeitspapier zu dieser Frage auszuarbeiten463;

16. unterstreicht, wie wichtig es ist, die Strukturen für
die Rechtspflege und die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und
der Menschenrechte in Postkonfliktsituationen wieder aufzu-
bauen und zu stärken, und ersucht den Generalsekretär, eine
systemweite Koordinierung und Kohärenz der Programme
und Aktivitäten der auf dem Gebiet der Rechtspflege in Post-
konfliktsituationen tätigen Stellen des Systems der Vereinten
Nationen, einschließlich der über die Feldmissionen der Ver-
einten Nationen gewährten Hilfe, sicherzustellen;

17. unterstreicht die besondere Notwendigkeit des Auf-
baus einzelstaatlicher Kapazitäten auf dem Gebiet der Rechts-
pflege, insbesondere durch die Reform des Justiz-, Polizei-
und Strafvollzugssystems sowie die Reform der Jugend-
rechtspflege, um stabile Gesellschaften und Rechtsstaatlich-
keit in Postkonfliktsituationen zu schaffen und zu bewahren,
und begrüßt in diesem Zusammenhang die Rolle des Amtes
des Hohen Kommissars bei der Unterstützung der Einrichtung
und Aufgabenwahrnehmung von Übergangsjustizmechanis-
men in Postkonfliktsituationen;

18. beschließt, die Frage der Menschenrechte in der
Rechtspflege auf ihrer sechzigsten Tagung unter dem Punkt
"Menschenrechtsfragen" zu behandeln.

463 Siehe E/CN.4/2004/2-E/CN.4/Sub.2/2003/43, Kap. II, Abschnitt B,
Beschluss 2003/104.
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RESOLUTION 58/184

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 179 Stimmen ohne Gegenstimme bei 1 Enthaltung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)464:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Maure-
tanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mon-
golei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlan-
de, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen,
Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal,
Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slo-
wakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tad-
schikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltung: Israel.

58/184. Beseitigung aller Formen der religiösen Intoleranz

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass sich alle Staaten nach der Char-
ta der Vereinten Nationen verpflichtet haben, die allgemeine
Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten für alle ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht,
Sprache oder Religion zu fördern und zu festigen,

erneut erklärend, dass die Diskriminierung von Menschen
auf Grund der Religion oder der Weltanschauung einen Af-
front gegen die Menschenwürde und eine Verleugnung der
Grundsätze der Charta darstellt,

unter Hinweis auf Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte465, Artikel 18 des Internationalen Paktes
über bürgerliche und politische Rechte466 und Ziffer 4 der Mil-
lenniums-Erklärung der Vereinten Nationen467,

in Bekräftigung ihrer Resolution 36/55 vom 25. November
1981, mit der sie die Erklärung über die Beseitigung aller For-
men von Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der Reli-
gion oder der Überzeugung verkündete,

Kenntnis nehmend von den auf die Bekämpfung der reli-
giösen Intoleranz abzielenden Bestimmungen der Erklärung
und des Aktionsprogramms von Durban, die auf der vom
31. August bis 8. September 2001 in Durban (Südafrika) ab-
gehaltenen Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskrimi-
nierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängen-
de Intoleranz verabschiedet wurden468,

betonend, dass das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Re-
ligions- und Weltanschauungsfreiheit von weitreichender und
maßgebender Bedeutung ist und dass dieses Recht die Gedan-
kenfreiheit in allen Angelegenheiten, die persönlichen Über-
zeugungen und das Bekenntnis zu einer Religion oder Welt-
anschauung mit einschließt, gleichviel ob allein oder in Ge-
meinschaft mit anderen, und in der Öffentlichkeit ebenso wie
im Privatleben,

in Bekräftigung des vor zehn Jahren auf der Weltkonfe-
renz über Menschenrechte in Wien an alle Regierungen ge-
richteten Aufrufs, in Erfüllung ihrer internationalen Ver-
pflichtungen und unter gebührender Berücksichtigung ihrer
jeweiligen Rechtsordnung alle geeigneten Maßnahmen zu er-
greifen, um der Intoleranz und damit zusammenhängender
Gewalt auf Grund der Religion oder der Weltanschauung, ein-
schließlich Praktiken der Diskriminierung von Frauen und der
Entweihung religiöser Stätten, entgegenzuwirken, in Aner-
kennung dessen, dass jeder Mensch das Recht auf Gedanken-,
Gewissens-, Meinungs- und Religionsfreiheit hat469,

die wichtige Rolle unterstreichend, die der Bildung bei der
Förderung der Toleranz zukommt, zu der auch die Akzeptanz
und Achtung der Vielfalt gehört, sowie unterstreichend, dass
die Bildung, insbesondere die Schulbildung, einen maßgebli-
chen Beitrag zur Förderung der Toleranz und zur Beseitigung
von Diskriminierung auf Grund der Religion oder der Weltan-
schauung leisten sollte,

464 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Algerien, Andorra, Argentinien, Ar-
menien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Belarus, Belgien, Bolivi-
en, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Re-
publik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Ka-
sachstan, Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Malawi, Mali, Malta, Mauritius, Monaco, Neuseeland,
Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama,
Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Ruanda, Rumänien, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal,
Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sudan, Surina-
me, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad
und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Venezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland und Zypern.

465 Resolution 217 A (III).
466 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
467 Siehe Resolution 55/2.
468 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I.
469 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III, Abschnitt II, Ziffer 22.
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höchst beunruhigt darüber, dass es in vielen Teilen der
Welt weiterhin zu ernsten Fällen von Intoleranz und Diskri-
minierung auf Grund der Religion oder der Weltanschauung,
einschließlich Gewalthandlungen, Einschüchterungen und
Nötigungen, kommt, deren Beweggrund religiöse Intoleranz
ist und die die uneingeschränkte Ausübung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten gefährden,

zutiefst besorgt über Akte und Situationen der Gewalt und
der Diskriminierung auf Grund religiöser Intoleranz, von de-
nen viele Frauen betroffen sind,

tief besorgt darüber, dass Intoleranz und Diskriminierung
auf Grund der Religion oder der Weltanschauung insgesamt
zugenommen haben, namentlich durch restriktive Gesetze,
administrative Regelungen und diskriminierende Registrie-
rungspraktiken sowie die willkürliche Anwendung dieser und
anderer Maßnahmen,

in dem Bewusstsein, dass sich diese Intoleranz und Diskri-
minierung in allen Teilen der Welt häufig in Form von Ge-
walthandlungen gegen religiöse Minderheiten äußern,

die Auffassung vertretend, dass daher zur Förderung und
zum Schutz des Rechts auf Gedanken-, Gewissens-, Religions-
und Weltanschauungsfreiheit und zur Beseitigung aller For-
men von Hass, Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der
Religion oder der Weltanschauung weitere verstärkte An-
strengungen geboten sind, wie dies auch auf der Weltkonfe-
renz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz betont
wurde,

1. erklärt erneut, dass die Gedanken-, Gewissens-, Re-
ligions- und Weltanschauungsfreiheit ein Menschenrecht ist,
das sich aus der angeborenen Würde der menschlichen Person
herleitet und das allen Menschen ohne Diskriminierung ge-
währleistet ist;

2. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sicherzustel-
len, dass ihre Verfassungs- und Rechtsordnung wirksame Ga-
rantien für die Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Welt-
anschauungsfreiheit vorsieht, einschließlich wirksamer
Rechtsbehelfe in Fällen, in denen das Recht auf Gedankens-,
Gewissens-, Religions- oder Weltanschauungsfreiheit ver-
letzt wurde;

3. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, ins-
besondere sicherzustellen, dass niemand, der ihrer Herr-
schaftsgewalt untersteht, auf Grund seiner Religion oder
Weltanschauung des Rechts auf Leben, auf persönliche Frei-
heit und Sicherheit, des Rechts auf freie Meinungsäußerung,
des Rechts, nicht der Folter oder anderer grausamer, un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe un-
terworfen zu werden, und des Rechts, nicht willkürlich festge-
nommen oder inhaftiert zu werden, beraubt wird, und seine
körperliche Unversehrtheit zu schützen und alle diejenigen,
die diese Rechte verletzen, vor Gericht zu stellen;

4. fordert die Staaten ferner nachdrücklich auf, in
Übereinstimmung mit den internationalen Menschenrechts-
normen alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um
Hass, Intoleranz und Gewalthandlungen, Einschüchterungen
und Nötigungen zu bekämpfen, deren Beweggrund Intoleranz

auf Grund der Religion oder der Weltanschauung ist, unter be-
sonderer Berücksichtigung der Angehörigen religiöser Min-
derheiten;

5. fordert die Staaten nachdrücklich auf, besondere
Aufmerksamkeit auf die Bekämpfung aller religiös oder welt-
anschaulich motivierten Praktiken zu richten, die unmittelbar
oder mittelbar zu Verletzungen der Menschenrechte von
Frauen oder zur Diskriminierung von Frauen führen;

6. betont, dass, wie der Menschenrechtsausschuss un-
terstrichen hat, Einschränkungen der Freiheit, sich zu einer
Religion oder Weltanschauung zu bekennen, nur zulässig
sind, wenn die Einschränkungen gesetzlich vorgesehen, zum
Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder
Sittlichkeit oder der Grundrechte und Grundfreiheiten anderer
erforderlich sind und in einer Weise angewandt werden, die
das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
nicht beeinträchtigt;

7. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sicherzustel-
len, dass alle öffentlichen Amtsträger und Bediensteten, na-
mentlich die Mitglieder der mit der Rechtsdurchsetzung be-
auftragten Organe, das Militär und die Lehrkräfte, bei der
Wahrnehmung ihrer amtlichen Aufgaben unterschiedliche
Religionen und Weltanschauungen achten und niemanden auf
Grund seiner Religion oder Weltanschauung diskriminieren
und dass jede erforderliche und geeignete Aufklärung oder
Schulung geleistet wird;

8. fordert alle Staaten auf, wie in der Erklärung über die
Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung
auf Grund der Religion oder der Überzeugung vorgesehen,
das Recht aller Personen anzuerkennen, im Zusammenhang
mit einer Religion oder Weltanschauung Kulthandlungen vor-
zunehmen oder sich zu versammeln sowie eigene Stätten da-
für einzurichten und zu unterhalten;

9. verleiht ihrer ernsten Besorgnis über alle Angriffe
auf religiöse Orte, Stätten und Heiligtümer Ausdruck und for-
dert alle Staaten auf, im Einklang mit ihren innerstaatlichen
Rechtsvorschriften und in Übereinstimmung mit den interna-
tionalen Menschenrechtsnormen alles zu tun, um sicherzu-
stellen, dass diese Orte, Stätten und Heiligtümer voll geachtet
und geschützt werden, und in Fällen, in denen sie für eine Ent-
weihung oder Zerstörung anfällig sind, zusätzliche Maßnah-
men zu ergreifen;

10. ist sich dessen bewusst, dass Gesetze allein nicht
ausreichen, um Verletzungen der Menschenrechte, ein-
schließlich des Rechts auf Freiheit der Religion oder Weltan-
schauung, zu verhindern, und dass es für die volle Verwirkli-
chung der Ziele der Erklärung unerlässlich ist, dass Personen
und Gruppen Toleranz üben und niemanden diskriminieren,
und bittet in diesem Zusammenhang die Staaten, die religiö-
sen Organisationen und die Zivilgesellschaft, auf allen Ebe-
nen Dialoge zu führen, um mehr Toleranz, Achtung und Ver-
ständnis der Freiheit der Religion oder der Weltanschauung
zu fördern und durch das Bildungssystem und auf anderen
Wegen Verständnis, Toleranz und Achtung in mit der Religi-
ons- oder Weltanschauungsfreiheit zusammenhängenden Fra-
gen zu festigen und zu fördern;
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11. hebt hervor, wie wichtig ein kontinuierlicher und
verstärkter Dialog zwischen den Religionen oder Weltan-
schauungen, wie etwa im Rahmen des Dialogs zwischen den
Kulturen, für die Förderung von mehr Toleranz, Achtung und
gegenseitiger Verständigung ist; 

12. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Zwischenbericht
des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskommission
über Religions- und Weltanschauungsfreiheit470 und befür-
wortet seine anhaltenden Bemühungen, mit den Bestimmun-
gen der Erklärung unvereinbare Vorfälle und staatliche Maß-
nahmen in allen Teilen der Welt zu untersuchen und gegebe-
nenfalls Abhilfemaßnahmen zu empfehlen;

13. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit dem Son-
derberichterstatter uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, so
auch indem sie seine Anträge auf Besuche in ihren Ländern
wohlwollend prüfen, um ihm eine noch wirksamere Erfüllung
seines Mandats zu ermöglichen, begrüßt die Initiativen der
Staaten zur Zusammenarbeit mit dem Sonderberichterstatter
und ermutigt die Zivilgesellschaft, weiter aktiv mit ihm zu-
sammenzuarbeiten;

14. fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle geeigne-
ten Maßnahmen zu ergreifen, um diejenigen, die eine Lehrtä-
tigkeit ausüben, anzuhalten, zur Achtung vor allen Religionen
beziehungsweise Weltanschauungen zu erziehen und damit
die gegenseitige Verständigung und die Toleranz zu fördern;

15. legt den Regierungen nahe, wenn sie um die Unter-
stützung des Programms der Vereinten Nationen für Beraten-
de Dienste und technische Hilfe auf dem Gebiet der Men-
schenrechte nachsuchen, gegebenenfalls auch zu erwägen,
um Hilfe auf dem Gebiet der Förderung und des Schutzes des
Rechts auf Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit zu ersuchen;

16. begrüßt und ermutigt die Anstrengungen, die die
nichtstaatlichen Organisationen und die religiösen Organisa-
tionen und Gruppen nach wie vor unternehmen, um die Ver-
wirklichung und Verbreitung der Erklärung zu fördern, und
bestärkt sie weiter in ihren Bemühungen, die Religions- und
Weltanschauungsfreiheit zu fördern und auf Fälle der religiö-
sen Intoleranz, der Diskriminierung und der Verfolgung auf-
merksam zu machen;

17. ersucht die Menschenrechtskommission, ihre Prü-
fung der Maßnahmen zur Verwirklichung der Erklärung fort-
zusetzen;

18. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass
der Sonderberichterstatter die für die uneingeschränkte Erfül-
lung seines Auftrags notwendigen Ressourcen erhält;

19. beschließt, die Frage der Beseitigung aller Formen
der religiösen Intoleranz auf ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln,
und ersucht den Sonderberichterstatter, der Generalversamm-
lung einen Zwischenbericht zu dem Punkt vorzulegen.

RESOLUTION 58/185

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)471.

58/185. Eingehende Studie über alle Formen der Gewalt
gegen Frauen

Die Generalversammlung,

erklärend, dass der Begriff "Gewalt gegen Frauen" jede
Handlung geschlechtsbezogener Gewalt bezeichnet, die der
Frau körperlichen, sexuellen oder psychischen Schaden oder
Leid zufügt oder zufügen kann, einschließlich der Androhung
derartiger Handlungen, der Nötigung oder der willkürlichen
Freiheitsberaubung in der Öffentlichkeit oder im Privatleben,

ersucht den Generalsekretär,

a) im Rahmen der vorhandenen und nötigenfalls um
freiwillige Beiträge ergänzten Mittel auf der Grundlage von
auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene durchge-
führten Forschungsarbeiten und Datenerhebungen eine nach
Art der Gewalt aufgeschlüsselte eingehende Studie über alle
Formen und Ausprägungen der Gewalt gegen Frauen erstellen
zu lassen, die in der Erklärung und der Aktionsplattform von
Beijing, die auf der Vierten Weltfrauenkonferenz verabschie-
det wurden472, und den Ergebnissen der dreiundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung "Frauen 2000: Gleich-
stellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert"473

sowie in den einschlägigen Dokumenten genannt sind, und
darin insbesondere die folgenden Informationen aufzuneh-
men:

i) eine statistische Übersicht über alle Formen der Ge-
walt gegen Frauen, mit dem Ziel, das Ausmaß derartiger Ge-
walt besser evaluieren und gleichzeitig Lücken bei der Daten-
erfassung aufzeigen und Vorschläge zur Bewertung des Pro-
blemumfangs formulieren zu können;

ii) die Ursachen der Gewalt gegen Frauen, einschließ-
lich der tieferen Ursachen und anderer beitragender Faktoren;

iii) die mittel- und langfristigen Folgen der Gewalt ge-
gen Frauen;

470 Siehe A/58/296.

471 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Armenien, Australien, Bel-
gien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Costa Rica,
Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Ecua-
dor, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Guatemala, Irland, Island, Italien, Japan, Ka-
nada, Kongo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malta, Mongolei, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwe-
gen, Österreich, Panama, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Ruanda, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien und Montene-
gro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Timor-Leste, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika und Zypern.
472 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
473 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
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iv) die gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen
Kosten der Gewalt gegen Frauen;

v) Beispiele für beste Verfahrensweisen auf Gebieten
wie Gesetzgebung, Grundsatzpolitik, Programme und wirksa-
me Rechtsbehelfe sowie Untersuchung der Effizienz solcher
Mechanismen für die Bekämpfung und Beseitigung der Ge-
walt gegen Frauen;

b) bei der Erstellung der Studie mit allen zuständigen
Organen der Vereinten Nationen sowie mit der Sonderbe-
richterstatterin der Menschenrechtskommission über Gewalt
gegen Frauen, deren Ursachen und deren Folgen eng zusam-
menzuarbeiten;

c) bei der Erstellung der Studie von den Mitgliedstaa-
ten sowie von den zuständigen nichtstaatlichen Organisatio-
nen Informationen zu erlangen, namentlich über ihre Strategi-
en, Politiken, Programme und besten Verfahrensweisen;

d) die Studie allen Mitgliedstaaten und Beobachtern so-
wie den anderen Interessenträgern der Vereinten Nationen zu-
kommen zu lassen und der Generalversammlung auf ihrer
sechzigsten Tagung unter dem Punkt "Förderung der Frau" ei-
nen entsprechenden Bericht vorzulegen, dem die Studie als
Anhang beigefügt ist und der handlungsorientierte Empfeh-
lungen zur Prüfung durch die Staaten enthält, unter anderem
im Hinblick auf wirksame Rechtsbehelfe sowie Präventiv-
und Rehabilitationsmaßnahmen;

e) der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung unter dem Punkt "Förderung der Frau" einen
Zwischenbericht über die Studie vorzulegen.

RESOLUTION 58/186

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 176 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 2 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)474:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neu-
seeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich,
Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Por-
tugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föde-
ration, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St.
Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische
Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und To-
bago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukrai-
ne, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Israel, Marshallinseln.

58/186. Recht auf Nahrung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/226 vom 18. De-
zember 2002 sowie alle diesbezüglichen Resolutionen der
Menschenrechtskommission, insbesondere die Resolution
2003/25 vom 22. April 2003475,

sowie unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte476, in der es heißt, dass jeder das Recht auf ei-
nen Lebensstandard hat, der seine Gesundheit und sein Wohl
gewährleistet, einschließlich Nahrung,

ferner unter Hinweis auf die Bestimmungen des Interna-
tionalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte477, in denen das Grundrecht eines jeden Menschen an-
erkannt wird, frei von Hunger zu leben,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung über die Aus-
rottung von Hunger und Mangelernährung478 sowie die Mill-
enniums-Erklärung der Vereinten Nationen479,

474 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bul-
garien, Burkina Faso, Burundi, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demo-
kratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Eritrea, Finnland, Frankreich, Gambia, Ghana, Griechenland,
Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische
Republik), Irland, Island, Italien, Japan, Kambodscha, Kamerun, Kap
Verde, Katar, Kenia, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Laotische Volks-
demokratische Republik, Lesotho, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Mauretanien, Mau-
ritius, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger,
Nigeria, Norwegen, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Phil-
ippinen, Portugal, Ruanda, Russische Föderation, Sambia, San Marino,
Saudi-Arabien, Schweiz, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Slowenien,
Somalia, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Tu-
nesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Venezuela, Vereinigte Republik
Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik und Zypern.

475 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
476 Resolution 217 A (III).
477 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
478 Report of the World Food Conference, Rome, 5-16 November 1974
(Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.75.II.A.3), Kap. I.
479 Siehe Resolution 55/2.
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eingedenk der Erklärung von Rom zur Welternährungssi-
cherheit und des Aktionsplans des Welternährungsgipfels480,

sowie eingedenk der am 13. Juni 2002 in Rom verabschie-
deten Erklärung des Welternährungsgipfels: Fünf Jahre da-
nach481,

bekräftigend, dass alle Menschenrechte allgemein gültig
und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander ver-
knüpft sind,

in der Erkenntnis, dass die Probleme des Hungers und der
Ernährungsunsicherheit weltweite Dimensionen haben und
dass sie angesichts des erwarteten Anstiegs der Weltbevölke-
rung und der Belastung der natürlichen Ressourcen wahr-
scheinlich fortbestehen und in einigen Regionen sogar drama-
tisch zunehmen werden, wenn nicht dringend entschlossene
und konzertierte Maßnahmen ergriffen werden,

bekräftigend, dass ein friedliches, stabiles und förderliches
politisches, soziales und wirtschaftliches Umfeld auf nationa-
ler wie auf internationaler Ebene die unabdingbare Grundlage
bildet, die die Staaten in die Lage versetzen wird, der Ernäh-
rungssicherheit und der Armutsbeseitigung angemessene
Priorität einzuräumen,

erneut erklärend, wie schon in der Erklärung von Rom
und der Erklärung des Welternährungsgipfels: Fünf Jahre da-
nach, dass Nahrungsmittel nicht als politisches oder wirt-
schaftliches Druckmittel eingesetzt werden sollen, und in die-
sem Zusammenhang bekräftigend, wie wichtig die internatio-
nale Zusammenarbeit und Solidarität ist und dass es geboten
ist, einseitige Maßnahmen zu unterlassen, die nicht im Ein-
klang mit dem Völkerrecht und der Charta der Vereinten Na-
tionen stehen und die die Ernährungssicherheit gefährden,

überzeugt, dass jeder Staat eine mit seinen Ressourcen und
Kapazitäten vereinbare Strategie verabschieden muss, um bei
der Umsetzung der in der Erklärung von Rom und im Ak-
tionsplan des Welternährungsgipfels enthaltenen Empfehlun-
gen seine individuellen Ziele zu verwirklichen, und gleichzei-
tig auf regionaler und internationaler Ebene zusammenarbei-
ten muss, um in einer Welt zunehmend miteinander verknüpf-
ter Institutionen, Gesellschaften und Volkswirtschaften, in
der koordinierte Anstrengungen und gemeinsam getragene
Verantwortung unerlässlich sind, gemeinschaftliche Lösun-
gen für globale Fragen der Ernährungssicherheit herbeizufüh-
ren,

hervorhebend, wie wichtig es ist, den anhaltenden realen
wie auch prozentualen Rückgang der für die Landwirtschaft
bereitgestellten öffentlichen Entwicklungshilfe umzukehren,

1. bekräftigt, dass Hunger eine Verletzung der Men-
schenwürde darstellt und sein Vorkommen eine Schande ist

und dass daher auf nationaler, regionaler und internationaler
Ebene dringend Maßnahmen zu seiner Beseitigung ergriffen
werden müssen;

2. bekräftigt außerdem das Recht eines jeden Men-
schen auf Zugang zu einer gesunden und nahrhaften Ernäh-
rung im Einklang mit dem Recht auf eine angemessene Er-
nährung und dem Grundrecht eines jeden Menschen, frei von
Hunger zu leben, um seine körperlichen und geistigen Fähig-
keiten in vollem Umfang entfalten und erhalten zu können;

3. erachtet es als untragbar, dass es rund 840 Millio-
nen unterernährte Menschen auf der Welt gibt, dass alle sie-
ben Sekunden irgendwo auf der Welt ein Kind unter 10 Jahren
unmittelbar oder mittelbar an Hunger stirbt und dass mehr als
2 Milliarden Menschen weltweit an "verstecktem Hunger"
oder Mikronährstoffmangel leiden; 

4. bekundet ihre Besorgnis darüber, dass Frauen unver-
hältnismäßig stark von Hunger, Ernährungsunsicherheit und
Armut betroffen sind, was zum Teil auf die Ungleichstellung
der Geschlechter zurückzuführen ist, dass in vielen Ländern
die Wahrscheinlichkeit für Mädchen, an Mangelernährung
und vermeidbaren Kinderkrankheiten zu sterben, doppelt so
hoch ist wie für Jungen und dass schätzungsweise fast doppelt
so viele Frauen an Mangelernährung leiden wie Männer;

5. legt allen Staaten nahe, stufenweise auf die volle
Verwirklichung des Rechts auf Nahrung hinzuarbeiten und
unter anderem auch Maßnahmen zur Förderung der Voraus-
setzungen zu ergreifen, die allen Menschen ein Leben frei von
Hunger und möglichst bald die volle Verwirklichung des
Rechts auf Nahrung ermöglichen, sowie einzelstaatliche Plä-
ne zur Bekämpfung des Hungers auszuarbeiten und zu verab-
schieden;

6. legt allen Staaten außerdem nahe, Maßnahmen ge-
gen die Diskriminierung der Frau zu ergreifen, insbesondere
wenn diese zur Mangelernährung von Frauen und Mädchen
beiträgt, einschließlich Maßnahmen zur Verwirklichung des
Rechts auf Nahrung, und dafür zu sorgen, dass Frauen gleich-
berechtigten Zugang zu Ressourcen haben, darunter Einkom-
men, Grund und Boden und Wasser, und sich auf diese Weise
selbst ernähren können;

7. hebt hervor, dass Anstrengungen unternommen wer-
den müssen, um die Zuweisung und den Einsatz technischer
und finanzieller Ressourcen aus allen Quellen zu mobilisieren
und zu optimieren, einschließlich der Erleichterung der Aus-
landsschuldenlast der Entwicklungsländer, und dass die ein-
zelstaatlichen Maßnahmen zur Durchführung einer nachhalti-
gen Ernährungssicherungspolitik verstärkt werden müssen;

8. bittet abermals alle internationalen Finanz- und Ent-
wicklungsinstitutionen sowie die zuständigen Einrichtungen
und Fonds der Vereinten Nationen, der Verwirklichung des
Ziels, bis 2015 den Anteil der Menschen, die Hunger leiden,
zu halbieren, sowie der Verwirklichung des in der Erklärung
von Rom zur Welternährungssicherheit480 und in der Millen-
niums-Erklärung der Vereinten Nationen479 genannten Rechts
auf Nahrung Vorrang einzuräumen und die erforderlichen
Mittel dafür bereitzustellen;

480 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen,
Report of the World Food Summit, 13-17 November 1996
(WFS 96/REP), erster Teil, Anhang.
481 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen,
Report of the World Food Summit: five years later, 10-13 June 2002, er-
ster Teil, Anhang; siehe auch A/57/499, Anlage.
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9. fordert die Staaten nachdrücklich auf, bei ihren Ent-
wicklungsstrategien und -ausgaben der Verwirklichung des
Rechts auf Nahrung angemessenen Vorrang einzuräumen;

10. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Zwischenbericht
des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskommission
über das Recht auf Nahrung482 und würdigt den Sonderbe-
richterstatter für seine wertvolle Arbeit in Bezug auf die För-
derung des Rechts auf Nahrung;

11. unterstützt die Erfüllung des von der Menschen-
rechtskommission in ihrer Resolution 2003/25 verlängerten
Mandats des Sonderberichterstatters;

12. dankt dem Sonderberichterstatter dafür, dass er ei-
nen wirksamen Beitrag zu der Halbzeitüberprüfung der Um-
setzung der Erklärung von Rom zur Welternährungssicherheit
und des Aktionsplans des Welternährungsgipfels480 geleistet
hat, indem er dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen
für Menschenrechte seine Empfehlungen zu allen Aspekten
des Rechts auf Nahrung vorgelegt und an dieser Veranstal-
tung teilgenommen und dazu beigetragen hat;

13. legt dem Sonderberichterstatter nahe, in die mit sei-
nem Mandat zusammenhängenden Tätigkeiten durchgängig
eine geschlechtsspezifische Perspektive aufzunehmen;

14. ersucht den Generalsekretär und den Hohen Kom-
missar, alle für die wirksame Erfüllung des Mandats des Son-
derberichterstatters erforderlichen personellen und finanziel-
len Ressourcen bereitzustellen;

15. begrüßt die vom Ausschuss für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte bereits durchgeführten Arbeiten
zur Förderung des Rechts auf angemessene Nahrung, insbe-
sondere seine Allgemeine Bemerkung 12 (1999) über das
Recht auf angemessene Nahrung (Artikel 11 des Internationa-
len Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-
te), in der der Ausschuss unter anderem bekräftigte, dass das
Recht auf angemessene Nahrung untrennbar mit der angebo-
renen Würde der menschlichen Person verbunden und für die
Wahrnehmung der anderen in der Internationalen Menschen-
rechtscharta verankerten Menschenrechte unerlässlich ist und
dass es außerdem unauflöslich mit der sozialen Gerechtigkeit
verbunden ist und daher die Verabschiedung einer geeigneten
Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialpolitik auf nationaler wie
auf internationaler Ebene erfordert, die auf die Beseitigung
der Armut und die Verwirklichung aller Menschenrechte für
alle gerichtet ist483;

16. begrüßt außerdem die Tätigkeit der Zwischenstaatli-
chen Arbeitsgruppe, die vom Rat der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen beauftragt
wurde, innerhalb von zwei Jahren einen Katalog freiwilliger
Leitlinien zu erarbeiten, die die Mitgliedstaaten bei ihren Be-
mühungen unterstützen sollen, das Recht auf angemessene

Nahrung im Rahmen der einzelstaatlichen Ernährungssiche-
rung schrittweise zu verwirklichen;

17. begrüßt ferner die laufende Zusammenarbeit des
Hohen Kommissars, des Ausschusses für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte und des Sonderberichterstatters
und ermutigt sie zur Fortsetzung dieser Zusammenarbeit;

18. ersucht den Sonderberichterstatter, der Menschen-
rechtskommission auf ihrer sechzigsten Tagung einen umfas-
senden Bericht und der Generalversammlung auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung einen Zwischenbericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

19. bittet die Regierungen, die zuständigen Organisatio-
nen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, die Ver-
tragsorgane und die nichtstaatlichen Organisationen, mit dem
Sonderberichterstatter bei der Erfüllung seines Mandats voll
zusammenzuarbeiten, unter anderem durch die Vorlage von
Stellungnahmen und Anregungen über Möglichkeiten zur
Verwirklichung des Rechts auf Nahrung;

20. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschen-
rechtsfragen" fortzusetzen.

RESOLUTION 58/187

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 181 Stimmen ohne Gegenstimme bei 1 Enthaltung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508, Add.2, Ziffer 131)484:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indo-
nesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Maure-
tanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mon-
golei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua,

482 Siehe A/58/330.
483 Official Records of the Economic and Social Council, 2000, Supple-
ment No. 2 und Korrigendum (E/2000/22 und Corr.1), Anhang V, Zif-
fer 4.

484 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Argentinien, Äthiopien,
Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chi-
le, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island,
Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Mexiko, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria,
Norwegen, Österreich, Panama, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden,
Schweiz, Slowakei, Slowenien, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan,
Suriname, Timor-Leste, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn Uru-
guay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zy-
pern.
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Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Pa-
nama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salo-
monen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Se-
negal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singa-
pur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emira-
te, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikanische Repu-
blik, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltung: Indien.

58/187. Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
bei der Bekämpfung des Terrorismus

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen,

sowie in Bekräftigung dessen, dass die Achtung aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlich-
keit von grundlegender Bedeutung ist, namentlich wenn es
um die Maßnahmen gegen den Terrorismus und die Angst vor
dem Terrorismus geht,

unter Hinweis darauf, dass die Staaten zum Schutz aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Personen ver-
pflichtet sind,

in Anbetracht dessen, dass die Achtung der Menschen-
rechte, die Achtung der Demokratie und die Achtung der
Rechtsstaatlichkeit eng miteinander verknüpft sind und sich
gegenseitig verstärken,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/219 vom 18. De-
zember 2002 und die Resolution 2003/68 der Menschen-
rechtskommission vom 25. April 2003485,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/141 vom
20. Dezember 1993 und unter anderem auf die Verantwortung
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte, die effektive Ausübung aller Menschenrechte zu
fördern und zu schützen,

unter erneutem Hinweis auf Abschnitt I Ziffer 17 der Er-
klärung und des Aktionsprogramms von Wien, die am 25. Ju-
ni 1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verab-
schiedet wurden486, worin festgestellt wird, dass die Handlun-
gen, Methoden und Praktiken des Terrorismus in allen seinen
Arten und Erscheinungsformen Aktivitäten sind, die auf die
Beseitigung der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der
Demokratie gerichtet sind, die territoriale Unversehrtheit und
die Sicherheit der Staaten bedrohen und rechtmäßig konstitu-
ierte Regierungen destabilisieren, und dass die internationale

Gemeinschaft die notwendigen Schritte unternehmen soll, um
die Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung des
Terrorismus zu verstärken,

in Anbetracht ihrer Resolution 56/160 vom 19. Dezember
2001 sowie der Resolution 2003/37 der Menschenrechtskom-
mission vom 23. April 2003 über Menschenrechte und Ter-
rorismus485,

sowie in Anbetracht der in der Anlage zu der Resolution
1456 (2003) des Sicherheitsrats vom 20. Januar 2003 enthal-
tenen Erklärung zur Frage der Bekämpfung des Terrorismus,
insbesondere der Feststellung, dass die Staaten sicherstellen
müssen, dass alle Maßnahmen, die sie zur Bekämpfung des
Terrorismus ergreifen, mit allen ihren Verpflichtungen nach
dem Völkerrecht im Einklang stehen, und dass sie derartige
Maßnahmen in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, ins-
besondere den internationalen Menschenrechten, dem Flücht-
lingsvölkerrecht und dem humanitären Völkerrecht, treffen
sollen,

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen der Ge-
neralversammlung und des Sicherheitsrats,

in Anbetracht der von einer Reihe von Organen zur Über-
wachung der Einhaltung der Menschenrechtsverträge und be-
sonderen Verfahren abgegebenen Erklärungen, Feststellun-
gen und Empfehlungen zur Frage der Vereinbarkeit von Ter-
rorismusbekämpfungsmaßnahmen mit den Verpflichtungen
auf dem Gebiet der Menschenrechte,

in Bekräftigung ihrer unmissverständlichen Verurteilung
aller terroristischen Handlungen, Methoden und Praktiken in
allen Arten und Erscheinungsformen als kriminell und nicht
zu rechtfertigen, gleichviel wo und von wem sie begangen
werden und ungeachtet ihrer Beweggründe, und erneut ihre
Entschlossenheit bekundend, die internationale Zusammenar-
beit zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus zu stär-
ken,

betonend, dass alle Menschen Anspruch auf alle in der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte487 anerkannten
Rechte und Freiheiten haben, ohne irgendeine Unterschei-
dung, wie etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache,
Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler
oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem
Status,

unter Hinweis darauf, dass gewisse Rechte im Einklang
mit Artikel 4 des Internationalen Paktes über bürgerliche und
politische Rechte488 als Rechte anerkannt werden, die unter
keinen Umständen außer Kraft gesetzt werden können, und
dass jede Außerkraftsetzung von Bestimmungen des Paktes in
jedem Falle mit dem genannten Artikel im Einklang stehen
muss, sowie unter Betonung des Ausnahmecharakters und der
vorübergehenden Natur solcher Außerkraftsetzungen, auf die
der Menschenrechtsausschuss in seiner am 24. Juli 2001 ver-

485 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
486 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.

487 Resolution 217 A (III).
488 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
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abschiedeten Allgemeinen Bemerkung 29 über Notstandssi-
tuationen hingewiesen hat489,

1. bekräftigt, dass die Staaten sicherstellen müssen,
dass jede Maßnahme, die sie zur Bekämpfung des Terroris-
mus ergreifen, mit ihren Verpflichtungen nach dem Völker-
recht, insbesondere den internationalen Menschenrechten,
dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären Völker-
recht, im Einklang steht;

2. fordert die Staaten auf, die mit der Terrorismusbe-
kämpfung befassten nationalen Behörden dafür zu sensibili-
sieren, wie wichtig diese Verpflichtungen sind;

3. nimmt Kenntnis von dem gemäß Resolution 57/219
der Generalversammlung vorgelegten Bericht des Generalse-
kretärs490 und begrüßt die darin enthaltenen Schlussfolgerun-
gen hinsichtlich der Notwendigkeit, bei dem auf internationa-
ler Ebene geführten Kampf zur Beseitigung des Terrorismus
die Achtung der Menschenrechte zu gewährleisten, sowie der
wichtigen Rolle, die den Vereinten Nationen dabei zukommt,
die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit zu fördern und eine internationale Zusammenarbeit zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten für alle herbeizuführen; 

4. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Bericht des
Generalsekretärs über den Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus491 und
begrüßt die verschiedenen von den Vereinten Nationen, von
regionalen zwischenstaatlichen Organen und von Staaten un-
ternommenen Initiativen zu Gunsten des stärkeren Schutzes
der Menschenrechte im Kontext der Terrorismusbekämpfung;

5. begrüßt die Veröffentlichung des "Repertoriums der
Rechtsprechung der Vereinten Nationen und der Regionalor-
ganisationen über den Schutz der Menschenrechte bei der Be-
kämpfung des Terrorismus" und ersucht den Hohen Kommis-
sar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, das Reperto-
rium in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren und zu ver-
öffentlichen;

6. begrüßt außerdem den im Rahmen des Kampfes ge-
gen den Terrorismus aufgenommenen Dialog zwischen dem
Sicherheitsrat und seinem Ausschuss zur Bekämpfung des
Terrorismus einerseits und den für die Förderung und den
Schutz der Menschenrechte zuständigen Organen andererseits
und legt dem Sicherheitsrat und seinem Ausschuss zur Be-
kämpfung des Terrorismus nahe, die Zusammenarbeit mit den
zuständigen Menschenrechtsorganen, insbesondere mit dem
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte, weiter auszubauen und dabei der Förderung
und dem Schutz der Menschenrechte im Rahmen der laufen-
den Tätigkeiten gemäß den Resolutionen des Sicherheitsrats
zur Frage des Terrorismus gebührend Rechnung zu tragen;

7. ersucht alle einschlägigen besonderen Verfahren
und Mechanismen der Menschenrechtskommission sowie die
Menschenrechts-Vertragsorgane der Vereinten Nationen, sich
im Rahmen ihres jeweiligen Mandats mit dem Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten im Kontext von Maß-
nahmen zur Bekämpfung des Terrorismus zu befassen und ih-
re Anstrengungen gegebenenfalls zu koordinieren, um eine
kohärente Vorgehensweise in dieser Frage zu fördern; 

8. legt den Staaten nahe, bei der Bekämpfung des Ter-
rorismus die einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse der
Vereinten Nationen über Menschenrechte zu berücksichtigen
und die im Rahmen der besonderen Verfahren und Mechanis-
men der Menschenrechtskommission abgegebenen Empfeh-
lungen sowie die einschlägigen Stellungnahmen und Auffas-
sungen der Menschenrechts-Vertragsorgane der Vereinten
Nationen zu prüfen;

9. ersucht den Hohen Kommissar, mittels der bestehen-
den Mechanismen auch künftig

a) die Frage des Schutzes der Menschenrechte und
Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus unter
Berücksichtigung verlässlicher Informationen aus allen Quel-
len zu prüfen;

b) allgemeine Empfehlungen betreffend die Verpflich-
tung der Staaten zur Förderung und zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten bei der Ergreifung von Maß-
nahmen zur Bekämpfung des Terrorismus abzugeben;

c) den Staaten auf ihr Ersuchen hin sowie den zuständi-
gen Gremien der Vereinten Nationen Unterstützung und Rat
in Bezug auf den Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten bei der Bekämpfung des Terrorismus zu gewähren;

10. ersucht den Hohen Kommissar außerdem, unter Be-
rücksichtigung der Auffassungen der Staaten eine Studie dar-
über vorzulegen, inwieweit die besonderen Menschenrechts-
verfahren und die Organe zur Überwachung der Einhaltung
der Menschenrechtsverträge in der Lage sind, sich im Rah-
men ihres bestehenden Mandats mit der Vereinbarkeit natio-
naler Terrorismusbekämpfungsmaßnahmen mit den interna-
tionalen Verpflichtungen auf dem Gebiet der Menschenrechte
zu befassen, damit die Staaten sie im Hinblick auf die Verstär-
kung der Förderung und des Schutzes der Menschenrechte
und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus
prüfen können, unter Berücksichtigung der internationalen in-
stitutionellen Mechanismen auf dem Gebiet der Menschen-
rechte;

11. ersucht den Hohen Kommissar ferner, der General-
versammlung die angeforderte Studie auf ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung vorzulegen und der Menschenrechtskommis-
sion auf ihrer sechzigsten Tagung einen Zwischenbericht vor-
zulegen;

12. ersucht den Generalsekretär, der Menschenrechts-
kommission auf ihrer sechzigsten Tagung und der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

489 Siehe HRI/GEN/1/Rev.6.
490 E/CN.4/2003/120.
491 A/58/266.
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RESOLUTION 58/188

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 106 Stimmen bei 55 Gegenstimmen und 19 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)492:

Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, China,
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische
Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
El Salvador, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgi-
sistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagas-
kar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexi-
ko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Oman, Pakistan, Panama, Ruanda, Russische Föderation, Sambia, Saudi-Ara-
bien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, Südafri-
ka, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Timor-Leste,
Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Venezuela, Ver-
einigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Armenien, Australien, Belgien, Bosnien und
Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Ir-
land, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San Marino, Schwe-
den, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Brasilien, Chile, Fidschi, Guatemala, Honduras,
Nauru, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Salomonen, Singapur,
St. Vincent und die Grenadinen, Thailand, Tonga, Tuvalu, Uruguay, Usbekistan.

58/188. Achtung der in der Charta der Vereinten Natio-
nen enthaltenen Ziele und Grundsätze zur Her-
beiführung einer internationalen Zusammenar-
beit, um die Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen
und internationale Probleme humanitärer Art zu
lösen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass sich alle Mitgliedstaaten nach
Artikel 56 der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet ha-
ben, gemeinsam und jeder für sich mit der Organisation zu-
sammenzuarbeiten, um die in Artikel 55 dargelegten Ziele zu
erreichen, namentlich die allgemeine Achtung und Verwirkli-

chung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne
Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion,

sowie unter Hinweis auf die Präambel der Charta, insbe-
sondere die dort zum Ausdruck gebrachte Entschlossenheit,
den Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde
und Wert der menschlichen Person und an die Gleichberech-
tigung von Mann und Frau sowie von großen und kleinen Na-
tionen erneut zu bekräftigen,

erneut erklärend, dass die Förderung und der Schutz aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten im Einklang mit den
Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen, insbesonde-
re dem Ziel der internationalen Zusammenarbeit, als vorran-
gige Zielsetzung der Vereinten Nationen betrachtet werden
muss und dass im Rahmen dieser Ziele und Grundsätze die
Förderung und der Schutz aller Menschenrechte ein legitimes
Anliegen der internationalen Gemeinschaft sind,

in Anbetracht der großen Veränderungen, die sich derzeit
auf der internationalen Bühne vollziehen, sowie des Strebens
aller Völker nach einer internationalen Ordnung, die auf den
in der Charta verankerten Grundsätzen beruht, namentlich der
Förderung und Unterstützung der Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten für alle sowie den Grund-
sätzen der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der
Völker, des Friedens, der Demokratie, der Gerechtigkeit, der
Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit, des Pluralismus, der Ent-
wicklung, der Verbesserung des Lebensstandards und der So-
lidarität,

in der Erkenntnis, dass die internationale Gemeinschaft
Mittel und Wege finden sollte, um die derzeitigen Hindernisse
zu beseitigen und den Herausforderungen zu begegnen, die
sich der vollen Verwirklichung aller Menschenrechte entge-
genstellen, und um weitere Menschenrechtsverletzungen zu
verhindern, die sich daraus auf der ganzen Welt ergeben, und
dass sie auch weiterhin die Bedeutung der wechselseitigen
Zusammenarbeit, des gegenseitigen Verständnisses und des
Dialogs miteinander beachten sollte, wenn es darum geht, die
Förderung und den Schutz aller Menschenrechte zu gewähr-
leisten,

bekräftigend, dass die Verstärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte eine we-
sentliche Voraussetzung für die volle Verwirklichung der Zie-
le der Vereinten Nationen bildet und dass die Menschenrechte
und Grundfreiheiten das Geburtsrecht aller Menschen sind,
wobei es oberste Aufgabe der Regierungen ist, diese Rechte
und Freiheiten zu fördern und zu schützen,

sowie bekräftigend, dass alle Menschenrechte allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander
verknüpft sind und dass die internationale Gemeinschaft die
Menschenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise,
auf derselben Grundlage und mit demselben Nachdruck be-
handeln muss,

ferner in Bekräftigung der verschiedenen Artikel der
Charta, die die jeweiligen Befugnisse und Aufgaben der Ge-
neralversammlung, des Sicherheitsrats und des Wirtschafts-
und Sozialrats darlegen und damit den grundlegenden Rah-

492 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Angola, Äthiopien, Belarus, Burkina
Faso, China, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksre-
publik Korea, Eritrea, Ghana, Haiti, Iran (Islamische Republik), Jamai-
ka, Kambodscha, Kamerun, Kenia, Kongo, Kuba, Laotische Volksdemo-
kratische Republik, Lesotho, Libysch-Arabische Dschamahirija, Mala-
wi, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nigeria, Pakistan, Simbabwe, St.
Lucia, Sudan, Suriname, Swasiland, Vereinigte Republik Tansania und
Vietnam.
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men für die Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen
bilden,

in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Staaten zur Erfül-
lung ihrer Verpflichtungen aus anderen wichtigen völker-
rechtlichen Übereinkünften, insbesondere auf dem Gebiet der
internationalen Menschenrechte und des humanitären Völker-
rechts betreffen,

unter Berücksichtigung dessen, dass nach Artikel 103 der
Charta die Verpflichtungen aus der Charta Vorrang haben,
wenn sich die Verpflichtungen von Mitgliedern der Vereinten
Nationen aus der Charta und ihre Verpflichtungen aus ande-
ren internationalen Übereinkünften widersprechen,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen zu die-
ser Frage, namentlich ihre Resolution 57/217 vom 18. De-
zember 2002,

1. wiederholt die feierliche Verpflichtung aller Staaten,
die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Men-
schenrechte und bei der Lösung internationaler Probleme hu-
manitärer Art unter voller Einhaltung der Charta der Verein-
ten Nationen zu verstärken, unter anderem durch die strikte
Befolgung aller Ziele und Grundsätze, die in ihren Artikeln 1
und 2 dargelegt sind;

2. unterstreicht die entscheidende Rolle der Arbeit, die
die Vereinten Nationen und die regionalen Abmachungen in
Übereinstimmung mit den in der Charta verankerten Zielen
und Grundsätzen leisten, um die Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen und
internationale Probleme humanitärer Art zu lösen, und be-
kräftigt, dass alle Staaten bei diesen Tätigkeiten die in
Artikel 2 der Charta dargelegten Grundsätze voll und ganz
einhalten müssen, insbesondere indem sie die souveräne
Gleichheit aller Staaten achten und jede gegen die territoriale
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staa-
tes gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Natio-
nen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt
unterlassen;

3. erklärt erneut, dass die Vereinten Nationen die all-
gemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied nach Rasse,
Geschlecht, Sprache oder Religion fördern werden;

4. fordert alle Staaten auf, im Rahmen eines konstruk-
tiven Dialogs umfassend zusammenzuarbeiten, um die Förde-
rung und den Schutz aller Menschenrechte für alle zu gewähr-
leisten und friedliche Lösungen für internationale Probleme
humanitärer Art zu fördern, und bei ihren diesbezüglichen
Maßnahmen die Grundsätze und Normen des Völkerrechts
strikt einzuhalten, indem sie unter anderem die internationa-
len Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht voll und
ganz achten;

5. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Mitgliedstaaten, den Organen, Organisationen und anderen
Teilen des Systems der Vereinten Nationen sowie den zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zur
Kenntnis zu bringen und so weit wie möglich zu verbreiten;

6. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behan-
deln.

RESOLUTION 58/189

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 111 Stimmen bei 10 Gegenstimmen und 55 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)493:

Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, China,
Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eri-
trea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guya-
na, Haiti, Honduras, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Japan, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Re-
publik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Mala-
wi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pa-
kistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation,
Salomonen, Sambia, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur,
Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Suri-
name, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und
Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Ara-
bische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik.

Dagegen: Argentinien, Australien, Chile, Israel, Kanada, Neuseeland, Nor-
wegen, Schweiz, Sudan, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Armenien, Belgien, Bosnien und Herze-
gowina, Botsuana, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien,
Griechenland, Guatemala, Indien, Irland, Island, Italien, Kirgisistan, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Monaco, Nauru,
Nepal, Niederlande, Österreich, Papua-Neuguinea, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San Marino, Schweden, Serbien
und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
Türkei, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Zypern.

58/189. Achtung vor den Grundsätzen der nationalen
Souveränität und der Vielfalt der demokrati-
schen Systeme bei Wahlvorgängen als wichtiger
Bestandteil der Förderung und des Schutzes der
Menschenrechte

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung des Ziels der Vereinten Nationen, freund-
schaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichbe-
rechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Be-
ziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und andere

493 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Angola, Äthiopien, China, Demokra-
tische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Haiti, In-
donesien, Iran (Islamische Republik), Kambodscha, Kamerun, Kenia,
Kolumbien, Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, Libysch-Ara-
bische Dschamahirija, Malaysia, Mauretanien, Myanmar, Namibia, Pa-
kistan, Ruanda, Russische Föderation, Simbabwe, Somalia, Sudan, Swa-
siland, Syrische Arabische Republik, Vereinigte Republik Tansania und
Vietnam.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
geeignete Maßnahmen zur Festigung des Weltfriedens zu
treffen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom
24. Oktober 1970, mit der sie die Erklärung über Grundsätze
des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen
und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen billigte,

in Bekräftigung des Rechts auf Selbstbestimmung, kraft
dessen alle Völker ihren politischen Status frei bestimmen
und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwick-
lung frei nachgehen können,

anerkennend, dass die in Artikel 2 der Charta der Verein-
ten Nationen verankerten Grundsätze, insbesondere die Ach-
tung der nationalen Souveränität, bei der Abhaltung von Wah-
len zu achten sind,

sowie anerkennend, dass es eine reiche Vielfalt von demo-
kratischen politischen Systemen und von Modellen freier und
fairer Wahlprozesse auf der Welt gibt, die auf einzelstaatli-
chen und regionalen Besonderheiten und unterschiedlichen
Voraussetzungen gründen,

betonend, dass es Sache der Staaten ist, für Mittel und We-
ge zu sorgen, die die volle und effektive Mitwirkung des Vol-
kes an Wahlvorgängen erleichtern,

den Beitrag anerkennend, den die Vereinten Nationen lei-
sten, indem sie zahlreichen Staaten auf Antrag Wahlhilfe ge-
währen,

in Bekräftigung der feierlichen Selbstverpflichtung aller
Staaten, ihren Verpflichtungen zur Förderung der allgemei-
nen Achtung, der Einhaltung und des Schutzes aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle im Einklang mit der
Charta, anderen Menschenrechtsübereinkünften und dem
Völkerrecht nachzukommen,

unter Begrüßung der in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen494 bekundeten Selbstverpflichtung aller
Mitgliedstaaten, gemeinsam auf integrativere politische Pro-
zesse hinzuarbeiten, die allen Bürgern in allen Ländern echte
Mitsprache ermöglichen,

1. bekräftigt, dass alle Völker das Recht auf Selbstbe-
stimmung haben, kraft dessen sie ihren politischen Status frei
bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Entwicklung frei nachgehen, und dass jeder Staat die
Pflicht hat, dieses Recht zu achten, im Einklang mit den Be-
stimmungen der Charta der Vereinten Nationen;

2. erklärt erneut, dass regelmäßige, faire und freie
Wahlen wichtige Bestandteile der Förderung und des Schut-
zes der Menschenrechte sind;

3. bekräftigt, dass die Völker das Recht haben, Wahl-
methoden festzulegen und Wahlinstitutionen einzurichten,
dass es infolgedessen kein Einheitsmodell für Demokratie
oder demokratische Institutionen gibt und dass die Staaten für
die erforderlichen Mechanismen und Mittel sorgen sollen, die
die volle und effektive Mitwirkung des Volkes an Wahlvor-
gängen erleichtern;

4. bekräftigt außerdem, dass die freie Ausgestaltung
einzelstaatlicher Wahlvorgänge in jedem Staat voll und ganz
zu achten ist und dass dabei die Grundsätze, die in der Charta
und in der Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts be-
treffend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit
zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Verein-
ten Nationen verankert sind, voll einzuhalten sind;

5. fordert alle Staaten auf, in einem anderen Staat poli-
tische Parteien oder andere Organisationen nicht in einer Art
und Weise zu finanzieren, die den Grundsätzen der Charta wi-
derspricht und die die Legitimität seiner Wahlvorgänge unter-
gräbt;

6. verurteilt jede bewaffnete Angriffshandlung und je-
de Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen Völker,
ihre gewählten Regierungen oder ihre rechtmäßigen politi-
schen Führer;

7. bekräftigt, dass der Wille des Volkes die Grundlage
für die Autorität der öffentlichen Gewalt bildet und dass die-
ser Wille in regelmäßigen, unverfälschten, allgemeinen und
gleichen Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder einem
gleichwertigen freien Wahlverfahren bekundet wird.

RESOLUTION 58/190

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)495.

58/190. Schutz von Migranten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/218 vom 18. De-
zember 2002,

bekräftigend, dass in der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte496 verkündet wird, dass alle Menschen frei und
gleich an Würde und Rechten geboren sind und ohne Unter-
schied, insbesondere nach Rasse, Hautfarbe oder nationaler
Herkunft, Anspruch auf alle darin verkündeten Rechte und
Freiheiten haben,

sowie in Bekräftigung der von der Weltkonferenz über
Menschenrechte497, der Internationalen Konferenz über Be-

494 Siehe Resolution 55/2.

495 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Armenien, Bangladesch,
Bolivien, Brasilien, Burkina Faso, Chile, Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Haiti, Honduras, Kap Verde, Kolumbien, Kuba, Mali, Marokko,
Mexiko, Mosambik, Nigeria, Paraguay, Peru, Philippinen, Senegal, Sri
Lanka, Sudan, Tunesien und Uruguay.
496 Resolution 217 A (III).
497 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
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völkerung und Entwicklung498, dem Weltgipfel für soziale
Entwicklung499 und der Vierten Weltfrauenkonferenz500 ver-
abschiedeten Bestimmungen betreffend Migranten,

unter Begrüßung der Bestimmungen über die Menschen-
rechte von Migranten in der Erklärung und dem Aktionspro-
gramm von Durban, die am 8. September 2001 von der Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
verabschiedet wurden501, und ihrer Befriedigung über die
wichtigen Empfehlungen Ausdruck verleihend, die in Bezug
auf die Entwicklung internationaler und nationaler Strategien
für den Schutz von Migranten und die Konzipierung von Mi-
grationspolitiken abgegeben wurden, die die Menschenrechte
von Migranten in vollem Umfang achten,

unter Hinweis auf ihre Resolution 40/144 vom 13. De-
zember 1985, mit der sie die Erklärung über die Menschen-
rechte von Personen, die nicht Staatsangehörige des Landes
sind, in dem sie leben, billigte,

in Anerkennung des positiven Beitrags, den Migranten
häufig leisten, namentlich dann, wenn sie sich schließlich in
die Gesellschaft ihres Gastlands integrieren,

in Anbetracht dessen, dass Migranten und ihre Familien
sich häufig in einer verletzlichen Situation befinden, unter an-
derem, weil sie nicht in ihrem Herkunftsstaat sind und auf
Grund der Unterschiede in Sprache, Bräuchen und Kultur
Schwierigkeiten begegnen, sowie in Anbetracht der wirt-
schaftlichen und sozialen Schwierigkeiten und Hindernisse,
die illegalen oder irregulären Migranten bei der Rückkehr in
ihren Herkunftsstaat im Wege stehen,

sowie in Anbetracht der Notwendigkeit eines zielgerichte-
ten, konsequenten Ansatzes gegenüber Migranten als einer
konkreten schwächeren Gesellschaftsgruppe, insbesondere
gegenüber Frauen und Kindern unter den Migranten,

zutiefst besorgt über die in verschiedenen Teilen der Welt
auftretenden Erscheinungsformen von Gewalt, Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und anderen gegen Migranten, insbe-
sondere Frauen und Kinder, gerichteten Formen von Diskri-
minierung sowie unmenschlicher und erniedrigender Behand-
lung,

betonend, wie wichtig es ist, dass Bedingungen geschaffen
werden, die zu größerer Harmonie zwischen den Migranten
und der übrigen Gesellschaft des Staates, in dem sie leben,
führen, damit die in Teilen zahlreicher Gesellschaften immer
häufiger von Einzelpersonen oder Gruppen gegen Migranten
verübten Akte des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit
beseitigt werden,

Kenntnis nehmend von dem am 1. Oktober 1999 vom In-
teramerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte abgege-
benen Gutachten OC-16/99 betreffend "Das Recht auf Infor-
mation über konsularische Hilfe im Rahmen der Garantien für
ein ordnungsgemäßes Verfahren" im Falle von ausländischen
Staatsangehörigen, die von den Behörden eines Empfangs-
staats inhaftiert wurden,

sowie Kenntnis nehmend von dem am 17. September 2003
vom Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte
abgegebenen Gutachten OC-18/03 betreffend die juristische
Lage und die Rechte illegaler Migranten,

erfreut über das wachsende Interesse der internationalen
Gemeinschaft an dem wirksamen und umfassenden Schutz
der Menschenrechte aller Migranten und unterstreichend,
dass weitere Anstrengungen unternommen werden müssen,
um die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten al-
ler Migranten sicherzustellen,

Kenntnis nehmend von dem Beschluss der Internationalen
Arbeitsorganisation, auf der Internationalen Arbeitskonferenz
im Juni 2004 in Genf auf der Grundlage eines integrierten An-
satzes eine allgemeine Aussprache über Wanderarbeitnehmer
abzuhalten,

1. begrüßt die in der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen502 erneut eingegangene Verpflichtung, Maß-
nahmen zu ergreifen, um die Achtung und den Schutz der
Menschenrechte von Migranten, Wanderarbeitnehmern und
ihren Familien zu gewährleisten, die in vielen Gesellschaften
immer häufiger vorkommenden rassistischen und fremden-
feindlichen Handlungen zu beseitigen und in allen Gesell-
schaften größere Harmonie und Toleranz zu fördern;

2. ersucht alle Mitgliedstaaten, im Einklang mit ihrer
jeweiligen Verfassungsordnung sowie der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte496 und den internationalen Über-
einkünften, deren Vertragsparteien sie sind, namentlich den
Internationalen Menschenrechtspakten503, dem Übereinkom-
men gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe504, dem Internationalen
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung505, der Internationalen Konvention zum Schutz
der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienan-
gehörigen506, dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau507, dem Übereinkommen
über die Rechte des Kindes508 und den anderen anwendbaren
internationalen Menschenrechtsübereinkünften, die Men-
schenrechte aller Migranten wirksam zu fördern und zu schüt-
zen;

498 Siehe Report of the International Conference on Population and De-
velopment, Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten
Nationen, Best.-Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
499 Siehe Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen,
6.-12. März 1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
500 Siehe Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Septem-
ber 1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
501 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I.

502 Siehe Resolution 55/2.
503 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
504 Resolution 39/46, Anlage.
505 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
506 Resolution 45/158, Anlage.
507 Resolution 34/180, Anlage.
508 Resolution 44/25, Anlage.
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3. fordert die Staaten auf, die in der Erklärung und dem
Aktionsprogramm von Durban501 enthaltenen Menschenrech-
te von Migranten in vollem Umfang zu fördern und zu schüt-
zen;

4. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Inkraft-
treten der Internationalen Konvention zum Schutz der Rechte
aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen so-
wie dem bevorstehenden Inkrafttreten des Zusatzprotokolls
zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschen-
handels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität509 und des Zusatz-
protokolls gegen die Schleusung von Migranten auf dem
Land-, See- und Luftweg zum Übereinkommen der Vereinten
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimi-
nalität510;

5. verurteilt nachdrücklich die gegen Migranten ge-
richteten Erscheinungsformen und Akte von Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängender Intoleranz sowie die häufig auf sie angewand-
ten Klischees, und fordert die Staaten eindringlich auf, die be-
stehenden Gesetze anzuwenden, wenn es zu fremdenfeind-
lichen oder intoleranten Handlungen, Vorkommnissen oder
Äußerungen gegen Migranten kommt, um der Straflosigkeit
für diejenigen, die fremdenfeindliche und rassistische Hand-
lungen begehen, ein Ende zu setzen;

6. verurteilt außerdem nachdrücklich jede Form der
Rassendiskriminierung und Fremdenfeindlichkeit im Zusam-
menhang mit dem Zugang zu Arbeitsplätzen, beruflicher Aus-
bildung, Wohnraum, Schulbildung, Gesundheits- und sozia-
len Diensten sowie anderen Diensten, die zur Nutzung durch
die Öffentlichkeit bestimmt sind, und begrüßt die aktive Rolle
der staatlichen und der nichtstaatlichen Organisationen bei
der Bekämpfung des Rassismus und bei der Gewährung von
Hilfe für die einzelnen Opfer rassistischer Handlungen, ein-
schließlich Migranten;

7. ersucht alle Staaten, im Einklang mit ihren inner-
staatlichen Rechtsvorschriften und den anwendbaren völker-
rechtlichen Übereinkünften, deren Vertragspartei sie sind,
Verletzungen des Arbeitsrechts in Bezug auf die Arbeitsbe-
dingungen von Wanderarbeitnehmern entschlossen straf-
rechtlich zu verfolgen, darunter auch diejenigen in Bezug auf
ihre Bezahlung sowie die Gesundheits- und Sicherheitsbedin-
gungen am Arbeitsplatz;

8. fordert alle Staaten auf, zu erwägen, ihre Einwande-
rungspolitik zu überprüfen und erforderlichenfalls zu ändern,
um alle Praktiken, durch die Migranten und ihre Familien zu
Opfern werden, zu beseitigen, und richtliniengebenden
Staatsbeamten sowie Polizei-, Einwanderungs- und anderen
zuständigen Beamten eine spezielle Ausbildung angedeihen
zu lassen, namentlich in Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen
Organisationen und der Zivilgesellschaft, und so zu unter-

streichen, wie wichtig wirksame Maßnahmen zur Schaffung
von Bedingungen sind, die einer größeren Harmonie und To-
leranz innerhalb der Gesellschaften förderlich sind;

9. erklärt erneut, dass alle Vertragsstaaten die allge-
mein anerkannten Menschenrechte von Migranten, insbeson-
dere von Frauen und Kindern, unabhängig von ihrem rechtli-
chen Status voll schützen und sie human behandeln müssen,
insbesondere im Hinblick auf die Gewährung von Hilfe und
Schutz;

10. erklärt erneut nachdrücklich, dass die Vertragsstaa-
ten des Wiener Übereinkommens von 1963 über konsulari-
sche Beziehungen511 verpflichtet sind, die uneingeschränkte
Achtung und Einhaltung des Übereinkommens sicherzustel-
len, insbesondere im Hinblick auf das Recht ausländischer
Staatsangehöriger, im Falle einer Inhaftierung unabhängig
von ihrem Einwanderungsstatus mit einem Konsularbeamten
ihres eigenen Staates zu verkehren, und die Pflicht des Staa-
tes, in dessen Hoheitsgebiet die Inhaftierung stattfindet, den
ausländischen Staatsangehörigen von diesem Recht in Kennt-
nis zu setzen;

11. bekräftigt die Verantwortung der Regierungen für
die Absicherung und den Schutz der Rechte von Migranten
vor illegalen oder gewalttätigen Akten, insbesondere Akten
der Rassendiskriminierung und Verbrechen, die von Einzel-
personen oder Gruppen aus rassistischen oder fremdenfeind-
lichen Beweggründen begangen werden, und fordert sie nach-
drücklich auf, die diesbezüglichen Maßnahmen zu verstärken;

12. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, wirksame
Maßnahmen zu verabschieden, um der willkürlichen Festnah-
me und Inhaftierung von Migranten, so auch durch Einzelper-
sonen oder Gruppen, ein Ende zu setzen;

13. legt den Mitgliedstaaten nahe, soweit nicht bereits
geschehen, innerstaatliche Strafgesetze zur Bekämpfung des
internationalen Menschenhandels mit Migranten zu erlassen,
die insbesondere den Fällen von Menschenhandel Rechnung
tragen sollen, die Migranten in Lebensgefahr bringen oder
verschiedene Formen der Knechtschaft oder Ausbeutung, wie
beispielsweise Schuldknechtschaft, sexuelle Ausbeutung
oder Ausbeutung der Arbeitskraft, umfassen, und die interna-
tionale Zusammenarbeit zur Bekämpfung dieses Menschen-
handels zu verstärken;

14. fordert die Staaten auf, beim Erlass von Rechtsvor-
schriften, die die nationale Sicherheit betreffen, die inner-
staatlichen Rechtsvorschriften und die anwendbaren völker-
rechtlichen Übereinkünfte, deren Vertragspartei sie sind, ein-
zuhalten, um die Menschenrechte von Migranten zu achten;

15. legt den Staaten nahe, die Teilnahme an den interna-
tionalen und regionalen Dialogen über die Migration zu erwä-
gen, an denen die Herkunfts- und Zielländer sowie die Tran-
sitländer beteiligt sind, und bittet sie, zu erwägen, im Rahmen
des anwendbaren Rechts der Menschenrechte bilaterale und
regionale Übereinkünfte über Migranten auszuhandeln und

509 Resolution 55/25, Anlage II.
510 Ebd., Anlage III.

511 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 596, Nr. 8638.
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gemeinsam mit Staaten anderer Regionen Programme zum
Schutz der Rechte von Migranten auszuarbeiten und durchzu-
führen;

16. legt allen Regierungen nahe, im Einklang mit den
geltenden Rechtsvorschriften die etwaigen Hindernisse zu be-
seitigen, die den sicheren, uneingeschränkten und zügigen
Transfer von Einkünften, Vermögenswerten und Ruhestands-
geldern von Migranten in ihr Herkunfts- oder jedes Drittland
verhindern, und gegebenenfalls Maßnahmen zur Lösung aller
sonstigen Probleme zu erwägen, die einen solchen Transfer
möglicherweise behindern;

17. begrüßt die von einigen Ländern verabschiedeten
Einwanderungsprogramme, die Migranten die volle Integra-
tion in die Gastländer ermöglichen, die Familienzusammen-
führung erleichtern und ein harmonisches und tolerantes Um-
feld fördern, und legt den Staaten nahe, die Möglichkeit der
Annahme derartiger Programme in Erwägung zu ziehen;

18. fordert alle Staaten auf, die Menschenrechte von Mi-
grantenkindern, insbesondere unbegleiteten Migrantenkin-
dern, zu schützen und dabei sicherzustellen, dass das Wohl
der Kinder und die Wichtigkeit ihrer Zusammenführung mit
den Eltern, sofern möglich und angebracht, mit höchstem
Vorrang berücksichtigt werden, und legt den zuständigen Or-
ganen der Vereinten Nationen nahe, im Rahmen ihres jewei-
ligen Mandats der Lage von Migrantenkindern in allen Staa-
ten besondere Aufmerksamkeit zu widmen und bei Bedarf
Empfehlungen zur Verstärkung ihres Schutzes abzugeben;

19. ersucht die Staaten, konkrete Maßnahmen zu be-
schließen, um die Verletzung der Menschenrechte von Mi-
granten während ihres Transits zu verhindern, namentlich in
Häfen, auf Flughäfen, an Grenzen und Migrationskontroll-
stellen, die in solchen Einrichtungen und in Grenzgebieten tä-
tigen Amtsträger darin zu schulen, Wanderarbeitnehmer und
ihre Familienangehörigen mit Respekt und im Einklang mit
dem Gesetz zu behandeln, und alle Akte der Verletzung der
Menschenrechte von Migranten und ihrer Familienangehöri-
gen, wie etwa willkürliche Inhaftierung, Folter und Verlet-
zungen des Rechts auf Leben, einschließlich außergerichtli-
cher Hinrichtungen, während ihres Transits aus ihrem Her-
kunftsland in das Zielland und umgekehrt, einschließlich ih-
res Transits über nationale Grenzen hinweg, in Überein-
stimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften straf-
rechtlich zu verfolgen;

20. fordert die Staaten auf, die Familienzusammenfüh-
rung rasch und wirksam und unter gebührender Berücksichti-
gung der anwendbaren Rechtsvorschriften zu erleichtern, da
sie sich positiv auf die Integration von Migranten auswirkt;

21. legt den Herkunftsstaaten nahe, die Menschenrechte
der Familienangehörigen von Wanderarbeitnehmern, die in
den Herkunftsländern verbleiben, zu fördern und zu schützen
und dabei den Kindern und Jugendlichen, deren Eltern ausge-
wandert sind, besondere Aufmerksamkeit zu widmen, und
legt den internationalen Organisationen nahe, die diesbezüg-
liche Unterstützung der Staaten zu erwägen;

22. legt den Staaten nahe, in Zusammenarbeit mit nicht-
staatlichen Organisationen Aufklärungskampagnen durchzu-
führen mit dem Ziel, über die Möglichkeiten, Beschränkun-
gen und Rechte im Falle von Migration zu informieren, damit
alle Menschen, insbesondere Frauen, aufgeklärte Entschei-
dungen treffen können, und zu verhindern, dass sie Opfer von
Menschenhandel werden und durch gefährliche Zugangswege
ihr Leben und ihre körperliche Unversehrtheit gefährden;

23. begrüßt es, dass der 18. Dezember zum Internationa-
len Tag der Migranten erklärt wurde512 und dass die Mitglied-
staaten und die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen gebeten wurden, diesen Tag zu begehen, indem
sie unter anderem Informationen über die Menschenrechte
und Grundfreiheiten von Migranten und deren wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Beitrag zu ihren Gast- und Hei-
matländern verbreiten, Erfahrungen austauschen und Maß-
nahmen konzipieren, um den Schutz der Migranten zu ge-
währleisten;

24. fordert die Staaten nachdrücklich auf, zu erwägen,
das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität513 und die dazuge-
hörigen Protokolle, namentlich das Zusatzprotokoll zur Ver-
hütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels,
insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, und das Zusatz-
protokoll gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land-,
See- und Luftweg zu ratifizieren, anzunehmen, zu billigen be-
ziehungsweise ihnen beizutreten sowie diese Rechtsinstru-
mente vollinhaltlich umzusetzen;

25. nimmt Kenntnis von dem Zwischenbericht der Son-
derberichterstatterin der Menschenrechtskommission über die
Menschenrechte von Migranten514 und ersucht sie, die in der
Erklärung und dem Aktionsprogramm von Durban enthalte-
nen Empfehlungen bei der Wahrnehmung ihres Mandats, ih-
rer Aufgaben und ihrer Pflichten auch weiterhin zu berück-
sichtigen;

26. ersucht alle Regierungen, mit der Sonderberichter-
statterin bei der Wahrnehmung ihrer mandatsmäßigen Aufga-
ben und Pflichten uneingeschränkt zu kooperieren, alle erbe-
tenen Informationen zur Verfügung zu stellen und umgehend
auf ihre dringenden Appelle zu reagieren;

27. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung unter dem Unter-
punkt "Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer Ansät-
ze zur besseren Gewährleistung der effektiven Ausübung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten" einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen, und ersucht die
Sonderberichterstatterin, der Versammlung auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung einen Zwischenbericht über die Erfül-
lung ihres Mandats vorzulegen.

512 Siehe Resolution 55/93.
513 Resolution 55/25, Anlage I.
514 A/58/275.
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RESOLUTION 58/191

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)515.

58/191. Die Menschenrechtssituation in Kambodscha

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/225 und 57/228 A
vom 18. Dezember 2002 und 57/228 B vom 13. Mai 2003, die
Resolution 2003/79 der Menschenrechtskommission vom
25. April 2003516 und frühere einschlägige Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf den Beschluss der Menschen-
rechtskommission in ihrer Resolution 2003/79, für die sech-
zigste Tagung der Kommission einen Bericht über die Rolle
des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte bei der Unterstützung der Regierung und
des Volkes von Kambodscha und über die dabei erzielten Er-
gebnisse anzufordern und ihre Behandlung der Menschen-
rechtssituation in Kambodscha auf ihrer sechzigsten Tagung
fortzusetzen,

in der Erwägung, dass die tragische Geschichte Kambo-
dschas besondere Maßnahmen zur Gewährleistung des Schut-
zes der Menschenrechte aller Menschen in Kambodscha und
zur Verhinderung der Rückkehr zu den Leitvorstellungen und
Verfahrensweisen der Vergangenheit erfordert, wie in dem
am 23. Oktober 1991 in Paris unterzeichneten Übereinkom-
men über eine umfassende politische Regelung des Kambo-
dscha-Konflikts517 verlangt wird,

I

Unterstützung durch die Vereinten Nationen 
und Zusammenarbeit mit ihnen

1. ersucht den Generalsekretär, der Regierung Kambo-
dschas über seinen Sonderbeauftragten für Menschenrechte in
Kambodscha und in Zusammenarbeit mit dem Büro des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
in Kambodscha dabei behilflich zu sein, den Schutz der Men-
schenrechte aller Menschen in Kambodscha zu gewährleisten,
dafür zu sorgen, dass ausreichende Mittel zur Aufrechterhal-
tung der operationellen Präsenz des Büros bereitgestellt wer-
den und den Sonderbeauftragten zu befähigen, seine Aufga-
ben auch künftig zügig wahrzunehmen;

2. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über die
Rolle des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Natio-

nen für Menschenrechte bei der Unterstützung der Regierung
und des Volkes von Kambodscha bei der Förderung und dem
Schutz der Menschenrechte und über die dabei erzielten Er-
gebnisse518 und den Bericht des Sonderbeauftragten des Gene-
ralsekretärs für Menschenrechte in Kambodscha519 und be-
grüßt es, dass der Treuhandfonds der Vereinten Nationen für
ein Menschenrechtserziehungsprogramm in Kambodscha zur
Finanzierung des Aktivitätenprogramms des Büros in Kam-
bodscha herangezogen wird, und bittet die internationale Ge-
meinschaft, die Entrichtung von Beiträgen an den Treuhand-
fonds zu erwägen;

3. ermutigt die Regierung Kambodschas, auch künftig
mit dem Amt und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen bei ihren gemeinsamen Bemühungen zu-
sammenzuarbeiten, die Menschenrechte zu fördern und ihren
Verpflichtungen nach den internationalen Menschenrechts-
verträgen und -übereinkünften vollständig nachzukommen;

II
Die Rolle nichtstaatlicher Organisationen

würdigt die wichtige Rolle der nichtstaatlichen Organisa-
tionen in Kambodscha, unter anderem bei der Menschen-
rechtserziehung und -ausbildung und beim Aufbau der Zivil-
gesellschaft, und legt der Regierung Kambodschas nahe, den
Schutz dieser Menschenrechtsorganisationen und ihrer Mit-
glieder auch künftig zu gewährleisten und weiter eng und ko-
operativ mit ihnen zusammenzuarbeiten;

III
Reform der Verwaltung, der Gesetzgebung und der Justiz

1. begrüßt die Fortschritte, die die Regierung Kambo-
dschas bei der Durchführung der nationalen Wahlen im Juli
2003 erzielt hat, unter anderem in einem im Großen und Gan-
zen freien und friedlichen Klima und mit verbessertem Zu-
gang der politischen Parteien zu den öffentlich-rechtlichen
Medien, und fordert die Regierung nachdrücklich auf, Vorfäl-
le von Einschüchterung, Gewalt, Tötungen und Stimmenkauf
umfassend zu untersuchen, die Verantwortlichen strafrecht-
lich zu verfolgen, die Rechtsdurchsetzungsfähigkeit und Un-
abhängigkeit des Nationalen Wahlausschusses zu stärken und
auf den bisher erreichten Verbesserungen aufzubauen, um
den Prozess der Demokratisierung weiter zu festigen; 

2. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den anhaltenden
Problemen in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit und die Funk-
tionsfähigkeit der Rechtsprechung, die unter anderem auf
Korruption und auf Eingriffe der Exekutive in die Unabhän-
gigkeit der Justiz zurückgehen, fordert die Regierung Kambo-
dschas nachdrücklich auf, die Durchführung der Rechts- und
Justizreform mit Vorrang voranzutreiben, namentlich die un-
verzügliche Verabschiedung der Rechtsvorschriften und Ge-
setzbücher, die wesentliche Bestandteile des grundlegenden
Rechtsrahmens bilden, insbesondere ein Gesetz über die Or-
ganisation und Arbeitsweise der erkennenden Gerichte, und
die Unabhängigkeit, die Unparteilichkeit und die wirksame

515 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bulga-
rien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Litauen, Luxemburg, Malta,
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.
516 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
517 A/46/608-S/23177.

518 A/58/268.
519 Siehe A/58/317.
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Tätigkeit des Obersten Rates der Richterschaft sowie des ge-
samten Justizsystems zu gewährleisten;

3. begrüßt die Entwürfe des Zivilgesetzbuchs, der Zi-
vilprozessordnung, des Strafgesetzbuchs, der Strafprozess-
ordnung, des Gesetzes gegen Korruption, des Gesetzes über
die Rechtstellung der Richter und Staatsanwälte (Statut der
Richterschaft), den Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes
über die Organisation und Arbeitsweise des Obersten Rates
der Richterschaft, die Strategie für eine Rechts- und Justizre-
form und den Aktionsplan zu ihrer Umsetzung, fordert die Re-
gierung Kambodschas nachdrücklich auf, die Aus- und Fort-
bildung von Richtern und Anwälten durch das Königliche In-
stitut für die Ausbildung von Richtern und Staatsanwälten
und das Zentrum für Anwaltsausbildung und berufliche Fort-
bildung der Anwaltskammer des Königreichs Kambodscha
weiter zu verbessern, und legt der Regierung nahe, den Zu-
gang zur Justiz für alle sicherzustellen und ein für Kambo-
dscha geeignetes System der Prozesskostenhilfe zu schaffen; 

4. begrüßt außerdem die Verabschiedung der Unter-
verordnung über Landkonzessionen für soziale Zwecke und
fordert die Regierung Kambodschas nachdrücklich auf, sich
verstärkt um die Überwindung der Probleme im Zusammen-
hang mit Bodenrechten zu bemühen, indem sie unter anderem
die Unterverordnungen über Landkonzessionen für ökonomi-
sche Zwecke sowie über Verfahren zur Reduzierung von
Landkonzessionen über 10.000 Hektar und Ausnahmen in
konkreten Fällen beschließen, die Transparenz erhöhen und
dem Projekt zur Reform der Flächenbewirtschaftung und der
Landadministration hohe Priorität zumessen, und die Über-
prüfung der Verträge für Landkonzessionen und ihre Umset-
zung fortzusetzen, und stellt mit Besorgnis fest, dass die Pro-
bleme des Landraubs, der Zwangsräumungen und weiterer
Vertreibungen nach wie vor bestehen; 

5. legt der Regierung Kambodschas nahe, weitere An-
strengungen zu unternehmen, um ihr Reformprogramm zügig
und wirksam umzusetzen, namentlich den Aktionsplan für
gute Staatsführung und die Polizei- und Militärreformen, un-
ter anderem das Demobilisierungsprogramm;

6. begrüßt die Fortschritte, die die Regierung Kambo-
dschas bei der Beseitigung von Antipersonenminen und bei
der Verringerung der Zahl der Kleinwaffen in Kambodscha
erzielt hat, und legt der Regierung und der internationalen Ge-
meinschaft nahe, sich weiterhin um die Bewältigung dieser
Probleme zu bemühen;

7. bekundet ihre ernste Besorgnis darüber, dass die Si-
tuation der Straflosigkeit in Kambodscha weiter andauert, an-
erkennt die Anstrengungen und Maßnahmen der Regierung
Kambodschas, die Urheber von Verstößen strafrechtlich zu
verfolgen, und fordert die Regierung auf, mit besonderem
Vorrang verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um unter
Beachtung ordnungsgemäßer Verfahren und im Einklang mit
den internationalen Menschenrechtsnormen dringend gegen
alle diejenigen zu ermitteln, die schwere Verbrechen, ein-
schließlich Menschenrechtsverletzungen, begangen haben,
und sie strafrechtlich zu verfolgen;

8. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von den Be-
dingungen in den Gefängnissen Kambodschas, nimmt mit In-
teresse Kenntnis von einigen wichtigen Anstrengungen zur
Verbesserung des Strafvollzugssystems, empfiehlt die weite-
re Gewährung internationaler Hilfe zur Verbesserung der ma-
teriellen Haftbedingungen und fordert die Regierung Kambo-
dschas auf, weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Haft-
bedingungen zu treffen, unter anderem durch die Überprü-
fung der Strafzumessungsregeln und die Entwicklung von
nicht freiheitsentziehenden Alternativen zu Freiheitsstrafen,
jede Form der Folter zu verhüten, Inhaftierten angemessene
Ernährung und Gesundheitsversorgung bereitzustellen, den
besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern zu entspre-
chen und Anwälten, Familienangehörigen und Menschen-
rechtsorganisationen im Einklang mit den geltenden diesbe-
züglichen Vorschriften wieder Zugang zu den Gefängnissen
und zu den Inhaftierten zu gewähren;

IV

Menschenrechtsverletzungen und Gewalt
1. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die anhaltenden

Verletzungen der Menschenrechte, einschließlich Folter,
übermäßig lange Untersuchungshaft, Verletzung von Arbeit-
nehmerrechten, Zwangsräumungen sowie politische Gewalt,
namentlich die Tötung politischer Aktivisten, die Beteiligung
von Angehörigen der Polizei und des Militärs an Gewalttätig-
keiten und den offensichtlich fehlenden Schutz vor Lynch-
morden, stellt fest, dass die Regierung Kambodschas bei der
Bewältigung dieser Probleme gewisse Fortschritte erzielt hat,
und fordert die Regierung nachdrücklich auf, alle erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen, um derartige Rechtsverletzun-
gen zu verhindern, so auch indem sie die Einrichtung einer
Untersuchungskommission zur Frage der Lynchmorde in Er-
wägung zieht;

2. fordert die Regierung Kambodschas nachdrücklich
auf, alles zu tun, um Diskriminierung in allen ihren Erschei-
nungsformen zu bekämpfen und Gewalt gegen Angehörige
rassischer oder ethnischer Gruppen zu verhindern und die
Menschenrechte und Grundfreiheiten aller zu schützen, sowie
ihren Verpflichtungen als Vertragspartei des Internationalen
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung520 nachzukommen, unter anderem indem sie um
technische Hilfe ersucht;

V

Sondergericht für die Roten Khmer
1. erklärt erneut, dass die schwersten Menschenrechts-

verletzungen in der jüngsten Geschichte Kambodschas von
den Roten Khmer begangen wurden, und erkennt an, dass der
endgültige Zusammenbruch der Roten Khmer und die fortge-
setzten Anstrengungen der Regierung Kambodschas die
Grundlage für die Wiederherstellung des Friedens und der
Stabilität mit dem Ziel der nationalen Aussöhnung in Kambo-
dscha geschaffen und den Weg für Ermittlungen und Strafver-
folgungsmaßnahmen gegen die hochrangigen Führer des De-

520 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
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mokratischen Kampuchea und die Hauptverantwortlichen für
die zwischen dem 17. April 1975 und dem 6. Januar 1979 be-
gangenen Verbrechen und schweren Verstöße gegen das kam-
bodschanische Strafrecht, das humanitäre Völkerrecht und
Völkergewohnheitsrecht und die von Kambodscha anerkann-
ten internationalen Übereinkünfte geebnet haben;

2. begrüßt das am 6. Juni 2003 zwischen den Vereinten
Nationen und der Regierung Kambodschas geschlossene Ab-
kommen über die Einrichtung Außerordentlicher Kammern,
die ihre Zuständigkeit im Einklang mit den internationalen
Normen der Gerechtigkeit, der Fairness und des ordnungsge-
mäßen Verfahrens ausüben, wie in Artikel 12 des Abkom-
mens festgelegt, fordert den Generalsekretär und die Regie-
rung Kambodschas nachdrücklich auf, alle erforderlichen
Maßnahmen für die rasche Einrichtung der Außerordentli-
chen Kammern zu treffen, und appelliert an die internationale
Gemeinschaft, den Außerordentlichen Kammern im Einklang
mit Resolution 57/228 B der Generalversammlung Hilfe zu
gewähren, namentlich finanzielle und personelle Unterstüt-
zung;

VI
Schutz von Frauen und Kindern

1. begrüßt die Anstrengungen, die zur Verbesserung
der Situation der Frauen unternommen werden, und die dabei
erzielten Fortschritte, namentlich in Bezug auf den Entwurf
eines Gesetzes über die Verhütung häuslicher Gewalt und den
Schutz der Opfer häuslicher Gewalt, und fordert die Regie-
rung Kambodschas nachdrücklich auf, weitere Maßnahmen
zu ergreifen, um alle Formen der Gewalt gegen Frauen, unter
anderem sexuelle Gewalt, zu bekämpfen und alles zu tun, um
ihren Verpflichtungen als Vertragspartei des Übereinkom-
mens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau521 nachzukommen, unter anderem indem sie um techni-
sche Hilfe ersucht;

2. lobt die Regierung Kambodschas für ihre Anstren-
gungen, die Ausbreitung von HIV/Aids einzudämmen, und
legt ihr nahe, auch weiterhin ihr Augenmerk auf dieses Pro-
blem zu richten; 

3. begrüßt es, dass die Regierung Kambodschas eine
Reihe von Anstrengungen unternommen hat, um den Men-
schenhandel zu bekämpfen, so auch durch die Arbeit am Ent-
wurf eines Gesetzes gegen den Menschenhandel, vermerkt je-
doch gleichzeitig mit ernster Besorgnis, dass der Menschen-
handel und die sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern
auf internationaler Ebene zugenommen haben, und ersucht
die Regierung und die internationale Gemeinschaft, verstärkte
konzertierte Anstrengungen zu unternehmen, um diese Pro-
bleme in umfassender Weise anzugehen;

4. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von dem Pro-
blem der schlimmsten Formen der Kinderarbeit, fordert die
Regierung Kambodschas auf, sofortige und wirksame Maß-
nahmen zu ergreifen, um durch die Durchsetzung der kambo-
dschanischen Gesetze über Kinderarbeit, der auf Kinder bezo-

genen Bestimmungen des Arbeitsrechts und des Gesetzes ge-
gen den Menschenhandel sowie durch die Strafverfolgung
derjenigen, die gegen diese Gesetze verstoßen, Kinder vor
wirtschaftlicher Ausbeutung und vor der Heranziehung zu ei-
ner Arbeit zu schützen, die Gefahren mit sich bringen, ihre Er-
ziehung behindern oder ihre Gesundheit, Sicherheit oder Sitt-
lichkeit schädigen könnte, bittet die Internationale Arbeitsor-
ganisation, auch weiterhin die diesbezüglich erforderliche
Unterstützung bereitzustellen, und legt der Regierung nahe,
die Ratifikation des Übereinkommens (Nr. 182) der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation von 1999 über das Verbot und
unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit in Erwägung zu ziehen;

5. begrüßt die Aufstockung der für die Bereiche Bil-
dung und Gesundheit veranschlagten Haushaltsmittel und be-
fürwortet ihre rasche Auszahlung sowie die Anstrengungen,
die die Regierung Kambodschas unternimmt, um die Gesund-
heitsbedingungen für Kinder sowie ihren Zugang zur Bildung
weiter zu verbessern, eine kostenlose und zugängliche Gebur-
tenregistrierung zu fördern und ein System der Jugendrechts-
pflege einzurichten;

VII

Schluss

bittet die internationale Gemeinschaft, der Regierung
Kambodschas bei ihren Bemühungen um die Durchführung
dieser Resolution behilflich zu sein.

RESOLUTION 58/192

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 119 Stimmen bei 50 Gegenstimmen und 9 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508, Add.2, Ziffer 131)522:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Arme-
nien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussa-
lam, Burkina Faso, Burundi, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische
Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gam-
bia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indo-
nesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komo-
ren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Li-
banon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Male-
diven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, My-
anmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Födera-
tion, Salomonen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone,
Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand,

521 Resolution 34/180, Anlage.

522 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Angola, Äthiopien, Belarus, Botsua-
na, Burundi, China, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, De-
mokratische Volksrepublik Korea, El Salvador, Eritrea, Gambia, Haiti,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Kambodscha, Kamerun, Katar,
Kenia, Kongo, Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Mosambik, Myanmar, Niger, Nigeria,
Pakistan, Ruanda, Sierra Leone, Simbabwe, Südafrika, Sudan, Surina-
me, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Togo und Tunesien.
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Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay,
Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Viet-
nam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island,
Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Chile, Guatemala, Indien, Marshallinseln, Nauru,
Samoa, Singapur, Timor-Leste.

58/192. Förderung des Friedens als grundlegende Vor-
aussetzung für den vollen Genuss aller Men-
schenrechte durch alle Menschen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/216 vom 18. De-
zember 2002,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 2003/61 der Men-
schenrechtskommission vom 24. April 2003 mit dem Titel
"Förderung des Friedens als grundlegende Voraussetzung für
den vollen Genuss aller Menschenrechte durch alle Men-
schen"523,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 39/11 vom
12. November 1984 mit dem Titel "Erklärung über das Recht
der Völker auf Frieden" und auf die Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen524,

eingedenk der in der Charta der Vereinten Nationen nie-
dergelegten Grundprinzipien des Völkerrechts,

im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Verein-
ten Nationen unterstreichend, dass sie die Vereinten Nationen
sowie den Ausbau ihrer Rolle und die Erhöhung ihrer Wirk-
samkeit bei der Festigung des Weltfriedens, der internationa-
len Sicherheit und der Gerechtigkeit und bei der Förderung
der Lösung internationaler Probleme sowie die Entwicklung
freundschaftlicher Beziehungen und von Zusammenarbeit
zwischen den Staaten uneingeschränkt und aktiv unterstützt, 

bekräftigend, dass alle Staaten verpflichtet sind, ihre inter-
nationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel beizulegen,
sodass der Weltfrieden, die internationale Sicherheit und die
Gerechtigkeit nicht gefährdet werden,

ihr Ziel betonend, bessere Beziehungen zwischen allen
Staaten zu fördern und zur Schaffung von Bedingungen bei-
zutragen, die es ihrer Bevölkerung ermöglichen, in wahrem
und dauerhaftem Frieden zu leben, frei von jeglicher Bedro-
hung oder versuchten Bedrohung ihrer Sicherheit, 

bekräftigend, dass alle Staaten verpflichtet sind, in ihren
internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Un-

versehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates
gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen
unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu un-
terlassen,

sowie in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu Frieden, Si-
cherheit und Gerechtigkeit und zur weiteren Entwicklung
freundschaftlicher Beziehungen und von Zusammenarbeit
zwischen den Staaten,

die Anwendung von Gewalt zur Verfolgung politischer
Ziele ablehnend und betonend, dass nur friedliche politische
Lösungen eine stabile und demokratische Zukunft für alle
Menschen auf der ganzen Welt sicherstellen können,

bekräftigend, wie wichtig es ist, die Achtung der Grund-
sätze der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit und
der politischen Unabhängigkeit der Staaten und der Nichtein-
mischung in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur in-
neren Zuständigkeit eines Staates gehören, im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen und dem Völkerrecht si-
cherzustellen,

sowie bekräftigend, dass alle Völker das Recht auf Selbst-
bestimmung haben, auf Grund dessen sie ihren politischen
Status frei bestimmen und ihre wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Entwicklung frei verfolgen können,

ferner in Bekräftigung der Erklärung über Grundsätze des
Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen525,

unterstreichend, dass die Unterwerfung von Völkern unter
ausländische Unterjochung, Beherrschung und Ausbeutung
eine Verweigerung ihrer Grundrechte darstellt, gegen die
Charta verstößt und die Förderung des Weltfriedens und der
weltweiten Zusammenarbeit behindert,

darauf hinweisend, dass jeder Mensch Anspruch auf eine
soziale und internationale Ordnung hat, in der die in der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte526 verkündeten
Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können,

überzeugt von dem Ziel, die Bedingungen der Stabilität
und des Wohlergehens zu schaffen, die für friedliche und
freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beru-
hende Beziehungen zwischen den Nationen notwendig sind,

sowie davon überzeugt, dass ein Leben ohne Krieg die
wichtigste internationale Voraussetzung für das materielle
Wohlergehen, die Entwicklung und den Fortschritt der Län-
der sowie für die volle Verwirklichung der von den Vereinten
Nationen verkündeten Rechte und Grundfreiheiten der Men-
schen ist,

1. betont, dass Frieden eine unabdingbare Vorausset-
zung für die Förderung und den Schutz aller Menschenrechte
für alle Menschen ist; 

523 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
524 Siehe Resolution 55/2.

525 Resolution 2625 (XXV), Anlage.
526 Resolution 217 A (III).
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2. erklärt feierlich, dass die Wahrung und Förderung
des Friedens zu den grundlegenden Verpflichtungen eines je-
den Staates gehört; 

3. hebt hervor, dass der Frieden nur dann bewahrt und
gefördert werden kann, wenn die Politik der Staaten darauf
gerichtet ist, die Bedrohung durch Krieg, insbesondere Atom-
krieg, zu beseitigen, auf die Anwendung oder Androhung von
Gewalt in den internationalen Beziehungen zu verzichten und
internationale Streitigkeiten durch friedliche Mittel auf der
Grundlage der Charta der Vereinten Nationen beizulegen;

4. erklärt, dass alle Staaten die Herbeiführung, Wah-
rung und Festigung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit sowie einer internationalen Ordnung fördern sol-
len, die auf der Achtung vor den in der Charta verankerten
Grundsätzen und der Förderung aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten, einschließlich des Rechts auf Entwicklung
und des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, gründet; 

5. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, bei ihren Be-
ziehungen mit anderen Staaten, ungeachtet ihres politischen,
wirtschaftlichen oder sozialen Systems und ihrer Größe, ihrer
geografischen Lage oder ihres wirtschaftlichen Entwick-
lungsstands, die Ziele und Grundsätze der Charta zu achten
und in die Praxis umzusetzen; 

6. beschließt, die Behandlung der Frage der Förderung
des Rechts der Völker auf Frieden auf ihrer sechzigsten Ta-
gung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" fortzusetzen.

RESOLUTION 58/193

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 123 Stimmen bei 51 Gegenstimmen und 4 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)527:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brunei Da-
russalam, Burkina Faso, Burundi, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokrati-
sche Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun,
Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, In-
dien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kam-
bodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbi-
en, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Ma-
laysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman,
Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal,
Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Gre-
nadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschiki-
stan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turk-

menistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island,
Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino,
Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Brasilien, Chile, Guatemala, Singapur.

58/193. Die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf
den vollen Genuss aller Menschenrechte

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen und insbesondere auf die Notwendigkeit
hinweisend, eine internationale Zusammenarbeit bei der För-
derung und Festigung der Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied herbeizufüh-
ren,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte528 sowie die Erklärung und das Aktionsprogramm
von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über
Menschenrechte verabschiedet wurden529,

sowie unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über
bürgerliche und politische Rechte530 und den Internationalen
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte530,

ferner unter Hinweis auf die Erklärung über das Recht auf
Entwicklung, die die Generalversammlung in ihrer Resolu-
tion 41/128 vom 4. Dezember 1986 verabschiedete,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen531 und die Ergebnisdokumente der dreiundzwan-
zigsten532 und der vierundzwanzigsten533 Sondertagung der
Generalversammlung, die vom 5. bis 10. Juni 2000 in New
York beziehungsweise vom 26. Juni bis 1. Juli 2000 in Genf
stattfanden,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/204 und
57/205 vom 18. Dezember 2002,

ferner unter Hinweis auf die Resolution 2003/23 der Men-
schenrechtskommission vom 22.April 2003 über die Globali-
sierung und ihre Auswirkungen auf den vollen Genuss der
Menschenrechte534,

in der Erkenntnis, dass alle Menschenrechte allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander

527 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, China, Côte d'Ivoire, Demokra-
tische Republik Kongo, Dschibuti, Eritrea, Ghana, Indonesien, Iran (Islami-
sche Republik), Kamerun, Katar, Kenia, Kongo, Kuba, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Malaysia, Marokko, Mauritius, Myanmar, Namibia, Pakistan,
Saudi-Arabien, Sierra Leone, Somalia, Simbabwe, Südafrika, Sudan, Surina-
me, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Togo und Uganda.

528 Resolution 217 A (III).
529 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
530 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
531 Siehe Resolution 55/2.
532 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
533 Resolution S-24/2, Anlage.
534 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
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verknüpft sind und dass die internationale Gemeinschaft die
Menschenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise,
auf derselben Grundlage und mit demselben Nachdruck be-
handeln muss,

im Bewusstsein dessen, dass sich die Globalisierung auf
alle Länder unterschiedlich auswirkt und sie anfälliger für po-
sitive wie negative äußere Entwicklungen, unter anderem auf
dem Gebiet der Menschenrechte, macht,

sowie im Bewusstsein dessen, dass die Globalisierung
nicht nur ein wirtschaftlicher Prozess ist, sondern auch sozia-
le, politische, ökologische, kulturelle und rechtliche Dimen-
sionen aufweist, die sich auf den vollen Genuss aller Men-
schenrechte auswirken,

ferner im Bewusstsein dessen, dass eine gründliche, unab-
hängige und umfassende Bewertung der sozialen, ökologi-
schen und kulturellen Auswirkungen der Globalisierung auf
die Gesellschaften durchgeführt werden muss,

in der Erkenntnis, dass jede Kultur eine Würde und einen
Wert besitzt, die Anerkennung, Achtung und Erhaltung ver-
dienen, sowie in der Überzeugung, dass alle Kulturen ange-
sichts ihrer reichen Vielfalt und Diversität und ihrer wechsel-
seitigen Beeinflussung Teil des gemeinsamen Erbes aller
Menschen sind, und sich dessen bewusst, dass die Gefahr ei-
ner globalen Monokultur eine stärkere Bedrohung darstellt,
wenn die Entwicklungsländer arm und ausgegrenzt bleiben,

sowie in der Erkenntnis, dass den multilateralen Mecha-
nismen eine einzigartige Rolle dabei zukommt, den Heraus-
forderungen der Globalisierung zu begegnen und die Chan-
cen, die sie bietet, zu nutzen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die nachteiligen
Auswirkungen der Turbulenzen auf den internationalen Fi-
nanzmärkten auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung
und den vollen Genuss aller Menschenrechte,

zutiefst besorgt darüber, dass die wachsende Kluft, die
zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungs-
ländern sowie innerhalb der Länder besteht, unter anderem zu
einer Verschärfung der Armut beigetragen und sich negativ
auf den vollen Genuss aller Menschenrechte ausgewirkt hat,
vor allem in den Entwicklungsländern,

in Anbetracht dessen, dass die Menschen eine Welt anstre-
ben, in der die Menschenrechte und die kulturelle Vielfalt ge-
achtet werden, und dass sie sich dementsprechend dafür ein-
setzen, dass alle Aktivitäten, einschließlich derjenigen, die
durch die Globalisierung berührt werden, mit diesen Zielen
vereinbar sind,

1. ist sich dessen bewusst, dass die Globalisierung auf
Grund ihrer Auswirkungen unter anderem auf die Rolle des
Staates zwar Folgen für die Menschenrechte haben kann, dass
aber die Förderung und der Schutz aller Menschenrechte in
erster Linie Aufgabe des Staates ist;

2. bekräftigt, dass die Verringerung der Kluft zwischen
Arm und Reich, sowohl innerhalb der Länder als auch zwi-
schen ihnen, ein ausdrücklich angestrebtes Ziel auf nationaler
und internationaler Ebene ist, als Teil der Bemühungen um

die Schaffung eines Umfelds, das dem vollen Genuss aller
Menschenrechte förderlich ist;

3. bekräftigt außerdem die Verpflichtung, auf nationa-
ler wie globaler Ebene ein Umfeld zu schaffen, das der Ent-
wicklung und der Beseitigung der Armut förderlich ist, unter
anderem durch gute Regierungsführung in jedem Land und
gute Ordnungspolitik auf internationaler Ebene, durch die
Transparenz der Finanz-, Geld- und Handelssysteme und
durch die Verpflichtung auf ein offenes, faires, regelgestütz-
tes, berechenbares und nichtdiskriminierendes multilaterales
Handels- und Finanzsystem;

4. erkennt an, dass die Globalisierung zwar große
Chancen eröffnet, dass jedoch die mit ihr einhergehenden
Vorteile ebenso wie auch ihre Kosten sehr ungleich verteilt
sind, ein Aspekt des Prozesses, der sich auf den vollen Genuss
aller Menschenrechte auswirkt, insbesondere in den Entwick-
lungsländern;

5. begrüßt den Bericht des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte über die Globalisie-
rung und ihre Auswirkungen auf den vollen Genuss der Men-
schenrechte535, der sich schwerpunktmäßig mit der Handelsli-
beralisierung im Bereich der Landwirtschaft und ihren Aus-
wirkungen auf die Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung, namentlich des Rechts auf Nahrung, befasst, und nimmt
Kenntnis von den darin enthaltenen Schlussfolgerungen und
Empfehlungen;

6. fordert die Mitgliedstaaten, die zuständigen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, die zwischen-
staatlichen Organisationen und die Zivilgesellschaft auf, zur
Steuerung der Globalisierung ein ausgewogenes und umwelt-
verträgliches Wirtschaftswachstum zu fördern, um die Armut
systematisch zu verringern und die internationalen Entwick-
lungsziele zu verwirklichen;

7. erkennt an, dass die Globalisierung nur dann alle
voll mit einschließen, ausgewogen sein, ein menschliches
Antlitz haben und so zum vollen Genuss aller Menschenrech-
te beitragen kann, wenn breit angelegte, dauerhafte Anstren-
gungen, namentlich Politiken und Maßnahmen auf globaler
Ebene, unternommen werden, um auf der Grundlage der gan-
zen Vielfalt unserer einen Menschheit eine gemeinsame Zu-
kunft zu schaffen;

8. unterstreicht, dass es dringend erforderlich ist, ein
ausgewogenes, transparentes und demokratisches internatio-
nales System zu schaffen, in dem arme Menschen und Länder
besseres Gehör finden;

9. bekräftigt, dass die Globalisierung ein komplexer
Prozess eines Strukturwandels mit zahlreichen interdiszipli-
nären Aspekten ist, der sich auf den Genuss der bürgerlichen,
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte,
einschließlich des Rechts auf Entwicklung, auswirkt;

10. bekräftigt außerdem, dass die internationale Ge-
meinschaft danach streben soll, auf die aus der Globalisierung

535 E/CN.4/2002/54.
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erwachsenden Herausforderungen und Chancen in einer Wei-
se zu reagieren, die die Achtung der kulturellen Vielfalt aller
gewährleistet;

11. unterstreicht daher die Notwendigkeit, die Folgen
der Globalisierung für den vollen Genuss aller Menschen-
rechte weiter zu analysieren;

12. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs536 und ersucht den Generalsekretär, weiter die Auffas-
sungen der Mitgliedstaaten und der zuständigen Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen einzuholen und der
Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung
einen sachbezogenen Bericht zu diesem Thema vorzulegen.

RESOLUTION 58/194

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 73 Stimmen bei 40 Gegenstimmen und 56 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.3, Ziffer 57)537:

Dafür: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Australien, Bahamas, Belgi-
en, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemali-
ge jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island, Italien, Japan,
Kanada, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mal-
ta, Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mo-
naco, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pa-
lau, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Rus-
sische Föderation, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Mon-
tenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Timor-Leste, Tschechische Republik,
Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika, Zypern.

Dagegen: Afghanistan, Ägypten, Aserbaidschan, Bahrain, Bangladesch,
Belarus, Brunei Darussalam, China, Demokratische Volksrepublik Korea, Geor-
gien, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Katar, Kuba, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malay-
sia, Marokko, Mauretanien, Myanmar, Niger, Oman, Pakistan, Republik Moldau,
Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Sri Lanka, Syrische Arabische Republik,
Tadschikistan, Tunesien, Turkmenistan, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate,
Vietnam.

Enthaltungen: Algerien, Antigua und Barbuda, Äthiopien, Barbados, Belize,
Benin, Bhutan, Botsuana, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Demokratische Re-
publik Kongo, Dominica, Dschibuti, Eritrea, Gabun, Ghana, Grenada, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Jamaika, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Kenia,
Kongo, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Madagaskar, Malawi,
Malediven, Mali, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nepal, Nigeria, Papua-Neugui-
nea, Philippinen, Ruanda, Sambia, Sierra Leone, Singapur, Somalia, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Suriname, Thailand, Togo, Trinidad
und Tobago, Uganda, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Zentralafrika-
nische Republik.

58/194. Die Menschenrechtssituation in Turkmenistan

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen gehalten sind, die Menschenrechte und Grundfrei-
heiten zu fördern und zu schützen und ihren Verpflichtungen
aus den verschiedenen internationalen Rechtsakten auf die-
sem Gebiet nachzukommen,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die ernsten
und anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in Turkmeni-
stan,

unter Hinweis auf die Resolution 2003/11 der Menschen-
rechtskommission vom 16. April 2003538,

Kenntnis nehmend von den Empfehlungen in dem am 12.
März 2003 herausgegebenen Bericht des Berichterstatters des
Moskauer Mechanismus der Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa,

mit Dank davon Kenntnis nehmend, dass die Regierung
Turkmenistans vor kurzem angeboten hat, eine Delegation
von Sachverständigen des Amtes des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte einzuladen, die tech-
nische Hilfe auf dem Gebiet der Menschenrechte leisten soll,
und dass der Persönliche Gesandte des Amtierenden Vorsit-
zenden der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa für die zentralasiatischen Teilnehmerstaaten sowie
der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten der Organi-
sation vor kurzem das Land besucht haben,

fordert die Regierung Turkmenistans auf,

a) die in der Resolution 2003/11 der Menschenrechts-
kommission538 genannten Maßnahmen vollumfänglich durch-
zuführen und die Kommission vor ihrer sechzigsten Tagung
über die diesbezüglich unternommenen Schritte zu informie-
ren;

b) die in dem Bericht des Berichterstatters des Moskau-
er Mechanismus der Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa aufgeführten Empfehlungen vollum-
fänglich umzusetzen, mit den verschiedenen Institutionen der
Organisation konstruktiv zusammenzuarbeiten und weitere
Besuche des Persönlichen Gesandten des Amtierenden Vor-
sitzenden für die zentralasiatischen Teilnehmerstaaten sowie
des Hohen Kommissars für nationale Minderheiten der Orga-
nisation zu erleichtern;

c) einen konstruktiven Dialog mit dem Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte auf-
zubauen und mit allen Mechanismen der Menschenrechts-
kommission voll zusammenzuarbeiten;

d) unabhängigen Stellen, einschließlich des Internatio-
nalen Komitees vom Roten Kreuz, sowie Rechtsanwälten und
Verwandten sofortigen Zugang zu inhaftierten Personen zu
gewähren.

536 A/58/257.
537 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Is-
land, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Ru-
mänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.

538 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
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RESOLUTION 58/195

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 68 Stimmen bei 54 Gegenstimmen und 51 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.3, Ziffer 57)539:

Dafür: Albanien, Andorra, Australien, Bahamas, Barbados, Belgien, Belize,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dä-
nemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich,
Grenada, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mexiko, Mi-
kronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Nauru, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Polen, Portugal, Rumänien, Salomonen, Samoa, San Marino, Schweden, Serbi-
en und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Timor-Leste, Tschechische
Republik, Tuvalu, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Dagegen: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Aserbaidschan, Bahrain, Bangla-
desch, Belarus, Benin, Brunei Darussalam, China, Demokratische Republik
Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dschibuti, Gabun, Indien, Indonesi-
en, Iran (Islamische Republik), Jemen, Jordanien, Kasachstan, Katar, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dscha-
mahirija, Malaysia, Malediven, Marokko, Mauretanien, Myanmar, Niger, Oman,
Pakistan, Philippinen, Russische Föderation, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra
Leone, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische
Republik, Tadschikistan, Togo, Tunesien, Turkmenistan, Ukraine, Venezuela,
Vietnam.

Enthaltungen: Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Äthiopien,
Bhutan, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Côte d'Ivoire, Dominica, Eritrea, Ge-
orgien, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Jamaika, Kambo-
dscha, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Kongo, Laotische Volksdemokratische Re-
publik, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mongolei, Mosambik, Na-
mibia, Nepal, Nigeria, Panama, Republik Korea, Ruanda, Sambia, Schweiz, Sin-
gapur, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Thailand, Trinidad
und Tobago, Uganda, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

58/195. Die Menschenrechtssituation in der Islamischen
Republik Iran

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte540, den Internationalen
Menschenrechtspakten541 und anderen internationalen Men-
schenrechtsübereinkünften,

erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten gehalten sind,
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen und ihren Verpflichtungen aus den verschiedenen
internationalen Rechtsakten auf diesem Gebiet nachzukom-
men,

eingedenk dessen, dass die Islamische Republik Iran Ver-
tragspartei des Internationalen Paktes über bürgerliche und
politische Rechte541, des Internationalen Paktes über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte541 des Internationa-
len Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Ras-
sendiskriminierung542 sowie des Übereinkommens über die
Rechte des Kindes543 ist,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser
Frage, zuletzt Resolution 56/171 vom 19. Dezember 2001, so-
wie unter Hinweis auf die Resolution 2001/17 der Menschen-
rechtskommission vom 20. April 2001544,

Kenntnis nehmend von der Zusage der Regierung der Isla-
mischen Republik Iran, die Achtung der Menschenrechte im
Lande zu stärken und die Rechtsstaatlichkeit zu fördern,

1. begrüßt

a) die von der Regierung der Islamischen Republik Iran
im April 2002 ausgesprochene offene Einladung an alle the-
matischen Mechanismen zur Überwachung der Menschen-
rechte;

b) den Besuch der Arbeitsgruppe der Menschenrechts-
kommission für willkürliche Inhaftierungen vom 15. bis
27. Februar 2003 in der Islamischen Republik Iran und ihren
anschließenden Bericht545;

c) den Besuch des Sonderberichterstatters der Men-
schenrechtskommission über die Förderung und den Schutz
der Meinungsfreiheit und des Rechts der freien Meinungsäu-
ßerung vom 4. bis 10. November 2003 in der Islamischen Re-
publik Iran und den für Februar 2004 anberaumten Besuch der
Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission zur Frage des
Verschwindenlassens von Personen;

d) die Empfehlung des obersten Richters der Islami-
schen Republik Iran an die Richterschaft, in Fällen, in denen
sonst die Strafe der Steinigung verhängt würde, eine andere
Art der Bestrafung zu wählen;

e) die Anstrengungen, die die gewählte Regierung un-
ternimmt, um die Entfaltung der Zivilgesellschaft zu fördern;

f) die Aufnahme von Menschenrechtsdialogen mit
mehreren Ländern;

g) die vom Parlament, insbesondere der Artikel-90-
Kommission, und der Islamischen Menschenrechtskommis-
sion unternommenen Anstrengungen zur Verbesserung der
Menschenrechtssituation in der Islamischen Republik Iran;

2. verleiht ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über

a) die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in der
Islamischen Republik Iran;

539 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Dänemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Irland, Island, Israel, Kanada, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweden,
Spanien, St. Kitts und Nevis, Tschechische Republik, Tuvalu, Ungarn,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Vereinigte
Staaten von Amerika.
540 Resolution 217 A (III).
541 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.

542 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
543 Resolution 44/25, Anlage.
544 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001,
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A.
545 E/CN.4/2004/3/Add.2 und Corr.1.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
b) die fortwährende Verschlechterung der Lage hin-
sichtlich der Meinungsfreiheit und des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung, vor allem die zunehmende Verfolgung we-
gen der friedlichen Äußerung politischer Ansichten, ein-
schließlich Festnahmen und Inhaftierungen ohne Anklage
oder Gerichtsverfahren und Repressionsmaßnahmen der Ju-
stizbehörden und Sicherheitskräfte gegen Journalisten, Parla-
mentarier, Studenten, Geistliche und Akademiker, sowie die
scharfen Reaktionen auf Studentendemonstrationen, ein-
schließlich der Inhaftierung und Misshandlung der Teilneh-
mer und des Einsatzes von Disziplinarausschüssen der Hoch-
schulen gegen sie;

c) die wachsende Zahl von Hinrichtungen unter Miss-
achtung der international anerkannten Schutzbestimmungen
und beklagt insbesondere öffentliche Hinrichtungen;

d) den Einsatz der Folter und anderer Formen grausa-
mer, unmenschlicher und erniedrigender Strafe, insbesondere
die Praxis der Amputation und der Auspeitschung;

e) die anhaltenden Beschränkungen der Versamm-
lungsfreiheit und die erzwungene Auflösung politischer Par-
teien;

f) die Nichterfüllung internationaler Normen in der
Rchtspflege, das Fehlen ordnungsgemäßer Verfahren, die An-
wendung der Gesetze betreffend die nationale Sicherheit als
Grundlage für die Verweigerung der Rechte des Einzelnen so-
wie die Nichtachtung der international anerkannten rechtli-
chen Schutzbestimmungen, unter anderem im Hinblick auf
Angehörige religiöser Minderheiten;

g) die systematische Diskriminierung von Frauen und
Mädchen vor dem Gesetz und in der Praxis und die Weige-
rung des Wächterrats, dieser systematischen Diskriminierung
entgegenzutreten, und stellt in diesem Zusammenhang fest,
dass sich der Wächterrat im August 2003 weigerte, den Vor-
schlag des gewählten Parlaments, dem Übereinkommen zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau546 bei-
zutreten, in Erwägung zu ziehen;

h) die anhaltende Diskriminierung der Angehörigen
von Minderheiten, einschließlich der Bahá'í, Christen, Juden
und Sunniten, namentlich die Fälle willkürlicher Festnahmen
und Inhaftierungen, die Verweigerung der freien Ausübung
von Kulthandlungen oder der öffentlichen Erledigung ge-
meinschaftlicher Angelegenheiten sowie die Missachtung der
Eigentumsrechte;

i) die anhaltende Verfolgung von Menschenrechtsver-
teidigern, politischen Gegnern, religiösen Dissidenten und
Verfechtern von Reformen und ihre willkürliche Verurteilung
zu Gefängnisstrafen;

3. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran
auf,

a) ihren aus freien Stücken eingegangenen Verpflich-
tungen aus den Internationalen Menschenrechtspakten541 und

anderen internationalen Menschenrechtsübereinkünften nach-
zukommen, namentlich den Verpflichtungen betreffend die
Meinungsfreiheit und das Recht der freien Meinungsäuße-
rung, den Einsatz von Folter und anderen Formen grausamer,
unmenschlicher und erniedrigender Behandlung oder Strafe
sowie die Förderung und den Schutz der Menschenrechte von
Frauen und Mädchen, und sich weiter um die Festigung der
Achtung vor den Menschenrechten und der Rechtsstaatlich-
keit zu bemühen;

b) die Empfehlungen der Arbeitsgruppe der Menschen-
rechtskommission für willkürliche Inhaftierungen voll umzu-
setzen; 

c) auch weiterhin mit den Mechanismen der Vereinten
Nationen zusammenzuarbeiten, insbesondere mit dem Son-
derberichterstatter über die Förderung und den Schutz der
Meinungsfreiheit und des Rechts der freien Meinungsäuße-
rung und der Arbeitsgruppe zur Frage des Verschwindenlas-
sens von Personen, und ihre Empfehlungen voll umzusetzen;

d) die Justizreform zu beschleunigen, die Würde des
Einzelnen zu garantieren und die volle Anwendung ordnungs-
gemäßer, fairer und transparenter Verfahren durch eine unab-
hängige und unparteiische rechtsprechende Gewalt sicherzu-
stellen und in diesem Zusammenhang die Achtung vor den
Rechten der Verteidigung und die Billigkeit der Urteile in al-
len Fällen zu gewährleisten, so auch für Angehörige religiöser
Minderheiten;

e) einen unparteilichen Staatsanwalt zu ernennen, wo-
bei sie auf die Wiedereinrichtung der Generalstaatsanwalt-
schaft in der Islamischen Republik Iran seit Dezember 2001
verweist;

f) alle Formen der Diskriminierung auf Grund der Re-
ligion oder der Zugehörigkeit zu einer Minderheit, einschließ-
lich der Bahá'í, Christen, Juden und Sunniten, zu beseitigen
und sich mit dieser Angelegenheit offen und unter voller Mit-
wirkung der Minderheiten selbst auseinanderzusetzen;

g) alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um
Amputationen und öffentlichen Auspeitschungen ein Ende zu
setzen, und sich tatkräftig um die Reform des Strafvollzugs-
systems zu bemühen;

4. ermutigt die thematischen Mechanismen der Men-
schenrechtskommission, namentlich die Sonderberichterstat-
terin über außergerichtliche, summarische oder willkürliche
Hinrichtungen und den Sonderberichterstatter über Folter, die
Islamische Republik Iran zu besuchen, und legt der Regierung
der Islamischen Republik Iran nahe, mit diesen Sondermecha-
nismen zusammenzuarbeiten und die von ihnen anschließend
abgegebenen Emfehlungen voll umzusetzen;

5. beschließt, die Prüfung der Menschenrechtssituation
in der Islamischen Republik Iran, einschließlich der Situation
der Bahá'í und anderer Minderheitengruppen, auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung unter dem Tagesordnungspunkt
"Menschenrechtsfragen" fortzusetzen und dabei den weiteren
Entwicklungen besondere Aufmerksamkeit zu widmen und
die zusätzlichen von der Menschenrechtskommission bereit-
gestellten Erkenntnisse zu berücksichtigen.546 Resolution 34/180, Anlage.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
RESOLUTION 58/196

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 81 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 81 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.3, Ziffer 5)547:

Dafür: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Bahamas, Bel-
gien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Ri-
ca, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich,
Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kasachstan, Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Monaco, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Samoa, San Mari-
no, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spani-
en, Tadschikistan, Timor-Leste, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Dagegen: Ruanda, Uganda.
Enthaltungen: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Aserbai-

dschan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin,
Bhutan, Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, China, Côte
d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominica, Dschibuti, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Komoren,
Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Liba-
non, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maledi-
ven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippinen, Sambia, Sau-
di-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische
Arabische Republik, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmeni-
stan, Tuvalu, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Zen-
tralafrikanische Republik.

58/196. Die Menschenrechtssituation in der Demokrati-
schen Republik Kongo

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte548, den Internationalen
Menschenrechtspakten549 und anderen Menschenrechtsüber-
einkünften,

bekräftigend, dass alle Mitgliedstaaten der Vereinten Na-
tionen gehalten sind, die Menschenrechte und Grundfreihei-
ten zu fördern und zu schützen,

feststellend, dass die Demokratische Republik Kongo Ver-
tragspartei mehrerer internationaler und regionaler Men-

schenrechtsübereinkünfte und mehrerer Übereinkünfte auf
dem Gebiet des humanitären Völkerrechts ist,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen sowie
die Resolutionen der Menschenrechtskommission über die
Menschenrechtssituation in der Demokratischen Republik
Kongo,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1493 (2003) des
Sicherheitsrats vom 28. Juli 2003,

eingedenk der Resolution 1325 (2000) des Sicherheitsrats
vom 31. Oktober 2000 über Frauen, Frieden und Sicherheit,

sowie eingedenk der Resolution 1460 (2003) des Sicher-
heitsrats vom 30. Januar 2003 über Kinder und bewaffnete
Konflikte und des Berichts des Generalsekretärs vom 10. No-
vember 2003 über Kinder und bewaffnete Konflikte550,

erfreut über die Schlussakte der interkongolesischen poli-
tischen Verhandlungen, die am 2. April 2003 in Sun City
(Südafrika) unterzeichnet wurde,

Kenntnis nehmend von dem zweiten Sonderbericht des
Generalsekretärs über die Mission der Organisation der Ver-
einten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo vom
27. Mai 2003551, dem Bericht der vom 7. bis 16. Juni 2003
nach Zentralafrika entsandten Mission des Sicherheitsrats552,
dem Bericht des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte vom 13. Februar 2003553 und dem Bericht
des Hohen Kommissars über die Ereignisse vom 3. April
2003 in Drodro554,

zutiefst besorgt über das Andauern der Feindseligkeiten
im östlichen Teil der Demokratischen Republik Kongo, ins-
besondere in Nord- und Südkivu und in Ituri, und über die da-
mit einhergehenden schweren Verletzungen der Menschen-
rechte und des humanitären Völkerrechts, die in den genann-
ten Berichten beschrieben werden,

unter Missbilligung der Straflosigkeit, die für einen gro-
ßen Teil der Kämpfe und der damit einhergehenden Men-
schenrechtsverletzungen und humanitären Krisen im östli-
chen Teil der Demokratischen Republik Kongo bezeichnend
ist,

1. begrüßt

a) die Verkündung der Verfassung, nach der das Land
während des Übergangs regiert werden soll, durch den Staats-
chef am 4. April 2003, die Vereidigung von Präsident Joseph
Kabila auf die neue Verfassung am 7. April 2003, die Einset-
zung der Regierung der nationalen Einheit und des Übergangs
in der Demokratischen Republik Kongo am 17. Juli 2003, die
Eröffnung der Nationalversammlung und des Senats am
22. August 2003 und die Einsetzung der fünf Übergangsinsti-
tutionen am 28. August 2003;

547 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Däne-
mark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Ru-
mänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland und Zypern.
548 Resolution 217 A (III).
549 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.

550 A/58/546-S/2003/1053 und Corr.1.
551 S/2003/566 und Corr.1.
552 S/2003/653.
553 Siehe S/2003/216.
554 S/2003/674, Anlage II.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
b) die Unterzeichnung einer Waffenruhevereinbarung
durch die Regierungen der Demokratischen Republik Kongo
und Ugandas und sechs bewaffnete Gruppen am 18. März
2003, die den Weg für die Einberufung der Kommission zur
Befriedung Ituris vom 4. bis 14. April 2003 und die Einset-
zung einer Übergangsverwaltung in Ituri ebnete;

c) die am 16. Mai 2003 in Daressalam (Vereinigte Re-
publik Tansania) unterzeichnete Waffenruhevereinbarung so-
wie die am 19. Juni 2003 erfolgte Unterzeichnung der Ver-
pflichtungserklärung von Bujumbura durch die Regierung der
Demokratischen Republik Kongo, die Kongolesische Samm-
lungsbewegung für die Demokratie-Goma und die Kongole-
sische Sammlungsbewegung für die Demokratie-Befreiungs-
bewegung;

d) die Abschaffung des Militärgerichtshofs;

e) den Zwischenbericht der Sonderberichterstatterin
der Menschenrechtskommission über die Menschenrechtssi-
tuation in der Demokratischen Republik Kongo555 und ihre
Besuche in dem Land vom 26. Februar bis 10. März bezie-
hungsweise vom 26. August bis 6. September 2003;

f) den Besuch des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen für Menschenrechte in der Demokratischen Repu-
blik Kongo vom 12. bis 15. Januar 2003 und die von seinem
Amt in dem Land durchgeführten Maßnahmen;

g) die Konsultationen zwischen dem Generalsekretär
und dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte über Wege zur Behandlung des Problems der
Straflosigkeit in der Demokratischen Republik Kongo und
nimmt Kenntnis von dem Vorschlag des Hohen Kommissars,
ein internationales Untersuchungsgremium einzusetzen, das
schwere Verletzungen der Menschenrechte und des humani-
tären Völkerrechts untersuchen soll;

h) die Verlängerung des Mandats, die fortgesetzte Prä-
senz und die Erhöhung der Militärstärke der Mission der Or-
ganisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Re-
publik Kongo im Einklang mit der Resolution 1493 (2003)
des Sicherheitsrats;

i) die Zusammenarbeit zwischen der Mission der Or-
ganisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Re-
publik Kongo und dem Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte hinsichtlich der Schaf-
fung nationaler Institutionen und Infrastrukturen zum Schutz
der Menschenrechte sowie von Übergangsjustizmechanis-
men;

j) die Arbeit des Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs für die Demokratische Republik Kongo und des Leiters
der Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der
Demokratischen Republik Kongo;

2. verurteilt

a) die anhaltenden Verletzungen der Menschenrechte
und des humanitären Völkerrechts in der Demokratischen Re-

publik Kongo, insbesondere in Ituri, in Nord- und Südkivu
und in anderen Gebieten im Osten des Landes;

b) die bewaffnete Gewalt und die Repressalien gegen
die Zivilbevölkerung, die im Osten des Landes, vor allem in
Nord- und Südkivu und in Ituri, weiter andauern;

c) alle Massaker, die in der Provinz Ituri stattgefunden
haben, vor allem die Massaker in Drodro und zuletzt am
6. Oktober 2003 in Katchele, während sie gleichzeitig die An-
strengungen unterstützt, die die Mission der Organisation der
Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo
und das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte unternehmen, um diese Ereignisse zu un-
tersuchen;

d) die Akte der Verstümmelung und des Kannibalis-
mus, die Berichten zufolge in der Region Mambasa begangen
wurden;

e) die Fälle summarischer oder willkürlicher Hinrich-
tungen, des Verschwindenlassens von Personen, der Folter,
der Drangsalierung, der unrechtmäßigen Festnahme, der sy-
stematischen Verfolgung und der willkürlichen Langzeitin-
haftierung;

f) die weit verbreitete Anwendung sexueller Gewalt
gegen Frauen und Kinder, unter anderem als Mittel der Krieg-
führung;

g) die anhaltende Rekrutierung und den anhaltenden
Einsatz von Kindersoldaten durch bewaffnete Kräfte und
Gruppen, insbesondere im östlichen Teil der Demokratischen
Republik Kongo, die gegen das Völkerrecht verstoßen;

h) die Straflosigkeit derjenigen, die für Verletzungen
der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts ver-
antwortlich sind, und weist in diesem Zusammenhang darauf
hin, dass die Demokratische Republik Kongo Vertragspartei
des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichts-
hofs556 ist;

i) die illegale Ausbeutung der natürlichen Ressourcen
der Demokratischen Republik Kongo, in Anbetracht der zwi-
schen dieser Ausbeutung und der Fortsetzung des Konflikts
bestehenden Verbindung;

3. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck über

a) die Verletzungen des Rechts der freien Meinungsäu-
ßerung sowie der Meinungs-, Vereinigungs- und Versamm-
lungsfreiheit und die Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger
im gesamten Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik
Kongo, insbesondere im östlichen Teil des Landes;

b) die fortbestehende Aussetzung des Moratoriums für
die Vollstreckung der Todesstrafe, insbesondere die Todesur-
teile, die der Militärgerichtshof am 7. Januar 2003 gegen die

555 Siehe A/58/534.

556 Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Ple-
nipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court,
Rome, 15 June-17 July 1998, Vol. I: Final documents (Veröffentlichung
der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.02.I.5), Abschnitt A.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Personen, die der Ermordung des ehemaligen Präsidenten der
Republik beschuldigt waren, verhängte;

c) die exzessive Ansammlung und Verbreitung von
Kleinwaffen sowie die Verteilung und Verschiebung von
Waffen in der Region und den unerlaubten Handel damit so-
wie ihre nachteiligen Auswirkungen auf die Menschenrechte;

d) die gestiegene Zahl der Flüchtlinge und Binnenver-
triebenen, insbesondere im östlichen Teil des Landes; 

e) die Unsicherheit, die insbesondere in den nach wie
vor von bewaffneten Gruppen kontrollierten Zonen im Osten
des Landes weiter anhält und ein ernstes Hindernis für die Be-
mühungen der humanitären Organisationen ist, Zugang zu
den Menschen zu erlangen, die von der besorgniserregenden
humanitären Lage betroffen sind;

4. fordert alle Konfliktparteien in der Demokratischen
Republik Kongo nachdrücklich auf,

a) alle militärischen Aktivitäten unverzüglich einzu-
stellen, namentlich die Unterstützung für die mit ihnen ver-
bündeten bewaffneten Gruppen, um die Wiederherstellung
der Souveränität, Einheit und territorialen Unversehrtheit der
Demokratischen Republik Kongo zu erleichtern;

b) sowohl der Verpflichtungserklärung von Bujumbura
vom 19. Juni 2003 als auch der Vereinbarung von Daressalam
vom 16. Mai 2003 vollständig und unverzüglich nachzukom-
men und mit der Übergangsverwaltung von Ituri bei der Über-
wachung der Beilegung des Konflikts im nordöstlichen Teil
der Demokratischen Republik Kongo zusammenzuarbeiten;

c) ihren Verpflichtungen hinsichtlich der Umsetzung
der Übergangsverfassung auch weiterhin nachzukommen;

d) den freien und sicheren Zugang zu allen Gebieten zu
gestatten, um Untersuchungen der mutmaßlichen schweren
Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völ-
kerrechts zu ermöglichen und zu unterstützen, mit dem Ziel,
die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen, und zu diesem
Zweck uneingeschränkt mit den nationalen und internationa-
len Mechanismen zum Schutz der Menschenrechte zusam-
menzuarbeiten, die beauftragt sind, die behaupteten Men-
schenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht in der Demokratischen Republik Kongo aufzu-
klären;

e) der Rekrutierung und dem Einsatz von Kindersolda-
ten, womit gegen das Völkerrecht und die Afrikanische Char-
ta für die Rechte und das Wohl der Kinder557 verstoßen wird,
unverzüglich ein Ende zu setzen, mit der Maßgabe, dass nach
dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes558 und dem
dazugehörigen Fakultativprotokoll über die Beteiligung von
Kindern an bewaffneten Konflikten559 Personen unter 18 Jah-
ren Anspruch auf besonderen Schutz haben, und unverzüglich

Informationen über die Maßnahmen zur Beendigung dieser
Praktiken vorzulegen;

f) den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Mäd-
chen beim Wiederaufbau in der Konfliktfolgezeit Rechnung
zu tragen und mit Vorrang die uneingeschränkte Teilhabe der
Frauen an allen Aspekten der Konfliktlösung und des Frie-
densprozesses sicherzustellen, namentlich an der Friedenssi-
cherung, der Konfliktbewältigung und der Friedenskonsoli-
dierung;

g) alle notwendigen Maßnahmen durchzuführen, um
den weit verbreiteten Verletzungen der Menschenrechte so-
wie der Straflosigkeit ein Ende zu setzen, insbesondere in Be-
zug auf die sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder;

h) die Menschenrechte zu schützen und das humanitäre
Völkerrecht zu achten, insbesondere indem sie die Sicherheit
und Bewegungsfreiheit aller Zivilpersonen sowie des Perso-
nals der Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals
und den ungehinderten Zugang der humanitären Helfer zu al-
len betroffenen Bevölkerungsgruppen im gesamten Hoheits-
gebiet der Demokratischen Republik Kongo gewährleisten;

i) zu verhindern, dass Bedingungen entstehen, die
Ströme von Flüchtlingen und Vertriebenen innerhalb des Ho-
heitsgebiets der Demokratischen Republik Kongo und über
ihre Grenzen hinweg auslösen könnten, und alle erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen und anzuwenden, um Bedin-
gungen zu schaffen, die der freiwilligen Rückkehr der Flücht-
linge und Vertriebenen förderlich sind;

5. fordert die Regierung der nationalen Einheit und des
Übergangs nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass der
Schutz der Menschenrechte und die Schaffung eines Rechts-
staats und eines unabhängigen Justizsystems, namentlich die
Einrichtung der erforderlichen Institutionen entsprechend
dem am 17. Dezember 2002 in Pretoria unterzeichneten Glo-
balen und alle Seiten einschließenden Übereinkommen über
den Übergang in der Demokratischen Republik Kongo, zu ih-
ren höchsten Prioritäten zählen; 

6. fordert die Regierung der nationalen Einheit und des
Übergangs nachdrücklich auf, gezielte Maßnahmen zu ergrei-
fen, 

a) um die in dem Globalen und alle Seiten einschlie-
ßenden Übereinkommen festgelegten Ziele der Übergangspe-
riode zu verwirklichen, insbesondere die Abhaltung freier und
transparenter Wahlen auf allen Ebenen, womit die Vorausset-
zungen für die Errichtung einer demokratischen Verfassungs-
ordnung geschaffen werden, und die Bildung einer umstruk-
turierten und integrierten Nationalarmee;

b) um die Übergangsinstitutionen zu stärken und im ge-
samten Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo
die Stabilität und die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen
und auf diese Weise ihrer Bevölkerung wieder Frieden und
Fortschritt zu bringen;

c) um ihren Verpflichtungen nach den internationalen
Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte vollständig
nachzukommen und dementsprechend weiterhin mit den Me-
chanismen der Vereinten Nationen zum Schutz der Men-

557 Human Rights: A Compilation of International Instruments, Vol. II:
Regional Instruments (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-
Nr. E.97.XIV.1), Abschnitt C, Nr. 39.
558 Resolution 44/25, Anlage.
559 Resolution 54/263, Anlage I.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
schenrechte zusammenzuarbeiten und ihre Zusammenarbeit
mit dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte in der Demokratischen Republik Kongo
weiter zu verstärken;

d) um eine umfassende Reform des Justizsystems
durchzuführen;

e) um das Moratorium für die Todesstrafe wieder ein-
zusetzen und ihrer Verpflichtung nachzukommen, diese Stra-
fe schrittweise abzuschaffen;

f) um der Straflosigkeit ein Ende zu setzen und sicher-
zustellen, dass diejenigen, die für Menschenrechtsverletzun-
gen und schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht
verantwortlich sind, in einem ordnungsgemäßen Verfahren
vor Gericht gestellt werden;

g) um mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusam-
menzuarbeiten und ihre Zusammenarbeit mit dem Internatio-
nalen Strafgerichtshof für Ruanda fortzusetzen;

7. fordert den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte auf, sie über die Konsultationen un-
terrichtet zu halten, die sein Amt und der Generalsekretär dar-
über führen, wie die Übergangsregierung der Demokratischen
Republik Kongo bei der Bewältigung des Problems der Straf-
losigkeit unterstützt werden kann;

8. fordert die internationale Gemeinschaft auf,

a) das Menschenrechts-Feldbüro in der Demokrati-
schen Republik Kongo zu unterstützen, um die wirksame
Durchführung seiner Programme zu ermöglichen;

b) die Abhaltung einer internationalen Konferenz über
Frieden, Sicherheit, Demokratie und Entwicklung im ostafri-
kanischen Zwischenseengebiet zu gegebener Zeit und unter
der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und der Afrika-
nischen Union, unter Beteiligung aller Regierungen der Re-
gion und aller anderen beteiligten Parteien, zu unterstützen
und sich dafür einzusetzen, dass Menschenrechts- und huma-
nitäre Fragen als eines der wichtigsten Themen auf dieser
Konferenz behandelt werden;

9. ersucht

a) die Sonderberichterstatterinnen der Menschen-
rechtskommission über die Menschenrechtssituation in der
Demokratischen Republik Kongo beziehungsweise über au-
ßergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtun-
gen sowie ein Mitglied der Arbeitsgruppe der Kommission
zur Frage des Verschwindenlassens von Personen, eine ge-
meinsame Ermittlungsmission in der Demokratischen Repu-
blik Kongo durchzuführen und der Kommission auf ihrer
sechzigsten Tagung und der Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

b) den Generalsekretär, den Sonderberichterstatterin-
nen und der gemeinsamen Mission jede erforderliche Unter-
stützung zu gewähren, um ihnen die vollinhaltliche Erfüllung
ihres Mandats zu ermöglichen;

c) den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für
Menschenrechte, der gemeinsamen Mission die technischen
Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, die sie zur Erfüllung ih-
res Mandats benötigt;

d) den Generalsekretär, der Mission der Organisation
der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik
Kongo nahe zu legen, das gesamte Personal der Mission, ein-
schließlich der Zivilpolizei und des Militärpersonals, für die
einschlägigen Normen des Kinderschutzes zu sensibilisieren
und sie darin zu schulen, vor allem wenn es um den Umgang
mit Kindersoldaten geht, und eng mit dem Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte
zusammenzuarbeiten; 

e) den Generalsekretär, der Mission der Organisation
der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik
Kongo nahe zu legen, sich weiterhin aktiv mit den Fragen im
Zusammenhang mit der Gleichstellung der Geschlechter, dem
vollen Genuss aller Menschenrechte durch Frauen und dem
Kampf zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen zu befassen
und alle Missionsbediensteten entsprechend zu schulen;

10. beschließt, die Menschenrechtssituation in der De-
mokratischen Republik Kongo weiter zu prüfen, und ersucht
die Sonderberichterstatterin, der Generalversammlung auf ih-
rer neunundfünfzigsten Tagung Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/244

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 126 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 30 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/501, Ziffer 43)560:

Dafür: Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Beli-
ze, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Da-
russalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Domi-
nica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Italien, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mar-
shallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, My-
anmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Republik Moldau, Ru-
anda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Saudi-Arabien,
Senegal, Serbien und Montenegro, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien,
Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Sudan, Suriname, Syrische Arabische
Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien,
Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emi-
rate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zy-
pern.

Dagegen: Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, Vereinigte Staaten von
Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Est-
land, Finnland, Frankreich, Georgien, Irland, Island, Israel, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen,
Republik Korea, San Marino, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik,
Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland.

560 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Marokko, Mexiko (im Namen der Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und
Chinas) und Rumänien.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
58/244. Künftige Tätigkeit des Internationalen For-
schungs- und Ausbildungsinstituts zur Förde-
rung der Frau

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser
Frage, insbesondere die Resolutionen 55/219 vom 23. De-
zember 2000, 56/125 vom 19. Dezember 2001 und 57/175
vom 18. Dezember 2002,

sowie unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution
56/125 beschloss, eine Arbeitsgruppe einzurichten, mit dem
Auftrag, der Generalversammlung Empfehlungen über die
künftige Tätigkeit des Internationalen Forschungs- und Aus-
bildungsinstituts zur Förderung der Frau vorzulegen,

in Bekräftigung ihrer Resolution 57/311 vom 18. Juni
2003 über die Finanzlage des Instituts,

unter Begrüßung der Resolution 2003/57 des Wirtschafts-
und Sozialrats vom 24. Juli 2003, in der der Rat beschloss, die
Artikel III und IV der Satzung des Instituts zu ändern,

sowie unter Begrüßung der Anstrengungen und der konse-
quenten Tätigkeiten, die die Arbeitsgruppe für die künftige
Tätigkeit des Internationalen Forschungs- und Ausbildungs-
instituts zur Förderung der Frau unternimmt, um ein umfas-
sendes Konzept zur Neubelebung und Stärkung des Instituts
zu fördern, und die dazu geführt haben, dass wichtige institu-
tionelle und politische Veränderungen beschlossen wurden,
die zur Stärkung des Instituts beitragen,

1. begrüßt den Bericht der Arbeitsgruppe für die künf-
tige Tätigkeit des Internationalen Forschungs- und Ausbil-
dungsinstituts zur Förderung der Frau561, in dem die Arbeits-
gruppe unter anderem den Auftrag des Instituts auf dem Ge-
biet der Gleichstellung der Geschlechter und der Förderung
der Frau bestätigte und betonte, dass das Institut reformiert
und neu belebt werden muss, entsprechend den Empfehlun-
gen in ihrem früheren Bericht562, denen sich die Generalver-
sammlung in ihrer Resolution 57/175 anschloss;

2. beschließt, in engem Benehmen mit dem Generalse-
kretär die Durchführung der von der Arbeitsgruppe in ihrem
Bericht562 empfohlenen Maßnahmen weiter zu überwachen;

3. betont, dass freiwillige Finanzbeiträge der Mitglied-
staaten an den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für das
Internationale Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur För-
derung der Frau von entscheidender Bedeutung dafür sind,
dass das Institut seinen Auftrag erfüllen kann;

4. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, insbe-
sondere während dieser kritischen Übergangsphase freiwilli-
ge Beiträge an den Treuhandfonds zu entrichten;

5. beschließt, die derzeitigen Anstrengungen zur Neu-
belebung des Instituts weiter uneingeschränkt zu unterstützen

und in dieser Hinsicht die vorhandenen Finanzmittel bei Be-
darf aufzustocken, um zu gewährleisten, dass das Institut über
ausreichende Ressourcen verfügt, um seine Tätigkeit für ei-
nen Zeitraum von einem Jahr ausüben und der Generalver-
sammlung seinen in Resolution 57/311 erbetenen Bericht vor-
legen zu können, unter Berücksichtigung dessen, dass noch
immer kein Direktor ernannt worden ist, um ein realistisches
Arbeitsprogramm sowie Aktivitäten zur Beschaffung von
Mitteln durchzuführen;

6. beschließt außerdem, die Arbeitsgruppe zu ersu-
chen, die Umsetzung der in ihrem Bericht562 enthaltenen Emp-
fehlungen und Maßnahmen weiter zu überwachen, bis der
neue Exekutivrat seine erste Tagung einberuft;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/245

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 115 Stimmen bei 20 Gegenstimmen und 28 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/504, Ziffer 65)563:

Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Armenien, Aser-
baidschan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Belize, Benin, Bolivien,
Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische
Republik, Dschibuti, Ecuador, Eritrea, Frankreich, Gabun, Gambia, Ghana, Gre-
nada, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien,
Iran (Islamische Republik), Irland, Italien, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba,
Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Madagaskar, Malawi, Malaysia,
Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Öster-
reich, Pakistan, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Ruanda, Rumänien, Rus-
sische Föderation, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Singapur, Slo-
wenien, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische
Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tunesien, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Usbekistan, Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik,
Zypern.

Dagegen: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Georgien,
Island, Israel, Japan, Kanada, Litauen, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande,
Polen, Schweden, Schweiz, Uganda, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Bosnien und Herzegowina,
Brasilien, Bulgarien, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland,
Fidschi, Kroatien, Lettland, Mongolei, Norwegen, Panama, Paraguay, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Salomonen, San Marino, Serbien und Monte-
negro, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Tuvalu, Ungarn, Ve-
nezuela.

561 A/58/540.
562 A/57/330 und Add.1.

563 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Äthiopien, Benin, Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Gabun, Gambia, Guinea-Bis-
sau, Kamerun, Kenia, Kolumbien, Kongo, Malawi, Malaysia, Mali,
Mauretanien, Mosambik, Niger, Nigeria, Ruanda, Sierra Leone, Sudan,
Swasiland, Syrische Arabische Republik und Vereinigte Republik Tansa-
nia. 
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
58/245. Büro des Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs für Kinder und bewaffnete Konflikte

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Ziffern 35 bis 37 ihrer Resolution
51/77 vom 12. Dezember 1996 über die Rechte des Kindes, in
denen das Mandat des Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs für Kinder und bewaffnete Konflikte festgelegt wurde,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/190 vom
18. Dezember 2002, in der sie den Generalsekretär ersuchte,
eine umfassende Bewertung des Umfangs und der Wirksam-
keit der Antwortmaßnahmen des Systems der Vereinten Na-
tionen auf die Frage der von bewaffneten Konflikten betroffe-
nen Kinder durchzuführen, die auch Empfehlungen zur Stär-
kung, durchgängigen Berücksichtigung, Integration und Auf-
rechterhaltung der diesbezüglichen Aktivitäten enthält,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflik-
te564 und seiner am 20. Oktober 2003 vor dem Dritten Aus-
schuss der Generalversammlung abgegebenen mündlichen
Erklärung565,

unter Hinweis auf die Rolle der Generalversammlung bei
der Förderung des Schutzes der von bewaffneten Konflikten
betroffenen Kinder,

in Anbetracht der seit der Festlegung des Mandats des
Sonderbeauftragten erzielten Fortschritte und der Empfeh-
lung, auf Grund deren der Generalsekretär das Mandat des
Sonderbeauftragten um einen weiteren Zeitraum von drei Jah-
ren verlängerte,

in Würdigung der Unterstützung und der freiwilligen Bei-
träge von Geberländern zu Gunsten der Arbeit, die der Son-
derbeauftragte im Rahmen der Erfüllung seines Mandats lei-
stet,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die labile Finanz-
lage des Büros des Sonderbeauftragten und ihre nachteiligen
Auswirkungen auf die Durchführung seines Mandats,

beschließt, die Tätigkeiten im Rahmen des Mandats des
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und be-
waffnete Konflikte mit Mitteln des ordentlichen Haushalts zu
unterstützen.

RESOLUTION 58/246

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)566.

58/246. Ad-hoc-Ausschuss über ein umfassendes und in-
tegratives Internationales Übereinkommen über
den Schutz und die Förderung der Rechte und
der Würde von Menschen mit Behinderungen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/168 vom 19. De-
zember 2001, mit der sie beschloss, einen allen Mitgliedstaa-
ten und Beobachtern der Vereinten Nationen offen stehenden
Ad-hoc-Ausschuss einzurichten, der Vorschläge für ein um-
fassendes und integratives internationales Übereinkommen
über die Förderung und den Schutz der Rechte und der Würde
von Menschen mit Behinderungen prüfen soll, ausgehend von
einem ganzheitlichen Ansatz, der bei Tätigkeiten in den Be-
reichen soziale Entwicklung, Menschenrechte und Nichtdis-
kriminierung verfolgt wird, und unter Berücksichtigung der
Empfehlungen der Menschenrechtskommission und der
Kommission für soziale Entwicklung,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/229 vom
18. Dezember 2002 und die einschlägigen Resolutionen der
Kommission für soziale Entwicklung und der Menschen-
rechtskommission,

erneut erklärend, das alle Menschenrechte und Grundfrei-
heiten allgemein gültig und unteilbar sind und einander bedin-
gen und dass Menschen mit Behinderungen der volle Genuss
dieser Rechte und Freiheiten ohne Diskriminierung garantiert
werden muss,

überzeugt von dem Beitrag, den ein Übereinkommen in
dieser Hinsicht leisten kann,

die Mitgliedstaaten und Beobachter dazu ermutigend, an
der Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses aktiv mitzuwirken, damit
dieser der Generalversammlung mit Vorrang den Entwurf ei-
nes Übereinkommens vorlegen kann,

hervorhebend, wie wichtig die aktive Mitwirkung zwi-
schenstaatlicher und nichtstaatlicher Organisationen sowie
einzelstaatlicher Menschenrechtsinstitutionen an der Arbeit
des Ad-hoc-Ausschusses ist und welchen wertvollen Beitrag
sie zur Förderung der vollen Ausübung aller Menschenrechte

564 Siehe A/58/328 und Corr.1.
565 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session,
Third Committee, 18. Sitzung (A/C.3/58/SR.18) und Korrigendum.

566 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Argentinien,
Bangladesch, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bra-
silien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominica,
Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Finnland, Frankreich, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Honduras, Iran (Islamische Republik), Irland, Is-
rael, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kamerun, Kanada, Katar, Ko-
lumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Litauen, Luxemburg, Malawi, Mali,
Malta, Marokko, Mexiko, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlan-
de, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Phil-
ippinen, Polen, Portugal, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Schwe-
den, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Thailand, Timor-Leste, Tri-
nidad und Tobago, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Venezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und
Zypern.
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und Grundfreiheiten durch Menschen mit Behinderungen lei-
sten,

in Anerkennung der wichtigen Beiträge, die alle Interes-
senträger bislang zur Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses gelei-
stet haben,

1. begrüßt den Bericht des Ad-hoc-Ausschusses über
ein umfassendes und integratives Internationales Überein-
kommen über den Schutz und die Förderung der Rechte und
der Würde von Menschen mit Behinderungen567;

2. ersucht den Generalsekretär, den Bericht des Ad-
hoc-Ausschusses der Kommission für soziale Entwicklung
auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung und der Menschen-
rechtskommission auf ihrer sechzigsten Tagung zuzuleiten,
und ersucht ferner beide Kommissionen, auch künftig zur Ar-
beit des Ad-hoc-Ausschusses beizutragen;

3. schließt sich dem Beschluss des Ad-hoc-Ausschus-
ses an, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die den Auftrag hat,
unter Berücksichtigung aller Beiträge einen Textentwurf aus-
zuarbeiten und vorzulegen, der die Grundlage für Verhand-
lungen über den Entwurf eines Übereinkommens im Ad-hoc-
Ausschuss bilden würde568;

4. stellt fest, dass die Arbeitsgruppe dem Ad-hoc-Aus-
schuss auf seiner dritten Tagung das Ergebnis ihrer Arbeit an
einem Textentwurf vorlegen wird; 

5. beschließt, dass der Ad-hoc-Ausschuss auf seiner
dritten Tagung die Verhandlungen über den Entwurf eines
Übereinkommens aufnehmen soll; 

6. beschließt außerdem, dass der Ad-hoc-Ausschuss im
Rahmen der vorhandenen Mittel im Jahr 2004 vor der neun-
undfünfzigsten Tagung der Generalversammlung zwei Ta-
gungen von je zehn Arbeitstagen Dauer abhalten soll;

7. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass das Amt des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte und die Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftliche
und Soziale Angelegenheiten ihre Zusammenarbeit und Ko-
ordinierung verstärken, um die Arbeit des Ad-hoc-Ausschus-
ses gemeinsam zu unterstützen;

8. fordert mit Nachdruck, dass weitere Anstrengungen
unternommen werden, um die aktive Mitwirkung nichtstaatli-
cher Organisationen an dem Ad-hoc-Ausschuss sicherzustel-
len, im Einklang mit Resolution 56/510 der Generalversamm-
lung vom 23. Juli 2002 und auf der Grundlage des Beschlus-
ses des Ad-hoc-Ausschusses über die Modalitäten für die Mit-
wirkung nichtstaatlicher Organisationen an seiner Arbeit;

9. betont, dass weitere Anstrengungen unternommen
werden müssen, um für alle Menschen mit Behinderungen
den Zugang zu den Vereinten Nationen zu gewährleisten, wo-
bei hinreichende Vorkehrungen im Hinblick auf den Zugang
zu den Räumlichkeiten und zur Dokumentation zu treffen

sind, im Einklang mit dem Beschluss 56/474 der Generalver-
sammlung vom 23. Juli 2002;

10. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Aus-
schuss auch weiterhin die erforderlichen Einrichtungen zur
Verfügung zu stellen, damit er seine Arbeit wahrnehmen
kann;

11. legt den Mitgliedstaaten nahe, Menschen mit Behin-
derungen und/oder andere Sachverständige auf diesem Gebiet
auch künftig in ihre zu den Tagungen des Ad-hoc-Ausschus-
ses entsandten Delegationen aufzunehmen;

12. legt den Mitgliedstaaten, den Beobachtern, der Zivil-
gesellschaft und dem Privatsektor eindringlich nahe, an den
mit ihrer Resolution 57/229 eingerichteten freiwilligen Fonds
Beiträge zu entrichten und so die Mitwirkung nichtstaatlicher
Organisationen und Sachverständiger aus den Entwicklungs-
ländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten Län-
dern, an der Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses zu unterstützen;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen umfassenden
Bericht des Ad-hoc-Ausschusses zu übermitteln und über die
Durchführung der Ziffern 7, 8 und 9 dieser Resolution Bericht
zu erstatten.

RESOLUTION 58/247

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.3, Ziffer 57)569.

58/247. Die Menschenrechtssituation in Myanmar

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte570, den Internationalen
Menschenrechtspakten571 und anderen Menschenrechtsüber-
einkünften,

erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen gehalten sind, die Menschenrechte und Grundfrei-
heiten zu fördern und zu schützen und ihren Verpflichtungen
aus den verschiedenen internationalen Rechtsakten auf die-
sem Gebiet nachzukommen,

eingedenk dessen, dass Myanmar Vertragspartei des Über-
einkommens über die Rechte des Kindes572, des Übereinkom-
mens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau573, der Konvention über die Verhütung und Bestrafung

567 Siehe A/58/118 und Corr.1
568 Ebd., Ziffer 15.

569 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bulga-
rien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Irland, Island, Italien, Kanada, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika und Zypern.
570 Resolution 217 A (III).
571 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
572 Resolution 44/25, Anlage.
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des Völkermordes574 und der Genfer Abkommen vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutze der Kriegsopfer575 sowie der Überein-
kommen der Internationalen Arbeitsorganisation von 1930
über Zwangs- oder Pflichtarbeit (Übereinkommen 29) und
von 1948 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des
Vereinigungsrechtes (Übereinkommen 87) ist,

sowie eingedenk der Resolution 1460 (2003) des Sicher-
heitsrats vom 30. Januar 2003 über Kinder und bewaffnete
Konflikte und des Berichts des Generalsekretärs auf Grund
der genannten Resolution576,

unter Hinweis auf ihre früheren diesbezüglichen Resolu-
tionen, zuletzt Resolution 57/231 vom 18. Dezember 2002,
und diejenigen der Menschenrechtskommission, zuletzt Re-
solution 2003/12 vom 16. April 2003577, sowie die von der In-
ternationalen Arbeitskonferenz auf ihrer achtundachtzigsten
Tagung am 14. Juni 2000 verabschiedete Resolution I betref-
fend die Praxis der Zwangs- oder Pflichtarbeit in Myanmar,

bekräftigend, dass der Wille des Volkes die Grundlage für
die Autorität der öffentlichen Gewalt bildet und dass der Wil-
le des Volkes von Myanmar in den 1990 abgehaltenen Wah-
len klar zum Ausdruck gebracht wurde,

sowie bekräftigend, dass die Bildung einer wirklich demo-
kratischen Regierung in Myanmar für die Verwirklichung al-
ler Menschenrechte und Grundfreiheiten unabdingbar ist,

in der Erkenntnis, dass eine gute Regierungs- und Verwal-
tungsführung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Ach-
tung der Menschenrechte unabdingbar sind, um eine nachhal-
tige Entwicklung und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum
herbeizuführen,

davon Kenntnis nehmend, dass sich die Regierung Myan-
mars immer mehr der Notwendigkeit bewusst ist, in umfas-
sendem Maße gegen die Opiumgewinnung in Myanmar vor-
zugehen,

sowie Kenntnis nehmend von dem vom Premierminister
Myanmars am 30. August 2003 angekündigten "Fahrplan" für
den Übergang zur Demokratie,

1. begrüßt

a) die Besuche des Sonderbotschafters des Generalse-
kretärs für Myanmar während des vergangenen Jahres in dem
Land und die Besuche des Sonderberichterstatters der Men-
schenrechtskommission über die Menschenrechtssituation in
Myanmar;

b) die von der internationalen Gemeinschaft mit Unter-
stützung seitens der Länder in der Region unternommenen
Anstrengungen, die Regierung Myanmars zur Wiederaufnah-

me ihrer Bemühungen um die Herbeiführung der nationalen
Aussöhnung und des Dialogs zu ermutigen, getreu der Er-
kenntnis, wie wichtig es ist, die Demokratie als einen grund-
legenden Bestandteil der regionalen Sicherheit zu festigen;

c) den Bericht des Generalsekretärs578;

d) den Zwischenbericht des Sonderberichterstatters der
Menschenrechtskommission über die Menschenrechtssitua-
tion in Myanmar579;

e) die am 27. Mai 2003 erzielte Vereinbarung über den
Gemeinsamen Aktionsplan der Regierung der Union Myan-
mar und der Internationalen Arbeitsorganisation zur Beseiti-
gung der Praktiken der Zwangsarbeit in Myanmar, darunter
die Zustimmung zu einem unabhängigen Moderator, der et-
waigen Opfern von Zwangsarbeit helfen soll, stellt jedoch
gleichzeitig fest, dass die Voraussetzungen für die Umsetzung
des Aktionsplans gegenwärtig nicht gegeben sind;

f) die Fortführung der Zusammenarbeit der Regierung
Myanmars mit dem Internationalen Komitee vom Roten
Kreuz;

2. verleiht ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck 

a) über die Ereignisse vom 30. Mai 2003, die dabei be-
gangenen und die nachfolgenden und fortdauernden Men-
schenrechtsverletzungen, die einen ernsten Rückschlag für
die Menschenrechtssituation in dem Land darstellen, sowie
über die offensichtliche Beteiligung der der Regierung ange-
schlossenen Vereinigung für die Solidarität und Entwicklung
der Union an diesen Ereignissen;

b) über die Inhaftierung und den Hausarrest von Daw
Aung San Suu Kyi, die anhaltende Verweigerung ihrer Men-
schenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Bewe-
gungsfreiheit, sowie die fortdauernde Inhaftierung anderer
hochrangiger Führer der Nationalen Liga für Demokratie;

c) über die Schließung von Büros der Nationalen Liga
für Demokratie im ganzen Land, die zunehmende Überwa-
chung und Gefangenhaltung von Mitgliedern und Anhängern
der Nationalen Liga für Demokratie und anderen politischen
Organisationen sowie die fortdauernden Inhaftierungen, so
auch von Gefangenen, die ihre Strafe bereits verbüßt haben;

d) über die systematische und ständige Drangsalierung
und Einschüchterung von Mitgliedern der Nationalen Liga für
Demokratie durch Mitglieder der Vereinigung für die Solida-
rität und Entwicklung der Union;

e) über die mangelnde Kooperationsbereitschaft der
Regierung Myanmars gegenüber dem Sonderberichterstatter
der Menschenrechtskommission über die Menschenrechtssi-
tuation in Myanmar, insbesondere was seinen Vorschlag be-
trifft, verschiedene Volksgruppengebiete zu besuchen, um
Behauptungen über schwere Menschenrechtsverletzungen
nachzugehen;

573 Resolution 34/180, Anlage.
574 Resolution 260 A (III).
575 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973.
576 A/58/546-S/2003/1053 und Corr.1.
577 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.

578 A/58/325 und Add.1.
579 Siehe A/58/219.
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3. verleiht abermals ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck 

a) über die laufende systematische Verletzung der
Menschenrechte des Volkes von Myanmar, namentlich der
bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Rechte, insbesondere über

i) außergerichtliche Tötungen, den fortdauernden Ein-
satz der Folter, Vergewaltigung und andere Formen sexueller
Gewalt, die immer wieder durch Angehörige der Streitkräfte
verübt werden, unbefriedigende Haftbedingungen, Zwangs-
umsiedlung, weit verbreitete Missachtung der Herrschaft des
Rechts und mangelnde Unabhängigkeit der rechtsprechenden
Gewalt, Menschenhandel, Zwangsarbeit, einschließlich Kin-
derarbeit, Zerstörung der Existenzgrundlage und Beschlag-
nahme von Land durch die Streitkräfte sowie Verletzungen
des Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard, ein-
schließlich Nahrung, medizinischer Versorgung und Bildung;

ii) die Verweigerung des Rechts der freien Meinungs-
äußerung, einschließlich der Medienfreiheit sowie der Verei-
nigungs-, Versammlungs- und Bewegungsfreiheit;

iii) die Diskriminierung und Verfolgung von Angehöri-
gen ethnischer Minderheiten, Frauen und Kindern aus religiö-
sen oder ethnischen Beweggründen;

b) über die Lage der zahlreichen Binnenvertriebenen
und den Strom von Flüchtlingen in die Nachbarländer und er-
innert in diesem Zusammenhang an die Verpflichtungen My-
anmars nach dem Völkerrecht;

4. fordert die Regierung Myanmars auf,

a) mit internationaler Kooperation eine umfassende
und unabhängige Untersuchung der Ereignisse des 30. Mai
2003 in Depayin einzuleiten;

b) die von dem Sonderberichterstatter der Menschen-
rechtskommission über die Menschenrechtssituation in My-
anmar vorgeschlagene Untersuchung der Fälle von Vergewal-
tigung und anderer Übergriffe gegen Zivilpersonen, die An-
gehörigen der Streitkräfte in Shan und anderen Staaten zur
Last gelegt werden, unverzüglich zu erleichtern und dabei in
vollem Umfang zu kooperieren, so auch indem sie ungehin-
derten Zugang zu der Region gewährt, und die Sicherheit der-
jenigen zu gewährleisten, die bei der Untersuchung kooperie-
ren beziehungsweise von ihr erfasst werden;

c) den Vereinten Nationen und internationalen humani-
tären Organisationen unverzüglich sicheren und ungehinder-
ten Zugang zu allen Teilen Myanmars zu gewähren, um die
Bereitstellung humanitärer Hilfe sicherzustellen und zu ge-
währleisten, dass sie zu den hilfsbedürftigsten Bevölkerungs-
gruppen gelangt;

d) auf dem Weg des Dialogs und mit friedlichen Mit-
teln den Konflikt mit allen Volksgruppen, mit denen noch kei-
ne Waffenruhevereinbarungen unterzeichnet wurden, sofort
zu beenden und ihren Verpflichtungen zur Verbesserung der
Entwicklungs- und Menschenrechtssituation in den Waffen-
ruhegebieten nachzukommen;

e) alle notwendigen Maßnahmen zur Zusammenarbeit
mit der Internationalen Arbeitsorganisation zu ergreifen, mit

dem Ziel, die Empfehlungen der zur Prüfung der Einhaltung
des Übereinkommens der Internationalen Arbeitsorganisation
über Zwangs- oder Pflichtarbeit durch Myanmar eingesetzten
Untersuchungskommission in vollem Umfang umzusetzen,
und ein Umfeld zu schaffen, in dem der Gemeinsame Ak-
tionsplan der Regierung der Union Myanmar und der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation zur Beseitigung der Praktiken
der Zwangsarbeit in Myanmar, insbesondere der durch ihn ge-
schaffene Moderationsmechanismus, auf glaubhafte Weise
umgesetzt werden kann;

5. fordert die Regierung Myanmars mit großem Nach-
druck auf,

a) den systematischen Menschenrechtsverletzungen in
Myanmar ein Ende zu setzen und die volle Achtung aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu gewährleisten;

b) Daw Aung San Suu Kyi sowie die anderen am oder
nach dem 30. Mai 2003 inhaftierten Führer und Mitglieder
der Nationalen Liga für Demokratie unverzüglich und bedin-
gungslos freizulassen und ihnen zu ermöglichen, an der Her-
beiführung der nationalen Aussöhnung und des Übergangs
zur Demokratie uneingeschränkt mitzuwirken;

c) alle anderen politischen Gefangenen unverzüglich
und bedingungslos freizulassen;

d) alle anderen "vorübergehenden" Maßnahmen, die
nach dem Zwischenfall vom 30. Mai 2003 verhängt wurden,
sofort rückgängig zu machen, so auch indem alle Büros der
Nationalen Liga für Demokratie landesweit wieder geöffnet
werden; 

e) alle Beschränkungen einer friedlichen politischen
Betätigung sofort aufzuheben und das Recht der freien Mei-
nungsäußerung, einschließlich der Medien-, Vereinigungs-
und Versammlungsfreiheit, in vollem Umfang zu garantieren;

f) der Straflosigkeit ein Ende zu setzen, indem sie ge-
gen alle, die Menschenrechtsverletzungen begangen haben,
einschließlich Angehöriger des Militärs und der Vereinigung
für die Solidarität und Entwicklung der Union sowie anderer
Staatsbediensteter, ermittelt und sie vor Gericht stellt;

g) mit dem Sonderbotschafter des Generalsekretärs für
Myanmar und dem Sonderberichterstatter der Menschen-
rechtskommission über die Menschenrechtssituation in My-
anmar stärker zusammenzuarbeiten, damit die seit dem
30. Mai 2003 herrschende Lage aus erster Hand bewertet wer-
den kann, das Land auf den Übergang zu einer Zivilherrschaft
zuzubewegen, sicherzustellen, dass der Sonderbotschafter
und der Sonderberichterstatter freien und uneingeschränkten
Zugang zu Myanmar erhalten und dass niemand, der mit ih-
nen kooperiert, in irgendeiner Form eingeschüchtert, drangsa-
liert oder bestraft wird, und ihnen während ihres Aufenthalts
in Myanmar gleichen Zugang zu den Führern und Mitgliedern
aller politischen Parteien des Landes, einschließlich der Na-
tionalen Liga für Demokratie, zu gewähren;

h) die Demokratie wiederherzustellen und die Ergeb-
nisse der Wahlen von 1990 zu achten sowie unverzüglich ei-
nen strukturierten Sachdialog mit Daw Aung San Suu Kyi und
anderen Führern der Nationalen Liga für Demokratie aufzu-
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nehmen, der auf Demokratisierung und nationale Aussöhnung
gerichtet ist, und frühzeitig andere politische Führer in diese
Gespräche einzubeziehen, namentlich Vertreter der ethni-
schen Gruppen;

i) den "Fahrplan", dem noch immer wesentliche Ele-
mente fehlen, beispielsweise ein konkreter Zeitplan und ein
angemessener Plan zur Einbeziehung aller politischen und
ethnischen Gruppen, so weiterzuentwickeln, dass sicherge-
stellt ist, dass der Prozess transparent ist und alle Seiten ein-
schließt;

6. fordert die Regierung Myanmars abermals nach-
drücklich auf, wie es in ihrer Resolution 57/231 und in der Re-
solution 2003/12 der Menschenrechtskommission heißt,

a) die Unabhängigkeit der rechtsprechenden Gewalt
und die Anwendung ordnungsgemäßer Verfahren zu gewähr-
leisten;

b) zu erwägen, mit hohem Vorrang Vertragspartei der-
jenigen internationalen Menschenrechtsübereinkünfte zu
werden, deren Vertragspartei sie nicht bereits ist, und ihren
Verpflichtungen aus den internationalen Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte vollinhaltlich nachzukommen;

c) der Rekrutierung und dem Einsatz von Kindersolda-
ten, unter anderem durch einige bewaffnete ethnische Grup-
pen, unverzüglich ein Ende zu setzen und ihre Entwaffnung,
Demobilisierung und Wiedereingliederung sicherzustellen,
den systematischen Vertreibungen ein Ende zu setzen und den
Binnenvertriebenen Schutz und Hilfe zu gewähren, den

Flüchtlingen die freiwillige Rückkehr in Sicherheit und Wür-
de zu ermöglichen und geeignete Maßnahmen zur Bekämp-
fung der HIV/Aids-Epidemie durchzuführen;

7. ersucht den Generalsekretär,

a) auch weiterhin seine Guten Dienste zur Verfügung
zu stellen und mit der Regierung und dem Volk Myanmars,
einschließlich aller für den nationalen Aussöhnungsprozess in
Myanmar maßgeblichen Parteien, weitere Gespräche über die
Menschenrechtssituation und die Wiederherstellung der De-
mokratie zu führen;

b) der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung und der Menschenrechtskommission auf ihrer
sechzigsten Tagung über den Stand der Durchführung dieser
Resolution Bericht zu erstatten;

c) seinem Sonderbotschafter jede Unterstützung zu ge-
währen, die er benötigt, um die Durchführung dieser Resolu-
tion zu ermöglichen und im Rahmen der Moderatorfunktion
alle Möglichkeiten zur vollständigen und wirksamen Wahr-
nehmung seines Mandats zu erkunden;

d) dem Sonderberichterstatter der Menschenrechts-
kommission über die Menschenrechtssituation in Myanmar
auch weiterhin jede Unterstützung zu gewähren, die er benö-
tigt, um sein Mandat in vollem Umfang wahrnehmen zu kön-
nen;

8. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung fortzusetzen.
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
RESOLUTIONEN 58/1 A und B

58/1. Beitragsschlüssel für die Aufteilung der Ausga-
benlast der Vereinten Nationen

RESOLUTION A

Verabschiedet auf der 34. Plenarsitzung am 16. Oktober 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/432, Ziffer 7)1.

A

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Schreibens des Präsidenten der Ge-
neralversammlung vom 3. Juli 2003 an den Vorsitzenden des
Fünften Ausschusses zur Übermittlung eines Schreibens des
Vorsitzenden des Beitragsausschusses vom 27. Juni 2003 be-
treffend die Empfehlungen dieses Ausschusses zu Anträgen
auf Ausnahmen nach Artikel 19 der Charta der Vereinten Na-
tionen2,

sowie nach Behandlung des Schreibens des Präsidenten
der Generalversammlung vom 1. Oktober 2003 an den Vorsit-
zenden des Fünften Ausschusses zur Übermittlung eines
Schreibens des Ständigen Vertreters Nigers bei den Vereinten
Nationen vom 26. September 20033,

erneut erklärend, dass die Mitgliedstaaten nach Artikel 17
der Charta verpflichtet sind, die Ausgaben der Organisation
nach einem von der Generalversammlung festzusetzenden
Verteilungsschlüssel zu tragen,

1. bekräftigt ihre Rolle gemäß Artikel 19 der Charta
der Vereinten Nationen sowie die beratende Funktion des
Beitragsausschusses gemäß Regel 160 der Geschäftsordnung
der Generalversammlung;

2. bekräftigt außerdem ihre Resolution 54/237 C vom
23. Dezember 1999;

3. stimmt darin überein, dass das Versäumnis Burun-
dis, Georgiens, Guinea-Bissaus, der Komoren, der Republik
Moldau, São Tomé und Príncipes, Somalias, Tadschikistans
und der Zentralafrikanischen Republik, den vollen Mindest-
betrag zu zahlen, der erforderlich ist, um die Anwendung des
Artikels 19 der Charta zu vermeiden, auf Umständen beruht,
die diese Staaten nicht zu vertreten haben, und nimmt Kennt-
nis von den Bemerkungen in den Ziffern 82 und 90 der Anla-
ge zu dem Schreiben des Vorsitzenden des Beitragsausschus-
ses2;

4. nimmt Kenntnis von den von Niger bereitgestellten
Informationen und begrüßt seine Absicht, einen Zeitplan für
die Zahlung seiner Beiträge und Rückstände vorzulegen;

5. kommt zu dem Schluss, dass das Versäumnis Nigers,
den vollen Mindestbetrag zu zahlen, der erforderlich ist, um
die Anwendung des Artikels 19 der Charta zu vermeiden, auf
Umständen beruht, die Niger nicht zu vertreten hat, und bittet
Niger, dem Beitragsausschuss entsprechende Informationen
vorzulegen, falls künftig ähnliche Umstände vorliegen;

6. beschließt, dass Burundi, Georgien, Guinea-Bissau,
den Komoren, Niger, der Republik Moldau, São Tomé und
Príncipe, Somalia, Tadschikistan und der Zentralafrikani-
schen Republik die Ausübung des Stimmrechts in der Gene-
ralversammlung bis zum 30. Juni 2004 gestattet wird.

RESOLUTION B

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/432/Add.1,Ziffer 7)4.

B

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/223 B vom
21. Dezember 1988, 46/221 B vom 20. Dezember 1991,
55/5 B, C und D vom 23. Dezember 2000, 57/4 B vom
20. Dezember 2002 und 57/4 C vom 15. April 2003,

nach Behandlung des Berichts des Beitragsausschusses
über seine dreiundsechzigste Tagung5,

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs
über mehrjährige Zahlungspläne6 und seiner Mitteilung über
die ausstehenden Beiträge des ehemaligen Jugoslawien7, so-
wie des Schreibens des Generalsekretärs vom 27. Dezember
2001 an den Präsidenten der Generalversammlung8,

erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten nach Arti-
kel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen verpflich-
tet sind, die Ausgaben der Organisation nach einem von der
Generalversammlung festzusetzenden Verteilungsschlüssel
zu tragen,

in Bekräftigung des grundlegenden Prinzips, wonach die
Ausgabenlast der Organisation im Allgemeinen nach der Zah-
lungsfähigkeit unter den Mitgliedstaaten aufzuteilen ist,

1. bekräftigt ihren früheren Beschluss in ihrer Resolu-
tion 55/5 B, wonach die in Ziffer 1 der genannten Resolution
enthaltenen Elemente des Beitragsschlüssels bis zum Jahr
2006 unverändert bleiben; 

2. beschließt den nachstehenden Beitragsschlüssel für
die Beiträge der Mitgliedstaaten zum ordentlichen Haushalt
der Vereinten Nationen für die Jahre 2004, 2005 und 2006:

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
2 A/C.5/57/39.
3 A/C.5/58/4.

4 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
5 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 11 (A/58/11).
6 A/58/63.
7 A/58/189.
8 A/56/767.
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Mitgliedstaat Prozent

Afghanistan.................................................................................. 0,002

Ägypten ....................................................................................... 0,120

Albanien ...................................................................................... 0,005

Algerien ....................................................................................... 0,076

Andorra........................................................................................ 0,005

Angola ......................................................................................... 0,001

Antigua und Barbuda................................................................... 0,003

Äquatorialguinea ......................................................................... 0,002

Argentinien .................................................................................. 0,956

Armenien ..................................................................................... 0,002

Aserbaidschan.............................................................................. 0,005

Äthiopien ..................................................................................... 0,004

Australien .................................................................................... 1,592

Bahamas ...................................................................................... 0,013

Bahrain ........................................................................................ 0,030

Bangladesch................................................................................. 0,010

Barbados ...................................................................................... 0,010

Belarus......................................................................................... 0,018

Belgien......................................................................................... 1,069

Belize........................................................................................... 0,001

Benin............................................................................................ 0,002

Bhutan.......................................................................................... 0,001

Bolivien ....................................................................................... 0,009

Bosnien und Herzegowina........................................................... 0,003

Botsuana ...................................................................................... 0,012

Brasilien....................................................................................... 1,523

Brunei Darussalam ...................................................................... 0,034

Bulgarien ..................................................................................... 0,017

Burkina Faso................................................................................ 0,002

Burundi ........................................................................................ 0,001

Chile ............................................................................................ 0,223

China............................................................................................ 2,053

Costa Rica.................................................................................... 0,030

Côte d'Ivoire ................................................................................ 0,010

Dänemark .................................................................................... 0,718

Demokratische Republik Kongo ................................................. 0,003

Demokratische Volksrepublik Korea .......................................... 0,010

Deutschland ................................................................................. 8,662

Dominica ..................................................................................... 0,001

Dominikanische Republik ........................................................... 0,035

Dschibuti...................................................................................... 0,001

Ecuador........................................................................................ 0,019

Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien........................ 0,006

El Salvador .................................................................................. 0,022

Eritrea .......................................................................................... 0,001

Estland ......................................................................................... 0,012

Fidschi ......................................................................................... 0,004

Finnland....................................................................................... 0,533

Mitgliedstaat Prozent

Frankreich.................................................................................... 6,030

Gabun .......................................................................................... 0,009

Gambia ........................................................................................ 0,001

Georgien ...................................................................................... 0,003

Ghana........................................................................................... 0,004

Grenada........................................................................................ 0,001

Griechenland................................................................................ 0,530

Guatemala.................................................................................... 0,030

Guinea.......................................................................................... 0,003

Guinea-Bissau.............................................................................. 0,001

Guyana......................................................................................... 0,001

Haiti ............................................................................................. 0,003

Honduras...................................................................................... 0,005

Indien ........................................................................................... 0,421

Indonesien.................................................................................... 0,142

Irak............................................................................................... 0,016

Iran (Islamische Republik) .......................................................... 0,157

Irland............................................................................................ 0,350

Island ........................................................................................... 0,034

Israel ............................................................................................ 0,467

Italien ........................................................................................... 4,885

Jamaika ........................................................................................ 0,008

Japan ............................................................................................ 19,468

Jemen........................................................................................... 0,006

Jordanien...................................................................................... 0,011

Kambodscha ................................................................................ 0,002

Kamerun ...................................................................................... 0,008

Kanada......................................................................................... 2,813

Kap Verde.................................................................................... 0,001

Kasachstan................................................................................... 0,025

Katar ............................................................................................ 0,064

Kenia............................................................................................ 0,009

Kirgisistan.................................................................................... 0,001

Kiribati......................................................................................... 0,001

Kolumbien ................................................................................... 0,155

Komoren ...................................................................................... 0,001

Kongo .......................................................................................... 0,001

Kroatien ....................................................................................... 0,037

Kuba ............................................................................................ 0,043

Kuwait ......................................................................................... 0,162

Laotische Volksdemokratische Republik .................................... 0,001

Lesotho ........................................................................................ 0,001

Lettland........................................................................................ 0,015

Libanon........................................................................................ 0,024

Liberia.......................................................................................... 0,001

Libysch-Arabische Dschamahirija .............................................. 0,132

Liechtenstein................................................................................ 0,005

Litauen......................................................................................... 0,024
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Mitgliedstaat Prozent

Luxemburg .................................................................................. 0,077

Madagaskar.................................................................................. 0,003

Malawi ......................................................................................... 0,001

Malaysia ...................................................................................... 0,203

Malediven .................................................................................... 0,001

Mali.............................................................................................. 0,002

Malta............................................................................................ 0,014

Marokko ...................................................................................... 0,047

Marshallinseln ............................................................................. 0,001

Mauretanien................................................................................. 0,001

Mauritius...................................................................................... 0,011

Mexiko......................................................................................... 1,883

Mikronesien (Föderierte Staaten von) ......................................... 0,001

Monaco ........................................................................................ 0,003

Mongolei...................................................................................... 0,001

Mosambik .................................................................................... 0,001

Myanmar...................................................................................... 0,010

Namibia ....................................................................................... 0,006

Nauru ........................................................................................... 0,001

Nepal............................................................................................ 0,004

Neuseeland .................................................................................. 0,221

Nicaragua..................................................................................... 0,001

Niederlande.................................................................................. 1,690

Niger ............................................................................................ 0,001

Nigeria ......................................................................................... 0,042

Norwegen .................................................................................... 0,679

Oman ........................................................................................... 0,070

Österreich .................................................................................... 0,859

Pakistan........................................................................................ 0,055

Palau ............................................................................................ 0,001

Panama ........................................................................................ 0,019

Papua-Neuguinea......................................................................... 0,003

Paraguay ...................................................................................... 0,012

Peru.............................................................................................. 0,092

Philippinen................................................................................... 0,095

Polen ............................................................................................ 0,461

Portugal........................................................................................ 0,470

Republik Korea............................................................................ 1,796

Republik Moldau ......................................................................... 0,001

Ruanda......................................................................................... 0,001

Rumänien..................................................................................... 0,060

Russische Föderation................................................................... 1,100

Salomonen ................................................................................... 0,001

Sambia ......................................................................................... 0,002

Samoa .......................................................................................... 0,001

San Marino .................................................................................. 0,003

São Tomé und Príncipe ............................................................... 0,001

Saudi-Arabien.............................................................................. 0,713

Mitgliedstaat Prozent

Schweden.................................................................................... 0,998

Schweiz....................................................................................... 1,197

Senegal ....................................................................................... 0,005

Serbien und Montenegro ............................................................ 0,019

Seychellen................................................................................... 0,002

Sierra Leone................................................................................ 0,001

Simbabwe ................................................................................... 0,007

Singapur...................................................................................... 0,388

Slowakei ..................................................................................... 0,051

Slowenien ................................................................................... 0,082

Somalia ....................................................................................... 0,001

Spanien ....................................................................................... 2,520

Sri Lanka .................................................................................... 0,017

St. Kitts und Nevis...................................................................... 0,001

St. Lucia...................................................................................... 0,002

St. Vincent und die Grenadinen.................................................. 0,001

Südafrika..................................................................................... 0,292

Sudan .......................................................................................... 0,008

Suriname..................................................................................... 0,001

Swasiland.................................................................................... 0,002

Syrische Arabische Republik ..................................................... 0,038

Tadschikistan.............................................................................. 0,001

Thailand...................................................................................... 0,209

Timor-Leste ................................................................................ 0,001

Togo............................................................................................ 0,001

Tonga .......................................................................................... 0,001

Trinidad und Tobago .................................................................. 0,022

Tschad......................................................................................... 0,001

Tschechische Republik ............................................................... 0,183

Tunesien ..................................................................................... 0,032

Türkei ......................................................................................... 0,372

Turkmenistan.............................................................................. 0,005

Tuvalu......................................................................................... 0,001

Uganda........................................................................................ 0,006

Ukraine ....................................................................................... 0,039

Ungarn ........................................................................................ 0,126

Uruguay ...................................................................................... 0,048

Usbekistan .................................................................................. 0,014

Vanuatu....................................................................................... 0,001

Venezuela ................................................................................... 0,171

Vereinigte Arabische Emirate .................................................... 0,235

Vereinigte Republik Tansania .................................................... 0,006

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland............ 6,127

Vereinigte Staaten von Amerika ................................................ 22,000

Vietnam ...................................................................................... 0,021

Zentralafrikanische Republik ..................................................... 0,001

Zypern......................................................................................... 0,039

Insgesamt 100,000
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3. trifft außerdem den folgenden Beschluss:

a) Unbeschadet des Artikels 3.9 der Finanzordnung9

wird der Generalsekretär ermächtigt, nach seinem Ermessen
und nach Absprache mit dem Vorsitzenden des Beitragsaus-
schusses einen Teil der Beiträge der Mitgliedstaaten für die
Kalenderjahre 2004, 2005 und 2006 in anderen Währungen
als dem US-Dollar entgegenzunehmen;

b) im Einklang mit Artikel 3.8 der Finanzordnung9

wird der Heilige Stuhl, der nicht Mitglied der Vereinten Na-
tionen ist, jedoch an einigen ihrer Tätigkeiten mitwirkt, aufge-
fordert, in den Jahren 2004, 2005 und 2006 zu den Ausgaben
der Organisation beizutragen, auf der Grundlage eines hypo-
thetischen Beitragssatzes von 0,001 Prozent, der die Berech-
nungsgrundlage für den im Einklang mit Resolution 44/197 B
der Generalversammlung vom 21. Dezember 1989 dem Hei-
ligen Stuhl jährlich in Rechnung gestellten Pauschalbeitrag
bildet;

4. nimmt zur Kenntnis, dass die Anwendung der oben
beschriebenen gegenwärtigen Methode zu einer beträchtli-
chen Erhöhung der Beitragssätze einiger Mitgliedstaaten, so
auch von Entwicklungsländern, führt;

5. hebt hervor, dass die künftigen Beitragsschlüssel
dem Grundsatz Rechnung tragen müssen, dass die Ausgaben-
last der Organisation im Allgemeinen nach der Zahlungsfä-
higkeit unter den Mitgliedstaaten aufzuteilen ist;

6. ersucht den Beitragsausschuss, im Einklang mit sei-
nem Mandat und der Geschäftsordnung der Generalversamm-
lung mit der Überprüfung der Methode für die Erstellung
künftiger Beitragsschlüssel fortzufahren, ausgehend von dem
Grundsatz, dass die Ausgabenlast der Organisation im Allge-
meinen nach der Zahlungsfähigkeit unter den Mitgliedstaaten
aufzuteilen ist;

7. erinnert an Ziffer 7 ihrer Resolution 54/237 D vom
7. April 2000 und ersucht den Beitragsausschuss, mit der Be-
handlung möglicher systematischer Kriterien für die Ent-
scheidung darüber fortzufahren, wann die Marktwechselkurse
zum Zweck der Aufstellung des Beitragsschlüssels durch
preisbereinigte Wechselkurse oder andere geeignete Umrech-
nungskurse ersetzt werden sollen, unter Berücksichtigung der
einschlägigen Bestimmungen der Resolution 46/221 B, und
der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung darüber Bericht zu erstatten;

8. ersucht den Beitragsausschuss, damit fortzufahren,
die überarbeitete Methode der Berechnung preisbereinigter
Wechselkurse einer gründlichen Analyse zu unterziehen, und
der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung darüber Bericht zu erstatten;

9. erinnert an Ziffer 1 ihrer Resolution 48/223 C vom
23. Dezember 1993 und bekräftigt, dass der Beitragsaus-
schuss als Fachorgan gehalten ist, den Beitragsschlüssel aus-
schließlich auf der Grundlage zuverlässiger, verifizierbarer
und vergleichbarer Daten aufzustellen;

10. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über mehrjährige Zahlungspläne6;

11. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre
Beiträge vollständig, pünktlich und ohne Bedingungen zu ent-
richten;

12. bekräftigt Ziffer 1 der Resolution 57/4 B; 

13. nimmt Kenntnis von dem Beschluss des Beitragsaus-
schusses in Ziffer 130 seines Berichts5, auf seiner vierund-
sechzigsten Tagung die Frage weiter zu behandeln, mit wel-
chen Maßnahmen die Begleichung von Beitragsrückständen
gefördert werden kann, und ersucht den Ausschuss, der Gene-
ralversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung dar-
über Bericht zu erstatten;

14. schließt sich den vorläufigen Bemerkungen des Bei-
tragsausschusses betreffend Kriterien für Ad-hoc-Anpassun-
gen der Beitragssätze an, die in den Ziffern 45 und 47 seines
Berichts5 enthalten sind;

15. nimmt Kenntnis von dem Beschluss des Beitragsaus-
schusses, diese Frage auf seiner vierundsechzigsten Tagung
weiter zu prüfen, und ersucht den Ausschuss, der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung darüber Be-
richt zu erstatten;

16. bekräftigt Ziffer 4 ihrer Resolution 57/4 B und for-
dert den Beitragsausschuss nachdrücklich auf, seine Arbeit an
den Kriterien für Ad-hoc-Anpassungen der Beitragssätze zu
beschleunigen;

17. schließt sich den Empfehlungen des Beitragsaus-
schusses in Ziffer 122 seines Berichts5 an;

18. beschließt, die Behandlung der Frage der ausstehen-
den Beiträge des ehemaligen Jugoslawien bis zu ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung zurückzustellen.

RESOLUTION 58/249

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses A/58/570, Ziffer 7)10.

58/249. Finanzberichte und geprüfte Rechnungsabschlüs-
se sowie Berichte des Rates der Rechnungsprüfer

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der geprüften Rechnungsabschlüsse und
des Berichts des Rates der Rechnungsprüfer über die vom Ho-
hen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen verwalte-
ten freiwilligen Fonds für das am 31. Dezember 2002 abge-
laufene Jahr11, des Berichts des Rates der Rechnungsprüfer
über die Umsetzung seiner den Zweijahreszeitraum 2000-
2001 betreffenden Empfehlungen12, des zweiten Berichts des
Generalsekretärs über die Umsetzung der Empfehlungen des

9 Siehe ST/SGB/2003/7.

10 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
11 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 5E (A/58/5/Add.5).
12 A/58/114, Anhang.
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
Rates der Rechnungsprüfer zu den Konten der Vereinten Na-
tionen13 und zu den Konten der Fonds und Programme der
Vereinten Nationen14 für den am 31. Dezember 2001 abgelau-
fenen Zweijahreszeitraum sowie des entsprechenden Berichts
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen15,

in Anerkennung der schwierigen Bedingungen, unter de-
nen das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten
Nationen seine Arbeit ausführt,

1. nimmt den Finanzbericht und die geprüften Rech-
nungsabschlüsse sowie den Bericht und den Bestätigungsver-
merk des Rates der Rechnungsprüfer für die vom Hohen
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen verwalteten
freiwilligen Fonds für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. De-
zember 200211an;

2. macht sich die Empfehlungen im Bericht des Rates
der Rechnungsprüfer16 zu eigen;

3. macht sich außerdem die Bemerkungen und Emp-
fehlungen in den Ziffern 2 bis 18 des Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen15 zu ei-
gen;

4. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den Mängeln bei
der Verwaltung der finanziellen und menschlichen Ressour-
cen durch das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der
Vereinten Nationen, die der Rat der Rechnungsprüfer aufge-
zeigt hat, fordert den Hohen Kommissar nachdrücklich auf,
die Empfehlungen des Rates auch weiterhin umzusetzen, und
ersucht ihn, den zuständigen Leitungsgremien regelmäßig
über die dabei erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten; 

5. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen, die der Ho-
he Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen zur Umset-
zung der Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer un-
ternommen hat;

6. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von dem weiteren
Rückgang der Reserven des Amtes des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen und ersucht den Hohen
Kommissar, den Ursachen der anhaltenden operativen Defizi-
te auf den Grund zu gehen, um dafür zu sorgen, dass die Be-
triebskosten des Amtes seine Einnahmen im jeweiligen Fi-
nanzjahr in der Regel nicht übersteigen;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung über den Gesamtbestand der ungedeckten Verbindlich-
keiten der Vereinten Nationen und ihrer Fonds und Program-
me für Leistungen an das Personal bei Kündigung bezie-
hungsweise nach Beendigung des Dienstverhältnisses Bericht
zu erstatten und Maßnahmen vorzuschlagen, die Fortschritte
bei der Bereitstellung der gesamten zur Deckung dieser Ver-

bindlichkeiten notwendigen Finanzmittel sicherstellen wür-
den;

8. nimmt Kenntnis von dem zweiten Bericht des Gene-
ralsekretärs über die Umsetzung der Empfehlungen des Rates
der Rechnungsprüfer zu den Konten der Vereinten Nationen13

und zu den Konten der Fonds und Programme der Vereinten
Nationen14 für den am 31. Dezember 2001 abgelaufenen
Zweijahreszeitraum sowie von dem Bericht des Rates der
Rechnungsprüfer über die Umsetzung seiner Empfehlungen12;

9. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Empfeh-
lung, die Berichte des Generalsekretärs über die Konten der
Vereinten Nationen und ihrer Fonds und Programme in einem
einzigen Bericht zu konsolidieren17;

10. ersucht den Generalsekretär, in den konsolidierten
Bericht auch weiterhin den Stand der Umsetzung der Empfeh-
lungen des Rates der Rechnungsprüfer aufzunehmen und da-
bei deutlich zu machen, welche Empfehlungen nur zum Teil
und welche gar nicht umgesetzt wurden;

11. ersucht die geprüften Organisationen, alle erforderli-
chen Schritte zu unternehmen, um die ausstehenden Prü-
fungsempfehlungen vollständig und zügig umzusetzen.

RESOLUTION 58/250

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/575, Ziffer 6)18.

58/250. Konferenzplanung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, na-
mentlich die Resolutionen 40/243 vom 18. Dezember 1985,
41/213 vom 19. Dezember 1986, 43/222 A bis E vom 21. De-
zember 1988, 51/211 A bis E vom 18. Dezember 1996,
52/214 vom 22. Dezember 1997, 53/208 A bis E vom 18. De-
zember 1998, 54/248 vom 23. Dezember 1999, 55/222 vom
23. Dezember 2000, 56/242 vom 24. Dezember 2001,
56/254 D vom 27. März 2002, 56/262 vom 15. Februar 2002,
56/287 vom 27. Juni 2002, 57/283 A vom 20. Dezember 2002
und 57/283 B vom 15. April 2003,

in Bekräftigung ihrer Resolution 42/207 C vom 11. De-
zember 1987, in der sie den Generalsekretär ersuchte, die
Gleichbehandlung der Amtssprachen der Vereinten Nationen
sicherzustellen,

sowie in Bekräftigung der die Konferenzdienste betreffen-
den Bestimmungen ihrer Resolutionen über die Mehrspra-
chigkeit,

nach Behandlung des Berichts des Konferenzausschus-
ses19 und der entsprechenden Berichte des Generalsekretärs20,

13 A/58/97.
14 A/58/97/Add.1.
15 A/58/384.
16 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 5E (A/58/5/Add.5), Kap. II.

17 A/58/114, Anhang, Ziffer 7.
18 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
19 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 32 (A/58/32).
20 A/58/194 und Corr.1 und 2, A/58/213, A/57/783 und A/57/809.
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
sowie nach Behandlung des ersten Berichts des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen über
den Entwurf des Programmhaushaltsplans für den Zweijah-
reszeitraum 2004-200521, insbesondere dessen Ziffer I.84,
und des zweiten Berichts des Beratenden Ausschusses22,

I

Konferenz- und Sitzungskalender

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Arbeit des
Konferenzausschusses;

2. billigt den vom Konferenzausschuss vorgelegten
Entwurf des zweijährlichen Konferenz- und Sitzungskalen-
ders der Vereinten Nationen für 2004-200523, unter Berück-
sichtigung der Anmerkungen des Ausschusses und vorbehalt-
lich der Bestimmungen dieser Resolution;

3. ermächtigt den Konferenzausschuss, im Konferenz-
und Sitzungskalender für 2004-2005 die infolge der Maßnah-
men und Beschlüsse der achtundfünfzigsten Tagung der Ge-
neralversammlung erforderlich werdenden Anpassungen vor-
zunehmen;

4. stellt mit Befriedigung fest, dass das Sekretariat die
in den Resolutionen 53/208 A, 54/248, 55/222, 56/242 und
57/283 B der Generalversammlung genannten Regelungen
betreffend den orthodoxen Karfreitag sowie die offiziellen
Feiertage Id al-Fitr und Id al-Adha berücksichtigt hat, und er-
sucht alle zwischenstaatlichen Organe, bei der Planung ihrer
Sitzungen diese Beschlüsse auch künftig zu beachten;

II

A.  Nutzung der Ressourcen und Einrichtungen für 
Konferenzbetreuung
1. nimmt Kenntnis von der besseren Auslastung des

Konferenzzentrums der Wirtschaftskommission für Afrika als
Reaktion auf Abschnitt II.A Ziffer 21 ihrer Resolution
57/283 B und ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin al-
le Möglichkeiten für eine noch stärkere Auslastung des Kon-
ferenzzentrums zu sondieren;

2. ersucht den Konferenzausschuss, mit den Organen,
die während der drei vorangegangenen Tagungen den jewei-
ligen Richtwert der ihnen bereitgestellten Ressourcen durch-
gehend unterschritten haben, Konsultationen mit dem Ziel zu
führen, geeignete Empfehlungen zur Herbeiführung einer op-
timalen Auslastung der Konferenzbetreuungsressourcen ab-
zugeben, fordert die Sekretariate und Vorstände der Organe,
die ihre Konferenzbetreuungsressourcen nicht angemessen
auslasten, nachdrücklich auf, enger mit der Sekretariats-
Hauptabteilung Generalversammlung und Konferenzmana-

gement zusammenzuarbeiten und gegebenenfalls Änderun-
gen ihres Arbeitsprogramms zu erwägen, namentlich Anpas-
sungen auf der Grundlage der mit wiederkehrenden Tagesord-
nungspunkten gesammelten Erfahrungswerte, mit dem Ziel
von Verbesserungen bei den Faktoren, die zu einer Unteraus-
lastung führen;

3. begrüßt die im Bericht des Generalsekretärs24 be-
schriebenen Anstrengungen, die derzeit unternommen wer-
den, um die Konferenzeinrichtungen im Büro der Vereinten
Nationen in Nairobi besser auszulasten;

4. erinnert an mehrere ihrer Resolutionen, namentlich
Resolution 57/283 B, Abschnitt II.A Ziffer 9, und bekräftigt,
dass alle Tagungen der in Nairobi ansässigen Organe der Ver-
einten Nationen in Nairobi abgehalten werden, sofern nicht
die Generalversammlung oder der in ihrem Namen handelnde
Konferenzausschuss etwas anderes genehmigen;

5. legt dem Generalsekretär erneut nahe, die Bemühun-
gen des Büros der Vereinten Nationen in Nairobi, mehr Ta-
gungen für seine Einrichtungen anzuziehen, weiter zu verstär-
ken;

6. rät nachdrücklich von jeglichem Angebot der Aus-
richtung von Tagungen ab, das gegen die Amtssitzregel ver-
stoßen würde, insbesondere für das Büro der Vereinten Natio-
nen in Nairobi und andere Zentren der Vereinten Nationen mit
einem niedrigen Auslastungsgrad;

7. betont, dass alle Dienstorte mit ausreichenden Res-
sourcen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat
wirksam und effizient wahrnehmen können;

8. bekundet erneut ihre Besorgnis über die Verzöge-
rung bei der Besetzung der verbleibenden freien Stellen in den
Dolmetsch- und Übersetzungsdiensten des Büros der Verein-
ten Nationen in Nairobi, fordert die zügige Besetzung der frei-
en Stellen und ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über den
Konferenzausschuss darüber Bericht zu erstatten;

9. bedauert die Schwierigkeiten, namentlich die Ver-
zögerung, bei der vollständigen Besetzung aller Stellen in der
Gruppe Arabisch der Dolmetsch-Sektion im Büro der Verein-
ten Nationen in Nairobi und ersucht den Generalsekretär,
durch geeignete Maßnahmen die Besetzung der genannten
Stellen ohne weitere Verzögerung sicherzustellen und der Ge-
neralversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über
den Konferenzausschuss darüber Bericht zu erstatten;

10. stellt fest, welche Bedeutung den Sitzungen regiona-
ler und anderer wichtiger Gruppen von Mitgliedstaaten für
den reibungslosen Ablauf der Tagungen der zwischenstaatli-
chen Organe zukommt, und ersucht den Generalsekretär, da-
für zu sorgen, dass allen Anträgen auf Konferenzdienste für
Sitzungen regionaler und anderer wichtiger Gruppen von Mit-
gliedstaaten so weit wie möglich entsprochen wird;

21 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 7 und Korrigendum (A/58/7 und Corr.1).
22 A/58/7/Add.1 und Corr.1. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung,
Beilage 7A.
23 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 32 (A/58/32), Anhang II. 24 A/57/809.
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
11. stellt mit Besorgnis fest, dass anteilmäßig weniger
Dolmetschdienste für regionale und andere wichtige Gruppen
bereitgestellt werden; 

12. stellt mit Anerkennung fest, dass den Anträgen regio-
naler und anderer wichtiger Gruppen auf Bereitstellung von
Konferenzeinrichtungen nach der derzeit verwendeten stati-
stischen Erhebungsmethode zu 100 Prozent entsprochen wur-
de;

13. betont, wie wichtig es ist, den Mitgliedstaaten an al-
len Dienstorten Dienste von höchster Qualität zur Verfügung
zu stellen, und ersucht in dieser Hinsicht den Generalsekretär,
die gegenwärtig zwischen den Dienstorten bestehenden Un-
terschiede in der Qualität der Konferenzdienste durch geeig-
nete Maßnahmen zu beheben;

14. ersucht den Generalsekretär, den Auslastungsgrad
der Dolmetschdienste und Konferenzeinrichtungen an allen
Dienstorten auch künftig in seine Berichte aufzunehmen;

15. stellt fest, dass der Generalsekretär seinen Bericht25

nach Abschnitt II.A Ziffer 14 ihrer Resolution 57/283 B vor-
gelegt hat, in der sie ihren Beschluss bekräftigt hatte, im
Haushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 alle er-
forderlichen Mittel vorzusehen, um für Sitzungen regionaler
und anderer wichtiger Gruppen von Mitgliedstaaten auf ent-
sprechenden Antrag dieser Gruppen von Fall zu Fall und im
Einklang mit der bestehenden Praxis Dolmetschdienste be-
reitzustellen;

B. Reform der Hauptabteilung Generalversammlung 
und Konferenzmanagement

1. bekräftigt, dass der Fünfte Ausschuss der zuständige
Hauptausschuss der Generalversammlung ist, dem die Ver-
antwortung für Verwaltungs- und Haushaltsfragen obliegt;

2. begrüßt die ersten Schritte, die der Generalsekretär
zur Durchführung der in seinem Bericht26 beschriebenen Re-
formmaßnahmen im Einklang mit Abschnitt II.B ihrer Reso-
lution 57/283 B unternommen hat, und befürwortet die weite-
re Durchführung der in Ziffer 52 seines Berichts über die Re-
form der Sekretariats-Hauptabteilung Generalversammlung
und Konferenzmanagement27 beschriebenen Maßnahmen,
vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution;

3. wiederholt ihr Ersuchen in Abschnitt II.B Ziffer 12
ihrer Resolution 57/283 B;

4. betont, dass die Reform der Hauptabteilung darauf
abzielen soll, die Qualität der Dokumente und ihre fristge-
rechte Herstellung und Verteilung sowie die Qualität der für
die Mitgliedstaaten bereitgestellten Konferenzdienste zu ver-
bessern, mit dem Ziel, ihrem Bedarf so effizient und wirksam
wie möglich und im Einklang mit den einschlägigen Resolu-
tionen der Generalversammlung zu entsprechen; 

5. betont außerdem, dass die Reform der Hauptabtei-
lung gleichermaßen darauf abzielen soll, die Produktivität der
Hauptabteilung bei der Bereitstellung aller Dienste im Ein-
klang mit den einschlägigen Resolutionen zu erhöhen; 

6. stellt fest, dass die Reform eine umfassende Untersu-
chung des integrierten globalen Managements im Einklang
mit Abschnitt II.B Ziffer 8 der Resolution 57/283 B beinhal-
ten wird, die im Benehmen mit dem Amt für interne Auf-
sichtsdienste und unter voller Beteiligung aller Dienstorte im
Rahmen eines Kooperations- und Konsultationsprozesses
durchgeführt wird, mit dem Ziel, zu Schlussfolgerungen zu
gelangen, die sowohl praktisch als auch umfassend sind, und
ersucht den Generalsekretär, die Generalversammlung über
den Konferenzausschuss über die Angelegenheit unterrichtet
zu halten;

7. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin ein
wirksames Vorgehen zur Stärkung des Verantwortungs- und
Rechenschaftssystems innerhalb des Sekretariats zu entwik-
keln, um die rechtzeitige Vorlage der Dokumente für die Wei-
terbearbeitung sicherzustellen, und der Generalversammlung
auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über den Konferenzaus-
schuss einen umfassenden Bericht darüber vorzulegen;

8. nimmt Kenntnis von der Absicht des Generalsekre-
tärs, eine Arbeitsgruppe des Sekretariats mit breiter Beteili-
gung einzusetzen, die den Auftrag hat, eine umfassende Un-
tersuchung der Leistungsnormen und der Leistungsmessung
durchzuführen und der Generalversammlung auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung über den Konferenzausschuss darüber
Bericht zu erstatten;

9. ersucht den Generalsekretär, eine eingehende Ko-
sten-Nutzen-Analyse der Kurzprotokolle durchzuführen und
die Liste der Organe, die Anspruch auf diese Protokolle ha-
ben, zu überprüfen, in voller Abstimmung mit allen in Be-
tracht kommenden zwischenstaatlichen Organen, mit dem
Ziel, den Bedarf an diesen Protokollen zu bewerten und zu
prüfen, wie sie effizienter und wirksamer bereitgestellt wer-
den könnten, und der Generalversammlung auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung über den Konferenzausschuss darüber
Bericht zu erstatten; 

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, dafür zu sor-
gen, dass im Rahmen der laufenden und geplanten Arbeiten
betreffend die Leistungsnormen und die Leistungsmessung
insbesondere quantitative Methoden und Indikatoren zur Be-
wertung der Produktivität, Effizienz und Kostenwirksamkeit
entwickelt werden, und dies auch hinsichtlich der Qualität der
Dienstleistungen zu tun, und der Generalversammlung auf ih-
rer neunundfünfzigsten Tagung über den Konferenzausschuss
darüber Bericht zu erstatten;

11. ersucht den Generalsekretär ferner, dafür zu sorgen,
dass im Rahmen der laufenden und geplanten Arbeiten betref-
fend die Leistungsnormen und die Leistungsmessung insbe-
sondere qualitative Methoden und Indikatoren zur Bewertung
der Produktivität, Effizienz und Kostenwirksamkeit entwik-
kelt werden, und dies auch hinsichtlich der Qualität der
Dienstleistungen zu tun, und der Generalversammlung auf ih-

25 A/58/397.
26 A/57/289.
27 A/58/213.
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
rer neunundfünfzigsten Tagung über den Konferenzausschuss
darüber Bericht zu erstatten; 

12. erkennt an, dass die Zufriedenheit der Mitgliedstaa-
ten einer der wichtigsten Leistungsindikatoren im Bereich des
Konferenzmanagements und der Konferenzdienste ist, und er-
sucht den Generalsekretär, dem Leistungsmanagement im
weiteren Sinne auch künftig ein nutzerorientiertes Konzept
zugrunde zu legen, der Generalversammlung Vorschläge für
die Einbindung eines solchen Konzepts in die Leistungsma-
nagement-Methoden der Hauptabteilung zu unterbreiten und
die Ergebnisse eines solchen Konzepts sowie die Ergebnisse
seiner eigenen internen Evaluierung der Hauptabteilung in
künftige Vorschläge zur Verbesserung der Arbeit der Haupt-
abteilung aufzunehmen;

III

Fragen der Dokumentation und der Veröffentlichungen

1. hebt hervor, wie wichtig die Gleichstellung der
sechs Amtssprachen der Vereinten Nationen ist; 

2. bekräftigt Abschnitt B ihrer Resolution 52/214 und
betont, dass eine Reduzierung der Länge von Berichten weder
die Qualität ihrer Aufmachung noch ihren Inhalt beeinträchti-
gen darf;

3. stellt fest, dass der überwiegende Teil der herausge-
gebenen Dokumente Berichte sind, die nicht vom Sekretariat
erstellt wurden28, und ersucht den Generalsekretär, zu untersu-
chen, wie die Einhaltung der einschlägigen Richtlinie für die
Begrenzung der Seitenzahlen erreicht werden kann, und der
Generalversammlung über den Konferenzausschuss darüber
Bericht zu erstatten;

4. stellt außerdem fest, dass hinsichtlich der fristge-
rechten Herausgabe der Dokumente für die achtundfünfzigste
Tagung eine relative Verbesserung eingetreten ist;

5. stellt mit Besorgnis fest, dass die Sechs-Wochen-Re-
gel für die Herausgabe von Dokumenten nicht vollständig
eingehalten wird, was unter anderem auf die verspätete Vor-
lage von Dokumenten durch die Urheberabteilungen unter
Verstoß gegen die einschlägigen Regeln zurückzuführen ist,
und ersucht den Generalsekretär, Abhilfemaßnahmen zu er-
greifen, um die strikte Einhaltung der Sechs-Wochen-Regel
für die fristgerechte Herausgabe von Dokumenten sicherzu-
stellen, angesichts der Auswirkungen, die ihre verspätete Her-
ausgabe auf die Arbeit der zwischenstaatlichen Organe und
der Sachverständigengremien hat;

6. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
die Regeln betreffend die gleichzeitige Verteilung von Doku-
menten in allen Amtssprachen auch für die Einstellung der
Dokumentation der beschlussfassenden Organe in das Elek-
tronische Dokumentenarchiv und in die Internetseite der Ver-
einten Nationen eingehalten werden, entsprechend Ab-
schnitt III Ziffer 5 der Resolution 55/222 der Generalver-
sammlung;

7. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von Ziffer 61 des Be-
richts des Generalsekretärs29, bekräftigt, dass von der Regel,
dass die Dokumente in allen Amtssprachen verteilt werden
müssen, nicht abgewichen werden darf, und betont den
Grundsatz, dass alle offiziellen Dokumente gleichzeitig in al-
len Amtssprachen verteilt werden müssen, bevor sie auf den
Internetseiten der Vereinten Nationen zugänglich gemacht
werden;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, dafür zu sorgen,
dass die Dokumente entsprechend der Sechs-Wochen-Regel
für ihre Verteilung gleichzeitig in den sechs Amtssprachen
zur Verfügung stehen;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem erneut, dafür
zu sorgen, dass Übersetzungen grundsätzlich dem besonderen
Charakter einer jeden Sprache Rechnung tragen, soweit dies
möglich ist, und dass die inhaltliche Übereinstimmung der
Resolutionen gewahrt wird;

10. erinnert an Abschnitt III Ziffern 25, 26 und 27 der
Resolution 57/283 B, bekundet ihre Besorgnis darüber, dass
der in Ziffer 28 der Resolution angeforderte Bericht nicht vor-
gelegt wurde, fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf,
den Mitgliedstaaten umgehend die Ergebnisse der dort ge-
nannten Konsultationen zu übermitteln, und beschließt, auf
ihrer neunundfünfzigsten Tagung auf diese Frage zurückzu-
kommen;

11. ersucht den Generalsekretär erneut, alle Hauptabtei-
lungen anzuweisen, in die vom Sekretariat erstellten Berichte
folgende Bestandteile aufzunehmen:

a) eine Zusammenfassung des Berichts;

b) zusammengefasste Schlussfolgerungen, Empfehlun-
gen und andere vorgeschlagene Maßnahmen;

c) sachdienliche Hintergrundinformationen;

12. legt den zwischenstaatlichen Organen und den Sach-
verständigengremien nahe, die genannten Bestandteile, wo
angebracht, in ihre Berichte an die Generalversammlung auf-
zunehmen;

13. ersucht darum, dass in allen Dokumenten, die das
Sekretariat, zwischenstaatliche Organe und Sachverständi-
gengremien den beschlussfassenden Organen zur Behandlung
und Beschlussfassung vorlegen, die Schlussfolgerungen und
Empfehlungen im Fettdruck erscheinen sollen;

14. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von der verspäteten
Herausgabe der Wort- und Kurzprotokolle und ersucht in die-
sem Zusammenhang den Generalsekretär, geeignete Maßnah-
men zur Verbesserung der Lage zu ergreifen, damit diese Pro-
tokolle fristgerecht herausgegeben werden;

15. nimmt außerdem mit Besorgnis Kenntnis von der
Nichteinhaltung der Regel 59 der Geschäftsordnung der Ge-
neralversammlung und ersucht den Generalsekretär, dafür zu
sorgen, dass die von der Generalversammlung verabschiede-

28 Siehe A/57/228, Ziffern 79-86. 29 A/58/194 und Corr.1 und 2.
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
ten Resolutionen den Mitgliedstaaten innerhalb von fünfzehn
Tagen nach Tagungsende zugeleitet werden;

16. nimmt ferner mit Besorgnis Kenntnis von dem rück-
läufigen Prozentsatz der auf Arabisch zur Verfügung stehen-
den Dokumente, die von der Wirtschafts- und Sozialkommis-
sion für Westasien herausgegeben werden, und ersucht den
Generalsekretär, durch Sofortmaßnahmen dafür zu sorgen,
dass im Zweijahreszeitraum 2004-2005 100 Prozent aller Do-
kumente und Publikationen der Kommission auf Arabisch
herausgegeben werden;

17. bekräftigt Abschnitt B ihrer Resolution 52/214 und
betont erneut, dass eine Reduzierung der Länge von Doku-
menten weder die Qualität ihrer Aufmachung noch ihren In-
halt beeinträchtigen darf und dass die Reduzierung bei konso-
lidierten Berichten flexibel zu handhaben ist; 

IV

Fragen der Übersetzung und Dolmetschung

1. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von dem hohen Anteil
der Selbstüberprüfung in einigen Amtssprachen sowie von
den Übersetzungsproblemen in einigen Sprachen;

2. ersucht den Generalsekretär, sich bei der Aktualisie-
rung der Leistungsnormen mit der Frage auseinanderzuset-
zen, welcher Selbstüberprüfungsanteil angemessen ist, um ei-
ne hohe Übersetzungsqualität in allen Amtssprachen zu ge-
währleisten;

3. wiederholt ihr Ersuchen, das sie in Abschnitt IV Zif-
fer 1 ihrer Resolution 55/222 an den Generalsekretär gerichtet
hat;

V

Informationstechnik

1. betont, dass das Hauptziel der Einführung neuer
Technologien darin bestehen soll, die Qualität, den Ausstoß,
die Kostenwirksamkeit und die Effizienz der Konferenzdien-
ste im Einklang mit den Mandaten der beschlussfassenden
Organe zu erhöhen;

2. nimmt Kenntnis von den relativen Fortschritten, die
bisher an allen Dienstorten bei der Integration der Informa-
tionstechnik in die Management- und Dokumentenverarbei-
tungssysteme erzielt wurden;

3. nimmt außerdem Kenntnis von der besonderen Si-
tuation im Büro der Vereinten Nationen in Nairobi, fordert
den Generalsekretär nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass
alle Dienstorte in institutionalisierter Form die gleichen mo-
dernen Verfahrensweisen, Systeme und Techniken auf dem
Gebiet des Konferenzmanagements und des Dokumentations-
wesens verwenden, und ersucht den Generalsekretär, der Ge-
neralversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über
den Konferenzausschuss darüber Bericht zu erstatten;

VI

1. ersucht den Generalsekretär, dem Konferenzaus-
schuss auf seiner nächsten Tagung einen konsolidierten Be-

richt über alle mit dieser Resolution mandatierten Maßnah-
men vorzulegen;

2. erinnert daran, dass es geboten ist, die zwei- oder
dreijährliche Behandlung der Tagesordnungspunkte des Fünf-
ten Ausschusses in Erwägung zu ziehen, im Einklang mit den
Richtlinien für die Rationalisierung der Tagesordnung der
Generalversammlung, die in Anhang I Ziffer 5 c) ihrer Reso-
lution 48/264 vom 29. Juli 1994 sowie in ihrer Resolution
58/126 vom 19. Dezember 2003 über die Neubelebung der
Tätigkeit der Generalversammlung enthalten sind;

3. ersucht den Generalsekretär, im Kontext der Zif-
fer 2, der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung über den Konferenzausschuss Vorschläge über die
Möglichkeit der zweijährlichen Behandlung dieses Gegen-
stands zu unterbreiten.

RESOLUTION 58/251

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/576, Ziffer 8)30.

58/251. Gemeinsames System der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts der Kommission für den in-
ternationalen öffentlichen Dienst für das Jahr 200331 und der
vom Generalsekretär vorgelegten Erklärung über die verwal-
tungsbezogenen und finanziellen Auswirkungen der Be-
schlüsse und Empfehlungen in dem Bericht der Kommissi-
on32,

in Bekräftigung ihres Eintretens für ein einziges und ein-
heitliches Gemeinsames System der Vereinten Nationen als
Eckstein für die Regelung und Koordinierung der Beschäfti-
gungsbedingungen des Gemeinsamen Systems der Vereinten
Nationen,

in der Überzeugung, dass das Gemeinsame System das be-
ste Instrument ist, um zu gewährleisten, dass für den interna-
tionalen öffentlichen Dienst Personal gewonnen wird, das
über ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit, fachlicher Eig-
nung und Integrität verfügt, wie in der Charta der Vereinten
Nationen vorgesehen,

in Bekräftigung der Satzung der Kommission und ihrer
zentralen Rolle bei der Regelung und Koordinierung der Be-
schäftigungsbedingungen des Gemeinsamen Systems der
Vereinten Nationen,

nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Arbeit der Kom-
mission für den internationalen öffentlichen Dienst und
nimmt Kenntnis von ihrem Bericht für das Jahr 200331;

30 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
31 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 30 (A/58/30).
32 A/58/378.
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
I
Für beide Laufbahngruppen geltende Beschäftigungsbe-

dingungen

A. Überprüfung des Besoldungs- und Sozialleistungssy-
stems
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/216 vom 18. De-

zember 1996, 52/216 vom 22. Dezember 1997, 53/209 vom
18. Dezember 1998, 55/223 vom 23. Dezember 2000 und
57/285 vom 20. Dezember 2002,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Fort-
schritten, die die Kommission bei der Überprüfung des Besol-
dungs- und Sozialleistungssystems im Kontext des genehmig-
ten Rahmens für das Personalmanagement auch weiterhin er-
zielt;

2. nimmt Kenntnis von den Beschlüssen der Kommis-
sion in den Ziffern 35, 86 und 88 ihres Berichts31;

B. Regelungen in Bezug auf die Anstellungsverträge
unter Hinweis auf Abschnitt I.A Ziffer 4 ihrer Resolution

57/285,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Koope-
rationsprozess zwischen der Kommission und den Organisa-
tionen zur Ausarbeitung eines allgemeinen Rahmens für Re-
gelungen in Bezug auf die Anstellungsverträge, innerhalb
dessen die Organisationen des Gemeinsamen Systems arbei-
ten können;

2. nimmt Kenntnis von den Beschlüssen der Kommis-
sion in den Ziffern 104 und 105 ihres Berichts31;

C. Mobilität
unter Hinweis auf Abschnitt V ihrer Resolution 55/258

vom 14. Juni 2001 und Abschnitt I.B ihrer Resolution 57/285,

1. nimmt Kenntnis von dem Beschluss der Kommission
in Ziffer 125 ihres Berichts31;

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Beschluss der
Kommission in Ziffer 126 ihres Berichts, das gegenwärtige
Mobilitäts- und Erschwernispaket im Rahmen der Überprü-
fung des Besoldungs- und Sozialleistungssystems ebenfalls
zu überprüfen;

D. Gefahrenzulage
unter Hinweis auf Abschnitt I.D ihrer Resolution 57/285,

erinnert daran, dass die Gefahrenzulage eine Zahlung
symbolischer Natur ist und ersucht die Kommission, die Höhe
der Gefahrenzulage für Ortskräfte erneut zu prüfen und eine
geringere Erhöhung zu beschließen, unter Berücksichtigung
der von den Mitgliedstaaten geäußerten Auffassungen, und

der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung über die Umsetzung dieses Ersuchens Bericht zu erstat-
ten;

E. Unterhaltszulage für Feldmissionen/Sondereinsätze-
Konzept
nimmt Kenntnis von dem Beschluss der Kommission in

Ziffer 154 ihres Berichts31;

II

Beschäftigungsbedingungen der Bediensteten des Höhe-
ren Dienstes und der oberen Führungsebenen

A. Grund-/Mindestgehaltstabelle
unter Hinweis auf Abschnitt I.H ihrer Resolution 44/198

vom 21. Dezember 1989, mit der sie Mindestnettogehälter für
Bedienstete des Höheren Dienstes und der oberen Führungs-
ebenen durch Bezugnahme auf die entsprechenden Grundnet-
togehälter von Bediensteten, die in vergleichbaren Positionen
am Basisdienstort des Vergleichsstaatsdienstes tätig sind, ge-
schaffen hat33,

billigt die Empfehlung der Kommission in Ziffer 188 ihres
Berichts31;

B. Verknüpfung zwischen der Mobilitäts- und Erschwer-
niszulage und der Grund-/Mindestgehaltstabelle
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/198, 46/191 A

vom 20. Dezember 1991, 51/216, 55/223 und 57/285,

erwartet mit Interesse auf ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung die Vorlage der Berichte der Kommission über ihre
Überprüfung des Mobilitäts- und Erschwernispakets und über
die Verknüpfung zwischen der Mobilitäts- und Erschwernis-
zulage und der Grund-/Mindestgehaltstabelle;

III

Beschäftigungsbedingungen der Bediensteten des Allge-
meinen Dienstes und anderer Ortskräfte-Laufbahn-
gruppen: Methoden für Erhebungen der besten örtli-
chen Beschäftigungsbedingungen an Amtssitz- und
Nicht-Amtssitzdienstorten
unter Hinweis auf Abschnitt III Ziffer 1 ihrer Resolution

47/216  vom 23. Dezember 1992,

macht sich die Beschlüsse der Kommission und die Ver-
feinerungen und Änderungen der Methoden in den Zif-
fern 230, 265 bis 269, 279, 288, 302, 311, 312, 326, 354 und
355 ihres Berichts31 zu eigen.

33 Siehe die Anlage zu dieser Resolution.
496



VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
Anlage

Vergleich der durchschnittlichen Nettobesoldung von Bediensteten des Höheren Dienstes und der
oberen Führungsebenen der Vereinten Nationen in New York und der Bediensteten der Vereinigten
Staaten in Washington in äquivalenten Besoldungsgruppen (Marge für das Kalenderjahr 2003)

a Die Durchschnittsgehälter der Vereinten Nationen wurden anhand der Personalstatistiken des Koordinierungsrats der Lei-
ter der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen mit Stand vom 31. Dezember 2000 berechnet.
b Die Gewichtungskoeffizienten entsprechen dem Personal des Gemeinsamen Systems der Vereinten Nationen in den Be-
soldungsgruppen P-1 bis D-2, das am 31. Dezember 2000 am Amtssitz und in den ständigen Büros beschäftigt war.

Nettobesoldung
(in US-Dollar)

Verhältnis Vereinte Nationen/
Vereinigte Staaten

(Washington = 100)

Verhältnis
Vereinte Nationen/
Vereinigte Staaten,

bereinigt um die unter-
schiedlichen

Lebenshaltungskosten

Gewichtungs-
koeffizienten

für die
Berechnung des

Gesamtverhältnissesb

Besoldungs-
gruppe

Vereinte
Nationena

Vereinig-
te Staaten

P-1 58.761 42.420 138,5 120,3 0,2

P-2 73.087 55.169 132,5 115,1 5,3

P-3 89.112 67.748 131,5 114,2 20,9

P-4 106.863 84.642 126,3 109,7 32,1

P-5 125.124 99.430 125,8 109,3 27,5

D-1 144.874 114.817 126,2 109,6 10,4

D-2 151.732 118.923 127,6 110,9 3,7

Gewichtetes Durchschnittsverhältnis vor der Bereinigung um die unterschiedlichen Lebenshal-
tungskosten New York/Washington 127,6

Verhältnis der Lebenshaltungskosten New York/Washington 115,1

Gewichtetes Durchschnittsverhältnis, bereinigt um die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten 110,9
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
RESOLUTION 58/252

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/579, Ziffer 7)34.

58/252. Zweiter Haushaltsvollzugsbericht für den Zwei-
jahreszeitraum 2002-2003 für den Internationa-
len Strafgerichtshof zur Verfolgung der Perso-
nen, die für Völkermord und andere schwere Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Ho-
heitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar
1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich
sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die
für während desselben Zeitraums im Hoheitsge-
biet von Nachbarstaaten begangenen Völker-
mord und andere derartige Verstöße verantwort-
lich sind

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des zweiten Haushaltsvollzugsberichts
des Generalsekretärs für den Zweijahreszeitraum 2002-2003
für den Internationalen Strafgerichtshof zur Verfolgung der
Personen, die für Völkermord und andere schwere Verstöße
gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas
zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994
verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die
für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nach-
barstaaten begangenen Völkermord und andere derartige Ver-
stöße verantwortlich sind35, und des entsprechenden Berichts
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen36,

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/251 vom 20. Juli
1995 über die Finanzierung des Internationalen Strafgerichts-
hofs für Ruanda sowie auf ihre späteren Resolutionen zu die-
ser Frage, zuletzt die Resolutionen 56/248 A vom 24. De-
zember 2001, 56/248 B vom 27. März 2002 und 57/289 vom
20. Dezember 2002,

1. nimmt Kenntnis von dem zweiten Haushaltsvoll-
zugsbericht des Generalsekretärs für den Zweijahreszeitraum
2002-2003 für den Internationalen Strafgerichtshof zur Ver-
folgung der Personen, die für Völkermord und andere schwe-
re Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsge-
biet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. De-
zember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsan-
gehöriger, die für während desselben Zeitraums im Hoheits-
gebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord und an-
dere derartige Verstöße verantwortlich sind35, und des ent-
sprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen36;

2. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen36 an;

3. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von der verspäteten
Herausgabe des zweiten Haushaltsvollzugsberichts des Gene-
ralsekretärs für den Zweijahreszeitraum 2002-2003, in Anbe-
tracht der Art des Berichts und des darin erfassten Zeitraums;

4. trifft den Beschluss, den in ihrer Resolution 57/289
vom 20. Dezember 2002 für den Haushalt des Internationa-
len Strafgerichtshofs für Ruanda genehmigten Betrag von
203.962.600 US-Dollar brutto (182.870.700 Dollar netto)
für den Zweijahreszeitraum 2002-2003 um den Betrag
von 4.517.100 Dollar brutto (4.392.200 Dollar netto)
auf den Gesamtbetrag von 208.479.700 Dollar brutto
(187.262.900 Dollar netto) zu erhöhen. 

RESOLUTION 58/253

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/579, Ziffer 7)37.

58/253. Finanzierung des Internationalen Strafgerichts-
hofs zur Verfolgung der Personen, die für Völker-
mord und andere schwere Verstöße gegen das hu-
manitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas
zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. De-
zember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandi-
scher Staatsangehöriger, die für während dessel-
ben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbar-
staaten begangenen Völkermord und andere der-
artige Verstöße verantwortlich sind

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der vom Generalsekretär vorgelegten
Dokumente über die Finanzierung des Internationalen Straf-
gerichtshofs zur Verfolgung der Personen, die für Völker-
mord und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Ja-
nuar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind,
sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während dessel-
ben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten began-
genen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwort-
lich sind, für den Zweijahreszeitraum 2004-200538, und des
entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für
Verwaltungs- und Haushaltsfragen39,

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/251 vom 20. Juli
1995 über die Finanzierung des Internationalen Strafgerichts-
hofs für Ruanda sowie auf ihre späteren Resolutionen zu die-
ser Frage, zuletzt die Resolutionen 56/248 A vom 24. Dezem-
ber 2001, 56/248 B vom 27. März 2002 und 57/289 vom
20. Dezember 2002,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1503 (2003) des
Sicherheitsrats vom 28. August 2003 betreffend die Schaf-
fung des neuen Amts eines Anklägers des Internationalen
Strafgerichtshofs für Ruanda,

34 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
35 A/58/597.
36 Siehe A/58/605.

37 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
38 A/58/269, A/58/366, A/58/368, A/58/550 und A/58/367.
39 A/58/554.
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
ferner unter Hinweis auf die Resolution 1512 (2003) des
Sicherheitsrats vom 27. Oktober 2003 betreffend die Geneh-
migung der Einsetzung von bis zu neun zusätzlichen Ad-li-
tem-Richtern am Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda,

unter Begrüßung der bisherigen Fortschritte und Verbes-
serungen beim Management und bei der Tätigkeit des Ge-
richtshofs im Zweijahreszeitraum 2002-2003,

1. nimmt Kenntnis von den Dokumenten, die der Gene-
ralsekretär über die Finanzierung des Internationalen Strafge-
richtshofs zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord
und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völker-
recht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994
und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruan-
discher Staatsangehöriger, die für während desselben Zeit-
raums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völ-
kermord und andere derartige Verstöße verantwortlich sind,
für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 vorgelegt hat38, und
von dem entsprechenden Bericht des Beratenden Ausschusses
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen39;

2. macht sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution die Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen zu eigen;

3. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von der Höhe der
nicht gezahlten Beiträge und fordert die Mitgliedstaaten nach-
drücklich auf, ihre Beiträge pünktlich, vollständig und bedin-
gungslos zu entrichten;

4. begrüßt die Anstrengungen, die der Generalsekretär
unternimmt, um den Haushaltsplan für den Zweijahreszeit-
raum 2004-2005 in einem ergebnisorientierten Format vorzu-
legen, und ermutigt ihn zu weiteren diesbezüglichen Fort-
schritten;

5. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
der in Ziffer 2 der Resolution 55/226 der Generalversamm-
lung vom 23. Dezember 2000 erbetene Bericht sowie die
diesbezüglichen Auffassungen des Rates der Rechnungsprü-
fer der Versammlung während des Hauptteils ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung vorgelegt werden;

6. begrüßt die Ernennung eines Anklägers und die Ge-
nehmigung der Einsetzung von bis zu neun Ad-litem-Rich-
tern, wie vom Sicherheitsrat in seinen Resolutionen 1503
(2003) und 1512 (2003) gebilligt, und betont, wie wichtig es
ist, sicherzustellen, dass der Gerichtshof über ausreichende fi-
nanzielle und menschliche Ressourcen zur Unterstützung sei-
ner verstärkten richterlichen Kapazität und zur Erreichung der
in seiner Abschlussstrategie dargelegten Ziele verfügt;

7. begrüßt außerdem die Anstrengungen, die der Ge-
richtshof unternimmt, um die Koordinierung zwischen den
Kammern, der Anklagebehörde und den zuständigen Abtei-
lungen der Kanzlei durch die Einsetzung der verschiedenen
Verwaltungsausschüsse zu verbessern;

8. ersucht den Gerichtshof, seine Zusammenarbeit mit
den Verteidigern zu verbessern, um die Gerichtsverfahren zu
erleichtern;

9. begrüßt die Entwicklung der Abschlussstrategie und
bittet den Gerichtshof, die Strategie nach Bedarf abzuändern,
um den Bestimmungen der Resolutionen des Sicherheitsrats
1503 (2003) und 1512 (2003) und der sich daraus ergebenden
Erhöhung der richterlichen Kapazität des Gerichtshofs Rech-
nung zu tragen;

10. ersucht den Generalsekretär, den Zusammenhang
zwischen der Strategie und den Zielsetzungen zum Abschluss
der Tätigkeit des Gerichtshofs und den in künftigen Haus-
haltsvoranschlägen erbetenen Mitteln stärker auszubauen; 

11. macht sich die Auffassung des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen zu eigen, dass
es unabdingbar ist, dass der Internationale Strafgerichtshof
für das ehemalige Jugoslawien und der Internationale Strafge-
richtshof für Ruanda weiterhin eng zusammenarbeiten, und
legt dem Generalsekretär eindringlich nahe, alle erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen, um eine solche Zusammenar-
beit zu gewährleisten;

12. stellt mit Besorgnis fest, dass der Anteil unbesetzter
Stellen am Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda nach
wie vor hoch ist, erkennt gleichzeitig jedoch an, dass sich die-
ser Anteil im Zweijahreszeitraum 2002-2003 verringert hat,
und ersucht den Generalsekretär, mit Vorrang die Maßnah-
men zu ergreifen, die notwendig sind, um den Anteil unbe-
setzter Stellen im Zweijahreszeitraum 2004-2005 zu verrin-
gern, so auch gegebenenfalls dadurch, dass die Befugnis zur
Einstellung von Personal der Laufbahngruppe Höherer Dienst
an den Kanzler delegiert und die Möglichkeit erwogen wird,
die Verträge von Kernpersonal im Einklang mit dem Perso-
nalstatut und der Personalordnung und unter Berücksichti-
gung der in der Abschlussstrategie festgelegten Ziele für ei-
nen längeren Zeitraum zu verlängern;

13. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin nach
Bedarf Mittel zur Unterstützung der Abschlussstrategie zu
priorisieren und einzusetzen und in seinem ersten und zweiten
Vollzugsbericht darüber Bericht zu erstatten;

14. ersucht den Generalsekretär außerdem, Effizienz-
maßnahmen zur Straffung der Tätigkeit des Gerichtshofs zu
ergreifen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnah-
men in künftigen Haushaltsvoranschlägen zu bewerten;

15. bittet den Sicherheitsrat, die Fortschritte des Ge-
richtshofs bei der Erfüllung seines Auftrags im Einklang mit
der Abschlussstrategie auch weiterhin genau zu überwachen; 

16. bittet den Sicherheitsrat außerdem, den Generalse-
kretär zu ersuchen, erste Vorbereitungen für die Übertragung
von Fällen an die einzelstaatliche Gerichtsbarkeit zu treffen,
so auch durch die Ausarbeitung einer Verfahrensordnung;

17. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht mit
Vorschlägen dazu vorzulegen, welche Mittel notwendig sind,
um die Übertragung von Fällen an die einzelstaatliche Ge-
richtsbarkeit zu erleichtern;

18. beschließt, die derzeitige Höhe der Finanzmittel für
Berater und Sachverständige beizubehalten;
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19. beschließt außerdem, die vorgeschlagenen stellenbe-
zogenen und nicht stellenbezogenen Mittel für die Abteilung
Disziplinaruntersuchungen im Jahr 2004 zu billigen und die
Behandlung des Mittelbedarfs der Abteilung Disziplinarun-
tersuchungen im Jahr 2005 bis zur neunundfünfzigsten Ta-
gung der Generalversammlung zurückzustellen;

20. ersucht den Generalsekretär, in seinem ersten Voll-
zugsbericht für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 erneut
Vorschläge für den Mittelbedarf der Abteilung Disziplinarun-
tersuchungen im Jahr 2005 zu unterbreiten und sicherzustel-
len, dass die Vorschläge ausreichen, um die Abschlussstrate-
gie wirksam durchzuführen;

21. ersucht den Generalsekretär außerdem, das Pro-
gramm des Gerichtshofs für Öffentlichkeitsarbeit zu überprü-
fen und der Generalversammlung während des Hauptteils ih-
rer neunundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten,
welche Medien am besten dazu geeignet sind, Informationen
über die Tätigkeit des Gerichtshofs zu verbreiten, welche Mit-
tel dafür veranschlagt wurden, sowie darüber, wie künftige In-
itiativen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und die Koordi-
nierung mit anderen Teilen des Systems der Vereinten Natio-
nen die Abschlussstrategie unterstützen und zu dem Aussöh-
nungsprozess in Ruanda beitragen werden;

22. ersucht den Generalsekretär ferner, in seinem ersten
Vollzugsbericht für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 über
die Aufsichtsfunktionen am Gerichtshof Bericht zu erstatten,
unter besonderer Berücksichtigung der Aufsicht über die Mit-
tel, die zur Verbesserung der Haftanstalten veranschlagt wur-
den, um sie den internationalen Normen anzupassen; 

23. ersucht den Generalsekretär, weiter zu untersuchen,
ob dem Gerichtshof vom Büro der Vereinten Nationen in Nai-
robi oder von anderen Büros des Systems der Vereinten Na-
tionen Hilfe gewährt werden könnte, mit dem Ziel, die Tele-
übersetzungskapazität zu erhöhen, und in seinem ersten Voll-
zugsbericht über die Kostenvergleiche Bericht zu erstatten;

24. begrüßt den umfassenden Bericht des Generalsekre-
tärs über die Fortschritte, die der Gerichtshof bei der Reform
seines Rechtsbeistandssystems erzielt hat40;

25. ersucht den Generalsekretär, das Rechtsbeistandssy-
stem mit höchstem Vorrang weiter zu reformieren und dabei
die in dem umfassenden Bericht enthaltenen Empfehlungen
und andere Reformen zu berücksichtigen, die der Gerichtshof
für geeigneter hält, und in seinem Vollzugsbericht für den
Zweijahreszeitraum 2004-2005 über die Umsetzung und die
sich daraus für die Verteidigungskosten ergebenden Einspa-
rungen Bericht zu erstatten;

26. beschließt, dass den Haushaltsberechnungen für den
Zweijahreszeitraum 2004-2005 ein Anteil unbesetzter Stellen
von 18,2 Prozent im Höheren Dienst und 9,7 Prozent im All-
gemeinen Dienst zugrunde gelegt werden soll;

27. weist auf Ziffer 3 ihrer Resolution 57/289 hin, in der
sie den Generalsekretär nachdrücklich aufforderte, das Amt
für interne Aufsichtsdienste zu ersuchen, eine Management-
überprüfung des Büros des ehemaligen Anklägers durchzu-
führen, und ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung spätestens auf ihrer wiederaufgenommenen acht-
undfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

28. beschließt, für das Sonderkonto für den Internationa-
len Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, die für Völ-
kermord und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Ja-
nuar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind,
sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während dessel-
ben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten began-
genen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwort-
lich sind, für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 einen Betrag
von insgesamt 235.324.200 US-Dollar zu veranschlagen, wie
in der Anlage zu dieser Resolution im Einzelnen dargestellt;

29. beschließt außerdem, dass sich die Gesamtbei-
träge für das Sonderkonto für 2004 in Höhe von
122.179.200 Dollar wie folgt zusammensetzen:

a) 117.662.100 Dollar, entsprechend der Hälfte der ge-
schätzten Mittelbewilligungen für den Zweijahreszeitraum
2004-2005;

b) 4.517.100 Dollar, entsprechend der von der General-
versammlung in ihrer Resolution 58/252 vom 23. Dezember
2003 gebilligten Erhöhung der endgültigen Mittel für den
Zweijahreszeitraum 2002-2003;

30. beschließt ferner, den Betrag von 61.089.600 Dollar,
der der Hälfte der Gesamtbeiträge für 2004 entspricht, unter
den Mitgliedstaaten nach den Beitragssätzen für den ordentli-
chen Haushalt der Vereinten Nationen für 2004 zu veranla-
gen, wie in ihrer Resolution 58/1 B vom 23. Dezember 2003
aufgeführt;

31. beschließt außerdem, den Betrag von
61.089.600 Dollar, der der Hälfte der Gesamtbeiträge für
2004 entspricht, unter den Mitgliedstaaten nach den Beitrags-
sätzen für die Friedenssicherungseinsätze für 2004 zu veran-
lagen;

32. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 der Betrag von
11.149.250 Dollar, der sich wie folgt zusammensetzt,

a) 11.024.350 Dollar, der Hälfte der für den Gerichts-
hof gebilligten geschätzten Einnahmen aus der Personalabga-
be für den Zweijahreszeitraum 2004-2005;

b) 124.900 Dollar, der von der Generalversammlung in
ihrer Resolution 58/252 vom 23. Dezember 2003 gebilligten
Erhöhung der Einnahmen aus der Personalabgabe;

für den Zweijahreszeitraum 2002-2003 auf die Veranlagung
der Mitgliedstaaten nach den Ziffern 30 und 31 anzurechnen
ist.40 A/58/366. 
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
Anlage

Finanzierung des Internationalen Strafgerichtshofs zur
Verfolgung der Personen, die für Völkermord und andere
schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im
Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und
dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruan-
discher Staatsangehöriger, die für während desselben
Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten began-
genen Völkermord und andere derartige Verstöße ver-
antwortlich sind, für den Zweijahreszeitraum 2004-2005

a Der entsprechende Betrag für das Jahr 2005 wird von der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung veranlagt.

RESOLUTION 58/254

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/580, Ziffer 7)41.

58/254. Zweiter Vollzugsbericht für den Zweijahreszeit-
raum 2002-2003 über den Internationalen Straf-
gerichtshof zur Verfolgung der Verantwortlichen
für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen
Jugoslawien begangenen schweren Verstöße ge-
gen das humanitäre Völkerrecht

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des zweiten Vollzugsberichts des Gene-
ralsekretärs für den Zweijahreszeitraum 2002-2003 über den
Internationalen Strafgerichtshof zur Verfolgung der Verant-
wortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen
Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das hu-
manitäre Völkerrecht42 und des entsprechenden Berichts des
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen43,

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/235 vom 14. Sep-
tember 1993 über die Finanzierung des Internationalen Straf-
gerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien und ihre späteren
Resolutionen zu dieser Frage, zuletzt die Resolutionen
56/247 A vom 24. Dezember 2001, 56/247 B vom 27. März
2002 und 57/288 vom 20. Dezember 2002,

1. nimmt Kenntnis von dem zweiten Vollzugsbericht
des Generalsekretärs für den Zweijahreszeitraum 2002-2003
über den Internationalen Strafgerichtshof zur Verfolgung der
Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehe-
maligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen
das humanitäre Völkerrecht42 und dem entsprechenden Be-
richt des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen43;

2. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen43 an;

3. nimmt mit Besorgnis Kenntnis vom späten Erschei-
nen des zweiten Vollzugsberichts des Generalsekretärs für
den Zweijahreszeitraum 2002-2003, eingedenk der Natur des
Berichts und des darin erfassten Zeitraums;

4. trifft den Beschluss, den in ihrer Resolution
57/288 vom 20. Dezember 2002 für den Haushalt des Interna-
tionalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien
genehmigten Betrag von 262.653.700 US-Dollar brutto
(235.955.000 Dollar netto) für den Zweijahreszeitraum 2002-
2003 um 25.668.500 Dollar brutto (18.803.200 Dollar netto)
auf einen Gesamtbetrag von 288.322.200 Dollar brutto
(254.603.800 Dollar netto) zu erhöhen. 

Brutto Netto

(in US-Dollar)

1. Geschätzte Mittelbewilligungen für 
den Zweijhreshaushalt 2004-2005 251.388.400 227.469.200

2. Empfehlungen des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haus-
haltsfragen – –

3. Empfehlungen des Fünften Ausschus-
ses (16.064.200) (14.193.700)

4. Revidierte geschätzte Mittelbewilli-
gungen für den Zweijahreshaushalt 
2004-2005 235.324.200 213.275. 500

5. Geschätzte Einnahmen für den Zwei-
jahreshaushalt 2004-2005 – –

6. Gesamtbeiträge für 2004a, bestehend 
aus: 122.179.200 111.029.950

a)  Mittelbedarf, entsprechend der 
Hälfte der geschätzten Mittelbewil-
ligungen für den Zweijahreshaus-
halt 2004–2005 117.662.100 106.637.750

b)  Mittelbedarf auf Grund der endgül-
tigen Mittel für den Zweijahres-
haushalt 2002-2003 4.517.100 4.392.200

davon:

Nach den Beitragssätzen für den or-
dentlichen Haushalt der Vereinten Na-
tionen für 2004 veranlagte Beiträge der 
Mitgliedstaaten 61.089.600 55.514.975

Nach den Beitragssätzen für die Frie-
denssicherungseinsätze für 2004 ver-
anlagte Beiträge der Mitgliedstaaten 61.089.600 55.514.975

41 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
42 A/58/593.
43 Siehe A/58/605.
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RESOLUTION 58/255

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/580, Ziffer 7)44.

58/255. Finanzierung des Internationalen Strafgerichts-
hofs zur Verfolgung der Verantwortlichen für die
seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugo-
slawien begangenen schweren Verstöße gegen das
humanitäre Völkerrecht

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über
die Finanzierung des Internationalen Strafgerichtshofs zur
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Ho-
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schwe-
ren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht für den Zwei-
jahreszeitraum 2004-200545 und des entsprechenden Berichts
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen46,

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/235 vom 14. Sep-
tember 1993 über die Finanzierung des Internationalen Straf-
gerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien und ihre späteren
Resolutionen zu dieser Frage, zuletzt die Resolutionen
56/247 B vom 27. März 2002 und 57/288 vom 20. Dezember
2002,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1503 (2003) des
Sicherheitsrats vom 28. August 2003 betreffend die Schaf-
fung des neuen Amtes eines Anklägers des Internationalen
Strafgerichtshofs für Ruanda,

erfreut über die Entwicklungen und Verbesserungen in
Bezug auf das Management und die Tätigkeit des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien, die
während des Zweijahreszeitraums 2002-2003 bisher erreicht
wurden,

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalse-
kretärs über die Finanzierung des Internationalen Strafge-
richtshofs zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit
1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begange-
nen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht für
den Zweijahreszeitraum 2004-2005 und dem entsprechenden
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen46;

2. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution den Schlussfolgerungen und Empfehlungen im
Bericht des Beratenden Ausschusses46 an;

3. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von der Höhe der
nicht gezahlten Pflichtbeiträge und fordert die Mitgliedstaa-
ten nachdrücklich auf, ihre Beiträge pünktlich, vollständig
und ohne Bedingungen zu entrichten;

4. stimmt der Auffassung des Beratenden Ausschusses
zu, dass eine kontinuierliche enge Zusammenarbeit zwischen
dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugo-
slawien und dem Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda
unabdingbar ist, und fordert den Generalsekretär nachdrück-
lich auf, alle zu diesem Zweck erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen;

5. beschließt, sich die Empfehlung in Ziffer 38 des Be-
richts des Beratenden Ausschusses46 nicht zu eigen zu ma-
chen;

6. legt den Mitgliedstaaten nahe, die Entrichtung ihrer
Beiträge in Euro zu erwägen, in Übereinstimmung mit
Artikel 3.9 und Vorschrift 103.3 der Finanzordnung und Fi-
nanzvorschriften der Vereinten Nationen47;

7. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass
der von der Generalversammlung in Ziffer 2 ihrer Resolution
55/225 A vom 23. Dezember 2000 erbetene Bericht, ein-
schließlich der diesbezüglichen Auffassungen des Rates der
Rechnungsprüfer, der Versammlung während des Hauptteils
ihrer neunundfünfzigsten Tagung vorgelegt wird;

8. begrüßt die Anstrengungen, die der Generalsekretär
unternimmt, um den Entwurf des Programmhaushaltsplans
für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 in Form eines ergeb-
nisorientierten Haushaltsverfahrens vorzulegen, und ermutigt
den Generalsekretär zu weiteren diesbezüglichen Fortschrit-
ten; 

9. bittet den Sicherheitsrat, die Fortschritte des Ge-
richtshofs in Richtung auf den Abschluss seines Mandats im
Einklang mit der Arbeitsabschlussstrategie auch weiterhin ge-
nau zu überwachen; 

10. ersucht den Generalsekretär, den Zusammenhang
zwischen der Abschlussstrategie des Gerichtshofs und ihren
Zielen und den in künftigen Haushaltsvoranschlägen bean-
tragten Mitteln stärker herauszuarbeiten; 

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, gegebenen-
falls mit Vorrang Mittel zur Unterstützung der Arbeitsab-
schlussstrategie freizugeben und im Rahmen seines ersten
und zweiten Haushaltsvollzugsberichts für den Zweijahres-
zeitraum 2004-2005 darüber Bericht zu erstatten;

12. ersucht den Generalsekretär ferner, die Arbeit des
Gerichtshofs durch effizienzsteigernde Maßnahmen zu straf-
fen und im Rahmen künftiger Haushaltsvoranschläge eine Be-
wertung der finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen
abzugeben; 

13. legt dem Gerichtshof nahe, die Reformen seines
Rechtsbeistandssystems weiterzuführen und genau zu über-
wachen, und ersucht den Generalsekretär, in seinem ersten
Haushaltsvollzugsbericht für den Zweijahreszeitraum 2004-
2005 darüber sowie insbesondere über die dadurch eingespar-
ten Kosten der Verteidigung Bericht zu erstatten;44 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem

Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
45 A/58/226, A/58/288 und A/58/368.
46 A/58/449. 47 ST/SGB/2003/7.
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14. verweist auf Ziffer 25 ihrer Resolution 58/253 vom
23. Dezember 2003 und ersucht den Generalsekretär, in seine
Bemerkungen und Empfehlungen, auf die in den Ziffern 38
und 39 seines umfassenden Berichts über die Fortschritte, die
der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda bei der Reform
seines Rechtsbeistandssystems erzielt hat48, Bezug genom-
men wird, gegebenenfalls auch den Internationalen Strafge-
richtshof für das ehemalige Jugoslawien aufzunehmen; 

15. beschließt, dass den Berechnungen für den Zweijah-
reshaushalt 2004-2005 ein Anteil unbesetzter Stellen von
10,2 Prozent im Höheren Dienst und 7,3 Prozent im Allge-
meinen Dienst zugrunde gelegt werden soll;

16. beschließt außerdem, die vorgeschlagene Erhöhung
der Mittel für Berater und Sachverständige nicht zu bewilli-
gen;

17. beschließt ferner, die veranschlagten stellenbezoge-
nen und nicht stellenbezogenen Mittel für die Ermittlungsab-
teilung für 2004 zu bewilligen und die Behandlung des Mit-
telbedarfs der Abteilung für 2005 bis zu ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung zurückzustellen; 

18. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen seines er-
sten Haushaltsvollzugsberichts für den Zweijahreszeitraum
2004-2005 einen Vorschlag für den Mittelbedarf der Ermitt-
lungsabteilung für 2005 zu unterbreiten und sicherzustellen,
dass dieser Vorschlag der wirksamen Durchführung der Ar-
beitsabschlussstrategie angemessen ist;

19. macht sich die Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen in Ziffer 28 des Berichts des Beratenden Ausschusses46 zu
eigen;

20. stimmt dem Beratenden Ausschuss zu, dass das Ar-
beitsvolumen und das Tempo, mit dem der Abschluss der Ar-
beiten vorangeht, kontinuierlich überwacht werden sollen, um
festzustellen, ob einige der Stellen, deren Streichung oder
Verlegung vorgesehen ist, vor der zweiten Hälfte des Jahres
2005 gestrichen oder für die Verlegung zu anderen Bereichen
des Gerichtshofs freigegeben werden können;

21. beschließt, angesichts der während des Zweijahres-
zeitraums erzielten Einsparungen bei der Verteidigung die
Mittelbewilligung für Vertragsdienstleistungen auf die in dem
zweiten Haushaltsvollzugsbericht des Generalsekretärs über
den Programmhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum
2002-200349 vorgeschlagene Höhe zu reduzieren und diesen
Betrag als endgültige Mittelbewilligung vor der Neukalkula-
tion der Kosten vorzuschlagen;

22. beschließt außerdem, die für Dienstreisen des Kanz-
leipersonals vorgeschlagenen Mittel um 200.000 US-Dollar
zu kürzen;

23. beschließt ferner, für das Sonderkonto für den Inter-
nationalen Strafgerichtshof zur Verfolgung der Verantwortli-
chen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugo-
slawien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitä-
re Völkerrecht für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 einen
Betrag von insgesamt 298.226.300 Dollar zu veranschlagen,
wie in der Anlage zu dieser Resolution im Einzelnen aufge-
führt;

24. beschließt, dass bei der Finanzierung der Mittelbe-
willigung für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 für das Son-
derkonto die geschätzten Einnahmen in Höhe von
184.000 Dollar für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 zu be-
rücksichtigen sind, die auf den Gesamtbetrag der bewilligten
Mittel angerechnet werden;

25. beschließt außerdem, dass sich die veranlagten Bei-
träge für 2004 für das Sonderkonto in einer Gesamthöhe von
174.689.650 Dollar wie folgt zusammensetzen:

a) 149.021.150 Dollar, entsprechend der Hälfte der für
den Zweijahreszeitraum 2004-2005 bewilligten geschätzten
Mittel;

b) 25.668.500 Dollar, entsprechend der von der Gene-
ralversammlung in ihrer Resolution 58/254 vom 23. Dezem-
ber 2003 für den Zweijahreszeitraum 2002-2003 bewilligten
Erhöhung der endgültigen Mittel;

26. beschließt ferner, den Betrag von 87.344.825 Dollar,
entsprechend der Hälfte der Gesamthöhe der veranlagten Bei-
träge für 2004, nach dem in ihrer Resolution 58/1 B vom
23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssel für den or-
dentlichen Haushalt der Vereinten Nationen für 2004 unter
den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

27. beschließt, den Betrag von 87.344.825 Dollar, ent-
sprechend der Hälfte der Gesamthöhe der veranlagten Beiträ-
ge für 2004, nach dem Beitragsschlüssel für die Friedenssi-
cherungseinsätze für 2004 unter den Mitgliedstaaten zu ver-
anlagen;

28. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Re-
solution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 der Betrag von
20.051.150 Dollar auf die Veranlagung der Mitgliedstaaten
nach den Ziffern 26 und 27 anzurechnen ist; dieser Betrag
setzt sich zusammen aus

a) 13.185.850 Dollar, entsprechend der Hälfte der für
den Gerichtshof für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 be-
willigten geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe;

b) 6.865.300 Dollar, entsprechend der von der General-
versammlung in ihrer Resolution 58/254 bewilligten Erhö-
hung der Einnahmen aus der Personalabgabe für den Zweijah-
reszeitraum 2002-2003.

48 A/58/366.
49 A/58/593.
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Anlage

Finanzierung des Internationalen Strafgerichtshofs zur
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Ho-
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen
schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht für
den Zweijahreszeitraum 2004-2005

a Die Empfehlungen des Beratenden Ausschusses wurden nicht in vollem
Umfang gebilligt (siehe Ziffern 5 und 19 der Resolution). Dies wurde bei
der Berechnung von Zeile 3 berücksichtigt.
b Für das Jahr 2005 wird die Generalversammlung auf ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung den entsprechenden Betrag veranlagen.

RESOLUTION 58/256

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/581, Ziffer 6)50.

58/256. Beitragsschlüssel für die Aufteilung der Ausga-
benlast der Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/235 und 55/236
vom 23. Dezember 2000,

sowie unter Hinweis darauf, dass sie den Generalsekretär
in ihrer Resolution 55/235 ersucht hat, die Zusammensetzung
der darin beschriebenen Kategorien für die Festlegung der
Beiträge der Mitgliedstaaten für Friedenssicherungseinsätze
alle drei Jahre gleichzeitig mit der Überprüfung des Beitrags-
schlüssels für den ordentlichen Haushalt im Einklang mit den
in der Resolution festgelegten Kriterien zu aktualisieren und
der Generalversammlung darüber Bericht zu erstatten,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Durchführung ihrer Resolutionen 55/235 und 55/23651,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs51 und von der darin enthaltenen aktualisierten Zusammen-
setzung der Beitragskategorien für Friedenssicherungseinsät-
ze für den Zeitraum 2004 bis 2006;

2. macht sich die in dem Addendum zum Bericht des
Generalsekretärs52 enthaltene aktualisierte Zusammensetzung
der Beitragskategorien für Friedenssicherungseinsätze für den
Zeitraum 2004 bis 2006 zu eigen;

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über die Aktualisie-
rung der Zusammensetzung der Beitragskategorien für Frie-
denssicherungseinsätze für den Zeitraum 2007 bis 2009 im
Einklang mit den Bestimmungen der Resolution 55/235 Be-
richt zu erstatten.

RESOLUTION 58/257

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/582, Ziffer 12)53.

58/257. Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgruppe
über die Reform der Laufbahngruppe Felddienst
bei den Friedensmissionen der Vereinten Natio-
nen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts der Gemeinsamen Inspek-
tionsgruppe über die Reform der Laufbahngruppe Felddienst
bei den Friedensmissionen der Vereinten Nationen54 und der

Brutto Netto

(in US-Dollar)

1. Geschätzte Mittelbewilligung 
für den Zweijahreshaushalt 
2004-2005 327.323.000 296.955.800

2. Empfehlungen des Beraten-
den Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen (20.000.000) (19.948.800)

3. Empfehlungen des Fünften 
Ausschusses (9.096.700) (5.152.400)

4. Revidierte geschätzte Mittel-
bewilligungen für den Zwei-
jahreshaushalt 2004-2005 298.226.300 271.854.600

abzüglich

5. Geschätzte Einnahmen für 
den Zweijahreshaushalt 
2004-2005 (184.000) (184.000)

6. Gesamtveranlagung für 
2004b, bestehend aus: 174.689.650 154.638.500

a) Bedarf, der der Hälfte der
geschätzten Mittelbewilli-
gungen für den Zwei-
jahreshaushalt 2004-2005
entspricht 149.021.150 135.835.300

b) Bedarf, der sich aus den
endgültigen Mittelbewilli-
gungen für den Zwei-
jahreshaushalt 2002-2003
ergibt 25.668.500 18.803.200

davon: 

7. Nach dem Beitragsschlüssel 
für den ordentlichen Haushalt 
der Vereinten Nationen für 
2004 veranlagte Beiträge der 
Mitgliedstaaten 87.344.825 77.319.250

8. Nach dem Beitragsschlüssel 
für die Friedenssicherungs-
einsätze der Vereinten Natio-
nen für 2004 veranlagte Bei-
träge der Mitgliedstaaten 87.344.825 77.319.250

50 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
51 A/58/157 und Add.1.
52 A/58/157/Add.1, Anhang.
53 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
54 Siehe A/57/78.
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung seiner dies-
bezüglichen Stellungnahmen55,

sowie nach Behandlung des Berichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen56,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Gemeinsamen
Inspektionsgruppe über die Reform der Laufbahngruppe
Felddienst bei den Friedensmissionen der Vereinten Natio-
nen54 und von den diesbezüglichen Stellungnahmen des Gene-
ralsekretärs55;

2. nimmt außerdem Kenntnis von den diesbezüglichen
Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen56;

3. billigt die Empfehlungen 1 bis 6 in dem Bericht der
Gemeinsamen Inspektionsgruppe54.

RESOLUTION 58/258

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/582, Ziffer 12)57.

58/258. Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste
über die Prüfung der Festsetzung und Verwal-
tung von Unterhaltszulagesätzen für Feldmissio-
nen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/218 B vom
29. Juli 1994 und 54/244 vom 23. Dezember 1999,

nach Behandlung des Berichts des Amtes für interne Auf-
sichtsdienste über die Prüfung der Festsetzung und Verwal-
tung von Unterhaltszulagesätzen für Feldmissionen58,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Amtes für in-
terne Aufsichtsdienste über die Prüfung der Festsetzung und
Verwaltung von Unterhaltszulagesätzen für Feldmissionen58;

2. bekräftigt ihre Resolution 56/246 vom 24. Dezember
2001, insbesondere Ziffer 8;

3. ersucht den Generalsekretär, das Amt für interne
Aufsichtsdienste damit zu betrauen, der Generalversammlung
während des zweiten Teils ihrer wiederaufgenommenen acht-
undfünfzigsten Tagung einen aktualisierten Bericht über die
Frage der Unterhaltszulagesätze für Feldmissionen vorzule-
gen.

RESOLUTION 58/259

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/583, Ziffer 6)59.

58/259. Finanzierung der Mission der Organisation der
Vereinten Nationen in der Demokratischen Repu-
blik Kongo

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Finanzierung der Mission der Organisation der Vereinten
Nationen in der Demokratischen Republik Kongo60 und des
entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für
Verwaltungs- und Haushaltsfragen61,

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats
1258 (1999) vom 6. August 1999 und 1279 (1999) vom
30. November 1999 betreffend die Entsendung militärischen
Verbindungspersonals in die Kongo-Region beziehungsweise
die Einrichtung der Mission der Organisation der Vereinten
Nationen in der Demokratischen Republik Kongo sowie die
späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mis-
sion verlängerte, zuletzt Resolution 1493 (2003) vom 28. Juli
2003, mit der der Rat auch die Erhöhung der Militärstärke der
Mission genehmigte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 54/260 A vom
7. April 2000 über die Finanzierung der Mission und auf ihre
späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution
57/335 vom 18. Juni 2003,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für
die Mission entrichtet worden sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren
Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der
Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der De-
mokratischen Republik Kongo per 31. Oktober 2003, nament-
lich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von
139,7 Millionen US-Dollar, was etwa 9,1 Prozent der gesam-
ten veranlagten Beiträge entspricht, bekundet ihre Besorgnis
darüber, dass nur zweiunddreißig Mitgliedstaaten ihre Beiträ-
ge in voller Höhe entrichtet haben, und fordert alle anderen
Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrück-
ständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausste-
henden Beiträge sicherzustellen;

2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet
werden;

55 A/57/78/Add.1.
56 A/57/434, Ziffern 2-4.
57 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
58 Siehe A/56/648.
59 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

60 A/58/381.
61 A/58/447 und Corr.1.
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
3. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

4. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

5. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

6. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

7. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken;

8. macht sich die Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs-
und Haushaltsfragen61 zu eigen und ersucht den Generalsekre-
tär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

9. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu
veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission so effizient
und sparsam wie möglich verwaltet wird, insbesondere in Be-
zug auf den Lufttransport;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, zur Senkung
der mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen
zu unternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des
Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Er-
fordernissen der Mission;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2003 
bis 30. Juni 2004

11. beschließt, für das Sonderkonto für die Mission der
Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen
Republik Kongo den Betrag von 59.038.300 Dollar für die
Aufrechterhaltung der Mission während des Zeitraums vom
1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004 zu veranschlagen, zusätzlich zu
dem bereits gemäß ihrer Resolution 57/335 für denselben
Zeitraum veranschlagten Betrag von 582 Millionen Dollar;

12. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

13. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter der Schirmherrschaft
der Vereinten Nationen an der Mission beteiligt ist;

14. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den General-
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung fest-
gelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

15. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der
Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen
Republik Kongo" auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung weiter
zu behandeln.

RESOLUTION 58/260

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/584, Ziffer 6)62.

58/260. Finanzierung der Unterstützungsmission der
Vereinten Nationen in Osttimor

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über
die Finanzierung der Unterstützungsmission der Vereinten
Nationen in Osttimor63 und des entsprechenden Berichts des
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen64,

unter Hinweis auf die Resolution 1272 (1999) des Sicher-
heitsrats vom 25. Oktober 1999 betreffend die Einrichtung
der Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in Osttimor
und auf die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das
Mandat der Übergangsverwaltung verlängerte, zuletzt Reso-
lution 1392 (2002) vom 31. Januar 2002, mit der das Mandat
bis zum 20. Mai 2002 verlängert wurde,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1410 (2002) des
Sicherheitsrats vom 17. Mai 2002, mit der der Rat die Unter-
stützungsmission der Vereinten Nationen in Osttimor für ei-
nen anfänglichen Zeitraum von zwölf Monaten ab dem
20. Mai 2002 einrichtete, und seine spätere Resolution 1480
(2003) vom 19. Mai 2003, mit der der Rat das Mandat der
Mission bis zum 20. Mai 2004 verlängerte,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 54/246 A vom
23. Dezember 1999 über die Finanzierung der Übergangsver-
waltung der Vereinten Nationen in Osttimor und auf ihre spä-
teren Resolutionen über die Finanzierung der Unterstützungs-
mission der Vereinten Nationen in Osttimor, zuletzt Resolu-
tion 57/327 vom 18. Juni 2003,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge an
die Mission und an den Treuhandfonds für die Übergangsver-

62 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
63 A/58/192 und Add.1.
64 A/58/409.
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
waltung der Vereinten Nationen in Osttimor entrichtet wor-
den sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren
Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der
Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in Osttimor
und der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in
Osttimor per 31. Oktober 2003, namentlich von den noch aus-
stehenden Beiträgen in Höhe von 65,5 Millionen US-Dollar,
was etwa 4 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge ent-
spricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur dreiundvierzig Mit-
gliedstaaten ihre Beiträge in voller Höhe entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen
mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung
ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Übergangsverwaltung und die
Mission vollständig entrichtet werden;

3. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

4. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

5. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

6. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

7. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken;

8. macht sich die Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs-
und Haushaltsfragen64 zu eigen und ersucht den Generalsekre-
tär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

Revidierte Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 
1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004

9. beschließt, für das Sonderkonto für die Unterstüt-
zungsmission der Vereinten Nationen in Osttimor den Betrag
von 23.827.500 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission
während des Zeitraums vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004 zu

veranschlagen, zusätzlich zu dem bereits gemäß ihrer Resolu-
tion 57/327 für denselben Zeitraum veranschlagten Betrag
von 193.337.100 Dollar;

Finanzierung der bewilligten Mittel

10. beschließt außerdem, vorbehaltlich eines Beschlus-
ses des Sicherheitsrats, das Mandat der Mission zu verlängern
und unter Berücksichtigung des gemäß ihrer Resolution
57/327 bereits veranschlagten Betrags von 193.337.100 Dol-
lar, den Betrag von 23.827.500 Dollar entsprechend den in
Resolution 55/235 festgelegten und von der Generalver-
sammlung in ihren Resolutionen 55/236 vom 23. Dezember
2000 und 57/290 A vom 20. Dezember 2002 geänderten Ka-
tegorien und unter Berücksichtigung des in ihren Resolutio-
nen 55/5 B vom 23. Dezember 2000 und 57/4 B vom 20. De-
zember 2002 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr
2003 sowie des in ihrer Resolution 58/1 B vom 23. Dezember
2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2004 zu ei-
nem monatlichen Satz von 1.985.625 Dollar unter den Mit-
gliedstaaten zu veranlagen;

11. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 der jeweilige Anteil der
Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in
Höhe von 539.900 Dollar, entsprechend den für die Mission
bewilligten zusätzlichen geschätzten Einnahmen aus der Per-
sonalabgabe, zu einem monatlichen Satz von 44.991 Dollar
auf ihre Veranlagung nach Ziffer 10 anzurechnen ist;

Spende von Material an die Regierung Timor-Lestes

12. genehmigt die Spende des Materials der Mission mit
einem Gesamtinventarwert von bis zu 35.262.900 Dollar und
einem entsprechenden Restwert von bis zu 15.879.900 Dollar
an die Regierung Timor-Lestes;

13. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

14. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter der Schirmherrschaft
der Vereinten Nationen an der Mission beteiligt ist;

15. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den General-
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung fest-
gelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

16. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Unterstüt-
zungsmission der Vereinten Nationen in Osttimor" auf ihrer
achtundfünfzigsten Tagung weiter zu behandeln.

RESOLUTION 58/261

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/589, Ziffer 6)65.

65 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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58/261. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen
in Liberia

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Libe-
ria66 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen67,

unter Hinweis auf die Resolution 1497 (2003) des Sicher-
heitsrats vom 1. August 2003, mit der der Rat seine Bereit-
schaft erklärte, eine Stabilisierungstruppe der Vereinten Na-
tionen einzusetzen, die die Übergangsregierung unterstützen
und bei der Durchführung eines umfassenden Friedensab-
kommens für Liberia behilflich sein soll,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1509 (2003) des
Sicherheitsrats vom 19. September 2003, mit der der Rat be-
schloss, die Mission der Vereinten Nationen in Liberia für ei-
nen Zeitraum von zwölf Monaten einzurichten,

in Bekräftigung der in ihren Resolutionen 1874 (S-IV)
vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973
und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten allgemei-
nen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungs-
einsätze der Vereinten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für
die Mission entrichtet worden sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren
Aufgaben nach der entsprechenden Resolution des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

2. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

3. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

4. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

5. ersucht den Generalsekretär, so weit wie möglich
von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenständen in der
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)

Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die
Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken;

6. macht sich die Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs-
und Haushaltsfragen67 zu eigen und ersucht den Generalsekre-
tär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

7. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu
veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission so effizient
und sparsam wie möglich verwaltet wird;

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, zur Senkung
der mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen
Dienstes verbundenen Kosten Anstrengungen zu unterneh-
men, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des Allgemei-
nen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Erfordernis-
sen der Mission;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. August 
2003 bis 30. Juni 2004

9. ermächtigt den Generalsekretär, zum Zweck der
Verbuchung der die Mission der Vereinten Nationen in Libe-
ria betreffenden Einnahmen und Ausgaben ein Sonderkonto
für die Mission einzurichten;

10. beschließt, für das Sonderkonto für die Mission
der Vereinten Nationen in Liberia den Betrag von
564.494.300 US-Dollar für den Zeitraum vom 1. August
2003 bis 30. Juni 2004 zu veranschlagen, worin der zuvor
vom Beratenden Ausschuss für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen für den Einsatz der Mission gemäß den Bedingungen
des Abschnitts IV der Resolution 49/233 A der Generalver-
sammlung vom 23. Dezember 1994 für den Zeitraum vom
1. August bis 31. Dezember 2003 genehmigte Betrag von
47.462.700 Dollar eingeschlossen ist;

Finanzierung der bewilligten Mittel
11. beschließt außerdem, den Betrag von 450 Mil-

lionen Dollar entsprechend den in Resolution 55/235 festge-
legten und von der Generalversammlung in ihren Resolutio-
nen 55/236 vom 23. Dezember 2000 und 57/290 A vom
20. Dezember 2002 geänderten Kategorien und unter Berück-
sichtigung des in ihren Resolutionen 55/5 B vom 23. De-
zember 2000 und 57/4 B vom 20. Dezember 2002 festgeleg-
ten Beitragsschlüssels für das Jahr 2003 und des in ihrer Re-
solution 58/1 B vom 23. Dezember 2003 festgelegten Bei-
tragsschlüssels für das Jahr 2004 zu einem monatlichen Satz
von 40.909.090 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranla-
gen;

12. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 der jeweilige Anteil der
Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in
Höhe von 5.210.000 Dollar, entsprechend den für die Mission
gebilligten geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe,
zu einem monatlichen Satz von 473.636 Dollar auf ihre Ver-
anlagung nach Ziffer 11 anzurechnen ist;

13. ersucht den Generalsekretär, im Wege der Zusam-
menarbeit zwischen der Mission der Vereinten Nationen in
Liberia, der Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone
und der Mission der Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire zu

66 A/58/539.
67 A/58/591.
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erkunden, wie die Bereitstellung und Verwaltung der Unter-
stützungsressourcen und die Erbringung der Dienstleistungen
für die drei Missionen optimiert werden können;

14. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

15. stellt anerkennend fest, dass die strategische Materi-
alreserve für die Mission in der Anlaufphase in Anspruch ge-
nommen wurde;

16. ermutigt den Generalsekretär, zusätzliche Maßnah-
men zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten Personals
zu gewährleisten, das unter der Schirmherrschaft der Verein-
ten Nationen an der Mission beteiligt ist;

17. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den General-
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung fest-
gelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

18. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der
Vereinten Nationen in Liberia" auf ihrer achtundfünfzigsten
Tagung weiter zu behandeln.

RESOLUTION 58/262

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/590, Ziffer 6)68.

58/262. Aufnahme des Internationalen Strafgerichtshofs
als Mitglied in den Gemeinsamen Pensionsfonds
der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Mitteilung des Generalsekretärs
über die Aufnahme des Internationalen Strafgerichtshofs als
Mitglied in den Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten
Nationen69 und des entsprechenden Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen70,

beschließt, im Einklang mit Artikel 3 Buchstaben b) und
c) der Satzung des Gemeinsamen Pensionsfonds der Verein-
ten Nationen den Internationalen Strafgerichtshof mit Wir-
kung vom 1. Januar 2004 als Mitglied in den Fonds aufzuneh-
men.

RESOLUTION 58/263

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/572, Ziffer 19)71.

58/263. Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgruppe
über die einnahmenerzeugenden Tätigkeiten des
Systems der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts der Gemeinsamen Inspek-
tionsgruppe über die einnahmenerzeugenden Tätigkeiten des
Systems der Vereinten Nationen72 sowie der diesbezüglichen
Stellungnahmen des Generalsekretärs und des Koordinie-
rungsrats der Leiter der Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen73,

1. stimmt den unter Buchstabe a) der Empfehlung 1 der
Gemeinsamen Inspektionsgruppe72 zum Ausdruck gebrachten
Ideen betreffend die Konsolidierung des Managements der
einnahmenerzeugenden Tätigkeiten auf der Grundlage solider
Geschäftspraktiken zu, eingedenk der damit zusammenhän-
genden Mandate der beschlussfassenden Organe, und erwar-
tet mit Interesse die konkreten Vorschläge des Generalsekre-
tärs;

2. nimmt Kenntnis von Buchstabe b) der Empfehlung 1
der Inspektionsgruppe72 und von den diesbezüglichen Stel-
lungnahmen des Generalsekretärs73;

3. macht sich die Empfehlung 2 der Inspektionsgruppe
zu eigen;

4. nimmt Kenntnis von Buchstabe a) der Empfehlung 3
der Inspektionsgruppe und ersucht den Generalsekretär, der
Generalversammlung auf dem zweiten Teil ihrer wiederauf-
genommenen achtundfünfzigsten Tagung über die Möglich-
keit, im Büro der Vereinten Nationen in Nairobi Führungen zu
veranstalten und Buch- und Geschenkläden zu betreiben, so-
wie über die dadurch entstehenden Kosten Bericht zu erstat-
ten;

5. ersucht den Generalsekretär, die Möglichkeit zu er-
kunden, Produkte des Geschenkzentrums und des Buchladens
zusätzlich zu den derzeitigen Verkaufsmethoden über das In-
ternet zu verkaufen;

6. macht sich die Buchstaben b) und c) der Emp-
fehlung 3 der Inspektionsgruppe zu eigen und stimmt den
Stellungnahmen des Generalsekretärs im Zusammenhang mit
Buchstabe a) der Empfehlung zu;

7. ist sich dessen bewusst, dass die Inspektionsgruppe
in ihrer Empfehlung 4 einige allgemeine Faktoren darlegt, die
im Zusammenhang mit der Auslagerung von einnahmener-
zeugenden Tätigkeiten im Rahmen der gebilligten Leitlinien
für die Auslagerung von Leistungen zu berücksichtigen sind;

8. stimmt den Stellungnahmen des Generalsekretärs im
Zusammenhang mit Empfehlung 5 zu und erwartet mit Inter-
esse weitere Vorschläge des Generalsekretärs betreffend die
Postverwaltung der Vereinten Nationen, die er entsprechend
ihrer Resolution 57/292 vom 20. Dezember 2002 vorlegen
wird;

68 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
69 A/C.5/58/13.
70 A/58/545.
71 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

72 Siehe A/57/707.
73 Siehe A/57/707/Add.1.
509



VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
9. kommt überein, dass die zuständigen beschlussfas-
senden Organe im Rahmen ihrer Überlegungen zur Stärkung
der grundsatzpolitischen Rahmenbedingungen für die einnah-
menerzeugenden Tätigkeiten in ihren Organisationen erwä-
gen sollen, sich von den von der Inspektionsgruppe in ihrer
Empfehlung 6 aufgeführten Zielen leiten zu lassen, eingedenk
der Besonderheiten jeder Organisation und der Stellungnah-
men des Koordinierungsrats der Leiter der Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen betreffend die Erzeugung
von Einkommen aus geistigem Eigentum; 

10. stimmt den Stellungnahmen des Koordinierungsrats
zu Empfehlung 7 der Inspektionsgruppe zu;

11. macht sich Empfehlung 8 zu eigen, was die beste-
henden Gepflogenheiten betreffend die kostenlose Verteilung
von Informationsmaterialien nicht beeinträchtigen sollte;

12. macht sich außerdem Empfehlung 9 zu eigen und
stimmt mit dem Koordinierungsrat darin überein, dass die An-
wendung des vorgeschlagenen Konzepts auf die konkreten
Ziele und Gegebenheiten der jeweiligen Organisation zuge-
schnitten werden muss;

13. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen 11 bis 13
der Inspektionsgruppe und den diesbezüglichen Stellungnah-
men des Koordinierungsrats.

RESOLUTION 58/264

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/572, Ziffer 19)74.

58/264. Beschäftigungsbedingungen und Bezüge von
Amtsträgern, die nicht Sekretariatsbedienstete
sind: Mitglieder des Internationalen Gerichts-
hofs, Richter des Internationalen Strafgerichts-
hofs für das ehemalige Jugoslawien und Richter
des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf Abschnitt VIII ihrer Resolution 53/214
vom 18. Dezember 1998 und ihre Resolution 56/285 vom
27. Juni 2002 über die Beschäftigungsbedingungen und Be-
züge von Amtsträgern, die nicht Sekretariatsbedienstete sind:
Mitglieder des Internationalen Gerichtshofs, Richter des In-
ternationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Verant-
wortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen
Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das hu-
manitäre Völkerrecht und Richter des Internationalen Strafge-
richtshofs zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord
und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völker-
recht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994
und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruan-
discher Staatsangehöriger, die für während desselben Zeit-
raums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völ-
kermord und andere derartige Verstöße verantwortlich sind,
auf ihre Resolution 55/249 vom 12. April 2001 über die Be-

schäftigungsbedingungen und Bezüge der Ad-litem-Richter
des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugo-
slawien und ihre Resolution 57/289 vom 20. Dezember 2002
über die Finanzierung des Internationalen Strafgerichtshofs
für Ruanda,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs75,

1. beschließt, Artikel 1 der Pensionsordnung für die
Mitglieder des Internationalen Gerichtshofs zu ändern und
durch die in Anlage I dieser Resolution enthaltenen Bestim-
mungen zu ersetzen;

2. beschließt außerdem, Artikel 1 der Pensionsordnung
für die Richter des Internationalen Strafgerichtshofs für das
ehemalige Jugoslawien zu ändern und durch die in Anlage II
dieser Resolution enthaltenen Bestimmungen zu ersetzen;

3. beschließt ferner, Artikel 1 der Pensionsordnung für
die Richter des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda
zu ändern und durch die in Anlage III dieser Resolution ent-
haltenen Bestimmungen zu ersetzen.

Anlage I

Pensionsordnung für die Mitglieder des Internationalen
Gerichtshofs (auf der Grundlage der Bestimmungen der
Resolution 38/239 der Generalversammlung vom 20. De-
zember 1983 und des Abschnitts VIII der Versammlungs-
resolution 53/214 vom 18. Dezember 1998, gültig ab 1. Ja-
nuar 1999)

Artikel 1 ist durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:

Artikel 1
Ruhegehalt

1. Ein Mitglied des Internationalen Gerichtshofs, das aus
dem Amt geschieden ist und das sechzigste Lebensjahr voll-
endet hat, hat vorbehaltlich der Absätze 6 und 7 bis zum Le-
bensende Anspruch auf ein monatlich zu zahlendes Ruhege-
halt, sofern das Mitglied

a) mindestens drei Dienstjahre vollendet hat;

b) sein Amt nicht aus anderen als gesundheitlichen
Gründen nach Artikel 18 des Statuts des Gerichtshofs nieder-
legen musste.

2. Der jährliche Ruhegehaltsanspruch eines Mitglieds, das
eine volle Amtszeit von neun Jahren im Amt war, beträgt

a) für das Jahr 1999: 60.000 US-Dollar;

b) für das Jahr 2000: 70.000 Dollar;

c) mit Wirkung vom 1. Januar 2001: die Hälfte des Jah-
resgehalts.

3. Ein Mitglied, das seit dem 31. Dezember 1998 sein Amt
ausübt und das wiedergewählt wurde oder wird, hat für jeden
über die neunjährige Amtszeit hinausgehenden Monat An-
spruch auf eine Erhöhung des Ruhegehaltsbetrags um ein
Dreihundertstel des nach Absatz 2 zu zahlenden Betrags, wo-

74 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 75 A/C.5/57/36.
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bei der Höchstbetrag des Ruhegehalts zwei Drittel seines Jah-
resgehalts nicht übersteigen darf: 

a) für das Jahr 1999 beträgt der Höchstbetrag
81.600 Dollar;

b) für das Jahr 2000 beträgt der Höchstbetrag
95.200 Dollar;

c) für das Jahr 2001 entspricht der Höchstbetrag zwei
Dritteln des Jahresgehalts, also 106.667 Dollar.

4. Ein Mitglied, das weniger als die vollen neun Jahre im
Amt war, hat Anspruch auf ein Ruhegehalt in Höhe eines An-
teils an der Hälfte des Jahresgehalts, der dem Verhältnis der
Zahl der Monate der von ihm abgeleisteten Amtszeit zu der
Zahl Einhundertacht entspricht.

5. Ein Mitglied, das vor Vollendung des sechzigsten Lebens-
jahres aus dem Amt scheidet und das bei Erreichen dieser Al-
tersgrenze Anspruch auf ein Ruhegehalt hätte, kann sich dafür
entscheiden, ab einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum
seines Ausscheidens aus dem Amt ein Ruhegehalt zu bezie-
hen. In diesem Fall wird auf das Ruhegehalt, das ihm bei Er-
reichen des sechzigsten Lebensjahres zu zahlen wäre, ein ver-
sicherungsmathematischer Kürzungsfaktor von 0,5 Prozent
pro Monat angewandt.

6. Ein ehemaliges Mitglied, das erneut ins Amt gewählt wird,
erhält kein Ruhegehalt, bis es wieder aus dem Amt ausschei-
det. Zu diesem Zeitpunkt wird die Höhe seines Ruhegehalts
entsprechend den Absätzen 2 bis 4 auf der Grundlage seiner
gesamten Amtszeit berechnet und gegebenenfalls um den ver-
sicherungsmathematischen Gegenwert des Betrags eines Ru-
hegehalts gekürzt, das ihm vor Erreichen des sechzigsten Le-
bensjahres gezahlt wurde.

7. Ein ehemaliges Mitglied, das zu einem ständigen Richter
des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugo-
slawien oder des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda
gewählt oder ernannt wurde oder das für eine Tätigkeit als
Ad-litem-Richter beim Internationalen Strafgerichtshof für
das ehemalige Jugoslawien oder beim Internationalen Straf-
gerichtshof für Ruanda ernannt wurde, erhält, solange es das
betreffende Amt beziehungsweise die betreffende Tätigkeit
ausübt, kein Ruhegehalt.

Anlage II

Pensionsordnung für die Richter des Internationalen
Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien (auf der
Grundlage der Bestimmungen von Abschnitt VIII der Re-
solution 53/214 der Generalversammlung vom 18. De-
zember 1998, gültig ab 1. Januar 1999)

Artikel 1 ist durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:

Artikel 1
Ruhegehalt

1. Ein Richter des Internationalen Strafgerichtshofs für das
ehemalige Jugoslawien, der aus dem Amt geschieden ist und
das sechzigste Lebensjahr vollendet hat, hat vorbehaltlich der
Absätze 4 und 5 bis zum Lebensende Anspruch auf ein mo-
natlich zu zahlendes Ruhegehalt, sofern der Richter

a) mindestens drei Dienstjahre vollendet hat;

b) sein Amt nicht aus anderen als gesundheitlichen
Gründen nach Artikel 18 des Statuts des Internationalen Ge-
richtshofs niederlegen musste.

2. Die Höhe des Ruhegehalts bestimmt sich wie folgt:

a)  Hat der Richter sein Amt während einer vollen vier-
jährigen Amtszeit wahrgenommen und scheidet er nach dem
1. Januar 2001 aus dem Amt, entspricht die Höhe des jährli-
chen Ruhegehalts zwei Neunteln seines Jahresgehalts;

b) hat der Richter sein Amt während einer vollen vier-
jährigen Amtszeit wahrgenommen und scheidet er nach dem
1. Januar 1999, jedoch vor dem 1. Januar 2000 aus dem Amt,
beträgt das jährliche Ruhegehalt 26.500 US-Dollar;

c) hat der Richter sein Amt während einer vollen vier-
jährigen Amtszeit wahrgenommen und scheidet er nach dem
1. Januar 2000, jedoch vor dem 1. Januar 2001 aus dem Amt,
beträgt das jährliche Ruhegehalt 31.000 Dollar;

d) das Ruhegehalt von Richtern, die ihr Amt während
einer vierjährigen Amtszeit wahrgenommen haben und 1999
oder 2000 in den Ruhestand treten, wird wie folgt angehoben.
Wie oben dargelegt, erhalten 1999 in den Ruhestand tretende
Richter ein jährliches Ruhegehalt von 26.500 Dollar. Ihr jähr-
liches Ruhegehalt wird im Jahr 2000 auf 31.000 Dollar und
im Jahr 2001 auf 35.500 Dollar angehoben. Richter, die im
Jahr 2000 in den Ruhestand treten, erhalten ein jährliches Ru-
hegehalt von 31.000 Dollar. Dieses Ruhegehalt wird im Jahr
2001 auf 35.500 Dollar angehoben;

e) mit Wirkung vom 1. Januar 1999 werden alle am
Stichtag 31. Dezember 1998 gezahlten Ruhegehälter, ein-
schließlich der Ruhegehälter von Richtern, die an oder vor
diesem Datum in den Ruhestand treten, um 10,3 Prozent an-
gehoben, das heißt um den Prozentsatz der Anhebung des Jah-
resgehalts;

f) war ein Richter weniger als eine volle vierjährige
Amtszeit im Amt, ist die Höhe des Ruhegehalts gleich dem
Anteil an dem jährlichen Ruhegehalt, der dem Verhältnis der
Zahl der Monate der von ihm abgeleisteten Amtszeit zu der
Zahl Achtundvierzig entspricht;

g) hat der Richter sein Amt vor dem 1. Januar 1999 an-
getreten und wurde er in der Folge für eine weitere Amtszeit
wiedergewählt, erhält er weiterhin für jeden über seine erste
Amtszeit hinausgehenden Monat ein Einhundertdreiunddrei-
ßigstel des Ruhegehalts des Gerichtshofs, bis zu einem
Höchstruhegehalt, das acht Siebenundzwanzigsteln des Jah-
resgehalts entspricht. Richter, die für eine nach dem 31. De-
zember 1998 beginnende Amtszeit gewählt wurden, haben im
Falle ihrer Wiederwahl keinen Anspruch auf eine Anhebung
ihres Ruhegehalts. 

3. Ein Richter, der vor Vollendung des sechzigsten Lebens-
jahres aus dem Amt geschieden ist und der bei Erreichen die-
ser Altersgrenze Anspruch auf ein Ruhegehalt hätte, kann sich
dafür entscheiden, ab einem beliebigen Zeitpunkt nach dem
Datum seines Ausscheidens aus dem Amt ein Ruhegehalt zu
beziehen. In diesem Fall entspricht die Höhe seines Ruhege-
halts einem dem Ruhegehalt, das ihm bei Erreichen der Al-
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tersgrenze von sechzig Jahren gezahlt worden wäre, gleich-
wertigen Betrag.

4. Ein ehemaliger Richter, der erneut ins Amt gewählt wird,
erhält kein Ruhegehalt, bis er wieder aus dem Amt ausschei-
det. Zu diesem Zeitpunkt wird die Höhe seines Ruhegehalts
entsprechend Absatz 2 auf der Grundlage seiner gesamten
Amtszeit berechnet und gegebenenfalls um den versiche-
rungsmathematischen Gegenwert des Betrags eines Ruhege-
halts gekürzt, das ihm vor Erreichen des sechzigsten Lebens-
jahres gezahlt wurde.

5. Ein ehemaliger Richter, der zum Mitglied des Internatio-
nalen Gerichtshofs gewählt wurde oder der zu einem ständi-
gen Richter des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda
gewählt oder ernannt wurde oder der für eine Tätigkeit als Ad-
litem-Richter beim Internationalen Strafgerichtshof für das
ehemalige Jugoslawien oder beim Internationalen Strafge-
richtshof für Ruanda ernannt wurde, erhält, solange er das be-
treffende Amt beziehungsweise die betreffende Tätigkeit aus-
übt, kein Ruhegehalt.

Anlage III

Pensionsordnung für die Richter des Internationalen
Strafgerichtshofs für Ruanda (auf der Grundlage der Be-
stimmungen von Abschnitt VIII der Resolution 53/214 der
Generalversammlung vom 18. Dezember 1998, gültig ab
1. Januar 1999)

Artikel 1 ist durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:

Artikel 1
Ruhegehalt

1. Ein Richter des Internationalen Strafgerichtshofs für Ru-
anda, der aus dem Amt geschieden ist und das sechzigste Le-
bensjahr vollendet hat, hat vorbehaltlich der Absätze 4 und 5
bis zum Lebensende Anspruch auf ein monatlich zu zahlendes
Ruhegehalt, sofern der Richter

a) mindestens drei Dienstjahre vollendet hat;

b) sein Amt nicht aus anderen als gesundheitlichen
Gründen nach Artikel 18 des Statuts des Internationalen Ge-
richtshofs niederlegen musste.

2. Die Höhe des Ruhegehalts bestimmt sich wie folgt:

a) Hat der Richter sein Amt während einer vollen vier-
jährigen Amtszeit wahrgenommen und scheidet er nach dem
1. Januar 2001 aus dem Amt, entspricht die Höhe des jährli-
chen Ruhegehalts zwei Neunteln seines Jahresgehalts;

b) hat der Richter sein Amt während einer vollen vier-
jährigen Amtszeit wahrgenommen und scheidet er nach dem
1. Januar 1999, jedoch vor dem 1. Januar 2000 aus dem Amt,
beträgt das jährliche Ruhegehalt 26.500 US-Dollar;

c) hat der Richter sein Amt während einer vollen vier-
jährigen Amtszeit wahrgenommen und scheidet er nach dem
1. Januar 2000, jedoch vor dem 1. Januar 2001 aus dem Amt,
beträgt das jährliche Ruhegehalt 31.000 Dollar;

d) das Ruhegehalt von Richtern, die ihr Amt während
einer vierjährigen Amtszeit wahrgenommen haben und 1999

oder 2000 in den Ruhestand treten, wird wie folgt angehoben.
Wie oben dargelegt, erhalten 1999 in den Ruhestand tretende
Richter ein jährliches Ruhegehalt von 26.500 Dollar. Ihr jähr-
liches Ruhegehalt wird im Jahr 2000 auf 31.000 Dollar und
im Jahr 2001 auf 35.500 Dollar angehoben. Richter, die im
Jahr 2000 in den Ruhestand treten, erhalten ein jährliches Ru-
hegehalt von 31.000 Dollar. Dieses Ruhegehalt wird im Jahr
2001 auf 35.500 Dollar angehoben;

e) mit Wirkung vom 1. Januar 1999 werden alle am
Stichtag 31. Dezember 1998 gezahlten Ruhegehälter, ein-
schließlich der Ruhegehälter von Richtern, die an oder vor
diesem Datum in den Ruhestand treten, um 10,3 Prozent an-
gehoben, das heißt um den Prozentsatz der Anhebung des Jah-
resgehalts;

f) war ein Richter weniger als eine volle vierjährige
Amtszeit im Amt, ist die Höhe des Ruhegehalts gleich dem
Anteil an dem jährlichen Ruhegehalt, der dem Verhältnis der
Zahl der Monate der von ihm abgeleisteten Amtszeit zu der
Zahl Achtundvierzig entspricht;

g) hat der Richter sein Amt vor dem 1. Januar 1999 an-
getreten und wurde er in der Folge für eine weitere Amtszeit
wiedergewählt, erhält er weiterhin für jeden über seine erste
Amtszeit hinausgehenden Monat ein Einhundertdreiunddrei-
ßigstel des Ruhegehalts des Gerichtshofs, bis zu einem
Höchstruhegehalt, das acht Siebenundzwanzigsteln des Jah-
resgehalts entspricht. Richter, die für eine nach dem 31. De-
zember 1998 beginnende Amtszeit gewählt wurden, haben im
Falle ihrer Wiederwahl keinen Anspruch auf eine Anhebung
ihres Ruhegehalts. 

3. Ein Richter, der vor Vollendung des sechzigsten Lebens-
jahres aus dem Amt geschieden ist und der bei Erreichen die-
ser Altersgrenze Anspruch auf ein Ruhegehalt hätte, kann sich
dafür entscheiden, ab einem beliebigen Zeitpunkt nach dem
Datum seines Ausscheidens aus dem Amt ein Ruhegehalt zu
beziehen. In diesem Fall entspricht die Höhe seines Ruhege-
halts einem dem Ruhegehalt, das ihm bei Erreichen der Al-
tersgrenze von sechzig Jahren gezahlt worden wäre, gleich-
wertigen Betrag.

4. Ein ehemaliger Richter, der erneut ins Amt gewählt wird,
erhält kein Ruhegehalt, bis er wieder aus dem Amt ausschei-
det. Zu diesem Zeitpunkt wird die Höhe seines Ruhegehalts
entsprechend Absatz 2 auf der Grundlage seiner gesamten
Amtszeit berechnet und gegebenenfalls um den versiche-
rungsmathematischen Gegenwert des Betrags eines Ruhege-
halts gekürzt, das ihm vor Erreichen des sechzigsten Lebens-
jahres gezahlt wurde.

5. Ein ehemaliger Richter, der zum Mitglied des Internatio-
nalen Gerichtshofs gewählt wurde oder der zu einem ständi-
gen Richter des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehe-
malige Jugoslawien gewählt oder ernannt wurde oder der für
eine Tätigkeit als Ad-litem-Richter beim Internationalen
Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien oder beim In-
ternationalen Strafgerichtshof für Ruanda ernannt wurde, er-
hält, solange er das betreffende Amt beziehungsweise die be-
treffende Tätigkeit ausübt, kein Ruhegehalt.
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RESOLUTION 58/265
Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/572, Ziffer 19)76.

58/265. Gehalt und Altersruhegeld des Generalsekretärs
und Gehalt und ruhegehaltsfähige Bezüge des
Administrators des Entwicklungsprogramms der
Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf Ziffer 4 ihrer Resolution 57/310 vom
18. Juni 2003,

nach Behandlung des Berichts des Beratenden Ausschus-
ses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen77,

macht sich Ziffer 3 des Berichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen77 zu eigen und
beschließt, die gegenwärtige Praxis in Bezug auf das Gehalt
und das Altersruhegeld des Generalsekretärs sowie das Gehalt
und die ruhegehaltsfähigen Bezüge des Administrators des
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht zu ändern.

RESOLUTION 58/266

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/572, Ziffer 19)78.

58/266. Beschäftigungsbedingungen und Bezüge von
Amtsträgern im Dienste der Generalversamm-
lung, die nicht Sekretariatsbedienstete sind:
hauptamtliche Mitglieder der Kommission für
den internationalen öffentlichen Dienst und Vor-
sitzender des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 35/221 vom 17. De-
zember 1980 und 55/238 vom 23. Dezember 2000,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs79,

1. billigt mit Wirkung vom 1. September 2003 die in
den Ziffern 4 bis 6 des Berichts des Generalsekretärs79 enthal-
tenen Vorschläge auf Grund der mit ihrer Resolution 57/285
vom 20. Dezember 2002 beschlossenen Erhöhung der Gehäl-
ter von Bediensteten in bestimmten Besoldungsgruppen des
Höheren Dienstes und der oberen Führungsebenen;

2. beschließt, dass der aus den Vorschlägen resultieren-
de zusätzliche Mittelbedarf in ihrer Resolution über den zwei-
ten Vollzugsbericht für den Zweijahreshaushalt 2002-2003
seinen Niederschlag finden wird;

3. beschließt außerdem, dass die Bezüge des Vorsit-
zenden und des Stellvertretenden Vorsitzenden der Kommis-
sion für den internationalen öffentlichen Dienst sowie des
Vorsitzenden des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs-
und Haushaltsfragen auch weiterhin den Bewegungen des
Verbraucherpreisindexes angepasst werden80;

4. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit
der Generalversammlung auf die Frage der Beschäftigungs-
bedingungen und der Bezüge der drei Amtsträger zu lenken,
wenn die Jahresbezüge des Vorsitzenden der Kommission für
den internationalen öffentlichen Dienst und des Vorsitzenden
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen unter das Niveau der Bezüge der Beigeordneten Gene-
ralsekretäre absinken, jedoch nicht vor ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung;

5. beschließt, dass künftig statt der in Ziffer 8 des Be-
richts des Generalsekretärs vorgesehenen fünfjährlichen um-
fassenden Überprüfungen das oben beschriebene Verfahren
Anwendung findet;

6. bekräftigt den Grundsatz, wonach die Beschäfti-
gungsbedingungen und die Bezüge der drei Amtsträger sich
von denen der Sekretariatsbediensteten unterscheiden und
von diesen getrennt sein sollen.

RESOLUTIONEN 58/267 A und B

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/572/Add.1, Ziffer 5)81.

58/267. Programmhaushaltsplan für den Zweijahreszeit-
raum 2002-2003

A

ENDGÜLTIGE MITTELBEWILLIGUNGEN FÜR DEN 
ZWEIJAHRESHAUSHALT 2002-2003

Die Generalversammlung

1. nimmt Kenntnis von dem zweiten Bericht des Gene-
ralsekretärs über den Vollzug des Programmhaushaltsplans
für den Zweijahreszeitraum 2002-200382 und dem entspre-
chenden Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen83;

2. trifft für den Zweijahreshaushalt 2002-2003 den fol-
genden Beschluss:

a) Der von ihr mit den Resolutionen 57/293 A vom
20. Dezember 2002 und 57/311 vom 18. Juni 2003 be-
willigte Betrag von 2.891.068.700 US-Dollar wird um
76.659.100 Dollar wie folgt erhöht:

76 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
77 A/58/7/Add.3. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Pro-
tokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 7A.
78 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
79 A/C.5/57/35.

80 Ebd., Ziffer 2.
81 Die in dem Bericht empfohlenen Resolutionsentwürfe wurden von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
82 A/58/558 und Add.1 und Add.1/Corr.1.
83 A/58/604.
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
Von der Generalversammlung in
ihren Resolutionen 57/293 A und B

57/311 bewilligter Betrag
Erhöhung (bzw.

Verringerung)
Endgültiger

Betrag

Kapitel (in US-Dollar)

Einzelplan I. Allgemeine Politik, Gesamtleitung und 
Koordinierung

1. Allgemeine Politik, Gesamtleitung und Koordinierung 50.628.800 1.207.300 51.836.100

2. Angelegenheiten der Generalversammlung und Konferenz-
dienste 470.592.900 18.320.700 488.913.600

Einzelplan I insgesamt 521.221.700 19.528.000 540.749.700

Einzelplan II. Politische Angelegenheiten

3. Politische Angelegenheiten 251.550.300 12.023.700 263.574.000

4. Abrüstung 15.821.100 330.800 16.151.900

5. Friedenssicherungseinsätze 78.200.100 (1.668.400) 76.531.700

6. Friedliche Nutzung des Weltraums 4.315.300 (182.500) 4.132.800

Einzelplan II insgesamt 349.886.800 10.503.600 360.390.400

Einzelplan III. Internationale Rechtspflege und Völker-
recht

7. Internationaler Gerichtshof 26.315.900 1.964.900 28.280.800

8. Rechtsfragen 35.754.500 (324.300) 35.430.200

Einzelplan III insgesamt 62.070.400 1.640.600 63.711.000

Einzelplan IV. Internationale Entwicklungszusammenar-
beit

9. Wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten 123.902.200 2.987.200 126.889.400

9A. Büro des Hohen Beauftragten für die am wenigsten 
entwickelten Länder 3.099.500 (865.900) 2.233.600

10. Afrika: Neue Agenda für Entwicklung 6.052.300 46.300 6.098.600

11A. Handel und Entwicklung 91.295.800 1.778.200 93.074.000

11B. Internationales Handelszentrum UNCTAD/WTO 19.373.900 997.900 20.371.800

12. Umwelt 8.355.100 500.300 8.855.400

13. Menschliche Siedlungen 12.794.200 847.800 13.642.000

14. Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 6.339.800 1.074.900 7.414.700

15. Internationale Drogenkontrolle 16.293.700 1.551.800 17.845.500

Einzelplan IV insgesamt 287.506.500 8.918.500 296.425.000

Einzelplan V. Regionale Entwicklungszusammenarbeit

16. Wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Afrika 83.865.900 (5.009.200) 78.856.700

17. Wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Asien und im 
Pazifik 58.821.300 (253.100) 58.568.200

18. Wirtschaftliche Entwicklung in Europa 43.798.800 3.551.200 47.350.000

19. Wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Lateinamerika
und in der Karibik 73.210.500 189.300 73.399.800

20. Wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Westasien 49.842.800 (467.500) 49.375.300

21 Reguläres Programm der technischen Zusammenarbeit 42.871.500 1.034.100 43.905.600
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
b) der Generalsekretär wird ermächtigt, mit Zustimmung des Beratenden Ausschusses Mittel zwischen einzel-
nen Haushaltskapiteln umzuschichten;

c) zusätzlich zu den in Buchstabe a) bewilligten Mitteln wird für jedes Jahr des Zweijahreszeitraums 2002-
2003 aus dem aufgelaufenen Einkommen des Bibliotheksausstattungsfonds ein Betrag von 125.000 Dollar zum Ankauf
von Büchern, Zeitschriften, Karten und Bibliotheksausstattungsgegenständen sowie für andere mit den Zielen und Be-
stimmungen des Fonds im Einklang stehende Ausgaben der Bibliothek im Palais des Nations bewilligt.

Einzelplan V insgesamt 352.410.800 (955.200) 351.455.600

Von der Generalversammlung in
ihren Resolutionen 57/293 A und B

57/311 bewilligter Betrag
Erhöhung (bzw.

Verringerung)
Endgültiger

Betrag

Kapitel (in US-Dollar)

Einzelplan VI. Menschenrechte und humanitäre Angele-
genheiten

22. Menschenrechte 47.576.300 534.500 48.110.800

23. Schutz und Hilfe für Flüchtlinge 45.956.000 3.315.500 49.271.500

24. Palästinaflüchtlinge 28.278.700 1.250.800 29.529.500

25. Humanitäre Hilfe 20.577.400 168.300 20.745.700

Einzelplan VI insgesamt 142.388.400 5.269.100 147.657.500

Einzelplan VII. Öffentlichkeitsarbeit

26. Öffentlichkeitsarbeit 147.107.600 278.200 147.385.800

Einzelplan VII insgesamt 147.107.600 278.200 147.385.800

Einzelplan VIII. Gemeinsame Unterstützungsdienste

27. Management und zentrale Unterstützungsdienste 451.342.100 6.748.000 458.090.100

Einzelplan VIII insgesamt 451.342.100 6.748.000 458.090.100

Einzelplan IX. Interne Aufsicht

28. Interne Aufsicht 20.946.600 82.300 21.028.900

Einzelplan IX insgesamt 20.946.600 82.300 21.028.900

Einzelplan X. Gemeinsam finanzierte Verwaltungstätig-
keiten und Sonderausgaben

29. Gemeinsam finanzierte Verwaltungstätigkeiten 8.759.600 (647.900) 8.111.700

30. Sonderausgaben 77.085.600 4.820.800 81.906.400

Einzelplan X insgesamt 85.845.200 4.172.900 90.018.100

Einzelplan XI. Ausgaben betreffend das Anlagevermögen

31. Bau-, Umbau- und Verbesserungsarbeiten sowie größere
Instandhaltungsarbeiten

88.341.100 529.900 88.871.000

Einzelplan XI insgesamt 88.341.100 529.900 88.871.000

Einzelplan XII. Personalabgabe

32. Personalabgabe 368.936.500 19.943.200 388.879.700

Einzelplan XII insgesamt 368.936.500 19.943.200 388.879.700

Einzelplan XIII. Entwicklungskonto

33. Entwicklungskonto 13.065.000 - 13.065.000

Einzelplan XIII insgesamt 13.065.000 - 13.065.000

Gesamtsumme 2.891.068.700 76.659.100 2.967.727.800
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
B

ENDGÜLTIGE EINNAHMENANSÄTZE FÜR DEN ZWEIJAHRESHAUSHALT 2002-2003

Die Generalversammlung

trifft für den Zweijahreshaushalt 2002-2003 den folgenden Beschluss:

a) Die mit ihrer Resolution 57/293 B vom 20. Dezember 2002 gebilligten Einnahmenansätze in
Höhe von 414.429.600 US-Dollar werden um 13.660.500 Dollar wie folgt erhöht: 

b) die Einnahmen aus der Personalabgabe werden gemäß Resolution 973 (X) der Generalversammlung
vom 15. Dezember 1955 dem Steuerausgleichsfonds gutgeschrieben;

c) in den Mittelbewilligungen des Haushalts nicht vorgesehene Ausgaben, die direkt zu Lasten der Post-
verwaltung der Vereinten Nationen, der Besucherdienste, der Kantinen und damit zusammenhängenden
Dienste, des Garagenbetriebs, der Fernsehdienste und des Verkaufs von Publikationen gehen, werden mit
den bei diesen Tätigkeiten erzielten Einnahmen verrechnet.

RESOLUTION 58/268

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/574, Ziffer 6)84.

58/268. Programmplanung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/234 vom 21. De-
zember 1982, 38/227 A vom 20. Dezember 1983, 41/213 vom
19. Dezember 1986, 55/234 vom 23. Dezember 2000, 56/253
vom 24. Dezember 2001, 57/282 vom 20. Dezember 2002
und 58/270 vom 23. Dezember 2003,

nach Behandlung des Berichts des Programm- und Koor-
dinierungsausschusses über seine dreiundvierzigste Tagung85,

mit Dank für die Schreiben des Präsidenten der General-
versammlung zur Übermittlung der Empfehlungen der Ver-

sammlung86, des Zweiten Ausschusses87, des Dritten Aus-
schusses88 und des Ausschusses für besondere politische Fra-
gen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)89 zu den
Empfehlungen des Programm- und Koordinierungsausschus-
ses betreffend die vorgeschlagenen Änderungen der Program-
me 7, 8 und 23 des mittelfristigen Plans für den Zeitraum
2002-2005 sowie zur Frage der Evaluierung,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Programm-
und Koordinierungsausschusses über seine dreiundvierzigste
Tagung85;

2. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen des Programm- und Koordinierungsausschusses zu
den vorgeschlagenen Änderungen des mittelfristigen Plans
für den Zeitraum 2002-2005 an, die im Bericht des Ausschus-
ses über seine dreiundvierzigste Tagung85 enthalten sind und
vom Zweiten Ausschusses in Bezug auf Programm 7 (Wirt-
schaftliche und soziale Angelegenheiten)87, von der General-

Von der Generalver-
sammlung in ihrer

Resolution 57/293 B
gebilligter Betrag

Erhöhung
(bzw. Verringerung)

Abschließender
Voranschlag

Einnahmenkapitel (in US-Dollar)

1. Einnahmen aus der Personalabgabe 373.048.100 20.053.100 393.101.200

Einnahmenkapitel 1 insgesamt 373.048.100 20.053.100 393.101.200

2. Allgemeine Einnahmen 41.953.200 (8.211.000) 33.742.200

3. Dienste für die Öffentlichkeit (571.700) 1.818.400 1.246.700

Einnahmenkapitel 2 und 3 insgesamt 41.381.500 (6.392.600) 34.988.900

Gesamtsumme 414.429.600 13.660.500 428.090.100

84 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
85 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 16 (A/58/16).

86 A/C.5/58/19 und A/C.5/58/21.
87 A/C.5/58/11.
88 A/C.5/58/15.
89 A/C.5/58/14.
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
versammlung in Bezug auf Programm 8 (Unterstützung der
Vereinten Nationen für die Neue Partnerschaft für die Ent-
wicklung Afrikas)90 und vom Ausschuss für besondere politi-
sche Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss) in
Bezug auf Programm 23 (Öffentlichkeitsarbeit)89 gebilligt
wurden;

3. bekräftigt die einschlägigen Ziffern ihrer Resolution
55/231 vom 23. Dezember 2000 und ersucht den Generalse-
kretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung über den Programm- und Koordinierungsaus-
schuss einen Bericht über die Prioritätensetzung vorzulegen;

4. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen des Programm- und Koordinierungsausschusses zur
Überprüfung der administrativen und finanziellen Effizienz
der Vereinten Nationen an, die in Kapitel II des Berichts des
Ausschusses über seine dreiundvierzigste Tagung85 enthalten
sind, sowie seinen Schlussfolgerungen und Empfehlungen zur
Frage der Evaluierung, die in Kapitel III Abschnitt C85 enthal-
ten sind und vom Dritten Ausschuss88 und der Generalver-
sammlung gebilligt wurden91, zum jährlichen Übersichtsbe-
richt des Koordinierungsrats der Leiter der Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen und zur Neuen Partner-
schaft für die Entwicklung Afrikas, die in Kapitel IV enthalten
sind85, und zur Gemeinsamen Inspektionsgruppe, die in Ka-
pitel V enthalten sind85;

5. beschließt, den in Abschnitt IV Ziffer 3 ihrer Reso-
lution 57/282 angeforderten Bericht des Generalsekretärs
über die Praxis der Beteiligung von Programmleitern der Ver-
einten Nationen an Untersuchungsprozessen während des er-
sten Teils ihrer wiederaufgenommenen achtundfünfzigsten
Tagung unter dem Punkt "Überprüfung der administrativen
und finanziellen Effizienz der Vereinten Nationen" zu behan-
deln.

RESOLUTION 58/269

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/587, Ziffer 6)92.

58/269. Stärkung der Vereinten Nationen: Eine Agenda
für weitere Veränderungen

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, die Rolle, die Ka-
pazität, die Wirksamkeit und die Effizienz der Vereinten Na-
tionen weiter zu stärken und so ihre Leistung zu verbessern,
damit die Organisation im Einklang mit den Zielen und
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen ihr volles Po-
tenzial entfalten und wirksamer auf die Bedürfnisse der Mit-
gliedstaaten und die derzeitigen und künftigen globalen Her-
ausforderungen eingehen kann, denen sich die Vereinten Na-
tionen im 21. Jahrhundert gegenübersehen,

unter Hinweis auf die Artikel 17, 18, 97 und 100 der Char-
ta der Vereinten Nationen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/213 vom
19. Dezember 1986, 42/211 vom 21. Dezember 1987 und
55/234 vom 23. Dezember 2000,

ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen
ihrer Resolution 57/300 vom 20. Dezember 2002,

unter Hinweis auf das in der Anlage zu der Resolution
2008 (LX) des Wirtschafts- und Sozialrats vom 14. Mai 1976
beschriebene Mandat des Programm- und Koordinierungs-
ausschusses,

betonend, dass die dem Generalsekretär zur Verfügung ge-
stellten Ressourcen allen mandatsmäßigen Programmen und
Tätigkeiten angemessen sein sollen, 

in Bekräftigung der Rolle, die der Generalversammlung
und ihren einschlägigen zwischenstaatlichen Organen und
Sachverständigengremien im Rahmen ihrer jeweiligen Man-
date bei der Planung, der Programmierung, dem Haushalts-
verfahren, der Überwachung und der Evaluierung zukommt,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs "Zwi-
schenstaatliche Überprüfung des mittelfristigen Plans und des
Programmhaushaltsplans"93 und "Verbesserungen am derzei-
tigen Planungs- und Haushaltsverfahren"94, der Mitteilung des
Generalsekretärs "Verbesserungen am derzeitigen Planungs-
und Haushaltsverfahren"95 und der diesbezüglichen Berichte
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen96,

unter Berücksichtigung der von den Mitgliedstaaten wäh-
rend der Behandlung dieses Punktes auf ihrer siebenundfünf-
zigsten und achtundfünfzigsten Tagung geäußerten Auffas-
sungen,

1. begrüßt die Entschlossenheit des Generalsekretärs
zur Stärkung der Vereinten Nationen, einschließlich ihres Pla-
nungs-, Programmierungs- und Haushaltsverfahrens;

2. betont, dass die Prioritätensetzung der Vereinten Na-
tionen das Vorrecht der Mitgliedstaaten ist, entsprechend den
Mandaten der beschlussfassenden Organe;

3. betont außerdem, dass sich die Mitgliedstaaten an
der Aufstellung des Haushaltsplans vom frühesten Zeitpunkt
an und während des gesamten Verfahrens voll beteiligen müs-
sen;

4. hebt hervor, wie wichtig es ist, den Mitgliedstaaten
die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie für eine
fundierte Beschlussfassung benötigen;

90 A/C.5/58/19.
91 A/C.5/58/21.
92 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

93 A/57/786.
94 A/58/395 und Corr.1.
95 A/58/600.
96 A/58/7/Add.5 (der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Proto-
koll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 7A)
und A/58/610.
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
5. ersucht den Generalsekretär, zur Vorlage an die Ge-
neralversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung ver-
suchsweise einen strategischen Rahmen auszuarbeiten, der
den derzeitigen mittelfristigen Vierjahresplan ersetzen und
die folgenden Teile umfassen soll:

a) einen Rahmenplan, der den längerfristigen Zielen
der Vereinten Nationen Rechnung trägt (erster Teil);

b) einen Zweijahres-Programmplan (zweiter Teil); 

6. beschließt, 

a) dass der derzeitige Detailumfang des Rahmen-Haus-
haltsplans im Einklang mit Artikel 3.2 der Regeln und Aus-
führungsbestimmungen für die Programmplanung, die Pro-
grammaspekte des Haushalts, die Überwachung der Pro-
grammdurchführung und die Evaluierungsmethoden97 beibe-
halten werden soll;

b) dass der Rahmen-Haushaltsplan nach Behandlung
und Verabschiedung des strategischen Rahmens zur Billigung
vorgelegt und behandelt werden soll;

c) dass der Rahmen-Haushaltsplan und der strategische
Rahmen nach ihrer Billigung die gemeinsame Grundlage für
die Aufstellung des Entwurfs des Programmhaushaltsplans
bilden;

7. erklärt, dass der oben umrissene strategische Rah-
men die wichtigste programmatische Handlungsrichtlinie der
Vereinten Nationen sein und als Grundlage für die Pro-
grammplanung, das Haushaltsverfahren, die Überwachung
und die Evaluierung dienen soll;

8. beschließt, im Hinblick auf einen endgültigen Be-
schluss auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung die formale Ge-
staltung, den Inhalt und die Dauer des strategischen Rahmens
zu überprüfen, einschließlich der Notwendigkeit der Beibe-
haltung des ersten Teils, und ersucht den Generalsekretär,
über den Programm- und Koordinierungsausschuss einen Be-
richt vorzulegen, in dem er einen Überblick über die bei den
Änderungen des Planungs- und Haushaltsverfahrens gewon-
nenen Erfahrungen gibt;

9. beschließt außerdem, dass die Programmbeschrei-
bungen der Faszikel des Programmhaushaltsplans mit dem
Zweijahres-Programmplan übereinstimmen müssen;

10. beschließt ferner, die formale Gestaltung des Ent-
wurfs des Programmhaushaltsplans und den Detailumfang
der darin enthaltenen Informationen beizubehalten;

11. beschließt, dass der Programm- und Koordinie-
rungsausschuss den Rahmen-Haushaltsplan nicht länger prü-
fen wird;

12. ersucht den Generalsekretär, in die Einleitung der
Haushaltsfaszikel Informationen über die von der Generalver-
sammlung nach der Verabschiedung des Zweijahres-Pro-
grammplans gebilligten neuen und/oder geänderten Mandate
aufzunehmen;

13. ersucht den Programm- und Koordinierungsaus-
schuss, im Rahmen der Wahrnehmung seiner programmati-
schen Rolle im Planungs- und Haushaltsverfahren die pro-
grammspezifischen Aspekte der genannten neuen und/oder
geänderten Mandate sowie jede Abweichung zu überprüfen,
die zwischen dem Zweijahres-Programmplan und den pro-
grammspezifischen Aspekten des Entwurfs des Programm-
haushaltsplans auftritt;

14. ersucht den Programm- und Koordinierungsaus-
schuss außerdem, in seinem Bericht über seine fünfundvier-
zigste Tagung zu den verschiedenen Aspekten des genannten
Überprüfungsprozesses Stellung zu nehmen;

15. unterstreicht die Bedeutung des zwischenstaatlichen
Charakters des Programm- und Koordinierungsausschusses
bei der Wahrnehmung seiner Funktionen;

16. bittet den Programm- und Koordinierungsausschuss,
auf seiner vierundvierzigsten Tagung Vorschläge zur Stär-
kung seiner Rolle bei der Überwachung und Evaluierung vor-
zulegen;

17. verweist auf Ziffer 34 der Resolution 57/300 der Ge-
neralversammlung, in der sie den Programm- und Koordinie-
rungsausschuss bat, seine Arbeitsmethoden weiter zu verbes-
sern;

18. bittet den Programm- und Koordinierungsausschuss,
auf seiner vierundvierzigsten Tagung Empfehlungen zur Stei-
gerung seiner Wirksamkeit vorzulegen;

19. betont die Notwendigkeit, das Überwachungs- und
Evaluierungssystem zu stärken, und legt dem Generalsekretär
in dieser Hinsicht eindringlich nahe, die formale Gestaltung
der Programmvollzugs- und -evaluierungsberichte zu verbes-
sern und sie zeitiger vorzulegen;

20. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass in
allen Kapiteln des Entwurfs des Programmhaushaltsplans die
Mittel für die Wahrnehmung der Überwachungs- und Evalu-
ierungsaufgaben klar ausgewiesen werden;

21. ersucht den Generalsekretär außerdem, das Amt für
interne Aufsichtsdienste zu beauftragen, in Zusammenarbeit
mit der Gemeinsamen Inspektionsgruppe der Generalver-
sammlung zur Behandlung auf ihrer sechzigsten Tagung Vor-
schläge zur Verbesserung und Überwachung des Programm-
vollzugs und der Programmevaluierung vorzulegen.

RESOLUTION 58/270

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/573, Ziffer 79)98.

58/270. Fragen im Zusammenhang mit dem Entwurf des
Programmhaushaltsplans für den Zweijahres-
zeitraum 2004-2005

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 41/213 vom 19. De-
zember 1986, 42/211 vom 21. Dezember 1987, 45/248 B Ab-

97 ST/SGB/2000/8.

98 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
schnitt VI vom 21. Dezember 1990 und 56/253 vom 24. De-
zember 2001,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/280 und 57/282
vom 20. Dezember 2002,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/292 vom
20. Dezember 2002 und 57/311 vom 18. Juni 2003,

in Bekräftigung der jeweiligen Mandate des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen und des
Programm- und Koordinierungsausschusses bei der Behand-
lung des Entwurfs des Programmhaushaltsplans für den Zwei-
jahreszeitraum 2004-2005,

nach Behandlung des Entwurfs des Programmhaushalts-
plans für den Zweijahreszeitraum 2004-200599 sowie der dies-
bezüglichen Berichte des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen100 und des Programm- und
Koordinierungsausschusses101,

1. bekräftigt, dass der Fünfte Ausschuss der zuständige
Hauptausschuss der Generalversammlung ist, dem die Ver-
antwortung für Verwaltungs- und Haushaltsfragen obliegt;

2. bekräftigt außerdem Regel 153 ihrer Geschäftsord-
nung;

3. bekräftigt ferner die Regeln und Ausführungsbe-
stimmungen für die Programmplanung, die Programmaspekte
des Haushalts, die Überwachung der Programmdurchführung
und die Evaluierungsmethoden102 sowie die Finanzordnung
und die Finanzvorschriften der Vereinten Nationen103;

4. begrüßt die rechtzeitige Vorlage des Entwurfs des
Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-
200599;

5. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution in Anlage I den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen des Programm- und Koordinierungsausschusses zu
den Programmbeschreibungen des Entwurfs des Programm-
haushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 an, die
in dem Bericht des Ausschusses über seine dreiundvierzigste
Tagung101 enthalten sind;

6. billigt die ebenfalls in Anlage I enthaltenen Pro-
grammbeschreibungen für Kapitel 14 (Umwelt) und Kapi-
tel 24 (Menschenrechte);

7. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution den Schlussfolgerungen und Empfehlungen des

Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen betreffend die stellenbezogenen und nicht stellenbezoge-
nen Mittel in seinem Bericht über den Entwurf des Pro-
grammhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-
2005104 an;

8. beschließt, dass den Haushaltsberechnungen für den
Zweijahreszeitraum 2004-2005 ein Anteil unbesetzter Stellen
von 5,5 Prozent im Höheren Dienst und 3,8 Prozent im Allge-
meinen Dienst zugrunde gelegt werden soll;

9. beschließt außerdem, die gegenwärtige Praxis der
Neukalkulation für den kommenden Zweijahreszeitraum bei-
zubehalten, ausgenommen für Kapitel 23 (Reguläres Pro-
gramm der technischen Zusammenarbeit) des Entwurfs des
Programmhaushaltsplans, für das keine Neukalkulation vor-
zunehmen ist;

10. beschließt ferner, sich auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung im Rahmen des ersten Berichts über den Vollzug des
Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-
2005 erneut mit der Frage der Neukalkulation zu befassen,
und ersucht in dieser Hinsicht den Generalsekretär, in den ge-
nannten Bericht Informationen über die Abweichung aufzu-
nehmen, die beim voraussichtlichen Neukalkulationsbedarf
auf Grund von Inflation und Währungsschwankungen zwi-
schen Oktober 2003 und dem Zeitpunkt der Abfassung des
Berichts auftritt;

11. ersucht den Rat der Rechnungsprüfer, im Benehmen
mit dem Generalsekretär die Methodik der Neukalkulation zu
untersuchen, der Generalversammlung auf ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten und dabei
auch Vorschläge für einen Mechanismus zu unterbreiten, der
am besten dazu geeignet ist, die währungsbezogenen Aspekte
der Neukalkulationsmethode zu steuern;

12. nimmt Kenntnis von den Bemerkungen des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen in
Bezug auf das in den Ziffern 73 bis 78 und 143 seines Be-
richts104 enthaltene Konzept, den Stellenplan als eine Einheit
zu verwalten;

13. bekräftigt Ziffer 35 ihrer Resolution 57/300 vom
20. Dezember 2002;

14. ersucht den Generalsekretär, im Verlauf des Pro-
grammhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-2005
versuchsweise mit der Umschichtung von Stellen zu begin-
nen, soweit dies erforderlich ist, um dem sich verändernden
Bedarf der Organisation bei der Verwirklichung ihrer man-
datsmäßigen Programme und Tätigkeiten Rechnung zu tra-
gen, im Einklang mit folgenden Grundsätzen: 

a) Der Versuch wird auf die Umschichtung von höch-
stens 50 Stellen innerhalb der gesamten Organisation be-
schränkt;

b) der Versuch bedingt keine Veränderung der Perso-
nalmanagementpolitik der Organisation;

99 A/58/6 (Einleitung), A/58/6 (Kapitel 1-35), A/58/6 (Kapitel 13)/Add.1,
A/58/6 (Kapitel 14)/Rev.1, A/58/6 (Einnahmenkapitel 1-3) und
A/58/6/Corr.1. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Proto-
koll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 6.
100 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste
Tagung, Beilage 7 und Korrigendum (A/58/7 und Corr.1); und
A/58/7/Add.13 (der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Proto-
koll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 7A).
101 Ebd., Beilage 16 (A/58/16).
102 ST/SGB/2000/8.
103 ST/SGB/2003/7.

104 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 7 und Korrigendum (A/58/7 und Corr.1).
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
c) der Entwurf des Programmhaushaltsplans bleibt das
wichtigste Instrument, mit dem der Generalsekretär den Res-
sourcen- und den Personalbedarf der Organisation darlegt;

d) die Befugnis zur Umschichtung von Stellen darf den
Generalsekretär nicht daran hindern, im Verlauf des Versuchs
zusätzliche Stellen zu beantragen;

e) der Versuch darf in keinem der Haushaltskapitel ei-
nen hohen Anteil unbesetzter Stellen weiter erhöhen;

f) die Sprachendienste sind von dem Versuch ausge-
nommen;

g) Stellenumschichtungen zwischen Haushaltskapiteln
werden erst vorgenommen, nachdem alle anderen Möglich-
keiten zur Nutzung der verfügbaren Ressourcen innerhalb der
Haushaltskapitel, denen die Übertragung zugute kommen
wird, ausgeschöpft wurden;

h) der Versuch findet nicht als Ergebnis von Resolutio-
nen der Generalversammlung statt, in denen die Durchfüh-
rung von Beschlüssen "im Rahmen der vorhandenen Mittel"
gefordert wird;

i) die Berichterstattung an die Generalversammlung
erfolgt im Rahmen der jährlichen Haushaltsvollzugsberichte;

j) der Generalsekretär wird ersucht, dem Beratenden
Ausschuss für Verwaltungs- und Haushaltsfragen regelmäßig
über die getroffenen Maßnahmen Bericht zu erstatten;

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, dafür zu sor-
gen, dass die Möglichkeiten einer externen Rekrutierung für
Stellen aller Rangstufen durch den Versuch auf keinen Fall
eingeschränkt werden;

16. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer wiederaufgenommenen neunundfünfzig-
sten Tagung über die Auswirkungen des Versuchs auf die Per-
sonalmanagementpolitik Bericht zu erstatten;

17. ersucht den Generalsekretär, über den Beratenden
Ausschuss für Verwaltungs- und Haushaltsfragen zur Be-
handlung durch die Generalversammlung auf ihrer sechzig-
sten Tagung einen umfassenden Bericht über die Fortschritte
des Versuchs und die daraus gewonnenen Erfahrungen vorzu-
legen, der die folgenden Aspekte berücksichtigt:

a) Auswirkungen auf die maßgeblichen Bestimmungen
der Finanzordnung und Finanzvorschriften der Vereinten Na-
tionen;

b) etwaige zusätzliche Auswirkungen auf die Personal-
managementpolitik;

c) Zwänge, die den Generalsekretär daran hindern, die
ihm in den Resolutionen der Generalversammlung 48/228 C
vom 29. Juli 1994 und 50/214 vom 23. Dezember 1995 sowie
in Artikel 5.6 der Finanzordnung und Finanzvorschriften der
Vereinten Nationen103 eingeräumte Flexibilität auszuüben; 

d) Maßnahmen, die sicherstellen, dass sich eine solche
Politik nicht negativ auf Haushaltskapitel mit einem hohen
Anteil unbesetzter Stellen auswirkt;

e) Erläuterungen zu den in Ziffer 35 ihrer Resolution
57/300 geforderten Elementen;

f) Empfehlungen betreffend die mögliche Anwendung
dieses Konzepts auf die künftige Verwaltung des Stellen-
plans;

18. beschließt, dass der in Anlage II dieser Resolution
enthaltene Stellenplan für beide Jahre des Zweijahreszeit-
raums 2004-2005 gilt;

19. beschließt außerdem, ungeachtet des Vorschlags des
Generalsekretärs und der Empfehlungen des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen die in An-
lage III dieser Resolution aufgeführten neuen Stellen, die aus
dem ordentlichen Haushalt für den Zweijahreszeitraum 2004-
2005 zu finanzieren sind, zu bewilligen;

20. erinnert an die Ziffern 8 und 9 ihrer Resolution
57/300 und nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von dem Vor-
schlag des Generalsekretärs in seinem Bericht über die Ver-
waltung und das Management des Amtes des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte105 be-
treffend die Schaffung von zwei Stellen, einer P-5- und einer
P-4-Stelle, in Unterprogramm 2, sowie von zwei Stellen, ei-
ner D-1- und einer P-4-Stelle, in Unterprogramm 3 von
Kapitel 24 (Menschenrechte) des Entwurfs des Programm-
haushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 im
Zusammenhang mit der Durchführung der Maßnahmen 3
und 4 seines Berichts "Stärkung der Vereinten Nationen: Ei-
ne Agenda für weitere Veränderungen"106;

21. beschließt, die oben genannten, in der Anlage III zu
dieser Resolution aufgeführten Stellen zu schaffen;

22. beschließt außerdem, diese Frage im Zusammen-
hang mit den Beschlüssen der zuständigen zwischenstaatli-
chen Organe über die in den Ziffern 8 und 9 der Resolution
57/300 genannten Fragen weiter zu behandeln;

23. beschließt ferner, vier P-4-Stellen auf P-5 anzuhe-
ben, eine in Kapitel 15 (Menschliche Siedlungen), eine in
Kapitel 17 (Internationale Drogenkontrolle), und zwei in
Kapitel 22 (Wirtschaftliche und soziale Entwicklung in West-
asien), sowie eine D-1-Stelle in Kapitel 30 (Interne Aufsicht)
auf D-2 und eine D-2-Stelle in Kapitel 27 (Humanitäre Hilfe)
auf die Rangstufe eines Beigeordneten Generalsekretärs an-
zuheben;

24. beschließt, die vom Generalsekretär beantragten und
vom Beratenden Ausschuss für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen empfohlenen Stellenumwandlungen, die in Anlage IV
dieser Resolution aufgeführt sind, zu billigen, mit Ausnahme
von zwei Stellen, einer P-4- und einer P-3-Stelle, deren Über-
tragung vom Freiwilligen Treuhandfonds zur Unterstützung
von Antiminenprogrammen zu Kapitel 5 (Friedenssiche-
rungseinsätze) vorgeschlagen worden war;

25. ersucht den Generalsekretär, die Rekrutierungsmaß-
nahmen für frei werdende Stellen im Allgemeinen Dienst für

105 A/58/569.
106 A/57/387 und Corr.1.
520



VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
den Zweijahreszeitraum 2004-2005 auszusetzen, außer im
Bereich des Sicherheitspersonals und der Lektoratsassistenten
(Textverarbeitung) in den Sprachendiensten, und über die er-
zielten Fortschritte und die Auswirkungen dieser Maßnahmen
im Rahmen seiner Haushaltsvollzugsberichte Bericht zu er-
statten;

26. beschließt, sechs Stellen des Allgemeinen Dienstes
zu streichen, drei in der Sekretariats-Hauptabteilung Wirt-
schaftliche und Soziale Angelegenheiten und drei in der Wirt-
schaftskommission für Europa;

27. beschließt außerdem, den vorgeschlagenen Haus-
haltsansatz für die Wiederherstellung der gemeinsamen Dien-
ste um weitere 3,2 Millionen US-Dollar zu kürzen;

28. beschließt ferner, den Haushaltsansatz für Zeitperso-
nal um 2,5 Millionen Dollar zu kürzen;

29. beschließt, dass die in Ziffer 28 beschriebene Kür-
zung nicht auf Kapitel 2 (Angelegenheiten der Generalver-
sammlung und Konferenzdienste) angewandt wird;

30. beschließt außerdem, wie in Ziffer 84 des ersten Be-
richts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen über den Entwurf des Programmhaushalts-
plans für den Zweijahreszeitraum 2004-2005104 angegeben,
den Haushaltsansatz für Überstunden- und Nachtarbeitszu-
schläge um 2 Millionen Dollar zu kürzen, beschließt ferner,
dass die entsprechenden Kürzungen nicht auf Sicherheits-
maßnahmen angewandt werden, und bittet den Generalsekre-
tär, im Rahmen seines ersten Haushaltsvollzugsberichts auf
den Mittelbedarf für Überstunden- und Nachtarbeitszuschläge
einzugehen;

31. ersucht den Generalsekretär, die Praxis, Bedienste-
ten der Vereinten Nationen der mittleren und höheren Rang-
stufen höhere Tagegeldsätze zu bezahlen, nicht weiterzufüh-
ren;

32. beschließt, den Gesamtbetrag der Mittelbewilligun-
gen für Publikationen um 400.000 Dollar zu kürzen;

33. beschließt außerdem, die Haushaltsansätze für die
Organisation der Vereinten Nationen zur Überwachung des
Waffenstillstands auf der vom Generalsekretär empfohlenen
Höhe zu belassen;

34. beschließt ferner, in Kapitel 9 (Wirtschaftliche und
soziale Angelegenheiten) den Betrag von 38.200 Dollar zu
veranschlagen, der für die Ausarbeitung von Dokumenten des
Exekutivausschusses über Fragen der gemeinsamen Strate-
giepolitik und/oder für die Unterstützung der Arbeit des Aus-
schusses im Hinblick auf Publikationen zur Förderung der
Millenniums-Entwicklungsziele beantragt worden war;

35. beschließt, den in Unterprogramm 2 für Berater und
Sachverständige beantragten Betrag von 78.500 Dollar in Ka-
pitel 9 (Wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten) zu ver-
anschlagen;

36. beschließt außerdem, die Veranschlagung der Haus-
haltsansätze für die Gemeinsame Inspektionsgruppe für 2005
zurückzustellen;

37. beschließt ferner, einen Betrag von 1.858.600 Dollar
für Berater und Sachverständige für die Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen zu veranschla-
gen;

38. beschließt, einen Betrag von 56.731.900 Dollar für
das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 zu veranschla-
gen:

39. beschließt außerdem, die veranschlagten Mittel für
die Informationszentren der Vereinten Nationen um 2 Mil-
lionen Dollar zu kürzen;

40. beschließt ferner, die Prüfung der Bereitstellung von
590.000 Dollar für ein Netzwerk-Datensicherungssystem im
Büro der Vereinten Nationen in Genf zurückzustellen, bis alle
praktikablen Alternativen ausgelotet wurden und der General-
versammlung darüber Bericht erstattet wurde;

41. beschließt, in Kapitel 28 (Presse und Information)
unter Verbindungsarbeit den Betrag von 105.200 Dollar für
Verbrauchsgüter und Materialien erneut zu veranschlagen;

42. erinnert an ihren Beschluss 57/579 vom 20. De-
zember 2002 und ersucht den Generalsekretär, die Internetsei-
te der Vereinten Nationen durch weitere Umschichtungen zu
Gunsten der erforderlichen Stellen im Sprachendienst weiter
auszubauen und der Generalversammlung auf ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung über den Stand der Durchführung des Be-
schlusses Bericht zu erstatten;

43. beschließt, den Vorschlag des Generalsekretärs be-
treffend die Verlagerung der technischen Sekretariate des
Fünften und des Sechsten Ausschusses auf ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung zu prüfen, mit dem Ziel, im Rahmen des Ent-
wurfs des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeit-
raum 2006-2007 einen Beschluss zu fassen;

44. erinnert an ihre Resolution 57/24 vom 19. Novem-
ber 2002, an Artikel 5.6 der Regeln und Ausführungsbestim-
mungen für die Programmplanung, die Programmaspekte des
Haushalts, die Überwachung der Programmdurchführung und
die Evaluierungsmethoden102 und an die in deren Bestim-
mung 105.6 a) festgelegten Kriterien und ersucht den Gene-
ralsekretär, im Rahmen seines ersten Haushaltsvollzugsbe-
richts über Möglichkeiten Bericht zu erstatten, die Kosten für
das Repertory of Practice of the United Nations Organs (Re-
pertorium der Praxis der Organe der Vereinten Nationen) zu
übernehmen oder außerplanmäßige Mittel dafür zu mobilisie-
ren;

45. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
Verbesserungen bei der Durchführung von Artikel 5.6 und
Bestimmung 105.6 der Regeln und Ausführungsbestimmun-
gen für die Programmplanung Bericht zu erstatten;

46. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Strategie
für Informations- und Kommunikationstechnologien weiter
durchzuführen und der Generalversammlung auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung einen Sachstandsbericht über die Wir-
kung der Investitionen in diese Technologien zu unterbreiten;
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47. ersucht den Generalsekretär ferner, die Struktur und
die Aufgaben aller aus dem ordentlichen Haushalt finanzier-
ten Verbindungs- oder Vertretungsbüros in New York von
Organisationen, die ihren Hauptsitz anderswo haben, zu über-
prüfen und der Generalversammlung auf ihrer wiederaufge-
nommenen achtundfünfzigsten Tagung über Möglichkeiten
zur Steigerung ihrer Effizienz Bericht zu erstatten; 

48. ersucht den Generalsekretär, eine grundlegende, um-
fassende Überprüfung des Regulären Programms der techni-
schen Zusammenarbeit durchzuführen und der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung geeignete
Vorschläge zu unterbreiten;

49. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen
Vorschlag für die schrittweise und letztendlich vollständige
Anwendung von Artikel 20 der Satzung des Amtes des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen zu unterbrei-
ten;

50. ersucht den Generalsekretär ferner, über das Amt für
interne Aufsichtsdienste eine Überprüfung der Arbeitsweise
und des Managements der Bibliotheken der Vereinten Natio-
nen durchzuführen, mit dem Ziel, den Personalbedarf dieser
Bibliotheken im Lichte der technologischen Fortschritte bei
der Bereitstellung von Informationsdiensten zu bewerten, und
der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung darüber Bericht zu erstatten;

51. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über Vorschläge
Bericht zu erstatten, wie die Handlungsfähigkeit des Sekreta-
riats-Bereichs Personalmanagement erhöht werden kann, um
den Grad der Unterrepräsentierung von Mitgliedstaaten sowie
die Anzahl der nicht vertretenen Mitgliedstaaten zu reduzie-
ren;

52. ersucht den Generalsekretär außerdem, das Amt für
interne Aufsichtsdienste mit der Durchführung einer Untersu-
chung darüber zu beauftragen, inwieweit die erforderlichen
Fertigkeiten für Stellen des Allgemeinen Dienstes, für die ge-
genwärtig eine internationale Rekrutierung vorgenommen
wird, auch auf lokalen Arbeitsmärkten vorhanden sind, und
der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung über die Erkenntnisse und deren Konsequenzen Bericht
zu erstatten;

53. bekräftigt Ziffer 5 der Resolution 57/307 der Gene-
ralversammlung vom 15. April 2003, ersucht den Generalse-
kretär, die Unabhängigkeit des Verwaltungsgerichts der Ver-
einten Nationen und die Trennung seines Sekretariats vom
Sekretariats-Bereich Rechtsangelegenheiten sicherzustellen,
und ersucht den Generalsekretär außerdem, ihr auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung den in der genannten Resolution an-
geforderten Bericht über die finanzielle Unabhängigkeit des
Gerichts vorzulegen;

54. ersucht den Generalsekretär, darüber Bericht zu er-
statten, welche weiteren Fortschritte bei der Erhöhung der Ka-
pazität der Wirtschaftskommission für Afrika zur elektroni-
schen Kommunikation und Datenübermittlung im Rahmen

des Entwurfs des Programmhaushaltsplans für den Zweijah-
reszeitraum 2006-2007 erzielt wurden;

55. bekräftigt die Ziffern 15 und 17 ihrer Resolution
57/300, insbesondere das Ersuchen der Generalversammlung
an den Generalsekretär, mit Hilfe des Amtes für interne Auf-
sichtsdienste so schnell wie möglich eine systematische Eva-
luierung der Wirkung, der Effizienz und der Kostenwirksam-
keit aller Tätigkeiten der Hauptabteilung Presse und Informa-
tion vorzunehmen und der Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung über den Informationsausschuss
und den Fünften Ausschuss über die erzielten Fortschritte Be-
richt zu erstatten;

56. bekräftigt außerdem, dass das Elektronische Doku-
mentenarchiv der Vereinten Nationen als Archivierungs- und
Zugriffssystem für die offiziellen Dokumente die gesamte Or-
ganisation erfassen sollte, so auch das Büro der Vereinten Na-
tionen in Nairobi und alle Regionalkommissionen, und er-
sucht in dieser Hinsicht den Generalsekretär, die Umsetzung
mit Nachdruck voranzutreiben und der Generalversammlung
auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die erzielten Fort-
schritte Bericht zu erstatten;

57. betont den Vorrang, den sie der notwendigen Ver-
besserung und Modernisierung der Konferenzeinrichtungen
im Büro der Vereinten Nationen in Nairobi einräumt, und er-
sucht in dieser Hinsicht den Generalsekretär, die Frage des
Baus zusätzlicher Einrichtungen für das Büro weiter zu ver-
folgen und der Generalversammlung im Rahmen des Ent-
wurfs des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeit-
raum 2006-2007 darüber Bericht zu erstatten, unter Berück-
sichtigung der Erfahrungen mit dem Betrieb der modernisier-
ten Konferenzeinrichtungen;

58. ersucht den Generalsekretär, der Versammlung auf
ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen umfassenden Bericht
vorzulegen, der mögliche Maßnahmen zur Leistungssteige-
rung des Entwicklungskontos behandelt, namentlich Mittel
und Wege für eine stärkere Zielausrichtung bei der Projektfor-
mulierung, der Komplementarität, der Durchführung und der
Evaluierung, sowie Vorschläge für die Erhöhung seiner Mit-
telausstattung im Einklang mit den Resolutionen der General-
versammlung 52/12 B vom 19. Dezember 1997 und 54/15
vom 29. Oktober 1999 zu unterbreiten.

Anlage I

Änderungen der Programmbeschreibungen des Entwurfs
des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeit-
raum 2004-200599 gemäß den Schlussfolgerungen und
Empfehlungen des Programm- und Koordinierungsaus-
schusses auf seiner dreiundvierzigsten Tagung101 und zu-
sätzliche Änderungen

Kapitel 1
Allgemeine Politik, Gesamtleitung und Koordinierung
Tabelle 1.21

Unter Zielerreichungsindikatoren wird unter Buchstabe e)
Ziffer i) nach der Formulierung "der Reform des Generalse-
kretärs" die Formulierung "entsprechend den mit Resolutio-
nen der Generalversammlung erteilten Mandaten" angefügt,
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
eingedenk der Bestimmungen von Artikel 97 der Charta der
Vereinten Nationen.

Tabelle 1.34

Unter Zielerreichungsindikatoren wird ein Buchstabe a)
mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "a) Anzahl der an die
Ombudsperson überwiesenen Konflikte, deren Beilegung die
Ombudsperson vermittelte"; der bisherige Indikator erhält
den Buchstaben "b)".

Kapitel 2
Angelegenheiten der Generalversammlung und Konfe-
renzdienste

Tabellen 2.15, 2.17, 2.19, 2.22, 2.24, 2.26, 2.33, 2.35, 2.41
und 2.43

In Tabelle 2.15 wird in den beiden Rubriken Erwartete Er-
gebnisse und Zielerreichungsindikatoren ein neuer Buchstabe
"d) Erhöhte Produktivität" hinzugefügt. 

In den Tabellen 2.17, 2.19 und 2.26 wird in den beiden Ru-
briken Erwartete Ergebnisse und Zielerreichungsindikatoren
ein neuer Buchstabe "b) Erhöhte Produktivität" hinzugefügt.

In Tabelle 2.22 wird in den beiden Rubriken Erwartete Er-
gebnisse und Zielerreichungsindikatoren ein neuer Buchstabe
"e) Erhöhte Produktivität" hinzugefügt.

In den Tabellen 2.24, 2.33, 2.35, 2.41 und 2.43 wird in den
beiden Rubriken Erwartete Ergebnisse und Zielerreichungs-
indikatoren ein neuer Buchstabe "c) Erhöhte Produktivität"
hinzugefügt.

Tabelle 2.9

Unter Erwartete Ergebnisse wird ein neuer Buchstabe c)
mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "c) Verbesserung der
Leistung der Konferenzdienste in New York und allen ande-
ren Dienstorten".

Unter Zielerreichungsindikatoren wird ein neuer Buch-
stabe c) mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

"c) i)  Optimaler Technologieeinsatz in Schlüsselpro-
zessen;

ii) Aktualisierte Vorschläge für Leistungsnormen,
Effizienz und damit zusammenhängende Zielerrei-
chungsindikatoren;

iii) Herausgabe aktueller Bulletins des Generalse-
kretärs, die die Beziehungen zwischen dem Amtssitz
und den Konferenzbetreuungseinrichtungen in den
anderen Dienstorten deutlich machen".

Tabelle 2.13

Fußnote a und der dazugehörige Indikator werden gestri-
chen.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird eine neue Zif-
fer iii) mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "iii) Rechtzeiti-
ge Vorlage der Dokumentation unter vollständiger Einhaltung
der Sechs-Wochen-Regel".

Tabellen 2.17, 2.19, 2.24, 2.26, 2.33, 2.35, 2.41 und 2.43

Unter Zielerreichungsindikatoren wird unter Leistungs-
maßstäbe die Formulierung "2004-2005: durch Umfrage zu
bestimmen" durch die Formulierung "2004-2005: 90 Prozent
(durch Umfrage zu bestimmen)" ersetzt. 

Tabellen 2.15, 2.22, 2.31 und 2.39

Unter Erwartete Ergebnisse wird ein neuer Buchstabe c)
mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "c) Pünktlichere Erstel-
lung und Verteilung der Dokumente der beschlussfassenden
Organe in den sechs Amtssprachen der Organisation"; und in
Tabelle 2.22 wird unter Erwartete Ergebnisse der Buch-
stabe c) in Buchstabe d) umbenannt.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird ein neuer Buchsta-
be c) mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "c) Umfang und
Anteil der in den sechs Amtssprachen der Organisation frist-
gerecht erstellten und verteilten Dokumente der beschlussfas-
senden Organe"; und in Tabelle 2.22 wird der Buchstabe c) in
Buchstabe d) umbenannt.

Ziffer 2.33 a) ii) d

Folgende Aktivität wird hinzugefügt: "iii. Tagungen re-
gionaler und anderer wichtiger Gruppen auf der Grundlage
der bestehenden Praxis, unter Berücksichtigung der weiteren
Behandlung dieser Frage durch die Generalversammlung
während ihrer achtundfünfzigsten Tagung, im Einklang mit
ihrer Resolution 57/283 B."

Tabelle 2.15

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe a)
nach der Formulierung "den einschlägigen Regeln" die For-
mulierung", insbesondere der Sechs-Wochen-Regel für die
Vorlage von Dokumenten" angefügt.

Tabelle 2.17

Unter Zielerreichungsindikatoren wird ein neuer Buch-
stabe b) mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "b) Rechtzeiti-
ge Vorlage der Dokumente unter Einhaltung der Sechs-Wo-
chen-Regel"; der bisherige Indikator erhält den Buchsta-
ben a).

Ziffer 2.43

Im dritten Satz wird nach der Formulierung "das Elektro-
nische Dokumentenarchiv (ODS)" die Formulierung hinzuge-
fügt: ", ohne dass dies die Qualität der bereitgestellten Dienste
und die Zahl der von den Mitgliedstaaten benötigten Doku-
mente beeinträchtigt".

Ziffer 2.45 b)

Unter Produkte wird eine neue Ziffer vi) mit folgendem
Wortlaut hinzugefügt:

"vi) Tagungen regionaler und anderer wichtiger Gruppen
auf der Grundlage der bestehenden Praxis, unter Berücksich-
tigung der weiteren Behandlung dieser Frage durch die Gene-
ralversammlung während ihrer achtundfünfzigsten Tagung,
im Einklang mit ihrer Resolution 57/283 B."

Ziffer 2.46

Im dritten Satz wird nach der Formulierung "in Höhe von
459.200 Dollar" die Formulierung hinzugefügt: ", ohne dass
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
dies die Qualität der bereitgestellten Dienste und die Zahl der
von den Mitgliedstaaten benötigten Dokumente beeinträch-
tigt."

Tabellen 2.22, 2.31 und 2.39

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe a)
nach der Formulierung "im Einklang mit den einschlägigen
Regeln" die Formulierung ", insbesondere hinsichtlich der
Sechs-Wochen-Regel für die gleichzeitige Herausgabe und
Verteilung der Dokumente der beschlussfassenden Organe in
den sechs Amtssprachen" eingefügt.

Tabellen 2.24, 2.33, 2.35, 2.41 und 2.43

Unter Erwartete Ergebnisse wird ein neuer Buchstabe b)
mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "b) Rechtzeitige Vorla-
ge der Dokumente unter Einhaltung der Sechs-Wochen-Re-
gel"; und der vorausgehende Absatz erhält den Buchstaben a).

Unter Zielerreichungsindikatoren wird ein neuer Buchsta-
be b) mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "b) Grad der Zu-
friedenheit der Mitgliedstaaten mit der rechtzeitigen Vorlage
der Dokumente"; und der vorausgehende Absatz erhält den
Buchstaben a).

Kapitel 3
Politische Angelegenheiten
Ziffer 3.7

Nach der Formulierung "Eine Agenda für weitere Verän-
derungen (A/57/387)" wird die Formulierung ", gebilligt in
Ziffer 26 der Resolution 57/300 der Generalversammlung,"
eingefügt.

Ziffer 3.16

Im vierten Satz wird die Formulierung "der Ausschuss des
Sicherheitsrats nach Resolution 661 (1990) betreffend die Si-
tuation zwischen Irak und Kuwait" gestrichen; die Zahl 11 am
Anfang des Satzes wird durch die Zahl 10 ersetzt.

Tabelle 3.13

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Ziffer i) vor der
Formulierung "angegangen und/oder beigelegt werden" die
Formulierung "auf friedlichem Wege" eingefügt. 

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Ziffer ii) nach
der Formulierung "in denen" die Formulierung "Konflikte
oder Konfliktsituationen bestehen, und in denen" eingefügt;
die Formulierung "so auch in Zusammenarbeit mit Partnern"
wird gestrichen.

Tabelle 3.19

Ziel 1

Unter Erwartete Ergebnisse wird am Ende von Buchsta-
be a) nach der Formulierung "Gebiete ohne Selbstregierung"
die Formulierung "im Einklang mit den einschlägigen Reso-
lutionen der Vereinten Nationen" hinzugefügt.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird unter Buchstabe a)
eine neue Ziffer ii) mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "ii)
Wirksamkeit der für den Sonderausschuss, seine Seminare
und die Generalversammlung erbrachten Dienste; Wirksam-
keit der Forschungsarbeiten und analytischen Studien sowie
der Berichte über die in den Gebieten herrschenden Bedin-

gungen; und Wirksamkeit der Aufklärungskampagnen";
Buchstabe a) wird in Buchstabe a) i) umbenannt.

Ziel 2

Am Ende des Ziels wird nach der Formulierung "Gebiete
ohne Selbstregierung" die Formulierung "im Einklang mit
den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen" hin-
zugefügt.

Ziffer 3.44 d)

Der Wortlaut von Buchstabe d) der Ziffer 3.44 wird durch
folgenden Wortlaut ersetzt: "die Verwaltungsmächte werden
mit dem Sonderausschuss bei der Durchführung der einschlä-
gigen Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten Nationen
zusammenarbeiten".

Ziffer 3.47

Im letzten Satz wird nach der Formulierung "internationa-
ler Legitimität" die Formulierung "und Legalität" eingefügt.

Am Ende der Ziffer wird die Formulierung "im Einklang
mit den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats" an-
gefügt.

Tabelle 3.21

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Ziffer i) die For-
mulierung ", die bei der Abstimmung über die einschlägigen
Resolutionen zum Ausdruck kamen" gestrichen.

Tabelle 3.25

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in den Buchsta-
ben b) i) und ii) jeweils die Formulierung "und unwandelba-
re" gestrichen.

Kapitel 4
Abrüstung
Ziffer 4.39

In der Mitte der Ziffer werden die ersten beiden Punkte der
Aufzählung nach der Formulierung "für die die Generalver-
sammlung einen Auftrag erteilt hat" durch die Formulierung
"Informationen über Maßnahmen zusammenstellen, die von
den Mitgliedstaaten und internationalen Organisationen ge-
troffen werden, um Terroristen am Erwerb von Massenver-
nichtungswaffen zu hindern; den Mitgliedstaaten Informatio-
nen über innerstaatliche Rechtsvorschriften betreffend den
Transfer von Waffen, militärischer Ausrüstung und Gütern
und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck zu-
gänglich zu machen;" ersetzt.

Kapitel 5
Friedenssicherungseinsätze
Ziffer 5.5

Vor dem letzten Satz wird der folgende Satz eingefügt:
"Die Hauptabteilung wird außerdem damit fortfahren, bei
künftigen Rekrutierungen die Vertretung der unterrepräsen-
tierten und nicht vertretenen Mitgliedstaaten zu verbessern."

Im fünften Satz wird das Wort "auch" gestrichen.

Tabelle 5.9

Unter Erwartete Ergebnisse und unter Zielerreichungsin-
dikatoren wird jeweils in Buchstabe c) nach der Formulierung
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
"geschlechtsspezifische Fragen" die Formulierung "und ihre
geografische Ausgewogenheit" eingefügt.

Tabelle 5.12

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Ziffer i), Lei-
stungsmaßstäbe (Zielwert 2004-2005), die Angabe "10 Wo-
chen" durch "8 Wochen" ersetzt.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Ziffer ii), Lei-
stungsmaßstäbe (Zielwert 2004-2005) die Angabe "80 Pro-
zent der Richtwerte" durch "100 Prozent der Richtwerte in-
nerhalb des erwarteten Zeitrahmens" ersetzt.

Tabelle 5.14

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchsta-
be b) ii), Leistungsmaßstäbe (Zielwert 2004-2005) die Anga-
be "6 Monate" durch "4 Monate" ersetzt.

Tabelle 5.16

Unter Zielerreichungsindikatoren soll Buchstabe a) ii)
wie folgt lauten: "Erhöhung der Anzahl der Mitgliedstaaten,
mit denen das Sekretariat Verfügungsbereitschaftsabkommen
geschlossen hat."

Unter Zielerreichungsindikatoren werden die Leistungs-
maßstäbe in Buchstabe b) wie folgt umformuliert:

"2000-2001: Prozent des Gesamtbedarfs an zu dislozie-
rendem Personal, der durch die Heranziehung des Sy-
stems der Verfügungsbereitschaftsabkommen der Verein-
ten Nationen, der raschen Verlegefähigkeit und der Liste
abrufbereiten Personals gedeckt wurde

Schätzung für 2002-2003: Prozent des Gesamtbedarfs an
zu dislozierendem Personal, der durch die Heranziehung
des Systems der Verfügungsbereitschaftsabkommen der
Vereinten Nationen, der raschen Verlegefähigkeit und der
Liste abrufbereiten Personals gedeckt wurde

Zielwert 2004-2005: Prozent des Gesamtbedarfs an zu
dislozierendem Personal, der durch die Heranziehung des
Systems der Verfügungsbereitschaftsabkommen der Ver-
einten Nationen, der raschen Verlegefähigkeit und der Li-
ste abrufbereiten Personals gedeckt wurde".

Ziffer 5.29

Ziffer 5.29 wird gestrichen, und die nachfolgenden Ziffern
werden entsprechend umnummeriert.

Bisherige Ziffer 5.39

Die bisherige Ziffer 5.39 wird durch folgenden Wortlaut
ersetzt: "Es wird erwartet, dass das Unterprogramm seine Zie-
le und erwarteten Ergebnisse erreicht, solange der Dienst für
Antiminenprogramme Ressourcen in ausreichender Höhe er-
hält, um die von der Generalversammlung und vom Sicher-
heitsrat erteilten Mandate durchzuführen."

Kapitel 8
Rechtsangelegenheiten
Ziffer 8.3, letzte Zeile

Vor der Formulierung "registriert und veröffentlicht Ver-
träge" wird ein weiteres Ziel eingefügt: "unterstützt die Mit-
gliedstaaten bei der Umsetzung der internationalen Rechts-

ordnung für die Meere und Ozeane sowie des Rechts der Ver-
träge".

Ziffer 8.12

Die dritte Aufgabe der Abteilung wird wie folgt umformu-
liert: "Die Abteilung wird Dienste für die wirksame Anwen-
dung der internationalen Rechtsordnung für die Meere und
Ozeane erbringen und so das Verständnis, die Annahme und
die konsequente Anwendung des Seerechtsübereinkommens
der Vereinten Nationen (1982) und der damit zusammenhän-
genden Übereinkünfte unterstützen."

Ziffer 8.31 b) ix)

Am Ende der Ziffer 8.31 b) ix) wird folgende Formulie-
rung angefügt: "den Anträgen von Regierungen zu Fragen im
Zusammenhang mit dem Völkerrecht über die zuständigen
Nebenorgane entsprechen, im Einklang mit der derzeitigen
Praxis".

Tabelle 8.14

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchsta-
be a) iv), Leistungsmaßstäbe (2000-2001, Schätzung für 2002-
2003 und Zielvorgabe für 2004-2005) die Angabe "1 Woche"
jeweils durch "1 Woche unter Einhaltung der Sechs-Wochen-
Regel für Dokumente" ersetzt.

Ziffer 8.39 a) v)

Der Titel "Ad-Hoc-Ausschuss für die Ausarbeitung von
Rechtsinstrumenten zur Verhütung terroristischer Handlun-
gen" wird durch den Titel "Ad-Hoc-Ausschuss nach Resolu-
tion 51/210 der Generalversammlung vom 17. Dezember
1996" ersetzt.

Ziffer 8.39 b) i)

Die folgende periodische Veröffentlichung wird angefügt:
"und das Yearbook of the International Law Commission
(Jahrbuch der Völkerrechtskommission), 2002, Bände I und
II (Resolution 987 (X) der Generalversammlung, Urteile,
Gutachten, Konsultationen und Verfügungen des Internatio-
nalen Gerichtshofs)".

Tabelle 8.18

Unter Zielerreichungsindikatoren wird unter Buchstabe
a) eine Ziffer ix) mit folgendem Wortlaut angefügt:
"ix) Höhere Anzahl internationaler Transaktionen und höhe-
res Volumen des internationalen Schuldenhandels im Rah-
men des UNCITRAL-Regimes".

Kapitel 9
Wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten
Ziffer 9.3

Im ersten Satz wird nach der Formulierung "dauerhaften
wirtschaftlichen" die Formulierung "und sozialen" eingefügt.

Tabelle 9.12

Unter Zielerreichungsindikatoren wird am Ende von
Buchstabe a) iii) die Formulierung "mit Hilfe des Sekretari-
ats" angefügt.

Unter Erwartete Ergebnisse wird in Buchstabe b) die For-
mulierung "die den Entwicklungs- und Transformationslän-
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
dern helfen" durch die Formulierung "die allen Ländern hel-
fen" ersetzt.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird am Ende von
Buchstabe d) iii) die Formulierung "unter Berücksichtigung
der Bestimmungen von Artikel 101 der Charta der Vereinten
Nationen" angefügt.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird am Ende von
Buchstabe f) die Formulierung "mit Hilfe des Sekretariats"
angefügt.

Tabelle 9.16

Unter Erwartete Ergebnisse erhält Buchstabe a) folgen-
den Wortlaut: "a) Wirksame Umsetzung der Ergebnisse des
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen, so
auch durch Partnerschaftsinitiativen entsprechend der in der
Kommission für Nachhaltige Entwicklung vereinbarten Mo-
dalitäten, die die Umsetzung der auf dem Weltgipfel verein-
barten Verpflichtungen unterstützen".

Unter Erwartete Ergebnisse wird in Buchstabe b) die For-
mulierung "in alle auf die nachhaltige Entwicklung gerichte-
ten Tätigkeiten" gestrichen.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird Buchstabe b) i)
durch folgenden Wortlaut ersetzt: "i) Fortschritte bei der Ver-
wirklichung der Gesamt- und Einzelziele der Vereinten Na-
tionen betreffend die nachhaltige Entwicklung, insbesondere
der mit Wasser, Sanitärversorgung und menschlichen Sied-
lungen zusammenhängenden Ziele, und des Zehnjahres-Pro-
grammrahmens für nachhaltige Konsumgewohnheiten und
Produktionsweisen".

Unter Erwartete Ergebnisse wird Buchstabe e) durch fol-
genden Wortlaut ersetzt: "e) Befähigung der Kommission zur
wirksamen Überprüfung und Erleichterung von Partnerschaf-
ten, die die Umsetzung der Agenda 21, des Programms für die
weitere Umsetzung der Agenda 21 und des Durchführungs-
plans von Johannesburg unterstützen".

Unter Zielerreichungsindikatoren wird Buchstabe e)
durch folgenden Wortlaut ersetzt: "e) auf transparente, parti-
zipatorische und glaubwürdige Weise erfolgende Bereitstel-
lung von Informationen und zusammenfassenden Berichten
über Partnerschaften, im Einklang mit den Verfahren, die in
der Kommission für Nachhaltige Entwicklung auf ihrer elften
Tagung vereinbart wurden".

Unter Erwartete Ergebnisse wird in Buchstabe f) nach
dem Wort "insbesondere" die Formulierung "Nord-Süd- und"
eingefügt.

Tabelle 9.22

Unter Erwartete Ergebnisse wird ein neuer Buchstabe f)
mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "f) Verbesserter Zugang
der Regierungen und internationalen Organe zu analytischen
Instrumenten, Optionen und geeigneten Methoden betreffend
die Querverbindungen zwischen politischen und wirtschaftli-
chen Fragen und Grundsatzmaßnahmen, wie beispielsweise
Wirtschaftssanktionen, wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen,
die Beziehung zwischen Abrüstung und Entwicklung sowie
maßgebliche Aspekte der Rehabilitation und des Wiederauf-
baus in der Konfliktfolgezeit."

Unter Zielerreichungsindikatoren werden ein neuer Buch-
stabe f) und die entsprechenden Leistungsmaßstäbe mit fol-
gendem Wortlaut hinzugefügt:

"f) Rückmeldung seitens der Mitgliedstaaten über ih-
ren Zugang zu analytischen Instrumenten, Optionen und
geeigneten Methoden betreffend die Querverbindungen
zwischen politischen und wirtschaftlichen Fragen und
Grundsatzmaßnahmen

"Leistungsmaßstäbe:

2000-2001: noch zu bestimmen

Schätzung für 2002-2003: noch zu bestimmen

Zielvorgabe 2004-2005: noch zu bestimmen".

Tabelle 9.30

Unter Erwartete Ergebnisse wird in Buchstabe a) die For-
mulierung "durch mehrere Interessenträger" gestrichen.

Unter Erwartete Ergebnisse wird Buchstabe e) durch fol-
genden Wortlaut ersetzt: "e) Erhöhte Kapazität der Regierun-
gen, insbesondere von Entwicklungs- und Transformations-
ländern, aktiv an dem Prozess der Entwicklungsfinanzierung
mitzuwirken".

Unter Erwartete Ergebnisse wird ein neuer Buchstabe f)
mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "f) Umfassenderes En-
gagement der Regierungen, eine angemessene Nachkontrolle
der Umsetzung der auf der Konferenz erzielten Vereinbarun-
gen und Zusagen sicherzustellen und im Rahmen der ganz-
heitlich angelegten Tagesordnung der Konferenz auch weiter-
hin zwischen den Entwicklungs-, Finanz- und Handelsorgani-
sationen und -initiativen Brücken zu schlagen".

Unter Zielerreichungsindikatoren werden ein neuer Buch-
stabe f) und die entsprechenden Leistungsmaßstäbe mit fol-
gendem Wortlaut hinzugefügt:

"f) Rückmeldung seitens der Mitgliedstaaten über
den Beitrag des Unterprogramms zu einem umfassende-
ren Engagement der Regierungen bei der Nachkontrolle
der Umsetzung der Konferenzergebnisse

"Leistungsmaßstäbe:

2000-2001: nicht verfügbar

Schätzung für 2002-2003: noch zu bestimmen

Zielvorgabe 2004-2005: noch zu bestimmen".

Kapitel 10
Am wenigsten entwickelte Länder, Binnenentwicklungs-
länder und kleine Inselentwicklungsländer
Ziffer 10.1

Am Ende der Ziffer wird der folgende Satz hinzugefügt:
"Des Weiteren ist das Programm für die wirksame Unterstüt-
zung für die Nachkontrolle der weiteren Umsetzung des Ak-
tionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern zuständig, unter
vollständiger Berücksichtigung der relevanten Ergebnisse des
Durchführungsplans des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung und der Resolution 57/262 der Generalversamm-
lung betreffend die Einberufung einer internationalen Tagung
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
im Jahr 2004 in Mauritius, auf der eine vollständige und um-
fassende Überprüfung der Umsetzung des Aktionsprogramms
für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter
den Entwicklungsländern vorgenommen werden soll."

Ziffer 10.4

Im ersten Satz wird nach der Formulierung "Zusammenar-
beit im Transitverkehr und" die Formulierung "die weitere
Durchführung des" eingefügt.

Im dritten Satz wird nach der Formulierung "Hauptabtei-
lung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten" die For-
mulierung ", den Regionalkommissionen und dem Südzen-
trum" eingefügt und die Formulierung "und den Regional-
kommissionen" gestrichen.

Tabelle 10.5

Unter Ziel wird die Formulierung "Fortschritte in Rich-
tung auf die Verwirklichung der Ziele zu machen" durch die
Formulierung "die Ziele zu verwirklichen" ersetzt.

Unter Erwartete Ergebnisse wird am Ende die Formulie-
rung "und der einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung" angefügt.

Ziffer 10.14 d)

Die Formulierung "die politische Situation der" wird
durch die Formulierung "die politische Situation in den" er-
setzt.

Kapitel 11
Unterstützung der Vereinten Nationen für die Neue Part-
nerschaft für die Entwicklung Afrikas

Ziffer 11.16

Unter Externe Faktoren wird Buchstabe b) durch folgen-
den Wortlaut ersetzt: "b) dass die Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen in kohärenter und wirksamer Weise
zusammenarbeiten und ihre Tätigkeiten entsprechend koordi-
nieren".

Unter Externe Faktoren wird vor Buchstabe d) das Wort
"und" gestrichen und am Ende von Buchstabe d) wird der
Wortlaut "und e) dass alle Interessenträger ihre finanziellen
Zusagen und anderen Verpflichtungen zur Unterstützung der
Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas einhalten"
hinzugefügt.

Tabelle 11.10

Unter Erwartete Ergebnisse wird in Buchstabe a) vor der
Formulierung "die Medien" die Formulierung "akademische
Einrichtungen," eingefügt.

Kapitel 12
Handel und Entwicklung

In jeder Ziffer, in der sie vorkommt, wird die Formulie-
rung "Millenniums-Entwicklungsziele" durch die Formulie-
rung "Ziele der Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen, die in Abschnitt III der Resolution 55/2 der Generalver-
sammlung aufgeführt sind" ersetzt.

Ziffer 12.7

Im ersten Satz wird das Wort "sektoraler" durch das Wort
"nationaler" ersetzt.

Ziffer 12.29 a) i)

Vor Ziffer 12.29 Buchstabe a) i) mit dem Wortlaut "Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen"
wird eine neue Ziffer i) mit folgendem Wortlaut eingefügt:
"i) Generalversammlung: fachliche Betreuung des Dialogs
auf hoher Ebene über die Verstärkung der internationalen
wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu Gunsten der Entwick-
lung durch Partnerschaft und Beiträge dazu, im Einklang mit
den einschlägigen Bestimmungen der Versammlungsresolu-
tion 57/250"; die folgenden Ziffern werden entsprechend um-
nummeriert.

Tabelle 12.10

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe e)
nach der Formulierung "Projekte der technischen Zusammen-
arbeit" die Formulierung ", die Verbesserungen in den Berei-
chen Handel, Wettbewerb, Unternehmensentwicklung und
Investitionen bewirken" angefügt.

Tabelle 12.11

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe b)
die Formulierung "Erhöhte Anzahl sektorübergreifender Tä-
tigkeiten" durch die Formulierung "Erhebliche Zunahme der
Anzahl sektorübergreifender Tätigkeiten" ersetzt.

Tabelle 12.15

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe a) ii)
die Formulierung "auf diesem Gebiet" durch die Formulie-
rung "auf dem Gebiet des Aufbaus handelsbezogener Kapazi-
täten" ersetzt.

Ziffer 12.54 a) i)

Am Ende der Ziffer 12.54 a) i) wird nach der Formulie-
rung "im multilateralen Handelssystem (2);" die Formulie-
rung "Beiträge zu dem Bericht über die Durchführung der In-
ternationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung auf
dem Gebiet des Handels;" angefügt.

Anhang

Das unter A/56/6 unter Ziffer 11A.31 d) i) aufgeführte
Produkt "Beratungsdienste für Entwicklungsländer zur Stär-
kung ihrer Kapazität, ausländische Finanzmittel für Portfolio-
Investitionen anzuziehen und für ihre optimale Entwicklungs-
wirkung zu sorgen" sowie das unter A/56/6 unter Zif-
fer 11A.43 a) i) b aufgeführte Produkt "Beiträge zu dem Be-
richt des Generalsekretärs über die Durchführung des Ak-
tionsprogramms von Barbados für die nachhaltige Entwick-
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern"
werden beibehalten.

Kapitel 14
Umwelt
Ziffer 14.4

Am Ende des zweiten Satzes wird die Formulierung "so-
wie auf der in Cartagena abgehaltenen siebenten Sonderta-
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gung des Verwaltungsrats des UNEP und auf dem Weltgipfel
für nachhaltige Entwicklung" angefügt.

Tabelle 14.18

Unter Zielerreichungsindikatoren soll Buchstabe d) wie
folgt lauten: "d) Verstärkte Zusammenarbeit mit UNCTAD,
WTO und den Sekretariaten der multilateralen Umweltüber-
einkünfte, um die gegenseitige Unterstützung der Handels-
und der Umweltpolitik zu fördern".

Unter Zielerreichungsindikatoren soll Buchstabe e) i) wie
folgt lauten: "i) Gestiegene Anzahl der Firmen, die sich an die
einschlägigen Bestimmungen des Weltgipfels für nachhaltige
Entwicklung in Bezug auf die Unternehmensverantwortung
und den Globalen Pakt halten".

Ziffer 14.47 b) ii)

Die Formulierung "Berichte über Erhebungen und Studien
betreffend geeignete grundsatzpolitische Maßnahmen, Ver-
fahrensweisen und Indikatoren zur Verbesserung der Produk-
te und Dienstleistungen aus der Sicht ihres Lebenszyklus"
wird durch die Formulierung "Berichte über Erhebungen und
Studien betreffend geeignete Verfahrensweisen zur Verbesse-
rung der Produkte und Dienstleistungen aus der Sicht ihres
Lebenszyklus" ersetzt.

Die Formulierung "technische Dokumente (einschließlich
Leitlinien, Fallstudien und Schulungsmaterial) über grund-
satzpolitische Maßnahmen und Verfahrensweisen im Zusam-
menhang mit dem Lebenszyklus-Management von Produk-
tionsprozessen, Produkten und Dienstleistungen" wird durch
die Formulierung "technische Dokumente (einschließlich
Leitlinien, Fallstudien und Schulungsmaterial) über Verfah-
rensweisen im Zusammenhang mit dem Lebenszyklus-Ma-
nagement von Produktionsprozessen, Produkten und Dienst-
leistungen" ersetzt.

Ziffer 14.47 c) i)

Nach der Formulierung "Bereitstellung gezielter techni-
scher Beratung für Finanzinstitutionen zur Beeinflussung von
Investitionsentscheidungen zu Gunsten von Energieeffizienz
und erneuerbarer Energie" wird die Formulierung "sowie mo-
derner Technologie für fossile Brennstoffe" angefügt.

Tabelle 14.26

Unter den "Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlung"
wird der Absatz mit dem Wortlaut 

"Es wird erwartet, dass das UNEP nach der Anwendung ei-
nes vorläufigen Beitragsschlüssels während einer Pilotpha-
se im Jahr 2003 die gewonnen Erfahrungen analysieren und
für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 einen neuen Bei-
tragsschlüssel entwickeln wird, mit der Bitte an alle Mit-
gliedstaaten, angemessene und berechenbare Beiträge zu
entrichten"

durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ersetzt:

"Der Verwaltungsrat/das Globale Ministerforum Umwelt
des UNEP wird im Jahr 2004 die Wirksamkeit des Systems
überprüfen und gegebenenfalls einen Beschluss fassen".

Kapitel 15
Menschliche Siedlungen

Tabelle 15.10

Unter Erwartete Ergebnisse wird Buchstabe i) durch fol-
genden Wortlaut ersetzt: "i) Erhöhtes Bewusstsein und erhöh-
te Aufgeschlossenheit für das Leid der städtischen Armen,
und verstärkte Zusammenarbeit und Partnerschaft bei Initiati-
ven zur Slumsanierung in Übereinstimmung mit dem Millen-
niums-Entwicklungsziel 'Städte ohne Elendsviertel'".

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe i)
nach dem Wort "Länder" die Formulierung "und anderer Part-
ner der Habitat-Agenda" eingefügt.

Unter Erwartete Ergebnisse wird in Buchstabe j) die For-
mulierung "erneuerbarer Energien und" gestrichen.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird Buchstabe j) durch
folgenden Wortlaut ersetzt: "j) Anzahl der Länder, die mit
dem VN-Habitat zusammenarbeiten, um den Zugang zu einer
diversifizierten und effizienten Energieversorgung sowie zum
öffentlichen Personenverkehr und zu nicht-motorisierten Ar-
ten der Fortbewegung zu fördern".

Kapitel 16
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege

Tabelle 16.7

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe e)
das Wort "Zahl" durch das Wort "Prozentsatz" ersetzt, und die
Leistungsmaßstäbe werden entsprechend angepasst.

Kapitel 17
Internationale Drogenkontrolle

Tabelle 17.7

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Ziffer ii) nach
dem Wort "Vollständige" die Formulierung "und effiziente"
eingefügt.

Tabelle 17.10

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe c)
die Formulierung "Rechtzeitiger Eingang von" durch die For-
mulierung "Verfügbarkeit von" ersetzt.

Tabelle 17.12

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe c) i)
bei den Leistungsmaßstäben (Zielvorgabe 2004-2005) die
Formulierung "eine durchschnittliche Bewertung von 'vollauf
zufriedenstellend'" durch die Formulierung "eine 75-prozenti-
ge Bewertung von 'vollauf zufriedenstellend'" ersetzt.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird Buchstabe c) ii)
gestrichen, und in Buchstabe c) i) wird das "i)" gestrichen.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in den Buch-
staben f) und h) bei den Leistungsmaßstäben (Zielvorgabe
2004-2005) die Formulierung "Umfrage ergibt eine durch-
schnittliche Bewertung von 'vollauf zufriedenstellend'" durch
die Formulierung "zu 75 Prozent eine Bewertung von 'vollauf
zufriedenstellend'" ersetzt.
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Tabelle 17.13

Unter Erwartete Ergebnisse soll Buchstabe b) wie folgt
lauten: "b) Zunahme der Vertragsbeitritte, auf Antrag der Re-
gierungen".

Unter Zielerreichungsindikatoren soll Buchstabe b) wie
folgt lauten: "b) Anzahl der Mitgliedstaaten, die Unterstüt-
zung des Sekretariats erhalten haben, um Vertragsparteien ei-
nes der drei Verträge über die Drogenbekämpfung zu wer-
den".

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe c)
nach dem Wort "Regierungen" die Formulierung ", mit Hilfe
des Sekretariats," eingefügt.

Tabelle 17.15

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in den Buchsta-
ben a), b), c), und d) nach dem Wort "Mitgliedstaaten" die
Formulierung ", mit Hilfe des Sekretariats," eingefügt.

Tabelle 17.17

Ziel 1

Unter Zielerreichungsindikatoren wird der gesamte
Wortlaut von Buchstabe a) durch folgenden Wortlaut ersetzt:
"a) Verstärkte Unterstützung der Mitgliedstaaten durch das
UNDCP bei der Ausarbeitung oder Stärkung nationaler Stra-
tegien zur Verringerung und Beseitigung des unerlaubten
Anbaus, einschließlich umfassender Maßnahmen wie Pro-
gramme für alternative Entwicklung, Rechtsdurchsetzung
und Ausrottung der Anbaukulturen".

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in den Buchstaben
b), c), und d) nach dem Wort "Länder" die Formulierung ",
mit Hilfe des Sekretariats," eingefügt.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe e) i)
nach dem Wort "Mitgliedstaaten" die Formulierung ", mit
Hilfe des Sekretariats," eingefügt.

Ziel 2

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe a)
nach dem Wort "Transitstaaten" die Formulierung ", mit Hilfe
des Sekretariats," eingefügt.

Kapitel 18
Wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Afrika
Ziffer 18A.25

Im zweiten Satz wird nach der Formulierung "Dieses Ziel
wird" die Formulierung "unter Berücksichtigung der neuen
Organisationsstruktur und des neuen Arbeitsprogramms der
Kommission für Nachhaltige Entwicklung in Bezug auf das
regionale Durchführungsforum" eingefügt.

Tabelle 18A.10

Unter Erwartete Ergebnisse erhält Buchstabe a) folgenden
Wortlaut: "a) Verbesserte Kapazität der Mitgliedstaaten, Ent-
wicklungspolitiken und -strategien auszuarbeiten, durchzu-
führen und zu überwachen, die den Bedürfnissen der Armen
Rechnung tragen, unter Berücksichtigung der Ziele der Mill-
enniums-Erklärung und der Prioritäten der Neuen Partner-
schaft für die Entwicklung Afrikas".

Tabelle 18A.12

Unter Erwartete Ergebnisse erhält Buchstabe a) folgen-
den Wortlaut: "a) Gestiegenes Bewusstsein der politischen
Entscheidungsträger für die Querverbindungen zwischen den
drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung und die Not-
wendigkeit ihrer Integration".

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe a)
die Formulierung "der Anzahl der Zitate aus" durch die For-
mulierung "der Anzahl der Bezugnahmen auf" ersetzt. Bei
den Leistungsmaßstäben wird das Wort "Zitate" durch das
Wort "Bezugnahmen" ersetzt.

Unter Erwartete Ergebnisse erhält Buchstabe c) folgen-
den Wortlaut: "c) Wirksame Einbindung der miteinander ver-
knüpften Themen Ernährungssicherheit, Bevölkerung, Um-
welt und menschliche Siedlungen in die Politik auf dem Ge-
biet der nachhaltigen Entwicklung".

Tabelle 18A.18

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe a)
die Formulierung ", die Schulung von der ECA erhielten"
durch die Formulierung "mit Hilfe der ECA" ersetzt.

Kapitel 19
Wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Asien und im 
Pazifik

Unterprogramm 7

Der Titel erhält folgenden Wortlaut: "Soziale Entwick-
lung, einschließlich seit langem bestehender und neu aufge-
tretener Fragen".

Ziffer 19.7

Die Formulierung "den am wenigsten entwickelten Län-
dern und den Binnenländern sowie anderen Entwicklungslän-
dern" wird durch die Formulierung "den Entwicklungs- und
Transformationsländern, insbesondere den am wenigsten ent-
wickelten Ländern, den Binnenentwicklungsländern und den
kleinen Inselentwicklungsländern" ersetzt.

Ziffer 19.40 c) ii)

Am Anfang und am Ende der Ziffer wird die Formulie-
rung "in den am wenigsten entwickelten Ländern und den
Transformationsländern" durch die Formulierung "insbeson-
dere in den Entwicklungsländern und den Transformations-
ländern, vor allem den am wenigsten entwickelten Ländern,
den Binnenentwicklungsländern und den kleinen Inselent-
wicklungsländern" ersetzt.

Ziffer 19.48 c) ii), iii) und iv)

Nach dem Wort "Energieeffizienz" wird die Formulierung
"moderne Technologie für fossile Brennstoffe" eingefügt.

Tabelle 19.22

Unter Erwartete Ergebnisse wird in Buchstabe a) die For-
mulierung "soziale Fragen" durch die Formulierung "die so-
ziale Entwicklung betreffende Fragen" ersetzt.

Unter Zielerreichungsindikatoren werden Buchstabe a) i)
und in Buchstabe a) ii) die Ziffer "ii)" gestrichen.
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Kapitel 21
Wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Lateinameri-
ka und der Karibik
Tabelle 21.10

Unter Zielerreichungsindikatoren werden die Zielerrei-
chungsindikatoren d) und e) in Ziffer 17.9 des mittelfristigen
Plans für den Zeitraum 2002-2005 in der revidierten Fassung
als Buchstaben c) und d) hinzugefügt.

Tabelle 21.12

Unter Zielerreichungsindikatoren werden die Zielerrei-
chungsindikatoren in Ziffer 17.13 des mittelfristigen Plans für
den Zeitraum 2002-2005 in der revidierten Fassung als Zif-
fern iii), iv) und v) hinzugefügt.

Tabelle 21.14

Unter Erwartete Ergebnisse wird in Buchstabe c) nach der
Formulierung "Verstärkte regionale" das Wort "technische"
eingefügt.

Unter Zielerreichungsindikatoren werden die Zielerrei-
chungsindikatoren a) und b) in Ziffer 17.18 des mittelfristigen
Plans für den Zeitraum 2002-2005 in der revidierten Fassung
als Buchstaben c) ii) und c) iii) hinzugefügt.

Tabelle 21.16

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe c)
nach dem Wort "Richtlinien" die Formulierung ", mit Hilfe
der ECLAC," eingefügt.

Ziffer 21.60

Ziffer 21.60 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: "Es
wird damit gerechnet, dass das Unterprogramm seine Ziele
und erwarteten Ergebnisse erreicht, vorausgesetzt, a) die
durchgängige Berücksichtigung einer Gleichstellungsper-
spektive in der Region erhält auch weiterhin die volle Unter-
stützung seitens der Länder der Region; und b) die Mitglied-
staaten unterstützen auch weiterhin die Tätigkeit des Unter-
programms."

Tabelle 21.20

Unter Zielerreichungsindikatoren werden die Zielerrei-
chungsindikatoren a) und c) in Ziffer 17.33 des mittelfristigen
Plans für den Zeitraum 2002-2005 in der revidierten Fassung
als Buchstaben a) iv) und a) v) hinzugefügt. Am Ende beider
Buchstaben wird jeweils die Formulierung "mit Hilfe der
ECLAC oder in Zusammenarbeit mit ihr" angefügt.

Tabelle 21.22

Unter Zielerreichungsindikatoren wird Zielerreichungsin-
dikator b) in Ziffer 17.37 des mittelfristigen Plans für den
Zeitraum 2002-2005 in der revidierten Fassung als Buch-
stabe b) ii) hinzugefügt; der bisherige Buchstabe b) wird in
Buchstabe b) i) umbenannt.

Tabelle 21.24

Unter Erwartete Ergebnisse wird das Erwartete Ergebnis
a) in Ziffer 17.41 des mittelfristigen Plans für den Zeitraum
2002-2005 in der revidierten Fassung als Buchstabe e) hinzu-
gefügt; entsprechend wird unter Zielerreichungsindikatoren

der Zielerreichungsindikator a) in Ziffer 17.42 des mittelfri-
stigen Plans als Buchstabe e) hinzugefügt.

Tabelle 21.28

Unter Zielerreichungsindikatoren wird am Ende von
Buchstabe a) ii) nach dem Wort "Kodierungssysteme" die
Formulierung "mit Hilfe der ECLAC und/oder in Zusammen-
arbeit mit ihr" angefügt.

Unter Zielerreichungsindikatoren werden die Zielerrei-
chungsindikatoren d) und e) in Ziffer 17.50 des mittelfristigen
Plans für den Zeitraum 2002-2005 in der revidierten Fassung
als Buchstaben a) iii) und a) iv) hinzugefügt.

Tabelle 21.30

Unter Erwartete Ergebnisse werden die Erwarteten Ergeb-
nisse a), c) und d) in Ziffer 17.54 des mittelfristigen Plans für
den Zeitraum 2002-2005 in der revidierten Fassung als
Buchstaben c), d) und e) hinzugefügt; entsprechend werden
unter Zielerreichungsindikatoren die Zielerreichungsindika-
toren a), b) und c) in Ziffer 17.55 des mittelfristigen Plans als
Buchstaben c), d) und e) hinzugefügt.

Tabelle 21.32

Unter Zielerreichungsindikatoren wird Zielerreichungsin-
dikator b) in Ziffer 17.59 des mittelfristigen Plans für den
Zeitraum 2002-2005 in der revidierten Fassung als Buch-
stabe c) ii) hinzugefügt; Buchstabe c) ii) wird in Buchstabe c)
iii) umbenannt.

Kapitel 23
Reguläres Programm der technischen Zusammenarbeit
Ziffer 23.35

a) i) Beim ersten der genannten Beratenden Dienste
wird die Formulierung "vor allem in den am wenig-
sten entwickelten Ländern, den Binnenentwick-
lungsländern und den kleinen Inselentwicklungslän-
dern sowie den Transformationsländern" durch die
Formulierung "vor allem in den Entwicklungs- und
Transformationsländern, insbesondere den am we-
nigsten entwickelten Ländern, den Binnenentwick-
lungsländern und den kleinen Inselentwicklungslän-
dern" ersetzt;

e) i) in der zehnten Zeile wird nach dem Wort "Ent-
wicklung" die Formulierung "von Energieeffizienz,
moderner Technologie für fossile Brennstoffe und"
eingefügt;

e) ii) die Formulierung "erneuerbare Energien" wird
durch die Formulierung "Umsetzung von Ziffer 20
des Durchführungsplans von Johannesburg in Bezug
auf Energie" ersetzt;

f) i) beim ersten der genannten Beratenden Dienste
wird die Formulierung "vor allem in den am wenig-
sten entwickelten Ländern, den Binnenentwicklungs-
ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern
sowie den Transformationsländern" durch die Formu-
lierung "vor allem in den Entwicklungs- und Trans-
formationsländern, insbesondere den am wenigsten
entwickelten Ländern, den Binnenentwicklungslän-
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dern und den kleinen Inselentwicklungsländern" er-
setzt;

g) iii) der Buchstabe wird durch folgenden Wortlaut
ersetzt: "iii) Feldprojekt auf dem Gebiet der sozialen
Entwicklung, einschließlich neu auftretender sozialer
Fragen".

Kapitel 24
Menschenrechte
Ziffer 24.3

Der letzte Satz wird gestrichen.

Ziffer 24.4

Der letzte Satz wird gestrichen.

Ziffer 24.5

Der letzte Satz wird gestrichen.

Ziffer 24.6

Der letzte Satz erhält folgenden Wortlaut: "Während des
Zweijahreszeitraums wird das OHCHR das Ziel einer höheren
Wirksamkeit und eines besseren Managements verfolgen, un-
ter Berücksichtigung der einschlägigen Resolutionen und Be-
schlüsse sowie der diesbezüglich bereits abgegebenen Emp-
fehlungen."

Ziffer 24.8 a) ii)

Ziffer 24.8 a) ii) erhält folgenden Wortlaut: "ii) In Unter-
programm 1 eine neue P-4-Stelle für die Leitung der For-
schungs- und Analysearbeiten auf dem Gebiet der Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung, einschließlich Strategien
zur Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele".

Ziffer 24.15 e)

Buchstabe e) der Ziffer 24.15 wird gestrichen und die fol-
genden Buchstaben werden entsprechend umbenannt.

Ziffer 24.29

Am Ende der Ziffer wird folgender Satz angefügt: "Kon-
krete diesbezügliche Vorschläge werden der Generalver-
sammlung in Übereinstimmung mit dem Beschluss in Ziffer 4
ihrer Resolution 54/244 vorgelegt."

Tabelle 24.11

Unter Erwartete Ergebnisse wird ein neuer Buchstabe e)
mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "e) Verstärkte Anstren-
gungen, die zur Beseitigung von Rassismus, Rassendiskrimi-
nierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängen-
der Intoleranz beitragen", und unter Zielerreichungsindikato-
ren wird ein neuer Buchstabe e) mit folgendem Wortlaut hin-
zugefügt: "Höhere Zahl von Aktivitäten zur Erfüllung der
Mandate".

Ziffer 24.39 c)

Buchstabe c) der Ziffer 24.39 erhält folgenden Wortlaut:
"die Schaffung einer neuen P-4-Stelle zum Ausbau der Kapa-
zitäten auf dem Gebiet der Verwirklichung des Rechts auf
Entwicklung, einschließlich Strategien zur Verwirklichung
der Millenniums-Entwicklungsziele, durch die Leitung der
Forschungs- und Analysearbeiten".

Ziffer 24.58

Der zweite Satz erhält folgenden Wortlaut: "Das OHCHR
richtet Feldpräsenzen ein, entsprechend den im Einklang mit
ihren jeweiligen Mandaten gefassten Beschlüssen der zustän-
digen zwischenstaatlichen Organe der Vereinten Nationen,
einschließlich der Menschenrechtskommission."

Im fünften Satz wird die Formulierung "Schaffung einer
Kultur der Menschenrechte" durch die Formulierung "Einfüh-
rung von Menschenrechtserziehung und -ausbildung" ersetzt.

Kapitel 25
Schutz und Hilfe für Flüchtlinge
Ziffer 25.4

Im letzten Satz wird die Formulierung "Das Arbeitspro-
gramm wird sich" durch die Formulierung "Die Arbeit im
Rahmen des Unterprogramms für internationalen Schutz wird
sich außerdem" ersetzt.

Tabelle 25.5

Unter Erwartete Ergebnisse wird Buchstabe d) durch fol-
genden Wortlaut ersetzt: "d) Fortschritte in Richtung auf eine
dauerhafte Lösung durch die Ausarbeitung, Erleichterung und
aktive Durchführung von Maßnahmen für eine freiwillige Re-
patriierung in Sicherheit und Würde, gefolgt von der Überwa-
chung der Situation in den Ländern, in die die Flüchtlinge zu-
rückkehren".

Unter Zielerreichungsindikatoren wird am Ende von
Buchstabe d) die Formulierung "im Rahmen von Maßnahmen
für eine freiwillige Repatriierung" angefügt.

Unter Erwartete Ergebnisse erhält Buchstabe e) den fol-
genden Wortlaut: "e) die Förderung der lokalen Integration
als mögliche dauerhafte Lösung, wo dies durchführbar ist, im
Einklang mit der Strategie des Hohen Kommissars, Entwick-
lung durch lokale Integration herbeizuführen".

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe f) ii)
der folgende Wortlaut hinzugefügt: 

"Leistungsmaßstäbe: 

2000-2001: nicht verfügbar

Schätzwert für 2002-2003: noch zu bestimmen

Zielvorgabe für 2004-2005: noch zu bestimmen".

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe f) ei-
ne Ziffer iii) mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: 

"iii) Der Umfang, in dem Instrumente zur Verbesserung
der Überwachung und Beaufsichtigung der Neuansied-
lung beschlossen wurden

"Leistungsmaßstäbe:

2000-2001: nicht verfügbar

Schätzwert für 2002-2003: noch zu bestimmen 

Zielvorgabe für 2004-2005: noch zu bestimmen".

Unter Erwartete Ergebnisse wird am Ende von Buchsta-
be c) ein Punkt gesetzt und der Wortlaut von Buchstabe g)
zum Wortlaut von Buchstabe c) hinzugefügt.
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Unter Zielerreichungsindikatoren werden Buchstabe g)
und Buchstabe c) zu einem einzigen Buchstaben c) zusam-
mengefasst, der zwei Ziffern mit folgendem Wortlaut enthält:

"c) i) Rückgang der Anzahl der mit sexueller und ge-
schlechtsbezogener Gewalt zusammenhängenden
Vorfälle, die den Krankenstationen in Flüchtlingsla-
gern gemeldet werden"

ii) Anzahl der Pläne des UNHCR für Einsätze in ein-
zelnen Ländern, in denen die fünf vorrangigen Kate-
gorien und Schlüsselsektoren zum Ausdruck kom-
men".

Unter Zielerreichungsindikatoren werden in Buchstabe c)
eine neue Ziffer iii) sowie Leistungsmaßstäbe mit folgendem
Wortlaut hinzugefügt:

"iii) Entwicklung messbarer Indikatoren entspre-
chend den fünf Selbstverpflichtungen des Hohen
Kommissars

Leistungsmaßstäbe:

2000-2001: nicht verfügbar 

Schätzwert für 2002-2003: noch zu bestimmen 

Zielvorgabe für 2004-2005: noch zu bestimmen".

Tabelle 25.6

Unter Zielerreichungsindikatoren erhält Buchstabe b) i)
folgenden Wortlaut: "i) Anzahl der Initiativen, die die Le-
bensqualität der Flüchtlinge und der lokalen Gemeinschaften
in der Umgebung in die nationalen Entwicklungspläne einbe-
ziehen".

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe b) ii)
die Formulierung "gemessen an Kernstandards" gestrichen.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchsta-
be b) iii) das Wort "Mikrofinanzierungsprojekte" durch die
Formulierung "Projekte zur Förderung der Eigenständigkeit"
ersetzt.

Unter Erwartete Ergebnisse wird in Buchstabe d) das
Wort "schützen" durch das Wort "unterstützen" ersetzt; am
Ende wird die Formulierung ", durch die Entrichtung ausrei-
chender freiwilliger Beiträge durch die internationale Ge-
meinschaft im Geiste der Lastenteilung und der internationa-
len Solidarität" angefügt.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe d) ii)
die Formulierung "sowie an der Strategie, Entwicklung durch
lokale Integration herbeizuführen" gestrichen.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe d) ei-
ne neue Ziffer iii) mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:
"iii) Erhöhung der von der internationalen Gemeinschaft ent-
richteten freiwilligen Beiträge". Am Ende des Buchstabens
wird der folgende Wortlaut angefügt: "Leistungsmaßstäbe:
noch zu bestimmen".

Kapitel 28
Öffentlichkeitsarbeit
Ziffer 28.3

Die ersten beiden Sätze werden durch folgenden Satz er-
setzt: "Das übergreifende Mandat der Hauptabteilung Presse
und Information findet sich in Resolution 13 (I) der General-
versammlung vom 13. Februar 1946, und ihre vorrangige
Aufgabe besteht darin, durch ihre Kommunikationsarbeit der
Öffentlichkeit sachlich richtige, unparteiliche, umfassende
und zeitgerechte Informationen über die Aufgaben und Ver-
antwortlichkeiten der Vereinten Nationen zur Verfügung zu
stellen, um mit höchster Transparenz die internationale Unter-
stützung für die Tätigkeit der Organisation zu verstärken, un-
ter Achtung der bestehenden Mandate und in Übereinstim-
mung mit Artikel 5.6 der Regeln und Ausführungsbestim-
mungen für die Programmplanung, die Programmaspekte des
Haushalts, die Überwachung der Programmdurchführung und
die Evaluierungsmethoden, ihre Botschaft zielgerichteter zu
gestalten und ihre Anstrengungen besser zu bündeln, sowie
als Teil des Leistungsmanagements ihre Programme an die
Bedürfnisse ihrer jeweiligen Zielgruppen anzupassen, auf der
Grundlage verbesserter Rückmeldungs- und Evaluierungsme-
chanismen, wie in der Resolution 57/130 B der Generalver-
sammlung dargelegt".

Im letzten Satz wird nach der Formulierung "wurde eine
neue Zielsetzung formuliert" die Formulierung ", die vom In-
formationsausschuss begrüßt wurde," eingefügt.

Ziffer 28.4

Der zweite Satz soll wie folgt lauten: "Kernpunkt ihrer
Botschaft, die sich in erster Linie an den Prioritäten des mit-
telfristigen Plans orientiert und die Resolution 55/2 der Gene-
ralversammlung (die Millenniums-Erklärung) berücksichtigt,
werden die Beseitigung der Armut, die Konfliktverhütung,
die nachhaltige Entwicklung, die Menschenrechte, die
HIV/Aids-Epidemie, der Kampf gegen den internationalen
Terrorismus und die Bedürfnisse des afrikanischen Konti-
nents (siehe Resolution 57/130 B) sowie die internationale
Zusammenarbeit, der Technologietransfer und die Transpa-
renz im internationalen Handel sein."

Ziffer 28.11

Am Ende des dritten Satzes wird nach der Formulierung
"in Westeuropa" die Formulierung ", im Einklang mit den Re-
solutionen 57/130 B und 57/300, insbesondere den Ziffern 44
beziehungsweise 15," angefügt.

Tabelle 28.7

Unter Ziel wird am Ende die folgende Formulierung ange-
fügt: "und um diese Wirkung durch jährliche Programmprü-
fungen zu bewerten."

Unter Zielerreichungsindikatoren wird am Beginn des
letzten Absatzes der Buchstabe "d)" eingefügt, und am Ende
des Absatzes wird nach der Formulierung "beste Verfahrens-
weisen" die Formulierung "für die Umsetzung der Ergebnisse
der durch die Hauptabteilung vorgenommenen jährlichen
Prüfungen der Programmauswirkungen" eingefügt.
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Ziffer 28.29

Im ersten Satz wird die Formulierung "und vom General-
sekretär festgelegten" gestrichen.

Im zweiten Satz wird die Formulierung ", unter Heranzie-
hung der Millenniums-Erklärung als Leitlinie" durch die For-
mulierung "des mittelfristigen Plans und der Millenniums-Er-
klärung (Resolution 55/2 der Generalversammlung)" ersetzt.

Ziffer 28.30

Der zweite Satz soll wie folgt lauten: "Unter der Anleitung
des Informationszentrendienstes am Amtssitz werden die In-
formationszentren und Informationsstellen sowie gegebenen-
falls die regionalen Informationszentren der Vereinten Natio-
nen eine maßgebliche Rolle dabei übernehmen, Informatio-
nen über die Arbeit der Organisation unter den Völkern der
Welt zu verbreiten, namentlich in den in der Millenniums-Er-
klärung der Vereinten Nationen genannten Bereichen, wobei
die Informationszentren als "lokale Stimme" der Hauptabtei-
lung Presse und Information fungieren und über lokale Mittler
darauf hinwirken werden, die Öffentlichkeit für die Arbeit der
Vereinten Nationen auf lokaler Ebene zu sensibilisieren und
ihre Unterstützung dafür zu mobilisieren, eingedenk dessen,
dass Informationen in den Lokalsprachen die stärkste Wir-
kung bei der lokalen Bevölkerung erzielen."

Ziffer 28.31

Im ersten Satz wird nach der Formulierung "regionale In-
formationszentren an strategischen Standorten aufgeteilt" die
Formulierung ", im Einklang mit den Resolutionen 57/130 B
und 57/300, insbesondere den Ziffern 44 beziehungswei-
se 15" angefügt.

Ziffer 28.33

Der letzte Satz wird gestrichen.

Tabelle 28.10

Unter Ziel wird nach der Formulierung "zu Vorrangthe-
men" die Formulierung "des mittelfristigen Plans und der
Millenniums-Erklärung (Resolution 55/2 der Generalver-
sammlung)" eingefügt.

Unter Erwartete Ergebnisse wird in Buchstabe a) die For-
mulierung "zu Vorrangthemen" durch die Formulierung "im
Einklang mit den von der Generalversammlung festgelegten
Prioritäten" ersetzt.

Ziffer 28.50

Am Ende des ersten Satzes wird die Formulierung "von
den Mitgliedstaaten" durch die Formulierung "von den zwi-
schenstaatlichen Organen in Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedstaaten" ersetzt.

Tabelle 28.18

Unter Erwartete Ergebnisse und unter Zielerreichungsin-
dikatoren wird vor dem bestehenden Absatz der Buchstabe a)
eingefügt. Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchsta-
be a) die folgende Formulierung hinzugefügt: "; die Anzahl
der Zugriffe auf die Internetseite der Vereinten Nationen, sor-
tiert nach Amtssprachen, und die Anzahl der ausgestrahlten
Hörfunkprogramme, nach Sprachen".

Unter Erwartete Ergebnisse wird ein neuer Buchstabe b)
mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "b) Rechtzeitige Vorla-
ge von Foto- und Videomaterial".

Unter Zielerreichungsindikatoren wird ein neuer Buch-
stabe b) mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "b) Zeitraum
nach Abhaltung einer Veranstaltung, innerhalb dessen Foto-
und Videomaterial für Nachrichtenorganisationen und Medi-
en zur Verfügung gestellt wird".

Tabelle 28.22

Unter Zielerreichungsindikatoren wird am Ende von
Buchstabe a) die Formulierung "; Anzahl der gemeinsamen
Projekte der Dag-Hammarskjöld-Bibliothek und der anderen
Bibliotheken der Vereinten Nationen und/oder der von ihnen
koordinierten Projekte; und Anzahl der Zugriffe auf die Inter-
netseite der Dag-Hammarskjöld-Bibliothek, sortiert nach
Amtssprachen" angefügt.

Ziffer 28.66

Nach der Formulierung "zu Vorrangthemen zu schärfen"
wird der restliche Wortlaut durch folgende Formulierung er-
setzt: ", unter Heranziehung der Prioritäten des mittelfristigen
Plans als Hauptleitlinie und unter Berücksichtigung der Reso-
lution 55/2 der Generalversammlung (der Millenniums-Erklä-
rung)".

Tabelle 28.24

Unter Ziel wird die Formulierung "unter Heranziehung der
Millenniums-Erklärung als Leitlinie" durch die Formulierung
"unter Heranziehung der Prioritäten des mittelfristigen Plans
und unter Berücksichtigung der Resolution 55/2 der General-
versammlung (der Millenniums-Erklärung) " ersetzt.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird folgende Formu-
lierung hinzugefügt: "; die Anzahl der Leser des UN Chroni-
cle, sortiert nach Amtssprachen; und die Anzahl der im UN
Chronicle erscheinenden Artikel, die in Zeitungen und Zeit-
schriften zitiert werden".

Kapitel 29A
Büro des Untergeneralsekretärs für Management
Tabelle 29A.5

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe c)
das Wort "effiziente" vor der Formulierung "administrative
Unterstützungsdienste" eingefügt.

Tabelle 29A.8

Unter Ziel 1 wird die Formulierung "Reformvision des
Generalsekretärs" durch die Formulierung "Reformen bei den
Vereinten Nationen" ersetzt.

Unter Ziel 1 wird unter Zielerreichungsindikatoren eine
Ziffer ii) mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "ii) Grad der
von den zwischenstaatlichen Organen bekundeten Zufrieden-
heit" und ein entsprechender Leistungsmaßstab, der wie folgt
lautet: "Regelmäßige Umfragen bei den Mitgliedstaaten"; der
bisherige Absatz in dieser Rubrik erhält die Ziffer "i)".

Tabelle 29A.10

Unter Erwartete Ergebnisse wird am Ende des Absatzes
die Formulierung "betreffend Disziplinarangelegenheiten so-
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wie durch Bedienstete eingereichte Beschwerden oder bean-
tragte Berufungsverfahren".

Kapitel 29B
Bereich Programmplanung, Haushalt und Rechnungswe-
sen
Tabelle 29B.5

Unter Ziel wird nach der Formulierung "Verfahren der
Vereinten Nationen" die Formulierung "in der Finanzordnung
und den Finanzvorschriften der Vereinten Nationen und den
Regeln und Ausführungsbestimmungen für die Programmpla-
nung, die Programmaspekte des Haushalts, die Überwachung
der Programmdurchführung und die Evaluierungsmethoden"
eingefügt.

Tabelle 29B.8

Ziel 1

Unter Erwartete Ergebnisse wird ein neuer Buchstabe b)
mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "b) Bessere Umsetzung
und Einhaltung der Finanzordnung und der Finanzvorschrif-
ten der Vereinten Nationen und der Regeln und Ausführungs-
bestimmungen für die Programmplanung, die Programmas-
pekte des Haushalts, die Überwachung der Programmdurch-
führung und die Evaluierungsmethoden durch die Hauptabtei-
lungen und Bereiche des Sekretariats", und vor dem bisheri-
gen Absatz wird der Buchstabe "a)" eingefügt.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird ein neuer Buchsta-
be b) mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "Weniger häufige
Feststellung einer Nichteinhaltung der Finanzordnung und
der Finanzvorschriften der Vereinten Nationen und der Re-
geln und Ausführungsbestimmungen für die Programmpla-
nung, die Programmaspekte des Haushalts, die Überwachung
der Programmdurchführung und die Evaluierungsmethoden
und anderer gebilligter Haushaltsverfahren und Richtlinien
für den ordentlichen Haushalt, die Friedenssicherungshaus-
halte, außerplanmäßige Mittel und die Haushalte der Strafge-
richtshöfe durch die Aufsichtsorgane". Die Buchstaben a)
und b) werden in a) i) und ii) umbenannt.

Ziel 2

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe a)
nach dem Wort "Reisekostenerstattungsanträge" die Formu-
lierung "Anträge im Zusammenhang mit Gehältern, Versiche-
rungen, Rechnungen und Bearbeitung von Erstattungsanträ-
gen" hinzugefügt; und es wird ein Buchstabe c) mit folgen-
dem Wortlaut hinzugefügt: "c) fristgerechte Verfügbarkeit
der Finanzberichte".

Tabelle 29B.10

Unter Ziel 1 wird unter Zielerreichungsindikatoren Buch-
stabe b) in Buchstabe b) i) umbenannt, und es wird ein Buch-
stabe b) ii) mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "ii) fristge-
rechte Verfügbarkeit der Haushaltsdokumente".

Unter Ziel 1 wird unter Erwartete Ergebnisse ein Buchsta-
be c) mit folgendem Wortlaut eingefügt: "c) Verbesserte Ein-
haltung des Artikels 5.6 der Regeln und Ausführungsbestim-
mungen für die Programmplanung, die Programmaspekte des
Haushalts, die Überwachung der Programmdurchführung und
die Evaluierungsmethoden"; und unter Zielerreichungsindi-

katoren wird ein Buchstabe c) mit folgendem Wortlaut hinzu-
gefügt: "c) Anzahl der Kapitel des Entwurfs des Programm-
haushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2006-2007, aus
denen hervorgeht, dass verschiedene Produkte gestrichen
wurden, weil sie überholt, irrelevant oder von geringem Nut-
zen sind". 

Ziffer 29B.31

In Buchstabe a) ii) wird nach der Formulierung "Maßnah-
men zur Förderung der Entrichtung der Pflichtbeiträge und
damit zusammenhängende Fragen" die Formulierung ", falls
ein Auftrag dafür vorliegt" eingefügt.

Kapitel 29C
Bereich Personalmanagement
Tabelle 29C.9

Unter Erwartete Ergebnisse wird am Ende die Formulie-
rung", unter Berücksichtigung des Artikels 101 der Charta"
angefügt.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird am Ende der Zif-
fer ii) die Formulierung ", unter Berücksichtigung des Arti-
kels 101 der Charta" angefügt.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Ziffer iii), Lei-
stungsmaßstäbe, vor dem Leistungsmaßstab "Anzahl der
nicht vertretenen Mitgliedstaaten" ein Leistungsmaßstab fol-
genden Wortlauts eingefügt: "Grad der Unterrepräsentierung
der Mitgliedstaaten: noch zu bestimmen".

Ziffer 29C.22

In Buchstabe a) ii) wird nach der Formulierung "ausgewo-
gene Vertretung von Männern und Frauen," die Formulierung
", geografische Vertretung," eingefügt.

Am Ende von Buchstabe b) i) e. wird die Formulierung
"und unter Berücksichtigung der Planung für die Ersetzung
von Bediensteten, die in den Ruhestand treten" angefügt.

Kapitel 29D
Bereich Zentrale Unterstützungsdienste
Tabelle 29D.5

Unter Erwartete Ergebnisse wird am Ende von Buchsta-
be a) die Formulierung ", wodurch die Anwendung der Fi-
nanzordnung und der Finanzvorschriften der Vereinten Natio-
nen und der Regeln und Ausführungsbestimmungen für die
Programmplanung, die Programmaspekte des Haushalts, die
Überwachung der Programmdurchführung und die Evaluie-
rungsmethoden verbessert wird" angefügt.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchsta-
be a) iii) das Wort "Vollständiger" durch die Formulierung
"Wirksamer und effizienter" ersetzt.

Tabelle 29D.12

Das Ziel soll folgenden Wortlaut erhalten: "Sicherstellung
effizienter, wirksamer und diversifizierter Beschaffungsmög-
lichkeiten und qualitativ hochwertiger Beschaffungsdienste
für die Organisation."

Unter Erwartete Ergebnisse wird ein neuer Buchstabe c)
mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "c) Verbesserung bei
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den Bemühungen um die Diversifizierung der Lieferanten der
Vereinten Nationen", und unter Zielerreichungsindikatoren
wird entsprechend ein Buchstabe c) mit folgendem Wortlaut
hinzugefügt: "c) Anzahl der registrierten neuen Lieferanten".

Kapitel 29E
Verwaltung (Genf)

Kapitel 29F
Verwaltung (Wien)

Kapitel 29G
Verwaltung (Nairobi)
Tabelle 29E.12

Unter Erwartete Ergebnisse wird am Ende von Buchsta-
be f) die Formulierung "sowie Verbesserungen bei den An-
strengungen zur Diversifizierung der Lieferanten der Verein-
ten Nationen" angefügt.

Ziffer 29F.20
Am Ende der Buchstaben a) und b) wird jeweils die For-

mulierung ", unter Einhaltung des Grundsatzes der geografi-
schen Vertretung und unter Berücksichtigung des Arti-
kels 101 der Charta" angefügt.

Tabelle 29G.12
Unter Erwartete Ergebnisse wird am Ende von Buchsta-

be f) die Formulierung "sowie Verbesserungen bei den An-
strengungen zur Diversifizierung der Lieferanten der Verein-
ten Nationen" angefügt.

Tabellen 29E.6 (Ziel), 29E.8 (Ziel 1), 29F.7 (Ziel), 29F.9
(Ziel 1), 29G.6 (Ziel), 29G.8 (Ziel 1)

Am Ende des jeweiligen Ziels wird die Formulierung "mit
dem Ziel höherer Effizienz und Wirksamkeit des Betriebs"
hinzugefügt.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird eine Ziffer ii) mit
folgendem Wortlaut hinzugefügt: "ii) Einsparungen auf
Grund effizienzsteigernder Maßnahmen"; der bisherige Ab-
satz erhält die Ziffer i).

Kapitel 30
Interne Aufsicht
Tabelle 30.8

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe a)
nach dem Wort "Nichteinhaltung" die Formulierung "durch
Programmleiter" eingefügt.

Unter Erwartete Ergebnisse wird in Buchstabe b) nach der
Formulierung "der Organisation" die Formulierung "sowie ei-
ne höhere Effizienz" eingefügt.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe b)
die Formulierung "Prüfungsempfehlungen, die eine formelle
Delegation von Befugnissen erfordern," durch die Formulie-
rung "Prüfungen der Delegation von Befugnissen" ersetzt.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird Buchstabe c) zu
Buchstabe c) i); es wird ein neuer Buchstabe c) ii) mit folgen-
dem Wortlaut hinzugefügt: "ii) Höhe der Beitreibung irrtüm-
licher oder nicht genehmigter Ausgaben"; bei dem entspre-
chenden Leistungsmaßstab wird die Formulierung "noch zu
bestimmen" hinzugefügt. 

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe d)
die Formulierung "und Aufträge" gestrichen, und das Komma
zwischen den Worten "Treffen" und "Konsultationen" wird
durch das Wort "und" ersetzt.

Tabelle 30.10

Unter Erwartete Ergebnisse wird am Ende von Buchsta-
be a) die Formulierung "im Einklang mit den Mandaten" an-
gefügt.

Tabelle 30.12

Unter Leistungsindikatoren wird eine neue Ziffer iii) mit
folgendem Wortlaut hinzugefügt:

"iii) Anzahl der gelösten Fälle

Leistungsmaßstäbe:

noch zu bestimmen".

Anhang, Spalte mit dem Titel "Grund für die Einstellung"

In dem Eintrag für Ziffer 28.22 a) ii) b. wird nach dem
Wort "Organisation" die Formulierung ", die im mittelfristi-
gen Plan enthalten sind, und um die Unterstützung für die
Selbstevaluierung durch andere Hauptabteilungen und Berei-
che zu verstärken" eingefügt.

Kapitel 31
Gemeinsam finanzierte Verwaltungstätigkeiten
Tabelle 31.9

Unter Zielerreichungsindikatoren wird in Buchstabe a)
die folgende Formulierung hinzugefügt:

"Leistungsmaßstäbe:

2000-2001: noch zu bestimmen

Schätzwert für 2002-2003: noch zu bestimmen

Zielvorgabe für 2004-2005: noch zu bestimmen".

Tabelle 31.24

Unter Ziel 1 wird unter Erwartete Ergebnisse ein neuer
Buchstabe b) mit folgendem Wortlaut eingefügt: "b) Sicher-
stellung einer angemessenen Koordinierung zwischen den
Organisationen der Vereinten Nationen, um die Sicherheit des
Personals zu gewährleisten"; vor dem bisherigen Absatz in
dieser Rubrik wird der Buchstabe "a)" eingefügt.

Unter Zielerreichungsindikatoren wird ein neuer Buch-
stabe b) mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

"b) i) Senkung der Anzahl verhütbarer sicherheitsbe-
zogener Zwischenfälle im Feld

ii) Erhöhung der Zahl der Teilnehmer an den ge-
meinsamen Sicherheitsausbildungskursen, die der
Sicherheitskoordinator der Vereinten Nationen im
Feld veranstaltet

iii) Erfüllung ihrer Pflichten als 'designierte Sicher-
heitsbeauftragte' durch alle residierenden Koordina-
toren/humanitären Koordinatoren";

der bisherige Absatz in dieser Rubrik erhält den Buchsta-
ben "a)".
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Anhang II

Stellenplan für 2004 und 2005

Kategorie 2004 2005

Höherer Dienst und obere Füh-
rungsebenen

Stellvertretender Generalsekretär 1 1

Untergeneralsekretär 27 27

Beigeordneter Generalsekretär 21 21

D-2 84 84

D-1 253 253

P-5 706 706

P-4/3 2.341 2.342

P-2/1 477 477

Zwischensumme 3.910 3.911

Allgemeiner Dienst

Oberste Rangstufe 274 274

Sonstige Rangstufen 2.673 2.673

Zwischensumme 2.947 2.947

Sonstige

Sicherheitsdienst 218 218

Ortskräfte 1.677 1.677

Felddienst 185 185

Handwerkliches und gewerbliches Per-
sonal 181 181

Zwischensumme 2.261 2.261

Gesamt 9.118 9.119
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Anhang III

Neue Stellen, die im Rahmen der Überprüfung des ursprünglichen Vorschlags des Generalsekretärs
bewilligt wurden

Kapitel 1. Allgemeine Politik, Gesamtleitung und Koordinierung

Büro der Ombudsperson 1 D-1

Büro des Generaldirektors, Büro der Vereinten Nationen 
in Nairobi

1 P-5

Kapitel 3. Politische Angelegenheiten

Büro des Sonderkoordinators der Vereinten Nationen für 
den Nahost-Friedensprozess 1 P-3, 1 Sicherheitsdienst

Kapitel 4. Abrüstung

Massenvernichtungswaffen 1 P-5

Regionale Abrüstung 1 D-1

Kapitel 8. Rechtsangelegenheiten

Stufenweise Harmonisierung und Vereinheitlichung des
internationalen Handelsrechts 1 D-2, 1 P-5, 1 P-2 

Kapitel 9. Wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten

Gesamtleitung und Management 1 Beigeordneter Generalsekretär, 1 P -5

Unterstützung und Koordinierung des Wirtschafts- und
Sozialrats 1 P-5

Bevölkerung 1 P-5, 1 P-3

Entwicklungsfinanzierung 1 P-5, 1 P-4, 1 P-3

Sekretariat des Ständigen Forums für indigene Fragen 1 P-3, 1 P-2

Kapitel 10. Am wenigsten entwickelte Länder, Binnenentwicklungs-
länder und kleine Inselentwicklungsländer 1 D-1

Kapitel 12. Handel und Entwicklung

Investitionen, Unternehmensentwicklung und Technologie 1 P-4

Programmunterstützung 1 D-2

Kapitel 14. Umwelt

Gesamtleitung und Management 1 P-5

Kapitel 15. Menschliche Siedlungen

Wohnraum und nachhaltige Siedlungsentwicklung 1 P-4

Überwachung der Habitat-Agenda 1 P-5

Kapitel 16. Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 1 P-4

Kapitel 19. Wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Asien und im
Pazifik

Armut und Entwicklung 1 P-2

Statistik 1 P-2

Umwelt und nachhaltige Entwicklung 1 P-2

Soziale Entwicklung, einschließlich neu auftretender sozialer
Fragen

1 P-2
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Anlage IV
Umwandlung von Stellen für Zeitpersonal in Planstellen

Kapitel 21. Wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Lateinamerika
und der Karibik

Umwelt und menschliche Siedlungen 1 P-2

Subregionale Tätigkeiten in Mexiko und Zentralamerika 1 P-4

Kapitel 24. Menschenrechte

Recht auf Entwicklung, Forschung und Analyse 1 P-4

Unterstützung der Menschenrechtsorganisationen und 
-organe 1 P-5, 1 P-4

Beratende Dienste, Tatsachenermittlung und Feldtätigkeiten 1 D-1, 1 P-5, 1 P-4

Kapitel 26. Palästinaflüchtlinge 1 D-1, 1 P-5, 1 P-4, 2 P-3

Kapitel 27. Humanitäre Hilfe

Komplexe Notfälle 1 P-4, 1 P-3

Katastrophenhilfe 1 P-3

Kapitel 29. Management und zentrale Unterstützungsdienste

Managementdienste (Nairobi) 1 Allgemeiner Dienst (Ortskraft)

Programmplanung, Haushalt und Konten (Nairobi) 1 P-4, 5 Allgemeiner Dienst (Ortskräfte)

Personalmanagement (Nairobi) 2 P-4, 1 P-3, 1 P-2, 
5 Allgemeiner Dienst

Gesamt 62

Kapitel 2. Angelegenheiten der Generalversammlung und Konfe-
renzdienste

Dolmetsch-, Sitzungs- und Publikationsdienste (New York) 2 P-5, 3 P-4, 5 P-3

Kapitel 3. Politische Angelegenheiten

Angelegenheiten des Sicherheitsrats 1 P-5, 1 P-3, 1 P-2/1, 
5 Allgemeiner Dienst (Sonstige Rangstufen)

Kapitel 7. Internationaler Gerichtshof

Die Kanzlei 5 P-2/1

Kapitel 10. Am wenigsten entwickelte Länder, Binnenentwicklungs-
länder und kleine Inselentwicklungsländer

1 Untergeneralsekretär, 
1 D-2, 2 P-5, 3 P-4, 1 P-3, 
5 Allgemeiner Dienst (Sonstige Rangstufen)

Kapitel 11. Unterstützung der Vereinten Nationen für die Neue Part-
nerschaft für die Entwicklung Afrikas

Mobilisierung internationaler Unterstützung 1 Untergeneralsekretär, 1 D-1, 1 P-4, 2 P-3, 
2 Allgemeiner Dienst (Sonstige Rangstufen)

Kapitel 24. Menschenrechte

Beratende Dienste, Tatsachenermittlung und Feldtätigkeiten 1 P-5, 1 P-4, 3 P-3

Kapitel 29C. Personalmanagement

Bereich Operative Dienste 1 P-3, 1 P-2, 
2 Allgemeiner Dienst (Sonstige Rangstufen) 

Gesamt 52
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RESOLUTIONEN 58/271 A bis C

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/58/573, Ziffer 79)107.

58/271. Programmhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 2004-2005

A
MITTELBEWILLIGUNGEN FÜR DEN ZWEIJAHRESHAUSHALT 2004-2005

Die Generalversammlung

trifft für den Zweijahreshaushalt 2004-2005 den folgenden Beschluss:

1. Mittelbewilligungen in einer Gesamthöhe von 3.160.860.300 US-Dollar werden hiermit
für die folgenden Zwecke gebilligt:

107 Die in dem Bericht empfohlenen Resolutionsentwürfe wurden von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

Kapitel
(in tausend

 US-Dollar)

Einzelplan I.  Allgemeine Politik, Gesamtleitung und Koordinierung

1. Allgemeine Politik, Gesamtleitung und Koordinierung 58.504,4

2. Angelegenheiten der Generalversammlung und Konferenzdienste 535.380,5

Zwischensumme 593.884,9

Einzelplan II.  Politische Angelegenheiten

3. Politische Angelegenheiten 239.595,4

4. Abrüstung 18.048,2

5. Friedenssicherungseinsätze 86.124,2

6. Friedliche Nutzung des Weltraums 5.484,4

Zwischensumme 349.252,2

Einzelplan III.  Internationale Rechtspflege und Völkerrecht

7. Internationaler Gerichtshof 31.537,9

8. Rechtsfragen 38.707,5

Zwischensumme 70.245,4

Einzelplan IV.  Internationale Entwicklungszusammenarbeit

9. Wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten 137.739,4

10. Am wenigsten entwickelte Länder, Binnenentwicklungsländer und kleine Inselentwick-
lungsländer

4.231,9

11. Unterstützung der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas durch die Vereinten
Nationen

9.344,0

12. Handel und Entwicklung 106.241,8

13. Internationales Handelszentrum UNCTAD/WTO 23.472,2

14. Umwelt 10.530,1

15. Menschliche Siedlungen 15.536,2

16. Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 9.392,8

17. Internationale Drogenkontrolle 20.006,9

Zwischensumme 336.495,3
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Kapitel
(in tausend

 US-Dollar)

Einzelplan V.  Regionale Entwicklungszusammenarbeit

18. Wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Afrika 95.617,0

19. Wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Asien und im Pazifik 66.644,0

20. Wirtschaftliche Entwicklung in Europa 50.196,8

21. Wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Lateinamerika und in der Karibik 80.804,0

22. Wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Westasien 52.480,4

23. Reguläres Programm der technischen Zusammenarbeit 42.871,5

Zwischensumme 388.613,7

Einzelplan VI.  Menschenrechte und humanitäre Angelegenheiten

24. Menschenrechte 56.794,5

25. Schutz und Hilfe für Flüchtlinge 56.731,9

26. Palästinaflüchtlinge 33.851,8

27. Humanitäre Hilfe 23.292,3

Zwischensumme 170.670,5

Einzelplan VII.  Öffentlichkeitsarbeit

28. Öffentlichkeitsarbeit 155.869,9

Zwischensumme 155.869,9

Einzelplan VIII.  Gemeinsame Unterstützungsdienste

29. Management und zentrale Unterstützungsdienste 516.168,9

Zwischensumme 516.168,9

Einzelplan IX.  Interne Aufsicht

30. Interne Aufsicht 23.227,2

Zwischensumme 23.227,2

Einzelplan X.  Gemeinsam finanzierte Verwaltungstätigkeiten und Sonderausgaben

31. Gemeinsam finanzierte Verwaltungstätigkeiten 22.990,2

32. Sonderausgaben 79.455,1

Zwischensumme 102.445,3

Einzelplan XI.  Ausgaben betreffend das Anlagevermögen

33. Bau-, Umbau- und Verbesserungsarbeiten sowie größere Instandhaltungsarbeiten 58.651,3

Zwischensumme 58.651,3

Einzelplan XII.  Personalabgabe

34. Personalabgabe 382.270,7

Zwischensumme 382.270,7

Einzelplan XIII.  Entwicklungskonto

35. Entwicklungskonto 13.065,0

Zwischensumme 13.065,0

Gesamt 3.160.860,3
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2. der Generalsekretär wird ermächtigt, mit Zustimmung des Beratenden Ausschusses für
Verwaltungs- und Haushaltsfragen Mittel zwischen einzelnen Haushaltskapiteln umzuschichten;

3. die in den verschiedenen Haushaltskapiteln vorgesehenen Nettomittel für extreme Druck-
aufträge werden unter der Leitung des Beirats für Veröffentlichungen der Vereinten Nationen als
ein Gesamtbetrag verwaltet;

4. zusätzlich zu den in Ziffer 1 bewilligten Mitteln wird für jedes Jahr des Zweijahreszeit-
raums 2004-2005 aus dem aufgelaufenen Einkommen des Bibliotheksausstattungsfonds ein Be-
trag von 125.000 Dollar zum Ankauf von Büchern, Zeitschriften, Karten und Bibliotheksausstat-
tungsgegenständen sowie für andere mit den Zielen und Bestimmungen des Fonds im Einklang
stehende Ausgaben der Bibliothek im Palais des Nations in Genf bewilligt.

B
EINNAHMENANSÄTZE FÜR DEN ZWEIJAHRESHAUSHALT 2004-2005

Die Generalversammlung

trifft für den Zweijahreshaushalt 2004-2005 den folgenden Beschluss:

1. Es werden geschätzte Einnahmen, die nicht Beiträge der Mitgliedstaaten sind, in einer Ge-
samthöhe von 415.291.800 US-Dollar wie folgt gebilligt:

2. die Einnahmen aus der Personalabgabe werden gemäß Resolution 973 (X) der Generalver-
sammlung vom 15. Dezember 1955 dem Steuerausgleichsfonds gutgeschrieben;

3. in den Mittelbewilligungen für den Haushalt nicht vorgesehene Ausgaben, die direkt zu La-
sten der Postverwaltung der Vereinten Nationen, der Besucherdienste, des Verkaufs statistischer
Produkte, der Kantinenbetriebe und damit zusammenhängenden Dienste, des Garagenbetriebs, der
Fernsehdienste und des Verkaufs von Publikationen gehen, werden mit den bei diesen Tätigkeiten
erzielten Einnahmen verrechnet.

C

FINANZIERUNG DER MITTELBEWILLIGUNGEN 
FÜR DAS JAHR 2004

Die Generalversammlung

trifft hiermit für das Jahr 2004 den folgenden Beschluss:

1. Die Mittelbewilligungen, die sich zusammensetzen
aus einem Betrag von 1.580.430.150 US-Dollar, das heißt der
Hälfte der von der Generalversammlung in Ziffer 1 der Reso-
lution A für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 bewilligten
Mittel in Höhe von 3.160.860.300 Dollar, und einem Betrag
von 76.909.100 Dollar, das heißt der von der Versammlung in
ihren Resolutionen 57/311 vom 18. Juni 2003 und 58/267 A
vom 23. Dezember 2003 gebilligten Erhöhung der revidierten
Mittelbewilligungen für den Zweijahreszeitraum 2002-2003,

werden gemäß den Artikeln 3.1 und 3.2 der Finanzordnung
der Vereinten Nationen108 wie folgt finanziert:

a) 8.007.450 Dollar, und zwar 14.400.050 Dollar, ent-
sprechend dem Nettobetrag der Hälfte der mit Resolution B
für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 gebilligten geschätz-
ten Einnahmen, die nicht aus der Personalabgabe stammen,
abzüglich 6.392.600 Dollar, entsprechend der Verminderung
der Einnahmen, die nicht aus der Personalabgabe stammen,
für den Zweijahreszeitraum 2002-2003;

b) 1.649.331.800 Dollar, entsprechend den veranlagten
Beiträgen der Mitgliedstaaten nach ihrer Resolution 58/1 B
vom 23. Dezember 2003;

Einnahmenkapitel
(in tausend
US-Dollar)

1. Einnahmen aus der Personalabgabe 386.491,7

2. Allgemeine Einnahmen 24.043,2

3. Dienste für die Öffentlichkeit 4.756,9

Gesamt 415.291,8

108 ST/SGB/2003/7.
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2. Gemäß Resolution 973 (X) der Generalversamm-
lung vom 15. Dezember 1955 ist auf die Beiträge der Mit-
gliedstaaten deren jeweiliger Anteil an den Guthaben im Steu-
erausgleichsfonds anzurechnen, und zwar ein Gesamtbetrag
von 213.298.950 Dollar, der sich wie folgt zusammensetzt:

a) 193.245.850 Dollar, entsprechend der Hälfte der mit
Resolution B gebilligten geschätzten Einnahmen aus der Per-
sonalabgabe für den Zweijahreszeitraum 2004-2005;

b) 20.053.100 Dollar, entsprechend der von der Ver-
sammlung in ihrer Resolution 58/267 B vom 23. Dezember
2003 für den Zweijahreszeitraum 2002-2003 gebilligten Er-
höhung der Einnahmen aus der Personalabgabe.

RESOLUTION 58/272

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/573, Ziffer 79)109.

58/272. Besondere Themen im Zusammenhang mit dem
Entwurf des Programmhaushaltsplans für den
Zweijahreszeitraum 2004-2005

Die Generalversammlung,

I
Strategie für Informations- und 
Kommunikationstechnologien

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/304 vom 15. April
2003,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs mit
dem Titel "Strategie für Informations- und Kommunikations-
technologien: Durchführung der Resolution 57/304 der Gene-
ralversammlung vom 15. April 2003"110,

sowie nach Behandlung des Berichts der Gemeinsamen
Inspektionsgruppe mit dem Titel "Informationsmanagement
bei den Organisationen des Systems der Vereinten Nationen:
Management-Informationssysteme"111, der diesbezüglichen
Anmerkungen des Generalsekretärs beziehungsweise des Ko-
ordinierungsrats der Leiter der Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen112 und des entsprechenden Berichts
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen113,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs110 und begrüßt die Schritte, die derzeit unternommen wer-
den, um allen in ihrer Resolution 57/304 enthaltenen Ersu-
chen nachzukommen;

2. erklärt erneut, dass es notwendig ist, möglichst
quantitative Angaben über den Ertrag der Investitionen in die
geplanten und vorgeschlagenen Großprojekte zu machen;

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Gemeinsamen
Inspektionsgruppe111, den diesbezüglichen Anmerkungen des
Generalsekretärs beziehungsweise des Koordinierungsrats
der Leiter der Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen112 und dem entsprechenden Bericht des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen113;

II

Umfassende Überprüfung der Stellenstruktur des 
Sekretariats der Vereinten Nationen

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/253 vom 24. De-
zember 2001 und ihren Beschluss 57/574 vom 20. Dezember
2002,

nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs
über die umfassende Überprüfung der Stellenstruktur des Se-
kretariats der Vereinten Nationen114 und dem entsprechenden
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen115;

III

Antrag auf eine Subvention für das Institut 
der Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung

nach Behandlung der Mitteilung des Generalsekretärs
über den Antrag auf eine Subvention für das Institut der Ver-
einten Nationen für Abrüstungsforschung auf Grund der
Empfehlungen des Kuratoriums des Instituts zum Arbeitspro-
gramm des Instituts für 2004116 sowie des entsprechenden Be-
richts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen117,

1. billigt den Antrag auf eine Subvention durch die Ge-
neralversammlung in Höhe von 227.600 US-Dollar aus dem
gebilligten ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen für
das Institut der Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung
für das Jahr 2004, mit der Maßgabe, dass keine zusätzlichen
Mittelbewilligungen in Kapitel 4 (Abrüstung) des Programm-
haushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-2005118 er-
forderlich werden;

2. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf dem Hauptteil ihrer neunundfünfzigsten Tagung über
die weiter bestehende Notwendigkeit einer Subvention für das
Institut Bericht zu erstatten, unter Berücksichtigung früherer
Berichte und aller einschlägigen Beschlüsse zur Frage der
Subventionen;

109 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
110 A/58/377.
111 Siehe A/58/82.
112 Siehe A/58/82/Add.1.
113 Siehe A/58/389.

114 A/58/398.
115 Siehe A/58/7/Add.5. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offiziel-
les Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Bei-
lage 7A.
116 A/C.5/58/3.
117 A/58/7/Add.4. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Pro-
tokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 7A.
118 A/58/6 (Kapitel 4). Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles
Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beila-
ge 6.
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IV
Verbesserung und Modernisierung der Konferenzeinrich-

tungen im Büro der Vereinten Nationen in Nairobi zur
Ausstattung mit einer angemessenen Kapazität für
große Tagungen und Konferenzen
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/222 vom 23. De-

zember 2000, 56/242 vom 24. Dezember 2001 und 57/283 B
vom 15. April 2003,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Verbesserung und Modernisierung der Konferenzeinrich-
tungen im Büro der Vereinten Nationen in Nairobi zur Aus-
stattung mit einer angemessenen Kapazität für große Tagun-
gen und Konferenzen119, und des entsprechenden Berichts des
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen120,

1. genehmigt die Modernisierung der bestehenden
Konferenzeinrichtungen im Büro der Vereinten Nationen in
Nairobi;

2. beschließt, unter Kapitel 33 (Bau-, Umbau- und Ver-
besserungsarbeiten sowie größere Instandhaltungsarbeiten)
des Entwurfs des Programmhaushaltsplans für den Zweijah-
reszeitraum 2004-2005121 die zur Finanzierung der Moderni-
sierung der bestehenden Konferenzeinrichtungen im Büro der
Vereinten Nationen in Nairobi erforderlichen Mittel in Höhe
von 1.032.000 US-Dollar zu veranschlagen, die zu Lasten des
außerordentlichen Reservefonds zu verbuchen sind;

3. beschließt außerdem, die Verwendung eines Betrags
von 1.020.000 Dollar für die Modernisierung der bestehenden
Konferenzeinrichtungen im Büro der Vereinten Nationen in
Nairobi zu genehmigen, der im Rahmen des verfügbaren Sal-
dos des Kontos für laufende Bauvorhaben zu finanzieren ist;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung über die Erfahrungen beim Betrieb der modernisierten
Konferenzeinrichtungen des Büros der Vereinten Nationen in
Nairobi während des Zweijahreszeitraums 2006-2007 Bericht
zu erstatten;

V
Besondere politische Missionen: Haushaltsvoranschläge

für Angelegenheiten, mit denen der Sicherheitsrat be-
fasst ist
nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über

die Haushaltsvoranschläge für besondere politische Missio-
nen, Gute-Dienste-Missionen und andere von der Generalver-
sammlung und/oder dem Sicherheitsrat genehmigte politische
Initiativen122 und des entsprechenden Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen123,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über Haushaltsvoranschläge für besondere politische
Missionen, Gute-Dienste-Missionen und andere von der Ge-
neralversammlung und/oder dem Sicherheitsrat genehmigte
politische Initiativen122;

2. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution den im Bericht des Beratenden Ausschusses für
Verwaltungs- und Haushaltsfragen123 enthaltenen Bemerkun-
gen und Empfehlungen an;

3. beschließt, sich der Bemerkung in Ziffer 26 des Be-
richts des Beratenden Ausschusses nicht anzuschließen;

4. ersucht den Generalsekretär, die Synergien und
Komplementaritäten zwischen verschiedenen Missionen und
anderen zuständigen Stellen der Vereinten Nationen weiter zu
untersuchen, um Effizienz und einen optimalen Ressourcen-
einsatz zu gewährleisten, und im Kontext künftiger Haus-
haltsvoranschläge für besondere politische Missionen darüber
Bericht zu erstatten; 

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Behand-
lung größerer Missionen zu erweitern, mit dem Ziel, ähnlich
umfassende Informationen bereitzustellen wie in den Haus-
haltsvoranschlägen für Friedenssicherungseinsätze, und dabei
die einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung zu
berücksichtigen;

6. genehmigt die Verbuchung von 133.119.500 US-
Dollar für die in Tabelle 1 Abschnitt II des Berichts des Ge-
neralsekretärs122 aufgeführten 17 besonderen politischen Mis-
sionen, die aus vom Sicherheitsrat gefassten oder zu fassen-
den Beschlüssen resultieren, zu Lasten der unter Kapitel 3
(Politische Angelegenheiten) des Entwurfs des Programm-
haushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-2005124 ver-
anschlagten Mittel für besondere politische Missionen in Hö-
he von 169.431.700 Dollar;

7. genehmigt außerdem, auf Grund der Verabschie-
dung der Resolution 58/275 vom 23. Dezember 2003, die
Verbuchung eines weiteren Betrags von 2.172.400 Dollar für
den Zeitraum vom 1. Januar bis 4. Februar 2004 für die Mis-
sion der Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire zu Lasten der un-
ter Kapitel 3 (Politische Angelegenheiten) des Entwurfs des
Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-
2005 veranschlagten Mittel für besondere politische Missio-
nen in Höhe von 169.431.700 Dollar;

8. genehmigt ferner die Verbuchung von
7.185.000 Dollar für die in Tabelle 1 Abschnitt I des Berichts
des Generalsekretärs122 aufgeführten drei besonderen politi-
schen Missionen, die aus von der Generalversammlung ge-
fassten oder zu fassenden Beschlüssen resultieren, zu Lasten
der unter Kapitel 3 (Politische Angelegenheiten) des Entwurfs
des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum
2004-2005 veranschlagten Mittel für besondere politische
Missionen in Höhe von 169.431.700 Dollar;

119 A/58/530.
120 A/58/7/Add.6. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Pro-
tokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 7A.
121 A/58/6 (Kapitel 33). Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offiziel-
les Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Bei-
lage 6.
122 A/C.5/58/20.
123 A/58/7/Add.18. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Pro-
tokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 7A.

124 A/58/6 (Kapitel 3). Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles
Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beila-
ge 6.
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VI
Gemeinsame Inspektionsgruppe

1. billigt für die Gemeinsame Inspektionsgruppe für
2004 einen Bruttohaushalt in Höhe von 4.900.800 US-Dol-
lar125;

2. beschließt, im Kontext des ersten Berichts über den
Vollzug des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeit-
raum 2004-2005 über den Bruttohaushalt für die Gemeinsame
Inspektionsgruppe für 2005 zu entscheiden;

VII
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst

billigt für die Kommission für den internationalen öffent-
lichen Dienst für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 einen
Bruttohaushalt in Höhe von 14.724.100 US-Dollar125;

VIII
Büro des Sicherheitskoordinators der Vereinten Nationen

billigt für das Büro des Sicherheitskoordinators der Ver-
einten Nationen für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 einen
Bruttohaushalt in Höhe von 86.375.800 US-Dollar125;

IX
Revidierte Ansätze auf Grund der vom Wirtschafts- und

Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 2003 verabschiede-
ten Resolutionen und Beschlüsse
1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-

tärs über die revidierten Ansätze auf Grund der vom Wirt-
schafts- und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung und seiner
wiederaufgenommenen Arbeitstagung 2003 verabschiedeten
Resolutionen und Beschlüsse126 und dem entsprechenden Be-
richt des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen127;

2. stellt fest, dass die zusätzlichen Mittel für die Tagung
des Sachverständigenausschusses für öffentliche Verwaltung
in Höhe von 58.300 US-Dollar nicht länger erforderlich sind;

3. bittet den Wirtschafts- und Sozialrat, seinen Be-
schluss 2003/264 vom 23. Juli 2003 betreffend die Gestaltung
des Sozialforums zu überprüfen, bittet den Rat in diesem Zu-
sammenhang, das Sozialforum unmittelbar vor den Tagungen
der Unterkommission für die Förderung und den Schutz der
Menschenrechte abzuhalten, und beschließt, dass der entspre-
chende Mittelbedarf in Höhe von 12.800 Dollar zu Lasten des
außerordentlichen Reservefonds zu verbuchen ist;

4. bittet den Wirtschafts- und Sozialrat außerdem, sei-
nen Beschluss 2003/269 vom 23. Juli 2003 auf die Möglich-
keit hin zu überprüfen, dass in Verbindung mit seiner sechzig-

sten Tagung keine zusätzlichen Sitzungen der Menschen-
rechtskommission notwendig sind, ersucht den Generalsekre-
tär, die auf Grund des überprüften Ratsbeschlusses 2003/269
erforderlichen Konferenzdienste bereitzustellen und der Ge-
neralversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung im
Rahmen seines ersten Berichts über den Vollzug des Pro-
grammhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-2005
über die damit zusammenhängenden Ausgaben Bericht zu er-
statten, und beschließt für den Fall, dass die Bereitstellung
dieser Dienste zusätzliche Mittel erfordert, einen Betrag von
193.800 Dollar im außerordentlichen Reservefonds zu veran-
schlagen;

X

Verwaltungskosten des Gemeinsamen Pensionsfonds der 
Vereinten Nationen

nach Behandlung des Berichts des Ständigen Ausschusses
des Gemeinsamen Rates für das Pensionswesen der Vereinten
Nationen über die Verwaltungskosten des Gemeinsamen Pen-
sionsfonds der Vereinten Nationen128, des Berichts des Gene-
ralsekretärs über die administrativen und finanziellen Auswir-
kungen des Berichts des Ständigen Ausschusses des Gemein-
samen Rates für das Pensionswesen der Vereinten Nationen129

und der entsprechenden Berichte des Beratenden Ausschusses
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen130,

1. schließt sich den Empfehlungen in den Berichten des
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen über die Verwaltungskosten des Gemeinsamen Pensions-
fonds der Vereinten Nationen131 und über die administrativen
und finanziellen Auswirkungen des Berichts des Ständigen
Ausschusses des Gemeinsamen Rates für das Pensionswesen
der Vereinten Nationen132 an;

2. genehmigt für die Verwaltung des Fonds Ausgaben
von insgesamt 80.770.800 US-Dollar netto für den Zweijah-
reszeitraum 2004-2005, die direkt zu Lasten des Fonds zu ver-
buchen sind, während die anfängliche Mittelbewilligung in
Höhe von 74.384.900 Dollar netto für den Zweijahreszeit-
raum 2002-2003 unverändert bleibt;

3. genehmigt außerdem eine Aufstockung der in Kapi-
tel 1 (Allgemeine Politik, Gesamtleitung und Koordinierung)
des Entwurfs des Programmhaushaltsplans für den Zweijah-
reszeitraum 2004-2005133 vorgesehenen Mittel um den Betrag
von 1.504.500 Dollar für den Anteil der Vereinten Nationen

125 Siehe A/58/6 (Kapitel 31) (der endgültige Wortlaut findet sich in:
Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-

gung, Beilage 6), A/58/528 und A/58/7/Add.11 (der endgültige Wortlaut
findet sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtund-
fünfzigste Tagung, Beilage 7A).
126 A/C.5/58/10.
127 A/58/7/Add.8. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Pro-
tokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 7A.

128 A/58/214 und Corr.1.
129 A/C.5/58/27.
130 A/58/7/Add.9 und A/58/7/Add.19. Der endgültige Wortlaut findet sich
in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 7A.
131 A/58/7/Add.9. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Pro-
tokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 7A.
132 A/58/7/Add.19. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Pro-
tokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 7A.
133 A/58/6 (Kapitel 1). Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offiziel-
les Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung,
Beilage 6.
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an den Verwaltungskosten des zentralen Sekretariats des
Fonds;

4. ermächtigt den Gemeinsamen Rat für das Pensions-
wesen der Vereinten Nationen, zu den freiwilligen Beiträgen
zum Härtefonds für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 bis zu
200.000 Dollar zuzuschießen;

XI

Besondere politische Missionen

vermerkt, dass von den für besondere politische
Missionen veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von
169.431.700 US-Dollar ein Ausgabenrest von
26.954.800 Dollar verbleibt134;

XII

Entwurf des Programmhaushaltsplans für das 
Internationale Handelszentrum UNCTAD/WTO

nach Behandlung der Programmhaushaltsvorschläge für
das Internationale Handelszentrum UNCTAD/WTO für den
Zweijahreszeitraum 2004-2005135 und des entsprechenden
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen136,

beschließt, die für den Zweijahreszeitraum 2004-2005
vorgeschlagenen Mittel in Höhe von 23.472.200 US-
Dollar unter Kapitel 13 (Internationales Handelszentrum
UNCTAD/WTO) des Entwurfs des Programmhaushaltsplans
für den Zweijahreszeitraum 2004-2005135 zu bewilligen;

XIII

Auswirkungen von Wechselkurs- und 
Inflationsschwankungen

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die revidierten Ansätze auf Grund der Auswirkungen von
Wechselkurs- und Inflationsschwankungen137 und des ent-
sprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen138,

nimmt Kenntnis von den revidierten Ansätzen, die sich aus
der Neukalkulation auf Grund der Auswirkungen von Wech-
selkurs- und Inflationsschwankungen ergeben;

XIV

Finanzielle Existenzfähigkeit des Ausbildungs- und 
Forschungsinstituts der Vereinten Nationen

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
das Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Na-

tionen139 und des entsprechenden Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen140,

1. beschließt, die Schulden des Ausbildungs- und For-
schungsinstituts der Vereinten Nationen in Höhe von 321.184
US-Dollar für Miet- und Unterhaltskosten zu streichen;

2. ersucht den Generalsekretär, das Kuratorium des
Ausbildungs- und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen
zu bitten, die Finanzstruktur des Instituts zu rationalisieren, so
auch durch die mögliche Anwendung eines einheitlichen Sat-
zes für die Programmunterstützung auf den Fonds für zweck-
gebundene Zuschüsse, um ihn mit dem von den Vereinten Na-
tionen angewandten Standardsatz in Einklang zu bringen, und
beschließt, diese Frage auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung
wieder aufzugreifen;

XV

Kostenauswirkungen der Bereitstellung berechenbarerer
und angemessenerer Konferenzdienste für die Sitzun-
gen regionaler und anderer wichtiger Gruppen von
Mitgliedstaaten
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/242 vom 24. De-

zember 2001 und 57/283 B vom 15. April 2003,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Kostenauswirkungen der Bereitstellung berechenbarerer
und angemessenerer Konferenzdienste für die Sitzungen re-
gionaler und anderer wichtiger Gruppen von Mitgliedstaa-
ten141 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen115,

nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs
über die Kostenauswirkungen der Bereitstellung berechenba-
rerer und angemessenerer Konferenzdienste für die Sitzungen
regionaler und anderer wichtiger Gruppen von Mitglied-
staaten141 und dem entsprechenden Bericht des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen115 und
stellt in diesem Zusammenhang fest, dass es keine Auswir-
kungen auf die Haushaltsvoranschläge der Vereinten Natio-
nen gäbe;

XVI
Außerordentlicher Reservefonds

nimmt davon Kenntnis, dass der außerordentliche Reser-
vefonds einen Ausgabenrest von 11.314.500 US-Dollar aus-
weist142;

XVII
Konferenz- und Unterstützungsdienste für den Ausschuss

zur Bekämpfung des Terrorismus bei der Durchfüh-
rung der Resolution 1373 (2001) des Sicherheitsrats
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/288 vom 27. Juni

2002 und 57/292 vom 20. Dezember 2002,
134 Siehe A/C.5/58/33.
135 A/58/6 (Kapitel 13) und Add.1. Der endgültige Wortlaut findet sich in:
Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 6.
136 A/58/7/Add.7. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Pro-
tokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 7A.
137 A/58/528.
138 A/58/7/Add.11. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Pro-
tokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 7A.

139 A/58/544.
140 A/58/7/Add.10. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Pro-
tokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 7A.
141 A/58/397.
142 Siehe A/C.5/58/34.
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nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Konferenz- und Unterstützungsdienste für den Ausschuss
zur Bekämpfung des Terrorismus bei der Durchführung der
Resolution 1373 (2001) des Sicherheitsrats143 und des entspre-
chenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen144,

1. verweist erneut auf Ziffer 2 ihrer Resolution 56/288,
in der sie den Generalsekretär ersuchte, die Bereitstellung von
Konferenz- und Unterstützungsdiensten für den Ausschuss
zur Bekämpfung des Terrorismus zu gewährleisten, ohne an-
dere Konferenzdienste zu beeinträchtigen;

2. beschließt, für die Finanzierung der Sitzungen des
Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus für den Zwei-
jahreszeitraum 2004-2005 im Programmhaushaltsplan einen
Betrag von 8.193.000 US-Dollar wie folgt zu veranschlagen:
7.958.900 Dollar in Kapitel 2 (Angelegenheiten der General-
versammlung und Konferenzdienste)145 und 234.100 Dollar in
Kapitel 29D (Bereich Zentrale Unterstützungsdienste)146;

XVIII

Entwicklungskonto

nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs
"Durchführung der durch das Entwicklungskonto finanzierten
Projekte: dritter Zwischenbericht"147 und schließt sich den
diesbezüglichen Empfehlungen des Beratenden Ausschusses
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen115 an;

XIX

Zusätzliche Ausgaben infolge von Inflation und Wäh-
rungsschwankungen

1. bekräftigt ihre Resolution 41/213 vom 19. Dezember
1986;

2. stellt fest, dass Inflation und Währungsschwankun-
gen sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf den
Haushalt haben können;

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über zusätzliche Ausgaben auf Grund von Inflation und
Währungsschwankungen148 und dem entsprechenden Be-
richt des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen115;

4. ersucht den Generalsekretär, die Möglichkeit der
Einrichtung eines Reservefonds zur Nutzung von Währungs-
gewinnen zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer
sechzigsten Tagung über den Beratenden Ausschuss darüber
Bericht zu erstatten;

XX

Stellenanteil des Allgemeinen Dienstes und des Höheren 
Dienstes in den Regionalkommissionen

nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs
über den Anteil der Stellen des Allgemeinen Dienstes im Ver-
gleich zu denjenigen des Höheren Dienstes in den Regional-
kommissionen149 und dem entsprechenden Bericht des Bera-
tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen115;

XXI

Fonds der Vereinten Nationen für 
internationale Partnerschaften

nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs
über den Fonds der Vereinten Nationen für internationale
Partnerschaften150;

XXII

Sanierungsgesamtplan

nimmt Kenntnis von dem ersten jährlichen Zwischenbe-
richt des Generalsekretärs über die Durchführung des Sanie-
rungsgesamtplans151, der Mitteilung des Generalsekretärs zur
Übermittlung des Berichts des Amtes für interne Aufsichts-
dienste über den Sanierungsgesamtplan für den Zeitraum von
Januar bis Juli 2003152, der Mitteilung des Generalsekretärs
zur Übermittlung des Zwischenberichts des Rates der Rech-
nungsprüfer über den Sanierungsgesamtplan153 und dem ent-
sprechenden Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen154;

XXIII

Verwaltung und Management des Amtes des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs

über die Verwaltung und das Management des Amtes des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrech-
te155 und dem entsprechenden Bericht des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen156;

XXIV

Verwaltungsbezogene und finanzielle Auswirkungen der
Beschlüsse und Empfehlungen in dem Bericht der
Kommission für den internationalen öffentlichen
Dienst für das Jahr 2003
unter Hinweis auf ihre Resolution 58/251 vom 23. De-

zember 2003 mit dem Titel "Gemeinsames System der Ver-

143 A/C.5/58/23.
144 A/58/7/Add.17. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Pro-
tokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 7A.
145 A/58/6 (Kapitel 2). Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offiziel-
les Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Bei-
lage 6.
146 A/58/6 (Kapitel 29D). Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offiziel-
les Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Bei-
lage 6.
147 A/58/404.
148 A/58/400.

149 A/58/403.
150 A/58/173.
151 A/58/599.
152 A/58/342.
153 A/58/321.
154 A/58/7/Add.15. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Pro-
tokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 7A.
155 A/58/569.
156 A/58/7/Add.12. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Pro-
tokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 7A.
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einten Nationen", insbesondere den Abschnitt I.D betreffend
die Gefahrenzulage,

nimmt Kenntnis von der Erklärung des Generalsekretärs157

über die verwaltungsbezogenen und finanziellen Auswirkun-
gen der Beschlüsse und Empfehlungen in dem Bericht der
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst für
das Jahr 2003158 und dem entsprechenden Bericht des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen159.

RESOLUTION 58/273

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/573, Ziffer 79)160.

58/273. Unvorhergesehene und außerordentliche Ausga-
ben für den Zweijahreszeitraum 2004-2005

Die Generalversammlung

1. ermächtigt den Generalsekretär, mit vorheriger Zu-
stimmung des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen und vorbehaltlich der Finanzordnung und
der Finanzvorschriften der Vereinten Nationen161 sowie der
Bestimmungen von Ziffer 3 dieser Resolution im Zweijahres-
zeitraum 2004-2005 Verpflichtungen zur Deckung unvorher-
gesehener und außerordentlicher Ausgaben einzugehen, die
sich entweder während des Zweijahreszeitraums oder danach
ergeben, wobei die Zustimmung des Beratenden Ausschusses
für folgende Verpflichtungen nicht erforderlich ist:

a) Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag von
8 Millionen US-Dollar pro Jahr im Zweijahreszeitraum 2004-
2005, von denen der Generalsekretär bestätigt, dass sie mit
der Wahrung des Friedens und der Sicherheit im Zusammen-
hang stehen;

b) Verpflichtungen, von denen der Präsident des Inter-
nationalen Gerichtshofs bestätigt, dass sie sich auf folgende
Ausgaben beziehen:

i) die Bestellung von Ad-hoc-Richtern (Artikel 31 des
Statuts des Internationalen Gerichtshofs), bis zu einem
Höchstbetrag von insgesamt 330.000 Dollar;

ii) die Vorladung von Zeugen und die Ernennung von
Sachverständigen (Artikel 50 des Statuts) sowie die Er-
nennung von Beisitzern (Artikel 30 des Statuts), bis zu ei-
nem Höchstbetrag von insgesamt 50.000 Dollar;

iii) die Belassung von nicht wiedergewählten Richtern
im Amt bis zum Abschluss der Fälle, mit denen sie befasst
sind (Artikel 13 Absatz 3 des Statuts), bis zu einem
Höchstbetrag von insgesamt 40.000 Dollar;

iv) die Zahlung von Ruhegehältern und Reise- und Um-
zugskosten an in den Ruhestand tretende Richter sowie
von Reise- und Umzugskosten und Einrichtungsbeihilfen
an die Mitglieder des Gerichtshofs (Artikel 32 Absatz 7
des Statuts), bis zu einem Höchstbetrag von insgesamt
410.000 Dollar;

v) die Tätigkeit des Gerichtshofs oder seiner Kammern
außerhalb von Den Haag (Artikel 22 des Statuts), bis zu
einem Höchstbetrag von insgesamt 25.000 Dollar;

c) Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag von
500.000 Dollar im Zweijahreszeitraum 2004-2005, von denen
der Generalsekretär bestätigt, dass sie für organisationsüber-
greifende Sicherheitsmaßnahmen gemäß Abschnitt IV der
Resolution 36/235 der Generalversammlung vom 18. Dezem-
ber 1981 erforderlich sind;

2. trifft hiermit den Beschluss, dass der Generalsekretär
dem Beratenden Ausschuss sowie der Generalversammlung
auf ihrer neunundfünfzigsten und sechzigsten Tagung über al-
le nach den Bestimmungen dieser Resolution eingegangenen
Verpflichtungen und die damit zusammenhängenden Um-
stände Bericht zu erstatten und der Versammlung in Bezug
auf diese Verpflichtungen ergänzende Voranschläge vorzule-
gen hat;

3. beschließt für den Zweijahreszeitraum 2004-2005
für den Fall, dass der Generalsekretär auf Grund eines Be-
schlusses des Sicherheitsrats Verpflichtungen im Zusammen-
hang mit der Wahrung des Friedens und der Sicherheit in Hö-
he von mehr als 10 Millionen Dollar eingehen muss, dass die-
se Angelegenheit der Generalversammlung vorzulegen ist be-
ziehungsweise dass der Generalsekretär, falls die Versamm-
lung ihre Tagung unterbrochen hat oder nicht tagt, eine wie-
deraufgenommene Tagung oder eine Sondertagung der Ver-
sammlung zur Behandlung der Angelegenheit einzuberufen
hat.

RESOLUTION 58/274

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/573, Ziffer 79)162.

58/274. Betriebsmittelfonds für den Zweijahreszeitraum
2004-2005

Die Generalversammlung

trifft folgenden Beschluss:

1. Der Betriebsmittelfonds für den Zweijahreszeitraum
2004-2005 wird auf den Betrag von 100 Millionen US-Dollar
festgesetzt;

2. die Mitgliedstaaten leisten Vorauszahlungen an den
Betriebsmittelfonds entsprechend dem von der Generalver-
sammlung verabschiedeten Schlüssel für die Beiträge der
Mitgliedstaaten zum Haushalt 2004;

157 A/58/378.
158 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 30 (A/58/30).
159 A/58/7/Add.2. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Pro-
tokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 7A.
160 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
161 ST/SGB/2003/7.

162 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
547



VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
3. auf diese Vorauszahlungen sind anzurechnen:

a) die Guthaben der Mitgliedstaaten, in Höhe des berei-
nigten Betrags von 1.025.092 Dollar, auf Grund der in den
Jahren 1959 und 1960 vorgenommenen Übertragungen von
dem Überschusskonto an den Betriebsmittelfonds;

b) die von den Mitgliedstaaten gemäß Resolution
56/257 der Generalversammlung vom 24. Dezember 2001
vorgenommenen Barvorauszahlungen an den Betriebsmittel-
fonds für den Zweijahreszeitraum 2004-2005;

4. sollte die Summe der Guthaben und der Vorauszah-
lungen eines Mitgliedstaats an den Betriebsmittelfonds für
den Zweijahreszeitraum 2002-2003 die Höhe der von dem
Mitgliedstaat nach Ziffer 2 zu leistenden Vorauszahlung
übersteigen, wird der Mehrbetrag auf die von dem Mitglied-
staat für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 zu entrichtenden
Beiträge angerechnet;

5. der Generalsekretär wird ermächtigt, folgende Be-
träge aus dem Betriebsmittelfonds vorzufinanzieren:

a) die Beträge, die erforderlich sind, um bis zum Ein-
gang der Beiträge die Mittelbewilligungen zu finanzieren;
diese Vorschüsse sind zurückzuerstatten, sobald Einnahmen
aus Beiträgen dafür verfügbar werden;

b) die Beträge, die zur Finanzierung von Verpflichtun-
gen erforderlich sind, die auf Grund der Resolutionen der Ge-
neralversammlung, insbesondere Resolution 58/273 vom
23. Dezember 2003 über unvorhergesehene und außerordent-
liche Ausgaben, ordnungsgemäß genehmigt sind; der Gene-
ralsekretär stellt die für die Rückerstattung an den Betriebs-
mittelfonds erforderlichen Mittel in den Haushaltsvoran-
schlag ein;

c) die erforderlichen Beträge für die Weiterführung des
revolvierenden Fonds zur Finanzierung verschiedener sich
selbst liquidierender Anschaffungen und Aktivitäten, soweit
sie zusammen mit den für denselben Zweck noch ausstehen-
den Nettobeträgen 200.000 Dollar nicht übersteigen; mit vor-
heriger Zustimmung des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen können Vorschüsse über den Ge-
samtbetrag von 200.000 Dollar hinaus geleistet werden;

d) mit vorheriger Zustimmung des Beratenden Aus-
schusses die Beträge, die für die Vorausbezahlung von Versi-
cherungsprämien erforderlich sind, wenn sich die Versiche-
rungsperiode über den Zweijahreszeitraum hinaus erstreckt,
in dem die Zahlung vorgenommen wird; während der Lauf-
zeit der betreffenden Versicherungspolicen stellt der General-
sekretär die Mittel zur Deckung der in jedem Zweijahreszeit-
raum fälligen Zahlungen in den Haushaltsvoranschlag für den
betreffenden Zweijahreszeitraum ein;

e) die Beträge, die erforderlich sind, damit der Steuer-
ausgleichsfonds bis zum Eingang der erwarteten Mittel seinen
laufenden Verpflichtungen nachkommen kann; diese Vor-
schüsse sind zurückzuzahlen, sobald die entsprechenden Mit-
tel im Steuerausgleichsfonds verfügbar sind;

6. reicht der in Ziffer 1 vorgesehene Betrag für die Er-
füllung der normalen Aufgaben des Betriebsmittelfonds nicht
aus, so wird der Generalsekretär ermächtigt, während des

Zweijahreszeitraums 2004-2005 Mittel aus den von ihm ver-
walteten Sonderfonds und Sonderkonten, zu den von der Ge-
neralversammlung in ihrer Resolution 1341 (XIII) vom
13. Dezember 1958 gebilligten Bedingungen, oder aus dem
Erlös von von der Versammlung genehmigten Anleihen her-
anzuziehen.

RESOLUTION 58/275

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/586, Ziffer 7)163.

58/275. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen
in Côte d'Ivoire

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
den Haushaltsplan für die Mission der Vereinten Nationen in
Côte d'Ivoire für den Zeitraum vom 13. Mai 2003 bis 30. Juni
2004164, der Mitteilung des Generalsekretärs betreffend den
Haushalt für die Mission der Vereinten Nationen in Côte
d'Ivoire165 und des entsprechenden Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen166,

sowie nach Behandlung des Schreibens des Generalsekre-
tärs an den Präsidenten der Generalversammlung vom
27. Oktober 2003167 und des Schreibens des Präsidenten der
Generalversammlung an den Vorsitzenden des Fünften Aus-
schusses vom 29. Oktober 2003168 betreffend die Mission der
Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire,

1. erklärt im Zusammenhang mit dem Beschluss des
Sicherheitsrats im Hinblick auf die Finanzierung der Mission
der Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire erneut, dass es auf
Grund des Artikels 17 der Charta der Vereinten Nationen
Aufgabe der Generalversammlung ist, den Haushalt der Orga-
nisation zu prüfen und zu billigen sowie ihre Ausgabenlast
unter den Mitgliedstaaten aufzuteilen;

2. stellt fest, dass die Mission bislang im Einklang mit
den Bestimmungen der Resolution 49/233 A der Generalver-
sammlung vom 23. Dezember 1994 finanziert worden ist;

3. beschließt, als vorläufige und außerordentliche Maß-
nahme die Mission bis zum Auslaufen ihres derzeitigen Man-
dats nach dem Beitragsschlüssel für die Aufteilung der Aus-
gabenlast der Vereinten Nationen im Rahmen des ordentli-
chen Haushalts zu finanzieren;

4. beschließt außerdem, die Frage der angemessensten
Finanzierung der Mission im ersten Teil ihrer wiederaufge-
nommenen achtundfünfzigsten Tagung bei der Verlängerung

163 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
164 A/58/370.
165 A/58/598.
166 A/58/538.
167 A/58/535.
168 A/C.5/58/12.
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
ihres Mandats im Rahmen der bestehenden Regeln und aner-
kannten Praxis zu behandeln;

5. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung,
dem Präsidenten des Sicherheitsrats diese Resolution zur
Kenntnis zu bringen.

RESOLUTION 58/276

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/571, Ziffer 14)169.

58/276. Auslagerung von Leistungen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/256 vom 7. April
2000 und 55/232 vom 23. Dezember 2000,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Auslagerung von Leistungen170 und des entsprechenden
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen171,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs170;

2. schließt sich den Empfehlungen in den Ziffern 10
und 11 des Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen171 an;

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung ihrer Resolution 55/232 und die im Zeitraum 2002-2003
ausgelagerten Tätigkeiten Bericht zu erstatten und dabei auch
Informationen über den Ort und die Art der ausgelagerten Tä-
tigkeiten sowie eine ausführlichere Begründung für die Aus-
lagerung vorzulegen.

RESOLUTION 58/277

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/571, Ziffer 14)172.

58/277. Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgruppe
über die Wirtschaftlichkeitsprüfung der Auslage-
rung von Leistungen bei den Vereinten Nationen
und bei den Fonds und Programmen der Verein-
ten Nationen

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen über die Ge-
meinsame Inspektionsgruppe, insbesondere der Resolutionen

50/233 vom 7. Juni 1996, 54/16 vom 29. Oktober 1999,
55/230 vom 23. Dezember 2000, 56/245 vom 24. Dezember
2001 und 57/284 A und B vom 20. Dezember 2002,

sowie in Bekräftigung ihrer Resolutionen 54/256 vom
7. April 2000 und 55/232 vom 23. Dezember 2000 über die
Auslagerung von Leistungen,

nach Behandlung des Berichts der Gemeinsamen Inspek-
tionsgruppe über die Wirtschaftlichkeitsprüfung der Auslage-
rung von Leistungen bei den Vereinten Nationen und bei den
Fonds und Programmen der Vereinten Nationen173, der dies-
bezüglichen Anmerkungen des Generalsekretärs174 sowie der
Ziffern 5 bis 7 und 9 des Berichts des Beratenden Ausschusses
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen175,

1. nimmt Kenntnis von der Empfehlung 1 der Gemein-
samen Inspektionsgruppe173;

2. nimmt außerdem Kenntnis von der Empfehlung 2 der
Gruppe und den diesbezüglichen Anmerkungen des General-
sekretärs174;

3. schließt sich der Empfehlung 3 a) der Gruppe an;

4. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen 4 und 5 der
Gruppe sowie von den diesbezüglichen Anmerkungen des
Generalsekretärs174 und des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen175;

5. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
Auftragnehmer, deren Personal sich regelmäßig in den Räum-
lichkeiten der Vereinten Nationen aufhält, die Kosten und die
Verantwortung für die Durchführung individueller Sicher-
heitsüberprüfungen für dieses Personal tragen;

6. schließt sich den Empfehlungen 7 bis 9 der Gruppe
an;

7. ersucht den Generalsekretär, die Mitglieder der In-
terinstitutionellen Arbeitsgruppe Beschaffungswesen über die
Erfahrungen zu unterrichten, die die Beschaffungsabteilung
des Sekretariats-Bereichs Zentrale Unterstützungsdienste bei
der Anwendung ihres neuen Systems zur Überwachung, Eva-
luierung und Bescheinigung der im Rahmen von Auslage-
rungsverträgen erbrachten Leistungen gemacht hat, und der
Generalversammlung in seinem nächstem Bericht über die
Auslagerung von Leistungen darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/278

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/571, Ziffer 14)176.

169 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
170 A/57/185.
171 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste
Tagung, Beilage 7 (A/57/7 und Add.1-27), Dokument A/57/7/Add.1,
Ziffern 10 und 11.
172 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

173 Siehe A/58/92.
174 Siehe A/58/92/Add.1.
175 A/58/389.
176 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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VI.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses
58/278. Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgruppe
über die gemeinsamen und gemischten Dienste
der Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen in Wien

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts der Gemeinsamen Inspek-
tionsgruppe über die gemeinsamen und gemischten Dienste
der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen in
Wien177 und der diesbezüglichen Anmerkungen des General-
sekretärs beziehungsweise des Koordinierungsrats der Leiter
der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen178 so-
wie des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haus-
haltsfragen179,

1. begrüßt die umfassende und fristgerechte Ausarbei-
tung des Berichts der Gemeinsamen Inspektionsgruppe177;

2. beschließt, auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung
nach der Herausgabe des entsprechenden Berichts des Bera-
tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen
die Behandlung des Berichts der Gemeinsamen Inspektions-
gruppe und der diesbezüglichen Anmerkungen des General-
sekretärs beziehungsweise des Koordinierungsrats der Leiter
der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen178

wieder aufzunehmen.

RESOLUTION 58/279

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/571, Ziffer 14)180.

58/279. Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste
über die Prüfung des Anlageverwaltungsdienstes
des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten
Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/218 B vom 29. Ju-
li 1994 und 54/244 vom 23. Dezember 1999,

nach Behandlung des Berichts des Amtes für interne Auf-
sichtsdienste über die Prüfung des Anlageverwaltungsdien-
stes des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten Natio-
nen181,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Amtes für in-
terne Aufsichtsdienste über die Prüfung des Anlageverwal-
tungsdienstes des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten
Nationen181;

2. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den Feststellun-
gen des Amtes für interne Aufsichtsdienste über die Problem-
gebiete im Zusammenhang mit der Funktionsweise, der Ver-
waltung und den Rechenschaftsmechanismen des Anlagever-
waltungsdienstes;

3. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige und
zügige Umsetzung aller Empfehlungen in dem Bericht des
Amtes für interne Aufsichtsdienste zu sorgen und der Gene-
ralversammlung auf ihrer wiederaufgenommenen achtund-
fünfzigsten Tagung einen diesbezüglichen Bericht vorzule-
gen.

RESOLUTION 58/280

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/571, Ziffer 14)182.

58/280. Untersuchung der Verwaltungsabläufe und -ver-
fahren der Vereinten Nationen im Hinblick auf
Doppelarbeit, Komplexität und Bürokratie

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/218 B vom 29. Ju-
li 1994, 54/244 vom 23. Dezember 1999 und 56/253 vom
24. Dezember 2001,

nach Behandlung des Berichts des Amtes für interne Auf-
sichtsdienste über die Untersuchung der Verwaltungsabläufe
und -verfahren der Vereinten Nationen im Hinblick auf Dop-
pelarbeit, Komplexität und Bürokratie 183,

nimmt Kenntnis von dem Bericht des Amtes für interne
Aufsichtsdienste183.

177 Siehe A/58/258.
178 Siehe A/58/258/Add.1.
179 A/58/389, Ziffern 8 und 9.
180 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

181 Siehe A/58/81.
182 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
183 Siehe A/58/211.
550



551

VII. Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses

Übersicht

Nummer Titel Seite

58/73 Hilfsprogramm der Vereinten Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und besseres Verständnis des 
Völkerrechts....................................................................................................................................................... 553

58/74 Übereinkommen über die Immunität der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit .................... 554

58/75 Bericht der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht über ihre sechsunddrei-
ßigste Tagung..................................................................................................................................................... 555

58/76 Musterrechtsvorschriften der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht über 
privat finanzierte Infrastrukturprojekte.............................................................................................................. 557

58/77 Bericht der Völkerrechtskommission über ihre fünfundfünfzigste Tagung ...................................................... 557

58/78 Bericht des Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland............................................................................ 559

58/79 Internationaler Strafgerichtshof ......................................................................................................................... 560

58/80 Anwendung der Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen bezüglich der Hilfe für Drittstaaten, 
die von der Anwendung von Sanktionen betroffen sind.................................................................................... 561

58/81 Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terrorismus ......................................................................... 564

58/82 Umfang des Rechtsschutzes nach dem Übereinkommen über die Sicherheit von Personal der Vereinten Na-
tionen und beigeordnetem Personal ................................................................................................................... 567

58/83 Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an das Internationale Institut für Demokratie 
und Wahlhilfe .................................................................................................................................................... 569

58/84 Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft... 569

58/85 Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an die GUUAM-Gruppe ................................ 569

58/86 Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an die Ostafrikanische Gemeinschaft............. 569

58/87 Rechtspflege bei den Vereinten Nationen ......................................................................................................... 569

58/248 Bericht des Sonderausschusses für die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen ................ 570





VII.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses
RESOLUTION 58/73

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/511, Ziffer 6)1.

58/73. Hilfsprogramm der Vereinten Nationen für Leh-
re, Studium, Verbreitung und besseres Verständ-
nis des Völkerrechts

Die Generalversammlung,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des General-
sekretärs über die Durchführung des Hilfsprogramms der
Vereinten Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und bes-
seres Verständnis des Völkerrechts2 sowie von den vom Bera-
tenden Ausschuss des Programms verabschiedeten Richtlini-
en und Empfehlungen für die künftige Durchführung des Pro-
gramms, die in Abschnitt III des genannten Berichts wieder-
gegeben sind,

die Auffassung vertretend, dass das Völkerrecht an allen
Universitäten im Rahmen der Lehre der Rechtswissenschaf-
ten einen angemessenen Platz einnehmen soll,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Anstrengun-
gen, die die Staaten auf bilateraler Ebene zur Unterstützung
der Lehre und des Studiums des Völkerrechts unternehmen,

nichtsdestoweniger davon überzeugt, dass die Staaten so-
wie die internationalen Organisationen und Institutionen er-
mutigt werden sollten, dem Programm weiter Unterstützung
zu gewähren und ihre Aktivitäten zur Förderung der Lehre,
des Studiums, der Verbreitung und eines besseren Verständ-
nisses des Völkerrechts zu verstärken, vor allem soweit diese
für Personen aus den Entwicklungsländern von besonderem
Nutzen sind,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 2464 (XXIII) vom
20. Dezember 1968, 2550 (XXIV) vom 12. Dezember 1969,
2838 (XXVI) vom 18. Dezember 1971, 3106 (XXVIII) vom
12. Dezember 1973, 3502 (XXX) vom 15. Dezember 1975,
32/146 vom 16. Dezember 1977, 36/108 vom 10. Dezember
1981 und 38/129 vom 19. Dezember 1983, in denen sie fest-
stellte oder daran erinnerte, dass es wünschenswert ist, bei der
Durchführung des Programms so weit wie möglich von Mit-
gliedstaaten, internationalen Organisationen und anderen
Stellen zur Verfügung gestellte Mittel und Einrichtungen her-
anzuziehen, sowie in Bekräftigung ihrer Resolutionen 34/144
vom 17. Dezember 1979, 40/66 vom 11. Dezember 1985,
42/148 vom 7. Dezember 1987, 44/28 vom 4. Dezember
1989, 46/50 vom 9. Dezember 1991, 48/29 vom 9. Dezember
1993, 50/43 vom 11. Dezember 1995, 52/152 vom 15. De-
zember 1997, 54/102 vom 9. Dezember 1999 und 56/77 vom
12. Dezember 2001, in denen sie darüber hinaus die Hoffnung
zum Ausdruck brachte oder bekräftigte, dass bei der Ver-
pflichtung von Vortragenden für die Seminare im Rahmen
des Stipendienprogramms für Völkerrecht der Notwendigkeit
Rechnung getragen wird, die Vertretung der wichtigsten

Rechtssysteme und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
den verschiedenen geografischen Regionen zu gewährleisten,

1. billigt die in Abschnitt III des Berichts des General-
sekretärs2 enthaltenen Richtlinien und Empfehlungen, die
vom Beratenden Ausschuss des Hilfsprogramms der Verein-
ten Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und besseres
Verständnis des Völkerrechts verabschiedet wurden, insbe-
sondere soweit sie darauf gerichtet sind, im Rahmen einer Po-
litik größter finanzieller Zurückhaltung die bestmöglichen Er-
gebnisse bei der Verwaltung des Programms zu erzielen;

2. ermächtigt den Generalsekretär, 2004 und 2005 die
in seinem Bericht vorgesehenen Maßnahmen durchzuführen,
insbesondere

a) die Vergabe einiger Völkerrechtsstipendien auf An-
trag der Regierungen von Entwicklungsländern im Jahr 2004
und im Jahr 2005, deren Anzahl im Lichte der dem Programm
insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel festzulegen ist;

b) die Vergabe von mindestens je einem Stipendium im
Jahr 2004 und im Jahr 2005 im Rahmen der Hamilton-Shir-
ley-Amerasinghe-Gedächtnisstiftung für Seerechtsfragen, so-
fern neue ausdrücklich für den Stipendienfonds entrichtete
freiwillige Beiträge vorhanden sind;

c) vorbehaltlich der dem Programm insgesamt zur Ver-
fügung stehenden Mittel die Unterstützung in Form eines Rei-
sekostenzuschusses für je einen Teilnehmer aus jedem Ent-
wicklungsland, der zu möglichen regionalen Kursen in den
Jahren 2004 und 2005 eingeladen wird;

und ermächtigt ihn außerdem, diese Aktivitäten gegebenen-
falls aus Mitteln des ordentlichen Haushalts sowie aus den für
die jeweilige Aktivität zweckgebundenen freiwilligen Finanz-
beiträgen zu finanzieren, die auf Grund der in den Ziffern 11
bis 13 enthaltenen Ersuchen eingehen;

3. dankt dem Generalsekretär für seine konstruktiven
Bemühungen, die Ausbildung und Ausbildungshilfe auf dem
Gebiet des Völkerrechts im Rahmen des Programms 2002
und 2003 zu fördern, insbesondere für die Veranstaltung der
achtunddreißigsten3 und neununddreißigsten4 Tagung des
Völkerrechtsseminars, die 2002 beziehungsweise 2003 in
Genf stattfand, sowie für die Aktivitäten des Sekretariats-Be-
reichs Rechtsangelegenheiten im Zusammenhang mit dem
Stipendienprogramm für Völkerrecht und der Hamilton-Shir-
ley-Amerasinghe-Gedächtnisstiftung für Seerechtsfragen, de-
ren Durchführung der Abteilung Kodifizierung beziehungs-
weise der Abteilung Meeresangelegenheiten und Seerecht ob-
lag;

4. ersucht den Generalsekretär, die Möglichkeit zu er-
wägen, zur Teilnahme an den verschiedenen Teilen des Pro-

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vertreter Ghanas im Namen des Präsidiums vorgelegt.
2 A/58/446.

3 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünf-
zigste Tagung, Beilage 10 und Korrigendum (A/57/10 und Corr.1),
Kap. X, Abschnitt E.
4 Ebd., Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 10 (A/58/10), Kap. XI, Ab-
schnitt E.
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VII.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses
gramms Kandidaten aus Ländern zuzulassen, die bereit sind,
für die gesamten Teilnahmekosten aufzukommen;

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, abzuwägen,
ob es besser wäre, die zur Verfügung stehenden Mittel und
freiwilligen Beiträge für Kurse auf regionaler, subregionaler
oder einzelstaatlicher Ebene zu verwenden anstatt für die Ab-
haltung von Kursen im Rahmen des Systems der Vereinten
Nationen;

6. ersucht den Generalsekretär ferner, auch im näch-
sten und in künftigen Zweijahreshaushalten die erforderlichen
Mittel für den Programmhaushalt des Hilfsprogramms bereit-
zustellen, damit die Wirksamkeit des Programms aufrechter-
halten wird;

7. begrüßt die Anstrengungen, die der Bereich Rechts-
angelegenheiten unternimmt, um die Treaty Series (Vertrags-
sammlung) der Vereinten Nationen und das United Nations
Juridical Yearbook (Juristisches Jahrbuch der Vereinten Na-
tionen) auf den neuesten Stand zu bringen, sowie die Anstren-
gungen, die unternommen werden, um die Treaty Series und
andere Rechtsinformationen im Internet verfügbar zu ma-
chen;

8. dankt dem Ausbildungs- und Forschungsinstitut der
Vereinten Nationen für seine Mitwirkung an dem Programm
im Rahmen der im Bericht des Generalsekretärs beschriebe-
nen Aktivitäten;

9. dankt außerdem der Haager Akademie für Interna-
tionales Recht für den wertvollen Beitrag, den sie nach wie
vor zu dem Programm leistet, indem sie Kandidaten im Rah-
men des Stipendienprogramms für Völkerrecht den Besuch
und die Teilnahme an dem Programm ermöglicht, das in Ver-
bindung mit den Kursen der Akademie veranstaltet wird;

10. nimmt mit Dank Kenntnis von den Beiträgen der
Haager Akademie zur Lehre, zum Studium, zur Verbreitung
und zu einem besseren Verständnis des Völkerrechts und for-
dert die Mitgliedstaaten und interessierte Organisationen auf,
den Appell der Akademie um weitere Unterstützung und nach
Möglichkeit höhere finanzielle Beiträge wohlwollend zu prü-
fen, damit die Akademie ihre Tätigkeit durchführen kann, ins-
besondere die Sommerkurse, die regionalen Kurse und die
Programme des Zentrums für Studien und Forschung auf dem
Gebiet des Völkerrechts und der internationalen Beziehun-
gen;

11. ersucht den Generalsekretär, auch künftig für die Be-
kanntmachung des Programms zu sorgen und Mitgliedstaa-
ten, Universitäten, philanthropische Stiftungen und andere in-
teressierte nationale und internationale Institutionen und Or-
ganisationen sowie Privatpersonen regelmäßig um freiwillige
Beiträge zur Finanzierung des Programms oder um die ander-
weitige Unterstützung seiner Durchführung und möglichen
Ausweitung zu bitten;

12. ersucht die Mitgliedstaaten sowie interessierte Orga-
nisationen und Privatpersonen erneut, freiwillige Beiträge un-
ter anderem für das Völkerrechtsseminar, das Stipendienpro-
gramm für Völkerrecht, die Hamilton-Shirley-Amerasinghe-
Gedächtnisstiftung für Seerechtsfragen sowie für die Audio-
visuelle Völkerrechtsbibliothek der Vereinten Nationen zu

entrichten, und dankt denjenigen Mitgliedstaaten, Institutio-
nen und Privatpersonen, die hierfür bereits freiwillige Beiträ-
ge entrichtet haben;

13. fordert insbesondere alle Regierungen nachdrück-
lich auf, freiwillige Beiträge für die Veranstaltung von regio-
nalen Fortbildungskursen auf dem Gebiet des Völkerrechts
durch das Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten
Nationen bereitzustellen, insbesondere zur Deckung des Be-
trags, der zur Finanzierung der Tagegelder für die höchstens
fünfundzwanzig Teilnehmer an jedem der regionalen Kurse
benötigt wird, wodurch die künftigen Gastländer weniger be-
lastet würden und es dem Institut möglich wäre, die regiona-
len Kurse auch in Zukunft zu veranstalten;

14. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung des
Programms in den Jahren 2004 und 2005 Bericht zu erstatten
und ihr nach Konsultationen mit dem Beratenden Ausschuss
des Programms Empfehlungen für die Durchführung des Pro-
gramms in den darauf folgenden Jahren zu unterbreiten;

15. beschließt, fünfundzwanzig Mitgliedstaaten, davon
sechs aus Afrika, fünf aus Asien, drei aus Osteuropa, fünf aus
Lateinamerika und der Karibik und sechs aus Westeuropa und
anderen Staaten, für einen am 1. Januar 2004 beginnenden
Vierjahreszeitraum zu Mitgliedern des Beratenden Ausschus-
ses des Hilfsprogramms der Vereinten Nationen für Lehre,
Studium, Verbreitung und besseres Verständnis des Völker-
rechts zu ernennen5;

16. beschließt, den Punkt "Hilfsprogramm der Vereinten
Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und besseres Ver-
ständnis des Völkerrechts" in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/74

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/512, Ziffer 9)6.

58/74. Übereinkommen über die Immunität der Staaten
und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/55 vom 9. De-
zember 1991, 49/61 vom 9. Dezember 1994, 52/151 vom
15. Dezember 1997, 53/98 vom 8. Dezember 1998, 54/101

5 Die folgenden Staaten wurden zu Mitgliedern des Beratenden Aus-
schusses des Hilfsprogramms ernannt: Äthiopien, Deutschland, Frank-
reich, Ghana, Iran (Islamische Republik), Italien, Jamaika, Kanada, Ke-
nia, Kolumbien, Libanon, Malaysia, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Portu-
gal, Russische Föderation, Sudan, Trinidad und Tobago, Tschechische
Republik, Ukraine, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigte
Staaten von Amerika und Zypern.
6 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Australien, Belgien, China, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Italien, Japan, Mexiko, Norwegen, Österreich,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Schweden, Slowakei,
Spanien, Südafrika, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam und Zypern.
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VII.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses
vom 9. Dezember 1999, 55/150 vom 12. Dezember 2000,
56/78 vom 12. Dezember 2001 und 57/16 vom 19. November
2002,

nach Behandlung des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses
nach Resolution 55/150 über die Immunität der Staaten und
ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit7,

Kenntnis nehmend von der Verabschiedung der Artikel-
entwürfe und Vereinbarungen durch den Ad-hoc-Ausschuss,

sowie Kenntnis nehmend von der breiten Unterstützung
für den Abschluss eines Übereinkommens über die Immunität
der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit,

betonend, wie wichtig einheitliche und klare Rechtsvor-
schriften betreffend die Immunität der Staaten und ihres Ver-
mögens von der Gerichtsbarkeit sind,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Ad-hoc-Ausschusses über die Immunität der Staaten und
ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit7;

2. beschließt, dass der Ad-hoc-Ausschuss vom 1. bis
5. März 2004 erneut einberufen wird, mit dem Auftrag, eine
Präambel und Schlussbestimmungen zu formulieren, damit
ein Übereinkommen über die Immunität der Staaten und ihres
Vermögens von der Gerichtsbarkeit, das die bereits durch den
Ad-hoc-Ausschuss verabschiedeten Ergebnisse enthält, fer-
tiggestellt werden kann; 

3. ersucht den Ad-hoc-Ausschuss, der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Er-
gebnisse seiner Arbeit Bericht zu erstatten;

4. beschließt, den Punkt "Übereinkommen über die Im-
munität der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichts-
barkeit" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/75

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/513, Ziffer 9)8.

58/75. Bericht der Kommission der Vereinten Nationen
für internationales Handelsrecht über ihre sechs-
unddreißigste Tagung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom
17. Dezember 1966, mit der sie die Kommission der Verein-
ten Nationen für internationales Handelsrecht schuf, mit dem
Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Vereinheit-
lichung des internationalen Handelsrechts zu fördern und da-
bei die Interessen aller Völker, insbesondere derjenigen der
Entwicklungsländer, an der umfassenden Ausweitung des in-
ternationalen Handels zu berücksichtigen,

in Bekräftigung ihrer Überzeugung, dass die fortschreiten-
de Modernisierung und Harmonisierung des internationalen
Handelsrechts durch den Abbau oder die Beseitigung rechtli-
cher Hindernisse für den internationalen Handelsverkehr, ins-
besondere soweit diese die Entwicklungsländer betreffen, ei-
nen bedeutenden Beitrag zur weltweiten wirtschaftlichen Zu-
sammenarbeit zwischen allen Staaten auf der Grundlage der
Gleichberechtigung, der Gerechtigkeit und des gemeinsamen
Interesses sowie zur Beseitigung der Diskriminierung im in-
ternationalen Handel und dadurch zum Wohl aller Völker lei-
sten würde,

nach Behandlung des Berichts der Kommission über ihre
sechsunddreißigste Tagung9,

besorgt darüber, dass die von anderen Organen ohne aus-
reichende Abstimmung mit der Kommission unternommenen
Tätigkeiten auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts
zu unerwünschter Doppelarbeit führen könnten, was nicht
dem Ziel der Förderung von Effizienz, Geschlossenheit und
Kohärenz bei der Vereinheitlichung und Harmonisierung des
internationalen Handelsrechts entsprechen würde,

in Bekräftigung des in der Resolution 50/47 der General-
versammlung vom 11. Dezember 1995 wiedergegebenen
Mandats der Kommission, als zentrales Rechtsorgan des Sy-
stems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet des internatio-
nalen Handelsrechts die Rechtstätigkeit auf diesem Gebiet zu
koordinieren, insbesondere um Doppelarbeit zu vermeiden,
namentlich zwischen den die internationalen Handelsregeln
ausarbeitenden Organisationen, und bei der Modernisierung
und Harmonisierung des internationalen Handelsrechts Effi-
zienz, Geschlossenheit und Kohärenz zu fördern, und über ihr
Sekretariat auch künftig eng mit den anderen auf dem Gebiet
des internationalen Handelsrechts tätigen internationalen Or-
ganen und Organisationen, einschließlich der Regionalorga-
nisationen, zusammenzuarbeiten,

Kenntnis nehmend von den Vorschlägen, die der General-
sekretär in dem Entwurf des Programmhaushaltsplans für den
Zweijahreszeitraum 2004-2005 unterbreitet hat und die dar-
auf abzielen, das Sekretariat der Kommission im Rahmen der
in der Organisation verfügbaren Mittel zu stärken, um es in

7 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 22 (A/58/22).
8 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Algerien, Armenien, Australien,
Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Demokrati-
sche Republik Kongo, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, Finnland, Griechenland, Guatemala, Indien, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kenia, Kolumbien,
Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Madagaskar, Malaysia, Malta, Marok-
ko, Mexiko, Mongolei, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Paraguay,
Philippinen, Portugal, Rumänien, Russische Föderation, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Südafrika, Thailand, Trinidad und Tobago, Tsche-
chische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Venezuela, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.

9 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 17 (A/58/17).
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VII.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses
die Lage zu versetzen, das gestiegene Arbeitsaufkommen zu
bewältigen, das sich unter anderem aus der Koordinierung der
Arbeit mit anderen Organisationen und aus der steigenden
Nachfrage nach technischer Hilfe bei der Rechtssetzung er-
gibt10,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht der Kom-
mission der Vereinten Nationen für internationales Handels-
recht über ihre sechsunddreißigste Tagung9;

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Fertigstel-
lung und Verabschiedung der Musterrechtsvorschriften über
privat finanzierte Infrastrukturprojekte11 durch die Kommissi-
on;

3. würdigt die Kommission für ihre grundsätzliche Zu-
stimmung zu dem Entwurf eines Rechtsleitfadens zum Insol-
venzrecht12, der in enger Zusammenarbeit mit anderen inter-
nationalen Organisationen, namentlich der Weltbank, dem In-
ternationalen Währungsfonds, der Asiatischen Entwicklungs-
bank, der Internationalen Anwaltsvereinigung und dem In-
ternationalen Verband der Insolvenzverwalter, ausgearbeitet
wurde, und ersucht darum, dass der Entwurf des Rechtsleitfa-
dens den Mitgliedstaaten, den zuständigen zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen sowie dem Privat-
sektor, den Regionalorganisationen und individuellen Sach-
verständigen zur Stellungnahme zugeleitet wird;

4. würdigt die Kommission außerdem für die Fort-
schritte bei der Ausarbeitung des Entwurfs des Rechtsleitfa-
dens für Sicherungsgeschäfte, der Musterrechtsvorschriften
über vorläufige Maßnahmen im Bereich der internationalen
Handelsschiedsgerichtsbarkeit sowie bei der Arbeit in Bezug
auf Fragen des elektronischen Vertragsabschlusses und der
elektronischen Vertragsabwicklung sowie des Transport-
rechts;

5. ersucht die Kommission und ihr Sekretariat, gestützt
auf ihre Rolle als zentrales Rechtsorgan des Systems der Ver-
einten Nationen auf dem Gebiet des internationalen Handels-
rechts, die Führung zu übernehmen, wenn es darum geht, bei
der Ausarbeitung internationaler Rechtstexte die Zusammen-
arbeit und Koordinierung mit der Weltbank, dem Internatio-
nalen Währungsfonds, den regionalen Wirtschaftskommis-
sionen und anderen internationalen Organisationen zu ge-
währleisten, und geeignete und auf breiter Basis annehmbare
internationale Normen vorzuschlagen, unter gebührender
Achtung der unterschiedlichen Ziele der Kommission und der
internationalen Finanzinstitutionen;

6. erklärt erneut, wie wichtig vor allem für die Ent-
wicklungsländer die Arbeit der Kommission betreffend die
Ausbildung und die technische Hilfe bei der Rechtssetzung
auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts ist, und

a) dankt in diesem Zusammenhang der Kommission
für die Veranstaltung von Seminaren und Informationsmis-
sionen in Bangladesch, Botsuana, Burkina Faso, Kasachstan,
Kuba, der Mongolei, Neuseeland, Peru, der Republik Korea,
der Russischen Föderation, Serbien und Montenegro, Thai-
land und Vietnam;

b) dankt in diesem Zusammenhang den Regierungen,
deren Beiträge die Veranstaltung der Seminare und Informa-
tionsmissionen ermöglicht haben, und appelliert an die Regie-
rungen, die zuständigen Organe des Systems der Vereinten
Nationen sowie an Organisationen, Institutionen und Einzel-
personen, freiwillige Beiträge an den Treuhandfonds für
Symposien der Kommission der Vereinten Nationen für inter-
nationales Handelsrecht und nach Bedarf zur Finanzierung
von Sonderprojekten zu entrichten und das Sekretariat der
Kommission auch anderweitig bei der Durchführung von Tä-
tigkeiten auf dem Gebiet der Ausbildung und der technischen
Hilfe bei der Rechtssetzung, insbesondere in Entwicklungs-
ländern, zu unterstützen;

c) appelliert in diesem Zusammenhang abermals an das
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und an die
anderen für Entwicklungshilfe zuständigen Organe, wie bei-
spielsweise die Weltbank und die regionalen Entwicklungs-
banken, sowie an die Regierungen im Rahmen ihrer bilatera-
len Hilfsprogramme, das Programm der Kommission für Aus-
bildung und technische Hilfe bei der Rechtssetzung zu unter-
stützen, mit der Kommission zusammenzuarbeiten und ihre
Aktivitäten mit denen der Kommission abzustimmen;

7. appelliert an die Regierungen, die zuständigen Orga-
ne des Systems der Vereinten Nationen sowie an Organisatio-
nen, Institutionen und Einzelpersonen, freiwillige Beiträge an
den Treuhandfonds zu entrichten, der geschaffen wurde, da-
mit Entwicklungsländern, die Mitglied der Kommission sind,
auf deren Antrag und im Benehmen mit dem Generalsekretär
ein Reisekostenzuschuss gewährt werden kann;

8. beschließt, zwecks Gewährleistung der vollen Teil-
nahme aller Mitgliedstaaten an den Tagungen der Kommis-
sion und ihrer Arbeitsgruppen während der achtundfünfzig-
sten Tagung der Generalversammlung in dem zuständigen
Hauptausschuss auch weiterhin zu prüfen, ob den am wenig-
sten entwickelten Ländern, die Mitglied der Kommission
sind, auf Antrag und im Benehmen mit dem Generalsekretär
ein Reisekostenzuschuss gewährt werden kann;

9. betont, wie wichtig es für die weltweite Vereinheitli-
chung und Harmonisierung des internationalen Handelsrechts
ist, dass die aus der Arbeit der Kommission hervorgehenden
Übereinkommen in Kraft treten, und legt den Staaten zu die-
sem Zweck eindringlich nahe, soweit nicht bereits geschehen,
die Unterzeichnung und Ratifikation dieser Übereinkommen
beziehungsweise den Beitritt zu ihnen zu erwägen;

10. ersucht den Generalsekretär, angesichts der anhal-
tenden Belastung des Personals des Sekretariats der Kommis-
sion, die unter anderem durch die Notwendigkeit der Koordi-
nierung zwischen einer wachsenden Zahl internationaler Or-
ganisationen auf dem Gebiet des internationalen Handels-
rechts verursacht wird, sowie angesichts der steigenden

10 A/58/6 (Abschnitt 8), Ziffern 8.13 und 8.48.
11 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 17 (A/58/17), Anhang I.
12 Ebd., Beilage 17 (A/58/17), Ziffer 197; siehe auch A/CN.9/534.
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VII.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses
Nachfrage nach technischer Hilfe bei der Rechtssetzung die
Höhe der der Kommission zur Verfügung stehenden Mittel
weiter zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie in der Lage ist,
ihren Auftrag wahrzunehmen.

RESOLUTION 58/76

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/513, Ziffer 9)13.

58/76. Musterrechtsvorschriften der Kommission der
Vereinten Nationen für internationales Handels-
recht über privat finanzierte Infrastrukturpro-
jekte

Die Generalversammlung,

eingedenk der Rolle öffentlich-privater Partnerschaften
bei der Verbesserung der Bereitstellung und rationellen Ver-
waltung der Infrastruktur und der öffentlichen Dienstleistun-
gen im Interesse einer nachhaltigen wirtschaftlichen und so-
zialen Entwicklung,

in dem Bewusstsein der Notwendigkeit, ein förderliches
Umfeld bereitzustellen, das private Infrastrukturinvestitionen
fördert und gleichzeitig den Gemeinwohlinteressen des Lan-
des Rechnung trägt,

hervorhebend, wie wichtig effiziente und transparente
Verfahren für die Vergabe privat finanzierter Infrastruktur-
projekte sind,

betonend, dass es wünschenswert ist, die Projektdurchfüh-
rung durch Regeln zu erleichtern, die die Transparenz, die
Fairness und die langfristige Nachhaltigkeit verstärken und
unerwünschte Beschränkungen der Beteiligung des Privatsek-
tors an der Entwicklung und Betreibung von Infrastrukturen
beseitigen,

unter Hinweis darauf, dass die Kommission der Vereinten
Nationen für internationales Handelsrecht den Mitgliedstaa-
ten mit dem UNCITRAL-Rechtsleitfaden für privat finanzier-
te Infrastrukturprojekte14 eine wertvolle Orientierungshilfe für
die Schaffung eines förderlichen Rechtsrahmens für die Be-
teiligung des Privatsektors an der Infrastrukturentwicklung an
die Hand gegeben hat,

die Auffassung vertretend, dass die Musterrechtsvorschrif-
ten der Kommission der Vereinten Nationen für internationa-
les Handelsrecht über privat finanzierte Infrastrukturprojekte
eine weitere Hilfe für die Staaten, insbesondere die Entwick-
lungsländer, sein werden, wenn es darum geht, die gute Re-
gierungsführung zu fördern und einen geeigneten Rechtsrah-
men für derartige Projekte zu schaffen,

1. dankt der Kommission der Vereinten Nationen für
internationales Handelsrecht für die Fertigstellung und Ver-
abschiedung der Musterrechtsvorschriften über privat finan-

zierte Infrastrukturprojekte, deren Wortlaut in Anhang I des
Berichts der Kommission der Vereinten Nationen für interna-
tionales Handelsrecht über ihre sechsunddreißigste Tagung15

enthalten ist;

2. ersucht den Generalsekretär, die Musterrechtsvor-
schriften zu veröffentlichen und alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass die Musterrechtsvorschriften zusammen mit dem
UNCITRAL-Rechtsleitfaden für privat finanzierte Infra-
strukturprojekte14 allgemein bekannt gemacht werden und
verfügbar sind;

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, vorbehalt-
lich der Verfügbarkeit von Mitteln, zu gegebener Zeit den
Wortlaut der Musterrechtsvorschriften und des Rechtsleitfa-
dens in einer einzigen Veröffentlichung zusammenzufassen
und dabei die in dem Rechtsleitfaden enthaltenen Empfehlun-
gen für die Rechtssetzung als Grundlage für die Entwicklung
der Musterrechtsvorschriften beizubehalten;

4. empfiehlt allen Staaten, bei der Überarbeitung oder
Verabschiedung von Rechtsvorschriften betreffend die Betei-
ligung des Privatsektors an der Entwicklung und Betreibung
öffentlicher Infrastrukturen die Musterrechtsvorschriften und
den Rechtsleitfaden gebührend zu berücksichtigen.

RESOLUTION 58/77

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/514, Ziffer 8)16.

58/77. Bericht der Völkerrechtskommission über ihre
fünfundfünfzigste Tagung

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts der Völkerrechtskommis-
sion über ihre fünfundfünfzigste Tagung17,

unter nachdrücklichem Hinweis auf die Wichtigkeit einer
Förderung der Kodifizierung und fortschreitenden Entwick-
lung des Völkerrechts als Mittel zur Verwirklichung der Ziele
und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen sowie der
Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwi-
schen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten
Nationen18,

in der Erwägung, dass es wünschenswert ist, rechtliche
und redaktionelle Fragen, insbesondere auch Themen, die der
Völkerrechtskommission zur eingehenderen Prüfung unter-
breitet werden könnten, an den Sechsten Ausschuss zu über-
weisen und den Sechsten Ausschuss und die Kommission in
die Lage zu versetzen, stärker zur fortschreitenden Entwick-
lung und Kodifizierung des Völkerrechts beizutragen,

13 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
14 Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects (Ver-
öffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.01.V.4).

15 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 17 (A/58/17).
16 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vertreter Trinidad und Tobagos im Namen des Präsidiums vorgelegt.
17 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 10 (A/58/10).
18 Resolution 2625 (XXV), Anlage.
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VII.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses
unter Hinweis auf die Notwendigkeit, diejenigen völker-
rechtlichen Themen weiter zu untersuchen, die sich wegen
des Interesses, das ihnen die internationale Gemeinschaft
nunmehr beziehungsweise erneut entgegenbringt, für die fort-
schreitende Entwicklung und Kodifizierung des Völkerrechts
eignen würden und die deshalb in das künftige Arbeitspro-
gramm der Völkerrechtskommission aufgenommen werden
könnten,

erfreut über die Abhaltung des Völkerrechtsseminars und
mit Dank Kenntnis nehmend von den freiwilligen Beiträgen,
die an den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für das
Völkerrechtsseminar entrichtet wurden,

betonend, dass es nützlich ist, die Aussprache über den
Bericht der Völkerrechtskommission im Sechsten Ausschuss
so auszurichten und zu gliedern, dass die Voraussetzungen für
eine konzentrierte Beschäftigung mit jedem der in dem Be-
richt behandelten Hauptpunkte und für Erörterungen konkre-
ter Themen gegeben sind,

in dem Wunsche, entsprechend der auf ihrer achtundfünf-
zigsten Tagung ergriffenen Initiative Österreichs und Schwe-
dens, die die Neubelebung der Aussprache über den Bericht
der Völkerrechtskommission vorschlugen, das Zusammen-
wirken zwischen dem Sechsten Ausschuss als Organ von Re-
gierungsvertretern und der Kommission als Organ unabhängi-
ger Rechtssachverständiger weiter zu verstärken, mit dem
Ziel, den Dialog zwischen den beiden Organen zu verbessern,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht der Völ-
kerrechtskommission über ihre fünfundfünfzigste Tagung17

und empfiehlt der Kommission, ihre Arbeit an den derzeit auf
ihrem Programm stehenden Themen unter Berücksichtigung
der schriftlich oder in den Aussprachen in der Generalver-
sammlung mündlich abgegebenen Stellungnahmen und Be-
merkungen der Regierungen fortzusetzen;

2. lenkt die Aufmerksamkeit der Regierungen darauf,
wie wichtig es ist, dass der Völkerrechtskommission ihre Auf-
fassungen zu den verschiedenen mit den Themen auf der Ta-
gesordnung der Kommission zusammenhängenden Aspekten
und insbesondere zu allen in Kapitel III ihres Berichts ange-
sprochenen konkreten Fragen vorliegen;

3. bittet die Regierungen erneut, der Völkerrechtskom-
mission im Zusammenhang mit Ziffer 2 Informationen betref-
fend die Staatenpraxis in Bezug auf das Thema "Einseitige
Handlungen von Staaten" zur Verfügung zu stellen;

4. bittet die Regierungen, der Völkerrechtskommission
im Zusammenhang mit Ziffer 2 Informationen betreffend in-
nerstaatliche Rechtsvorschriften, bilaterale und andere Über-
einkünfte und Vereinbarungen bezüglich der Nutzung und
Bewirtschaftung grenzüberschreitender Grundwasserkörper,
insbesondere solche, die die Qualität und Quantität derartiger
Wasserkörper regeln, vorzulegen, sofern sie für das Thema
maßgeblich sind, das derzeit den Titel "Gemeinsame Nutzung
natürlicher Ressourcen " trägt;

5. ersucht den Generalsekretär, die Staaten und die in-
ternationalen Organisationen zu bitten, Informationen über
ihre Praxis im Zusammenhang mit dem Thema "Verantwor-
tung der internationalen Organisationen" vorzulegen, nament-

lich in Fällen, in denen davon auszugehen ist, dass Mitglied-
staaten einer internationalen Organisation für die Handlungen
der Organisation verantwortlich sind;

6. bittet die Völkerrechtskommission, auch künftig
Maßnahmen zur Steigerung ihrer Effizienz und Produktivität
zu ergreifen;

7. legt der Völkerrechtskommission nahe, auf ihren
künftigen Tagungen auch weiterhin kostensparende Maßnah-
men zu ergreifen;

8. nimmt Kenntnis von Ziffer 448 des Berichts der Völ-
kerrechtskommission und beschließt, dass die nächste Tagung
der Kommission vom 3. Mai bis 4. Juni und vom 5. Juli bis
6. August 2004 im Büro der Vereinten Nationen in Genf statt-
finden wird;

9. begrüßt den verstärkten Dialog zwischen der Völ-
kerrechtskommission und dem Sechsten Ausschuss auf der
achtundfünfzigsten Tagung der Generalversammlung, betont,
dass es wünschenswert ist, den Dialog zwischen den beiden
Organen noch weiter auszubauen, und befürwortet in diesem
Zusammenhang unter anderem die Fortführung der Praxis in-
formeller Konsultationen in Form von Gesprächen zwischen
den Mitgliedern des Sechsten Ausschusses und den Mitglie-
dern der Kommission, die an der neunundfünfzigsten Tagung
der Versammlung teilnehmen; 

10. legt den Delegationen nahe, sich während der Aus-
sprache über den Bericht der Völkerrechtskommission soweit
wie möglich an das vom Sechsten Ausschuss vereinbarte ge-
gliederte Arbeitsprogramm zu halten und die Abgabe knapper
und zielgerichteter Erklärungen zu erwägen;

11. legt den Mitgliedstaaten nahe, zu erwägen, sich wäh-
rend der ersten Woche, in der der Bericht der Völkerrechts-
kommission im Sechsten Ausschuss erörtert wird, auf der
Ebene der Rechtsberater vertreten zu lassen, um Erörterungen
von Völkerrechtsfragen auf hoher Ebene zu ermöglichen, und
beschließt, dass diese Woche in Zukunft "Woche des Völker-
rechts" genannt wird;

12. ersucht die Völkerrechtskommission, auch weiterhin
besonders darauf zu achten, in ihrem Jahresbericht bei jedem
Thema alle die konkreten Fragen aufzuzeigen, hinsichtlich
deren es für sie von besonderem Interesse wäre, als wirksame
Orientierungshilfe für ihre weitere Arbeit entweder im Sech-
sten Ausschuss oder in schriftlicher Form die Auffassungen
der Regierungen zu erfahren;

13. nimmt Kenntnis von den Ziffern 449 bis 455 des Be-
richts der Völkerrechtskommission betreffend die Zusam-
menarbeit mit anderen Organen und legt der Kommission na-
he, Artikel 16 Buchstabe e und Artikel 26 Absätze 1 und 2 ih-
rer Satzung weiter anzuwenden, um die Zusammenarbeit zwi-
schen der Kommission und anderen mit dem Völkerrecht
befassten Organen weiter zu festigen, eingedenk der Nütz-
lichkeit dieser Zusammenarbeit;

14. stellt fest, dass die Abhaltung von Konsultationen
mit einzelstaatlichen Organisationen und individuellen Sach-
verständigen auf dem Gebiet des Völkerrechts den Regierun-
gen dabei behilflich sein kann, zu entscheiden, ob sie Stel-
lungnahmen und Bemerkungen zu den von der Völkerrechts-
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kommission vorgelegten Entwürfen abgeben sollen, und diese
auszuarbeiten;

15. bekräftigt ihre früheren Beschlüsse betreffend die
entscheidende Rolle, die die Abteilung Kodifizierung im Se-
kretariats-Bereich Rechtsangelegenheiten bei der Unterstüt-
zung der Völkerrechtskommission innehat;

16. billigt die Schlussfolgerungen der Völkerrechtskom-
mission in den Ziffern 440 bis 443 ihres Berichts betreffend
die Dokumentation der Kommission und bekräftigt ihre frü-
heren Beschlüsse hinsichtlich der Kurzprotokolle der Völker-
rechtskommission19;

17. gibt der Hoffnung Ausdruck, dass das Völkerrechts-
seminar auch weiterhin in Verbindung mit den Tagungen der
Völkerrechtskommission abgehalten wird und dass einer im-
mer größeren Zahl von Teilnehmern, insbesondere aus den
Entwicklungsländern, Gelegenheit geboten wird, an diesem
Seminar teilzunehmen, und appelliert an die Staaten, auch
künftig dringend benötigte freiwillige Beiträge an den Treu-
handfonds der Vereinten Nationen für das Völkerrechtssemi-
nar zu entrichten;

18. ersucht den Generalsekretär, dem Völkerrechtssemi-
nar nach Bedarf ausreichende Dienste, so auch Dolmetsch-
dienste, zur Verfügung zu stellen, und legt ihm nahe, weiter
zu prüfen, wie die Struktur und der Inhalt des Seminars ver-
bessert werden können;

19. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Völker-
rechtskommission das Protokoll der auf der achtundfünfzig-
sten Tagung der Generalversammlung abgehaltenen Ausspra-
che über den Bericht der Kommission mit etwaigen schriftli-
chen Ausführungen, die die Delegationen im Zusammenhang
mit ihren mündlichen Ausführungen verteilen, zur Kenntnis-
nahme zuzuleiten und entsprechend der hergebrachten Praxis
eine nach Themen geordnete Zusammenfassung der Ausspra-
che erstellen und verteilen zu lassen;

20. ersucht das Sekretariat, den Staaten möglichst bald
nach Abschluss der Tagung der Völkerrechtskommission Ka-
pitel II ihres Berichts mit der Zusammenfassung der Arbeit
dieser Tagung, Kapitel III mit den konkreten Fragen, hinsicht-
lich derer die Auffassungen der Regierungen für die Kommis-
sion von besonderem Interesse wären, und den in erster oder
zweiter Lesung von der Kommission verabschiedeten Arti-
kelentwürfen zuzuleiten;

21. empfiehlt, dass die Aussprache über den Bericht der
Völkerrechtskommission auf der neunundfünfzigsten Tagung
der Generalversammlung am 1. November 2004 beginnt.

RESOLUTION 58/78

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/515, Ziffer 8)20.

58/78. Bericht des Ausschusses für die Beziehungen zum
Gastland

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
Beziehungen zum Gastland21,

unter Hinweis auf Artikel 105 der Charta der Vereinten
Nationen, das Übereinkommen über die Vorrechte und Im-
munitäten der Vereinten Nationen22, das Abkommen zwi-
schen den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten
von Amerika über den Amtssitz der Vereinten Nationen23 so-
wie die Verantwortlichkeiten des Gastlandes,

sowie unter Hinweis darauf, dass der Ausschuss im Ein-
klang mit Ziffer 7 der Resolution 2819 (XXVI) der General-
versammlung vom 15. Dezember 1971 Fragen, die im Zu-
sammenhang mit der Durchführung des Abkommens zwi-
schen den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten
von Amerika über den Amtssitz der Vereinten Nationen auf-
treten, prüfen und das Gastland diesbezüglich beraten soll,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 43/172 vom
9. Dezember 1988, in der sie betonte, wie wichtig es ist, dass
die Tätigkeit der Vereinten Nationen in einem positiven Licht
gesehen wird, und nachdrücklich darum bat, die Bemühungen
um eine Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit dadurch
fortzusetzen, dass diese mit allen verfügbaren Mitteln über die
wichtige Rolle aufgeklärt wird, welche die Vereinten Natio-
nen und die dort akkreditierten Vertretungen bei der Festi-
gung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
spielen,

in der Erwägung, dass die zuständigen Behörden des
Gastlandes auch weiterhin wirksame Maßnahmen ergreifen
sollen, um insbesondere alle Handlungen zu verhindern, wel-
che die Sicherheit der Vertretungen und ihres Personals be-
einträchtigen,

1. schließt sich den Empfehlungen und Schlussfolge-
rungen des Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland in
Ziffer 52 seines Berichts21 an;

2. ist der Auffassung, dass die Aufrechterhaltung ange-
messener Bedingungen für ein normales Arbeiten der bei den
Vereinten Nationen akkreditierten Delegationen und Vertre-
tungen und die sehr wichtige Frage der Achtung ihrer Vor-
rechte und Immunitäten im Interesse der Vereinten Nationen
und aller Mitgliedstaaten liegen, und ersucht das Gastland,
auch künftig möglicherweise auftretende Probleme auf dem
Verhandlungsweg zu lösen und alles Erforderliche zu tun, um
jede Störung der Tätigkeit der Vertretungen zu verhindern;

3. begrüßt den Beschluss des Ausschusses, eine einge-
hende Überprüfung der Durchführung des Programms für das

19 Siehe Resolution 32/151, Ziffer 10, Resolution 37/111, Ziffer 5 sowie
alle nachfolgenden Resolutionen über die Jahresberichte der Völker-
rechtskommission an die Generalversammlung.
20 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Bulgarien, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Kanada,
Spanien und Zypern.

21 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 26 (A/58/26).
22 Resolution 22 A (I).
23 Siehe Resolution 169 (II).
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Parken diplomatischer Fahrzeuge24 vorzunehmen, wie vom
Rechtsberater in seinem Rechtsgutachten vom 24. September
200225 empfohlen, mit dem Ziel, die Probleme zu beheben, die
einige ständige Vertretungen im ersten Jahr des Programms
hatten, und sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß auf faire,
nichtdiskriminierende, wirksame und völkerrechtskonforme
Weise durchgeführt wird;

4. dankt dem Gastland für seine Bemühungen und
hofft, dass die in den Ausschusssitzungen aufgeworfenen Pro-
bleme auch künftig im Geiste der Zusammenarbeit und im
Einklang mit dem Völkerrecht gelöst werden;

5. stellt fest, dass die Reisebeschränkungen, die das
Gastland den Bediensteten bestimmter Vertretungen und den
Bediensteten des Sekretariats mit bestimmter Staatsangehö-
rigkeit zu einem früheren Zeitpunkt auferlegt hatte, im Be-
richtszeitraum nach wie vor in Kraft waren, ersucht das Gast-
land, die Aufhebung dieser Reisebeschränkungen zu erwä-
gen, und nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von den
Standpunkten der betroffenen Staaten, des Generalsekretärs
und des Gastlandes;

6. stellt außerdem fest, dass der Ausschuss von dem
Gastland erwartet, dass es gemäß Artikel IV Abschnitt 11 des
Abkommens zwischen den Vereinten Nationen und den Ver-
einigten Staaten von Amerika über den Amtssitz der Verein-
ten Nationen23 auch künftig die rechtzeitige Ausstellung von
Sichtvermerken für die Einreise von Vertretern der Mitglied-
staaten, unter anderem zum Zweck der Teilnahme an offiziel-
len Tagungen der Vereinten Nationen, gewährleisten wird;

7. ersucht den Generalsekretär, sich weiter aktiv mit al-
len Aspekten der Beziehungen der Vereinten Nationen zum
Gastland zu befassen;

8. ersucht den Ausschuss, seine Arbeit in Übereinstim-
mung mit Resolution 2819 (XXVI) der Generalversammlung
fortzusetzen;

9. beschließt, den Punkt "Bericht des Ausschusses für
die Beziehungen zum Gastland" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/79

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/516, Ziffer 8)26.

58/79. Internationaler Strafgerichtshof

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/33 vom 25. No-
vember 1992, 48/31 vom 9. Dezember 1993, 49/53 vom
9. Dezember 1994, 50/46 vom 11. Dezember 1995, 51/207
vom 17. Dezember 1996, 52/160 vom 15. Dezember 1997,

53/105 vom 8. Dezember 1998, 54/105 vom 9. Dezember
1999, 55/155 vom 12. Dezember 2000, 56/85 vom 12. De-
zember 2001 und 57/23 vom 19. November 2002,

feststellend, dass das Römische Statut des Internationalen
Strafgerichtshofs27 am 17. Juli 1998 verabschiedet wurde und
am 1. Juli 2002 in Kraft getreten ist,

sowie feststellend, dass der Internationale Strafgerichtshof
mit der Wahl der Richter und des Anklägers sowie der Ernen-
nung des Kanzlers vollständig gebildet ist,

erneut auf die historische Bedeutung der Verabschiedung
des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs
hinweisend,

1. fordert alle Staaten, die noch nicht Vertragsparteien
des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs27

sind, auf, zu erwägen, es unverzüglich zu ratifizieren bezie-
hungsweise ihm beizutreten, und befürwortet Bemühungen
um die Bekanntmachung der Ergebnisse der vom 15. Juni bis
17. Juli 1998 in Rom abgehaltenen Diplomatischen Bevoll-
mächtigtenkonferenz der Vereinten Nationen zur Errichtung
eines Internationalen Strafgerichtshofs, der Bestimmungen
des Statuts sowie des Prozesses, der zur Errichtung des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs geführt hat;

2. fordert alle Staaten auf, zu erwägen, unverzüglich
Vertragsparteien des Übereinkommens über die Vorrechte
und Immunitäten des Internationalen Strafgerichtshofs28 zu
werden;

3. begrüßt die Abhaltung der ersten und zweiten Wie-
deraufnahme der ersten Tagung sowie der zweiten Tagung der
Versammlung der Vertragsstaaten vom 3. bis 7. Februar und
vom 21. bis 23. April 2003 beziehungsweise vom 8. bis
12. September 2003 in New York und begrüßt außerdem die
Wahl der Richter und des Anklägers sowie die Verabschie-
dung einer Reihe von Rechtsinstrumenten29;

4. nimmt Kenntnis von der Einrichtung der Sonderar-
beitsgruppe zum Verbrechen der Aggression durch die Ver-
sammlung der Vertragsstaaten des Römischen Statuts des In-
ternationalen Strafgerichtshofs, die allen Staaten gleichbe-
rechtigt offen steht, und von der Möglichkeit, dass die Tagun-
gen dieser Arbeitsgruppe in Zukunft am Amtssitz der
Vereinten Nationen abgehalten werden;

24 A/AC.154/355, Anlage.
25 A/AC.154/358, Anlage.
26 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vertreter der Niederlande im Namen des Präsidiums vorgelegt.

27 Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Ple-
nipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court,
Rome, 15 June-17 July 1998, Vol. I: Final documents (Veröffentlichung
der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.02.I.5), Abschnitt A.
28 Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute
of the International Criminal Court, First session, New York, 3-10 Sep-
tember 2002 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr.
E.03.V.2 und Korrigendum), Teil II.E.
29 Das Personalstatut des Internationalen Strafgerichtshofs und eine Re-
solution über die Einrichtung des Ständigen Sekretariats der Versamm-
lung der Vertragsstaaten beim Internationalen Strafgerichtshof.
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5. dankt dem Generalsekretär für die Gewährung wirk-
samer und effizienter Hilfe bei der Errichtung des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs;

6. begrüßt die Einrichtung des Ständigen Sekretariats
der Versammlung der Vertragsstaaten des Römischen Statuts
des Internationalen Strafgerichtshofs;

7. anerkennt die Notwendigkeit eines geordneten und
reibungslosen Übergangs der Arbeit vom Sekretariat der Ver-
einten Nationen an das Sekretariat der Versammlung der Ver-
tragsstaaten des Römischen Statuts des Internationalen Straf-
gerichtshofs;

8. bittet den Generalsekretär, Maßnahmen zum Ab-
schluss eines Abkommens über die Beziehungen zwischen
den Vereinten Nationen und dem Internationalen Strafge-
richtshof zu ergreifen und der Generalversammlung den aus-
gehandelten Abkommensentwurf zur Billigung vorzulegen;

9. beschließt, den Punkt "Internationaler Strafgerichts-
hof" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/80

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/517, Ziffer 12)30.

58/80. Anwendung der Bestimmungen der Charta der
Vereinten Nationen bezüglich der Hilfe für Dritt-
staaten, die von der Anwendung von Sanktionen
betroffen sind

Die Generalversammlung,

besorgt über die besonderen wirtschaftlichen Probleme,
vor die sich bestimmte Staaten infolge der Durchführung von
Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen gestellt sehen, die
der Sicherheitsrat gegen andere Staaten ergriffen hat, sowie
berücksichtigend, dass die Mitglieder der Vereinten Nationen
nach Artikel 49 der Charta der Vereinten Nationen verpflich-
tet sind, einander bei der Durchführung der vom Sicherheits-
rat beschlossenen Maßnahmen gemeinsam handelnd Beistand
zu leisten,

unter Hinweis darauf, dass Drittstaaten, die sich vor be-
sondere wirtschaftliche Probleme dieser Art gestellt sehen,
nach Artikel 50 der Charta das Recht haben, den Sicherheits-
rat zwecks Lösung dieser Probleme zu konsultieren,

in der Erwägung, dass weitere geeignete Konsultations-
verfahren geprüft werden sollen, die eine wirksamere Ausein-
andersetzung mit den in Artikel 50 der Charta genannten Pro-
blemen ermöglichen,

unter Hinweis auf

a) den Bericht des Generalsekretärs mit dem Titel
"Agenda für den Frieden"31, insbesondere dessen Ziffer 41,

b) ihre Resolution 47/120 A vom 18. Dezember 1992
mit dem Titel "Agenda für den Frieden: Vorbeugende Diplo-
matie und damit zusammenhängende Fragen", ihre Resolu-
tion 47/120 B vom 20. September 1993 mit dem Titel "Agen-
da für den Frieden", insbesondere deren Abschnitt IV mit dem
Titel "Besondere wirtschaftliche Probleme auf Grund der
Durchführung von Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen"
und ihre Resolution 51/242 vom 15. September 1997 mit dem
Titel "Ergänzung zur 'Agenda für den Frieden'", insbesondere
deren Anlage II mit dem Titel "Die Frage der von den Verein-
ten Nationen verhängten Sanktionen",

c) das Positionspapier des Generalsekretärs mit dem
Titel "Ergänzung zur 'Agenda für den Frieden'"32,

d) die Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats
vom 22. Februar 199533,

e) den Bericht des Generalsekretärs34 auf Grund der Er-
klärung des Präsidenten des Sicherheitsrats35 zur Frage der be-
sonderen wirtschaftlichen Probleme von Staaten auf Grund
von nach Kapitel VII der Charta verhängten Sanktionen,

f) die jährlichen Übersichtsberichte des Verwaltungs-
ausschusses für Koordinierung für den Zeitraum von 1992 bis
200036 und die jährlichen Übersichtsberichte des Koordinie-
rungsrats der Leiter der Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen für 2001 und 200237, insbesondere die Ab-
schnitte über die Hilfe für Länder, die sich auf Artikel 50 der
Charta berufen,

g) die Berichte des Generalsekretärs über Wirtschafts-
hilfe für Staaten, die von der Durchführung der Resolutionen
des Sicherheitsrats betroffen sind, mit denen Sanktionen ge-
gen die Bundesrepublik Jugoslawien verhängt wurden38, so-
wie die Resolutionen der Generalversammlung 48/210 vom
21. Dezember 1993, 49/21 A vom 2. Dezember 1994,
50/58 E vom 12. Dezember 1995, 51/30 A vom 5. Dezember
1996, 52/169 H vom 16. Dezember 1997, 54/96 G vom
15. Dezember 1999, 55/170 vom 14. Dezember 2000 und
56/110 vom 14. Dezember 2001,

30 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Brasilien, Bulgarien, Chile,
China, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Malaysia, Rus-
sische Föderation, Sierra Leone, Türkei, Uganda und Ukraine.

31 A/47/277-S/24111.
32 A/50/60-S/1995/1.
33 S/PRST/1995/9; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1995.
34 A/48/573-S/26705.
35 S/25036; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 1992.
36 E/1993/81, E/1994/19, E/1995/21, E/1996/18 und Add.1, E/1997/54
und Corr.1, E/1998/21, E/1999/48, E/2000/53 und E/2001/55.
37 E/2002/55 und E/2003/55.
38 A/49/356, A/50/423, A/51/356, A/52/535, A/54/534, A/55/620 und
Corr.1, A/56/632 und A/58/358.
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h) die Berichte des Sonderausschusses für die Charta
und die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen über seine
Tagungen der Jahre 1994 bis 200339,

i) die Berichte des Generalsekretärs über die Anwen-
dung der Bestimmungen der Charta bezüglich der Hilfe für
Drittstaaten, die von der Anwendung von Sanktionen nach
Kapitel VII der Charta betroffen sind40,

j) den Bericht des Generalsekretärs an die Millenni-
ums-Versammlung der Vereinten Nationen41, insbesondere
dessen Abschnitt IV.E mit dem Titel "Sanktionen zielgerich-
tet einsetzen",

k) die Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen42, insbesondere deren Ziffer 9,

l) den Bericht des Generalsekretärs mit dem Titel
"Kompass für die Umsetzung der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen"43, insbesondere dessen Ziffern 56 bis 61,

m) den Bericht des Programm- und Koordinierungsaus-
schusses über seine dreiundvierzigste Tagung, insbesondere
die Empfehlung, dass der Rat der Leiter dazu beitragen soll,
dass die Analyse der Probleme der Länder, die sich auf
Artikel 50 der Charta berufen, besser koordiniert wird und
neue Methoden zur Ermittlung des den betroffenen Staaten
entstandenen Schadens sowie neue Mechanismen zur Festle-
gung der entsprechenden Entschädigung entwickelt werden44,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über die Tätigkeit der Vereinten Nationen45, insbesondere
dessen Ziffern 68 und 69,

unter Hinweis darauf, dass die Frage der Hilfe für
Drittstaaten, die von der Anwendung von Sanktionen betrof-
fen sind, vor kurzem in mehreren Foren, darunter in der Ge-
neralversammlung, im Sicherheitsrat, im Wirtschafts- und
Sozialrat und ihren Nebenorganen, behandelt wurde,

sowie unter Hinweis auf die Maßnahmen, die der Sicher-
heitsrat im Einklang mit der Erklärung des Präsidenten des Si-

cherheitsrats vom 16. Dezember 199446 ergriffen hat, der zu-
folge im Rahmen der Bemühungen des Rates zur Verbesse-
rung des Informationsflusses und des Gedankenaustauschs
zwischen den Ratsmitgliedern und den anderen Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen häufiger öffentliche Sitzungen ab-
gehalten werden sollen, insbesondere in der Anfangsphase
der Behandlung eines Themas,

ferner unter Hinweis auf die Maßnahmen, die der Sicher-
heitsrat im Einklang mit der Mitteilung des Präsidenten des
Sicherheitsrats vom 29. Januar 199947 ergriffen hat und die
darauf abzielen, die Arbeit der Sanktionsausschüsse zu ver-
bessern, so auch indem die Wirksamkeit und Transparenz die-
ser Ausschüsse erhöht wird,

betonend, dass bei der Ausarbeitung von Sanktionsrege-
lungen die möglichen Auswirkungen der Sanktionen auf
Drittstaaten gebührend berücksichtigt werden sollen,

in diesem Zusammenhang nachdrücklich hinweisend auf
die Befugnisse des Sicherheitsrats nach Kapitel VII der Char-
ta sowie auf die Hauptverantwortung des Rates nach
Artikel 24 der Charta für die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit, um ein schnelles und wirksa-
mes Handeln der Vereinten Nationen zu gewährleisten,

unter Hinweis darauf, dass ein Mitglied der Vereinten Na-
tionen, das nicht Mitglied des Sicherheitsrats ist, nach
Artikel 31 der Charta ohne Stimmrecht an der Erörterung je-
der vor den Rat gebrachten Frage teilnehmen kann, wenn die-
ser der Auffassung ist, dass die Interessen dieses Mitglieds be-
sonders betroffen sind,

in der Erkenntnis, dass die Verhängung von Sanktionen
nach Kapitel VII der Charta in Drittstaaten besondere wirt-
schaftliche Probleme verursacht hat und dass es gilt, verstärk-
te Anstrengungen zur wirksamen Bewältigung dieser Proble-
me zu unternehmen,

unter Berücksichtigung der Auffassungen von Drittstaa-
ten, die von der Verhängung von Sanktionen betroffen sein
könnten,

in der Erkenntnis, dass Hilfe für Drittstaaten, die von der
Anwendung von Sanktionen betroffen sind, weiter zu einem
wirksamen und umfassenden Vorgehen der internationalen
Gemeinschaft bei vom Sicherheitsrat verhängten Sanktionen
beitragen würde,

sowie in der Erkenntnis, dass die internationale Gemein-
schaft als solche und insbesondere die internationalen Institu-
tionen, die wirtschaftliche und finanzielle Hilfe gewähren,
auch weiterhin die besonderen wirtschaftlichen Probleme be-
rücksichtigen und wirksamer angehen sollten, vor die sich
Drittstaaten auf Grund der Durchführung von Vorbeugungs-
oder Zwangsmaßnahmen des Sicherheitsrats nach Kapitel VII
der Charta gestellt sehen, unter Berücksichtigung ihrer Grö-

39 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundvierzigste Ta-
gung, Beilage 33 (A/49/33); ebd., Fünfzigste Tagung, Beilage 33
(A/50/33); ebd., Einundfünfzigste Tagung, Beilage 33 (A/51/33); ebd.,
Zweiundfünfzigste Tagung, Beilage 33 und Korrigendum (A/52/33 und
Corr.1); ebd., Dreiundfünfzigste Tagung, Beilage 33 (A/53/33); ebd.,
Vierundfünfzigste Tagung, Beilage 33 und Korrigendum (A/54/33 und
Corr.1); ebd., Fünfundfünfzigste Tagung, Beilage 33 (A/55/33); ebd.,
Sechsundfünfzigste Tagung, Beilage 33 (A/56/33); ebd., Siebenundfünf-
zigste Tagung, Beilage 33 (A/57/33) und ebd., Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 33 (A/58/33).
40 A/50/361, A/51/317, A/52/308, A/53/312, A/54/383 und Add.1,
A/55/295 und Add.1, A/56/303, A/57/165 und Add.1 sowie A/58/346. 
41 A/54/2000.
42 Siehe Resolution 55/2.
43 A/56/326; siehe auch den Bericht des Generalsekretärs über die Ver-
wirklichung der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen
(A/58/323), Ziffer 23.
44 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 16 (A/58/16), Ziffer 581.
45 Ebd., Beilage 1 (A/58/1).

46 Siehe S/PRST/1994/81; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicher-
heitsrats, 1994.
47 S/1999/92; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats,
1999.
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VII.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses
ßenordnung und der nachteiligen Auswirkungen, die diese
Probleme auf die Volkswirtschaft dieser Staaten haben,

unter Hinweis auf die Bestimmungen ihrer Resolutionen
50/51 vom 11. Dezember 1995, 51/208 vom 17. Dezember
1996, 52/162 vom 15. Dezember 1997, 53/107 vom 8. De-
zember 1998, 54/107 vom 9. Dezember 1999, 55/157 vom
12. Dezember 2000, 56/87 vom 12. Dezember 2001 und
57/25 vom 19. November 2002,

1. bittet den Sicherheitsrat erneut, die Einführung wei-
terer Mechanismen beziehungsweise gegebenenfalls Verfah-
ren für möglichst frühzeitig erfolgende Konsultationen nach
Artikel 50 der Charta der Vereinten Nationen mit Drittstaaten,
die sich infolge der Durchführung von Vorbeugungs- oder
Zwangsmaßnahmen des Rates nach Kapitel VII der Charta
vor besondere wirtschaftliche Probleme gestellt sehen oder
gestellt sehen könnten, im Hinblick auf die Lösung dieser Pro-
bleme zu erwägen, einschließlich geeigneter Mittel und Wege
zur Erhöhung der Wirksamkeit seiner Methoden und Verfah-
ren, die bei der Prüfung von Hilfeersuchen der betroffenen
Staaten Anwendung finden;

2. begrüßt die vom Sicherheitsrat seit der Verabschie-
dung der Resolution 50/51 der Generalversammlung ergriffe-
nen Maßnahmen, zuletzt den in der Mitteilung des Präsiden-
ten des Sicherheitsrats vom 15. Januar 200248 enthaltenen Be-
schluss der Mitglieder des Sicherheitsrats, das Mandat der im
Jahr 2000 eingerichteten informellen Arbeitsgruppe des Ra-
tes49 zu verlängern, die allgemeine Empfehlungen dafür aus-
arbeiten soll, wie die Wirksamkeit der Sanktionen der Verein-
ten Nationen zu verbessern ist, sieht mit Interesse der Verab-
schiedung des vorgeschlagenen Ergebnisdokuments der Ar-
beitsgruppe entgegen, namentlich der Bestimmungen, die die
Frage der unbeabsichtigten Auswirkungen von Sanktionen
sowie der Hilfe für Staaten bei der Durchführung von Sank-
tionen betreffen, und empfiehlt dem Rat eindringlich, sich
auch künftig darum zu bemühen, die Wirksamkeit und Trans-
parenz der Sanktionsausschüsse weiter zu verbessern, ihre
Arbeitsabläufe zu straffen und den Vertretern der Staaten, die
sich infolge der Durchführung von Sanktionen vor besondere
wirtschaftliche Probleme gestellt sehen, den Zugang zu die-
sen Ausschüssen zu erleichtern;

3. bittet den Sicherheitsrat, seine Sanktionsausschüsse
und das Sekretariat, weiterhin nach Bedarf dafür zu sorgen,

a) dass sowohl die Berichte zur Vorabbewertung als
auch die Berichte zur laufenden Bewertung die wahrscheinli-
chen und tatsächlichen unbeabsichtigten Auswirkungen der
Sanktionen auf Drittstaaten in ihrer Analyse enthalten und
Möglichkeiten empfehlen, wie die nachteiligen Auswirkun-
gen von Sanktionen abgemildert werden können;

b) dass die von Sanktionen betroffenen Drittstaaten Ge-
legenheit erhalten, die Sanktionsausschüsse über die unbeab-
sichtigten Auswirkungen von Sanktionen auf diese Staaten

sowie über die von ihnen benötigte Hilfe zur Milderung der
nachteiligen Auswirkungen von Sanktionen zu unterrichten;

c) dass das Sekretariat Drittstaaten auf Antrag auch
weiterhin Rat und Informationen gibt, um sie bei der Suche
nach Mitteln zur Milderung der unbeabsichtigten Folgen von
Sanktionen zu unterstützen, zum Beispiel durch die Berufung
auf Artikel 50 der Charta für Konsultationen mit dem Sicher-
heitsrat;

d) dass der Sicherheitsrat im Falle gravierender Aus-
wirkungen von Wirtschaftssanktionen auf Drittstaaten den
Generalsekretär ersuchen kann, die Ernennung eines Sonder-
beauftragten oder bei Bedarf die Entsendung von Ermitt-
lungsmissionen zu erwägen, die vor Ort die erforderlichen
Bewertungen vornehmen und gegebenenfalls mögliche Mittel
der Hilfeleistung benennen;

e) dass der Sicherheitsrat im Zusammenhang mit den in
Buchstabe d) genannten Situationen die Einsetzung von Ar-
beitsgruppen zur Behandlung solcher Situationen erwägen
kann;

4. ersucht den Generalsekretär, die Durchführung der
Resolutionen der Generalversammlung 50/51, 51/208,
52/162, 53/107, 54/107, 55/157, 56/87 und 57/25 fortzusetzen
und sicherzustellen, dass die zuständigen Stellen innerhalb
des Sekretariats ausreichende Kapazitäten und die entspre-
chenden Modalitäten, technischen Verfahren und Richtlinien
entwickeln, um auch künftig regelmäßig Informationen über
internationale Hilfe zusammenstellen und koordinieren zu
können, die von der Durchführung von Sanktionen betroffene
Drittstaaten in Anspruch nehmen können, weiter an der Ent-
wicklung einer möglichen Methode zur Bewertung der schäd-
lichen Auswirkungen zu arbeiten, die sich für Drittstaaten tat-
sächlich ergeben haben, und innovative und praktische Hilfs-
maßnahmen für die betroffenen Drittstaaten zu erkunden;

5. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs mit der
Zusammenfassung der Beratungen und wichtigsten Feststel-
lungen der Tagung der Ad-hoc-Sachverständigengruppe für
die Entwicklung einer Methode zur Bewertung der Auswir-
kungen der Durchführung von Vorbeugungs- oder Zwangs-
maßnahmen auf Drittstaaten und für die Prüfung innovativer
und praktischer internationaler Hilfsmaßnahmen für die be-
troffenen Drittstaaten50 und bittet die Staaten und zuständigen
internationalen Organisationen innerhalb und außerhalb des
Systems der Vereinten Nationen erneut, soweit noch nicht ge-
schehen, ihre Auffassungen zu dem Bericht der Tagung der
Ad-hoc-Sachverständigengruppe zur Verfügung zu stellen;

6. nimmt Kenntnis von dem jüngsten Bericht des Gene-
ralsekretärs zu dieser Frage51, insbesondere von seinen Auf-
fassungen zu den Beratungen und wichtigsten Feststellungen,
namentlich den Empfehlungen der Ad-hoc-Sachverständi-
gengruppe betreffend die Durchführung der Bestimmungen
der Charta bezüglich der Hilfe für von der Anwendung von
Sanktionen betroffene Drittstaaten, sowie von den in den vor-

48 S/2002/70; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats,
1. Januar 2001 - 31. Juli 2002.
49 S/2000/319.

50 A/53/312.
51 A/58/346.
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VII.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses
angegangenen Berichten des Generalsekretärs enthaltenen
Auffassungen der Staaten, der Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen, der internationalen Finanzinstitutio-
nen und anderer internationaler Organisationen52;

7. bekräftigt die bedeutsame Rolle, die der Generalver-
sammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und dem Pro-
gramm- und Koordinierungsausschuss dabei zukommt, die
wirtschaftlichen Hilfsbemühungen der internationalen Ge-
meinschaft und des Systems der Vereinten Nationen für Staa-
ten, die sich infolge der Durchführung von vom Sicherheitsrat
verhängten Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen vor be-
sondere wirtschaftliche Probleme gestellt sehen, nach Bedarf
zu mobilisieren und zu überwachen und gegebenenfalls auch
Lösungen für die besonderen wirtschaftlichen Probleme die-
ser Staaten aufzuzeigen;

8. nimmt Kenntnis von dem Beschluss des Wirtschafts-
und Sozialrats in seiner Resolution 2000/32 vom 28. Juli
2000, die Frage der Hilfe für Drittstaaten, die von der Anwen-
dung von Sanktionen betroffen sind, weiter zu prüfen, bittet
den Rat, auf seiner Organisationstagung 2004 zu diesem
Zweck geeignete Vorkehrungen innerhalb seines Arbeitspro-
gramms für 2004 zu treffen, bittet den Rat ferner, seine Be-
handlung der Frage der Hilfe für Drittstaaten, die von der An-
wendung von Sanktionen betroffen sind, weiter zu prüfen,
und beschließt, dem Rat auf seiner Arbeitstagung 2004 den
jüngsten Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung
der Bestimmungen der Charta bezüglich der Hilfe für Dritt-
staaten, die von der Anwendung von Sanktionen betroffen
sind, zusammen mit den einschlägigen Hintergrundmateriali-
en zu übermitteln;

9. bittet die Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen, die internationalen Finanzinstitutionen, andere in-
ternationale Organisationen, die Regionalorganisationen und
die Mitgliedstaaten, gegebenenfalls gezielter und unmittelba-
rer auf die besonderen wirtschaftlichen Probleme von Dritt-
staaten einzugehen, die von nach Kapitel VII der Charta ver-
hängten Sanktionen betroffen sind, und zu diesem Zweck die
Verbesserung der Konsultationsverfahren zu prüfen, dahin
gehend, dass fortlaufend ein konstruktiver Dialog mit diesen
Staaten geführt wird, insbesondere auch durch regelmäßige
und häufige Zusammenkünfte sowie gegebenenfalls durch
spezielle Zusammenkünfte zwischen den betroffenen Dritt-
staaten und der Gebergemeinschaft unter Beteiligung der Or-
gane der Vereinten Nationen und anderer internationaler Or-
ganisationen;

10. ersucht den Sonderausschuss für die Charta und die
Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen, auf seiner Tagung
2004 die Frage der Durchführung der Bestimmungen der
Charta bezüglich der Hilfe für Drittstaaten, die von der An-
wendung von Sanktionen nach Kapitel VII der Charta betrof-
fen sind, auch weiterhin vorrangig zu behandeln, indem er ei-
ne Sachdebatte über alle diesbezüglichen Berichte des Gene-
ralsekretärs aufnimmt, insbesondere den Bericht von 1998

mit der Zusammenfassung der Beratungen und wichtigsten
Feststellungen der Tagung der Ad-hoc-Sachverständigen-
gruppe, die gemäß Ziffer 4 der Resolution 52/162 der Gene-
ralversammlung einberufen wurde50, zusammen mit dem
jüngsten Bericht des Generalsekretärs über diese Frage51, un-
ter Berücksichtigung des anstehenden Berichts der informel-
len Arbeitsgruppe des Sicherheitsrats über allgemeine Fragen
im Zusammenhang mit Sanktionen, der zu diesem Thema un-
terbreiteten Vorschläge, der auf der achtundfünfzigsten Ver-
sammlungstagung im Sechsten Ausschuss erfolgten Aus-
sprache zu dieser Frage und des Textes zur Frage der von den
Vereinten Nationen verhängten Sanktionen in Anlage II der
Versammlungsresolution 51/242 sowie der Durchführung
der Bestimmungen der Versammlungsresolutionen 50/51,
51/208, 52/162, 53/107, 54/107, 55/157, 56/87, 57/25 und
dieser Resolution;

11. beschließt, auf der neunundfünfzigsten Tagung der
Generalversammlung im Sechsten Ausschuss oder in einer
Arbeitsgruppe des Ausschusses zu prüfen, welche weiteren
Fortschritte bei der Erarbeitung wirksamer Maßnahmen zur
Durchführung der Bestimmungen der Charta bezüglich der
Hilfe für Drittstaaten erzielt wurden, die von der Anwendung
von Sanktionen nach Kapitel VII der Charta betroffen sind;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung unter dem Tages-
ordnungspunkt "Bericht des Sonderausschusses für die Charta
und die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen" einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 58/81

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/518, Ziffer 10)53.

58/81. Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen
Terrorismus

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen,

unter Hinweis auf die Erklärung anlässlich des fünfzigsten
Jahrestags der Vereinten Nationen54,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen55,

ferner unter Hinweis auf alle Resolutionen der General-
versammlung und des Sicherheitsrats über Maßnahmen zur
Beseitigung des internationalen Terrorismus,

überzeugt, dass es wichtig ist, dass die Generalversamm-
lung als universales Organ mit entsprechender Zuständigkeit
sich mit Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Ter-
rorismus befasst,

52 Siehe A/54/383 und Add.1, A/55/295 und Add.1 und A/57/165 und
Add.1.

53 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vertreter Australiens im Namen des Präsidiums vorgelegt.
54 Siehe Resolution 50/6.
55 Siehe Resolution 55/2.
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VII.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses
zutiefst beunruhigt darüber, dass weltweit nach wie vor
terroristische Handlungen verübt werden,

erneut nachdrücklich die abscheulichen Terrorakte verur-
teilend, die zu ungeheuren Verlusten an Menschenleben, Zer-
störungen und Sachschäden geführt haben, namentlich dieje-
nigen, auf die die Generalversammlung mit der Verabschie-
dung ihrer Resolution 56/1 vom 12. September 2001 und der
Sicherheitsrat mit der Verabschiedung seiner Resolutionen
1368 (2001) vom 12. September 2001, 1373 (2001) vom
28. September 2001 und 1377 (2001) vom 12. November
2001 reagiert haben, sowie diejenigen, die seit der Verab-
schiedung der Resolution 57/27 der Generalversammlung
vom 19. November 2002 verübt wurden,

 unter Hinweis auf ihre nachdrückliche Verurteilung des
grauenhaften und gezielten Anschlags auf das Hauptquartier
der Hilfsmission der Vereinten Nationen für Irak am
19. August 2003 in Bagdad, wie sie in ihrer Resolution 57/338
vom 15. September 2003 und in der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003 zum Ausdruck ge-
bracht wurde,

betonend, dass es notwendig ist, die internationale Zusam-
menarbeit zwischen Staaten und zwischen internationalen Or-
ganisationen und Einrichtungen, regionalen Organisationen
und Abmachungen und den Vereinten Nationen weiter zu
stärken, um den Terrorismus in allen seinen Arten und Er-
scheinungsformen, gleichviel wo und von wem er begangen
wird, zu verhüten, zu bekämpfen und zu beseitigen, im Ein-
klang mit den Grundsätzen der Charta, des Völkerrechts und
der einschlägigen internationalen Übereinkünfte,

Kenntnis nehmend von der Rolle, die dem Ausschuss des
Sicherheitsrats nach Resolution 1373 (2001) betreffend die
Bekämpfung des Terrorismus dabei zukommt, die Durchfüh-
rung der genannten Resolution zu überwachen, namentlich
die Ergreifung der erforderlichen finanziellen, rechtlichen
und technischen Maßnahmen durch die Staaten und die Rati-
fikation oder Annahme der einschlägigen internationalen
Übereinkünfte und Protokolle,

eingedenk der Notwendigkeit, die Rolle der Vereinten Na-
tionen und der zuständigen Sonderorganisationen bei der Be-
kämpfung des internationalen Terrorismus zu stärken, sowie
der Vorschläge des Generalsekretärs im Hinblick auf die Stär-
kung der diesbezüglichen Rolle der Organisation,

sowie eingedenk der unbedingten Notwendigkeit, die in-
ternationale, regionale und subregionale Zusammenarbeit zu
stärken, um so die Kapazitäten der einzelnen Staaten zur Ver-
hütung und wirksamen Bekämpfung des internationalen Ter-
rorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen aus-
zubauen,

unter Hinweis auf die Erklärung über Maßnahmen zur Be-
seitigung des internationalen Terrorismus in der Anlage zu
der Resolution 49/60 der Generalversammlung vom 9. De-
zember 1994, in der die Versammlung die Staaten ermutigte,
den Anwendungsbereich der bestehenden völkerrechtlichen
Bestimmungen über die Verhütung, Bekämpfung und Besei-
tigung aller Arten und Erscheinungsformen des Terrorismus
dringend zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es einen um-

fassenden rechtlichen Rahmen gibt, der alle Aspekte der Fra-
ge erfasst,

Kenntnis nehmend von dem am 25. Februar 2003 in Kuala
Lumpur verabschiedeten Schlussdokument der dreizehnten
Konferenz der Staats- und Regierungschefs der nichtgebun-
denen Länder56, in dem die gemeinsame Position der Bewe-
gung der nichtgebundenen Länder zum Terrorismus wieder-
holt und die vorherige Initiative der vom 29. August bis
3. September 1998 in Durban (Südafrika) abgehaltenen
zwölften Konferenz der Staats- und Regierungschefs der
nichtgebundenen Länder57 bekräftigt wurde, mit der zur Ein-
berufung einer internationalen Gipfelkonferenz unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen zur Ausarbeitung
konzertierter gemeinsamer Antwortmaßnahmen der interna-
tionalen Gemeinschaft auf den Terrorismus in allen seinen
Arten und Erscheinungsformen aufgerufen wurde, sowie von
anderen einschlägigen Initiativen,

eingedenk der jüngsten Entwicklungen und Initiativen auf
internationaler, regionaler und subregionaler Ebene zur Ver-
hütung und Bekämpfung des internationalen Terrorismus,

unter Hinweis auf ihren in den Resolutionen 54/110 vom
9. Dezember 1999, 55/158 vom 12. Dezember 2000, 56/88
vom 12. Dezember 2001 und 57/27 gefassten Beschluss, dass
sich der Ad-hoc-Ausschuss nach Resolution 51/210 der Gene-
ralversammlung vom 17. Dezember 1996 mit der Frage der
Einberufung einer Konferenz auf hoher Ebene unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen zur Ausarbeitung
konzertierter gemeinsamer Antwortmaßnahmen der interna-
tionalen Gemeinschaft auf den Terrorismus in allen seinen
Arten und Erscheinungsformen befassen und sie auf seiner
Tagesordnung belassen soll,

im Bewusstsein der Resolution 57/219 der Generalver-
sammlung vom 18. Dezember 2002,

im Hinblick auf die Anstrengungen zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung aller Arten und Erscheinungsfor-
men des Terrorismus, gleichviel wo und von wem er began-
gen wird, die auf regionaler Ebene, insbesondere durch die
Ausarbeitung und Einhaltung regionaler Übereinkünfte, un-
ternommen werden,

nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs58, des Be-
richts des Ad-hoc-Ausschusses nach Resolution 51/210 der
Generalversammlung vom 17. Dezember 199659 und des Be-
richts der Arbeitsgruppe des Sechsten Ausschusses nach Re-
solution 57/2760,

1. verurteilt nachdrücklich alle terroristischen Hand-
lungen, Methoden und Praktiken, gleichviel wo und von wem
sie begangen werden, als kriminell und nicht zu rechtfertigen;

56 A/57/759-S/2003/332, Anlage I.
57 Siehe A/53/667-S/1998/1071, Anlage I, Ziffern 149-162.
58 A/58/116 und Add.1.
59 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 37 (A/58/37).
60 A/C.6/58/L.10.
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VII.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses
2. erklärt erneut, dass kriminelle Handlungen, die dazu
gedacht oder darauf angelegt sind, die breite Öffentlichkeit,
einen bestimmten Personenkreis oder bestimmte Personen zu
politischen Zwecken in Terror zu versetzen, unter keinen Um-
ständen zu rechtfertigen sind, gleichviel welche politischen,
weltanschaulichen, ideologischen, rassischen, ethnischen, re-
ligiösen oder sonstigen Erwägungen zu ihrer Rechtfertigung
geltend gemacht werden;

3. fordert alle Staaten erneut auf, im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen und den entsprechenden Be-
stimmungen des Völkerrechts, einschließlich der internatio-
nalen Menschenrechtsnormen, weitere Maßnahmen zu be-
schließen, um Terrorismus zu verhüten und die internationale
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Terrorismus zu
stärken, und zu diesem Zweck insbesondere die Ergreifung
von Maßnahmen zu erwägen, wie sie in Ziffer 3 a) bis f) ihrer
Resolution 51/210 enthalten sind;

4. fordert alle Staaten außerdem erneut auf, im Hin-
blick auf die effizientere Umsetzung der einschlägigen
Rechtsinstrumente nach Bedarf und soweit angezeigt ver-
stärkt Informationen über Tatsachen im Zusammenhang mit
dem Terrorismus auszutauschen und dabei die Verbreitung
ungenauer oder nicht nachgeprüfter Informationen zu vermei-
den;

5. fordert die Staaten erneut auf, terroristische Aktivi-
täten weder zu finanzieren, zu begünstigen, dafür auszubilden
noch auf andere Weise zu unterstützen;

6. erklärt erneut, dass die internationale Zusammenar-
beit sowie die Maßnahmen der Staaten zur Bekämpfung des
Terrorismus im Einklang mit den Grundsätzen der Charta,
dem Völkerrecht und den einschlägigen internationalen Über-
einkünften stehen sollen;

7. legt allen Staaten eindringlich nahe, soweit nicht be-
reits geschehen, mit Vorrang sowie im Einklang mit Resolu-
tion 1373 (2001) des Sicherheitsrats zu erwägen, Vertragspar-
tei der in Ziffer 6 der Resolution 51/210 der Generalversamm-
lung genannten einschlägigen Übereinkünfte und Protokolle
sowie des Internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung
terroristischer Bombenanschläge61 und des Internationalen
Übereinkommens zur Bekämpfung der Finanzierung des Ter-
rorismus62 zu werden, und fordert alle Staaten auf, nach Be-
darf diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu erlas-
sen, die zur Umsetzung der Bestimmungen dieser Überein-
künfte und Protokolle erforderlich sind, sicherzustellen, dass
die Zuständigkeit ihrer Gerichte es ihnen ermöglicht, die Ur-
heber terroristischer Handlungen vor Gericht zu stellen, und
zu diesem Zweck mit anderen Staaten und zuständigen inter-
nationalen und regionalen Organisationen zusammenzuarbei-
ten und ihnen Unterstützung und Hilfe zu gewähren;

8. legt den Staaten eindringlich nahe, mit dem General-
sekretär, miteinander sowie mit interessierten zwischenstaat-
lichen Organisationen zusammenzuarbeiten, um, gegebenen-

falls im Rahmen der bestehenden Mandate, sicherzustellen,
dass den Staaten, die Hilfe benötigen und beantragen, um
Vertragsparteien der in Ziffer 7 genannten Übereinkünfte und
Protokolle zu werden, technische und sonstige sachverständi-
ge Beratung zuteil wird;

9. stellt mit Dank und Befriedigung fest, dass in Über-
einstimmung mit der Aufforderung in Ziffer 7 der Resolution
57/27 eine Reihe von Staaten Vertragsparteien der dort ge-
nannten einschlägigen Übereinkünfte und Protokolle gewor-
den sind, in Verwirklichung des Ziels einer breiteren Annah-
me und Durchführung dieser Übereinkünfte;

10. bekräftigt die in der Anlage zu der Resolution 49/60
enthaltene Erklärung über Maßnahmen zur Beseitigung des
internationalen Terrorismus sowie die in der Anlage zu der
Resolution 51/210 enthaltene Zusatzerklärung zu der Erklä-
rung von 1994 über Maßnahmen zur Beseitigung des interna-
tionalen Terrorismus und fordert alle Staaten auf, sie umzu-
setzen;

11. fordert alle Staaten und den Generalsekretär nach-
drücklich auf, bei ihren Anstrengungen zur Verhütung des in-
ternationalen Terrorismus den bestmöglichen Nutzen aus den
bestehenden Institutionen der Vereinten Nationen zu ziehen;

12. begrüßt die Anstrengungen, die die Unterabteilung
Terrorismusverhütung des Büros der Vereinten Nationen für
Drogen- und Verbrechensbekämpfung in Wien nach Prüfung
der innerhalb des Systems der Vereinten Nationen vorhande-
nen Möglichkeiten unternimmt, um kraft ihres Mandats die
Kapazitäten der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Ter-
rorismusverhütung auszubauen, und anerkennt im Zusam-
menhang mit Resolution 1373 (2001) des Sicherheitsrats die
Rolle, die ihm dabei zufällt, den Staaten behilflich zu sein,
Vertragsparteien der einschlägigen internationalen Überein-
künfte und Protokolle betreffend den Terrorismus zu werden
und diese durchzuführen;

13. bittet die regionalen zwischenstaatlichen Organisa-
tionen, dem Generalsekretär Informationen über die von ih-
nen auf regionaler Ebene getroffenen Maßnahmen zur Besei-
tigung des internationalen Terrorismus vorzulegen;

14. begrüßt es, dass bei der Ausarbeitung des Entwurfs
eines umfassenden Übereinkommens über den internationa-
len Terrorismus auf den Tagungen des Ad-hoc-Ausschusses
nach Resolution 51/210 der Generalversammlung vom
17. Dezember 1996 und der Arbeitsgruppe des Sechsten Aus-
schusses nach Resolution 57/27 der Generalversammlung
wichtige Fortschritte erzielt wurden;

15. beschließt, dass der Ad-hoc-Ausschuss die Ausar-
beitung des Entwurfs eines umfassenden Übereinkommens
über den internationalen Terrorismus fortsetzen und sich wei-
terhin darum bemühen soll, die offenen Fragen im Zusam-
menhang mit der Ausarbeitung des Entwurfs eines internatio-
nalen Übereinkommens zur Bekämpfung von Akten des Nu-
klearterrorismus zu klären, als Möglichkeit für die weitere
Entwicklung eines umfassenden rechtlichen Rahmens von
Übereinkünften betreffend den internationalen Terrorismus,
und dass er die Frage der Einberufung einer Konferenz auf ho-
her Ebene unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen

61 Resolution 52/164, Anlage.
62 Resolution 54/109, Anlage.
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VII.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses
zur Ausarbeitung konzertierter gemeinsamer Antwortmaß-
nahmen der internationalen Gemeinschaft auf den Terroris-
mus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen auf seiner
Tagesordnung belassen soll;

16. beschließt außerdem, dass der Ad-hoc-Ausschuss
vom 28. Juni bis 2. Juli 2004 tagen wird, um die Ausarbeitung
des Entwurfs eines umfassenden Übereinkommens über den
internationalen Terrorismus fortzusetzen, wobei er der weite-
ren Behandlung der offenen Fragen im Zusammenhang mit
der Ausarbeitung des Entwurfs eines internationalen Überein-
kommens zur Bekämpfung von Akten des Nuklearterroris-
mus genügend Zeit einräumen soll, dass er die Frage der Ein-
berufung einer Konferenz auf hoher Ebene unter der Schirm-
herrschaft der Vereinten Nationen zur Ausarbeitung konzer-
tierter gemeinsamer Antwortmaßnahmen der internationalen
Gemeinschaft auf den Terrorismus in allen seinen Arten und
Erscheinungsformen auf seiner Tagesordnung belassen soll
und dass die Arbeit, falls erforderlich, während der neunund-
fünfzigsten Tagung der Generalversammlung im Rahmen ei-
ner Arbeitsgruppe des Sechsten Ausschusses fortgesetzt wer-
den soll;

17. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Aus-
schuss auch weiterhin die erforderlichen Einrichtungen zur
Verfügung zu stellen, damit er seine Arbeit wahrnehmen
kann;

18. ersucht den Ad-hoc-Ausschuss, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung Bericht zu er-
statten, sofern der Entwurf eines umfassenden Übereinkom-
mens über den internationalen Terrorismus oder der Entwurf
eines internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung von
Akten des Nuklearterrorismus fertiggestellt wird;

19. ersucht den Ad-hoc-Ausschuss außerdem, der Gene-
ralversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über
den Stand der Erfüllung seines Auftrags Bericht zu erstatten;

20. beschließt, den Punkt "Maßnahmen zur Beseitigung
des internationalen Terrorismus" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/82

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/519, Ziffer 10)63.

58/82. Umfang des Rechtsschutzes nach dem Überein-
kommen über die Sicherheit von Personal der
Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/28 vom 19. Novem-
ber 2002 über den Umfang des Rechtsschutzes nach dem
Übereinkommen über die Sicherheit von Personal der Verein-
ten Nationen und beigeordnetem Personal sowie auf die Ver-
abschiedung der Resolution 1502 (2003) des Sicherheitsrats
am 26. August 2003,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/338 vom
15. September 2003, in der sie den grauenhaften und gezielten
Anschlag auf das Hauptquartier der Hilfsmission der Verein-
ten Nationen für Irak am 19. August 2003 in Bagdad nach-
drücklich verurteilte,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 49/59 vom
9. Dezember 1994, mit der sie das Übereinkommen über die
Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und beige-
ordnetem Personal verabschiedete,

unter Hinweis auf das Schreiben vom 24. Oktober 2000,
das im Namen des weltweit tätigen Personals des Systems der
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats ge-
richtet wurde64 und in dem auf die Sicherheitsprobleme auf-
merksam gemacht wurde, vor die sich das Personal der Ver-
einten Nationen und das beigeordnete Personal gestellt sehen,

sowie unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekre-
tärs65 über den Umfang des Rechtsschutzes nach dem Über-
einkommen über die Sicherheit von Personal der Vereinten
Nationen und beigeordnetem Personal und die darin enthalte-
nen Empfehlungen sowie unter Hinweis auf den weiteren Be-
richt des Generalsekretärs66 zu dieser Frage,

erneut erklärend, dass die Achtung der Grundsätze und
Regeln des Völkerrechts, namentlich des humanitären Völ-
kerrechts, sowie der einschlägigen Bestimmungen des Rechts
auf dem Gebiet der Menschenrechte und des Flüchtlings-
rechts gefördert und gewährleistet werden muss,

sowie erneut erklärend, dass das gesamte humanitäre Per-
sonal sowie das Personal der Vereinten Nationen und das bei-
geordnete Personal verpflichtet sind, im Einklang mit dem
Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen die inner-
staatlichen Rechtsvorschriften des Landes, in dem sie im Ein-
satz sind, zu achten,

zutiefst besorgt über die zunehmenden Gefahren und Si-
cherheitsrisiken, denen das Personal der Vereinten Nationen
und das beigeordnete Personal auf Feldebene ausgesetzt sind,
und eingedenk der Notwendigkeit, ihre Sicherheit so umfas-
send wie möglich zu schützen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass Ortskräfte
Angriffen gegen die Vereinten Nationen besonders ausgesetzt
sind,

63 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Australien, Belgien, Bulgarien,
Chile, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Fidschi, Finnland, Frankreich, Ghana, Griechenland, Guate-
mala, Honduras, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Liech-
tenstein, Madagaskar, Mali, Malta, Monaco, Nauru, Neuseeland, Nieder-
lande, Norwegen, Österreich, Papua-Neuguinea, Portugal, Republik Ko-
rea, Rumänien, Samoa, Schweden, Schweiz, Sierra Leone, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Thailand, Timor-Leste, Tschechische Republik, Tu-
valu, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland und Zypern.

64 S/2000/1133, Anlage.
65 A/55/637.
66 A/58/187.
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VII.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses
höchst besorgt darüber, dass diejenigen, die Angriffe auf
Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal
verüben, anscheinend straflos agieren,

erfreut darüber, dass die Zahl der Vertragsstaaten des am
15. Januar 1999 in Kraft getretenen Übereinkommens kürz-
lich angestiegen ist, und feststellend, dass zum Zeitpunkt der
Verabschiedung dieser Resolution neunundsechzig Staaten
das Übereinkommen ratifiziert haben beziehungsweise ihm
beigetreten sind,

eingedenk der Notwendigkeit, die Universalität des Über-
einkommens zu fördern,

nach Behandlung des Berichts des mit Resolution 56/89
vom 12. Dezember 2001 eingesetzten Ad-hoc-Ausschusses
über den Umfang des Rechtsschutzes nach dem Übereinkom-
men über die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen
und beigeordnetem Personal67 und des Berichts der Arbeits-
gruppe des Sechsten Ausschusses68,

1. dankt dem Ad-hoc-Ausschuss über den Umfang des
Rechtsschutzes nach dem Übereinkommen über die Sicher-
heit von Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetem
Personal für die von ihm geleistete Arbeit;

2. fordert die Staaten nachdrücklich auf, im Einklang
mit ihren internationalen Verpflichtungen alle Maßnahmen zu
ergreifen, die notwendig sind, um Straftaten gegen Personal
der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal zu verhü-
ten;

3. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, da-
für zu sorgen, dass Straftaten gegen Personal der Vereinten
Nationen und beigeordnetes Personal nicht straflos bleiben
und dass die Täter vor Gericht gestellt werden;

4. bekräftigt, dass alle Staaten verpflichtet sind, den ih-
nen nach den einschlägigen Regeln und Grundsätzen des Völ-
kerrechts in Bezug auf die Sicherheit von Personal der Ver-
einten Nationen und beigeordnetem Personal obliegenden
Verpflichtungen uneingeschränkt nachzukommen;

5. legt allen Staaten nahe, zu erwägen, Vertragspartei-
en der einschlägigen internationalen Übereinkünfte, nament-
lich des Übereinkommens über die Sicherheit von Personal
der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal, zu wer-
den und ihre Verpflichtungen auf Grund dieser Übereinkünfte
uneingeschränkt zu achten;

6. empfiehlt dem Generalsekretär, auch künftig darauf
hinzuwirken, beziehungsweise den Gastländern, dafür zu sor-
gen, dass die Schlüsselbestimmungen des Übereinkommens,
namentlich diejenigen betreffend die Verhütung von Angrif-
fen auf Mitarbeiter der jeweiligen Mission, die Erklärung sol-
cher Angriffe zu gesetzlich strafbaren Handlungen und die
Strafverfolgung oder Auslieferung der Täter, in die künftig
von den Vereinten Nationen und den jeweiligen Gastländern

auszuhandelnden und erforderlichenfalls in die bereits beste-
henden Abkommen über die Rechtsstellung der Truppen be-
ziehungsweise der Mission und Gaststaatabkommen aufge-
nommen werden, eingedenk dessen, wie wichtig es ist, diese
Abkommen rechtzeitig zu schließen;

7. empfiehlt dem Generalsekretär außerdem, im Rah-
men seiner bestehenden Befugnisse dem Sicherheitsrat oder
gegebenenfalls der Generalversammlung mitzuteilen, wo die
Umstände es nach seiner Einschätzung rechtfertigen würden,
im Sinne von Artikel 1 Buchstabe c Ziffer ii des Übereinkom-
mens zu erklären, dass ein außergewöhnliches Risiko besteht;

8. bestätigt, dass der Generalsekretär, der die Fakten
kennt und leichten Zugang zu Informationen hat, im Rahmen
seiner bestehenden Befugnisse Informationen über für die
Anwendung des Übereinkommens relevante Fakten auf An-
trag eines Staates zur Verfügung stellen kann, wie etwa die
Tatsache und den Inhalt jeder Erklärung eines außergewöhn-
lichen Risikos durch den Sicherheitsrat oder die Generalver-
sammlung oder jedes zwischen den Vereinten Nationen und
einer humanitären nichtstaatlichen Organisation oder Einrich-
tung geschlossenen Abkommens;

9. stellt fest, dass der Generalsekretär eine Standardbe-
stimmung zur Aufnahme in die zwischen den Vereinten Na-
tionen und humanitären nichtstaatlichen Organisationen oder
Einrichtungen geschlossenen Abkommen ausgearbeitet hat,
damit Klarheit darüber besteht, dass das Übereinkommen auf
die von diesen Organisationen oder Einrichtungen eingesetz-
ten Personen Anwendung findet, und ersucht den Generalse-
kretär, den Mitgliedstaaten die Namen der Organisationen
oder Einrichtungen zukommen zu lassen, die derartige Ab-
kommen geschlossen haben;

10. legt dem Generalsekretär und den zuständigen Orga-
nen eindringlich nahe, auch künftig weitere praktische Maß-
nahmen zu ergreifen, die in ihren Zuständigkeitsbereich und
unter das bestehende Mandat der jeweiligen Institution fallen,
um den Schutz für Personal der Vereinten Nationen und bei-
geordnetes Personal zu verstärken, namentlich auch für die
Ortskräfte, die besonders gefährdet sind und die die Mehrheit
der Opfer unter dem Personal der Vereinten Nationen und
dem beigeordneten Personal ausmachen;

11. beschließt, dass der Ad-hoc-Ausschuss nach Resolu-
tion 56/89 erneut für die Dauer einer Woche, vom 12. bis
16. April 2004, einberufen wird, mit dem Auftrag, den Um-
fang des Rechtsschutzes nach dem Übereinkommen über die
Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und beige-
ordnetem Personal auszuweiten, namentlich unter anderem
mit Hilfe eines Rechtsinstruments, und dass die Arbeit auf der
neunundfünfzigsten Tagung der Generalversammlung im
Rahmen einer Arbeitsgruppe des Sechsten Ausschusses fort-
gesetzt wird;

12. ersucht den Ad-hoc-Ausschuss, der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Tätig-
keitsbericht vorzulegen;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die zur

67 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 52 (A/58/52).
68 A/C.6/58/L.16.
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VII.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses
Durchführung dieser Resolution getroffenen Maßnahmen Be-
richt zu erstatten;

14. beschließt, den Punkt "Umfang des Rechtsschutzes
nach dem Übereinkommen über die Sicherheit von Personal
der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 58/83

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/522, Ziffer 8)69.

58/83. Gewährung des Beobachterstatus in der General-
versammlung an das Internationale Institut für
Demokratie und Wahlhilfe

Die Generalversammlung,

in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und dem Internationalen Institut für Demo-
kratie und Wahlhilfe zu fördern,

1. beschließt, das Internationale Institut für Demokratie
und Wahlhilfe einzuladen, an den Tagungen und an der Arbeit
der Generalversammlung als Beobachter teilzunehmen;

2. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Maß-
nahmen zur Durchführung dieser Resolution zu ergreifen.

RESOLUTION 58/84

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/523, Ziffer 8)70.

58/84. Gewährung des Beobachterstatus in der General-
versammlung an die Eurasische Wirtschaftsge-
meinschaft 

Die Generalversammlung,

in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und der Eurasischen Wirtschaftsgemein-
schaft zu fördern,

1. beschließt, die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft
einzuladen, als Beobachter an den Tagungen und an der Ar-
beit der Generalversammlung teilzunehmen;

2. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Maß-
nahmen zur Durchführung dieser Resolution zu ergreifen.

RESOLUTION 58/85

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/524, Ziffer 7)71.

58/85. Gewährung des Beobachterstatus in der General-
versammlung an die GUUAM-Gruppe

Die Generalversammlung,

in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und der GUUAM-Gruppe zu fördern, 

1. beschließt, die GUUAM-Gruppe einzuladen, als Be-
obachter an den Tagungen und an der Arbeit der Generalver-
sammlung teilzunehmen;

2. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Maß-
nahmen zur Durchführung dieser Resolution zu ergreifen.

RESOLUTION 58/86

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/525, Ziffer 7)72.

58/86. Gewährung des Beobachterstatus in der General-
versammlung an die Ostafrikanische Gemein-
schaft

Die Generalversammlung,

in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und der Ostafrikanischen Gemeinschaft zu
fördern,

1. beschließt, die Ostafrikanische Gemeinschaft einzu-
laden, als Beobachter an den Tagungen und an der Arbeit der
Generalversammlung teilzunehmen;

2. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Maß-
nahmen zur Durchführung dieser Resolution zu ergreifen.

RESOLUTION 58/87

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/521, Ziffer 6)73.

58/87. Rechtspflege bei den Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

in dankbarer Anerkennung des bedeutenden Beitrags, den
das Verwaltungsgericht der Vereinten Nationen ("das Ge-
richt") zu der Tätigkeit des Systems der Vereinten Nationen

69 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Australien, Belgien, Botsuana, Burkina Faso,
Chile, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Finnland, Guatemala, Indien, Japan, Kanada, Mauritius,
Mexiko, Namibia, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Portugal, Republik
Korea, Schweden, Schweiz, Sierra Leone, Spanien, Südafrika, Uganda
und Uruguay.
70 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Belarus, Kambodscha, Kasachstan, Kirgisistan,
Russische Föderation, Tadschikistan und Ukraine. 

71 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Aserbaidschan, Georgien, Israel, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Uganda, Ukraine, Usbekistan und Vereinigte
Staaten von Amerika.
72 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Australien, Burundi, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dschibuti, Gambia, Georgien, Ghana, Guatemala, Kamerun, Kenia, Le-
sotho, Madagaskar, Malawi, Nigeria, Portugal, Ruanda, Sierra Leone,
Simbabwe, Südafrika, Sudan, Uganda, Ukraine, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und
Vereinigte Staaten von Amerika.
73 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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VII.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses
geleistet hat, und in Würdigung der wertvollen Arbeit der Mit-
glieder des Gerichts,

in dem Wunsche, dem Gericht dabei behilflich zu sein, sei-
ne künftige Tätigkeit so wirksam wie möglich auszuführen,

nach Behandlung des Berichts des Beratenden Ausschus-
ses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen74,

beschließt, das Statut des Verwaltungsgerichts der Verein-
ten Nationen mit Wirkung vom 1. Januar 2004 wie folgt zu
ändern:

Artikel 3 Absatz 1 erhält die folgende Fassung:

"Das Gericht besteht aus sieben Mitgliedern, von de-
nen nicht mehr als eines Angehöriger desselben Staates
sein darf. Die Mitglieder verfügen über richterliche oder
sonstige einschlägige juristische Erfahrung auf dem Ge-
biet des Verwaltungsrechts oder des entsprechenden in-
nerstaatlichen Rechts ihres jeweiligen Landes. An den Sit-
zungen in einer jeweiligen Sache nehmen nur drei Mitglie-
der teil."

RESOLUTION 58/248

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/517, Ziffer 12)75.

58/248. Bericht des Sonderausschusses für die Charta
und die Stärkung der Rolle der Vereinten Natio-
nen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 3499 (XXX) vom
15. Dezember 1975, mit der sie den Sonderausschuss für die
Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen
eingesetzt hat, sowie auf ihre auf späteren Tagungen verab-
schiedeten einschlägigen Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/233 vom
17. August 1993 über die Neubelebung der Tätigkeit der Ge-
neralversammlung,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 47/62 vom
11. Dezember 1992 über die Frage der ausgewogenen Vertre-
tung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicher-
heitsrat,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Allen Mitglied-
staaten offen stehenden Arbeitsgruppe zur Frage der ausge-
wogenen Vertretung und der Erhöhung der Zahl der Mitglie-
der im Sicherheitsrat und zu anderen mit dem Sicherheitsrat
zusammenhängenden Fragen76,

unter Hinweis auf diejenigen Teile ihrer Resolution
47/120 B vom 20. September 1993, die für die Tätigkeit des
Sonderausschusses von Bedeutung sind,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 51/241 vom
31. Juli 1997 über die Stärkung des Systems der Vereinten
Nationen und ihre Resolution 51/242 vom 15. September
1997 mit dem Titel "Ergänzung zur 'Agenda für den Frieden'",
mit der sie die Texte im Zusammenhang mit der Koordinie-
rung und der Frage der von den Vereinten Nationen verhäng-
ten Sanktionen angenommen hat, die der genannten Resolu-
tion als Anlage beigefügt sind,

ferner unter Hinweis darauf, dass der Internationale Ge-
richtshof das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Na-
tionen ist, sowie in Bekräftigung seiner Befugnisse und seiner
Unabhängigkeit,

in der Erwägung, dass es wünschenswert ist, praktische
Mittel und Wege zur Stärkung des Gerichtshofs zu finden,
wobei insbesondere die auf Grund seines gestiegenen Arbeits-
aufkommens entstandenen Bedürfnisse zu berücksichtigen
sind,

Kenntnis nehmend von den Fortschritten, die im Hinblick
auf das überarbeitete Arbeitspapier über die Arbeitsmethoden
des Sonderausschusses in seiner geänderten Fassung erzielt
wurden,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs über das Repertory of Practice of United Nations Or-
gans (Repertorium der Praxis der Organe der Vereinten Na-
tionen) und das Repertoire of the Practice of the Security
Council (Repertorium der Praxis des Sicherheitsrats)77,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/24 vom 19. Novem-
ber 2002,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses
über seine Tagung 200378,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit, die der Son-
derausschuss geleistet hat, um die Staaten dazu zu ermutigen,
ihre Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit der Verhütung
und friedlichen Beilegung ihrer Streitigkeiten zu lenken, die
geeignet sind, die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit zu gefährden,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Sonderaus-
schusses für die Charta und die Stärkung der Rolle der Ver-
einten Nationen78;

2. beschließt, dass der Sonderausschuss seine nächste
Tagung vom 29. März bis 8. April 2004 abhalten wird;

3. ersucht den Sonderausschuss, auf seiner Tagung
2004 im Einklang mit Ziffer 5 der Resolution 50/52 der Gene-
ralversammlung vom 11. Dezember 1995

a) die Behandlung aller Vorschläge betreffend die Fra-
ge der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit unter allen Aspekten fortzusetzen, um die Rolle der
Vereinten Nationen zu stärken, und in diesem Zusammen-
hang andere Vorschläge betreffend die Wahrung des Welt-

74 A/57/736.
75 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vertreter Ägyptens vorgelegt.
76 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 47 (A/56/47).

77 A/58/347.
78 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 33 (A/58/33).
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VII.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses
friedens und der internationalen Sicherheit zu behandeln, die
dem Sonderausschuss bereits vorgelegt wurden beziehungs-
weise auf seiner Tagung 2004 noch vorgelegt werden könn-
ten;

b) die Frage der Anwendung der Bestimmungen der
Charta der Vereinten Nationen betreffend die Gewährung von
Hilfe an Drittstaaten, die von der Anwendung von Sanktionen
nach Kapitel VII der Charta betroffen sind, auch weiterhin mit
Vorrang zu behandeln, indem er eine Sachdebatte über alle
diesbezüglichen Berichte des Generalsekretärs79 und die zu
diesem Thema unterbreiteten Vorschläge beginnt;

c) die Frage der friedlichen Beilegung von Streitigkei-
ten zwischen Staaten auf seiner Tagesordnung zu belassen;

d) seine Behandlung der Vorschläge betreffend den
Treuhandrat unter Berücksichtigung des gemäß Resolution
50/55 der Generalversammlung vom 11. Dezember 1995 vor-
gelegten Berichts des Generalsekretärs80, des Berichts des Ge-
neralsekretärs mit dem Titel "Erneuerung der Vereinten Na-
tionen: Ein Reformprogramm"81 und der von den Staaten auf
den früheren Tagungen der Versammlung zu dieser Frage
zum Ausdruck gebrachten Auffassungen fortzusetzen;

e) mit Vorrang weiter Mittel und Wege zur Verbesse-
rung seiner Arbeitsmethoden und zur Verstärkung seiner Ef-
fizienz zu behandeln, mit dem Ziel, allgemein annehmbare
Maßnahmen zur künftigen Umsetzung aufzuzeigen;

4. bittet den Sonderausschuss, auf seiner Tagung 2004
weiter neue Fragen zu benennen, die er im Rahmen seiner
künftigen Tätigkeit behandeln könnte, mit dem Ziel, einen
Beitrag zur Neubelebung der Tätigkeit der Vereinten Natio-
nen zu leisten;

5. nimmt Kenntnis von der Bereitschaft des Sonderaus-
schusses, im Zusammenhang mit der Behandlung der Frage
der Hilfe für die Arbeitsgruppen für die Neubelebung der Tä-
tigkeit der Vereinten Nationen und der Koordinierung zwi-
schen dem Sonderausschuss und anderen Arbeitsgruppen, die

sich mit der Reform der Organisation befassen, im Rahmen
seines Mandats die Hilfe zu gewähren, die auf Ersuchen ande-
rer Nebenorgane der Generalversammlung im Hinblick auf
Fragen, mit denen diese befasst sind, möglicherweise bean-
tragt wird;

6. ersucht den Sonderausschuss, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Tätigkeits-
bericht vorzulegen;

7. nimmt Kenntnis von den Ziffern 42 und 43 des Be-
richts des Generalsekretärs77, würdigt die fortgesetzten Bemü-
hungen des Generalsekretärs um die Aufarbeitung des Rück-
stands bei der Veröffentlichung des Repertory of Practice of
United Nations Organs (Repertorium der Praxis der Organe
der Vereinten Nationen) und billigt die Bemühungen des Ge-
neralsekretärs um die Beseitigung des Rückstands bei der
Veröffentlichung des Repertoire of the Practice of the Securi-
ty Council (Repertorium der Praxis des Sicherheitsrats);

8. bestärkt den Generalsekretär in seinen fortgesetzten
Bemühungen um die Beseitigung des Rückstands bei der Ver-
öffentlichung des Repertory of Practice of United Nations Or-
gans und des Repertoire of the Practice of the Security
Council, so auch indem er Möglichkeiten sondiert, wie dieses
Ziel in Zusammenarbeit mit akademischen Einrichtungen er-
reicht werden könnte, ohne dass das weitere rechtzeitige Er-
scheinen der Repertorien beeinträchtigt würde;

9. lobt den Generalsekretär für seine Initiative, Studien
des Repertory im Internet zugänglich zu machen;

10. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen des gebil-
ligten Haushaltsplans alles zu tun, damit alle Fassungen des
Repertory of Practice of United Nations Organs möglichst
rasch in elektronischer Form zur Verfügung stehen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über das Repertory of Practice of United Nations Organs
und das Repertoire of the Practice of the Security Council vor-
zulegen;

12. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschus-
ses für die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten
Nationen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen.

79 A/48/573-S/26705, A/49/356, A/50/60-S/1995/1, A/50/361, A/50/423,
A/51/317, A/52/308, A/53/312, A/54/383 und Add.1, A/55/295 und
Add.1, A/56/303, A/57/165 und Add.1 und A/58/346.
80 A/50/1011.
81 A/51/950 und Add.1-7.
571





Anhang I

Zuweisung der Tagesordnungspunkte

Plenum
1. Eröffnung der Tagung durch den Präsidenten der Generalversammlung (Punkt 1)

2. Minute stillen Gebets oder innerer Sammlung (Punkt 2)

3. Vollmachten der Vertreter für die achtundfünfzigste Tagung der Generalversammlung (Punkt 3):

a) Ernennung der Mitglieder des Vollmachtenprüfungsausschusses

b) Bericht des Vollmachtenprüfungsausschusses

4. Wahl des Präsidenten der Generalversammlung (Punkt 4)

5. Wahl der Vizepräsidenten der Generalversammlung (Punkt 6)

6. Unterrichtung durch den Generalsekretär nach Artikel 12 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen
(Punkt 7)

7. Arbeitsplan, Annahme der Tagesordnung und Zuweisung der Tagesordnungspunkte: Berichte des Prä-
sidialausschusses (Punkt 8)

8. Generaldebatte (Punkt 9)

9. Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit der Vereinten Nationen (Punkt 10)

10. Bericht des Sicherheitsrats (Punkt 11)

11. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Punkt 12)

12. Bericht des Internationalen Gerichtshofs (Punkt 13)

13. Bericht der Internationalen Atomenergie-Organisation (Punkt 14)

14. Wahlen zur Besetzung frei werdender Sitze in den Hauptorganen (Punkt 15):

a) Wahl von fünf nichtständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats

b) Wahl von achtzehn Mitgliedern des Wirtschafts- und Sozialrats

15. Wahlen zur Besetzung frei werdender Sitze in den Nebenorganen und andere Wahlen (Punkt 16):

a) Wahl von dreiundvierzig Mitgliedern der Kommission der Vereinten Nationen für internationales
Handelsrecht

b) Wahl von neunundzwanzig Mitgliedern des Verwaltungsrats des Umweltprogramms der Verein-
ten Nationen

c) Wahl von sieben Mitgliedern des Programm- und Koordinierungsausschusses

d) Wahl des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen

16. Ernennungen zur Besetzung frei werdender Sitze in den Nebenorganen und andere Ernennungen
(Punkt 17):

f) Ernennung von Mitgliedern des Beratungsausschusses des Entwicklungsfonds der Vereinten Na-
tionen für die Frau

g) Ernennung von Mitgliedern des Konferenzausschusses

h) Ernennung eines Mitglieds der Gemeinsamen Inspektionsgruppe

i) Bestätigung der Ernennung des Generalsekretärs der Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen

17. Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen (Punkt 18)

18. Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker
(Punkt 19)
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19. Unterstützung der Bemühungen der Regierungen um die Förderung und Konsolidierung neuer oder
wiederhergestellter Demokratien durch das System der Vereinten Nationen (Punkt 20)

20. Die konfliktfördernde Rolle von Diamanten (Punkt 21)

21. Unterstützung von Antiminenprogrammen (Punkt 22)

22. Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung (Punkt 23):

a) Schaffung einer friedlichen und besseren Welt mit Hilfe des Sports und des olympischen Ideals

b) Internationales Jahr des Sports und der Leibeserziehung

23. Durchführung der Resolutionen der Vereinten Nationen (Punkt 24)

24. Friedensuniversität (Punkt 25)

25. Die Situation in Zentralamerika: Fortschritte bei der Gestaltung einer Region des Friedens, der Freiheit,
der Demokratie und der Entwicklung (Punkt 26)

26. Südatlantische Zone des Friedens und der Zusammenarbeit (Punkt 27)

27. Die Situation in Afghanistan und ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden und die internationale Sicher-
heit (Punkt 28)

28. Notwendigkeit der Beendigung der von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen Kuba verhängten
Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade (Punkt 29)

29. Bewaffnete Aggression gegen die Demokratische Republik Kongo (Punkt 31)

30. Frage der Falklandinseln (Malvinas) (Punkt 32)

31. Die Situation der Demokratie und der Menschenrechte in Haiti (Punkt 33)

32. Bewaffnete israelische Aggression gegen die irakischen kerntechnischen Anlagen und ihre schwerwie-
genden Auswirkungen auf das bestehende internationale System für die friedliche Nutzung der Kernen-
ergie, die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie den Weltfrieden und die internationale Sicherheit
(Punkt 34)

33. Folgen der Besetzung Kuwaits durch Irak und der irakischen Aggression gegen Kuwait (Punkt 35)

34. Erklärung der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrikanischen Ein-
heit über den von der gegenwärtigen Regierung der Vereinigten Staaten im April 1986 aus der Luft und
von der See aus geführten militärischen Angriff auf die Sozialistische Libysch-Arabische Volks-Dscha-
mahirija (Punkt 36)

35. Die Situation im Nahen Osten (Punkt 37)

36. Palästina-Frage (Punkt 38)

37. Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas: Fortschritte bei der Durchführung und internationalen
Unterstützung (Punkt 39):

a) Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas: Fortschritte bei der Durchführung und internatio-
nalen Unterstützung

b) Konfliktursachen und die Förderung dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen Entwicklung in
Afrika

38. Verstärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe und Katastrophenhilfe der Vereinten Nationen, ein-
schließlich der Wirtschaftssonderhilfe (Punkt 40):

a) Verstärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe der Vereinten Nationen

b) Wirtschaftssonderhilfe für bestimmte Länder oder Regionen

c) Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit und Koordinierung der Anstrengungen zur Un-
tersuchung, Milderung und Minimierung der Folgen der Katastrophe von Tschernobyl

d) Mitwirkung von Freiwilligen, den sogenannten "Weißhelmen", an Tätigkeiten der Vereinten Na-
tionen im Bereich humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und technische Entwicklungszusammenarbeit

e) Hilfe für das palästinensische Volk

f) Internationale Nothilfe für Frieden, Normalität und den Wiederaufbau des kriegszerstörten Afgha-
nistan
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39. Weiterverfolgung der Ergebnisse der Sondertagung über Kinder (Punkt 41)

40. Weiterverfolgung des Jahres des Kulturerbes (Punkt  42)

41. Rückgabe oder Rückerstattung von Kulturgut an die Ursprungsländer (Punkt 43)

42. Kultur des Friedens (Punkt 44)

43. Ingangsetzung globaler Verhandlungen über internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit zu Gunsten
der Entwicklung (Punkt 45)

44. Auf dem Weg zu globalen Partnerschaften (Punkt 46)

45. Weiterverfolgung der Ergebnisse der sechsundzwanzigsten Sondertagung: Umsetzung der Verpflich-
tungserklärung zu HIV/Aids (Punkt 47)

46. Fünfundfünfzigster Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Punkt 48)

47. Informations- und Kommunikationstechnologien im Dienste der Entwicklung (Punkt 49)

48. Integrierte und koordinierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammen-
hängenden Gebieten (Punkt 50)

49. 2001-2010: Dekade zur Zurückdrängung der Malaria in den Entwicklungsländern, insbesondere in Afri-
ka (Punkt 51)

50. Ozeane und Seerecht (Punkt 52):

a) Ozeane und Seerecht

b) Nachhaltige Fischerei, namentlich durch das Übereinkommen von 1995 zur Durchführung der Be-
stimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 über
die Erhaltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifenden Fischbeständen und Beständen
weit wandernder Fische und damit zusammenhängende Übereinkünfte

51. Bericht des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord und an-
dere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem
1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger,
die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord
und andere derartige Verstöße verantwortlich sind (Punkt 53)

52. Bericht des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völ-
kerrecht (Punkt 54)

53. Neubelebung der Tätigkeit der Generalversammlung (Punkt 55)

54. Frage der ausgewogenen Vertretung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicherheitsrat und
damit zusammenhängende Fragen (Punkt 56)

55. Reform der Vereinten Nationen: Maßnahmen und Vorschläge (Punkt 57)

56. Neugliederung und Neubelebung der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf da-
mit zusammenhängenden Gebieten (Punkt 58)

57. Stärkung des Systems der Vereinten Nationen (Punkt 59)

58. Weiterverfolgung der Ergebnisse des Millenniums-Gipfels (Punkt 60)

59. Mehrsprachigkeit (Punkt 61)

60. Weltweite Krise der Straßenverkehrssicherheit (Punkt 160)

61. Folgemaßnahmen zu der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung (Punkt 104):

b) Dialog auf hoher Ebene über die Umsetzung der Ergebnisse der Internationalen Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung

62. Menschenrechtsfragen (Punkt 117):

d) Umfassende Durchführung und Weiterverfolgung der Erklärung und des Aktionsprogramms von
Wien

63. Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege (Punkt 108)
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Erster Ausschuss

(AUSSCHUSS FÜR ABRÜSTUNG UND INTERNATIONALE SICHERHEIT)

1. Reduzierung der Militärhaushalte (Punkt 62):

a) Reduzierung der Militärhaushalte

b) Objektive Informationen über militärische Angelegenheiten, einschließlich der Transparenz der
Militärausgaben

2. Verifikation unter allen ihren Aspekten, einschließlich der Rolle der Vereinten Nationen auf dem Gebiet
der Verifikation (Punkt 63)

3. Verwirklichung der Erklärung des Indischen Ozeans zur Friedenszone (Punkt 64)

4. Vertrag über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika (Punkt 65)

5. Festigung der mit dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (Tla-
telolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsordnung (Punkt 66)

6. Überprüfung der Verwirklichung der Erklärung über die Festigung der internationalen Sicherheit
(Punkt 67)

7. Entwicklungen auf dem Gebiet der Informationstechnik und der Telekommunikation im Kontext der in-
ternationalen Sicherheit (Punkt 68)

8. Die Rolle von Wissenschaft und Technologie im Kontext der internationalen Sicherheit und der Abrü-
stung (Punkt 69)

9. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion (Punkt 70)

10. Abschluss wirksamer internationaler Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen
den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen (Punkt 71)

11. Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum (Punkt 72)

12. Allgemeine und vollständige Abrüstung (Punkt 73):

a) Ankündigung von Nuklearversuchen

b) Verbot der Ablagerung radioaktiver Abfälle

c) Reduzierung der nichtstrategischen Kernwaffen

d) Auf dem Weg zu einer kernwaffenfreien Welt: Die Notwendigkeit einer neuen Agenda

e) Einberufung der vierten Sondertagung der Generalversammlung über Abrüstung

f) Förderung des Multilateralismus auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung

g) Einhaltung der Umweltnormen bei der Ausarbeitung und Durchführung von Abrüstungs- und Rü-
stungskontrollübereinkünften

h) Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung

i) Einzelstaatliche Rechtsvorschriften über den Transfer von Waffen, militärischem Gerät sowie Gü-
tern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck

j) Bilaterale Reduzierung der strategischen Kernwaffen und der neue strategische Rahmen

k) Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Zentralasien

l) Unterstützung von Staaten zur Eindämmung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und zur
Einsammlung dieser Waffen

m) Flugkörper

n) Der unerlaubte Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten

o) Kernwaffenfreie südliche Hemisphäre und angrenzende Gebiete

p) Durchführung des Übereinkommens über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung
und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung

q) Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung
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r) Regionale Abrüstung

s) Konventionelle Rüstungskontrolle auf regionaler und subregionaler Ebene

t) Nukleare Abrüstung

u) Festigung des Friedens durch konkrete Abrüstungsmaßnahmen

v) Durchführung des Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und
des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen

w) Maßnahmen zur Verhinderung des Erwerbs von Massenvernichtungswaffen durch Terroristen

x) Verringerung der nuklearen Gefahr

y) Folgemaßnahmen zu dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs über die Rechtmäßigkeit der
Drohung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen

z) Konferenz der Vereinten Nationen zur Bestimmung möglicher Maßnahmen zur Beseitigung  nu-
klearer Gefahren im Kontext der nuklearen Abrüstung

13. Überprüfung und Durchführung des Abschließenden Dokuments der zwölften Sondertagung der Gene-
ralversammlung (Punkt 74):

a) Regionalzentren der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung

b) Regionale vertrauensbildende Maßnahmen: Tätigkeit des Ständigen beratenden Ausschusses der
Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika

c) Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Lateiname-
rika und in der Karibik

d) Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika

e) Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik

f) Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes von Kernwaffen

14. Überprüfung der Durchführung der Empfehlungen und Beschlüsse der zehnten Sondertagung der Ge-
neralversammlung (Punkt 75):

a) Beirat für Abrüstungsfragen

b) Institut der Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung

c) Bericht der Abrüstungskommission

d) Bericht der Abrüstungskonferenz

15. Die Gefahr der Verbreitung von Kernwaffen im Nahen Osten (Punkt 76)

16. Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller
Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können (Punkt 77)

17. Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion (Punkt 78)

18. Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (Punkt 79)

19. Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biolo-
gischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen (Punkt 80)

20. Wahl der Amtsträger der Hauptausschüsse (Punkt 5)

Ausschuss für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung
(Vierter Ausschuss)

1. Auswirkungen der atomaren Strahlung (Punkt 81)

2. Internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung des Weltraums (Punkt 82)

3. Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (Punkt 83)

4. Bericht des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte des
palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete beeinträchtigen (Punkt 84)
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5. Umfassende Überprüfung aller Teilaspekte des Fragenkomplexes der Friedenssicherungseinsätze
(Punkt 85)

6. Informationsfragen (Punkt 86)

7. Informationen aus den Gebieten ohne Selbstregierung, übermittelt gemäß Artikel 73 Buchstabe e der
Charta der Vereinten Nationen (Punkt 87)

8. Wirtschaftliche und sonstige Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der Völker der Gebiete
ohne Selbstregierung auswirken (Punkt 88)

9. Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker
durch die Sonderorganisationen und die den Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen Insti-
tutionen (Punkt 89)

10. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitel VII Abschnitt D) (Punkt 12)

11. Von Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner der Gebiete
ohne Selbstregierung (Punkt 90)

12. Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker
(Punkt 19)

13. Frage der Falklandinseln (Malvinas) (Punkt 32)

14. Wahl der Amtsträger der Hauptausschüsse (Punkt 5)

Zweiter Ausschuss

(WIRTSCHAFTS- UND FINANZAUSSCHUSS)

1. Fragen der makroökonomischen Politik  (Punkt 91):

a) Internationaler Handel und Entwicklung

b) Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung

c) Spezifische Maßnahmen im Zusammenhang mit den besonderen Bedürfnissen und Problemen der
Binnenstaaten unter den Entwicklungsländern

d) Internationales Finanzsystem und Entwicklung

e) Auslandsverschuldungskrise und Entwicklung

f) Ergebnisse der Internationalen Ministerkonferenz der Binnen- und Transitentwicklungsländer, der
Geberländer und der internationalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen über die Zusammen-
arbeit im Transitverkehr

g) Rohstoffe

2. Fragen der sektoralen Politik: Verhütung und Bekämpfung korrupter Praktiken und des Transfers von
Geldern illegaler Herkunft sowie Rückführung dieser Gelder in ihre Ursprungsländer (Punkt 92)

3. Nachhaltige Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit (Punkt 93):

a) Die Frau und die Entwicklung

b) Erschließung der Humanressourcen

c) Internationale Migration und Entwicklung

d) Verwirklichung der Erklärung über internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere
über die Neubelebung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in den Entwicklungslän-
dern, und Umsetzung der Internationalen Entwicklungsstrategie für die Vierte Entwicklungsdeka-
de der Vereinten Nationen

4. Umwelt und nachhaltige Entwicklung (Punkt 94):

a) Förderung neuer und erneuerbarer Energiequellen, einschließlich der Durchführung des Weltso-
larprogramms 1996-2005

b) Durchführung des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung
in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika

c) Übereinkommen über die biologische Vielfalt



Anhang I – Zuweisung der Tagesordnungspunkte
d) Weitere Durchführung des Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Insel-
staaten unter den Entwicklungsländern

e) Internationale Katastrophenvorbeugungsstrategie

f) Schutz des Weltklimas für die heutigen und die kommenden Generationen

g) Nachhaltige Entwicklung der Berggebiete

5. Umsetzung der Agenda 21, des Programms für die weitere Umsetzung der Agenda 21 und der Ergeb-
nisse des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung (Punkt 95)

6. Dekade der Vereinten Nationen "Bildung für eine nachhaltige Entwicklung" (Punkt 96)

7. Operative Entwicklungsaktivitäten (Punkt 97):

a) Operative Entwicklungsaktivitäten

b) Wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern

8. Durchführung der ersten Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut (1997-2006)
(Punkt 98)

9. Ausbildung und Forschung (Punkt 99):

a) Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen

b) Fortbbildungsakademie des Systems der Vereinten Nationen in Turin (Italien)

10. Globalisierung und Interdependenz (Punkt 100)

11. Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen
(Habitat II) und der fünfundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung (Punkt 101)

12. Dritte Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder (Punkt 102)

13. Ständige Souveränität des palästinensischen Volkes in dem besetzten palästinensischen Gebiet, ein-
schließlich Ost-Jerusalems, und der arabischen Bevölkerung des besetzten syrischen Golan über ihre na-
türlichen Ressourcen (Punkt 103)

14. Folgemaßnahmen zu der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung (Punkt 104)

a) Folgemaßnahmen zu der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung

b) Dialog auf hoher Ebene über die Umsetzung der Ergebnisse der Internationalen Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung 

15. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitel I bis V, Kapitel VII Abschnitte B bis H und Kapitel IX)
(Punkt 12)

16. Wahl der Amtsträger der Hauptausschüsse (Punkt 5)

Dritter Ausschuss

(AUSSCHUSS FÜR SOZIALE, HUMANITÄRE UND KULTURELLE FRAGEN)

1. Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Entwicklung und der vierundzwanzigsten Son-
dertagung der Generalversammlung (Punkt 105)

2. Soziale Entwicklung, einschließlich Fragen im Zusammenhang mit der Weltsoziallage sowie der Ju-
gend, dem Altern, den Behinderten und der Familie (Punkt 106)

3. Folgemaßnahmen zum Internationalen Jahr der älteren Menschen: Zweite Weltversammlung zur Frage
des Alterns (Punkt 107)

4. Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege (Punkt 108)

5. Internationale Drogenkontrolle (Punkt 109)

6. Förderung der Frau (Punkt 110)

7. Umsetzung der Ergebnisse der Vierten Weltfrauenkonferenz und der dreiundzwanzigsten Sondertagung
der Generalversammlung "Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhun-
dert" (Punkt 111)
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8. Bericht des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, Fragen im Zusammenhang mit
Flüchtlingen, Rückkehrern und Vertriebenen sowie humanitäre Fragen (Punkt 112)

9. Förderung und Schutz der Rechte der Kinder (Punkt 113)

10. Aktivitätenprogramm der Internationalen Dekade der autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt
(Punkt 114)

11. Beseitigung von Rassismus und Rassendiskriminierung (Punkt 115):

a) Beseitigung von Rassismus und Rassendiskriminierung

b) Umfassende Verwirklichung und Weiterverfolgung der Erklärung und des Aktionsprogramms
von Durban

12. Selbstbestimmungsrecht der Völker (Punkt 116)

13. Menschenrechtsfragen (Punkt 117):

a) Anwendung der Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte

b) Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der effekti-
ven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten

c) Menschenrechtssituationen und Berichte der Sonderberichterstatter und Sonderbeauftragten

d) Umfassende Verwirklichung und Weiterverfolgung der Erklärung und des Aktionsprogramms
von Wien

e) Bericht des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte

14. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitel I, III und V, Kapitel VII Abschnitte B, C und I und
Kapitel IX) (Punkt 12)

15. Wahl der Amtsträger der Hauptausschüsse (Punkt 5)

Fünfter Ausschuss

(VERWALTUNGS- UND HAUSHALTSAUSSCHUSS)

1. Finanzberichte und geprüfte Rechnungsabschlüsse sowie Berichte des Rates der Rechnungsprüfer
(Punkt 118):

a) Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen

b) Freiwillige Fonds, die vom Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen verwaltet wer-
den

2. Überprüfung der administrativen und finanziellen Effizienz der Vereinten Nationen (Punkt 119)

3. Programmhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 2002-2003 (Punkt 120)

4. Entwurf des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 (Punkt 121)

5. Programmplanung (Punkt 122)

6. Verbesserung der Finanzlage der Vereinten Nationen (Punkt 123)

7. Beitragsschlüssel für die Aufteilung der Ausgabenlast der Vereinten Nationen (Punkt 124)

8. Konferenzplanung (Punkt 125)

9. Gemeinsames System der Vereinten Nationen (Punkt 126)

10. Personalmanagement (Punkt 127)

11. Rechtspflege bei den Vereinten Nationen (Punkt 128)

12. Gemeinsame Inspektionsgruppe (Punkt 129)

13. Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit des Amtes für interne Aufsichtsdienste (Punkt 130)

14. Finanzierung des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord
und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen
dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehö-
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riger, die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völker-
mord und andere derartige Verstöße verantwortlich sind (Punkt 131)

15. Finanzierung des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit
1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das huma-
nitäre Völkerrecht (Punkt 132)

16. Beitragsschlüssel für die Aufteilung der Ausgabenlast der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten
Nationen (Punkt 133)

17. Verwaltungs- und haushaltstechnische Aspekte der Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der
Vereinten Nationen (Punkt 134)

18. Finanzierung der Verifikationsmission der Vereinten Nationen für Angola und der Beobachtermission
der Vereinten Nationen in Angola (Punkt 135)

19. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Bosnien und Herzegowina (Punkt 136)

20. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire (Punkt 161)

21. Finanzierung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern (Punkt 137)

22. Finanzierung der Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik
Kongo (Punkt 138)

23. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Osttimor (Punkt 139)

24. Finanzierung der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Osttimor (Punkt 140)

25. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea (Punkt 141)

26. Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien (Punkt 142)

27. Finanzierung der Aktivitäten auf Grund der Resolution 687 (1991) des Sicherheitsrats (Punkt 143):

a) Beobachtermission der Vereinten Nationen für Irak und Kuwait

b) Sonstige Aktivitäten

28. Finanzierung der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo (Punkt 144)

29. Finanzierung der Friedenstruppen der Vereinten Nationen im Nahen Osten (Punkt 145):

a) Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung

b) Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon

30. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone (Punkt 146)

31. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in Westsahara (Punkt 147)

32. Stärkung des Systems der Vereinten Nationen (Punkt 59)

33. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitel I, Kapitel VII Abschnitte B und C und Kapitel IX)
(Punkt 12)

34. Ernennungen zur Besetzung frei werdender Sitze in den Nebenorganen und andere Ernennungen
(Punkt 17):

a) Ernennung von Mitgliedern des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen

b) Ernennung von Mitgliedern des Beitragsausschusses

c) Ernennung eines Mitglieds des Rates der Rechnungsprüfer

d) Bestätigung der Ernennung von Mitgliedern des Anlageausschusses

e) Ernennung von Mitgliedern des Verwaltungsgerichts der Vereinten Nationen

35. Wahl der Amtsträger der Hauptausschüsse (Punkt 5)

36. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Liberia (Punkt 165)

37. Aufnahme des Internationalen Strafgerichtshofs als Mitglied in den Gemeinsamen Pensionsfonds der
Vereinten Nationen (Punkt 166)
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Sechster Ausschuss

(RECHTSAUSSCHUSS)

1. Fortschreitende Entwicklung der Grundsätze und Normen des Völkerrechts in Bezug auf die neue inter-
nationale Wirtschaftsordnung (Punkt 148)

2. Hilfsprogramm der Vereinten Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und besseres Verständnis des
Völkerrechts (Punkt 149)

3. Übereinkommen über die Immunität der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit
(Punkt 150)

4. Bericht der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht über ihre sechs-
undddreißigste Tagung (Punkt 151)

5. Bericht der Völkerrechtskommission über ihre fünfundfünfzigste Tagung (Punkt 152)

6. Bericht des Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland (Punkt 153)

7. Internationaler Strafgerichtshof (Punkt 154)

8. Bericht des Sonderausschusses für die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen
(Punkt 155)

9. Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terrorismus (Punkt 156)

10. Umfang des Rechtsschutzes nach dem Übereinkommen über die Sicherheit von Personal der Vereinten
Nationen und beigeordnetem Personal (Punkt 157)

11. Internationales Übereinkommen gegen das reproduktive Klonen von Menschen (Punkt 158)

12. Rechtspflege bei den Vereinten Nationen (Punkt 128)

13. Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an das Internationale Institut für Demo-
kratie und Wahlhilfe (Punkt 159)

14. Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an die Eurasische Wirtschaftsgemein-
schaft (Punkt 162)

15. Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an die GUUAM-Gruppe (Punkt 163)

16. Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an die Ostafrikanische Gemeinschaft
(Punkt 164)

17. Wahl der Amtsträger der Hauptausschüsse (Punkt 5)
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Nummer Titel Punkt
 Plenar-
sitzung Datum Seite

58/1 Beitragsschlüssel für die Aufteilung der Ausgabenlast der
Vereinten Nationen

Resolution A .......................................................................... 124 34. 16. Oktober 2003 487

Resolution B .......................................................................... 124 79 23. Dezember 2003 487

58/2 Offenes Forum der Generalversammlung über Rohstoffe..... 12 34. 16. Oktober 2003 3

58/3 Verstärkter Kapazitätsaufbau im Bereich der globalen öf-
fentlichen Gesundheit ............................................................ 60 43. 27. Oktober 2003 3

58/4 Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption. 108 51. 31. Oktober 2003 5

58/5 Sport als Mittel zur Förderung der Bildung, der Gesundheit,
der Entwicklung und des Friedens......................................... 23 b) 52. 3. November 2003 30

58/6 Schaffung einer friedlichen und besseren Welt mit Hilfe des
Sports und des olympischen Ideals........................................ 23 a) 52. 3. November 2003 32

58/7 Notwendigkeit der Beendigung der von den Vereinigten
Staaten von Amerika gegen Kuba verhängten Wirtschafts-,
Handels- und Finanzblokkade ............................................... 29 54. 4. November 2003 33

58/8 Bericht der Internationalen Atomenergie-Organisation ........ 14 55. 4. November 2003 34

58/9 Weltweite Krise der Straßenverkehrssicherheit..................... 160 56. 5. November 2003 35

58/10 Südatlantische Zone des Friedens und der Zusammenarbeit. 27 56. 5. November 2003 36

58/11 Internationale Dekade für eine Kultur des Friedens und der
Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der Welt (2001-2010) 44 59. 10. November 2003 37

58/12 Friedensuniversität................................................................. 25 59. 10. November 2003 39

58/13 Unterstützung der Bemühungen der Regierungen um die
Förderung und Konsolidierung neuer oder wiederhergestell-
ter Demokratien durch das System der Vereinten Nationen.. 20 62. 17. November 2003 40

58/14 Nachhaltige Fischerei, namentlich durch das Übereinkom-
men von 1995 zur Durchführung der Bestimmungen des See-
rechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. De-
zember 1982 über die Erhaltung und Bewirtschaftung von
gebietsübergreifenden Fischbeständen und Beständen weit
wandernder Fische und damit zusammenhängende Überein-
künfte ..................................................................................... 52 b) 64. 24. November 2003 42

58/15 Vorbereitung und Begehung des zehnten Jahrestags des In-
ternationalen Jahres der Familie im Jahr 2004 ...................... 106 68. 3. Dezember 2003 323

58/16 Antwortmaßnahmen auf globale Bedrohungen und Heraus-
forderungen............................................................................ 60 68. 3. Dezember 2003 50
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Nummer Titel Punkt
Plenar-
sitzung Datum Seite
58/17 Rückgabe oder Rückerstattung von Kulturgut an die Ur-
sprungsländer ......................................................................... 43 68. 3. Dezember 2003 50

58/18 Ausschuss für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte
des palästinensischen Volkes................................................. 38. 68. 3. Dezember 2003 52

58/19 Sekretariats-Abteilung für die Rechte der Palästinenser ....... 38. 68. 3. Dezember 2003 54

58/20 Besonderes Informationsprogramm der Sekretariats-Haupt-
abteilung Presse und Information über die Palästina-Frage .. 38. 68. 3. Dezember 2003 54

58/21 Friedliche Regelung der Palästina-Frage............................... 38. 68. 3. Dezember 2003 55

58/22 Jerusalem ............................................................................... 37. 68. 3. Dezember 2003 57

58/23 Der syrische Golan ................................................................ 37. 68. 3. Dezember 2003 58

58/24 Humanitäre Nothilfe für Äthiopien ....................................... 40 b) 69. 5. Dezember 2003 59

58/25 Internationale Zusammenarbeit bei der humanitären Hilfe
bei Naturkatastrophen: von der Nothilfe zur Entwicklung.... 40 a) 69. 5. Dezember 2003 61

58/26 Humanitäre Nothilfe für Malawi ........................................... 40 b) 69. 5. Dezember 2003 63

58/27 Internationale Nothilfe für Frieden, Normalität und den Wie-
deraufbau des kriegszerstörten Afghanistan und die Situation
in Afghanistan und ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit

A. Die Situation in Afghanistan und ihre Auswirkungen auf
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit........... 28 70. 5. Dezember 2003 65

B. Internationale Nothilfe für Frieden, Normalität und den
Wiederaufbau des kriegszerstörten Afghanistan .............. 40 f) 70. 5. Dezember 2003 68

58/28 Objektive Informationen über militärische Angelegenheiten,
einschließlich der Transparenz der Militärausgaben ............. 62 b) 71. 8. Dezember 2003 133

58/29 Verwirklichung der Erklärung des Indischen Ozeans zur
Friedenszone .......................................................................... 64 71. 8. Dezember 2003 134

58/30 Vertrag über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika (Vertrag
von Pelindaba) ....................................................................... 65 71. 8. Dezember 2003 135

58/31 Festigung der mit dem Vertrag über das Verbot von Kern-
waffen in Lateinamerika und der Karibik (Tlatelolco-Ver-
trag) geschaffenen Rechtsordnung......................................... 66 71. 8. Dezember 2003 136

58/32 Entwicklungen auf dem Gebiet der Informationstechnik und
der Telekommunikation im Kontext der internationalen Si-
cherheit .................................................................................. 68 71. 8. Dezember 2003 137

58/33 Die Rolle von Wissenschaft und Technologie im Kontext der
internationalen Sicherheit und der Abrüstung ....................... 69 71. 8. Dezember 2003 138

58/34 Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion 70 71. 8. Dezember 2003 139

58/35 Abschluss wirksamer internationaler Vereinbarungen zur Si-
cherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder
die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen...................... 71 71. 8. Dezember 2003 140
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Nummer Titel Punkt sitzung Datum Seite

58/36 Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum........................... 72 71. 8. Dezember 2003 142

58/37 Flugkörper.............................................................................. 73 m) 71. 8. Dezember 2003 144

58/38 Regionale Abrüstung ............................................................. 73 r) 71. 8. Dezember 2003 145

58/39 Konventionelle Rüstungskontrolle auf regionaler und subre-
gionaler Ebene ....................................................................... 73 s) 71. 8. Dezember 2003 146

58/40 Verbot der Ablagerung radioaktiver Abfälle ......................... 73 b) 71. 8. Dezember 2003 147

58/41 Verbesserung der Wirksamkeit der Arbeitsmethoden des Er-
sten Ausschusses.................................................................... 73 71. 8. Dezember 2003 148

58/42 Einzelstaatliche Rechtsvorschriften über den Transfer von
Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und Technologi-
en mit doppeltem Verwendungszweck .................................. 73 i) 71. 8. Dezember 2003 148

58/43 Vertrauensbildende Maßnahmen im regionalen und subre-
gionalen Umfeld .................................................................... 73 71. 8. Dezember 2003 149

58/44 Förderung des Multilateralismus auf dem Gebiet der Abrü-
stung und der Nichtverbreitung ............................................. 73 f) 71. 8. Dezember 2003 150

58/45 Beachtung von Umweltnormen bei der Ausarbeitung und
Durchführung von Abrüstungs- und Rüstungskontrollüber-
einkünften .............................................................................. 73 g) 71. 8. Dezember 2003 152

58/46 Folgemaßnahmen zu dem Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs über die Rechtmäßigkeit der Drohung mit oder des
Einsatzes von Kernwaffen...................................................... 73 y) 71. 8. Dezember 2003 153

58/47 Verringerung der Atomgefahr ............................................... 73 x) 71. 8. Dezember 2003 154

58/48 Maßnahmen zur Verhinderung des Erwerbs von Massenver-
nichtungswaffen durch Terroristen........................................ 73 w) 71. 8. Dezember 2003 156

58/49 Kernwaffenfreie südliche Hemisphäre und angrenzende Ge-
biete........................................................................................ 73 o) 71. 8. Dezember 2003 157

58/50 Reduzierung der nichtstrategischen Kernwaffen................... 73 c) 71. 8. Dezember 2003 158

58/51 Auf dem Weg zu einer kernwaffenfreien Welt: Eine neue
Agenda ................................................................................... 73 d) 71. 8. Dezember 2003 159

58/52 Durchführung des Übereinkommens über das Verbot der
Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes che-
mischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen .. 73 v) 71. 8. Dezember 2003 163

58/53 Durchführung des Übereinkommens über das Verbot des
Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe
von Antipersonenminen und über deren Vernichtung........... 73 p) 71. 8. Dezember 2003 165

58/54 Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung.............................. 73 q) 71. 8. Dezember 2003 167

58/55 Förderung des Aktionsprogramms der Vereinten Nationen
über den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten
Waffen unter allen Aspekten auf regionaler Ebene im Rah-
men der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa.................................................................................... 73 71. 8. Dezember 2003 168
585



Anhang II – Verzeichnis der Resolutionen

Plenar-

Nummer Titel Punkt sitzung Datum Seite

58/56 Nukleare Abrüstung............................................................... 73 t) 71. 8. Dezember 2003 169

58/57 Beschluss der Abrüstungskonferenz (CD/1547) vom 11. Au-
gust 1998, unter Punkt 1 ihrer Tagesordnung, "Einstellung
des nuklearen Wettrüstens und nukleare Abrüstung", einen
Ad-hoc-Ausschuss einzusetzen, der auf der Grundlage des
Berichts des Sonderkoordinators (CD/1299) und des darin
enthaltenen Mandats einen nichtdiskriminierenden, multila-
teralen und international und wirksam verifizierbaren Ver-
trag über das Verbot der Herstellung von spaltbarem Materi-
al für Kernwaffen oder andere Kernsprengkörper aushandeln
soll.......................................................................................... 73 71. 8. Dezember 2003 172

58/58 Unterstützung von Staaten zur Eindämmung des unerlaubten
Handels mit Kleinwaffen und zur Einsammlung dieser Waf-
fen .......................................................................................... 73 71. 8. Dezember 2003 173

58/59 Ein Weg zur völligen Beseitigung der Kernwaffen............... 73 71. 8. Dezember 2003 174

58/60 Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden, Abrü-
stung und Entwicklung in Lateinamerika und in der Karibik 74 c) 71. 8. Dezember 2003 177

58/61 Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden und
Abrüstung in Afrika ............................................................... 74 d) 71. 8. Dezember 2003 179

58/62 Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden und
Abrüstung in Asien und im Pazifik ....................................... 74 e) 71. 8. Dezember 2003 180

58/63 Regionalzentren der Vereinten Nationen für Frieden und Ab-
rüstung ................................................................................... 74 a) 71. 8. Dezember 2003 181

58/64 Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes von Kern-
waffen .................................................................................... 74 f) 71. 8. Dezember 2003 182

58/65 Regionale vertrauensbildende Maßnahmen: Aktivitäten des
Ständigen beratenden Ausschusses der Vereinten Nationen
für Sicherheitsfragen in Zentralafrika.................................... 74 b) 71. 8. Dezember 2003 183

58/66 Bericht der Abrüstungskonferenz .......................................... 75 d) 71. 8. Dezember 2003 184

58/67 Bericht der Abrüstungskommission ...................................... 75 c) 71. 8. Dezember 2003 185

58/68 Die Gefahr der Verbreitung von Kernwaffen im Nahen Osten 76 71. 8. Dezember 2003 186

58/69 Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßi-
ge Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können. 77 71. 8. Dezember 2003 187

58/70 Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Mittel-
meerregion ............................................................................. 78 71. 8. Dezember 2003 189

58/71 Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen 79 71. 8. Dezember 2003 191

58/72 Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstel-
lung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen
und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher
Waffen ................................................................................... 80 71. 8. Dezember 2003 192
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58/73 Hilfsprogramm der Vereinten Nationen für Lehre, Studium,
Verbreitung und besseres Verständnis des Völkerrechts....... 149 72. 9. Dezember 2003 553

58/74 Übereinkommen über die Immunität der Staaten und ihres
Vermögens von der Gerichtsbarkeit ...................................... 150 72. 9. Dezember 2003 554

58/75 Bericht der Kommission der Vereinten Nationen für interna-
tionales Handelsrecht über ihre sechsunddreißigste Tagung. 151 72. 9. Dezember 2003 555

58/76 Musterrechtsvorschriften der Kommission der Vereinten Na-
tionen für internationales Handelsrecht über privat finanzier-
te Infrastrukturprojekte .......................................................... 151 72. 9. Dezember 2003 557

58/77 Bericht der Völkerrechtskommission über ihre fünfundfünf-
zigste Tagung......................................................................... 152 72. 9. Dezember 2003 557

58/78 Bericht des Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland 153 72. 9. Dezember 2003 559

58/79 Internationaler Strafgerichtshof ............................................. 154 72. 9. Dezember 2003 560

58/80 Anwendung der Bestimmungen der Charta der Vereinten
Nationen bezüglich der Hilfe für Drittstaaten, die von der
Anwendung von Sanktionen betroffen sind .......................... 150 72. 9. Dezember 2003 561

58/81 Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terroris-
mus......................................................................................... 156 72. 9. Dezember 2003 564

58/82 Umfang des Rechtsschutzes nach dem Übereinkommen über
die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und bei-
geordnetem Personal.............................................................. 157 72. 9. Dezember 2003 567

58/83 Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversamm-
lung an das Internationale Institut für Demokratie und Wahl-
hilfe ........................................................................................ 159 72. 9. Dezember 2003 569

58/84 Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversamm-
lung an die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft................... 162 72. 9. Dezember 2003 569

58/85 Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversamm-
lung an die GUUAM-Gruppe ................................................ 163 72. 9. Dezember 2003 569

58/86 Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversamm-
lung an die Ostafrikanische Gemeinschaft ............................ 164 72. 9. Dezember 2003 569

58/87 Rechtspflege bei den Vereinten Nationen ............................. 128 72. 9. Dezember 2003 569

58/88 Auswirkungen der atomaren Strahlung ................................. 81 72. 9. Dezember 2003 197

58/89 Internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung
des Weltraums ....................................................................... 82 72. 9. Dezember 2003 198

58/90 Überprüfung der Umsetzung der Empfehlungen der Dritten
Konferenz der Vereinten Nationen über die Erforschung und
friedliche Nutzung des Weltraums ........................................ 82 72. 9. Dezember 2003 203

58/91 Hilfe für Palästinaflüchtlinge................................................. 83 72. 9. Dezember 2003 204

58/92 Infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und späterer
Feindseligkeiten vertriebene Personen .................................. 83 72. 9. Dezember 2003 205
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58/93 Tätigkeiten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palä-
stinaflüchtlinge im Nahen Osten ........................................... 83 72. 9. Dezember 2003 206

58/94 Grundbesitz von Palästinaflüchtlingen und daraus erwach-
sendes Einkommen ................................................................ 83 72. 9. Dezember 2003 208

58/95 Hilfe für Palästinaflüchtlinge und Unterstützung für das
Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im
Nahen Osten........................................................................... 83 72. 9. Dezember 2003 209

58/96 Tätigkeit des Sonderausschusses zur Untersuchung israeli-
scher Praktiken, die die Menschenrechte des palästinensi-
schen Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete be-
einträchtigen .......................................................................... 84 72. 9. Dezember 2003 211

58/97 Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 12. August
1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten auf das
besetzte palästinensische Gebiet einschließlich Ost-Jerusa-
lems und die anderen besetzten arabischen Gebiete.............. 84 72. 9. Dezember 2003 212

58/98 Israelische Siedlungen in dem besetzten palästinensischen
Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems und in dem besetzten
syrischen Golan ..................................................................... 84 72. 9. Dezember 2003 213

58/99 Israelische Praktiken, die die Menschenrechte des palästi-
nensischen Volkes in dem besetzten palästinensischen Gebiet
einschließlich Ost-Jerusalems beeinträchtigen ...................... 84 72. 9. Dezember 2003 215

58/100 Der besetzte syrische Golan................................................... 84 72. 9. Dezember 2003 217

58/101 Informationsfragen ................................................................

A. Information im Dienste der Menschheit ........................... 86 72. 9. Dezember 2003 218

B. Informationspolitik und Informationstätigkeit der Verein-
ten Nationen ...................................................................... 86 72. 9. Dezember 2003 219

58/102 Informationen aus den Gebieten ohne Selbstregierung, über-
mittelt gemäß Artikel 73 Buchstabe e der Charta der Verein-
ten Nationen........................................................................... 87 72. 9. Dezember 2003 227

58/103 Wirtschaftliche und sonstige Aktivitäten, die sich nachteilig
auf die Interessen der Völker der Gebiete ohne Selbstregie-
rung auswirken....................................................................... 88 72. 9. Dezember 2003 228

58/104 Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker durch die Son-
derorganisationen und die den Vereinten Nationen ange-
schlossenen internationalen Institutionen ..............................

89 und 
12 72. 9. Dezember 2003 230

58/105 Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne Selbst-
regierung ................................................................................ 90 72. 9. Dezember 2003 232

58/106 Neukaledonien-Frage............................................................. 19 72. 9. Dezember 2003 233

58/107 Tokelau-Frage ........................................................................ 19 72. 9. Dezember 2003 234
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58/108 Die Fragen Amerikanisch-Samoas, Anguillas, Bermudas,
der Britischen Jungferninseln, der Kaimaninseln, Guams,
Montserrats, Pitcairns, St. Helenas, der Turks- und Caicosin-
seln und der Amerikanischen Jungferninseln ........................

A. Allgemeines ...................................................................... 19 72. 9. Dezember 2003 236

B. Einzelne Hoheitsgebiete.................................................... 19 72. 9. Dezember 2003 239

58/109 Westsahara-Frage................................................................... 19 72. 9. Dezember 2003 244

58/110 Verbreitung von Informationen über die Entkolonialisierung 19 72. 9. Dezember 2003 70

58/111 Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker....................... 19 72. 9. Dezember 2003 71

58/112 Bericht des Ausschusses für Entwicklungspolitik ................. 12 75. 17. Dezember 2003 74

58/113 Hilfe für das palästinensische Volk ....................................... 40 e) 75. 17. Dezember 2003 74

58/114 Verstärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe der Ver-
einten Nationen ...................................................................... 40 a) 75. 17. Dezember 2003 76

58/115 Humanitäre Hilfe für Somalia und Unterstützung des wirt-
schaftlichen und sozialen Wiederaufbaus des Landes........... 40 b) 75. 17. Dezember 2003 78

58/116 Wirtschaftshilfe für den Wiederaufbau und die Entwicklung
Dschibutis .............................................................................. 40 b) 75. 17. Dezember 2003 79

58/117 Internationale Hilfe und Zusammenarbeit zu Gunsten der Al-
lianz für die nachhaltige Entwicklung Zentralamerikas ........ 40 b) 75. 17. Dezember 2003 80

58/118 Mitwirkung von Freiwilligen, den sogenannten "Weißhel-
men", an Tätigkeiten der Vereinten Nationen im Bereich hu-
manitäre Hilfe, Wiederaufbau und technische Entwicklungs-
zusammenarbeit ..................................................................... 40 d) 75. 17. Dezember 2003 82

58/119 Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit und Koor-
dinierung der Anstrengungen zur Untersuchung, Milderung
und Minimierung der Folgen der Katastrophe von Tschern-
obyl ........................................................................................ 40 c) 75. 17. Dezember 2003 83

58/120 Wirtschaftliche Sondernothilfe für die Erholung und Ent-
wicklung der Komoren .......................................................... 40 b) 75. 17. Dezember 2003 85

58/121 Unterstützung der humanitären Hilfe, des Wiederaufbaus
und der Entwicklung in Timor-Leste..................................... 40 b) 75. 17. Dezember 2003 86

58/122 Sicherheit des humanitären Personals und Schutz des Perso-
nals der Vereinten Nationen .................................................. 40 75. 17. Dezember 2003 88

58/123 Sonderhilfe für die wirtschaftliche Sanierung und den Wie-
deraufbau der Demokratischen Republik Kongo................... 40 b) 75. 17. Dezember 2003 92

58/124 Jahr des Kulturerbes (2002)................................................... 42 75. 17. Dezember 2003 95

58/125 Vollmachten der Vertreter auf der achtundfünfzigsten Ta-
gung der Generalversammlung.............................................. 3 b) 75. 17. Dezember 2003 95

58/126 Neubelebung der Tätigkeit der Generalversammlung ........... 55 76. 19. Dezember 2003 96
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58/127 Unterstützung von Antiminenprogrammen ........................... 22 76. 19. Dezember 2003 98

58/128 Förderung von Verständnis, Harmonie und Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Religion und der Kultur ......................... 44 76. 19. Dezember 2003 102

58/129 Auf dem Weg zu globalen Partnerschaften ........................... 46 76. 19. Dezember 2003 104

58/130 Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Ent-
wicklung und der vierundzwanzigsten Sondertagung der Ge-
neralversammlung.................................................................. 105 77. 22. Dezember 2003 324

58/131 Die Rolle der Genossenschaften in der sozialen Entwicklung 106 77. 22. Dezember 2003 327

58/132 Durchführung des Weltaktionsprogramms für Behinderte:
Wege zu einer Gesellschaft für alle im 21. Jahrhundert ........ 106 77. 22. Dezember 2003 328

58/133 Jugendpolitiken und Jugendprogramme ................................ 106 77. 22. Dezember 2003 331

58/134 Folgemaßnahmen zur Zweiten Weltversammlung über das
Altern ..................................................................................... 107 77. 22. Dezember 2003 333

58/135 Internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der
grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität: Unterstüt-
zung von Staaten beim Aufbau von Kapazitäten mit dem
Ziel, die Durchführung des Übereinkommens der Vereinten
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kri-
minalität und der dazugehörigen Protokolle zu erleichtern ... 108 77. 22. Dezember 2003 335

58/136 Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit und der
technischen Hilfe zur Förderung der Durchführung der uni-
versellen Übereinkommen und Protokolle betreffend den
Terrorismus im Rahmen der Tätigkeit des Zentrums für in-
ternationale Verbrechensverhütung ....................................... 108 77. 22. Dezember 2003 336

58/137 Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit bei der
Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und beim
Schutz seiner Opfer................................................................ 108 77. 22. Dezember 2003 338

58/138 Vorbereitungen für den Elften Kongress der Vereinten Na-
tionen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege ....... 108 77. 22. Dezember 2003 340

58/139 Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und die Behandlung Straffälliger................. 108 77. 22. Dezember 2003 342

58/140 Stärkung des Programms der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege,
insbesondere seiner Kapazität zur technischen Zusammenar-
beit ......................................................................................... 108 77. 22. Dezember 2003 343

58/141 Internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Welt-
drogenproblems ..................................................................... 109 77. 22. Dezember 2003 347

58/142 Teilhabe der Frau am politischen Leben................................ 110 77. 22. Dezember 2003 352

58/143 Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen.............................. 110 77. 22. Dezember 2003 355

58/144 Verbesserung der Situation der Frauen im System der Ver-
einten Nationen ...................................................................... 110 77. 22. Dezember 2003 357
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58/145 Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau..................................................................... 110 77. 22. Dezember 2003 361

58/146 Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen Gebieten... 110 77. 22. Dezember 2003 363

58/147 Beseitigung der häuslichen Gewalt gegen Frauen................. 110 77. 22. Dezember 2003 365

58/148 Folgemaßnahmen zur Vierten Weltfrauenkonferenz und vol-
le Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von
Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Son-
dertagung der Generalversammlung...................................... 111 77. 22. Dezember 2003 368

58/149 Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene in Afrika 112 77. 22. Dezember 2003 372

58/150 Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge .................. 112 77. 22. Dezember 2003 376

58/151 Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Natio-
nen.......................................................................................... 112 77. 22. Dezember 2003 378

58/152 Erweiterung des Exekutivausschusses des Programms des
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen ........ 112 77. 22. Dezember 2003 379

58/153 Durchführung der vom Hohen Flüchtlingskommissar der
Vereinten Nationen vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stär-
kung der Kapazitäten seines Amtes zur Wahrnehmung seines
Mandats.................................................................................. 112 77. 22. Dezember 2003 380

58/154 Folgemaßnahmen zu der Regionalkonferenz über die Proble-
me der Flüchtlinge, Vertriebenen, anderen unfreiwilligen
Migranten und Rückkehrer in den Ländern der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten und den betroffenen Nachbarstaaten . 112 77. 22. Dezember 2003 381

58/155 Die Lage der palästinensischen Kinder und die Hilfe für sie 113 77. 22. Dezember 2003 383

58/156 Mädchen ................................................................................ 113 77. 22. Dezember 2003 384

58/157 Rechte des Kindes.................................................................. 113 77. 22. Dezember 2003 387

58/158 Internationale Dekade der autochthonen Bevölkerungsgrup-
pen der Welt........................................................................... 114 77. 22. Dezember 2003 395

58/159 Die Unvereinbarkeit von Demokratie und Rassismus........... 115 77. 22. Dezember 2003 397

58/160 Weltweite Bemühungen um die vollständige Beseitigung
von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängender Intoleranz und umfas-
sende Verwirklichung und Weiterverfolgung der Erklärung
und des Aktionsprogramms von Durban ............................... 115 77. 22. Dezember 2003 399

58/161 Universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts
der Völker .............................................................................. 116 77. 22. Dezember 2003 405

58/162 Der Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verletzung der Men-
schenrechte und zur Behinderung der Ausübung des Selbst-
bestimmungsrechts der Völker .............................................. 116 77. 22. Dezember 2003 406

58/163 Das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestim-
mung ...................................................................................... 116 77. 22. Dezember 2003 408
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58/164 Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri-
gende Behandlung oder Strafe............................................... 117 a) 77. 22. Dezember 2003 409

58/165 Internationale Menschenrechtspakte...................................... 117 a) 77. 22. Dezember 2003 412

58/166 Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wan-
derarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen................... 117 a) 77. 22. Dezember 2003 415

58/167 Menschenrechte und kulturelle Vielfalt................................. 117 b) 77. 22. Dezember 2003 416

58/168 Stärkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Ge-
biet der Menschenrechte durch die Förderung der internatio-
nalen Zusammenarbeit und Wichtigkeit der Nichtselektivi-
tät, Unparteilichkeit und Objektivität .................................... 117 b) 77. 22. Dezember 2003 418

58/169 Menschenrechte und Massenabwanderungen........................ 117 b) 77. 22. Dezember 2003 419

58/170 Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der Menschenrechte ........................................................ 117 b) 77. 22. Dezember 2003 422

58/171 Menschenrechte und einseitige Zwangsmaßnahmen............. 117 b) 77. 22. Dezember 2003 423

58/172 Recht auf Entwicklung .......................................................... 117 b) 77. 22. Dezember 2003 425

58/173 Das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß
an körperlicher und geistiger Gesundheit .............................. 117 b) 77. 22. Dezember 2003 428

58/174 Menschenrechte und Terrorismus.......................................... 117 b) 77. 22. Dezember 2003 431

58/175 Nationale Institutionen zur Förderung und zum Schutz der
Menschenrechte ..................................................................... 117 b) 77. 22. Dezember 2003 433

58/176 Subregionales Zentrum für Menschenrechte und Demokratie
in Zentralafrika ...................................................................... 117 b) 77. 22. Dezember 2003 435

58/177 Schutz und Unterstützung von Binnenvertriebenen .............. 117 b) 77. 22. Dezember 2003 436

58/178 Erklärung über das Recht und die Verpflichtung von Einzel-
personen, Gruppen und Organen der Gesellschaft, die allge-
mein anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten zu
fördern und zu schützen......................................................... 117 b) 77. 22. Dezember 2003 438

58/179 Zugang zu Medikamenten im Kontext von Pandemien wie
HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria ..................................... 117 b) 77. 22. Dezember 2003 440

58/180 Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen bei der Steige-
rung der Wirksamkeit des Grundsatzes regelmäßiger und un-
verfälschter Wahlen und der Förderung der Demokratisie-
rung ........................................................................................ 117 b) 77. 22. Dezember 2003 443

58/181 Dekade der Vereinten Nationen für Menschenrechtserzie-
hung 1995-2004 ..................................................................... 117 b) 77. 22. Dezember 2003 445

58/182 Wirksame Förderung der Erklärung über die Rechte von Per-
sonen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprach-
lichen Minderheiten angehören ............................................. 117 b) 77. 22. Dezember 2003 447

58/183 Menschenrechte in der Rechtspflege ..................................... 117 b) 77. 22. Dezember 2003 448

58/184 Beseitigung aller Formen der religiösen Intoleranz............... 117 b) 77. 22. Dezember 2003 451
592



Anhang II – Verzeichnis der Resolutionen

Plenar-

Nummer Titel Punkt sitzung Datum Seite

58/185 Eingehende Studie über alle Formen der Gewalt gegen Frau-
en............................................................................................ 117 b) 77. 22. Dezember 2003 453

58/186 Recht auf Nahrung ................................................................. 117 b) 77. 22. Dezember 2003 454

58/187 Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Be-
kämpfung des Terrorismus .................................................... 117 b) 77. 22. Dezember 2003 456

58/188 Achtung der in der Charta der Vereinten Nationen enthalte-
nen Ziele und Grundsätze zur Herbeiführung einer interna-
tionalen Zusammenarbeit, um die Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen
und internationale Probleme humanitärer Art zu lösen ......... 117 b) 77. 22. Dezember 2003 459

58/189 Achtung vor den Grundsätzen der nationalen Souveränität
und der Vielfalt der demokratischen Systeme bei Wahlvor-
gängen als wichtiger Bestandteil der Förderung und des
Schutzes der Menschenrechte................................................ 117 b) 77. 22. Dezember 2003 460

58/190 Schutz von Migranten............................................................ 117 b) 77. 22. Dezember 2003 461

58/191 Die Menschenrechtssitutation in Kamboscha........................ 117 b) 77. 22. Dezember 2003 465

58/192 Förderung des Friedens als grundlegende Voraussetzung für
den vollen Genuss aller Menschenrechte durch alle Men-
schen ...................................................................................... 117 b) 77. 22. Dezember 2003 467

58/193 Die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf den vollen
Genuss aller Menschenrechte ................................................ 117 b) 77. 22. Dezember 2003 469

58/194 Die Menschenrechtssitutation in Turkmenistan .................... 117 c) 77. 22. Dezember 2003 471

58/195 Die Menschenrechtssituation in der Islamischen Republik
Iran ......................................................................................... 117 c) 77. 22. Dezember 2003 472

58/196 Die Menschenrechtssituation in der Demokratischen Repu-
blik Kongo ............................................................................. 117 c) 77. 22. Dezember 2003 474

58/197 Internationaler Handel und Entwicklung............................... 91 a) 78. 23. Dezember 2003 249

58/198 Einseitige wirtschaftliche Maßnahmen als Mittel zur Aus-
übung politischen und wirtschaftlichen Zwangs auf Entwick-
lungsländer............................................................................. 91 a) 78. 23. Dezember 2003 253

58/199 Schaffung einer globalen Kultur der Cyber-Sicherheit und
Schutz kritischer Informationsinfrastrukturen ....................... 91 b) 78. 23. Dezember 2003 254

58/200 Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung 91 b) 78. 23. Dezember 2003 256

58/201 Aktionsprogramm von Almaty: Befriedigung der besonde-
ren Bedürfnisse der Binnenentwicklungsländer innerhalb ei-
nes Neuen weltweiten Rahmenplans für die Zusammenarbeit
im Transitverkehr zwischen Binnen- und Transitentwick-
lungsländern...........................................................................

91 c) 
und f) 78. 23. Dezember 2003 257

58/202 Internationales Finanzsystem und Entwicklung .................... 91 d) 78. 23. Dezember 2003 258

58/203 Auslandsverschuldungskrise und Entwicklung ..................... 91 e) 78. 23. Dezember 2003 260

58/204 Rohstoffe................................................................................ 91 g) 78. 23. Dezember 2003 263
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58/205 Verhütung und Bekämpfung korrupter Praktiken und des
Transfers von Vermögenswerten illegaler Herkunft sowie
Rückführung dieser Vermögenswerte in ihre Ursprungslän-
der .......................................................................................... 92 78. 23. Dezember 2003 265

58/206 Die Frau und die Entwicklung ............................................... 93 a) 78. 23. Dezember 2003 266

58/207 Erschließung der Humanressourcen ...................................... 93 b) 78. 23. Dezember 2003 271

58/208 Internationale Migration und Entwicklung............................ 93 c) 78. 23. Dezember 2003 273

58/209 Bericht des Verwaltungsrats des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen über seine zweiundzwanzigste Tagung . 94 78. 23. Dezember 2003 275

58/210 Förderung neuer und erneuerbarer Energiequellen, ein-
schließlich der Durchführung des Weltsolarprogramms
1996-2005 .............................................................................. 94 a) 78. 23. Dezember 2003 277

58/211 Internationales Jahr der Wüsten und der Wüstenbildung 2006 94 b) 78. 23. Dezember 2003 278

58/212 Übereinkommen über die biologische Vielfalt ...................... 94 c) 78. 23. Dezember 2003 278

58/213 Weitere Umsetzung des Aktionsprogramms für die nachhal-
tige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern........................................................................... 94 d) 78. 23. Dezember 2003 280

58/214 Internationale Katastrophenvorbeugungsstrategie................. 94 e) 78. 23. Dezember 2003 282

58/215 Naturkatastrophen und Anfälligkeit ...................................... 94 e) 78. 23. Dezember 2003 285

58/216 Nachhaltige Entwicklung in Bergregionen............................ 94 g) 78. 23. Dezember 2003 286

58/217 Internationale Aktionsdekade "Wasser – Quelle des Lebens"
2005-2015 .............................................................................. 95 78. 23. Dezember 2003 288

58/218 Umsetzung der Agenda 21, des Programms für die weitere
Umsetzung der Agenda 21 und der Ergebnisse des Weltgip-
fels für nachhaltige Entwicklung ........................................... 95 78. 23. Dezember 2003 289

58/219 Dekade der Vereinten Nationen "Bildung für eine nachhalti-
ge Entwicklung"..................................................................... 96 78. 23. Dezember 2003 291

58/220 Wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen
Entwicklungsländern ............................................................. 97 b) 78. 23. Dezember 2003 292

58/221 Aktionsprogramm für das Internationale Jahr der Kleinstkre-
dite 2005 ................................................................................ 98 78. 23. Dezember 2003 293

58/222 Durchführung der ersten Dekade der Vereinten Nationen für
die Beseitigung der Armut (1997-2006)................................ 98 78. 23. Dezember 2003 294

58/223 Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen 99 a) 78. 23. Dezember 2003 299

58/224 Fortbildungsakademie des Systems der Vereinten Nationen
in Turin (Italien) .................................................................... 99 b) 78. 23. Dezember 2003 300

58/225 Die Rolle der Vereinten Nationen bei der Förderung der Ent-
wicklung im Kontext der Globalisierung und der Interdepen-
denz........................................................................................ 100 78. 23. Dezember 2003 300
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58/226 Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Na-
tionen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) sowie
Stärkung des Programms der Vereinten Nationen für
menschliche Siedlungen (VN-Habitat) .................................. 101 78. 23. Dezember 2003 304

58/227 Geschäftsordnung des Verwaltungsrats des Programms der
Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (VN-Habi-
tat) .......................................................................................... 101 78. 23. Dezember 2003 306

58/228 Dritte Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenig-
sten entwickelten Länder ....................................................... 102 78. 23. Dezember 2003 306

58/229 Ständige Souveränität des palästinensischen Volkes in dem
besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jeru-
salems, und der arabischen Bevölkerung des besetzten syri-
schen Golan über ihre natürlichen Ressourcen...................... 103 78. 23. Dezember 2003 308

58/230 Weiterverfolgung und Umsetzung der Ergebnisse der Inter-
nationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung.......... 104 78. 23. Dezember 2003 309

58/231 Öffentliche Verwaltung und Entwicklung............................. 12 78. 23. Dezember 2003 311

58/232 Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und der Welt-
organisation für Tourismus.................................................... 12 78. 23. Dezember 2003 312

58/233 Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas: Fortschritte
bei der Durchführung und internationalen Unterstützung ..... 39 a) 78. 23. Dezember 2003 106

58/234 Internationaler Tag des Gedenkens an den Völkermord in
Ruanda 1994 .......................................................................... 39 b) 78. 23. Dezember 2003 108

58/235 Umsetzung der Empfehlungen in dem Bericht des General-
sekretärs über Konfliktursachen und die Förderung dauerhaf-
ten Friedens und einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika . 39 b) 78. 23. Dezember 2003 109

58/236 Weiterverfolgung der Ergebnisse der sechsundzwanzigsten
Sondertagung: Umsetzung der Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids................................................................................ 47 78. 23. Dezember 2003 111

58/237 2001-2010: Dekade zur Zurückdrängung der Malaria in den
Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika ....................... 51 78. 23. Dezember 2003 114

58/238 Verifikationsmission der Vereinten Nationen in Guatemala. 26 79. 23. Dezember 2003 116

58/239 Die Situation in Zentralamerika: Fortschritte bei der Gestal-
tung einer Region des Friedens, der Freiheit, der Demokratie
und der Entwicklung.............................................................. 26 79. 23. Dezember 2003 117

58/240 Ozeane und Seerecht.............................................................. 52 a) 79. 23. Dezember 2003 120

58/241 Der unerlaubte Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen
unter allen Aspekten .............................................................. 73 n) 79. 23. Dezember 2003 193

58/242 Durchführung des Übereinkommens der Vereinten Nationen
zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre
und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbe-
sondere in Afrika ................................................................... 94 b) 79. 23. Dezember 2003 316
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58/243 Schutz des Weltklimas für die heutigen und die kommenden
Generationen.......................................................................... 94 f) 79. 23. Dezember 2003 317

58/244 Künftige Tätigkeit des Internationalen Forschungs- und Aus-
bildungsinstituts zur Förderung der Frau............................... 110 79. 23. Dezember 2003 477

58/245 Büro des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kin-
der und bewaffnete Konflikte ................................................ 113 79. 23. Dezember 2003 478

58/246 Ad-hoc-Ausschuss über ein umfassendes und integratives In-
ternationales Übereinkommen über den Schutz und die För-
derung der Rechte und der Würde von Menschen mit Behin-
derungen ................................................................................ 117 b) 79. 23. Dezember 2003 479

58/247 Die Menschenrechtssituation in Myanmar ............................ 117 c) 79. 23. Dezember 2003 480

58/248 Bericht des Sonderausschusses für die Charta und die Stär-
kung der Rolle der Vereinten Nationen 155 79. 23. Dezember 2003 570

58/249 Finanzberichte und geprüfte Rechnungsabschlüsse sowie
Berichte des Rates der Rechnungsprüfer ............................... 118 79. 23. Dezember 2003 490

58/250 Konferenzplanung.................................................................. 125 79. 23. Dezember 2003 491

58/251 Gemeinsames System der Vereinten Nationen...................... 126 79. 23. Dezember 2003 495

58/252 Zweiter Haushaltsvollzugsbericht für den Zweijahreszeit-
raum 2002-2003 für den Internationalen Strafgerichtshof zur
Verfolgung der Personen, die für Völkermord und andere
schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Ho-
heitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem
31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer
Staatsangehöriger, die für während desselben Zeitraums im
Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord
und andere derartige Verstöße verantwortlich sind ............... 131 79. 23. Dezember 2003 498

58/253 Finanzierung des Internationalen Strafgerichtshofs zur Ver-
folgung der Personen, die für Völkermord und andere schwe-
re Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheits-
gebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem
31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer
Staatsangehöriger, die für während desselben Zeitraums im
Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord
und andere derartige Verstöße verantwortlich sind ............... 131 79. 23. Dezember 2003 498

58/254 Zweiter Vollzugsbericht für den Zweijahreszeitraum 2002-
2003 über den Internationalen Strafgerichtshof zur Verfol-
gung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsge-
biet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht ............................... 132 79. 23. Dezember 2003 501

58/255 Finanzierung des Internationalen Strafgerichtshofs zur Ver-
folgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheits-
gebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht ......................... 132 79. 23. Dezember 2003 502

58/256 Beitragsschlüssel für die Aufteilung der Ausgabenlast der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen ............. 133 79. 23. Dezember 2003 504
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58/257 Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgruppe über die Re-
form der Laufbahngruppe Felddienst bei den Friedensmis-
sionen der Vereinten Nationen .............................................. 134 79. 23. Dezember 2003 504

58/258 Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste über die Prü-
fung der Festsetzung und Verwaltung von Unterhaltszulage-
sätzen für Feldmissionen ....................................................... 134 79. 23. Dezember 2003 505

58/259 Finanzierung der Mission der Organisation der Vereinten
Nationen in der Demokratischen Republik Kongo................ 138 79. 23. Dezember 2003 505

58/260 Finanzierung der Unterstützungsmission der Vereinten Na-
tionen in Osttimor .................................................................. 140 79. 23. Dezember 2003 506

58/261 Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Liberia 165 79. 23. Dezember 2003 507

58/262 Aufnahme des Internationalen Strafgerichtshofs als Mitglied
in den Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen 166 79. 23. Dezember 2003 509

58/263 Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgruppe über die ein-
nahmenerzeugenden Tätigkeiten des Systems der Vereinten
Nationen................................................................................. 120 79. 23. Dezember 2003 509

58/264 Beschäftigungsbedingungen und Bezüge von Amtsträgern,
die nicht Sekretariatsbedienstete sind: Mitglieder des Inter-
nationalen Gerichtshofs, Richter des Internationalen Strafge-
richtshofs für das ehemalige Jugoslawien und Richter des In-
ternationalen Strafgerichtshofs für Ruanda ........................... 120 79. 23. Dezember 2003 510

58/265 Gehalt und Altersruhegeld des Generalsekretärs und Gehalt
und ruhegehaltsfähige Bezüge des Administrators des Ent-
wicklungsprogramms der Vereinten Nationen ...................... 120 79. 23. Dezember 2003 513

58/266 Beschäftigungsbedingungen und Bezüge von Amtsträgern
im Dienste der Generalversammlung, die nicht Sekretariats-
bedienstete sind: hauptamtliche Mitglieder der Kommission
für den internationalen öffentlichen Dienst und Vorsitzender
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haus-
haltsfragen.............................................................................. 120 79. 23. Dezember 2003 513

58/267 Programmhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 2002-
2003 .......................................................................................

A. Endgültige Mittelbewilligungen für den Zweijahreshaus-
halt 2002-2003................................................................. 120 79. 23. Dezember 2003 513

B. Endgültige Einnahmenansätze für den Zweijahreshaus-
halt 2002-2003................................................................. 120 79. 23. Dezember 2003 516

58/268 Programmplanung.................................................................. 122 79. 23. Dezember 2003 516

58/269 Stärkung der Vereinten Nationen: Eine Agenda für weitere
Veränderungen....................................................................... 59 79. 23. Dezember 2003 517

58/270 Fragen im Zusammenhang mit dem Entwurf des Programm-
haushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-2005......... 121 79. 23. Dezember 2003 518
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58/271 Programmhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 
2004-2005 ..............................................................................

A. Mittelbewilligungen für den Zweijahreshaushalt 
2004-2005......................................................................... 121 79. 23. Dezember 2003 539

B. Einnahmenansätze für den Zweijahreshaushalt 2004-2005 121 79. 23. Dezember 2003 541

C. Finanzierung der Mittelbewilligungen für das Jahr 2004 . 121 79. 23. Dezember 2003 541

58/272 Besondere Themen im Zusammenhang mit dem Entwurf des
Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 
2004-2005 .............................................................................. 121 79. 23. Dezember 2003 542

58/273 Unvorhergesehene und außerordentliche Ausgaben für den
Zweijahreszeitraum 2004-2005 ............................................. 121 79. 23. Dezember 2003 547

58/274 Betriebsmittelfonds für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 121 79. 23. Dezember 2003 547

58/275 Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Côte
d'Ivoire ...................................................................................

120, 121 
und 161 79. 23. Dezember 2003 548

58/276 Auslagerung von Leistungen ................................................. 119 79. 23. Dezember 2003 549

58/277 Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgruppe über die Wirt-
schaftlichkeitsprüfung der Auslagerung von Leistungen bei
den Vereinten Nationen und bei den Fonds und Programmen
der Vereinten Nationen.......................................................... 119 79. 23. Dezember 2003 549

58/278 Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgruppe über die ge-
meinsamen und gemischten Dienste der Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen in Wien.............................. 119 79. 23. Dezember 2003 549

58/279 Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste über die Prü-
fung des Anlageverwaltungsdienstes des Gemeinsamen Pen-
sionsfonds der Vereinten Nationen........................................ 119 79. 23. Dezember 2003 550

58/280 Untersuchung der Verwaltungsabläufe und -verfahren der
Vereinten Nationen im Hinblick auf Doppelarbeit, Komple-
xität und Bürokratie ................................................................. 119 79. 23. Dezember 2003 550
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